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Vorwort
Diese Neuauflage rund zwei Jahre nach Erscheinen der Vorauflage und dem Inkrafttreten der umfangreichen Reformen des Beratungshilfe-, Prozesskostenhilfe- und Verfahrenskostenhilferechts wie auch des Kostenrechts hat natürlich die Aufgabe, die weiterhin dynamische Entwicklung der Rechtsprechung nachzuzeichnen. Es ist schon erstaunlich, dass binnen so kurzer Zeit mehr als 2 000 einschlägige Entscheidungen veröffentlicht wurden. Zahlreiche Zuschriften aus dem Kreis der Leserinnen und Lesern haben mir wertvolle Anregungen gegeben, für die ich herzlich danke.
Für eine abschließende Bewertung der zum 1.1.2014 in Kraft getretenen Reformen ist es wohl noch zu früh. Dennoch gibt es erste Tendenzen. Die wichtigste ist, dass die Aufwendungen der Länder vor allem für die Beratungshilfe, aber auch die Prozesskosten- und Verfahrenskostenhilfe rückläufig sind. Dies wird aber – zumindest im Bereich der Beratungshilfe – in erster Linie den rückläufigen Fallzahlen zuzuschreiben sein, die der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geschuldet ist. Der Gesetzgeber hat gut daran getan, von einem Kahlschlag abzusehen und weiterhin hochwertige Hilfemöglichkeiten gesetzlich vorzusehen.
Vor allem die Neuregelungen zur Aufhebung und Abänderung der PKH/VKH in §§ 120a, 124 ZPO werden in der Praxis von vielen Rechtsanwendern als sperrig angesehen. Daher sind die Bemühungen in vielen Bundesländern, den Kenntnisstand durch Schulungen zu verbessern, zu begrüßen.
Dabei geht es nicht darum, demjenigen, der einen Anspruch auf Hilfe hat, diese diesem abzuschneiden. Einige wenige ausgewertete Entscheidungen im Bereich der Beratungshilfe wirken durchaus vom Ergebnis der Kostenreduktion gedacht. Dagegen scheinen manche Entscheidungen im Bereich der PKH/VKH trotz des Verbots der Vorwegnahme der Hauptsache sehr auf die Frage der Erfolgsaussicht fokussiert, während andere Entscheidungen im Bereich der Einkommensermittlung mitunter bemerkenswerte Großzügigkeit zeigen. Dabei zu unterstützen, die Stellschrauben in die richtige Richtung zu drehen, ist Anspruch dieses Werkes.
Einen schnellen Überblick über den Inhalt bieten die jeweiligen Einleitungen zu den jeweiligen Kapiteln:
	–
	für die Beratungshilfe: Einleitung BerH Rn 2–10,

	–
	für die Prozesskostenhilfe/Verfahrenskostenhilfe: Einleitung PKH Rn 1, 17 ff.,

	–
	für die Rechtsanwaltsvergütung: Einleitung RVG Rn 14.


Literatur und Rechtsprechung sind bis September 2015 ausgewertet.
An die Stelle des Bibliotheksteams des Oberlandesgerichts Braunschweig sind die Kolleginnen der Bibliothek des Niedersächsischen Justizministeriums getreten. Wie wichtig und wertvoll eine gut geführte Bibliothek ist, merkt man spätestens dann, wenn es in die Tiefe geht. Mein Dank an Frau Becker und Frau Vehrenkamp ist auch ein Appell, dem guten alten Buch die Treue zu halten.
Besonders danken möchte ich – wie immer – meiner Frau für Ihr Verständnis, Ihre Geduld und Ihre Hilfe.
 
Braunschweig und Hannover
Im Oktober 2015        Ingo Michael Groß
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I. Verfassungsrechtliche Verankerung und Ziel der Beratungshilfe
1


Nach der Legaldefinition des § 1 Abs 1 ist Beratungshilfe (BerH) Hilfe für die Wahrnehmung von Rechten außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens.
Das Bundesverfassungsgericht hat aus dem Sozialstaatsprinzip (Art 20 Abs 1 GG), dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art 3 Abs 1 GG) und dem Rechtsstaatsgrundsatz (Art 20 Abs 3 GG) das Gebot einer „weitgehenden Angleichung der Situation von Bemittelten und Unbemittelten im Bereich des Rechtsschutzes“ abgeleitet (vgl BVerfGE 9, 124, 130 f; 10, 264, 270 f; 22, 83, 86; 51, 295, 302; 56, 139, 143; 63, 380, 394 f; 81, 347, 356).
Dies gilt – was das BVerfG in jüngster Zeit klargestellt hat (vgl BVerfG NJW 2009, 209 ff) – nicht nur für das gerichtliche Verfahren. Die im gerichtlichen Verfahren auf Rechtsschutzgleichheit gerichteten Verfassungsgrundsätze gewährleisten deshalb Rechtswahrnehmungsgleichheit auch im außergerichtlichen Bereich.
Das BVerfG hat dabei den Kernsatz formuliert, dass der Unbemittelte einem solchen Bemittelten gleichzustellen ist, der bei seiner Entscheidung für die Inanspruchnahme von Rechtsrat auch die hierdurch entstehenden Kosten berücksichtigt und vernünftig abwägt (vgl BVerfG NJW 2009, 209, 210 mwN).
Mit dem Beratungshilfegesetz vom 18.6.1980 hat der Gesetzgeber diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Rechtswahrnehmungsgleichheit nachkommen wollen. Es dient erklärtermaßen dem Ziel sicherzustellen, dass Bürger mit geringem Einkommen und Vermögen nicht durch ihre finanzielle Lage daran gehindert werden, sich außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens sachkundigen Rechtsrat zu verschaffen (BT-Drucks 8/3311 S 1). Dies hat der Gesetzgeber jüngst mit dem G zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts, mit dem er im Bereich der BerH ua Vorgaben des BVerfG zur Erweiterung der BerH auf alle Rechtsgebiete umgesetzt hat, bestätigt (vgl BT-Drucks 17/11472 S 16, 20).








II. Struktur der Kommentierung und Prüfungshilfe
2


Die Kommentierung des Beratungshilfegesetzes orientiert sich an den für die praktische Anwendung wichtigen Fragen. In der Praxis ausgesprochen relevant sind aber vor allem Fragen, die erst im Rahmen der Vergütungsfestsetzung eine erhebliche Rolle spielen. Dem versucht das Werk Rechnung zu tragen, indem nicht nur die §§ 1–14 BerHG, sondern auch die für die Vergütungsfestsetzung relevanten §§ 44–59 RVG kommentiert und vernetzt werden.
Zum besseren Verständnis und als Prüfungshilfe für den ersten Einstieg soll hier eine abstrakte systematische Strukturierung vorangestellt werden, die zugleich als systematisches Inhaltsverzeichnis dienen kann:









1. Subjektive Voraussetzungen: Bedürftigkeit
3


BerH gibt es, wenn der Rechtsuchende die erforderlichen Mittel nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht aufbringen kann (§ 1 Abs 1 Nr 1, Abs 2 BerHG, § 115 ZPO). Als hilfebedürftig gilt der Rechtsuchende, wenn er – fiktiv – in einem gerichtlichen Verfahren Prozesskostenhilfe ohne Ratenzahlungsanordnung erhalten würde.
Ausführliche Kommentierung: § 1 BerHG Rn 45 ff.










2. Objektive Voraussetzungen









a) Keine andere Hilfsmöglichkeit
4


Dem Rechtsuchenden dürfen keine anderen Möglichkeiten für eine Hilfe zur Verfügung stehen, deren Inanspruchnahme ihm zuzumuten ist (§ 1 Abs 1 Nr 2 BerHG). Die Allgemeinheit übernimmt die Kosten für die Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts nur dann, wenn nicht vorrangige Hilfemöglichkeiten durch den Rechtsuchenden nutzbar gemacht wurden, soweit dies dem Rechtsuchenden zumutbar ist.
Zu denken ist vor allem an die Beratungsangebote der Verwaltungsbehörden. Es verstößt grundsätzlich nicht gegen die Rechtswahrnehmungsgleichheit, wenn im Verfahrensstadium der Anhörung, also vor Erlass einer belastenden Entscheidung, der Beratungshilfeantrag mit der Begründung abgelehnt wird, es sei dem Leistungsempfänger zumutbar, sich zunächst durch Nachfrage bei der Ausgangsbehörde um eine Klärung der Angelegenheit zu bemühen (BVerfG NJW 2009, 3420). Der Verweisung für die in der Praxis häufigen Widerspruchsverfahren hat aber das BVerfG (NJW 2009, 3417) begrenzt.
Ausführliche Kommentierung: § 1 BerHG Rn 58 ff.












b) Keine Mutwilligkeit/Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis
5


Die Wahrnehmung der Rechte darf nicht mutwillig sein (§ 1 Abs 1 Nr 3 BerHG). Zudem ist zu diskutieren, ob ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis besteht bzw bestehen muss.
Ausführliche Kommentierung: § 1 BerHG Rn 105 ff, 112.












c) BerH nur für außergerichtliche Wahrnehmung von Rechten
6


Die Beratungshilfe dient nur der Wahrnehmung von Rechten außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens oder im obligatorischen Güteverfahren nach § 15a EGZPO. Hierdurch grenzt sich die BerH von der PKH/VKH ab.
Ausführliche Kommentierung: § 1 BerHG Rn 16 ff, 119.












d) Beratungshilfefähiges Rechtsgebiet
7


Beratungshilfe wird nun in allen rechtlichen Angelegenheiten gewährt. Einschränkungen gibt es im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht.
Ausführliche Kommentierung: § 2 BerHG Rn 2, 13 ff.











3. Inhalt der Beratungshilfe
8


BerH besteht in der Beratung und, soweit erforderlich, in der Vertretung (§ 2 Abs 1 BerHG). Eine in der Praxis besonders bedeutsame Schwierigkeit besteht darin, dass im Berechtigungsschein (§ 6 Abs 1 BerHG) die Erforderlichkeit der Vertretung nicht festgestellt wird und daher das Gebührenrisiko des Anwalts erheblich ist.
Ausführliche Kommentierung: § 2 BerHG Rn 4 ff.










4. Bewilligungsverfahren und Rechtsbehelf
9


Berechtigt ist der Rechtsuchende selbst, nicht der Anwalt. Der Rechtsuchende ist der Antragsteller im Beratungshilfebewilligungsverfahren.
Dabei sind zwei Verfahren zu unterscheiden:
	–
	Entweder stellt der Rechtsuchende einen Antrag bei dem für ihn zuständigen Amtsgericht stellen (Dies ist grundsätzlich das Wohnsitzgericht) oder

	–
	er wendet sich direkt an einen Anwalt (Direktzugang).


Ausführliche Kommentierung: § 4 BerHG Rn 23, § 6 BerHG Rn 10 ff.
Für den Antrag ist gem § 11 BerHG iVm der BerHFV ein Formular zu verwenden.
Prüfungs- sowie Rechtsbehelfsverfahren richten sich nach dem BerHG sowie gem § 5 FamFG ergänzend nach dem FamFG.
Versagt der RPfleger BerH, steht dem ASt gem § 7 BerHG die Erinnerung als einziger Rechtsbehelf offen.
Ausführliche Kommentierung: § 7 BerHG Rn 4 ff.










5. Vergütungsfestsetzungsverfahren und Rechtsbehelfe
10


Die Festsetzung der aus der Staatskasse zu zahlenden Vergütungen erfolgt gem § 55 RVG.
Die Gebührentatbestände sind nach Vorb 2.5 VV ausschließlich in den Nrn 2500–2508 VV geregelt, bei mehreren Auftraggebern kann nach hM auf Nr 1008 VV zurückgegriffen werden. Auslagen sind zusätzlich zu erstatten (Teil 7 VV-RVG).
Immer wieder für anwaltlichen Verdruss – vor allen bei familienrechtlichen Mandaten – sorgt, dass im Vergütungsfestsetzungsverfahren ua geprüft wird, ob der Rechtsanwalt in einer Angelegenheit oder in mehreren Angelegenheiten tätig war (Ausführlich: § 44 RVG Rn 64 ff).
Wird nicht die volle beantragte Vergütung durch den Urkundsbeamten festgesetzt, steht dem Anwalt (nicht dem Mandanten) aus eigenem Recht die (nicht fristgebundene) Erinnerung zu (§ 56 RVG), über die der RPfleger entscheidet (str).
Ausführliche Kommentierung: § 56 RVG Rn 5.
Ist die Beschwerdesumme von 200 € erreicht, kann der Anwalt binnen 2 Wochen gegen die Erinnerungsentscheidung des Rechtspflegers sofortige Beschwerde einlegen (§§ 56 Abs 2 S 1, 33 Abs 3–5 RVG). Wird die Beschwerdesumme nicht erreicht (in praxi häufig), ist die befristete Rechtspflegererinnerung nach § 11 Abs 2 RPflG statthaft.









III. Historische Entwicklung







1. Öffentliche Rechtsberatung
11


Die Geschichte der Rechtsberatung für „Minderbemittelte“ (vgl dazu: Reifner/Gorges in Blankenburg ua, Alternative Rechtsformen, S 233), die zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem die Geschichte der Bewegung der öffentlichen Rechtsberatung war, kann hier nicht in allen Einzelheiten nachvollzogen zu werden.
Die seit 1906 im Verband der Rechtsauskunftsstellen eV zusammengeschlossenen Stellen sowie Rechtsauskunftsstellen der Verbände und Gewerkschaften entfalteten über Jahrzehnte eine rege und fruchtbare Tätigkeit. Mehr und mehr nahm sich auch die Anwaltschaft dieses Themas an. Wirtschaftskrise und Nationalsozialismus sowie die Not der Nachkriegszeit hinterließen wiederum tiefe Einschnitte. Das nunmehr durch das Rechtsdienstleistungsgesetz abgelöste Rechtsberatungsgesetz (zu dessen Entstehung und Geltung vgl VGH Kassel AnwBl 1973, 48; zu den Auswirkungen: Schneider MDR 1976, 1; verfassungsrechtliche Bedenken bei Barthold RBeistand 1979, 169 f, 178, 179) behinderte in Deutschland die erneute Entfaltung der Freien Rechtsberatung (Blankenburg/Reifner in Rechtsberatung als Lebenshilfe S 40), so dass die Entwicklung der unentgeltlichen Rechtsberatung für unterprivilegierte Bevölkerungskreise in vielen demokratischen Nachbarländern vielfältiger verlief als bei uns.
Hoffnungsvolle Ansätze in der bundesweiten Einrichtung von Rechtsauskunftsstellen, welche sich immer auch ihrer sozialen Verantwortung gegenüber ihrer Klientel bewusst waren, konnten in den unglücklichen Zeitläufen des 20. Jahrhunderts nur in den Stadtstaaten erhalten bleiben. Die Bereitschaft der Rechtsanwaltschaft, die in ihr Berufsbild passenden Aufgaben der staatlich subventionierten Rechtsauskünfte zu übernehmen, ermöglichte dann immerhin die bundesweite Gewährleistung juristischer Beratung für finanziell weniger gut situierte Mitbürger (vgl Schoreit Rechtsberatung unentgeltlich, 2. Aufl 1974, 1.5.3 ff).
Die Lösung der eigentlichen Zugangsprobleme zum Recht und zu unserer Rechtsordnung und die volle Zufriedenstellung der Rechtsanwaltschaft scheinen aber nicht nachhaltig durch die Teil–Finanzierung rein juristischer Beratung erreicht worden zu sein.
Es ist daran zu erinnern, dass der Gesetzgeber mit dem Beratungshilfegesetz vom 18.6.1980 (BGBl I S 689), welches die Rechtsberatung für Minderbemittelte im Grundsatz, soweit nicht anderweitige Hilfseinrichtungen gegeben waren, den Rechtsanwälten überließ, damit dem intensiven Drängen der Anwaltschaft nachgab. Überlegungen zur „Verstaatlichung der Rechtsberatung durch ein Behördenmodell“ (Nachweise: 1. Aufl Einleitung Rn 4), dh durch eine gesetzgeberische Entscheidung für öffentliche Rechtsauskunftsstellen, begegnete erheblichem Widerstand.










2. Rechtsvergleichung
12


Die Rechtsvergleichung fand bis zum Abschluss der Arbeiten an dem BerHG beachtliches Interesse, da es in vielen Ländern erfolgreiche anders geartete Lösungen gibt als bei uns. Auf die nachfolgenden Darstellungen des ausländischen Rechts ist hinzuweisen:
Belgien: Klinge S 81.
Frankreich: Klinge S 80; Schöfberger BT-Prot 14480 (B).
Großbritannien: Baumgärtel Gleicher Zugang S 176; Klinge S 77; Partington in Rechtsbedürfnis und Rechtshilfe S 150; Schoreit Rechtsber S 50; White in Rechtsbedürfnis und Rechtshilfe S 139.
Jugoslawien: Klinge S 96.
Kanada: Klinge S 97.
Niederlande: Klinge S 87; Schuyt in Rechtsbedürfnis und Rechtshilfe S 109.
Norwegen: Johnsen in Rechtsbedürfnis und Rechtshilfe S 175.
Österreich: Baumgärtel Gleicher Zugang S 183; Klinge S 81.
Schweden: Baumgärtel Gleicher Zugang S 184; Cottino in Rechtsbedürfnis und Rechtshilfe S 162; Hummel-Liljegren ZRP 1979, 317; Klinge S 92; Schoreit Rechtsber S 54.
Schweiz: Baumgärtel, Gleicher Zugang S 191; Klinge S 86.
Vereinigte Staaten: Blankenburg ZRP 1980, 138/139; Klinge S 82; Knoppke-Wetzel in Rechtsbedürfnis und Rechtshilfe S 196; Röhl DRiZ 1980, 421; Schöfberger BT-Prot 14480 (B).
Aus der jüngeren Zeit ist auf die bemerkenswerten empirischen Analysen von Hommerich/Kilian (NJW 2008, 626 ff) hinzuweisen.










3. Die Schaffung des BerHG als Teilantwort
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Wie unter Rn 2 ausgeführt, dient das BerHG der Herstellung von Chancengleichheit durch Rechtsberatung und ggf -vertretung im außergerichtlichen Bereich. Es steht außer Frage, dass dieses Ziel in rechtlicher Hinsicht weitgehend erreicht worden ist, wenn auch zu betonen ist, dass das BerHG fragmentarischen Charakter hat. Die BerH sollte zu anderen Beratungsmöglichkeiten hinzutreten und vor allem dort wirksam werden, wo anderweitige Hilfe ganz fehlt (RegE zu § 2 S 12).
Als ferneres Ziel eines umfassenden Rechtsberatungssystems wurden der Abbau von Hemmschwellen der verschiedensten Art (Schöfberger BT-Prot 14480 (D); Hofmann RWP 1980, 537), namentlich psychologischer Schwellenangst, finanzieller und bürokratischer Hindernisse, welche faktisch einer ausreichenden Versorgung einkommensschwacher Bevölkerungskreise mit Rechtsberatung entgegenstehen, genannt.










4. Zum (notwendig) fragmentarischen Charakter des BerHG
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Das Beratungshilfegesetz kann mit seinen Mitteln und Möglichkeiten das Rechtsberatungsdefizit nicht vollständig abtragen. Diese Kritik ist vor und nach seiner Einführung wiederholt formuliert worden, vgl Blankenburg ZRP 1983, 39; Franzki RpflBl 1983, 20; v Aulock in Rechtsbedürfnis und Rechtshilfe S 96; Baumgärtel ZRP 1979, 302; Falke in Rechtsbedürfnis und Rechtshilfe S 14, 15; Isermann RuP 1975, 31; Röper Rechtsschutz S 40; Schoreit Rechtsber S 27; Greißinger Einleitung 18 f.
Ein Bundesgesetz wäre gewiss überfordert, wenn es alle genannten Ziele erfüllen wollte. Sie sind ihrer Art nach überhaupt nicht durch einen Gesetzgeber, sondern vor allem durch Einrichtungen der praktischen Hilfe zu verwirklichen, geht es doch häufig nicht allein um juristischen Rat, sondern um praktische Lebenshilfe, Sprachprobleme oder Schwellenängste, die häufig nicht allein in der schlechten Einkommenssituation ihre Ursache haben. Die BerH ist jedenfalls kein Instrument der allgemeinen Lebenshilfe (vgl § 1 BerHG Rn 13, 14) und kann dies auch nicht sein.
Der Natur der Sache nach hat sich Beratungshilfe oft mit dem Schnittbereich von Justiz und Sozialrecht zu befassen (Langner im BT, Prot 8/6989; ähnlich: Schöfberger BT-Prot S 6992). Das führt dazu, dass sich richtiger Ansicht nach Beratungshilfe und Sozialberatung aufs Engste berühren (Kahrs BR 484/94; Scherl S 433; Blankenburg/Reifner Rechtsberatung als Lebenshilfe S 26/27; Loch, Janssen, Buschmann ua in ihren bei Rasehorn Rechtsberatung als Lebenshilfe S 123 f veröffentlichten Beiträgen; Schoreit ZRP 1975, 200 mit Beispielen; aA scheinbar: Baumgärtel ZRP 1975, 66).











a) Zum Verhältnis von BerH und Sozialarbeit
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Für die Anwendung des Beratungshilfegesetzes kommt es auf die Entscheidung der Frage, ob bei der Rechtsberatung finanziell Leistungsschwacher Sozialarbeit notwendig oder angebracht ist, nicht an. Das Gesetz ist vor der Entscheidung dieser Frage ausgewichen, indem es eine institutionale Funktionsteilung vornimmt; je nachdem, ob die Rechtsanwälte, Rechtsbeistände oder andere Beratungspersonen (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer etc; § 3 Abs 1 BerHG), der Rechtspfleger (§ 3 Abs 2 BerHG) oder andere Stellen (§ 1 Abs 1 Nr 2, § 12 BerHG) für die Rechtsberatung zuständig sind, sind Art und Umfang der Leistungen vorgegeben.
Im Falle anwaltlicher Beratungshilfe ergeben sich die Verpflichtungen im Wesentlichen aus § 49a BRAO, §§ 16, 16a BORA sowie aus den Gebührenregelungen (§§ 44 ff RVG; Nr 2500 ff, VV), die gewisse Rückschlüsse zulassen. Sozialarbeit kommt sowohl in den Fällen des § 3 Abs 1 BerHG als auch des Abs 2 nicht in Betracht (vgl Finger MDR 1982, 361, 366). Die folgenden Überschneidungen sind aber zu berücksichtigen:
Rechtsberatung kann im konkreten Fall mit anderweitiger Fachberatung zusammenfallen, namentlich mit Sozialberatung nicht juristischer Art als persönliche Hilfe gem § 11 SGB XII. Kommt es auf Sozialarbeit im Einzelfall an, ist die Zuständigkeit des Rechtspflegers ohnehin überschritten. Der Rechtsanwalt muss sich auf die eventuell außerdem notwendige Rechtsberatung – einschließlich Vertretung – beschränken.
Daher ist es fraglich, die Beratung durch Rechtsanwälte in Schuldnerberatungsstellen auch gebührenrechtlich nicht als „rechtliche“ sondern als „wirtschaftliche“ Beratung zu qualifizieren (vgl bei Bungart AnwBl 1988, 42; ferner: Landmann Rpfleger 2000, 197: Finanzielle Probleme). Ist die Rechtsberatung sinnlos, weil das Schwergewicht bei der Sozialberatung zu liegen hätte, ist an die dafür zuständige Stelle zu verweisen.
Bei einer zur Sozialberatung befugten öffentlichen Rechtsauskunftsstelle oder bei einer im Einzelfall zur Rechtsberatung befugten Sozialbehörde kann die Beratung in den soeben genannten Fällen insgesamt durchgeführt werden (für eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Sozialämtern und Wohlfahrtsverbänden mit den örtlichen Anwaltsvereinen daher bereits Winters AnwBl 1982, 273, 276).
Die Lückenhaftigkeit zeigt sich auf der rechtlichen Schiene vor allem im Folgenden:












b) Einkommensgrenzen
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BerH kann nur derjenige erlangen, der ein derart geringes Einkommen hat, dass ein Anspruch auf ratenfreie PKH bestehen könnte (näher § 1 BerHG Rn 45). Die Hilfsmöglichkeit geht daher an der staatstragenden Mittelschicht komplett vorbei, wenn auch diese zunehmend von finanziellen Nöten geplagt ist und nicht jede Familie sich zu wagen traut, anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, obschon objektiv hierzu im Einzelfall zu raten wäre.












c) Beschränkung auf bestimmte Rechtsgebiete
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Das BerHG war anfangs auf Angelegenheiten des Zivil-, Verwaltungs- und Verfassungsrechts beschränkt. In Straf- und Ordnungswidrigkeitensachen ist die Hilfe auf Beratung begrenzt. Das Arbeits-, Sozial- und zuletzt noch das Steuerrecht fielen als Beratungsmaterie heraus (im Einzelnen § 2 BerHG Rn 2, 13). Letztlich war es das BVerfG, das durch seine Entscheidungen den Umfang der BerH auf alle Rechtsgebiete ausgedehnt hat. Dem ist der Gesetzgeber durch Wegfall des Katalogs in § 2 BerHG begegnet.












d) Beratung nur durch Rechtsanwälte oder anwaltliche Beratungsstellen
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Die bis zum 31.12.2013 geltende Konzentration der BerH auf Anwälte und anwaltliche Beratungsstellen ist weggefallen; § 3 BerHG sieht nunmehr einen erweiterten Kreis als taugliche Beratungspersonen an.










IV. Reform
19


Das BerHG ist durch das G zur Reform des Prozesskostenhilfe- und Beratungsrechts mit Wirkung ab dem 1.1.2014 gründlich überarbeitet worden. Grundlage war ein RegE (BT-Drucks 17/11472), der infolge der Beschlüsse des Rechtsauschusses des BT (BT-Drucks 17/13538) nochmals erheblich überarbeitet wurde.









1. Ansatz für Reformen
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Als Auslöser für die Reform standen sich zwei Pole gegenüber:
Zum einen hat das BVerfG in einer Kette jüngster Entscheidungen die Frage, ob aus den Verfassungsprinzipien, die den Grundsatz der Rechtsschutzgleichheit tragen, eine Pflicht zur Angleichung der Stellung Unbemittelter an die der Bemittelten auch für den außergerichtlichen Rechtsschutz hergeleitet werden kann, mit einem „Ja“ beantwortet (vgl BVerfG NJW 2009, 209; näher dazu § 1 BerHG Rn 58 ff) und so die Ausweitung der BerH auch auf Fragen des Steuerrechts konstituiert sowie für die BerH im behördlichen Widerspruchsverfahren ausweitende Grundsätze formuliert.
Zum anderen plagen die Länderkassen die in den letzten Jahren rasant angestiegenen Kosten für die BerH.
Die Aufwendungen für BerH sind seit 2006 auf Werte von mindestens 80 Mio € gestiegen (BT-Drucks 17/11472 S 21/22). Noch im Jahr 2003 lag der Wert bei rund 30 Mio €. Zu bemerken ist jedoch auch, dass seit 2008 keine nennenswerte Steigerung mehr eingetreten ist. Indes werden die Anhebungen der Vergütung durch das 2. KostenRÄndG (Einleitung RVG Rn 14) und die Ausweitung der BerH auf alle Rechtsgebiete weitere Steigerungen mit sich bringen.
Auffällig dabei ist, dass der Anteil der Ausgaben pro Bewilligung erheblich gestiegen sind, was nicht allein durch die (zT erheblichen) Anpassung der anwaltlichen Vergütungen im Zuge der Einführung des RVG verursacht worden ist, sondern auch dadurch, dass vermehrt nicht nur eine einfache Beratung, sondern kostenintensivere Leistungen erbracht worden sind.
Dies alles hat die Länder zu einem Reformentwurf motiviert, der allerdings in der im Jahr 2009 abgelaufenen 16. Legislatur nicht mehr abschließend durch den Bundestag beraten wurde. Dieser Entwurf ist am 16.6.2010 inhaltlich unverändert wieder eingebracht worden.
Folgt man den Begründungen des bisherigen Entwurfs (BT-Drucks 17/2164, vgl auch BR-Drucks 648/08), sind die Gründe für die gestiegenen Geschäftszahlen vielschichtig. Nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, sondern die vermehrte Nutzung der BerH als Element der allgemeinen Lebenshilfe durch Vielfach-Antragsteller soll ein Grund für die Kostenexplosion sein.
Angesichts der rechtlichen Durchdringung nahezu aller Lebensbereiche und der häufig hohen Komplexität und wechselseitigen Verknüpfung der einschlägigen Regelungen ist der Bürger vielfach auf fachkundigen Rechtsrat angewiesen, um seine Rechte erkennen, bewerten und darüber entscheiden zu können, ob und mit welchen Erfolgsaussichten er sie – gegebenenfalls auch gerichtlich – durchsetzen kann. Kann er diesen Rechtsrat mangels Einkünften oder Vermögen nicht bereits im außerprozessualen Bereich in einer dem Begüterten annähernd vergleichbaren Weise erlangen, wird er ihm gegenüber schon hier ins Hintertreffen geraten und den gerichtlichen Rechtsschutz mit seinen Möglichkeiten der Prozesskostenhilfe nicht oder – etwa wegen versäumter Fristen, präkludierter Einwendungen oder fehlender Vorverfahren – mit dort womöglich nur schwer auszugleichenden Rechtsnachteilen erreichen.
Deshalb ist, wie eingangs schon ausgeführt, der Gestaltungsspielraum, der dem Gesetzgeber bei Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der Rechtswahrnehmungsgleichheit zukommt, von Verfassung wegen nicht unbegrenzt. Mehrfach hat das BVerfG (etwa BVerfGE 122, 39 ff mwN) allerdings betont, dass der Unbemittelte nur einem solchen Bemittelten gleichgestellt zu werden, der bei seiner Entscheidung für die Inanspruchnahme von Rechtsrat auch die hierdurch entstehenden Kosten berücksichtigt und vernünftig abwägt. Insbesondere darf der Rechtsuchende zunächst auf zumutbare andere Möglichkeiten für eine fachkundige Hilfe bei der Rechtswahrnehmung verwiesen werden. Der Gesetzgeber kann daher die Rechtswahrnehmungsgleichheit von nicht hinreichend Bemittelten und Begüterten auf unterschiedliche Weise zu erreichen suchen. Insgesamt muss jedoch gewährleistet sein, dass auch nicht ausreichend Bemittelten fachkundiger Rechtsrat zugänglich ist, wenn dessen Inanspruchnahme zur außergerichtlichen Rechtswahrnehmung auch unter vernünftiger Berücksichtigung der damit verbundenen Kosten geboten erscheint.
Den Ansprüchen auf ein ausreichendes Angebot für chancengleiche außergerichtliche Rechtswahrnehmung einerseits und der Begrenzung der Ausgaben andererseits versucht der Entwurf mit einem Bündel von Maßnahmen gerecht zu werden.










2. Die wichtigsten Änderungen im Überblick
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Im Überblick sind folgende Maßnahmen zu nennen:
	–
	Präzisierung/Definition des Mutwilligkeitsbegriffs (§ 1 Abs 1 Nr 3, Abs 2 BerHG, näher § 1 BerHG Rn 105 ff),

	–
	Klarstellung der tatbestandlichen Voraussetzungen von BerH durch Vertretung (§ 2 Abs 1 S 2 BerHG, näher § 2 BerHG Rn 7 ff),

	–
	Wegfall der Beschränkung auf Anwälte, Rechtsbeistände und Beratungsstellen; Einführung des Begriffs der Beratungsperson (§ 3 BerHG Rn 10 ff),

	–
	Änderungen im Bewilligungsverfahren (§ 4 Abs 2, Abs 3–6 BerHG, näher § 4 BerHG Rn 1, 12 ff),

	–
	Aufrechterhaltung, aber Modifikation des Direktzugangs (§ 4 BerHG Rn 23; § 6 BerHG Rn 10 ff),

	–
	Einführung einer Möglichkeit der Bewilligungsaufhebung vAw oder auf Antrag der Beratungsperson (§ 6a Rn 2 ff, 7 f) einschließlich einer Folgenregelung für die Vergütung nach Aufhebung (§ 8a BerHG Rn 2 ff, 11 ff),

	–
	Neuregelung der Vergütung für die Beratungsperson durch generellen Verweis auf §§ 44 ff RVG in § 8 BerHG (§ 8 BerHG Rn 1, § 44 RVG Rn 2),

	–
	Neueinführung einer Öffnungsklausel für Beratungsstellen in den Ländern (§ 12 BerHG Rn 10).


Die umgesetzten Änderungen werden an den angegebenen Stellen umfassend kommentiert. Insgesamt dürfte das BerHG nach der Reform dem verfassungsrechtlich gesetzten Mindestrahmen (Rn 1) entsprechen und sich in praxi bewähren.










3. Kurze Anmerkungen zu verpassten Chancen
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Erlaubt seien nur einige wenige Anmerkungen zu nicht umgesetzten Vorstellungen:











a) Weitere Aufklärungsmöglichkeiten des Gerichts (§ 4 Abs 4 BerHG-E)
23


Die vorgesehenen weiteren Aufklärungsmöglichkeiten (insbesondere Möglichkeiten zur Anfrage beim Finanzamt, Arbeitgeber, Sozialleistungsträgern) wären sinnvoll gewesen, auch wenn sie im Massengeschäft kaum in einem nennenswerten Umfang zu gebrauchen gewesen wären. Der Verzicht erscheint hier aber wegen der potentiell geringeren Kosten verschmerzbarer als im PKH/VKH-Bereich (Einleitung PKH Rn 19).












b) Erinnerungsrecht der Staatskasse (§ 7 Abs 2 BerHG-E)
24


Das noch im RegE vorgesehene Erinnerungsrecht der Staatskasse wäre in der Tat dazu geeignet gewesen, die mit der Prüfung betrauten Rechtspfleger einem stärkeren Rechtfertigungszwang zu unterwerfen. Mehr als Stichproben aber hätten die Bezirksrevisoren kaum vornehmen können (vgl Peters Rpfleger 2011, 641, 644). Dennoch ist es bedauerlich, dass es beim bisherigen Rechtszustand bleibt, wäre dies doch ein probates Mittel gewesen, die in der Begründung des RegE beklagten Vollzugsdefizite (BT-Drucks 17/11472 S 24) abzubauen.












c) Schaffung einer Beratungsvertretungshilfegebühr (Nr 2501 VV-LänderE)
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Mit Ausnahme des Widerspruchsverfahren sollte nach dem Entwurf der Länder eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 20 € anfallen, wenn über die Beratung hinaus auch anwaltliche Vertretung in Anspruch genommen wurde. Dies war uneingeschränkt zu begrüßen, hätte hierin doch ein taugliches und effektives Mittel gelegen, insbesondere Mehrfachantragsteller davon abzubringen, den Anwalt als Schreibbüro zu missbrauchen.
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Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 1 [Voraussetzungen]






§ 1 [Voraussetzungen][1]
(1) Hilfe für die Wahrnehmung von Rechten außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens und im obligatorischen Güteverfahren nach § 15a des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung (Beratungshilfe) wird auf Antrag gewährt, wenn
	1.
	
der Rechtsuchende die erforderlichen Mittel nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht aufbringen kann,

	2.
	
nicht andere Möglichkeiten für eine Hilfe zur Verfügung stehen, deren Inanspruchnahme dem Rechtsuchenden zuzumuten ist,

	3.
	
die Inanspruchnahme der Beratungshilfe nicht mutwillig erscheint.


(2) 1Die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 sind gegeben, wenn dem Rechtsuchenden Prozesskostenhilfe nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung ohne einen eigenen Beitrag zu den Kosten zu gewähren wäre. 2Die Möglichkeit, sich durch einen Rechtsanwalt unentgeltlich oder gegen Vereinbarung eines Erfolgshonorars beraten oder vertreten zu lassen, ist keine andere Möglichkeit der Hilfe im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2.
(3) 1Mutwilligkeit liegt vor, wenn Beratungshilfe in Anspruch genommen wird, obwohl ein Rechtsuchender, der keine Beratungshilfe beansprucht, bei verständiger Würdigung aller Umstände der Rechtsangelegenheit davon absehen würde, sich auf eigene Kosten rechtlich beraten oder vertreten zu lassen. 2Bei der Beurteilung der Mutwilligkeit sind die Kenntnisse und Fähigkeiten des Antragstellers sowie seine besondere wirtschaftliche Lage zu berücksichtigen.






Kommentierung
I.Einführung1 – 42

 1.Allgemeines1 – 4

  a)Regelungssystematik des BerHG2

  b)Entstehungsgeschichte3

  c)Ziel des Gesetzgebungsvorhabens4

 2.Persönlicher Anwendungsbereich5 – 7

  a)Natürliche Personen5

  b)Andere Anspruchsberechtigte als natürliche Personen6

  c)Besonderheiten der Antragstellung anderer als natürlicher Personen7

 3.Definition der Beratungshilfe8 – 41

  a)Wahrnehmung von Rechten9

  b)Hilfe10

  c)Inhalt der Hilfe11, 12

  d)Abgrenzung zu allgemeiner Beratung13, 14

  e)Subjektive eigene Rechte – keine fingierten Rechtsfragen15

  f)Außergerichtliche Wahrnehmung – Abgrenzung von der PKH/VKH im ZPO-/FamFG-Verfahren16 – 38

   aa)Keine BerH für Kläger/Antragsteller17

   bb)BerH für Beklagte/Antragsgegner18

   cc)Widerspruch gegen Mahnbescheid19

   dd)Einspruch gegen Vollstreckungsbescheid20

   ee)Keine BerH für das PKH-/VKH-Prüfungsverfahren21

   ff)BerH außergerichtlich während eines gerichtlichen Verfahrens22

   gg)Außergerichtlicher Vergleich23

   hh)Beratung zwischen den Instanzen24

   ii)Selbstständiges Beweisverfahren25

   jj)BerH und Zwangsvollstreckung26

   kk)Beratungshilfe für Gläubiger im Insolvenzverfahren27

   ll)Beratungshilfe für Schuldner im Verbraucherinsolvenzverfahren28

   mm)Beratungshilfe für Streitverkündete/Beigeladene29

   nn)Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren30

   oo)Bewährungsverfahren31

   pp)Arbeitsgerichtliche Verfahren/Schlichtungsverfahren32

   qq)Verwaltungsgerichtliche Verfahren33

   rr)Beratungshilfe in Verwaltungsverfahren/Widerspruchsverfahren34

   ss)Sozialgerichtliche Verfahren35

   tt)Steuerrecht36

   uu)Rechtsbeistand für Zeugen37, 38

  g)Obligatorisches Güteverfahren nach § 15a EGZPO39

  h)Schiedsrichterliche Verfahren40

  i)Mediation und Beratungshilfe41

 4.Keine Abhängigkeit von den Erfolgsaussichten42

II.Antrags- und Bewilligungsvoraussetzungen43 – 120

 1.Antragserfordernis43

 2.Bewilligungsvoraussetzungen gem Abs 1 Nrn 1–3, Abs 2 S 144 – 120

  a)Wirtschaftliche Bedürftigkeit45 – 57

   aa)Regelungsgehalt von § 1 Abs 1 Nr 146

   bb)Verweis auf § 115 ZPO47

   cc)Kein Härtefallausgleich contra legem48

   dd)Relevanter Zeitpunkt für die Beurteilung der Bedürftigkeit49

   ee)Künftiges Vermögen50

   ff)Darlehensaufnahme51

   gg)Rechtsschutzversicherung52 – 55

   hh)Prozesskostenvorschussansprüche56

   ii)Verschuldetes Unvermögen57

  b)Andere Hilfsmöglichkeiten iSv § 1 Abs 1 Nr 2, Abs 2 S. 258 – 104

   aa)Subsidiaritätsklausel?59

   bb)Keine höheren Kosten für den Rechtssuchenden als bei Beratungshilfe60

   cc)Objektiv geeignet und erlaubt61

   dd)Zumutbarkeit62

   ee)Anwendungsbeispiele zur Zumutbarkeit63 – 67

   ff)Praktische Fallgruppen alternativer Hilfsmöglichkeiten68 – 104

  c)Keine Mutwilligkeit iSv § 1 Abs 1 Nr 3, Abs 3105 – 115

   aa)Zum „Beweismaß“106

   bb)Definition des Mutwillens107 – 110

   cc)Fallgruppen zur Mutwilligkeit111

   dd)Selbsthilfe/Allgemeines Rechtsschutzinteresse112

   ee)Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten113

   ff)Privatrechtliche Streitigkeiten114

   gg)Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht115

  d)Verbraucherinsolvenzverfahren und Beratungshilfe116 – 118

   aa)Außergerichtlicher Schuldenbereinigungsversuch117

   bb)Mutwilligkeit der Beratung im Vorfeld eines Verbraucherinsolvenzverfahrens?118

  e)Obligatorisches Güteverfahren nach § 15a EGZPO119

  f)Vergütung120









I. Einführung







1. Allgemeines
1


Die BerH ist nach der Legaldefinition in § 1 Abs 1 Hilfe für die Wahrnehmung von Rechten außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens und im obligatorischen Güteverfahren nach § 15a EGZPO.











a) Regelungssystematik des BerHG
2


§ 1 regelt die Voraussetzungen der Gewährung von BerH nur insoweit, als teilweise objektive Voraussetzungen (sachlicher Anwendungsbereich: außergerichtliche Wahrnehmung von Rechten; keine Abhängigkeit von Erfolgsaussichten, keine anderen Hilfsmöglichkeiten, keine Mutwilligkeit) und als subjektive Voraussetzung die Bedürftigkeit bestimmt werden.
Zum sachlichen Anwendungsbereich stellt § 2 Abs 2 BerHG nunmehr klar, das BerH in allen rechtlichen Angelegenheiten gewährt wird. Dies gilt nach § 2 Abs 3 BerHG allerdings nicht in Angelegenheiten, in denen das Recht anderer Staaten anzuwenden ist, sofern der Sachverhalt keine Beziehung zum Inland aufweist.
Für Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug hat der Gesetzgeber in Umsetzung der EG-RiLi 2003/8/EG v 27.1.2003 (Anhang 10) eine Erweiterung eingefügt.
Worin Beratungshilfe bestehen kann (Beratung und Vertretung) regelt § 2 Abs 1 BerHG, aber auch § 3 Abs 2 BerHG.
Wer als sog Beratungsperson BerH erteilt, ergibt sich aus § 3 Abs 1, 2 BerHG, nämlich Rechtsanwälte, Rechtsbeistände und Beratungsstellen, wie neuerdings im Umfang ihrer jeweiligen Befugnis zur Rechtsberatung auch Steuerberater/Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer und Rentenberater. Schließlich kann auch das Amtsgericht Beratungshilfe unter den in § 3 Abs 2 BerHG genannten Voraussetzungen erteilen.
Das Bewilligungsverfahren ist in §§ 4–6 BerHG normiert, wobei § 6 Abs 2 BerHG alternativ (auch nach der Reform)  den sog „Direktzugang“ des Rechtssuchenden zu einer der vorgenannten Beratungspersonen eröffnet.
Neuerdings finden sich in § 6a BerHG Regelungen zur Aufhebung der Bewilligung, während es hinsichtlich der Rechtsmittel bei der Erinnerung nach § 7 BerHG gegen die Zurückweisung des BerH-Antrags sowie – neuerdings – gegen die Aufhebung der Bewilligung verblieben ist. Der Staatskasse ist kein Rechtsmittel eröffnet.
Fragen der Vergütung der Beratungsperson gegenüber dem Rechtssuchenden regeln die § 8, 8a BerHG. Die Kostenerstattung durch den Gegner normiert § 9 BerHG.
Schließlich enthalten die §§ 11–14 BerHG eine Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen sowie Bestimmungen zur Umsetzung in den Stadtstaaten und endlich Bestimmungen zum Übergang nach Einführung des RVG und zum Inkrafttreten.












b) Entstehungsgeschichte
3


§ 1 beruht im Wesentlichen immer noch auf dem mit dem BerHG vom 18.6.1980 weitgehend umgesetzten Regierungsentwurf (BT-Drucks 8/3311), der wie das Gesetz mit einer Definition des Begriffs „Beratungshilfe“ begann und unter anderen auch die im Gesetz (§ 1 Abs 1 Nr 1–3) geregelten negativ formulierten Voraussetzungen enthielt; allerdings waren die Voraussetzungen, unter denen Mittellosigkeit angenommen werden konnte, eigenständig geregelt (§ 1 Nr 2 iVm § 3 RegE). Der Regierungsentwurf sah als weitere Voraussetzungen für die Gewährung von Beratungshilfe vor, dass kein ausreichender Versicherungsschutz durch eine Rechtsschutzversicherung besteht (§ 1 Nr 3) und dass der Rechtsuchende Deutscher iSd Art 116 GG ist oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt berechtigterweise im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat.
Die Begriffserweiterung der Beratungshilfe in § 1 Nr 1 im Hinblick auf das obligatorische Güteverfahren beruht auf dem Gesetz zur Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung vom 15.12.1999, BGBl I S 2400 ff, in Kraft ab 1.1.2000. Faktisch wurde der Beratungshilfe-Bereich durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Rechtspflegergesetzes und anderer Gesetze vom 6.8.1998 (BGBl I S 2030, 2033) erweitert, welches über die Änderung des Einführungsgesetzes zur Insolvenzordnung eine zusätzliche Gebührenvorschrift für die Tätigkeit zur Herbeiführung einer außergerichtlichen Einigung über die Schuldenbereinigung in § 132 Abs 4 BRAGO – jetzt Nrn 2502, 2504–2507 VV – geschaffen hat, § 44 RVG Rn 50 ff.
Mit dem Gesetz zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts (BT-Drucks 17/11472) in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Rechtsausschusses (BT-Drucks 17/13538) ist der Versuch unternommen worden, die Versagung der BerH wegen Mutwilligkeit präziser zu definieren (Einzelheiten s Rn 105 ff).
Zudem hat der Gesetzgeber klargestellt, dass die Möglichkeit, sich durch einen Anwalt pro bono oder gegen Vereinbarung eines Erfolgshonorars beraten zu lassen, keine andere Möglichkeit der Hilfe ist, auf den sich der ASt nach § 1 Abs 1 Nr 2 verweisen lassen müsste.












c) Ziel des Gesetzgebungsvorhabens
4


Ziel des Gesetzes ist es, entsprechend den verfassungsrechtlichen Anforderungen sicherzustellen, dass Bürger mit geringem Einkommen und Vermögen nicht durch ihre finanzielle Lage daran gehindert werden, sich außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens sachkundigen Rechtsrat zu verschaffen (vgl Einleitung BerH Rn 1). Erkennbar gewordene Lücken im Rechtsberatungssystem für Bürger mit geringem Einkommen sollten geschlossen werden (denn PKH/VKH gibt es nur für gerichtliche Verfahren). Ziel war es aber nicht, eine kodifikatorische Zusammenfassung aller Möglichkeiten vorzunehmen oder wertvolle bestehende Beratungsmöglichkeiten abzulösen, de With BT-Prot v 8.11.1979 S 14477 (A); ähnlich Schöfberger aaO S 14481. Berechtigt ist daher der Ratsuchende, nicht der Rechtsanwalt aus eigenem Recht, AG Braunschweig JurBüro 1987, 609.











2. Persönlicher Anwendungsbereich









a) Natürliche Personen
5


Beratungshilfe erlangen kann jede natürliche Person.
Auf die Frage der Staatsangehörigkeit kommt es nicht an. Ausländern ist der Zugang zur BerH in keiner Weise verwehrt (B/W-S/G/D Rn 923). Um diesem Personenkreis das Einleben in eine ihm fremde Rechtsordnung möglichst zu erleichtern, RegE zu § 1, 3, enthält das Gesetz keine Gegenseitigkeitsklausel. Anders, als noch im RegE (§ 1 Nr 5) vorgesehen, kommt es nicht darauf an, ob sich der Ausländer legal oder illegal in der Bundesrepublik aufhält (BVerfG NJW 1993, 383; B/W-S/G/D Rn 923; anders, aber irrig: Finger MDR 1982, 361, 364 – Anm 36). Erforderlichenfalls muss ein Dolmetscher oder Übersetzer eingeschaltet werden. Zur Erstattungsfähigkeit der hierdurch entstehenden Kosten vgl § 46 RVG Rn 9 ff.
Auch Wohnsitzlose können BerH beantragen (BVerfG NJW 1993, 383; vgl § 4 Rn 3; Anwkom-RVG-Schneider Vor 2.6 VV, Rn 7).
Der Gefahr, dass die Gerichte mit schwierigen Fragen aus fremden Rechtsordnungen konfrontiert werden könnten, was erhebliche Mühe bereiten und hohe Kosten verursachen würde, RegE zu §§ 2, 2a, versucht der Gesetzgeber mit der Bestimmung des § 2 Abs 3 BerHG zu begegnen; vgl bei § 2 BerHG Rn 27 f.












b) Andere Anspruchsberechtigte als natürliche Personen
6


BerH ist gem § 1 Abs 2 auch anderen als natürliche Personen zu bewilligen. Das sind solche, denen nach § 116 ZPO PKH „ohne einen eigenen Beitrag zu den Kosten“ zu gewähren wäre, als da sind: Parteien kraft Amtes (zB Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter, Zwangsverwalter), inländische juristische Personen (Kapitalgesellschaften, eingetragene Vereine – zu letzteren AG Sulingen JurBüro 2012, 208) oder parteifähige Vereinigungen (Handelsgesellschaften wie OHG und KG, nicht jedoch BGB-Gesellschaften, ferner Miteigentümergemeinschaften oder Erbengemeinschaften; Schneider MDR 1981, 3), sofern die sonstigen Voraussetzungen des § 116 ZPO vorliegen und die Antragsteller nicht wenigstens entsprechend § 116 S 3 ZPO zur Zahlung eines Teils der Kosten oder von Teilbeträgen verpflichtet wären. Vgl wegen der Einzelheiten die Kommentierung zu § 116 ZPO.












c) Besonderheiten der Antragstellung anderer als natürlicher Personen
7


Die durch die „Verordnung zur Einführung von Vordrucken im Bereich der Beratungshilfe v 2.1.2014 (BGBl I S 2)“ (BerHFV, Anhang 7) eingeführten Vordrucke (Anl 1 zur BerHFV – Anhang 7) sind nur durch natürliche Personen auszufüllen. Dies folgt aus § 1 Nr 1 BerHFV.
Die „anderen Anspruchsberechtigten“ sind gehalten, die wirtschaftlichen Voraussetzungen in dem Antrag auf BerH im Einzelnen darlegen.











3. Definition der Beratungshilfe
8


Abs 1 beginnt mit einer Legaldefinition der Beratungshilfe. Danach ist BerH Hilfe für die Wahrnehmung von Rechten außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens.











a) Wahrnehmung von Rechten
9


Was unter Wahrnehmung von Rechten im Sinne der in Abs 1 enthaltenen Definition zu verstehen ist, ergibt sich nicht allein aus § 1 Abs 1 selbst, sondern bedarf der Interpretation unter Berücksichtigung des ganzen Gesetzes.
Geprägt ist die Rechtsberatung dadurch, dass Rechtsfragen im Vordergrund stehen (AG Saarbrücken AnwBl 1994, 145); hier muss der Schwerpunkt liegen. Dass andere Aspekte eine Rolle spielen – wie etwa Zweckmäßigkeitserwägungen – wird sich bei kaum einem Lebenssachverhalt verhindern lassen.
Keine Wahrnehmung von Rechten ist die allgemeine Interessen- oder Lebensberatung (B/W-S/G/D Rn 937), von der die Rechtsberatung abgegrenzt werden muss (dazu sogleich Rn 13 ff).
Die Befürchtung, in ungewisser Zukunft einen Rechtsverlust zu erleiden, begründet regelmäßig keinen Anspruch auf Beratungshilfe (BVerfG 1 BvR 2852/11, juris). Es muss ein Recht oder eine Rechtsposition tatsächlich betroffen sein. Nimmt etwa ein Leistungsträger erst eine Prüfung vor, ist dem bedürftigen Rechtssuchenden zuzumuten, zunächst das Ergebnis der Prüfung abzuwarten. Beratungshilfe ist erst dann zu gewähren, wenn die Aufhebung eines Rechts oder die Feststellung, dass ein Recht nicht oder nicht in der begehrten Höhe besteht, tatsächlich greifbar bevorsteht. Erst dann droht eine rechtliche Betroffenheit, die einen Grund darstellt, sich anwaltlicher Hilfe zu bedienen (BVerfG aaO).












b) Hilfe
10


Hilfe für die Wahrnehmung von Rechten ist anders als etwa Hilfe bei der Wahrnehmung jede zur Förderung denkbarer Rechtswahrnehmung geeignete und bestimmte Unterstützung; auf ihren Erfolg, dh auf eine tatsächliche Förderung der Rechtsverfolgung kommt es nicht an; AG Saarbrücken AnwBl 1994, 146.
Auch nach der Begründung des RegE (BT-Drucks 8/3311 S 1; zu § 1) sollte die BerH so verstanden werden, dass sie den Rechtsuchenden sowohl über die Rechtslage unterrichten als auch in die Lage setzen sollte, die notwendigen Schritte einzuleiten.
Als Indiz für die Frage, ob eine Rechtsberatung vorliegt, kann auch das RDG herangezogen werden. Hilfe für die dort geregelten Angelegenheiten stellen eine Hilfe bei der Wahrnehmung von Rechten dar.












c) Inhalt der Hilfe
11


Während die Verwendung des Begriffs Wahrnehmung von Rechten darauf hindeuten könnte, dass lediglich an die Geltendmachung bzw Durchsetzung von Rechten gedacht sei, stellt § 2 BerHG ausdrücklich klar, dass BerH in erster Linie in der Beratung des Rechtssuchenden und – wenn auch nur in zweiter Linie, nämlich „soweit erforderlich“ und „wenn der Rechtssuchende nach Beratung (. . .) seine Rechte nicht wahrnehmen kann“  – in der Vertretung des Rechtsuchenden bestehen kann. Zunächst muss der Rechtsuchende darüber beraten werden, welche Rechte ihm zustehen und von ihm verfolgt, also „wahrgenommen“ werden können (AG Saarbr AnwBl 1994, 146). Der Wahrnehmung von Rechten im Sinne zielstrebiger Interessenverfolgung mit juristischen Mitteln muss zwangsläufig die rechtliche Bewertung komplexer Lebenstatbestände bis zu dem Schluss auf die mehr oder weniger berechtigte Rechtsinhaberschaft vorausgehen.


12


Daher kann unter „Hilfe für die Wahrnehmung von Rechten“ ua zu verstehen sein: eine bloße Auskunft, ein Rat oder weitergehende Vertretungshandlungen Dritten gegenüber, wie Fertigen von Schreiben, Mitwirken an mündlichen Verhandlungen oder Besprechungen. Auskunft ist die unverbindliche Beantwortung von Fragen (näher § 44 RVG Rn 10), Rat dagegen die Empfehlung eines bestimmten Verhaltens (vgl § 44 RVG Rn 9). Näher zur Erforderlichkeit der Vertretung: § 2 BerHG Rn 10; zum Gebührenanspruch bei Vertretung: § 44 RVG Rn 16 ff.












d) Abgrenzung zu allgemeiner Beratung
13


Da der Begriff Beratungshilfe mithin bereits Beratung bei einer ersten orientierenden Rechtsanwendung durch den Rechtsuchenden einschließt, ist er außerordentlich weit gefasst und muss sich verschiedene Einschränkungen gefallen lassen:


14


Nicht jede allgemeine Beratung soll von dem Gesetz erfasst sein; denn es kommt auf die Wahrnehmung von Rechten an. Es geht nicht um allgemeine Lebenshilfe.
Damit fallen grundsätzlich allgemeine Schreib- und Lesehilfe (AG Koblenz Rpfleger 1997, 220) sowie Beratungen für Arbeitnehmer, Mieter, Kraftfahrer usw über ihre typischen Angelegenheiten nicht unter das BerHG, sofern nicht das Schwergewicht auf juristischen Fragen liegt, BGH NJW 1956, 592, oder sofern nicht der zu leistende rechtliche Beistand etwa (wie bei der Anlageberatung) im Vordergrund steht, BGH AnwBl 1980, 458; Greißinger Rn 7.
Rein sprachliche Hilfe oder Schreibhilfe für Ausländer ist normalerweise keine Hilfe für die Rechtswahrnehmung, Kammeier Rpfleger 1998, 501.
Auch wenn ein Tatsachenkomplex, über den Beratung erteilt wird, Anlass zu juristischen Fragen gibt, die aber umgangen werden, handelt es sich nicht um Beratungshilfe. Diese muss vielmehr rechtliche Kompetenzen und Möglichkeiten des Ratsuchenden selbst betreffen; AG Saarbr AnwBl 1994, 146. Daran soll es fehlen, wenn in einem Schreiben lediglich um Bestätigung dahingehend gebeten wird, dass mangels Zahlungsfähigkeit weitere Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den Ratsuchenden unterbleiben (AG Westerburg FamRZ 1998, 254, zw). Ein Schreiben eines Rechtsanwalts in einer rechtserheblichen Angelegenheit stellt nicht bloße Formulierungshilfe sondern Beratungshilfe dar, auch wenn Rechtsnormen nicht ausdrücklich genannt werden; aA AG Koblenz JurBüro 1995, 367. Sie hat nicht von konkreten Personen losgelöste Rechtsfälle zum Gegenstand, sondern subjektive, eventuell durchsetzbare Rechte des Betroffenen.












e) Subjektive eigene Rechte – keine fingierten Rechtsfragen
15


Ähnlich wie bei der Anwendung des RBerG (BGH NJW 1956, 591), jetzt RDG, darf es sich nicht um fingierte Rechtsfragen handeln. Die Beratung muss sich auf eigene subjektive Rechte des Rechtssuchenden beziehen (BVerfG 1 BvR 2852/11, juris). Auch die allgemeine Erörterung von Rechtsfragen in Vorträgen, Vorlesungen und Abhandlungen stellt nicht Hilfe für die Wahrnehmung von Rechten dar; vgl Senge in Erbs, Strafrechtl Nebengesetze R 55 §§ 1, 5. Auch eine unerhebliche Äußerung kann rechtliche Bedeutung haben, s § 44 RVG Rn 11.












f) Außergerichtliche Wahrnehmung – Abgrenzung von der PKH/VKH im ZPO-/FamFG-Verfahren
16


Die Wahrnehmung von Rechten kann mit der BerH nur gefördert werden, wenn sie außergerichtlich erfolgt. Durch das Tatbestandsmerkmal „außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens“ wird die BerH von der PKH/VKH – die für die gerichtliche Wahrnehmung von Rechten, also innerhalb eines gerichtlichen Verfahrens, gewährt werden kann – abgegrenzt.
BerH endet im Prinzip dort, wo die PKH bzw VKH beginnt oder beginnen könnte (Kammeier Rpfleger 1998, 501). Damit soll ein möglichst lückenloses Hilfsangebot gemacht werden.
Sie hat nicht zur Aufgabe, etwa das gerichtliche Verfahren selbst in Gang zu setzen, wenngleich notwendige materiell-rechtliche Schritte im Hinblick auf ein zukünftiges gerichtliches Verfahren nicht ausgeschlossen sind (Kündigung, Mahnung).
Ob ein Verfahren inner- oder außergerichtlich ist, ist objektiv zu entscheiden. Maßgeblich ist, ob sich der Rechtssuchende subjektiv aus seiner Sicht noch außerhalb oder innerhalb eines gerichtlichen Verfahrens befindet. Nicht entscheidend ist, in welcher Position die Beratungsperson ist.













aa) Keine BerH für Kläger/Antragsteller
17


Wer bereits Kläger (oder im FamFG-Verfahren ASt) ist, ist sicher innerhalb eines gerichtlichen Verfahrens. Gleiches gilt für den ASt im Mahnverfahren. Hier kann eine Hilfe nur nach den Regeln von PKH bzw VKH erfolgen, was insbesondere eine Prüfung der Erfolgsaussichten erforderlich macht.














bb) BerH für Beklagte/Antragsgegner
18


Dagegen führt die Rechtshängigkeit der Klage allein nicht automatisch dazu, dass der Beklagte von BerH ausgeschlossen ist. Entscheidend ist nicht die Klagezustellung, sondern die Frage, ob der Beklagte bereits einen Antrag gestellt und sich zur Klage erklärt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt kann der Beklagte BerH erlangen, da er sich aus seiner Sicht noch außerhalb des Verfahrens befindet. Er kann sich demnach über BerH Auskunft und Beratung zu der Frage verschaffen, wie er sich zu dem Prozess verhalten soll, vgl Reuter NJW 1985, 2011; B/W-S/G/D Rn 916. Die BerH ist zwar subsidiär gegenüber der PKH (AG Köln MDR 1984, 502; Reuter NJW 1985, 2011, 2012) und VKH, sollte in dem Grenzbereich aber keine Lücken offen lassen. Die früher unter Berufung auf AG Braunschweig NdsRpfl 1986, 37 vertretene abweichende Meinung wurde aufgegeben. Im Allgemeinen tut der finanziell schlecht situierte Rechtsuchende, auf den ein Prozess zukommt, gut daran, die Möglichkeiten der Beratungshilfe so lange wie möglich zu nutzen, da diese im Gegensatz zur Prozesskostenhilfe nicht von Erfolgsaussichten abhängig ist.
Nach der Aufnahme des Prozesses durch den Beklagten kann er PKH erlangen, BerH dagegen nicht mehr.
Entsprechendes gilt für die Abgrenzung BerH-VKH.














cc) Widerspruch gegen Mahnbescheid
19


Hat der Gegner bereits einen Mahnbescheid beantragt und will sich der mittellose Rechtsuchende dagegen verteidigen, kommt ab dem Moment und für die Einlegung des Widerspruchs an sich nur PKH in Betracht (AG Montabaur AnwBl 1983, 476; aA AG Aurich JurBüro 1985, 459, vgl auch AG Regensburg Rpfleger 2006, 416).














dd) Einspruch gegen Vollstreckungsbescheid
20


Wird Einspruch gegen einen Vollstreckungsbescheid eingelegt, leitet dieser gem § 700 ZPO in das streitige Verfahren über, und BerH ist abzulehnen, AG Gummersbach Rpfleger 1990, 263. Nur für die Beratung vor der Einlegung des Einspruchs kann BerH zu bewilligen sein.














ee) Keine BerH für das PKH-/VKH-Prüfungsverfahren
21


Das PKH-/VKH-Prüfungsverfahren ist ein gerichtliches Verfahren. BerH kann hierfür nicht gewährt werden (AG Koblenz FamRZ 2005, 1267 u AGS 2004, 119; LG Osnabrück NdsRpfl 2003, 72; OLG Hamm NJW 1982, 287; vgl auch Mümmler JurBüro 1984, Sp 775, 776 mwN). BerH kann nicht mehr erfolgreich beantragt werden, sobald ein PKH-/VKH-Antrag gestellt ist.
Indes kann BerH nach den oben skizzierten Regeln bewilligt werden für die Beratung im Vorfeld, also die Frage, ob ein PKH-/VKH-Antrag für ein Hauptverfahren gestellt werden soll (BGH NJW 1984, 2106 = AnwBl 1985, 216 m krit Anm Trenk-Hinterberger; Hansens JurBüro 1987, 333, 334; AG Arnsberg JurBüro 1991, 803 mit insoweit zust Anm Mümmler).
Eine Lücke besteht damit für denjenigen, der zunächst selbst einen PKH-/VKH-Antrag stellt und sich erst nach Antragstellung beraten lässt. Denn für das PKH-/VKH-Prüfungsverfahren kann keine PKH/VKH gewährt werden (§ 114 ZPO Rn 19 ff, auch zu den Ausnahmen). Diese Lücke ist aber hinzunehmen (LG Osnabrück NdsRpflg 2003, 72). Die anderweitige Auffassung, BerH mit dem Argument zu bewilligen, solange über PKH nicht entschieden sei, gebe es keine PKH; die vorläufige Beiordnung eines Rechtsanwalts zur Unterstützung komme nicht in Betracht, bzw sie erübrige sich im Hinblick auf die Möglichkeiten, die das BerHG biete (Pentz NJW 1982, 1269, 1270 mwN), ist abzulehnen.
Ist schon im Vorfeld beraten worden, kann auch eine die Geschäftsgebühr auslösende Vertretung durch Einreichung eines PKH-Antrages über BerH zu erstatten sein (B/W-S/G/D Rn 918; Greißinger AnwBl 1996, 608; aA LG Osnabrück aaO; OLG München NJW-RR 1999, 648). Dies gilt auch für den PKH-Antragsgegner, solange er zu dem PKH-Antrag noch keine Stellungnahme genommen hat. Denn die Aufforderung zur Stellungnahme allein begründet noch nicht seine Beteiligung an dem PKH-Prüfungsverfahren (Greißinger aaO; OLG Frankfurt JurBüro 1990, 1610).














ff) BerH außergerichtlich während eines gerichtlichen Verfahrens
22


Über die Absichten des Gesetzgebers geht es hinaus, wenn „außerhalb“ eines gerichtlichen Verfahrens gleichgesetzt wird mit „außergerichtlich während eines gerichtlichen Verfahrens“ (AG Kiel AnwBl 1986, 46 unter Berufung auf Hartmann in Baumb/Lauterb, Anm 1 zu §§ 1–9 BerHG – Anh n § 127 ZPO Rn 3; Greißinger NJW 1985, 1671, 1675; wie hier: Mümmler JurBüro 1995, 577), solange die Beratung sich nicht auf den bereits gerichtlich anhängigen Streitgegenstand bezieht.














gg) Außergerichtlicher Vergleich
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Das OLG Hamm hält den außergerichtlichen Vergleich für beratungshilfefähig (Rpfleger 1987, 82). Das ist richtig, soweit kein gerichtliches Verfahren anhängig ist, das den verglichenen Prozessgegenstand (auch teilweise) betrifft, an dem der Rechtssuchende nach den oben genannten allgemeinen Kriterien als Kläger/Antragsteller oder Beklagter/Antragsgegner beteiligt ist.
Es dürfte indes zu weit gehen, BerH auch dann zu gewähren, wenn Rechtshängigkeit besteht, zumal dem Rechtssuchenden hier über PKH/VKH geholfen werden kann und § 278 Abs 6 ZPO einen sehr einfachen Vergleichsabschluss zulässt.














hh) Beratung zwischen den Instanzen
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Nach § 119 Abs 1 S 1 ZPO erfolgt die Bewilligung von PKH für jede Instanz gesondert. Nach Abschluss einer Instanz besteht somit keine Konkurrenz zwischen PKH und BerH. Zur Klärung der Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels kann der Bedürftige daher BerH in Anspruch nehmen (B/W-S/G/D Rn 920).














ii) Selbstständiges Beweisverfahren
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Für das selbstständige Beweisverfahren kann nur PKH gewährt werden, da es gerichtlicher Natur ist (vgl LG Düsseldorf MDR 1986, 857). BerH kann es mithin nur für die Beratung im Vorfeld geben.














jj) BerH und Zwangsvollstreckung
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Das Zwangsvollstreckungsverfahren ist ein gerichtliches Verfahren. BerH kann der Gläubiger in entsprechender Anwendung der allgemeinen Regeln nur im Vorfeld der ZV in Anspruch nehmen. Für die ZV selbst steht nur PKH zur Verfügung.
Dagegen befindet sich der Schuldner sogleich mit dem Beginn der ZV in derselben; ihm ist daher die BerH grds zu verwehren. BerH kann es für ihn nur geben, soweit er nach Abschluss des Erkenntnisverfahrens Beratung begehrt.














kk) Beratungshilfe für Gläubiger im Insolvenzverfahren
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Für Gläubiger im Insolvenzverfahren kann BerH nach den allgemeinen Regeln für die Beratung gewährt werden, ob bzw wie eine Beteiligung erfolgen soll. Danach kann PKH gewährt werden (vgl § 114 ZPO Rn 7).














ll) Beratungshilfe für Schuldner im Verbraucherinsolvenzverfahren
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Schuldner im Verbraucherinsolvenzverfahren können auf dem Weg zur Restschuldbefreiung allein eine Stundung der Verfahrenskosten, keinesfalls aber PKH oder BerH erhalten (vgl näher § 114 ZPO Rn 112 ff).
Im Vorfeld der Eröffnung des Insolvenzverfahrens kann uU BerH bewilligt werden. Vgl dazu zusammenfassend Rn 116 ff.














mm) Beratungshilfe für Streitverkündete/Beigeladene
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Streitverkündete und Beigeladene befinden sich nur bis zu ihrem Beitritt außerhalb des gerichtlichen Verfahrens; nur solange kann BerH begehrt werden.














nn) Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren
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In Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ist eine außergerichtliche Beratung des Beschuldigten über BerH möglich. Dies folgt schon aus § 2 Abs 2 S 2 BerHG (vgl dort, auch zu den Einschränkungen). Zur außergerichtlichen Beratung in Strafsachen vgl auch AG Köln StV 1984, 347. Zu Zeugen vgl Rn 37.














oo) Bewährungsverfahren
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Wer eine Bewährungsstrafe erhalten hat, kann für das Bewährungsverfahren keine BerH erhalten, da es sich bei diesem Verfahren um ein gerichtliches Annexverfahren handelt (OLG Hamm NJW 1982, 287; AG Würzburg JurBüro 1986, 776).














pp) Arbeitsgerichtliche Verfahren/Schlichtungsverfahren
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Arbeitsgerichtliche Verfahren sind gerichtliche Verfahren. Es gelten zur Abgrenzung von BerH/PKH die vorstehenden Ausführungen entsprechend.
Das gilt jedoch nicht für Schlichtungsverfahren nach § 11 Abs 2 ArbGG, das außergerichtlich ist, sodass nur BerH gewährt werden kann.














qq) Verwaltungsgerichtliche Verfahren
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Verwaltungsgerichtliche Verfahren sind gerichtliche Verfahren. Es gelten zur Abgrenzung von BerH/PKH die vorstehenden Ausführungen entsprechend.














rr) Beratungshilfe in Verwaltungsverfahren/Widerspruchsverfahren
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Das Verwaltungsverfahren ist außergerichtlich. Dies gilt auch für das Widerspruchsverfahren nach §§ 68 ff VwGO (B/W-S/G/D Rn 921), dass der Gesetzgeber treffend als „Vorverfahren“ bezeichnet hat.
Auch die Antragstellerin eines Asylantrags kann (außergerichtlich) BerH eines Rechtsanwalts in Anspruch nehmen; damit wird nicht das Ziel verfolgt, ein gerichtliches Verfahren in Gang zu setzen, AG Mönchengladbach AnwBl 1985, 333, 334. Vgl. auch AG Regensburg JAmt 2015, 153f.














ss) Sozialgerichtliche Verfahren
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Sozialgerichtliche Verfahren sind gerichtliche Verfahren. Es gelten zur Abgrenzung von BerH/PKH die vorstehenden Ausführungen entsprechend.














tt) Steuerrecht
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Nunmehr gelten auch für steuerrechtliche Verfahren die vorstehenden Ausführungen entsprechend (näher § 2 BerHG Rn 2, 14). Erforderlich ist aber, dass der Hilfebedarf über eine Ausfüllhilfe bei einer Steuererklärung hinausgeht (AG Bonn AO-StB 2010, 266-267, juris).














uu) Rechtsbeistand für Zeugen
37


Zeugen kann uU in einem gerichtlichen Verfahren Beratungshilfe gewährt werden. Die Wahrnehmung von Rechten außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens ist das Gegenteil von Rechtswahrnehmung in einem gerichtlichen Verfahren, dh als Partei. Die Partei kann gegebenenfalls PKH erhalten; für den Zeugen besteht diese Möglichkeit grundsätzlich nicht (BGH MDR (Holtz) 1978, 626; B/W-S/G/D Rn 921).
Gleiches gilt im Strafverfahren gem § 68b StPO, welcher uU gestattet, dass dem Zeugen – auf Staatskosten – ein RA beigeordnet wird. Diese Vorschrift ist zwar ihrerseits subsidiär, dürfte aber, da sie den umfassenderen Schutz gewährt, Vorrang vor der Beratungshilfe haben. Sie gilt aber nur bei richterlichen und kraft Verweisung in § 161a Abs 1 S 2 StPO bei staatsanwaltschaftlichen Vernehmungen (Meyer-Goßner/Schmitt Rn 2). Bei anderen Vernehmungen und im Vorfeld einer vorgesehenen Vernehmung, oder sofern andere als die in § 68b S 2 Nr 1–3 StPO gen Delikte Gegenstand des Verfahrens sind, kann ein berechtigtes Informationsbedürfnis des Zeugen bestehen, für das BerH zu gewähren ist, wenn deren Voraussetzungen vorliegen.
Zur Vergütung des Zeugenbeistands s § 44 RVG Rn 7.
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Wer als Zeuge geladen ist, kann Rat und Auskunft über seine Rechte und Verpflichtungen vor dem angesetzten Termin benötigen, namentlich wenn Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrechte in Betracht kommen oder dem Zeugen Interessenkonflikte anderer Art drohen, vgl § 2 Rn 24.
Eine Beratung kann auch während der Vernehmung selbst notwendig werden. Die Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts als Rechtsbeistand kann gerechtfertigt sein, wenn es auf die Begrenzung von Zeugnis- und Auskunftsverweigerungs- rechten ankommt, der Zeuge im Ausdruck ungeschickt, gehemmt oder behindert ist, die Abwehr von Angriffen auf die Ehre in Betracht kommt, es unzulässigen, ungeeigneten oder nicht zur Sache gehörigen Fragen auszuweichen gilt, Einflussnahme auf die Protokollierung notwendig ist, die Entfernung des Beschuldigten oder der Ausschluss der Öffentlichkeit zum Schutz der Privatsphäre oder eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses zu fordern ist (BVerfGE 38, 105, 116, 117).













g) Obligatorisches Güteverfahren nach § 15a EGZPO
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Kraft ausdrücklicher Anordnung in § 1 Abs 1 BerHG kann für das obligatorische Güteverfahren iSv § 15a EGZPO Beratungshilfe in Betracht kommen. Wegen der Einzelheiten vgl die zusammenfassende Darstellung unten Rn 119.












h) Schiedsrichterliche Verfahren
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Auch bei schiedsrichterlichen Verfahren kann Beratungshilfe in Betracht kommen, zumindest im vorgerichtlichen Bereich, wenn es sich in Verbindung mit dem gerichtlichen Verfahren um dieselbe Angelegenheit (§ 16 Nr 10, 11 RVG) handelt.












i) Mediation und Beratungshilfe
41


Eine allgemeine Form der Streitschlichtung stellt die Mediation dar, vgl dazu § 34 RVG in der ab 1.7.2006 geltenden Fassung. Darunter fällt die Vermittlungstätigkeit zur Streitvermeidung oder -beendigung im gerichtlichen (Güterichter/gerichtsinterne Mediation) oder im außergerichtlichen Vergleich durch den Mediator.
Der Mediator ist in der gerichtsinternen Mediation ein (Güte-)Richter, in der außergerichtlichen Mediation kann er Rechtsanwalt sein. Als Mediatoren sind aber auch Angehörige anderer Berufsgruppen (etwa Psychologen, Pädagogen ua) tätig.
Die Mediation ist vor allem wegen ihres Ziels der umfassenden Streitbeilegung zu begrüßen (Däubler-Gmelin Handbuch Mediation, Geleitwort). Die nähere Ausgestaltung, namentlich auch die Mediations-Kostenhilfe oder die Schaffung eines Berufsbildes des Mediators sind bislang nicht abgeschlossen, vgl Goll AnwBl 2003, 274 ff; Egermann AnwBl 2003, 271 ff; Henssler AnwBl 2003, 241 ff; Anwkom-RVG-Hembach § 34 Rn 3.
Der BerH zugänglich sind von vornherein nur solche außergerichtliche Mediationen, die einen rechtlichen Schwerpunkt haben. Denn nur dann liegt die Wahrnehmung rechtlicher Angelegenheiten vor. Eine Familienmediation zur Beilegung familiärer Streitigkeiten oder eine Wirtschaftsmediation rein zur Herstellung wirtschaftlicher Einigungen ohne rechtlichen Bezug scheidet daher als nicht förderungsfähig aus.
Soweit eine gerichtsnahe/gerichtsintere Mediation („Göttinger Modell“) durch einen ersuchten Richter gem § 278 Abs 5 ZPO stattfindet, handelt es sich um den Teil eines gerichtlichen Verfahrens. Hier kommt nicht BerH, sondern PKH/VKH in Betracht (vgl § 114 ZPO Rn 17).
Eine „andere Möglichkeit für eine Hilfe“ iSv § 1 Abs 1 Nr 2 bietet ein Mediator grundsätzlich nicht, zumal streitig ist, ob der Mediator immer Rechtsberatung ausübt und ausüben darf (vgl Hensler AnwBl 2001, 525, 529; dazu jetzt § 2 Abs 3 Nr 4 RDG); zur nicht anwaltlichen Mediation vgl Kretschmer NJW 2003, 1500 f).











4. Keine Abhängigkeit von den Erfolgsaussichten
42


Die BerH ist nicht, wie etwa die PKH und die VKH, von Erfolgsaussichten abhängig (vgl auch: RegE zu § 1 Nr 1; Grunsky NJW 1980, 2047).
Wer vor Anstrengung eines gerichtlichen Verfahrens juristische Hilfe benötigt, berühmt sich noch keines Anspruchs, sondern hat oft nur unklare oder unzureichende Vorstellungen von seiner Rechtsposition. Die Beratung als Subsumtionshilfe kann dazu führen, dem Rechtsuchenden klar zu machen, dass es nichts gibt, was wahrzunehmen, zu fordern oder weiterzuverfolgen wäre. Auch in diesen Fällen mit für den Ratsuchenden „negativem“ Ausgang kann Beratungshilfe nützlich und notwendig sein. Der Bürger muss in die Lage gesetzt werden, die Erfolgsaussichten seines Anliegens selbst abzuschätzen; Grunsky NJW 1980, 2047. Dies alles dient dem Zweck, unnötigen Rechtsstreit zu vermeiden.
Das verkennt AG Osnabrück (AnwBl 1983, 477), wenn es von der Antragstellerin erwartet, sie hätte statt der Inanspruchnahme von BerH gleich ihr Scheidungsbegehren (mit Prozesskostenvorschuss oder VKH) gerichtlich verfolgen müssen (dagegen auch Greißinger in der Anm; Herget MDR 1984, 529).
Es ist – vorbehaltlich der Mutwilligkeitsprüfung (Rn 105 ff) – auch nicht Voraussetzung, dass anwaltliche Hilfe erforderlich ist. Ein solches Merkmal ist nicht im Gesetz enthalten und dort auch nicht hineinzulesen (LG Münster JurBüro 1984 S 448, 449; aA LG Göttingen AnwBl 1984, 516); dadurch wird der Sinn des Gesetzes verfälscht.









II. Antrags- und Bewilligungsvoraussetzungen







1. Antragserfordernis
43


BerH wird gem § 1 Abs 1 nur auf Antrag gewährt.
Dieser Antrag ist nicht formgebunden und kann mündlich gestellt werden (vgl § 1 Nr 2 BerHFV – Anhang 7). Wird er schriftlich gestellt, muss dies unter Verwendung des durch die BerHFV eingeführten Vordrucks erfolgen.
Dem Antrag an das Gericht gem § 1 Abs 1 muss die Verständigung zwischen dem Rechtsuchenden und dem Rechtsanwalt voraus gegangen sein, dass Beratungshilfe gewünscht und von beiden Seiten gewollt ist. Wie diese Einigung von Statten geht, lässt das Gesetz offen. Sie kann sich eventuell im Verlauf einer Beratung oder eines einführenden Vorgesprächs ergeben. Dem Rechtsuchenden ist eventuell zunächst gar nicht bewusst, dass ihm Beratungshilfe zustehen könnte und welche Folgen das für ihn haben würde. Wenn der Rechtsanwalt bemerkt, dass die Voraussetzungen für die Gewährung von Beratungshilfe gegeben sein könnten, trifft ihn eine Hinweispflicht gegenüber dem Mandanten (vgl § 49a BRAO Rn 3). Es wäre demnach unrealistisch, etwa fordern zu wollen, dass ein Rechtsuchender von Anfang an mit dem auf Beratungshilfe gerichteten Wunsch an den Rechtsanwalt heran tritt und eine dahin gehende schriftliche Erklärung abgibt; so aber AG Konstanz in dem B v 24.5.2006 – UR II 147/06, wonach Beratungshilfe nicht gewährt wird, wenn in Fällen des § 7 BerHG die bezeichnete Unterschrift vor Tätigwerden nicht nachgewiesen wird.
Letzteres ist praktisch nicht zu umgehen, falls der Rechtsuchende ohne Berechtigungsschein gem § 6 Abs 2 BerHG im Wege des Direktzugangs unmittelbar einen Rechtsanwalt aufsucht. § 1 Nr 2 BerHFV (Anhang 7) schreibt in diesem Fall zwar nur dem Anwalt die Verwendung des Antrags Anl. 2 für Gebührenfestsetzung vor, doch ist der Antrag auf nachträgliche Bewilligung der BerH dem Antrag auf Festsetzung der Gebühren und Auslagen beizufügen, weil nur so dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die für die Entscheidung notwendigen Daten bekannt werden.










2. Bewilligungsvoraussetzungen gem Abs 1 Nrn 1–3, Abs 2 S 1
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Die Regelungen des Abs 1 Nrn 1–3, Abs 2 S 1 grenzen die Voraussetzungen der Gewährung von BerH dadurch ein, dass bestimmt wird, welche Umstände nicht gegeben sein dürfen.











a) Wirtschaftliche Bedürftigkeit
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Gemäß Abs 1 Nrn 1 kommt es darauf an, dass der Rechtsuchende die erforderlichen Mittel nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht aufbringen kann. Das ist gem Abs 2 S 1 gegeben, wenn dem Rechtssuchenden PKH nach den Vorschriften der ZPO ohne einen eigenen Beitrag zu den Kosten zu gewähren wäre.
Mit anderen Worten:
Soweit einzusetzendes Einkommen erzielt wird, darf der zu erbringende Einsatz (durch Reform abgesenkt) bis zu 10 € betragen. Einzusetzendes Vermögen darf nicht vorhanden sein.













aa) Regelungsgehalt von § 1 Abs 1 Nr 1
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Der Regelung des § 1 Abs 1 Nr 1 kommt nur ein allenfalls geringer selbstständiger Regelungsgehalt zu. Hätte der Gesetzgeber allein auf „die Regeln der ZPO“ für die PKH verwiesen, hätte in Frage gestellt sein können, ob über den Verweis auch das Erfordernis der hinreichenden Erfolgsaussicht in § 1 BerHG hineinzulesen wäre. Dies ist nicht der Fall (vgl Rn 42). Abs 2 verweist nur hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedürftigkeit auf die ZPO, also allein auf § 115 ZPO.
Dabei handelt es sich um eine (versteckte) dynamische Verweisung; § 115 ZPO ist also stets in der zum Zeitpunkt der Bewilligungsentscheidung geltenden Fassung anzuwenden.














bb) Verweis auf § 115 ZPO
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Über die in Abs 2 enthaltene Verweisung finden die Regeln für die Berechnung der Bedürftigkeit nach § 115 ZPO Anwendung.
Danach gilt: Während § 115 Abs 1 ZPO Regelungen für die Berechnung des Nettoeinkommens trifft, von dem der nach § 115 Abs 2 ZPO zu berechnende Eigenanteil monatlich einzusetzen ist, wird in Abs 3 klargestellt, inwieweit die Partei ihr Vermögen einzusetzen hat.
Übersteigt die Hälfte des nach den Abzügen verbleibenden Teils des monatlichen Einkommens (einzusetzendes Einkommen) 10 €, ist BerH ebenso wie bei Vorliegen von zu verwertendem Vermögen zu versagen.
Da BerH nur gewährt werden kann, wenn dem Rechtssuchenden PKH nach den Vorschriften der ZPO ohne einen eigenen Beitrag zu den Kosten zu gewähren wäre, findet die in § 115 Abs 4 ZPO enthaltene Einschränkung der PKH keine Anwendung.














cc) Kein Härtefallausgleich contra legem
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Die ZPO-Regeln zum Einkommens- und Vermögenseinsatz sind eins zu eins anzuwenden.
Soweit in der älteren Literatur (Grunsky NJW 1980, 2047; v Bültzingslöwen Amtsvormund 1980, 880; Schneider MDR 1981, 3; Finger MDR 1982, 361, 363; Nagel Rpfleger 1982, 212; Greißinger AnwBl 1989, 574) und Rspr (etwa OLG Koblenz FamRZ 1986, 1230 zu „hohen Mietkosten“) eine „flexible Anwendung“ des § 115 Abs 2 ZPO oder gar die besondere Berücksichtigung von „Härtefällen“ diskutiert wurde (weitere Nachweise 9. Auflage), ist dem entgegen zu treten. Dafür gibt es weder Notwendigkeit noch Befugnis.
Die Verweisung auf § 115 ZPO gewährleistet eine faire Berechnung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Insbesondere gibt es keinen Bedarf für ein wie auch immer geartetes Hineinlesen eines „Härtefallausgleiches“ contra legem. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass § 115 Abs 1 S 3 Nr 4 ZPO ohnehin die Berücksichtigung berechtigter Härten ermöglicht. Dies muss sein, mehr aber auch nicht.
Wegen der Einzelheiten zur Berechnung des Einkommens- und Vermögenseinsatzes vgl die Kommentierung zu § 115 ZPO Rn 4–133.
Es ist eine kritische Prüfung vorzunehmen, wobei kleinliche Berechnungen und aufwändige Ermittlungen vom RPfleger weder zu verlangen noch angebracht sind.














dd) Relevanter Zeitpunkt für die Beurteilung der Bedürftigkeit
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Abzustellen ist grds auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung, präziser: zum Zeitpunkt der Entscheidungsreife (dazu su).
Etwas anderes gilt, wenn der Rechtssuchende gem § 6 Abs 2 BerHG vom Direktzugang zu einer Beratungsperson Gebrauch gemacht und diese BerH erteilt hat. Dabei können sich der Rechtssuchende wie auch die Beratungsperson zwar nicht auf Vertrauensschutz berufen, weil es dafür an einem dem Staat zuzurechnenden Vertrauenstatbestand fehlt. Indes erfordert das aus Art 3 Abs 1 GG abzuleitende Recht auf Rechtswahrnehmungsgleichheit (vgl etwa BVerfG 1 BvR 1517/08, juris), dass der Unbemittelte den im Gesetz vorgesehenen Direktzugang zu gleichen Konditionen wahrnehmen kann wie den „klassischen“ Weg, der ihn zunächst zum Amtsgericht und dann zum Anwalt führt. Es ist mithin in diesen Fällen darauf abzustellen, ob im Falle der Beantragung eines BerH-Scheins direkt beim Amtsgericht BerH zu gewähren gewesen wäre, als die BerH durch den Anwalt erbracht wurde. Abzustellen ist damit auf den Beginn der Beratung. Das setzt freilich für eine BerH zur Geltendmachung eines Rechts voraus, dass der ASt noch Inhaber des Anspruchs ist. Zu einem Sonderfall, in dem der geltend zu machende Anspruch bereits infolge einer vorangegangenen Bewilligung auf die Beratungsperson übergegangen war, vgl AG Kiel NJW 2013, 640.
Es geht nicht an, BerH zu verweigern mit dem Argument, jetzt (nach der Beratung) wisse der ASt ja, wie seine Rechte lägen.
Ist dagegen durch den Anwalt noch keine BerH erteilt worden, gilt der übliche Zeitpunkt.
Unbilligkeiten im Falle des Verlusts der subjektiven Bedürftigkeit des Rechtssuchenden nach Antragstellung während des Prüfungsverfahrens sind dadurch zu begegnen, dass entsprechend der hM im Rahmen des § 114 ZPO der relevante Zeitpunkt dahin präzisiert wird, dass das Gericht bei der Prüfung den Erkenntnisstand im Zeitpunkt der nicht hinausgeschobenen oder sonst verzögerten Entscheidungsreife zu Grunde zu legen hat (vgl § 114 ZPO Rn 39 mwN). Damit gehen nur solche Veränderungen der wirtschaftlichen Bedürftigkeit des Rechtssuchenden auf seine Kosten, die er selbst bzw sein Anwalt durch eine verzögerte Vorlage des Antrags bei Gericht verursacht hat. Durch die neueingeführte Befristung der nachträglichen Antragstellung gem § 6 Abs 2 BerHG auf vier Wochen nach Beginn der Beratungstätigkeit dürfte die praktische Relevanz allerdings eher gering geworden sein.
Für den Fall, dass der ASt auf Grund der Beratung oder Vertretung etwas erlangt hat und dadurch die wirtschaftliche Bedürftigkeit nachträglich entfällt, eröffnet § 6a Abs 2 BerHG die Möglichkeit der Aufhebung der BerH auf Antrag der Beratungsperson. Daraus lässt sich nicht der Schluss ziehen, dass im Falle eines langwierigen oder gar verzögerten Bewilligungsverfahrens BerH mit dem Argument verweigert werden könnte, der ASt sei nunmehr nicht mehr bedürftig. Denn die Aufhebung nach § 6a Abs 2 BerHG erfolgt – anders als die im Falle wahrheitswidriger Angaben nach Abs 1 – nicht vAw, sondern nur auf Antrag der Beratungsperson, nur solange nicht bereits die Vergütungsfestsetzung beantragt ist und der ASt auf die Möglichkeit eines solchen Aufhebungsantrages in Textform hingewiesen wurde. Es handelt sich mithin um eine Ausnahmevorschrift, die zum Ziel eine Verbesserung der Vergütung der Beratungsperson hat. Allerdings spricht in einem solchen Fall nichts dagegen, beim ASt unter Hinweis auf § 6a Abs 2 BerHG die Rücknahme des Antrages anzuregen.
Ebenso wie bei der PKH kann die Beratungsperson – sollten die subjektiven Bewilligungsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidungen nicht (oder nicht mehr) vorliegen – die üblichen Gebühren in voller Höhe gegen seinen Mandanten geltend machen.














ee) Künftiges Vermögen
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Künftiges Vermögen oder ein in Folge der Beratung erst zu realisierender Anspruch kann dem ASt nicht zugerechnet werden. Denn eine bloß zu erwartende günstige Vermögensentwicklung berechtigt nicht zur Verweigerung von BerH (Greißinger AnwBl 1996, 608).














ff) Darlehensaufnahme
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Auch eine Darlehensaufnahme ist dem ASt grds nicht aufzugeben, zumal nach den in jüngerer Zeit (etwa durch Basel II) verschärften Bonitätsanforderungen kaum eine Bank zu einer Kreditvergabe bereit sein dürfte. Etwas anderes mag im Einzelfall dann gelten, wenn an sich zu verwertendes Vermögen nicht kurzfristig in Liquidität verwandelt werden kann (zB Immobilien).














gg) Rechtsschutzversicherung
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Umstritten ist, ob ein Anspruch auf Versicherungsschutz aus einer Rechtsschutzversicherung zum Vermögen zählt (vgl für die PKH § 115 ZPO Rn 88 mN – dort ganz hM –, für die BerH B/W-S/G/D Rn 952) oder eine andere Möglichkeit für eine Hilfe iSd § 1 Abs 1 Nr 2 darstellt (vgl 10. Auflage Rn 44). Der Streit ist müßig, da er richtigem Verständnis keine praktischen Auswirkungen hat.















(1) Bestehen einer Rechtsschutzversicherung
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Es reicht nicht aus, dass überhaupt eine Rechtsschutzversicherung besteht. Eine Rechtsschutzversicherung kann nur dann zum Entfall der BerH führen, wenn sie vollständig (!) für die Kosten aufkommt.
Das setzt zunächst voraus, dass die Rechtsschutzversicherung den Beratungsgegenstand erfasst. Eine Verweisung auf den Rechtsschutzversicherer kommt also etwa in Baurechtsstreitigkeiten nur in Frage, wenn auch diese Materie vom vertraglichen Schutz umfasst ist.
Weiter muss der vertragliche Umfang auch „Beratungsschutz“ umfassen, vgl hierzu: Pakulla AnwBl 1980, 221; Bischof NJW 1981, 895; Finger MDR 1982, 361, 363. Soweit der Rechtsuchende Versicherungsleistungen für Rechtsbesorgung und Vertretung durch einen Rechtsanwalt begehrt, tritt er dem Versicherungsunternehmen gegenüber als Geschäftsgegner auf, sofern dieses nicht bereit ist, die begehrten Leistungen zu erbringen. Ergeben sich bei Verhandlungen aus diesem Anlass rechtliche Hinweise, ist das eine unvermeidbare Nebenfolge. Sie können aber nicht als Rechtsberatung gewertet werden, BGHZ 72, 278.
Schließlich kann BerH zu gewähren sein für den Versuch, den Rechtsschutzversicherer zu einer Deckungszusage zu bewegen. Die Gebühr nach Nr 2503 VV kann bei entsprechender Tätigkeit des Rechtsanwalts nicht abgelehnt werden, weil der Antragsteller die Korrespondenz mit einer Versicherung wegen einer Deckungszusage selbst hätte führen können, die Einschaltung des Rechtsanwalts daher nicht „erforderlich“ gewesen sei, so iE auch unveröff B AG Brakel v 22.12.1999 – 7 II 190/99; AG Höxter v 9.2.2000 – 9 II 215/99.
















(2) Antragsteller erhält Leistung von Rechtsschutzversicherer
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Sicher zurückzuweisen ist der BerH-Antrag, wenn der Rechtssuchende erklärt, tatsächlich Leistungen durch seine Rechtsschutzversicherung zu erhalten (vgl die Angaben unter Buchstabe B im Antragsformular, BerHFV – Anhang 7, dort Anl 1).
















(3) Weigerung des Rechtsschutzversicherers
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Selbst wenn an sich „Beratungsschutz“ durch den Rechtsschutzversicherer zu finanzieren ist, kann BerH dann nicht versagt werden, wenn der Versicherer die Leistung verweigert. Sicherlich kann der Antragsteller dann nicht auf eine Deckungsklage verwiesen werden, ihm wird aber – wie ihm Rahmen der PKH – zuzumuten sein, einen Stichentscheid nach § 17 Abs 2 ARB herbeizuführen (vgl § 115 ZPO Rn 88, zur PKH: BGH NJW-RR 1987, 1343; aA LAG Düsseldorf JurBüro 1982, 610: nur erfolglose Gegenvorstellung erforderlich).















hh) Prozesskostenvorschussansprüche
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Ob ein Anspruch auf Prozesskostenvorschuss die Bedürftigkeit des ASt entfallen lässt, ist (zT leidenschaftlich) umstritten (dafür: AG Osnabrück AnwBl 1983, 477; B/W-S/G/D Rn 932; dagegen Greißinger AnwBl 1983, 477; JurBüro 1984, 1761; NJW 1985, 1671, 1675; Nagel Rpfleger 1982, 212, 213; 9. Auflage Rn 36). Prozesskostenvorschussansprüche gem §§ 1360a Abs 4, 1361a Abs 4 BGB gehören grds zum Vermögen (näher: § 115 ZPO Rn 91–102). Soweit ein solcher Anspruch besteht, lässt er die Bedürftigkeit iSv § 115 ZPO entfallen.
Zunächst muss geprüft werden, ob überhaupt nach dem materiellen Recht ein Prozesskostenvorschussanspruch besteht, der Streitigkeiten der in Frage stehenden Art umfasst. Denn nach § 1360a Abs 4 BGB besteht ein solcher Anspruch nur, wenn die Streitigkeit eine „persönliche Angelegenheit“ betrifft (vgl § 115 ZPO Rn 91 zum Begriff).
Abgegrenzt werden kann weiter nach der Person des Rechtssuchenden: Zwischen geschiedenen Ehegatten besteht ebenso wie zwischen Partnern eine nichtehelichen Lebensgemeinschaft keine Vorschusspflicht (näher § 115 ZPO Rn 94, 95 mwN). Dagegen gilt in den engeren Unterhaltsverhältnissen – also zwischen Ehegatten sowie für minderjährige und volljährige Kinder, die noch keine selbstständige Lebensstellung erreicht haben (Ausbildung, Studium), dass diese grds einen Anspruch haben. Denn hier schuldet der Unterhaltsverpflichtete gem § 1610 Abs 2 BGB den Unterhalt für den gesamten Lebensbedarf, also auch Kosten für eine Rechtsverfolgung bzw -verteidigung (BGH FamRZ 2004, 1633 zur PKH). Insoweit sind die §§ 1360a Abs 4, 1361a Abs 4 BGB nicht abschließend.
Ein Anspruch besteht aber nur, was insbesondere bei getrennt lebenden Ehegatten, aber auch bei den übrigen Unterhaltsberechtigten zu prüfen ist, wenn im Einzelfall die Prozesskostenvorschusspflicht der Billigkeit entspricht (näher: § 115 ZPO Rn 93, 104).
Außer dem Bestehen eines Prozesskostenvorschussanspruchs muss weiter geprüft werden, ob der Vorschussanspruch ohne Schwierigkeiten zu realisieren ist. Es entspricht nicht der Zielsetzung der BerH, vor den eigentlichen Rechtsstreit ein Vorschaltverfahren zur Klärung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Vorschussanspruchs zu setzen.














ii) Verschuldetes Unvermögen
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Selbstverschuldete Bedürftigkeit kann der BerH-Gewährung entgegenstehen.
Zu Recht weist die 10. Auflage darauf hin, dass eine Lebensführungsschuld der BerH nicht entgegensteht. Darum geht es indes nicht. Der in der 10. Auflage (Rn 32) geführten Argumentation ist die Schärfe zu nehmen. Die zur PKH entwickelten Grundsätze sind auch hier sinngemäß anzuwenden (vgl § 115 ZPO Rn 6, 7). Danach gilt:
Ein Verschulden bei der Entstehung wirtschaftlichen Unvermögens steht der Bewilligung grds nicht entgegen (zur PKH: OLG Hamm MDR 2002, 1208). Insbesondere besteht kein Anspargebot (zur PKH: KG FamRZ 1998, 248). Es muss also der Rechtssuchende nicht täglich damit rechnen, irgendwann einer Rechtsberatung zu bedürfen.
Anderes gilt jedoch, wenn die Kostenarmut zu einem Zeitpunkt willentlich herbeigeführt wurde, als die Notwendigkeit einer Rechtsberatung bereits abzusehen war (vgl zur PKH: OLG Bamberg FamRZ 1985, 503; vgl Kommentierung zu § 115 ZPO Rn 7).
In Praxi dürften sich jedoch für die BerH kaum Beispiele finden lassen, da der Nachweis eines solchen willentlichen Verhaltens in dem gebotenen summarischen Verfahren kaum zu führen sein dürfte. In Betracht kommen allenfalls solche Fälle, in denen in der Zeit zwischen bereits erteilter Beratung und Bewilligung neue (Kredit-)Verbindlichkeiten eingegangen wurden, ohne dass hierfür ein nachvollziehbarer Grund ersichtlich wäre. Hier ist bei der gerichtlichen Prüfung gesunder Menschenverstand gefragt: Die Kreditaufnahme für die Ersatzbeschaffung eines Familien-Pkw oder Haushaltsgeräten dürfte grds nicht die Annahme verschuldeten Unvermögens begründen. Hier mögen hilfsweise die Kriterien des § 811 Abs 1 ZPO herangezogen werden: Gegenstände, die danach nicht pfändbar wären, weil sie zum notwendigen Bedarf gehören, müssen auch finanziert werden können.













b) Andere Hilfsmöglichkeiten iSv § 1 Abs 1 Nr 2, Abs 2 S. 2
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BerH kann nur gewährt werden, wenn dem Rechtssuchenden keine andere Möglichkeit für eine Hilfe zur Verfügung steht, deren Inanspruchnahme dem Rechtssuchenden zuzumuten ist. Dem Rechtssuchenden ist es – als Ausprägung des allgemeinen Rechtsschutzinteresses – zuzumuten, einen einfacheren und billigeren Weg zu beschreiten, wenn dieser zum gleichen Erfolg führt (B/W-S/G/D Rn 941).
Damit werden drei Voraussetzungen umschrieben, die die „andere Hilfsmöglichkeit“ aufweisen muss:
	–
	keine höheren Kosten für den Rechtssuchenden als bei Beratungshilfe (dazu Rn 60)

	–
	geeignet und erlaubt (dazu Rn 61)

	–
	zumutbar (dazu Rn 62).


In Abs 2 S 2 wird klargestellt, dass die Möglichkeit einer unentgeltlichen anwaltlichen Beratung oder die Möglichkeit der Vereinbarung eines Erfolgshonorars keine Verweisungsmöglichkeit eröffnet (näher Rn 104).
In der Begründung des RegE zu § 1 Nr 4 (BT-Drucks 8/3311), der § 1 Abs 1 Nr 2 entspricht, wurden als andere Möglichkeiten genannt:
	–
	die Beratungstätigkeit von Organisationen,

	–
	Ansprüche auf Beratung im Bereich der öffentlichen Verwaltung auf Grund von Rechtsvorschriften,

	–
	kommunale Beratungsstellen für rechtliche Betreuung, die entweder bereits bestehen oder noch einzurichten sind.


Diese Aufzählung hat auch heute noch Bedeutung.
Nachfolgend werden zunächst die genannten Kriterien generalisierend erläutert und sodann praxisrelevante Fallgruppen aufgelistet.













aa) Subsidiaritätsklausel?
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Auch um die auf die öffentliche Hand zukommenden Kosten gering zu halten (Hofman RWP 1980, 538), mögen manche an der Gesetzgebung beteiligten Stellen gewünscht haben, mit § 1 Abs 1 Nr 2 eine „Subsidiaritätsklausel“ einzuführen. Bei zutreffender Anwendung ist die Regelung ein Mittel, die für eine freie Rechtsordnung notwendigen Entfaltungsmöglichkeiten verschiedener gesellschaftlicher Kräfte zu garantieren und damit zur Qualitätsverbesserung der praktischen Rechts- und Sozialordnung beizutragen (Baumgärtel ZRP 1979, 303–307).
Anhand der soeben dargestellten Kriterien ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine andere kostenfreie, geeignete, erlaubte und zumutbare Hilfsmöglichkeit besteht.














bb) Keine höheren Kosten für den Rechtssuchenden als bei Beratungshilfe
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Auf alternative Hilfsmöglichkeit kann nur verwiesen werden, wenn aus Anlass der angestrebten Rechtsberatung bzw -vertretung keine Kosten entstehen, die die für den Rechtssuchenden im Fall der Bewilligung von BerH übersteigen. Dieses Kriterium ist eine besondere Ausprägung des Zumutbarkeitserfordernisses. Denn wenn die alternative Möglichkeit teurer ist, ist eine Verweisung unzumutbar iSv § 1 Abs 1 Nr 2.
Maßstab ist dabei die Pauschalgebühr, die dem Anwalt gem § 44 S 2 RVG iVm Nr 2500 VV gegen den Rechtssuchenden zusteht. Sie beträgt derzeit 15 €. Schutz- oder Bearbeitungsgebühren bis zu dieser Höhe sind daher unbedenklich.
Erforderlich ist eine konkrete Betrachtungsweise. Es kommt darauf an, ob der Rechtssuchende aktuell aus Anlass der Inanspruchnahme des anderweitigen Angebots höhere Kosten zu tragen hat. Wer also Mitglied eines Automobilclubs mit dem Angebot kostenloser Rechtsberatung ist, kann nicht einwenden, er habe hierfür 50 € Jahresbeitrag gezahlt.
Unzumutbar wäre es dagegen, den Rechtssuchenden darauf zu verweisen, dass er einer Interessenvereinigung oder einem Verein (Mieterbund, Automobilclub pp) beitreten könne, um dort nach Beitritt kostenlosen Rat zu erhalten.
Schließlich ist zu beachten, ob die kostenfrei angebotenen Leistungen in der Sache kongruent mit den durch die BerH umfassten Leistungen sind. Mitunter erschöpfen sich solche kostenlosen Alternativen in der Erteilung von Auskunft oder Rat und umfassen nicht die außergerichtliche Vertretung.














cc) Objektiv geeignet und erlaubt
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Möglichkeiten für ausreichende Hilfe in Rechtsangelegenheiten bieten nur solche Einrichtungen, die hinreichend kompetent sind, Rechtsrat zu erteilen, die aber auch gewillt sind, an sie verwiesene Rechtsuchende zu beraten oder weitergehende Hilfe zu gewähren.
Voraussetzung für deren Eignung ist, dass sie die Befugnis zur Erbringung einer Rechtsdienstleistung haben, soweit eine solche erforderlich ist. Ob und in welchem Umfang die Tätigkeit erlaubt ist, ergibt sich aus dem am 1.7.2008 in Kraft getretenen Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).
Nach § 3 RDG ist die selbstständige Erbringung außergerichtliche Rechtsdienstleistungen nur in dem durch das RDG oder aufgrund anderer Gesetze erlaubten Umfang zulässig. Das RDG unterscheidet zwischen Rechtsdienstleistungen, die durch registrierte bzw durch unregistrierte Personen erbracht werden.
Ohne Registrierung iSv §§ 10 ff RDG dürfen Rechtsdienstleistungen nur unentgeltlich iSv § 6 Abs 1 RDG (und nur unter Einhaltung der in § 6 Abs 2 RDG genannten Qualitätskriterien für den Ablauf) sowie durch Berufs- und Interessenvereinigungen bzw Genossenschaften iSv § 7 RDG und schließlich durch öffentlich und öffentlich anerkannte Stellen iSv § 8 RDG (im Rahmen ihres Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichs vor allem Behörden, Schuldnerberatungstellen, Verbraucherzentralen und -verbände, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Behindertenberatungsstellen) erfolgen.
Ob eine erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung vorliegt, hat für die hier im Vordergrund stehende Frage nach dem Bestehen einer alternativen Hilfemöglichkeit iSv § 1 Abs 1 Nr 2 BerHG nur eingeschränkte Priorität. Denn eine allgemeine Lebensberatung oder fachliche Beratung nichtjuristischer Art kann den Bedarf an Beratungshilfe iSv § 2 Abs 1 BerHG nicht abdecken.














dd) Zumutbarkeit
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Die Zumutbarkeit der Inanspruchnahme einer alternativen Hilfemöglichkeit ist im Einzelfall unter Abwägung und Würdigung der individuellen Umstände und der örtlichen Umstände zu prüfen (Trenk-Hinterberger NVwZ 1983, 144, 145). Die Vorschrift des § 1 Abs 1 Nr 2 kann nicht aus grds Erwägungen „eng“ ausgelegt werden; abweichend: Schaich AnwBl 1981, 2, 3. Es kommt nur auf einen pragmatischen Vergleich der Möglichkeiten an. Die Bewertung als unzumutbar ist eine deutlich negative Einstufung, die nicht voreilig geschehen darf. Andererseits beweist das Abstellen auf die Zumutbarkeit in § 1 Abs 1 Nr 2, dass der Ratsuchende kein freies Wahlrecht in dem Sinne hat, dass er „von vornherein Hilfen nach dem BerHG“ in Anspruch nehmen kann.
Eine sorgsame Abwägung ist Voraussetzung dafür, dass nicht nur ein bestimmtes Beratungsmodell Gelegenheit hat, sich zu entfalten, sondern mehreren verschiedenen Rechtsberatungseinrichtungen für Rechtsuchende mit geringem Einkommen und Vermögen eine Chance zur Bewährung und Anerkennung gegeben wird. Nur so wird jenes Nebeneinander und Miteinander verschiedenster Beratungsdienste möglich, das sich in manchen anderen Rechtsordnungen als besonders bedarfsgerecht und bürgerfreundlich erwiesen hat.














ee) Anwendungsbeispiele zur Zumutbarkeit
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Dies vorausgeschickt einige typische Anwendungsbeispiele:
Unzumutbar können Verweisungen an ideologisch oder weltanschaulich deutlich gefärbte Institutionen (Trenk-Hinterberger NVwZ 1983, 144, 145) sein, sowie allgemein an solche, die auf der Basis der Mitgliedschaft beraten, sofern nicht bereits Mitgliedschaft gegeben ist. Auch ist der jeweilige Verbandszweck zu beachten, außerhalb dessen Rechtsberatung unzulässig wäre, Finger MDR 1982, 361, 363.
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Werden lange, umständliche Wege zu einer Beratungsstelle nötig, während ein Rechtsanwalt in der Nähe ist, kann die Verweisung an die Beratungsstelle je nach den Verhältnissen (eigener Pkw, öffentlicher Nahverkehr) gleichfalls unzumutbar sein.
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Unzumutbar dürfte es sein, wenn ein Rechtsuchender, der sich gezwungen sieht oder sonst aus guten Gründen den festen Entschluss gefasst hat, vor Gericht zu gehen, an eine Stelle verwiesen wird, die die Vertretung bei Gericht nicht übernimmt oder übernehmen kann und mit der Gerichtspraxis nicht vertraut ist; zust AG Gießen JurBüro 1988, 997 = Rpfleger 1988, 488.
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Es ist nicht zumutbar, dass ein Beamtenbewerber sich über die Möglichkeit der Ablehnung eines Aids-Testes bei seinem zukünftigen Dienstherren erkundigt anstatt BerH in Anspruch zu nehmen, AG Nürnberg JurBüro 1988, 857.
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Unzumutbarkeit dürfte immer gegeben sein, wenn eine Gegenleistung fällig wird, die jene nach VV 2500 geschuldete übersteigt (näher Rn 60).














ff) Praktische Fallgruppen alternativer Hilfsmöglichkeiten













(1) Abgeordnete
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Die eventuelle Rechtsberatung durch Abgeordnete und andere politische Mandatsträger ist, selbst wenn sie zulässig (Lohmeier RBeistand 1979, 188) und allgemein zugänglich ist, keine zumutbare Alternative, einschränkend auch BayObLG NJW 1981, 1108, 1109 für den Kreisrat eines Landkreises.
















(2) Anwaltliche Beratungsstellen beim Amtsgericht
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Diese können eine andere Möglichkeit sein, wenn und soweit sie das gleiche Leistungsspektrum wie die anwaltliche Beratung und Vertretung umfasst. Nicht zulässig erscheint es daher, einen Hilfesuchenden, der eine verbindliche Auskunft über seine schulische und berufliche Situation geben soll, was sinnvollerweise nur schriftlich geschehen kann, an eine anwaltliche Beratungsstelle beim Amtsgericht als „andere Möglichkeit“ iSv § 1 Abs 1 Nr 2 zu verweisen, wenn dort ausschließlich mündliche Rechtsberatung erfolgt, AG Waldshut-Tiengen AGS 1999, 189m krit Anm Krause.
















(3) Automobilclubs
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Die Mitgliedschaft in einer Kraftfahrervereinigung kann (entgegen der 9. Aufl Rn 116) eine „andere Möglichkeit“ iSv § 1 Abs 1 Nr 2 eröffnen, soweit sich aus der Mitgliedschaft ein Anspruch auf unentgeltliche rechtliche Beratung ergibt. Mitunter unterhält der Club besondere Beziehungen zu Vertragsanwälten, die das Mitglied kostenlos in verkehrsrechtlichen Fragen und damit verwandten Bereichen (Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht, Kauf- und werkvertragsrechtliche Fragen rund um Anschaffung und Unterhalt eines Kfz) beraten. Ist aber anwaltliche Vertretung erforderlich und wird diese nicht auch durch die Vereinigung übernommen, ist insoweit BerH zu gewähren.
Vgl iÜ Stichwort „Interessenverbände“.
















(4) Behördenauskünfte allgemein
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Behörden sind auf Grund besonderer Vorschriften auskunfts- bzw beratungspflichtig gem § 25 S 2 VwVfG, §§ 14, 15 SGB I, §§ 10 Abs 2, 11, 68 Abs 1 SGB XII, § 89 S 2 AO, § 42e EStG, §§ 18, 51, 53 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, vgl Krahmer ZfSH 1980, 300; Chemnitz/Johnigk Rn 350, 352–357. Die Bürger sind auf bestehende Bestimmungen hinzuweisen, die ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Rechtsstellung zu verbessern und sie zur Stellung sachgemäßer Anträge anzuregen (vgl schon BGH NJW 1957, 1873).
Daraus folgt der Grundsatz, dass der Bürger zunächst diese Auskunfts- und Beratungsangebote auszuschöpfen hat, bevor er BerH in Anspruch nehmen kann. Ob Rechtsuchende zumutbar auf Möglichkeiten der Selbsthilfe verwiesen werden können, richtet sich nach den Umstände des Einzelfalls (dazu BVerfG B. v. 11.5.2009, 1 BvR 1517/08, juris). Keine zumutbare Selbsthilfemöglichkeit ist jedoch die pauschale Verweisung auf die Beratungspflicht der den Bescheid erlassenden Behörde (vgl zuletzt BVerfG AnwBl 2015, 626 mwN).
Im Einzelnen ist zu unterscheiden:
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(a) Erstanträge 
sind grds unter Ausnutzung des behördlichen Beratungsangebotes zu stellen (BVerfG NJW 2009, 3417, 3420; 1 BvR 470/09, juris; Bratfisch Rpfleger 1992, 70 mwN).
Keine BerH ist auch für wiederholte, gleichlautende Anträge zu gewähren.
Etwas anderes gilt aber dann, wenn die notwendig werdende Hilfe über Raterteilung hinausgeht und damit die Zuständigkeit der Behörde überschritten würde, vgl LG Göttingen JurBüro 1988, 607. Dann ist – jedenfalls soweit eine außergerichtliche Vertretung erforderlich wird – BerH zu gewähren. Hierher gehören etwa Fälle, in denen der Bürger gegen ein Bauvorhaben seines Nachbarn vorgehen will und außer der Geltendmachung öffentlich-rechtlicher Einwendungen gegen die Baugenehmigung auch private Rechte verletzt sein könnten.
Nicht grds auf das Angebot der Behörde kann zudem dann verwiesen werden, wenn es um die Abwehr eines staatlichen Eingriffs in die Rechte des Bürgers geht, dieser also Schutz vor dem Handeln der Behörde sucht. Hier stellt sich die Frage nach der Unvoreingenommenheit der Behörde.
Unzumutbar ist die Verweisung auf die Behörde daher dann, wenn ein Antrag endgültig abgelehnt wurde, der Behörde Verfahrensfehler anzulasten sind oder sonst konkrete Anhaltspunkte gegen die gebotene Unparteilichkeit der Behörde bestehen (Grunsky NJW 1980, 2047; Bischof NJW 1981, 895, LG Göttingen B v 5.1.1983 – 6 T 213/82; AG Mönchengladbach AnwBl 1985, 333, 334 (speziell dann, wenn die Ausländerbehörde die gebotene Aufklärung der Antragstellerin unterlassen hatte oder sogar unzulässige Bedingungen für die Rückgabe des Nationalpasses an die Antragstellerin stellte); Trenk-Hinterberger NVwZ 1983, 144, 145).
Sicherlich wird man dem Rechtssuchenden auch in diesen Fällen grds zumuten können, sich nochmals mit der Behörde auseinanderzusetzen. Soweit aber – was typisch sein wird – Fristen laufen, wird BerH prinzipiell zu bewilligen sein.
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(b) Widerspruchsverfahren
Im Widerspruchsverfahren gegen einen Verwaltungsakt (soweit ein solches vorgesehen ist) kommt eine Verweisung auf das behördliche Beratungsangebot nach den soeben dargestellten Grundsätzen prinzipiell nicht mehr in Betracht. Denn hier dürfte regelmäßig die Situation vorliegen, dass ein Antrag des Bürgers zumindest teilweise abgelehnt wurde bzw seinem Begehren nicht vollständig abgeholfen wurde. Er sucht demnach Schutz vor der Behörde. Ein Widerspruch zu Protokoll ist keine zumutbare andere Möglichkeit (anders und zu weit: AG Westerburg RPfleger 1998, 478), zumal die Behörde im Rahmen der Entscheidung über den Widerspruch erneut ihr zustehende Beurteilungs- bzw Ermessensspielräume ausüben muss, soweit ihr solche eröffnet sind.
Die Zumutbarkeitserfordernisse werden überdehnt, wenn ein Rechtssuchender für das Widerspruchsverfahren zur Beratung an dieselbe Behörde verwiesen wird, gegen die er sich mit dem Widerspruch richtet (BVerfG 1 BvR 1517/08, 1550–1552/08, 319–322/09, NJW 2009, 3417, 3420).
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(c) Nach dem Widerspruchsverfahren – vor der Klage – zwischen den Verfahren
Ist ein Widerspruchsverfahren ohne Erfolg geblieben bzw ist ein solches Vorverfahren nicht vorgesehen, ist dem Rechtssuchenden nach den soeben dargestellten Grundsätzen regelmäßig für die Beratung zum weiteren Vorgehen, insbesondere ob Klage erhoben werden soll, zu bewilligen. Gleiches gilt – vgl schon oben Rn 24 – nach Beendigung der ersten Instanz für die Frage, ob ein Rechtsmittel eingelegt werden soll.
















(5) Ausländer- und Asylsachen
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Gegenüber einem Asylsuchenden stellen Beratung und Auskunft der Ausländerbehörde aufgrund gesetzlicher Verpflichtung im Allgemeinen keine der BerH gleichwertige Alternative der Rechtsberatung dar, so dass regelmäßig BerH zu gewähren ist (AG Regensburg JAmt 2015, 153-154; AG Oldenburg AnwBl 1994, 432; aA BVerfG (K) 26.4.1989 – 1 BvR 505/89, juris; AG Rendsburg Rpfleger 1987, 378; AG Esslingen Rpfleger 1988, 319; AG Oldenburg (Holstein) B v 27.4.2010 – 17 II 1154/09; unentschieden: AG Koblenz FamRZ 1998, 1038, wonach aber Beratungshilfe „in der Regel“ gegenüber Behörden nicht notwendig sei, mithin nur die Beratungsgebühr [§ 44 RVG, Nr 2501 VV] fällig werde). Dies folgt nicht nur aus möglichen Bedenken gegen die Parteilichkeit, sondern vor allem auch aus der oftmals existenziellen Bedeutung der Angelegenheit für den Ratsuchenden. Zudem dürften häufig Sprachschwierigkeiten und kulturelle Barrieren gegeben sein, die eine sinnvolle Wahrnehmung der eigenen Rechte behindern. Daher sind strenge Voraussetzungen an die Zumutbarkeit einer Verweisung zu stellen.
Etwas anderes kann im Einzelfall gelten, wenn sich eindeutig feststellen lässt, dass der Rechtssuchende nach seinen individuellen Fähigkeiten dazu in der Lage ist, der Behörde den Sachverhalt vorzutragen und mit Hilfe der Behörde sachgerechte Anträge zu stellen. Solche Feststellungen werden indes im summarischen Verfahren kaum zu treffen sein, es sei denn, dass es sich um einen „gerichtserfahrenen“ Ast handelt.
BerH für einen Asylfolgeantrag nach § 71 AsylVG kann (entgegen AG Koblenz Rpfleger 1998, 206) nicht mit dem Argument verweigert werden, der vorangegangene Asylantrag sei abgelehnt worden und die Entscheidung nicht mehr anfechtbar. Denn es geht gerade um die häufig nicht einfach zu beurteilende Frage, ob Gründe für ein Wiederaufgreifen des Verfahrens iv § 51 VwVfG gegeben sind oder nicht.
















(6) Jugendamt
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Die Beratung bzw Unterstützung ist Aufgabe des Jugendamtes
	–
	gem § 17 SGB VIII in Fragen der Partnerschaft und Trennung und

	–
	gem § 18 SGB VIII in Fragen der Ausübung der Personensorge einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.


Die vorstehend generell zu behördlichen Beratungsangeboten gemachten Ausführungen sind grds zu übertragen. Danach gilt:
Grds ist die Hilfe durch das Jugendamt als zumutbare andere Hilfsmöglichkeit iSv § 1 Abs 1 Nr 2 anzusehen (vgl AG Lahnstein JAmt 2004, 384; AG Rotenburg/Wümme Rpfleger 1990, 171 – auch unter Hinweis auf die Unterhaltsbeistandschaft gem (heute) § 1712 Abs 1 Nr 2 BGB; AG Lahnstein FamRZ 2004, 1299; AG Torgau FamRZ 2004, 1883 f; AG Hannover JurBüro 2006, 38; AG Helmstedt AGS 2010, 391; AG Leverkusen B v 19.3.2012 – 16 II 80/12, juris); zust hins Sorge- und Umgangsrecht: Anwkom-RVG-Schneider Vor 2.6 VV, Rn 4). Anderweitige Wünsche des Sorgeberechtigten können nur im besonderen Einzelfall berücksichtigt werden (aA AG Wolfsburg JurBüro 1991, 669; wie hier: Mümmler Anm zu AG Wolfsburg aaO). Teilweise wird eine Verweisung jedenfalls in unterhaltsrechtlichen Fragen für unzumutbar gehalten (Anwkom RVG-Schneider Vor 2.5, Rn 4; G/S-Madert VV 2500–2508 Rn 10).
Nicht uneingeschränkt gelten kann dieser Grundsatz hingegen im Abänderungsverfahren auf Unterhalt. War das Kind im Ausgangsverfahren bereits anwaltlich vertreten, erscheint es nicht zumutbar, das Kind bei einem Abänderungsantrag des Unterhaltspflichtigen auf die Inanspruchnahme durch das Jugendamt zu verweisen. Denn die Abänderung des Unterhaltstitels kann nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht losgelöst von dem ursprünglichen Titel erfolgen. Dessen Grundlagen sind auch im Abänderungsverfahren weiter zu berücksichtigen. Der Verfahrensbevollmächtigte des Ausgangsverfahrens ist mit der Angelegenheit aber besser vertraut als das neu einzuschaltende Jugendamt (AG Vechta AGS 2012, 26).
Ist ein Vergleichsvorschlag der Gegenseite zu prüfen, ist eine Verweisung an das Jugendamt idR auch nicht zumutbar (AG Halle AGS 2011, 384).
In Bezug auf einen Unterhaltsanspruch, bei dem die Höhe immer ungewiss sein kann, kann nicht verlangt werden, dass der Ratsuchende erst versucht, den Anspruch selbst geltend zu machen (aA AG Ulm Rpfleger 1987, 461; 1988, 109 m abl Anm Meyer). Das folgt schon daraus, dass Selbsthilfe rein begrifflich keine „andere Möglichkeit der Hilfe“ sein kann (vgl Stichwort „Selbsthilfe – keine Alternative“).
Bleibt die Beratung durch das Jugendamt erfolglos, besteht keine alternative Hilfsmöglichkeit. Dem ASt kann dann BerH nicht unter Hinweis auf § 1 Abs 1 Nr 2 versagt werden.
Dagegen kann nicht auf das Jugendamt verwiesen werden, wenn das Jugendamt Gegner des ASt ist und etwa gegen ihn Unterhaltsansprüche geltend gemacht werden. Dies folgt aus den oben allgemein zu Behördenauskünften gemachten Überlegungen (Rn 72).
















(7) Justizvollzug: Auskünfte/Beratung für Gefangene
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Nach §§ 5, 73 und 108 StVollzG ist die Anstaltsleitung verpflichtet, den Gefangenen in der Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten zu unterstützen.
Auch hier gelten die generellen Überlegungen zur Beratung durch Behörden (Rn 72) Sinn entsprechend.
Daher kann auch der Strafgefangene nicht grundsätzlich im Hinblick auf Auskünfte der Anstaltsverwaltung von der BerH durch einen Rechtsanwalt ausgeschlossen werden (so iE auch: Korte Strafverteidiger 1982, 448; aA LG Münster JurBüro 1984, 448).
Indes dürfte jedenfalls bei „Erstanträgen“, also bei der ersten Geltendmachung eines Begehrens, die Verweisung auf Auskunft und Beratung durch die Anstaltsleitung ausreichen.
Ist ein Gesuch endgültig abgelehnt, muss aber die Möglichkeit der BerH eröffnet sein.
Dass gilt erst recht, wenn der Betroffene Rechtsbehelfe gegen Behördenentscheidungen einlegen will. Diese muss er (wovon allenfalls im wohlbegründeten Einzelfall abgewichen werden kann) nicht ohne Hilfe nach dem BerHG fertigen (so aber AG Geldern JurBüro 1987, 142, ihm zustimmend Hansens JurBüro 1987, 333), denn Selbsthilfe ist keine andere Hilfsmöglichkeit (ablehnend auch Greißinger AnwBl 1989, 574, vgl iÜ Stichwort „Selbsthilfe – keine andere Möglichkeit“).
Ungeachtet dessen muss im Einzelfall das Ausschlusskriterium der Mutwilligkeit geprüft werden (unten Rn 105 ff, 111). Bei Missbrauch der BerH im Vollzug (penetrante Wiederholung desselben Gesuchs) ist sorgfältig zu prüfen, ob es überhaupt eines Rechtsrats bedarf, worunter zB nicht bloße tatsächliche Vollzugsgestaltungen fallen.
















(8) Sozialbehörden
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Besonders weitgehende Auskunfts- und Beratungsaufgaben haben die im Sozialbereich zuständigen Behörden gegenüber dem Personenkreis, der im Wesentlichen auch von der BerH betroffen wird (LG Göttingen v 5.1.1983 – 6 T 213/82; Trenk-Hinterberger NVwZ 1983, 144, 145).
Sozialbehörden und gesetzliche Krankenkassen können grds „andere Möglichkeiten für eine Hilfe“ sein (AG Koblenz JurBüro 1995, 367; v Bültzingslöwen Amtsvormund 1980, 880). Die Beratung kann auch Formulierungshilfe umfassen, Fichtner § 8 Rn 20.
Es gelten die oben (Rn 72) allgemein für Behördenauskünfte dargelegten Grundsätze entsprechend. Danach ist bei Erstanträgen grds auf die Beratungsangebote zu verweisen. Einem Empfänger von Sozialleistungen, der sich nach „verbesserten“ Leistungen erkundigen möchte, ist zuzumuten, die in Betracht kommende Behörde aufzusuchen und sich dort zunächst zu erkundigen (AG Hannover NdSRpfl 2005, 345).
Richtig dürfte aber grds sein, dass der Rechtssuchende eine halbwegs konkrete Rüge formulieren muss – die Finanzierung einer allgemeinen Prüfung jedes AlG-II-Bescheides ist nicht Aufgabe der BerH (vgl AG Lichtenberg B v 18.3.2010 – 170a II 1192/10, juris, wenn auch recht grob).
Nicht vertretbar erscheint es, BerH abzulehnen, weil der Ratsuchende die gewünschte Beratungsleistung bei der Pflegekasse kostenfrei hätte in Anspruch nehmen können, bevor er einen Widerspruch gegen einen Leistungen ablehnenden Bescheid einlegte. So aber AG Eschweiler Rpfleger 2006, 548 f mit der Begründung, bei einem „Erstantrag“ hätte der Betroffene mit der Unvoreingenommenheit der Behörde rechnen können und die Behördenauskunft sei grds zumutbar. Dies verkennt, dass gerade keine „Erstantragssituation“ vorliegt, wenn bereits eine endgültige Ablehnung des Antrags stattgefunden hat (vgl oben Rn 73 „Widerspruchsverfahren“), vgl auch Kammeier Rpfleger 1998, 502. Insbesondere ist dem Ratsuchenden in derartigen Fällen nicht der „wiederholte Versuch, selbst tätig zu werden“, zuzumuten (vgl Stichwort „Selbsthilfe – keine Alternative“; aA AG Westerburg Rpfleger 1998, 478).
Die in gesetzlichen Vorschriften begründeten Beratungspflichten beziehen sich in erster Linie auf den Inhalt der Sozialgesetze selbst, vgl zB §§ 14, 15 SGB I; §§ 11 Abs 2, 3, 71 Abs 2 Nr 3, 4, Abs 4 SGB XII, aber ganz wesentlich auch auf die persönliche Situation der Leistungsberechtigten iSe umfassenden Lebensberatung. Der Träger der Sozialhilfe kann auch Fragen beantworten, die nicht direkt die Sozialhilfe berühren und Rechtsfragen außerhalb des Sozialhilferechts abklären, Schellhorn/Holm/Schneider aaO Rn 6; Chemnitz/Johnigk Rn 364, zB über den Anspruch einer Bewohnerin eines Dauerwohnheims auf Auskunft über ihr weiteres Bleiberecht; darüber geben die Sozialbehörden Auskunft (§ 28 Abs 4 SGB I nach altem Recht), so dass Beratungshilfe insoweit ausscheidet (AG Koblenz JurBüro 1995, 367 = Rpfleger 1995, 366; vgl AG Koblenz Rpfleger 1998, 206 = FamRZ 1998, 633; krit – gegen zu enge Abgrenzung des Anspruchs auf Beratungshilfe –: Schellhorn/Holm/Schneider aaO § 11 Rn 38). Allerdings wird der Träger der Sozialhilfe (örtlich: Kreisfreie Städte und Kreise – gem § 3 SGB XII; überörtlich nach Bestimmungen der Länder) wegen des Nachrangs der Sozialhilfe gem § 2 SGB XII sich gegenüber spezielleren Stellen und Ämtern, die ihrerseits beratungspflichtig sind, zurückhalten und nur auf Grund einer positiven Voreinschätzung Hinweise geben, vgl Streichsbier aaO, Rn 12. Zwischen den Trägern der Sozialhilfe und anderen für Sozialleistungen zuständigen Stellen findet eine Arbeitsteilung statt, in welche die freien Wohlfahrtsverbände (vgl Stichwort „Freie Wohlfahrtsverbände“) einzubeziehen sind.
Das gilt entsprechend für Ansprüche auf Leistungen nach dem SchwerbehindertenG. Wenn allerdings zusätzlich darauf hingewiesen wird, dass die geistig und körperlich behinderte Antragstellerin ihre Anerkennung als Schwerbehinderte – wie ein „besser bemittelter Bürger“ – allein hätte betreiben können, werden die Voraussetzungen für BerH grundsätzlich missverstanden (vgl Stichwort „Selbsthilfe – keine Alternative“; richtig: AG Mannheim FamRZ 2011, 54).
Für Auskünfte kommen ferner in Betracht: Die Versorgungsämter, die nach Landesrecht zuständigen Stellen, die Träger der gesetzlichen Krankenkassen (AG Koblenz JurBüro 1995, 367 = Rpfleger 1995, 508), die Agenturen für Arbeit, die Unfallversicherungsträger, die Rentenversicherungsträger (für die Beantragung einer Erwerbsminderungsrente: BVerfG 1 BvR 2735/11), die Jugendämter (näher Stichwort „Jugendamt“), die Ämter für Ausbildungsförderung und Wohngeld, die Servicestellen der Rehabilitationsträger (§ 22 SGB IX), die Integrationsämter (§ 29 Abs 2 SGB I, § 102 SGB IX) und die kommunalen Rechtsauskunftsstellen (vgl Stichwort „Rechtsberatungstellen, öffentliche“) sowie die erfreulicherweise in immer Städten anzutreffenden Seniorenberatungsstellen.
















(9) Berufsverbände
79


Vgl Stichwort „Interessenverbände“.
















(10) Einigungsstelle
80


Einigungs- und Schlichtungsstellen (etwa der berufsständischen Kammern) bieten keine Rechtsberatung iSv § 2 BerHG an. Sie unterfallen daher auch nicht dem Begriff der Rechtsdienstleistung (vgl § 2 Abs 3 Nr 2 RDG). Auf sie kann daher nicht verwiesen werden. Häufig wird der Rechtssuchende gerade rechtliche Beratung und ggf Vertretung benötigen, um die vielfältigen Angebote der Einigungs- und Schlichtungsstellen wahrnehmen zu können. Für das Verfahren vor Gütestellen im Verfahren nach § 15a EGZPO sieht § 1 Abs 1 BerHG die Gewährung von BerH sogar ausdrücklich vor.
















(11) Freie Wohlfahrtsverbände
81


Auch die freien Wohlfahrtsverbände betreiben Beratungsstellen. Diese können im Einzelfall – und natürlich nur, soweit sie ein ausreichendes Angebot bereithalten – zumutbare Alternativen darstellen. Die Eignung ist indes im Einzelfall zu prüfen. Bedenken hinsichtlich der Zumutbarkeit der Angebote der freien Wohlfahrtsverbände finden sich bei G-S/Mayer VV 2500–2508, Rn 4. Die Einstufung der Beratung durch die freien Wohlfahrtsverbände als unzumutbar iSv § 1 Abs 1 Nr 2 ist aber nicht generell gerechtfertigt, nachdem das SGB XII – Sozialhilfe – in § 11 Abs 5 S 1 die Aufforderung an die Leistungsträger enthält, zunächst auf die Beratung (und Unterstützung) von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege hinzuweisen. Zuerst wird darin die Ermächtigung zur Rechtsberatung gesehen (Grube/Wahrendorf/Streichsbier § 10 SGB XII Rn 15). Der Hinweis auf einen freien Wohlfahrtsverband kann sich aber auch deshalb empfehlen, weil die Zuständigkeit der letztlich zur Beratung berufenen Sozialbehörde zuweilen nicht leicht zu ermitteln ist.
Vgl iÜ auch Stichwort „Sozialberatung“.
















(12) Gewerkschaften
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Gewerkschaften gewähren ihren Mitgliedern „Rechtsschutz“ einschließlich Rechtsauskünften, Rechtsvertretung und -besorgung wegen der mit dem Arbeitsverhältnis, dem Arbeitnehmerentgelt oder mit gewerkschaftlicher Tätigkeit verbundenen Rechtsfragen und Rechtsangelegenheiten sowie wegen Ansprüchen an die gesetzlichen Versicherungs- und Versorgungseinrichtungen, Menne in Rasehorn 1979, S 146; Schoreit Rechtsber S 57, 125; vgl auch: Chemnitz/Johnigk Rn 745.
Der von Gewerkschaften gewährte Rechtsschutz kann im Rahmen ihres Aufgabenbereichs eine „andere Möglichkeit“ iSv § 1 Abs 1 Nr 2 sein, Hofmann RWP 1980, 538; v Bültzingslöwen Amtsvormund 1980, 879. Denkbar wäre aber, dass es um Beratung in Angelegenheiten des Strafrechts und des Ordnungswidrigkeitenrechts (§ 2 Abs 2 S 2 BerHG) geht, die sich aus gewerkschaftlichen Aktivitäten ergeben, oder dass Fragen aus dem Zivilrecht, Verwaltungsrecht oder Verfassungsrecht angesprochen sind, die mit einem Arbeitsverhältnis eines Gewerkschaftsmitglieds in Zusammenhang stehen (vgl die einschlägige, wenn auch Lohnsteuerfragen betreffende Entsch des BFH v 23.2.1979, BFHE 127, 136 = BSteuerBl 1979 S 341. Indes können heute Arbeitssachen allgemein Gegenstand der BerH sein, so dass generell der Rechtsschutz der Gewerkschaften BerH ausschließen kann).
Vgl iÜ Stichwort „Interessenverbände“, Rn 85.
















(13) Grundbesitzervereine
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Vgl Stichwort „Interessenverbände“.
















(14) Gütestelle
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Für Gütestellen gilt das zu den „Einigungsstellen“ Gesagte.
















(15) Interessenverbände
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Die Wahrnehmung von Rechtsdienstleistungen durch Interessenverbände (etwa Automobilclubs, Berufsverbänden, Gewerkschaften, Mietervereinen) unterfallen der Erlaubnis des § 7 Abs 1 RDG.
Auf ihre Angebote kann – soweit sie kostenlos (oben Rn 60) sind – und die zu klärende Frage in den Rahmen ihres satzungsmäßigen Aufgabenfeldes gehört, grds verwiesen werden (vgl. auch BVerfG NichtannahmeB v 27.6.2014 1 BvR 256/14 ua juris). Zu beachten ist aber, wie weit das Angebot des Interessenverbandes geht: Ist Vertretung erforderlich, bietet der Verband aber nur Auskunft an, muss darüber hinausgehend BerH bewilligt werden können.
Unzulässig ist der Verweis auf solche Angebote, wenn diese an die (kostenpflichtige) Mitgliedschaft gekoppelt sind, eine solche aber noch nicht besteht; dem steht auch das Recht auf negative Koalitionsfreiheit aus Art 9 Abs 1 GG entgegen.
















(16) Haus & Grund
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Vgl Stichwort „Interessenverbände“.
















(17) Mediation
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Zur Mediation allg vergleiche schon oben Rn 41.
Die außergerichtliche Mediation ist – schon wegen der Kosten – kein anderweitiges Angebot iSv § 1 Abs 1 Nr 2. Ähnlich wie bei einer Schiedsstelle geht es nicht um die unparteiische Erteilung von Rat oder Auskunft. Hier steht die Konfliktlösung im Vordergrund.
















(18) Medienberichte
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Keine „andere Möglichkeit“ iSv § 1 Abs 1 Nr 2 stellen rechtliche Hinweise zu Problemlösungen in den Medien dar, zumal das Schwergewicht derartiger öffentlich erteilter Beratung nicht im Rechtsbereich liegt (vgl BGH NJW 2002, 2877 ff) und auch keine Rechtsdienstleistung darstellt (§ 2 Abs 3 Nr 5 RDG).
















(19) Mieterverein
89


Im Deutschen Mieterbund sind ca 350 Mietervereine mit insgesamt mehr als doppelt so viel Beratungsstellen vereinigt. Die örtlichen Mietervereine gewähren Rechtsberatung auf dem Gebiet des Mietrechts, „Prozessrechtsschutz“ jedoch nur für Mitglieder, die bereits eine bestimmte Zeit (Wartezeit) Mitglied gewesen sind. Dadurch wird dem Missbrauch der Mitgliedschaftserwerbung zum Zwecke der Erlangung von Rechtsauskünften usw. in einem bereits aktuellen Fall vorgebeugt.
Die Rechtsberatung durch Mietervereine wird vor allem als „Erste Hilfe“(Grunsky NJW 1980, 2047) und als fachlich besonders fundierte Hilfe, die dazu führen kann, Prozesse zu vermeiden, geschätzt. Soweit nur Beratung gewährt wird, bleibt oft die Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts zwecks „Vertretung“ unumgänglich, Kammeier Rpfleger 1998, 502.
Vgl iÜ Stichwort „Interessenverbände“.
















(20) Öffentliche Rechtsauskunftsstellen
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Vgl „Rechtsberatungsstellen, öffentliche“ (Rn 93).
















(21) PKH
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BerH und PKH stehen zueinander in einem Alternativverhältnis (vgl Rn 16).
















(22) Rechtsantragsstelle
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Die Rechtsantragsstellen der Gerichte, deren Geschäfte nach § 24 RPflG durch den Rechtspfleger wahrgenommen werden, haben zur Aufgabe, Anträge und Erklärungen, insbesondere Klagen und Klageerwiderungen sowie Rechtsmittel zu Protokoll zu nehmen. Ihre Aufgabe ist nicht die Rechtsberatung oder gar -vertretung. Auf die Rechtsantragsstelle kann daher nicht als andere Form verwiesen werden (AG Albstadt Rpfl 1987, 421).
Soweit der Rechtspfleger des Amtsgerichts gem § 24a RPflG Aufgaben der Beratungshilfe iSv § 3 Abs 2 BerHG wahrnimmt, geht es nicht um eine andere Möglichkeit, sondern um eine der beiden Formen der Gewährung von Beratungshilfe gem § 3 BerHG (aA AG Geldern JurBüro 1987, 143; wie hier: AG Albstadt AnwBl 1988, 125 = Rpfleger 1987, 421 m zust Anm Trenk-Hinterberger; Greißinger AnwBl 1989, 574; Anwkom-RVG-Schneider Vor 2.5 VV, Rn 4; G-S/Mayer 2500–2508 VV Rn 4), jedenfalls nicht bei Zurückweisung eines Antrags oder bei zu erwartendem Widerstand einer Behörde (AG Braunschweig NdsRpfl 1988, 219; LG Göttingen JurBüro 1988, 606).
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeiten der Rechtsantragsstelle des Amtsgerichtes nur begrenzter Natur sind. So ist eine außergerichtliche Vertretung nicht möglich und Auskünfte werden grds mündlich gegeben (näher: § 3 Rn 16 ff).
















(23) Rechtsberatungsstellen, öffentliche
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Öffentliche Rechtsberatungsstellen können – auch außerhalb der Stadtstaaten (vgl entsprechendes Stichwort) – eine andere Möglichkeit der Hilfe sein, soweit ihr Angebot das Spektrum der benötigten Beratung und ggf Vertretung abdeckt. Denkbar kann auch sein, auf die Einrichtung als Maßnahme der „ersten Hilfe“ zu verweisen, und erst BerH zu gewähren, soweit Vertretung (wenn diese nicht auch durch die örtliche Beratungsstelle angeboten wird) erforderlich ist.
Wenn teilweise angenommen wird, § 1 Abs 1 Nr 2 sei „inhaltsleer“, weil örtliche Beratungsstellen – mit Ausnahme der Staatstaaten gem § 12 BerHG – gerade nicht „andere Möglichkeiten“ seien (Nöcker Rpfleger 1981, 2, ähnlich Klinge § 1 Rn 4), ist dies mit der  Gesetzgebungsgeschichte nicht belegen (zur Genese ausführlich 9. Aufl Rn 50, 51).
Andere Möglichkeiten für eine Hilfe iSv § 1 Abs 1 Nr 2 sind die in Schleswig-Holstein eingerichteten und betriebenen kommunalen öffentlichen Rechtsauskunfts- und Beratungsstellen (zB in Kiel, AG Kiel JurBüro 2013, 146 f). Sie blicken zT auf eine lange historische Tradition zurück (Lübeck erstmals 1905, Kiel erstmals 1907). Literatur: Baumgärtel Gleicher Zugang S 36, 53; Röper Rechtsschutz S 33, 75; Sachse/Wille in Rasehorn 1979, S 99; Schoreit Rechtsber S 42, 131; 10. Aufl Rn 68 ff). Berater sind Rechtsanwälte sowie pensionierte Richter und Staatsanwälte. Sie gewähren Rechtsauskünfte, Beratung und weitergehende Hilfe bei der Rechtsbesorgung (Abfassen von Schriftsätzen) auf allen Rechtsgebieten gegen geringe Gebühren. Die ÖRA Lübeck ist als Gütestelle iSv § 794 Abs 1 Nr 1 ZPO anerkannt.
Wird in den betreffenden Orten ein Antrag auf BerH gestellt, prüft der zuständige Rechtspfleger zunächst, ob die Inanspruchnahme der öffentlichen Rechtsauskunftsstelle nach den Umständen des Einzelfalles dem Rechtsuchenden zuzumuten ist, so auch der BMJ gem Zitat bei Sachse/Wille S 101.
















(24) Rechtsschutzversicherung
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Vgl oben Rn 52 ff.
















(25) Rentenberatung
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Behördliche und andere Rentenberater (vgl §§ 13–15 SGB I; § 10 Abs 1 Nr 2 RDG) gewähren auch Rechtsberatung.
Es handelt sich nur dann um eine „andere Möglichkeit“ iSv § 1 Abs 1 Nr 2 auf dem Gebiet der Sozialgerichtsbarkeit, wenn diese kostenfrei ist. Dies ist bei freien Rentenberatern aber regelmäßig nicht der Fall, da bei Ihnen Gebühren nach dem RVG anfallen (anders: 10. Aufl Rn 104).
















(26) Schuldnerberatung
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Die Angebote der Schuldnerberatungsstellen zur Erstellung einer Bescheinigung nach § 305 Abs 1 Nr 1 InsO im Vorfeld einer Verbraucherinsolvenz sind grds – soweit kostenfrei (oben Rn 60) – anderweitige Möglichkeiten iSv § 1 Abs 1 Nr 2 (BVerfG NJW-RR 2007, 347, 348; AG Weißenfels JurBüro 2015, 314). Dies gilt jedoch nur, soweit Hilfe in angemessener Zeit, also ohne monatelange Wartezeiten, erlangt werden kann (AG Schwerte DZWiR 2005, 41). Es ist Sache des Antragstellers, darzulegen und gegebenenfalls glaubhaft zu machen, dass ihm die Inanspruchnahme einer Schuldnerberatungsstelle, beispielsweise wegen zu langer Wartezeiten, nicht zuzumuten ist (AG Weißenfels JurBüro 2015, 315).
















(27) Schiedsrichter
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Schiedsrichter bieten keine Rechtsberatung iSv § 2 BerHG an. Sie unterfallen daher auch nicht dem Begriff der Rechtsdienstleistung (vgl § 2 Abs 3 Nr 2 RDG). Auf sie kann daher nicht verwiesen werden. Häufig wird der Rechtssuchende gerade rechtliche Beratung und ggf Vertretung benötigen, um das Angebot der Schiedsrichter wahrnehmen zu können.
















(28) Schieds- und Schlichtungsstellen
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Schieds- und Schlichtungsstellen der Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen pp (vgl bei Schoreit Rechtsber S 73 (Anm 164) und S 81; Schmidt-v Rhein ZRP 1984, 119). sind ihrer Bestimmung nach, auch wenn durch ihre Einschaltung in vielen Fällen Verbraucher zu ihrem Recht kommen, Einrichtungen der Streitschlichtung, die einem Gericht vergleichbar über den Parteien stehen. Sie geben rechtliche Hinweise, sind jedoch nicht Rechtsberatungsstellen. BerH kann daher nicht im Hinblick auf ihre mögliche Inanspruchnahme verweigert werden (LArbG Nürnberg JurBüro 1998, 93).
















(29) Selbsthilfe: Keine Alternative
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Der Versuch des Ratsuchenden, „zunächst einmal selbst tätig zu werden“, ist entgegen LG München (JurBüro 1984, 447, 449; zust Herget MDR 1984, 529, 530) begrifflich – und nach Sinn und Zweck des BerHG – keine andere Möglichkeit iSv § 1 Abs 1 Nr 2. So iE auch LG Göttingen AnwBl 1984, 516; AG Werl StV 1986, 167; AG Dinslaken JurBüro 1987, 1245; Greißinger AnwBl 1989, 574; 1994, 373; Komm Rn 19; B/W-S/G/D Rn 954; Anwkom-RVG-Schneider Vor 2.5 VV Rn 4; G-S/Mayer VV 2500–2508 Rn 4; aA AG Westerburg Rpfleger 1998, 478; AG Lemgo unveröff Beschl v 25.1.2000 betr unbefristete Aufenthaltserlaubnis; AG Brakel unveröff B v 21.2.2000 – 7 II 1/00. Zu Recht kritisch VerfGH Leipzig B v 28.1.2010 – Vf 90-IV-09, juris.
Ob dem ASt BerH unter Verweis auf Eigeninitiative versagt werden kann, ist eine Frage Mutwilligkeit der Inanspruchnahme von BerH (dazu Rn 112).
Die Verweigerung von Beratungshilfe für anwaltlichen Beistand darf nicht unter pauschalem Verweis auf bereits erfolgte Hilfe in Parallelverfahren erfolgen. Sie ist aber dann gerechtfertigt, wenn der Rechtssuchende auf Selbsthilfe verwiesen wird, weil in mehreren ähnlich gelagerten Verfahren gleiche Schreiben abgefasst werden müssen, ohne dass konkrete Unterschiede in den Fallkonstellationen eine wesentlich abweichende Reaktion durch den Beschwerdeführer erfordern würden (BVerfG NJW 2011, 2711 ff für Abmahnschreiben wegen Urheberrechtsverletzung; BVerfG NZS 2011, 462: Wiederholter Kürzungsbescheid ohne wesentliche Abweichung). Im Einzelfall kann kostenrechtlich in solchen Konstellationen auch nur eine gebührenrechtliche Angelegenheit vorliegen (AG Halle AGS 2011, 335).
Indes kann dem Hilfesuchenden nicht unter Verweis auf Selbsthilfe Beratungshilfe für die Geltendmachung der Auszahlung eines Bankguthabens, für das er Pfändungsschutz gem § 55 Abs 1 S 1 SGB I aF innerhalb der dort festgeschriebenen Sieben-Tage-Frist geltend macht, verweigert werden (BVerfG NZS 2011, 658). Insbesondere kann, nachdem das mündliche Bemühen, die Bank zur Auszahlung zu bewegen, erfolglos geblieben ist, kein nochmaliger schriftlicher Versuch gefordert werden (BVerfG aaO).
Vgl auch Stichwort „Verwandte/Freunde fragen?“ und die Ausführungen zur Mutwilligkeit (Rn 112 ff) in solchen Fällen.
















(30) Stadtstaaten
100


Eine besondere Regelung trifft § 12 BerHG für die Stadtstaaten. Danach tritt gem § 12 Abs 1 BerHG für die Länder Bremen und Hamburg die öffentliche Rechtsberatung an die Stelle der Beratungshilfe nach dem Beratungshilfegesetz; gem § 12 Abs 2 BerHG hat der Rechtsuchende im Land Berlin die Wahl zwischen der Inanspruchnahme der öffentlichen Rechtsberatung und anwaltlicher Rechtsberatung nach dem Beratungshilfegesetz. Die Geltung des § 1 Abs 1 Nr 2 ist im Übrigen indes nicht ausgeschlossen. Es kann auch in Berlin auf „andere Möglichkeiten für eine Hilfe“ wie in anderen Ländern – mit Ausnahme der Öffentlichen Rechtsberatung – verwiesen werden.
Wegen der Einzelheiten vgl die Kommentierung zu § 12 BerHG, iÜ Stichwort „Rechtsberatungsstellen, öffentliche“.
















(31) Verbraucherberatung
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In der Praxis hat sich gezeigt, dass einkommensschwache Verbraucher vergleichsweise häufig rechtliche Probleme haben und dass die Entdeckung und systematische Bekämpfung bestimmter bedenklicher Verkaufsmethoden oft überhaupt nur durch die Verbraucherzentralen und ihre spezialisierte Beratungsstellen möglich ist. Gerade zum Schutz der Rechtsuchenden mit geringem Einkommen kommt es daher auf die konsequente Nutzung und Förderung der Möglichkeiten der Verbraucherrechtsberatung an. Zur Organisation der Verbraucherverbände und der Verbraucherrechtsberatung vgl Schoreit Rechtsber S 79 ff, DÖV 1975, 380 f (382), ZVP 1977, 112.
Das Angebot ist in vielen Ländern leider in den letzten Jahren in Folge von Einsparauflagen ausgedünnt worden. Ob und in welchem Umfang von einzelnen Verbraucherzentralen über Beratung hinaus gehende Rechtsbesorgung angeboten werden kann, hängt von den finanziellen Möglichkeiten und den personellen Kapazitäten ab.
Grundsätzlich ist die Tätigkeit nicht an eine Mitgliedschaft des Rechtsuchenden bei einem Verbraucherverein oder -verband gebunden und unentgeltlich. Soweit einige Verbraucherzentralen Kostenbeiträge für die über Rechtsberatung hinausgehende Rechtsbesorgung erheben, ist die Frage der Kostenfreiheit und Zumutbarkeit an dem oben unter Rn 60 umrissenen Maßstab zu prüfen. Daher kommt sie als „andere Möglichkeit“ iSv § 1 Abs 1 Nr 2 in Betracht, sofern der Besuch im Einzelfall zumutbar ist und dort mit entsprechender Sachkunde (etwa für eine urheberrechtliche Abmahnung) zu rechnen ist (BVerfG NJW 2012, 2722). Nicht zumutbar ist etwa die Inanspruchnahme zu einer Gebühr von 60 € für die Prüfung einer Nebenkostenabrechnung (AG Halle 103 II 3966/11, juris; AG Weißenfels Rpfleger 2011, 616). Die Zumutbarkeit muss auch unter Berücksichtigung der Entfernung zur nächsten Beratungsstelle geprüft werden.
















(32) Vertriebene und Flüchtlinge
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Die Organisationen der Vertriebenen und Flüchtlinge haben die Befugnis zur unentgeltlichen Rechtsberatung „im Rahmen ihres Aufgabengebietes in Steuerfragen“ auf Grund von § 95 BVertriebenenG. In einschlägigen Fällen kann BerH im Hinblick auf die Rechtsberatung durch einen Vertriebenenverband abgelehnt werden, soweit die Beratung kostenlos und nicht an eine erst noch einzugehende Mitgliedschaft geknüpft ist.
















(33) Verwandte/Freunde fragen?
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Eine besondere Form der Selbsthilfe (vgl Rn 99, 112 ff) kann die Bitte um Rechtsrat und -vertretung von nahe stehenden Personen wie Verwandten oder Freunden sein. Das AG Koblenz (AGS 2005, 350 = FamRZ 2005, 532) hat Beratungshilfe in einer mietrechtlichen Frage mit der Begründung abgelehnt, die Antragstellerin könne auch durch ihre Mutter erteilt werden, da diese Rechtsanwältin sei. Dies erscheint zweifelhaft.
In dem notwendigerweise summarischen Prüfungsverfahren dürften belastbare Feststellungen zum einen zur Geeignetheit, zum anderen zur Zumutbarkeit kaum zu treffen sein. Insbesondere besagt das Verwandtschaftsverhältnis allein nichts dazu, ob das notwendige Vertrauensverhältnis (Zumutbarkeit!) besteht. Zum anderen könnte es an der erforderlichen Distanz des Auskunftserteilenden (Geeignetheit!) fehlen. Schließlich kann – kein Vertrag zu Lasten Dritter! – dieser nicht zu einer (ggf haftungsauslösenden) Tätigkeit gezwungen werden.
















(34) Unentgeltliche Anwaltsberatung/Erfolgshonorar – Abs 2 S 2
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Nach Nr 2500 VV kann die Beratunghilfegebühr erlassen werden (§ 44 RVG Rn 62). Ferner eröffnet § 4a RVG die Möglichkeit der Vereinbarung eines Erfolgshonorars. Da das Vergütungsvereinbarungsverbot in § 8 BerHG aF erheblich modifiziert worden ist (zur Sinnhaftigkeit einer Honorarvereinbarung vgl § 8 BerHG Rn 8 ff), wird in Abs 2 S 2 klargestellt, dass BerH nicht mit einem Verweis auf eine Beratung „pro bono“ oder gegen Erfolgshonorar abgewiesen werden kann (BT-Drucks 17/11472 S 37). Der Gesetzgeber wollte damit auch Streitigkeiten verhindern, inwieweit die Inanspruchnahme solcher Möglichkeiten zumutbar ist.














c) Keine Mutwilligkeit iSv § 1 Abs 1 Nr 3, Abs 3
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BerH kann nach § 1 Abs 1 Nr 3 nur bewilligt werden, wenn die Wahrnehmung der Rechte nicht mutwillig ist.
Das Erfordernis des fehlenden Mutwillens stellt ein notwendiges Korrektiv zur Verhinderung von Missbrauch der BerH dar.
Die bisherige Diskussion, ob BerH nur versagt werden kann, wenn sich der Mutwillen auf die Rechtswahrnehmung bezieht, oder auch eine mutwillige Inanspruchnahme der BerH zur Versagung genügt (vgl. 11. Auflage) ist durch die Reform obsolet geworden. Nunmehr stellt das Gesetz ausdrücklich darauf ab, dass die Inanspruchnahme der BerH nicht mutwillig erscheint.
Hierdurch soll verhindert werden, dass eine Beratungsperson auch dort auf Kosten er Staatskasse in Anspruch genommen wird, wo professioneller Rechtsrat (etwa in den zu Rn. 111 ff genannten Fallgruppen) nicht erforderlich erscheint (BT-Drucks 17/11472 S 36).
Ausdrücklich muss darauf hingewiesen werden, dass vermeintlicher Mutwillen nicht zur Begründung einer BerH-Versagung taugt, wenn die Erfolgsaussichten vage sind. Denn BerH ist – anders als die PKH – gerade nicht an das Erfordernis „hinreichender Erfolgsaussichten“ gekoppelt (vgl ausführlich Rn 42).













aa) Zum „Beweismaß“
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Das Gesetz stellt in § 1 Nr 3 BerHG nunmehr ausdrücklich darauf ab, dass die Inanspruchnahme nicht als mutwillig erscheint.
Bis zur Reform war nach dem Wortlaut erforderlich, dass die Wahrnehmung der Rechte nicht mutwillig „ist“. Hieraus hatte sich eine Kontroverse über das erforderliche „Beweismaß“ entwickelt (vereinzelt: 9. Aufl Rn 120 ff), der nunmehr endgültig der Boden entzogen ist. Durch die Angleichung der Formulierung zu § 114 ZPO hat der Gesetzgeber klarstellt – was auch bisher schon in der neueren Literatur (Nachweise: 11. Aufl Rn 107) unstr war: Es gibt keinen Unterschied beim Beweismaß zwischen BerH, PKH und VKH.
Der Wortlaut „mutwillig (. . .) erscheint“ erlaubt dem Amtsgericht im Rahmen der Prüfung keine Spekulationen. Ob bei BerH, PKH oder VKH: der bloße, aus der Luft gegriffene „Anschein“ von Mutwillen reicht nicht aus; er muss vielmehr durch das Gericht aufgrund belegbarer Tatsachen positiv festgestellt werden.
Im Zweifel muss dem ASt vor einer Ablehnung des Gesuchs (wie auch vor Zurückweisung einer Erinnerung) aus Gründen vermeintlich offenkundiger Mutwilligkeit Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.














bb) Definition des Mutwillens
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Der Begriff des Mutwillens ist nunmehr in Abs 3 gesetzlich definiert.
Mutwilligkeit liegt danach dann vor, wenn BerH in Anspruch genommen wird, obwohl ein Rechtsuchender, der keine BerH beansprucht, bei verständiger Würdigung aller Umstände der Rechtsangelegenheit davon absehen würde, sich auf eigene Kosten rechtlich beraten oder vertreten zu lassen.
Erforderlich ist eine individuelle Beurteilung im Einzelfall, die auch danach zu differenzieren sein kann, ob BerH durch Beratung oder darüber hinaus durch Vertretung begehrt wird.















(1) Zur Herkunft der Mutwilligkeitsformel
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Diese Formel des Abs 3 ist inhaltlich nicht neu, sondern stellt einen Rückgriff auf § 114 S 2 ZPO aF dar, der bis zum 31.12.1980 ganz ähnlich die Mutwilligkeit für das Armenrecht (heute PKH) definierte. Die damalige Regelung, dass „die Rechtsverfolgung auch dann als mutwillig anzusehen [ist], wenn mit Rücksicht auf die für die Beitreibung des Anspruchs bestehenden Aussichten eine nicht das Armenrecht beanspruchende Partei von einer Prozessführung absehen oder nur einen Teil des Anspruchs geltend machen würde“ hat der Gesetzgeber mit der Einführung der BerH/PKH abgeschafft, weil sie etwas „selbstverständliches“ formuliere (vgl BT-Drucks 8/3694 S 19) – also nach der damaligen Auffassung des Gesetzgebers keinen wesentlichen Erkenntnisgewinn liefert. Dies sieht der moderne Gesetzgeber anders, der sich durch die Aufnahme einer Definition mehr Rechtssicherheit und -klarheit verspricht (BT-Drucks 17/11472 S 37).
Inhaltlich transportiert die gesetzliche Definition die bisher in Literatur und Rspr gebildete Grundformel in geschriebenes Recht. So hat zuletzt auch das BVerfG (1 BvR 2310/06, NJW 2009, 209 u 1 BvR 470/09, juris) – wenn auch im Zusammenhang mit § 1 Abs 1 Nr 2 – darauf abgestellt, dass ein unbemittelter Rechtssuchender einem solchen Bemittelten gleichzustellen ist, der bei seiner Inanspruchnahme von Rechtsrat die hierdurch entstehenden Kosten berücksichtigt und vernünftig abwägt.
In der Begründung zum RegE von 1979 (BT-Drucks 8/3311) heißt es, die Grenze für den Anspruch auf BerH liege dort, wo ein sachlich gerechtfertigter Grund für den Wunsch nach Aufklärung über die Rechtslage nicht zu erkennen sei (vgl auch Kammeier Rpfleger 1998, 502). Dies bleibt – trotz der Neufassung zum 1.1.2014 – ein fruchtbarer Ansatz, der bei verständiger Auslegung insbesondere unter Berücksichtigung von Sinn und Ziel des BerHG zu tragfähigen Ergebnissen führt.
Ein sachlich gerechtfertigter Grund ist insbesondere dann nicht zu erkennen, wenn die BerH schlechthin nicht erforderlich ist, weil sie nicht zur Besserstellung des ASt geeignet ist (vgl Fallgruppen Rn 111).
Die mit der Reform zum 1.1.2014 eingeführte Definition stellt in der Sache einen Rückgriff auf § 114 S 2 ZPO aF dar.
















(2) Auslegungsmaßstab
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Bei der Auslegung der Definition sind Ziel und Motivation des BerHG maßgeblich zu berücksichtigen. Die BerH verfolgt vor allem auch die Zwecke der Information und Prävention (BayVerfGH NJW 1994, 2946). Subjektiv benötigte Rechtsauskünfte sind grds unabhängig von der Vermögenssituation des Antragstellers nützlich, zumal sie zur Vermeidung unangebrachter Geltendmachung von Anspr führen können (zust Bratfisch Rpfleger 1992, 70).
Bei der Beurteilung, ob eine Rechtswahrnehmung mutwillig ist, ist daher zu berücksichtigen, dass sich der BerH-ASt in einer anderen Situation befindet als ein PKH-ASt. Denn es macht einen Unterschied aus, ob der ASt über seine rechtliche Situation aufgeklärt und beraten werden möchte, oder ob er seine Rechte konkret in einem gerichtlichen Verfahren klageweise geltend machen bzw seine Rechtsposition verteidigen möchte.
Bei der BerH kommt der Vertretung des Begehrens des Antragstellers nur in zweiter Linie Bedeutung zu, nämlich wenn sich nach Beratung des Antragstellers ergeben hat, dass er ein bestimmtes Begehren geltend machen kann, und zwar nur im außergerichtlichen Bereich.
Daher besteht grds ein berechtigtes Interesse daran, sich über einfache Grundsätze der Rechtsordnung aufklären zu lassen, etwa auch darüber, ob sich die Verfolgung eines bestimmten Anliegens lohnt oder empfiehlt (vgl Grunsky NJW 1980, 2047; v Bültzingslöwen Amtsvormund 1980, 880; Bischof NJW 1981, 895).
Die Aufklärung über die rechtliche Situation wird seltener mutwillig sein als die konkrete Rechtsverfolgung oder -verteidigung nach erfolgter Aufklärung. Einem Mutwillen im Hinblick auf die Rechtswahrnehmung wird man typischerweise erst dann feststellen können. Es ist offensichtlich, dass ein Bürger, der über keine besonderen Rechtskenntnisse verfügt, oftmals rechtliche Orientierung sucht und suchen darf. Dem trägt § 1 insbesondere Rechnung, indem – es sei nochmals wiederholt – die Gewährung von BerH nicht an Erfolgsaussichten gekoppelt ist (Grunsky NJW 1980, 2047; Greißinger Rn 23; Fuchs/Bayer Rpfleger 2000, 3, Fn 24). Damit soll dem Gedanken Rechnung getragen werden, dass die Beratung möglicherweise erst Aufklärung über Erfolgsaussichten bestimmter denkbarer Maßnahmen des ASt bringt; zustimmend zum Ganzen; BayVerfGH NJW 1994, 2946; Kammeier Rpfleger 1998, 502; Anwkom-RVG-Schneider Vor 2.5 VV, Rn 6.
In die Prüfung des Rechtspflegers kann ein eventuell von dem Antragsteller in Erwägung gezogenes späteres Prozessverhalten nicht einbezogen werden. Selbst wenn dieses nach den für die Bewilligung der PKH entwickelten Grundsätzen mutwillig wäre, hat der Antrag auf BerH zunächst den Wunsch nach Auskunftserteilung zum Inhalt, und es muss erwartet werden, dass der Rechtsanwalt von mutwilligem Verhalten vor Gericht erfolgreich abraten wird. In diesen Fällen ist vielmehr grds BerH zu gewähren; der beratende Rechtsanwalt hat auf die „nicht hinreichende Erfolgsaussicht“ eines Begehrens und evtl nachteilige Folgen für den Rechtsuchenden im Falle eines Misserfolges hinzuweisen.
















(3) Vergleich mit nicht-bedürftigen Personen
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Anzuwenden ist ein individueller Maßstab.
Es kommt nicht allein auf die objektive Komplexität der Angelegenheit, ihrem Umfang oder der Bedeutung für den ASt an. Vielmehr muss auch der persönlichen Situation des ASt Rechnung getragen werden.
Ausdrücklich an die bisherige Kommentierung (11. Aufl Rn 108) anknüpfend, stellt Abs 3 S 2 darauf ab, das bei der Beurteilung der Mutwilligkeit die Kenntnisse und Fähigkeiten des ASt sowie seine besondere wirtschaftliche Lage zu berücksichtigen sind.
Der Mutwillen ist also bezogen auf die Person des ASt (richtig B/W-S/G/D Rn 957). Einkommensschwache Personen sind – dies ist nicht diffamierend gemeint, sondern ergibt sich aus der Beobachtung tagtäglicher richterlicher Praxis – oftmals weniger rede- und noch weniger schreibgewandt und gebildet als „Otto-Normalverbraucher“. Dies hat nichts mit Dummheit zu tun. Aber: BerH dient hier der Chancengleichheit und Teilhabe am Rechtsstaat (vgl auch BVerfG 1 BvR 319–321/09, juris). Daher sind Schulbildung, Beruf, aber auch ein persönlicher Eindruck, den sich der Rpfleger in dem konkreten oder vorangegangenen Prüfungsverfahren gebildet hat, zu berücksichtigen (BT-Drucks 17/11472 S 37). Daraus erwächst bei richtiger Auslegung nicht die Gefahr einer Privilegierung eines Rechtsuchenden mit geringem Einkommen gegenüber einem normal Verdienenden (so aber ehedem Nöcker Rpfleger 1981, 2; weitere Nachweise in 11. Aufl).
Der „verständige Bürger“, welcher sich selbst zu helfen weiß, braucht nur selten Beratungshilfe. Insbesondere macht er keine Schulden, die er nicht begleichen kann.
BerH dient daher oftmals dem „Unverständigen“.
Die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Umstände kann auch ergeben, dass der bedürftige ASt aufgrund seiner knappen Kassenlage eher einen sachlichen Grund hat, sich auch hinsichtlich der Geltendmachung oder Abwehr geringerer Forderungen beraten zu lassen, als ein Vermögender, der zudem die Kosten der Beratung mit in seine Überlegungen einkalkuliert und finanziell gewisse Spielräume hat (so auch BT Drucks 11/11472, S 37). Wer aber nur 900 € Einkommen hat, für den sind auch 50 € viel Geld.
Im Einzelfall kann aber eine unterschiedliche Beurteilung danach vorliegen, ob es sich um BerH durch Beratung oder Vertretung handelt.
Denn nach Beratung und dem damit verbundenen Hinweis auf vage, schwache Möglichkeiten der Anspruchsdurchsetzung bzw. -abwehr kann das Verlangen nach BerH durch Vertretung im Einzelfall dann als missbräuchlich erscheinen lassen.















cc) Fallgruppen zur Mutwilligkeit
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Die obige Definition (Rn 108) aufgreifend, ist Mutwillen gegeben, wenn ein sachlich gerechtfertigter Grund für den Wunsch nach Aufklärung über die Rechtslage nicht zu erkennen ist, insbesondere wenn die BerH schlechthin nicht erforderlich ist, weil sie nicht zur Besserstellung des ASt geeignet ist.
Danach ist BerH wegen Mutwilligkeit zu versagen, wenn
	–
	wiederholte Anträge in derselben Angelegenheit gestellt werden (LG Halle NJW-RR 2012, 894 ff, wobei allerdings schon die Frage, ob ein Parallelfall überhaupt vorliegt, die Notwendigkeit von BerH begründen kann, BVerfG FamRZ 2012, 609),

	–
	die Auskunft eines Rechtsanwalts durch einen anderen Rechtsanwalt geprüft werden soll (vgl schon Schoreit Rechtsber S 23, Nr 2.4.),

	–
	Rechtsberatung in derselben Angelegenheit bereits Rechtshilfe von einer anderen Stelle gewährt worden ist, zB vor einem Wohnungswechsel (Baumgärtel ZRP 1979, 306),

	–
	im Einzelfall und soweit es nur um Beratung geht, eine durch eine andere Stelle als einen Anwalt iSv § 1 Abs 1 Nr 2 (oben Rn 58 ff) bereits Auskunft und Beratung erfolgt sind und eine Vertretung nicht erforderlich ist,

	–
	die sofortige Auskunft durch den Rechtspfleger (§ 3 Abs 2 BerHG) ausreichend ist (Dann kann ein nachfolgender Antrag auf BerH durch einen unmittelbar in Anspruch genommenen Rechtsanwalt mutwillig sein (AG Coburg JurBüro 1987, 609 m Anm Mümmler; Greißinger AnwBl 1989, 575; AnwBl 1996, 609),


weil es grds keinen Anspruch auf eine zweite Meinung durch eine Doppelberatung gibt. Etwas anderes kann in wohlbegründeten Fällen nur dann der Fall sein, wenn die Erstberatung nicht tauglich war. Dies mag allenfalls bei Beratungsstellen im Ausnahmefall der Fall sein, bei Anwälten dagegen praktisch auszuschließen sein.
Auch hier ist der Einzelfall zu prüfen. Liegt nämlich die Erstberatung lange zurück, kann wiederum Beratungsbedarf entstanden sein (vgl Greißinger AnwBl 1996, 609: Abwehr einer Forderung aus einem 19 Jahre alten Titel, wobei der Antragsteller – wohl als Minderjähriger – in dem Zivilrechtsstreit durch das Jugendamt vertreten worden war).
Problematisch sind die Fälle, in denen der ASt eine Frist verstreichen lässt und erst nach Ablauf der Frist Beratungshilfe begehrt (AG Weißenfels Rpfleger 2011, 532: Bestandskraft eines Bescheids durch Verstreichenlassen der Widerspruchsfrist; AG Halle 103 II 1125/11, juris: Rechtskräftiger Vollstreckungsbescheid). Hier – wie die zit Entscheidungen – pauschal darauf abzustellen, ob ein „vernünftiger Selbstzahler“ nicht einen Rechtsbehelf eingelegt hätte, reicht nicht aus. Erforderlich wären zumindest Feststellungen zur individuellen Leistungsfähigkeit des ASt. Typischerweise ergibt sich der Beratungsbedarf doch gerade aus der Strukturierung des Minderbemittelten: Das „man“ nichts mehr machen kann und nun zur Abwendung weiterer Nachteile etwa im Rahmen der Zwangsvollstreckung zahlen muss, ist typischer Beratungsinhalt solcher Konstellationen. Eine andere Frage ist, ob im Einzelfall die sofortige Auskunft durch den Rechtspfleger (§ 3 Abs 2 BerHG) ausreicht.
Nicht Mutwillig, dennoch abzulehnen ist BerH in Fällen der Nicht-Ernstlichkeit des Begehrens bzw bei fingierten Rechtsfragen (oben Rn 15).
Zu bewilligen mangels Mutwilligkeit ist dagegen die Wahrnehmung von Rechten im Rahmen der Beratungshilfe, wenn der von mehreren Bewohnern städtischer Übergangswohnungen beauftragte Rechtsanwalt in gleichlautenden Schreiben den Widerspruch gegen eine Erhöhung der Nutzungsentschädigung begründet, statt nur ein Musterverfahren zu führen (LG Münster JurBüro 1983, 1705). Denn ein „Musterverfahren“ ist dem deutschen Zivilrecht nicht generell bekannt, auch das KapMuG lässt nicht die Notwendigkeit der (im Übrigen gerichtlichen) individuellen Geltendmachung entfallen.














dd) Selbsthilfe/Allgemeines Rechtsschutzinteresse
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Selbsthilfe als solches ist keine anderweitige Hilfsmöglichkeit (oben Rn 99, 103).
Im Einzelfall ist zu prüfen, ob unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten des ASt die Angelegenheit durch den Bürger selbst geregelt werden kann. Dafür bedarf es jedenfalls nach der Einfügung des Abs 3 keines Rückgriffs auf das Institut des allgemeinen Rechtsschutzinteresses (vgl. zur überholten Diskussion 11. Aufl Rn. 110).














ee) Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten
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Wie oben ausgeführt (Rn 71 ff) muss der Rechtssuchende bei öffentlich-rechtlichen Anliegen für einen Erstantrag grds auf die Beratungsangebote der Behörden zurückgreifen. Hier führt schon § 1 Abs 1 Nr 2 und nicht erst § 1 Abs 1 Nr 3, Abs 3 zur Versagung (vgl BVerfG 1 BvR 470/09, juris; NZS 2012, 580 f).
Daher ist BerH vor Stellung eines Antrags auf Erteilung einer deutschen Fahrerlaubnis durch das AG Northeim (Rpfleger 1991, 25 = JurBüro 1990, 1447) im Ergebnis zu Recht abgelehnt worden (aA Greißinger AnwBl 1992, 51). Der Antragsteller hätte ohnehin einen Antrag bei der Kreisverwaltung stellen müssen, Versagung daher nach § 1 Abs 1 Nr 2. Dies ist aber nicht mutwillig (anders 10. Aufl Rn 121).
Im Ergebnis richtig ist auch die Ablehnung für den Erstantrag auf Vernichtung erkennungsdienstlicher Unterlagen im Asylverfahren (AG Bamberg JurBüro 1982, 71), wenn auch keine Mutwilligkeit, sondern eine anderweitige Hilfsmöglichkeit gegeben war.
Auch ein Gefangener muss sich gegen diffamierende Äußerungen eines Betreuers zunächst mit der Beschwerde an den Leiter der JVA zu wenden (im Ergebnis zutreffend: LG Münster JurBüro 1984, 447).
Anders dagegen im Widerspruchsverfahren (oben Rn 73; BVerfG 1 BvR 319, 320, 321/09, juris) und erst recht im Vorfeld einer Klage bzw eines sonstigen Rechtsbehelfs. Hier sind die Grenzen der Selbsthilfe überschritten. Der Anspruch auf Rechtswahrnehmungsgleichheit erfordert hier die BerH.
Das gilt aber nicht, wenn die Behörde in einem Bescheid lediglich den Teil einer Entscheidung unbegründet gelassen hat. Hier kann verlangt werden, dass der ASt zunächst einmal bei der Behörde nachfragt (BVerfG 1 BvR 1179/09, juris). Ebenso kann dem ASt zugemutet werden, einfache Fragen zum Sachverhalt selbst zu beantworten und dies mit der Behörde zu klären (BVerfG NZS 2011, 335).














ff) Privatrechtliche Streitigkeiten
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In Privatrechtlichen Streitigkeiten ist das Angebot von Beratungsstellen erheblich dünner (vgl oben Rn 68 ff). Eine Verweisung nach § 1 Abs 1 Nr 2 kommt dementsprechend in praxi seltener in Betracht.
Selbsthilfe als solches ist keine anderweitige Hilfsmöglichkeit (oben Rn 99, 103).
Im Einzelfall ist zu prüfen, ob unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten des ASt die Angelegenheit durch den Bürger selbst geregelt werden kann. BerH kann zB versagt werden, wenn
	–
	unstreitige Forderungen erstmals gemahnt werden sollen (AG Geldern JurBüro 1987, 142),

	–
	Mängel an einer Kaufsache oder einer Leistung geltend gemacht werden sollen,

	–
	eine Abrechnung oder Rechnung in Frage gestellt wird,

	–
	bloß die Stundung einer Forderung erreicht werden soll,

	–
	selbst im Falle des Erfolges die Anwaltskosten höher wären als der finanzielle Erfolg. Denn in einem solchen Fall würde eine vernünftige Person, die ihre Anwaltskosten selbst tragen muss, keinen Rechtsanwalt beauftragen (AG Halle 103 II 1513/11, juris).


Generell muss der Bürger den Erstkontakt zu seinem Gegner selbst aufbauen, bevor er sich der BerH bedienen kann.
Anders dagegen wird häufig die Sachlage zu bewerten sein, wenn der Erstkontakt nicht zu einem Erfolg geführt hat und sich der Gegner endgültig geweigert hat, dem Begehren nachzukommen. Dies wird vor allem dann der Fall sein, wenn der ASt auf der Passivseite in Anspruch genommen wird. Dann wird es nämlich häufig um die Vermeidung eines Rechtsstreites gehen, sodass der Präventionszweck der BerH zum Tragen kommt.
Zu denken ist schließlich auch an eine Beratung im Hinblick auf ein mögliches Insolvenzverfahren (vgl Rn 116 ff).














gg) Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht
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Hier umfasst die BerH ohnehin gem § 2 Abs 2 S 2 nur Beratung.
Wird gegen den ASt ein Verwarngeld von 20 € festgesetzt, ist ihm in Anbetracht von Anwaltskosten in Höhe von knapp 40 € für die Beratung schon zuzumuten, die Frage seiner Täterschaft selbst zu prüfen, wenn ein Foto erreichbar ist und kein VZR-Eintrag oder Fahrverbot droht (im Ergebnis richtig, allerdings mit fragwürdiger Begründung wegen vermeintlichen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz AG Weißenfels B v 26.7.2012 – 13 II 339/12, juris).
Besteht für einen geladenen Zeugen Strafverfolgungsgefahr, wird er wegen der Belehrung über sein Zeugnisverweigerungsrecht gem § 55 StPO anwaltliche Beratungshilfe in Anspruch nehmen können (AG Neumünster JurBüro 1987, 1143).
Dies wird im Zweifel auch für Aussageverweigerungsrechte zu gelten haben. Dass das Gericht etwa über Verwandtschaftsverhältnisse ordnungsgemäß belehren kann, steht außer Frage (mit dieser Begründung verneinend B/W-S/G/D Rn 960), deckt aber nicht immer den Beratungsbedarf ab. Denn es wird dem Zeugen regelmäßig auch um die Belehrung darüber gehen, welche rechtlichen Folgen eine Aussage- bzw Nichtaussage für ihn bzw für den Angeklagten haben wird.
Im Rahmen der eines Sühneversuchs gem § 15a EGZPO ist BerH dann zu Recht abzulehnen, wenn bei fehlender anwaltlicher Vertretung des Gegners eine anwaltliche Vertretung nicht aus Gründen der Waffengleichheit erforderlich ist (LG Koblenz AGS 2003, 512; AG Nürnberg JurBüro 2002, 147).













d) Verbraucherinsolvenzverfahren und Beratungshilfe
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Durch das Gesetz vom 5.10.1994 (BGBl I S 2866 – Insolvenzordnung – InsO) in Verbindung mit dem Einführungsgesetz zur InsO (EGInsO) vom 5.10.1994, BGBl I S 2911, in Kraft ab 1.1.1999, wurde das Verbraucherinsolvenzverfahren gem §§ 304 ff InsO geschaffen, das Verbrauchern und Kleingewerbetreibenden – natürlichen Personen, die keine oder nur eine geringfügige selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit ausüben (§ 304 InsO) – die Möglichkeit der Restschuldbefreiung eröffnen soll.













aa) Außergerichtlicher Schuldenbereinigungsversuch
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Zur Entlastung der Justiz ist ein außergerichtlicher Schuldenbereinigungsversuch vorgeschaltet (§ 305 Abs 1 Nr 1 InsO). Erst wenn ein solcher gescheitert ist, kann der Verbraucher einen Insolvenzantrag (Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens) stellen. Diesem Antrag sind außer der Bescheinigung gem § 305 Abs 1 Nr 1 InsO als weitere Unterlagen beizuführen:
(Nr 2) Antrag oder Erklärung zur Restschuldbefreiung,
(Nr 3) Vermögensverzeichnis,
(Nr 4) Schuldenbereinigungsplan;
vgl zum Ganzen: Hess § 305 InsO, Rn 52 ff.
Für die Beratungshilfe ist aber nur die außergerichtliche Erlangung der Bescheinigung gem § 305 Abs 1 Nr 1 InsO von Interesse, da nur diese zunächst mit dem Antrag vorzulegen ist, nicht aber der Plan, auf dessen Grundlage mit den Gläubigern verhandelt worden ist und nicht die Antworten der Gläubiger (Hess § 305 InsO, Rn 36).
Notwendig ist nach § 305 Abs 1 Nr 1 InsO die Bescheinigung einer geeigneten Person oder Stelle, aus der sich ergibt, dass eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf der Grundlage eines Plans innerhalb der letzten 6 Monate vor dem Eröffnungsantrag erfolglos versucht worden ist (außergerichtliche Schuldenbereinigung; Hess § 305 InsO, Rn 36 f; Vallender MDR 1999, 598; Fuchs/Bayer Rpfleger 2000, 1 ff; Hartmann VV 2502 Rn 1–3). § 305 Abs 1 Nr 1 InsO ermächtigt die Länder zu bestimmen, welche Einrichtungen oder Personen als geeignet anzusehen sind. Das haben sie in den Landes-Ausführungsgesetzen zur Insolvenzordnung getan, vgl Beilage zu NJW Heft 7/2000, zB: Niedersächsisches AusführungsG (NdsAGInsO).
Geeignet sind die im Einzelnen bezeichneten Schuldnerberatungsstellen und Vertreter der rechtsberatenden Berufe, mithin alle Rechtsanwälte.
Der durch § 305 Abs 1 InsO zwingend vorgeschriebene Versuch einer außergerichtlichen Schuldenbereinigung beginnt mit der Erstellung eines geeigneten Schuldenbereinigungsplans gem § 305 Abs 1 Nr 4 InsO, der alle Angaben und Regelungen enthalten kann, die notwendig erscheinen, zu einer angemessenen Schuldenbereinigung zu führen, häufig bis hin zu einem „Null-Plan“ (Fuchs/Bayer Rpfleger 2000, 3; BMJ ZinsO, Beilage II/2000 in Heft 9/2000 S 7 unter 5). Sodann wird versucht, die Zustimmung aller Gläubiger einzuholen. Stimmen alle zu, entfaltet der Plan die Wirkung eines außergerichtlichen Vergleichs (Vallender MDR 1999, 598). Andernfalls ist die dem Insolvenzantrag beizufügende Bescheinigung zu erstellen.
Das Vorgehen der „geeigneten Person oder Stelle“, welche die Bescheinigung ausstellt, ist nicht näher geregelt; an den Inhalt der Bescheinigung sind keine hohen Anforderungen zu stellen, FK-InsO/Grote § 305 Rn 13. Einzelheiten der vorangehenden Verhandlung(en) müssen darin nicht wiedergegeben werden. Die Bescheinigung muss nur den vorgeschriebenen Inhalt haben (so); Grote in Kohte, W, Verfahrenskostenstundung, § 305, Rn 11 ff.
Für diese außergerichtlichen Vorarbeiten kann nach hM Beratungshilfe in Anspruch genommen werden, sofern deren Voraussetzungen nach § 1 erfüllt sind (BGH Rpfleger 2007, 422; AG Köln Rpfleger 1999, 497; AG Bochum Rpfleger 2000, 461; AG Schwerte VuR 2005, 31 (Anm Kohte/Busch); DZWir 2005, 41 (Anm Houben)); AG Rudolstadt v 8.6.2006 – UR II 223/06; Maier Rpfleger 1999, 1; Vallender MDR 1999, 599, DGVZ 2000, 98; Fuchs/Bayer Rpfleger 2000, 1; Kohte VuR 2000, 22; vgl auch § 44 RVG Rn 83).
Landmann Rpfleger 2000, 196 ff betont, dass nicht jedem, der die Absicht äußert, ein Insolvenzverfahren durchführen zu wollen, ausnahmslos ein Berechtigungsschein zu erteilen sei und stellt in Zweifel, dass es sich bei der Hilfe für Schuldner um eine Tätigkeit handelt, deren Schwergewicht auf juristischen Fragen liegt; überwiegend handele es sich um Beratung und Hilfe anderer (finanzieller) Art; i Erg auch B/W-S/G/D Rn 938; Lissner Rpfleger 2006, 458, 459; AG Konstanz B v 24.5.2006 – UR II 147/06, wonach für die „sog Schuldenregulierung“ Beratungshilfe nicht gewährt werden könne, da es in der Regel nicht auf die Regelung rechtlicher Fragen ankomme, sondern auf die Darlegung einer wirtschaftlichen Situation.
Mit dem BGH ist der hM zu folgen. Die Ausgestaltung des Verbraucherinsolvenzverfahrens in §§ 304 ff InsO stellt eine komplizierte Rechtsmaterie dar, die der juristisch unbedarfte Verbraucher allein nicht überschauen kann. Es ist nicht wahr, dass Ziel der Beratungshilfe uneingeschränkt die Durchsetzung von Rechtsansprüchen sei (AG Konstanz aaO S 5). Beratungshilfe ist in erster Linie Aufklärung und Beratung (oben Rn 8 ff u § 2 BerHG Rn 4 ff; AG Rudolstadt B v 8.6.2006). Über rechtliche Möglichkeiten und Auswirkungen eines außergerichtlichen Schuldenbereinigungsversuchs zur Abwendung eines Insolvenzantrags muss der Schuldner sehr genau unterrichtet werden; ein bloßes Zusammenzählen der Außenstände reicht für diesen komplexen Vorgang keineswegs aus und stellt ein eher unbedeutendes Detail dar. Durch die Kodifizierung des Verbraucherinsolvenzverfahrens und der Sondervorschriften in Nrn 2502, 2504–2507 VV sind entsprechende Hilfstätigkeiten in den Bereich der Rechtsanwendung einbezogen worden (Hintzen Rpfleger 2005, 336).
Die Voraussetzung, dass der Rechtsuchende die erforderlichen Mittel nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht aufbringen kann (§ 1 Abs 1 Nr 1; vgl allgemein Rn 45 ff), richtet sich auch bei Verbraucherinsolvenzverfahren nach § 1 Abs 2; dessen Voraussetzungen werden zwar „angesichts der beengten wirtschaftlichen Verhältnisse“ der Schuldner regelmäßig vorliegen, Fuchs/Bayer Rpfleger 2000, 2, bedürfen aber in jedem Einzelfall der Prüfung.
Andere Möglichkeiten im Sinne von § 1 Abs 1 Nr 2 (vgl allgemein Rn 68 ff) können namentlich Schuldnerberatungsstellen gewähren.
Es wird die Meinung vertreten, die Inanspruchnahme einer Schuldnerberatungsstelle – statt Beratungshilfe zu verlangen – (Kammeier Rpfleger 1998, 502) könne dem Ratsuchenden im Allgemeinen nicht zugemutet werden, da das nicht der einfachere und billigere Weg sei und die Beratungsstellen zur Zeit den Beratungsbedarf nicht decken könnten, AG Schwelm ZinsO 2000, 173; Vallender MDR 1999, 599 mwN unveröffentlichter AG-Beschlüsse. Im Hinblick auf die Überforderung der mit öffentlichen Mitteln geförderten Schuldnerberatungsstellen und der sich daraus ergebenden Wartefristen bestehe zudem die Gefahr der Einzelvollstreckung, Fuchs/Bayer Rpfleger 2000, 3; aA Landmann Rpfleger 2000, 196 ff.
Dazu ist zu bemerken, dass die in den Ausführungsgesetzen der Länder genannten Schuldnerberatungsstellen (zB § 23 NdsAGInsO) für die Ausstellung von Bescheinigungen gem § 305 Abs 1 Nr 1 InsO nicht nur geeignet (Fuchs/Bayer Rpfleger 2000, 2), sondern regelmäßig auch besonders qualifiziert sind, vgl auch FK-InsO/Kohte vor §§ 304 ff, Rn 6 mwN; (zustimmend und die Möglichkeit der Beratungshilfe bejahend auch: BVerfG Rpfleger 2007, 206 f.; vgl auch BGH FamRZ 2007, 1035 sowie jüngst AG Darmstadt ZVI 2013, 100 ff).
Das kann aber nicht generell zur Verweigerung von Beratungshilfe führen, zumal in Einzelfällen personelle Überlastung und lange Wartefristen (hierzu: AG Schwerte ZInsO 2004, 1215; NZI 2004, 680; VuR 2005, 31 (Anm Kohte/Busch); DZWir 2005, 41 (Anm Houben)) bestehen können. In der Tat wird darauf abzustellen sein, ob ein Zuwarten im Einzelfall zumutbar ist (so auch – wenn auch im dortigen Fall verneinend – AG Darmstadt ZVI 2013, 100 ff). Es ist Sache des ASt, darzulegen und ggf glaubhaft zu machen, dass ihm die Inanspruchnahme einer Schuldnerberatungsstelle, beispielsweise wegen zu langer Wartezeiten, nicht zuzumuten ist (AG Weißenfels JurBüro 2015, 315).
Zweifelhaft ist, ob für Strafgefangene der Verweis auf die Schuldnerberatung zumutbar ist, soweit diese keine Beratung in der JVA vornehmen (so aber AG Mannheim ZInsO 2011, 348; hinsichtlich der Gleichstellung wird BGH Rpfleger 2007, 422 übersehen).
Wenn die Meinung vertreten wird, dass es auf die Dauer einer Wartezeit grds nicht ankomme (AG Konstanz UR II 500/05, juris) und Zeiten bis zu 9 Monaten als zumutbar angesehen werden (vgl auch bei Lissner Rpfleger 2006, 458, 461), werden Sinn und Zweck eines außergerichtlichen Schuldenbereinigungsversuchs missverstanden. Auf diese Weise können säumige Schuldner nicht zu einer umfassenden Schuldenregulierung ermuntert werden; im Gegenteil erzeugt vor allem das Ausbleiben von Aufklärung und Beratung eine unzumutbare Ungewissheit. Beratungsstellen, welche Monate lang nicht einmal eine erste Beratung zur rechtlichen Orientierung eines Ratsuchenden (einer Ratsuchenden) bieten können, (s dazu AG Bad Sobernheim Rpfleger 2007, 207 f), sind keine andere zumutbare Hilfsmöglichkeit iSv § 1 Abs 1 Nr 2; dem gegenüber wäre sogar eine orientierende Auskunft des Rechtspflegers gem § 3 Abs 2 BerHG vorzuziehen.
Wenn darüber hinaus darauf aufmerksam gemacht wird, öffentlich geförderte Beratungsstellen seien nicht eine kostengünstigere Möglichkeit der Inanspruchnahme von Hilfe (Grote ZinsO 1999, 60; Vallender MDR 1999, 599; aA AG Bergheim bei Fuchs/Bayer Rpfleger 2000, 2 Fn 12), ist klarzustellen, dass es für die Anwendung des BerHG nur auf den Vergleich der auf den Hilfesuchenden jeweils zukommenden Kosten ankommt. Insoweit sind wesentliche Unterschiede nicht ersichtlich. Denkbar ist sogar, dass Beratungsstellen unentgeltlich tätig werden, vgl zB § 5 Abs 1 Nr 3 NdsAGInsO. Es ist allerdings befremdlich, wenn der Ratsuchende im Einzelfall auf andere Hilfsmöglichkeiten verwiesen wird, welche aussichtslos überlastet sind, vgl Grote ZinsO 1999, 57, 60.














bb) Mutwilligkeit der Beratung im Vorfeld eines Verbraucherinsolvenzverfahrens?
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Für die Frage der Mutwilligkeit der Beratung im Vorfeld eines Verbraucherinsolvenzverfahrens gelten die allgemeinen Regeln (Rn 105 ff).
Weder kann im Allgemeinen festgestellt werden, dass diese keinesfalls vorliegen könne, da die Beratungshilfe auch dazu bestimmt sei, dem Schuldner aufzuzeigen, auf welche Weise und mit welchen Erfolgsaussichten er seine Rechte wahrnehmen könne (Fuchs/Bayer Rpfleger 2000, 1, 3; aA Landmann Rpfleger 2000, 196, 199), noch kann die Versagung darauf gestützt werden, dass der Schuldner durch Leichtfertigkeit oder anderweitig schuldhaftes Verhalten in den Zustand der Überschuldung geraten sei, da andernfalls nahezu jede Beratungshilfe für den Schuldner abzulehnen wäre.
Nach Sinn und Zweck der Beratungshilfe muss ein Schuldner juristischen Rat und Hilfe auch dann einholen können, wenn lediglich eine vage Aussicht auf eine Restschuldbefreiung besteht; gegen die Prüfung der Frage der Wirtschaftlichkeit der Inanspruchnahme anwaltlicher Beratungshilfe im Vergütungsfestsetzungsverfahren: AG Meldorf v 21.5.2003, juris.
Mutwilligkeit kann aber im Einzelfall anzunehmen sein bei nicht ernstlichem Willen, Restschuldbefreiung zu erlangen oder bei wiederholten nutzlosen entspr Versuchen; vgl AG Hannover JurBüro 2006, 380. Bloße Stundungsverhandlungen mit einer Gläubigerin aus einer finanziellen Notlage heraus rechtfertigen nach Meinung des AG Wetzlar (Rpfleger 2007, 152) keinen Antrag auf Beratungshilfe. Es wird aber eine Vielzahl von Forderungen gegen den Antragsteller erwähnt, so dass an eine außergerichtliche Schuldenbereinigung und Beratung darüber zu denken gewesen wäre.













e) Obligatorisches Güteverfahren nach § 15a EGZPO
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Kraft ausdrücklicher Anordnung in § 1 Abs 1 kann für das obligatorische Güteverfahren iSv § 15a EGZPO Beratungshilfe in Betracht kommen.
Landesgesetze iSv § 15a Abs 1 EGZPO, die ein obligatorisches Güteverfahren in Teilbereichen vorschreiben, gibt es derzeit in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, NRW, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und neuerdings auch in Niedersachsen, vgl Schönfelder Deutsche Gesetze, Erg-Bd 104 ff.
Durch die Aufnahme des obligatorischen Güteverfahrens in die Regelung des Abs 1 wird klargestellt, dass es insoweit nicht auf die Frage ankommt, ob das vorgeschriebene Verfahren vor der von der Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle bereits ein „gerichtliches Verfahren“ darstellen könnte, was nicht der Fall ist (allgemein: Hartmann NJW 1999, 3745; Enders JurBüro 2000, 113).
Erforderlich ist immer, dass Mittellosigkeit iSv Abs 1 Nr 1 (oben Rn 45 ff) gegeben ist.
Ob andere Möglichkeiten gem Abs 1 Nr 2 für eine Hilfe zur Verfügung stehen, deren Inanspruchnahme zumutbar ist, ist im Einzelfall zu untersuchen (oben Rn 68 ff).
Gem § 15a Abs 3 EGZPO kommt auch eine „sonstige Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt“ in Betracht. Außerdem können die in Abs 3 S 2 genannten Gütestellen in Anspruch genommen werden, wobei das Einverständnis der Parteien vermutet wird.
Gütestellen können auch durch Landesrecht anerkannt werden (§ 15a Abs 6 EGZPO). Im Übrigen muss in jedem Fall das Landesrecht geprüft werden, welches „das Nähere“ regelt, § 15a Abs 5 EGZPO.
Mutwilligkeit iSv Abs 1 Nr 3 wird bei einem vorgeschriebenen Güteverfahren kaum in Betracht kommen, es sei denn, die Rechtsverfolgung im Ganzen (vgl § 15a Abs 1 Nr 1–3 EGZPO) kann als „mutwillig“ qualifiziert werden (dazu Rn 107 ff). Die Einbeziehung der Hilfe für die Wahrnehmung von Rechten in die Beratungshilfe durch den Gesetzgeber gilt unbegrenzt und kann nicht durch vermeintliche übergesetzliche Erwägungen (Zumutbarkeit) auf die Beratung – unter Ausschluss der anwaltlichen Vertretung im Schlichtungsverfahren – begrenzt werden, aA AG Nürnberg JurBüro 2002, 147.












f) Vergütung
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Vgl die Kommentierung zu § 44 RVG. § 17 Nr 7a RVG bestimmt, dass das gerichtliche und das Güteverfahren verschiedene Angelegenheiten darstellen, vgl Anwkom-RVG-Schneider Vor 2.5 VV Rn 8 (der allerdings zu Unrecht deswegen BerH ausschließt, vgl die Definition in § 1 Abs 1); Zöller/Gummer § 15a EGZPO Rn 26; AG Nürnberg JurBüro 2002, 147.
Art 15 Bay. SchlichtungsG (Schönfelder Deutsche Gesetze Erg-Bd 104a) ordnet in Abs 1 die Befreiung von der Vergütungszahlung an, falls die Voraussetzungen für die Beratungshilfe vorliegen; Abs 2 sieht die „entsprechende“ Anwendung der maßgeblichen BerHG-§§ vor, und gem § 15 Abs 3 S 1 BaySchlG erstattet die Staatskasse dem Schlichter die ihm zustehende Vergütung.
Zur allg Gebührenregelung betr Güteverfahren vgl Nr 2303 VV. Beratungshilfe im obligatorischen Güteverfahren schließt Beratungshilfe „vor dem Güteverfahren“ ein, Hartmann NJW 1999, 3749; B/W-S/G/D Rn 917.







Anmerkungen
[1]
 Die Überschriften in eckigen Klammern sind nicht amtlich.


Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 2 [Inhalt, Geltungsbereich]






§ 2 [Inhalt, Geltungsbereich]
(1) 1Die Beratungshilfe besteht in Beratung und, soweit erforderlich, in Vertretung. 2Eine Vertretung ist erforderlich, wenn der Rechtsuchende nach der Beratung angesichts des Umfangs, der Schwierigkeit oder der Bedeutung der Rechtsangelegenheit für ihn seine Rechte nicht selbst wahrnehmen kann.
(2) 1Beratungshilfe nach diesem Gesetz wird in allen rechtlichen Angelegenheiten gewährt. 2In Angelegenheiten des Strafrechts und des Ordnungswidrigkeitenrechts wird nur Beratung gewährt.
(3) Beratungshilfe nach diesem Gesetz wird nicht gewährt in Angelegenheiten, in denen das Recht anderer Staaten anzuwenden ist, sofern der Sachverhalt keine Beziehung zum Inland aufweist.
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I. Allgemeines







1. Regelungsgehalt
1


Die Vorschrift regelt in Abs 1 und Abs 2 S 2 den Inhalt der Beratungshilfe, also in welcher Art und Weise und in welchem Umfang (Beratung und, soweit erforderlich, Vertretung) BerH gewährt wird.
Abs 2 S 1 stellt nunmehr klar, dass in allen inländischen rechtlichen Angelegenheiten BerH gewährt wird, während Abs 3 BerH für Angelegenheiten, in denen das Recht anderer Staaten anzuwenden ist, weiterhin ausschließt, sofern der Sachverhalt keine Beziehungen zum Inland aufweist, wobei § 10 BerHG davon unberührt bleibt.










2. Kein „numerus clausus“ der Rechtsgebiete mehr
2


Der bisher in § 2 Abs 2 vorgefundene Ausschluss von Angelegenheiten des Steuerrechts ist mit Wirkung ab dem 1.1.2014 aufgehoben. Nunmehr kann BerH in allen rechtlichen Angelegenheiten gewährt werden (Rn 13 ff).










3. Entwicklungsgeschichte
3


Ursprünglich war BerH ab dem 1.1.1981 nur für Angelegenheiten des Zivilrechts, des Verwaltungsrechts und des Verfassungsrechts eröffnet.
Maßgeblich der Rechtsprechung des BVerfG ist es zu verdanken, dass dieser fragmentarische Charakter in Umsetzung des Rechts- und Sozialstaatsgebots geschlossen wurde.
Durch das Gesetz zur Änderung des BerHG vom 14.9.1994 (BGBl I S 2323) wurde Abs 2 dahingehend geändert, dass gem Nr 1 Arbeitssachen und gem Nr 4 Angelegenheiten des Sozialrechts einbezogen wurden. Damit hat der Gesetzgeber der Entscheidung des BVerfG vom 2.12.1992 – 1 BvR 296/88 – Genüge getan, wonach der Ausschluss des Arbeitsrechts verfassungswidrig war (AnwBl 1993, 194 = Rpfleger 1993, 204) und ist iÜ zahlreichen rechtspolitischen Forderungen – auch auf Einbeziehung des Sozialrechts nachgekommen (vgl Voraufl). Die Verweigerung von BerH in Angelegenheiten des Arbeitsrechts war nach dem Beschl des BVerfG vom 2.12.1992 schon vor der Änderung des BerHG v 14.9.1994 grundgesetzwidrig und unzulässig (BVerfG Rpfleger 1995, 421).
§ 2 Abs 2 aF war schließlich gem Beschluss des Ersten Senats des BVerfG vom 14.10.2008 – 1 BvR 2310/06 – (BVerfGE 122, 39 = NJW 2009, 209) mit Art 3 Abs 1 des Grundgesetzes unvereinbar, soweit er die Gewährung von Beratungshilfe nicht auch in Angelegenheiten des Steuerrechts ermöglicht.
Folgerichtig hat sich der Gesetzgeber bei der Überarbeitung der Norm veranlasst gesehen, auf eine Aufzählung der Rechtsgebiete zu verzichten.
Zudem wird mit § 2 Abs 1 S 1 erstmals das Kriterium der „Erforderlichkeit“ einer Vertretung geregelt.









II. Inhalt der Beratungshilfe gem Abs 1
4


Die Beratungshilfe besteht in Beratung und, soweit erforderlich, in Vertretung. Die Abgrenzung zwischen Beratung und Vertretung hat gebührenrechtliche Relevanz.









1. Beratung
5


Beratung schließt nach § 34 RVG die Erteilung von mündlichem oder schriftlichem Rat oder einer Auskunft ein, dh die Empfehlung eines Verhaltens im Hinblick auf eine bestimmte Situation, Hartmann 2501 VV, Rn 4. Sie kann aber auch Informationen allgemeiner Art, zB ein Rechtsgespräch bis hin zur Beantwortung eines definierten Problems, Blankenburg ZRP 80, 140, zum Gegenstand haben. Gebühren: Nr 2501 VV.


6


Der Inhalt der Beratung kann sich auf die Benennung einer zuständigen Stelle beschränken, aber auch umfangreiche Besprechungen und abschließende Formulierungshilfe (zB Vertragsentwurf) zum Gegenstand haben, Nöcker Rpfleger 1981, 2. Die Beratung sollte auch Hinweise auf die Risiken des Rechtsuchenden beinhalten, beispielsweise die Pflicht, eventuell dem Gegner erwachsende Kosten der Rechtsverfolgung voll zu ersetzen, Baumgärtel ZRP 1979, 306.










2. Vertretung und ihre Erforderlichkeit
7


Eine Vertretung wird von BerH nur umfasst soweit diese erforderlich ist.











a) Begriff der Vertretung
8


Vertretung ist Hilfe bei der Rechtswahrnehmung, die nicht dem Rechtsuchenden, sondern Dritten gegenüber erbracht wird, zB durch Schreiben, telefonische Anrufe, Vorsprachen des Beraters selbst (AG Saarbrücken AnwBl 1994, 145).
Das Fertigen von Entwürfen für Schreiben, Erklärungen nach außen, Vertragsentwürfen usw wird jetzt von Nr 2503 VV umfasst und ist als „Vertretung“ iSv § 2 Abs 1 anzusehen (B/W-S/G/D Rn 967; vgl § 44 RVG Rn 16). Auch mehrfache derartige Maßnahmen können in einer Angelegenheit in Betracht kommen. Die BerH kann anwaltliche Vertretung in behördlichen Widerspruchsverfahren einschließen, Klinge § 2 Rn 4. Auch kann die Anforderung von Akteneinsicht die Vertretungsgebühr auslösen, AG Halle (Saale) AGS 2013, 244 f.


9


Ausnahmsweise kommt auch Vertretung vor einem Gericht in Betracht, zB bei einer gerichtlichen Beweisaufnahme für die Durchführung eines Verwaltungsverfahrens, § 65 Abs 2 und 3 VwVfG (dazu Kopp-Ramsauer VwVfG-Komm § 65 Rn 6 f), oder falls es angezeigt ist, dass ein Zeuge mit einem Rechtsanwalt als Rechtsbeistand erscheint (BVerfGE 38, 105).












b) Erforderlichkeit
10


Abs 1 S 1 definiert eine Vertretung als erforderlich, wenn der Rechtssuchende nach der Beratung angesichts des Umfangs, der Schwierigkeit oder der Bedeutung der Rechtsangelegenheit für ihn seine Rechte nicht selbst wahrnehmen kann. Dies entspricht beinah wörtlich der hier bisher vertretenen Definition (11. Auflage Rn 10 mwN).
Damit ist die Frage, in welchen Fällen und in welchem Umfang Vertretung „erforderlich“ wird, Frage des Einzelfalls. Die Parallelitäten zum Begriff der Mutwilligkeit sind offensichtlich (§ 1 Rn 110). Denn insbesondere sind die individuellen Fähigkeiten des ASt zur Selbstvertretung zu berücksichtigen – genau darum geht es, wenn das BVerfG (BVerfGE 122, 39 = NJW 2009, 209) von Rechtswahrnehmungsgleichheit spricht.
Man kann daher von einer Frage des Rechtsschutzinteresses (so B/W-S/G/D Rn 968) sprechen, die allerdings einen subjektiven Einschlag hat.
Der Gesetzgeber hat den individuellen Fähigkeiten als Abwägungsparameter objektive Umstände wie insbesondere der Umfang, die Schwierigkeit wie auch die Bedeutung der Rechtsangelegenheit gegenübergestellt.
Die Aufstellung von Regeln ist daher schwierig.
Der Vergleich mit sog „Normalverdienern“ (Nöcker Rpfleger 1981, 2) ist bei Berücksichtigung des berechtigten Personenkreises weder angebracht noch durchgehend durchführbar (LG Aachen AnwBl 1997, 293). Ein Normalverdiener mag andere Fähigkeiten haben als der ASt im Einzelfall, sich mündlich oder schriftlich auszudrücken und seine Rechte durchzusetzen. Es gelten die schon bei § 1 Rn 110 gemachten Ausführungen entsprechend.
Bei Beratung eines Schuldners über unstreitige Verbindlichkeiten (Mietschuld) kann es zw sein, ob auch ein Herantreten des RA an den Gläubiger erforderlich war (AG Eschweiler Rpfleger 1992, 68 m Anm Bratfisch). Ob bei Mieterhöhungsverlangen generell eine Vertretung erforderlich ist, nicht aber bei Nebenkostenabrechnungen (so aber AG Halle (Saale) AGS 2011, 83), ist zweifelhaft.
Das LG Koblenz (JurBüro 2003, 366) hat es nicht für erforderlich gehalten, dass bei der Regelung von Bankschulden die Vertretung durch einen Rechtsanwalt von einem ASt in Anspruch genommen wird, dem Beratung nach dem BerHG zuteil geworden war. Das mag im Einzelfall zutreffend sein, kann aber nicht generalisiert werden. Insbesondere wird in solchen Fällen die Bedeutung der Angelegenheit (Höhe der Schulden, weitere drohende Entwicklungen) zu berücksichtigen sein.
Wenn das AG Koblenz (Rpfleger 1996, 164) ausführt, die Aufforderung an den Schuldner, Unterhaltszahlungen für einen gemeinsamen Sohn nicht mehr an die früheren Anwälte der Antragstellerin, sondern an diese persönlich zu leisten, sei ohne anwaltliche Vertretung der ASt selbst zuzumuten, kann dem daher nicht gefolgt werden.
Für die rasche Regelung von Scheidungsfolgen kommt einem Schreiben eines Rechtsanwalts besondere Bedeutung zu; es überzeugt nicht, dem RA hier nur die „Beratungsgebühr“ nach 2501 Nr VV-RVG zuzubilligen.
Ist für den ASt ein Betreuer bestellt, lässt dies nicht automatisch die Erforderlichkeit einer Vertretung entfallen. Denn die Aufgabe des Betreuers ist nicht die eines Anwaltes (insoweit richtig AG Halle (Saale) FamRZ 2012, 1579).












c) Beurteilungszeitpunkt
11


Klarheit (und Bestätigung der schon bisher hier und in der übrigen Lit vertretenen Auffassung) schafft Abs 1 S 1 auch dadurch, dass es für den Beurteilungszeitpunkt, ob Erforderlichkeit vorliegt, ausdrücklich auf den Zeitpunkt nach Beratung abstellt.
Im Einzelfall können nämlich auch die Erfolgsaussichten für die Beurteilung der Erforderlichkeit eine Rolle spielen. Ist nämlich der ASt über die Aussichtslosigkeit seines Anliegens beraten worden, führt dies zum Wegfall der Erforderlichkeit einer Vertretung – diese kann nämlich dann nicht zu einer Besserstellung des ASt führen (vgl B/W-S/G/D Rn 968).
Ist nach der Beratung nur noch ein einfaches Schreiben mit einer Tatsachenmitteilung (dazu KG JurBüro 2012, 317 f; BVerfG NZS 2012, 580: einfache Tatsachenmitteilung im Sozialrecht nach Beratung) oder eine einfache Kündigung zu formulieren, mag dies im Einzelfall auch dem ASt zuzumuten sein. Dies sieht jedoch dann wiederum anders aus, wenn der Empfänger bereits die Tatsachen bestr hat oder Kündigungsgründe in Abrede gestellt hat (BT-Drucks 1711472 S 38) oder der Rechtsuchende schlicht nicht dazu in der Lage ist, auch nur solche einfache Schreiben umzusetzen und zu fertigen.












d) Prüfung erst im Kostenfestsetzungsverfahren: Risiko für den Anwalt
12


Dass die Vertretung/das Betreiben des Geschäfts erforderlich war, ist für den Rechtsanwalt von Bedeutung, sofern er höhere Gebühren gem Nr 2503 ff VV in Anspruch nehmen möchte, vgl im Einzelnen die Erläuterungen zu § 44 RVG Rn 23 sowie Bratfisch Rpfleger 1992, 70.
Die Erforderlichkeit der Vertretung wird nicht schon bei Erteilung des Berechtigungsschein gem § 6 Abs 1 BerHG geprüft. Denn zu diesem Zeitpunkt ist mangels Rat oder Auskunft noch nicht klar, ob eine Vertretung erforderlich wird. Einen auf „Beratung“ beschränkten Berechtigungsschein gibt es daher nicht.
Geprüft wird die Erforderlichkeit erst im Gebührenfestsetzungsverfahren vom Gericht. Zuständig hierfür ist der UdG nach § 55 Abs 4 RVG. Die Erforderlichkeit ist vom Anwalt darzulegen. Damit besteht für den Anwalt die Gefahr, seinen erhöhten Aufwand nicht vergütet zu bekommen, wenn das Gericht die Erforderlichkeit der Vertretung verneint. Es wird die Ansicht vertreten, es sei auf die Beurteilung des Rechtsanwalts abzustellen, so dass sich das Prüfungsrecht des Urkundsbeamten nur auf einen Ermessensmissbrauch des RA bezöge (Greißinger AnwBl 1996, 610). Dagegen verneint LG Berlin (B v 22.5.2013 – 82 T 532/12, juris) jedes Prüfungsrecht. Richtig dürfte sein, dass der Anwalt einen Ermessensspielraum hat, der aber durch das Gericht (nicht zu kleinlich) zu prüfen ist. Bei der Prüfung kann das Verhalten des Anwalts als Indiz für die Erforderlichkeit sprechen (ähnlich: B/W-S/G/D Rn 968, vgl auch LG Koblenz JurBüro 2003, 366 f; Lissner AGS 2015, 209).










III. Katalog der Rechtsgebiete gem Abs 2







1. BerH in Angelegenheiten aller Rechtsgebiete
13


BerH ist in allen rechtlichen Angelegenheiten zu gewähren.
Zur Entwicklungsgeschichte und der Ausweitung des ursprünglichen numerus clausus der Rechtsgebiete vgl. Rn 3.
Zu den notwendigen Anpassungen in den Stadtstaaten: § 12.










2. Steuerrecht
14


Soweit einige Länder (Nachweise: 9. Aufl Rn 3) über § 2 Abs 2 hinausgehend BerH in allen Angelegenheiten vorsahen und namentlich in Bayern auch Steuersachen umfasst waren, sind diese Regeln obsolet.










3. Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht
15


Von Interesse bleibt die Abgrenzung vom Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht, da § 2 Abs 2 S 2 in solchen Angelegenheiten nur die Gewährung von Beratung, aber keine Vertretung vorsieht.
Ob es sich um Angelegenheit des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht handelt, ist nach der Rechtswegzuständigkeit zu ermitteln (Kammeier RPfleger 1998, 502). Danach liegt eine solche Angelegenheit vor, wenn in der Hauptsache der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten in Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitensachen eröffnet ist (vgl auch B/W-S/G/D Rn 963).











a) Strafrecht, Strafvollzug
16


Angelegenheiten des Strafrechts sind die Strafsachen, welche gem § 13 GVG grundsätzlich vor die ordentlichen Gerichte gehören. Sie haben Straftaten zum Gegenstand, die im StGB oder in anderen Gesetzen als solche geregelt sind.
BerH kann nicht nur Beschuldigten, sondern, da das Gesetz allgemein von „Angelegenheiten des Strafrechts“ ausgeht, auch Opfern (Geschädigten Rn 23) und Zeugen (vgl Rn 24) gewährt werden.













aa) Akteneinsicht, Vertretung
17


Der Umstand, dass nur Beratung in Strafsachen zulässig ist und nicht Vertretung, schließt nicht aus, dass BerH in solchen Fällen gewährt wird, in denen außer Beratung an sich Vertretung (zB bei einer polizeilichen Vernehmung) angezeigt wäre (AG Braunschweig AnwBl 1984, 517, StV 1984, 347, NdsRpfl 1984, 174; Meyer JurBüro 1983, 1601, 1606 – 1608; Greißinger Rn 24).
Die notwendige Vertretung mit dem Ziel der Vernichtung von ED-Unterlagen (AG Osnabrück AnwBl 1986, 458) kann gem Abs 2 S 1 Nr 2 (Verwaltungsrecht) zu der Gebühr der Nr 2503 VV führen.
Auch für Zwecke der Beratung kann Akteneinsicht notwendig sein, AG Frankfurt/M StV 1986, 167, und ist, falls Kosten dafür entstehen, zu entschädigen (AG Bielefeld unveröff B v 14.10.1999 – 40 II (BH) 822/99). BerH für die Vertretung in der Hauptverhandlung musste das AG Hannover ablehnen, unveröffentl Beschl v 20.1.1981 – 102 II 107/81.
Hat die Verteidigerin die Berufung zurückgenommen, kann sie nicht für die Beratung BerH beantragen, LG Braunschweig NdsRpfl 1985, 122.














bb) Pflichtverteidiger
18


Die Vorschrift des § 141 Abs 3 StPO steht der Gewährung von BerH nicht entgegen, solange nicht im Einzelfall tatsächlich ein Verteidiger bestellt worden ist. Auch die Eröffnung des Hauptverfahrens muss der außergerichtlichen Beratung nicht entgegenstehen, AG Köln StV 1984, 347. Die häufigsten Fälle der Pflichtverteidigerbestellung finden nach Einreichen einer Anklage bei Gericht statt, § 141 StPO; von diesem Zeitpunkt ab wird ein gerichtliches Verfahren durchgeführt, so dass BerH gem § 1 Abs 1 BerHG nicht mehr in Betracht kommt.














cc) Haftentschädigung
19


Dem Strafrecht zuzuordnen ist die Entscheidung über die Haftentschädigung dem Grunde nach gem §§ 8 Abs 1 und 9 Abs 1 StrEG. Dagegen gehört der Streit über die Höhe der Entschädigung im Betragsverfahren gem § 10 StrEG vor die Zivilkammer des LG. Soweit ein Anwalt im Vorfeld des Betragsverfahrens gegenüber der StA auftritt, kann daher eine Gebühr nach Nr 2503 VV entstehen (LG Osnabrück AnwBl 1985, 335, 336).
Soweit es um Entschädigung für polizeiliche Strafverfolgungshandlungen geht, handelt die Polizei als Justizbehörde iSv § 23 EGGVG (Greißinger Rn 22).














dd) Strafvollzug
20


Auch für Strafvollzugsangelegenheiten kann BerH gewährt werden, LG Göttingen NdsRpfl 1983, 161; Korte StV 1982, 448; vgl Hansens JurBüro 1987, 333. Jedoch kommt, da der Vollzug aufgrund der Rechtswegzuständigkeit dem Strafrecht zuzurechnen ist, nur eine Vergütung für Beratung, nicht Vertretung in Betracht, mag es sich auch materiell um Verwaltungsrecht handeln (LG Göttingen aaO; AG Gießen JurBüro 1987, 612; AG Mainz Rpfleger 1990, 78; Greißinger AnwBl 1992, 50; Herget MDR 1984, 529; B/W-S/G/D Rn 963; aA AG Osnabrück AnwBl 1982, 496; AG Bochum StV 1985, 73 (Ls); LG Berlin StV 1986, 166 = AnwBl 1988, 80; LG Lübeck StV 1989, 405 – unter Anknüpfung an den materiellen Verwaltungsbegriff – Kammeier Rpfleger 1998, 504). Die Entscheidung liegt regelmäßig bei der Strafvollstreckungskammer (§ 110 StVollzG), keinesfalls bei einem Verwaltungsgericht, vgl § 23 EGGVG; Hansens JurBüro 1986, 175–177; Greißinger AnwBl 1989, 574. Daran, dass der Vollzug dem Strafrecht zuzurechnen ist, kann auch die Vorschaltung eines Verwaltungsvorverfahrens (wie in Baden-Württemberg) nichts ändern (aA AG Freiburg JurBüro 1999, 147). Auf die materielle Qualifizierung einer Angelegenheit – hier: Verwaltungsrecht – kommt es für die Anwendung von § 2 Abs 2 nicht an. Das LG Berlin knüpft ausdrücklich an den „materiellen Gehalt des Strafvollzugsrechts“ an. Damit bildet es das geltende Recht gegen den Willen des Gesetzgebers fort; aA, dh für Zubilligung der Geschäftsgebühr auch: AG Frankfurt/Main StV 1993, 146; MDR 1993, 503.
Zur Verweisungsmöglichkeit des § 1 Abs 1 Nr 2 BerHG auf Auskünfte der Anstaltsleitung vgl § 1 BerHG Rn 77 (überholt: LG Münster JurBüro 1984, 447).














ee) Bewährungsverfahren
21


Im Bewährungsverfahren ist BerH ausgeschlossen, da es sich um ein gerichtliches Verfahren handelt (§ 1 BerHG Rn 31; AG Würzburg JurBüro 1986, 776; B/W-S/G/D Rn 963; aA 9. Auflage Rn 28).














ff) Gnadensachen: Nur Beratung
22


Auch Gnadensachen sind dem Strafrecht zuzuordnen. Schwierigkeiten macht die Abgrenzung, weil ein Rechtsweg für Gnadenentscheidungen bislang nicht eröffnet ist (Meyer-Goßner/Schmitt § 452 Rn 6; § 23 EGGVG Rn 17). Es fällt indes schwer, Gnadensachen in Strafverfahren einer anderen Rechtsmaterie als dem Strafrecht zuzuordnen (so auch B/W-S/G/D Rn 963; Greißinger Rn 21; aA AG Schöneberg StV 1985, 73 – nur Ls). Die Abgrenzung hat indes infolge der jüngsten Rechtsprechung des BVerfG (oben Rn 2) keine entscheidende Bedeutung mehr für das „ob“ der BerH, da nunmehr BerH in allen Angelegenheiten zu gewähren ist. Dass aber in Gnadensachen über § 2 Abs 2 S 2 hinaus auch die Vertretung zu finanzieren wäre, ist nicht einzusehen.
Nur soweit die verfassungsrechtliche Nachprüfung im Vordergrund steht, kann § 2 Abs 2 Nr 3 zur Anwendung kommen, mit der Folge, dass § 2 Abs 2 S 2 entfällt.














gg) Geschädigte
23


Bei Geschädigten ist durchaus zu erwägen, diese zunächst an Polizei oder StA als eine andere zuständige Stelle iSv § 1 Abs 1 Nr 2 BerHG zu verweisen.
Sofern der Geschädigte Privatkläger oder Nebenkläger ist, kann er PKH beantragen, §§ 379 Abs 3, 397 StPO (§ 1 BerHG Rn 30). Für BerH ist nach Beginn des Gerichtsverfahrens kein Raum, es sei denn, der Geschädigte ist hieran noch nicht beteiligt. So kommt BerH in Betracht für eine Beratung, ob er als Nebenkläger an dem Strafverfahren teilnehmen soll.
Da für das Klageerzwingungsverfahren, § 172 StPO, gleichfalls PKH vorgesehen ist, § 172 Abs 3 S 2 StPO, entfällt auch hier die Notwendigkeit, BerH zu bewilligen.














hh) Zeugen
24


Wer als Zeuge in einer Strafsache geladen worden ist, darf sich anwaltlich im Wege der BerH beraten lassen, ob ihm ein Zeugnisverweigerungsrecht gem § 55 StPO zur Verfügung steht (AG Neumünster JurBüro 1987, 1413), sofern nicht über § 68b StPO Abhilfe zu schaffen ist, s § 1 BerHG Rn 37.
Soweit sich Zeugen eines Rechtsanwalts als Beistand bedienen können, welcher grds keine Vertretungsbefugnis hat, dürfen sie das namentlich in Strafverfahren; dafür kann ihnen erforderlichenfalls BerH gewährt werden (vgl § 1 BerHG Rn 37).













b) Ordnungswidrigkeitenrecht
25


Das Ordnungswidrigkeitenrecht hat die Bußgeldverfahren zum Gegenstand, für die das OWiG gilt.
Der Bußgeldbescheid ist seiner Natur nach eine Verwaltungsentscheidung; jedoch stellt das Verfahren eine „Strafprozesssache kraft Zuweisung“ dar; Eyermann/Rennert § 40 Rn 125. Da erst auf einen zulässigen Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid hin ein gerichtliches Verfahren beginnt, kann bis zu diesem Zeitpunkt, dh während des Verfahrens bei der Verwaltungsbehörde BerH nach den allgemeinen Regeln gewährt werden.
Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass das Ordnungswidrigkeitenverfahren auch der beschleunigten Erledigung massenhaft auftretender Gesetzesverstöße dienen soll, mit Maßnahmen, welche meist für die Betroffenen nur wenig einschneidende Folgen haben und nicht mit dem Unwerturteil einer Kriminalstrafe verbunden sind. Es wäre oft unsinnig, etwa bei eindeutig erwiesenen, leichten Verkehrsverstößen einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Sofern nicht besondere Schwierigkeiten vorliegen oder schwerwiegende Auswirkungen zu befürchten sind, wäre die Bewilligung von BerH ein unangemessener Aufwand. Hier bietet sich an, dass der Rechtspfleger gem § 3 Abs 2 BerHG die notwendigen (und möglichen) Hinweise gibt.
Ob mutwillige Wahrnehmung der Rechte iSv § 1 Abs 1 Nr 3 BerHG anzunehmen ist, falls der Rechtsuchende etwa bei Falschparken auf einem Berechtigungsschein beharrt, ist im Einzelfall zu prüfen.










IV. Gesamtzusammenhangsregelung, Abs 2 S 3 aF
26


Die Gesamtzusammenhangsregelung des Abs 2 S 3 aF, wonach sich die Beratungshilfe auf nicht beratungshilfefähige Gebiete ausdehnte, wenn es im Gesamtzusammenhang notwendig war, ist infolge der Erstreckung auf alle Rechtsgebiete durch die Novellierung bedeutungslos geworden. Die ersatzlose Aufhebung war folgerichtig.








V. Ausländisches Recht, Abs 3







1. Allgemein
27


Ist ausländisches Recht anzuwenden, kommt BerH nur in Betracht, sofern der Sachverhalt Beziehungen zum Inland aufweist. Die Beziehung zum ausländischen Recht kann sich aus einer tatsächlichen Berührung mit einer anderen Rechtsordnung ergeben oder aus einer entsprechenden rechtlichen Anknüpfung.
Beweggrund für den grds Ausschluss ist die Vermeidung erheblicher Kosten bei der Erforschung und Anwendung ausländischen Recht, etwa für Rechtsgutachten über ausländisches Recht, Übersetzungs- oder Dolmetscherkosten (BT-Drucks 8/331 S 12).










2. Bezug des Sachverhalts zum Inland
28


Der Sachverhaltsbezug, der die Bewilligung ermöglicht, ist schwierig zu umreißen. Die bloße Anwesenheit einer Person in der BRD, welche in einen Eherechtsstreit in den USA verwickelt ist, rechtfertigt die Inanspruchnahme von BerH nicht (AG Aschaffenburg JurBüro 1983, 723; Herget MDR 1984, 529; Greißinger Rn 35; Anwkom-RVG-Schneider Vor 2.5, Rn 14). Hier fehlt es an der Beziehung des Sachverhalts zum Inland. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Ehe im Ausland geschlossen und geführt wurde und nicht beide Partner in das Inland verzogen sind.
Dagegen dürfte ein ausreichender Inlandsbezug gegeben sein, wenn es um Fragen rund um hier lebende Kinder geht, nach welchem Recht auch immer Umgangs- und Sorgerechte zu entscheiden sein mögen (B/W-S/G/D Rn 966).










3. Deutsches IPR
29


Die Frage, ob nach deutschem IPR deutsches oder ausländisches Recht anzuwenden ist, gehört aber unzweifelhaft zum deutschen Recht. Somit ist für das Anerkennungsverfahren nach Art 7 § 1 FamRÄndG (jetzt §§ 107 ff FamFG) BerH zu gewähren (BVerfG NJW 1997, 2040, 2041 – aber kritisch zum Umfang, indem Übersetzungskosten zu erstatten sind).










4. EU-Gemeinschaftsrecht
30


Für Angelegenheiten, die nach dem Recht der EU zu entscheiden ist, ist BerH zu gewähren. Bei Gemeinschaftsrecht handelt es sich schon begrifflich nicht um das Recht „eines anderen Staates“. Kraft des Rechtsanwendungsbefehls durch das Zustimmungsgesetz zu den Verträgen handelt es sich vielmehr um in Deutschland anzuwendendes Recht.
Voraussetzung ist aber, dass es sich um direkt oder unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht handelt (dazu grundlegend EuGH 26/62, Slg 1963, 1/24 ff; Streinz Europarecht, Rn 407 ff mwN). Demnach kommen nicht nur Normen des primären, sondern auch des sekundären Gemeinschaftsrechts in Betracht. Dies sind nicht nur Verordnungen nach Art 288 AEUV, sondern ggf auch Richtlinien, soweit diese nämlich nicht richtig bzw rechtzeitig in nationales deutsches Recht umgesetzt wurden und daher unmittelbar werden (dazu Streinz Europarecht, Rn 443 ff).










5. Recht anderer EU-Mitgliedstaaten
31


Hinsichtlich bestimmter Angelegenheit sieht § 10 BerHG (vgl dortige Kommentierung) BerH für grenzüberschreitende Streitigkeiten vor.
Für Streitigkeiten, die rein nach ausländischem Recht zu entscheiden sind, bleibt es bei den soeben ausgeführten allgemeinen Regeln.










6. Supranationales Recht – Völkerrecht
32


Ist anderes supranationales oder internationales Recht anzuwenden, kommt es entsprechend den Regeln zum Gemeinschaftsrecht (Rn 30) darauf an, ob kraft Zustimmungsgesetz ein Rechtsanwendungsbefehl für das deutsche Recht besteht. So gilt die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) auf Grund des dazu ergangenen Zustimmungsgesetzes als innerstaatliches Recht (Meyer-Goßner/Schmitt MRK Vorb Rn 3).






Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 3 [Gewährung von Beratungshilfe]






§ 3 [Gewährung von Beratungshilfe]
(1) 1Die Beratungshilfe wird durch Rechtsanwälte und durch Rechtsbeistände, die Mitglied einer Rechtsanwaltskammer sind, gewährt. 2Im Umfang ihrer jeweiligen Befugnis zur Rechtsberatung wird sie auch gewährt durch
	1.
	
Steuerberater und Steuerbevollmächtigte,

	2.
	
Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie

	3.
	
Rentenberater.


3Sie kann durch die in den Sätzen 1 und 2 genannten Personen (Beratungspersonen) auch in Beratungsstellen gewährt werden, die aufgrund einer Vereinbarung mit der Landesjustizverwaltung eingerichtet sind.
(2) Die Beratungshilfe kann auch durch das Amtsgericht gewährt werden, soweit dem Anliegen durch eine sofortige Auskunft, einen Hinweis auf andere Möglichkeiten für Hilfe oder die Aufnahme eines Antrags oder einer Erklärung entsprochen werden kann.
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I. Allgemeines
1


Die Vorschrift regelt, durch welche Beratungspersonen Beratungshilfe gewährt wird, nämlich
	–
	durch Rechtsanwälte,

	–
	durch Rechtsbeistände, die Mitglied einer Rechtsanwaltskammer sind,

	–
	durch anwaltliche Beratungsstellen.


Zudem wird sie im Umfang ihrer jeweiligen Befugnis zur Rechtsberatung auch gewährt durch
	–
	Steuerberater und Steuerbevollmächtigte,

	–
	Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer und

	–
	Rentenberater.




2


Schließlich kann – allerdings nur in eingeschränktem Umfang – das Amtsgericht Beratungshilfe erteilen.


3


Befürwortet wird die Beauftragung der Anwaltschaft wie neuerdings auch der übrigen Beratungspersonen mit der Gewährung von Beratungshilfe durch das BerHG vor allem deshalb, weil durch § 3 in Kombination mit dem Direktzugang nach § 6 Abs 2 BerHG die unmittelbare Kontaktaufnahme zwischen Rechtsuchendem und Rechtsberater ermöglicht wird, BT RA BT-Drucks 8/3695 zu § 3; Mümmler JurBüro 1980, 1603; Klinge § 3, 2; wohl auch Schöfberger BT-Prot 16255 (A) (Prinzip der offenen Tür).
Indes haben die Anwaltschaft (und sodann auch die übrigen Beratungspersonen) kein „Beratungsmonopol“. Dies wird in praxi durch die in § 1 Abs 1 Nr 2 BerHG enthaltene Verweisungsmöglichkeit sichergestellt.


4


Gefährdet wird der durch die unmittelbare Konsultation des Rechtsanwalts erstrebte Vereinfachungseffekt des Direktzugangs zum Anwalt gem § 6 Abs 2 BerHG – und damit der Erfolg „freier“ Beratungshilfe im Ganzen –, wenn die angesprochene Beratungsperson zu ängstlich auf seine (reduzierte) Gebühr bedacht ist und in „Zweifelsfällen“ den Rechtsuchenden erst an das Amtsgericht zur Beantragung eines Berechtigungsscheins verweist, Schaich AnwBl 1981, 3. Ein solches Verfahren wird sich häufig mit § 49a BRAO nicht vereinbaren lassen, sofern sich die „Zweifel“ nicht als stichhaltig erweisen, s auch: § 6 BerHG Rn 7. Zur Hinweis- und Aufklärungspflicht des Anwalts s § 49a BRAO Rn 11; Greißinger Rn 11 ff.; Meyer JurBüro 2011, 123.








II. Beratungshilfe durch Rechtsanwälte
5


Durch Rechtsanwälte wird die BerH normalerweise in deren Praxisräumen gewährt.
Die anwaltliche Beratungsstellen, die nach Auffassung des Rechtsausschusses des BT in Großstädten vorteilhaft sein könnten, haben keinen Vorrang (BT-Drucks 8/3695).
Die Beratungshilfe wird regelmäßig durch den Anwalt persönlich erbracht. Nach § 5 RVG, der auch hier Anwendung findet, erhält der Anwalt auch die nach dem RVG geschuldete Vergütung, wenn er sich durch einen anderen Rechtsanwalt, den allgemeinen Vertreter, einen Assessor oder einen zur Ausbildung zugewiesenen Referendar vertreten lässt.
Dass nur ein Stationsreferendar und nicht auch ein nicht zur Ausbildung zugewiesener nebenberuflich tätiger Referendar in Betracht kommt, dürfte herrschender Meinung entsprechen (Hartmann § 5 RVG, Rn 15, 16; R/S-Fraunholz § 5, Rn 6; Anwkom-RVG-Schneider § 5 Rn 70). Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut.
Der Rechtsuchende kann sich entweder mit einem Berechtigungsschein, § 6 Abs 1 BerHG, an den Rechtsanwalt wenden oder den Rechtsanwalt aufsuchen, ohne vorher beim AG BerH beantragt zu haben, § 6 Abs 2 BerHG. In diesem Fall hat der Rechtsanwalt in eigener Verantwortung zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für die Gewährung von BerH vorliegen und gegebenenfalls die BerH zu leisten, § 49a BRAO. Zum hieraus resultierenden Gebührenrisiko vgl § 8 BerHG Rn 8 ff.








III. Beratungshilfe durch Rechtsbeistände
6


Die Gewährung von BerH durch Rechtsbeistände war früher im Gesetz nicht vorgesehen und daher nicht zulässig, so dass bei dem Rechtsbeistand kein Anspruch auf Vergütung entstehen konnte. Dies wurde verbreitet als unbefriedigend angesehen, vgl 7. Aufl und LG Lübeck RBeistand 2002, 77; vgl auch Zitate bei Henssler/Kilian NJW 2002, 2817, 2820. Durch Gesetz vom 23.7.2002, BGBl I 2850, in Kraft ab 1.8.2002, wurde klar gestellt, dass Beratungshilfe auch durch einen Rechtsbeistand, welcher Mitglied der Rechtsanwaltskammer ist, gewährt werden kann.
Angelehnt an das RDG spricht § 209 BRAO inzwischen von der Kammermitgliedschaft von „Inhabern einer Erlaubnis nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz“ – diese sind jetzt auch in § 3 gemeint.
Andere Stellen – insbesondere „Verbraucherinsolvenzberater“ – sind „andere Möglichkeiten für eine Hilfe“ iSv § 1 Abs 1 Nr 2 BerHG. Die Beratungshilfe Gewährenden sind abschließend in § 3 aufgezählt; LG Landau NZI 2005, 639 f; OLG Düsseldorf Rpfleger 2006, H. 5, II; S 328; aA noch: AG Landau Rpfleger 2005, 369; AG Ratingen Rpfleger 2005, 547. § 3 Abs 1 kann nicht im Wege der Analogie ausgedehnt werden auf Stellen, die iSv § 305 Abs 1 Nr 1 InsO als für Verbraucherinsolvenzberatung geeignet anerkannt sind, OLG Düsseldorf Rpfleger 2006, 328. Gegen die Beschränkung der Gewährung von BerH auf Rechtsanwälte und Rechtsbeistände, die Mitglied einer Rechtsanwaltskammer sind, bestanden keine verfassungsrechtlichen Bedenken, BVerfG B v 4.12.2006 – 1 BvR 1198/06 = Rpfleger 2007, 329 f.
Soweit im Text von Rechtsanwälten (Anwälten) gesprochen wird, gilt dies grds auch für Rechtsbeistände iSv § 3. Zu ihnen ist gem § 6 Abs 2 BerHG ebenfalls der Direktzugang eröffnet.








IV. Beratungshilfe durch Beratungsstellen
7


Beratungsstellen können auf Grund einer Vereinbarung mit der zuständigen Landesjustizverwaltung eingerichtet werden, zB auch in Justizvollzugsanstalten, Greißinger AnwBl 1983, 426, 427; NJW 1985, 1671, 1673. Das Gesetz enthält hierzu außer der Regelung in § 3 Abs 1 lediglich in § 44 RVG in einem Nebensatz die Bestimmung, dass „für die Tätigkeit in Beratungsstellen nach § 3 Abs 1 besondere Vereinbarungen“ getroffen sein können; ausführl Greißinger Rn 21 f; sowie § 49a Abs 2 BRAO.
Seit der am 1.1.2014 in Kraft getretenen Reform gilt, dass die Beratungsstellen nicht nur durch Anwälte und Rechtsbeistände, sondern durch alle Beratungspersonen betrieben werden können (BT-Drucks 17/11472 S 38). Ob diese hiervon in größerem Umfang Gebrauch machen werden, bleibt allerdings abzuwarten.


8


Die ursprünglich geäußerte Vermutung, zentrale anwaltlicher Beratungsstellen werde es nur in großen Städten geben (Schaich AnwBl 1981, 3), hat sich nicht realisiert. Das trifft jedenfalls nicht für alle Länder zu, vgl bei Greißinger AnwBl 1983, 426, 427, speziell zu Niedersachsen. Wenn Schaich meint, aaO S 4, in den Beratungsstellen würde „meistens bloße Beratung“ gewährt, so wäre das eine willkürliche Beschränkung. Auch die Anwaltschaft beurteilt die zentralen Beratungsstellen durchaus positiv (geringe Schwellenangst), Winters AnwBl 1983, 297, 298. In zentralen Rechtsberatungseinrichtungen können auch Kontakte mit Gegnern oder Beteiligten aufgenommen werden (mindestens telefonisch oder schriftlich), die oft zum Erfolg führen.
Auch für die in Beratungsstellen eingesetzten Rechtsanwälte gilt (entgegen Schaich aaO S 4) § 49a BRAO. Für die Gegenauffassung findet sich im Gesetz keine Stütze, vgl Greißinger NJW 1985, 1671, 1674. Zur Beratungspflicht vgl § 49a BRAO Rn 2 ff sowie Greißinger Rn 5 ff.


9


Das Netz anwaltlicher Beratungsstellen ist in letzter Zeit erheblich ausgedünnt worden; sie existieren aber noch zB in Frankfurt/M, Stade, München und neuerdings in Anklam, Demmin, Wolgast, Ueckermünde und Pasewalk. Die dort beratenden Rechtsanwälte nehmen aber nicht immer eine nach außen gerichtete Rechtsbesorgung vor.








V. Beratungshilfe durch Mitglieder steuerberatender Berufe sowie Rentenberater
10


Der Gesetzgeber hat die auch hier schon vertretene Anregung aufgenommen, die Befugnis zur Erteilung der Beratungshilfe auf die Steuerberater und Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie Rentenberater zu erweitern. Dies bot sich an, da die genannten auf ihren jeweiligen Rechtsgebieten aufgrund ihrer Ausbildung und der erbrachten Leistungsnachweise entweder (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) mindestens dieselbe Fachkompetenz besitzen wie Anwälte oder aber diesen gleichgestellt werden sollten (Steuerbevollmächtigte, vereidigte Buchprüfer, vgl. BT-Drucks 17/11472 S 38).
Nicht als Beratungspersonen erwähnt werden indes Steuerberater- und Wirtschaftsprüfergesellschaften sowie andere Gesellschaften von Berufsträgern, wie etwa Partnerschaftsgesellschaften. Indes gilt hier  nichts anderes als bei den Zusammenschlüssen von Rechtsanwälten: Beratungsperson ist dann der jeweilige Berufsträger (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), nicht die Gesellschaft.
Andere Personen, als die im BerHG genannten, sind keine zugelassenen Beratungspersonen, was insbesondere für die Lohnsteuerhilfevereine (§ 13 StBerG) gilt.
Auch die Rentenberater haben gem § 10 Abs 1 Nr 2 RDG in ihrem Bereich eine hohe Fachkompetenz nachgewiesen.









1. Inhaltliche Reichweite der Befugnis
11


Inhaltlich richtet sich die Befugnis durch Angehörige der steuerberatenden Berufe und durch Rentenberater nach dem Umfang ihrer jeweiligen Rechtsberatungsbefugnis.
Für die steuerberatenden Berufe ist § 1 StBerG in Verbindung mit sich aus § 5 Abs 1 RDG ergebenden Annexkompetenz maßgeblich. Demnach sind sie befugt zur Hilfeleistung
	1.
	
in Angelegenheiten, die durch Bundesrecht, Recht der Europäischen Union oder der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum geregelte Steuern und Vergütungen betreffen, soweit diese durch Bundesfinanzbehörden oder durch Landesfinanzbehörden verwaltet werden,

	2.
	
in Angelegenheiten, die die Realsteuern oder die Grunderwerbsteuer betreffen,

	3.
	
in Angelegenheiten, die durch Landesrecht oder auf Grund einer landesrechtlichen Ermächtigung geregelte Steuern betreffen,

	4.
	
in Monopolsachen,

	5.
	
in sonstigen von Bundesfinanzbehörden oder Landesfinanzbehörden verwalteten Angelegenheiten, soweit für diese durch Bundesgesetz oder Landesgesetz der Finanzrechtsweg eröffnet ist.


Die Hilfeleistung in Steuersachen umfasst auch
	–
	die Hilfeleistung in Steuerstrafsachen und in Bußgeldsachen wegen einer Steuerordnungswidrigkeit,

	–
	die Hilfeleistung bei der Führung von Büchern und Aufzeichnungen sowie bei der Aufstellung von Abschlüssen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, SABA

	–
	die Hilfeleistung bei der Einziehung von Steuererstattungs- oder Vergütungsansprüchen.


Darüber hinaus haben die Bundesländer teilweise in ihren Ausführungsgesetzen die Angehörigen der steuerberatenden Berufe als geeignete Personen zur Erteilung der Bescheinigung nach § 305 Abs 1 Nr 1 InsO bestimmt, sodass diese zur Schuldnerberatung und -vertretung für den außergerichtlichen Schuldenbereinigungsversuch nach § 305 InsO befugt sind (BT-Drucks 17/11472 S 38).
Für die Rentenberater ergibt sich die Reichweite ihrer Befugnis aus § 10 Abs 1 Nr 2 RDG, nämlich für Rentenberatung auf dem Gebiet der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung, des sozialen Entschädigungsrechts, des übrigen Sozialversicherungs- und Schwerbehindertenrechts mit Bezug zu einer gesetzlichen Rente sowie der betrieblichen und berufsständischen Versorgung.










2. Pflicht zur Übernahme der Beratung
12


Für Anwälte folgt die berufsständische Pflicht zur Übernahme der Beratung aus § 49a BRAO iVm §§ 16, 16a BORA. Für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte ergibt sich die entsprechende Verpflichtung aus § 65a StBerG, während sie für Wirtschaftsprüfer aus § 51a WiPrO folgt.
Die Befugnis der Steuerberater- bzw Wirtschaftsprüferkammern zur näheren Ausgestaltung der berufsständischen Pflichten ergeben sich aus § 86 Abs 3 Nr 10 StBerG bzw. § 57 Abs 4 Nr 3 lit g) WiPrO.
Einzelheiten: Kommentierung zu § 49a BRAO/§§ 16, 16a BORA.










3. Vergütung
13


Die Vergütung aller Beratungspersonen richtet sich nach den geltenden Vorschriften des RVG, § 8 BerHG (vgl Kommentierung dort).









VI. Beratungshilfe durch das Amtsgericht
14


Für die Gewährung der BerH durch das Amtsgericht nach § 3 Abs 2 ist gem § 24a Abs 1 Nr 2 RPflG der Rechtspfleger zuständig.
Der RegE enthielt in § 6 Abs 1 BerHG einen ähnlichen, aber etwas weitergehenden Vorschlag (unten Rn 21); daher kann die Begründung des RegE dazu nicht zur Auslegung herangezogen werden; aA Klinge § 3 Rn 2.









1. Zu Reichweite und Umfang amtsgerichtlicher Beratungshilfe
15


Hofmann RWP 1980, 538, schätzt den Anteil der Fälle, in denen gem § 3 Abs 2 das Gericht entscheidet, hoch ein (ähnl der RegE zu § 6) und sieht daher in der Bestimmung Vorteile für den Fiskus, die Anwaltschaft (Entlastung) und den Bürger, dem sie Wege und Zeit erspart.
Ob diese Einschätzung richtig ist oder nicht, lässt sich mit der amtl Beratungshilfestatistik (vgl Einl BerHG Rn 20) entgegen der Einschätzung der 10. Auflage weder belegen noch wiederlegen, da dort die Anzahl der Fälle von Anträgen auf anwaltl BerH, nicht (mehr) dagegen die Anzahl der Fälle gem § 3 Abs 2 erfasst werden.
Dennoch erscheint sie bürgerfreundlich, ermöglicht sie doch – jedenfalls abstrakt –, dass dem Bürger ohne großen Aufwand einfache und wichtige Auskünfte erteilt werden.
Anders als die 9. Aufl und einige ältere Stimmen in der Lit (Franzki RpflBl 1982, 20; Greißinger NJW 1985, 1671, 1672) ist die durch den Rpfleger gewährte BerH auch nicht von vornherein als „minderwertig“ oder gar per se ungeeignet zu qualifizieren. Dass die Ausbildung und auch die Sozialkompetenz der Rechtspfleger (entgegen Finger MDR 1982, 361, 365) einem entspr Einsatz entgegenstünde, lässt sich mE nicht belegen. Oftmals wird der Rechtspfleger (man denke nur an erbrechtliche Fragen) erheblich mehr Erfahrungswissen einbringen können als ein junger Anwalt. Angesichts der tatsächlichen Belastung und Überlastung der Rechtspfleger gerade in den Rechtsantragstellen erscheint es beinahe naiv, dieser hochqualifizierten Berufsgruppe unterstellen zu wollen, sie wolle auf breiter Linie contra legem durch vertiefte Nachforschungen oder gar Kontaktaufnahme mit dem Gegner Kompetenzen an sich ziehen.
Geht es um Rechtsfragen auf Gebieten außerhalb der amtgerichtlichen Zuständigkeit wird ohnehin kaum Bereitschaft vorhanden sein, sich in fremde Rechtsmaterien einzuarbeiten.










2. Aufgaben und Befugnisse des Rechtspflegers
16


Der Rechtspfleger kann BerH gewähren durch
	–
	sofortige Auskünfte oder

	–
	Hinweise auf andere Hilfsmöglichkeiten und

	–
	Anträge oder Erklärungen „aufnehmen“.


Nicht von diesen Befugnissen umfasst ist
	–
	die Erteilung von Rat, dh eine konkrete Verhaltensempfehlung, (vgl im Einzelnen § 2 Rn 9; Eckert FamRZ 2001, 536; aA Müller-Engelmann Rpfleger 1987, 493);

	–
	Vertretung, etwa durch Schreiben oder Anrufe (Schaich AnwBl 1981, 3; Greißinger NJW 1985, 1672, Anm 15; im Ergebnis auch Klinge § 3 Rn 2; weitergehend wohl: Bischof NJW 1981, 896 sowie Baumgärtel ZRP 1979, 305).













a) Zur Abgrenzung von sofortiger Auskunft und Beratung
17


Traditionell wird die sofortige Auskunftserteilung so umschrieben, dass dem Rechtspfleger nicht eine genaue Prüfung des Sachverhalts erlaubt sei (9. Aufl Rn 12 unter Hinweis auf Bedenken gegen die gesetzliche Abgrenzung der Zuständigkeit bei Lindemann AnwBl 1981, 353, 355 sowie Winters AnwBl 1982, 273, 276). Was aber eine „erlaubte“ „ungenaue“ Prüfung sein soll, bleibt damit offen.
Zu Recht weisen B/W-S/G/D (Rn 980) darauf hin, dass sich diese Frage nicht in der Rspr abgebildet habe – es handelt sich wohl auch aus den unter Rn 15 dargelegten Kapazitätsproblemen um ein Scheinproblem.
Richtig sein dürfte wohl, dass § 3 Abs 2 sicherlich Rechtsauskünfte über den Inhalt von gesetzlichen Regelungen bzw Anspruchsvoraussetzungen umfasst und kein Subsumtionsverbot ausspricht (so aber Lindemann/Trenk-Hinterberger § 3 Rn 18). Entscheidend ist, dass der Rechtssuchende eine unbürokratische Auskunft „zum Mitnehmen“ erhält. Sofortig ist eine Auskunft danach nicht, wenn der Rechtspfleger in eine aufwändige Sachverhaltsermittlung einsteigen müsste oder den Rechtssuchenden gar auf einen zweiten Termin vertröstet.
Schon aus Praktikabilitätsgründen wird der Rechtspfleger nur insoweit auf die Sachverhaltsschilderung des Rechtsuchenden einzugehen, als das für die Zuständigkeitsprüfung, zur Erteilung einer „sofortigen Auskunft“, zur Feststellung des Tatbestands, §§ 4 Abs 2 S 2, 6 Abs 1 BerHG, und zur Prüfung, ob Mutwilligkeit, § 1 Abs 1 Nr 3 BerHG, vorliegt, unbedingt notwendig ist; zust Bergenfurth FamRZ 1982, 1145; Greißinger NJW 1985, 1671, 1673.
Im Zweifel sollte der Rechtspfleger einen Berechtigungsschein erteilen, Finger MDR 1982, 361, 365. Das schließt nicht aus, dass der Rechtsuchende sich vollständig „aussprechen“ kann, sofern er das möchte und der Rechtspfleger es für sachdienlich hält.












b) Auskünfte
18


Auskünfte des Rechtspflegers können sich auf den Gesetzesinhalt als solchen, Zuständigkeitsregelungen und allgemeine rechtliche Gesichtspunkte beziehen; Kammeier Rpfleger 1998, 503. Die Empfehlung, gegen einen Mahnbescheid Widerspruch einzulegen, geht schon über Auskunftserteilung hinaus, G-S/Mayer 2500–2508 VV, Rn 9; so auch Schaich AnwBl 1981, 3, nicht aber der bloße Hinweis auf Rechtsmittel-Möglichkeiten, Greißinger AnwBl 1983, 426, 428; NJW 1985, 1671, 1673. Wenn das AG Hannover betont (unveröff Beschl v 2.2.1981 – 102 II 182/81), dass der Rechtsuchende bei der Rechtsantragstelle über die Zahlung von Unterhalt jede Hilfe bekomme, schließt das nicht aus, dass er gleichwohl ein berechtigtes Interesse an der Erteilung eines Berechtigungsscheins haben kann. Schadensersatzansprüche sind bei Verschulden des Rechtspflegers möglich; Nagel Rpfleger 1982, 212, 213.
Soweit der Ratsuchende vom AG in zulässiger Weise BerH erhalten hat, steht ihm keine BerH durch den RA mehr zu (§ 1 Abs 1 Nr 3, § 6 Abs 1 BerHG; AG Coburg JurBüro 1987, 609 m Anm Mümmler).












c) Hinweise auf andere Möglichkeiten für Hilfe
19


Hinweise auf andere Möglichkeiten für Hilfe sind Hinweise auf Stellen iSv § 1 Abs 1 Nr 2 BerHG, s dazu bei § 1 BerHG Rn 68 ff.


20


Ein allgemein gehaltener Hinweis auf das Prozess- und vor allem das Prozesskostenrisiko (vgl Baumgärtel ZRP 1979, 305) dürfte – soweit er „sofortig“, also aus dem Stand, erteilt werden kann – die Befugnisse des Rechtspflegers nicht übersteigen (aA 9. Auflage Rn 15). In der Information als solcher liegt mangels konkreter Handlungsempfehlung noch kein Rat.
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Der AlternativE, welcher der Auskunft durch das Amtsgericht größere Bedeutung zugemessen hat, als ihr nach dem Gesetz zukommt, sah die Einrichtung von „Auskunftsstellen“ vor, bei denen auch Fachkräfte für Auskünfte in außergerichtlichen Fragen beraten können, § 3 Abs 2 BerHG.












d) Aufnahme eines Antrags oder einer Erklärung
22


Die Aufnahme eines Antrags oder einer Erklärung kommt in Betracht, wenn das Amtsgericht und der Rechtspfleger auf Grund der für sie geltenden Vorschriften zuständig sind und diese Maßnahme dem Anliegen des Rechtsuchenden genügt. Die Aufgaben der Rechtsantragstelle werden dadurch nicht hinfällig (Nagel Rpfleger 1982, 212, 214), möglicherweise aber für den Personenkreis der BerH-Berechtigten ergänzt.
Ist das Anliegen des Rechtsuchenden objektiv nicht erledigt, sei es, dass die Befugnisse des Rechtspflegers nicht ausreichen, sei es, dass Hinweise auf andere Hilfsmöglichkeiten nicht in Betracht kommen oder dass durch die Aufnahme eines Antrags oder einer Erklärung nicht geholfen werden kann, ist nach § 6 BerHG zu verfahren.







Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 4 [Antrag, Zuständigkeit]






§ 4 [Antrag, Zuständigkeit]
(1) 1Über den Antrag auf Beratungshilfe entscheidet das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Rechtsuchende seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. 2Hat der Rechtsuchende im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk ein Bedürfnis für Beratungshilfe auftritt.
(2) 1Der Antrag kann mündlich oder schriftlich gestellt werden. 2Der Sachverhalt, für den Beratungshilfe beantragt wird, ist anzugeben.
(3) Dem Antrag sind beizufügen:
	1.
	
eine Erklärung des Rechtsuchenden über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere Angaben zu Familienstand, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten, sowie entsprechende Belege und 

	2.
	
eine Versicherung des Rechtsuchenden, dass ihm in derselben Angelegenheit Beratungshilfe bisher weder gewährt noch durch das Gericht versagt worden ist, und dass in derselben Angelegenheit kein gerichtliches Verfahren anhängig ist oder war.


(4) 1Das Gericht kann verlangen, dass der Rechtsuchende seine tatsächlichen Angaben glaubhaft macht, und kann insbesondere auch die Abgabe einer Versicherung an Eides statt fordern. 2Es kann Erhebungen anstellen, insbesondere die Vorlegung von Urkunden anordnen und Auskünfte einholen. 3Zeugen und Sachverständige werden nicht vernommen.
(5) Hat der Rechtsuchende innerhalb einer von dem Gericht gesetzten Frist Angaben über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht glaubhaft gemacht oder bestimmte Fragen nicht oder ungenügend beantwortet, so lehnt das Gericht die Bewilligung von Beratungshilfe ab.
(6) In den Fällen nachträglicher Antragstellung (§ 6 Absatz 2) kann die Beratungsperson vor Beginn der Beratungshilfe verlangen, dass der Rechtsuchende seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse belegt und erklärt, dass ihm in derselben Angelegenheit Beratungshilfe bisher weder gewährt noch durch das Gericht versagt worden ist, und dass in derselben Angelegenheit kein gerichtliches Verfahren anhängig ist oder war.






Kommentierung
I.Allgemeines1

II.Sachliche, funktionelle und örtliche Zuständigkeit, Abs 12 – 10

 1.Allgemeiner Gerichtsstand für natürliche Personen3

 2.Allgemeiner Gerichtsstand für juristische Personen/Personenvereinigungen4

 3.Wechsel des allgemeinen Gerichtsstands, insbes zwischen Aufsuchen eines RA und Antragstellung5

 4.Auffangzuständigkeit bei Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand im Inland6 – 9

 5.Verwendung des Berechtigungsscheins im gesamten Bundesgebiet10

III.Antragstellung11 – 23

 1.Formelle Antragsvoraussetzungen, Abs 2 S 112

 2.Sachverhaltsschilderung, Abs 2 S 213

 3.Notwendige Angaben zu den persönlichen u wirtschaftlichen Verhältnissen,  Abs 3 Nr 114 – 17

  a)Belege/Kontoauszüge15

  b)Vereinfachter Antrag16

  c)Maßgeblicher Zeitpunkt17

 4.Notwendige Versicherungen, Abs 3 Nr 218

 5.Glaubhaftmachung, Abs 4 S 119

 6.Weitere Erhebungen20

 7.Zeugen und Sachverständige, Abs 4 S 321

 8.Ablehnung bei unterlassener Mitwirkung, Abs 522

 9.Auskunftsansprüche der Beratungsperson bei Direktzugang, Abs 623









I. Allgemeines
1


Die Vorschrift enthält Bestimmungen über Antragstellung und Zuständigkeiten, die durch das G zur Änderung des Prozesskosten- und Beratungshilferecht mit Wirkung ab dem 1.1.2014 grundlegend neu geregelt wurden. Ziel war, die Erklärungspflichten des ASt hinsichtlich seiner wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse möglichst den Pflichten eines ASt im PKH-/VKH-Prüfungsverfahren nach §§ 117, 118 ZPO nF anzugleichen (BT-Drucks 17/11472 S 38).
Der bisher in § 4 Abs 2 S 4, § 7 BerHG aF gesplittet geregelte Direktzugang ist nunmehr in § 4 Abs 6, § 6 Abs 2 BerHG geregelt.
Zur Rechtsentwicklung bis zum 31.12.2013 vgl 11. Aufl Rn 1.








II. Sachliche, funktionelle und örtliche Zuständigkeit, Abs 1
2


Sachlich zuständig ist – unabhängig davon, aus welcher Rechtsmaterie die Angelegenheit stammt, für die BerH begehrt wird – immer das Amtsgericht. Funktionell ist dort gem § 24a Abs 1 Nr 1 RPflG der Rechtspfleger zuständig.
§ 4 Abs 1 S 1 bestimmt, dass über den Antrag auf BerH das örtliche Amtsgericht entscheidet, in dessen Bezirk der Rechtssuchende seinen allgemeinen Gerichtsstand hat (Rn 3, 6).
Subsidiär regelt § 4 Abs 1 S 2, dass für Anträge von Personen, die im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben, das Amtsgericht zuständig ist, in dessen Bezirk ein Bedürfnis für Beratungshilfe besteht (Rn 7).
Beide Regelungen des § 4 Abs 1 gelten für natürliche wie juristische Personen.
Für die Vergütungsfestsetzung nimmt § 55 Abs 4 RVG auf § 4 Abs 1 Bezug.









1. Allgemeiner Gerichtsstand für natürliche Personen
3


Der allgemeine Gerichtsstand des natürlicher Personen ergibt sich aus §§ 12 ff ZPO, speziell §§ 13–16 ZPO für natürliche Personen. Gem § 13 ZPO kommt es auf den Wohnsitz an. Dieser ergibt sich aus §§ 7–11 BGB (vgl Zöller/Vollkommer § 13 Rn 3 und die dort nachfolgenden Erläuterungen zu §§ 7–11 BGB).
Gem § 15 ZPO kann es bei „Exterritorialen“ und im Ausland beschäftigten deutschen Angehörigen des öffentlichen Dienstes auf den letzten inländischen Wohnsitz oder den Sitz der Bundesregierung ankommen.
Nach § 16 ZPO ist bei Wohnsitzlosen der Aufenthaltsort im Inland oder der letzte Wohnsitz maßgeblich.
Ist keiner der gen Fälle gegeben, besteht kein allgemeiner Gerichtsstand (Hartmann in Baumb/Lauterb § 12 Rn 1), so dass § 4 Abs 1 S 2 gilt (Rn 6).
Diese Regelungen gelten auch für die nachträgliche Antragstellung (Direktzugang) gem § 6 Abs 2 BerHG.










2. Allgemeiner Gerichtsstand für juristische Personen/Personenvereinigungen
4


Für andere als natürliche Personen (§ 1 Rn 6), gelten §§ 17–19 ZPO.










3. Wechsel des allgemeinen Gerichtsstands, insbes zwischen Aufsuchen eines RA und Antragstellung
5


Wendet sich der Rechtssuchende unmittelbar an einen Anwalt (Direktzugang, § 6 Abs 2 BerHG) kann der Antrag auch nachträglich gestellt werden (unten Rn 23, § 6 BerHG Rn 6 ff). Wird der allgemeine Gerichtsstand (etwa infolge Umzugs) zwischen Inanspruchnahme des RA und Antragstellung verlegt, bleibt bzw ist das AG zuständig, bei dem der Wohnsitz bei Antragstellung begründet ist (LG Duisburg B v 12.12.2014 – 5 T 40/14, juris; BayObLG AnwBl 1998, 56; OLG Zweibrücken NJW-RR 1998, 1075; OLG Köln OLG Report 2001, 297; B/W-S/G/D Rn 972; aA OLG Hamm AnwBl 2000, 58; zust Greißinger AnwBl 1996, 609; G-S/Mayer 2500–2508 VV, Rn 10, die darauf abstellen, in welchem AG-Bezirk das Bedürfnis erstmals aufgetreten ist). Für die hier vertretene Auffassung spricht zunächst der Gesetzeswortlaut und der Sinn der Regelung (vgl Rn 1), nämlich das Unterbindung von Missbräuchen. Auf den Ort des Bedürfnisses kommt es nur im Ausnahmefall des § 4 Abs 1 S 2 an (so). Schließlich entspricht diese Auffassung auch dem Rechtsgedanken der perputuatio fori (§ 261 Abs 3 Nr 2 ZPO).










4. Auffangzuständigkeit bei Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand im Inland
6


Nur wenn kein allgemeiner Gerichtsstand im Inland besteht, ist ersatzweise das AG zuständig, in dessen Bezirk ein Bedürfnis für BerH auftritt.
Diese Regelung war notwendig geworden, nachdem das BVerfG (NJW 1993, 383) klargestellt hatte, dass auch wohnsitzlose Personen und Antragsteller ohne die deutsche Staatsangehörigkeit antragsberechtigt sind (vgl § 1 BerHG Rn 5); die BReg hatte sich im Gesetzgebungsverfahren einer entspr Stellungnahme des BRats angeschlossen.


7


Für die Feststellung eines Bedürfnisses iSv § 4 Abs 1 S 2 nF kann auf die Judikatur zu dem entspr Begriff in der alten Gesetzesfassung (§ 4 Abs 1) zurückgegriffen werden. Danach können als „Bedürfnis“-Gericht zuständig werden: das Gericht eines längeren Aufenthalts (BayObLG JurBüro 1989, 63, 64; Greißinger Rn 7) oder des ständigen Arbeitsplatzes (OLG Zweibrücken Rpfleger 1983, 30; BayObLG JurBüro 1984, 121; 449; Mümmler JurBüro 1984, 1125, 1133; Hofmann RWP 1980, 538, 539; Greißinger Rn 11), ferner bei dem in einer JVA einsitzenden Gefangenen das für diese zuständige AG (OLG Zweibrücken Rpfleger 1985, 199). Bei Asylbewerbern kann ein „Bedürfnis“ am Sitz der Ausländerbehörde und auch am Sitz des evtl zuständig werdenden Verwaltungsgerichts gegeben sein (BayObLG JurBüro 1989, 64).
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Ein Bedürfnis iSv Abs 1 kann auch beim Amtsgericht, das für den Urlaubsort zuständig ist, auftreten, BayObLG JurBüro 1984, 121, 122; Baumgärtel ZRP 1979, 305; Grunsky NJW 1980, 2048; Greißinger Rn 9; bei dem Ort eines Verkehrsunfalls, Greißinger Rn 13, am Ausbildungsort oder am Ort, in dem ein gerichtliches Verfahren anhängig gemacht werden müsste, BayObLG JurBüro 1984, 121, 122; 449, 450 mwN; 1989, 64; Greißinger Rn 10; vgl auch LG Göttingen NdsRpfl 1985, 73 für das Verfahren vor dem Bundesamt für Anerkennung ausländischer Flüchtlinge.


9


Ein „Bedürfnis für Beratungshilfe“ im Sinne von § 4 Abs 1 S 2 kann schließlich auch in der Anwaltskanzlei auftreten, in die sich der Ratsuchende ohne allgemeinen Gerichtsstand im Inland begeben hat (vgl zum alten Recht OLG Köln JurBüro 1993, 347 = Rpfleger 1993, 353).










5. Verwendung des Berechtigungsscheins im gesamten Bundesgebiet
10


Zuständigkeitsvorschriften für die Verwendung eines von dem Amtsgericht erteilten Berechtigungsscheins enthält das BerHG nicht, so dass der Rechtsuchende jeden Anwalt in der Bundesrepublik Deutschland aufsuchen kann. Die Bewilligungszuständigkeit des § 4 Abs 1 wie auch die Abrechnungszuständigkeit des § 55 Abs 4 RVG ändert hieran nichts – nur Antragstellung und Abrechnung müssen „vor Ort“ gemacht werden. Dies gilt auch für Rechtsuchende aus den neuen Ländern (Greißinger AnwBl 1992, 52).
Auch die Stadtstaatenklausel des § 12 BerHG hat auf die bundesweite Gültigkeit keinen Einfluss. Wer nach § 4 Abs 1 außerhalb Hamburgs, Bremens oder Berlins wohnt, kann trotz § 12 BerHG auch einen Rechtsanwalt in Hamburg oder Bremen aufsuchen und sich BerH erteilen lassen, obwohl § 12 Abs 1 BerHG dort die öffentliche Rechtsberatung an die Stelle der Beratungshilfe treten lässt.
Das gilt auch in den Fällen des § 6 Abs 2 BerHG entsprechend; dh: Sucht der Rechtsuchende unmittelbar einen Rechtsanwalt in Hamburg oder Bremen auf, kann er nach § 6 Abs 2 nachträglich bei seinem allgemeinen Gerichtsstand den Antrag auf BerH stellen und dort abrechnen, § 55 Abs 4 RVG. Dies gilt nur nicht, soweit die Bundesländer von der neuen Öffnungsklausel des § 12 Abs 3 Gebrauch gemacht haben (§ 12 BerHG Rn 15).
Umgekehrt ist es nach Änderung von § 4 Abs 1 nicht mehr zulässig, dass einem in Hamburg oder Bremen ansässigen Ratsuchenden durch das auswärtige Amtsgericht am Ort eines „Bedürfnisses“ iSv Abs 1 S 2 gewährt bzw dem Rechtsanwalt vergütet wird, da die Zuständigkeit des allgemeinen Gerichtsstands vorgeht.









III. Antragstellung
11


Wie der Antrag gestellt werden kann und welche weiteren förmlichen Voraussetzungen einzuhalten sind, bestimmen § 4 Abs 2–6 in grundlegend revidierter Fassung.
Die vorangegangene gesetzliche Regelung in § 2 Abs 2 S 3 BerHG aF enthielt nur eine nicht näher ausgestaltete Pflicht zur Glaubhaftmachung der Angaben. Einzelheiten hierzu fanden sich nur in dem auf § 11 BerHG basierenden Antragsformular nebst Ausfallhinweisen. Die Neuregelung dient damit auch der besseren Übersichtlichkeit.
Im Übrigen war der Gesetzgeber bestrebt, die Regelungen zur Antragstellung denen im Bereich der PKH/VKH weitgehend anzugleichen. Die noch im RegE vorgesehenen erweiterten Aufklärungsmöglichkeiten durch Einholung von Auskünften bei den Finanzämtern, Arbeitgebern, Sozialleistungsträgern wie Versicherungsunternehmen (Einwilligung des ASt vorausgesetzt; Details: BT-Drucks 17/11472 S 39) sind aufgrund der Beschlussempfehlung des BT-Rechtsausschusses (BT-Drucks 17/13538 S 39/40) ebenso wie im PKH-/VKH-Recht nicht in die gesetzliche Regelung übernommen worden, weil dem Eingriff in die Rechte des ASt kein adäquater Nutzen gegenüber stehe. Dies ist in Anbetracht des Masseaufkommens und des im Vergleich zur PKH/VKH geringeren Kostenaufwandes zutreffend.
Der bisher in § 4 Abs 2 S 4, § 7 BerHG geregelte Direktzugang zum RA ohne Umweg über das AG findet sich nunmehr in § 4 Abs 6, § 6 Abs 2 BerHG.









1. Formelle Antragsvoraussetzungen, Abs 2 S 1
12


Der BerH-Antrag kann mündlich oder schriftlich gestellt werden.
Die in Abs 2 S 1 vorgesehene Möglichkeit der mündlichen Antragstellung soll der Vermeidung von den Rechtsuchenden entmutigenden Formalitäten dienen und zu rascher Erledigung führen, RegE 1979 zu § 5. Das ist zweckdienlich, zumal auch die Gewährung von Rat und Auskunft normalerweise nicht schriftlich erfolgt.
Da der Gesetzgeber von der Verordnungsermächtigung in § 11 BerHG durch Erlass der BerHFV (Anhang 7, dort Anlage 1) Gebrauch gemacht hat, ist vieles durch Formular vorgegeben.
Der Formularzwang gilt nur für natürliche Personen gem § 1 Nr 2 BerHFV und nur für schriftlich gestellte Anträge, nicht dagegen bei mündlicher Antragstellung. Für juristische Personen und Personenvereinigungen ist dagegen kein Formular eingeführt worden.










2. Sachverhaltsschilderung, Abs 2 S 2
13


Wenn es im Gesetz lediglich heißt: „Der Sachverhalt (...) ist anzugeben“, wird dadurch das Maß der Darlegungspflicht nur unvollständig bezeichnet, vgl LG Köln AnwBl 1982, 83 = Rechtspfleger 1982, 120 = JurBüro 1982, 256, 258 m zust Anm Mümmler. Der Sachverhalt ist notfalls zu erläutern. Hieran können im Einzelfall wiederum keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden, Bischof NJW 1981, 897; Hansens JurBüro 1987, 23; Greißinger Rn 25; allerdings muss der Rechtspfleger gegebenenfalls in der Lage sein zu prüfen, ob er zuständig ist, ob eine „sofortige Auskunft“ iSv § 3 Abs 2 BerHG genügt, ob nicht „Mutwilligkeit“ (§ 1 Abs 1 Nr 3 BerHG) gegeben ist oder ob der Antrag aus sonstigen Gründen nicht berechtigt ist.
Schließlich muss der Rechtspfleger auch in der Lage sein, in dem Berechtigungsschein die Angelegenheit genau zu bezeichnen, § 6 Abs 1 BerHG, vgl § 6 BerHG Rn 3. Erwidert der Rechtsuchende auf die entsprechende Frage des Rechtspflegers, es gehe ihn nichts an, in welcher Angelegenheit er BerH wünsche oder macht er auf weitere Befragung unzutreffende Angaben, ist sein Antrag abzulehnen, vgl unveröffentl Beschluss des AG Hannover v 10.2.1981 – 102 II 168/81. Die Angabe der Stichworte „Wehrpflicht, Ausländerrecht“ lässt nicht den konkreten Beratungsbedarf erkennen und genügt den Anforderungen des Gesetzes nicht (AG Braunschweig NdsRpfl 1988, 219; Greißinger AnwBl 1989, 575). Andererseits kann über die in dem Berechtigungsschein angenommene Zahl der Angelegenheiten im Vergütungsfestsetzungsverfahren abweichend entschieden werden (LG Düsseldorf bei Klein JurBüro 2001, 174 Fn 14). Der Rechtspfleger muss bei Entscheidung über einen Antrag auf BerH auch beurteilen können, ob es sich um eine oder mehrere Angelegenheiten (Gegenstände) handelt; vgl LG Münster JurBüro 1983, 1893.










3. Notwendige Angaben zu den persönlichen u wirtschaftlichen Verhältnissen,  Abs 3 Nr 1
14


Nach Abs 3 Nr 1 muss der ASt eine Erklärung über seine persönlichen u wirtschaftlichen Verhältnisse beifügen, aus der insbesondere sein Familienstand, sein Beruf, seine Vermögens- und Einkommensverhältnisse sowie die von ihm zu tragenden Lasten hervorgehen. Die Angaben sind mit Belegen zu versehen.
Die notwendigen Angaben werden in dem auf der BerHFV basierenden Formular abgefragt. Diese Fragen sind zu beantworten. Einzelheiten finden sich auch in den Ausfüllhinweisen.
Wichtige, im Zweifel anzufordernde Belege sind folgende:











a) Belege/Kontoauszüge
15


Bestehen an den Angaben Zweifel, können auch Kontoauszüge für einen aussagekräftigen Zeitraum – etwa für einen Monat, ggf auch länger – verlangt werden, denn das Gericht muss sich einen belastbaren Überblick über die Vermögensverhältnisse verschaffen können. Hierfür ist es nicht zu viel verlangt, wenn der ASt zur genaueren Darlegung seiner Vermögensverhältnisse verpflichtet wird. Bei Selbstständigen können auch erheblich längere Zeiträume in Betracht kommen, was aber nicht unverhältnismäßig ist, da den Selbstständigen ohnehin Buchführungspflichten treffen und der Aufwand daher überschaubar ist.
Da auf Konten nicht angegebene Vermögen bestehen können, vor allem aber, weil sich hieraus der bargeldlose Zahlungsverkehr und damit die Mittelverwendung wie auch Zuflüsse ablesen lassen, dürfte es sich regelmäßig anbieten, den ASt zur Vorlage von Kontoauszügen aufzufordern. Damit bestehen grds Zweifel, denen der Rechtspfleger durch eine entsprechende Auflage nachgehen darf (anders noch 9. Aufl Rn 14 unter Verweis auf AG München AnwBl 1999, 184). Indes hat der Rechtspfleger vor Ablehnung des Antrages dann einen entsprechenden Hinweis bzw eine Auflage zu erteilen.
Wird im Falle des Direktzugangs zum RA nach § 6 Abs 2 BerHG nachträglich ein Antrag gem § 4 Abs 2 S 4 gestellt, hat der Ratsuchende seine Bedürftigkeit auch dem AG gegenüber nachzuweisen (AG Achim Rpfleger 1988, 151; vgl Greißinger Rn 26).












b) Vereinfachter Antrag
16


Nach § 2 BerHFV muss ein Rechtsuchender, der nach dem SGB XII Leistungen zum Lebensunterhalt bezieht, die Abschnitte C bis G des Vordrucks vorbehaltlich einer anderweitigen Anordnung des Amtsgerichts nicht ausfüllen, wenn er der Erklärung den zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Bewilligungsbescheid des Sozialamts beifügt.
Der Rechtspfleger war aber befugt, gleichwohl genauere Darlegungen zu verlangen.












c) Maßgeblicher Zeitpunkt
17


Maßgeblich sind die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Entscheidungsreife des Antrags. Im Falle unmittelbarer Inanspruchnahme des Rechtsanwalts nach § 6 Abs 2 BerHG kann auf den Beginn der Erteilung der BerH abzustellen sein (Details: § 1 BerHG Rn 49).











4. Notwendige Versicherungen, Abs 3 Nr 2
18


Nach Abs 3 Nr 2 ist dem Antrag eine Versicherung des ASt vorzulegen, dass ihm in derselben Angelegenheit BerH bisher weder gewährt noch durch das Gericht versagt worden ist, und dass in derselben Angelegenheit kein gerichtliches Verfahren anhängig ist oder war.
Der Begriff „derselben Angelegenheit“ wird gesetzlich nicht definiert. Es sind die zu § 44 RVG erarbeiteten Grundsätze heranzuziehen (Einzelheiten: § 44 RVG Rn 64 ff).










5. Glaubhaftmachung, Abs 4 S 1
19


Auf Verlangen des Gerichts hat der ASt seine tatsächlichen Angaben glaubhaft zu machen. Hierzu kann insbesondere die Abgabe einer Versicherung an Eides statt erfordert werden.










6. Weitere Erhebungen
20


Abs 4 S 2 gibt dem Gericht zudem die Befugnis, Erhebungen anzustellen. Hierzu gehören insbesondere die Vorlegung von Urkunden und die Einholung von Auskünften.
Die Vorschrift ist § 118 Abs 2 ZPO nachgebildet. Die dortigen Anmerkungen (§ 118 ZPO Rn 22 ff) können grds ergänzend herangezogen werden. Jedoch ist zu beachten, dass es für die BerH nicht auf die Erfolgsaussichten ankommt (§ 1 BerHG Rn 42), so dass etwa die Anforderung von Beiakten zB der Staatsanwaltschaft im Vorfeld einer Beratung über Erfolgsaussichten eines Schadensersatzbegehrens nach einem Verkehrsunfall anders als im PKH-Prüfungsverfahren eher nicht in Frage kommen dürfte.
Auskünfte können von allen Behörden, aber auch von Privatpersonen – etwa dem Arbeitgeber – eingeholt werden, soweit die zweckmäßig erscheint. Dabei ist die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Zunächst ist der ASt selbst zu befragen. Nur dann, wenn die Antworten nicht ausreichen oder der ASt nicht selbst zur Auskunft in der Lage ist, sollte eine Auskunft von dritter Stelle eingeholt werden. Wird etwa die aufgegebene Lohnbescheinigung vom ASt nicht vorgelegt, liegt es näher, den Antrag gem Abs 5 abzulehnen.
Aus Abs 5 lässt sich – wie schon aus § 118 Abs 2 S 4 ZPO – ein Beschleunigungsgebot ableiten. Das Prüfungsverfahren soll möglichst zügig zu einem Ende gebracht werden. Schon deshalb ist im Zweifel die Rückfrage beim Schuldner unter Fristsetzung (vgl Abs 5) das gebotene Mittel.
Auskunftsbeschränkungen, etwa das Steuer- oder Sozialversicherungsgeheimnis wie auch das Datenschutzgeheimnis nach § 5 DatenschutzG, sind vom Gericht zu beachten. Die im RegE ursprünglich vorgesehene Befugnis auch Finanzämter, Sozialleistungsträger, Versicherungsunternehmen pp mit Einverständnis des ASt ist unter Hinweis auf den Datenschutz und die fehlende Verhältnismäßigkeit abgelehnt (BT Drucks 17/13538, S 39/40).
Neben der Anordnung der Vorlage von Kontoauszügen (vgl Rn 15) ist insbesondere an Ablichtungen von Lohn- und Gehaltsbescheinigungen, Steuerbescheiden, Kreditverträgen, (Lebens-)Versicherungsverträgen, Sparverträgen/Sparbüchern aber auch Mietverträgen, Abrechnungen von Nebenkosten zu denken.










7. Zeugen und Sachverständige, Abs 4 S 3
21


Zeugen und Sachverständige sind nicht zu hören.
Damit wird nochmals klargestellt, dass es sich bei dem Prüfungsverfahren um ein summarisches handelt. Das Verbot sollte auch nicht umgangen werden, indem etwa schriftliche Bestätigungen eingefordert werden, die einer schriftlichen Zeugenaussage oder einem verkürzten Gutachten gleichkommen. Nochmals: BerH in Form der Auskunft oder Beratung ist nicht von Erfolgsaussichten abhängig.










8. Ablehnung bei unterlassener Mitwirkung, Abs 5
22


Ebenso wie § 118 Abs 2 S 4 ZPO (§ 118 ZPO Rn 28 ff) sieht Abs 5 nunmehr vor, dass der Antrag abzulehnen ist, wenn binnen einer gerichtlich gesetzten Frist das Vorbringen des ASt nicht ergänzt oder glaubhaft gemacht worden ist.
Dies dient der Straffung des Prüfungsverfahrens und setzt damit das Beschleunigungsgebot um.
Erforderlich ist, dass der Rechtspfleger eine je nach den Umständen angemessene Frist setzt. Eine entspr schriftliche Verfügung mit der Aufforderung zur Ergänzung/Glaubhaftmachung des Sachverhalts ist zuzustellen. Unterbliebener Vortrag geht zu Lasten des ASt.
Nachträgliches Vorbringen, dass zwar nach Ablauf der Frist, aber vor der Entscheidung eingeht, ist wie bei § 118 Abs 2 S 4 ZPO für die PKH/VKH zu berücksichtigen. Die gerichtliche Frist ist keine Ausschlussfrist, sondern soll den ASt zur Beschleunigung anhalten. Abzustellen ist auf den Zeitpunkt der Entscheidung, besser: Entscheidungsreife (§ 1 BerHG Rn 49).










9. Auskunftsansprüche der Beratungsperson bei Direktzugang, Abs 6
23


Abs 6 dient (wie vor der Reform § 7) dem Schutz der Beratungsperson, die bei einem Direktzugang nach § 6 Abs 2 ohne Beratungshilfeschein in Vorleistung geht. Durch die nach Abs 6 mitzuteilenden Angaben soll dem Rechtsanwalt, der das Risiko einer späteren Ablehnung der Beratungshilfe durch das Amtsgericht trägt, die Prüfung der Voraussetzungen für die Gewährung von Beratungshilfe ermöglicht werden (vgl BT-Drucks 8/3695 S 9). Die vorgesehenen Erklärungen sollen also der anwaltlichen Beratungshilfe vorangehen.
Das Gesetz sieht keine generelle Auskunfts- oder Belegpflicht des ASt, sondern eine Auskunftsberechtigung für die Beratungsperson vor, dessen Ausnutzung in ihrem Ermessen liegt.
Hierzu kann die Beratungsperson auch die Vorlage entsprechender Belege (etwa Lohn- und Gehaltsbescheinigungen, Kontoauszüge, Mietvertrag pp) verlangen, was aus dem Wortlaut („belegt“) folgt.
Es bietet sich an, dass die Beratungsperson die erforderlichen Belege bereits vor einem Gespräch etwa bei der Terminsvereinbarung anfordert.
Darüber hinaus kann die Beratungsperson auch die Erklärung verlangen, dass in derselben Angelegenheit bisher weder BerH gewährt noch versagt worden ist, und dass in derselben Angelegenheit kein gerichtliches Verfahren anhängig ist.
Zweckmäßigerweise erfragt der Anwalt insbesondere, ob der Rechtssuchende schon einmal in diesem Zusammenhang bei einem anderen Anwalt war oder sich hat anderweit beraten lassen.
Die vorstehenden Ausführungen zu Abs 4 (Rn 19 ff) gelten prinzipiell entspr.
Die Beratungspersonen sind gut beraten, die Angaben kritisch zu hinterfragen und sich umfangreich belegen zu lassen. Denn nur dann kann sie auf eine Vergütung aus der Staatskasse vertrauen.
Zur Vergütung bei nachträglicher Antragstellung vgl § 8 BerHG Rn 8, § 8a BerHG Rn 3 ff.






Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 5 [Verfahren]






§ 5 [Verfahren]
1Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 2§ 185 Abs. 3 und § 189 Abs. 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes gelten entsprechend.






Kommentierung
I.Inhalt und Zweck der Vorschrift1

II.Anwendung des FamFG2

III.Negativer Kompetenzkonflikt3









I. Inhalt und Zweck der Vorschrift
1


Die Verweisung auf das FamFG für das Bewilligungsverfahren (nicht auch das Kostenfestsetzungsverfahren; richtig: OLG Frankfurt NJW-RR 2012, 1024) dient – ebenso wie früher die Verweisung auf das FGG – der Verfahrensvereinfachung, namentlich zwecks Lockerung der Verpflichtung, einen Dolmetscher gem. § 185 GVG beizuziehen und diesen nach § 189 GVG zu beeiden sowie wegen der unterschiedlichen Anforderungen an die Glaubhaftmachung gem. ZPO und FGG, jetzt FamFG (BR-Drucks 404/1/79 Nr 4 zu § 5). Auch im Hinblick auf die Bekanntmachung der Entscheidung (§ 16 FGG, jetzt § 15 FamFG) erschien das FGG – jetzt FamFG – angemessener (BT-Drucks 8/3695 zu § 5).








II. Anwendung des FamFG
2


Bedeutung hat die Verweisung auf das FamFG auch für das Rechtsbehelfsverfahren, vgl OLG Koblenz AGS 2012, 27.
Grundsätzlich kommt die Beschwerde gem § 58 ff FamFG, § 11 RPflG iVm § 5 gegen Entscheidungen des Amtsgerichts in Betracht, sofern es sich nicht um einen Beschluss handelt, durch den der Antrag zurückgewiesen worden ist. Denn nach § 7 BerHG ist dann nur die (unbefristete) Erinnerung statthaft,
Ein BerH gewährender Beschluss kann nicht von der Staatskasse angefochten werden; vgl  § 7 BerHG Rn 8.
Auch eine „Durchgriffserinnerung“ gem § 11 RPflG gegen den BerH ablehnenden Beschluss ist wegen § 6 Abs 2 BerHG nicht gegeben (LG Krefeld Rpfleger 1983, 285; LG Lübeck SchlHA 1982, 30; aA AG Lübeck Rpfleger 1982, 109).








III. Negativer Kompetenzkonflikt
3


Im Falle eines negativen Kompetenzkonfliktes ist nach § 5 FamFG zu verfahren (LG Duisburg B v 12.12.2014 – 5 T 40/14, juris; noch zu § 5 FGG: OLG Zweibrücken Rpfleger 1983, 30). Es genügt, dass sich die Rechtspfleger der beteiligten Gerichte nicht über die Zuständigkeit einigen können (§ 24a Abs 2 RPflG; BayObLG JurBüro 1989, 63; Greißinger AnwBl 1989, 575).
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§ 6 [Entscheidung über Berechtigungsschein]
(1) Sind die Voraussetzungen für die Gewährung von Beratungshilfe gegeben und wird die Angelegenheit nicht durch das Amtsgericht erledigt, stellt das Amtsgericht dem Rechtsuchenden unter genauer Bezeichnung der Angelegenheit einen Berechtigungsschein für Beratungshilfe durch eine Beratungsperson seiner Wahl aus.
(2) 1Wenn sich der Rechtsuchende wegen Beratungshilfe unmittelbar an eine Beratungsperson wendet, kann der Antrag auf Bewilligung der Beratungshilfe nachträglich gestellt werden. 2In diesem Fall ist der Antrag spätestens vier Wochen nach Beginn der Beratungshilfetätigkeit zu stellen.
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I. Allgemeines
1


In Abs 1 wird geregelt, wie das Amtsgericht über den Antrag auf BerH (§ 4 BerHG) zu entscheiden hat. Abs 2, der früher die Statthaftigkeit von Rechtsbehelfen regelte (jetzt § 7 BerHG), normiert nunmehr den Direktzugang.








II. Bewilligung nach Abs 1
2


Das Gesetz regelt nur die Bewilligung der BerH in Abs 1, nicht aber die Ablehnung eines BerH-Antrags.









1. Notwendiger Inhalt der Bewilligungsentscheidung
3


Die notwendigen Voraussetzungen der BerH sind in §§ 1 und 2 geregelt. Kann das Amtsgericht die Angelegenheit nicht gem § 3 Abs 2 BerHG erledigen, stellt das Amtsgericht einen Berechtigungsschein für BerH aus. Zur Frage, ob ein BerH-Schein auch erforderlich ist, wenn BerH im Wege des Direktzugangs nach § 6 Abs 2 BerHG erteilt worden ist, vgl Rn 18.
Der notwendigen Inhalt des Beratungshilfescheins (vgl LG Stuttgart JurBüro 1986, 1519) umfasst insbesondere die genaue Bezeichnung der Angelegenheit. Die Angabe ist vor allem im späteren Vergütungsfestsetzungsverfahren, aber auch im Fall einer späteren weiteren Inanspruchnahme von BerH (vgl notwendige Angaben des ASt nach § 4 Abs 3, 6 BerHG, dort Rn 14 ff) von Bedeutung.
Mit dem Beratungshilfeschein kann sich der Rechtsuchende an eine „Beratungsperson seiner Wahl“ wenden (Greißinger Rn 9 ff). Dies kann jede Beratungsperson im Bundesgebiet sein (vgl § 4 BerHG Rn 10).
Um die Auswahl zu ermöglichen, kann dem Rechtssuchenden eine Liste der zugelassenen Rechtsanwälte vorgelegt oder auf die Rechtsanwaltskammer verwiesen werden. Entsprechendes gilt für die übrigen Beratungspersonen. Die Gerichte selbst haben sich Empfehlungen zu enthalten.
Der Anwalt ist, sofern kein wichtiger Grund vorliegt (vgl § 49a BRAO Rn 3), zur BerH verpflichtet, Becker AnwBl 1982, 290, 291. Entsprechendes gilt für die Angehörigen steuerberatender Berufe, § 65a StBerG, § 51a WiPrO.
Der Berechtigungsschein ist nicht auf die Erteilung von Rechtsrat zu beschränken; die Erforderlichkeit anwaltlicher Vertretung wird erst im Rahmen der Gebührenfestsetzung überprüft (LG Aachen AnwBl 1997, 293). Die Beurteilung, ob eine Vertretung erforderlich ist, kann typischerweise nicht schon im Bewilligungsverfahren geprüft werden, da das Ergebnis der rechtlichen Prüfung, die der Beratung denknotwendig vorausgehen muss, noch nicht erfolgt ist. Andernfalls müsste der Rpfleger dieser Prüfung selbst vornehmen. Dies ist ihm aber nur in den Fällen des § 3 Abs 2 BerHG eröffnet, sodass dann kein BerH-Schein zu erteilen ist.
Anders kann dies aber in den Fällen der nachträglichen Antragstellung (Direktzugang) sein, wenn bereits eine Beratung erfolgt ist. Dann wird regelmäßig eine Prüfung möglich (und damit erforderlich) sein, ob auch die Voraussetzungen für eine Vertretung gem § 2 Abs 1 S 2 vorliegen (vgl. unten Rn 14 aE). Liegen diese nicht vor, ist die Bewilligung auf Beratung zu beschränken.
Ist in den Fällen des Direktzugangs auch schon die Vertretung erfolgt (und damit die BerH „vollständig“ erteilt), ist bereits die Bewilligung durch den Rpfleger auf die Vertretung zu beschränken, wenn zwar die Voraussetzungen für eine Beratung, aber nicht für eine Vertretung vorliegen.
In den letztgenannten Fällen gibt es keinen Grund, die Entscheidung über die Berechtigung der Vertretung statt dem Rpfleger dem für die Gebührenfestsetzung nach § 55 RVG zuständigen Urkundsbeamten aufzubürden.










2. Ablehnung der Bewilligung
4


Lehnt der RPfleger die Bewilligung ab, ist die Entscheidung zu begründen.
Vor der Ablehnung ist auf etwaige Unvollständigkeit des Antrags unter Ausnutzung der Befugnisse des § 4 Abs 4 BerHG (vgl § 4 BerHG Rn 22) möglichst unter Fristsetzung hinzuweisen und weiterer Vortrag abzuwarten.
Die ablehnende Entscheidung ist gem § 5 BerHG iVm § 38, 39 FamFG mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen (vgl. BVerfG AnwBl 2015, 626). Dabei ist auf die Möglichkeit einer (unbefristeten) Erinnerung gem § 7 BerHG (dort Rn 2) hinzuweisen.










3. Zuständigkeit
5


Zuständig für die Bewilligungsentscheidung ist gem § 24a Abs 1 Nr 1 RPflG der Rpfleger.









III. Direktzugang, Abs 2 S 1
6


Durch § 6 Abs 2 BerHG ist klargestellt, dass sich der Rechtssuchende (ebenso wie ehedem gem § 4 Abs 2 S 4, § 7 BerHG aF) unmittelbar an eine Beratungsperson wenden kann, ohne dass zuvor ein Beratungshilfeschein erteilt werden muss (Direktzugang).
Entgegen dem Entwurf der BReg (BT-Drucks 17/11472) ist der Direktzugang nicht auf Fälle besonderer Eilbedürftigkeit beschränkt. Die auch hier (11. Aufl Einl BerH Rn 27) vorgetragenen erheblichen Bedenken haben den BT-Rechtsausschuss im Wesentlichen zur Beibehaltung der bisherigen Regelung (zur Fristgebundenheit des Antrags vgl Rn 10 ff) veranlasst (BT-Drucks 11/13538 S 40). Das ist uneingeschränkt zu begrüßen.
Der Direktzugang ist damit nicht subsidiär, sondern gleichwertig gegenüber der vorherigen Antragstellung beim AG. Dies verkennt Nickel MDR 2013, 950, 952, der die Änderungen durch den Rechtsausschuss übersieht (BT-Drucks 17/13538 S 40).


7


Der Beschleunigung des Verfahrens soll die Möglichkeit dienen, dass der Rechtsuchende sich unmittelbar an einen Rechtsanwalt wendet und BerH beantragt. Dies erlangt vor allem in eiligen Fristsachen (etwa im Vorfeld einer Kündigungsschutzklage) Bedeutung. Gleichwohl ist eine besondere Eilbedürftigkeit des Anliegens keine Voraussetzung der direkten Inanspruchnahme. Von der ursprünglich geplanten Einführung (RegE BT-Drucks 17/11472 S 40) ist im Zuge der Beratungen ausdrücklich abgesehen worden (BT-Drucks 17/13538 S 40).
Der Rechtsanwalt hat standesrechtlich die BerH, falls alle Voraussetzungen vorliegen, alsbald zu gewähren, vgl § 49a BRAO. In § 6 Abs 2 ist für diesen Fall geregelt, dass der (an das Amtsgericht gerichtete) Antrag nachträglich gestellt werden kann. Die Bereitschaft, BerH zu gewähren, bekundet die Beratungsperson, indem sie die Beratung oder Vertretung ausführt.
Erscheint dem Rechtsanwalt zweifelhaft, ob BerH zu gewähren ist, kann er den Rechtsuchenden an das Amtsgericht zwecks Beantragung eines Berechtigungsscheins verweisen, Schaich AnwBl 1981, 3. Denn der Anwalt muss nicht das Risiko tragen, dass sich seine Gebührenforderung gegen den Mandanten nicht realisieren lässt.
Ob dieses Verfahren praktisch mit der Verweigerung der BerH gleichzusetzen ist und daher nicht grds angewendet werden darf (so 9. Aufl Rn 10; Bischof NJW 1981, 898; Kreppel Rpfleger 1986, 86, 87; Klein JurBüro 2001, 173; anders: Anwkom-RVG-Schneider § 44 RVG, Rn 9) ist eine Frage des Standesrechts, § 49a BRAO. Versäumt der Rechtssuchende hierdurch schuldlos eine Frist, kommt indes eine Haftung in Betracht. Vgl auch § 49 BRAO Rn 11.









1. Nachträgliche Antragstellung durch ASt
8


Der nachträgliche Antrag kann zunächst durch den ASt direkt beim AG gestellt werden. Aus dem Gesetz ergibt sich nicht, dass der Antrag durch die Beratungsperson oder gar schriftlich gestellt werden müsste. Insoweit gelten zu Form (mündlich oder schriftlich) und Inhalt keine Besonderheiten.










2. Nachträgliche Antragstellung durch den Rechtsanwalt
9


Der Antrag kann auch durch den RA im Namen des ASt vorgebracht werden. BerH-berechtigt ist der ASt, nicht die Beratungsperson. Dies wird regelmäßig schriftlich erfolgen, so dass dann Formularzwang herrscht. Das Formular ist – schon wegen der darin enthaltenen Versicherungen – durch den ASt persönlich zu unterzeichnen.









IV. Nachträgliche Antragstellung fristgebunden, Abs 2 S 2
10


Der nachträgliche Antrag ist spätestens 4 Wochen nach Beginn der Beratungshilfetätigkeit zu stellen.
Fristbeginn ist der Beginn der Beratungshilfetätigkeit. Damit ist nicht notwendig der erste Kontakt mit der Anwaltskanzlei, sondern der Zeitpunkt gemeint, indem erstmals das Anliegen rechtlich geprüft wird bzw eine Beratungstätigkeit von einem Berufsträger ausgeübt wird. Die bloße Vereinbarung eines Termins reicht nicht aus, vgl AG Königswinter NJW-RR 2015, 384.









1. Sinn und Zweck
11


Sinn und Zweck der Befristung ist es, den Gerichten künftig die Prüfung lang zurückliegender Sachverhalte zu ersparen. Damit soll auch der (vermeintlichen) Gefahr begegnet werden, dass Mandate ex post über BerH abgerechnet werden, weil sich die Eintreibung der Gebührenforderung als schwierig gestaltet. Durch die Kürze der Frist soll schnell Rechtssicherheit geschaffen werden (BT-Drucks 17/11472 S 41). Dies wird bei der Auslegung zu berücksichtigen sein.










2. Notwendige Maßnahmen
12


Binnen der Frist ist der Antrag zu stellen. Dies wird in praxi regelmäßig schriftlich durch die Beratungsperson erfolgen. Dabei sind die notwendigen Angaben und Belege (§ 4 BerHG Rn 14 ff) vorzulegen. Der Antrag muss den wesentlichen Formerfordernissen (also Formularzwang, persönliche Daten, persönliche Unterschrift wie auch persönliche Versicherungen des ASt) und die wesentlichen Angaben zur Angelegenheit wie auch zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen enthalten. Einzelne Angaben können (auch auf Nachfrage des AG gem § 4 Abs 4 BerHG, dort Rn 22) ergänzt und einzelne Belege nachgereicht werden.
Die bloße Übersendung des Vergütungsfestsetzungsantrages reicht nicht, weil er die notwendigen Angaben und Versicherungen des ASt nach § 4 Abs 3 BerHG regelmäßig nicht enthält.
Anders als im Bereich der PKH/VKH für die Frage der Verjährungshemmung gem § 204 Abs 1 Nr 14 BGB reicht es nicht aus, die nach § 4 Abs 3 BerHG erforderlichen Erklärungen nachzureichen (vgl dort BGH NJW 1998, 3486). Die wesentlichen Angaben und Erklärungen müssen binnen der Frist vorliegen. Denn hier geht es – anders als bei der Frage der Hemmung – um eine Ausschlussfrist, deren Ziel die schnelle Schaffung von Rechtssicherheit ist (vgl Rn 11, 14). Die Hemmungsregelung des § 204 BGB ist nicht analog anwendbar.
Geht binnen der laufenden Frist ein unvollständiger, die notwendigen Angaben und Versicherungen nicht enthaltender Antrag oder auch nur der bloße Vergütungsfestsetzungsantrag ein, ist das Gericht gehalten, unter Hinweis auf § 6 Abs 2 BerHG den ASt und ggf auch die Beratungsperson zu einer Ergänzung binnen der Frist anzuhalten. Dies folgt schon aus § 28 FamFG.
Bei der praktischen Anwendung ist Augenmaß verlangt. Macht der ASt nachvollziehbar geltend, dass er ohne sein Verschulden an der Vorlage eines einzelnen Beleges gehindert ist (zB Arbeitgeber erstellt trotz Aufforderung binnen der Antragsfrist keine Verdienstbescheinigung, die die Angaben im Formular belegen) kann dies allein nach dem Rechtsgedanken des § 203 BGB (unten Rn 14) nicht aus förmlichen Erwägungen heraus zur Ablehnung ausreichen. Insoweit kann sich das Setzen einer Frist nach § 4 Abs 5 (§ 4 BerHG Rn 22) anbieten, um für die notwendige Beschleunigung zu sorgen.










3. Entscheidung, insbesondere bei Antrag nach Fristablauf
13


Wird der Antrag nach Fristablauf gestellt, ist er als unbegründet, weil verfristet, und nicht als unzulässig zurückzuweisen.
Um den Fristbeginn berechnen zu können, muss in dem nachträglichen Antrag der Zeitpunkt des Beginns der Tätigkeit angegeben werden. Sollte auch Beratungshilfe durch Vertretung erteilt worden sein, wird spätestens das Datum eines etwaigen Schreibens, einer Besprechung oder eines Telefonats den Anbeginn der Beratungshilfe markieren. Im Zweifel ist vor der Bewilligungsentscheidung Nachfrage bei der Beratungsperson (oder dem ASt) zu halten.










4. Ausschlussfrist, keine Verjährung
14


Die Frist ist eine Ausschlussfrist, keine Verjährungsfrist (BT-Drucks 17/11472 S 41); der Anspruch auf Bewilligung von BerH erlischt also mit Fristablauf. Der Ablauf ist vAw zu beachten. Die Regeln zu Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung (§§ 203 ff BGB) sind nicht direkt anwendbar; ob einzelne Tatbestände Anwendung finden können, ist von Fall zu Fall nach Sinn und Zweck der jeweiligen Vorschrift zu prüfen (vgl. BGH NJW 2008, 2258 Rn 21). Bei der Auslegung ist aber zu beachten, dass Sinn und Zweck einer Ausschlussfrist ist, zügig für Rechtssicherheit und -klarheit zu sorgen. Daher ist ein strenger Prüfungsmaßstab anzuwenden (BGH aaO). Denkbar ist eine analoge Anwendung von § 203 BGB, der eine Hemmung bei höherer Gewalt vorsieht, etwa in Fällen einer plötzlich auftretenden schweren Erkrankung, die unvorhersehbar und ohne Möglichkeit der Vorsorge einer Vertretung auftritt (BGH VersR 1963, 94), im Einzelfall aber auch postalische Verzögerungen (hierzu OLG Karlsruhe NJW 2001, 3557). Der Begriff der Hemmung der Verjährung durch höhere Gewalt entspricht bei der Vornahme von Rechtshandlungen im Wesentlichen den Maßstäben für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Demzufolge liegt erst dann höhere Gewalt vor, wenn der Berechtigte auch bei äußerster, nach den Umständen billigerweise zu erwartender Sorgfalt an der Rechtsverfolgung verhindert ist.










5. Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
15


Überhaupt nicht anwendbar sind die Regeln zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand der §§ 233 ff ZPO – schon weil nach § 5 BerHG das FamFG anzuwenden ist – wie auch §§ 17 ff FamFG, da es sich nicht um eine prozessuale, sondern eine materielle Frist zur Geltendmachung des Anspruches handelt.
Eine analoge Anwendung der Regelungen zu den Verfahrensfristen wäre auch sinnwidrig. Weder kommt eine Verlängerung oder Verkürzung der Frist gem § 16 Abs 2 FamFG iVm § 224 Abs 2 ZPO in Betracht, noch passt hier die Vermutung des § 17 Abs 2 FamFG, nach der bei fehlender oder falscher Rechtsbehelfsbelehrung das Fehlen des Verschuldens vermutet wird. Einer solchen bedarf es bei einer materiellen Ausschlussfrist nicht.










6. Keine Verwirkung
16


Der Diskussion, ob eine Verwirkung des Beratungshilfeanspruchs in Betracht kommen kann (zum alten Recht AG Koblenz Rpfleger 2003, 669; anders und zutreffend allerdings BVerfG NJW 2006, 1504) ist durch die ausdrückliche Befristung nunmehr der Boden entzogen.










7. Antragsstellung auch nach Beginn der Tätigkeit
17


Die Regelung stellt klar, dass Beratungshilfe auch beantragt werden kann, nachdem die Beratungshilfe begonnen oder gar schon vollständig erteilt wurde (so schon bisher 11. Aufl § 7 Rn 21). Die nachträgliche Antragstellung setzt mithin ausdrücklich nicht voraus, dass die Antragstellung beim AG vor dem Zeitpunkt des Tätigwerdens liegt. Wollte man dies anders sehen, würde dies das Ziel der Beibehaltung eines effektiven, vorgerichtlichen Rechtsschutzes torpedieren.
Es gibt keinen Anhalt im Gesetz, dass die Beratungsperson nach Beginn der Tätigkeit mit der Beendigung bis zur Entscheidung über den fristgemäß gestellten Antrag warten müsste. Dies wäre auch sinnwidrig, wenn sich die BerH in Beratung erschöpft.
Soweit einzelne Amtsgerichte nach altem Recht gestützt auf den Wortlaut der Versicherung im Text des Antragsformulars wie auch in § 7 BerHG aF, dass BerH in derselben Angelegenheit „weder gewährt . . . worden sei“ hergeleitet haben, dass diese Versicherung nicht wahrheitsgemäß abgegeben werden könne, wenn der aufgesuchte Rechtsanwalt bereits mit der BerH begonnen habe, so dass Beratungshilfe schon gewährt worden sei (AG Konstanz NJOZ 2008, 3987; AG Koblenz JurBüro 2013, 37 f), war dies schon nach bisherigem Recht eine zweifelhafte Überdehnung des Gesetzeswortlauts. Gleiches gilt, wenn hierfür angeführt wurde, dass dies schon „aus Gründen der Überprüfbarkeit“ sein müsse (so aber AG Marburg JurBüro 2012, 595 ff). Beide Auffassung sind nunmehr wegen des eindeutigen Wortlauts von § 6 Abs 2 S 2 BerHG schlicht unvertretbar.
Das gilt auch, soweit teilweise aus dem Wortlaut von § 4 Abs 2 S 4 BerHG aF, nun § 6 Abs 2 BerHG („wegen Beratungshilfe“) gefolgert wurde, dass notwendige Voraussetzung der Bewilligung bei unmittelbarer Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts sei, dass vor Beginn des anwaltlichen Tätigwerdens klargestellt werden müsse, dass die Tätigkeit auf der Grundlage des Beratungshilfegesetzes erfolgen solle. Es sei kein Fall von Beratungshilfe, wenn der „Mandant“ bei der Schilderung seines rechtlichen Problems nichts davon sage, dass er nicht zur Zahlung des Anwaltshonorars in der Lage sei und sich nicht nach einer unentgeltlichen bzw verbilligten Beratungsmöglichkeit erkundige. Daraus sei abzuleiten, dass das Ausfüllen (Unterzeichnen) des amtlichen Vordrucks vor der anwaltlichen Tätigkeit liegen müsse (AG Hannover NdsRpfl 1999, 293; LG Hannover NdsRpfl 1999, 345; AG Konstanz aaO; AG Bad Kissingen FamRZ 2001, 558). Diese Auffassung findet spätestens jetzt keine Stütze im Gesetz, da ausdrücklich die Antragstellung nach Beginn der Tätigkeit eröffnet wird (so schon zum bisherigen Recht OLG Naumburg Rpfleger 2006, 86; LG Oldenburg Rpfleger 2001, 36; B/W-S/G/D Rn 978, 984, im Ergebnis so auch AG Biedenkopf JurBüro 2011, 540; AG Bielefeld FamRZ 2010, 1268). Die Gegenauffassung wird zunächst nicht vom Gesetzeswortlaut gestützt – dort ist vielmehr ausdrücklich von einer „nachträglichen“ Antragstellung die Rede. Wie die Direktberatung abzulaufen hat und wann der Antrag zu unterzeichnen ist, regeln weder § 6 Abs 2 noch § 4 Abs 6 BerHG.
Andernfalls werden an die Obliegenheits-Pflichten eines in Rechtssachen unerfahrenen Ratsuchenden unrealistisch strenge und formalisierte Anforderungen gestellt; auch werden sich formlose Informationsgespräche schwerlich präzise genug rekapitulieren lassen, um darauf die Ablehnung eines Falles der Beratungshilfe stützen zu können.
Der immer wieder als Argument vorgebrachten Gefahr, dass Mandate ex post zu BerH-Mandaten „umgewandelt“ würden, weil sich die Eintreibung der Forderung nachträglich als schwierig erweise, wird durch die kurze Frist wirksam begegnet.
Soweit das BVerfG (1 BvR 2392/07, juris) zum alten Recht (also ohne die ausdrückliche Klarstellung, dass der Antrag 4 Wochen nach Beginn der Tätigkeit zu stellen ist) die Gegenauffassung zwar für einfach gesetzlich, nicht aber für verfassungsrechtlich bedenklich hält, macht es sich die Sache zu leicht. Ob es ein etwaiges Missbrauchsrisiko durch Umwandlung von „Normalmandaten“ in „Beratungshilfemandate“ gibt, ist nicht empirisch erwiesen. Entscheidend ist, ob die materiellen Bewilligungsvoraussetzungen im relevanten Zeitpunkt (§ 1 BerHG Rn 49) vorlagen oder nicht. Der Landeskasse droht hierdurch kein Schaden – denn nur wenn ein materieller Anspruch auf BerH zu besteht, ist solche zu gewähren. Dies hat nichts mit dem „Regelungs-“ oder gar „Schutzzweck“ des § 6 Abs 2 BerHG zu tun.










8. Beratungshilfeschein auch nach Gewährung von Beratungshilfe noch erforderlich?
18


Hat der Rechtsanwalt im Falle des Direktzugangs schon BerH gewährt, indem er etwa eine Auskunft oder einen Rat erteilt hat, stellt sich die Frage, ob zunächst ein Beratungshilfeschein erteilt werden muss, bevor der Anwalt unter Verwendung des Vergütungsfestsetzungsformulars gegenüber dem Amtsgericht liquidieren kann.
Vorauszuschicken ist, dass in jedem Fall ein Antrag durch den Rechtssuchenden (ggf vertreten durch die Beratungsperson) zu stellen ist. Da dies im Zweifel schriftlich erfolgt, ist dabei der Formularzwang (schon wegen der Sicherstellung der nach § 4 Abs 3–6 BerHG erforderlichen Angaben und Versicherungen) zu beachten. Die bloße Übersendung des Vergütungsfestsetzungsantrages reicht nicht.
Dieser Antrag ist auf das Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzungen des § 1 BerHG durch den Rpfleger zu prüfen. Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt ist regelmäßig der Zeitpunkt des Beginns der Beratungshilfetätigkeit (§ 1 BerHG Rn 49).
Das Ergebnis ist in jedem Fall durch den Rpfleger in den Akten zu dokumentieren, damit der gem § 55 Abs 4 RVG für die Vergütungsfestsetzung zuständige Urkundsbeamte (§ 55 RVG Rn 5) über den entsprechenden Antrag entscheiden kann.
Ist die Erteilung der BerH (Beratung, Vertretung) schon abgeschlossen, bedarf es der Erteilung eines Berechtigungsscheins für die Entstehung des Entschädigungsanspruchs des Rechtsanwalts nicht zwingend, wenn die BerH bewilligt wird, Schulte Rpfleger 1983, 285; ähnlich OLG Düsseldorf AnwBl 1985, 655; aA LG Berlin JurBüro 1982, 1371 m zust Anm Mümmler; BayObLG JurBüro 1984, 121, 122; KG Rpfleger 1983, 445, 446) und die Voraussetzung für die Bewilligung im Zeitpunkt der Erteilung von BerH vorlagen (zutr B/W-S/G/D Rn 985). Wird zeitgleich mit der Bewilligung auch Kostenfestsetzung beantragt, sollte der evtl ausgestellte Berechtigungsschein zur Vermeidung von Missbrauch zu den Akten genommen werden.
Wird die BerH dagegen abgelehnt, ist der ASt schon in Hinblick auf das Rechtsmittel der Erinnerung zwingend schriftlich und mit Gründen zu bescheiden (BVerfG AnwBl 2015, 626). Das gilt insbesondere auch bei der Teilablehnung, weil zwar die Voraussetzungen für eine Beratung, nicht aber für eine Vertretung vorgelegen haben (oben Rn 3 aE).
Wird ein förmlicher (gesonderter) Antrag vor Abschluss der BerH gestellt, kann ein weiterer Vergütungsanspruch (etwa für die Vertretung) nur entstehen, wenn dem Antrag vom AG unter Bejahung der Voraussetzungen des § 2 Abs 1 S 2 BerHG (§ 2 Rn 10 ff) stattgegeben worden ist (ähnlich: LG Bamberg JurBüro 1982, 572; vgl oben Rn 3 aE).










9. Zuständigkeit für nachträglichen Antrag
19


Der nachträgliche Antrag kann nur bei dem gem § 4 Abs 1 zuständigen Gericht gestellt werden.






Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 6a [Aufhebung der Bewilligung]






§ 6a [Aufhebung der Bewilligung]
(1) Das Gericht kann die Bewilligung von Amts wegen aufheben, wenn die Voraussetzungen für die Beratungshilfe zum Zeitpunkt der Bewilligung nicht vorgelegen haben und seit der Bewilligung nicht mehr als ein Jahr vergangen ist.
(2) 1Die Beratungsperson kann die Aufhebung der Bewilligung beantragen, wenn der Rechtsuchende aufgrund der Beratung oder Vertretung, für die ihm Beratungshilfe bewilligt wurde, etwas erlangt hat. 2Der Antrag kann nur gestellt werden, wenn die Beratungsperson
	1.
	
noch keine Beratungshilfevergütung nach § 44 Satz 1 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes beantragt hat und

	2.
	
den Rechtsuchenden bei der Mandatsübernahme auf die Möglichkeit der Antragstellung und der Aufhebung der Bewilligung sowie auf die sich für die Vergütung nach § 8a Absatz 2 ergebenden Folgen in Textform hingewiesen hat.


3Das Gericht hebt den Beschluss über die Bewilligung von Beratungshilfe nach Anhörung des Rechtsuchenden auf, wenn dieser aufgrund des Erlangten die Voraussetzungen hinsichtlich der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse für die Bewilligung von Beratungshilfe nicht mehr erfüllt.
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I. Allgemeines
1


Ist die BerH einmal bewilligt und ein Berechtigungsschein erteilt, sah das Gesetz bisher keine Aufhebungsmöglichkeit wegen Fehlens oder Fortfalls der für die Gewährung der BerH wesentlichen Umstände vor. Daraus war mit dem Argument des Vertrauensschutzes für den Anwalt verbreitet abgeleitet worden, dass eine Aufhebung der Bewilligung analog § 124 Nr 1–3 ZPO ausgeschlossen sei, was aber nach hier vertretener Auffassung nicht zutraf (Einzelheiten: 11. Aufl § 6 BerHG Rn 10–18). Noch problematischer war der Widerruf nachträglich unrichtig gewordener Bewilligung (11. Aufl § 6 BerHG Rn 19).
Durch die Neueinführung des § 6a BerHG sind nunmehr die Voraussetzungen einer Aufhebung wegen anfänglichen Fehlens der Bewilligungsvoraussetzungen sowie auf Antrag der Beratungsperson in einem Sonderfall des nachträglichen Wegfalls geregelt.








II. Aufhebung wegen anfänglichen Fehlens der Bewilligungsvoraussetzungen, Abs 1
2


Das Gericht kann nunmehr gem Abs 1 die Bewilligung vAw aufheben, wenn die Voraussetzungen für die BerH zum Zeitpunkt der Bewilligung nicht vorgelegen haben. Die Aufhebung kann nur binnen eines Jahres nach Bewilligung erfolgen.









1. Fehlen der Bewilligungsvoraussetzungen
3


Materielle Voraussetzung der Aufhebung ist das Fehlen der Bewilligungsvoraussetzungen (§ 1 Rn 43 ff) zum Zeitpunkt der Bewilligung (§ 1 BerHG Rn 49).
Typischerweise dürfte es darum gehen, dass die wirtschaftliche Bedürftigkeit nicht iSv § 1 Abs 1 Nr 1 nicht gegeben war. Hierauf aber ist die Aufhebung nicht beschränkt. Wird etwa im Nachgang bekannt, dass der ASt schon vor der Bewilligung hinreichend Beraten war und daher Mutwilligkeit iSv § 1 Abs 1 Nr 3 BerHG vorlag, kann dies ebenfalls zur Aufhebung führen. Gleiches gilt, wenn ein zumutbares Angebot alternativer Hilfe (§ 1 Abs 1 Nr 2) nicht genutzt wurde.
Da es für die Bewilligung nicht auf die Erfolgsaussichten ankommt (§ 1 Rn 42), kann hierauf auch nicht die Aufhebung gestützt werden.
Es genügt, dass die Voraussetzungen objektiv nicht vorlagen. Das Gesetz stellt – anders als in § 124 Abs 1 Nr 2 ZPO – nicht darauf ab, ob die Falschangaben auch subjektiv falsch waren oder gar die Bewilligung „vorsätzlich oder aus grober Nachlässigkeit“ erschlichen wurde. Fehlt es aber an jedem Verschulden oder liegt nur einfache Fahrlässigkeit vor, ist dies im Rahmen der Ermessensprüfung (Rn 5) zu berücksichtigen.
Die Frage einer „Teilaufhebung wegen fehlendem Vertretungsbedarfs“ dürfte sich kaum stellen, da BerH nur insgesamt bewilligt wird. Ob die Voraussetzungen für eine Vertretung vorliegen, wird erst im Rahmen der Kostenfestsetzung zu prüfen sein.
Kein Grund für eine Aufhebung (besser: „Widerruf“) ist eine nachträglich Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse; dies ist nur unter den Voraussetzungen des Abs 2 (unten Rn 8) möglich (ausdrücklich BT-Drucks 17/11472 Rn 41).










2. Befristung
4


Die Aufhebung der Bewilligung ist befristet. Die Jahresfrist beginnt mit dem Tag der Bewilligung. Es gelten – wie bei §§ 120, 124 ZPO – für Fristbeginn und -berechnung über die Verweisung in § 5 BerHG gem § 15 FamFG die §§ 221, 222 ZPO.
Der Lauf der Frist ist nicht davon abhängig, wann das Gericht von den die Aufhebung rechtfertigenden Umständen Kenntnis erlangt hat. Es handelt sich um eine „Ultimo-Frist“, die kenntnisunabhängig endet.
Ebenso regelt das Gesetz keine Unterbrechungstatbestände. Wie in den Fällen des § 120 Abs 4 S 3 ZPO kann aber auch dann eine Aufhebung nach Fristablauf erfolgen, wenn das Aufhebungsverfahren so rechtzeitig mit einer Anhörung eingeleitet worden ist, dass bei einer unverzüglichen Antwort des ASt innerhalb der Frist hätte abgeschlossen werden können (vgl § 120a ZPO Rn 22 mN). Denn dann liegt eine Verfahrensverzögerung vor, auf die sich der ASt nicht berufen kann. Dass aber setzt voraus, dass das Gericht seinerseits keine vermeidbaren Verzögerungen verursacht hat.










3. Ermessensentscheidung
5


Die Entscheidung, ob aufgehoben wird, steht im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts. Anders als bei § 124 ZPO („soll (...) aufheben“) ist hier kein gebundenes, sondern ein freies Ermessen („kann“) unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles auszuüben.
Der Gesetzgeber hat bewusst eine „Verpflichtung“ zur Aufhebung vermeiden wollen, weil der Aufwand oftmals in keinem Verhältnis zu den zurückzufordernden Kosten steht (BT-Drucks 17/11472 S 41). Denn auch das Aufhebungsverfahren bindet Kapazitäten, ohne dass dieser Aufwand durch eine „Strafgebühr“ aufgefangen werden könnte. Zudem gestaltet sich auch das Aufhebungsverfahren wegen etwaig fortbestehender Ansprüche der Beratungsperson (vgl § 8a BerHG Rn 8) nicht unkompliziert.
Im Rahmen der Ermessensentscheidung ist das Interesse des ASt an einer Aufrechterhaltung gegen das Aufhebungsinteresse abzuwägen. Von einer Aufhebung kann insbesondere dann abzusehen sein, wenn die Falschangaben nicht grob fahrlässig oder gar vorsätzlich erfolgten, also gerade kein „Erschleichen“ vorliegt. Auch kann berücksichtigt werden, wenn die Grenze der Bedürftigkeit nur um wenige Euro überschritten wird.
Die Ermessenserwägungen sind in der Aufhebungsentscheidung darzulegen.










4. Verfahren, Zuständigkeit, Rechtsbehelfsbelehrung
6


Das Verfahren kann vAw, aber auch auf Antrag Dritter, insbes der Beratungsperson, eingeleitet werden. Vor einer Aufhebungsentscheidung ist dem ASt zwingend rechtliches Gehör im Rahmen einer Anhörung zu gewähren. Dies gilt auch, wenn der Fristablauf unmittelbar bevorsteht, da etwaig durch den ASt verschuldete Verzögerungen, die zu einer Fristüberschreitung führen, die Aufhebung nicht verhindern (Rn 4).
Das Erfordernis der Anhörung ist zwar anders als in Abs 2 S 3 nicht ausdrücklich im Gesetz genannt, ergibt sich aber aus Art 103 Abs 1 GG.
Zuständig ist gem § 24a Abs 1 Nr 1 RPflG der Rpfleger.
Die die Bewilligung aufhebende Entscheidung ist gem § 5 BerHG iVm § 39 FamFG mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Dabei ist auf die Möglichkeit einer (unbefristeten) Erinnerung gem § 7 BerHG (dort Rn 5) hinzuweisen.









III. Aufhebung auf Antrag der Beratungsperson, Abs 2
7


Die Aufhebung (besser wäre der Terminus „Widerruf“ gewesen) auf Antrag der Beratungsperson stellt einen Sonderfall des nachträglichen Wegfalls der im relevanten Beurteilungszeitpunkt (§ 1 BerHG Rn 49) gegebenen Bedürftigkeit dar.
Sie kann nur auf Antrag der Beratungsperson und auch dann nur unter Einhaltung der in Abs 2 S 2 Nr 1 und 2 genannten Voraussetzungen erfolgen.
Ziel ist es, Unbilligkeiten zu vermeiden, die sich daraus ergeben, dass der ASt infolge der BerH eine wirtschaftliche Besserstellung erlangt hat, die ihn – hätte er sie vorher erlangt – zur Zahlung voller anwaltlicher Gebühren verpflichtet hätte (BT-Drucks 17/11472 S 41).









1. Etwas auf Grund der BerH erlangt, Abs 2 S 1
8


Voraussetzung ist zunächst, dass der ASt etwas auf Grund der Beratung oder Vertretung, für die ihm BerH bewilligt wurde, erlangt hat. Abs 2 S 3 stellt klar, dass dieser Vermögenszuwachs derart sein muss, dass die Voraussetzungen der Bedürftigkeit (§ 1 Abs 1 Nr 1 BerHG, dort Rn 45 ff) nachträglich entfallen.
Den Begriff des „Erlangten“ definiert das Gesetz nicht. Er ist im Lichte des § 115 ZPO, auf den auch § 1 Abs 1 Nr 1 BerHG Bezug nimmt, auszulegen. Gemeint ist damit jeder vermögenswerte Vorteil, da nach § 115 Abs 4 ZPO grds jedes Vermögen eingesetzt werden muss, soweit dies nicht unzumutbar ist.
Es reicht aber nicht jeder kleine Vermögenszuwachs aus. Da die Voraussetzungen des § 115 ZPO nochmals zu prüfen sind, muss es sich um verwertbares Vermögen (näher: § 115 ZPO Rn 79 ff, 106 ff) handeln; insbesondere müssen die Freibeträge (§ 115 ZPO Rn 120) überschritten sein.
Das Erlangte muss tatsächlich zur Verfügung stehen. Besteht der Zufluss darin, dass etwa eine noch nicht fällige Forderung infolge der Vertretung anerkannt wird (Beispiel: Bestehen einer Versicherungsforderung), fehlt es hieran. Anders ist dies – entsprechend der Lage bei der Berücksichtigung von Lebensversicherungen (§ 115 ZPO Rn 126) – dann, wenn die Forderung derart werthaltig und gesichert ist, dass sie entweder beliehen oder gekündigt werden kann.
Typischerweise wird es in praxi um Geldzuflüsse gehen; hierauf ist die Regelung aber nicht beschränkt. Bewirkt die BerH etwa die Herausgabe wertvoller Sachen, insbesondere von Handelsware, gibt es keinen Grund, den Geldeswert nicht in Anrechnung zu bringen. Eine Ausnahme wegen Unzumutbarkeit mag im seltenen Einzelfall gegeben sein, wenn es um die Herausgabe von persönlichen Erinnerungsgegenständen oder gar Erbstücke geht, die ein überragendes Affektionsinteresse begründen, die zur Begleichung der Gebührenforderung veräußert werden müssten. Hier könnten sozialstaatliche Grundsätze ausnahmsweise entgegenstehen.










2. Ausschluss: Beratungshilfevergütung beantragt, Abs 2 S 2 Nr 1
9


Die Aufhebung wegen nachträglichen Wegfalls der Bedürftigkeit ist nur auf Antrag der Beratungsperson eröffnet. Der Antrag darf nur bis zur Beantragung der Vergütung gem § 44 RVG beim AG gestellt werden. Dies dient der zügigen Schaffung von Rechtssicherheit (BT-Drucks 17/13472 S 41) und gilt für alle Beratungspersonen, da sie gem § 8 Abs 1 BerHG unabhängig vom Berufsstand einheitlich eine Vergütung nach dem RVG erhalten.
Abzustellen ist auf den Zeitpunkt des Eingangs der Vergütung beim AG, da es sich um eine empfangsbedürftige Erklärung handelt. Wird ein per Post übersandter Vergütungsfestsetzungsantrag durch einen per Fax übermittelten Aufhebungsantrag „überholt“, dürfte der Aufhebungsantrag rechtzeitig sein.
Die Neuregelung gibt der Beratungsperson Gestaltungsspielräume. Sie kann mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche durch den Kostenfestsetzungsantrag zuwarten. Der Gebührenanspruch verjährt gem § 195 BGB nach 3 Jahren; die 30-jährige Verjährungsfrist gem § 197 BGB findet mangels Titulierung keine Anwendung. Aufgrund der kurzen Verjährungsfrist dürfte der Einwand der Verwirkung allenfalls in seltensten Einzelfällen greifen.










3. Hinweispflicht, Abs 2 S 2 Nr 2
10


Die Möglichkeit einer Aufhebung auf Antrag setzt voraus, dass die Beratungsperson den ASt bei der Mandatsübernahme auf die Möglichkeit der Antragstellung und der Aufhebung der Bewilligung sowie auf die sich für die Vergütung nach § 8a Abs 2 BerHG ergebenden Folgen hingewiesen hat.
Damit wird sichergestellt, dass bei dem ASt kein Vertrauensschutz entstehen kann.
Dieser Hinweis muss in Textform erfolgen. Der Formzwang soll Beweisschwierigkeiten verhindern (BT-Drucks 17/11472 S 41). Sinnvollerweise sollte die Beratungsperson entsprechende Formulare bereithalten.










4. Zuständigkeit, Verfahren, Abs 2 S 3, und Entscheidung des Gerichts
11


Zuständig ist gem § 24a Abs 1 Nr 1 RPflG der Rpfleger.
Sobald der Antrag eingeht, ist der ASt durch das Gericht zwingend anzuhören. Soweit nicht vorgetragen, sollte der Rpfleger sich bei der Beratungsperson erkundigen, ob die nach Abs 2 S 2 Nr 2 erforderliche Belehrung in Textform erfolgt ist.
Dem Gericht ist nach Abs 2 S 3 kein Ermessen eröffnet. Nach dem Wortlaut hebt das Gericht auf, wenn die Voraussetzungen vorliegen.
Abs 2 S 3 ist etwas missverständlich formuliert, da dort nur auf die weggefallene Bedürftigkeit abgestellt wird. Zu prüfen sind indes auch die in Abs 2 S 2 Nr 1 und 2 als „Antragsvoraussetzungen“ formulierten Ausschlussgründe.
Dass dem Gericht kein Ermessen eröffnet ist, ist nicht unproblematisch, da schon bei kleinstem Übersteigen der Freibeträge die Aufhebungsmöglichkeit eröffnet ist, ohne dass etwaige Härten im Einzelfall berücksichtigt werden könnten. Insoweit bleibt allein der Beurteilungsspielraum bei der Prüfung des Tatbestandsmerkmals der Zumutbarkeit im Rahmen von § 115 Abs 3 S 1 ZPO.
Die die Bewilligung aufhebende Entscheidung ist gem § 5 BerHG iVm § 39 FamFG mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Dabei ist auf die Möglichkeit einer (unbefristeten) Erinnerung gem § 7 BerHG (dort Rn 1, 5) hinzuweisen.










5. Keine Anzeigepflicht des ASt
12


Der ASt hat keine Anzeigepflicht, wenn sich aufgrund der BerH seine Vermögenslage verbessert. Der Gesetzgeber hat hierauf bewusst verzichtet, da die BerH-Akten (anders als bei PKH) nicht einer regelmäßigen Prüfung unterliegen und daher unterlassene Anzeigen kaum offenbar werden (BT-Drucks 17/11472). Es wäre auch nicht wirtschaftlich, dem AG in jedem Einzelfall eine Anfrage beim ASt aufzuerlegen. Dafür sind die Vergütungssummen schlicht zu gering.









IV. Rechtsbehelf gegen Aufhebung
13


Die Aufhebungsentscheidung kann gem § 7 BerHG mit der Erinnerung angefochten werden (vgl § 7 BerHG Rn 1).





Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 7 [Rechtsbehelf]






§ 7 [Rechtsbehelf][1]
Gegen den Beschluss, durch den der Antrag auf Bewilligung von Beratungshilfe zurückgewiesen oder durch den die Bewilligung von Amts wegen oder auf Antrag der Beratungsperson wieder aufgehoben wird, ist nur die Erinnerung statthaft.






Kommentierung
I.Regelungsgehalt1

II.Rechtsbehelfe des ASt2 – 7

 1.Begrenzung des Rechtszugs: Nur Erinnerung3

 2.Erinnerungsbefugnis4

 3.Keine Frist5

 4.Gang des Erinnerungsverfahrens6

 5.Kein Rechtsbehelf gegen die Erinnerungsentscheidung7

III.Kein Rechtsbehelf der Staatskasse gegen die Bewilligung von Beratungshilfe8









I. Regelungsgehalt
1


Die Norm trägt nach der Reform einen vollständig neuen Inhalt. Sie übernimmt die bisher in § 6 Abs 2 BerHG aF enthaltende Regelung zu den Rechtsbehelfen mit erweitertem Inhalt. Nunmehr ist nicht nur die (Teil-)Versagung, sondern auch die Aufhebung gem § 6a BerHG mit der Erinnerung anfechtbar.
Die bisherige Regelung zu den notwendigen Angaben des ASt ggü der Beratungsperson beim Direktzugang ist in § 4 Abs 6 BerHG aufgegangen.








II. Rechtsbehelfe des ASt
2


§ 7 begrenzt als besondere gesetzliche Regelung iSv § 58 Abs 1 FamFG den Rechtszug. Danach ist die Erinnerung statthaft
	–
	gegen die (Teil-)Zurückweisung des Antrages auf Bewilligung von BerH,

	–
	gegen die Aufhebung der Bewilligung vAw (§ 6a Abs 1 BerHG) oder

	–
	gegen die die Aufhebung der Bewilligung auf Antrag der Beratungsperson (§ 6a Abs 2 BerHG).


Das Gesetz erwähnt nicht die Statthaftigkeit gegen die teilweise Zurückweisung des Antrags, zB wenn bei nachträglicher Antragstellung zwar BerH für eine Beratung, nicht aber für Vertretung gewährt wird (§ 6 BerHG Rn 3). Die Statthaftigkeit der Erinnerung auch in solchen Fällen ergibt sich aber jedenfalls aus Art 19 Abs 4 GG.









1. Begrenzung des Rechtszugs: Nur Erinnerung
3


Gemäß § 7 ist gegen den zurückweisenden Beschluss nur die Erinnerung statthaft. Dies dient der Klarstellung, dass der Richter beim Amtsgericht über die Erinnerung abschließend entscheidet und eine Beschwerde gegen seine Entscheidung nicht statthaft ist (BT-Drucks 8/3695 S 9; vgl Arnold/Meyer-Stolte/Herrmann/Hansens/Rellermeyer/Hintzen § 24a RPflG Rn 21; Lissner RPfleger 2009, 390, 391; Götsche FamRZ 2009, 905; Fölsch NJW 2010, 350, 351; LG Berlin JurBüro 2010, 94; LG Stendal NJW-RR 2010, 288). Diese Entscheidung hat der Gesetzgeber bei der Reform bestätigt (BT-Drucks 17/11472 S 42).
Damit ist die Beschwerde gem §§ 58 ff FamFG ausgeschlossen, vgl OLG Stuttgart RPfleger 2009, 462; OLG Hamm FamRZ 2010, 1364; OLG Brandenburg RVGreport 2011, 351; OLG Celle FamRZ 2011, 495.
Die anderweitige, zu Recht vereinzelt gebliebene Auffassung (LG Potsdam FamRZ 2009, 902–905 unter Bezugnahme auf Landmann RPfleger 2000, 320 ff), ist nicht vertretbar. Jede richterliche Rechtsfortbildung findet – und sei sie noch so bemüht begründet – ihre Grenze im Wortlaut des Gesetzes.
Die Beschwerde ist nach § 58 Abs 1 FamFG statthaft, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist. Genau eine solche Bestimmung trifft § 7, indem ausdrücklich „nur“ die Erinnerung für statthaft erklärt wird. Die Gegenmeinung, die gleichwohl von der Statthaftigkeit der Beschwerde ausgeht, widerspricht damit dem Gesetzeswortlaut.
Dies entspricht auch Ziel des Gesetzgebers, der ein möglichst unkompliziertes Verfahren schaffen wollte. In der Begründung zu § 6 Abs 2 BerHG aF (BT-Drucks 8/3695 S 9) heißt es hierzu, „dass die Erinnerung nicht befristet sein soll, dass der Rechtspfleger ihr abhelfen kann und dass der Richter am Amtsgericht abschließend über die Erinnerung entscheidet“ (vgl auch Lissner RPfleger 2009, 390 f; Götsche FamRZ 2009, 905). Dies hat der Gesetzgeber bei der Reform ausdrücklich bestätigt (BT-Drucks 17/11472 S 42). Aus den vorangegangenen Änderungen des § 24a RPflG durch das 3. RpflÄndG vom 6.8.1998 (BGBl I S 2030) lässt sich nichts anderes entnehmen (Details: 11. Aufl § 6 BerHG Rn 4).
Hinzuweisen ist schließlich darauf, dass auch das BVerfG (FamRZ 2007, 1963, 1964) keinen Zweifel daran hatte, dass die richterliche Entscheidung des Amtsgerichts unanfechtbar und die Beschränkung des Rechtswegs nicht zu beanstanden ist.
Das Gesetz sieht auch keine Möglichkeit einer „Zulassungsbeschwerde“ vor, da § 7 „nur“ die Erinnerung für statthaft erklärt.










2. Erinnerungsbefugnis
4


Die Erinnerungsbefugnis steht dem ASt, nicht dem Rechtsanwalt im eigenen Namen zu, AG Koblenz Rpfleger 2003, 447 = JurBüro 2003, 369.
Anfechtbar ist grds auch die eingeschränkte Bewilligung, etwa wenn dem ASt entgegen § 6 Abs 1 BerHG nur „zur Beratung“ gewährt wird (LG Berlin Rpfleger 1988, 489; Greißinger AnwBl 1992, 52; Komm Rn 7) oder der Rechtspfleger die BerH selbst gewährt, obwohl die Voraussetzungen des § 2 Abs 1 S 2 BerHG überdehnt werden (B/W-S/G/D Rn 992).










3. Keine Frist
5


Die Erinnerung ist unbefristet. Zwar verweist § 11 Abs 2 S 1 RPflG auf die Beschwerdefrist nach § 63 FamFG, indes bestimmt § 24a Abs 2 RPflG, dass § 11 Abs 2 S 1 RPflG gerade nicht anzuwenden ist (vgl § 24a RPflG Rn 4). Daher ist dem AG Esslingen (Rpfleger 2012, 393), das eine Befristung angenommen hat, nicht zuzustimmen.










4. Gang des Erinnerungsverfahrens
6


Der Rechtspfleger hat gem § 11 Abs 2 S 2 RPflG zu prüfen, ob der Erinnerung abzuhelfen ist (vgl § 24a RPflG Rn 7). Hilft er nicht ab, legt er die Erinnerung dem Richter nach § 11 Abs 2 S 3 RPflG dem Richter zur Entscheidung vor.
Der nach dem Geschäftsverteilungsplan des AG zuständige Richter beim Amtsgericht muss über die Erinnerung entscheiden.










5. Kein Rechtsbehelf gegen die Erinnerungsentscheidung
7


Der Beschluss, mit dem das Amtsgericht über die Erinnerung entscheidet, kann nicht angefochten werden (näher: Rn 3). Es folgt schon aus der Formulierung in § 7, dass die Versagung der BerH „nur“ mit der Erinnerung angegriffen werden kann (vgl OLG Stuttgart RPfleger 2009, 462; OLG Hamm FamRZ 2010, 1364; OLG Brandenburg RVGreport 2011, 351; aA LG Potsdam FamRZ 2009, 902).
Es ist auch keine „Zulassungsbeschwerde“ möglich, da die gesetzliche Regelung „nur“ die Erinnerung vorsieht.









III. Kein Rechtsbehelf der Staatskasse gegen die Bewilligung von Beratungshilfe
8


Die Staatskasse oder sonstige Dritte haben keinen Rechtsbehelf gegen die Bewilligung von BerH (so schon zum § 6 Abs 2 BerHG aF im Ergebnis: LG Köln JurBüro 1983, 1709; LG Göttingen JurBüro 1988, 197; LG Bochum AnwBl 1986, 256; Herget MDR 1984, 529, 530; Hartig Rpfleger 1987, 355; aA OLG Hamm MDR 1984, 678; Kammeier Rpfleger 1998, 503; weitere Nachweise: 11. Aufl § 6 BerHG Rn 9).
Die Unzulässigkeit des Rechtsmittels für die Staatskasse folgt zum einen aus dem Wortlaut des § 7, der „nur“ die Erinnerung und zwar gegen den Beschluss, durch den der Antrag zurückgewiesen oder die erteilte Bewilligung aufgehoben wird, vorsieht. § 11 Abs 2 S 1 RPflG, der generell die Erinnerung eröffnet, wird durch § 24a Abs 2 RPflG ausdrücklich für unanwendbar erklärt (B/W-S/G/D Rn 993).
Dies hat der Gesetzgeber jüngst auch damit klargestellt, dass er die im RegE 17/11472 zu § 7 Abs 2-E vorgesehene Einführung eines Rechtsbehelfs der Staatskasse gerade nicht in die gesetzliche Neuregelung übernommen hat. Zur Begründung hat er ausgeführt, dass das Erinnerungsrecht der Staatskasse aus dem Entwurf entfallen soll, weil Bürokratie- und Personalaufwand in keinem vernünftigen Verhältnis zum geringfügigen Einsparpotential bei den Länderhaushalten stünden (BT-Drucks 17/13538 S 41).





Anmerkungen
[1]
 Bis 31.12.2013 § 6 Abs 2 aF.


Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 8 [Vergütung]






§ 8 [Vergütung]
(1) 1Die Vergütung der Beratungsperson richtet sich nach den für die Beratungshilfe geltenden Vorschriften des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes. 2Die Beratungsperson, die nicht Rechtsanwalt ist, steht insoweit einem Rechtsanwalt gleich.
(2) 1Die Bewilligung von Beratungshilfe bewirkt, dass die Beratungsperson gegen den Rechtsuchenden keinen Anspruch auf Vergütung mit Ausnahme der Beratungshilfegebühr (§ 44 Satz 2 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes) geltend machen kann. 2Dies gilt auch in den Fällen nachträglicher Antragstellung (§ 6 Absatz 2) bis zur Entscheidung durch das Gericht.






Kommentierung
I.Regelungsgehalt1

II.Vergütung nach RVG für alle Beratungspersonen, Abs 12 – 5

 1.Dynamische Verweisung3

 2.Reichweite der Verweisung4

 3.Erstreckung auf alle Beratungspersonen5

III.Sperrwirkung der Bewilligung, Abs 2 S 16

IV.Sperrwirkung des Antrags bei nachträglicher Antragstellung, Abs 2 S 27

V.Vergütung bei Ablehnung der BerH8 – 10

 1.Gesetzliche Regelung9

 2.Gebührenvereinbarung10









I. Regelungsgehalt
1


§ 8 ist durch das G zur Reform des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts mit Wirkung ab dem 1.1.2014 grundlegend neugefasst worden. Das bisher in § 8 ausgesprochene Verbot einer Vergütungsvereinbarung ist aufgehoben.
Abs 1 regelt die Geltung der RVG-Vorschriften für alle Beratungspersonen, gleich welchen Berufsstands. Vergütungsvereinbarungen sind nunmehr im Rahmen der für die Beratungsperson geltenden berufsrechtlichen Regelungen möglich; sie können aber nach Abs 2 – ebenso wie die ohne Vergütungsvereinbarung geschuldeten allgemeinen Gebühren – über die BerH-Gebühr nach § 44 RVG hinaus nicht geltend gemacht werden, solange die BerH bewilligt ist oder bei nachträglicher Antragstellung über den Antrag noch nicht entschieden wurde.
§ 8 steht in engem Zusammenhang mit dem gänzlich neuen § 8a BerHG, der eine ausdifferenzierte Regelung zu den Folgen einer Aufhebung der BerH-Bewilligung nach § 6a BerHG trifft (§ 8a Abs 1–3 BerHG), aber auch die Folgen einer Nichtbewilligung bei nachträglicher Antragstellung im Falle eines Direktzugangs regelt (§ 8a Abs 4 BerHG).
Neu sind die korrespondierenden Regelungen in § 4a RVG zum Vereinbarung eines Erfolgshonorars.
Bisher schon war es der Beratungsperson möglich, die Beratungshilfegebühr nach § 44 RVG, Nr 2500 VV zu erlassen. § 4 Abs 1 RVG erlaubt nunmehr ausdrücklich eine Tätigkeit pro bono.








II. Vergütung nach RVG für alle Beratungspersonen, Abs 1
2


Abs 1 S 1 verweist hinsichtlich der Vergütung auf die für die Beratungshilfe geltenden Vorschriften des RVG.









1. Dynamische Verweisung
3


Hierbei handelt es sich um eine dynamische Verweisung, sodass das RVG in der jeweils geltenden Fassung Anwendung findet.










2. Reichweite der Verweisung
4


Die Verweisung erstreckt sich – selbstverständlich – auf § 44 RVG sowie die Nr 2500 ff VV (vgl § 44 RVG Rn 5 ff), erschöpft sich aber nicht darin. Es sind vielmehr sämtliche relevanten Regeln anzuwenden, insbesondere – zur Anrechnung von Vorschüssen und Zahlungen (§ 58 RVG, siehe dort),
	–
	den Übergang von Ansprüchen auf die Staatskasse (§ 59 RVG, siehe dort) und nicht zuletzt

	–
	die Vergütungsfestsetzung (§ 55 Abs 4 RVG, siehe dort; BT-Drucks 17/11472 S 42).












3. Erstreckung auf alle Beratungspersonen
5


Die Verweisung auf das RVG gilt für alle Beratungspersonen, auch die Angehörigen der steuerberatenden Berufe und zwar im vollen Umfang (Rn 1).
Die StBVV findet keine Anwendung, soweit eine Abrechnung nach Bewilligung erfolgt (vgl aber § 8a Rn 12, zu § 8a Abs 2, 4 sowie § 9 BerHG, dort Rn 8).
Sinn und Zweck der Verweisung war, eine Mehrfachregelung für die verschiedenen Berufsgruppen zu vermeiden. Sie betrifft im Kern nur die Beratungspersonen, die keine Anwälte sind; denn für diese gilt das RVG unmittelbar.









III. Sperrwirkung der Bewilligung, Abs 2 S 1
6


Ist BerH bewilligt, sperrt dies die Geltendmachung von Vergütungsansprüchen ggü dem ASt, gleich ob eine gesetzliche oder eine vereinbarte Gebühr begehrt wird.
Die Sperrwirkung greift nur nicht für die pauschale BerH-Gebühr nach § 44 S 2 RVG, die der Beratungsperson neben der gesetzlichen Vergütung aus der Landeskasse zusteht (§ 44 RVG Rn 58).
Mit dieser Regelung wird nach Aufhebung des Verbots einer Vergütungsvereinbarung sichergestellt, dass die niedrigen Festgebühren nicht umgangen werden können (BT-Drucks 17/11472 S 42). Anwälte haben zudem das standesrechtliche Annahmeverbot aus § 16 Abs 2 BORA (vgl dortige Kommentierung Rn 12) zu beachten.
Präziser müsste das Gesetz eigentlich formulieren, dass die Sperrwirkung greift, solange BerH bewilligt ist. Im Fall der Aufhebung gilt denn indes grds die Sonderregelung des § 8a BerHG (siehe dort Rn 2, 3 ff). Insoweit kann eine Vergütungsvereinbarung wertvoll sein (vgl unten Rn 8).








IV. Sperrwirkung des Antrags bei nachträglicher Antragstellung, Abs 2 S 2
7


Die Verweisung allein auf die geringen Gebührenansprüche ggü der Landeskasse (neben der BerH-Gebührenpauschale nach § 44 S. 2 RVG) greift auch in den Fällen des Direktzugangs nach § 6 Abs 2 BerHG, solange das AG noch nicht über die Bewilligung entschieden hat.
Da Anwälte über § 49a BRAO, § 16 Abs 1 BORA eine Hinweispflicht auf die Möglichkeit der BerH haben, sobald es hierzu einen begründeten Anlass gibt, dürfte sich hieraus auch dann eine materielle Sperrwirkung ergeben, wenn zwar in der Sache BerH erteilt worden, aber ein BerH-Antrag nicht gestellt worden ist.
Ob eine § 65a StBerG ergänzende berufsrechtliche Regelung im Satzungswege gem § 86 Abs 4 Nr 10 StBerG getroffen werden wird, bleibt abzuwarten.
Auch in diesem Fall kann eine Vergütungsvereinbarung hilfreich sein (vgl unten Rn 8).








V. Vergütung bei Ablehnung der BerH
8


Nach altem Recht begründete das Verbot der Vergütungsvereinbarung die für den Anwalt die Gefahr, gänzlich ohne Vergütung zu bleiben, wenn BerH abgelehnt wurde. Nur wenn der Rechtssuchende die subjektiven Voraussetzungen für die Gewährung von BerH nicht erfüllte und daher der Antrag gem § 1 Abs 1 Nr 1, Abs 2 BerHG mangels Bedürftigkeit abgelehnt wurde, griff das Verbot nicht, da der ASt nicht in seinen Schutzbereich fiel (vgl 11. Auflage Rn 2 mN). Dies war keine sachgerechte Risikoverteilung, denn die Beratungsperson übernimmt gleichsam als „Beliehene“ eine Aufgabe, die eigentlich dem Sozialstaat zukommt, und die allein im Interesse des ASt liegt. Das Kostenrisiko der Ablehnung des BerH muss daher grds beim ASt, nicht bei der Beratungsperson liegen. Dem trägt neben § 8a Abs 4 BerHG auch § 8 Abs 2 Rechnung.









1. Gesetzliche Regelung
9


Hat der ASt BerH beim AG beantragt und wird diese abgelehnt, bevor er sich an eine Beratungsperson gewandt hat, kann denklogisch kein Vergütungsrisiko für die Beratungsperson entstehen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn sich die Beratungsperson entsprechend § 4 Abs 6 BerHG den ASt befragt hat, ob ihm bereits in derselben Angelegenheit BerH verwehrt worden ist (§ 4 BerHG Rn 14).
Wird BerH abgelehnt, stellt sich die Frage des Gebührenrisikos demnach nur im Falle des Direktzugangs nach § 6 Abs 2 BerHG, wenn die Beratungsperson bereits irgendeine Form der BerH gewährt hat. Der Vergütungsanspruch richtet sich dann nach § 8a Abs 4 BerHG (siehe dort Rn 16).










2. Gebührenvereinbarung
10


Die nunmehr entsprechend der berufsrechtlichen Fortentwicklung nicht mehr verbotene Vergütungsvereinbarung kann eingreifen, wenn die Sperrwirkung von § 8 Abs 1 S 1, 2 BerHG wegfällt. Sie kann dann an die Stelle der „allgemeinen Vergütung“ (dazu § 8a BerHG Rn 12) treten und Streitigkeiten über die Höhe etwa einer „üblichen Vergütung“ nach § 34 Abs 1 S 2 RVG verhindern (BT-Drucks 17/11472 S 43).
Die Beratungsperson kann – außerhalb der Grenzen der Sperrwirkung – auch ein Erfolgshonorar vereinbaren (§ 4a Abs 1 RVG).






Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 8a [Folgen der Bewilligungsaufhebung]






§ 8a [Folgen der Bewilligungsaufhebung]
(1) 1Wird die Beratungshilfebewilligung aufgehoben, bleibt der Vergütungsanspruch der Beratungsperson gegen die Staatskasse unberührt. 2Dies gilt nicht, wenn die Beratungsperson
	1.
	
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis davon hatte, dass die Bewilligungsvoraussetzungen im Zeitpunkt der Beratungshilfeleistung nicht vorlagen, oder

	2.
	
die Aufhebung der Beratungshilfe selbst beantragt hat (§ 6a Absatz 2).


(2) 1Die Beratungsperson kann vom Rechtsuchenden Vergütung nach den allgemeinen Vorschriften verlangen, wenn sie
	1.
	
keine Vergütung aus der Staatskasse fordert oder einbehält und

	2.
	
den Rechtsuchenden bei der Mandatsübernahme auf die Möglichkeit der Aufhebung der Bewilligung sowie auf die sich für die Vergütung ergebenden Folgen hingewiesen hat.


2Soweit der Rechtsuchende die Beratungshilfegebühr (Nummer 2500 der Anlage 1 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes) bereits geleistet hat, ist sie auf den Vergütungsanspruch anzurechnen.
(3) Wird die Bewilligung der Beratungshilfe aufgehoben, weil die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen hierfür nicht vorgelegen haben, kann die Staatskasse vom Rechtsuchenden Erstattung des von ihr an die Beratungsperson geleisteten und von dieser einbehaltenen Betrages verlangen.
(4) 1Wird im Fall nachträglicher Antragstellung Beratungshilfe nicht bewilligt, kann die Beratungsperson vom Rechtsuchenden Vergütung nach den allgemeinen Vorschriften verlangen, wenn sie ihn bei der Mandatsübernahme hierauf hingewiesen hat. 2Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.






Kommentierung
I.Regelungsinhalt1

II.Grundregel: Kein Wegfall des Vergütungsanspruchs der Beratungsperson gegen Staatskasse, Abs 1 S 12

III.Ausnahmen vom Grundsatz der Beibehaltung3 – 10

 1.Bösgläubigkeit, Abs 1 S 2 Nr 14 – 9

  a)Vorsichtige Auslegung der Kenntnis5

  b)Zur groben Fahrlässigkeit6

  c)Unterschiedlicher Beurteilungszeitpunkt7

  d)Rechtsfolge bei Bösgläubigkeit8

  e)Darlegungs- und Beweislast9

 2.Aufhebung durch Beratungsperson beantragt, Abs 1 S 2 Nr 210

IV.Vergütungsanspruch gegen ASt bei Aufhebung der Bewilligung, Abs 211 – 15

 1.Vergütung nach allgemeinen Regeln12

 2.Keine Vergütung aus der Staatskasse13

 3.Notwendige Belehrung14

 4.Anrechnung der Beratungsgebühr15

V.Vergütung nach Ablehnung der Bewilligung bei nachträglicher Antragstellung, Abs 416

VI.Regress der Staatskasse, Abs 317









I. Regelungsinhalt
1


§ 8a BerHG trifft eine ausdifferenzierte Regelung zu den Folgen einer Aufhebung der BerH-Bewilligung nach § 6a BerHG (§ 8a Abs 1–3), aber auch die Folgen einer Nichtbewilligung bei nachträglicher Antragstellung im Falle eines Direktzugangs regelt (Abs 4). Die Vorschrift ist eine Konsequenz der Neuregelung zur Aufhebung der BerH in § 6a BerHG.
Das Wichtigste im Überblick:
Im Grundsatz bleibt der Vergütungsanspruch gegen die Staatskasse (§ 8 BerHG) trotz Aufhebung unberührt; die Beratungsperson kann nach Aufhebung alternativ den ASt nach den allgemeinen Vergütungsregeln in Anspruch nehmen. Wenn die Beratungsperson bei der Vergütung aus der Staatskasse bleibt, kann diese den ASt in Regress nehmen, wenn die Aufhebung erfolgt, weil die Voraussetzungen des § 6a Abs 1 BerHG vorliegen, also Falschangaben ursächlich für die Aufhebung waren (vgl auch BT-Drucks 17/11472 S 43).








II. Grundregel: Kein Wegfall des Vergütungsanspruchs der Beratungsperson gegen Staatskasse, Abs 1 S 1
2


Sinn und Zweck der Regelung ist, dass der Aufwand für eine etwaige Rückabwicklung in vielen Fällen den tatsächlichen finanziellen Rückgewinn für die Staatskasse aufzehren dürfte (BT-Drucks 17/11472 S 43).
Abs 1 S 1 formuliert daher die Grundregel, dass der Vergütungsanspruch der Beratungsperson gegen die Staatskasse trotz Aufhebung der Bewilligung bestehen bleibt. Diese Grundregel gilt für jeden Fall der Aufhebung, also nicht nur, wenn die Beratungsperson nach Vorlage eines BerH-Scheins tätig geworden ist, sondern auch, wenn der gem § 6 Abs 2 BerHG nachträglich gestellte Antrag zunächst bewilligt und die Bewilligung erst im Anschluss aufgehoben wurde. Für den letzten Fall ergibt sich aus Abs 4 nichts anderes; die dortige Regel betrifft ausweislich des Wortlauts nur die Fälle, in denen der nachträgliche Antrag „sofort“ zurückgewiesen wurde.
Die Beratungsperson darf sich auf die Bewilligung verlassen; sie bildet einen Vertrauenstatbestand.
Rechtsfolge: bereits erhaltene Vergütung kann die Beratungsperson einbehalten, noch nicht erhaltene Beträge kann sie von der Staatskasse weiter einfordern.








III. Ausnahmen vom Grundsatz der Beibehaltung
3


Von dem mit Abs 1 S 1 formulierten Grundsatz macht S 2 zwei Ausnahmen, in denen das Vertrauen auf den Fortbestand des Vergütungsanspruchs gegen den Fiskus nicht gerechtfertigt ist.









1. Bösgläubigkeit, Abs 1 S 2 Nr 1
4


Der Vergütungsanspruch entfällt nach Nr 1, wenn
	–
	eine Bewilligungsvoraussetzung

	–
	im Zeitpunkt der Beratungsleistung nicht vorlag und

	–
	die Beratungsperson hiervon Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis hatte.


Die Regelung ist nicht auf einen bestimmten Aufhebungsgrund beschränkt. Es reicht – wie bei § 6a BerHG Abs 1 – das Fehlen irgendeiner Bewilligungsvoraussetzung.











a) Vorsichtige Auslegung der Kenntnis
5


Hinsichtlich der subjektiven Erfordernisse von Kenntnis bzw grob fahrlässiger Unkenntnis gelten die allgemeinen Definitionen. 
Für positive Kenntnis reicht die Kenntnis der wesentlichen Umstände, die für die jeweiligen Bewilligungsvoraussetzungen erheblich sind. Es ist – anders als bei § 124 ZPO – keine Absicht – weder des ASt noch der Beratungsperson – erforderlich.
Indes trägt die Regelung ein Spannungsverhältnis in sich: Der Beratungsperson kommen keine Prüf- oder gar Ermittlungspflichten hinsichtlich der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu. Dies passt auch nicht zur Höhe der Vergütung. Zeitaufwendige Prüfungen mit diversen Nachfragen kommen schon deshalb wirtschaftlich nicht in Frage. Konsequent gibt § 4 Abs 6 BerHG der Beratungsperson die Befugnis und keine Pflicht, hierzu Erkundigungen und Belege des ASt einzufordern. Dem muss bei der Beurteilung, ob Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis Rechnung getragen werden. Sicherlich ist es begründbar, der Beratungsperson Kenntnis zu unterstellen, wenn  sie die Grunddaten der Einkommens- und Vermögenssituation des ASt kennt. So aber kann es liegen und ist es durch den Gesetzgeber, der die Sicherheit der Beratungsposition durch die Einführung der Grundregel in Abs 1 S 1 signifikant erhöhen wollte, nicht gewollt.
Das Tatbestandsmerkmal der Kenntnis muss daher spezifisch dahingehend ausgelegt werden, dass der Beratungsperson bei einem einfachen Blick auf die vorgelegten Unterlagen (insbesondere der Lohn- und Gehaltsbescheinigung) klar sein musste, dass die Voraussetzungen der wirtschaftlichen Bedürftigkeit nicht vorlagen. Ein Fall der Kenntnis ist es, wenn dem Anwalt bekannt ist, dass der ASt seine Angaben frisiert hat, insbesondere, wenn ihm Einzelheiten aus einem Vormandat bekannt sind.
Immerhin darf er nach Abs 1 S 1 darauf vertrauen, dass das Gericht schon richtig und gründlich geprüft hat.
Dies kann ohnehin nur eine wesentliche Rolle spielen, wenn ein nachträglicher Antrag gem § 6 Abs 2 BerHG gestellt wurde, der im Anschluss zunächst bewilligt und erst nach Erteilung der Beratungsleistung aufgehoben wurde.












b) Zur groben Fahrlässigkeit
6


Nochmals: Prüf- und Nachforschungspflichten gibt das Gesetz der Beratungsperson nicht auf. Wegen des in Abs 1 S 1 formulierten Vertrauensgrundsatzes darf die Beratungsperson auf den Fortbestand der Bewilligung und eine gewissenhafte Prüfung durch das AG vertrauen. Sie muss dem Mandanten nicht misstrauen und etwa nachfragen, ob ggü dem AG falsche Angaben gemacht wurden.
Wegen des von § 6a Abs 1 BerHG differierenden Beurteilungszeitpunkts (sogleich Rn 7) ist nur bei einem wesentlichen Auseinanderfallen von Bewilligung und Beratung/Vertretung eine Erkundigungsobliegenheit zu diskutieren. Dabei sollte es der Sorgfalt entsprechen, den Mandanten jedenfalls zu fragen, ob er seit der Bewilligung schon anderweit Beratung erfahren hat. Indes spricht schon die Vorlage des Beratungsscheins als wichtiges Indiz hiergegen, so dass eine grobe Fahrlässigkeit schwer anzunehmen sein dürfte.
Eine gesteigerte Obliegenheit besteht jedoch insoweit, als im Falle der nachträglichen Antragstellung gem § 6 Abs 2 BerHG die Beratungsperson von ihren Befugnissen nach § 4 Abs 6 BerHG Gebrauch machen sollte. Werden nämlich keinerlei Angaben oder Erklärungen vom ASt verlangt, kann dies eine grob fahrlässige Unkenntnis begründen.












c) Unterschiedlicher Beurteilungszeitpunkt
7


Zu beachten ist, dass in § 6a Abs 1 BerHG für die Aufhebung vAw der maßgebliche Beurteilungszeitpunkt die Bewilligung (besser: Bewilligungsreife, § 1 BerHG Rn 49) ist (§ 6a BerHG Rn 3), während für das Schicksal des Vergütungsanspruchs der Stand im Zeitpunkt der Beratungshilfeleistung entscheidend ist. Diese Punkte können zeitlich deutlich auseinanderfallen.












d) Rechtsfolge bei Bösgläubigkeit
8


Fällt der Gebührenanspruch wegen Bösgläubigkeit weg, entfällt der Anspruch auf Vergütung aus der Staatskasse. Die Beratungsperson muss dann versuchen, den Vergütungsanspruch nach den jeweils einschlägigen berufsrechtlichen Regeln geltend zu machen, wobei hier ebenfalls die einschränkenden Voraussetzungen hinsichtlich des Hinweises auf das Gebührenrisiko des Abs 4 (Rn 16) greifen.












e) Darlegungs- und Beweislast
9


Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Nr 1 liegen bei der Staatskasse (BT-Drucks 17/11472 S 43). Dies folgt aus der allgemeinen Regel, dass jeder die für ihn günstigen Voraussetzungen beweisen muss.
Indes trifft die Beratungsperson mitunter eine sekundäre Darlegungslast, bei der freilich die berufsständischen Verschwiegenheitspflichten zu respektieren sind. Indes muss die Beratungsperson jedenfalls auf Nachfrage des Gerichts darlegen, ob etwa ein Beratungshilfeschein (als „Träger des Vertrauensscheins“) vorgelegt wurde oder ob vor der Beratungsleistung überhaupt Auskünfte und Erklärungen des ASt eingeholt wurden. Denn diese Angaben kann das AG nicht aus eigener Kenntnis gewinnen.











2. Aufhebung durch Beratungsperson beantragt, Abs 1 S 2 Nr 2
10


Kein schutzwürdiges Vertrauen auf einen Fortbestand des Anspruchs auf Vergütung gegen den Fiskus hat die Beratungsperson, die nach § 6a Abs 2 BerHG selbst die Aufhebung der Bewilligung beantragt hat (BT-Drucks 17/11472 S 43). Rechtsfolge: Es entfällt der Anspruch auf die staatliche Vergütung.









IV. Vergütungsanspruch gegen ASt bei Aufhebung der Bewilligung, Abs 2
11


Während Abs 1 S 2 Nr 2 lediglich den Wegfall der sicheren staatlichen Vergütung bestimmt, eröffnet Abs 2 der Beratungsperson die Möglichkeit, von dem ASt direkt die volle Vergütung nach den allgemeinen Regel zu verlangen, wenn die Bewilligung aufgehoben wurde. Abs 2 gilt für beide Fälle der Aufhebung des § 6a BerHG.









1. Vergütung nach allgemeinen Regeln
12


Mit den allgemeinen Regeln sind die jeweiligen berufsspezifischen Vergütungsregeln gemeint; für Anwälte gilt also das RVG, für die Angehörigen der steuerberatenden Berufe die StBVV.
Soweit eine Vergütungsvereinbarung getroffen wurde (vgl § 8 BerHG Rn 8), geht diese vor.










2. Keine Vergütung aus der Staatskasse
13


Weitere Voraussetzung ist, dass keine Vergütung aus der Staatskasse gefordert oder einbehalten wird. Eine etwaig bereits gezahlte Vergütung muss also zurückbezahlt werden.
Zu beachten ist, dass eine Beantragung der Vergütung regelmäßig einen Antrag auf Aufhebung nach § 6a Abs 2 BerHG ausschließt (dort Rn 9). Denn nach § 6a Abs 2 S 2 Nr 1 BerHG endet die Möglichkeit des Aufhebungsantrages mit der Stellung des Antrages auf Vergütungsfestsetzung. Die Möglichkeit eines direkten Anspruches ergibt sich dann nur bei einer Aufhebung vAw nach § 6 Abs 1 BerHG.










3. Notwendige Belehrung
14


Schließlich muss die Beratungsperson gem Abs 2 S 1 Nr 2 den ASt auf die Möglichkeit der Aufhebungsbeantragung sowie die sich daraus ergebenden vergütungsrechtlichen Folgen (in Textform) hinweisen.
Diese gesetzliche Voraussetzung erlangt Bedeutung für die Aufhebung vAw nach § 6a Abs 1 BerHG. Für die Aufhebung auf Antrag nach § 6a Abs 2 BerHG ist sie bereits Antragsvoraussetzung.
Hinzuweisen ist aber darauf, dass Abs 2 S 1 Nr 2 nur einen Hinweis verlangt, nicht aber das in § 6a Abs 2 S 2 Nr 2 BerHG einzuhaltende Textformerfordernis.










4. Anrechnung der Beratungsgebühr
15


Eine etwaig nach Nr 2500 VV gezahlte Beratungsgebühr ist gem Abs 2 S 2 anzurechnen.









V. Vergütung nach Ablehnung der Bewilligung bei nachträglicher Antragstellung, Abs 4
16


Abs 4 regelt den Fall der Vergütung, wenn bei nachträglicher Antragstellung dieser zurückgewiesen wird. Bisher trug der Anwalt in diesen Fällen mangels Vertrauensschutzes das Vergütungsrisiko (11. Aufl § 7 Rn 10). Die vom Gesetzgeber getroffene Lösung ist mit der des Abs 2 für die Fälle der Aufhebung strukturgleich.
Zunächst aber ist festzuhalten, dass die Beratungsperson mangels Bewilligung keinen Vertrauensschutz nach Abs 1 S 1 trägt, also wiederum das Vergütungsrisiko trägt. Die hierzu bisher hergeleiteten Grundsätze, dass ein Vertrauen wenigstens bei gewissenhafter Prüfung der Bewilligungsvoraussetzungen entstehen kann (11. Aufl § 7 Rn 10) sind aufgrund der Neuregelung nicht anwendbar.
Abs 4 verweist die Beratungsperson auf den Rechtsuchenden. Dieser muss aber auch nur dann die nach den allgemeinen Regeln (wiederum RVG, StBVV – Rn 12) geschuldete Vergütung zahlen, wenn ihn die Beratungsperson bei der Mandatsübernahme darauf hingewiesen hat, dass er bei Ablehnung der Bewilligung die „vollen Kosten“ zu tragen hat.
Dieser Hinweis soll dem ASt das Kostenrisiko vor Augen führen. Der ASt soll darauf vertrauen können, dass außer der Beratungshilfegebühr keine weiteren Kosten auf ihn zukommen, es sei denn, er wird hierauf hingewiesen. Es muss indes die Frage gestellt werden, ob der Gesetzgeber hier nicht zu weit gegangen ist. Auch dem Unbegüterten dürfte evident klar sein, dass eine Konsultation eines Anwalts oder Steuerberaters mehr als 10 € kostet, wenn die BerH nicht bewilligt wird. Dies gilt erst Recht, wenn der ASt dem Beratenden ggü falsche Angaben macht und sich so die BerH erschleicht.
Welche Konsequenz der fehlende Hinweis auf das Gebührenrisiko hat, spricht das Gesetz nicht offen aus. Wenn aber der Schutzzweck der Hinweispflicht nicht unterlaufen werden soll, bedeutet dies: die Beratungsperson kann allein die Beratungshilfegebür nach Nr 2500 VV verlangen.
Im Einzelfall spricht aber nichts dagegen, dass der Beratungsperson Ansprüche aus § 280 Abs 1, § 823 Abs 2 BGB iVm § 263 StGB gg den sich die Beratungsleistung erschleichenden ASt zuzuerkennen – Hinweis hin oder her.
Spannend wird die Frage sein, ob in praxi Fälle zur Entscheidung kommen, in denen der Hinweis zwar nicht konkret in der Sache, aber etwa in einem Vormandat über das Gebührenrisiko im Fall der Ablehnung aufgeklärt wurde.
Der Hinweis erfolgt zur Vermeidung von Beweisschwierigkeiten zweckmäßiger Weise in Schriftform.








VI. Regress der Staatskasse, Abs 3
17


Der nach Abs 3 vorgesehene Regress der Staatskasse schließt an Abs 1 an. Entscheidet sich die Beratungsperson für die Vergütung aus der Staatskasse, obliegt es nicht ihm, sondern dieser vom ASt die Vergütung zurückzuverlangen.
Der Regress ist nur eröffnet, wenn die Aufhebung auf Grund des Fehlens der wirtschaftlichen Bedürftigkeit (§ 6a Rn 3) erfolgt ist. Die Aufhebung aus anderen Gründen reicht nicht aus; hier soll Vertrauensschutz gelten.
Die Entscheidung, den Regress einzuleiten, steht im pflichtgemäßen Ermessen der Staatskasse. Abwägungsgründe für den Fiskus sollen das Verhältnis von Aufwand und Ertrag, insbesondere auch die Chancen der Realisierbarkeit, sein (BT-Drucks 17/11472 S 44). Nach der Gesetzesbegründung (BT-Drucks 17/11472 S 42) soll als Ermessensgrund der Rückforderung insbesondere entgegenstehen, wenn sich das Gericht bei der Beurteilung der Bedürftigkeit geirrt hat, der ASt also keine falschen Angaben zur Bedürftigkeit gemacht hat. In solchen Fällen dürfte aber schon die Aufhebung ermessensfehlerhaft sein (§ 6a BerHG Rn 5).





Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 9 [Kostenersatz durch den Gegner]






§ 9 [Kostenersatz durch den Gegner]
1Ist der Gegner verpflichtet, dem Rechtsuchenden die Kosten der Wahrnehmung seiner Rechte zu ersetzen, hat er für die Tätigkeit der Beratungsperson die Vergütung nach den allgemeinen Vorschriften zu zahlen. 2Der Anspruch geht auf die Beratungsperson über. 3Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Rechtsuchenden geltend gemacht werden.
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I. Regelungsinhalt
1


Die Vorschrift regelt den Fall, dass der Gegner des Rechtsuchenden verpflichtet ist, diesem die Kosten der Rechtswahrnehmung zu ersetzen. Dann hat nämlich dieser die volle gesetzliche Vergütung zu zahlen und der Anspruch hierauf geht auf die Beratungsperson über. Dieser Anspruch kann indes nicht zum Nachteil des Rechtssuchenden geltend gemacht werden.
Nicht in § 9 geregelt sind Ansprüche der Beratungsperson gegen den Rechtssuchenden. So hat diese gegen den BerH-berechtigten Mandanten einen Anspruch auf eine Pauschalgebühr gem § 44 S 2 RVG iVm Nr 2500 VV. Näheres bei § 44 RVG Rn 58 ff.
Die Neufassung trägt dem Umstand Rechnung, dass in § 3 Abs 1 S 2 BerHG (dort Rn 5 ff) der Kreis der Beratungspersonen erweitert wurde. Die Vergütung bemisst sich nach den jeweils geltenden Vergütungsvorschriften.








II. Voraussetzung: Materielle Erstattungspflicht des Gegners
2


Voraussetzung ist, dass der Gegner dem Rechtssuchenden zum Ersatz der Kosten für die Rechtswahrnehmung verpflichtet ist. Eine solche Verpflichtung muss nach materiellem Recht bestehen. Das kann eintreten, wenn der sich Gegner als Schuldner im Verzug befunden hat und schadensersatzpflichtig geworden ist (vgl Begr d RegE zu § 12; Grunsky NJW 1980, 2048; Schaich AnwBl 1981, 4; Nöcker Rpfleger 1981, 3; Greißinger Rn 1) oder eine entspr Vereinbarung zwischen den Parteien besteht. Im sozialgerichtlichen Widerspruchsverfahren ist zu beachten, dass eine anspruchsbegründende Verpflichtung des zuständigen Rechtsträgers, einem erfolgreichen Widerspruchsführer die notwendigen Aufwendungen für seine Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung zu erstatten, nicht etwa bereits dadurch entsteht, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Aufwendungsersatz nach § 63 Abs 1 S 1–3 SGB X vorliegen. Vielmehr konkretisiert sich die abstrakt vorgesehene Rechtsfolge des § 63 Abs 1 S 1 SGB X erst durch den Erlass eines konstitutiven Verwaltungsakts über die Kostenerstattung (Kostengrundentscheidung) zu einem einklagbaren subjektiv öffentlichen Recht des jeweiligen Widerspruchsführers auf Aufwendungsersatz (LSG Niedersachsen-Bremen U v 29.7.2014 – L 15 AS 281/10, juris).








III. Rechtsfolge 1: Gegner muss volle Gebühr nach den allgemeinen Vorschriften erstatten, S 1
3


Der Schuldner hat dann für die volle Vergütung und nicht nur für die nach § 44 RVG aufzukommen (Hansens JurBüro 1986, 349; Greißinger Rn 2). So ist, wie sich aus dem Gesetzgebungsverfahren ergibt, der Ausdruck „nach den allgemeinen Vorschriften“ zu verstehen (schon bisher: B/W-S/G/DRn 998; ausdrücklich nunmehr BT-Drucks 17/11472 S 44). Der Gegner soll nach der gesetzlichen Wertung keinen Vorteil aus der Möglichkeit einer Beratungshilfe ziehen (BR-Drucks 8/3311 S 15; BGH NJW 2010, 2311 mwN).
Aus diesem Grund hat der Gegner des Rechtsuchenden die volle Vergütung für die Tätigkeit der Beratungsperson zu zahlen, wenn er verpflichtet ist, dem Rechtsuchenden die Kosten der Wahrnehmung der Rechte zu ersetzen. Es besteht Einigkeit, dass mit der gesetzlichen Vergütung diejenige Vergütung gemeint ist, die sich aus den Regelgebühren ergibt und nicht etwa die Vergütung, die im Rahmen der Beratungshilfe entsteht.
Mit den „allgemeinen Vorschriften“ sind die jeweiligen berufsständischen Vergütungsregelungen gemeint, (BT-Drucks 17/11472 S 44), also etwa RVG, StBVV. Die Verweisung auf die RVG für alle Berufsgruppen nach § 8 Abs 1 BerHG (dort Rn 5) gilt nicht.
Soweit das OLG Celle (NJW-RR 2010, 133) einem Gläubiger für den Fall, dass der von ihm beauftragte Anwalt ihn pflichtwidrig nicht über die Möglichkeit aufgeklärt hat, Beratungshilfe in Anspruch zu nehmen, einen Schadensersatzanspruch gegen den Schuldner in Höhe der für die Geschäftstätigkeit außerhalb der Beratungshilfe entstandenen gesetzlichen Gebühr versagen will, weil dem Gläubiger gegenüber der Gebührenforderung wegen der unterlassenen Aufklärung gegen den Anwalt ein aufrechenbarer Schadensersatzanspruch in Höhe der gesetzlichen Vergütung zustehe und ihm deshalb kein Schaden entstanden sei, ist dem aus den vorstehenden Gründen nicht zu folgen (BGH NJW 2010, 2311).








IV. Rechtsfolge 2: Gesetzlicher Anspruchsübergang auf die Beratungsperson, S 2
4


Materiell hat der Schuldner dann die Kosten „dem Rechtsuchenden zu ersetzen“. Dieser hat sie allerdings nicht aufgebracht. Deshalb bestimmt S 2 einen gesetzlichen Forderungsübergang: Der Anspruch geht gem S 2 unmittelbar auf die Beratungsperson über (OLG Naumburg Rpfleger 2012, 155; sozialrechtlich vgl LSG Rheinland-Pfalz U v 6.5.2015 – L 6 AS 34/15, juris). Damit kann für die Geltendmachung des übergegangenen Anspruchs dem ASt keine BerH mehr gewährt werden (AG Kiel NJW 2013, 640).








V. Folge für die Pauschalgebühr gem § 44 RVG, Nr 2500 VV?
5


Nach § 44 S 2 RVG iVm Nr 2500 VV steht der Beratungsperson gegen den Rechtssuchenden eine Pauschalgebühr von 15 € zu (vgl oben Rn 1 aE).
Hat der Rechtssuchende diese Gebühr bereits gezahlt, stellt sich die Frage, wie dies zu berücksichtigen ist.
Lindemann/Trenk-Hinterberger (§ 9 Rn 5) u ihnen folgend R/S-Schneider Vor § 44 Rn 22, meinen, die Beratungsperson könne auch die Schutzgebühr des § 8 BerHG behalten. Dafür fehlt es indes an einem Rechtsgrund; insbesondere hat der Rechtssuchende keinen über die gesetzlichen Regelgebühren hinausgehenden Anspruch gegen den Gegner.
Schaich AnwBl 1981, 4 vertritt die Ansicht, der Übergang der Ersatzforderung gegen den Schuldner würde sich „natürlich“ entsprechend ermäßigen. Diese Folge wäre aber zumindest sehr unpraktisch. Dann müsste sich der Rechtsuchende insoweit einen besonderen Titel verschaffen. Das Gesetz ordnet den Abzug von jetzt 15 € oder der evtl ermäßigten Gebühr gemäß § 44 RVG nicht an. Wie hier: Anwkom-RVG-Schneider Vor 2.5 VV Rn 38.
Richtigerweise muss der Ausgleich zwischen dem Rechtssuchendem und der Beratungsperson erfolgen. Es gibt – soweit eine materielle Erstattungspflicht des Gegners iSv § 9 S 1 besteht, keinen Grund, den unbemittelten Rechtsuchenden schlechter zu stellen als einen zahlenden Mandanten der Beratungsperson.
Daher muss die Beratungsperson ihrem Mandanten die Pauschalgebühr zurückzahlen (so auch Hansens vor § 131 Rn 6; B/W-S/G/D Rn 999).
Hat der Mandant noch nicht gezahlt, entfällt die Leistungspflicht.








VI. Keine Geltendmachung des Übergangs zum Nachteil des Rechtssuchenden, S 3
6


Zum Nachteil für den Rechtsuchenden könnte sich der Übergang gem § 9 S 2 auf Grund von § 367 Abs 1 BGB auswirken (vgl RegE zu § 12). Wenn nämlich nur eine Teilleistung auf die Schuld und die Kosten zu erlangen ist, hätten gem § 367 Abs 1 BGB die Kosten Vorrang; die Beratungsperson käme zuerst zu ihrem Geld. Der Rechtsuchende müsste hinnehmen, dass die Teilleistung um die vollen Kosten der Beratungsperson gemindert würde. Diese Lösung schließt S 3 aus, dh: Der Gläubiger erhält sein Geld zuerst. Der Rest entfällt auf die Gebühren und Kosten; vgl Hansens Komm BRAGO vor § 131 Rn 7, JurBüro 1986, 349 mwN; Greißinger Rn 4.








VII. Entlastung der Landeskasse
7


Die Landeskasse braucht nicht gem § 44 RVG eine Vergütung für die Beratungsperson zu erbringen, falls und soweit diese die Kosten vom Gegner des Mandanten erlangen kann; § 58 Abs 1 RVG bestimmt daher, dass die betreffenden Zahlungen auf die Vergütung aus der Landeskasse angerechnet werden. Diese Regelung ist an die Stelle des früheren § 9 S 4 getreten (vgl Rn 1). In dem Formular für den Antrag auf Festsetzung der Gebühren für BerH (BerHFV, vgl Anhang 7, dort Anlage 2) hat die Beratungsperson gegebenenfalls Zahlungen Dritter anzugeben.








VIII. Ersatz der Kosten des Gegners
8


In dem RegE-1979 war im Zusammenhang mit diesen Vorschriften (als § 12 Abs 2-E) die Klarstellung beabsichtigt, dass die Gewährung der BerH auf die Verpflichtung des Rechtsuchenden zum Ersatz der dem Gegner erwachsenden Kosten keinen Einfluss hat. Dies hätte § 123 ZPO entsprochen.
Der Rechtsausschuss des Bundestages hielt das für entbehrlich (BT-Drucks 8/3695 zu § 9 S 2). Die analoge Anwendung von § 123 ZPO (Greißinger Rn 7) führt indes nicht weiter. Entscheidend ist, dass sich im Gesetz keine Regelung findet, die eine Minderung der Kostentragungslast des ASt begründen könnte.
Kritisch zu der gesetzlichen Regelung im Hinblick auf die mögliche beträchtliche Kostenbelastung des Empfängers von BerH: Finger MDR 1982, 361, 367.





Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 10 [Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug]






§ 10 [Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug]
(1) Bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug nach der Richtlinie 2003/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Verbesserung des Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen (ABl. EG Nr. L 26 S. 41, ABl. EU Nr. L 32 S. 15) wird Beratungshilfe gewährt
	1.
	
für die vorprozessuale Rechtsberatung im Hinblick auf eine außergerichtliche Streitbeilegung,

	2.
	
für die Unterstützung bei einem Antrag nach § 1077 der Zivilprozessordnung, bis das Ersuchen im Mitgliedstaat des Gerichtsstands eingegangen ist.


(2) § 2 Abs. 3 findet keine Anwendung.
(3) Für die Übermittlung von Anträgen auf grenzüberschreitende Beratungshilfe gilt § 1077 der Zivilprozessordnung entsprechend.
(4) 1Für eingehende Ersuchen um grenzüberschreitende Beratungshilfe ist das in § 4 Abs. 1 Satz 2 bezeichnete Amtsgericht zuständig. 2§ 1078 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.
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I. Allgemeines
1


Die Neufassung von § 10 durch das G v 15.12.2004 (BGBl I 2004, 3392 ff) dient der Umsetzung der EG-Prozesskostenhilfe-Richtlinie 2003/8/EG vom 27.1.2003, Abl EG Nr L 26 S 41 (die in Abs 1 gleichfalls zitierte ABI EU Nr L 32 S 15 enthält lediglich eine unwesentliche Druckfehlerberichtigung) in das deutsche Recht. Die RiLi ist als Anhang 10 abgedruckt.









1. Zielsetzung
2


Ziel der RiLi ist die Verbesserung, namentlich die Vereinfachung und Beschleunigung des Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug, Art 1 Abs 1 RiLi (Anhang 10). Flankierend zu §§ 1076 ff ZPO (vgl die dortige Kommentierung) ermöglicht § 10 eine vorgerichtliche Rechtsberatung in dem dort geregelten Rahmen.
Mittel zur Zielumsetzung ist die Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die „Prozesskostenhilfe“. Der Begriff „Prozesskostenhilfe“ ist gemeinschaftsrechtlich zu verstehen (vgl Rn 23).
Damit wird die BerH über § 2 Abs 3 BerHG hinaus für grenzüberschreitende Sachverhalte geöffnet.










2. Hinweise zur Auslegung
3


Da die gemeinschaftsrechtliche Richtlinie im Rang über dem deutschen Umsetzungsgesetz, also § 10, steht, muss § 10  im Lichte der RiLi ausgelegt werden. Hierbei ist der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit nach Art 4 Abs 3 EUV zu berücksichtigen.
Besonders ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem in der RiLi verwendeten Begriff der „Prozesskostenhilfe“ um einen gemeinschaftsrechtlichen handelt, also nicht ohne weiteres das nationale Verständnis von Beratungs-, Prozesskosten- oder Verfahrenskostenhilfe verwendet werden kann. Was Prozesskostenhilfe ist, ist aus Art 3 RiLi unter Berücksichtigung der Zielsetzung der RiLi zu entnehmen. Sie umfasst auch die in § 10 geregelte vorprozessuale Rechtsberatung im Hinblick auf eine außergerichtliche Streitbeilegung.










3. Verhältnis zur „nationalen“ BerH
4


Ungeklärt lässt § 10 das Verhältnis zur rein „nationalen“ BerH.
Denkbar sind nämlich Fälle, in denen zwar ein grenzüberschreitendes Element vorliegt, indes mangels unterschiedlichen Wohnsitzes der Parteien kein Fall einer Streitsache mit grenzüberschreitendem Bezug iSv § 10 Abs 1 (vgl Rn 8 aE). Hier ist – soweit § 2 Abs 3 BerHG dies nicht ausschließt (§ 2 BerHG Rn 27 ff) – BerH nach den allgemeinen Regeln zu bewilligen. Gemeinschaftsrecht steht dem nicht entgegen, da nach Art 19 RiLi die Mitgliedstaaten nicht gehindert sind, günstigere Bestimmungen vorzusehen.









II. Anspruchsberechtigt: nur natürliche Personen
5


BerH nach § 10 kann nur natürlichen Personen gewährt werden. Dies deutet der Wortlaut der Regelung nicht einmal an, folgt aber aus systematischen Erwägungen. Denn BerH wird nur für Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug nach der RiLi gewährt.
Diese RiLi sieht aber in Art 3 Abs 2 einen Prozesskostenhilfeanspruch im gemeinschaftsrechtlichen Sinne, zu denen auch die BerH nach § 10 gehört, nur für natürliche Personen vor. Dies zeigt sich auch daran, dass in der Definition des Art. 2 Abs 1 RiLi nur auf den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort (dazu Rn 6), nicht aber auf den Sitz des Unternehmens abgestellt wird.
Für andere als natürliche Personen kommt daher BerH für grenzüberschreitende Sachverhalte nur in den Grenzen des § 2 Abs 3 BerHG in Frage (§ 2 BerHG Rn 27 ff).
Dagegen kommt es nicht auf die Rechtseigenschaft des Anspruchsgegners an; dieser kann natürliche wie auch juristische Person oder Personenvereinigung sein. Dies folgt aus einer verständigen Auslegung der RiLi unter Berücksichtigung von Sinn und Ziel.








III. Streitsache mit grenzüberschreitendem Bezug
6


BerH wird nur für Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug gewährt. Diesen Begriff definiert § 10 nicht selbst, sondern verweist insoweit auf den gemeinschaftsrechtsrechtlichen Begriff der RiLi.
Die BerH gem § 10 hat nicht die allgemeine Auskunft und Raterteilung zum Gegenstand (dazu Rn 21), sondern setzt Streitsachen voraus, dh, formulierte juristische Meinungsunterschiede zwischen mehreren Personen, deren Identität feststeht.
Nach Art 2 Abs 1 RiLi ist die Streitigkeit grenzüberschreitend, wenn die im Rahmen dieser Richtlinie Prozesskostenhilfe beantragende Partei ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat des Gerichtsstands oder dem Vollstreckungsmitgliedstaat hat.
Auf die Rechtseigenschaft des Gegners kommt es nicht an (vgl Rn 5 aE).









1. Zum grenzüberschreitenden Bezug
7


Die RiLi stellt demnach formell auf eine Verschiedenheit von Wohnsitz bzw gewöhnlichem Aufenthaltsort ab.











a) Beispiele
8


Am Beispiel von Waren- und Dienstleistungsverkehr werden demnach folgende Fälle erfasst:
	–
	die Grenzüberschreitung kann im Grenzübertritt des Anbieters von Waren oder Dienstleistungen liegen (aktive Waren- oder Dienstleistungsfreiheit),

	–
	im Grenzübertritt des Empfängers von Waren oder Dienstleistungen liegen (passive Waren- oder Dienstleistungsfreiheit) oder auch

	–
	der Grenzüberschreitung nur der Waren oder Dienstleistungen (sog Korrespondenzdienstleistungen, etwa Banken- oder Versicherungs- oder Internetdienste) liegen.


Dagegen werden Fälle der sog auslandsbedingten Dienstleistungen, bei denen sich sowohl der Dienstleistungsempfänger als auch der Dienstleistungserbringer in einen dritten Mitgliedstaat begeben, in dem die Leistung erbracht wird oder bei denen sich nur der Dienstleistende in Ausführung eines Auftrages in einen dritten Mitgliedstaat begibt, nur erfasst, wenn die Parteien in unterschiedlichen Mitgliedstaaten ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben (Beispiel: A bucht beim Reiseveranstalter B eine Pauschalreise in einen anderen Mitgliedstaat; X beauftragt Y mit der Renovierung seiner Ferienwohnung in Frankreich).  Dennoch liegt hier keine Lücke vor: Soweit beide Parteien aus Deutschland kommen, kann BerH nach allgemeinen Kriterien gem §§ 1 ff BerHG zu gewähren sein.












b) Zur Bestimmung des Wohnsitzes
9


Ob und in welchem Mitgliedstaat der ASt seinen Wohnsitz hat, mag im Einzelfall streitig sein. Für die Bestimmung des Wohnsitzmitgliedstaats verweist die RiLi auf Art 59 der Verordnung (EG) Nr 44/2001 des Rates vom 22.12.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl EG Nr L 12 v 16.1.2001, S 1–23, berichtigt: ABl EG Nr L 307 v 24.11.2001, S 28).
Nach Art 59 Abs 1 VO 44/2001 hat das Gericht zur Entscheidung der Frage, ob eine Partei im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, dessen Gerichte angerufen sind, einen Wohnsitz hat, sein eigenes Recht an anzuwenden. Hat eine Partei keinen Wohnsitz in dem Mitgliedstaat, dessen Gerichte angerufen sind, so wendet das Gericht gem Art 59 Abs 2 VO 44/2001, wenn es zu entscheiden hat, ob die Partei einen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat hat, das Recht dieses Mitgliedstaats an.












c) Maßgeblicher Zeitpunkt zur Feststellung des grenzüberschreitenden Bezugs
10


Der maßgebliche Augenblick zur Feststellung, ob eine Streitsache mit grenzüberschreitendem Bezug vorliegt, ist der Zeitpunkt, zu dem der Antrag gemäß dieser Richtlinie eingereicht wird.











2. Sachliche Anwendbarkeit: Rechtsgebiete
11


Bei der Umsetzung der RiLi (Anhang 10) in nationales Recht hat der Gesetzgeber in § 10 nicht ausdrücklich bestimmt, für welche grenzüberschreitende Streitigkeiten BerH gewährt werden soll. Die Bezugnahme auf die RiLi („Bei Streitsachen […] nach der Richtlinie …“) ist vielmehr so zu verstehen, dass nur in dem dort genannten Mindestumfang BerH vorgesehen ist.











a) Zivil- und Handelssachen; Arbeitsrecht
12


Nach Art 1 Abs 2 RiLi (Anhang 10) gilt sie nur für Streitsachen in Zivil- und Handelssachen, ohne dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit ankommt.
Der Begriff der Zivil- und Handelssache ist wiederum gemeinschaftsrechtlich zu verstehen. Soweit § 2 Abs 2 BerHG auf die Gerichtswegzuweisung abstellt, sind damit jedenfalls solche Streitigkeiten umfasst, in denen gem § 13 GVG die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gegeben ist.
Umfasst sind aber auch arbeitsrechtliche Angelegenheiten, da es sich auch bei diesen um zivilrechtliche Streitigkeiten handelt. BerH kann hierfür nicht mit dem Argument verweigert werden, dass für sie nicht der Rechtsweg vor die ordentlichen Gerichte eröffnet ist, denn die RiLi lässt eine solche Differenzierung gerade nicht zu.












b) Ausgeschlossene Rechtsgebiete
13


Nicht umfasst ist Hilfe in Steuer– und Zollsachen sowie in verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten. Ebenfalls ausgeschlossen sein dürften – obwohl nicht ausdrücklich genannt –  verfassungsrechtliche Angelegenheiten, was aus der enumerativen Regelungstechnik der RiLi folgt.












c) Keine Übertragung der BVerfG-Rechtsprechung
14


Dies wirft die Frage auf, ob sich der durch die Rechtsprechung des BVerfG (zuletzt insbesondere BVerfG 1 BvR 2310/06, juris, näher: § 2 BerHG Rn 2) entwickelte Anspruch auf gleichen Zugang zum Recht auch im außergerichtlichen Vergleich auch auf grenzüberschreitende Streitigkeiten erstreckt. Dies wird im Ergebnis wohl abzulehnen sein.
Einfach-gesetzlich steht dem schon § 2 Abs 3 BerHG entgegen, wonach in Angelegenheiten, in denen das Recht anderer Staaten anzuwenden ist, keine BerH gewährt wird, sofern der Sachverhalt keine Beziehungen zum Inland aufweist. Zwar findet nach § 10 Abs 2 diese Regelung keine Anwendung; dies gilt indes nur für die von der RiLi erfassten Sachverhalte (Rn 20).
Das BVerfG stützt den Anspruch auf Rechtswahrnehmungsgleichheit auf den allgemeinen Gleichheitssatz (Art 3 Abs 1 GG) in Verbindung mit dem Sozialstaats- und dem Rechtsstaatsprinzip (Art 20 Abs 1, 3 GG). Beide Grundrechte binden allerdings die staatliche Gewalt nur bei Angelegenheiten des deutschen Rechts, in denen es um gerichtliche wie außergerichtliche Hilfe vor einem deutschen Gericht geht. Ein universeller Anspruch auf Rechtsbeistand eines deutschen Bürgers in allen – auch internationalen – Angelegenheiten ist hieraus nicht ableitbar.
Damit umfasst der Anwendungsbereich der grenzüberschreitenden BerH weniger als den Katalog des § 2 Abs 2 BerHG. Erweiterungen sind nur zu erwarten, sollte das Gemeinschaftsrecht künftig die Mindeststandards überarbeiten.











3. Weitere Bewilligungsvoraussetzungen
15


§ 10 regelt nicht alle Bewilligungsvoraussetzungen. Ergänzend gelten die übrigen Regelungen des BerHG. Nachfolgend soll nur auf die wichtigsten Punkte eingegangen werden.











a) Bedürftigkeit
16


Es gelten die allgemeinen Regeln (§ 1 Abs 1 Nr 1, Abs 2 BerHG iVm § 115 ZPO; näher: § 1 BerHG Rn 45 ff). Die RiLi (Anhang 10) sieht in Art 5 ausdrücklich vor, dass auch die grenzüberschreitende vorgerichtliche Prozesskostenhilfe von Bedürftigkeitserwägungen abhängig gemacht werden kann. Es ist nicht ersichtlich, dass § 115 ZPO nicht den in der RiLi genannten Voraussetzungen entsprechen würde.












b) Verweis auf anderweitige Hilfsmöglichkeiten
17


Einen Verweis auf anderweitige Hilfsmöglichkeiten iSv § 1 Abs 1 Nr 2 BerHG sieht die RiLi (Anhang 10) nicht ausdrücklich vor. Versteht man aber § 1 Abs 1 Nr 2 BerHG als Ausprägung des Allgemeinen Rechtsschutzinteresses, wonach es dem Rechtssuchenden zuzumuten ist, einen einfacheren und billigeren Weg zu beschreiten, wenn dieser zum gleichen Erfolg führt (vgl § 1 BerHG Rn 112), kann dieses Prinzip auch hier Anwendung finden. Denn hierbei handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, der auch im Gemeinschaftsrecht Anwendung finden kann (vgl Haratsch/Koenig/Pechstein Europarecht, Rn 377–379).












c) Mutwilligkeit
18


Die RiLi (Anhang 10) sieht keine Versagung der BerH unter dem Aspekt der Mutwilligkeit vor. Versteht man die Anforderung fehlender Mutwilligkeit aber ebenfalls als Ausprägung des Allgemeinen Rechtsschutzinteresses (dazu § 1 BerHG Rn 105 ff, 112 und soeben Rn 17), gilt dieses Erfordernis auch in grenzüberschreitenden Angelegenheiten.












d) Keine Bindung an Erfolgaussichten
19


Anders als nach deutschem Recht kann die gemeinschaftsrechtliche Prozesskostenhilfe gem Art 6 Abs 2, 3 RiLi (Anhang 10) auch vorgerichtlich von Erfolgsaussichten abhängig gemacht werden.
Diese Regelung in der RiLi ist aber nur als Ermächtigung zum Abweichen zu verstehen, die dem nationalen Gesetzgeber bei der Umsetzung einen Gestaltungsspielraum ermöglicht. Hiervon hat der deutsche Gesetzgeber in § 10 keinen Gebrauch gemacht. Ebenso wie bei rein nationalen Sachverhalten ist daher auch die BerH in grenzüberschreitenden Angelegenheiten nicht von Erfolgsabsichten in der Hauptsache abhängig.












e) Keine Anwendung von § 2 Abs 3 BerHG
20


Bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug findet § 2 Abs 3 BerHG (vgl § 2 BerHG Rn 27 ff) durch den Ausschluss in § 10 Abs 2 keine Anwendung.
Dies kann die Bearbeitung der § 10 Beratungshilfe-Fälle sehr erschweren und verteuern; der Gesetzentwurf (BT- Drucks 15/3281) räumt ein, dass für die Länderhaushalte durch notwendige Übersetzungen zusätzliche Kosten entstehen können.
Ungeklärt bleibt, wie die die BerH übernehmenden Anwälte sicherstellen sollen, in 27 verschiedenen nationalen Rechtsordnungen kostendeckend qualitativ hochwertige Rechtsberatung zu gewährleisten.
Handelt es sich bei einem Antrag auf Beratungshilfe mit Auslandsberührung nicht um eine grenzüberschreitende Streitsache, bleibt es allerdings bei § 2 Abs 3 BerHG.










IV. Inhalt und Ziel der Beratungshilfe
21


Die BerH gemäß § 10 hat nicht die allgemeine Auskunft und Raterteilung zum Gegenstand, sondern setzt Streitsachen voraus, dh formulierte juristische Meinungsunterschiede zwischen mehreren Personen, deren Identität feststeht (schon oben Rn 6).









1. Außergerichtliche Streitbeilegung
22


Auch besondere Zielvorstellungen sind nach dem Wortlaut von § 10 Abs 1 Nr 1 vorgegeben: Beratungshilfe wird abweichend von der allgemeinen Regelung nur für die vorprozessuale Rechtsberatung im Hinblick auf eine außergerichtliche Streitbeilegung gewährt.
Hiermit wird der Wortlaut von Art 3 Abs 2 lit a) RiLi (Anhang 10) wiedergegeben.
Offen bleibt, ob nicht auf Streitbeilegung gerichtete Beratungshilfe, also rein juristische Unterstützung des Bedürftigen, damit untersagt werden soll. Da es sich um grenzüberschreitende Sachverhalte handelt, in denen auch ausländisches Recht Anwendung finden kann (vgl Rn 7), dürfte eine umfassende rechtliche Beratung im ausländischen Recht schon rein praktisch auf Grenzen stoßen. Welcher Rechtsanwalt soll dies in 27 unterschiedlichen nationalen Rechtsordnungen leisten können? – Indes setzt die Auslotung von Vergleichsmöglichkeiten voraus, dass vorab die rechtlichen Gegebenheiten – im Rahmen des Möglichen – geprüft werden. Eine „Untersagung“ ist damit nicht gemeint, so dass der Regelung in praxi kaum Relevanz beigemessen werden kann.










2. Unterstützung bei einem Antrag nach § 1077 ZPO
23


Abs 1 Nr 2 stellt bei ausgehenden Ersuchen (§ 1077 ZPO) Beratungshilfe bis zum Eintreffen des Antrags im Mitgliedsstaat, also bei der „Übermittlungsstelle“ sicher und regelt damit, dass die Gewährung von Beratungshilfe nicht daran scheitern soll, dass schon eine gerichtliche Bearbeitung des Antrags begonnen hat. Das ist aber nur bei natürlichen Personen so; andere müssen sich selber helfen.






Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 10a [Beratungshilfe bei Unterhaltssachen nach der VO (EG) Nr. 4/2009]






§ 10a [Beratungshilfe bei Unterhaltssachen nach der VO (EG) Nr. 4/2009]
(1) Bei Unterhaltssachen nach der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 (ABl. L 7 vom 10.1.2009, S. 1) erfolgt die Gewährung der Beratungshilfe in den Fällen der Artikel 46 und 47 Absatz 2 dieser Verordnung unabhängig von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Antragstellers.
(2) 1Für ausgehende Anträge in Unterhaltssachen auf grenzüberschreitende Beratungshilfe nach § 10 Absatz 1 ist das Amtsgericht am Sitz des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zuständig. 2Für eingehende Ersuchen ist das in § 4 Absatz 1 Satz 2 bezeichnete Gericht zuständig.
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I. Allgemeines
1


Der durch Art 3 des G v 23.5.2011 (BGBl I 2011, 848) neu eingefügte § 10a dient der Umsetzung und Ausgestaltung der in Art 44–47 VO (EG) Nr 4/2009 „über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in grenzüberschreitenden Unterhaltssachen“ vorgesehenen vorgerichtlichen Rechtsberatung.
Da die gemeinschaftsrechtliche VO unmittelbar geltendes Recht ist und im Rang über § 10a BerHG steht, muss § 10a im Lichte der VO ausgelegt werden. Hierbei ist insbesondere der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit nach Art 4 Abs 3 EUV zu berücksichtigen. Dies gilt vor allem bei dem Verständnis des in der VO verwendeten Begriffs der „Prozesskostenhilfe“, der gemeinschaftsrechtlich zu verstehen und in Art 44 VO umrissen wird. Die VO selbst verwendet nicht den Begriff der Beratungshilfe, sondern versteht die gemeinschaftsrechtliche „Prozesskostenhilfe“ umfassend auch für den vorgerichtlichen Bereich, so ausdrücklich Art 45 lit a) VO. Danach ist ausdrücklich eine vorprozessuale Rechtsberatung im Hinblick auf eine außergerichtliche Streitbeilegung umfasst. Erfasst sind nach Art 45 lit b) VO auch der Rechtsbeistand bei Anrufung einer Behörde.








II. Anwendungsbereich
2


Unterhaltssachen idS sind nach Art 1 VO (EG) Nr 4/2009 solche, in denen es um Unterhaltspflichten geht, die auf einem Familien-, Verwandtschafts-, oder eherechtlichen Verhältnis oder auf Schwägerschaft beruhen. Erforderlich ist ein grenzüberschreitender Bezug.








III. Keine Abhängigkeit von Erfolgsaussichten und wirtschaftlicher Bedürftigkeit, Abs 1
3


Abs 1 bestimmt, dass bei Unterhaltssachen iSv Art 2 VO (EG) Nr 4/2009 die Gewährung der Beratungshilfe in den Fällen der Artikel 46 und 47 Abs 2 dieser VO unabhängig von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Antragstellers erfolgt. Dies betrifft folgende Verfahren:









1. Anträge auf Unterhaltsleistungen für Kinder, die über die Zentralen Behörden gestellt werden, Art 46 VO (EG) Nr 4/2009
4


Die Sonderregel des § 10a BerHG gilt zunächst für Anträge nach Art 46 VO (EG) Nr 4/2009. Dies sind alle von einer berechtigten Person nach Art 56 VO (EG) Nr 4/2009 gestellten Anträge in Bezug auf Unterhaltspflichten aus einer Eltern-Kind-Beziehung gegenüber einer Person, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Der Begriff der berechtigten Person ist in Art 2 Abs 1 Nr 10 VO definiert als jede natürliche Person, der Unterhalt zusteht oder angeblich zusteht. Inhaltlich geht es um Anträge auf
	a)
	
Anerkennung oder Anerkennung und Vollstreckbarerklärung einer Entscheidung;

	b)
	
Vollstreckung einer im ersuchten Mitgliedstaat ergangenen oder anerkannten Entscheidung;

	c)
	
Herbeiführen einer Entscheidung im ersuchten Mitgliedstaat, wenn keine Entscheidung vorliegt, einschließlich, soweit erforderlich, der Feststellung der Abstammung;

	d)
	
Herbeiführen einer Entscheidung im ersuchten Mitgliedstaat, wenn die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung einer Entscheidung, die in einem anderen Staat als dem ersuchten Mitgliedstaat ergangen ist, nicht möglich ist;

	e)
	
Änderung einer im ersuchten Mitgliedstaat ergangenen Entscheidung;

	f)
	
Änderung einer Entscheidung, die in einem anderen Staat als dem ersuchten Mitgliedstaat ergangen ist.












2. Ausnahme für offensichtlich unbegründete Ersuchen?
5


Zu der in Art 46 Abs 2 VO vorgesehenen Befugnis, die BerH in Bezug auf andere Anträge als solche nach Art 56 Abs 1 lit a und b VO abzulehnen, wenn ein Antrag oder Rechtsbehelf offensichtlich unbegründet ist, hat der deutsche Gesetzgeber keine ausdrückliche Regelung getroffen. Besteht indes ein Anspruch auf BerH schon nach § 1 BerHG, steht der Bewilligung die Ausnahmebefugnis nach Art 46 Abs 2 VO nicht entgegen. Im Einzelfall ist aber der Ausschluss nach § 2 Abs 3 BerHG zu beachten.










3. Beratungshilfe für Anerkennung, Vollstreckbarerklärung, Vollstreckung
6


Die Privilegien des § 10a Abs 1 genießt weiter jede Partei, der im Ursprungsmitgliedstaat ganz oder teilweise Prozesskostenhilfe (Begriff: Rn 1) oder Kosten- und Gebührenbefreiung gewährt worden ist, und zwar für Beratungshilfe in jedem Anerkennungs-, Vollstreckbarerklärungs- oder Vollstreckungsverfahren.










4. Rechtsfolge: Beratungshilfe ohne Grenzen?
7


Nach § 10a Abs 1 BerHG ist BerH in den unter Rn 3–6 genannten Fällen unabhängig von der Bedürftigkeit zu gewähren.
Unberührt bleibt jedoch die Prüfung von anderen Hilfsmöglichkeiten iSv § 1 Abs 1 Nr 2 sowie der Mutwilligkeit iSv § 1 Abs 1 Nr 3 BerHG.









IV. Zuständigkeitsregel, Abs 2
8


Abs 2 S 1 trifft eine Zuständigkeitsregel für ausgehende Anträge in Unterhaltssachen auf grenzüberschreitende Beratungshilfe nach § 10 Abs 1. Hierfür ist das Amtsgericht am Sitz des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zuständig. Für eingehende Ersuchen ist das in § 4 Abs 1 S 2 bezeichnete Gericht zuständig.





Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 11 [Verordnungsermächtigung]






§ 11 [Verordnungsermächtigung]
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, zur Vereinfachung und Vereinheitlichung des Verfahrens durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Formulare für den Antrag auf Gewährung von Beratungshilfe und auf Zahlung der Vergütung der Beratungsperson nach Abschluss der Beratungshilfe einzuführen und deren Verwendung vorzuschreiben.






Kommentierung
I.Allgemeines1

II.Vordrucke2, 3

III.Verwaltungsvorschriften der Länder4









I. Allgemeines
1


Der frühere § 11 wurde durch G vom 15.12.2004 (BGBl I S 3392) aufgehoben. Die jetzige Verordnungsermächtigung war früher in § 13 BerHG enthalten. Die Reform zum 1.1.2014 hat lediglich eine sprachliche Veränderung erbracht: nunmehr ist nicht der „Bundesminister der Justiz“ sondern das BMJ verordnungsermächtigt.
Von der Verordnungsermächtigung hat das BMJ durch Erlass der Beratungshilfeformularverordnung (BerHFV) vom 2.1.2014 (BGBl I S 2) Gebrauch gemacht, vgl Anhang 7.
Danach sind im Bereich der Beratungshilfe zu verwenden:
	1.
	
vom Rechtsuchenden für den Antrag auf Gewährung von Beratungshilfe das in Anlage 1 bestimmte Formular mit Hinweisblatt, falls der Rechtsuchende eine natürliche Person ist und den Antrag nicht mündlich stellt,

	2.
	
von der Beratungsperson für ihren Antrag auf Zahlung einer Vergütung das in Anlage 2 bestimmte Formular.










II. Vordrucke
2


Die Vordrucke ermöglichen eine bundeseinheitliche Praxis in den Ländern, die BerH in der Form des § 3 BerHG gewähren. Sie enthalten nur die wirklich notwendigen Fragen und sind einfach auszufüllen.

Der Antrag kann bei unmittelbarer Inanspruchnahme der Beratungsperson (nachträgl Antragstellung gem § 6 Abs 2 BerHG; vgl § 6 BerHG Rn 10 ff) durch den ASt selbst oder durch die Beratungsperson im Namen des ASt unter Verwendung des Formblattes gestellt werden, BayObLG JurBüro 1984, 121, 123.
Kommen Gebühren gem Nrn 2503–2508 VV in Betracht, sind Darlegungen zu dem Gebührentatbestand und dessen Glaubhaftmachung erforderlich. Hierfür können über das Ausfüllen des Formblattes hinaus weitere Angaben notwendig sein, AG Bamberg JurBüro 1982, 71, 72; LG Köln AnwBl 1982, 83; LG Darmstadt AnwBl 1983, 142, 143; LG Göttingen JurBüro 1984, 1369 = NdsRpfl 1984, 122 (wenigstens stichwortartige Darlegungen); Nagel Rpfleger 1982, 212, 214/215, regelmäßig in einem Begleitschreiben, Forstmann AnwBl 1982, 181, 183.


3


Der Vordruck Anl 1 ist vom Ratsuchenden zu unterzeichnen, nicht von der Beratungsperson, die kein eigenes Recht hat, BerH zu beantragen (AG Braunschweig NdsRpfl 1987, 36; vgl auch BVerfG NJW 2006, 1504); jedenfalls muss feststehen, dass die Angaben zur Person und zum Einkommen vom Antragsteller gemacht worden sind und dass er den Willen hat, BerH zu beantragen.
Vereinfachter Antrag: Ein Rechtsuchender, der nach dem SGB XII laufende Leistungen zum Lebensunterhalt bezieht, muss die Abschnitte C bis G des Formulars nach § 1 Nr 1 vorbehaltlich einer anderweitigen Anordnung des Amtsgerichts nicht ausfüllen, wenn er der Erklärung den zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Bewilligungsbescheid des Sozialamts beifügt.








III. Verwaltungsvorschriften der Länder
4


Die Länder haben für ihren Zuständigkeitsbereich Verwaltungsvorschriften erlassen, die die Festsetzung der aus der Staatskasse zu gewährenden Vergütung  auch in BerH-Angelegenheiten betreffen.
Insoweit wird exemplarisch auf die für NRW ergangene AV (abgedruckt unter Anhang 8) Bezug genommen.





Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 12 [Stadtstaatenklauseln]






§ 12 [Stadtstaatenklauseln]
(1) In den Ländern Bremen und Hamburg tritt die eingeführte öffentliche Rechtsberatung an die Stelle der Beratungshilfe nach diesem Gesetz, wenn und soweit das Landesrecht nichts anderes bestimmt.
(2) Im Land Berlin hat der Rechtsuchende die Wahl zwischen der Inanspruchnahme der dort eingeführten öffentlichen Rechtsberatung und Beratungshilfe nach diesem Gesetz, wenn und soweit das Landesrecht nichts anderes bestimmt.
(3) Die Länder können durch Gesetz die ausschließliche Zuständigkeit von Beratungsstellen nach § 3 Absatz 1 zur Gewährung von Beratungshilfe bestimmen.
(4) Die Berater der öffentlichen Rechtsberatung, die über die Befähigung zum Richteramt verfügen, sind in gleicher Weise wie ein beauftragter Rechtsanwalt zur Verschwiegenheit verpflichtet und mit schriftlicher Zustimmung des Ratsuchenden berechtigt, Auskünfte aus Akten zu erhalten und Akteneinsicht zu nehmen.






Kommentierung
I.Allgemeines1 – 3

 1.Historie2

 2.Genese3

II.Sonderregelungen für Hamburg und Bremen, Abs 14 – 10

 1.Keine Abweichende landesrechtliche Regelung5

 2.Durchführung der Öffentlichen Rechtsberatung in Hamburg (ÖRA)6

 3.Die Öffentliche Rechtsberatung in Bremen (ÖRB)7 – 10

III.Beratungshilfe in Berlin11 – 14

 1.Auslegungsmöglichkeiten12

 2.Umsetzung13

 3.Beratungshilfe durch Bezirksämter14

IV.Öffnungsklausel, Abs 315

V.Verschwiegenheitsverpflichtung und Akteneinsicht, Abs 416









I. Allgemeines
1


Die Vorschrift enthält in Abs 1 Sonderregelungen im Hinblick auf die eingeführte öffentliche Rechtsberatung in den Ländern Bremen, Hamburg und Berlin, sowie in Abs 2 eine Öffnungsklausel zur Einführung einer ausschließlichen Zuständigkeit von Beratungsstellen nach § 3 Abs 1 BerHG in allen Ländern.
Zu Haftungsfragen wegen fehlerhafter öffentlicher Rechtsberatung und ihre Auswirkungen auf Klagefristen vgl. Scheuerl NJW 2014, 2923f.









1. Historie
2


Der RegE sah in § 17 eine einheitliche Regelung für Berlin, Bremen und Hamburg des Inhalts vor, dass BerH subsidiär für die Rechtsgebiete möglich sein sollte, in denen die öffentliche Rechtsauskunft keine Beratung gewährt, sowie nötigenfalls für zweckentsprechende anwaltliche Vertretung.
Die heutige Regelung war bis zur Änderung durch G v 15.12.2004 (BGBl I S 3392) in § 14 aF enthalten. Abs 3 wurde durch das BerHG-ÄndG v 14.9.1994 (BGBl I S 2323) eingeführt. Mit dem G zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts wurde zum 1.1.2014 die Öffnungsklausel des Abs 3 geschaffen.










2. Genese
3


Zur Genese vgl ausführlich 9. Auflage Rn 2–5.









II. Sonderregelungen für Hamburg und Bremen, Abs 1
4


In Hamburg und Bremen tritt die Öffentliche Rechtsberatung an die Stelle der „BerH nach diesem Gesetz“.
Damit wird § 3 BerHG insoweit abbedungen, als danach die BerH durch Anwälte, verkammerte Rechtsbeistände oder das Amtsgericht gewährt wird.
Die Öffentliche Rechtsauskunft in Hamburg und in Bremen schließen wie „andere Möglichkeiten für eine Hilfe“ iSv § 1 Abs 1 Nr 2 BerHG aus, ohne dass es allerdings der Anwendung des § 1 Abs 1 Nr 2 BerHG bedarf, um zu diesem Ergebnis zu gelangen. Auch für eine Verweisungsfunktion des Rechtspflegers (gem § 3 Abs 2 BerHG) ist hier kein Raum.
§ 14 aF verhinderte nach altem Recht allerdings nicht, dass in Hamburg oder Bremen ansässige Ratsuchende in auswärtigen AG-Bezirken BerH in Anspruch nehmen, sofern dort ein Bedürfnis iSv § 4 Abs 1 BerHG aF gegeben war; zum geltenden Rechtszustand vgl § 4 BerHG Rn 1 ff. Ratsuchende, die außerhalb der genannten Stadtstaaten einen Berechtigungsschein erhalten haben, können in Hamburg oder Bremen Rechtsanwälte in Anspruch nehmen, deren Leistungen durch das auswärtige AG zu vergüten sind (vgl § 4 BerHG Rn 10).









1. Keine Abweichende landesrechtliche Regelung
5


Eine von § 12 Abs 1 BerHG abweichende landesrechtliche Regelung gibt es bis dato nicht.










2. Durchführung der Öffentlichen Rechtsberatung in Hamburg (ÖRA)
6



Literatur:
v Aulock Rechtshilfe für untere soziale Schichten S 208; Falke Rechtsbedürfnis und Rechtshilfe S 13 ff; Hennings Rechtsberatung als Lebenshilfe S 79; Blankenburg Alternativen, 51; Röper Rechtsschutz S 30; Schoreit Rechtsber S 37, 113.

Die Öffentliche Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle der Freien und Hansestadt Hamburg (ÖRA) ist neben der zentral gelegenen Hauptstelle in Bezirksstellen im ganzen Stadtgebiet bürgernah vertreten.
Die Rechtsberatung in allen Rechtsgebieten erfolgt durch erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten. Beraten werden Menschen, die in Hamburg leben oder arbeiten und nur über ein geringes Einkommen und geringes Vermögen verfügen.
Die Beratung erfolgt nicht, soweit der Rechtssuchende
	–
	in der Sache schon anwaltlichen Rat erhalten hat,

	–
	Rechtsschutzversichert ist oder

	–
	über die Gewerkschaft oder Interessenverbände (zum Beispiel Mieterverein) Rechtsrat erhalten könnte.


Nähere Informationen unter http://www.hamburg.de/oera/.
In zivilrechtlichen Angelegenheiten wird für alle natürlichen und juristischen Personen innerhalb und außerhalb Hamburgs Streitschlichtung (Güteverfahren) angeboten. In gewissen strafrechtlichen Angelegenheiten (Sühneverfahren) wird ebenfalls die Streitschlichtungen übernommen, sofern die beschuldigte Person in Hamburg lebt.
Schließlich wird in familien- und erbrechtlichen Angelegenheiten sowie im Arbeits- und Wirtschaftsrecht Mediation angeboten.










3. Die Öffentliche Rechtsberatung in Bremen (ÖRB)
7



Literatur:
v Aulock Rechtshilfe für untere soziale Schichten S 212; Kahrs BR-Prot 484 S 94; Kühl in Rasehorn 1979, S 90; Röper Rechtsschutz S 47, NJW 1975, 1546; Schoreit Rechtsber S 13, 49, 129, 134.

In Bremen tritt an die Stelle der in anderen Ländern nach dem Beratungshilfegesetz möglichen Beratungshilfe durch Rechtsanwälte die öffentliche Rechtsberatung.
Die öffentliche Rechtsberatung wird von der Arbeitnehmerkammer (http://www.arbeitnehmerkammer.de/beratung/oeffentliche-rechtsberatung/oeffentliche-rechtsberatung.html) und den Bremischen Anwaltsverein (http://www.anwaltsverein-bremen.de/buergerservice/rechtsberatung.html) im Auftrag der Freien Hansestadt Bremen durchgeführt (ÖRB). Für den Anwaltsverein übernehmen ehrenamtlich tätige Anwältinnen und Anwälte die Aufgabe.
Einzelheiten regelt das Gesetz über öffentliche Rechtsberatung in der Freien Hansestadt Bremen v 1.7.1975 (BremGBl S 297), zuletzt geändert durch Art 1 ÄndG v 24.11.2009 (BremGBl S 525), im Folgenden ÖRechtbergG.
Beraten werden alle Ratsuchenden, die im Lande Bremen wohnen, deren Einkommen bestimmte Grenzen nicht übersteigt und die keinen anderweitigen Anspruch auf eine kostenlose Rechtsberatung haben. Das Angebot ist gebührenpflichtig.
Soweit sich früher die Beratung wie auch die außergerichtliche Vertretung nicht auf das Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht erstreckte, regelt § 2 Abs 1 ÖRechtberG nunmehr ausdrücklich, dass alle Rechtsgebiete umfasst sind. Das LAG Bremen hält es nicht verfassungswidrig, dass hinsichtlich des Verfahrens vor dem Schlichtungsausschuss lediglich Rechtsberatung und nicht Vertretung vor Gericht bzw Schlichtungsausschüssen iSv § 111 Abs 2 ArbGG angeboten werde (vgl LAG Bremen B v 19.8.2014 – 2 Ta 33/14, juris Rn 13).


8


Über die Rechtmäßigkeit einer Ablehnung der Öffentlichen Rechtsberatung sowie über die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen über Umfang und Art der Beratung entscheiden gem § 6 ÖRechtberG die ordentlichen Gerichte in dem in §§ 23–29 EGGVG geregelten Verfahren.


9


Der Berater prüft die Sach- und Rechtslage objektiv und wirkt uU auf einen Interessenausgleich hin, § 2 Abs 4 ÖRechtbergG. Suchen mehrere Parteien in einer Rechtsangelegenheit um Rechtsberatung nach, so ist jede Partei von einem anderen Berater zu betreuen. Berater sind von Weisungen frei (§ 4 ÖRechtbergG) und zur Verschwiegenheit verpflichtet (§ 5 ÖRechtbergG).


10


Berater müssen gem § 3 ÖRechtberG die Befähigung zum Richteramt besitzen oder die Prüfung für den gehobenen Justizdienst bestanden haben. Teilweise sind auch Vertragsanwälte eingesetzt.









III. Beratungshilfe in Berlin
11



Literatur:
v Aulock 207; Meyer BR-Prot 484 S  92/93; Reifner in Blankenburg/Kaupen S 43 f (58 f, 63 f); Röper Rechtsschutz S 34; Schoreit Rechtsber S 46.

Weniger eindeutig als die Regelung des Abs 1 für Bremen und Hamburg ist diejenige des Abs 2 für Berlin.









1. Auslegungsmöglichkeiten
12


Das Gesetz lässt Spielraum für mehrere Auslegungsmöglichkeiten. Die Wahlmöglichkeit zwischen der eingeführten öffentlichen Rechtsberatung und „anwaltlicher BerH nach diesem Gesetz“ bezeichnet die Alternative Öffentliche Rechtsberatung bei den Bezirksämtern zu der BerH gem  § 3 Abs 1 BerHG (anwaltliche Praxisberatung oder in anwaltlichen Beratungsstellen).
Würde diese Alternative als exklusiv angesehen, schieden „andere Möglichkeiten“ iSv § 1 Abs 1 Nr 2 BerHG (Behörden, Gewerkschaften, Verbände für ihre Mitglieder) ganz aus; das soll und kann nicht beabsichtigt sein; auch der Ausschluss der BerH durch das AG gem § 3 Abs 2 BerHG war nicht beabsichtigt. Der Rechtsuchende sollte in Berlin nur, falls er auf die Öffentliche Rechtsauskunft der Bezirksämter mangels anderer Möglichkeiten angewiesen wäre, anwaltliche BerH „nach diesem Gesetz“ in Anspruch nehmen können; dem automatischen Erlöschen des Anspruchs des Bürgers auf anwaltliche BerH auf Grund der Existenz einer kommunalen Rechtsberatung sollte vorgebeugt werden, Meyer BR-Plenarprot 484, 92 (D). Darüber hinaus sollten die Möglichkeiten der BerH nicht erweitert werden.










2. Umsetzung
13


Wird also BerH beantragt, gelten grundsätzlich §§ 3 und 4 BerHG, dh der Rechtsuchende, der sich nicht unmittelbar an einen RA oder eine anwaltliche Beratungsstelle wendet, stellt einen Antrag beim AG. Ihm kann in geeigneten Fällen BerH gem § 3 Abs 2 BerHG vom Rechtspfleger gewährt werden oder er kann auf eine andere Möglichkeit für Hilfe (§ 1 Abs 1 Nr 2 BerHG) verwiesen werden (so auch AG Lichtenberg 170a II 1192/10, juris). Letzteres jedoch mit Ausnahme der öffentlichen Rechtsauskunftsstellen. Kommen diese in Betracht, kann der Rechtspfleger nur auf das Wahlrecht gemäß § 12 Abs 2 BerHG verweisen, und er hat die Entscheidung des Rechtsuchenden herbeizuführen.
Entscheidet sich der Rechtsuchende für anwaltliche BerH, kann er an die anwaltlichen Beratungsstellen in Berlin verwiesen werden, die BerH iSv § 3 Abs 1 BerHG gewähren.










3. Beratungshilfe durch Bezirksämter
14


Die Beratungshilfe erfolgt durch die Bezirksämter. Berechtigt, diese in Anspruch zu nehmen, sind nur bedürftige Personen (Details: www.berlin.de).









IV. Öffnungsklausel, Abs 3
15


Nunmehr können alle Bundesländer die ausschließliche Zuständigkeit von Beratungsstellen nach § 3 Abs 1 (dort Rn 7) zur Gewährung von BerH bestimmen. Andes als in § 3 Abs 1 BerHG genügt aber nicht eine „Vereinbarung mit der Justizverwaltung“, sondern es ist eine gesetzliche Regelung erforderlich, um die Ausschließlichkeit zu bestimmen.
Der Gesetzgeber verspricht sich davon zum einen eine Entlastung der Justiz, zum anderen für die Rechtsuchenden den Vorteil der Möglichkeit einer Beratung und Vertretung an Ort und Stelle ohne hin und her zwischen AG und Beratungsperson (BT-Drucks 17/11472 S 44 f).
Auch könnte eine bessere Planbarkeit der Kosten für eine Einrichtung sprechen, wobei der Gesetzgeber (aaO) davon ausgeht, dass dann nur eine pauschale Finanzierung der Beratungsstelle unabhängig vom Geschäftsanfall erfolgt.








V. Verschwiegenheitsverpflichtung und Akteneinsicht, Abs 4
16


Nach Abs 4 sind die Berater der öffentlichen Rechtsberatung zur Verschwiegenheit verpflichtet; unter den bestimmten Voraussetzungen können Sie Auskünfte aus Akten erhalten und Akteneinsicht nehmen. Die Regelung wurde durch das BerHG-ÄndG v 14.9.1994 (BGBl I S 2323) eingeführt.
Nach der Begründung des Gesetzentwurfs der BReg sollte erreicht werden, dass bei der Inanspruchnahme der öffentlichen Rechtsberatung für die Verschwiegenheitspflicht und die Möglichkeit der Akteneinsicht das Gleiche gilt wie bei der BerH durch einen Anwalt, (BT-Drucks 12/7009 Begründung zu § 14). Die Bestimmung gilt nur für Berater, welche über die Befähigung zum Richteramt verfügen, ohne letztere Eigenschaft zur Voraussetzung für die Beratertätigkeit zu machen; faktisch wird damit aber die große Zahl der Rechtsberater erfasst.





Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 13 [Übergangsvorschrift]






§ 13 [Übergangsvorschrift]
Ist der Antrag auf Beratungshilfe vor dem 1. Januar 2014 gestellt worden oder ist die Beratungshilfe vor dem 1. Januar 2014 gewährt worden, ist dieses Gesetz in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung anzuwenden.






Kommentierung
1


Nach der Übergangsregelung bleibt das bisherige Recht (11. Aufl) anwendbar, wenn entweder
	–
	der Antrag vor dem 1.1.2014 gestellt worden


oder
	–
	die BerH vor dem 1.1.2014 gewährt worden ist (vgl. auch AG Weißenfels B v 22.6.2015 – 13 II 673/14, juris).


Damit wird sichergestellt, dass nachträglich gestellte Anträge (§ 4 Abs 2, § 7 BerHG aF) zulässig bleiben und abgerechnet werden können. Auch wenn die Bewilligung nach dem Inkrafttreten der Neuregelung erfolgt, sind die Regeln für die Aufhebung nach § 6a BerHG nicht anwendbar.




Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › A. Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen › § 14 Inkrafttreten






§ 14 Inkrafttreten
1Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des § 14[1] am 1. Januar 1981 in Kraft. 2§ 14[2] tritt am Tage nach der Verkündung[3] in Kraft.






Kommentierung
1


Datum des Inkrafttretens. Im Zuge der Neuzählung der §§ 12 ff BerHG durch G v 15.12.2004 (BGBl I S 3392) ist versäumt worden, § 14 BerHG anzupassen.
Statt § 14 BerHG ist § 12 BerHG (Stadtstaatenklausel) gemeint. Diese ist am 22.6.1980, dem Tag nach der Ausgabe des BGBl I, Nr 29, in Kraft getreten, das übrige Gesetz bestimmungsgemäß am 1.1.1981.


2


Übergangsprobleme sind nicht bekannt geworden. Die Übergangsregelung für die Reform durch das G zur Änderung des Prozeskosstenhilfe- und Beratungshilferechts findet sich in § 13 BerHG.


Anmerkungen
[1]
 Anm. d. Verlages:
Jetzt § 12.


[2]
 Anm. d. Verlages:
Jetzt § 12.


[3]
 Anm. d. Verlages:
Verkündet am 21.6.1980.


Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › B. BRAO/BORA/StBerG/WiPrO




B. BRAO/BORA/StBerG/WiPrO
Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › B. BRAO/BORA/StBerG/WiPrO › Bundesrechtsanwaltsordnung




Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)

vom 1.8.1959 (BGBl. I S. 565),
zuletzt geändert durch Art. 139 V vom 31.8.2015 (BGBl. I S. 1474)
– Auszug –

Inhaltsverzeichnis
§ 49aPflicht zur Übernahme der Beratungshilfe

§ 16Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe

§ 16aAblehnung der Beratungshilfe

§ 65aPflicht zur Übernahme der Beratungshilfe

§ 51aPflicht zur Übernahme der Beratungshilfe





Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › B. BRAO/BORA/StBerG/WiPrO › § 49a Pflicht zur Übernahme der Beratungshilfe






§ 49a Pflicht zur Übernahme der Beratungshilfe
(1) 1Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, die in dem Beratungshilfegesetz vorgesehene Beratungshilfe zu übernehmen. 2Er kann die Beratungshilfe im Einzelfall aus wichtigem Grund ablehnen.
(2) 1Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, bei Einrichtungen der Rechtsanwaltschaft für die Beratung von Rechtsuchenden mit geringem Einkommen mitzuwirken. 2Er kann die Mitwirkung im Einzelfall aus wichtigem Grund ablehnen.
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Berufsordnung (BORA)

i.d.F. vom 22.3.1999 (BRAK-Mitt. S. 123),
zuletzt geändert durch Beschl. vom 1.4.2011 (BRAK-Mitt. 2011 S. 194)
– Auszug –
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§ 16 Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe
(1) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, bei begründetem Anlass auf die Möglichkeiten von Beratungs- und Prozesskostenhilfe hinzuweisen.
(2) Der Rechtsanwalt darf nach Bewilligung von Prozesskostenhilfe oder bei Inanspruchnahme von Beratungshilfe von seinem Mandanten oder Dritten Zahlungen oder Leistungen nur annehmen, die freiwillig und in Kenntnis der Tatsache gegeben werden, dass der Mandant oder der Dritte zu einer solchen Leistung nicht verpflichtet ist.
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§ 16a Ablehnung der Beratungshilfe
(1) (aufgehoben)
(2) Der Rechtsanwalt ist nicht verpflichtet, einen Beratungshilfeantrag zu stellen.
(3) 1Der Rechtsanwalt kann die Beratungshilfe im Einzelfall aus wichtigem Grund ablehnen oder beenden. 2Ein wichtiger Grund kann in der Person des Rechtsanwaltes selbst oder in der Person oder dem Verhalten des Mandanten liegen. 3Ein wichtiger Grund kann auch darin liegen, dass die Beratungshilfebewilligung nicht den Voraussetzungen des Beratungshilfegesetzes entspricht. 4Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
	a)
	
der Rechtsanwalt durch eine Erkrankung oder durch berufliche Überlastung an der Beratung/Vertretung gehindert ist;

	b)
	
(aufgehoben)

	c)
	
der beratungshilfeberechtigte Mandant seine für die Mandatsbearbeitung erforderliche Mitarbeit verweigert;

	d)
	
das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant aus Gründen, die im Verhalten oder in der Person des Mandanten liegen, schwerwiegend gestört ist;

	e)
	
sich herausstellt, dass die Einkommens- und/oder Vermögensverhältnisse des Mandanten die Bewilligung von Beratungshilfe nicht rechtfertigen;

	f)
	
(aufgehoben)

	g)
	
(aufgehoben)
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Steuerberatungsgesetz (StBerG)

i.d.F. vom 4.11.1975 (BGBl. I S. 2735),
zuletzt geändert durch Art. 233 V vom 31.8.2015 (BGBl. I S. 1474)
– Auszug –
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§ 65a Pflicht zur Übernahme der Beratungshilfe
Steuerberater und Steuerbevollmächtigte sind verpflichtet, die in dem Beratungshilfegesetz vorgesehene Beratungshilfe zu übernehmen. Sie können die Beratungshilfe im Einzelfall aus wichtigem Grund ablehnen.
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Wirtschaftsprüferordnung (WiPrO)

i.d.F. der Bek. vom 5.11.1975 (BGBl. I S. 2803),
zuletzt geändert durch Art. 255 V vom 31.8.2015 (BGBl. I S. 1474)
– Auszug –
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§ 51a Pflicht zur Übernahme der Beratungshilfe
1Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sind verpflichtet, die in dem Beratungshilfegesetz vorgesehene Beratungshilfe zu übernehmen. 2Sie können die Beratungshilfe im Einzelfall aus wichtigem Grund ablehnen.
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I. Allgemeines
1


§ 49a BRAO ergänzt § 3 Abs 1 BerHG.
Als Grund für die Einführung der Verpflichtung zur Übernahme der Beratung wurde angegeben, dass es der gesetzlichen Mitwirkungsverpflichtung bedürfe, weil die Vergütung nicht sonderlich attraktiv sei (Grunsky NJW 1980, 2048; Hofmann RWP 1980, 539; v Bültzingslöwen Amtsvormund 1980, 882; ähnlich Langner BT-Prot 8/6988).
Für die Angehörigen der steuerberatenden Berufe, die nunmehr ebenfalls nach § 3 BerHG als Beratungspersonen in Betracht kommen, sind in § 65a StBerG und § 51a WiPrO Pflichten zur Übernahme der BerH vorgesehen, die denjenigen aus § 49a Abs 1 BRAO nachgebildet sind.
Es bleibt Abzuwarten, inwieweit von den Möglichkeiten einer satzungsmäßigen Ausgestaltung im Wege der Berufsordnung entsprechend §§ 16, 16a BORA nach § 86 Abs 4 Nr 10 StBerG bzw § 57 Abs 4 Nr 3 lit g) StBerG Gebrauch gemacht wird.
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II. Übernahmepflicht
2


Abs 1 S 1 bestimmt, dass der Anwalt zur Übernahme der BerH verpflichtet ist. Die Übernahmepflicht greift auch bei unmittelbarer Inanspruchnahme des Anwalts im Wege des Direktzugangs gem §§ 4 Abs 1 S 2, 7 BerHG Platz; so mit überzeugender Begründung: Becker AnwBl 1982, 290, 291 mwN; Mümmler JurBüro 1984, 1125, 1127; Klein JurBüro 2001, 174 unter Hinweis auf die Berufsordnung (BORA); aA noch: Brangsch AnwBl 1982, 99, 100.
Die Verpflichtung zur Übernahme der BerH kann nicht aus allgemeinen Erwägungen abgelehnt werden, dh nicht grds, RA BT-Drucks 8/3695 zu § 11 BerHG aF.
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III. Wichtiger Grund für die Ablehnung
3


Nach S 2 kann die Übernahme der BerH nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Rechtsanwalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Gewährung von Beratungshilfe nicht zugemutet werden kann (vgl § 314 Abs 1 BGB; BMJ Bescheid v 12.3.2009, BRAK-Mitt 3/2009, 66).
Die BRAK hat den Versuch unternommen, in § 16a BORA eine standesrechtliche Konkretisierung der Ablehnungsgründe vorzunehmen. Die Vorschrift ist – nachdem das BMJ den ursprünglichen Entwurf in wesentlichen Teilen beanstandet (dazu Rn 10) hat – am 1.9.2009 (BRAK-Mitt 3/2009 S 120) modifiziert in Kraft getreten. Die Regelung ist nicht abschließend, was sich schon aus dem Wesen des unbestimmten Rechtsbegriffs des wichtigen Grundes ergibt.
Im Einzelnen:










1. Wichtiger Grund in der Person des Anwalts selbst oder in der Person oder dem Verhalten des Mandanten, § 16a Abs 3 S 2 BORA
4


Hierbei handelt es sich um den Versuch einer allgemeinen Beschreibung der in § 16a Abs 3 S 4 BORA genannten Regelbeispiele.
Denkbar sind hier die Gefahr der Interessenkollision (Parteiverrat; vgl schon Schöfberger BT-Drucks 16255 (B); Nöcker Rpfleger 1981, 2; Klein JurBüro 2001, 172, 173) oder auch „Gewissensnot“ (zu diesem blumigen Begriff Bischof NJW 1981, 899). Zu einer Ablehnung wegen „großem Haftungsrisiko“ vgl AG Gegenbach AGS 2013, 272.











2. Beratungshilfe-Voraussetzungen liegen nicht vor, § 16a Abs 3 S 3 BORA
5


Ein wichtiger Grund kann auch darin liegen, dass die Beratungshilfebewilligung nicht den Voraussetzungen des Beratungshilfegesetzes entspricht.











3. Erkrankung und Überlastung
6


Hierbei handelt es sich um Hinderungsgründe in der Person des Anwalts. Es reicht nicht jede Krankheit, sondern nur eine solche, die die Übernahme im konkreten Fall hindert.
Schon bisher war anerkannt, dass wegen akuter Arbeitsüberlastung die Übernahme abgelehnt werden kann (BT-RA Drucks 8/3695 zu § 11 aF; Schöfberger BT-Drucks 16255 (B) [wirklich nachgewiesene Überlastung der Kanzlei]; Nöcker Rpfleger 1981, 2).
Nicht ausreichend ist aber eine Argumentation mit allgemeiner Arbeitsüberlastung (Grunsky NJW 1980, 2048; Finger MDR 1982, 361, 367; Greißinger § 3 Rn 9; aA Bischof NJW 1981, 899, nicht weil einige besonders bekannte Anwaltsbüros nicht „gestürmt“ werden möchten, aA Hofmann RWP 1980, 539). Schon Mümmler (JurBüro 1980, 1610 Anm 37) befürchtete, dass gerade die großen und leistungsfähigen Kanzleien nicht bereit sein könnten, BerH zu leisten.











4. Verweigerung des Mandanten
7


Die Verweigerung des Mandanten seiner für die Mandatsbearbeitung erforderliche Mitarbeit zu leisten, stellt einen in der Person des Mandanten begründeten Grund dar. Sicherlich wird eine Niederlegung des Mandats voraussetzen, dass der Mandant zuvor eindringlich aufgefordert wurde. Indes muss hier auch gesehen werden, dass ein allzu intensives Mahnen nicht erwartet werden kann. Es ist der Mandant, der etwas will.











5. Störung des Vertrauensverhältnisses
8


Nach den für jedes (Dauer-)Schuldverhältnis geltenden Prinzipien kann das Vertragsverhältnis gekündigt werden, wenn das Vertrauensverhältnis schwerwiegend gestört ist. Dies muss erst recht im Verhältnis Mandant – Anwalt gelten.











6. Wirtschaftliche Verhältnisse liegen nicht vor
9


Stellt sich heraus, dass die Einkommens- und/oder Vermögensverhältnisse des Mandanten die Bewilligung von Beratungshilfe nicht rechtfertigen, hat der Anwalt keinen Anspruch, künftig entstehende Gebührentatbestände gegenüber der Staatskasse abzurechnen. Seine Schutzbedürftigkeit (näher: § 8 BerHG Rn 8 ff, § 4 BerHG Rn 14) endet dort, wo er von dem Fehlen der Voraussetzungen Kenntnis hatte oder hätte haben müssen. Es erscheint daher legitim, hier einen Hinderungsgrund dem Grunde nach herauszuarbeiten. Dabei muss aber im Einzelfall geprüft werden. Denn eine solche Störung kann nur dann zur Verweigerung berechtigen, wenn sie dem Mandanten (etwa durch Falschangaben oder Verschleierung) zurechenbar ist, nicht aber, wenn sich der Anwalt verrechnet hat.











7. Beispiele für nicht ausreichende Gründe
10


Die Erteilung von BerH kann nicht von der Vorlage eines Berechtigungsscheins abhängig gemacht werden. Eine entspr Regelung in § 16a Abs 1 Alt 1 BORA-E ist durch Bescheid des BMJ v 12.3.2009 (BRAK-Mitt 2009, 65) aufgehoben worden. Sie verstößt gegen § 49a Abs 1 BRAO in Verbindung mit § 4 Abs 2 S 4 BerHG und damit höherrangigen gesetzlichen Regelungen.
Gleiches gilt für die in § 16a Abs 1 Alt 2 BORA-E vorgesehene Regelung, nach der der Rechtsanwalt nicht verpflichtet sein sollte, Beratungshilfe vor Zahlung der Beratungshilfegebühr (Nr 2500 VV) zu erbringen. Denn der Anwalt ist in diesen Fällen vorleistungspflichtig (§ 614 BGB). Weigert sich der Rechtsuchende, die Gebühr zu zahlen, berechtigt dies den Anwalt, anders als in der beanstandeten Satzungsregelung vorgesehen, jedoch nicht per se zur Ablehnung von Beratungshilfe. Es muss vielmehr im Einzelfall abgewogen werden, ob Gründe vorliegen, die zur Ablehnung von BerH berechtigen.
Soweit der Satzungsentwurf in § 16a Abs 3 S 4 lit a) Alt 3 BORA-E vorsah, dass der Anwalt berechtigt sein sollte, BerH wegen nicht hinreichender Rechtskenntnisse oder fehlender Erfahrung abzulehnen, konnte auch dies im Lichte des § 49a Abs 1 BRAO keinen Bestand haben. BerH kann wegen fehlender hinreichender Rechtskenntnisse oder Erfahrung nicht stets, sondern nur im Einzelfall abgelehnt werden, wenn dies einen wichtigen Grund darstellt. Daran fehle es, wenn eine Einarbeitung in die Thematik in zumutbarer Weise möglich oder die fehlende Erfahrung für die Bearbeitung des Falls nicht hinderlich sei.
Überhaupt ist auch der Ablehnungsgrund der Spezialisierung nicht unproblematisch. Dass Argument für die Ablehnung der BerH, die Kanzlei befasse sich mit dem gefragten Rechtsgebiet nicht (Schöfberger BT-Drucks 16255 (B); Nöcker RPfleger 1981, 2; Klein JurBüro 2001, 173) wird im Einzelfall nicht von der Hand zu weisen sein. Es macht auch für den Rechtssuchenden keinen Sinn, sich einem nicht kundigen Anwalt anzuvertrauen. Mit der Anerkennung eines solchen Grundes ist indes die Gefahr verbunden, dass er bloß vorgeschoben wird.
Auch die Nichtzahlung der Beratungshilfegebühr trotz Mahnung (§ 16a Abs 3 S 4 lit b) BORA-E) führt nicht in jedem Fall dazu, dass der Rechtsanwalt die Beratungshilfeleistung ablehnen darf. Auch insoweit kommt es auf eine Einzelfallprüfung an.
Nach Auffassung des BMJ könne der Rechtsanwalt bei völlig mittellosen Rechtsuchenden oder bei eilbedürftigen Angelegenheiten verpflichtet sein, BerH zu leisten, auch wenn der Rechtsuchende die Beratungshilfegebühr nicht zahle.
Ein wichtiger Grund zur Ablehnung von Beratungshilfe liegt auch nicht vor, wenn eine Angelegenheit im Beratungshilfeschein nicht konkret bezeichnet worden ist (so aber § 16a Abs 3 S 4 lit f). Der Anwalt ist an die Prüfung und Bezeichnung des den Berechtigungsschein erteilenden Gerichts gebunden. Nachteile für den Rechtsanwalt bei der Kostenfestsetzung, die ihn möglicherweise berechtigen könnten, Beratungshilfe aus wichtigem Grund abzulehnen, weil eine Angelegenheit nicht konkret im Berechtigungsschein bezeichnet wird, ergeben sich hieraus nicht. Denn der Berechtigungsschein legt nicht fest, wie viele Angelegenheiten im gebührenrechtlichen Sinne vorliegen (vgl § 44 RVG Rn 13, 64 ff).
Die Entscheidung über die Frage, ob der Anwalt Beratungshilfegebühren für eine oder mehrere Angelegenheiten erhält, wird unabhängig von der Angabe der Angelegenheit im Berechtigungsschein im Kostenfestsetzungsverfahren getroffen (vgl § 44 RVG Rn 86).
Aus dem Gleichen ergibt sich auch kein relevanter Ablehnungsgrund aus dem Umstand, dass in einem Berechtigungsschein mehrere Angelegenheiten aufgenommen wurden (dazu § 16a Abs 3 S 4 lit g) BORA-E).
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IV. Standesrechtliche Hinweispflicht
11


Der RA hat die Pflicht, einen Mandanten auch ungefragt über die Möglichkeiten der BerH aufzuklären, wenn nach den Umständen erkennbar ist, dass er zu dem Personenkreis der Anspruchsberechtigten gehört, Greißinger AnwBl 1994, 372.
Dies gilt vor allem für den unmittelbar im Wege des Direktzugangs nach § 7 BerHG aufgesuchten Rechtsanwalt; er hat zwar keine generelle Aufklärungspflicht hinsichtlich der finanziellen Verhältnisse des Ratsuchenden, muss aber Anhaltspunkte für das Vorliegen der Voraussetzungen der Beratungshilfe, welche sich aus dem ersten Gespräch ergeben, beachten; ausführlich: Klein JurBüro 2001, 172, 174. Die Pflicht, den Mandanten auf die Möglichkeiten der BerH hinzuweisen, kann auch entstehen, wenn sich erst im Verlauf des Mandats die Voraussetzungen der Beratungshilfe ergeben, Anwkom-RVG-Schneider § 44 Rn 19; R/S-Schneider § 44 Rn 5; G-S/Müller-Rabe § 44 Rn 6.
Die Pflicht wird durch § 16 Abs 1 BORA standesrechtlich konkretisiert. Danach ist der Rechtsanwalt ausdrücklich verpflichtet, bei begründetem Anlass auf die Möglichkeiten von Beratungs- und Prozesskostenhilfe hinzuweisen.
Es handelt sich zugleich um eine vertragliche Nebenpflicht. Besteht ein Anwaltsvertrag, können bei Pflichtverletzung Schadensersatzansprüche des Mandanten entstehen, Greißinger NJW 1985, 1671, 1675 mwN; AG Detmold FuR 2014, 115.
Die Aufklärung über die Möglichkeiten der BerH darf nicht mit der Erwägung unterbleiben, die Sache werde letztlich doch streitig entschieden (Greißinger AnwBl 1994, 372 gegen LG Itzehoe AnwBl 1992, 550).
Ein Rechtsanwalt, der die Geschäftsbesorgung ausführt und die regulären Gebühren berechnet, kann sich wegen Gebührenüberhebung gem § 352 StGB strafbar machen, wenn er weiß, dass dem Mandanten nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen Beratungshilfe zustehen würde, worüber er den Mandanten nicht belehrt hat, LG Ellwangen NStZ-RR 2004, 366.
Hat der Rechtsuchende den Rechtsanwalt nicht auf seine beengte finanzielle Lage hingewiesen und hatte der Rechtsanwalt keinen Anlass insoweit nachzufragen, wird zutreffend darauf hingewiesen, dass dann ein Beratungsvertrag auf der Grundlage der Gebührenregelung der §§ 2, 34 RVG iVm Nrn 2100 ff VV zustande gekommen ist; es kann aber auch ein nachträglicher Antrag auf Beratungshilfe gestellt werden, falls deren Voraussetzungen in Wirklichkeit vorliegen, Klein JurBüro 2001, 172, 176.
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V. Annahme von Zahlungen und Leistungen nach Bewilligung
12


Nach § 16 Abs 2 BORA besteht die weitere standesrechtliche Pflicht, dass der Rechtsanwalt nach Bewilligung von Prozesskostenhilfe oder bei Inanspruchnahme von Beratungshilfe von seinem Mandanten oder Dritten Zahlungen oder Leistungen nur annehmen darf, die freiwillig und in Kenntnis der Tatsache gegeben werden, dass der Mandant oder der Dritte zu einer solchen Leistung nicht verpflichtet ist.
Die Regelung gilt für die VKH entsprechend.
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VI. Keine Pflicht zur Antragstellung?
13


Nach § 16a Abs 2 BORA ist der Rechtsanwalt nicht verpflichtet, einen Beratungshilfeantrag zu stellen. Das BMJ (BRAK-Mitt 2/2009, 65 f) hat dies unbeanstandet gelassen.
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VII. Mitwirkung in Einrichtungen der Anwaltschaft, § 49a Abs 2 BRAO
14


Abs 2 wurde durch Gesetz vom 2.9.1994 (BGBl I S 2278) eingefügt. Der Begriff: Einrichtungen der Rechtsanwaltschaft wurde im Gesetzgebungsverfahren (vgl BR-Drucks 93/93 bei Art 1 Nr 19) pragmatisch gesehen und auf jede Art von Beratungseinrichtungen der Rechtsanwälte bezogen, ohne Einschränkungen hinsichtlich Trägerschaft und Organisationsform. Eine Beschränkung auf Beratungseinrichtungen der RA-Kammern ist dem Gesetz nicht zu entnehmen und wäre sinnwidrig. Einschränkend dagegen Feuerich/Weyland § 49a Rn 5 mwN pro und contra.
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C. Rechtspflegergesetz (RPflG)

i.d.F. der Bek. vom 14.4.2013 (BGBl. I S. 778, ber. 2014 S 46),
zuletzt geändert durch Art. 134 V vom 31.8.2015 (BGBl. I S. 1474)
– Auszug –
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§ 20 Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten
(1) Folgende Geschäfte im Verfahren nach der Zivilprozessordnung werden dem Rechtspfleger übertragen:
(...)
	4.
	im Verfahren über die Prozesskostenhilfe
	a)
	die in § 118 Absatz 2 der Zivilprozessordnung bezeichneten Maßnahmen einschließlich der Beurkundung von Vergleichen nach § 118 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz, wenn der Vorsitzende den Rechtspfleger damit beauftragt;

	b)
	die Bestimmung des Zeitpunktes für die Einstellung und eine Wiederaufnahme der Zahlungen nach § 120 Absatz 3 der Zivilprozessordnung;

	c)
	die Änderung und die Aufhebung der Bewilligung der Prozesskostenhilfe nach §§ 120a, 124 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 der Zivilprozessordnung;



	5.
	das Verfahren über die Bewilligung der Prozesskostenhilfe in den Fällen, in denen außerhalb oder nach Abschluss eines gerichtlichen Verfahrens die Bewilligung der Prozesskostenhilfe lediglich für die Zwangsvollstreckung beantragt wird; jedoch bleibt dem Richter das Verfahren über die Bewilligung der Prozesskostenhilfe in den Fällen vorbehalten, in welchen dem Prozessgericht die Vollstreckung obliegt oder in welchen die Prozesskostenhilfe für eine Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung beantragt wird, die eine sonstige richterliche Handlung erfordert;

	6.
	im Verfahren über die grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe innerhalb der Europäischen Union die in § 1077 der Zivilprozessordnung bezeichneten Maßnahmen sowie die dem Vollstreckungsgericht nach § 1078 der Zivilprozessordnung obliegenden Entscheidungen; wird Prozesskostenhilfe für eine Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung beantragt, die eine richterliche Handlung erfordert, bleibt die Entscheidung nach § 1078 der Zivilprozessordnung dem Richter vorbehalten;

	6a.
	die Entscheidungen nach § 22 Absatz 3 des Auslandsunterhaltsgesetzes vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 898);


...
(2) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nach den §§ 114 bis 116 der Zivilprozessordnung einschließlich der in § 118 Absatz 2 der Zivilprozessordnung bezeichneten Maßnahmen, der Beurkundung von Vergleichen nach § 118 Absatz 1 Satz 3 der Zivilprozessordnung und der Entscheidungen nach § 118 Absatz 2 Satz 4 der Zivilprozessordnung durch den Rechtspfleger vorzunehmen ist, wenn der Vorsitzende das Verfahren dem Rechtspfleger insoweit überträgt. 2In diesem Fall ist § 5 Absatz 1 Nummer 2 nicht anzuwenden. 3Liegen die Voraussetzungen für die Bewilligung der Prozesskostenhilfe hiernach nicht vor, erlässt der Rechtspfleger die den Antrag ablehnende Entscheidung; anderenfalls vermerkt der Rechtspfleger in den Prozessakten, dass dem Antragsteller nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen Prozesskostenhilfe gewährt werden kann und in welcher Höhe gegebenenfalls Monatsraten oder Beträge aus dem Vermögen zu zahlen sind.
(3) Die Landesregierungen können die Ermächtigung nach Absatz 2 auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.






Kommentierung
I.Regelungsinhalt1

II.Übertragung von Zuständigkeiten auf den Rechtspfleger, Abs 2 und 32 – 9









I. Regelungsinhalt
1


§ 20 Abs 1 Nr 4 RPflegerG bestimmt die Zuständigkeiten des Rechtspflegers im Verfahren über die PKH (und VKH), nämlich
	1.
	
die Maßnahmen nach § 118 Abs 2 ZPO einschließlich der Beurkundung von Vergleichen nach § 118 Abs 1 S 3 Hs 2, wenn der Vorsitzende den Rechtspfleger damit beauftragt;

	2.
	
die Bestimmung des Zeitpunktes für die Einstellung und Wiederaufnahme der Zahlungen nach § 120 Abs 3 ZPO;

	3.
	
die Änderung und die Aufhebung der Bewilligung der PKH nach §§ 120a, 124 Abs 1 Nr 2–5 ZPO.


Weitere Zuständigkeiten ergeben sich aus Abs 1 Nr 5 (isolierte Zwangsvollstreckung), Nr 6 (grenzüberschreitende PKH) und Nr 6a (VKH nach § 22 Abs 3 AuslandsunterhaltsG).
Einzelheiten zur Zuständigkeitsverteilung zwischen Rechtspfleger und Richter finden sich bei den jeweiligen Vorschriften.








II. Übertragung von Zuständigkeiten auf den Rechtspfleger, Abs 2 und 3
2


Nach § 20 Abs 2 werden die Landesregierungen ermächtigt, durch RVO zu bestimmen, dass die Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der ohnehin schon nach Abs 1 Nr 4a) delegationsfähigen Maßnahmen durch den Rechtspfleger vorzunehmen ist, wenn der Vorsitzende das Verfahren überträgt. Eine Rückübertragung auf den Richter nach § 5 Abs 1 Nr 2 RPflegerG ist dann nicht möglich.
Der Rechtspfleger hat nach der Prüfung entweder
	–
	den Beschluss zu erlassen, mit dem der PKH-/VKH-Antrag mangels Bedürftigkeit zurückgewiesen wird, oder

	–
	einen Vermerk zur Leistungsfähigkeit (Ratenzahlung/Vermögenseinsatz) zu den Akten zu nehmen.


Gem Abs 3 können die Landesregierungen ihrerseits die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltung delegieren.


3


Ob von den Ermächtigungen Gebrauch gemacht wird und wie diese ausgestaltet werden, bleibt zunächst abzuwarten.


4


Für die Delegation spricht sicherlich, dass es sich um eine Befugnis des Richters handelt, von der nicht Gebrauch gemacht werden muss. Was aus Sicht des Richters zunächst reizvoll erscheint, da auf eine Arbeitserleichterung zu hoffen ist, könnte sich aus verschiedenen Gründen als problematisch herausstellen:


5


Verzögerungsgefahr
Ob der Gebrauch der Übertragungsmöglichkeit tatsächlich zu einer Beschleunigung des PKH/VKH-Prüfungsverfahrens führt, darf bezweifelt werden, da dann mehrere Bearbeiter zuständig werden. Zumindest droht die Gefahr, dass die Prüfung der Erfolgsaussichten/Mutwilligkeit und der wirtschaftlichen Bedürftigkeit – anders als bisher – nicht parallel, sondern sequentiell erfolgen. Die Akten wandern zwischen den Schreibtischen hin und hier. Der Hinweis darauf, dass die Prüfung des Rechtspflegers aus dem PKH-Sonderheft heraus erfolgt, greift nur dann, wenn die ASt/Parteivertreter tatsächlich in verschiedenen Schriftsätzen zur Hauptsache und zur wirtschaftlichen Bedürftigkeit vortragen und damit umzugehen lernen, dass sie ggf Post von zwei Entscheidern in einer Sache an einem Tag bekommen können.
Zudem besteht zumindest die potentielle Gefahr, dass Anträge ohne Sachprüfung bzw verfahrensleitende Hinweise zunächst zur Bedürftigkeitsprüfung geschickt werden – wodurch in Einzelfällen unnötiger Aufwand verursacht werden könnte.
Bejaht der Rechtspfleger die wirtschaftliche Bedürftigkeit, entbindet dies den Richter nicht, die Entscheidung nachzuprüfen.
Verneint der Rechtspfleger die Bedürftigkeit und wird die ablehnende Entscheidung mit der sofortigen Beschwerde angefochten, besteht nicht nur die Gefahr der Verzögerung dadurch, dass erst jetzt die Erfolgsaussichten geprüft werden – es droht auch zusätzlicher Aufwand für das Beschwerdegericht, wenn es in solchen Fällen nicht ständig von der Möglichkeit, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und zur nochmaligen Entscheidung in der Sache zurückverweisen möchte.


6


Belastungsverschiebung
Die Übertragung der Prüfung auf den Rechtspfleger führt zu einer Belastungsverschiebung. Nun mag die Personalausstattung in den einzelnen Ländern und in den einzelnen Gerichtsbezirken zwischen den Diensten mal ausgeglichener, mal weniger ausgeglichen sein, was im Rahmen der Entscheidung darüber, ob von den Ermächtigungen in Abs 2 und 3 Gebrauch gemacht wird, berücksichtigt werden kann.
Ein Personalmehrbedarf im Rechtspflegerdienst wird aber in den meisten Ländern eine Erweiterung der Personalkapazitäten erforderlich machen, worauf der Rechtsausschuss des BT zu Recht hingewiesen hat (BT-Drucks 17/13538 S 41). Die Deckung wird im Zweifel einen erheblichen Vorlauf benötigen, da Rechtspfleger kaum „auf dem freien Markt“ sind.


7


Geeignete und ungeeignete Verfahren
Für den typischen Fall der VKH-Bewilligung in Familiensachen,in denen irgendwo Fragen der Höhe von Unterhalt eine Rolle spielen, verspricht die Übertragung keinerlei Entlastung. Denn die wirtschaftlichen Kenndaten sind dann ohnehin in der Hauptsache – und hier definitiv durch den Richter – zu erheben.


8


Denkbar sind spürbare Entlastungen richterlicher Arbeitskraft im Bereich von Massenverfahren, wenn also zahlreiche Parteien in einem Verfahren PKH beantragen.


9


Ähnliche Vorschriften finden sich für das Verfahren vor den Sozialgerichten in § 73a Abs 4–9 SozGG, vor den Verwaltungsgerichten in § 166 Abs 2–7 VwGO und vor den Finanzgerichten in § 142 Abs 3–8 FGO. Hier kann die Übertragung auf den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erfolgen, soweit dies durch Landesrecht geregelt ist.





Kapitel I Beratungshilfegesetz mit Nebenvorschriften › C. Rechtspflegergesetz › § 24a Beratungshilfe






§ 24a Beratungshilfe
(1) Folgende Geschäfte werden dem Rechtspfleger übertragen:
	1.
	
die Entscheidung über Anträge auf Gewährung und Aufhebung von Beratungshilfe einschließlich der grenzüberschreitenden Beratungshilfe nach § 10 Absatz 4 des Beratungshilfegesetzes;

	2.
	
die dem Amtsgericht nach § 3 Absatz 2 des Beratungshilfegesetzes zugewiesenen Geschäfte.


(2) § 11 Absatz 2 Satz 1 bis 4 und Absatz 3 ist nicht anzuwenden.
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I. Regelungsinhalt







1. Zuständigkeit des Rechtspflegers
1


Der mit dem BerHG eingeführte § 24a Abs 1 RPflG überträgt dem Rechtspfleger die Entscheidung über Anträge auf Gewährung von BerH (also die Erteilung eines Berechtigungsscheins oder die Antragsablehnung) gem §§ 4 Abs 1, 6 BerHG und die Ausführung der BerH in Form von sofortigen Auskünften bzw Hinweisen in den Fällen des § 3 Abs 2 BerHG, vgl wegen der Einzelheiten die Kommentierungen zu §§ 3, 4, 6 BerHG.
Weiter ist der Rechtspfleger für die Entscheidung und das Verfahren über die Aufhebung der BerH nach § 6a BerHG zuständig.










2. Modifizierungen zum Rechtsbehelf
2


Abs 2 trifft modifizierende Regelungen zum Rechtsbehelf der Erinnerung. Die geltende Fassung beruht auf dem 3. RpflÄndG vom 6.8.1998 (BGBl I S 2030).









II. Erinnerung als einziger Rechtsbehelf
3


Um ein möglichst unkompliziertes Verfahren herbeizuführen, wurde durch § 6 Abs 2 BerHG die Erinnerung als einziger Rechtsbehelf zugelassen. Hilft der Rechtspfleger der Erinnerung nicht ab, hat er die Erinnerung gem § 11 Abs 2 S 2 RPflG dem Richter vorzulegen, der über die Erinnerung endgültig entscheidet. Gegen dessen Entscheidung ist ein Rechtsmittel nicht gegeben. Eine Vorlage der Erinnerung an das Rechtsmittelgericht ist ebenso wenig wie eine Beschwerde gegen die Entscheidung des Amtsgerichts möglich (OLG Brandenburg RVGreport 2011, 351; OLG Celle FamRZ 2011, 495); vgl im Einzelnen § 7 BerHG Rn 7.
Durch § 24a Abs 2 werden § 11 Abs 2 S 1 und Abs 3 RPflG ausgeschlossen. Dies bedeutet:









1. Keine befristete Erinnerung (§ 11 Abs 2 S 1 RPflG)
4


§ 11 Abs 2 S 1 RPflG, wonach die (befristete) Erinnerung stattfindet, falls gegen die Entscheidung nach den allgemeinen verfahrensrechtlichen Vorschriften ein Rechtsmittel nicht gegeben ist, gilt nicht. Daraus folgt: Die Erinnerung ist unbefristet. Das RPflG schafft keine zusätzliche Erinnerungsmöglichkeit; es bleibt (ausschließlich) bei der unbefristeten Erinnerung nach § 7 BerHG (§ 7 BerHG Rn 5).
Daher ist dem AG Esslingen (Rpfleger 2012, 393), das eine Befristung angenommen hat, nicht zuzustimmen.










2. Kein Bestandsschutz gem § 11 Abs 3 RPflG
5


Gerichtliche Verfügungen, Beschlüsse oder Zeugnisse, die nach den Vorschriften der Grundbuchordnung, der Schiffsregisterordnung oder des FamFG wirksam geworden sind und nicht mehr geändert werden können, sind gem § 11 Abs 2 RPflG mit der Erinnerung nicht anfechtbar. Die Erinnerung ist nach derselben Vorschrift ferner in den Fällen der §§ 694, 700 ZPO und gegen die Entscheidungen über die Gewährung eines Stimmrechts (§§ 77, 237 und 238 InsO) ausgeschlossen.
Die Abbedingung von § 11 Abs 3 RPflG bewirkt, dass Entscheidungen des Rechtspflegers stets mit der Erinnerung anfechtbar sind.










3. Abhilfemöglichkeit des Rechtspflegers bleibt bestehen
6


Der Vollständigkeit halber hinzuweisen ist darauf, dass die Abhilfemöglichkeit des Rechtspflegers gem § 11 Abs 2 S 2 ff RPflG bestehen bleibt (Arnold/Meyer-Stolte/Hermann/Hansens/Rellermeyer/Hintzen Rn 21; abweichend zum Ganzen, aber das geltende Recht überdehnend: Landmann Rpfleger 2000, 320 ff; im Einzelnen vgl § 7 BerHG Rn 6).









III. Weitere Einzelfragen zum Verfahren







1. Vorlagerecht und -pflicht gem  § 5 RPflG
7


Dadurch, dass die Nichtanwendbarkeit von § 5 RPflG entfallen ist, besteht in den dort genannten Fällen eine Vorlagepflicht, mithin zwecks Entscheidung verfassungsrechtlicher Fragen oder bei engem Zusammenhang mit richterlichen Geschäften. Bei Anwendung ausländischen Rechts kann vorgelegt werden.










2. Keine Bindung des Rechtspflegers an Vordruck
8


§ 4 Abs 2 BerHG und die BerHFV (Anhang 7) regeln Einzelheiten des Antrags der Rechtsuchenden und des dabei einzuhaltenden Verfahrens; vgl bei §§ 4, 11 BerHG.
Ob die in einem schriftlichen Antrag enthaltenen Angaben ausreichen oder ergänzungsbedürftig sind, prüft der Rechtspfleger selbstständig und in eigener Verantwortung, § 9 RPflG.
Dabei braucht er sich nicht mit den in dem Antragsformular zur BerHFV (Anhang 7, dort Anlage 1) vorgesehenen Angaben zufrieden zu geben (LG Köln AnwBl 1982, 83; LG Darmstadt AnwBl 1983, 142, 143; Forstmann AnwBl 1982, 181, 183; aA Schaich AnwBl 1981, 2). Der Inhalt des Formulars kann keine allgemeine Begrenzung der Verpflichtungen von Antragstellern zur Folge haben, sofern diese nicht allgemein verbindlich geregelt ist. Dafür gibt die BerHFV aber nichts her. Im Gegenteil sind nach dem Text des Formulars für BerH die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Rechtsuchenden glaubhaft zu machen. Weder aus dem RPflG noch sonst ergibt sich die von der Gegenauffassung behauptete Bindung.




Kapitel II Zivilprozessordnung






Kapitel II Zivilprozessordnung (ZPO)

i.d.F. der Bek. vom 5.12.2005 (BGBl. I S. 3202, ber. 2006 S. 431, 2007 S. 1781),
zuletzt geändert durch Art. 145 V vom 31.8.2015 (BGBl. I S. 1474)
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I. Begriff und Ziel der Prozesskostenhilfe
1


Prozesskostenhilfe (PKH) ist finanzielle Hilfe zur Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens, geregelt in den §§ 114–127, 1077 ff ZPO. Die heutige Regelung beruht in ihren Grundzügen auf dem Gesetz über Prozesskostenhilfe vom 13.6.1980 (BGBl I S 677) und wurde zuletzt durch das G zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts geändert, dass am 1.1.2014 in Kraft getreten ist (näher: Rn 17 ff).
Nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG gebietet Art 3 Abs 1 GG iVm dem in Art 20 Abs 3 GG allgemein niedergelegten Rechtsstaatsprinzip eine weitgehende Angleichung der Situation von Bemittelten und Unbemittelten bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes (vgl BVerfGE 9, 124 = NJW 1959, 715; BVerfGE 10, 264, 270 = NJW 1960, 331; BVerfGE 67, 245, 248 = NJW 1985, 425; BVerfGE 81, 347, 356 = NJW 1991, 413).
Eine vollständige Gleichstellung ist indes nicht geboten. Der Unbemittelte braucht nur einem solchen Bemittelten gleichgestellt zu werden, der seine Prozessaussichten vernünftig abwägt und dabei auch das Kostenrisiko berücksichtigt. Es ist demnach verfassungsrechtlich ebenso unbedenklich, die Gewährung von Prozesskostenhilfe davon abhängig zu machen, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg hat und nicht mutwillig erscheint (vgl BVerfGE 81, 347, 357 = NJW 1991, 413). Dabei soll die Prüfung der Erfolgsaussicht indes nicht dazu dienen, die Rechtsverfolgung selbst in das summarische Prozesskostenhilfeverfahren zu verlagern und dieses an die Stelle des Hauptsacheverfahrens treten zu lassen (vgl BVerfGE 81, 347, 357 = NJW 1991, 413; vgl wegen der Einzelheiten § 114 ZPO Rn 33 ff).
Das Prozesskostenhilfeverfahren will den Rechtsschutz, den der Rechtsstaatsgrundsatz erfordert, nicht selbst bieten, sondern nur zugänglich machen. Dem genügt das Gesetz in § ZPO § 114 ZPO, indem es die Gewährung von Prozesskostenhilfe bereits dann vorsieht, wenn nur hinreichende Erfolgsaussichten für die beabsichtigte Rechtsverfolgung bestehen, ohne dass der Prozesserfolg schon gewiss sein muss (vgl BVerfG FPR 2004, 515).
Hilfe erhält nur der Bedürftige. §§ 114, 115 ZPO knüpfen die Hilfe an eine Berechnung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach grds sozialhilferechtlichen Maßstäben. Durch die Vorschriften über die PKH wird abschließend geregelt, in welchen Fällen einem Bedürftigen die Führung eines Rechtsstreits auf Kosten der Allgemeinheit ermöglicht wird. Die PKH ist als Sozialhilfe in besonderen Lebenslagen anzusehen, nämlich auf dem Gebiet des Rechtsschutzes. Ihre Regelungen gehen gem § 2 Abs 1 SGB XII der Sozialhilfe vor, so dass grds kein Anspruch auf Übernahme von Prozesskosten aus Mitteln der Sozialhilfe besteht.








II. Historische Entwicklung







1. Mängel des Armenrechts
2


Durch die Ablösung des früheren Armenrechts durch das System der Prozesskostenhilfe hat der Gesetzgeber auf verschiedene, im Laufe der Jahre deutlich gewordene Mängel des bis dahin geltenden Rechtszustands reagiert, die sowohl in den Voraussetzungen des Rechtsanspruchs als auch in der Ausgestaltung des Armenrechts selbst begründet waren.


3


Nach § 114 Abs 1 S 1 ZPO aF musste diejenige Partei, die das Armenrecht begehrte, außerstande sein, ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie notwendigen Unterhalts die Kosten des Prozesses zu bestreiten. Die Praxis beantwortete die Frage, wann der notwendige Unterhalt beeinträchtigt war, unterschiedlich. Vielfach wurde an die Vorschriften über den Pfändungsschutz für Arbeitseinkommen (§§ 850 ff ZPO), insbesondere an § 850c ZPO angeknüpft (vgl Hartmann in Baumb/Lauterb, 37. Aufl § 114 Nr 2; Rosenberg/Schwab 12. Aufl § 90 Nr I 1; Stein/Jonas/Leipold 20. Aufl § 114 Rn 10). Damit konnte solchen Rechtsuchenden Armenrecht nicht bewilligt werden, deren Verdienst einerseits oberhalb der pfändungsfreien Beträge lag, andererseits aber so gering war, dass sie ihre Rechte nur unter erheblicher Einschränkung ihrer angemessenen Lebenshaltung durchsetzen konnten. Im Endeffekt konnte dies bedeuten, dass Bezieher niedriger und mittlerer Einkommen von der Geltendmachung berechtigter Ansprüche im Wege der Klage absahen.


4


Selbst wenn das Armenrecht bewilligt war, bedeutete dies noch nicht den endgültigen Wegfall des Kostenrisikos. Die Partei war nur einstweilen von der Zahlung der Gerichtskosten sowie – im Falle der Beiordnung eines Anwalts – der Rechtsanwaltsgebühren befreit. Sie war zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie notwendigen Unterhalts dazu im Stande war (§ 125 ZPO aF).


5


Schließlich entsprach es auch nicht der vollen Chancengleichheit, dass die zum Armenrecht zugelassene Partei sich nicht selbst einen Rechtsanwalt ihres Vertrauens wählen konnte.


6


Die geschilderten Unzulänglichkeiten der früheren Regelung waren seit langem im Schrifttum Gegenstand kritischer Darstellungen und Lösungsvorschläge (vgl ua: Fechner JZ 1969, 349 ff; Däubler BB 1969, 545 ff; Baur JZ 1972, 75 ff; Baumgärtel Gleicher Zugang, 1976; Franke Zur Reform des Armenrechts, 1980; Löchel Kritik und Reform des Armenrechts auf der Grundlage des Sozialhilferechts, Dissertation Berlin 1978).










2. Die Entwicklung der Prozesskostenhilfe
7


Zuvor hatte bereits die vom BMJ im Jahre 1964 eingesetzte Kommission für das Zivilprozessrecht, deren Aufgabe es war, die Arbeitsergebnisse einer Kommission zur Vorbereitung einer Reform der Zivilgerichtsbarkeit weiterzuentwickeln, detaillierte Vorschläge für eine Neuregelung des Armenrechts erarbeitet (vgl Bericht der Kommission für das Zivilprozessrecht, 1977 S 230 f, 307 ff).


8


Ebenso hat sich der 51. Deutsche Juristentag 1976 mit Fragen des Zugangs zu den Gerichten beschäftigt und Vorschläge für eine Neuordnung des Armenrechts unterbreitet (vgl Verhandlungen des 51. Deutschen Juristentages, Stuttgart 1976, Band I – Gutachten – Teil A und B, Band II – Sitzungsberichte – Teil L).


9


Auf die in der Literatur entwickelten Lösungsversuche (Stichworte: „Nulltarif“, „teilweise Kostenfreiheit für besondere Prozesse oder Verfahrensabschnitte“, „Pflichtrechtsschutzversicherung“ und „Erweiterung der Streitwertherabsetzung“) soll hier nicht mehr näher eingegangen werden. Sie sind historisch geworden. Der Entwurf eines Gesetzes über die Prozesskostenhilfe (BT-Drucks 8/3068 S 18) enthält eine ausführliche Darstellung, auf die verwiesen werden kann.


10


Der Regierungsentwurf beruhte in seinen Grundzügen auf den Arbeitsergebnissen der 1964 einberufenen Kommission für das Zivilprozessrecht. Im Rahmen der Beratungen des Entwurfs in den Ausschüssen des Bundestages gelang es einer Arbeitsgruppe des Rechtsausschusses, ihn zu vereinfachen und zu straffen. Insbesondere die Vereinfachungen des Antrags-, Prüfungs- und Überwachungsverfahrens, der Wegfall des sog Armutszeugnisses und die Aufgabe des Stundungsprinzips sind hierauf zurückzuführen. Wegen des weiteren Weges bis zur Verkündung des Gesetzes weise ich auf die Schilderung bei Schuster Prozesskostenhilfe S 13 f hin.


11


Ziel der gesetzlichen Neuregelung war eine Verbesserung der Chancengleichheit bei Inanspruchnahme der staatlichen Rechtsbetreuung. Weil Chancengleichheit für den Bürger nicht nur die Gewährleistung gleicher Rechte im Bereich des materiellen Rechts bedeutet, sondern ihn gleichzeitig in die Lage versetzen muss, seine Rechte auch wahrzunehmen und notfalls gerichtlich durchzusetzen, soll die Prozesskostenhilfe die „Kostenbarriere“ beim Zugang zu den Gerichten abbauen. Der Bürger mit geringem Einkommen soll vor Gericht seine Rechte in gleicher Weise verfolgen können wie eine Partei, die selbst über die finanziellen Mittel für die Führung eines Prozesses verfügt. Art 3 Abs 1 GG stellt die Beachtung dieses Gebots der Rechtsschutzgleichheit unter grundrechtlichen Schutz. Dabei verlangt Art 3 iVm dem Rechtsstaatsgrundsatz keine vollständige Gleichstellung Unbemittelter mit Bemittelten, sondern nur eine weitgehende Angleichung. Anzumerken ist allerdings, dass auch das Gesetz über die PKH nichts an der Problematik des Prozesskostenrisikos im Zivilprozess geändert hat. In Verbindung mit der Höhe der Prozesskosten stellt es selbst für Bürger mit mittlerem Verdienst oft eine faktische Zugangssperre zu den Gerichten dar. Zu fragen ist daher, ob der verfassungsrechtlich garantierte Justizgewährungsanspruch nicht dazu zwingt, über neue Lösungen nachzudenken. Der unterlegenen Partei sollten nur Kosten entstehen, die im Hinblick auf den Streitwert wirtschaftlich sinnvoll und bezogen auf die Leistungsfähigkeit der Partei persönlich erträglich sind (vgl dazu Müller JR 1987, 1; rechtsvergleichend Wegerich ZRP 1993, 109).
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Zur Beseitigung der oben unter Rn 2–6 dargestellten Mängel und zur Erreichung der vorstehend genannten Ziele sind folgende – allgemein dargestellte – Regelungen getroffen worden:
	–
	Im Bereich der Bewilligung der Hilfe
	–
	Einführung eines Tabellensystems mit einer bestimmten Einkommensgrenze, bis zu der völlige Kostenfreiheit besteht,

	–
	Einführung von Ratenzahlungen für Rechtssuchende, deren Einkünfte oberhalb der Grenze für die uneingeschränkte Prozesskostenhilfe liegen,

	–
	Festlegung bestimmter Einkommenssätze und fester Raten im Interesse einer gleichförmigen Bewilligungspraxis und einer überschaubaren Kostenlast;



	–
	im Bereich des Inhalts und Umfangs der Hilfe
	–
	zeitliche Begrenzung der Ratenzahlungsverpflichtung,

	–
	zeitliche Begrenzung der Möglichkeit, die Bewilligung der PKH aufzuheben,

	–
	freie Wahl des Anwalts,

	–
	Annäherung der Gebühren des beigeordneten Anwalts im unteren Bereich an die Regelgebühren;



	–
	im Bereich anderer Verfahren
	–
	Übernahme des Systems in das Patenterteilungsverfahren und das Gebrauchsmusterverfahren unter Berücksichtigung der Besonderheiten dieser Verfahren,

	–
	Einführung der PKH für das sozialgerichtliche Verfahren.














3. Wichtige Änderungen des PKH-Rechts









a) 1987: Gesetz zur Änderung von Kostengesetzen (KostÄndG)
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Durch Art 7 §§ 1–5 des Gesetzes zur Änderung von Kostengesetzen (KostÄndG) vom 9.12.1986 (BGBl I S 2326), das am 1.1.1987 in Kraft getreten ist, sind unter dem Druck steigender Haushaltsansätze für die PKH eine Reihe von Bestimmungen geändert bzw neu eingefügt worden. Die Modifizierungen betrafen im Wesentlichen:
	–
	die Art der Berücksichtigung gesetzlicher Unterhaltspflichten bei Ermittlung des maßgeblichen Nettoeinkommens (§ 115 Abs 3 und 4 ZPO nF),

	–
	negative Folgen für den Antragsteller im Falle unzureichender Mitwirkung bei Feststellung der Bewilligungsvoraussetzungen (§ 118 Abs 2 S 4 ZPO nF),

	–
	Festsetzung höherer Zahlungen für einen späteren Zeitraum bei absehbarer Verbesserung der finanziellen Verhältnisse (§ 120 Abs 1 S 2 ZPO nF),

	–
	Änderung der PKH-Entscheidung bei veränderten persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen bis zu vier Jahren nach Beendigung des Verfahrens, Auskunftsverpflichtung der Partei (§ 120 Abs 4 ZPO nF iVm § 124 Nr 2 ZPO nF),

	–
	auf drei Monate befristete Beschwerdemöglichkeit der Staatskasse gegen PKH-Bewilligungen ohne Zahlungsbestimmung („Nulltarif“), soweit es die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse angeht (§ 127 Abs 3 ZPO nF).














b) 1990: Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz
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Durch Art 1 Nr 7 des Rechtspflege-Vereinfachungsgesetzes vom 17.12.1990 (BGBl I S 2847), das – mit Ausnahme einiger weniger hier nicht interessierender Vorschriften – am 1.4.1991 in Kraft getreten ist, wurde § 127 ZPO geändert. Insbesondere ist durch den neu angefügten Abs 4 eine Kostenerstattung im PKH-Beschwerdeverfahren ausgeschlossen worden.












c) 1995: PKHÄndG
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Mit dem Gesetz zur Änderung von Vorschriften über die Prozesskostenhilfe (Prozesskostenhilfeänderungsgesetz – PKHÄndG) vom 10.10.1994 (BGBl I S 2954), das am 1.1.1995 in Kraft getreten ist, hat der Gesetzgeber die seit 1981 unveränderten Einkommensgrenzen nach der Tabelle in Anlage 1 zu § 114 ZPO an die geänderten Verhältnisse angepasst. Zu beachten war, dass die nach der Tabelle vorgesehene Kostenbelastung das Existenzminimum der hilfebedürftigen Partei nicht gefährden darf (BVerfGE 78, 104). Unter Berücksichtigung dieser Vorgabe wurde die Gewährung von PKH in ihren Grundzügen wie folgt umgestaltet:
	–
	Der einer Partei zustehende PKH-Freibetrag ist an den sozialhilferechtlichen Eckregelsatz (§ 22 BSHG) gekoppelt worden. Dem höchsten Eckregelsatz der Länder werden 15 % zugeschlagen. Der so errechnete PKH-Freibetrag wird alljährlich vom BMJ festgesetzt (§ 115 Abs 1 Nr 2 ZPO).

	–
	Der Unterhaltsfreibetrag für den Ehegatten entspricht dem PKH-Freibetrag der Partei. Jede weitere unterhaltsberechtigte Person wird mit einem weiteren Freibetrag berücksichtigt, der ebenfalls alljährlich festgesetzt wird (§ 115 Abs 1 Nr 2 ZPO).

	–
	Die Kosten für Unterkunft und Heizung werden grds in voller Höhe anerkannt (§ 115 Abs 1 Nr 3 ZPO).

	–
	Die Tabelle ist in ihrer Struktur vereinfacht und in den Wortlaut des § 115 Abs 1 ZPO einbezogen worden. Unstimmigkeiten in der Staffelung der Einkommensgrenzen und der Ratenhöhe wurden beseitigt, die Progression der Ratenhöhe verstärkt.


Nach wie vor werden die Gerichte durch die hohe Zahl von PKH-Prüfungsverfahren belastet, die Justizhaushalte durch die steigende Zahl der PKH-Bewilligungen. Es ist deshalb kein Wunder, dass erneut nach Abhilfemöglichkeiten gesucht wird.
Zu dem von den Ländern Niedersachsen und Baden-Württemberg eingebrachten Entwurf eines Prozesskostenhilfebegrenzungsgesetzes – PKHBegrenzG su Rn 17 ff.












d) 2009: Einführung der Verfahrenskostenhilfe
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Mit dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) vom 17.12.2008 (BGBl I S 2586) ist die Verfahrenskostenhilfe für die dort geregelten Verfahren (vgl im Einzeln: § 76 FamFG) eingeführt worden.
Zudem wurde in § 117 Abs 2 S 2–4 ZPO ein besonderes Einsichtsrecht des Gegners in die Angaben zu den wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen des Antragstellers eingeführt (näher: § 117 ZPO Rn 23).












e) 2014: Gesetz zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts
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Die Ausgaben für die Prozesskostenhilfe haben sich seit der Reform des PKH-Rechts durch das Gesetz über die Prozesskostenhilfe vom 13.6.1980 (BGBl I S 677) stark erhöht. So betrug die Belastung der Haushalte der Länder durch Zahlungen an im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Jahre 1981 in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 181,8 Mio DM, kletterte auf 261,7 Mio € Jahr 1998 (Heister-Neumann ZRP 2006, 241) und erreichte schließlich 380 Mio € im Jahr 2005. Den bisher bekannten Höhepunkt erreichten die Ausgaben 2009 mit 414 Mio € (BT-Drucks 17/11472 S 19/20 mit detaillierter Aufstellung).
Ein Grund dafür ist die Anhebung der Rechtsanwaltsvergütung durch das Kostenrechtsmodernisierungsgesetz vom 5.5.2004 (BGBl I S 718). Hinzuzusetzen sind die Zahlungen an Sachverständige, die nach Berechnungen des Rechnungshofs Baden-Württemberg nochmals etwa 10 % der Zahlungen an beigeordnete Rechtsanwälte betragen (Landtag Baden-Württemberg Drucks 13/4610, Anlage S 10), sowie Ausfälle bei den Gerichtsgebühren, die bundesweit schon 2005 auf ca 83 Mio € geschätzt werden (BT-Drucks 16/1994 S 14).
Bei der Beratungshilfe, im Betreuungsrecht und bei den Verfahren nach der Insolvenzordnung sind vergleichbare Entwicklungen festzustellen.
Es kommen die zu erwartenden Ausgabensteigerungen infolge der Gebührenanhebungen durch das 2. KostenRModG (vgl. Einleitung RVG Rn 14) hinzu.
Die Bundesländer haben mit der Erwartung einer Kostenersparnis von anfänglich netto 95 Mio € den Entwurf eines Prozesskostenhilfebegrenzungsgesetz – PKHBegrenzG (BR-Drucks 250/06) eingebracht, über den der Bundestag indes in der im Jahr 2009 ausgelaufenen 16. Legislatur nicht mehr beschlossen hat. Die Bundesregierung hatte sich zu dem Gesetzentwurf kritisch geäußert (BT-Drucks 16/1994 S 38–44). Sie räumte zwar ein, dass die Ausgaben für die Prozesskostenhilfe „zuletzt nicht unerheblich“ gestiegen seien, so dass ein Handlungsbedarf „grundsätzlich“ zu bejahen sei. Zentralen Vorschlägen des Entwurfs, insbesondere solchen mit erheblichem Einsparpotenzial, trat sie jedoch mit dem Hinweis auf verfassungsrechtliche Bedenken entgegen. Nach ihrer Auffassung waren insbesondere diejenigen Vorschläge des Entwurfs Bedenken ausgesetzt, die auf eine intensivere Beteiligung bedürftiger Parteien an den Verfahrenskosten abzielen. Die Bundesregierung äußerte die Befürchtung, dass Parteien, die sich am Rande des Existenzminimums bewegen, von der gerichtlichen Durchsetzung ihrer Rechte abgehalten werden könnten.
Auch der Wiedereinbringung des Entwurfs des PKHBegrenzungsG (BT-Drucks 17/1216) war kein Erfolg beschieden; sie war aber letztlich Auslöser des RegE (BT-Drucks 17/11472), der mit nochmals erheblichen Abänderungen durch den BT-Rechtsausschuss (BT-Drucks 17/13538) umgesetzt worden ist.













aa) Die wichtigsten Änderungen im Überblick
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Zur Verhinderung missbräuchlicher Inanspruchnahme von PKH ist in § 114 Abs 2 ZPO der Begriff der Mutwilligkeit definiert worden, um das Ausschlussmerkmal der Mutwilligkeit für die Gerichte handhabbar zu machen. – Das ist nicht neu, vgl § 114 ZPO Rn 78, 79.
In § 115 Abs 2 ZPO ist die Tabelle zur Ermittlung der Ratenhöhe weggefallen (§ 115 ZPO Rn 3), für Mehrbedarfe wird auf die sozialrechtlichen Pauschsätze verwiesen (§ 115 ZPO Rn 3).
Die Aufklärungsmöglichkeiten im Prüfungsverfahren sind (leider!) nur zurückhaltend modifiziert worden (§ 118 ZPO Rn 22 ff; sowie sogleich Rn 19).
Die Änderung der Bewilligung wegen nachträglicher Änderung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (bisher § 120 Abs 4 ZPO aF) ist umfassend neu in § 120a ZPO geregelt worden, der nunmehr auch eine ausdrückliche Regelung zum Einsatz von aus dem Verfahren erlangten Vermögenszuwächsen trifft (§ 120a ZPO Rn 8, 9). Zudem treffen den ASt auch nach Bewilligung nunmehr ausdrücklich Mitteilungspflichten (§ 120a ZPO Rn 24).
Weiter sind die Voraussetzungen der Aufhebung der Bewilligung nach § 124 ZPO wesentlich verschärft worden (§ 124 ZPO Rn 1), was mit den verschärften Mitwirkungspflichten des ASt nach § 120a Abs 2 ZPO korrespondiert. Auch kann nach § 124 Abs 2 ZPO auf Beweisergebnisse und geänderten Sachvortrag im Verfahren reagiert werden (§ 124 ZPO Rn 29 ff).
Für die Praxis im Fall der Umsetzung von wichtiger Bedeutung sind die neugeschaffenen Befugnisse zur Übertragung der Bedürftigkeitsprüfung auf den Rechtspfleger (§ 20 RPflG Rn 4 ff).
Zum Übergangsrecht vgl § 40 EGZPO.














bb) Reform und verpasste Chancen
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Den starken Bestrebungen der Bundesländer, die Eigenbeteiligung bedürftiger Parteien an den Prozesskosten zu erhöhen bzw den Kreis der Hilfeberechtigten zu verkleinern, den auch der RegE (BT-Drucks 17/11472) noch weitgehend nachgegeben hat, hat der BT-Rechtsausschuss gleichsam in letzter Sekunde eine Absage erteilt. Zu Recht – die Bereitstellung effektiver Prozesskostenhilfe ist keine Wahl-, sondern eine Pflichtaufgabe des Staates (Rn 1). Für das Beibehalten der 48-Monatsgrenze spricht immerhin, dass es die Justiz durch einen geringeren Überwachungsaufwand entlastet.
Bedauerlich ist der Verzicht auf verbesserte Aufklärungsmöglichkeiten im PKH-Prüfungsverfahren durch Schaffung von fundierten Ermittlungsbefugnissen ggü Finanzämtern, Arbeitgebern, Versicherungsunternehmen usw (§ 118 Abs 2 RegE, der ggü dem Länderentwurf schon wesentlich abgespeckt war). Ob hier wirklich Datenschutzinteressen des ASt und Verhältnismäßigkeitserwägungen (so aber BT-Drucks 17/13538 S 39) überzeugend entgegen stehen, darf bezweifelt werden. Es geht nicht darum, in jedem Antragsverfahren hinterher zu spionieren. Dies ist gar nicht leistbar. Es geht darum, im Einzelfall fundierte Entscheidungen treffen zu können und generalpräventiv Falschangaben schon deshalb zu verhindern, weil es diese Aufklärungbefugnisse gibt. Schon die im LänderE noch vorgesehene Befugnis, bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht über die Kontoverbindungen Auskunft zu verlangen, würde in der Praxis viele objektiv falsche Bewilligungen verhindern können.
Auch die Beibehaltung der die in § 127 Abs 3 S 1 ZPO enthaltenen Beschwerdebeschränkung für die Staatskasse ist zu bedauern. Es geht nicht darum, kleinlich in jeder Angelegenheit den Bezirksrevisor auf den Weg zu schicken; es geht darum, Vollzugsdefiziten wirksam begegnen zu können.












4. Erstreckung der Prozesskostenhilfe auf andere Rechtsgebiete









a) Gewerbliche Schutzrechte
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Nach § 129 ff PatG wird dem Patentanmelder unter entspr Anwendung der §§ 114–116 ZPO Verfahrenskostenhilfe gewährt, wenn hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht. Wegen der Einzelheiten der weiteren Neuregelungen (insbesondere Einbeziehung bestimmter Gebühren in die Stundungsmöglichkeit, Einspruchsverfahren, Recht auf Beiordnung eines Vertreters eigener Wahl, Nachzahlungspflicht) weise ich auf den Aufsatz von Coldewey „Patentrechtliche Änderungen aufgrund des Gemeinschaftspatentgesetzes und des Gesetzes über die Prozesskostenhilfe“, MittdtPatA 1980, S 182 ff hin, zur Erforderlichkeit der Beiordnung eines Patentanwalts im Patenterteilungsverfahren sieht BPatG MittdtPatA 1994, S 275 ff.
In den markenrechtlichen Verfahren vor dem Patentamt und dem Patentgericht kann nach § 81a MarkenG VKH auf Antrag gewährt werden; es wird auf die §§ 114–116 ZPO und die §§ 130 Abs 2, 3 sowie 133–137 PatG Bezug genommen (vgl zum alten Recht: BPatG JurBüro 2003, 265; zuletzt noch BPatG B v 12.1.2007 – 25 W (pat) 254/03, juris; anders schon: BPatG GRUR 2003, 728).
Die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe ist auch im Beschwerdeverfahren und im Rechtsbeschwerdeverfahren in Sortenschutzsachen möglich (§§ 44 Abs 5 u 46 Abs 3 Sortenschutzgesetz), während für das Eintragungsverfahren von Geschmacksmustern § 24 GeschmacksmusterG gilt.












b) Strafprozess
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Durch die in Art 4 enthaltenen Änderungen weiterer Gesetze ist klargestellt, dass in diesen Verfahren anstelle der früheren Vorschriften über das Armenrecht die Vorschriften über die Prozesskostenhilfe anzuwenden sind.
Die PKH im Strafverfahren (vgl hierzu auch § 121 ZPO Rn 30–34; iÜ Meyer Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe in Straf- und Bußgeldsachen, JurBüro 1983, 1601; Behn Prozesskostenhilfebewilligung im Privatklageverfahren für Beschuldigten, NStZ 84, 103; Kaster Prozesskostenhilfe für Verletzte und andere Berechtigte im Strafverfahren, MDR 1994, 1073), die bis dahin nur in § 379 Abs 3 StPO für den Privatkläger ausdrücklich geregelt war, hat durch das Erste Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren (Opferschutzgesetz) vom 18.12.1986 (BGBl I S 2496), das am 1.4.1987 in Kraft getreten ist, eine erhebliche Ausweitung erfahren. In die StPO sind Bestimmungen über die PKH im Bereich der Nebenklage, im Adhäsionsverfahren und im Rahmen der neu bestimmten sonstigen Befugnisse des Verletzten aufgenommen worden. Weitergehende Beistandsrechte für Verletzte und Zeugen sind durch das Zeugenschutzgesetz vom 30.4.1998 (BGBl I S 820), das am 1.12.1998 in Kraft getreten ist, in die StPO eingeführt worden. Für den Nebenkläger sieht § 397a Abs 1 StPO idF des Zeugenschutzgesetzes bei bestimmten schweren Delikten die Beiordnung eines Rechtsanwalts unabhängig von den subjektiven Voraussetzungen der PKH vor, wenn er durch ein Verbrechen, das in § 395 Abs 1 Nr 1 lit a, Nr 2 StPO genannt ist, verletzt worden ist. Eine Beiordnung kommt bei einem noch nicht sechzehn Jahre alten Nebenkläger darüber hinaus in Betracht, wenn es sich bei der Tat nach § 395 Abs 1 Nr 1 StPO „nur“ um ein Vergehen handelt oder er durch eine Straftat nach § 225 StGB verletzt worden ist. Liegen die Voraussetzungen für eine Bestellung nach § 397a Abs 1 StPO nicht vor, sieht Abs 2 die Bewilligung von PKH für die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts dann vor, wenn die Sach- und Rechtslage schwierig ist, der Verletzte seine Interessen selbst nicht ausreichend wahrnehmen kann oder ihm dies nicht zuzumuten ist. Dafür entfällt die Anwendung der §§ 114 S 1 Hs 2 und 121 Abs 1–3 ZPO. § 397a StPO gilt über § 406g Abs 3 StPO entspr für den zum Anschluss als Nebenkläger befugten Verletzten, auch wenn er eine Anschlusserklärung nicht abgibt. Der zum Anschluss als Nebenkläger befugte Verletzte kann auch ohne Anschlusserklärung PKH für den Beistand eines Rechtsanwalts erhalten. In besonderen Fällen ist auch schon vor der PKH-Bewilligung die einstweilige Bestellung eines Rechtsanwalts als Beistand möglich (§ 406g Abs 4 StPO). Nach den genannten Vorschriften kommt auch die Bestellung eines rechtsanwaltlichen Beistands für den Geschädigten im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs (§ 46a StGB, § 153b StPO) in Betracht. § 404 Abs 5 StPO regelt die Bewilligung von PKH für Antragsteller und Angeschuldigten im Adhäsionsverfahren. Nach dem durch das Zeugenschutzgesetz in die StPO eingefügten § 68b kann darüber hinaus Zeugen, die noch keinen anwaltlichen Beistand haben, für die Dauer einer richterlichen oder staatsanwaltlichen Vernehmung ein Rechtsanwalt beigeordnet werden. Voraussetzung ist, dass der Zeuge seine Befugnisse bei der Vernehmung nicht selbst wahrnehmen und seinen schutzwürdigen Interessen auf andere Weise nicht Rechnung getragen werden kann (su § 121 ZPO Rn 33).












c) Arbeitsgerichte
22


In § 11a Abs 3 ArbGG idF des Art 4 Nr 11 PKHG ist die entsprechende Anwendbarkeit der PKH für das Verfahren vor den Arbeitsgerichten normiert. Das ArbGG sah früher die Bewilligung des Armenrechts nicht vor, gleichwohl war anerkannt, dass auch in diesen Verfahren die Vorschriften über das Armenrecht anzuwenden waren. Wegen der mit der Neuregelung verbundenen Fragen siehe Leser Prozesskostenhilfe im arbeitsgerichtlichen Verfahren, NJW 1981, 791 und Schmidt Auswirkungen des Prozesskostenhilfegesetzes auf das arbeitsgerichtliche Verfahren, RdA 1981, 222; hilfreich für die Bearbeitung von PKH-Anträgen in diesem Verfahren auch Künzl/Koller.
Die Einschränkungen des § 11a Abs 1, 2 und 2a ArbGG sind nunmehr weggefallen (BT-Drucks 17/11472 S 46/47). Für die Beurteilung der Erfolgsaussichtung ist § 114 ZPO anzuwenden. Es gilt nunmehr insbesondere auch § 121 ZPO und dessen Regelung zur Waffengleichheit kraft Verweisung.












d) Sozialgerichte
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Die allgemeine Einführung des Systems der PKH in das Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit enthält Art 4 Nr 12 PKHG. Früher konnte Armenrecht nur für das Verfahren vor dem BSG gewährt werden. Weil das SGG-Verfahren gebühren- und auslagenfrei ist, liegt die Bedeutung der PKH in der Möglichkeit, dem Beteiligten einen Rechtsanwalt beizuordnen. Eine Bewilligung von PKH scheidet gem § 73a Abs 2 SGG aus, wenn der Beteiligte bereits durch einen Bevollmächtigten vertreten wird, der Mitglied oder Angestellter einer Gewerkschaft, einer selbstständigen Vereinigung von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung, einer Vereinigung von Arbeitgebern, einer berufsständischen Vereinigung der Landwirtschaft oder einer Vereinigung der Kriegsopfer ist. Das Gericht kann hingegen dem Beteiligten einen Rechtsanwalt beiordnen, wenn er von seiner Möglichkeit, einen Rechtsanwalt zu wählen, keinen Gebrauch macht (§ 73a Abs 1 S 2 SGG). Damit soll der Gefahr begegnet werden, dass der Beteiligte wegen der Spezialmaterie des Sozialrechts keinen ausreichend qualifizierten Rechtsanwalt findet. Ein Rechtsbeistand/Rentenberater kann nicht beigeordnet werden (LSG Rheinl-Pfalz NZA 1985, 299).
Wegen einzelner sich aus den Besonderheiten des SGG-Verfahrens ergebender Fragen darf auf die Aufsätze von Behn Bewilligung von Prozesskostenhilfe im sozialgerichtlichen Verfahren unter Ablehnung der Beiordnung eines zur Vertretung bereiten Rechtsanwalts? SGb 1982, 383; Buss Probleme des Revisionsgerichts zur Prozesskostenhilfe, SGb 1982, 183; Plagemann Die Bedeutung des Prozesskostenhilfegesetzes für den Anwalt in der Sozialgerichtsbarkeit, SGb 1982, 188; Sommer Zeitpunktbestimmung und maßgeblicher Sachverhalt bei der Bewilligung von Prozesskostenhilfe im sozialgerichtlichen Verfahren, SGb 1983, 60; Scherer/Wiesner Die Prozesskostenhilfe in der sozialgerichtlichen Praxis, NZA 1985, 47; Behn Zur entsprechenden Anwendung des § 575 ZPO im Prozesskostenhilfebeschwerdeverfahren in der Sozialgerichtsbarkeit, DRiZ 1988, 331; ders Der Gebührenvorschuss des Prozesskostenhilfeanwalts in Sozialgerichtssachen, Die Sozialversicherung 1988, 197 hingewiesen werden.
Neuerdings kann statt eines Anwalts auch ein Steuerberater, Steuerbevollmächtigter, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer oder Rentenberater beigeordnet werden (§ 73a SozialGG).












e) Finanzgerichte
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Für die Verfahren vor den Finanzgerichten gelten nach § 142 FGO die Vorschriften der ZPO sinngemäß. Indes können nicht nur Anwälte, sondern auch Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer beigeordnet werden.












f) Grenzüberschreitende PKH
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Nachdem die Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz und Inneres, festgestellt hatte, dass Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gerichtliche Schritte unternehmen oder sich in einem gegen sie angestrengten Verfahren verteidigen und hierzu in diesem Mitgliedstaat PKH in Anspruch nehmen wollten, aufgrund der Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsordnungen diversen Schwierigkeiten begegneten, stellte sie im Frühjahr 2002 zunächst einen Richtlinienentwurf zur Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften bei der PKH vor, der in die Richtlinie 2003/8/EG des Rates der Europäischen Union vom 27.1.2003 zur Verbesserung des Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen eingemündet ist.
Die Richtlinie soll durch die Schaffung gemeinsamer Mindestvorschriften eine angemessene Prozesskostenhilfe in Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug gewährleisten. Insbesondere soll das Verfahren der Beantragung von Prozesskostenhilfe im Ausland durch die Entwicklung von Standardformularen und die Festlegung von Übermittlungs- und Empfangsstellen für den Bürger erleichtert werden. Weiterhin werden die zuständigen Behörden des jeweiligen Heimatstaates dazu verpflichtet, dem rechtssuchenden Bürger Hilfestellungen für die Übermittlung und Übersetzung des Antrages an den Mitgliedstaat des Gerichtsstands zu leisten. Grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe im Sinne der Richtlinie umfasst auch vorprozessuale Rechtsberatung im Hinblick auf eine außergerichtliche Streitbeilegung. Die Richtlinie gilt für Streitsachen in Zivil- und Handelssachen, ohne dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit ankommt. Sie erfasst jedoch keine Steuer- und Zollsachen und keine verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten. Die Richtlinie (ohne Präambel) ist in Anhang 10 abgedruckt.
Die Umsetzung der Richtlinie in das nationale Zivilprozessrecht erfolgte durch Einführung der §§ 1076–1078 ZPO (EG-PKHG v 15.12.2004 (BGBl I S 3392) mit Wirkung seit dem 21.12.2004. Im Einzelnen vgl die Kommentierung zu §§ 1076 ff ZPO.
Gleichzeitig wurde durch eine Änderung des § 116 Satz 1 Nr 2 ZPO die Gleichbehandlung von juristischen Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gegründet und ansässig sind, mit inländischen juristischen Personen gewährleistet.







Kapitel II Zivilprozessordnung › § 114 Voraussetzungen






§ 114 Voraussetzungen
(1) 1Eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, erhält auf Antrag Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. 2Für die grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe innerhalb der Europäischen Union gelten ergänzend die §§ 1076 bis 1078.
(2) Mutwillig ist die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung, wenn eine Partei, die keine Prozesskostenhilfe beansprucht, bei verständiger Würdigung aller Umstände von der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung absehen würde, obwohl eine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht.
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I. Regelungsinhalt







1. Bewilligungsvoraussetzungen für natürliche Personen
1


Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen für die Bewilligung der PKH für natürliche Personen.
Parteien kraft Amtes, juristische Personen und parteifähigen Vereinigungen kann PKH unter den Voraussetzungen des § 116 ZPO bewilligt werden (vgl die dortige Kommentierung).










2. Staatsangehörigkeit ohne Bedeutung
2


Die Staatsangehörigkeit hat für die Entscheidung keine Bedeutung. Auch Ausländern und Staatenlosen ist bei Vorliegen der Voraussetzungen PKH zu bewilligen (vgl BT-Drucks 8/3694 S 17). Dies galt für im Geltungsbereich der ZPO lebende Personen schon immer, wenn sie vor einem deutschen Gericht einen Prozess führen. Für grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe innerhalb der EU ist dies nun ausdrücklich in S 2 geregelt, der auf die §§ 1076–1078 ZPO (vgl wegen Einzelheiten die dortige Kommentierung) verweist. Die früher diskutierte Frage, ob und unter welchen Bedingungen auch im Ausland lebende Ausländer PKH bekommen können, ist damit zumindest für EU-Bürger obsolet geworden.










3. Subjektive und objektive Voraussetzungen
3


Persönliche (subjektive) Voraussetzungen für die Gewährung von PKH sind die Hilfsbedürftigkeit der Partei, sachliche (objektive) Voraussetzung, dass die Rechtsverfolgung oder -verteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht und nicht mutwillig erscheint.









II. Anwendungsbereich – Abgrenzung zur VKH
4


PKH ist grds für jedes bevorstehende oder anhängige Verfahren vor staatlichen Gerichten nach der ZPO zulässig. Für Verfahren nach dem FamFG kann nunmehr nach §§ 76 ff FamFG Verfahrenskostenhilfe (VKH) beantragt werden. Wegen der Einzelheiten vgl nunmehr die Kommentierung zu §§ 76–78 FamFG.









1. Gerichtliche Verfahren
5


Zu den gerichtlichen Verfahren zählt in erster Linie das Erkenntnis-, aber auch das Zwangsvollstreckungsverfahren. Ebenso kann PKH für das selbstständige Beweisverfahren nach §§ 485 ff ZPO und die Rechtsbeschwerde im PKH-Verfahren gem §§ 127 Abs 2, 574 ZPO (BGH NJW 2003, 1192) bewilligt werden. Dagegen wegen § 127 Abs 4 ZPO keine PKH für die PKH-Beschwerde gegen versagende Beschlüsse (Thomas/Putzo/Reichold § 114 Rn 1).










2. Verweisungen außerhalb der ZPO
6


Kraft ausdrücklicher Verweisung sind die §§ 114 ff anwendbar im Arbeitsgerichtsverfahren nach Maßgabe des § 11 Abs 3 ArbGG sowie vor allem im Verwaltungs-, Sozial und Finanzgerichtsprozess (§§ 166 VwGO; 73a Abs 1 S 1 SGG; 142 Abs 1 FGO), vgl auch Einleitung PKH Rn 20 ff. Auch die für die in §§ 76–78 FamFG geregelte Verfahrenskostenhilfe gelten kraft ausdrücklicher Verweisung in § 76 FamFG weitgehend die Regeln zur PKH.










3. PKH im Insolvenzverfahren
7


PKH kann auch im Insolvenzverfahren gewährt werden, soweit es die Gerichts- und Anwaltskosten der Gläubiger gem § 4 InsO betrifft (BGH MDR 2005, 50 mwN); nicht aber hinsichtlich der Restschuldbefreiung für den Schuldner. Denn insoweit stellen die Regeln zur Stundung nach §§ 4a–d InsO eine abschließende Sonderregelung dar. Wird dagegen die Stundung versagt, kann der Schuldner für die sofortige Beschwerde hiergegen PKH bewilligt bekommen (BGH NJW 2003, 2910). Vgl iÜ Rn 112 ff.










4. PKH im Strafverfahren
8


Im Bereich der StPO kann PKH für das Klageerzwingungsverfahren sowie für Privat- und Nebenklage und das Adhäsionsverfahren beantragt werden; §§ 172 Abs 3, 379 Abs 3, 404 Abs 5 StPO, vgl Einleitung PKH Rn 21; § 121 ZPO Rn 30 ff. Die gerichtliche Bestellung zum Verteidiger gem § 141 StPO umfasst nicht die Vertretung des Angeschuldigten im Adhäsionsverfahren; insoweit ist ein gesonderter Antrag des Angeklagten und eine gesonderte Beiordnung erforderlich (OLG Hamburg VRS 119, 225–234 (2010).










5. Weitere Verweisungen
9


§§ 209 Abs 1 BEG; 29 Abs 3 EGGVG; 120 StVollzG; 17 BNotO; 130 PatG (siehe auch § 138 Abs 3 PatG; §§ 44 Abs 5 S 2, 46 Abs 3 SortenschutzG); 81a MarkenG; 24 GeschmacksmusterG, vgl Einleitung PKH Rn 20.










6. PKH für Verfassungsbeschwerden
10


Im Verfahren der Verfassungsbeschwerde sind nach st Rspr d BVerfG (seit BVerfG 1, 109, 110 f) für den Beschwerdeführer die Bestimmungen der §§ 114 ff entspr anzuwenden. Im schriftlichen Verfahren wird PKH aber nur unter strengen Voraussetzungen bewilligt, weil das Verfahren kostenfrei ist und kein Anwaltszwang besteht (BVerfGE 27, 57; 78, 7, 19). PKH wird nur gewährt, wenn der Beschwerdeführer nicht in der Lage ist, sich selbst zu vertreten. Auch dem nach § 94 Abs 3 BVerfGG Äußerungsberechtigten kann unter besonderen Voraussetzungen PKH bewilligt werden (vgl BVerfG NJW 1995, 1415, 1416).


11


Im verfassungsgerichtlichen konkreten Normenkontrollverfahren setzt die Bewilligung von PKH voraus, dass besondere Gründe eine Vertretung geboten erscheinen lassen oder zumindest von der Anhörung der Beteiligten des Ausgangsverfahrens in der mündlichen Verhandlung eine Förderung der Sachentscheidung zu erwarten ist (BVerfG NJW 1989, 1723; 1995, 2911).










7. Keine PKH für „Verfahrensbegleitung“
12


Für eine rein „verfahrensbegleitende“ Rechtswahrnehmung, in der weder ein eigener Antrag gestellt noch sich dem gegnerischen Begehren widersetzt werden soll, kann PKH nicht bewilligt werden (OLG Zweibrücken FamRZ 1999, 1092).










8. Keine PKH für einzelne Prozesshandlungen
13


Das gilt ebenso für einzelne Prozesshandlungen, etwa für den Antrag auf Erlass eines VU (OLG Köln MDR 1988, 588) oder die Erhebung einzelner Einreden.










9. Keine PKH für Schieds- und Schlichtungsverfahren
14


Für das Verfahren vor Schiedsgerichten und Schlichtungsausschüssen kann PKH nicht bewilligt werden (OLG Stuttgart BauR 1983, 486; LAG Düsseldorf JurBüro 1987, 1238; 1990, 748; LAG Nürnberg JurBüro 1998, 93). Denn PKH ist auf die Prozessführung vor staatlichen Gerichten beschränkt. Zu Schlichtungsverfahren nach § 15a EGZPO vgl Rn 53. Zur Beratungshilfe vgl § 1 BerHG Rn 16 ff.










10. Rückführungsverfahren
15


So kommt PKH in einem vom Generalbundesanwalt zu betreibenden Rückführungsverfahren nach dem Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung nicht in Frage (AG Weilburg FamRZ 2000, 756). Ggf kommt BerH in Betracht.










11. Selbstständige Beweisverfahren nach §§ 485 ff ZPO
16


Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen ist PKH auch für ein isoliertes Beweisverfahren zu gewähren. Darauf, ob es sich um ein „streitiges“ Verfahren handelt, kommt es nicht an (OLG Köln VersR 1995, 436; OLG Hamm FamRZ 2000, 1023 – Ls; aA LG Hannover JurBüro 1986, 765). Dabei ist auf die Erfolgsaussichten des Beweisantrages abzustellen (LG Lüneburg NdsRpfl 2001, 156) und zu prüfen, ob er nicht mutwillig erscheint (OLG Oldenburg BauR 2002, 825).
Im selbständigen Beweisverfahren bietet die Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg, wenn das prozessuale Verhalten des Antragsgegners einer sinnvollen Beteiligung an dem Verfahren zur zweckentsprechenden Wahrnehmung seiner Parteiinteressen dient. Das ist regelmäßig zu bejahen, wenn der Antragsgegner ein rechtliches Interesse daran hat, bei den Feststellungen durch einen Sachverständigen einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen (OLG Hamm MDR 2015, 727). Die Streitverkündung im selbständigen Beweisverfahren ist grds geeignet, die Rechtsposition des Antragsgegners zu verbessern. Auch insoweit dient die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts regelmäßig der zweckentsprechenden Wahrnehmung der Parteiinteressen des Antragsgegners (OLG Hamm aaO). Zur Beurteilung der Erfolgsaussichten für einen späteren Arzthaftungsprozess OLG Saarbrücken GesR 2012, 309 f.










12. Mediation
17


Keine Bewilligung kann es selbstredend für außergerichtliche Mediationsverfahren geben (OLG Dresden MDR 2007, 277).
Die sog gerichtsnahe Mediation, bei der das Streitverfahren einem richterlichen Mediator/Güterichter als ersuchtem Richter zum Zwecke eines Vergleichsabschlusses vorgelegt wird, ist unselbstständiger Teil eines rechtshängigen Streitverfahrens. Eine isolierte Bewilligung ist daher weder erforderlich, noch möglich. Die hier entstandenen Anwaltsauslagen sind von der PKH erfasst (OLG Hamm NJW 2006, 2499; OLG Rostock AGS 2007, 126; OLG Braunschweig MDR 2007, 684; KG MDR 2009, 835; OLG Celle NJW 2009, 1219); aA OLG Dresden AGS 2007, 144). Zur BerH vgl § 1 BerHG Rn 41.










13. Unterhaltsansprüche im Ausland
18


Zur Geltendmachung oder Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen im Ausland vgl nunmehr § 76 FamFG Rn 51; Beratungshilfe nunmehr § 10a BerHG.









III. PKH im Bewilligungsverfahren
19


Die Bewilligung der PKH erfolgt jeweils für einen Rechtszug (§ 119 S 1 ZPO), vgl § 119 ZPO Rn 2–17.









1. Grundsätzlich keine PKH im Prüfungsverfahren
20


Ob PKH bereits für das Bewilligungsverfahren gewährt werden kann, ist streitig. Das Problem stellt sich praktisch nur dann, wenn PKH vor Klageerhebung beantragt wird.
In der Rspr wird ganz überwiegend die Ansicht vertreten, dass PKH für das Bewilligungsverfahren selbst nicht in Betracht kommt (BGH NJW 1984, 2106; BVerwG Rpfleger 1991, 63; BGH NJW 2004, 2595). Zutreffender Grundgedanke dieser Meinung ist, dass nach § 114 S 1 PKH nur für „die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung“ bewilligt werden könne und hierunter das Verfahren in der Hauptsache, nicht jedoch das Bewilligungsverfahren als solches zu verstehen sei.
Dem ist zuzustimmen. Die sozialstaatliche Vorsorge durch Gewährung von PKH ist ihrem Zweck nach auf die eigentliche Prozessführung gerichtet und nur in diesem Rahmen erforderlich. Weitere staatliche Hilfe außerhalb des eigentlichen Rechtsstreits (zB anwaltliche Beratung im Vorfeld des PKH-Prüfungsverfahrens, BGH NJW 1984, 2106 m Anm Trenk-Hinterberger AnwBl 1985, 217; dagegen keine BerH für anwaltliche Vertretung im PKH-Prüfungsverfahren: AG Braunschweig NdsRPfl 1986, 37; OLG München JurBüro 1998, 363; LG Osnabrück NdsRpfl 2003, 72; aA AG Arnsberg Rpfleger 1991, 25; zur Erstattung der Anwaltskosten insoweit: Behn AnwBl 1985, 234; Mümmler JurBüro 1987, 1301 u 1988, 431) bestimmt sich nach den Regeln des BerHG, was der Gesetzgeber durch dessen zeitgleich mit dem PKHG erfolgte Inkraftsetzung deutlich gemacht hat (so § 1 BerHG Rn 21). Zum Meinungsstand im Schrifttum vgl Mümmler JurBüro 1990, 1419 (weitere Nachweise vgl 8. Aufl). Mehrheitlich wird der hier vertretenen Auffassung (BerH bis zur PKH-Antragstellung möglich, beim Beklagten zwecks Beratung über die Erfolgsaussichten der Verteidigung auch noch später) gefolgt (zB Mümmler JurBüro 1995, 576). Auch der ausschließlich im PKH-Verfahren tätig gewordene RA kann die darin entstandene Vergütung (jetzt) nach § 11 RVG gegen die eigene Partei festsetzen lassen (OLG Koblenz NJW-RR 2003, 575).










2. Ausnahme: Prozessökonomie
21


Die hM wird aus den Gründen der Prozessökonomie allerdings dann durchbrochen und PKH für das gesamte Prüfungsverfahren bewilligt, wenn durch einen Vergleich im Erörterungstermin nach § 118 Abs 1 ZPO das gesamte Verfahren beendet werden kann (BGH NJW 2004, 2595 mwN). Dabei ist PKH für das gesamte Prüfungsverfahren, nicht nur für den Vergleich zu bewilligen (OLG Hamm FamRZ 2005, 528; Zöller/Geimer § 118 Rn 8, B/W-S/G/D § 118 Rn 160, 193; aA BGH NJW 2004, 2595 mwN). Folgte man der Gegenauffassung, müsste der ASt die Verfahrensgebühr des RA (VV 3335) selbst bezahlen. Dies widerspricht dem Ziel der PKH, die bedürftige Partei von allen Kosten freizuhalten. Denn BerH kann ebenfalls nicht gewährt werden, da das PKH-Prüfungsverfahren ein gerichtliches Verf iSv § 1 BerHG ist. Zur Vermeidung der Kosten müsste die Partei den Vergleich zunächst ablehnen, um dann nach PKH-Gewährung im Hauptsacheverfahren den Vergleich dennoch abzuschließen – zu höheren Kosten für die Staatskasse.


22


Kann der Rechtsstreit nur teilweise beigelegt werden, ist PKH nur im Umfang der durch den Vergleich bestätigten Erfolgsaussicht zu gewähren (OLG Köln FamRZ 2002, 760).


23


Ferner kann PKH für das Prüfungsverfahren bewilligt werden, wenn die Entscheidung in der Hauptsache durch Zeugenvernehmungen tatsächlich präjudiziert wird (OLG Köln aaO; Thomas/Putzo/Reichold aaO; aA LG Aachen MDR 1986, 504 m Anm Schneider MDR 1986, 857), das Gericht innerhalb des Prüfungsverfahrens praktisch den Hauptsacheprozess betreibt (OLG Düsseldorf FamRZ 1996, 416) oder wenn in besonders schwierigen Fällen ein Antragsgegner im Prüfungsverfahren ohne Beiordnung eines Rechtsanwalts ersichtlich nicht in der Lage wäre, sachdienliche Angaben bei seiner Anhörung zu machen (OLG Bamberg aaO mwN). Siehe auch § 119 ZPO Rn 11.


24


Zum Umfang der Beiordnung und der Vergütung des RA siehe die Kommentierung zu § 48 RVG.










3. Erledigendes Ereignis im Prüfungsverfahren
25


Kommt es während des noch laufenden PKH-Prüfungsverfahrens zu einer Erledigung in der Hauptsache, kann grds keine PKH mehr bewilligt werden (OLG Köln NJW-RR 1995, 1163). Denn bei der PKH-Entscheidung ist grds die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt zu Grunde zu legen. Etwas anderes gilt aber dann, wenn das Gericht die PKH-Entscheidung verzögert hat und zum Zeitpunkt der Erledigung der Antrag bewilligungsreif war (näher: Rn 39) oder ein Vergleich im Prüfungsverfahren geschlossen wurde (OLG Braunschweig FamRZ 2006, 961; dann PKH für das Prüfungsverfahren, vgl Rn 21).










4. Keine PKH für Antragsgegner
26


Im Prüfungsverfahren kann dem Antragsgegner ebenfalls keine PKH bewilligt werden (OLG Nürnberg MDR 2002, 237; aA OLG Karlsruhe FamRZ 2000, 1022 für den Fall, dass Zustellung der Klage wegen Versagung der PKH für den Kl unterbleibt, Bekl aber ausdrücklich zur Stellungnahme aufgefordert wurde). Denn vor förmlicher Klagezustellung besteht zwischen den Parteien noch kein Prozessrechtsverhältnis. Für die Rechtsverteidigung im PKH-Verfahren ist jedoch – wie für das PKH-Verfahren allgemein – PKH nicht vorgesehen (OLG Karlsruhe FamRZ 1988, 1182; OLG Bremen FamRZ 1989, 198). Vielmehr kommt auch insoweit BerH in Betracht (vgl § 1 BerHG Rn 18; AG Neustadt AnwBl 1986, 458; Mümmler JurBüro 1991, 1307 unter Hinweis auf BGH NJW 1984, 2106). Wurde PKH für die Geltendmachung völlig unberechtigter Forderungen beantragt, so kann der Antragsgegner ihm im Bewilligungsverfahren entstandene Anwaltskosten aus positiver Forderungsverletzung gem §§ 280 ff BGB erstattet verlangen (AG Bergisch-Gladbach JurBüro 2002, 149).










5. PKH für das Beschwerdeverfahren
27


Ebenso streitig ist die Frage, ob PKH für das Beschwerdeverfahren nach § 127 ZPO und das zugelassene Rechtsbeschwerdeverfahren bewilligt werden kann, wenn zuvor PKH abgelehnt wurde (bejahend VGH Kassel NVwZ-RR 1990, 223; BGH FamRZ 2003, 439 – Ls; wegen Vertretungszwanges beim BFH: NJW 1986, 456; aA OLG Bremen JurBüro 1979, 447, OLG Karlsruhe AnwBl 1980, 198 u Justiz 1984, 345, OLG Düsseldorf JurBüro 1981, 773; OLG Hamburg JurBüro 1983, 287; LAG München JurBüro 1984, 774; LAG Hessen NZA 1995, 139).









IV. Subjektive Voraussetzungen und ihre Feststellung
28


Auf Antrag kann PKH von allen Parteien, dh Kläger und Beklagter, ggf auch von einzelnen Streitgenossen in Anspruch genommen werden. Gleiches gilt für einfache oder streitgenössische Nebenintervenienten wegen der Kosten der Nebenintervention (BGH NJW 1966, 597; Stein/Jonas/Bork § 114 Rn 9; OLG Bremen AnwBl 1981, 71; OLG Frankfurt FamRZ 1984, 1041). Wegen Einzelfragen su Rn 103.
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Zunächst hat die Partei einen Antrag auf PKH zu stellen (Einzelheiten: Kommentierung zu § 117 ZPO). Wird PKH ohne Antrag bewilligt, ist die Bewilligung gleichwohl wirksam und kann nur unter den Voraussetzungen der §§ 120 Abs 4, 124 ZPO abgeändert oder aufgehoben werden (OLG Zweibrücken NJW-RR 2003, 3; aA OLG München JurBüro 1984, 1851).
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Die subjektiven Voraussetzungen sind erfüllt, wenn die Partei „nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann“ (Bedürftigkeit).
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Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sind dem Prozessgericht im Rahmen des Antragsverfahrens nach Maßgabe des § 117 ZPO darzulegen und nach Aufforderung des Gerichts gem § 118 ZPO glaubhaft zu machen. Die Berechnung der Bedürftigkeit ist dann nach Maßgabe des § 115 ZPO für natürliche Personen bzw bei juristischen Personen nach § 116 ZPO vorzunehmen. Wegen der Einzelheiten vgl die Kommentierung zu den genannten Vorschriften.
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Das Prozessgericht hat diese Angaben zu prüfen (§ 118 ZPO). § 115 ZPO bestimmt, welche Einkünfte zum Einkommen zählen und inwieweit die Partei vorhandenes Vermögen einzusetzen hat. Hiervon hängt nach weiterer Maßgabe der Tabelle in § 115 Abs 2 ZPO, ob die Partei die Prozesskosten selbst, nur zum Teil, nur in Raten oder gar nicht zu tragen hat, soweit nicht § 115 Abs 4 ZPO greift.








V. Objektive Voraussetzungen und summarisches Prüfungsverfahren
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Die sachlichen (objektiven) Voraussetzungen sind hinreichende Erfolgsaussicht und fehlende Mutwilligkeit.
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Prozesskostenhilfe wird bewilligt, soweit hinreichende Erfolgsaussichten bestehen. Bestehen sie nur teilweise, ist PKH nur insoweit zu bewilligen (anders für das sozialgerichtliche Verfahren: LSG Hamburg JurBüro 2007, 374 mwN).
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Hierbei dürfen die Anforderungen an die Erfolgsaussicht nicht überspannt und die Rechtsfindung in der Hauptsache nicht in das PKH-Verfahren vorverlagert werden.
Zwar braucht der Unbemittelte nur einem solchen Bemittelten gleichgestellt zu werden, der seine Prozessaussichten vernünftig abwägt und dabei auch das Kostenrisiko berücksichtigt (vgl BVerfGE 81, 347, 357; Einleitung PKH Rn 1). Es ist demnach verfassungsrechtlich unbedenklich, die Gewährung von Prozesskostenhilfe davon abhängig zu machen, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg hat und nicht mutwillig erscheint. Die Prüfung der Erfolgsaussicht soll jedoch nicht dazu dienen, die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung selbst in das Nebenverfahren der Prozesskostenhilfe vorzuverlagern und dieses an die Stelle des Hauptsacheverfahrens treten zu lassen.
Das Prozesskostenhilfeverfahren will den Rechtsschutz, den der Rechtsstaatsgrundsatz erfordert, nicht selbst bieten, sondern nur zugänglich machen. Dem genügt das Gesetz in § 114, indem es die Gewährung von Prozesskostenhilfe bereits dann vorsieht, wenn nur hinreichende Erfolgsaussichten für die beabsichtigte Rechtsverfolgung bestehen, ohne dass der Prozesserfolg schon gewiss sein muss (vgl BVerfGE 81, 347, 357).
Die Vorverlagerung der Sachaufklärung und Rechtsfindung in das PKH-Prüfungsverfahren aber würde die Rechtsverfolgung oder -verteidigung einer unbemittelten Partei im Vergleich zu bemittelten unverhältnismäßig erschweren (BVerfG NJW 2003, 576; OLG Naumburg OLG-NL 2001, 118, vgl zur Auswirkung auf den für die PKH-Bewilligung relevanten Beurteilungszeitpunkt Rn 44 f).
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Die Prüfung sollte deshalb eine summarische sein (OLG Celle NdsRpfl 2002, 362), das Prüfungsverfahren zügig durchgeführt und etwaige Ermittlungen auf ein Minimum beschränkt bleiben (Schuster ZZP 1993, 376). Dafür spricht auch die gegenüber § 118a Abs 1 S 4 ZPO aF sprachlich verschärfte Fassung des § 118 Abs 2 S 3 ZPO (grds keine Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen im Prüfungsverfahren). Zur Ablehnung einer zweiten Leistungsverfügung wegen Notunterhalts bei zögerlicher Betreibung der PKH-Bewilligung im ersten Hauptsacheverfahren vgl OLG Düsseldorf NJW-RR 1992, 198. Das Beschleunigungsgebot steht auch einer Unterbrechung des PKH-Verfahrens in direkter oder analoger Anwendung der §§ 239 ff ZPO entgegen (OLG Köln JurBüro 1998, 595). Erst recht kann ein PKH-Prüfungsverfahren nicht ausgesetzt werden (näher zur Auswirkung auf den für die PKH-Bewilligung relevanten Beurteilungszeitpunkt Rn 39 ff).









1. Hinreichende Erfolgsaussicht
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Es gilt daher Folgendes: Die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung muss hinreichende Aussicht auf Erfolg bieten. Gewissheit ist nicht erforderlich. Die Erfolgsaussicht muss in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht bestehen (Thomas/Putzo/Reichold § 114 Rn 3 f), der Erfolg also eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich haben (OLG Karlsruhe FamRZ 2003, 50; Hartmann in Baumb/Lauterb § 114 Rn 80).
Hinreichende Erfolgsaussichten einer Rechtsverteidigung liegen dann vor, wenn die vom Beklagten vorgetragenen Einwendungen im prozessualen Sinne erheblich sind; ob dies einen relevanten Einfluss auf die Kostengrundentscheidung hat, ist unerheblich (OLG Saarbrücken NJW-RR 2013, 418).
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Die für die gerichtliche Prüfung erforderlichen Tatsachen sind vom Antragsteller nach Maßgabe des § 117 Abs 1 S 2 ZPO darzulegen (näher: § 117 ZPO Rn 16).











a) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung
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Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Frage des richtigen Beurteilungszeitpunkts streng von der Frage zu trennen ist, ab wann die zeitlichen Wirkungen der PKH eintreten, also ab wann PKH zu bewilligen ist (dazu § 119 ZPO Rn 21 ff). Darum geht es hier nicht.
Grds gelten für den Beurteilungszeitpunkt die allgemeinen Regeln: Das Gericht legt grds den Sach- und Streitstand zum Zeitpunkt der Beschlussfassung seiner Entscheidung zu Grunde (BGH NJW 2006, 1068, 1070; OLG Saarbrücken FamRZ 2009, 984 mwN; OLG Bamberg FamRZ 1995, 374, 375).
Dies folgt speziell für die PKH schon aus der Regelung zum Verfahren des § 118 Abs 2 ZPO, wonach das Gericht die Glaubhaftmachung tatsächlicher Angaben verlangen und Erhebungen (etwa Urkundsvorlage, Auskunftseinholung) anstellen kann (näher: § 118 ZPO Rn 16, 22 ff). Diese Befugnisse machen keinen Sinn, wenn die Erkenntnisse hieraus nicht verwertet werden können. IÜ gilt auch die Hinweispflicht des § 139 ZPO; so kann eine ursprünglich unschlüssige Klage mit neuem Vortrag schlüssig werden oder ursprünglich unerhebliches Vorbringen nach Ergänzung erheblich.
Im Übrigen ist aber zu unterscheiden, wobei hier auf alle PKH-Voraussetzungen eingegangen werden soll:













aa) Bedürftigkeit
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Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit (§§ 115, 116 ZPO) ist stets auf die Lage im Entscheidungszeitpunkt abzustellen. Verbesserungen wie Verschlechterungen der persönlichen und wirtschaftlichen Situation sind in vollem Umfang zu berücksichtigen.
Dies folgt schon aus der Abänderungsmöglichkeit in § 120 Abs 4 ZPO und ferner aus der Regelung in § 124 Nr 3 ZPO (BGH NJW 2006, 1068, 1070) – die Bewilligung müsste sonst nach § 124 Nr 3 ZPO sofort wieder aufgehoben werden.
Unbeachtlich ist wegen §§ 120 Abs 4, 124 Nr 3 ZPO auch, ob das Gericht die Entscheidung verzögert hat














bb) Erfolgsaussichten
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Auch bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten ist die Prognose grds auf Basis des Erkenntnisstands im Zeitpunkt der Beschlussfassung abzustellen.















(1) Grundsatz
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Verschlechterungen wie Verbesserungen sind zu berücksichtigen. Hat der Beklagte also zwischenzeitlich gezahlt (vgl zur Erledigung schon Rn 25), führt dies dazu, dass die Klage zum Zeitpunkt der Beschlussfassung unbegründet, also PKH abzulehnen ist. Hat der Kläger seinen Vortrag ergänzt und die Klage nachträglich schlüssig gemacht, ist PKH nunmehr zu bewilligen. Ist eine ursprünglich ungeklärte Rechtsfrage zwischenzeitlich durch neue Entscheidungen geklärt, gibt auch dies keinen Grund für eine PKH-Bewilligung (BGH MDR 1982, 564).
















(2) Ausnahme: Verzögerte Entscheidung
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Vom Grundsatz (Rn 39, 42) ist bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten dann abzuweichen, wenn das Gericht die Entscheidung trotz Entscheidungsreife verzögert und sich während der Verzögerung die Erfolgsprognose verschlechtert hat. Dann ist ausnahmsweise auf den Erkenntnisstand im Zeitpunkt der nicht hinausgeschobenen oder sonst verzögerten Entscheidungsreife abzustellen (BGH MDR 2012, 1247 ff; OLG Stuttgart FamRZ 2006, 797 f; OLG Braunschweig FamRZ 2006, 961).
Dann kann im Ausnahmefall auch eine Rückwirkung der PKH auf den Zeitpunkt der Entscheidungsreife angezeigt sein (§ 119 ZPO Rn 21 ff).
















(3) Voraussetzungen
44


Entscheidungsreife idS auf der Klägerseite liegt grds dann vor, wenn der Kläger sein Gesuch schlüssig begründet, sich vollständig zu seinen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen erklärt (und diese ggf glaubhaft gemacht) hat und der Gegner angemessene Zeit (grds 2 Wochen nach Zugang des vollständigen Gesuchs bei ihm) hatte, sich zu äußern (BGH NZFam 2015, 179).
Auf der Passivseite ist die Entscheidungsreife gegeben, soweit erhebliche Tatsachen vorgebracht und die Bedürftigkeit vollständig dargelegt (und ggf glaubhaft) gemacht worden ist. Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe kommt nach Abschluss des Verfahrens – etwa durch Klagerücknahme – nur dann in Betracht, wenn zuvor der Prozesskostenhilfeantrag sowie die gem § 117 Abs 2–4 ZPO erforderliche Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers eingegangen sind, der Antrag mithin vollständig eingereicht worden ist (BGH MDR 2013, 1477; NJW 2012, 1964, 1965, 1966 Rn 21; OLG Hamm BeckRS 2012, 11879). Ist die Klage unschlüssig, ist das Verteidigungsvorbringen zu diesem Zeitpunkt erfolgversprechend (OLG Karlsruhe FamRZ 1997, 375). Eine Ausnahme gilt, wenn PKH für eine lediglich angekündigte Klage beantragt wird (OLG Karlsruhe FamRZ 1994, 1123).
Eine pflichtwidrige Verzögerung liegt etwa dann vor, wenn das Gericht – entgegen § 118 Abs 2 S 3 ZPO (dazu § 118 ZPO Rn 24) – vor Entscheidung über das PKH-Gesuch eine Beweisaufnahme durchgeführt oder gar das Verfahren unzulässig ausgesetzt (Rn 36) hat. Auf ein „Verschulden“ im technischen Sinne des § 276 BGB kommt es dabei nicht an.
















(4) Stellungnahme
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Die Gegenmeinung stellt dagegen stets auf den Zeitpunkt der Entscheidung ab (OLG Zweibrücken JurBüro 2000, 482; OLG Köln JurBüro 2002, 656; LAG Hamm NZA-RR 2002, 157). Das Gericht habe bei seiner Entscheidung sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen zu benutzen und es widerspräche auch Sinn und Zweck der PKH, die Führung eines als aussichtslos erkannten Prozesses zu ermöglichen (B/W-S/G/D Rn 420 ff; MK-ZPO/Wax § 114 Rn 62). Dies gelte – unabhängig von der Frage einer pflichtwidrigen Verzögerung – jedenfalls dann, wenn das Hauptsacheverfahren rechtskräftig abgeschlossen sei (OLG Hamm FamRZ 2011, 1973).
Vor einer Beweisaufnahme im Hauptverfahren müsse sich der ASt ggf mit der Beschwerde schützen (LAG Düsseldorf JurBüro 1987, 449; 1990, 98; OVG Koblenz NVwZ-RR 1990, 384 mwN; noch weiter OLG Köln FamRZ 1999, 1143 m abl Anm Bienko in FamRZ 2000, 758, das auf den letzten Erkenntnisstand des Gerichts abstellt, wenn der ASt es in der Hand gehabt hätte, die Verschlechterung der Erfolgsprognose zu vermeiden; einschr OLG Karlsruhe FamRZ 1990, 80: Zeitpunkt der Entscheidung gilt nicht, wenn durch Verfahrensgestaltung des Gerichts ein Vertrauenstatbestand geschaffen wurde; so auch OLG Karlsruhe FamRZ 1992, 835 und FamRZ 1999, 994; so auch für den Fall eines gebotenen Hinweises auf PKH OLG Karlsruhe FamRZ 1995, 1163). Zur Beschwerde bei hinausgezögerter Entscheidung bzw Ablehnung der Beschlussfassung vgl § 127 ZPO Rn 4.
Dies überzeugt nicht. Für die hier vertretene Auffassung spricht zum einen der Gedanke, dass das Gericht durch die Verzögerung pflichtwidrig gehandelt hat und durch die Berücksichtigung des Zeitpunkts der Entscheidungsreife Naturalrestitution leistet. Der ASt wird damit so gestellt, wie er stehen würde, wenn das Gericht ordentlich gearbeitet hätte (vgl Zöller/Geimer § 119 Rn 43).
Entscheidend spricht für die auch hier vertretene hM, dass nach der st Rspr des BVerfG aus Art 3 Abs 1 in Verbindung mit Art 20 Abs 3 GG der Anspruch auf weitgehende Rechtsschutzgleichheit folgt (vgl BVerfG NJW 2003, 576; BVerfGE 56, 139, 144 mwN; näher Einleitung PKH Rn 1). Es ist zwar verfassungsrechtlich unbedenklich, die Gewährung von Prozesskostenhilfe davon abhängig zu machen, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg hat und nicht mutwillig erscheint. Die Prüfung der Erfolgsaussicht soll jedoch nicht dazu dienen, die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung selbst in das Nebenverfahren der Prozesskostenhilfe vorzuverlagern und dieses an die Stelle des Hauptsacheverfahrens treten zu lassen. Das Prozesskostenhilfeverfahren will den Rechtsschutz, den der Rechtsstaatsgrundsatz erfordert, nicht selbst bieten, sondern nur zugänglich machen (vgl Rn 35). Dem genügt das Gesetz in § 114, indem es die Gewährung von Prozesskostenhilfe bereits dann vorsieht, wenn nur hinreichende Erfolgsaussichten für die beabsichtigte Rechtsverfolgung bestehen, ohne dass der Prozesserfolg schon gewiss sein muss (vgl BVerfGE 81, 347, 357).
Bei Auslegung und Anwendung des § 114 haben die Fachgerichte dies zu berücksichtigen, wenn ihnen auch ein Entscheidungsspielraum zukommt. Sie überschreiten aber ihren Entscheidungsspielraum dann, wenn sie einen Auslegungsmaßstab verwenden, durch den einer unbemittelten Partei im Vergleich zur bemittelten die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung unverhältnismäßig erschwert wird. Das ist namentlich dann der Fall, wenn das Fachgericht die Anforderungen an die Erfolgsaussicht der beabsichtigten Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung überspannt und dadurch der Zweck der Prozesskostenhilfe, dem Unbemittelten den weitgehend gleichen Zugang zu Gericht zu ermöglichen, deutlich verfehlt wird (BVerfGE 81, 347, 358).
Dies verbietet, im Fall einer durch das Gericht verursachten, pflichtwidrigen Verzögerung eine ex-post-Betrachtung aus der „Vogelperspektive“ (so zutreffend für das Abstammungsverfahren OLG Stuttgart FamRZ 2005, 1266) vorzunehmen.
Soweit B/W-S/G/D (Rn 423 f) Ergebnisse möglicher Beweiserhebungen nach § 118 Abs 2 S 3 ZPO nicht unberücksichtigt lassen wollen oder Wax (MK-ZPO § 114 Rn 62) meint, dass hierdurch dem ASt zum Erfolg verholfen werde, der bei Antragstellung wider besseres Wissen oder nur ins Blaue hinein vorgetragen habe, wird übersehen, dass eine Veränderung des Beurteilungszeitpunkts nur bei pflichtwidriger Verzögerung in Frage kommt.
Der ASt, der nur ins Blaue oder wider besseres Wissen vorträgt, ist vollkommen zu Recht zur Ergänzung seines Vortrages aufzurufen (§ 118 ZPO Rn 17 ff). Ebenso ist das Ergebnis einer Beweiserhebung im Prüfungsverfahren zu berücksichtigen, wenn die Voraussetzungen des § 118 Abs 2 S 3 ZPO vorliegen (dazu § 118 ZPO Rn 24). Dann aber fehlt es doch an der Pflichtwidrigkeit der Verzögerung.
Es geht hier um die Unsitte (so richtig OLG Stuttgart aaO), ohne Not und in bewusster oder unbewusster Verkennung der Voraussetzungen den Rechtsstreit im Bewilligungsverfahren entscheiden zu wollen bzw die Entscheidung hinauszuzögern.
Schließlich kommt die nachträgliche rückwirkende PKH-Bewilligung nach Instanzende in Betracht, wenn der vor Abschluss der Instanz gestellte Antrag zwar unvollständig war, das Gericht aber eine Frist zur Ergänzung gestellt und vor Ablauf der Frist instanzbeendend entschieden hat. Dann muss sich das Gericht an dem durch die Fristsetzung gesetzten Vertrauenstatbestand festhalten lassen (OLG Karlsruhe FamRZ 2011, 1608 mwN zur VKH).















cc) Mutwilligkeit
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Es gilt der oben (Rn 39) dargelegte Grundsatz, dass das Gericht den Sach- und Streitstand zum Zeitpunkt der Beschlussfassung seiner Entscheidung zu Grunde zu legen hat (BGH NJW 2006, 1068, 1070; OLG Saarbrücken FamRZ 2009, 984 mwN; OLG Bamberg FamRZ 1995, 374, 375), auch für die Beurteilung der Mutwilligkeit des Antrags.
Zum denkbaren, seltenen, aber nicht ausgeschlossenen Fall, dass ein Antrag zum Zeitpunkt der Beschlussfassung mutwillig geworden ist, weil sich etwa im pflichtwidrig verzögerten Prüfungsverfahren (Rn 45) Zwangsvollstreckungsaussichten nachhaltig verschlechtert haben (Rn 96), erscheint es nicht gänzlich ausgeschlossen, dass die Beurteilung auf den Zeitpunkt der Entscheidungsreife zurückzubeziehen ist. Dies bedarf allerdings einer besonders kritischen Prüfung im Einzelfall und dürfte eine seltene Ausnahme sein.














dd) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beschwerdeentscheidung
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Zum maßgebenden Zeitpunkt für die Beschwerdeentscheidung vgl § 127 ZPO Rn 64 ff.













b) Beweissituation und ihre Antizipation
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Die Möglichkeit der Beweisführung im Rahmen der beabsichtigten Rechtsverfolgung oder -verteidigung muss erbracht sein. Erhebliche Anhaltspunkte dafür kann die Glaubhaftmachung der tatsächlichen Angaben des Antragstellers erbringen, die nach § 118 Abs 2 ZPO für die Angaben zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen sowie zu den für die Erfolgsaussicht maßgeblichen Umständen verlangt werden kann.
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Gemeinhin kann die Erfolgsaussicht als hinreichend angesehen werden, wenn der Kläger zulässige Beweismittel für seine Behauptungen benennt (für den Fall des Beweisangebots NN OLG Koblenz JurBüro 1990, 100), oder der Beklagte das Klagevorbringen substantiiert bestreitet (Schneider MDR 1977, 620 mwN). Es genügt also, dass eine Beweisaufnahme ernsthaft in Betracht kommt und keine konkreten und nachvollziehbaren Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Beweisaufnahme mit großer Wahrscheinlichkeit zum Nachteil der PKH begehenden Partei ausgehen würde (BVerfG NJW-RR 2002, 1069; einschr OLG Koblenz JurBüro 2002, 376: günstiges Beweisergebnis muss hinreichend wahrscheinlich sein; OLG Köln NJW-RR 2001, 791: mit Erfolg der Beweisaufnahme muss ernsthaft zu rechnen sein). Der Umfang der Darlegungslast richtet sich grds nach der Einlassung des Gegners (OLG Düsseldorf NJW-RR 1992, 765). Ausreichen kann uU schon, dass der Antragsteller den Beweis lediglich mit Vernehmung des Gegners als Partei zu führen beabsichtigt (Schneider MDR 1977, 621; OLG Schleswig SchlHA 1979, 142; einschr OLG Köln MDR 1997, 105 u FamRZ 2001, 1532). Erfolgsaussicht kann aber verneint werden, wenn über den unter Beweis gestellten Sachverhalt bereits in einem anderen gerichtlichen Verfahren eine umfangreiche Beweisaufnahme stattgefunden hat und der ASt nicht substantiiert vorträgt, dass die Zeugen über ihre früheren Aussagen hinaus für ihn günstige Tatsachen bekunden können (OLG München JurBüro 1986, 606; OLG Nürnberg JurBüro 1986, 286; einschr OLG Brandenburg FamRZ 1998, 1192 für den Fall der Prozessstandschaft).
Einem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in einem Strafverfahren verurteilten PKH-Antragsteller ist zur Rechtsverteidigung gegen geltend gemachte Schmerzensgeld- und Schadensersatzansprüche die beantragte Prozesskostenhilfe zu versagen, wenn die vorweggenommene Beweiswürdigung im PKH-Verfahren ergibt, dass konkrete und nachvollziehbare Anhaltspunkt dafür vorliegen, wonach eine Beweisaufnahme über die strittigen Folgen der Straftat mit großer Wahrscheinlichkeit zum Nachteil des Antragstellers ausgehen wird und sich eine durch die Straftat mitverursachte posttraumatische Belastungsstörung bei einer durchzuführenden Beweisaufnahme bestätigen wird. Hierfür ist ausreichend, dass kein vernünftiger Zweifel an den eingetretenen Folgeschäden besteht und die sexualisierte Gewalt zumindest mitursächlich war. Alleinursächlichkeit ist nicht erforderlich (OLG Hamm B v 28.3.2014 – I-9 W 4/14, 9 W 4/14, juris).
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Nach OLG Oldenburg (NdsRpfl 1998, 122) soll auch ein zuvor im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens erstattetes Gutachten ausreichen, die Erfolgsaussicht für eine Arzthaftungsklage zu verneinen. Dieser Auffassung kann nur mit größter Zurückhaltung begegnet werden. Sie kann allenfalls dann gelten, wenn der ASt gegen ein solches Schiedsgutachten keine substantiierten Einwendungen (etwa durch eine entgegenstehende ärztliche Stellungnahme) erhebt, keine neuen Tatsachen vorgetragen werden und das Schiedsgutachten einer kritischen Überprüfung standhält. Für letztere dürfte aber – zumal in komplizierten Fällen – das Gericht kaum die notwendige Sachkunde besitzen. Deshalb kann auch nach Verwertung von Gutachten und Zeugenaussagen, die in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren eingeholt wurden, die Erfolgsaussicht zwar im Einzelfall (dazu OLG München 1 W 1728/11, juris), nicht aber im Regelfall verneint werden. Mindestvoraussetzung für die Verwertung von vorgerichtlichen Gutachten ist zudem, dass der Gutachter den ASt überhaupt selbst untersucht hat (OLG Frankfurt GesR 2010, 365). Ist demnach aber die Einholung eines Sachverständigengutachtens erforderlich, dürfte PKH im Regelfall zu bewilligen sein.
Zu den erforderlichen Darlegungen im PKH-Verfahren für einen Aufklärungsfehler OLG Naumburg GesR 2013, 228.













aa) Nur begrenztes Verbot der Beweisantizipation
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Das Verbot der Beweisantizipation gilt im PKH-Verfahren nur begrenzt.
Dennoch ist vom Grundsatz her davon auszugehen, dass (bereits) eine hinreichende Erfolgsaussicht der (beabsichtigten) Klage besteht, wenn über eine Behauptung der PKH begehrenden Partei Beweis zu erheben ist (BVerfG NJW 2008, 1060; BGH MDR 2009, 407). Das gilt selbst dann, wenn es unwahrscheinlich ist, dass dieser Beweis erbracht werden kann (BVerfG NJW 2003, 2976, 2977). Nur in engen Grenzen ist – zu Lasten des ASt – eine Beweisantizipation möglich, wenn eine Gesamtwürdigung aller schon fest stehenden bzw unstreitigen Umstände und Indizien eine positive Beweiswürdigung zu Gunsten des/der Hilfsbedürftigen (vollständig) ausschließen (BVerfG NJW 1997, 2745; NJW-RR 2002, 1069; NJW-RR 2005, 140, 141; BGH NJW 1988, 266, 267; OLG Jena MDR 2010, 1344).














bb) Zur Darlegungslast des Beklagten
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Für den zukünftigen Beklagten kann substantiiertes Bestreiten genügen (Schneider MDR 1987, 22). PKH kann auch einem Beklagten bewilligt werden, der die Klageforderung anerkennt, aber keinen Anlass zur Klage gegeben hat (LG Aachen NJW-RR 1993, 829; OLG Hamm FamRZ 2003, 459). Er kann sich nämlich auch in der Weise verteidigen, dass er die Forderung sofort anerkennt, um dadurch der Kostenlast zu entgehen (OLG Hamburg FamRZ 1988, 1076; OLG Naumburg FamRZ 2001, 923; aA OLG Karlsruhe FamRZ 2002, 1132). Hat der Beklagte nach Klageerhebung erfüllt, kann PKH in Betracht kommen, wenn der Kläger nicht innerhalb angemessener Frist für erledigt erklärt (LG Aachen aaO). Dem mittellosen Beklagten ist PKH danach nur dann zu verweigern, wenn sich keinerlei Erfolgsaussicht bietet (OLG Karlsruhe NJW-RR 1991, 966 – für Ehe- und Kindschaftssachen –; OLG Frankfurt MDR 1987, 61; OLG Karlsruhe FamRZ 1991, 1458). Dies ist bei einem auf Räumung verklagten Mieter der Fall, wenn er nur vorträgt, es werde ihm noch gelingen, innerhalb der Monatsfrist des § 554 Abs 2 S 2 BGB entweder den rückständigen Mietzins zahlen oder die Zahlungszusage einer öffentlichen Stelle beizubringen (LG Freiburg MDR 1984, 150).













c) Prozessvoraussetzungen Schlichtungsverfahren
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Nach § 15a EGZPO ist den Ländern die Möglichkeit eröffnet, ein obligatorisches außergerichtliches Schlichtungsverfahren vor Klageerhebung in Bagatellstreitigkeiten als eine von Amts wegen zu prüfende Prozessvoraussetzung einzuführen. Davon haben die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein (in unterschiedlicher Weise) Gebrauch gemacht. In diesen Ländern ist die Klageerhebung erst zulässig und damit ein PKH-Gesuch erfolgversprechend, wenn der Versuch einer solchen Einigung unternommen wurde (zur BerH vgl § 1 BerHG Rn 119 ff).
Angesichts der in den Schlichtungsgesetzen der Länder verankerten Streitwertgrenzen stellt sich die weitere Frage, ob für die Zulässigkeit der Klage ein Schlichtungsverfahren erforderlich ist, wenn durch eine Klageerweiterung (§ 264 Nr 2 ZPO) die relevante Streitwertgrenze überschritten wird, aber für die ursprüngliche Klage noch kein Schlichtungsverfahren durchgeführt worden ist. Die Frage dürfte zu verneinen sein. Der Kläger kann zum einen seinen Klageantrag grundsätzlich erweitern, zum anderen würde eine Klageabweisung als unzulässig nicht zu der erhofften Entlastung der Gerichte führen, weil die Erhebung einer neuen Klage nach durchgeführtem Schlichtungsverfahren jederzeit möglich ist (vgl Friedrich NJW 2002, 3223).












d) Summarische Prüfung von Zulässigkeit und Begründetheit der Klage
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Die rechtlichen Erwägungen haben Zulässigkeit (zur Zulässigkeit des Rechtswegs vgl VGH Mannheim NJW 1992, 707; zum Vorliegen der Prozessvoraussetzungen vgl OLG Karlsruhe FamRZ 1998, 486; zu fehlendem Rechtsschutzinteresse: OLG Oldenburg FamRZ 2000, 759; zum berechtigten Interesse bei Fortsetzungsfeststellungsklage: BFH NVwZ-RR 2002, 612) und Begründetheit zu umfassen, die Meinung des Antragstellers muss vertretbar erscheinen (Thomas/Putzo/Reichold § 114 Rn 5; aA Beyer JurBüro 1989, 439, 444). Es dürfte als selbstverständlich anzusehen sein, dass PKH für eine auf die ständige Rspr des BGH gestützte Klage nicht mangels Erfolgsaussicht mit dem Hinweis verweigert werden kann, das Gericht vermöge sich der Rechtsauffassung des BGH nicht anzuschließen (OLG Köln FamRZ 2000, 1022 – Ls).
PKH zur Rechtsverfolgung eines verjährten Anspruches kann auch dann versagt werden, wenn sich der Antragsgegner im PKH-Verfahren noch nicht geäußert hat und die Einrede der Verjährung noch nicht erhoben wurde. Sie ist wegen Mutwilligkeit zu versagen, wenn kein Anhaltspunkt dafür ersichtlich ist, dass sich der Ag in einem Klageverfahren nicht auf die Einrede der Verjährung berufen würde, weil eine verständige, nicht hilfsbedürftige Partei, die die Kosten aus eigenen finanziellen Mitteln aufzubringen hätte, in einem derartigen Fall aller Voraussicht nach von dem im Ergebnis nicht erfolgreich zu führenden Rechtsstreit absehen würde (OLG Hamm 18 W 6/11, juris).













aa) Ungeklärte Rechtsfragen
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Eine Versagung der PKH aus Rechtsgründen darf nicht deshalb erfolgen, weil die für die Entscheidung erhebliche Rechtsfrage streitig und noch nicht eindeutig in der Rechtsprechung geklärt ist (BGH NJW 2004, 2022; aA KG NJW 1970, 476). Dies gilt auch, wenn das erkennende Gericht auf Grund seiner Rechtsansicht die Erfolgsaussicht für den ASt verneint (BGH NJW 2013, 2198). Allerdings reicht das Bestehen ungeklärter Rechtsfragen an sich nicht aus; diese müssen entscheidungserheblich sein. Sonst kommt es allein auf die Erfolgsaussichten an (BGH MDR 2013, 852).
Wenn die Entscheidung von der Beantwortung schwieriger, ungeklärter Rechtsfragen abhängt, muss die Erfolgsaussicht des Rechtsbegehrens bejaht werden, da das Prüfungsverfahren summarisch ist (BVerfG NJW 1991, 413; BGH MDR 2013, 364; zu den verfassungsrechtlichen Grenzen für die Prüfung der Erfolgsaussicht insoweit BVerfG NJW 1997, 2102; NJW 2000, 1936; FamRZ 2002, 665 u NJW 2003, 1857).
Dies gilt auch, wenn lediglich ernstliche Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes bestehen (OLG Frankfurt FamRZ 1990, 315).
Allerdings ist PKH nicht allein deshalb zu gewähren, weil eine umstrittene Rechtsfrage zu entscheiden ist (BVerfG aaO; OLG Stuttgart NJW-RR 1987, 913; BGH NJW 1998, 1154; OLG Naumburg FamRZ 2001, 1013). Zur Frage der PKH-Bewilligung bei Anfechtung eines Darlehensvertrages wegen Sittenwidrigkeit: OLG Bamberg JurBüro 1986, 287; OLG München NJW-RR 1990, 112; bei Klage auf Freistellung von Darlehensverbindlichkeiten nach beendeter nichtehelicher Lebensgemeinschaft: OLG Saarbrücken FF 1998, 125). Wird jedoch im Verlauf des PKH-Verfahrens die zunächst zweifelhafte Rechtslage durch eine höchstrichterliche Entscheidung in einem für den Antragsteller ungünstigen Sinne hinreichend geklärt, so kann diesem PKH – auch für die zurückliegende Zeit – nicht mehr bewilligt werden (BGH NJW 1982, 1104).
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Ist das Beschwerdegericht in einem Prozesskostenhilfeverfahren der Ansicht, dass die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde vorliegen, so muss es bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen Prozesskostenhilfe bewilligen (BVerfG MDR 2015, 723; BGH NJW 2004, 2022).
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Bei einer beabsichtigten Schmerzensgeldklage soll es auf allgemeine Verschuldensbewertungen ankommen. PKH kann für eine unbezifferte Klage bewilligt werden (enger OLG Düsseldorf JurBüro 1988, 1057: PKH nur für unbezifferte Klage).














bb) Zur Zulässigkeitsprüfung, insbesondere bei Nichterreichen von Streitwertgrenzen
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Ist die Klage unzulässig, ist der PKH-Antrag mangels hinreichender Erfolgsaussicht grds abzulehnen (vgl MK-ZPO/Wax § 114 Rn 98; Stein/Jonas/Bork § 114 Rn 24).
Fehlt es an der örtlichen oder sachlichen Zuständigkeit des Gerichts, ist der ASt hierauf und auf die Möglichkeit, gem § 281 ZPO einen Verweisungsantrag zu stellen, hinzuweisen.
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Wird kein Verweisungsantrag gestellt, ist der PKH-Antrag als unzulässig abzulehnen.
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Wird ein solcher Antrag gestellt, ist das Verfahren nach Gewährung rechtlichen Gehörs für den Gegner analog § 281 ZPO an das zuständige Gericht zu verweisen. Das Empfangsgericht ist für das PKH-Verfahren, nicht aber für das Hauptverfahren, an den Verweisungsbeschluss gebunden (vgl BGH NJW-RR 1992, 59; NJW-RR 1994, 706; BAG NJW 1993, 751; Zöller/Geimer § 114 Rn 22a; Zöller/Greger § 281 Rn 2, 16b). Es muss also über den PKH-Antrag entscheiden, kann diesen aber mangels eigener Zuständigkeit in der Hauptsache als unzulässig abzulehnen.
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Beim Landgericht kann die Situation eintreten, dass PKH nur für einen Teil des Klagantrages zu gewähren ist. Hier gilt der Grundsatz, dass dem Antragsteller, der die Erhebung einer Klage beim Landgericht beabsichtigt, Prozesskostenhilfe nicht bewilligt werden kann, wenn das Landgericht für die streitige Entscheidung sachlich nicht zuständig ist. Es sind jedoch folgende Konstellationen zu unterscheiden (BGH NJW-RR 2004, 1437 f):
	–
	Ist die Klage von dem ASt mit einem die Zuständigkeit der Landgerichte begründenden Wert bereits erhoben, ist die Klage zulässig (vgl §§ 23 Nr 1, 71 Abs 1 GVG). Die beantragte Prozesskostenhilfe ist dann insoweit zu bewilligen, wie das LG die Klage als aussichtsreich beurteilt (vgl Stein/Jonas/Bork § 117 Rn 10; Zöller/Geimer § 114 Rn 23).

	–
	Ist die Klage noch nicht erhoben, gilt das gleiche, wenn der ASt – nach einem notwendigen Hinweis des Gerichts auf die fehlende Erfolgsaussicht und die Möglichkeit einer Verweisung – erklärt, dass die Klage hinsichtlich des Teils, den das Gericht nicht als erfolgversprechend bewertet, auf eigene Kosten erhoben werden soll (vgl OLG Köln OLG-Report 1999, 336).

	–
	Ist die Klage noch nicht erhoben und wird trotz Hinweis kein Verweisungsantrag gestellt (bzw eine Verweisung nicht möglich) oder keine Erklärung hinsichtlich der Bereitschaft teils auf eigene Kosten zu prozessieren, ist die Prozesskostenhilfe insgesamt zu verweigern. Diese Folge ist wegen der Unzulässigkeit einer beim LG erhobenen Klage und der sich daraus ergebenden Aussichtslosigkeit der beabsichtigten Rechtsverfolgung zwingend (vgl BGH NJW-RR 2004, 1437, 1438; OLG Brandenburg MDR 2001, 769; OLG Frankfurt NJW-RR 1995, 899; OLG Hamm MDR 1995, 1065; OLG Köln OLG-Report 1999, 336; Thomas/Putzo/Reichold § 114 Rn 3; Zöller/Geimer § 114 Rn 23). Die von der abweichenden Auffassung (vgl OLG Dresden NJW-RR 1995, 383) dagegen vorgebrachten Einwände überzeugen nicht. Die hier vertretene Ansicht führt nicht zu einer unzumutbaren verfahrensverzögernden Zuständigkeitsspaltung.
















cc) Erfolgsaussichten in den Rechtmittelverfahren
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Im Berufungsverfahren kann das Ergebnis der Beweisaufnahme in der ersten Instanz bei Prüfung der Erfolgsaussicht berücksichtigt werden (OLG Koblenz AnwBl 1990, 327; OLG Köln FamRZ 1993, 215). Das PKH-Gesuch für die Berufung muss erkennen lassen, in welchen Punkten, in welchem Umfang und aus welchen Gründen die Partei das Urteil angreifen möchte (OLG Schleswig NJW-RR 1999, 432). Angriffe auf die Beweiswürdigung allein reichen nicht aus. Es müssen Tatsachen benannt werden, die durchgreifende Zweifel an der Beweiswürdigung wecken (OLG Dresden FamRZ 2003, 459). Ein PKH-Antrag im Berufungsverfahren darf nicht allein mit dem Hinweis auf die Gründe des am selben Tage ergangenen Berufungsurteils abgelehnt werden. Hat vielmehr das Berufungsgericht die Berufung auf Antrag des Berufungsklägers zugelassen und dessen Erscheinen zum Zwecke seiner ausführlichen Befragung in der mündlichen Verhandlung als ratsam bezeichnet, so rechtfertigt dies die Annahme hinreichender Erfolgsaussicht (BVerfG NJW 2003, 3190).
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Für eine an sich zulässige Berufung ist PKH wegen fehlender Erfolgsaussicht zu versagen, wenn sie sachlich nur teilweise Aussicht auf Erfolg hat, eine auf diesen Teil beschränkte Berufung aber unzulässig gewesen wäre, weil sie die Berufungssumme nach (jetzt) § 511 Abs 2 Nr 1 ZPO nicht erreicht hätte (OLG Nürnberg JurBüro 1986, 124; Seetzen FamRZ 1994, 1509; OLG Hamburg FamRZ 1997, 621; aA OLG Hamburg FamRZ 1993, 579, jedoch mit der Einschränkung, dass kein Missverhältnis zwischen dem Erfolg der Berufung und den Kosten, die der ASt infolge teilweisen Unterliegens in der Berufungsinstanz tragen müsste, vorliegen darf).
Mangelnde Erfolgsaussicht wird auch dann angenommen, wenn am Tage vor Ablauf der Berufungsfrist mit unzureichenden Angaben und Belegen PKH für ein beabsichtigtes Rechtsmittel beantragt wird (OLG Düsseldorf NJW-RR 1990, 126). Allerdings kann von der anwaltlich nicht vertretenen bedürftigen Partei nicht verlangt werden, im Rahmen des PKH-Antrages eine Berufungsbegründung vorzulegen (OLG Dresden JurBüro 2000, 260).
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Auch in der Revisionsinstanz ist entscheidend auf den voraussichtlichen Erfolg in der Sache selbst und nicht auf einen isolierten Erfolg des Rechtsmittels abzustellen (BVerfG NJW 1997, 2745). PKH ist deshalb dem Rev-Kläger nicht schon dann zu bewilligen, wenn das angefochtene Urteil wegen eines Verfahrensfehlers formell nicht bestehen bleiben kann, das materielle Ergebnis sich letztlich jedoch voraussichtlich nicht ändern wird (BGH NJW 1994, 1160). Die Erfolgsaussicht des Rechtsmittels muss auch im Falle einer zugelassenen Revision gegeben sein (BGH FamRZ 2003, 1378). Trotz Zulassung der Revision durch das Berufungsgericht kann PKH versagt werden, wenn eine entscheidungserhebliche Rechtsfrage zwar noch nicht höchstrichterlich geklärt ist, ihre Beantwortung aber nicht schwierig „erscheint“ (BGH NJW-RR 2003, 130).
Legt die Partei für die beabsichtigte Nichtzulassungsbeschwerde keine Zulassungsgründe dar und sind solche auch nicht ersichtlich oder liegt der Wert der Beschwer unter der Wertgrenze von 20 000 €, hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg (BGH ZUM 2011, 493).
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Im Beschwerdeverfahren gilt hinreichende Erfolgsaussicht, wenn im Falle einer negativen Hauptsacheentscheidung die weitere Beschwerde wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen werden würde (OLG Karlsruhe IPRax 1988, 176). Für die Beschwerde gegen Nichtzulassung der Revision soll PKH auch dann versagt werden können, wenn klar auf der Hand liegt, dass der ASt letztlich nicht erreichen kann, was er im Prozess erreichen will (BSG NZS 1995, 237). Ob die Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 574 Abs 2 ZPO für die Rechtsbeschwerde gegeben sind, beurteilt sich nach dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Rechtsbeschwerde (BGH NJW 2003, 3781).
PKH für eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde kann mangels Erfolgsaussicht nicht gewährt werden. Die Zivilprozessordnung sieht ausnahmslos keine Beschwerde gegen die Nichtzulassung einer Rechtsbeschwerde vor (BGH WuM 2010, 647).
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Die Erfolgsaussicht im selbstständigen Beweisverfahren ist zu bejahen, wenn die Voraussetzungen des § 485 ZPO als gegeben angesehen werden (LG Düsseldorf MDR 1986, 857; OLG Köln VersR 1995, 436; LG Dortmund NJW-RR 2000, 516, schon oben Rn 16).
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Bei der Entscheidung über ein PKH-Gesuch für eine beabsichtigte Nichtigkeitsklage kann die Ablehnung darauf gestützt werden, dass der Prozess sachlich richtig entschieden ist (BGH MDR 1994, 841).













e) Einzelfragen
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Nachfolgend nach Themenkomplexen gegliedert Beispiele aus der Rechtsprechung:
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Scheidungsverfahren: vgl nunmehr § 76 FamFG Rn 11.
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Scheidungsverbundverfahren: vgl nunmehr § 76 FamFG Rn 15.


71


Scheinehen: vgl nunmehr § 76 FamFG Rn 12.
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Vaterschaftsfeststellungsverfahren: vgl nunmehr § 76 FamFG Rn 16.
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Vaterschaftsanfechtungsverfahren: vgl nunmehr § 76 FamFG Rn 17.


74


Die maßgeblichen Erfolgsaussichten einer Studienplatzklage hängen nicht von den Gewinnaussichten einer Studienplatzverlosung ab. Besteht hinreichende Aussicht, dass die festgesetzte Zulassungszahl das Studienplatzpotential der Hochschule nicht erschöpft, so ist PKH ohne Ansehung der Chance zu gewähren, die der ASt im Rahmen eines Losverfahrens hätte (BVerwG DVBl 1986, 46).
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Eine Klage vor dem ArbG auf Kündigungsschutz hat dann keine Aussicht auf Erfolg, wenn das Recht, die Unwirksamkeit der Kündigung zu verfolgen (etwa wegen langen Zeitablaufs), verwirkt ist (ArbG Weiden NZA-RR 1996, 9 unter Hinweis auf BAG NJW 1962, 2268).
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Die Prozessvoraussetzungen des Hauptprozesses sind im Bewilligungsverfahren zu prüfen. Wird in einem Verwaltungsverfahren nach ablehnendem Widerspruchsbescheid zunächst ein PKH-Antrag bei Gericht eingereicht und ist dieser vor Ablauf der Klagefrist noch nicht beschieden, so stellt dies kein der Klageerhebung entgegenstehendes Hindernis iSd § 60 Abs 1 VwGO dar, selbst wenn der Antrag von einem RA gestellt oder die Beiordnung eines RA beantragt wird (VGH Kassel MDR 1994, 1147).
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Nach KG MDR 1979, 672 ist ein mitwirkendes Verschulden des Geschädigten von Amts wegen zu berücksichtigen.











2. Fehlende Mutwilligkeit, Abs 2
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Neben der hinreichenden Erfolgsaussicht darf die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht mutwillig erscheinen. An der Definition der Mutwilligkeit versucht sich nun der (wiedereingeführte) Abs 2: Danach ist die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung mutwillig, wenn eine Partei, die keine PKH beansprucht, bei verständiger Würdigung aller Umstände von der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung absehen würde, obwohl eine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht.
Die in § 114 Abs 1 S 2 aF enthaltene beispielhafte Beschreibung der Mutwilligkeit („Die Rechtsverfolgung ist auch dann als mutwillig anzusehen, wenn mit Rücksicht auf die für die Beitreibung des Anspruchs bestehenden Aussichten eine nicht das Armenrecht beanspruchende Partei von einer Prozessführung absehen oder nur einen Teil des Anspruchs geltend machen würde.“) ist bei der Reform 1980 nicht übernommen worden, weil diese Definition selbstverständlich sei und einer ausdrücklichen gesetzlichen Darstellung nicht bedürfe (BT-Drucks 8/3694 S 19). Sie war zudem einseitig auf die Erfolgsaussichten der Zwangsvollstreckung ausgerichtet, bildete also nur einen Teil der Fälle ab, in denen wegen Mutwilligkeit PKH zu versagen ist.
Die neue Formel macht die bisherige Rspr und ihre Fallgruppen nicht obsolet, sondern versucht vielmehr, diese zu umschreiben. Sie ist in der Tat umfassend, bietet dabei aber Beurteilungsspielräume an und bleibt so hinreichend flexibel (vgl. BT-Drucks 17/13538 S 38).
Zum relevanten Beurteilungszeitpunkt, ob Mutwilligkeit vorliegt, bereits oben Rn 46.











a) Struktur der Grundformel und Vergleichskriterien
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Die Formel verlangt einen objektiven Vergleich zwischen dem Verhalten einer bedürftigen mit dem einer nichtbedürftigen Partei in derselben Situation. Abzustellen ist dabei auf eine objektiv vernünftig abwägende und verständige Vergleichsperson (BVerfG NJW 201, 988 f). Es geht um den hypothetischen Vergleich mit einem Selbstzahler in der Situation des ASt.
Anders als bei der Auslegung des Merkmals der Mutwilligkeit im Rahmen der BerH (§ 1 BerHG Rn 105 ff) tritt der subjektive Einschlag, also die Bedeutung der subjektiven Fähigkeiten und Kenntnisse des ASt, bei der PKH zurück. Bei der BerH geht es um die erste rechtliche Beratung und Information. Diese aber hat der PKH-ASt schon im Vorfeld eben durch BerH oder sonst einholen können. Daher ist der Beurteilungsmaßstab im Rahmen der PKH weit objektiver zu fassen. Dass schließt indes nicht gänzlich aus, auch hier subjektive Elemente zu berücksichtigen. So schildert die RegE-Begründung selbst, dass etwa der Prozess um geringe Streitwerte nicht als solches per se mutwillig ist (BT-Drucks 17/11472 S 29). Dies ist vor allem für die Auslegung des Merkmals im Sozialrecht, aber auch im NachbarschaftsR oftmals von erheblicher Bedeutung. Der Durchschnittsverdiener würde in Anbetracht des Aufwandes von der Geltendmachung eines Anspruchs über 20 € im Zweifel absehen, während dies für den Hilfebezieher viel Geld ist.
Mutwilligkeit kann nicht damit begründet werden, dass es für die Rechtsverfolgung oder -verteidigung keinen sachlichen Grund gebe: Die Formel stellt im letzten Hs klar, dass die Mutwilligkeit als eigenständige Bewilligungsvoraussetzung im Grunde nur dann praktische Bedeutung erlangt, wenn die hinreichende Erfolgsaussicht schon bejaht wurde. Auch hier unterscheidet sich die Mutwilligkeit im Bereich der PKH von der im Bereich der BerH – denn im Bereich der PKH gibt es immer einen sachlichen Grund (§ 1 BerH Rn 107): sonst gäbe es keine hinreichenden Erfolgsaussichten.
Die gesetzliche Definition nennt keine geschriebenen Vergleichskriterien, was im Interesse einer flexiblen Anwendung durch die Praxis zu begrüßen ist. Eines der wichtigsten Beurteilungsmerkmale sind natürlich die Kosten und das Kostenrisiko, worauf auch das BVerfG (NJW 2010, 988 f) verschiedentlich abgestellt hat.
Dem ist der für die Partei durch die Entscheidung entstehende Nutzen gegenüberzustellen (LG Frankenthal Rpfleger 2002, 219 zu Zwangs- und Teilungsversteigerung). Wenn ein Obsiegen der antragstellenden Partei keinen nennenswerten wirtschaftlichen Vorteil einbringen würde, liegt Mutwilligkeit vor (BGH NJW-RR 2003, 228).












b) Checkliste
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Man kann diesen Vergleich von Kosten/Kostenrisiko im Vergleich zum möglichen Nutzen auf folgende Grundfragen bringen:
Gibt es eine weniger kostenverursachende, genauso rechtsschutzeffektive Handlungsalternative?
Bringt die Durchsetzung einen greifbaren wirtschaftlichen Nutzen?
Hierzu gehören die Fallgruppen:
Keine Mutwilligkeit des Beklagten, der zum kläg PKH-Antrag in dessen PKH-Prüfungsverfahren vor Klagzustellung keine Stellungnahme abgibt (Rn 81);
Mutwilligkeit wegen kostenverursachendem Verhalten (Unterfallgruppen: Rn 82–84, 93/92);
Rechtsschutzbedürfnis: Gibt es einfachere Wege (Unterfallgruppen: Rn 86–91);
Chancen der Anspruchsrealisierung und Zwangsvollstreckung (Rn 95/94).
Im Anschluss werden zahlreiche Einzelfragen erörtert (Rn 102–110).












c) Typische Fallgruppen und Einzelfragen











aa) Keine Mutwilligkeit des Beklagten, der zum kläg PKH-Antrag keine Stellung nimmt
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Nimmt der Beklagte zum PKH-Antrag des Klägers keine Stellung, kann ihm deswegen später PKH wegen Mutwilligkeit nicht versagt werden (OLG Oldenburg NJW 2013, 59 f mN; vgl aA OLG Brandenburg FamRZ 2008; 70). Das Argument, eine Partei, die nicht damit rechnen kann, dass sie bei einem prozessarmen Gegner bei einem Gewinn des Prozesses ihre Kosten nicht erstattet bekommen wird, würde ihr Interesse daran setzen, ihre Gegenargumente möglichst frühzeitig geltend zu machen, um dadurch ein gerichtliches Verfahren und die damit verbundene Kostenbelastung zu vermeiden (für VKH: OLG Köln FamRZ 2011, 125), verfängt nicht. Dagegen spricht schon, dass ein PKH-Gesuch allein kein Prozessrechtsverhältnis begründet, aus dem sich für den Gegner Obliegenheiten oder gar Pflichten ergeben könnten, näher § 118 ZPO Rn 4. Der Gegner wird auf das Risiko des PKH-Verlusts „wegen Mutwilligkeit“ regelmäßig nicht hingewiesen.
Anders liegt dies aber, wenn der ASt dem Gegner ggü aus materiellem Recht zur Auskunft/Stellungnahme verpflichtet ist. Unterlässt es der ASt in einem vereinfachten Unterhaltsfestsetzungsverfahren ohne triftigen Grund, in einer rechtzeitigen Stellungnahme Einwendungen geltend zu machen, mit denen er ohne weiteren Aufwand eine Unterhaltsfestsetzung verhindern könnte, so ist ein anschließend von ihm gem §§ 240, 253 FamFG eingeleitetes Abänderungsverfahren als verfahrenskostenhilferechtlich mutwillig iSv § 114 ZPO, § 113 Abs 1 FamFG zu beurteilen. Dies gilt insbesondere, wenn er materiell-rechtlich zu entsprechender Auskunft verpflichtet ist, deren Verletzung der Gesetzgeber – wie etwa in § 243 Satz 2 Nr 2 FamFG – ausdrücklich im Rahmen der Kostenentscheidung sanktioniert (OLG Celle JAmt 2013, 344).
Mutwillig ist auch die Widerklage, wenn die vermeintliche Forderung auch im Wege der Aufrechnung hätte geltend gemacht werden können (OLG Naumburg NJW-RR 2003, 210).
PKH/VKH kann wegen Mutwilligkeit der beabsichtigten Rechtsverfolgung zu versagen sein, wenn ein zuvor bestehender Anspruch auf Verfahrenskostenvorschuss nicht geltend gemacht worden ist, solange die vorschusspflichtige Person noch leistungsfähig war (OLG Hamm FamRZ 2014, 2016).














bb) Mutwilligkeit wegen kostenverursachendem prozessualem Verhalten













(1) Klagerweiterung statt neuem Verfahren/Teilklage
82


Mutwilligkeit liegt regelmäßig vor, wenn eine Partei keine nachvollziehbaren Sachgründe dafür vorbringt, warum sie eine Mehrzahl von Ansprüchen nicht in einer Klage geltend macht, oder nicht plausibel erklärt, aus welchen Gründen sie einen neuen Prozess anstrengt, obwohl sie das gleiche Klageziel kostengünstiger im Wege der Erweiterung einer bereits anhängigen Klage hätte erreichen können (BGH JurBüro 2014, 203 zu Entschädigungsklagen nach § 201 GVG). Ist bereits eine Klage anhängig und gibt der Beklagte zur Erhebung einer weiteren Klage Anlass, so muss der Hilfsbedürftige die anhängige Klage erweitern. Andernfalls erhält er für die zweite Klage keine PKH (OLG Nürnberg MDR 2011, 256).
Die beabsichtigte Erhebung einer Teilklage durch den Insolvenzverwalter ist nicht bereits als solche, sondern nur dann mutwillig, wenn der Insolvenzverwalter keine nachvollziehbaren Sachgründe dafür vorbringt, warum er auf die Geltendmachung der Gesamtforderung verzichtet (BGH MDR 2011, 321 f). Ein verständiger, nach den Interessen der Gläubigergesamtheit handelnder Verwalter wird regelmäßig schon deshalb bestrebt sein, die gesamte Forderung mit einer Klage geltend zu machen, weil die Erhebung mehrerer Teilklagen die Kosten der Rechtsverfolgung erhöht und die Dauer des Insolvenzverfahrens verlängert. Eine Teilklage wird er nur erheben, wenn hierfür ein sachlich begründeter Anlass besteht. Dies gilt umso mehr, wenn die beabsichtigte Teilklage im Erfolgsfall nur dazu führt, die Kosten des Insolvenzverfahrens zu decken, ohne die Befriedigungsmöglichkeiten der Insolvenzgläubiger zu verbessern.
Nachvollziehbare Sachgründe können begründete Zweifel sein, ob der erstrebte Titel in vollem Umfang durchgesetzt werden kann (OLG Celle ZIP 2008, 433, 434; OLG Hamburg ZIP 2009, 1636). Im Hinblick auf das Prozessrisiko können etwa Beweisschwierigkeiten hinsichtlich eines Teils des Anspruchs eine Rolle spielen; ebenso kann ein materiell-rechtlich uneinheitlich zu beurteilender Anspruch ein Grund für die Verfolgung nur eines Teilbetrags sein, wenn etwa eine nur teilweise durchgreifende Einwendung oder Einrede zu erwarten ist. Weiter kann im Einzelfall die begründete Erwartung bestehen, dass der Prozessgegner nach Verurteilung zur Leistung eines Teilbetrags den ganzen Anspruch begleichen werde (OLG Celle OLGR 2007, 202).
















(2) Auseinanderreißen von Streitstoff, verschiedene Gerichte
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Gleiches gilt, wenn ein zusammengehörender Streitstoff auseinander gerissen und einzelne Ansprüche an einem besonderen Gerichtsstand anstatt am allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten geltend gemacht werden sollen (OLG Karlsruhe NJW-RR 1988, 1389).
















(3) Neue Prüfung bei Klägeränderung/-erweiterung
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Die Bewilligung von PKH gilt nur für den im Antrag dargelegten prozessualen Anspruch; im Fall der Klagänderung ist eine erneute Prüfung der Erfolgsaussichten vorzunehmen (BGH NJW-RR 2006, 429 mwN).
















(4) PKH für Rechtsmittelinstanz
85


Hätte ein Antragsteller zweitinstanzliches Vorbringen bereits in der ersten Instanz zumindest hilfsweise vortragen können und müssen, kann sich die Rechtsverfolgung in der Rechtsmittelinstanz als mutwillig erweisen, so dass keine Verfahrenskostenhilfe zu gewähren ist (OLG Saarbrücken B v 29.4.2014 – 6 UF 39/14 (VKH), juris.















cc) Rechtsschutzbedürfnis: Einfachere Wege
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Mutwilligkeit kann auch in den Fällen anzunehmen sein, in denen die antragstellende Partei das erstrebte Ziel mit einfacheren Mitteln erreichen kann. Abzustellen ist auf das Verhalten des Beklagten vor Einreichung des PKH-Gesuchs. Musste der Kläger annehmen, er werde nur durch einen Prozess sein Ziel erreichen, liegt keine Mutwilligkeit vor (OLG Bamberg FamRZ 1992, 456). Ein Verschulden des Bevollmächtigten ist dem ASt im PKH-Verfahren entgegen § 85 Abs 2 ZPO jedoch nicht zuzurechnen (OLG Düsseldorf FamRZ 1986, 288).
Das für die Zulässigkeit einer Feststellungsklage erforderliche Rechtsschutzbedürfnis ist zu verneinen, wenn der gegnerische Haftpflichtversicherer mit Wirkung für die bei ihm Versicherten die Schadensersatzpflicht für die angemeldeten und die zukünftigen materiellen und immateriellen Schäden anerkannt hat und mit Wirkung eines rechtskräftigen Feststellungsurteils auf die Einrede der Verjährung verzichtet hat (OLG Hamm B v 31.3.2015 – I-9 W 15/15, 9 W 15/15, juris).















(1) Klage statt Mahnbescheid
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So ist die Beantragung eines Mahnbescheides anstelle einer Klage (LG Lüneburg NJW-RR 2002, 647) vorzuziehen, es sei denn, dass mit Sicherheit oder großer Wahrscheinlichkeit der Widerspruch des Schuldners zu erwarten ist (OLG Stuttgart MDR 1955, 556) oder wenn einer von zulässigerweise zusammen eingeklagten Ansprüchen nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden kann (OLG Düsseldorf NJW-RR 1998, 503).
















(2) Gegner nicht im Schuldnerverzug
88


Ferner sind Klagen mutwillig, solange der Gegner bisher nicht in Schuldnerverzug gesetzt worden ist. Wehrt sich ein Gesamtschuldner gegen eine über seine hälftige Beteiligung hinausgehende Inanspruchnahme durch den anderen Gesamtschuldner mit der Behauptung einer hälftigen Tilgungsvereinbarung, so begründet dies nicht die Besorgnis, er werde sich der weiteren Mitwirkung an einer ratenweisen Tilgung in dem von ihm anerkannten Umfang künftig entziehen (OLG Köln NJW-RR 1995, 1282).
















(3) Aufrechnung statt Widerklage
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Die Rechtsverfolgung mit einer unbedingten Widerklage ist mutwillig, wenn mit den geltend zu machenden Zahlungsansprüchen gegen die nicht erheblich angegriffene Klageforderung aufgerechnet werden kann (OLG Naumburg NJW-RR 2003, 210).
















(4) Schiedsstellen und -gerichte
90


Bei generell steigender Tendenz zur außergerichtlichen Streitbeilegung wird nicht selten zu prüfen sein, inwieweit PKH wegen Mutwilligkeit versagt werden kann, wenn die Anrufung einer außergerichtlichen Stelle möglich war, aber unterblieben ist. Zu unterscheiden sind hierbei Schiedsgerichts-, Schiedsgutachten-, Güte- und Schadensfeststellungsverfahren. Soweit nach Landesgesetz ein obligatorisches Güteverfahren (§ 15a EGZPO) durchzuführen ist, besteht bereits ein Prozesshindernis. Die Frage der Mutwilligkeit stellt sich daher nicht.















dd) Zivilprozess













(1) Arzthaftung
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Im Arzthaftungsprozess kann PKH versagt werden, wenn der ASt nicht zuvor versucht hat, seine Ansprüche mit Hilfe einer Gutachter- oder Schlichtungsstelle durchzusetzen (LG Aurich NJW 1986, 792; LG Dortmund JZ 1988, 255 m abl Anm Giesen u abl Anm Stegers AnwBl 1989, 137). Dies dürfte jedenfalls dann gefordert werden, wenn sich der beklagte Arzt der Entscheidung der Schlichtungsstelle unwiderruflich unterworfen hat (aA OLG Düsseldorf NJW 1989, 2955; OLG Hamm VersR 2002, 1002; offen gelassen OLG Oldenburg NdsRpfl 1988, 216).
Hinsichtlich anderer Rechtsbeziehungen hat sich insoweit eine Rspr noch nicht entwickelt. Die vorstehenden Grundsätze können aber entsprechend angewendet werden. Es ginge jedenfalls zu weit, bei Bestehen der genannten vorgeschalteten Verfahrensmöglichkeiten PKH zunächst generell zu verweigern (so aber Sieg NJW 1992, 2992).
















(2) Gewinnzusagen/Briefkastenfirmen
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Auch können Klagen gegen ausländische Briefkastenfirmen aus Gewinnzusagen gem § 661a BGB mutwillig sein (OLG Hamm MDR 2015, 1410; OLG Dresden NJW-RR 2004, 1078; aA OLG Hamm NJW-RR 2005, 723). Ob im Einzelfall die mit erheblichen Mehrkosten verbundene Anrufung eines deutschen Gerichts angesichts einer einfacheren und billigeren Rechtsverfolgung im Ausland mutwillig ist, mag angesichts einer im summarischen Verfahren zwangsläufig knapp zu haltenden Abwägung durchaus zweifelhaft erscheinen (so aber OLG Hamm FamRZ 2001, 1533).
















(3) Schmerzensgeldklagen
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Bei Schmerzensgeldklagen soll PKH aus Mutwilligkeitsgründen nur für einen angemessenen Betrag (ohne Mindestbetrag) bewilligt werden (OLG Düsseldorf JurBüro 1988, 1057 m krit Anm Mümmler). Die Geltendmachung im Zivilverfahren ist hingegen auch dann nicht mutwillig, wenn die Ansprüche im strafrechtlichen Adhäsionsverfahren geltend gemacht werden könnten (OLG Rostock JurBüro 2010, 600).
















(4) Verkehrsunfallprozess
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Ein Versicherungsnehmer, der sich im Verkehrsunfallprozess gegen den von seinem mitverklagten Haftpflichtversicherer gegen ihn erhobenen Vorwurf eines versuchten Versicherungsbetrugs verteidigen will, handelt nicht mutwillig im Sinne von § 114 S 1 ZPO, wenn er PKH für die Vertretung durch einen eigenen Anwalt begehrt, obwohl ihm der Haftpflichtversicherer als Streithelfer beigetreten ist und dessen Prozessbevollmächtigter auf diesem Wege auch für ihn Klageabweisung beantragt hat (BGH NJW 2010, 3522). Hat der ASt jedoch sonst einen Anspruch auf Freihaltung von den Prozesskosten, lässt dieser Anspruch als Vermögen die Bedürftigkeit entfallen (§ 115 Rn 88).
















(5) Vermögenslose als Klagegegner
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Mutwillig sind auch Klagen gegen völlig vermögenslose Personen. Die Vermögenslosigkeit muss zumindest auf absehbare Zeit feststehen (OLG Hamm NJW-RR 1999, 1737). Zwar schließt die Bewilligung der PKH für den ersten Rechtszug die Zwangsvollstreckung nicht ein, doch hat das Prozessgericht bei Prüfung der „Mutwilligkeit“ zu berücksichtigen, ob eine Zwangsvollstreckung erfolgreich verlaufen kann. Wenn nicht einmal eine kleine Aussicht darauf besteht, dass der Verurteilte jemals zu Geld kommt, ist die Bewilligung der PKH abzulehnen (OLG Koblenz FamRZ 2001, 234; einschr OLG Hamm JurBüro 1987, 1557 u OLG Düsseldorf NJW-RR 1998, 503: nur, wenn dem Gläubiger aus der fehlenden Titulierung auch kein Rechtsnachteil droht, zB durch Verjährung des Anspruchs; offen gelassen zu mangelnder Erfolgsaussicht: OLG Köln JurBüro 1991, 257).
















(6) Zwangsvollstreckung: Berücksichtigung von Vollstreckungschancen/Teilungsversteigerung
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Die erforderliche Prüfung, ob eine Zwangsvollstreckung erfolgreich verlaufen kann, ist ggf nicht nur auf die Vermögensverhältnisse des Schuldners, sondern außerdem auf diejenigen des Gläubigers zu erstrecken. Eine Rechtsverfolgung ist nämlich auch dann mutwillig, wenn die Beitreibung des einzuklagenden Anspruchs aussichtslos erscheint, weil der Gläubiger finanziell nicht in der Lage ist, bei der zu erwartenden Zug-um-Zug-Verurteilung die Gegenleistung zu erbringen (OLG Düsseldorf MDR 1982, 59).
Eine beabsichtigte Teilungsversteigerung nach §§ 180 ff ZVG ist mutwillig, wenn sie aller Voraussicht nach fehlschlägt, weil sich kein Bieter finden wird, der ein nach §§ 182, 44 ZVG zulässiges Gebot abgibt, so dass das Verfahren wegen Ergebnislosigkeit aufgehoben werden muss (BGH NJW-RR 2011, 708).















ee) Arbeitsgerichtliche Verfahren
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Wird neben dem Kündigungsschutzfeststellungsantrag ein Antrag auf Weiterbeschäftigung gestellt, erweist sich dieser Antrag als mutwillig im Sinne des § 114, wenn er nicht als uneigentlicher oder unechter Hilfsantrag gestellt wird (LAG Düsseldorf JurBüro 1989, 1441 m Anm Mümmler).
Ist bereits eine Klage anhängig und gibt der Beklagte zur Erhebung einer weiteren Klage Anlass, so muss der Hilfsbedürftige die anhängige Klage erweitern. Andernfalls erhält er für die zweite Klage keine PKH (LAG Düsseldorf JurBüro 1989, 1442).














ff) Familiensachen/FamFG-Angelegenheiten
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Familiensachen und Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit: vgl nunmehr § 76 FamFG Rn 20 ff.














gg) Finanzgerichtsverfahren
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Im Finanzgerichtsverfahren kann einem Kläger auf seinen PKH-Antrag nicht entgegengehalten werden, er hätte bestimmte steuermindernde Ausgaben schon im Einspruchsverfahren geltend machen können (BFH NJW-RR 2000, 1373; aA NdsFG EFG 2003, 333).














hh) Verwaltungsprozess













(1) Asylsachen
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Im Asylgerichtsverfahren ist bei gleichzeitiger Anfechtung des ablehnenden Bescheids des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und der Abschiebungsandrohung der Ausländerbehörde gem § 28 Abs 1 AsylVfG die Rechtsverfolgung hinsichtlich der Abschiebungsandrohung mutwillig, wenn außerhalb des Asylverfahrens liegende Rechtswidrigkeitsgründe nicht ersichtlich sind (OVG Münster NVwZ 1986, 70; OVG Bremen JurBüro 1991, 1112). Mutwilligkeit kann auch gegeben sein, wenn Familienangehörige anstelle einer Asylklage im Familienverbund getrennte Klagen erheben (OVG NRW DÖV 1993, 81).
















(2) Hochschulzulassung
101


In Hochschulzulassungsstreitigkeiten erscheint es mutwillig, einen auf Zulassung zum Studium außerhalb der festgesetzten Kapazitäten gerichteten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zu stellen, bevor der Termin verstrichen ist, für den die Hochschule die Entscheidung über die gestellten Zulassungsanträge angekündigt hat (OVG Bremen NVwZ 1988, 843).












VI. Einzelfragen
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In Einzelfällen gelten folgende Besonderheiten:









1. Streitgenossen
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Auch Streitgenossen können PKH beantragen (so Rn 28). Die Voraussetzungen sind für jeden Streitgenossen gesondert zu prüfen (OLG Stuttgart MDR 2000, 545). Die für die Bewilligung der PKH maßgebliche Vermögenslage beurteilt sich jedoch nicht isoliert nach den Vermögensverhältnissen jedes einzelnen Streitgenossen, sondern es sind die Verhältnisse aller zu berücksichtigen (OLG Frankfurt BB 1974, 1458; OLG Zweibrücken JurBüro 1976, 1249; OLG Koblenz NJW 1956, 65). Für eine Gewährung von PKH besteht kein Anlass, wenn es den bemittelten Streitgenossen zuzumuten ist, zunächst für diejenigen Kosten und Gebühren einzustehen, die sich durch die Beteiligung mehrerer nicht erhöhen. Das ist zB bei einem einheitlichen Sachverhalt der Fall, bei dem zwei Beklagte auf Grund ihres jeweils gegenseitig zurechenbaren Verhaltens in Anspruch genommen werden und bei dem keinerlei auf den Einzelnen bezogene Einwände oder sonstige Sonderrechte ersichtlich sind. PKH für die bedürftigen Streitgenossen ist dann nur noch hinsichtlich der Erhöhung im Rahmen des (jetzt) § 7 RVG/VV Nr 1008 bezüglich eines gemeinsamen Anwalts zu gewähren (BGH NJW 1993, 1715; dag Rönnebeck NJW 1994, 2273; Notthoff AnwBl 1996, 611; Fischer JurBüro 1998, 4; OLG München JurBüro 1997, 89; OLG Stuttgart JurBüro 1997, 200; OLG Düsseldorf NJW-RR 1997, 1493; LAG Rh-Pf JurBüro 1998, 30; SchlHOLG JurBüro 1998, 476; OLG Koblenz JurBüro 2001, 652), denn bei einem solchen Sachverhalt ist es zumutbar, sich von ein und demselben Anwalt vertreten zu lassen (LG Frankfurt JurBüro 1983, 1106 u 1107; OLG Celle JurBüro 1984, 1248; LG Tübingen JurBüro 1990, 507 m Anm Mümmler).










2. Haftpflichtprozesse
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Im Haftpflichtprozess ist der Versicherer verpflichtet, Klagen auch gegen mitversicherte Personen abzuwehren und die erstattungsfähigen Kosten zu tragen. Dazu gehören auch die durch ein Anwaltsmandat verursachten Kosten. Sie sind zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig. Jeder Streitgenosse ist berechtigt, einen eigenen Prozessbevollmächtigten zu bestellen. Hilfsbedürftigkeit des mitverklagten Versicherten wird deshalb regelmäßig zu verneinen sein. Anderes könnte dann gelten, wenn anfangs ein gemeinsamer Prozessbevollmächtigter beauftragt worden wäre (vgl KG MDR 1984, 852; OLG Saarbrücken ZfS 2001, 403).
Für Leistungsklage aus Vollkaskoversicherung zugleich mit negativer Feststellungsklage aus Haftpflichtversicherung vgl OLG Bamberg JurBüro 1989, 416.










3. Stufenklage
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Über PKH für eine Stufenklage ist insgesamt zu entscheiden; es darf nicht Stufe für Stufe über sie erkannt werden (vgl. OLG Celle FamRZ 2011, 1608 f; OLG Brandenburg MDR 2003, 171 f; OLG Jena FamRZ 2007, 1755; KG FamRZ 2008, 702; OLG Brandenburg FamRZ 2008, 1354; OLG Köln OLG Report NRW 17/2011 Anm. 7; Reinken FPR 2009, 406, 408; aA OLG Celle NJW-RR 2012, 1290; OLG  Koblenz MDR 2015, 105). Denn bei der Stufenklage werden mit dem Auskunftsantrag zugleich auch alle weiteren Stufenantrage rechtshängig (BGH FamRZ 1995, 797 ff); zugleich bestimmt sich der Gegenstandswert der Stufenklage insgesamt – und damit auch des Auskunftsantrages – nach dem letztendlich werthöchsten Einzelantrag, also regelmäßig nach dem – anfangs naturgemäß noch nicht abschließend zu beziffernden – Leistungsantrag (§ 44 GVG bzw § 38 FamGKG). Würde PKH nämlich nur Stufe für Stufe bewilligt, müsste der ASt für den Zahlungsantrag einen Gerichtskostenvorschuss und für den Anwalt einen Gebührenvorschuss gem § 9 RVG zahlen (vgl Zöller/Geimer § 114 Rn 37).
Der mit der unbeschränkten Bewilligung verbundenen Missbrauchsmöglichkeit hinsichtlich der Leistungsanträge kann durch eine spätere Konkretisierung auf die nach den Auskünften aussichtsreichen Zahlungsansprüche (OLG Brandenburg MDR 2003, 171; offen gelassen OLG Nürnberg FamRZ 2002, 1193; Reinken FÜR 2009, 406, 408) oder durch eine mit der PKH-Bewilligung vorzunehmende Festsetzung des vorläufigen Streitwerts für den unbestimmten Zahlungsantrag und Beschränkung der PKH-Bewilligung darauf (OLG Frankfurt FamRZ 1991, 1458; OLG München FamRZ 1994, 1184; unentschieden OLG Köln NJW-RR 1995, 707) begegnet werden.
Allerdings steht dem Gericht insofern allein eine Prüfung des Umfangs der hinreichenden Erfolgsaussicht der Rechtsverfolgung auf der Leistungsstufe zu, für eine erneute Prüfung der bereits im Rahmen des Bewilligungsbeschlusses geprüften und bejahten wirtschaftlichen Voraussetzungen fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage. PKH/VKH kann nach Bezifferung der Leistungsstufe nicht mehr aus wirtschaftlichen Gründen versagt werden, da sie bereits bewilligt ist. Vielmehr könnte die bereits – für die gesamte Stufenklage – bewilligte PKH/VKH ggf allein unter den Voraussetzungen des § 124 ZPO aufgehoben werden.
Etwaige veränderte wirtschaftliche Verhältnisse kann das Gericht nachträglich allein durch Anordnungen nach § 120 Abs 4 ZPO berücksichtigen, ihm also ggf die nunmehrige Zahlung von Raten oder auch eines Einmalbetrages bis zur Höhe der nach der PKH/VKH-Bewilligung abzudeckenden Gesamtkosten aufgeben; eine Aufhebung der bewilligten PKH/VKH oder deren „Versagung“ kommt dagegen auch über diese Norm nicht in Betracht (OLG Celle FamRZ 2011, 1608 f).
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Für den im Rahmen einer Stufenklage gestellten Antrag auf Abgabe einer eidesstattl Versicherung soll PKH erst nach erteilter Auskunft zu bewilligen sein (OLG Hamburg FamRZ 1996, 1021).
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Bei der Entscheidung über ein PKH-Gesuch des Beklagten gegen eine Stufenklage erscheint es hingegen vertretbar, zunächst vom Beklagten detaillierte Darlegung zu verlangen (OLG Brandenburg FamRZ 1998, 174) bzw die Entscheidung bis zur Bezifferung des Zahlungsantrags zurückzustellen, wenn der Auskunftsanspruch anerkannt ist und sich die Erfolgsaussicht der Rechtsverteidigung erst nach Bezifferung des Zahlungsantrags beurteilen lässt (OLG Köln FamRZ 1985, 623; OLG Hamm FamRZ 2000, 429; OLG Brandenburg FamRZ 1998, 1177; aA OLG Düsseldorf FamRZ 1997, 1017, mit Einschr im Falle verspäteten Anerkenntnisses). Zu den Voraussetzungen einer Stufenklage allgemein und zur Rechtshängigkeit des noch unbezifferten Leistungsanspruchs vgl OLG Düsseldorf FamRZ 1986, 488.
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Ist für eine Stufenklage PKH unbeschränkt bewilligt worden, so erstreckt sich die Bewilligung auch auf den geltend gemachten Zahlungsanspruch (OLG Zweibrücken JurBüro 1984, 773; OLG Saarbrücken JurBüro 1984, 1250).










4. Prozessstandschaft
109


Bei Geltendmachung eines fremden Rechts müssen die Voraussetzungen für die Bewilligung der PKH in der Regel auch in der Person des materiell Berechtigten gegeben sein (BGH LM Nr 4 zu § 114; BGH NJW 1986, 850; OLG Köln FamRZ 1984, 304; OLG Koblenz FamRZ 1988, 637; OLG Hamm JurBüro 1991, 572; OLG Hamburg FamRZ 1990, 1119, unter Hinweis auf Auslagenvorschuss aus Auftrag). Dieser Grundsatz ist nicht unbestritten. PKH soll einem bedürftigen Antragsteller unabhängig von etwaiger Bedürftigkeit des materiell Berechtigten auch dann zu gewähren sein, wenn er ein eigenes rechtliches Interesse an der Geltendmachung der Forderung hat (BGH NJW 1967, 1566; 1987, 2018; OLG Hamm VersR 1982, 1068, 1711; OLG Köln NJW-RR 1995, 1405; einschr OLG Hamm NJW 1990, 1053: bes Interesse), etwa wenn der materiell Berechtigte wegen ihm gegebener Sicherheiten kein Interesse an der Rechtsverfolgung hat (OLG Celle NJW 1987, 783). Zu Recht ist auf ein rechtliches Interesse und auf den Vergleich mit nicht hilfsbedürftigen Parteien abzustellen.
Zu den Anforderungen an ein faires Verfahren, wenn das Gericht einen Parteiwechsel als zulässig ansieht und der ausgeschiedenen Partei PKH gewährt worden war: BVerfG FamRZ 2003, 1447. Beantragt ein Nachlasspfleger für die unbekannten Erben einer verstorbenen Prozesspartei PKH, so ist sie zu gewähren, wenn die Prozesskosten nicht aus dem Nachlass gedeckt werden können (BVerfG JurBüro 1999, 250; OVG Berlin ZEV 2000, 66; aA OVG Hamburg FamRZ 1997, 180).










5. Musterprozess
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Bei einem „Musterprozess“ kann PKH nur gewährt werden, wenn alle Mitstreiter nicht in der Lage sind, die Kosten aufzubringen (OVG Lüneburg JurBüro 1986, 604). Der Mutwilligkeit der Rechtsverfolgung bei vorliegendem Musterprozess vgl OLG Celle JurBüro 1991, 98. Für wiederholte Anfechtungsklagen eines Aktionärs: OLG Karlsruhe ZIP 1990, 719.
Ein ASt handelt mutwillig, wenn er eine Vielzahl gleichgerichteter Entschädigungsansprüche gegen ein solventes Land führt, obgleich schon wenige „unechte Musterverfahren“ wertvolle Erkenntnisse für die weiteren Entschädigungsverfahren liefern und die Folgeverfahren noch nach Ergehen der Musterentscheidung betrieben werden können (OLG Braunschweig NdsRpfl 2013, 203 ff).










6. Klage eines Insolvenzverwalters bei Massekostenarmut
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Die Klage eines Insolvenzverwalters ist nicht schon dann mutwillig, wenn dieser Masseunzulänglichkeit angezeigt hat (BGH ZinsO 2013, 496). Reicht die Insolvenzmasse nicht aus, um die Kosten des Verfahrens zu decken, ist das Verfahren einzustellen, wenn nicht ein ausreichender Geldbetrag vorgeschossen wird oder die Kosten nach § 4a InsO gestundet werden (§ 207 Abs 1 InsO). PKH für ein Klage- oder Rechtsmittelverfahren kommt bei dieser Sachlage nicht in Betracht (BGH NZI 2009, 602 Rn 4 ff, 8). Forderungen, die im Wege der Klage durchgesetzt werden müssen, sind jedoch grds Bestandteil der Insolvenzmasse. Der Eintritt von Massekostenarmut steht der Gewährung von PKH daher dann nicht entgegen, wenn der aus der Prozessführung zu erwartende Erlös voraussichtlich ausreicht, um die Massekostenarmut zu beseitigen (vgl BGH ZIP 2012, 2526 Rn 9 ff). Bei der Prüfung der tatsächlichen Voraussetzungen dieses Ausnahmetatbestandes ist neben den Erfolgsaussichten außerdem zu erwägen, ob eine stattgebende Entscheidung gegen den Beklagten durchgesetzt werden kann. Falls die Leistungsfähigkeit des Beklagten mit Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und die Höhe der Klageforderung nicht außer Zweifel steht, ist nach Maßgabe der voraussichtlichen Beitreibbarkeit ein prozentualer Abschlag vorzunehmen (BGH ZIP 2012, 2526 Rn 13).









VII. PKH und Insolvenzverfahren
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Zur Anwendbarkeit der PKH im Insolvenzverfahren vgl zunächst oben Rn 7.
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Die am 5.10.1994 verkündete und am 1.1.1999 in Kraft getretene Insolvenzordnung (InsO) hatte sowohl zu einer kontroversen Literaturdiskussion als auch einer völlig zersplitterten Rechtsprechung hinsichtlich der Anwendbarkeit der §§ 114 ff in diesem Bereich geführt. Es zeigte sich, dass die Praxis nicht in der Lage war, die Probleme des Zugangs mittelloser Schuldner zum Insolvenzverfahren zu lösen. Der Gesetzgeber sah sich deshalb zu einer „Reform der Reform“ gezwungen, die mit dem Gesetz zur Änderung der Insolvenzordnung und anderer Gesetze vom 26. Oktober 2001 (BGBl I S 2710) vollzogen worden ist. Einer der wesentlichen Punkte der Reform (vgl hierzu Pape ZInsO 2001, 587) ist die Einführung einer Stundungsregelung für völlig mittellose Schuldner (§§ 4a–4d InsO). Sie ist an die Stelle der umstrittenen PKH-Bewilligung im Insolvenzverfahren getreten. Danach können dem Schuldner für sämtliche Verfahrensabschnitte die Verfahrenskosten bis zum Ende des gesamten Verfahrens gestundet werden. Die Stundung erfolgt für jeden Verfahrensabschnitt gesondert. Ist der Schuldner nach Erteilung der Restschuldbefreiung nicht in der Lage, den gestundeten Betrag aus seinem Einkommen und seinem Vermögen zu zahlen, so kann das Gericht die Stundung verlängern und Ratenzahlung festsetzen (§ 4b InsO). Einkommen und Vermögen sind nach § 115 ZPO zu ermitteln. Entsprechend § 120 Abs 4 ZPO sind nachträgliche Anpassungen bis zum Ablauf von vier Jahren nach Beendigung des Verfahrens möglich. In § 4c InsO ist eine nachträgliche Aufhebung der Stundung für bestimmte Fälle vorgesehen, die den in § 124 ZPO aufgezählten gleichen.
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Nach § 4a Abs 2 InsO kann dem Schuldner ein Rechtsanwalt beigeordnet werden, wenn dies „trotz der dem Gericht obliegenden Fürsorge“ erforderlich erscheint. § 121 Abs 3–5 ZPO gilt entspr. Gegen die vom Insolvenzgericht zu treffenden Stundungs- und Beiordnungsentscheidungen findet die sofortige Beschwerde statt (§ 4d InsO).
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Wegen der engen Anlehnung der InsO-Vorschriften an die PKH-Regelungen der ZPO kann auf die Kommentierung zu §§ 115, 120, 121, 124 verwiesen werden.





Kapitel II Zivilprozessordnung › § 115 Einsatz von Einkommen und Vermögen






§ 115 Einsatz von Einkommen und Vermögen
(1) 1Die Partei hat ihr Einkommen einzusetzen. 2Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert. 3Von ihm sind abzusetzen:
	1.
	
	a)
	
die in § 82 Abs. 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bezeichneten Beträge;

	b)
	
bei Parteien, die ein Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielen, ein Betrag in Höhe von 50 vom Hundert des höchsten Regelsatzes, der für den alleinstehenden oder alleinerziehenden Leistungsberechtigten gemäß der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch festgesetzt oder fortgeschrieben worden ist;



	2.
	
	a)
	
für die Partei und ihren Ehegatten oder ihren Lebenspartner jeweils ein Betrag in Höhe des um 10 vom Hundert erhöhten höchsten Regelsatzes, der für den alleinstehenden oder alleinerziehenden Leistungsberechtigten gemäß der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch festgesetzt oder fortgeschrieben worden ist;

	b)
	
bei weiteren Unterhaltsleistungen aufgrund gesetzlicher Unterhaltspflicht für jede unterhaltsberechtigte Person jeweils ein Betrag in Höhe des um 10 vom Hundert erhöhten höchsten Regelsatzes, der für eine Person ihres Alters gemäß den Regelbedarfsstufen 3 bis 6 nach der Anlage zu § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch festgesetzt oder fortgeschrieben worden ist;



	3.
	
die Kosten der Unterkunft und Heizung, soweit sie nicht in einem auffälligen Missverhältnis zu den Lebensverhältnissen der Partei stehen;

	4.
	
Mehrbedarfe nach § 21 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und nach § 30 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch;

	5.
	
weitere Beträge, soweit dies mit Rücksicht auf besondere Belastungen angemessen ist; § 1610a des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.


4Maßgeblich sind die Beträge, die zum Zeitpunkt der Bewilligung der Prozesskostenhilfe gelten. 5Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gibt bei jeder Neufestsetzung oder jeder Fortschreibung die maßgebenden Beträge nach Satz 3 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 im Bundesgesetzblatt bekannt. 6Diese Beträge sind, soweit sie nicht volle Euro ergeben, bis zu 0,49 Euro abzurunden und von 0,50 Euro an aufzurunden. 7Die Unterhaltsfreibeträge nach Satz 3 Nr. 2 vermindern sich um eigenes Einkommen der unterhaltsberechtigten Person. 8Wird eine Geldrente gezahlt, so ist sie anstelle des Freibetrages abzusetzen, soweit dies angemessen ist.
(2) 1Von dem nach den Abzügen verbleibenden Teil des monatlichen Einkommens (einzusetzendes Einkommen) sind Monatsraten in Höhe der Hälfte des einzusetzenden Einkommens festzusetzen; die Monatsraten sind auf volle Euro abzurunden. 2Beträgt die Höhe einer Monatsrate weniger als 10 Euro, ist von der Festsetzung von Monatsraten abzusehen. 3Bei einem einzusetzenden Einkommen von mehr als 600 Euro beträgt die Monatsrate 300 Euro zuzüglich des Teils des einzusetzenden Einkommens, der 600 Euro übersteigt. 4Unabhängig von der Zahl der Rechtszüge sind höchstens 48 Monatsraten aufzubringen.
(3) 1Die Partei hat ihr Vermögen einzusetzen, soweit dies zumutbar ist. 2§ 90 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.
(4) Prozesskostenhilfe wird nicht bewilligt, wenn die Kosten der Prozessführung der Partei vier Monatsraten und die aus dem Vermögen aufzubringenden Teilbeträge voraussichtlich nicht übersteigen.






Kommentierung
I.Regelungsinhalt und Reform1 – 3

II.Prüfungsreihenfolge4, 5

III.Versagung wegen verschuldeten Unvermögens?6, 7

IV.Berechnung des monatlichen Nettoeinkommens, § 115 Abs 1 S 2 und 38 – 78

 1.Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit9 – 11

  a)Was zählt zum Arbeitseinkommen?9

  b)Abfindungen10

  c)Durchschnittseinkommen11

 2.Zur Berechnung des Einkommens von Selbstständigen12

 3.Renten und Einkommensersatzleistungen13

 4.Einkünfte gemäß SGB II/Sozialhilfe14

 5.Elterngeld15

 6.BAföG16

 7.Arbeitslosgengeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld17

 8.Wohngeld18

 9.Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung19

 10.Private Unterstützung, Stipendien, Schenkungen, Erbschaften20

 11.Kindergeld, Pflegegeld und vergleichbare Unterhaltsleistungen Dritter21

 12.Fiktive Einkünfte22 – 24

 13.Berechnung des Monatseinkommens25

 14.Nicht durchsetzbare Lohn- und Gehaltsforderungen26

 15.Gepfändete und abgetretene Forderungen27

 16.Nicht in Geld bestehende Einkommen28, 29

 17.Einnahmen aus öffentlichen Mitteln30

 18.Nicht anrechenbare fiktive Bezüge31

 19.Abzüge gem § 82 Abs 2 SGB XII, § 115 Abs 1 S 3 Nr 132 – 44

  a)Durchführungsverordnung33

  b)Direkte Steuern34

  c)Pflichtbeiträge, freiwillige Mitgliedschaft in Sozialversicherung, Zusatzversicherungen35

  d)Versicherungsbeiträge36 – 38

  e)„Riester-Rente“39

  f)Werbungskosten, insbesondere Fahrkosten40 – 42

  g)Kinderfreibetrag43

  h)Behinderte: Anrechnung von Arbeitsförderungsgeld44

 20.Freibetrag für Erwerbstätige gem § 115 Abs 1 S 3 Nr 1 lit b45

 21.Unterhaltsfreibeträge für die Partei gem § 115 Abs 1 S 3 Nr 2 lit a46

 22.Unterhaltsfreibeträge für Ehegatten und Lebenspartner gem § 115 Abs 1 S 3 Nr 2 lit a47, 48

 23.Unterhaltsfreibeträge für andere gesetzlich Unterhaltsberechtigte nach § 115 Abs 1 S 3 Nr 2 lit b49 – 51

  a)Freigrenzenübersteigende Leistungen50

  b)Kinderbetreuungskosten51

 24.Anrechnung des Einkommens von Unterhaltsberechtigten, § 115 Abs 1 S 752

 25.Unterhaltsberechtigte im Ausland53

 26.Unterhaltszahlungen ohne gesetzliche Verpflichtung54

 27.Zur Anwendung der Prozesskostenhilfebekanntmachung – PKHB55

 28.Abzug für Unterkunft und Heizung, § 115 Abs 1 S 3 Nr 356 – 61

  a)Welche Kosten sind absetzbar?57

  b)Anwendung der Wohngeldverordnung58, 59

  c)Auffälliges Missverhältnis60

  d)Finanzierungskosten61

 29.Besondere Belastungen – § 115 Abs 1 S 3 Nr 562 – 72

  a)Auswirkung der Berücksichtigung aus Ratenfestsetzung63

  b)Luxusausgaben, Spekulationsgeschäfte64

  c)Geldbußen, Geldstrafen65

  d)Vermögenswirksame Leistungen66

  e)Mischung von Naturalunterhalt und Geldzahlungen67

  f)Weitere besondere Belastungen iSv § 87 Abs 1 SGB XII68 – 70

   aa)Darlehens- und Kreditverbindlichkeiten69

   bb)Kosten der Rechtsverfolgung70

  g)Mehrbedarfe nach § 21 SGB II und  § 30 SGB XII, Abs 1 S 3 Nr 471, 72

 30.Sinngemäße Anwendung von § 1610a BGB73 – 75

 31.Zur Ratenberechnung gem § 115 Abs 276 – 78

  a)Ratenhöchstzahl77

  b)Zur Berücksichtigung von „Nullraten“78

V.Einsetzbares Vermögen79 – 133

 1.Definition des Vermögensbegriffs80 – 105

  a)Kraftfahrzeuge83

  b)Schmerzensgeldzahlungen84, 85

  c)Lebensversicherung86

  d)Noch durchzusetzende Forderungen87

  e)Rechtsschutzversicherung/Haftpflichtversicherung88

  f)Sozialhilfeleistungen89

  g)Prozesskostenvorschussansprüche90 – 105

   aa)Prozesskostenvorschuss zwischen Ehegatten und unterhaltspflichtigen Verwandten91 – 102

   bb)Höhe des Prozesskostenvorschusses103

   cc)Billigkeitsgrundsatz104, 105

 2.Nicht verwertbares Vermögen106 – 126

  a)Schutz vor Verschleuderung107

  b)Beschränkte Verfügungsmacht108

  c)Katalog des § 90 SGB XII109 – 126

   aa)DurchführungsVO110

   bb)Private Altersvorsorge111

   cc)Angemessenes Hausgrundstück/Wohnungseigentum112 – 118

   dd)Bargeld und sonstige Geldwerte119 – 122

   ee)Bankguthaben123

   ff)Bausparguthaben124

   gg)Härteklausel125

   hh)Lebensversicherung126

 3.Verweisung auf Kreditaufnahme127 – 130

 4.Verweis auf Prozessfinanzierer131, 132

 5.Teilweises Aufbringen der Kosten aus dem Vermögen133

VI.Versagung der PKH gem § 115 Abs 4134 – 136

VII.Relevanter Zeitpunkt für die Beurteilung der Bedürftigkeit137









I. Regelungsinhalt und Reform
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§ 115 enthält die Regelung der wirtschaftlichen Voraussetzungen, bei deren Vorliegen der Partei ein Anspruch auf PKH zusteht.
Dabei ist grds auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des ASt abzustellen. Schieben aber vermögende Erben den vermögenslosen Miterben zur gerichtlichen Durchsetzung eines Leistungsanspruchs der Erbengemeinschaft lediglich vor, um auf diese Weise PKH für den Rechtsstreit zu erlangen, kann darin ein sittenwidriger Umgehungsversuch liegen, der zur Versagung der PKH bzw zur Aufhebung bewilligter PKH führt. In diesem Fall ist auf das Vermögen der gesamten Erbengemeinschaft abzustellen (OLG Saarbrücken NJW 2009, 2070). Das setzt jedoch eine exakte Prüfung im Einzelfall voraus; die Vermögenslosigkeit eines Miterben indiziert nicht automatisch Umgehungsabsicht (OLG Koblenz ZEV 2011, 326).
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Während Abs 1 Regelungen für die Berechnung des Nettoeinkommens trifft, von dem bei der Berechnung nach Abs 2 auszugehen ist, wird in Abs 3 klargestellt, inwieweit die Partei ihr Vermögen einzusetzen hat. Abs 4 enthält eine Einschränkung der PKH für den Fall einer geringen Belastung der Partei.
Eine nur überschlägige Berechnung des Nettoeinkommens einer Partei ist nicht ausreichend. Das Gericht ist vielmehr zu einer möglichst genauen Feststellung verpflichtet, weil davon die Berechnung der Höhe der zu zahlenden Monatsraten abhängt (vgl Holch Rpfleger 1980, 363). In dem Bestreben ausreichend Spielraum für die Beurteilung der Einkommensverhältnisse des Antragstellers zu behalten, wird in manchen richterlichen Entscheidungen nur eine sehr überschlägige Berechnung der Einkommensverhältnisse vorgenommen (dazu OLG Zweibrücken JurBüro 1982, 295). Essenszuschüsse, vermögenswirksame Leistungen u Lohnsteuerjahresausgleichszahlungen (OLG Bremen FamRZ 1998, 1180) werden vernachlässigt. Bei kleineren und mittleren Einkommen wird das Weihnachts- und Urlaubsgeld außer Betracht gelassen (OLG Düsseldorf FamRZ 1989, 883). Gerade die vom Gesetzgeber in § 115 Abs 2 ZPO vorgesehene spitze Berechnung verlangt „ein detailliertes Eingehen auf die einzelnen Voraussetzungen durch kalkulatorische Überlegungen“ (Mümmler JurBüro 1982, 297). Davon sollte auch angesichts des Trends, aus vorwiegend steuerlichen Gründen Teile des Gehalts in Form von Nebenleistungen zu erbringen, nicht abgegangen werden.


3


Die Reform durch das G zur Reform des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts hat weitaus weniger Änderungen mit sich gebracht, als von den Ländern, aber auch RegE im Interesse der Kostenreduzierung ursprünglich vorgesehen (BT-Drucks 11/11472 S 29 ff). Aufgrund der Beratungen des BT-Rechtsausschusses sind die Freibeträge für Erwerbstätige und Angehörige nicht gesenkt worden, da die Bereitstellung einer adäquaten PKH/VKH dem Rechtsstaatsgebot entspreche und sich daher nicht an dem absoluten Existenzminimum orientieren solle (BT-Drucks 17/13538 S 39). Auch die Erweiterung der Ratenhöchstzahlungsdauer von 48 auf 72 Monate hat nicht den Weg in das Gesetz gefunden (aaO).
Neu sind die ausdrückliche Aufnahme der Berücksichtigungsfähigkeit von Mehrbedarfen nach § 21 SGB II und § 30 SGB II in Umsetzung der bish Rspr – allerdings ohne das Erfordernis die Abzugsfähigkeit im konkreten Einzelfall nachweisen zu müssen (so aber noch BGH FamRZ 2010, 1324) – sowie die Abschaffung der bisherigen Tabelle in Abs 2 zur Ermittlung der Ratenhöhe.








II. Prüfungsreihenfolge
4


§ 115 Abs 1 S 1 enthält den Grundsatz, dass die Partei ihr Einkommen einzusetzen hat. Bei der Reihenfolge der Prüfung, inwieweit die Partei für die Kosten der Prozessführung aufkommen muss, sollte allerdings die Frage nach vorhandenem Vermögen zuerst geprüft werden. Es kann sich nämlich ergeben, dass eine Ratenzahlung aus dem Einkommen überhaupt nicht in Frage kommt, weil ausreichend Vermögen vorhanden ist, das in zumutbarer Weise eingesetzt werden kann (so auch Schuster SGb 1982, 177, 179).
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Eine andere Prüfungsreihenfolge ist allerdings zu empfehlen, wenn sich ergibt, dass zwar die Vermögenslage zweifelhaft sein kann, das Einkommen aber jedenfalls groß genug ist, um eine Prozesskostenhilfe schlechthin abzulehnen.
Das Einkommen von unterhaltspflichtigen Familienmitgliedern ist nicht dem Einkommen des ASt hinzuzurechnen. Es gibt kein „Familieneinkommen“. Ein etwaiger Prozesskostenvorschuss ist als verwertbares Vermögen zu behandeln (näher: Rn 90 ff).








III. Versagung wegen verschuldeten Unvermögens?
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Ein Verschulden bei der Entstehung wirtschaftlichen Unvermögens steht der Bewilligung von PKH grds nicht entgegen (OLG Hamm MDR 2002, 1208). Insbesondere besteht kein Anspargebot (KG FamRZ 1998, 248).
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Anderes gilt jedoch, wenn die Kostenarmut zu einem Zeitpunkt willentlich herbeigeführt wurde, als die Notwendigkeit der Prozessführung bereits abzusehen war (vgl OLG Frankfurt FamRZ 1982, 416; OLG Karlsruhe FamRZ 1985, 414; OLG Bamberg FamRZ 1985, 503; Wax FamRZ 1985, 13). Dies ist dann der Fall, wenn der ASt zB nach Beginn des Verfahrens Verbindlichkeiten eingeht, für die ein zwingender Anlass nicht besteht (OLG Bamberg JurBüro 1990, 635; AG Warendorf FamRZ 2000, 1021 – Ls), sein Vermögen durch nicht unabwendbar notwendige Ausgaben mindert (OLG Bamberg JurBüro 1986, 1414; OLG Düsseldorf JurBüro 1987, 769; Beyer JurBüro 1989, 439, 443; OLG Düsseldorf JurBüro 1998, 478; AG Duisburg NZI 2000, 286) oder einen PK-Vorschuss nicht geltend macht, sondern die weitere Prozessführung soweit hinausschiebt, bis er seiner Forderung verlustig gegangen ist (OLG Düsseldorf FamRZ 1994, 1183; OLG Oldenburg NdsRPfl 1994, 68). Derartiges Verhalten gilt als böswillig, ein danach gestelltes PKH-Gesuch als rechtsmissbräuchlich (OLG Bamberg FamRZ 1985, 1068; OLG Zweibrücken JurBüro 1986, 289). Zu weitgehend erscheint indes, dem ASt zu untersagen, nach Kenntnis vom Rechtsstreit zugeflossene Kapitalmittel zunächst zur Deckung der Prozesskosten und nicht zur Darlehenstilgung zu verwenden (OLG Bamberg JurBüro 1988, 1712 u 1713); OLG Hamm NVersZ 2000, 478; OLG Karlsruhe FamRZ 2002, 1196). Aus Nachweisgründen nicht praktikabel und zu weitgehend erscheint dagegen die Forderung, selbstverschuldete Hilfsbedürftigkeit nur dann anzunehmen, wenn der ASt die Einkommens- oder Vermögensverhältnisse zumindest auch in der Absicht verschlechtert habe, die Voraussetzungen für die Gewährung von PKH herbeizuführen (OLG Karlsruhe FamRZ 1987, 845). Eine lediglich grob fahrlässige Vermögensminderung dürfte hingegen nicht ausreichen (aA OLG Karlsruhe NJW-RR 1986, 799; Künzl AnwBl 1991, 121, 126). Vgl auch Rn 68.








IV. Berechnung des monatlichen Nettoeinkommens, § 115 Abs 1 S 2 und 3
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§ 115 Abs 1 S 2 und 3 regeln die Berechnung des monatlichen Nettoeinkommens als eine der maßgeblichen Grundlagen für die Entscheidung gem § 114, ob und ggf zu welchen Raten PKH gewährt wird. Auszugehen ist dabei vom Bruttoeinkommen der Partei, zu dem alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert zählen, unabhängig davon, woher sie stammen, welcher Art sie sind und ob sie steuerpflichtig oder unpfändbar sind (Schuster Prozesskostenhilfe § 115 Rn 3).
Der Einkommensbegriff des § 115 Abs 1 S 2 entspricht dem des § 82 Abs 1 S 1 SGB XII (BGH FamRZ 2005, 605). Danach gehören zum Einkommen alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert. Die in der 8. Aufl nachgewiesene Diskussion zum Einkommensbegriff des aufgehobenen § 76 Abs 1 BSHG ist überholt. Zur Berechnung des Einkommens kann auf die zu § 82 SGB XII ergangene DVO (siehe Anhang 1) zurückgegriffen werden (näher su Rn 32 ff). Die steuer- und unterhaltsrechtlichen Regeln zur Einkommensberechnung greifen nicht.
Es kommt nur auf das Einkommen des ASt an, nicht auf ein etwaiges Familieneinkommen und nicht auf „Bedarfsgemeinschaften“ (Zimmermann FPR 2009, 388) – nur mittelbar kann ein Einfluss bestehen, etwa soweit ein Anspruch auf Prozesskostenvorschuss (Rn 91 ff) besteht. Zudem haben die Familienverhältnisse Einfluss auf Freibeträge (etwa § 115 Abs 1 S 7).
Im Regelfall wird zunächst von Einkünften aus selbstständiger und nicht selbstständiger Arbeit auszugehen sein.









1. Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit









a) Was zählt zum Arbeitseinkommen?
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Zum Arbeitseinkommen zählen auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld (zur Berechnung su Rn 25) sowie Zuschläge für Schicht-, Nacht-, Sonntags-, Schmutz- oder Akkordarbeit und Überstundenvergütungen, Umsatz- und Gewinnbeteiligungen, Honorare für einmalige Tätigkeiten oder Lohnsteuererstattungen. Gleiches gilt für sonstige geldwerte Vorteile, soweit hierin ein Einkommenszufluss zu sehen ist: Dienstwagennutzung für private Zwecke, freie Kost und Logis, Dienstwohnung. Ob unentgeltliches Wohnen zum Einkommen gerechnet wird oder ob insoweit ein Abzug nach § 115 Abs 1 S 3 Nr 3 unterbleibt, läuft im Ergebnis auf das gleiche hinaus. Dagegen sind Vermögenswirksame Leistungen als besondere Belastungen (su Rn 66) abzusetzen, da die Anlage langfristig erfolgt und nicht zur Zahlung der Prozesskosten verwendet werden kann (B/W-S/G/D Rn 244; anders OLG Bamberg JurBüro 1987, 1414).
Erstattungen für Verpflegungsmehraufwendungen gehören zum Einkommen, sind aber als Belastungen iSv § 82 Abs 2 Nr 4 SGB XII abzuziehen, soweit die konkrete Verwendung nachgewiesen ist (vgl hierzu auch Zöller/Geimer § 115 ZPO Rn 12). Fehlt es an einem konkreten Nachweis zur Höhe diese entspr den steuerrechtlichen Pauschalen geschätzt werden (OLG Nürnberg B v 15.5.2015 – 11 WF 511/15, juris).












b) Abfindungen
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Abfindungen für den Verlust des Arbeitsplatzes sind ebenso Einkommen, da sie statt des Lohns gezahlt werden (OLG Karlsruhe FamRZ 2002, 1196 mwN; anders BAG NJW 2006, 2206: Vermögen, dass nur in Höhe des das doppelte Schonvermögen übersteigenden Anteils berücksichtigt werden kann). Die Abfindung ist umzurechnen in die Leistungen, die sie ersetzen.












c) Durchschnittseinkommen
11


Maßgeblich ist das durchschnittliche Monatseinkommen des letzten vollen Kalenderjahres (OLG Köln FamRZ 1993, 1333 f; zur Berechnung su Rn 25; aA Zimmermann FPR 2009, 388: letzte 12 Monate). Indes sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen: Zwischenzeitliche Arbeitslosigkeit kann zu einer erheblichen Verschlechterung, die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt oder die Aufnahme einer Beschäftigung nach beendeter Ausbildung zu einer erheblichen Verbesserung der Einkommenssituation führen.











2. Zur Berechnung des Einkommens von Selbstständigen
12


Besondere Probleme bereitet häufig die Berechnung des Einkommens von Selbstständigen. Zu berechnen ist der Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben, wobei auf den Durchschnitt des vorangegangenen Jahres abzustellen ist. Genügen kann eine Einnahmenüberschussrechnung für das Vorjahr (OLG Brandenburg FamRZ 1998, 1301), die nach BGH JurBüro 1993, 106 nicht um eine solche für die ersten Monate des laufenden Jahres zu ergänzen ist (aA Zimmermann FPR 2009, 389: letzte 12 Monate). Auch hier ist indes auf den Einzelfall abzustellen: Glaubhaft dargelegte Gewinnrückränge können ebenso wie erhebliche Steigerungen zu berücksichtigen sein.
Ungenügend ist jedenfalls die Vorlage von ESt-Bescheiden längst vergangener Jahre. Abschreibungen sind zu berücksichtigen, jedoch nur in Höhe des tatsächlichen Wertverlusts. Zurückgegriffen werden kann auch auf den allgemeinen Lebenszuschnitt, der indizielle Wirkung haben kann: Luxusfahrzeuge, Hauspersonal, Wohnungs-/Hauszuschnitt, Zweitwohnsitz, Höhe der Entnahmen.










3. Renten und Einkommensersatzleistungen
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Zum Einkommen gehören grds ferner Renten aller Art (LAG Ba-Wü JurBüro 1989, 667 für Renten aus gesetzl Unfallvers; aA OLG Köln FamRZ 1990, 642 für Renten nach Kindererziehungsleistungsgesetz), soweit die Berücksichtigung nicht gesetzlich ausgeschlossen ist. Als anzurechnender Einkommensersatz zählen auch die Berufsschadensausfallrente, §§ 30, 31 BVG (BT-Drucks 11/6153 S 7), die Ausfallrente für Schwerbeschädigte nach § 32 BVG, das Pflegegeld nach den Pflegegeldgesetzen der Länder (BGH NJW 1993, 322). Nicht zum Einkommen zählen dagegen Leistungen aus der Pflegeversicherung gem § 13 Abs 5 S 1 SGB XI (LG Koblenz FamRZ 2001, 308) sowie Entschädigungsrenten nach § 292 Abs 2 LAG und  Schmerzensgeldrenten gem § 83 Abs 2 SGB XII. Die nach § 115 Abs 1 S 3 Nr 4 abzusetzenden Beträge iSv § 1610a BGB (näher su Rn 73 ff) zählen dem Grunde nach zum Einkommen. Man kann indes die Berechnungen des Einkommens vereinfachen, wenn die hiernach abzugsfähigen Beträge schon beim Einkommen nicht berücksichtigt werden.










4. Einkünfte gemäß SGB II/Sozialhilfe
14


Auch SGB II-Leistungen stellen Einkünfte in Geld dar und sind somit als Einkommen iSd § 115 Abs 1 S 2 zu berücksichtigen (OLG Stuttgart FamRZ 2008, 1261, 1262; BGH NJW-RR 2011, 3 ff). Dies gilt auch für pauschalisiert gezahlte Mehrbedarfsbeträge (etwa nach § 21 Abs 3 SGB II Alleinerziehende, vgl BGH aaO). Vgl zum Mehrbedarf auch Rn 71.










5. Elterngeld
15


Elterngeld nach dem Bundeselterngelt- und -elternzeitgesetz ist Einkommen, indes ist die Freigrenze von 300 € nach § 10 Abs 2 BEEG zu beachten. Dagegen sind die Kindererziehungsleistung nach §§ 294 ff SGB VI bei der Berechnung des Einkommens nicht zu berücksichtigen. Nach § 299 S 1 SGB VI sollen Leistungen nach diesem Gesetz nicht zu einer Minderung anderer Sozialleistungen führen (LSG Berlin FamRZ 1993, 343).
Einnahmen, die aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage oder zur Gründung eines Hausstandes gewährt werden, zählen ebenfalls nicht zu den Einkünften. Sie gelten gem § 115 Abs 3 S 2 iVm § 90 Abs 2 Nr 1 SGB XII (vgl Anhang 2) als Vermögen, von dessen Einsatz oder Verwertung die Gewährung von PKH nicht abhängig gemacht werden darf (su Rn 109 ff). Zu diesen Leistungen zählen Aufbaudarlehen nach dem LAG, Leistungen der Berufsfürsorge nach § 16 BVG, berufsfördernde Leistungen nach dem SGB VI mit entspr Zielrichtung sowie Darlehen und Beihilfen für Evakuierte, Vertriebene, ehemalige Kriegsgefangene und Häftlinge nach § 12 BVG, § 9a HHG (vgl Schellhorn/Jirasek/Seipp § 88 Rn 31, 32). Nicht zum Einkommen und Vermögen zählen auch Renten und Kapitalentschädigungen nach dem Contergan-Stiftungsgesetz (OLG Celle FamRZ 1983, 1156).










6. BAföG
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Voll zu berücksichtigen ist dagegen BAföG, auch soweit es darlehensweise gewährt wird (AG Recklinghausen FamRZ 1987, 729; einschr OLG Köln FamRZ 1994, 1534: nur, sofern keine unzumutbare Härte). Denn die spätere Tilgung ist als einkommensmindernde besondere Belastung zu berücksichtigen.










7. Arbeitslosgengeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld
17


Von den weiteren Sozialleistungen aus öffentlichen Mitteln sind insbesondere die einkommensersetzenden wie Arbeitslosengeld (Mümmler JurBüro 1981, 3; OLG Naumburg FamRZ 2001, 1471), Kurzarbeitergeld und Krankengeld dem Einkommen gleichgestellt.










8. Wohngeld
18


Wohngeld ist als Einkommen anzurechnen (OLG Dresden FamRZ 2002, 1414; OLG Rostock FamRZ 2005, 992)










9. Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung
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Selbstverständlich zählen auch Einkünfte aus Kapitalvermögen sowie Einnahmen aus Vermietung oder Verpachtung. Abzuziehen sind die notwendigen Ausgaben bis zur Höhe der Einnahmen (BGH JurBüro 1984, 51), insbesondere für Finanzierungen. Die Einnahmen übersteigende Verluste dürfen dagegen nicht von anderen Einnahmen oder anderen Kapitaleinkünften abgezogen werden (OLG München MDR 2006, 1123).










10. Private Unterstützung, Stipendien, Schenkungen, Erbschaften
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Auch private Unterstützungen (OLG Köln FamRZ 1984, 304 – Ls; OLG Köln FamRZ 1996, 873 u 1021) sind wie Einkommen zu behandeln, auch wenn darauf kein Rechtsanspruch besteht (Zimmermann FPR 2009, 389). Hierzu zählen etwa Stipendien privater Stiftungen oder dauernde freiwillige Zahlungen für Miete, Studium oder Lebensunterhalt. Kein Einkommen, sondern Vermögen sind dagegen nicht laufend gezahlte Zuflüsse wie Schenkungen, Erbschaften, Abfindungen nach einer Vermögensauseinandersetzung (Zöller/Geimer § 115 Rn 5).










11. Kindergeld, Pflegegeld und vergleichbare Unterhaltsleistungen Dritter
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Kindergeld zählt zum Einkommen der Person, an die es gezahlt wird, soweit es bei diesem zur Deckung des Lebensunterhaltes benötigt wird (BGH MDR 2005, 767; OLG Karlsruhe B v 29.6.2015 – 18 WF 70/15, juris; OLG Bamberg FamRZ 2015, 349; vgl 8. Aufl zur aA). Dies folgt aus dem Einkommensbegriff des § 115 Abs 1 S 2, der dem des § 82 Abs 1 SGB XII entspricht (vgl Rn 8). Indes ist nach § 82 Abs 1 S 2 SGB XII bei Minderjährigen das Kindergeld dem jeweiligen Kind als Einkommen zuzurechnen, soweit es bei diesem zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes benötigt wird (OLG Stuttgart 17 WF 250/11, juris). Dies gilt entspr für die PKH (BGH aaO), und zwar auch nach Einführung von § 1612b Abs 1 BGB nF (OLG Karlsruhe FamRZ 2008, 1960).
Schwierigkeiten bereitet die Berechnung der Höhe des notwendigen Lebensunterhalts: In Betracht kommen entweder eine entspr Heranziehung des Pauschalbetrages gem § 115 Abs 1 S 3 Nr 2 lit b) (zuletzt nach PKHB 2015: vgl Anhang 9, näher Rn 49) oder 135 % des Regelbetrages nach der RegelbetragsVO zu § 1612a BGB, die je nach Altersstufe variieren. Die Sätze nach der RegelbetragsVO decken den gesamten Lebensbedarf inkl Unterkunft und Heizung ab. Letztere werden vom Satz nach § 115 Abs 1 S 3 Nr 2 lit b) nicht erfasst. Indes sind nach § 115 Abs 1 Nr 3 die Kosten für Unterkunft und Heizung abzusetzen (su Rn 56 ff). Diese Kosten würden also teilweise doppelt abgezogen, wenn man zuvor bei der Einkommensberechnung die Beträge nach der RegelbetragsVO zu Grunde legt. Der Anteil des Kindes an den Unterkunftskosten wäre mithin vor einem Abzug nach § 115 Abs 1 Nr 3 anteilig herauszurechnen (Nickel FamRB 2007, 80) – dies ist für die Praxis zu kompliziert.
Zur Vereinfachung ist daher der notwendige Bedarf des Kindes gem PKHB (näher Rn. 49) festzusetzen (OLG Karlsruhe FamRZ 2006, 797; Zimmermann FPR 2009, 390; Nickel MDR 2011, 1334, 1337; BGH FamRZ 2010, 1324; aA OLG Frankfurt FamRZ 2006, 962).
Der Erziehungskostenanteil des Pflegegeldes für ein Pflegekind ist anzurechnen (OLG Bremen FamRZ 1998, 759; OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 645, nicht aber der Sachkostenanteil, vgl OLG Nürnberg FamRZ 2010, 1361). Gleiches gilt für Kinderzuschüsse zu einer Rente (aA LAG Düsseldorf JurBüro 1986, 296) sowie entspr Leistungen unter anderen Bezeichnungen (Binschus ZfF 1980, 195; aA LAG Hamm JurBüro 1982, 451) und auch Unterhaltsleistungen Dritter (KG FamRZ 1982, 625; OLG Köln FamRZ 1988, 191; OLG Düsseldorf JurBüro 1988, 1059; OLG Koblenz FamRZ 1992, 1197; OLG München FamRZ 1999, 598), auch wenn sie als Darlehen bezeichnet werden (OLG Karlsruhe FamRZ 2002, 1195). Zur Frage der Behandlung von Ansprüchen auf Sozialleistungen, die nicht geltend gemacht werden, vgl Rn 24.
Eine Partei muss rückwirkend bezahlten Unterhalt dann für die Verfahrenskosten einsetzen, wenn und soweit sie zum Zeitpunkt der Bewilligungsentscheidung bei Berücksichtigung des – an sich laufend zu zahlenden, nunmehr aber erst rückwirkend erhaltenen – Unterhalts zu monatlichen Raten gemäß § 115 Abs 2 ZPO verpflichtet gewesen wäre (OLG Karlsruhe B v 11.12.2014 – 18 WF 185/14, juris).










12. Fiktive Einkünfte
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Einkünfte, die die antragstellende Partei schuldhaft nicht erzielt, können im Einzelfall als fiktive Einkünfte anzurechnen sein. Zwar ist Arbeitskraft weder Einkommen noch Vermögen (OLG Köln FamRZ 1983, 637; aA KG FamRZ 2008, 2302), indes ist die Fähigkeit, durch zumutbare Arbeit Geld zu verdienen, wie Einkommen zu behandeln (OLG Zweibrücken FamRZ 2003, 892; Wax FamRZ 1980, 976; aA 9. Aufl mwN). Indes dürfen die Anforderungen an die Darlegungslast nicht überstrapatziert werden (BVerfG FamRZ 2014, 1977). Es ist nicht zu beanstanden, auch fiktiv erzielbare Einkünfte zu berücksichtigen, wenn der Unterhaltsverpflichtete eine ihm mögliche und zumutbare Erwerbstätigkeit unterlässt, obwohl er diese „bei gutem Willen“ ausüben könnte. Dem Verpflichteten darf aber nur ein Einkommen zugerechnet werden, das er in realistischer Weise erzielen kann. Dies hängt ua auch der Verfügbarkeit entsprechender Arbeitsstellen ab (vgl BVerfGK 19, 453, 456 f). Hat der Unterhaltspflichtige insoweit ausreichend substantiiert konkrete Umstände vorgetragen, so sind die Gerichte allerdings gehalten, ein fiktives Einkommen ausgehend von den vorgetragenen Umständen realitätsgerecht festzustellen und zu begründen. Daher kann dem Unterhaltspflichtigen die Erfolgsaussicht seiner Rechtsverteidigung nicht ohne Weiteres abgesprochen werden, wenn er konkrete Umstände vorträgt, die Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit aufkommen lassen (BVerfG FamRZ 2014, 1977). Wenn der ASt – ungekürzte – soziale Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII bezieht (BGH MDR 2010, 43, mwN), ist nicht davon auszugehen, dass der ASt seine Erwerbsobliegenheiten verletzt. Die Anforderungen an die Zurechnung fiktiven Einkommens im Sozialhilferecht – und dazu gehört auch die PKH/VKH – sind danach weitaus höher als etwa im Unterhaltsrecht und auf krasse Ausnahmefälle beschränkt (OLG Saarbrücken MDR 2012, 1367).
Dies zwingt zur Feststellung der Schuldhaftigkeit der Arbeitsverweigerung sowie zu Prognosen über konkrete Chancen auf dem Arbeitsmarkt und zur Höhe eines möglichen Verdienstes (OLG Karlsruhe NJW 1985, 1787; LG Düsseldorf NJW-RR 2004, 646). Denn § 114 ZPO sieht die Gewährung von Prozesskostenhilfe auch für den Fall vor, dass ein ASt die Prozesskosten mit seinem Einkommen und dem einzusetzenden Vermögen nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann. Alleine das Vorhandensein von – fiktiv angesetztem oder tatsächlich existierendem – Einkommen oder Vermögen schließt daher eine Bedürftigkeit des ASt nicht aus. Vielmehr kommt es auf die Höhe des einzusetzenden Vermögens im Verhältnis zu den Prozesskosten an (BVerfG NJW-RR 2005, 1725; zur Berücksichtigung des fiktiven Einkommens eines Unterhaltsverpflichteten im Rahmen einer PKH-Entscheidung vgl BVerfG NJW-RR 2005, 1448).
Zu den nicht anrechenbaren fiktiven Einkünften vgl Rn 31.
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In praxi geht es um klare Missbrauchsfälle (OLG Naumburg FamRZ 2001, 924; OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 1120; OLG Stuttgart FamRZ 2011, 1885). Ein solcher liegt aber auch dann vor, wenn die Partei es offenkundig leichtfertig unterlässt, eine tatsächlich bestehende und zumutbare Erwerbsmöglichkeit zu nutzen, und ihr deshalb die Beseitigung ihrer Bedürftigkeit ohne weiteres möglich wäre. Davon wird regelmäßig nicht auszugehen sein, wenn die Partei Sozialleistungen nach dem SGB II oder SGB XII bezieht (BGH MDR 2010, 43).
Sprechen die Umstände im Einzelfall für ungenutzte Erwerbsmöglichkeiten, sind nach Aufforderung des Gerichts konkrete Bemühungen glaubhaft zu machen (OLG Koblenz FamRZ 1986, 1014). Die Partei ist verpflichtet, an den Feststellungen mitzuwirken (OLG Zweibrücken FamRZ 2002, 892). So kann das Gericht den ASt auffordern, seine Bemühungen zur Überwindung von Arbeitslosigkeit konkret darzustellen (OLG Brandenburg FamRZ 2011, 1139); von sich aus ist er hierzu nicht ohne Weiteres verpflichtet (BGH MDR 2010, 43). Vgl iÜ § 118 Abs 2 S 4 ZPO.
Werden im Verfahrenskostenhilfeverfahren Einkommensverhältnisse vorgetragen, die es nahe legen, dass neben den deklarierten Einkünften weitere Einkünfte vorhanden sein müssen, um die Lebenshaltungskosten auch nur annähernd decken zu können, fehlt es an einer ausreichenden Glaubhaftmachung dahingehend, dass die deklarierten Einkünfte die vollständigen Einkünfte wahrheitsgemäß wiedergeben (OLG Köln 4 WF 210/10, juris).
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Bestehen Ansprüche auf Sozialleistungen, die nicht geltend gemacht werden, sind diese ebenso dem Einkommen zuzurechnen (für Wohngeld: LAG Freiburg NJW 1982, 847 f).










13. Berechnung des Monatseinkommens
25


Maßgeblich ist das Monatseinkommen. Wocheneinkünfte sind mit 4 zu multiplizieren, einmalige Einkünfte (zB Urlaubs- und/oder Weihnachtsgeld) jeweils mit 1/12 in Ansatz zu bringen (OLG Düsseldorf NJW 1981, 1791; OLG Frankfurt FamRZ 1982, 418; OLG Köln JurBüro 1994, 751; aA OLG Düsseldorf FamRZ 1989, 883: bei kleineren u mittleren Einkommen außer Betracht zu lassen). Einmalige Einkünfte sind in der Regel, soweit sie nicht zu Vermögen werden, entspr ihrem jeweiligen Zweck auf den gesamten Zeitraum aufzuteilen, für den sie gewährt werden (OLG Frankfurt aaO mwN).










14. Nicht durchsetzbare Lohn- und Gehaltsforderungen
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Lohn- und Gehaltsforderungen, die sich nicht durchsetzen lassen, zählen nicht zum Einkommen. Lediglich eine schleppende Gehaltszahlung führt aber noch nicht zum Wegfalll der Berücksichtigung. Einkünfte, die in absehbarer Zeit erlangt werden, sind zu berücksichtigen (LAG Düsseldorf JurBüro 1986, 608).










15. Gepfändete und abgetretene Forderungen
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Gepfändete oder abgetretene Forderungen gehören nicht zu den Einkünften, da der ASt nicht mehr über sie verfügen kann (Stein/Jonas § 115 Rn 7).










16. Nicht in Geld bestehende Einkommen
28


Zum Einkommen gehören auch Einnahmen, die nicht in Geld bestehen, soweit sie einen Geldwert haben. Darunter fallen ua Deputate, Naturalleistungen wie freie Unterkunft, freie Verpflegung, Bekleidung und sonstige Sachbezüge (LG Koblenz FamRZ 1995, 941).
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Einer Bewertung bedarf es nicht, wenn der ASt solchen Unterhalt als Ehegatte oder Kind erhält, soweit jene Personen einen Anspruch auf Kostenvorschuss für Prozesse in persönlichen Angelegenheiten iSv § 1360a Abs 4 BGB haben (su Rn 91 ff).










17. Einnahmen aus öffentlichen Mitteln
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So Rn 15.










18. Nicht anrechenbare fiktive Bezüge
31


Zu den anrechenbaren fiktiven Bezügen vgl Rn 10. Nicht zum Einkommen zählen aber fiktive Bezüge, wie zB der Mietwert einer Wohnung im selbstgenutzten Eigenheim (OLG Karlsruhe FamRZ 1987, 613; für die Anrechnung des Mietwertes im Rahmen der Berücksichtigung von Zins- und Tilgungsleistungen su Rn 61) oder die von einem Lebensgefährten erbrachten Leistungen für die Haushaltsführung (OLG Koblenz NJW-RR 2001, 940). Nicht anzurechnen sind ferner Essenszuschüsse, Bier-Deputate, Mitarbeiter-Rabatte bei Wareneinkäufen (Fichtner § 76 Rn 10) sowie allgemein kleinere Leistungen und Zuwendungen, die nach der Verkehrsanschauung nicht als Einkünfte anzusehen sind (zB Nachbarschaftshilfeleistungen).










19. Abzüge gem § 82 Abs 2 SGB XII, § 115 Abs 1 S 3 Nr 1
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Nach § 115 Abs 1 S 3 Nr 1 sind vom monatlichen Bruttoeinkommen die in § 82 Abs 2 SGB XII aufgeführten Belastungen abzuziehen. Diese Vorschrift lautet:


§ 82 SGB XII Begriff des Einkommens
(1) ...
(2) Von dem Einkommen sind abzusetzen
	1.
	
auf das Einkommen entrichtete Steuern,

	2.
	
Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung,

	3.
	
Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund und Höhe angemessen sind, sowie geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des Einkommensteuergesetzes, soweit sie den Mindesteigenbeitrag nach § 86 des Einkommensteuergesetzes nicht überschreiten,

	4.
	
die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben,

	5.
	
das Arbeitsförderungsgeld und Erhöhungsbeträge des Arbeitsentgelts im Sinne von § 43 Satz 4 des Neunten Buches.


(3) ...












a) Durchführungsverordnung
33


Nicht erwähnt in § 115 ist die von der BReg erlassene Verordnung zur Durchführung des § 82 SGB XII (siehe Anhang 1). In ihr wird Näheres über die Berechnung des Einkommens, besonders der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus selbstständiger Arbeit bestimmt. Sie ist in den Begründungen der BReg zum Entwurf eines Gesetzes über die PKH (BT-Drucks 8/3068 S 25) und zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über die Prozesskostenhilfe (Prozesskostenhilfeänderungsgesetz – PKHÄndG, BT-Drucks 12/6963 S 12) erwähnt. Die Gerichte sollen jedoch nicht mehr als notwendig an das abweichend strukturierte Sozialhilferecht gebunden werden. Die Verordnung bindet als Verwaltungsanweisung das ordentliche Gericht nicht, vermittelt jedoch wertvolle Anhaltspunkte und sollte als Anregung verstanden und genutzt werden (Schneider Rpfleger 1980, 365; Mümmler JurBüro 1981, 3; OLG Frankfurt FamRZ 1990, 1011: Beurteilungshilfe; OLG Bamberg JurBüro 1991, 976: sachgerechte Leitlinie).
Bei der Anwendung des § 82 SGB XII gilt Folgendes (vgl auch Beyer JurBüro 1989, 439 ff zur Vorgängervorschrift):












b) Direkte Steuern
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Steuern iSd Nr 1 sind die auf das Einkommen zu entrichtenden direkten Steuern wie Einkommen-, Lohn-, Kirchen- u. Gewerbesteuer, nicht dagegen die Mehrwert-(Umsatz-)Steuer, die von den Waren und Leistungsumsätzen erhoben wird, sowie die Erbschaftssteuer, da sie auf Vermögen gezahlt wird.












c) Pflichtbeiträge, freiwillige Mitgliedschaft in Sozialversicherung, Zusatzversicherungen
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Zu den Pflichtbeiträgen iSd Nr 2 zählen die Beiträge zu den gesetzlichen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungen sowie zur Arbeitslosenversicherung, ferner solche nach dem Handwerkerversicherungsgesetz vom 8.9.1960 (BGBl I S 737) und nach dem Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte idF vom 14.9.1965 (BGBl I S 1448). Aufgrund freiwilliger Mitgliedschaft in der Sozialversicherung erbrachte Beiträge können im Rahmen der Nr 2 keine Berücksichtigung finden, sondern fallen unter die Nr 3 (Fichtner/Wenzel § 76 Rn 24; Schuster Prozesskostenhilfe § 115 Rn 4). Entsprechendes gilt für private Zusatzkranken- und -pflegeversicherungen.












d) Versicherungsbeiträge
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Zu den Versicherungsbeiträgen iSd Nr 3 gehören zwingend die gesetzlich vorgeschriebenen, zB also Beiträge zur Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge, soweit sie nicht als Werbungskosten abgesetzt werden (vgl Rn 40; aA ArbG Regensburg JurBüro 1990, 1308; 1994, 479; Bratfisch Rpfleger 1989, 29: Nur, wenn Besitz des Fahrzeugs angemessen), und zur gesetzlichen Unfallversicherung (Schuster aaO). Ferner sollen dem Antragsteller genügend Mittel für nach Grund und Umfang angemessene freiwillige Versicherungen belassen werden (LAG Ba-Wü JurBüro 1988, 898; LAG Stuttgart Rpfleger 1989, 29 mit ausf Anm Bratfisch; Künzl AnwBl 1991, 121, 123). Die Angemessenheit ist objektiv nach Personen in vergleichbaren Lebensverhältnissen und subjektiv nach der speziellen Lebenssituation des Antragstellers zu beurteilen. Sicherlich fallen unter Nr 3 Ausgaben für eine angemessene Kranken-, Sterbe-, Unfall- und Sachversicherung (Hausrat/Gebäude) sowie für übliche Haftpflichtversicherungen (Personen/Gebäude; OLG Frankfurt FamRZ 1982, 418; OLG Bamberg JurBüro 1981, 611; aA VG Düsseldorf NJW 1990, 531).
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Auch können hierzu private Kranken-, Unfall- und Betriebsausfallversicherungen (vgl Bratfisch aaO) und einer angemessenen, sachgerechten Altersvorsorge dienende Lebensversicherungen (ArbG Regensburg JurBüro 1992, 697) gezählt werden. Beiträge zu weiteren nur der Kapitalansammlung dienenden Versicherungen, zB Groß-Lebensversicherungen, Bausparverträge und dergleichen, kommen dagegen nicht in Betracht (OLG Nürnberg B v 15.5.2015 – 11 WF 511/15, juris; ArbG Regensburg JurBüro 1990, 1303).
Private Krankengeldtageversicherungen sind für gesetzlich Versicherte nicht abzugsfähig, da sie – in Anbetracht der knappen Einkommensverhältnisse – über die Entgeltfortzahlung ausreichend geschützt ist (OLG Bremen FamRZ 2012, 48).
Bei der Berechnung kann im Einzelfall auch zu berücksichtigen sein, dass eine Versicherung auch die Wagnisse mehrerer im Haushalt lebender Personen – etwa des verdienenden Ehegatten – (mit)abdeckt. Dann ist die Prämie nur anteilig zu berücksichtigen (OLG Bremen FamRZ 2012, 48).
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Nicht abzugsfähig sind dagegen Prämien, die für Verträge anfallen, die erst nach Anhängigkeit des PKH-Verfahrens bzw Prozesses abgeschlossen wurden (OLG Bamberg JurBüro 1990, 1644). Dies gilt jedoch nicht, wenn es sich um Pflichtversicherungen bzw bei freiwilligen um Folgeversicherungen für erforderliche und angemessene Vorversicherungen handelt.
Ebenfalls nicht abzugsfähig sind Zahlungen an Rechtsschutzversicherungen. Im Rahmen der Bewilligung von PKH/VKH sind nur solche Versicherungen angemessen, die den Versicherten vor besonderen Gefahren schützen sollen, denen die Allgemeinheit ausgesetzt ist. Für Rechtsschutzversicherungen trifft dies allerdings nicht zu (OLG Brandenburg FamRZ 2009, 897).












e) „Riester-Rente“
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Ferner sind die nach § 82 EStG geförderten Altersvorsorgebeiträge („Riester-Rente“) abzugsfähig. Die Vorschrift lautet in ihren hier wesentlichen Punkten:


§ 82 EStG Altersvorsorgebeiträge
(1) 1Geförderte Altersvorsorgebeiträge sind im Rahmen des in § 10a Absatz 1 Satz 1 genannten Höchstbetrags
	1.
	
Beiträge,

	2.
	
Tilgungsleistungen,


die der Zulageberechtigte (§ 79) bis zum Beginn der Auszahlungsphase zugunsten eines auf seinen Namen lautenden Vertrags leistet, der nach § 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zertifiziert ist (Altersvorsorgevertrag). 2Die Zertifizierung ist Grundlagenbescheid im Sinne des § 171 Absatz 10 der Abgabenordnung. 3Als Tilgungsleistungen gelten auch Beiträge, die vom Zulageberechtigten zugunsten eines auf seinen Namen lautenden Altersvorsorgevertrags im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes erbracht wurden und die zur Tilgung eines im Rahmen des Altersvorsorgevertrags abgeschlossenen Darlehens abgetreten wurden. 4Im Fall der Übertragung von gefördertem Altersvorsorgevermögen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe b des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes in einen Altersvorsorgevertrag im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes gelten die Beiträge nach Satz 1 Nummer 1 ab dem Zeitpunkt der Übertragung als Tilgungsleistungen nach Satz 3; eine erneute Förderung nach § 10a oder Abschnitt XI erfolgt insoweit nicht. 5Tilgungsleistungen nach den Sätzen 1 und 3 werden nur berücksichtigt, wenn das zugrunde liegende Darlehen für eine nach dem 31. Dezember 2007 vorgenommene wohnungswirtschaftliche Verwendung im Sinne des § 92a Absatz 1 Satz 1 eingesetzt wurde. 6Bei einer Aufgabe der Selbstnutzung nach § 92a Absatz 3 Satz 1 gelten im Beitragsjahr der Aufgabe der Selbstnutzung auch die nach der Aufgabe der Selbstnutzung geleisteten Beiträge oder Tilgungsleistungen als Altersvorsorgebeiträge nach Satz 1. 7Bei einer Reinvestition nach § 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 1 gelten im Beitragsjahr der Reinvestition auch die davor geleisteten Beiträge oder Tilgungsleistungen als Altersvorsorgebeiträge nach Satz 1. 8Bei einem beruflich bedingten Umzug nach § 92a Absatz 4 gelten
	1.
	
im Beitragsjahr des Wegzugs auch die nach dem Wegzug und

	2.
	
im Beitragsjahr des Wiedereinzugs auch die vor dem Wiedereinzug


geleisteten Beiträge und Tilgungsleistungen als Altersvorsorgebeiträge nach Satz 1.
(2) 1Zu den Altersvorsorgebeiträgen gehören auch
	a)
	
die aus dem individuell versteuerten Arbeitslohn des Arbeitnehmers geleisteten Beiträge an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung zum Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung und

	b)
	
Beiträge des Arbeitnehmers und des ausgeschiedenen Arbeitnehmers, die dieser im Fall der zunächst durch Entgeltumwandlung (§ 1a des Betriebsrentengesetzes) finanzierten und nach § 3 Nummer 63 oder § 10a und diesem Abschnitt geförderten kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung nach Maßgabe des § 1a Absatz 4 und § 1b Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 des Betriebsrentengesetzes selbst erbringt,


wenn eine Auszahlung der zugesagten Altersversorgungsleistung in Form einer Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1 Absatz 1 Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) vorgesehen ist. 2Die §§ 3 und 4 des Betriebsrentengesetzes stehen dem vorbehaltlich des § 93 nicht entgegen.
(3) Zu den Altersvorsorgebeiträgen gehören auch die Beitragsanteile, die zur Absicherung der verminderten Erwerbsfähigkeit des Zulageberechtigten und zur Hinterbliebenenversorgung verwendet werden, wenn in der Leistungsphase die Auszahlung in Form einer Rente erfolgt.
(4) Nicht zu den Altersvorsorgebeiträgen zählen
	1.
	
Aufwendungen, die vermögenswirksame Leistungen nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung darstellen,

	2.
	
prämienbegünstigte Aufwendungen nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2678), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29. Juli 2008 (BGBl. I S. 1509), in der jeweils geltenden Fassung,

	3.
	
Aufwendungen, die im Rahmen des § 10 als Sonderausgaben geltend gemacht werden,

	4.
	
Zahlungen nach § 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 und Absatz 3 Satz 9 Nummer 2 oder

	5.
	
Übertragungen im Sinne des § 3 Nummer 55 bis 55c.


(5) 1Der Zulageberechtigte kann für ein abgelaufenes Beitragsjahr bis zum Beitragsjahr 2011 Altersvorsorgebeiträge auf einen auf seinen Namen lautenden Altersvorsorgevertrag leisten, wenn
	1.
	
der Anbieter des Altersvorsorgevertrags davon Kenntnis erhält, in welcher Höhe und für welches Beitragsjahr die Altersvorsorgebeiträge berücksichtigt werden sollen,

	2.
	
in dem Beitragsjahr, für das die Altersvorsorgebeiträge berücksichtigt werden sollen, ein Altersvorsorgevertrag bestanden hat,

	3.
	
im fristgerechten Antrag auf Zulage für dieses Beitragsjahr eine Zulageberechtigung nach § 79 Satz 2 angegeben wurde, aber tatsächlich eine Zulageberechtigung nach § 79 Satz 1 vorliegt,

	4.
	
die Zahlung der Altersvorsorgebeiträge für abgelaufene Beitragsjahre bis zum Ablauf von zwei Jahren nach Erteilung der Bescheinigung nach § 92, mit der zuletzt Ermittlungsergebnisse für dieses Beitragsjahr bescheinigt wurden, längstens jedoch bis zum Beginn der Auszahlungsphase des Altersvorsorgevertrages erfolgt und

	5.
	
der Zulageberechtigte vom Anbieter in hervorgehobener Weise darüber informiert wurde oder dem Anbieter seine Kenntnis darüber versichert, dass die Leistungen aus diesen Altersvorsorgebeiträgen der vollen nachgelagerten Besteuerung nach § 22 Nummer 5 Satz 1 unterliegen.


2Wurden die Altersvorsorgebeiträge dem Altersvorsorgevertrag gutgeschrieben und sind die Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt, so hat der Anbieter der zentralen Stelle (§ 81) die entsprechenden Daten nach § 89 Absatz 2 Satz 1 für das zurückliegende Beitragsjahr nach einem mit der zentralen Stelle abgestimmten Verfahren mitzuteilen. 3Die Beträge nach Satz 1 gelten für die Ermittlung der zu zahlenden Altersvorsorgezulage nach § 83 als Altersvorsorgebeiträge für das Beitragsjahr, für das sie gezahlt wurden. 4Für die Anwendung des § 10a Absatz 1 Satz 1 sowie bei der Ermittlung der dem Steuerpflichtigen zustehenden Zulage im Rahmen des § 2 Absatz 6 und des § 10a sind die nach Satz 1 gezahlten Altersvorsorgebeiträge weder für das Beitragsjahr nach Satz 1 Nummer 2 noch für das Beitragsjahr der Zahlung zu berücksichtigen.

Das Kapital, das auf der Grundlage zweckgebundener, staatlich geförderter Altersvorsorgeverträge (sog „Riester-Rente“) gebildet wird und die deshalb gem § 115 Abs 3 S 2 ZPO, § 90 Abs 2 Nr 2 SGB XII zum Schonvermögen zählen, sind auch dann nicht zu verwerten, wenn eine reguläre Altersvorsorge in der gesetzlichen Rentenversicherung betrieben wird (OLG Brandenburg FamRZ 2011, 1884). Wegen der Einzelheiten ist auf die Kommentierungen zum EStG Bezug zu nehmen.












f) Werbungskosten, insbesondere Fahrkosten
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Unter Nr 4 fallen die sog Werbungskosten, dh hauptsächlich die zur Erhaltung des Arbeitsplatzes und der beruflichen Leistungsfähigkeit erforderlichen Aufwendungen. Hierzu zählen bei Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit zB die notwendigen Aufwendungen für Arzneimittel, Kleidung, Werkzeuge, Instrumente, Bücher, Aufwendungen für Fahrten zur Arbeitsstätte (näher OLG Zweibrücken JurBüro 1982, 295; OLG Frankfurt FamRZ 1990, 1011; Künzl AnwBl 1991, 121, 123; OLG Dresden OLG-NL 2002, 144) und doppelte Haushaltsführung sowie für Beiträge zu Berufsverbänden (vgl im Einzelnen § 3 der VO zur Durchführung des § 82 SGB XII – Anhang 1).
Nicht abzusetzen sind Kontoführungsgebühren und Rundfunkgebühren. Diese Ausgaben sind bereits im allgemeinen Freibetrag berücksichtigt (OLG Brandenburg 9 WF 301/07 [Kontoführungsgebühren] und 9 WF 356/08 [GEZ], jeweils juris).
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Hinsichtlich der Fahrtkosten zur Arbeitsstätte ist allein § 3 Abs 6 Nr 2 lit a der VO (Anhang 1) zur Festsetzung der Höhe nach heranzuziehen (BGH MDR 2012, 1182 f; OLG Zweibrücken FamRZ 2006, 799; vgl auch OLG Bamberg JurBüro 2007, 376; OLG Stuttgart 17 WF 250/11, juris; OLG Bremen FamRZ 2012, 48). Dies entspricht 5,20 € je Entfernungskilometer und Monat, allerdings ohne die Begrenzung auf 40 km.
Mit der Begründung, die Berechnung auf der Grundlage der VO entspreche nicht mehr der Realität, haben manche Gerichte– allerdings ohne gesetzliche Grundlage – die von ihnen entwickelten unterhaltsrechtlichen Leitlinien oder die Pauschalen des JVEG herangezogen. Soweit daher zT pauschal 0,25 bzw 0,30 €/km und Arbeitstag angesetzt wurden (OLG Hamm FamRZ 2006, 1553; OLG Celle NdsRpfl 2009, 103; OLG Nürnberg FamRZ 2008, 1961; OLG Schleswig FamRZ 2011, 1159) und hierdurch weitaus höhere Beträge abgesetzt werden konnten, hat der BGH dem widersprochen, weil es hierfür an einer gesetzlichen Grundlage fehlt (BGH MDR 2012, 1182f).
Entgegen OLG Brandenburg FamRZ 2008, 158; OLG Zweibrücken FamRZ 2006, 799; OLGR Stuttgart 2008, 36 ist die in § 3 Abs. 6 Nr 2a DVO weiter enthaltene Begrenzung des Fahrtkostenabzugs auf Fahrtstrecken von bis zu 40 Entfernungskilometern bei der PKH/VKH nicht anzuwenden. Vielmehr ist grds auch für darüber hinausgehende Strecken der Pauschbetrag von 5,20 € je km abzusetzen. Die im Sozialhilferecht verankerte Beschränkung auf max 40 Entfernungskilometer Wegstrecke zur Arbeit findet ihre Rechtfertigung darin, dass einem Beschäftigten, der mehr als 40 km von der Arbeitsstätte entfernt wohnt, grds angesonnen werden kann, eine näher zur Arbeitsstätte gelegene Wohnung zu nehmen und dadurch unnötige Fahrtaufwendungen zu ersparen. Kommt er dem nicht nach, fallen ihm die Mehraufwendungen selbst zur Last. Dies passt aber nicht auf die PKH/VKH als punktuell wirkender Sozialhilfe. Im Hinblick darauf wäre es unverhältnismäßig, einem Beschäftigten, der die über 40 Entfernungskilometer hinausgehenden Fahrtaufwendungen bereits auf Kosten seines Lebensunterhalts auf sich nimmt, diesen Abzug bei der Berechnung seiner Bedürftigkeit im Rahmen der PKH/VKH zu verwehren. Ein Verlangen, anlässlich der anstehenden Prozess- oder Verfahrensführung eine näher zur Arbeitsstätte gelegene Wohnung zu nehmen, um für die Verfahrenskosten selbst aufkommen zu können, wäre im Hinblick auf den Zweck der PKH/VKH, den Zugang zu den Gerichten jedermann in gleicher Weise zu eröffnen, nicht angemessen (BGH MDR 2012, 1182 f).
Die Pauschale von monatlich 5,20 € je Entfernungskilometer deckt nur die Betriebskosten einschließlich Steuern ab. Auch die Beiträge zur Kaskoversicherung sind Betriebskosten und damit in der Pauschale enthalten (OLG Hamm JurBüro 2014, 542). Zusätzlich sind konkret nachgewiesene Anschaffungskosten als besondere Belastung iSd § 115 Abs 1 S 3 Nr 5 ZPO zu berücksichtigen (BGH MDR 2012, 1183). Daher können nachgewiesene Darlehensraten für die Anschaffung eines PKH zusätzlich abzusetzen sein, wenn die Anschaffung für den Weg zur Arbeit erforderlich war und nicht im Hinblick auf den bereits abzusehenden Rechtsstreit hätte zurückgestellt werden können (vgl auch OLG Bremen FamRZ 2012, 48; aA noch OLG Hamm MDR 2010, 1344).
Aufwendungen für einen PKW sind auch dann vom einzusetzenden Einkommen abzugsfähig, wenn die Antragstellerin zwar keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, auf Grund einer nachgewiesenen Gehbehinderung aber auf die Nutzung eines PKW angewiesen ist (OLG Bremen FF 2013, 256 f).
Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zählen zu den Werbungskosten zB Schuldzinsen und dauernde Lasten, Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche Abgaben und Versicherungsbeiträge sowie der Erhaltungsaufwand (vgl § 7 der VO – Anhang 1).
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Nach § 7 Abs 3 der VO (Anhang 1) sind die auf die selbst genutzte Wohnung entfallenden Werbungskosten nicht absetzbar.












g) Kinderfreibetrag
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Nach dem Wegfall des Kinderfreibetrages gem § 76 Abs 2 Nr 5 BSGH aF gilt nunmehr § 115 Abs 1 S 3 Nr 2 lit b.












h) Behinderte: Anrechnung von Arbeitsförderungsgeld
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Behinderte, die in Behindertenwerkstätten arbeiten, erhalten nach § 43 SGB IX über die Werkstätten Arbeitsförderungsgeld, das zusätzlich zu den Arbeitsvergütungen gezahlt wird. Es beträgt derzeit max 26 € monatlich und ist gem § 82 Abs 2 Nr 5 SGB XII vom Einkommen abzuziehen.











20. Freibetrag für Erwerbstätige gem § 115 Abs 1 S 3 Nr 1 lit b
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Erwerbstätige können – unabhängig davon, ob sie selbstständig oder unselbstständig tätig sind – höchsten 50 % des durch die RegelsatzVO nach § 28 Abs 2 S 1 SGB XII festgesetzten Regelsatzes für den Haushaltsvorstand vom Einkommen absetzen. Der Betrag wird jährlich durch das BMJ bekannt gegeben – zuletzt PKHB 2015 (Anhang 9). Für die Zeit ab dem 1.1.2015 beläuft er sich auf 210 €.










21. Unterhaltsfreibeträge für die Partei gem § 115 Abs 1 S 3 Nr 2 lit a
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Für die Partei sind 110 % des Eckegelsatzes der RegelsatzVO nach § 28 Abs 2 S 1 SGB XII abzuziehen. Der Betrag wird jährlich durch das BMJ bekannt gegeben – zuletzt PKHB 2015 – (Anhang 9 – zur Anwendung Rn 55). Für die Zeit ab dem 1.1.2013 beläuft er sich auf 462 €. Dieser Betrag gilt auch für minderjährige ASt (entgegen OLG Bamberg FamRZ 1998, 1604), da für einen geringeren Freibetrag für Minderjährige keine Rechtsgrundlage ersichtlich ist.
Bei der Berechnung des Einkommens für Strafgefangene soll nach verbreiteter Ansicht anstelle des Freibetrages für die Partei gem § 115 Abs 1 S 3 Nr 2 lit a ZPO nur ein Abzug in Höhe des um 10 % erhöhten Taschengeldanspruches für bedürftige Strafgefangene im Sinne von § 46 StVollzG zu berücksichtigen sein (OLG München FamRZ 2012, 1576 mwN), weil Der Lebensunterhalt eines Strafgefangenen  im Gegensatz zum der gesetzlichen Regelung zu Grunde liegenden Regelfall einer bedürftigen Partei  durch die Justizvollzugsanstalt sichergestellt sei.










22. Unterhaltsfreibeträge für Ehegatten und Lebenspartner gem § 115 Abs 1 S 3 Nr 2 lit a
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Für Ehegatten und Lebenspartner ist der gleiche Betrag abzuziehen wie für den ASt, zur Höhe vgl Rn 45. Lebenspartner sind nur solche iSv § 1 LPartG, nicht bloße Lebensgefährten oder sonstige außereheliche Partner. Indes mindert sich gem § 115 Abs 1 S 7 der Freibetrag um das Einkommen des Ehegatten bzw Lebenspartners. Das Einkommen ist genauso wie das Einkommen des ASt zu berechnen (oben Rn 8–31), sodann sind die nach § 82 SGB XII vorzunehmenden Abzüge herunterzurechnen (oben Rn 32–44) und schließlich die (anteiligen) Kosten für Wohnung und Heizung (unten Rn 56–61), bevor die Summe vom Freibetrag des ASt abgezogen wird (Nickel MDR 2005, 734).
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Wird Unterhalt in Form einer Geldrente gezahlt, so ist sie anstelle des Freibetrages abzusetzen, § 115 Abs 1 S 8. Damit ist klargestellt, dass es bei der Gewährung von Unterhalt in Form von Geldrenten auf die tatsächlich geleistete Zahlung ankommt (OLG Köln JurBüro 1995, 424). Abzustellen ist grds auf den Regelsatz – darüber hinaus erbrachte Leistungen können aber bis zur Grenze der Angemessenheit nach § 115 Abs 1 S 3 Nr 4 abgezogen werden (su Rn 62 ff). Nur wenn der Unterhalt nicht durch eine Geldrente, sondern in Naturalien geleistet wird, verbleibt es bei den Freibeträgen des Gesetzes.










23. Unterhaltsfreibeträge für andere gesetzlich Unterhaltsberechtigte nach § 115 Abs 1 S 3 Nr 2 lit b
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Die gesetzliche Regelung zur Anrechnung von Unterhaltsfreibeträgen für andere gesetzlich Unterhaltsberechtigte ist in Reaktion auf die Rspr des BVerfG (E 125, 175 = NJW 2010, 505) geändert worden. Nunmehr gelten nach dem Alter des Unterhaltsberechtigten gestaffelte Beträge, um die steigenden altersspezifischen Bedürfnisse abbilden zu können. Nach der PKHB 2015 (Anhang 9) sind seit dem 1.1.2015 folgende Beträge vom Einkommen der Partei abzusetzen:
	–
	Erwachsene: 370 €,

	–
	Jugendliche (14–17 Jahre): 349 €,

	–
	Kinder (6–13 Jahre): 306 €,

	–
	Kinder (0–5 Jahre): 268 €.


Maßgeblich ist das Lebensalter zum Zeitpunkt der Bewilligung. Ist Ratenzahlung angeordnet, kann der gestiegene Abzug nur unter den Voraussetzungen des § 120 Abs 1 S 2 ZPO geltend gemacht werden: Die Berücksichtigung des höheren Abzugs müsste also dazu führen, dass keine Raten mehr zu zahlen sind (näher: § 120a Rn 16).
Die Ausstattung mit Schulbedarf (§ 34 Abs 3 SGB XII, 100 € pauschal pa) wie auch der Bedarf für Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben (§ 34 Abs 7 SGB XII, 10 € pauschal pro Monat) ist nicht Bestandteil der sozialrechtlichen Regelsätze, sondern wird sozialrechtlich nach § 34a SGB XII gesondert gewährt. Dennoch sind diese Bedarfe in den PKHB-Sätzen enthalten und können grds nicht gesondert abgezogen werden. Denn die PKHB-Sätze enthalten (in Umsetzung von § 115 Abs 1 S 3 Nr 2 lit b) einen Sicherheitszuschlag von 10 %, der die entspr Sonderbedarfe abdeckt (Zöller/Geimer § 115 Rn 30a).
Kosten für mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 Abs 2 Nr 2 SGB XII) oder Nachhilfeunterricht (§ 34 Abs 4 SGB XII) sind dagegen – wie schon bisher – gesondert zu berücksichtigen.
Im Einzelfall können Kosten für Stiefkinder trotz fehlender gesetzlicher Unterhaltsverpflichtung in Abzug gebracht werden, wenn die Stiefkinder mit dem Antragsteller und seiner Ehefrau eine Haushaltsgemeinschaft bilden und aus diesem Grund nicht mehr berechtigt sind, Sozialleistungen zu beziehen (OLG Köln 4 WF 192/11, juris).











a) Freigrenzenübersteigende Leistungen
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Werden tatsächlich höhere Leistungen durch den ASt erbracht, können die den jeweiligen Regelsatz übersteigenden Beträge bis zur Grenze der Angemessenheit nach § 115 Abs 1 S 3 Nr 4 als besondere Belastung berücksichtigt werden (su Rn 62 ff). Werden geringere Leistungen erbracht, sind nur diese abzuziehen.












b) Kinderbetreuungskosten
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Kinderbetreuungskosten (zB Tagesmutter/Kindergarten), die über den Regelsatz hinausgehen, sind als besondere Belastungen zu berücksichtigen (aA 8. Aufl; OLG Naumburg FamRZ 2000, 1093).
Betreuen beide Ehegatten/Lebenspartner gemeinsam die Kinder, kann jeder von ihnen die Unterhaltsfreibeträge ungekürzt und ungeteilt berücksichtigen (B/W-S/G/D Rn 271; aA OLG Celle NdsRpfl 1986, 103 f; Stein/Jonas/Bork § 115 Rn 48 mwN).











24. Anrechnung des Einkommens von Unterhaltsberechtigten, § 115 Abs 1 S 7
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Der Betrag mindert sich um ein etwaiges Einkommen der Unterhaltsberechtigten (zB Eigenverdienst der Kinder; Rentenansprüche der Eltern), § 115 Abs 1 S 7. Wird Unterhalt in Form einer Geldrente gezahlt, so ist sie anstelle des Freibetrages abzusetzen, soweit dies angemessen ist, § 115 Abs 1 S 8. Damit ist klargestellt, dass es bei der Gewährung von Unterhalt in Form von Geldrenten auf die tatsächlich geleistete Zahlung ankommt (OLG Köln JurBüro 1995, 424). Nur wenn der Unterhalt nicht durch eine Geldrente, sondern in Naturalien geleistet wird, verbleibt es bei den Freibeträgen des Gesetzes.










25. Unterhaltsberechtigte im Ausland
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Die Pauschalbeträge sind nicht ohne weiteres anzuwenden, wenn die Angehörigen eines ASt im Ausland leben. Da sich die Unterhaltsverpflichtungen nach dem Recht des Heimatstaates richten, sind die nach bundesdeutschen Lebenshaltungskosten eingearbeiteten Pauschalbeträge nicht verwertbar. Im Einzelfall kann aber auch der Regelsatz zu überschreiten sein (zB bei einem in der Schweiz studierenden Kind wegen deutlich höherer Kosten). Die ins Ausland übermittelten Unterhaltsleistungen können (begrenzt) als besondere Belastung nach § 115 Abs 1 S 3 Nr 4 berücksichtigt werden.










26. Unterhaltszahlungen ohne gesetzliche Verpflichtung
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Die Zahlungen an Personen, denen ohne gesetzliche Verpflichtung Unterhalt gewährt wird, können nicht nach § 115 Abs 1 S 3 Nr 2b), sondern allenfalls als besondere Belastung iSv § 115 Abs 1 Nr 4 berücksichtigt werden.










27. Zur Anwendung der Prozesskostenhilfebekanntmachung – PKHB
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Die PKHB ist im Anhang 9 abgedruckt. Anzuwenden ist stets der bei Bewilligung der PKH geltende Satz. Er bleibt grds während der gesamten Ratenlaufzeit unverändert. Von der Hinzurechnung eines Zukunftszuschlags, der den Gerichten eine Überprüfung der festgesetzten PKH-Raten erspart hätte, hat der Gesetzgeber abgesehen (BT-Drucks 12/6963 S 8). In den Fällen, in denen während der vierjährigen Ratenlaufzeit auf Grund von Erhöhungen der Bedarfssätze das Existenzminimum bei Fortdauer der Ratenzahlungsverpflichtung gefährdet wird, kommt eine Änderung der Bewilligungsentscheidung nach § 120 Abs 4 ZPO in Betracht (näher: § 120a Rn 16).










28. Abzug für Unterkunft und Heizung, § 115 Abs 1 S 3 Nr 3
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Die Kosten für Unterkunft und Heizung sollen grds in der tatsächlich entstandenen Höhe vom Einkommen abgesetzt werden. Leben mehrere Personen in der Unterkunft, kann der Anteil des ASt an den Gesamtkosten nach Kopfzahlen zu berechnen sein. Dies ist jedoch nicht schematisch, sondern in erster Linie nach den Angaben des ASt (die ggf glaubhaft zu machen sind) zu ermitteln. Im Einzelfall kann ein höheres Einkommen eines Mitbewohners zu einem geringeren Anteil des ASt führen (OLG Saarbrücken FamFR 2011, 7).











a) Welche Kosten sind absetzbar?
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Sie umfassen den tatsächlich gezahlten Mietzins und die Betriebs- und Nebenkosten. Die Kosten für Strom und Gas zum Kochen gehören nicht zu Betriebs- oder Nebenkosten, sondern sind in den Abzügen gem § 115 Abs 1 S 3 Nr 1 und 2 enthalten (BGH NJW-RR 2008, 595 mwN; OLG Celle MDR 2011, 257)). Abzuziehen sind aber die Kosten für Wasser und Abwasser. Der Grundfreibetrag nach § 115 Abs 1 S 3 Nr 2 lit a, der an den sozialhilferechtlichen Regelsatz anknüpft, enthält diese Kosten nicht mehr. Denn nach dem seit dem 1.1.2011 geltenden Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs nach § 28 SGB XII sind die Kosten für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung kein bei der Ermittlung des Regelbedarfs zu berücksichtigender Faktor (BSGE 111, 211, Rn. 68). Damit sind diese Kosten seit dem 1.1.2011 als Bestandteil der Mietnebenkosten zu berücksichtigen (vgl OLG Brandenburg MDR 2015, 483; OLG Frankfurt FamRZ 2014, 410; OLG Dresden FamRZ 2014, 962; OLG Saarbrücken MDR 2014, 408; OLG Celle JurBüro 2014, 648).












b) Anwendung der Wohngeldverordnung
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Entsprechend § 5 der Wohngeldverordnung – WoGV – vom 21.12.1971 in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.10.2001 (BGBl I S 2722), zuletzt geändert durch Art 1 V v 15.12.2008 (BGBl I S 2486; abgedruckt als Anhang 11) können wie bei der Wohngeldgewährung bei im Einzelfall noch nicht feststehenden Betriebskosten Erfahrungswerte als Pauschbeträge angesetzt werden. Bezieht eine Partei Wohngeld, empfiehlt es sich daher, ihr gem § 118 Abs 2 S 2 ZPO aufzugeben, den Wohngeldbescheid vorzulegen. Zur Wohnraumnutzung in Heimen vgl LG Koblenz JurBüro 2001, 98 u FamRZ 2001, 1153. Ein Abzug fiktiver Kosten ist nicht möglich (so aber OLG Köln FamRZ 2003, 774; aA zu Recht LG Koblenz aaO).
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Lebt ein Angehöriger mit eigenem Einkommen (OLG Düsseldorf Rpfleger 2001, 434) im Haushalt der Partei, ist sein Mietanteil im Verhältnis der Einkommen aufzuteilen (ArbG Regensburg JurBüro 1992, 698; OLG Koblenz FamRZ 1997, 679; Wyrwa/Cavada FamRZ 1995, 1040, 1041). Denkbar ist auch, zunächst bei etwa tatsächlich bestehenden Vereinbarungen, nach Kopfteilen (OLG Koblenz FamRZ 2000, 1093; OLG Köln FamRZ 2003, 1394; OLG Bamberg JurBüro 2007, 376), nach Fläche oder nach den Mehrkosten vorzugehen. Wegen der in der Höhe regional stark voneinander abweichenden Mieten und der Tatsache, dass sie in der Vergangenheit stärker angestiegen sind als die übrigen Lebenshaltungskosten, ist von einer Pauschalierung abgesehen worden.












c) Auffälliges Missverhältnis
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Die Kosten sind nur abzugsfähig, soweit sie nicht in einem auffälligen Missverhältnis zu den Lebensverhältnissen der Partei stehen. Den Gerichten ist damit ein genügend weiter Entscheidungsspielraum zugestanden worden, mit dem den Gegebenheiten des Einzelfalles und regionalen Besonderheiten Rechnung getragen werden kann. Es erscheint zweifelhaft, ob man feste Grenzen dergestalt ziehen kann, dass die Hälfte des Nettoeinkommens nicht überschritten werden darf (so aber OLG Brandenburg FamRZ 2001, 1085). Die Abzugsfähigkeit wird nur dann verneint werden können, wenn die aufgewendeten Kosten als offensichtlicher Luxus erscheinen. Dies ist nicht der Fall, wenn die Wohnung in der Trennungszeit nur noch von einem Ehepartner bewohnt wird (OLG München FamRZ 1997, 299).












d) Finanzierungskosten
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Zu den Kosten der Unterkunft zählen entspr §§ 10–12 WoGV (siehe Anhang 11) ferner die Belastung durch die ausgewiesenen Fremdmittel für Erwerb oder Errichtung von eigengenutztem Wohnraum (Eigenheim, Eigentumswohnung) und dessen Instandhaltung. Hierbei wird dem Verbot des „auffälligen Missverhältnisses“ besondere Beachtung zu schenken sein. Bedenkenlos erscheinen Zins- und Tilgungsleistungen für ein selbstgenutztes Eigenheim (OLG München NJW 1981, 2128; OLG Celle JurBüro 1981, 1576; BVerwG ZfSH 1971, 34, 35; OVG Bremen JurBüro 1991, 1113; LG Göttingen Rpfleger 1994, 303; OLG Karlsruhe FamRZ 1998, 488; aA Fichtner/Wenzel § 84 Rn 10). Diese Grundsätze gelten auch für das teilweise selbstgenutzte Zweifamilienhaus. Soweit Aufwendungen für den nicht selbstgenutzten Teil anfallen, um ausschließlich Vermögen zu bilden, bleiben sie unberücksichtigt, soweit sie nicht als Abzugsposten im Rahmen des § 7 der VO zur Durchführung des § 82 SGB XII (Anhang 1) in Betracht kommen (siehe auch unten Rn 115). Aufwendungen für den Bau eines Hauses, das für die Partei nicht lebensnotwendig ist und von ihr auch nicht bewohnt wird, dienen allein der Vermögensbildung und bleiben deshalb unberücksichtigt (OLG Bamberg JurBüro 1981, 611). Das gilt auch für den Erwerb von Ferienwohnungen (LAG Ba-Wü JurBüro 1988, 898).











29. Besondere Belastungen – § 115 Abs 1 S 3 Nr 5
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§ 115 Abs 1 S 3 Nr 5 Hs 1 enthält eine Härteklausel, die zulässt, dass vom Einkommen weitere Beträge abgezogen werden können, soweit dies mit Rücksicht auf besondere Belastungen angemessen ist. Die antragstellende Partei soll sich in ihrer Lebensführung wegen des Prozesses nicht wesentlich einschränken müssen (Schuster Prozesskostenhilfe § 115 Rn 5; Thomas/Putzo/Reichold § 115 Rn 13). Der Gesetzgeber hat auf die Anführung weiterer Beispiele verzichtet. Ursprünglich waren hierfür Absetzungen „mit Rücksicht auf den besonderen Umfang der gesetzlichen Unterhaltspflichten“ und „laufende Unterhaltsleistungen, die einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprechen“ vorgesehen (BT-Drucks 8/3068 S 5, § 114b Abs 2 Nr 1 u 2 RegE). Hierzu können auch tatsächliche Unterhaltslasten gezählt werden, die aus einer Kürzung des Arbeitslosengeld II gem § 31 SGB II bei Personen entstehen, die mit dem ASt zusammenleben (OLG Bremen FamRZ 1997, 298; aA OLG Koblenz JurBüro 1997, 30).
Im Einzelfall können Kosten für Stiefkinder trotz fehlender gesetzlicher Unterhaltsverpflichtung in Abzug gebracht werden, wenn die Stiefkinder mit dem ASt und seiner Ehefrau eine Haushaltsgemeinschaft bilden und aus diesem Grund nicht mehr berechtigt sind, Sozialleistungen zu beziehen (OLG Köln 4 WF 192/11, juris).











a) Auswirkung der Berücksichtigung aus Ratenfestsetzung
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Wenn wegen besonderer Belastungen Beträge abzusetzen sind und anzunehmen ist, dass die Belastungen bis zum Ablauf von vier Jahren ganz oder teilweise entfallen werden, so setzt das Gericht gem § 120 Abs 1 S 2 ZPO zugleich mit der Bewilligung der PKH diejenigen Zahlungen fest, die sich ergeben, wenn die Belastungen nicht oder nur in verringertem Umfang berücksichtigt werden, und bestimmt den Zeitpunkt, von dem an sie zu erbringen sind.












b) Luxusausgaben, Spekulationsgeschäfte
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Nicht angemessen erscheinen solche Belastungen, die auf Luxusausgaben, Spekulationsgeschäften oder ähnlichen, mit Sinn und Zweck der PKH nicht zu vereinbarenden finanziellen Aufwendungen der Partei beruhen. Dies kann auch für solche finanziellen Belastungen gelten, die in einem deutlichen und krassen Missverhältnis zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Partei stehen (OLG Bamberg FamRZ 1986, 699).












c) Geldbußen, Geldstrafen
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Die zu leistenden Raten auf Geldstrafen oder Geldbußen sind grds nicht einkommensmindernd zu berücksichtigen (BGH FamRZ 2011, 554; OLG Celle FamRZ 2011, 1159; aA KG FamRZ 2006, 871). Andernfalls würde über die PKH/VKH die Strafe indirekt bezahlt. Nach § 42 StGB iVm § 459a StPO kann der Bedürftige bei einer – auch im Lichte der von ihm verwirkten Strafe – nicht mehr zumutbaren wirtschaftlichen Belastung eine entsprechende Zahlungserleichterung bei der Vollstreckungsbehörde erreichen. Damit ist sichergestellt, dass ihm der Zugang zu den Gerichten nicht versperrt wird (BGH aaO).












d) Vermögenswirksame Leistungen
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Diese sind als besondere Belastungen abzusetzen, da die Anlage langfristig erfolgt und nicht zur Zahlung der Prozesskosten verwendet werden kann (B/W-S/G/D Rn 244; anders OLG Bamberg JurBüro 1987, 1414).












e) Mischung von Naturalunterhalt und Geldzahlungen
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Nach der Härteklausel kann auch in den Fällen verfahren werden, in denen der Unterhalt zT in Form von Unterhaltsrente, zT in Form von Naturalleistungen erbracht wird (etwa bei Studenten, die am Studienort untergebracht sind, am Wochenende aber in den elterlichen Haushalt zurückkehren). Hier kann der durch Naturalleistungen zusätzlich erbrachte Unterhalt uU als weitere besondere Belastung berücksichtigt werden, falls dies angemessen erscheint, insbesondere die gezahlte Unterhaltsrente nicht schon ausreichend und angemessen ist (Schuster Prozesskostenhilfe § 115 Rn 6; im Ergebnis ebenso OLG Köln FamRZ 1989, 524).












f) Weitere besondere Belastungen iSv § 87 Abs 1 SGB XII
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Aus der weiteren Begründung des Gesetzentwurfes (BT-Drucks 8/3068 S 25) ergibt sich, dass unter den „besonderen Belastungen“ neben den bereits erwähnten solche iSd § 87 Abs 1 SGB XII zu verstehen sind. Als solche können im Einzelfall in Betracht kommen:













aa) Darlehens- und Kreditverbindlichkeiten
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Vgl zunächst Rn 6, 7. Darlehens- und Kreditverbindlichkeiten, die eingegangen worden sind, bevor sich die Notwendigkeit, einen Prozess führen zu müssen, abzeichnete (ArbG Regensburg JurBüro 1994, 479 m Anm Mümmler; OLG Köln FamRZ 1996, 873 – Ls) – soweit Zins und Tilgung tatsächlich geleistet werden. Andernfalls kommt eine Berücksichtigung nur soweit in Betracht, als für die Verbindlichkeiten ein unabwendbares Bedürfnis besteht (OLG Bamberg JurBüro 1987, 1712; Künzl AnwBl 1991, 121, 127 – zB Anschaffung einer Waschmaschine für eine Familie). Darlehensbelastungen müssen der üblichen Zins- und Tilgungsbelastung entsprechen (BGH NJW-RR 1990, 450). Die monatlichen Belastungen dürfen nicht in einem deutlichen und krassen Missverhältnis zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen stehen (OLG Bamberg JurBüro 1986, 1871; 1987, 133; Künzl aaO S 124). Eine Berücksichtigung erscheint darüber hinaus nicht nur bei böswillig herbeigeführter Kostenarmut, sondern auch dann unangemessen, wenn die Verschuldung nicht in einer normalen Lebensführung, sondern im Streben nach rascher Reichtumsbildung, insbesondere auch durch spekulative Vermögensgeschäfte, begründet ist (OLG Köln FamRZ 1985, 414; OLG Bamberg aaO; zu Spielschulden OLG Bamberg JurBüro 1991, 843). In Betracht kommen hingegen weiter Belastungen im Zusammenhang mit Familienereignissen (zB Geburt, Heirat, Tod); Beiträge für Versicherungen, soweit diese nicht schon gem Rn 36 ff berücksichtigt sind (OLG Frankfurt FamRZ 1982, 418); Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (vgl BT-Drucks 8/3068 S 25); Tilgungsleistungen auf betriebliche Kredite, nicht aber steuerrechtliche Abschreibungen (OLG Thüringen FamRZ 1997, 622).
Die ratenweise Rückzahlung zu Unrecht bezogener Sozialleistungen ist nicht zu berücksichtigen (OLG Köln 4 WF 192/11, juris).
Erhält der Antragsteller im laufenden Verfahren eine Zahlung und verwendete er diese für die Zahlung der Kostenvorschussrechnung seines Prozessbevollmächtigten sowie zur Sondertilgung eines Darlehens, so wäre es ihm zumutbar gewesen, einen Teil der erhaltenen Zahlung auch für die Zahlung der Gerichtskosten zurück zu behalten. PKH kann dann nicht gewährt werden. Weil das Geld nicht für zwangsläufig zu erbringende Zahlungen verwendet wurde, ist der Antragsteller so zu stellen, als verfüge er noch über die entspr finanziellen Mittel. Eine andere Betrachtung liefe darauf hinaus, dass die Solidargemeinschaft die Sondertilgung des Darlehens des ASt finanzieren müsste (OLG Oldenburg NdsRpfl 2015, 154).














bb) Kosten der Rechtsverfolgung
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Kosten der Rechtsverfolgung aus vorangegangenen Verfahren gehören ebenfalls hierher (Mümmler JurBüro 1981, 5), ebenso die monatlichen Ratenzahlungsverpflichtungen aus einem anderen Verfahren mit PKH (BGH NJW-RR 1990, 450; OLG Saarbrücken JurBüro 2013, 208; Mümmler JurBüro 1988, 706). Ratenzahlungen sind dann erst ab dem Zeitpunkt der vollständigen Tilgung der Altverbindlichkeiten aufzunehmen bzw zu erhöhen (§ 120a ZPO). Andererseits lösen Ratenzahlungsverpflichtungen bei einem Unterhaltsberechtigten keinen Mehrbedarf aus (OLG Schleswig FamRZ 2000, 1586). Für das Verbundverfahren und die gebührenrechtlich selbstständigen Verfahren auf Erlass einer eA sollen nach OLG Düsseldorf FamRZ 1991, 1325; Rpfleger 1992, 49 insgesamt nur 48 Raten zu zahlen sein.













g) Mehrbedarfe nach § 21 SGB II und  § 30 SGB XII, Abs 1 S 3 Nr 4
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Nachdem das BSHG durch die Einfügung der Sozialhilfe in das SGB II sowie das SGB XII weggefallen war, entstand eine Gesetzeslücke hinsichtlich der Behandlung des Mehrbedarfs von ASt mit besonderen gesundheitlichen Einschränkungen. In Reaktion zur Lösung des BGH (FamRZ 2010, 1324 ff), der einen konkreten Nachweis des tatsächlichen Bedarfs forderte und keinen pauschalen Abzug mehr zuließ, hat der Gesetzgeber nunmehr wieder Pauschalen eingeführt (vgl Nickel MDR 2013, 890, 891).
Zur Berücksichtigung von tatsächlich geleisteten Mehrbedarfszahlungen als Einkommen vgl Rn 14. Berücksichtigt man die tatsächlich erbrachte pauschale Zahlungen als Einkommen, sind sie im Umkehrschluss in voller Höhe als tatsächlich entstandener Mehrbedarf pauschal einkommensmindernd abzuziehen (BT-Drucks 17/11472 S 30). Ein konkreter Nachweis ist aufgrund der gesetzlichen Neuregelung in Abs 1 S 3 Nr 4 bei aus den Sozialkassen geleisteten Zahlungen nicht mehr erforderlich (anders noch BGH FamRZ 2010, 1324: Nachweis erforderlich).
Unabhängig davon, ob Sozialtransferzahlungen gewährt werden, muss tatsächlich Mehrbedarf stets berücksichtigt werden. Allerdings muss dann der ASt die Tatbestandsvoraussetzungen der § 21 SGB II bzw § 30 SGB XII konkret nachweisen (BT-Drucks 17/11472 S 30).


§ 21 SGB II Mehrbedarfe
(1) Mehrbedarfe umfassen Bedarfe nach den Absätzen 2 bis 6, die nicht durch den Regelbedarf abgedeckt sind.
(2) Bei werdenden Müttern wird nach der zwölften Schwangerschaftswoche ein Mehrbedarf von 17 Prozent des nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs anerkannt.
(3) Bei Personen, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen, ist ein Mehrbedarf anzuerkennen
	1.
	
in Höhe von 36 Prozent des nach § 20 Absatz 2 maßgebenden Bedarfs, wenn sie mit einem Kind unter sieben Jahren oder mit zwei oder drei Kindern unter 16 Jahren zusammenleben, oder

	2.
	
in Höhe von 12 Prozent des nach § 20 Absatz 2 maßgebenden Bedarfs für jedes Kind, wenn sich dadurch ein höherer Prozentsatz als nach der Nummer 1 ergibt, höchstens jedoch in Höhe von 60 Prozent des nach § 20 Absatz 2 maßgebenden Regelbedarfs.


(4) 1Bei erwerbsfähigen behinderten Leistungsberechtigten, denen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 des Neunten Buches sowie sonstige Hilfen zur Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben oder Eingliederungshilfen nach § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Zwölften Buches erbracht werden, wird ein Mehrbedarf von 35 Prozent des nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs anerkannt. 2Satz 1 kann auch nach Beendigung der dort genannten Maßnahmen während einer angemessenen Übergangszeit, vor allem einer Einarbeitungszeit, angewendet werden.
(5) Bei Leistungsberechtigten, die aus medizinischen Gründen einer kostenaufwändigen Ernährung bedürfen, wird ein Mehrbedarf in angemessener Höhe anerkannt.
(6) 1Bei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbedarf anerkannt, soweit im Einzelfall ein unabweisbarer, laufender, nicht nur einmaliger besonderer Bedarf besteht. 2Der Mehrbedarf ist unabweisbar, wenn er insbesondere nicht durch die Zuwendungen Dritter sowie unter Berücksichtigung von Einsparmöglichkeiten der Leistungsberechtigten gedeckt ist und seiner Höhe nach erheblich von einem durchschnittlichen Bedarf abweicht.
(7) 1Bei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbedarf anerkannt, soweit Warmwasser durch in der Unterkunft installierte Vorrichtungen erzeugt wird (dezentrale Warmwassererzeugung) und deshalb keine Bedarfe für zentral bereitgestelltes Warmwasser nach § 22 anerkannt werden. 2Der Mehrbedarf beträgt für jede im Haushalt lebende leistungsberechtigte Person jeweils
	1.
	
2,3 Prozent des für sie geltenden Regelbedarfs nach § 20 Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 Nummer 2, Absatz 3 oder 4,

	2.
	
1,4 Prozent des für sie geltenden Regelbedarfs nach § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder § 23 Nummer 1 bei Leistungsberechtigten im 15. Lebensjahr,

	3.
	
1,2 Prozent des Regelbedarfs nach § 23 Nummer 1 bei Leistungsberechtigten vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres oder

	4.
	
0,8 Prozent des Regelbedarfs nach § 23 Nummer 1 bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres,


soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht oder ein Teil des angemessenen Warmwasserbedarfs nach § 22 Absatz 1 anerkannt wird.
(8) Die Summe des insgesamt anerkannten Mehrbedarfs nach den Absätzen 2 bis 5 darf die Höhe des für erwerbsfähige Leistungsberechtigte maßgebenden Regelbedarfs nicht übersteigen.



§ 30 SGB XII Mehrbedarf
(1) Für Personen, die
	1.
	die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 [Anm: abhängig vom Geburtsjahr 65 Jahre 1 Monat – 67 Jahre] erreicht haben oder

	2.
	die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 noch nicht erreicht haben und voll erwerbsgemindert nach dem Sechsten Buch sind,


und durch einen Bescheid der nach § 69 Abs. 4 des Neunten Buches zuständigen Behörde oder einen Ausweis nach § 69 Abs. 5 des Neunten Buches die Feststellung des Merkzeichens G nachweisen, wird ein Mehrbedarf von 17 vom Hundert der maßgebenden Regelbedarfsstufe anerkannt, soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht.
(2) Für werdende Mütter nach der 12. Schwangerschaftswoche wird ein Mehrbedarf von 17 vom Hundert der maßgebenden Regelbedarfsstufe anerkannt, soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht.
(3) Für Personen, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen, ist, soweit kein abweichender Bedarf besteht, ein Mehrbedarf anzuerkennen
	1.
	
in Höhe von 36 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 für ein Kind unter sieben Jahren oder für zwei oder drei Kinder unter sechzehn Jahren, oder

	2.
	
in Höhe von 12 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 für jedes Kind, wenn die Voraussetzungen nach Nummer 1 nicht vorliegen, höchstens jedoch in Höhe von 60 vom Hundert des Eckregelsatzes.


(4) 1Für behinderte Menschen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und denen Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 geleistet wird, wird ein Mehrbedarf von 35 vom Hundert der maßgebenden Regelbedarfsstufe anerkannt, soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht. 2Satz 1 kann auch nach Beendigung der in § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Leistungen während einer angemessenen Übergangszeit, insbesondere einer Einarbeitungszeit, angewendet werden. 3Absatz 1 Nr. 2 ist daneben nicht anzuwenden.
(5) Für Kranke, Genesende, behinderte Menschen oder von einer Krankheit oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die einer kostenaufwändigen Ernährung bedürfen, wird ein Mehrbedarf in angemessener Höhe anerkannt.
(6) Die Summe des nach den Absätzen 1 bis 5 insgesamt anzuerkennenden Mehrbedarfs darf die Höhe der maßgebenden Regelbedarfsstufe nicht übersteigen.
(7) 1Für Leistungsberechtigte wird ein Mehrbedarf anerkannt, soweit Warmwasser durch in der Unterkunft installierte Vorrichtungen erzeugt wird (dezentrale Warmwassererzeugung) und denen deshalb keine Leistungen für Warmwasser nach § 35 Absatz 4 erbracht werden. 2Der Mehrbedarf beträgt für jede im Haushalt lebende leistungsberechtigte Person entsprechend ihrer Regelbedarfsstufe nach der Anlage zu § 28 jeweils
	1.
	
2,3 vom Hundert der Regelbedarfsstufen 1 bis 3,

	2.
	
1,4 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 4,

	3.
	
1,2 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 5 oder

	4.
	
0,8 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 6,


soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht oder ein Teil des angemessenen Warmwasserbedarfs durch Leistungen nach § 35 Absatz 4 gedeckt wird.
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Zur Höhe des Abzugs: Die Frage der Angemessenheit der Absetzung der weiteren Beträge ist durch die gesetzliche Neuregelung in Abs 1 S 3 Nr 4 grds nicht mehr nach den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles zu entscheiden (vgl Rn 71: pauschal in voller Höhe bei tatsächlichen Zahlungen aus den Sozialkassen; gem Nachweis, wenn keine Zahlungen erbracht werden).
Werden Sonderbedarfe geltend gemacht, die über den pauschalierten Sätzen liegen, liegt die Entscheidung zur Höhe der Anrechnung – wie vor der gesetzlichen Neuregelung – im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts (Schuster Prozesskostenhilfe § 115 Rn 5; Thomas/Putzo/Reichold § 115 Rn 13; BGH FamRZ 2010, 1324 ff). Soweit Deckelungen in den Pauschalen vorgesehen sind, sind diese für das PKH-Verfahren nicht bindend (kritischer: Nicke, MDR 2013, 890, 891). Es kann dann eine besondere Belastung iSv § 115 Abs 1 S 3 Nr 5 vorliegen. Indes dürften die Gerichte gut damit beraten sein, ihr Ermessen unter Orientierung an den Regelsätzen etwa von § 30 SGB XII bzw § 21 Abs 3 SGB II auszuüben. Wegen der Mehrkosten für eine krankheitsbedingte Diät siehe OLG Braunschweig NdsRpfl 1988, 238.











30. Sinngemäße Anwendung von § 1610a BGB
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Im Übrigen ist in Nr 4 die sinngemäße Geltung des § 1610a BGB vorgesehen. Die Vorschrift lautet:


§ 1610a BGB Deckungsvermutung bei schadensbedingten Mehraufwendungen
Werden für Aufwendungen infolge eines Körper oder Gesundheitsschadens Sozialleistungen in Anspruch genommen, wird bei der Feststellung eines Unterhaltsanspruchs vermutet, dass die Kosten der Aufwendungen nicht geringer sind als die Höhe dieser Sozialleistungen.
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Die Verweisung hat zur Folge, dass bei Körper- oder Gesundheitsschäden der behinderungsbedingte Mehrbedarf nicht mehr konkret nachgewiesen zu werden braucht (OLG Thüringen FamRZ 1999, 1673).
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Hierunter fallen Zuschüsse zur Beschaffung und Instandhaltung von Fahrzeugen, § 11 Abs 3 BVG; Pauschalen für Kleidung, § 15 BVG; Grundrenten und Schwerstbeschädigtenzulagen, § 31 BVG; Pflegezulagen, § 35 BVG; das Pflegegeld nach § 64 SGB XII, 39 SGB VIII; Blindenhilfen und Blindengelder; ferner: § 52 BPolG; § 80 SoldatenVersG; §§ 47, 50 ZivildiensG; § 51 BSeuchenG; § 1 OEG. Vgl iÜ Rn 15 ff.










31. Zur Ratenberechnung gem § 115 Abs 2
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Die Mindestrate beträgt (statt bisher 15 € nur noch) 10 €. Ist das einzusetzende Monatseinkommen höher als 600 € (bisher 750 €), kann PKH gegen eine monatliche Höchstrate von 300 € zuzüglich den 600 € übersteigenden Teil des Einkommens gewährt werden.
Die bisherige Tabelle ist abgeschafft, weil sie für vermeidbare Ungerechtigkeiten geführt hat, weil demjenigen, dessen Einkommen knapp unter dem Wert zur nächsten Stufe uU mehr verblieb als demjenigen, der nur knapp über dem Sprung lag (BT-Drucks 17/11472 S 30).











a) Ratenhöchstzahl
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Die Zahl der zu bestimmenden Monatsraten ist auf 48 begrenzt, die Mindestzahl beträgt fünf (Abs 4).
Das selbständige Beweisverfahren und der Rechtsstreit bilden eine Einheit bei Ermittlung der Höchstzahl der zu zahlenden Raten, wenn die Streitgegenstände beider Verfahren übereinstimmen (OLG Celle B v 21.7.2015 – 6 W 93/15, juris). Zweck der Begrenzung auf 48 Monatsraten ist es, das finanzielle Risiko der beabsichtigten Rechtsverfolgung für einen Antragsteller von vornherein überschaubar zu halten. Dann aber macht es keinen Unterschied, ob die Beweisaufnahme allein im Rechtsstreit oder auch im selbständigen Beweisverfahren erfolgt, wenn der Streitgegenstand beider Verfahren übereinstimmt.












b) Zur Berücksichtigung von „Nullraten“
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Streitig ist, ob bei der Begrenzung auf 48 Raten sog Nullraten mitzurechnen sind. Diese Frage taucht auf, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Partei geändert haben und das Gericht nach § 120a eine Änderung der Zahlungsbestimmungen vornehmen will. Teilweise wird die Meinung vertreten, Raten auf die Prozesskosten seien grds nur bis zum Ablauf von 48 Monaten nach dem Bewilligungsbeschluss zu zahlen, und zwar auch dann, wenn zunächst ratenfreie PKH bewilligt war und erst nachträglich die Zahlung von Raten angeordnet wird (OLG Karlsruhe FamRZ 1992, 1449). Hierbei wird sogar ein fiktiver Beginn des Fristenlaufs auf den Zeitpunkt bestimmt, in dem üblicherweise die Aufforderung zur Ratenzahlung durch die Justizkasse ergeht (OLG Nürnberg JurBüro 1992, 757). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Es kommt vielmehr auf die effektive Zahlung von Monatsraten an. § 115 Abs 1 S 4 bestimmt zwar eine Höchstzahl von Raten, nicht aber einen Höchstzeitraum, innerhalb dessen sie zu erbringen sind. Vielmehr ist aus dem Wortlaut des Gesetzes „höchstens achtundvierzig Monatsraten aufzubringen“ zu schließen, dass sog Nullraten bei der Anrechnung ausscheiden. Sie können nicht „aufgebracht“ werden (so auch OLG Saarbrücken FamRZ 1993, 1335; OLG Düsseldorf FamRZ 1993, 341; OLG Nürnberg – 11. ZS – FamRZ 1993, 578; OLG Karlsruhe FamRZ 1995, 1505; OLG Bamberg JurBüro 1998, 316). Die Richtigkeit dieser Auffassung folgt auch aus den Gesetzesmaterialien zur Einführung der PKH (BT-Drucks 8/3068 S 4, 24, 44, 53; BT-Drucks 8/3694 S 1, 17). Die Anordnung von Ratenzahlungen mit einer Zahlungsverpflichtung bis zu 48 Monaten ist daher innerhalb der Vierjahresfrist des § 120a Abs 1 S 4 jederzeit möglich, wenn zuvor PKH zum „Nulltarif“ galt.










V. Einsetzbares Vermögen
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§ 115 Abs 3 regelt den Fall, dass die antragstellende Partei einsetzbares Vermögen hat. Wie beim Einkommensbegriff, nimmt das PKH-Recht Bezug auf das Sozialrecht. Das Vermögen ist indes nur insoweit einzusetzen, als es der Partei zumutbar ist.
Entscheidend ist der Vermögensstatus zum Zeitpunkt der Entscheidung. Erlangt eine Partei nach der Bewilligung von PKH/VKH Vermögen, kommt unter den Voraussetzungen des § 120 Abs 4 ZPO eine nachträgliche Zahlungsanordnung in Betracht, aber keine Aufhebung des Bewilligungsbeschlusses nach § 124 ZPO (OLG Hamm FamFR 2011, 91).









1. Definition des Vermögensbegriffs
80


Eine Definition des Vermögensbegriffs hat der Gesetzgeber nicht getroffen. Er verweist auf die entsprechende Anwendung des § 90 SGB XII, der in Abs 1 lediglich bestimmt, dass zum Vermögen iSd BSHG „das gesamte verwertbare Vermögen“ gehört (hierzu grundlegend Burgard NJW 1990, 3240). Dieser Vermögensbegriff wird in § 90 Abs 2 u 3 SGB XII eingeschränkt (Wortlaut und Einzelheiten Rn 109 ff). Nach § 90 Abs 2 SGB XII darf der Einsatz oder die Verwertung einer Reihe von Vermögensbestandteilen nicht verlangt werden. Abs 3 enthält eine Härteklausel.


81


Soweit das Gesetz auf § 90 Abs 2 SGB XII verweist, ist dies im Wesentlichen dahin zu verstehen, dass die Partei keinesfalls ihre Vermögenssubstanz und damit ihre Existenzgrundlage zu gefährden braucht. Andererseits bestimmt sich die Frage der Zumutbarkeit nicht allein nach den Voraussetzungen, unter denen Sozialhilfe gewährt wird. Vielmehr prüft das Gericht die Frage des zumutbaren Einsatzes von Vermögen selbstständig, ohne an die Regelungen des SGB XII gebunden zu sein (OLG Bamberg JurBüro 1982, 293 zu § 88 BSHG aF). Unzumutbar ist es für ein volljähriges Kind, das im Unterhaltsprozess einen vollstreckbaren Titel auf rückständigen Barunterhalt für die Zeit seiner Minderjährigkeit erlangt hat und glaubhaft macht, dass es den Unterhalt an den es in der Zeit der Minderjährigkeit unterhaltenden anderen Elternteil abführen werde, diesen Titel zu seinem Vermögen rechnen zu müssen (iE ebenso OLG Karlsruhe FamRZ 2000, 1585).
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Zum Vermögen gehören alle beweglichen und unbeweglichen Sachen sowie die Forderungen und sonstigen Vermögensrechte (zB Vertreter-, Urheber- und Erfinderrechte; das Recht auf Rücknahme einer hinterlegten Sache nach § 376 Abs 1 BGB), soweit sie verwertbar sind (vgl BT-Drucks 8/3068 S 23). In Frage kommen zB wertvolle Einrichtungsgegenstände, Schmuckstücke, Kraftfahrzeuge (OLG Hamburg FamRZ 1996, 42; OVG Münster FamRZ 1997, 300), Zuchtpferde (LAG Sachsen-Anhalt JurBüro 2002, 376), Grundbesitz (grds LG Duisburg WUM 2002, 378), Wertpapiere (OLG Nürnberg FamRZ 1998, 247: Bundesschatzbriefe); Sparguthaben und sonstige Forderungen gegen Dritte (Schuster Prozesskostenhilfe § 115 Rn 9).
Ggf sind auch Rücklagen zu bilden. Wer zum Zeitpunkt der Trennung über nicht unerhebliches verwertbares Vermögen verfügt, ist grds verpflichtet, hiervon Rücklagen für die Deckung der Kosten des Scheidungsverfahrens zu bilden. (OLG Hamm MDR 2011, 1295; OLG Brandenburg FamRZ 2012, 1719) – das sonst verwertbare Vermögen ist als fiktives Vermögen anzusehen (vgl auch OLG Saarbrücken FamRZ 2012, 1577 zur Erbausschlagung ohne nachvollziehbaren Grund).











a) Kraftfahrzeuge
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Kraftfahrzeuge sind mittelbar über § 90 Abs 2 Nr 9 SGB XII (su Rn 109) geschont, wenn auch nach der Berücksichtigung eines Verkaufserlöses dieser nicht den nach dieser Vorschrift maßgeblichen Freibetrag übersteigt (BVerwG FamRZ 1998, 911 – Ls – u NJW 1998, 1879). Hingegen ist es einer Prozesspartei zuzumuten, einen PKW der Oberklasse (OLG Bamberg JurBüro 1992, 346) oder auch einen sog „Jahreswagen“ der gehobenen Mittelklasse zu veräußern und mit Hilfe des Erlöses die Prozesskosten für ein Scheidungsverfahren zu bestreiten (OLG Karlsruhe Justiz 1981, 84; ebenso OLG Bamberg FamRZ 1999, 1508). Ein Pkw im Wert von 13 000 €, mit dem Kinder zur Schule gefahren werden, gehört nicht zum Schonvermögen, wenn keine besonderen Gründe für die Notwendigkeit der Fahrten zur Schule vorliegen (OLG Stuttgart NJW-RR 2010, 1511).












b) Schmerzensgeldzahlungen
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Wegen der besonderen Ausgleichsfunktion des Schmerzensgelds gehört dieses nicht zum einsatzpflichtigen Vermögen (OLG Köln FamRZ 1988, 95; OLG Celle NJW-RR 1988, 768; OLG Stuttgart Rpfleger 1991, 463; OLG Düsseldorf NJW-RR 1992, 221; OLG Nürnberg JurBüro 1992, 756; OLG Köln JurBüro 1994, 750; OLG Oldenburg NdsRPfl 1996, 251; AnwBl 1996, 54; einschr OLG Hamm FamRZ 1987, 1283; aA unter Hinweis auf die Entscheidung des BGH in NJW 1981, 1836 zum Schmerzensgeld im Zugewinnausgleich: Link JurBüro 1993, 39; einschr: Zumutbarkeit ist von Fall zu Fall zu entscheiden OLG Zweibrücken NJW-RR 1998, 1616; 1998, 478; OLG Koblenz NJW-RR 1999, 1228; OLG Zweibrücken VersR 2003, 526; OLG Karlsruhe VersR 2011, 88).
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Steht dem ASt aber Vermögen aus der Zahlung einer Entschädigung für eine Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Verfügung, ist die Verwertung nicht automatisch unzumutbar (BGH NJW 2006, 1068, 1069).












c) Lebensversicherung
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Die Frage der Verwertbarkeit von Lebensversicherung hat der BGH jüngst wie folgt geklärt:
Die Verwertung durch Kündigung bzw Verkauf ist nicht generell unzumutbar (so 10. Aufl mwN) oder – etwa durch Beleihung – immer zu verlangen. Genereller Prüfungsmaßstab ist § 115 Abs 3 S 2 ZPO iVm § 90 Abs 1 SGB XII.
Die Frage, ob der Einsatz einer Lebensversicherung unzumutbar ist und eine Härte im Sinne von § 115 Abs 3 ZPO iVm § 90 Abs 3 SGB XII darstellt, ist jeweils anhand der Umstände des konkreten Einzelfalls zu beantworten (BGH NJW 2010, 2887 unter Verweis auf OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1917; OLG Stuttgart FamRZ 2009, 1850 ua). Abgesehen von bereits nach § 115 Abs 3 S 2 ZPO iVm § 90 Abs 2 Nr 2 SGB XII geschütztem Kapital und seiner Erträge („Riester-Rente“, oben Rn 39) ist eine Lebensversicherung grds für die Prozesskosten zu verwerten, soweit ihr durch Kündigung, Verkauf oder Beleihung erzielbarer Wert das Schonvermögen nach § 1 Abs 1 S 1 Nr 1 lit b der VO zu § 90 Abs. 2 Nr 9 SGB XII (Anhang 3) übersteigt.
Der generelle Ausschluss der Verwertung von Lebensversicherungen wird solchen Fällen nicht gerecht, in denen bereits eine anderweitige angemessene Altersvorsorge vorhanden ist. Denn für PKH/VKH als Sozialhilfe im Bereich der Rechtspflege gilt der Maßstab des § 90 Abs 1 SGB XII, wonach grds alles Vermögen einzusetzen ist. Dies gilt auch, obwohl Lebensversicherungsbeiträge vom Einkommen abziehbar sind (oben Rn 36 f). Lebensversicherungen sind danach nicht per se, sondern nur in den engen Freibetragsgrenzen Schonvermögen.
Beim Grundsatz der Verwertbarkeit bleibt es auch, wenn eine selbstständig tätige Partei, die keine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erwarten kann, die Lebensversicherungen für ihre Altersvorsorge abgeschlossen hat. Insoweit ist zu berücksichtigen, ob mit den Beträgen, die für die VKH einzusetzen sind, mehr als nur geringfügige Rentenbeträge erwirtschaftet werden können und ob die Partei so jung ist, dass sie noch ausreichend Zeit zum Aufbau ihrer Altersvorsorge hat (OLG Düsseldorf MDR 2012, 1249).
In Härtefällen iSv § 90 Abs 3 S 2 SGB XII kann die Verwertbarkeit ausnahmsweise unzumutbar sein. Atypische Fallkonstellationen können damit im Einzelfall aufgefangen werden. Die Verwertung der Lebensversicherung kann eine Härte begründen, wenn diese unwirtschaftlich ist oder die Aufrechterhaltung einer angemessenen Alterssicherung wesentlich erschweren würde. Die Umstände, die eine Härte begründen sollen, sind vom Antragsteller darzulegen (BGH NJW 2010, 2887). Auf das Verhältnis von Rückkaufswert und eingezahlten Beiträgen (dazu BVerwG NJW 2004, 3647, 3648) kommt es dann nicht an, wenn die Möglichkeit einer Beleihung durch ein sog Policendarlehen besteht. Denn durch eine Beleihung wird die Altersvorsorge nicht aufgelöst, sondern lediglich verringert. Der damit eintretende Zinsverlust ist generell hinzunehmen. In der Regel ist davon auszugehen, dass die Konditionen, zu denen eine Versicherungspolice beliehen wird, nicht unwirtschaftlich sind (BGH NJW 2010, 2887).
Etwas anderes kann gelten, wenn der ASt die Zinsen nicht aufbringen kann, weil kein im Rahmen der PKH/VKH einzusetzendes Einkommen zur Verfügung steht (vgl OLG Bamberg FamRZ 1998, 247) und die Beleihung die einzig mögliche Form der Verwertung ist (Liceni-Kierstein FPR 2009, 397 mwN). Anders als bei zur Finanzierung der Prozesskosten aufzustockenden vorhandenen Krediten (vgl BGH FamRZ 1990, 389), die ersichtlich laufend bedient werden können oder die anderweitig gesichert sind, wird der ASt bei der Beleihung einer Lebensversicherung erstmalig zu einer Zinszahlung verpflichtet. In diesen Fällen ist er gehalten, die Kosten für die Beleihung ebenfalls der Police zu entnehmen oder sie damit abzusichern. Dass die Versicherungsgesellschaften diese Möglichkeit etwa nicht anbieten und die Police auch nicht bei einem Drittanbieter beliehen werden kann, ist vom Antragsteller darzulegen und auf Anforderung zu belegen.












d) Noch durchzusetzende Forderungen
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Wie im Rahmen des § 120a ZPO (dort Rn 5) kann nur tatsächlich vorhandenes Vermögen eingesetzt werden. Hoffnungen und Exspektanzen bilden keinen zu verwertenden Vermögenswert (OLG Bremen FamRZ 1983, 637). Bei noch einzufordernden/zu realisierenden Forderungen ist zu unterscheiden:
Handelt es sich um unbestrittene Forderungen gegen einen solventen Schuldner, kommt die richterliche Bestimmung zukünftiger Zahlungen entspr § 120 Abs 1 S 2 ZPO in Betracht (Büttner FamRZ 1989, 996; OLG Düsseldorf MDR 1990, 728). So etwa, wenn Festgelder oder Fondsanteile zu einem feststehenden Zeitpunkt zur Auszahlung kommen; insoweit kann der ASt im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit auf eine Kreditaufnahme verwiesen werden (OLG Naumburg B v 27.11.2012 – 1 W 65/12, juris). Der Zahlungszeitpunkt ist sonst entspr dem erwarteten Zahlungseingang festzusetzen, ggf auch der Zeitpunkt der Fälligkeit (OLG Köln FamRZ 1988, 740; OLG Koblenz FamRZ 1996, 43). Vorzugswürdig kommt aber eine Abänderung nach § 120a ZPO in Frage.
Ist die Realisierbarkeit offen, fehlt zu verwertendes Vermögen (OLG Hamm JurBüro 1985, 142; aA OLG Bamberg JurBüro 1990, 1644).
Soweit früher vertreten wurde, auch eine im Rechtsstreit erst noch durchzusetzende Geldforderung komme als Vermögenswert in Betracht (OLG Frankfurt FamRZ 1984, 809; OLG Bamberg NJW-RR 1986, 62; OLG Nürnberg FamRZ 1989, 995; aA OLG Zweibrücken JurBüro 1986, 1251; KG MDR 1989, 167; OLG Zweibrücken JurBüro 1987, 1714; Wax FamRZ 1985, 13; unentschieden OLG Hamm FamRZ 1984, 728), spricht § 120a Abs 3 ZPO hiergegen. Denn danach sind die Erträgnisse aus dem Verfahren unter den dort genannten Voraussetzungen zu verwerten.












e) Rechtsschutzversicherung/Haftpflichtversicherung
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Zum Vermögen zählt auch der Anspruch auf Versicherungsschutz wegen der Prozesskosten aufgrund einer Rechtsschutzversicherung (BGH VersR 1981, 1070; LAG Düsseldorf JurBüro 1982, 610; Mümmler JurBüro 1981, 5; Schuster aaO). Die Bedürftigkeit des ASt entfällt aber erst mit der Deckungszusage des Versicherers (BGH JurBüro 1992, 48). Verneint der Rechtsschutzversicherer seine Eintrittspflicht, dann kann die Partei nicht auf eine Deckungsklage, wohl aber zunächst auf einen Stichentscheid nach § 17 Abs 2 ARB verwiesen werden (BGH NJW-RR 1987, 1343; aA LAG Düsseldorf aaO: nur Gegenvorstellungen). Für den Fall des Anspruchs auf Rechtsschutz durch eine Gewerkschaft vgl LAG Kiel NJW 1984, 830 m Anm Grunsky; LAG Frankfurt NZA 1984, 2, 36; Kohte DB 1981, 1174, 1177; Schneider MDR 1981, 793, 796; LAG Frankfurt ZIP 1984, 1410. In diesem Zusammenhang kommt der Frage der Zumutbarkeit bei Inanspruchnahme des Rechtsschutzes zentrale Bedeutung zu (LAG Bremen NJW 1985, 223; LAG Düsseldorf JurBüro 1986, 607; LAG Hamm NJW 1987, 1358; ausf Brommann RdA 1984, 342). Unzumutbarkeit muss der ASt darlegen (LAG Bremen MDR 1995, 293; BSG JurBüro 1996, 533).
Die Bedürftigkeit entfällt auch, wenn ein Versicherungsnehmer gegen seinen (zweitbeklagten) Haftpflichtversicherer einen Anspruch auf Freihaltung von den gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der Rechtsverteidigung, namentlich auch solche der Beauftragung eines eigenen Rechtsanwalts, hat (BGH NJW 2011, 377). Insbesondere dann, wenn der Haftpflichtversicherer Deckungsschutz zugesagt hat, entfällt damit eine Bedürftigkeit des Versicherungsnehmers iSv § 114 ZPO (OLG Karlsruhe VersR 2011,1201). Dies freilich nur, soweit nicht ein Interessenkonflikt zwischen Haftpflichtversicherer und ASt die Beiordnung eines eigenen Anwalts erforderlich macht, vgl § 114 Rn 94.












f) Sozialhilfeleistungen
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Ein Anspruch auf Übernahme von Prozesskosten aus Mitteln der Sozialhilfe besteht grds nicht. §§ 114 ff ZPO enthalten insoweit eine abschließende Regelung (OVG Hamburg NJW 1990, 532), vgl Einleitung PKH Rn 1.












g) Prozesskostenvorschussansprüche
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Verwertbares Vermögen können ferner Ansprüche gegen sonstige Dritte auf Übernahme der Prozesskosten oder Prozesskostenvorschuss sein (BGH AnwBl 1990, 328 – Ls; Knops JurBüro 1992, 448). Der Dritte muss dazu rechtlich verpflichtet und nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen dazu in der Lage sein (OLG Dresden MDR 2013, 529 f; Stein/Jonas/Bork § 114 Rn 18; LSG Thüringen JurBüro 1999, 199). Die Darlegungslast liegt beim ASt (OLG Koblenz FamRZ 2003, 97; OLG Celle NJW-Spezial 2012, 10). Darüber hinaus muss es – ausgehend vom Grundgedanken der PKH, der Partei eine effektive und damit auch rasche Rechtsverfolgung bzw -verteidigung zu gewährleisten – der Partei zumutbar sein, den Prozesskostenvorschuss in Anspruch zu nehmen. Dies folgt schon aus der allgemeinen Zumutbarkeitsgrenze des § 115 Abs 3 (Grunsky NJW 1980, 2043; OLG Bamberg JurBüro 1988, 771). Wenn also eine Prozesskostenvorschusspflicht besteht, besagt dies noch nicht, dass sie zur Versagung der PKH führen muss. Zumutbar erscheint dagegen die Inanspruchnahme eines PK-Vorschusses, auf den unzweifelhaft ein alsbald durchsetzbarer Anspruch besteht (OLG Köln FamRZ 1985, 1067; BFH JurBüro 1992, 557). Ein Anspruch auf PK-Vorschuss besteht dagegen bereits dann nicht, wenn der beabsichtigten Rechtsverfolgung eine hinreichende Erfolgsaussicht nach dem Maßstab des § 114 ZPO fehlt. Die Sache braucht nicht offensichtlich aussichtslos oder gar mutwillig zu sein (BGH NJW 2001, 1646).
Da es sich bei dem Anspruch um einen Vorschussanspruch handelt, besteht dieser nur vor und während eines Verfahrens, nicht mehr dagegen nach dessen Abschluss (OLG Stuttgart Justiz 2012, 63).
PKH/VKH kann wegen Mutwilligkeit der beabsichtigten Rechtsverfolgung zu versagen sein, wenn ein zuvor bestehender Anspruch auf Verfahrenskostenvorschuss nicht geltend gemacht worden ist, solange die vorschusspflichtige Person noch leistungsfähig war (OLG Hamm FamRZ 2014, 2016).













aa) Prozesskostenvorschuss zwischen Ehegatten und unterhaltspflichtigen Verwandten
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Die Vorschusspflicht zwischen Ehegatten ist in § 1360a Abs 4 BGB abschließend (BGHZ 41, 104, 110 mwN) geregelt, auch für den Fall des Getrenntlebens (§ 1361 Abs 4 S 4 BGB). Sie gilt auch im Scheidungsverfahren. Ihre Inanspruchnahme widerspricht nicht der nach § 1360a Abs 4 BGB geforderten Billigkeit. Auf die im Scheidungsverfahren nach § 150 Abs 4 FamFG „nach billigem Ermessen“ zu treffende Kostenentscheidung kommt es nicht an (KG FamRZ 2003, 773). Der Anspruch ist in Ehesachen, bestimmten Familiensachen und Unterhaltssachen unter den Voraussetzungen der §§ 49 ff, 249 FamFG durch einstweilige Anordnung vereinfacht durchsetzbar.
Die Vorschusspflicht besteht gem § 1360a BGB nur für Rechtsstreitigkeiten, die persönliche Angelegenheiten betreffen. Hierzu gehören alle den Personenstand und die allgemeine Rechtsstellung betreffenden Verfahren sowie Klagen, die Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche aus einem Unfallereignis (OLG Frankfurt NZV 2011, 307); Persönlichkeitsrechte (Schmerzensgeld: LG Koblenz JurBüro 1995, 536; FamRZ 2000, 761) oder gesetzliche Unterhaltsansprüche zum Gegenstand haben. Die Auslegung der Tatbestandsmerkmale des § 1360a Abs 4 BGB hat sowohl in der Rspr als auch in der Lit zu einem sehr unübersichtlichen Bild über beinahe alle Voraussetzungen der Vorschusspflicht geführt (ausf Knops NJW 1993, 1237 ff). Zu den vorschusspflichtigen Verfahren können Streitigkeiten um Gewährung von Sozialhilfe gezählt werden (OVG NRW JurBüro 1992, 185), auch Rentenverfahren (LSG Thüringen JurBüro 1999, 199). Nicht hierher gehören Verfahren mit überwiegend vermögensrechtlichem Einschlag (OLG Düsseldorf JurBüro 1984, 1412 mwN; aA OLG Nürnberg FamRZ 1986, 697, Stein/Jonas/Bork § 115 Rn 45: sofern genügend enge Verbindung zur Person oder den persönlichen Bedürfnissen des Ehegatten; ähnlich BFH JurBüro 1992, 557) insbesondere in geschäftlichen Angelegenheiten sowie regelmäßig arbeitsgerichtliche Streitigkeiten (LAG Hamm JurBüro 1982, 451; ArbG Wiesbaden NZA 1984, 301; Kohte DB 1981, 1174, 1178; Schneider MDR 1981, 793, 796; LAG Ba-Wü NZA 1986, 140; LAG Köln JurBüro 1989, 1434; LAG Düsseldorf JurBüro 1986, 1415; LAG Ba-Wü JurBüro 1995, 312; aA – jedenfalls bei Kündigungsschutzklagen, wenn der Ehegatte auf Grund seiner Einkünfte einen nicht unwesentlichen Beitrag zu dem gemeinsamen Familienunterhalt leistet – LAG Nürnberg JurBüro 1984, 1577).
Kostenvorschusspflicht besteht jedoch nicht bei strafprozessualer Nebenklage (OLG Frankfurt NStZ 1994, 298; aA BGH NStZ 1993, 351). Es handelt sich bei der Nebenklage nicht um einen „Rechtsstreit“, iSd § 1360a BGB, weil ein Strafverfahren kein streitiges Rechtsverhältnis zum Gegenstand hat. Deswegen werden in § 1360a Abs 4 BGB als Ausnahme die Kosten der Verteidigung in einem Strafverfahren, das gegen einen Ehegatten gerichtet ist, besonders erwähnt.


92


Die Vorschusspflicht wird generell durch die allgemeine Billigkeitsklausel des § 1360a Abs 4 S 1 BGB aE eingeschränkt (VGH Kassel NVwZ-RR 1990, 518; bejaht, wenn Ehegatte vorl Rechtsschutz gegen aufenthaltsbeendende Maßnahmen der Ausländerbehörde begehrt). Ein Vorschusspflichtiger, der keine PKH verlangt hat, kann nur in Anspruch genommen werden, soweit er bei PKH-Bewilligung in eigener Angelegenheit zur Ratenzahlung verpflichtet wäre (BGH MDR 2005, 94). Daraus folgt, dass ein Vorschusspflichtiger, dem PKH mit Ratenzahlung bewilligt wurde bzw werden müsste, billigerweise keinen Vorschuss zahlen muss. Denn seine Leistungsfähigkeit ist durch die Zahlung der Raten erschöpft (Zöller/Geimer § 115 Rn 70; VGH Kassel NVwZ-RR 1990, 518; OLG Karlsruhe FamRZ 1992, 77). Vgl auch Rn 104.
Ist die Leistung eines Verfahrenskostenvorschusses nicht im Wege einer Einmalzahlung möglich, führt dies grds nur dazu, dass der Vorschuss in Raten zu zahlen ist; dem um Verfahrenskostenhilfe Nachsuchenden kann dann ebenfalls nur Verfahrenskostenhilfe mit einer entspr Ratenzahlungsanordnung gewährt werden (OLG Koblenz FamRZ 2014, 846 im Anschluss an BGH FamRZ 2004, 1633).
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Ob und ggf inwieweit Anspruch auf Prozesskostenvorschuss zwischen getrennt lebenden Ehegatten besteht, hängt von der Gesamtabwägung aller Umstände unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit ab. Eine Vorschusspflicht besteht nicht, wenn der beabsichtigten Rechtsverfolgung die hinreichende Erfolgsaussicht iSd § 114 ZPO fehlt (BGH NJW 2001, 1646). Auf offensichtliche Aussichtslosigkeit und Mutwilligkeit kommt es nicht an (so noch AG Linz FamRZ 2001, 927). Anders als im Verfahren über die Bewilligung von PKH kann hierbei mit berücksichtigt werden, ob der vorschussberechtigte Ehegatte die Notwendigkeit der Prozessführung selbst verschuldet hat (OLG Bamberg JurBüro 1982, 293). Auch ist der Einsatz von Vermögen anders zu beurteilen, das idR nicht für den Ehegattenunterhalt einzusetzen ist (OLG Düsseldorf FamRZ 1999, 1673). So kann eine PK-Vorschusspflicht dann in Betracht kommen, wenn Verwertung von Vermögen des wirtschaftlich ungünstiger gestellten Ehegatten im Hinblick auf die günstigen wirtschaftlichen Verhältnisse des auf Vorschuss in Anspruch genommenen Ehegatten unbillig erscheint (OLG Frankfurt FamRZ 1986, 485). Andererseits kann auch derjenige Ehegatte, der im Prozess vom anderen Unterhalt verlangt, zur Zahlung eines Vorschusses verpflichtet sein, etwa wenn er den Kostenbedarf billigerweise aus einem Kapitalbetrag (zB Erlösanteil aus veräußertem Familienwohnheim) entnehmen kann (OLG Zweibrücken FamRZ 1999, 1149).
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Zwischen geschiedenen Eheleuten besteht die Vorschusspflicht nicht (BGH FamRZ 1984, 148 m Anm Herpers, 465; Stein/Jonas/Bork § 115 Rn 46; vgl auch unten Rn 99). Vorschusspflichtig sind aber nichteheliche Mütter und Väter (KG NJW 1982, 111 mwN). Nicht selten wird sich hier aber die Zumutbarkeitsfrage stellen. Auf die auf Dauer angelegte nichteheliche Lebensgemeinschaften ist § 1360a Abs 4 BGB nicht anwendbar (OLG Düsseldorf OLGR 1993, 121).
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Berechnung: Grundsätzlich kommt es nur auf das Einkommen des Antragstellers an (OLG Köln FamRZ 1989, 306; aA LAG Nürnberg Rpfleger 1990, 370). PKH kann nicht mit dem Hinweis versagt werden, dass der Antragsteller bei Eheschließung gegen den Partner einen Anspruch auf Prozesskostenvorschuss hätte (OLG Köln aaO; aA OLG Zweibrücken Rpfleger 1991, 424; OLG Koblenz NJW-RR 1992, 1348).
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Im Einzelnen kann bei der Berechnung für den Prozesskostenvorschuss unter Ehegatten Folgendes gelten:
Ist die antragstellende Partei mittellos – was nicht der Fall ist, solange ausreichendes, verwertbares Gesamtgut iSd § 1420 BGB vorhanden ist (OLG Zweibrücken FamRZ 1996, 227; JurBüro 2002, 377) – könnte aber ihr Ehegatte die Kosten bei Anwendung der Vorschriften über die PKH zum Teil oder in Raten aufbringen, so kann zunächst geprüft werden, ob nicht schon Billigkeitserwägungen der Inanspruchnahme des Ehegatten entgegenstehen (LG Bonn JurBüro 1984, 129; OLG Zweibrücken JurBüro 1987, 448; OLG Hamm FamRZ 1986, 1013; KG FamRZ 1995, 680; AG Mosbach FamRZ 1997, 1090 für den Fall, dass Unterhaltsansprüche geltend gemacht werden, die auf den Sozialhilfeträger übergegangen sind). Ist dies nicht der Fall und könnte der Ehegatte die Kosten bei Anwendung der Vorschriften über die PKH zum Teil oder in Raten aufbringen (OLG Dresden MDR 2013, 529 f; OLG Köln FamRZ 1995, 941), dann ist die Partei zur Zahlung eben dieses Betrages aus ihrem Vermögen zu verpflichten, wobei Teilleistungen angeordnet werden können (OLG Zweibrücken FamRZ 1984, 74; LSG Berlin MDR 1984, 612; OLG Köln FamRZ 1984; 723; OLG Celle NdsRPfl 1985, 283; OLG Köln MDR 1995, 209; OLG Nürnberg FamRZ 1996, 875; OVG Lüneburg NJW 2002, 2489). Führt der PKV-Anspruch nur zu einer Erhöhung der Ratenzahlungsverpflichtung, kann die Inanspruchnahme des Ehegatten unbillig sein, soweit die Erhöhung lediglich zu einem schnelleren Abtrag der durch die PKH vorgeschossenen Prozesskosten führt (OLG Oldenburg FamRZ 1999, 1148). Zur Billigkeitsklausel vgl Rn 92.
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Wird aber eine Zahlungsverpflichtung des unterhaltspflichtigen Ehegatten bejaht, kann es zweckmäßig sein, wenn der Anspruch auf Zahlung des Prozesskostenvorschusses an die Gerichtskasse abgetreten wird, damit Dreieckszahlungen und negative Entscheidungen gem § 124 Nr 4 ZPO vermieden werden, wenn der vorschusspflichtige Ehepartner die Zahlungen einstellt. Auch kann der Zeitpunkt für die Zahlung aus dem Vermögen so weit hinausgeschoben werden, dass dem Zahlungspflichtigen eine angemessene Zeit zur Realisierung seines Anspruches gegen den vorschusspflichtigen Ehegatten verbleibt (OLG Bremen FamRZ 1984, 919).
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Führen beide Ehegatten einen Prozess gegen einen Dritten, soll jeder Ehegatte die Hälfte des nach dem Familieneinkommen bemessenen Ratenbetrages aufbringen müssen (OLG Hamburg FamRZ 1986, 187).
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Der Anspruch auf PK-Vorschuss kann auch noch nach Beendigung des Verfahrens, für dessen Finanzierung er bestimmt ist, gerichtlich geltend gemacht werden, wenn der Verpflichtete bereits vor Abschluss des Verfahrens wirksam in Verzug gesetzt worden ist (OLG Bamberg FamRZ 1986, 484). Dagegen kann der PKH-Antragsteller nicht mehr auf einen PK-Vorschuss als Vermögen verwiesen werden, wenn über den rechtzeitig gestellten Antrag erst nach rechtskräftiger Scheidung entschieden wird. Beim nachehelichen Unterhalt gibt es keinen Anspruch auf PK-Vorschuss (OLG München FamRZ 1997, 1542). Ein Anspruch besteht nicht mehr, wenn der Unterhaltsberechtigte mit dem zuerkannten Unterhaltsbetrag die Prozesskosten aufbringen kann (OLG Hamm NJW-RR 1990, 1286). Zur Rückforderung eines PK-Vorschusses, für den die gesetzl. Voraussetzungen nicht vorlagen, vgl BGH JR 1991, 25 m Anm Olzen.
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Für Prozesse in persönlichen Angelegenheiten (so Rn 91) soll nach Rechtsprechung und Rechtslehre eine Vorschusspflicht auch zwischen unterhaltspflichtigen Verwandten bestehen, insbesondere für Eltern gegenüber ihren Kindern und umgekehrt (vgl Duderstadt FamRZ 1995, 1305 ff; Philippi FPR 2002, 479; OLG Frankfurt NJW 1981, 2129 mwN; OLG Köln FamRZ 1984, 723; BVerwG JurBüro 1988, 1537; OVG Münster NJW-RR 1999, 1235; Zulassung zum Studium: OVG Berlin-Bbg NJW 2011, 3385); für Großeltern in Ehelichkeitsanfechtungsverfahren: OLG Koblenz JurBüro 1997, 92; FamRZ 1999, 24; für Urgroßmutter: OLG Düsseldorf FamRZ 1990, 537 – Ls; für Vorschuss nach österr Recht: LG Passau JurBüro 1987, 1096). Die Verpflichtung besteht auch gegenüber volljährigen Kindern (BGH FamRZ 2005, 883, 885; OLG Zweibrücken NJW-RR 2005, 306; VG Oldenburg NdsRpfl 2002, 348; aA OLG Hamm FamRZ 1996, 1021), jedenfalls solange diese noch keine unabhängige Lebensstellung erreicht haben (hierzu: OLG Düsseldorf FamRZ 1992, 1320; OLG Köln FamRZ 2000, 757; zweifelnd OLG Düsseldorf FamRZ 1990, 420).
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Voraussetzung für die Verweisung auf die Inanspruchnahme eines Prozesskostenvorschusses ist jedoch, dass der Anspruch unzweifelhaft besteht und deshalb realisierbar erscheint (LG Hannover JurBüro 1988, 508; OLG Bamberg JurBüro 1989, 414; OLG München FamRZ 1994, 1126; OLG Koblenz JurBüro 1993, 232; so Rn 87). Die prozessuale Möglichkeit zur raschen Realisierung bietet in Unterhaltssachen § 246 FamFG. Zu den Unterhaltssachen zählt auch die Geltendmachung eines isolierten Auskunftsanspruchs nach § 1605 BGB (OLG Zweibrücken FamRZ 1996, 1288).
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Auf die Inanspruchnahme eines Prozesskostenvorschusses kann auch die minderjährige Partei im Unterhaltsprozess gegen den nicht sorgeberechtigten Elternteil verwiesen werden, wenn sie vom sorgeberechtigten betreuenden Elternteil, ohne diesen in seinen finanziellen Verhältnissen unzumutbar zu belasten, einen ausreichenden PK-Vorschuss erlangen kann (OLG München FamRZ 1991, 347; OLG Koblenz FamRZ 1995, 558; FamRZ 2001, 632; OLG Celle JurBüro 2002, 540; aA für den Fall, dass das minderj Kind auf Herabsetzung des Unterhalts verklagt wird: OLG Nürnberg NJW-RR 1995, 390). Hierfür ist es unerheblich, ob der betreuende Elternteil verpflichtet ist, sich am Barunterhalt des Kindes zu beteiligen oder nicht (OLG Bamberg JurBüro 1989, 119; OLG Thüringen JurBüro 1999, 200). Es gelten besondere Billigkeits- und Zumutbarkeitsgrenzen (vgl LG Bonn JurBüro 1984, 129 – unter analoger Anwendung des § 1360a Abs 4 BGB; LG Hannover aaO; – dagegen OLG Bamberg JurBüro 1984, 125; OLG Nürnberg FamRZ 2001, 233). Deswegen kann die Verpflichtung zur PK-Vorschusszahlung auch in Raten erfüllt werden, wenn hierdurch der Berechtigte in seinem Anspruch, den Rechtsstreit führen zu können, nicht beeinträchtigt wird (BGHZ 57, 229, 234 mwN).
In Eilverfahren kommt eine Verweisung des um Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe nachsuchenden Beteiligten auf einen Prozesskostenvorschussanspruch in aller Regel nicht in Betracht, wenn dieser ersichtlich zuvor erst noch gerichtlich durchgesetzt werden müsste. Dies gilt umso mehr, wenn eine Quotenhaftung mehrerer Prozesskostenvorschusspflichtiger in Betracht kommt (OLG Saarbrücken FamRZ 2010, 2094).














bb) Höhe des Prozesskostenvorschusses
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Der Prozesskostenvorschuss ist nach materiellem Recht (OLG Koblenz JurBüro 1989, 1714) zu ermitteln. Eventuelle Raten können aber analog der Berechnungsvorgaben in Abs 1, 2 unter Beachtung von Leistungsfähigkeit und Billigkeit (zur analogen Anwendung der bisherigen Tabelle OLG Koblenz FamRZ 1991, 346; OVG NRW JurBüro 1992, 185; LG Koblenz FamRZ 1996, 44) ermittelt werden.














cc) Billigkeitsgrundsatz
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Der Billigkeitsgrundsatz kann wie folgt umrissen werden: der Rechtsstreit, für den ein PK-Vorschuss begehrt wird, muss eine persönliche, lebenswichtige Angelegenheit des Unterhaltsberechtigten betreffen (OVG Hamburg FamRZ 1991, 960), die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung muss Aussicht auf Erfolg haben und die Belastung mit dem PK-Vorschuss darf für den Unterhaltsverpflichteten nicht unzumutbar sein. Unzumutbar ist eine Verpflichtung des Unterhaltsschuldners zur Zahlung eines PK-Vorschusses insoweit, als er selbst PKH-berechtigt ohne Ratenzahlungsanordnung wäre, wenn er selbst den Rechtsstreit führen müsste (so Rn 92 „Billigkeitsklausel“).
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Unzumutbar dürfte auch die Verpflichtung des beklagten Mannes im Vaterschaftsfeststellungsverfahren zur Zahlung eines PK-Vorschusses an das klagende Kind sein (OLG Hamburg NJW-RR 1997, 1; OLG Koblenz FamRZ 1999, 241; FamRZ 1998, 761 aA; OLG Koblenz JurBüro 1995, 537; OLG Karlsruhe FamRZ 1996, 872).












2. Nicht verwertbares Vermögen
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§ 90 SGB XII stellt auf das verwertbare Vermögen ab. Nicht verwertbar ist insbesondere Vermögen, das gem §§ 811, 812 ZPO unpfändbar ist (Schuster Prozesskostenhilfe § 115 Rn 9; Mümmler JurBüro 1981, 5; Thomas/Putzo/Reichold § 115 Rn 22).











a) Schutz vor Verschleuderung
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Nach der amtlichen Begründung des RegE (BT-Drucks 8/3068 S 24) zählt zum nicht verwertbaren Vermögen ferner solches, das zwar grundsätzlich verwertbar ist, aber im Zeitpunkt der Bewilligung der PKH nicht zu einem angemessenen Preis veräußert werden könnte (so auch Schuster aaO; Mümmler JurBüro 1980, 1451; zu einem Miterbenanteil an einem Hausgrundstück: OVG Bremen JurBüro 1983, 1720; OLG Köln JurBüro 1996, 143; OLG Nürnberg FamRZ 1998, 489; OLG Frankfurt FamRZ 1999, 1671). Nach VG Frankfurt (NJW 1992, 647) muss das Vermögen sofort verwertbar sein. Nach Kollhosser (ZRP 1979, 299) soll in solchen Fällen die PKH als evtl dinglich gesichertes Darlehen zu geben sein, wie es heute etwa in § 91 SGB XII angeordnet wird. Da das PKHG jedoch bewusst die Regelung des § 91 SGB XII nicht übernommen hat, dürfte der eindeutigen Begründung des RegE der Vorzug zu geben sein (im Ergebnis ebenso OVG Bremen aaO m zust Anm Mümmler; VG Frankfurt aaO). Anhaltspunkte dafür, dass § 91 SGB XII „übersehen“ worden ist, wie Kollhosser (aaO) meint, bestehen jedenfalls nicht. Allgemein zur Darlehensaufnahme su Rn 127. Nach OLG Nürnberg FamRZ 1996, 41 kann PKH auch in der Form gewährt werden, dass die Verfahrenskosten bis zur zumutbaren Verwertung von Vermögensteilen gestundet werden. Bei zu einem späteren Zeitpunkt zur Auszahlung fälligen Sparguthaben kann angeordnet werden, dass sie danach zur Zahlung auf die Prozesskosten einzusetzen sind, soweit der nach § 90 Abs 2 Nr 9 SGB XII maßgebliche Schonbetrag (su Rn 119 ff) überschritten ist (OLG Koblenz FamRZ 2000, 1094).












b) Beschränkte Verfügungsmacht
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Vermögen, das nicht der unbeschränkten Verfügungsmacht der antragstellenden Partei unterliegt (zB Guthaben auf Sperrkonten), gilt ebenfalls als nicht verwertbar (BT-Drucks 8/3068 S 24; Fichtner/Wenzel § 88 Rn 3; Schuster aaO).












c) Katalog des § 90 SGB XII
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Weitere Einschränkungen (die grds auch für Parteien mit Wohnsitz im EU-Ausland gelten, vgl BGH VersR 2008, 1514) des an sich verwertbaren Vermögens enthält der umfangreiche Katalog in § 90 Abs 2 Nr 1–9 SGB XII:


§ 90 SGB XII Einzusetzendes Vermögen
(1) Einzusetzen ist das gesamte verwertbare Vermögen.
(2) 1Die Sozialhilfe darf nicht abhängig gemacht werden vom Einsatz oder von der Verwertung
	1.
	
eines Vermögens, das aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage oder zur Gründung eines Hausstandes erbracht wird,

	2.
	
eines Kapitals einschließlich seiner Erträge, das der zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10a oder des Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes dient und dessen Ansammlung staatlich gefördert wurde,

	3.
	
eines sonstigen Vermögens, solange es nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines Hausgrundstücks im Sinne der Nummer 8 bestimmt ist, soweit dieses Wohnzwecken behinderter (§ 53 Abs. 1 Satz 1 und § 72) oder pflegebedürftiger Menschen (§ 61) dient oder dienen soll und dieser Zweck durch den Einsatz oder die Verwertung des Vermögens gefährdet würde,

	4.
	
eines angemessenen Hausrats; dabei sind die bisherigen Lebensverhältnisse der nachfragenden Person zu berücksichtigen,

	5.
	
von Gegenständen, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit unentbehrlich sind,

	6.
	
von Familien- und Erbstücken, deren Veräußerung für die nachfragende Person oder ihre Familie eine besondere Härte bedeuten würde,

	7.
	
von Gegenständen, die zur Befriedigung geistiger, insbesondere wissenschaftlicher oder künstlerischer Bedürfnisse dienen und deren Besitz nicht Luxus ist,

	8.
	
eines angemessenen Hausgrundstücks, das von der nachfragenden Person oder einer anderen in den § 19 Abs. 1 bis 3 genannten Person allein oder zusammen mit Angehörigen ganz oder teilweise bewohnt wird und nach ihrem Tod von ihren Angehörigen bewohnt werden soll. 2Die Angemessenheit bestimmt sich nach der Zahl der Bewohner, dem Wohnbedarf (zum Beispiel behinderter, blinder oder pflegebedürftiger Menschen), der Grundstücksgröße, der Hausgröße, dem Zuschnitt und der Ausstattung des Wohngebäudes sowie dem Wert des Grundstücks einschließlich des Wohngebäudes,

	9.
	
kleinerer Barbeträge oder sonstiger Geldwerte; dabei ist eine besondere Notlage der nachfragenden Person zu berücksichtigen.


(3) 1Die Sozialhilfe darf ferner nicht vom Einsatz oder von der Verwertung eines Vermögens abhängig gemacht werden, soweit dies für den, der das Vermögen einzusetzen hat, und für seine unterhaltsberechtigten Angehörigen eine Härte bedeuten würde. 2Dies ist bei der Leistung nach dem Fünften bis Neunten Kapitel insbesondere der Fall, soweit eine angemessene Lebensführung oder die Aufrechterhaltung einer angemessenen Alterssicherung wesentlich erschwert würde.














aa) DurchführungsVO
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Die DuchführungsVO zu § 90 Abs 2 Nr 9 SGB XII findet sich im Anhang 3 (zur Zumutbarkeit m Bsp BGH NJW-RR 1990, 450).














bb) Private Altersvorsorge
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Besonders hinzuweisen ist auf Nr 2 wonach der Einsatz von Kapital einschließlich seiner Erträge, das der zusätzlichen privaten Altersvorsorge iSd EStG dient und dessen Ansammlung staatlich gefördert wurde, nicht verlangt werden kann (vgl Rn 39).














cc) Angemessenes Hausgrundstück/Wohnungseigentum
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Nach Nr 8 darf auch nicht Einsatz oder Verwertung eines angemessenen Hausgrundstücks verlangt werden, das vom Antragsteller allein oder mit seinen Angehörigen bewohnt wird und nach seinem Tod bewohnt werden soll. Die Angemessenheit bestimmt sich nach der Zahl der Bewohner, dem Wohnbedarf, der Grundstücksgröße, der Hausgröße, Zuschnitt und Ausstattung des Wohngebäudes sowie dem Wert (OLG Celle FamRZ 2009, 532). In Anlehnung an eine frühere gesetzliche Bezugnahme auf das II. Wohnungsbaugesetz übersteigt eine über 130 m2 hinausgehende Wohnung bei weitem den notwendigen Wohnbedarf für eine Person mit Kind und ist deswegen zur Bestreitung der Prozesskosten einzusetzen (OLG Koblenz FamRZ 2000, 760; LG Koblenz NJW-RR 2003, 662: über 160 m2 für 2-Personen-Haushalt unangemessen). Verbreitet wird in der Rspr für Eigentumswohnungen für vier Personen eine Größe von 120 qm bzw 130 qm als angemessen angesehen (OLG Koblenz FamFR 2013, 503). In Anlehnung an die Rechtsprechung zu § 82 Abs 3 S 1 II. Wohnungsbaugesetz wird bei einem Haushalt mit weniger als vier Personen je 20 m² pro fehlender Person abgezogen (OLG Saarbrücken FamRZ 2011, 1159 f mwN). Dies passt zu § 90 Abs 2 Nr 8 S 2 SGB XII, wonach bei der Bestimmung der Angemessenheit des Hausgrundstücks die Zahl der Bewohner ausdrücklich zu berücksichtigen ist.
Übersteigt eine selbst bewohnte Eigentumswohnung den angemessenen Wohnbedarf, sind die zur Verfahrensführung erforderlichen Mittel durch Verwertung der Eigentumswohnung entweder durch Darlehensaufnahme gegen die Bestellung eines Grundpfandrechts oder durch Veräußerung der Eigentumswohnung zu verschaffen (OLG Hamm MDR 2015, 595; FamRZ 2013, 142, auch zur Berechnung der Angemessenheit in NRW).
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Nach OVG Lüneburg (NJW 1995, 3202) soll nach dem Grundsatz der Individualisierung nur die Wohnfläche zu berücksichtigen sein, die für den Bedarf der jeweiligen Bewohner angemessen ist (so auch OLG Karlsruhe FamRZ 2001, 236 – Ls).
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Zins- und Tilgungsbeträge zur Rückerstattung eines Baudarlehens für den Erwerb einer 60 m2 großen eigengenutzten Eigentumswohnung können vom Einkommen abgesetzt werden (OVG Bremen AnwBl 93, 47). Hingegen handelt es sich bei einem nur im Urlaub bewohnten Ferienhaus im Ausland nicht um Schonvermögen (OLG Stuttgart JurBüro 1994, 46).
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Ein Zweifamilienhaus ist in der Regel nicht als kleines Hausgrundstück anzusehen (OLG Zweibrücken JurBüro 1982, 294; anders bei bestehendem Wohnrecht eines Dritten: OLG Frankfurt FamRZ 1990, 643). Die Eigennutzung wird jedoch, sofern nicht unsozial übermäßige Wohnansprüche verwirklicht werden sollen, die der Partei zumutbare Verwertung/Belastung der Höhe nach begrenzen, ähnlich wie bei Zins- und Tilgungsleistungen (so Rn 61). Einzusetzen ist auch ein Miteigentumsanteil an dem mit einem Einfamilienhaus bebauten Grundstück, soweit dieses vom Ast nicht allein oder zusammen mit Angehörigen bewohnt wird (OLG Hamm NJW-RR 2011, 1631; offen gelassen BVerwG NJW 1992, 1401; OLG Celle NdsRpfl. 2003, 67), bzw das Grundstück wegen einer Ehescheidung nicht mehr finanziert werden kann (LG Koblenz FamRZ 1996, 874). Anderes gilt, solange trotz Auszugs aus dem Familienheim ungewiss ist, ob eine auf Dauer angelegte Trennung der Ehegatten vorliegt (OLG Celle NdsRPfl 1996, 57). Ist dem ASt die tatsächliche Nutzung nur zu einem dem Miteigentumsanteil entspr Teil eröffnet, ist auch nur auf diesen Teil abzustellen (BVerwG NJW 1993, 1026).
Nimmt die Realisierung dieses Vermögenswerts einen nicht unerheblichen Zeitraum in Anspruch, muss dies die Bewilligung von darlehensweiser PKH/VKH nicht hindern. Dies ändert allerdings nichts an der grds Verpflichtung der Partei, die Prozesskosten an die Staatskasse zurückzuzahlen und zu diesem Zweck die Immobilie notfalls zu verwerten; hierfür ist ihr jedoch ein ausreichend langer Zeitraum einzuräumen und die Zahlungspflicht aus dem Vermögen zu stunden (OLG Hamm NJW-RR 2011, 1631: knapp 2 Jahre; OLG Bremen FamRZ 2011, 386: 3 Jahre).
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Ein Familienheim kann dem zumutbarerweise einzusetzenden Vermögen zugerechnet werden, wenn feststeht, dass es im Hinblick auf eine Scheidung ohnehin veräußert wird (OLG Schleswig JurBüro 1984, 1249; OLG Bamberg JurBüro 1984, 1580; OLG Zweibrücken FamRZ 2003, 1395).
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Dagegen soll die Verwertung von Miteigentumsanteilen unzumutbar sein, wenn sie nur durch eine unwirtschaftliche (OLG Nürnberg FamRZ 1998, 489) oder in angemessener Zeit nicht zu erwartende (OLG Frankfurt FamRZ 1999, 1671) Teilungsversteigerung erfolgen kann.
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PKH ist nicht zu bewilligen, wenn der Partei im Zeitpunkt der Entscheidung über das Gesuch ein Anteil aus der Zwangsversteigerung eines angemessenen Hausgrundstücks zugeflossen ist, aus dem sie die Kosten bezahlen kann (OLG Koblenz FamRZ 2001, 1715). Gleiches gilt bei Veräußerung (OLG Celle, B v 15.4. 2015 – 18 WF 33/15, juris; OLG Koblenz AnwBl 2002, 64) sowie im Falle des Grundstückserwerbs zu einem Zeitpunkt, in dem die Notwendigkeit einer gerichtlichen Auseinandersetzung offenkundig ist (OLG Celle aaO) oder diese bereits läuft (OLG Nürnberg FamRZ 2002, 759).














dd) Bargeld und sonstige Geldwerte
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Für die Praxis ferner von Bedeutung ist die Frage, in welchem Umfang vorhandenes Bargeld oder sonstige Geldwerte (zB Sparguthaben und Wertpapiere) als Vermögen zur PKH herangezogen werden können.
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Dies ist entspr der vom Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit erlassenen DVO zu § 90 Abs 2 Nr 9 SGB XII (siehe Anhang 3) zu ermitteln (Hartmann in Baumb/Lauterb § 115 Rn 52; v Bültzingslöwen DAVorm 1980, 874). Im Rahmen der PKH sind die für die Hilfe in besonderen Lebenslagen vorgesehenen Beträge (§ 1 Abs 1 Nr 1b der DVO) maßgeblich (Schuster Prozesskostenhilfe § 115 Rn 11; Mümmler JurBüro 1981, 6; v Bültzingslöwen aaO; VG Freiburg NJW 1983, 1926; aA KG FamRZ 1982, 420). Danach kommt der antragstellenden Partei ein Freibetrag von 2600 €, zuzüglich eines Betrages von 256 € für jede Person, die von der nachfragenden Person überwiegend unterhalten wird. Eine besondere Notlage kann berücksichtigt werden (§ 2 Abs 1 der DVO). Das Schonvermögen iSd § 115 Abs 3 ZPO ist bei einem minderjähriges Kind, das bei seinen Eltern oder einem Elternteil lebt, nicht mit 2 600 €, sondern nur mit 256 € anzusetzen (OLG Nürnberg NJW-RR 2014, 1413; aA Zöller/Geimer § 115 ZPO Rn 57). Der Vermögenseinsatz ist nur insoweit zumutbar, als die Differenz zwischen den Aktiva und den fälligen Verbindlichkeiten den Schonbetrag übersteigt (OLG Bamberg FamRZ 1997, 299). Ein Sparguthaben kann aber nicht allein deshalb außer Betracht bleiben, weil ihm in gleichem oder größerem Umfange Schulden gegenüberstehen, sofern diese nicht aus rechtlichen oder zwingenden wirtschaftlichen Gründen aus dem Guthaben getilgt werden müssen (VG Oldenburg NdsRpfl 2002, 348). Nach Schuster (aaO) und Schellhorn/Hohm/Schneider (§ 88 Rn 65) kann mit anderen Vermögensteilen „aufgefüllt“ werden, wenn der Freibetrag durch Geld oder Geldeswert nicht ausgeschöpft wird.
Unter welchen Voraussetzungen ein Vermögen, das nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines angemessenen Hausgrundstücks bestimmt ist, als Schonvermögen zu behandeln ist und demgemäß nicht für die Prozesskosten eingesetzt werden muss, ergibt sich ebenfalls aus § 90 Abs 2 SGB XII. Letzteres ist nämlich nach dem Gesetzeswortlaut nur der Fall, soweit das Hausgrundstück Wohnzwecken behinderter oder pflegebedürftiger Menschen dient oder dienen soll und dieser Zweck durch den Einsatz oder die Verwertung des Vermögens gefährdet wäre. Insbesondere steht der Zumutbarkeit des Vermögenseinsatzes nicht der Umstand entgegen, dass das einzusetzende Vermögen wiederum aus der Veräußerung eines angemessenen Hausgrundstücks gem § 90 Abs 2 Nr 8 SGB XII stammt. Eine erweiternde Auslegung findet im Gesetz keine Stütze (OLG Hamm 8 WF 42/11, juris).
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Die Freibetragsgrenze gilt nicht, wenn der ASt sein Vermögen bis zu dieser Grenze verbraucht hat, obwohl er mit der Führung eines Prozesses rechnen musste (OLG Düsseldorf FamRZ 1987, 729; OLG Bamberg JurBüro 1992, 622; OLG Hamm 8 WF 176/11, juris).
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Ein aus der Zahlung rückständigen Unterhalts zugeflossener Betrag braucht nicht zur Prozessfinanzierung eingesetzt zu werden, wenn er zur Rückzahlung eines Darlehens verwendet worden ist, das zur Überbrückung der durch die fehlende Unterhaltszahlung entstandenen Notlage aufgenommen wurde (BGH FamRZ 1999, 644; OLG Frankfurt FuR 2002, 92). Anderenfalls ist der Betrag, soweit er nicht der Partei als Schonvermögen verbleibt und keine Gefährdung ihres Unterhalts eintritt, zur Deckung der Prozesskosten einzusetzen (OLG Koblenz AnwBl 2001, 374).














ee) Bankguthaben
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Bankguthaben, die zur Deckung des laufenden Bedarfs für einen gewissen Zeitraum bestimmt sind, gehören nicht zum Vermögen, sondern zum Einkommen (OLG Bamberg FamRZ 1997, 299).














ff) Bausparguthaben
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Problematisch ist, ob den Freibetrag übersteigende Bausparguthaben zur Deckung der Prozesskosten herangezogen werden müssen. Dies ist grds zu bejahen (BGH NJW-RR 1991, 1532 f; OLG Bamberg FamRZ 1999, 996; OLG Koblenz FamRZ 1999, 997; OLG Dresden JurBüro 2000, 314; OLG Saarbrücken 9 WF 151/11, juris). Ausnahmen bestehen, wenn der Vertrag zur Ablösung einer bereits eingegangenen Zwischenfinanzierung dient (LAG Hamm MDR 2005, 299), der ASt bereits Eigentum erworben hatte, bevor mit dem Prozess zu rechnen war und nunmehr aus dem Bausparguthaben der Erwerb finanziert werden soll (OLG Koblenz FamRZ 1986, 82; OLG Zweibrücken JurBüro 2000, 483) oder die Kündigung wegen schwerer Nachteile unzumutbar ist, da dies zum Verlust von Bearbeitungsgebühr, Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage führt (BGH aaO).














gg) Härteklausel
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Über die Härteklausel des § 90 Abs 3 SGB XII können in atypischen Fällen weitere Vermögensteile vom Einsatz für die Prozesskosten freigestellt sein (zu Zinsverlusten beim Einsatz von Ersparnissen: OLG Düsseldorf NJW-RR 1987, 759; zum Einsatz von Leistungen aus Brandversicherung, die zum Wiederaufbau verwendet werden sollen: VGH Kassel NJW 1989, 55). Hervorzuheben ist, dass die Definition der Härte in § 90 Abs 3 S 2 SGB XII anzuwenden ist, da die PKH als Sozialhilfe in besonderen Lebenslagen ausgestaltet ist (BVerfGE 35, 348, 355; BGH NJW 2010, 2887). Danach ist eine Härte vor allem dann anzunehmen, wenn eine angemessene Lebensführung oder die Aufrechterhaltung einer angemessenen Alterssicherung wesentlich erschwert würde (OLG Schleswig FamRZ 1999, 1672: Vermögen benötigt zur Deckung dauernd anfallender Pflegekosten). Dies muss die Partei im Einzelnen darlegen (BGH NJW 2010, 2887).














hh) Lebensversicherung
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Lebensversicherungen sind nur unter den zu Rn 86 genannten Voraussetzungen von der Verwertung ausgenommen.












3. Verweisung auf Kreditaufnahme
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§ 115 enthält keine ausdrückliche Regelung der Frage, ob die antragstellende Partei darauf verwiesen werden kann, einen Kredit aufzunehmen.
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Soweit die Partei über verwertbares Vermögen verfügt, zu einer Verwertung desselben aber nicht bereit ist, kann sie selbstverständlich auf die Aufnahme eines Kredits verwiesen werden (vgl OVG Münster FamRZ 1986, 188; VG Frankfurt NJW-RR 1987, 1535; LG Bayreuth JurBüro 1989, 120; BFH MDR 1990, 955 m Anm Hardt; OLG Hamm JurBüro 1991, 1231; OLG Brandenburg JurBüro 1997, 30). Bei Vorhandensein verwertbaren Vermögens liegen schon aus diesem Grund die Voraussetzungen für die Gewährung von PKH nicht vor.
Kommen Festgelder oder Fondsanteile zu einem feststehenden Zeitpunkt zur Auszahlung; kann der ASt insoweit im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit auf eine Kreditaufnahme verwiesen werden (OLG Naumburg B v 27.11.2012 – 1 W 65/12, juris).
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Einschränkungen ergeben sich bei Grundeigentümern aus dem Grundsatz der Zumutbarkeit. Der Hilfsbedürftige darf durch die Abzahlungsverpflichtungen aus einem aufzunehmenden Kredit nicht ungünstiger belastet werden als nach den Berechnungsgrundsätzen in § 115 Abs 1, 2 (OLG Köln FF 1999, 155 m Anm Gladischefski). Ein Grundeigentümer kann also nur dann darauf verwiesen werden, einen Kredit unter Belastung seines Grundstücks aufzunehmen, wenn die Kreditkosten pro Monat geringer sind als die nach § 115 Abs 2 errechnete Monatsrate und der Kredit nicht länger als 48 Monate läuft (OLG Oldenburg FamRZ 1998, 759 – Ls; OLG Köln FamRZ 1999, 997; KG FamRZ 2001, 631). Ein Hinweis auf Kreditaufnahme scheidet auch dann aus, wenn der Grundeigentümer über keinerlei Einkünfte verfügt, um die Kreditraten zu bezahlen, und diese Zahlungen allenfalls nach einer – unter den gegebenen Umständen – unzumutbaren Verwertung des Grundeigentums leisten könnte (OLG Bamberg FamRZ 1998, 247; OLG Brandenburgisches ZlnsO 2000, 170; OLG Koblenz FamRZ 2002, 105).
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Sind andererseits die Voraussetzungen für die Gewährung von PKH gegeben, so kann sie nicht mit dem Hinweis auf die zumutbare Aufnahme eines Kredits versagt werden (OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 1499 f). Dies ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes (so auch Schuster Prozesskostenhilfe § 115 Rn 14; Mümmler JurBüro 1983, 1721; OLG Düsseldorf JurBüro 1984, 931; im Ergebnis ebenso Schneider MDR 1981, 2; aA Grunsky NJW 1980, 2043; OLG Bamberg JurBüro 1985, 606 für den Fall, dass schon zur Erfüllung des gerichtl Vergleichs die Aufnahme eines Kredits erforderlich ist; OLG Frankfurt NJW-RR 1987, 320). Einem gegenteiligen Vorschlag des Bundesrates ist der Bundestag nicht gefolgt, weil dies bedeutet hätte, das Gericht zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit der antragstellenden Partei zu zwingen. Dies hätte der mit dem damaligen Tabellensystem angestrebten Vereinfachung und Erleichterung des Verfahrens widersprochen (BT-Drucks 8/3068 S 43 u 53). Es müsste nämlich auch der monatliche Zins- und Tilgungsdienst des Hilfsbedürftigen bei der Einkommensermittlung entlastend berücksichtigt und bei steigenden Zinssätzen fortlaufend eine neue Berechnung vorgenommen werden (Schneider MDR 1981, 2).










4. Verweis auf Prozessfinanzierer
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Entgegenzutreten ist vor allem dem Ansatz, den ASt auf die Kreditbeschaffung gegen Abtretung des Klageanspruches zu verweisen (OLG Nürnberg FamRZ 1989, 995) – etwa durch Einschaltung von sog Prozessfinanzierern. Dies findet im Gesetz keine Stütze.
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Anders sieht dies bei einem Unternehmer aus, der ohnehin regelmäßig mit erheblichen Kreditmitteln arbeitet (OLG Brandenburg FamRZ 1997, 681)










5. Teilweises Aufbringen der Kosten aus dem Vermögen
133


Kann die antragstellende Partei einen Teil der voraussichtlichen Kosten aus ihrem Vermögen aufbringen, dann ist Ausgangspunkt für die Prüfung, in welchem Umfang sie ggf mit ihrem Einkommen einzustehen hat, der nicht durch Zahlung aus dem Vermögen abzudeckende Betrag (siehe auch Zöller/Geimer § 115 Rn 75).









VI. Versagung der PKH gem § 115 Abs 4
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Nach § 115 Abs 4 wird PKH nicht bewilligt, wenn die Kosten vier Monatsraten und die aus dem Vermögen aufzubringenden Teilbeträge nicht übersteigen. In diesen Fällen ist es der antragstellenden Partei zuzumuten, sich die erforderlichen Mittel auf andere Weise, zB durch Überziehung des Gehaltskontos oder durch Darlehensaufnahme zu beschaffen (LAG Düsseldorf JurBüro 1989, 1439). Ein weiterer Grund ist, dass der mit dem Bewilligungsverfahren verbundene Aufwand nicht zu vertreten wäre. Gleichzeitig zieht Abs 3 eine Zumutbarkeitsgrenze. Wird sie überschritten, hat die Partei Anspruch auf PKH-Bewilligung. Die vier Monatsraten sind auch nicht kumulativ bei Prüfung etwaiger Verpflichtung zur ratenweisen Rücklagenbildung zu berücksichtigen (KG JurBüro 1988, 1377).
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In Abs 4 sind nur die Kosten angesprochen, die in dem Rechtszug, für den PKH begehrt wird, entstehen werden (Schuster Prozesskostenhilfe § 115 Rn 15; Zöller/Geimer § 115 Rn 78). Die Vorschrift ist als Muss-Vorschrift ausgestaltet. Dem Richter bleibt kein Ermessensspielraum (Zöller/Geimer § 115 Rn 77; Schuster Prozesskostenhilfe § 115 Rn 15; für den Fall der Nebenklage im Ergebnis ebenso BGH AnwBl 1997, 355; aA Mümmler JurBüro 1980, 1452).
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Bei der Prüfung des Antrages hat das Gericht deshalb zu berechnen, welcher Betrag zur Führung des Rechtsstreits in dem betreffenden Rechtszug erforderlich sein wird. Die in den Klageverfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit sowie in Scheidungs- und Folgesachen bei einem normalen Verfahrensablauf voraussichtlich entstehenden Verfahrenskosten können aus der den Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über die Prozesskostenhilfe (DB-PKH – Anhang 4) als Anlage beigefügten Tabellen entnommen werden. Voraussichtlich entstehende weitere Auslagen werden dem jeweiligen Kostenbetrag der Tabelle hinzugerechnet (vgl Nr 1.3 der AV). Liegen die Voraussetzungen für eine Anwaltsbeiordnung im Rahmen einer begehrten PKH(VKH-)-Bewilligung nicht vor, so ist für die Höhe der von der Partei (dem Beteiligten) für die Prozessführung (Verfahrensführung) voraussichtlich aufzubringenden Kosten iSv § 115 Abs 4 ZPO allein auf die eigenen Gerichtskosten abzustellen (OLG Celle 10 WF 8/12, juris). Zur Struktur der Tabelle nach dem am 1.7.1994 in Kraft getretenen Kostenrechtsänderungsgesetz (BGBl I S 1325) siehe Steinert NJW 1995, 642.








VII. Relevanter Zeitpunkt für die Beurteilung der Bedürftigkeit
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Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit nach § 115 ZPO ist stets auf die Lage im Zeitpunkt der Beschlussfassung abzustellen (näher: § 114 ZPO Rn 45).
Verbesserungen wie Verschlechterungen der persönlichen und wirtschaftlichen Situation sind in vollem Umfang zu berücksichtigen.
Dies folgt schon aus der Abänderungsmöglichkeit in § 120 Abs 4 ZPO und ferner aus der Regelung in § 124 Nr 3 ZPO (BGH NJW 2006, 1068, 1070) – die Bewilligung müsste sonst nach § 124 Nr 3 ZPO sofort wieder aufgehoben werden.
Unbeachtlich ist wegen §§ 120 Abs 4, 124 Nr 3 ZPO auch, ob das Gericht die Entscheidung verzögert hat.





Kapitel II Zivilprozessordnung › § 116 Partei kraft Amtes; juristische Person; parteifähige Vereinigung






§ 116 Partei kraft Amtes; juristische Person; parteifähige Vereinigung
1Prozesskostenhilfe erhalten auf Antrag
	1.
	
eine Partei kraft Amtes, wenn die Kosten aus der verwalteten Vermögensmasse nicht aufgebracht werden können und den am Gegenstand des Rechtsstreits wirtschaftlich Beteiligten nicht zuzumuten ist, die Kosten aufzubringen;

	2.
	
eine juristische Person oder parteifähige Vereinigung, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gegründet und dort ansässig ist, wenn die Kosten weder von ihr noch von den am Gegenstand des Rechtsstreits wirtschaftlich Beteiligten aufgebracht werden können und wenn die Unterlassung der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung allgemeinen Interessen zuwiderlaufen würde.


2§ 114 Absatz 1 Satz 1 letzter Halbsatz und Absatz 2 ist anzuwenden. 3Können die Kosten nur zum Teil oder nur in Teilbeträgen aufgebracht werden, so sind die entsprechenden Beträge zu zahlen.
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I. Allgemeines
1


§ 116 regelt die Gewährung von PKH an Parteien kraft Amtes und juristische Personen oder parteifähige Vereinigungen. Gegenüber dem alten Armenrecht ist neu die Zubilligung eines Anspruchs auf Prozesskostenhilfe (vgl BT-Drucks 8/3068 S 25, 26), die Erleichterung des Zugangs für die Partei kraft Amtes und die Einbeziehung der parteifähigen Vereinigung in den Kreis der Anspruchsberechtigten.








II. Partei kraft Amtes (Nr 1), § 116 S 1 Nr 1
2


Partei kraft Amtes sind insbesondere der Nachlassverwalter (§ 1985 BGB), der Testamentsvollstrecker (§ 2212, 2213 BGB; Zöller/Geimer § 116 Rn 2), der Insolvenzverwalter (§§ 56, 148 ff InsO), der vorläufige „starke“ Insolvenzverwalter (§§ 21 Abs 2 Nr 1, 22 Abs 1 InsO; AG Göttingen NdsRpfl 2002, 121 = ZInsO 2002, 386) und der vorläufige „schwache“ (§ 22 Abs 2 InsO) Insolvenzverwalter, wenn es sich um eine unaufschiebbare Maßnahme handelt (AG Göttingen NZI 1999, 506; LG Essen ZlnsO 2000, 296 – Ls), der Zwangsverwalter (§ 152 ZVG; OLG Hamm JurBüro 1988, 1059) und der Pfleger des Sammelvermögens (§ 1914 BGB). Auch der von der Landesjustizverwaltung zum Abwickler einer Kanzlei bestellte RA ist Partei kraft Amtes (LG Aachen JurBüro 1993, 614).
Der Vertreter ist hingegen nicht Partei, weder der bevollmächtigte, noch der gesetzliche (vgl Übersicht bei: Hartmann in Baumb/Lauterb, Grundz § 50 Rn 7). Nach dem Wortlaut der §§ 114, 115 ZPO ist bei der Bewilligung von PKH/VKH auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Partei abzustellen (BGH FamRZ 2005, 1164, 1166). Partei in diesem Sinne ist jeder, dem gegenüber die gerichtliche Entscheidung unmittelbar materiellrechtliche Wirkung hat. Bei der Prozessführung durch einen Vertreter sind daher allein die Vermögensverhältnisse des Vertretenen für die Beurteilung der Bedürftigkeit maßgeblich (BGH MDR 2011, 445 f). Ist ein Vormund als gesetzlicher Vertreter des Mündels an einem gerichtlichen Verfahren beteiligt, folgt daraus, dass bei der Prüfung der wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Bewilligung von PKH/VKH grundsätzlich auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Kindes abzustellen ist (anders für Aktivprozesse des Vormunds Bork in Stein/Jonas, ZPO § 114 Rn 4). Zu den gesetzlichen Vertretern gehören auch der Nachlasspfleger (§ 1960 BGB) und der Pfleger der Leibesfrucht (§ 1912 BGB). Hier muss der Vertretene seine Bedürftigkeit nachweisen (vgl auch OLG Frankfurt MDR 2015, 402).
Der Vormund ist keine Partei kraft Amtes (statt aller MK-ZPO/Motzer § 116 Rn 6). Die Vergleichbarkeit der Rechtsstellung des Vormunds im Umgangsrechtsverfahren mit der einer Partei kraft Amtes gebietet es jedoch, im Prozesskostenhilfeverfahren auch dann allein auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Mündels abzustellen, wenn der Vormund die Interessen des Mündels nicht als dessen gesetzlicher Vertreter wahrnimmt, sondern als Inhaber der Personensorge unmittelbar Verfahrensbeteiligter ist (BGH MDR 2011, 445 f; OLG Düsseldorf FamRZ 1995, 373). Denn in einem Umgangsrechtsverfahren wird der Vormund nicht als Vertreter des Kindes tätig. Als Inhaber des Rechts, den Umgang des Kindes mit Dritten zu bestimmen (§§ 1800, 1632 Abs 2 BGB) ist er selbst Verfahrensbeteiligter. Obwohl der Vormund formal Beteiligter ist und das Verfahren im eigenen Namen betreibt, werden von ihm ausschließlich die Interessen des ihm anvertrauten Mündels verfolgt. Seine Verfahrensbeteiligung beruht allein auf den ihm durch die Bestellung zum Vormund (§ 1789 S 1 BGB) übertragenen Rechten und Pflichten (§ 1793 Abs 1 S 1 BGB), die auch das Umgangsrecht als Teil der übertragenen elterlichen Sorge erfassen (§§ 1800, 1631 Abs 1, 1632 Abs 2 BGB). Insofern ähnelt seine Rechtsstellung im Umgangsrechtsverfahren der einer Partei kraft Amtes, die zwar als Prozesspartei auftritt, dabei aber kraft des ihr übertragenen Amtes nur die Belange anderer vertritt (BGH FamRZ 2005, 1164, 1166). Da die Partei kraft Amtes im Regelfall ausschließlich im Interesse der von ihr vertretenen Vermögensmasse tätig wird, hat sie nicht mit ihrem eigenen Vermögen für die Kosten aufzukommen (vgl § 116 S 1 Nr 1 ZPO).


3


Dagegen sind der Prozessstandschafter und der WEG-Verwalter keine Parteien kraft Amtes.


4


Grunsky (NJW 1980, 2044) hält § 116 S 1 Nr 1 bei Testamentsvollstreckern generell nicht für anwendbar, weil die Erben durch die Anordnung der Testamentsvollstreckung nicht besser gestellt werden dürften als ohne. Dann hätten sie nämlich nur unter den allgemeinen Bedingungen Anspruch auf PKH.








III. Voraussetzungen der Gewährung von PKH an die Partei kraft Amtes
5


Die Partei kraft Amtes hat Anspruch auf Prozesskostenhilfe, wenn die Kosten aus der verwalteten Vermögensmasse nicht aufgebracht werden können und es den wirtschaftlich Beteiligten nicht zuzumuten ist, ihrerseits die Kosten aufzubringen, vgl BGH ZInsO 2014, 2574.









1. Insolvenzverwalter
6


Die Vorschrift des § 116 S 1 Nr 1 ZPO ist auch für das Insolvenzverfahren nicht darauf gerichtet, die Gewährung von PKH an Parteien kraft Amtes zur Regel und die Versagung zu einer besonderer Begründung bedürftigen Ausnahme zu machen (BGH ZInsO 2015, 898; NZI 2013, 82, aA OLG Dresden ZInsO 2002, 286). Der Insolvenzverwalter hat die Voraussetzungen für die Bewilligung darzulegen und auf Verlangen des Gerichts glaubhaft zu machen (§ 118 Abs 1 S 1 ZPO). Dies gilt auch für die Umstände, derentwegen den wirtschaftlich beteiligten Gläubigern eine Prozessfinanzierung nicht zumutbar ist. Aus dem Wortlaut und der Stellung der Vorschrift des § 116 S 1 Nr 1 ZPO im Gesamtzusammenhang des Prozesskostenhilferechts ergibt sich eindeutig, dass die allgemeine Regel, dass jede Partei ihre Aufwendungen für die Prozessführung grundsätzlich selbst zu tragen hat und PKH nur erhält, wenn sie die dafür geltenden besonderen Voraussetzungen darlegt und auf Verlangen des Gerichts (§ 118 Abs 2 S 1 ZPO) glaubhaft macht. Für die Voraussetzung der Unzumutbarkeit der Kostenaufbringung für die am Gegenstand des Rechtsstreits wirtschaftlich Beteiligten (§ 116 Satz 1 Nr 1 ZPO) enthält das Gesetz keine abweichende Regelung.
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Ob die Kosten aus der verwalteten Vermögensmasse aufgebracht werden können, hat das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen zu prüfen. Speziell für den Insolvenzverwalter und die von ihm verwaltete Masse gelten folgende Grundsätze (hierzu krit ausf Pape ZIP 1988, 1293, ZIP 1990, 1529 u ZAP 1994, 953 = Fach 14 S 167; Uhlenbruck KTS 1988, 435):











a) Bestand an Barmitteln
8


Maßgebend ist in erster Linie der Bestand an Barmitteln, bestimmt zu erwartende Bareingänge und der Bestand an kurzfristig liquidierbaren Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens. Forderungen aus Insolvenzanfechtungen können solange unberücksichtigt bleiben, wie sie nicht tituliert sind, oder entspr Zahlungszusagen des Anfechtungsgegners vorliegen, da insoweit keine kurzfristige Verwertbarkeit vorliegt (OLG Köln ZIP 2007, 1030).
Die Barmittel müssen aber nur dann eingesetzt werden, wenn noch andere notwendige Tätigkeiten für die Masse finanziert werden können (Nerlich/Römermann § 80 Rn 59). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass nur der Barbestand für die Prozesskosten herangezogen werden kann, der nach Abzug der Masseschulden und der Massekosten verbleibt (OLG Köln ZIP 1994, 724). Der Insolvenzverwalter kann auf die Aufnahme eines Darlehens verwiesen werden, wenn Gewährung und Rückzahlung gesichert sind (Zöller/Geimer § 116 Rn 4; Steenbruck MDR 2004, 1155). Die Verwertung der zur Masse gehörenden Sachen und die Einziehung von Forderungen ist ebenfalls erforderlich (Philippi aaO).
Bei Masseunzulänglichkeit ist grds davon auszugehen, dass die Kosten des Rechtsstreits nicht aus der verwalteten Vermögensmasse aufgebracht werden können (BGH ZInsO 2006, 491; MDR 2008, 98; BAG ZIP 2003, 1947; BVerwG ZIP 2006, 1543). §§ 208 ff InsO stehen dem auch dann nicht entgegen, wenn der Insolvenzverwalter nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit Klage erhebt (BGH MDR 2008, 98; WM 2008, 880; anders: Ringstmeier/Homann ZIP 2005, 285), soweit nicht die Voraussetzung des § 207 Abs 1 S 1 InsO vorliegen. Liegen diese vor, ist PKH zur Durchsetzung eines Anfechtungsanspruchs, der nicht dazu geeignet ist, eine bereits eingetretene Massekostenarmut zu beheben, idR nicht zu gewähren (BGH NJW-RR 2009, 1346 f).












b) Wirtschaftlich Beteiligte
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Wirtschaftlich Beteiligte sind diejenigen, deren endgültigen Nutzen der Rechtsstreit anstrebt, die also hiervon im Erfolgsfall wirtschaftliche Vorteile ziehen könnten (OLG Celle MDR 2013, 682 f). Dies sind im Falle der Testamentsvollstreckung die Erben, Vermächtnisnehmer und Pflichtteilsberechtigten; bei der Nachlassverwaltung die Erben und die Nachlassgläubiger; bei der Nachlasspflegschaft der unbekannte Erbe; bei der Insolvenz der Schuldner, die Insolvenzgläubiger und Absonderungsberechtigte, deren Befriedigungsaussichten der Sieg des Insolvenzverwalters verbessern würde (vgl BGH NJW-RR 2007, 993; vgl OLG Celle ZIP 2009, 933 zu Aussonderungsberechtigten und OLG Celle  MDR 2013, 682 f zu Massegläubigern); bei der Zwangsverwaltung der betreibende Gläubiger (OLG Hamm JurBüro 1988, 1059). Eine wirtschaftliche Beteiligung der Gläubiger kann auch im Falle eines vom Insolvenzverwalter betriebenen selbstständigen Beweisverfahrens nach §§ 485 ff ZPO gegeben sein (OLG Celle NdsRpfl 1999, 266).












c) Zumutbarkeit der Kostenaufbringung
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Den wirtschaftlich Beteiligten muss es nicht nur möglich sein, die Kosten aufzubringen, vielmehr muss ihnen dies auch zumutbar sein. Dagegen kommt es nicht auf die Bereitschaft des Gläubigers an, die Kosten vorzuschießen. Allein die Weigerung eines Gläubigers kann daher nicht dazu führen, die Zumutbarkeit zu verneinen (BGH NZI 2013, 82 ff).
Das Kriterium der Zumutbarkeit führt zur Einschränkung des Kreises der in Betracht kommenden Beteiligten. Vorschüsse auf die Prozesskosten sind nur solchen Beteiligten zuzumuten, die die erforderlichen Mittel unschwer aufbringen können und für die der zu erwartende Nutzen bei vernünftiger, auch das Eigeninteresse sowie das Prozesskostenrisiko angemessen berücksichtigender Betrachtungsweise bei einem Erfolg voraussichtlich größer sein wird (BGH ZIP 2006, 682; NJW-RR 2007, 993). Für die Beurteilung der Zumutbarkeit ist damit eine Gesamtschau unter Einbeziehung aller maßgeblichen Umstände notwendig (BGH MDR 2011, 132 f mwN). Hierfür gibt es keine starren Quoten (OLG München ZIP 2013, 1299 f). Bei dieser wertenden Abwägung sind insbesondere eine zu erwartende Quotenverbesserung im Fall des Obsiegens, das Prozess- und Vollstreckungsrisiko und die Gläubigerstruktur zu berücksichtigen.
Im Rahmen der Gesamtschau kann es erforderlich sein, nicht nur auf den gegenwärtig anhängigen Hauptprozess, sondern bei einer Nebenintervention des Insolvenzverwalters auch auf die Befriedigungsaussichten in einem Nachfolgeverfahren abzustellen (OLG Hamburg ZInsO 2002, 193 = NJW-RR 2002, 1054). Zu berücksichtigen sind zudem Absonderungsrechte: Gläubigern, die sich im Falle des Obsiegens des Insolvenzverwalters abgesonderte Befriedigung verschaffen können, kann die Vorschusszahlung zumutbar sein (BGH NJW-RR 2007, 993).
Generell ist eine Vorschusszahlung dann zumutbar, wenn ein Gläubiger im Falle des Obsiegens mit einer nicht nur geringfügigen Quotenverbesserung rechnen kann und die Prozessführung damit wirtschaftlich sinnvoll ist (OLG Koblenz JurBüro 2001, 158 = NZI 2000, 529 – Ls). Im Rahmen der Zumutbarkeit ist deswegen einerseits die Höhe der Klageforderung, andererseits neben dem Vermögen des wirtschaftlich Beteiligten auch die Höhe der von ihm geltend gemachten Forderung zu berücksichtigen. Gläubiger, die entweder nur sehr geringe Forderungen geltend machen oder deren Befriedigungsaussichten mit dem Prozesserfolg nur unwesentlich steigen würden, können außer Betracht bleiben (OLG Naumburg ZInsO 2002, 540). Solchen Kleingläubigern ist die Beteiligung an den Prozesskosten in der Regel nicht zumutbar. Als Kleingläubiger sind diejenigen anzusehen, deren Anteil 5 % des Gesamtvolumens der festgestellten Forderungen nicht übersteigt (OLG Schleswig OLGR 2009, 488; OLG Rostock OLGR 2009, 184). Die Erhebung einer Teilklage durch den Insolvenzverwalter kann nicht per se als unlauter angesehen werden. Bei der Frage, ob sie der Umgehung des § 116 S 1 Nr 1 dient, muss auch berücksichtigt werden, dass er die Masse wegen § 123 ZPO einem nicht unerheblichen Kostenrisiko aussetzt (OLG Hamm ZIP 2003, 42; OLG Celle ZInsO 2008, 213; OLG Hamburg ZInsO 2009, 1126).
Keine Zumutbarkeit besteht weiter, wenn auch bei erfolgreicher Rechtsverfolgung nennenswerte Masse zur Verteilung nicht verbleibt und der Zugewinn der Masse vorrangig nur die Vergütung des Verwalters abdeckt (OLG Jena ZInsO 2001, 268 = ZIP 2001, 579).
Einfluss auf die Zumutbarkeit kann auch die Gläubigerstruktur haben. Denn der Rechtsverfolgung des Insolvenzverwalters im Rahmen eines geordneten Insolvenzverfahrens kommt grds ein eigenständiges, schutzwürdiges Interesse zu (BGH NJW-RR 2006, 1064). Sind viele Gläubiger vorhanden, kann dies zur Unzumutbarkeit für den Insolvenzverwalter führen. Umstritten – und wohl Frage des Einzelfalles ist – wo die Grenze liegt: BGH NJW-RR 2006, 1064: 5 Gläubiger; AG Göttingen NZI 1999, 506: 20; OLG Düsseldorf ZIP 2002, 1208:12 unproblematisch; OLG Koblenz OLGR 2006, 316: 15 unproblematisch; OLG Schleswig OLGR 2009, 490: 6 unproblematisch). OLG Schleswig OLGR 2009, 490: 6 unproblematisch). Eine feste und starre Grenze hinsichtlich der Anzahl der heranzuziehenden Insolvenzgläubiger, die wegen des durch die Gläubigerstruktur bedingten Koordinierungsaufwands von vorne herein die Aufbringung der Kosten durch die wirtschaftlich am Gegenstand des Rechtsstreits Beteiligten als unzumutbar erscheinen ließe, gibt es nicht (BGH MDR 2011, 132 f; hier wurde die Unzumutbarkeit bei 26 Großgläubigern verneint). Der Insolvenzverwalter muss versuchen, die Finanzierung der Prozessführung durch die wirtschaftlich Beteiligten zu betreiben und zu koordinieren (OLG Koblenz OLGR 2009, 968, 969).
Bei der Gesamtabwägung sind auch die Vollstreckungschancen zu berücksichtigen (BGH NJW-RR 2006, 1064; OLG Celle ZInsO 2008, 1083: Keine Zumutbarkeit bei Antragsgegner, der sich als Hartz IV-Empfänger einer fünfstelligen Forderung ausgesetzt sieht).
Zumutbar soll die Aufbringung sein, wenn die absolute Quote bei einem Obsiegen 40 % beträgt und ohne die Prozessführung keine freie Masse zu verzeichnen ist (KG NZI 2003, 148). Als nicht nur geringfügige Quotenverbesserung sollen 4,5 % gelten, die Aufbringung von 15 TDM bei einem zu erwartenden und verteilbaren Betrag von 73 TDM wirtschaftlich sinnvoll sein (OLG Koblenz ZInsO 2001, 96).
Kommt die zu erwartende Quote zum überwiegenden Teil mehreren Großgläubigern zugute, kann dem Insolvenzverwalter PKH nicht bewilligt werden, weil es ihnen zuzumuten ist, die Prozesskosten vorzuschießen (OLG Köln JurBüro 2000, 29; OLG Düsseldorf ZIP 2002, 1208). Einer Bank als Insolvenzgläubigerin ist es zuzumuten, die Prozesskosten für einen vom Insolvenzverwalter geführten Rechtsstreit, an dem sie wirtschaftlich beteiligt ist, aufzubringen, wenn sie selbst bei Annahme eines Prozess- und Vollstreckungsrisikos von 50 % immer noch mehr als das Fünffache der aufzubringenden Kosten erhält (BGH ZInsO 2011, 1552–1553).
Ist der Bestand von Forderungen derartiger Gläubiger nach ungeklärt, so dass die Zumutbarkeit nicht abschließend beurteilt werden kann, soll PKH für den Insolvenzverwalter zweifelhaft sein (OLG Stuttgart NZI 2000, 179). Grundsätzlich hat der Insolvenzverwalter eine vollständige Übersicht über das gegenwärtige Vermögen vorzulegen und eine exakte Aufstellung der angemeldeten und von ihm anerkannten Forderungen beizubringen, damit das Gericht in die Lage versetzt wird, die Zumutbarkeit von Vorschussleistungen selbst beurteilen zu können (OLG Celle OLGR 2009, 275; OLG Braunschweig NZI 2013, 91). PKH kann aber nicht wegen unzureichender Angaben versagt werden, wenn diese bereits zur Beurteilung der Zumutbarkeit ausreichen (OLG Nürnberg ZInsO 2002, 586). Andererseits ist anerkannt, dass der Insolvenzverwalter keine Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen von Gläubigern beizubringen hat, wenn die Anzahl der in die Kostenbeteiligung einzubeziehenden so groß ist, dass die Verteilung in der Praxis Schwierigkeiten bereiten würde (AG Göttingen NZI 1999, 506). Soll der Prozess hauptsächlich im Interesse dritter, nicht zum Vorschuss verpflichteter Gläubiger geführt werden (OLG München ZIP 1996, 512; LG Frankfurt/M NZI 2002, 263: wenn diesen Gläubigern mehr als 50 % zufließen würden) oder soll der einzuklagende Betrag weit überwiegend zur Deckung der Massekosten verwendet werden und ist die Quote so gering, dass dem zahlungsfähigen Gläubiger die Finanzierung eines Masseprozesses aus diesem Grunde nicht zuzumuten ist (OLG Köln ZIP 1994, 724; OLG Hamm ZlnsO 1999, 420 – Ls; OLG Frankfurt ZInsO 2002, 47; weitergehend: erhebliche Verbesserung der Befriedigungsaussichten erforderlich – OLG Naumburg ZIP 1994, 383 – und Rückzahlung des Vorschusses aus der Masse auch bei Prozessverlust gesichert – OLG Dresden OLG-NL 1995, 114), brauchen daran aussichtsreiche Verfahren nicht zu scheitern. So ist Arbeitnehmern nicht zuzumuten, die Prozesskosten wegen ihrer Forderungen auf Grund des Sozialplans aufzubringen, ebenso wenig der Bundesagentur für Arbeit wegen übergangener Lohnansprüche nach Gewährung von Insolvenzausfallgeld (BGH NJW 1991, 40; OLG München NJW-RR 1997, 1327; aA ansch LAG Düsseldorf JurBüro 1987, 295). Dies galt unter der KO auch für andere Sozialversicherungsträger (OLG Düsseldorf ZIP 1995, 1277), was aber unter Geltung der InsO wegen der prinzipiellen Gleichrangigkeit aller Gläubiger in Frage gestellt wird (KG ZlnsO 2000, 229) Die Mehrzahl der OLG hält aber daran fest, dass die Funktion der öffentlich-rechtlichen Sozialversicherungsträger als Sachwalter fremder Gläubigerinteressen mit entsprechend zweckgebundenen öffentlichen Mitteln gegen eine Vorschusspflicht spreche (OLG Hamburg ZIP 2009, 1125; OLG München ZIP 2013, 1299 f). Für den Steuer- und Zollfiskus gilt: Ihm ist, wie jedem anderen wirtschaftlich Beteiligten die Finanzierung des Rechtsstreits zuzumuten, weil er die erforderlichen Mittel unschwer aufbringen kann (BGHZ 138, 189). Einzige Voraussetzung für die auch für ihn maßgebliche Zumutbarkeit der Vorschussleistung ist, dass der zu erwartende Nutzen bei vernünftiger, auch das Eigeninteresse sowie das Prozesskostenrisiko angemessen berücksichtigende Betrachtungsweise bei einem Erfolg voraussichtlich deutlich größer sein wird (BGH DStR 2007, 2338; ZIP 2006, 683; BAG ZIP 2003, 1948). Für Arbeitnehmer (im Kündigungsschutzprozess) ist grds von Unzumutbarkeit auszugehen, da diese im Zweifel eingeschränkt leistungsfähig sind und zumeist Vorleistungen erbracht haben (BAG ZIP 2003, 1947).
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Ist den Gläubigern die Aufbringung von Vorschüssen zumutbar, ist unerheblich, ob alle Gläubiger herangezogen werden können. Die wirtschaftlich Beteiligten bilden eine Risikogemeinschaft, innerhalb der unabhängig von der Zahl der leistungsfähigen oder -bereiten Beteiligten der gesamte Vorschuss – im Rahmen der Zumutbarkeit – aufgebracht werden muss (vgl BGH NJW 1997, 3319; KG ZIP 2003, 270). Mehrere Gläubiger können zur anteiligen Aufbringung der Verfahrenskosten jeweils im Verhältnis zu der zu erwartenden Quotenverbesserung herangezogen werden (vgl BGH ZIP 1999, 495).
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Unzumutbarkeit besteht für den Gläubiger ferner dann, wenn seine Forderung vom Insolvenzverwalter bestritten sind (OLG Naumburg ZIP 1994, 384; OLG Karlsruhe AnwBl 2000, 62), wobei dem OLG Dresden OLG-NL 2004, 115 dahin zuzustimmen ist, dass nicht jedes Bestreiten per se ausreicht, sondern ein qualifiziertes erforderlich ist. Dem Insolvenzverwalter selbst, dem teilweise die Stellung eines „wirtschaftlich Beteiligten“ zugemessen wird, wenn der Prozess allein dazu dienen soll, eine Erhöhung seiner Vergütung zu erzielen (OLG Köln NZI 2000, 540 mwN), ist ein Prozesskostenvorschuss nicht zuzumuten, weil er eine im öffentlichen Interesse liegende Aufgabe – die Abwicklung eines geordneten Gesamtvollstreckungsverfahrens – wahrnimmt (BGH NJW 1998, 1229; OLG Celle – ZIP 1987, 729; OLG Düsseldorf ZIP 1993, 780 u ZIP 1993, 1018; OLG Düsseldorf NZI 1999, 455; OLG Köln NZI 1999, 80 = BB 1998, 1764; LG Koblenz ZlnsO 1999, 45; Pape NZI 1998, 64).











2. Sequester
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Machte nach der KO ein Sequester Forderungen des sequestrierten Unternehmens (etwa Leistung der Stammkapitaleinlage) klageweise geltend, konnte PKH nicht bewilligt werden, solange nicht dargelegt war, wer die Gläubiger des Unternehmens waren, welche von ihnen im Falle der Konkurseröffnung Vorrechte genießen würden und dass ihnen nicht zuzumuten war, die Kosten für den Rechtsstreit aufzubringen. Das galt auch, wenn fraglich war, ob es zu einer Konkurseröffnung kommen würde (OLG Hamburg ZIP 1985, 1012; 1987, 385). Dieser zur KO ergangenen restriktiven Auffassung hat sich das LG Essen (JurBüro 2000, 494 m krit Anm Schmittmann) für den vorläufigen Insolvenzverwalter angeschlossen.










3. Objektive Voraussetzungen
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Die objektiven Voraussetzungen sind für die Partei kraft Amtes die gleichen wie in § 114 letzter Hs ZPO, dh die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung muss hinreichende Aussicht auf Erfolg bieten und darf nicht mutwillig erscheinen (vgl dazu oben zu § 114 ZPO Rn 33 ff). Die Bewilligung von PKH an den Verwalter in einem Insolvenzverfahren setzt nicht voraus, dass die Unterlassung der Rechtsverteidigung allgemeinen Interessen iSv § 116 S 1 Nr 2 zuwiderlaufen würde (BGH ZIP 2007, 887).










4. Fehlende Mutwilligkeit
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Die Erhebung einer Teilklage durch den Insolvenzverwalter kann nicht per se als unlauter angesehen werden. Bei der Frage, ob sie der Umgehung des § 116 S 1 Nr 1 dient, muss auch berücksichtigt werden, dass er die Masse wegen § 123 ZPO einem nicht unerheblichen Kostenrisiko aussetzt (BGH MDR 2011, 321 f; OLG Hamm ZIP 2003, 42; OLG Celle ZInsO 2008, 213; OLG Hamburg ZInsO 2009, 1126). Dagegen ist die Klageerhebung mutwillig, wenn der Gegner des Insolvenzverwalters vorab erklärt, in einem Mahnverfahren keinen Widerspruch oder Einspruch zu erheben. Titulierung und PKH-Antragstellung im Mahnverfahren sind dann ein kostengünstigerer Weg (OLG Düsseldorf MDR 2008, 881).
Zur Mutwilligkeit bei Massekostenarmut vgl § 114 Rn 111.









IV. Juristische Personen, parteifähige Vereinigungen, § 116 S 1 Nr 2
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Nach § 116 S 1 Nr 2 haben neben juristischen Personen, die im Inland, der EU oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWIR) ihren Sitz haben, auch parteifähige Vereinigungen bei Vorliegen der Voraussetzungen einen Anspruch auf PKH. Dies gilt über die uneingeschränkte Verweisung in § 11a Abs 3 ArbGG auch für das Arbeitsrecht, obwohl § 11a Abs 1 ArbGG als Voraussetzung für die Beiordnung eines Anwalts bestimmt, dass die Partei außerstande ist, „ohne Beeinträchtigung des Unterhalts“ die Prozesskosten zu zahlen (LAG Sachsen-Anhalt AnwBl 1998, 543).









1. Juristische Personen
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Juristische Personen sind ua: Rechtsfähige Vereine (eingetragene nichtwirtschaftliche Vereine, §§ 21, 55 ff BGB; wirtschaftliche Vereine mit verliehener Rechtsfähigkeit, § 22 BGB), genehmigte Stiftungen (§§ 80 ff BGB), die Aktiengesellschaft (§ 1 AktienG), die Kommanditgesellschaft auf Aktien (§ 278 AktienG), die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft (§ 17 GenG), die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (§ 13 GmbHG zur GmbH iL siehe OLG Koblenz NZG 1998, 637), der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (§ 15 VAG; vgl ausführlich Stein/Jonas/Bork § 50 Rn 4 ff; Hartmann in Baumb/Lauterb § 50 Rn 7).










2. Parteifähige Vereinigungen
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Zu den parteifähigen Vereinigungen zählen insbesondere die BGB-Außengesellschaft (seit BGHZ 146, 341, speziell zur RA-GbR BGH MDR 2011, 453 f), die offene Handelsgesellschaft (§§ 105 ff HGB) und die Kommanditgesellschaft (§§ 161 ff HGB; vgl Schuster Prozesskostenhilfe § 116 Rn 5; Zöller/Geimer § 116 Rn 11a), die Reederei sowie der nicht rechtsfähige Verein (BGH WM 2007, 1932; Rn 54). Allgemein zählen hierzu alle Personengesamtheiten, die einerseits parteifähig, andererseits aber keine juristische Person sind (zur Bürgerinitiative vgl LG Aachen NJW 1977, 255 mwN – aktive Parteifähigkeit für die Durchsetzung eines presserechtlichen Anspruchs auf Gegendarstellung; VGH Mannheim NJW 1980, 1181).
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Nicht hierher gehören demnach mangels Parteifähigkeit die Miteigentümergemeinschaft und die Erbengemeinschaft, wohl aber die WEG (BGH B v 17.6.2010 V ZB 26/10, juris).










3. Allgemeine, objektive Voraussetzungen
20


Zu den Voraussetzungen des Anspruchs auf PKH im Rahmen des § 116 S 1 Nr 2 gehört, dass weder die juristische Person bzw parteifähige Vereinigung noch die wirtschaftlich Beteiligten in der Lage sind, die Kosten aufzubringen (für mit Bankkrediten arbeitende GmbH vgl OVG Bremen JurBüro 1987, 770). Hinsichtlich der wirtschaftlich Beteiligten kann grds das oben zu § 116 S 1 Nr 1 Gesagte gelten (Rn 9). Zum Kreis der Beteiligten gehören zB die Inhaber der Geschäftsanteile der GmbH (OLG München JurBüro 1986, 127 = GmbHR 1986, 46; OLG Köln VersR 1989, 277), uU auch der Geschäftsführer (LAG Bremen NJW-RR 1987, 894), der Großaktionär der AG, die Muttergesellschaft im Verhältnis zur Tochtergesellschaft (vgl Stein/Jonas/Bork § 114 Rn 21) ebenso wie umgekehrt, wenn Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht (OLG München ZIP 2002, 2131). Bei der parteifähigen Vereinigung sind dazu die Gesellschafter der OHG sowie Komplementär und Kommanditisten der KG (vgl BGH NJW 1954, 1933; OLG Stuttgart NJW 1975, 2022) zu zählen. Die Mittellosigkeit wird sich vielfach durch Einholung einer Auskunft von einer amtlichen Stelle, etwa der Industrie- und Handelskammer, feststellen lassen.
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Für einen eingetragenen Idealverein s KG NJW 1955, 469 (Mitglieder als wirtschaftlich Beteiligte; OLG München JurBüro 1990, 755; einschr OLG Hamburg NJW-RR 1987, 894). Ist einem gemeinnützigen Verein (zB Sozialdienst) das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ein minderjähriges Kind übertragen worden, so soll dem Verein in einem Verfahren um die elterliche Sorge PKH bewilligt werden können, ohne dass es auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Vereins ankommt (OLG Düsseldorf FamRZ 1995, 373).
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Als nicht wirtschaftlich beteiligt wird die kath Kirche an einer Kirchenstiftung kath Kirchenrechts angesehen (OLG Bamberg NJW-RR 1990, 638).










4. Allgemeines Interesse an der Prozessführung
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§ 116 S 1 Nr 2 setzt außerdem voraus, dass die Unterlassung der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung allgemeinen Interessen zuwiderlaufen würde. Die Gewährung von Prozesskostenhilfe an juristische Personen wurde vom Gesetzgeber in § 116 S 1 Nr 2 im Einklang mit der Verfassung (dazu BVerfGE 35, 348 ff) mit dem speziellen Erfordernis verbunden, dass die Unterlassung der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung allgemeinen Interessen zuwiderlaufen würde. Die Vorschrift ist in ihrem Anwendungsbereich damit auf Sachverhalte beschränkt, die größere Kreise der Bevölkerung oder des Wirtschaftslebens ansprechen und soziale Auswirkungen haben können (BGH ZInsO 2015, 632). Denn eine juristische Person hat grds nur dann eine von der Rechtsordnung anerkannte Existenzberechtigung, wenn sie ihre Ziele aus eigener Kraft verfolgen kann (BGH MDR 2006, 113). Zur europarechtlich gebotenen Auslegung vgl EuGH Urt v 22.12.2010 C-279/09, ZIP 2011, 143–147.
Eine Rechtsverfolgung liegt im allgemeinen Interesse, wenn die juristische Person an der Erfüllung ihrer der Allgemeinheit dienenden Aufgaben gehindert wäre, falls der Rechtsstreit nicht durchgeführt werden könnte oder wenn die Entscheidung größere Kreise der Bevölkerung oder des Wirtschaftslebens ansprechen und soziale Auswirkungen nach sich ziehen würde (BVerfGE 35, 353; OVG Meck-Vorpommern NVwZ-RR 2012, 744) oder ein allgemeines Interesse an einer richtigen Entscheidung besteht (BGH NZG 2011, 1308), so wenn von der Durchführung des Prozesses die Existenz eines Unternehmens abhängt, an dessen Erhaltung wegen der großen Zahl der von ihm beschäftigten Arbeitnehmer ein allgemeines Interesse besteht (vgl BT-Drucks 8/3068 S 26 f; BGHZ 25, 183, 185, jüngst BGH GuT 2011, 398–399). Auch eine Vielzahl von betroffenen Gläubigern des Antragstellers kann genügen (BGH ZIP 1990, 1565; OLG Dresden 2008, 606: 10 indes sind nicht genug). Die Voraussetzungen sind von der beantragenden Gesellschaft darzulegen (OLG Rostock JurBüro 2009, 148).
Bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft liegt die Rechtsverfolgung jedenfalls dann im allgemeinen Interesse, wenn weder die Gemeinschaft noch sämtliche Mitglieder die Kosten aufbringen können (BGH MDR 2010, 1076).
Das allgemeine Interesse ist aber nicht ausreichend berührt, wenn lediglich allgemein interessierende Rechtsfragen bei der Entscheidung des Rechtsstreits zu beantworten sind (BGH aaO, NJW-RR 1990, 474) oder ein erstinstanzl Urteil offensichtlich unrichtig ist (LAG Bremen NJW-RR 1987, 894). Gleiches gilt für eine vermögenslose, nicht mehr am Wirtschaftsleben teilnehmende GmbH (BGH GuT 2010, 367; OLG Hamm JurBüro 1989, 418), zumal, wenn sie ihre Arbeitnehmer bereits entlassen hat (OLG Rostock JurBüro 2009, 148).
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Auch reicht dafür nicht aus, dass die unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen der Versagung von PKH eine Vielzahl von Gläubigern treffen (aA ansch BGH NJW 1986, 2058 u NJW 1991, 703 = Rpfleger 1991, 64; OLG Frankfurt NJW-RR 1996, 552; OLG München ZIP 2002, 2131), etwa dergestalt, dass mit der Durchführung des beabsichtigten Prozesses möglicherweise eine quotenmäßig günstigere Befriedigung einer größeren, aber doch überschaubaren Zahl von Großgläubigern erreicht werden könnte (OLG Bamberg aaO). Nach OLG Frankfurt aaO muss aber sichergestellt sein, dass die „eingehenden Zahlungen“ auch tatsächlich an die Gläubiger weitergeleitet werden.
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Weil in § 116 beide Fälle der PKH-Bewilligung gleichrangig nebeneinander gestellt sind, ist im Konkurs einer parteifähigen Vereinigung oder juristischen Person PKH-Gewährung an den Konkursverwalter nicht davon abhängig zu machen, ob zusätzlich zu Nr 1 auch die Voraussetzungen zu Nr 2 vorliegen (BGH ZIP 2007, 887).
Im Übrigen gelten gem S 2 die in § 114 S 1 ZPO letzter Halbsatz bezeichneten objektiven Voraussetzungen.









V. Beteiligung an den Kosten der Prozessführung
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S 3 bestimmt, dass sich die Partei kraft Amtes, die inländische juristische Person oder die parteifähige Vereinigung entsprechend ihren wirtschaftlichen Verhältnissen an den Kosten der Prozessführung zu beteiligen haben. Maßgeblich dafür, ob und ggf in welcher Höhe sie Zahlungen zu leisten haben, sind die laufenden und zu erwartenden Einkünfte sowie die verwaltete Vermögensmasse (bei der Partei kraft Amtes) bzw das Vermögen (bei der juristischen Person oder der parteifähigen Vereinigung). § 115 ZPO ist nicht anzuwenden (Schuster Prozesskostenhilfe § 116 Rn 8). Es kann die Zahlung eines einmaligen Betrages, mehrerer Teilbeträge oder die Leistung von gleichbleibenden Raten angeordnet werden. Die auf die Verhältnisse der natürlichen Person zugeschnittene Tabelle gilt hier nicht, so dass eine Beschränkung auf maximal 48 Raten ausscheidet. Die in § 116 erwähnten Parteien haben also Raten so lange zu zahlen, bis die Kosten der Prozessführung gedeckt sind (Schuster aaO; Zöller/Geimer § 116 Rn 19; Seiler in Thomas/Putzo § 116 Rn 8).








VI. Keine PKH für ausländische Parteien mit Sitz außerhalb der EU
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Parteien, die ihren Sitz außerhalb der EU oder dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWIR) haben, erhalten keine PKH, soweit nicht die Voraussetzungen von Art 20–24 HZPÜ vorliegen. Dies gilt auch für den inländischen Insolvenzverwalter einer solchen ausländischen juristischen Person (Zöller/Geimer § 116 Rn 11).








VII. Relevanter Zeitpunkt für die Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse
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Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse gem § 116 ist stets auf die Lage im Entscheidungszeitpunkt abzustellen. Verbesserungen wie Verschlechterungen der persönlichen und wirtschaftlichen Situation sind in vollem Umfang zu berücksichtigen (näher: § 114 ZPO Rn 45).





Kapitel II Zivilprozessordnung › § 117 Antrag






§ 117 Antrag
(1) 1Der Antrag auf Bewilligung der Prozesskostenhilfe ist bei dem Prozessgericht zu stellen; er kann vor der Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt werden. 2In dem Antrag ist das Streitverhältnis unter Angabe der Beweismittel darzustellen. 3Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für die Zwangsvollstreckung ist bei dem für die Zwangsvollstreckung zuständigen Gericht zu stellen.
(2) 1Dem Antrag sind eine Erklärung der Partei über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entsprechende Belege beizufügen. 2Die Erklärung und die Belege dürfen dem Gegner nur mit Zustimmung der Partei zugänglich gemacht werden; es sei denn, der Gegner hat gegen den Antragsteller nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts einen Anspruch auf Auskunft über Einkünfte und Vermögen des Antragstellers. 3Dem Antragsteller ist vor der Übermittlung seiner Erklärung an den Gegner Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 4Er ist über die Übermittlung seiner Erklärung zu unterrichten.
(3) 1Der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, zur Vereinfachung und Vereinheitlichung des Verfahrens durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Formulare für die Erklärung einzuführen. 2Die Formulare enthalten die nach § 120a Absatz 2 Satz 4 erforderliche Belehrung.
(4) Soweit Formulare für die Erklärung eingeführt sind, muss sich die Partei ihrer bedienen.
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I. Regelungsinhalt
1


§ 117 enthält im Wesentlichen die formellen Voraussetzungen für die Bewilligung der PKH. Mit der Reform durch das G zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungsrecht ist Abs 3 S 2 eingeführt worden.








II. Formelle Voraussetzungen
2


Der Antrag ist entweder schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle zu stellen. In Frage kommt jedes Amtsgericht (§ 129a ZPO). Anwaltszwang besteht nicht (§ 78 Abs 2 ZPO).
Der Antragsteller hat dem Antrag eine Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse beizufügen.
Auch im Verwaltungsgerichtsverfahren ist der Antrag auf Bewilligung von PKH für den Antrag auf Zulassung der Beschwerde gegen einen PKH versagenden Beschluss vom Vertretungszwang des § 67 Abs 1 VwGO nicht erfasst (OVG Bautzen NVwZ-RR 2001, 804).
Der Bewilligungsantrag ist ein „bestimmender Schriftsatz“ und nur dann wirksam gestellt, wenn die Antragsschrift durch den beantragenden Prozessbevollmächtigten oder vom ASt unterzeichnet ist (BGH NJW 1994, 2097; aA OLG Frankfurt AnwBl 1983, 319). Eine Übermittlung per Telefax ist möglich (zweifelnd BFH BFH/NV 2002, 501). Der Antrag ist erst bei vollständigem Ausdruck durch das Empfangsgerät eingegangen (BGH aaO). Wird der Antrag in der mündl Verhandlung gestellt, ist er zu Protokoll zu nehmen (zur großzügigen Auslegung eines solchen Antrags: OLG Karlsruhe NJW-RR 1998, 1085). Die Protokollierungspflicht umfasst aber nicht die Herstellung von Leseabschriften handschriftlicher, dem Gesuch beigefügter oder schon vorher eingereichter Schreiben (OVG Hamburg NVwZ-RR 2000, 125).
Eine konkludente Beantragung ist wegen des Formularzwangs (Rn 24 ff) grds nicht möglich. Insbesondere muss das Gericht nicht nachfragen, ob für eine Klagerweiterung nach PKH-Bewilligung ebenfalls PKH beantragt werden soll (aA LAG Köln ArbuR 2012, 325). Eine Nachfragepflicht kann sich aus dem Gedanken der Fürsorge nur in Parteiprozessen ergeben.








III. Zuständigkeit
3


Zuständig ist das Prozessgericht, dh das Gericht, bei dem der Prozess anhängig ist oder anhängig gemacht werden soll. Das kann auch das jeweilige Rechtsmittelgericht sein (s auch § 119 S 1 ZPO). Die Bewilligung ist nicht nur für jede Instanz erneut, sondern auch für jedes bei dem entscheidenden Gericht anhängige Verfahren gesondert zu beantragen. Bei unveränderten persönlichen Verhältnissen genügt die Verweisung auf eine Erklärung aus der Vorinstanz bzw in einem anderen anhängigen Verfahren (OLG Bamberg FamRZ 2001, 628). Das Insolvenzgericht ist zuständiges Vollstreckungsgericht für die Herausgabevollstreckung, welche der Insolvenzverwalter aus dem Eröffnungsbeschluss gegen den Insolvenzschuldner betreibt, und damit auch für den PKH-Antrag des Insolvenzverwalters zuständig (BGH MDR 2012, 807).
Wird im VwGO-Verfahren ein Antrag auf PKH für einen noch zu stellenden Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt, ist zur Entscheidung das OVG zuständig. Gestellt werden soll der Antrag jedoch bei dem VG, dessen Entscheidung angefochten werden soll (Einlegungszuständigkeit, VG Kassel NVwZ-RR 2003, 390). Bei Kompetenzleugnung kann für das PKH-Verfahren eine Zuständigkeitsbestimmung nach § 36 Nr 6 ZPO erfolgen (OLG Dresden FamRZ 1999, 449; OLG Karlsruhe FamRZ 2001, 835). Wird in Strafsachen eine Revision zurückgenommen, bevor die Akten dem Revisionsgericht auf dem in der StPO vorgesehenen Wege zur Entscheidung zugegangen sind, so entscheidet das Tatgericht über den Antrag des NKl auf Gewährung von PKH für die Revisionsinstanz (BGH NJW 1992, 2306). In landgerichtlichen Eingangszivilsachen ist der Einzelrichter zuständig (§ 348 ZPO); in Handelssachen ist gem § 349 Abs 2 Nr 7 ZPO immer der Vorsitzende zuständig. In Berufungszivilsachen ist stets die Kammer bzw der Senat zuständig, es sei denn, der Einzelrichter entscheidet nach § 526 Abs 1 ZPO auch in der Sache (aA VGH Kassel NVwZ 1991, 594).
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VKH für Beschwerden gegen Entscheidung im Hauptsacheverfahren:
Streitig geworden war die Frage, bei welchem Gericht der Beschwerdeführer VKH für ein Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen im Hauptsachverfahren zu beantragen hat. Es steht außer Frage, dass das Rechtsmittelgericht über den Antrag zu entscheiden hat (OLG Frankfurt NJW 2012, 2817 ff).
Die Streitfrage, bei welchem Gericht ein VKH-Antrag für eine beabsichtigte Beschwerde einzulegen ist, hat der Gesetzgeber durch § 64 Abs 1 S 2 FamFG gelöst: Anträge auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für eine beabsichtigte Beschwerde sind bei dem Gericht einzulegen, dessen Beschluss angefochten werden soll (vgl auch Nickel FamRB 2013, 129 ff). Damit sind die unterschiedlichen Ansätze in der Rspr (OLG Frankfurt NJW 2012, 2817 ff; OLG Bremen FamFR 2011, 84; OLG Bamberg FamRZ 2012, 49) überholt.
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Wird Prozesskostenhilfe für die Zwangsvollstreckung beantragt, ist das Vollstreckungsgericht (und damit in der Regel der Rechtspfleger, § 20 Nr 5 RPflG) zuständig, Abs 1 S 3. Dies gilt nicht, wenn die Vollstreckung Angelegenheit des Prozessgerichts ist (§§ 887, 888, 890 ZPO). Nur in diesen Fällen ist daher auch das Familiengericht zuständig, nicht hingegen für die PKH-Bewilligung zur Vollstreckung aus einstweiligen Anordnungen nach §§ 49 ff, 247 f FamFG. Hierüber entscheidet das zuständige Amtsgericht als Vollstreckungsgericht (vgl auch BGH NJW 1979, 1048). Zur Zuständigkeit des Familiengerichts bei einer Vollstreckungsabwehrklage gegen Vollstreckung aus einem notariellen Scheidungsfolgenvergleich vgl OLG Köln FamRZ 2000, 364.
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Wenn ein PKH-Verfahren von einem AG oder LG an ein ArbG verwiesen wird, ist dieses, was den Rechtsweg angeht, daran gebunden (§ 17a Abs 2 S 3 GVG analog), dh das ArbG darf die Erfolgsaussicht nicht mit der Begründung verneinen, der Rechtsweg zu den ArbG sei nicht gegeben. Die Bindungswirkung des Verweisungsbeschlusses erstreckt sich jedoch nicht auf das Hauptsacheverfahren (BAG NJW 1993, 751 = NZA 1993, 285; BGH NJW 2001, 3633). Zur Verweisung eines isolierten PKH-Antrages siehe OVG Bautzen NJW 1999, 517 – Ls.








IV. Gleichzeitiges Einreichen von PKH-Gesuch und Klageschrift
7


Werden das Gesuch um Prozesskostenhilfe und die Klageschrift gleichzeitig eingereicht, muss der Antragsteller deutlich machen, ob die Klage unabhängig von der Bewilligung der PKH erhoben ist oder nur für den Fall der Bewilligung erhoben werden soll (BGHZ 4, 334; FamRZ 2007, 1726). Im Zweifel hat das Gericht nachzufragen bzw Hinweise zu erteilen.
Nach OLG Frankfurt (JurBüro 1991, 1645) soll bei gleichzeitiger Einreichung von PKH-Gesuch und Klage „in der Regel“ davon auszugehen sein, dass die Klage erst nach Bewilligung der PKH als eingereicht gelten soll. Die Bezeichnung der Klageschrift als „Entwurf“, „beabsichtigte Klage“ oder auch die Nichtunterzeichnung der Klage (vgl VGH Mannheim NVwZ-RR 1997, 502; aA LG Saarbrücken FamRZ 2002, 1260: Bezeichnung als „Entwurf“ nicht ausreichend) sprechen dafür, dass zunächst nur PKH beantragt wird. Zur Klarstellung genügt es nicht, dass in einem mit „Klage“ überschriebenen Schriftsatz dem Sachantrag ein PKH-Antrag vorangestellt wird (OLG Köln FamRZ 1997, 375). Wird aber in einer eingereichten „Klage“ gebeten, vorab über das in der „Klage“ gestellte PKH-Gesuch zu entscheiden, ist mangels anderer Anhaltspunkte davon auszugehen, dass nur ein PKH-Verfahren eingeleitet, die Klage aber noch nicht anhängig gemacht werden soll (OLG Köln FamRZ 1984, 916; weitergehend OLG Karlsruhe FamRZ 1989, 767 m abl Anm Klein FamRZ 1989, 1203: stets zuerst über PKH-Gesuch zu entscheiden). In einem solchen Falle wird bei späterer Rücknahme des Antrags eine Kostenerstattungspflicht des Antragstellers nicht ausgelöst (OLG Dresden JurBüro 1998, 28).
Eine „für den Fall der Armenrechtsbewilligung und in deren Umfang“ erhobene Klage soll bedingt erhoben und aus diesem Grund unwirksam sein (BVerwG 1981, 698; OLG Naumburg WM 1993, 36; aA OLG München JurBüro 1988, 1713; OLG Karlsruhe NJW-RR 1989, 512). Sie soll dann aber bei späterer unbedingter Klageerhebung zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand – uU von Amts wegen – führen (Hess VGH JurBüro 1989, 1146). – Vorzugswürdig dürfte indes die Auslegung eines solchen Gesuchs dahin sein, dass statt der unwirksamen bedingten Klageerhebung zunächst nur ein Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt wird (OLG Naumburg OLG-NL 2000, 91; Thomas/Putzo/Reichold § 117 Rn 4).
Wird ein Antrag auf Klagezustellung vor Vorschusszahlung und Entscheidung über den PKH-Antrag gem § 14 GKG gestellt, ist damit erklärt, dass die Klage unbedingt erhoben werden soll. Wird nach Zustellung und Ablehnung des PKH-Antrages erklärt, sie werde nicht weiterverfolgt, liegt darin eine Klagerücknahme (OLG Köln FamRZ 1997, 375). Die bei gleichzeitiger Einreichung von Klage und PKH-Gesuch anfallende Verfahrensgebühr ermäßigt sich von 3,0 auf 1,0, wenn die klagende Partei nach Versagung der PKH davon Abstand nimmt, das Verfahren weiter zu betreiben (OLG Koblenz AnwBl 1999, 490). Wird aber nur der beabsichtigte Klageantrag im PKH-Prüfungsverfahren zurückgenommen, kommt eine Kostenerstattung nach §§ 269 Abs 3 S 3, 93d nicht in Betracht (OLG Koblenz OLGR 2009, 462). Ein Anwalt, der nur ein PKH-Gesuch einreicht, ist im Zweifel als für das gesamte Verfahren bevollmächtigt anzusehen (BGH NJW 2002, 1728).
Gegenüber dem Beklagten ist eine Bewilligung von PKH vor Einreichung und Zustellung einer Klageschrift unzulässig (LG Koblenz FamRZ 1998, 1300). Hat der Beklagte PKH beantragt, muss er eine Entscheidung darüber vor der Verhandlung zur Sache anmahnen, wenn er die Fortsetzung seiner Rechtsverteidigung von der PKH-Bewilligung abhängig machen will (OLG Köln FamRZ 1999, 998).
Wird eine Rechtsmittelschrift als „Entwurf“ zusammen mit einem PKH-Antrag übermittelt, so ist kein Rechtsmittel eingelegt. Die Schrift dient nur zur Darlegung der Erfolgsaussicht für die beantragte PKH (BGH FamRZ 2001, 907). In Zweifelsfällen ist auch hier Rückfrage geboten. Wird einem PKH-Gesuch ein als Berufung bezeichneter Schriftsatz beigefügt, der den Anforderungen nach § 520 ZPO genügt, ist damit Berufung eingelegt. Das Gegenteil kommt nur in Betracht, wenn es sich aus den Begleitumständen mit einer jeden vernünftigen Zweifel ausschließenden Deutlichkeit ergibt (BGH FamRZ 1990, 995; ausf BGH VersR 1995, 1462; OLG Naumburg FamRZ 2000, 84). Eine durch die Gewährung von PKH bedingte Berufung kann nicht eingelegt werden (BGH BGH-Report 2005, 1469; FamRZ 2008, 401). Zulässig soll aber sein, die Berufung unbedingt einzulegen und zugleich für den Fall eines ablehnenden PKH-Bescheids zurückzunehmen (OLG Frankfurt FamRZ 1999, 1150). Wurde nach Zurückweisung des PKH-Gesuchs die Berufung unbedingt eingelegt, ist die dem PKH-Gesuch beigefügte und von einem Anwalt unterschriebene Entwurfsbegründung im Zweifel als rechtzeitige Begründung der Berufung anzusehen (BGH NJW-RR 2001, 789). Die umfangreiche Rspr zum Problem der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei lückenhaft ausgefüllten PKH-Anträgen im Rechtsmittelverfahren kann hier nicht wiedergegeben werden. Insoweit ist auf die Kommentierungen zu §§ 233 ff ZPO zu verweisen. Exemplarisch: BGH FamRZ 2008, 868 mwN. Wird im VwGO-Verfahren vor der Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung der Berufung PKH für das Berufungsverfahren beantragt, ist der PKH-Antrag unzulässig, weil er allenfalls ein bedingter Antrag sein kann und bedingte Prozessanträge grundsätzlich unzulässig sind (VGH Kassel NVwZ-RR 1998, 466 – Ls). Ist eine weitere Beschwerde bedingt eingelegt und gleichzeitig PKH beantragt, ist der PKH-Antrag mangels Erfolgsaussicht zurückzuweisen, weil die bedingte Einlegung des Rechtsmittels unzulässig ist (BayObLG NJOZ 2002, 2219). Sind Anträge auf Erlass eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung mit dem Gesuch verbunden, ist davon auszugehen, dass diese Anträge als sofort gestellt gelten sollen.








V. Folgen des PKH-Antrags (Fristwahrung, Hemmung, Termine)
8


Wird der PKH-Antrag dem Gegner gem § 118 Abs 1 ZPO zur Stellungnahme übermittelt, bewirkt dies noch nicht die Rechtshängigkeit der Klage (OLG Köln FamRZ 1999, 29). Die Zustellung einer Stufenklage (mit PKH-Bewilligung nur für die Auskunftsklage) bewirkt die Rechtshängigkeit insgesamt, wenn in der Zustellung nicht ausdrücklich eine Einschränkung auf die Auskunftsklage zum Ausdruck gekommen ist (BGH FamRZ 1995, 797).
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Wird ein Scheidungsantrag unter der „Bedingung“ der PKH-Bewilligung eingereicht und wird PKH verweigert, führt die trotzdem erfolgende Zustellung des Schriftsatzes nicht das Ende der Ehezeit gem § 1587 Abs 2 BGB herbei (OLG Naumburg FamRZ 2002, 401).


10


Bei Abänderungsklagen soll der nach § 323 Abs 3 ZPO maßgebliche Zeitpunkt der Tag sein, an dem das PKH-Gesuch dem Gegner zugeht (vgl Zöller/Geimer § 117 Rn 4 mwN; aA OLG Köln FamRZ 1988, 1077; ansch auch OLG Frankfurt FamRZ 1986, 1231; OLG Schleswig FamRZ 1990, 303; OLG Karlsruhe FamRZ 1987, 728; OLG Bamberg NJW-RR 1992, 1413). Anderenfalls wäre die hilfsbedürftige Partei gegenüber der vermögenden benachteiligt.
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Für Abänderungsklagen auf Unterhaltserhöhung hat das KindUG die Streitfrage erledigt, ob die Übersendung des PKH-Antrages der Klageerhebung iSd § 323 Abs 3 ZPO gleicht. Der Abänderungsklage darf schon von dem Tage an stattgegeben werden, an dem der Schuldner mit der Zahlung erhöhten Unterhalts in Verzug geraten ist, also auch vom Zugang eines PKH-Gesuchs an (§ 323 Abs 3 S 2 ZPO).
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Im Rahmen des § 42 Abs 3 S 2 GKG nF (§ 17 Abs 4 GKG aF) hat das PKH-Gesuch dieselbe Wirkung wie die Einreichung der Klage (KG JurBüro 1991, 1124; aA m ausf Darstellung des Meinungsstandes Mayer JurBüro 1992, 295), auch wenn PKH versagt wird (OLG Bamberg FamRZ 2001, 779).
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Nach § 204 Abs 1 Nr 14 BGB wird die Verjährung durch die Veranlassung der Bekanntgabe des erstmaligen PKH-Antrages gehemmt. Wird die Bekanntgabe demnächst nach der Einreichung des Antrags veranlasst, so tritt die Hemmung bereits mit der Einreichung ein. Dies gilt auch dann, wenn das PKH-Gesuch noch keine (vollständige) Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse enthält (OLG Nürnberg VersR 2010, 1468 f; OLG München ZErb 2012, 183 ff; aA OLG Hamm Urt v 2.2.2012 – 5 U 110/11, juris). Zur Abwendung eines nicht oder nur schwer zu ersetzenden Schadens iSd § 14 Nr 3 lit b) GKG (Eintritt der Verjährung) ist es daher nicht erforderlich, den einem PKH-Antrag beigefügten Klageentwurf vor einer Entscheidung über das Gesuch und ohne Zahlung des Gebührenvorschusses dem Gegner zuzustellen (OLG Celle NdsRpfl 2004, 45). Die Verjährungsfrist läuft vom Tage der Zustellung einer PKH ablehnenden Entscheidung weiter (OLG Dresden OLG-NL 2002, 55). Die Beschwerde gegen die Verweigerung kann unter denselben Voraussetzungen wie das ursprüngliche Gesuch fristhemmend wirken (BGH NJW 2001, 2545).
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Das PKH-Gesuch konnte die Frist des § 12 Abs 3 VVG aF wahren, wenn der Versicherungsnehmer alles ihm Zumutbare tut, damit die Zuteilung der Klage „demnächst“ iSd § 167 ZPO erfolgen kann (BGH NJW 1987, 255). Entsprechendes gilt für andere Ausschlussfristen (aA für die Ausschlussfrist des § 13 Abs 1 StrEG LG Flensburg JurBüro 1992, 85).
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Im Arbeitsgerichtsverfahren wahrt die als Anlage zum PKH-Antrag eingereichte und als Entwurf bezeichnete Klage die Klagefrist des § 4 KSchG nicht (LAG Köln NZA-RR 1996, 453). Sie kann aber eine tarifliche Ausschlussfrist auf Geltendmachung von Ansprüchen wahren, wenn die Klage unverzüglich nach Entscheidung über den PKH-Antrag zugestellt wird (LAG Nieders AnwBl 2000, 59).








VI. Darstellung des Streitverhältnisses und Angabe der Beweismittel (Abs 1 S 2)
16


Nach § 117 Abs 1 S 2 muss die antragstellende Partei die objektiven Bewilligungsvoraussetzungen im Antrag darlegen. Es muss der Sachverhalt geschildert und angegeben werden, wie er bewiesen werden kann (OLG Saarbrücken FamRZ 1993, 715). Verlangt wird eine schlüssige Darlegung (BFH BFH/NV 2001, 1587 u 2002, 367). Der Anspruch ist bestimmt zu bezeichnen. Die noch nicht anwaltlich vertretene Partei ist hierbei auf die Hilfe desjenigen angewiesen, der den Antrag aufnimmt oder ihn bearbeitet. Sie selbst muss alles tun, was zur Aufklärung des Streitverhältnisses führen kann. Die Partei muss zB erläutern, in welchen Punkten und weshalb eine vorinstanzliche Entscheidung im Rahmen eines Rechtsmittels angegriffen werden soll (OLG Saarbrücken aaO).
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Als Beweismittel kommen die im Erkenntnisverfahren maßgeblichen in Betracht, also Urkunden, Zeugen, Sachverständige, Augenschein und Parteivernehmung. Eine eidesstattliche Versicherung genügt nur in dem Verfahren, in dem sie als Beweismittel zugelassen ist.
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Bei unzureichendem Beweisangebot ist die antragstellende Partei auf den Mangel hinzuweisen und ihr Gelegenheit zu weiteren Beweisangaben zu geben, bevor das Gesuch zurückgewiesen wird.
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Die Darstellung des Streitverhältnisses und die Angabe der Beweismittel sind entbehrlich, wenn PKH für einen höheren Rechtszug beantragt wird und der Gegner das Rechtsmittel eingelegt hat (vgl § 119 Abs 1 S 2 ZPO; näher § 119 ZPO Rn 35 ff).
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Will die antragstellende Partei selbst das Rechtsmittel durchführen, kann sie wegen der objektiven Voraussetzungen auf den Inhalt der Akten Bezug nehmen (BGH NJW-RR 1990, 1212), muss aber darlegen, dass das Rechtsmittel statthaft und zulässig ist (Stein/Jonas/Bork § 117 Rn 16 mwN, näher § 119 ZPO Rn 37). Ist PKH aufgrund unrichtiger Angaben bewilligt worden, kommt die Aufhebung der Bewilligung gem § 124 ZPO in Betracht (vgl unten die Kommentierung zu § 124 ZPO). Werden ungünstige Beweismittel nicht erwähnt, vor allem beweiskräftige Urkunden unterdrückt, liegt eine vorsätzliche Verletzung der Substantiierungspflicht vor, die geeignet ist, den Aufhebungsgrund des § 124 ZPO zu erfüllen (OLG Oldenburg NJW 1994, 807).
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Im Klageerzwingungsverfahren der StPO ist im Rahmen eines PKH-Antrages der entscheidungserhebliche Sachverhalt zumindest in knapper Form in Anknüpfung an das bisherige (zumeist polizeiliche) Ermittlungsergebnis wiederzugeben. Die wesentlichen Beweismittel sind zu benennen (OLG Stuttgart Justiz 1983, 342; OLG Düsseldorf JurBüro 1993, 106; OLG Hamm NStZ-RR 1998, 279).








VII. Darlegung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (Abs 2)
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Die Darlegung der Vermögensverhältnisse nach Abs 2 soll die gerichtliche Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse für die Bewilligung ermöglichen. Zum Formularzwang vgl Rn 24 ff. Ohne Nachweis der Mittellosigkeit ist die Gewährung von PKH abzulehnen, auch soweit der ASt sich auf Art 47 Abs 3 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union beruft (BFH BFH/NV 2013, 971). Das Gericht muss entscheiden können, ob und ggf in welcher Höhe sich die Partei an den Kosten zu beteiligen hat. Dabei stellt es auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Beschlussfassung ab, und zwar auch dann, wenn das PKH-Verfahren verzögerlich behandelt worden ist (OLG Frankfurt JurBüro 1982, 1260; anders bei Prüfung der Erfolgsaussicht: so § 114 ZPO Rn 39 ff). Die Anforderungen dürfen indes nicht überspannt werden (BGH FamRZ 2008, 869; FamRZ 2009, 319). Der Nachweis der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, für die das Gesetz fünf maßgebliche Faktoren nennt (zum Inhalt der für minderjährige ASt in anderen als den in § 2 der VO in Anhang 5 genannten Verfahren abgegebenen Erklärung siehe BFH BFH/NV 2001, 1268), ist durch entsprechende Belege, die in deutscher Sprache verfasst sein oder als Übersetzung vorgelegt werden müssen (OLG Hamm JurBüro 2000, 259), zu führen. Die Verpflichtung zur Beifügung von Belegen betrifft kein Formerfordernis des Antrags, sondern die Glaubhaftmachung der Angaben. Ein nach den vorgelegten Belegen offenkundig unrichtiges Nettoeinkommen kann nicht durch übereinstimmenden Parteivortrag unstreitig gestellt werden (OLG Celle NdsRpfl 2002, 362). Der Vorlage bedarf es nicht, wenn die Angaben schon aus anderen Gründen glaubhaft sind (OLG Karlsruhe FamRZ 1986, 372; OLG Naumburg FamRZ 1994, 638; zu weitgehend LG Heilbronn StV 1987, 543: keine detaillierte Glaubhaftmachung der Mittellosigkeit bei Gefangenen im geschl Vollzug; zur Einkommensberechnung bei Strafgefangenen im Einzelnen: OLG Karlsruhe FamRZ 1998, 248; bei Arbeitsunwilligkeit: OLG Nürnberg NStZ 1997, 359; zum Anspruch Untersuchungsgefangener auf Gewährung von Taschengeld vgl OVG Lüneburg NdsRPfl 1992, 222; zum Taschengeld von Eheleuten: OLG Rostock MDR 2008, 1426). Die formularmäßige Erklärung ist regelmäßig auch dann nicht entbehrlich, wenn über das Vermögen des Antragstellers das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist (BGH NJW 2002, 2793). Der ASt kann nicht darauf vertrauen, dass das Gericht von Amts wegen die notwendigen Belege beschafft (LAG Hamm MDR 1982, 83; BGH JurBüro 1993, 548). Zur Glaubhaftmachung im Einzelnen: § 118 ZPO Rn 18 ff.
Im Rechtsmittelverfahren darf die Partei ausnahmsweise auf ein in der Vorinstanz eingereichtes Formular verweisen, wenn die Verhältnisse unverändert geblieben sind und wenn die Partei oder ihr Rechtsanwalt dies versichert (BGH FamRZ 2004, 1961). In diesem Fall befindet sich in den Akten des Rechtsmittelgerichts die in der Vorinstanz eingereichte Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und das Gericht ist nicht genötigt, andere Akten beizuziehen, um die wirtschaftlichen Verhältnisse der Partei beurteilen zu können (vgl auch § 119 Rn 43).
Bezugnahmen auf Angaben in Parallelverfahren können zulässig sein, wenn eine zeitnahe Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse aus einem Parallelverfahren in Kopie eingereicht worden ist und versichert wird, dass sich an den wirtschaftlichen Verhältnissen seitdem nichts geändert hat (BGH FamRZ 2005, 598). Auf die erneute Vorlage einer Erklärung kann auch verzichtet werden, wenn der erkennende Richter zunächst den Antrag für vollständig erachtet und somit dem ASt zu erkennen gibt, sein Antrag werde wegen der Bezugnahme auf die in einem Parallelverfahren eingereichten Unterlagen nicht scheitern (OLG Frankfurt 5 WF 131/10, juris). Besteht das Gericht aber auf der Vorlage einer erneuten Erklärung, ist diese vorzulegen. Dass andere Richter desselben Gerichts eine Bezugnahme für ausreichend erachten, schafft keinen Vertrauenstatbestand für dieses Verfahren, nachdem die erkennende Richterin keinen Zweifel hat aufkommen lassen (OLG Frankfurt aaO).








VIII. Schutz der Persönlichkeitsrechte der Partei (Abs 2 S 2–4)
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Der in Abs 2 angefügte Satz 2 dient dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Partei.
Der Gegner hat insoweit keine Akteneinsichtsrechte (BGHZ 89, 65; BVerfG NJW 1991, 2078, su § 118 ZPO Rn 15). Dies hat ua folgende Konsequenzen:
Die Angaben zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen sind in einem gesondert PKH-Beiheft abzuheften, vgl auch DB-PKH-INSO (Anlage Nr 4). Sind in einem PKH verweigernden Beschluss Angaben enthalten, deren Mitteilung an den Gegner untersagt ist, muss der Beschluss dem Gegner ggf in gekürzter Fassung mitgeteilt werden und ist nur in dieser Fassung zu den Hauptakten zu nehmen (Brandenburgisches OLG ZlnsO 2000, 170 – Ls).
Dieser Schutz gilt dann nicht, wenn der Antragsgegner gegen den ASt nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts einen materiell-rechtlichen Anspruch auf Auskünfte über Einkünfte und Vermögen des ASt hat (Abs 2 S 2 Hs 2 – S 4). In Betracht kommen Ansprüche aus §§ 1379 Abs 1 BGB im Vermögensrecht, §§ 1361 Abs 4 S 4, 1580, 1605 BGB im Unterhaltsrecht; § 4 VersAusglG-E (vgl BT-Drucks 16/11903). Bei Bestehen eines solchen Auskunftsanspruchs können die Beteiligten grds jederzeit gegenseitig Auskunft verlangen. Dabei soll die bloße Existenz eines Anspruchs nach den Vorschriften des BGB ausreichen und es nicht darauf ankommen, ob er fällig ist (OLG Koblenz FamRZ 2011, 389). Jedenfalls muss der Anspruch nicht Gegenstand des zugrundeliegenden Verfahrens sein (OLG Karlsruhe JurBüro 2015, 94).
Die Regelung selbst gewährt keinen Anspruch des Gegners auf Akteneinsicht, sie hat lediglich objektiv-rechtlichen Charakter und dient allein einer verbesserten Aufklärung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse durch das Gericht im Interesse zutreffender Ergebnisse bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Gewährung von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe (vgl BT-Drucks 16/6308 S 167, 325). Die Bezugnahme auf bestehende materiell-rechtliche Auskunftsansprüche als Voraussetzung für die Zugänglichmachung der Erklärung dient lediglich der Gewährleistung datenschutzrechtlicher Belange (vgl BT-Drucks 16/6308 S 181 f). Eine Verbesserung der subjektiven Rechtsstellung des Verfahrensgegners war damit nicht beabsichtigt. Das hätte nämlich eine Rechtsnorm erfordert, die nicht nur der Verwirklichung von Gemeinschafts- und Gemeinwohlinteressen dient, sondern zumindest auch bezweckt, Interessen des Einzelnen zu verwirklichen. Die eingefügte Regelung bezweckt dies jedoch nicht (BGH NJW 2015, 1827; aA BeckOK ZPO/Kratz [Stand: 1.3.2015] § 127 Rn 9a). Sie dient nicht der Befriedigung von – im Einzelfall streitigen – privatrechtlichen Auskunftsansprüchen der Parteien, sondern nur der verbesserten Amtsaufklärung. Subjektive Ansprüche auf Auskunftserteilung sind weiterhin in einem darauf gerichteten Hauptsacheverfahren geltend zu machen. Sie in das Prozesskostenhilfeprüfungsverfahren eines anderen Verfahrens zu verlagern, entspricht erkennbar nicht der mit Einfügung des zweiten Hs in § 117 Abs 2 S 2 ZPO verfolgten Absicht des Gesetzgebers (BGH aaO).
§ 117 Abs 2 S 2 ZPO ist auch dann anzuwenden, wenn ein Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes nach § 116 S 1 Nr 1 ZPO einen Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe stellt (OLG Koblenz ZinsO 2013, 1004). Insbesondere lässt sich aus dem Wortlaut der Norm wie auch aus § 116 ZPO nichts Gegenteiliges entnehmen.
Der Gegner des ASt kann grds auch dann nicht die Einsichtnahme in das PKH-Beiheft unter Berufung auf verlangen, wenn er zugleich Insolvenzgläubiger ist. Das Informationsrecht nach § 79 InsO steht nur der Gläubigerversammlung als Organ, nicht dagegen dem einzelnen Gläubiger zu. Der Beklagte kann mithin im Insolvenzverfahren sein Auskunftsbegehren lediglich in der Gläubigerversammlung verfolgen, nicht dagegen als Einzelgläubiger unmittelbar gegenüber dem Insolvenzverwalte (OLG Koblenz ZinsO 2013, 1004).
Verfahrensfragen:
Der Antragsteller ist zunächst zu dem Auskunftsersuchen anzuhören (S 3) und nach erfolgter Übermittlung hierüber zu informieren (S 4). Ob dem Gesetzgeber mit diesem sicherlich gut gemeinten neuen Instrument ein großer Wurf gelungen ist, bleibt abzuwarten.
Problematisch ist vor allem, ob die Entscheidung über die Bewilligung der Einsicht in das PKH-/VKH-Heft im Beschlusswege ergehen muss. OLG Brandenburg (FamFR 2010, 470) hält dies unter Hinweis auf den Verfassungsrang des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung für geboten. Dem ist wohl zuzustimmen. Gegen die Entscheidung des Erstgerichts ist dann die sof Beschwerde für denjenigen eröffnet, in dessen Unterlagen Einsicht gewährt werden soll (OLG Koblenz FamRZ 2011, 389; OLG Naumburg FuR 2014, 432).
Jedenfalls soweit es streitig ist, ob ein entspr Auskunftsanspruch besteht bzw fortbesteht (Stichwort: auch eine schlechte Erfüllung ist eine Erfüllung), ist das Gericht gut damit beraten, nicht das Bewilligungsverfahren zu verzögern.
Es kann auch nicht angehen, die ohnehin mindestens gut ausgelasteten Gerichte mit ggf sogar fachfremden Prüfungen zum Bestehen oder Nichtbestehen von Auskunftsansprüchen zu belasten.
Der Auskunftsanspruch des Zwangsvollstreckungsgläubigers gegen den Schuldner aus § 836 Abs 3 ZPO begründet kein Einsichtsrecht in die PKH-Unterlagen des – ein Klageverfahren nach § 767 ZPO gegen die Vollstreckung aus einem Unterhaltstitel betreibenden – Gegners nach § 117 Abs 2 ZPO (OLG Brandenburg FamFR 2010, 470). Denn § 836 Abs 3 ZPO bezieht sich nur auf die zur Geltendmachung des gepfändeten und zur Einziehung überwiesenen Arbeitseinkommens erforderlichen Angaben (Grund u Höhe der Forderung; Zeit u Ort der Leistung, Beweismittel, evtl Einwendungen des Drittschuldners), begründet aber keinen allgemeinen Anspruch auf Auskunft zu den persönlichen u wirtschaftlichen Verhältnissen insgesamt. Hierfür steht dem Gläubiger das Offenbarungsverfahren nach §§ 899 ff ZPO zur Verfügung.
Beschwerdeberechtigung bei Verweigerung der Einsicht:
Streitig ist, ob dem Gegner des PKH/VKH beantragenden Beteiligten ein Beschwerderecht zusteht, wenn die Einsicht verweigert wird. Ein solches Beschwerderecht des Antragsgegners besteht nicht. OLG Bremen (FamFR 2011, 545) verneint dies zu Recht mit dem Argument, § 117 Abs. 2 S 2 Hs 2 räume nur eine Befugnis des Gerichts zur Gewährung von Einsicht ein (vgl auch Vogel FPR 2009, 381, 384; OLG Oldenburg FamRZ 2013, 805 f; OLG Schleswig FamRZ 2015, 685; OLG Nürnberg FamRZ 2015, 684). Das PKH/VKH-Prüfungsverfahren sei ein nichtstreitiges, der staatlichen Daseinsfürsorge zuzurechnendes gerichtsförmiges Verfahren, in dem sich als Beteiligte nur der ASt, der PKH/VKH begehrt, und das Gericht als Bewilligungsstelle gegenüberstehen (vgl Musielak/Fischer § 127 Rn 16; Vogel aaO). Andere, insbesondere der Ag, dessen Gesuch abgelehnt werde, seien als Nicht-Beteiligte nicht beschwerdeberechtigt. Richtig ist hieran, dass Ag und Dritten aus diesem Grunde keine Beschwerdeberechtigung hinsichtlich der Bewilligung von PKH/VKH zusteht (vgl § 127 Rn 30).
Viefhues (jurisPR-FamR 6/2011 Anm 6) bejaht dagegen die Beschwerdeberechtigung des Ag mit dem Argument, dass die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe durchaus eine Entscheidung mit unmittelbaren Auswirkungen zu Lasten des am Verfahrenskostenhilfeverfahren nicht beteiligten Antragsgegners sei, so dass dieser ein schutzwürdiges Interesse daran habe, zu verhindern, dass sich der Antragsteller durch unrichtige oder unvollständige Angaben nicht nur zu Lasten der Steuerzahler, sondern auch zu Lasten des Verfahrensgegners in eine verfahrensrechtlich günstigere Position bringen könne. Dem OLG Bremen (FamFR 2011, 545) ist jedoch darin zuzustimmen, dass mit diesem Argument allgemein die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für den Gegner anfechtbar sein müsste, was – unbestritten – nach § 127 Abs 2, 3 ZPO nicht der Fall ist.
Eine Beschwerdeberechtigung folgt insbesondere nicht aus dem Argument, § 117 Abs 2 S 2 Hs 2 regele einen Sonderfall des Akteneinsichtsrechts iSv § 13 FamFG bzw § 299 ZPO. Vielmehr ist § 117 Abs 2 im Verhältnis zu § 299 ZPO die speziellere Regelung.
Eine Beschwerdeberechtigung der Antragsteller kann sich auch nicht aus einer ggf unzutreffenden Rechtsbehelfsbelehrung des Erstgerichts ergeben. Eine rechtsirrtümliche Rechtsbehelfsbelehrung begründet nicht die Anfechtbarkeit einer nicht anfechtbaren Entscheidung (BGH NJW-RR 2007, 1071; OLG Koblenz FamRZ 2010, 908).








IX. Formulare
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Die in Abs 3 und 4 angesprochenen Formulare sind die in der geltenden Fassung durch die „Verordnung zur Verwendung eines Formulars für die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Prozess- und Verfahrenskostenhilfe (Prozesskostenhilfeformularverordnung – PKHFV)“ v 6.1.2014, BGBl I S 34 (s Anhang 5) eingeführten.
Für grenzüberschreitende PKH gelten die Formulare gem EG-PKHVV v 21.12.2004 (Anhang 6).
Die Vordrucke sind bei den Gerichten erhältlich oder können von den Internetseiten der meisten Gerichte herunter geladen werden. Sie sollen den ASt die Darstellung ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse erleichtern und den Gerichten einheitliche Bewertungen ermöglichen.









1. Formularzwang für natürliche Personen
25


Die antragstellende Partei muss sich dieser Vordrucke bedienen (zu Ausnahmen vgl Rn 26–28). Anderenfalls kann der Antrag als unbegründet zurückgewiesen werden (BGH FamRZ 2011, 104; FamRZ 2008, 868 u 2008, 871). Dies gilt jedenfalls dann, wenn zuvor eine entspr gerichtliche Auflage gemacht worden ist (LAG Hamm NZA-RR 2003, 156). Eine gesonderte Aufforderung erübrigt sich, wenn die Partei selbst schriftlich erklärt hat, sie werde die Unterlagen noch nachreichen (OLG Bamberg FamRZ 2001, 628) oder sie aus anderen Verfahren bereits weiß, dass der vorgeschriebene Vordruck ausgefüllt werden muss (BFH BFH/NV 2001, 1417). Ist dagegen die Partei nicht anwaltlich vertreten, ist regelmäßig ein vorheriger gerichtlicher Hinweis erforderlich (OLG Rostock FamRZ 2003, 1396).
Ausweislich des Wortlauts besteht der Formularzwang für den ASt. Es besteht daher keine Verpflichtung des ASt, zur Überprüfung, ob die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Prozesskostenvorschuss (§ 1360a BGB) bestehen, eine eigene Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Ehepartners beizubringen (LAG Rheinland-Pfalz FamRZ 2013, 648).
Die Vorlage des Vordruckes ist jedoch keine prozessuale oder materielle Bewilligungsvoraussetzung. Das Gericht sollte deshalb nicht allzu formalistisch verfahren. So kann im Einzelfall auch eine nicht original unterzeichnete Kopie der Erklärung ausreichen (OLG Karlsruhe FamRZ 1996, 805). Indes reicht die Vorlage eines Ausweises über den Bezug von SGB II-Leistungen allenfalls zur Glaubhaftmachung einzelner Angaben des antragstellenden Beteiligten zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen aus und kann nicht die Erklärung zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen ersetzen (OLG Karlsruhe NZS 2015, 229).
Das Fehlen des Vordrucks steht auch einer Verjährungshemmung nicht entgegen (OLG München FamRZ 1996, 418). Wird wegen der Unterlagen auf ein Parallelverfahren vor demselben erkennenden Richter Bezug genommen und dies vom Gericht zunächst für ausreichend erachtet, so wird der Antrag nicht deshalb zum Unvollständigen, wenn sich herausstellt, dass diese Akten versandt sind (OLG Köln FamRZ 1988, 1297). Ob der Antrag auch dann als unzulässig zurückgewiesen werden kann, wenn der Antrag lediglich unzureichend ausgefüllt worden ist (so OLG Köln MDR 1982, 152) oder widersprüchliche Angaben enthält (so BFH BFH/NV 2002, 367), hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Ist die Erklärung vom äußeren Eindruck her unbeholfen ausgefüllt, enthält jedoch nachprüfbare Erklärungen, dann hat das Gericht ggf Maßnahmen nach § 118 Abs 2 ZPO zu treffen (LAG Hamm JurBüro 1982, 451). Das Gleiche gilt, wenn der ASt den Vordruck nicht vollständig ausgefüllt, seine wirtschaftlichen Verhältnisse jedoch in einer beigefügten Erklärung dargelegt und deren Richtigkeit an Eides Statt versichert hat (LAG Hamm MDR 1982, 83). Die eidesstattl Versicherung kommt zur Glaubhaftmachung regelmäßig nur dann in Betracht, wenn der Partei aus von ihr darzulegenden nachvollziehbaren Gründen die Vorlage von Belegen nicht oder nur unter unzumutbaren Erschwernissen möglich ist (OLG Köln FamRZ 1992, 701). Folgenlos bleibt unvollständiges Ausfüllen dann, wenn die Lücken durch beigefügte Anlagen geschlossen werden können und diese vergleichbar übersichtlich und klar sind (BGH FamRZ 1985, 1017; aA OLG Nürnberg FamRZ 1985, 824). Eine Zurückweisung des Antrages hindert die Partei aber nicht, in demselben Verfahren einen neuen – nunmehr formgerechten – Antrag auf Bewilligung zu stellen (OLG Oldenburg aaO).
Die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ist grds für jeden Rechtszug, in welchem PKH beantragt wird, gesondert vorzulegen. Entbehrlich ist eine gesonderte Vorlage der Erklärung nur dann, wenn der ASt auf eine bereits früher vorgelegte Erklärung Bezug nimmt und dabei unmissverständlich mitteilt, dass seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse seitdem unverändert geblieben sind (BGHZ 148, 66, 69; BGH FamRZ 2011, 104).
Einer Partei, die ihr vollständiges Gesuch um Bewilligung von PKH nicht innerhalb der Rechtsmittelfrist unter Verwendung des vorgeschriebenen Vordrucks und Beifügung erforderlicher Nachweise vorgelegt hat, kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 233 ZPO in die verstrichene Rechtsmittelfrist nicht gewährt werden, da sie nicht ohne ihr Verschulden an der Einhaltung dieser Frist gehindert war (BGH WuM 2013, 377). Weisen die Darlegungen des ASt zu seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen Lücken auf, so kann Wiedereinsetzung etwa in eine versäumte Rechtsmittelfrist nur gewährt werden, wenn der ASt darauf vertrauen durfte, die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe ausreichend dargetan zu haben; dies kommt in Betracht, wenn die Lücken auf andere Weise geschlossen oder Zweifel beseitigt werden können, etwa aufgrund der beigefügten Unterlagen (BGH NJW-RR 2009, 563, 564 Rn 10; vgl auch BFH BFH/NV 2013, 1112 ff).










2. Kein Formularzwang für ASt gem § 116 ZPO
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Der Vordruck gilt nicht für die Erklärung einer Partei kraft Amtes, einer juristischen Person oder einer parteifähigen Vereinigung, § 1 Abs 2 der VO. Die Befreiung vom Zwang der Benutzung des amtlichen Vordrucks befreit hingegen nicht davon, die nach § 117 Abs 2 S 2 erforderliche Erklärung über die wirtschaftlichen Verhältnisse abzugeben und entspr Belege beizufügen. Außerdem kann das Gericht die Benutzung des Vordrucks anordnen.










3. Vereinfachte Erklärung









a) Minderjährige, unverheiratete Kinder
27


Für minderjährige unverheiratete Kinder, die in einer Kindschaftssache nach § 640 Abs 2 ZPO oder in einem Verfahren über Unterhalt ihre Rechte verfolgen oder verteidigen oder Unterhaltsansprüche vollstrecken wollen, sieht § 2 der VO bisher (Anhang 5) eine vereinfachte Erklärung vor. Die VO schreibt insoweit detailliert den Mindestinhalt der Erklärung vor (§ 2 Abs 1 Nrn 1 u 2) und lässt die vereinfachte Erklärung im Antragsvordruck für das vereinfachte Verfahren zur Abänderung von Unterhaltstiteln unberührt. Erklärt sich der vertretende Elternteil gleichwohl unter Verwendung des amtlichen Vordrucks über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und ist diese Erklärung unvollständig, kann dem vertretenen Kind deshalb nicht Verfahrenskostenhilfe versagt werden. Zwar haben verfahrensbeteiligte Kinder sich wegen eines ggf bestehenden Verfahrenskostenvorschussanspruchs – der nicht nur gegenüber dem betreuenden Elternteil besteht – auch zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Eltern zu erklären. Hierzu genügt jedoch gem § 2 Abs 1 Nr 2 PKH-Vordruck-VO grds eine formlose Erklärung, die auch in der stillschweigenden Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Unterhaltsverfahren liegen kann (OLG Brandenburg FF 2011, 258).
Unter den Voraussetzungen des § 2 Abs 1 Nr 2 (Dritter muss Unterhalt gewähren) sind auch Angaben zum Vermögen eventuell prozesskostenvorschusspflichtiger Verwandter zu machen (weitergehend OLG Koblenz JurBüro 1998, 268: Angaben generell zu Großeltern; einschr OLG Koblenz FamRZ 1998, 761 und FamRZ 1999, 241: gilt nicht, wenn Kindesmutter berechtigt wäre, als Sozialhilfeempfängerin eine vereinfachte Erklärung abzugeben, in der sie Angaben zu den Vermögensverhältnissen ihrer Eltern nicht zu machen brauchte). Dieser Mindestinhalt ist auch zu beachten, wenn in einem Ehelichkeitsanfechtungsverfahren der Kläger/Beklagte dem beklagten/klagenden Kind gegenüber prozesskostenvorschusspflichtig ist (OLG Koblenz FamRZ 1996, 226).












b) Sozialhilfeempfänger
28


§ 2 Abs 2 der VO stellt weiterhin klar, dass Sozialhilfeempfänger (laufende Leistungen zum Lebensunterhalt) die Abschnitte E–J des Vordrucks zunächst nicht auszufüllen brauchen, wenn sie der Erklärung den letzten Bewilligungsbescheid des Sozialamtes beifügen. Die Vorlage des Bescheids allein genügt aber nicht; das amtliche Formular muss hinsichtl der Abschnitte A-D stets ausgefüllt werden (BGH WuM 2013, 61 f). Dies betrifft insbesondere Abschnitt B, in dem nach einer bestehenden Rechtsschutzversicherung gefragt wird.
Füllt der ASt das Formular entsprechend aus und fügt den Bescheid bei, darf er darauf vertrauen, dass das Gericht sein Gesuch auf der Grundlage dieser Angaben prüft und ihm aus der vereinfachten Erklärung keine Nachteile erwachsen. Hat das Gericht Zweifel, muss es Gelegenheit geben, diese zu entkräften (BVerfG NStZ 1999, 469). Einer Vorlage des Sozialhilfebescheids bedarf es nicht, wenn sich der Bezug von Sozialhilfe aus den beigezogenen Sozialhilfeakten ergibt (VGH Baden-Württemberg FamRZ 2003, 775). Die Berechtigung zur Abgabe einer vereinfachten Erklärung entfällt, wenn das Gericht die Benutzung des Vordrucks anordnet (§ 2 Abs 3) bzw weitere Belege anfordert (LG Koblenz FamRZ 1999, 1510). Diese Möglichkeit spricht auch dagegen, Bezieher von Sozialhilfe grds ratenfrei zu stellen (so aber OLG München FamRZ 1996, 42).










X. PKH/VKH-Leitlinien
29


Einzelne Gerichte haben für die tägliche Praxis Leitlinien entwickelt, in denen die wesentlichen Grundzüge ihrer PKH- (und neuerdings auch VKH-)Rechtsprechung festgehalten sind; s. die VKH-Leitlinien des AG Hannover (Anhang 12).





Kapitel II Zivilprozessordnung › § 118 Bewilligungsverfahren






§ 118 Bewilligungsverfahren
(1) 1Dem Gegner ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, ob er die Voraussetzungen für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für gegeben hält, soweit dies aus besonderen Gründen nicht unzweckmäßig erscheint. 2Die Stellungnahme kann vor der Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt werden. 3Das Gericht kann die Parteien zur mündlichen Erörterung laden, wenn eine Einigung zu erwarten ist; ein Vergleich ist zu gerichtlichem Protokoll zu nehmen. 4Dem Gegner entstandene Kosten werden nicht erstattet. 5Die durch die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen nach Absatz 2 Satz 3 entstandenen Auslagen sind als Gerichtskosten von der Partei zu tragen, der die Kosten des Rechtsstreits auferlegt sind.
(2) 1Das Gericht kann verlangen, dass der Antragsteller seine tatsächlichen Angaben glaubhaft macht, es kann insbesondere auch die Abgabe einer Versicherung an Eides statt fordern. 2Es kann Erhebungen anstellen, insbesondere die Vorlegung von Urkunden anordnen und Auskünfte einholen. 3Zeugen und Sachverständige werden nicht vernommen, es sei denn, dass auf andere Weise nicht geklärt werden kann, ob die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint; eine Beeidigung findet nicht statt. 4Hat der Antragsteller innerhalb einer von dem Gericht gesetzten Frist Angaben über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht glaubhaft gemacht oder bestimmte Fragen nicht oder ungenügend beantwortet, so lehnt das Gericht die Bewilligung von Prozesskostenhilfe insoweit ab.
(3) Die in Absatz 1, 2 bezeichneten Maßnahmen werden von dem Vorsitzenden oder einem von ihm beauftragten Mitglied des Gerichts durchgeführt.
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I. Regelungsinhalt
1


§ 118 regelt das Verfahren, das bei Prüfung der Voraussetzungen des § 114 einzuhalten ist. In Abs 1 S 1–3 sind die Regelungen über die Beteiligung des Gegners, in Abs 2 über die zulässigen Erhebungen im Rahmen des Prüfungsverfahrens, in Abs 3 über die Zuständigkeit und in Abs 1 S 4 und 5 über die Kosten enthalten.
Die Reformüberlegungen zu erweiterten Ermittlungsmöglichkeiten (Auskünfte von Finanzämtern, Sozialleistungsträgern, Arbeitgeber, Versicherungsunternehmen) sind nicht in die neue gesetzliche Regelung übernommen worden, weil diese nicht verhältnismäßig seien (hierzu BT-Drucks 17/13538 S 7/8, 39/40). Dem Eingriff in die Rechte des ASt stehe kein adäquater Nutzen gegenüber – dies darf durchaus bezweifelt werden. Sicherlich hätte von den eingeräumten Befugnissen nicht in jedem Verfahren Gebrauch gemacht werden können. Bei der Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse wäre aber insbesondere bei Selbstständigen oder immer dann, wenn erhebliche Zweifel bestanden hätten, eine wertvolle Hilfe geschaffen worden.
Dass Zeugen und Sachverständige im Rahmen der Prüfung der Bedürftigkeit weiterhin nicht herangezogen werden können (BT-Drucks 17/13538 aaO) erscheint dagegen verschmerzbar.
An Neuerungen durch das G zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts verbleiben
	–
	die Klarstellung, dass dem Gegner Gelegenheit zur Stellungnahme auch im Hinblick auf die Bedürftigkeit zu geben ist (Abs 1 S 1);

	–
	die Möglichkeit die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung der Richtigkeit seiner Angaben zu fordern (Abs 2 S 1).










II. Beteiligung des Gegners
2


Die Beteiligung des Gegners ist grds zwingend.









1. Anspruch des Gegners auf rechtliches Gehör
3


Er hat einen Anspruch auf rechtliches Gehör. Durch die sprachliche Fassung „ist dem Gegner Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben“ hat der Gesetzgeber klargestellt, dass grds eine Anhörung durchzuführen ist. Dem Gericht steht insoweit ein Ermessen nicht zu (Schuster Prozesskostenhilfe § 118 Rn 2; Hartmann in Baumb/Lauterb, § 118 Rn 6).
Zwar verläuft das Bewilligungsverfahren zwischen dem Antragsteller und dem Staat und nicht zwischen dem Ersteren und dem Prozessgegner (Fischer MDR 2006, 662), doch hängt von seiner Einlassung oftmals ab, ob hinreichende Erfolgsaussicht angenommen werden kann, etwa bei substantiiertem Bestreiten im Falle einer vom Antragsteller allein angebotenen Parteivernehmung oder bei Erhebung von Einreden und Einwendungen. Die Nichtbeachtung der Vorschrift stellt einen schweren Verfahrensfehler dar, der zur Aufhebung der PKH-Entscheidung führt (OLG Köln Rpfleger 2002, 573). Wegen der Verjährungshemmung gem § 204 Abs 1 Nr 14 BGB ist dem Antrag, das PKH-Gesuch dem Gegner unabhängig von den Erfolgsaussichten bekannt zu geben, immer zu entsprechen (BGH NJW 2008, 1939).
Zum Gegenstand der Anhörung vgl Rn 14 ff.










2. Keine Mitwirkungspflicht des Gegners, keine Sanktionsmöglichkeit
4


Der Gegner ist zur Mitwirkung nicht verpflichtet; gegen ihn können insoweit keine Sanktionen ergriffen werden (aA Kumme JurBüro 1991, 1155; dag Walter JurBüro 1991, 1601; Cambeis JurBüro 1991, 1603). Dafür spricht schon, dass ein PKH-Gesuch allein kein Prozessrechtsverhältnis begründet, aus dem sich für den Gegner Obliegenheiten oder gar Pflichten ergeben könnten (OLG Dresden NJW-RR 2011, 660). Der Auffassung, dass die Rechtsverteidigung gegen die Klage als mutwillig anzusehen ist, wenn der Antragsgegner Einwendungen zurück hält, die nur zu einer eingeschränkten Bewilligung von PKH geführt hätten, ist nicht zu folgen (so nunmehr auch OLG Brandenburg FamRZ 2010, 142 f; bedenklich relativ OLG Köln MDR 2011, 259).
Denn die Anhörung dient der Gewährung rechtlichen Gehörs (vgl BVerfGE 20, 282), nicht aber dem Abschneiden von Rechten. Zu Recht weist OLG Oldenburg FamRZ 2009, 895 (dort für die Naturalpartei) darauf hin, dass der Antragsgegner auf eine solche Gefahr im Rahmen einer formlosen Anhörung regelmäßig nicht hingewiesen wird. Auch von einer verständigen Partei kann nicht verlangt werden, dass sie schon im Prüfungsverfahren einen Anwalt beauftragt, denn dort findet wegen § 118 Abs 1 S 4 keine Kostenerstattung statt und kann PKH nicht bewilligt werden (oben § 114 ZPO Rn 19 ff). Die Übernahme dieses Kostenrisikos kann nicht verlangt werden. – Etwas anderes kann unter Heranziehung des Gedankens von § 282 Abs 1 ZPO im Einzelfall dann gegeben sein, wenn zum Zeitpunkt der Anhörung bereits ein Prozessrechtsverhältnis besteht.










3. Ausnahmen
5


Kommt es nur auf das Vorliegen der wirtschaftlichen Voraussetzungen an (etwa im Rechtsmittelverfahren), kann die Anhörung ausnahmsweise entfallen (BFH JurBüro 1994, 47).


6


Der Anspruch des Gegners besteht weiter dann nicht, „wenn dies aus besonderen Gründen unzweckmäßig erscheint“.
Dies kann bei besonders eilbedürftigen Sachen der Fall sein, wie Arrest (§ 916 ff ZPO), einstweiliger Verfügung (§ 935 ff ZPO), Forderungspfändung (§ 834 ZPO) und Wohnungsdurchsuchung (§ 758 ZPO); ebenso dann, wenn der Prozessgegner sich für längere Zeit im Ausland aufhält oder das Gesuch von vornherein zurückzuweisen ist. Von der Anhörung kann auch abgesehen werden, wenn es für die Gewährung der PKH nur auf das Vorliegen der subjektiven Voraussetzungen ankommt, wie zB gem § 119 S 2 im höheren Rechtszug, wenn der Gegner das Rechtsmittel eingelegt hat (BFH BFH/NV 2001, 1427).


7


Für das Sozialgerichtsverfahren betont Geschwinder (DÖV 1980, 871) die Notwendigkeit schneller Entscheidungen und die Entbehrlichkeit der Stellungnahme, wenn die Verwaltungsakten dem Gericht bereits vorliegen. Im Hinblick auf deren Inhalt können danach auch Aufklärungsmaßnahmen gem Abs 2 S 1 und 2 unterbleiben.









III. Form der Anhörung
8


Die Form der Anhörung nach Abs 1 S 1 ist nicht vorgeschrieben. Sie kann mündlich durch das Gericht, zu Protokoll der Geschäftsstelle oder schriftlich erfolgen.









1. Regelfall: Schriftliche Anhörung
9


Der Regelfall sollte die schriftliche Anhörung sein, bei der der Klageentwurf, die Klage bzw die Anspruchsbegründung dem Gegner unter Fristsetzung zur Stellungnahme übersandt wird.










2. Mündliche Anhörung
10


Die mündliche Anhörung durch das Gericht soll grundsätzlich auf den Ausnahmefall beschränkt sein, dass eine Einigung zu erwarten ist und deswegen ein Erörterungstermin bestimmt wird (Abs 1 S 3). Dieser Termin ist nicht öffentlich (OLG Karlsruhe MDR 2013, 741). Die Ausnahmefunktion dieser Regelung ergibt sich ebenfalls aus § 127 Abs 1 S 1 ZPO, wonach Entscheidungen im PKH-Verfahren ohne mündliche Verhandlung ergehen. Es ist nicht zulässig, die Parteien zu dem Zweck mündlich anzuhören, die Erfolgsaussicht ihrer Rechtsverfolgung zu prüfen (OLG Hamm MDR 1983, 674; aA Wax FamRZ 1985, 10). Vielmehr führt das Verbot der mündlichen Erörterung dazu, die Erfolgsaussicht einer Klage auch dann verhältnismäßig großzügig zu beurteilen, wenn der Sachverhalt nur durch förmliche Parteivernehmung aufgeklärt werden kann (OLG Karlsruhe FamRZ 1992, 1198).










3. Vergleich im PKH-Prüfungsverfahren
11


Der Erörterungstermin soll nicht die im Haupttermin durchzuführende Erörterung des Sach- und Streitstandes vorwegnehmen. Einigen sich die Parteien, muss das Gericht den Vergleich zu Protokoll nehmen. Der Vergleich kann auch im schriftlichen Verfahren gem § 278 Abs 6 ZPO geschlossen werden (LG Lüneburg NJW-RR 2003, 1506). Zur Frage der PKH-Bewilligung für den Abschluss des Vergleichs siehe § 114 ZPO Rn 21. Bewilligt das Gericht im Anhörungstermin nach Erörterung PKH für das Verfahren insgesamt ab Antragstellung und für den Abschluss eines Vergleichs, dann ist der im Anschluss an diese Bewilligung geschlossene Vergleich nicht mehr im PKH-Prüfungsverfahren geschlossen und unterliegt im Anwaltsprozess dem Anwaltszwang (OLG Köln AnwBl 1982, 113).


12


Der Vergleich kann auch zu Protokoll des vom Vorsitzenden beauftragten Rechtspflegers (§ 20 Nr 4 lit a RPflG) geschlossen werden, ebenso vor dem beauftragten Richter (siehe unten zu Abs 3 Rn 25). Der Vergleich ist Vollstreckungstitel gem § 794 Abs 1 Nr 1 (OLG Hamburg FamRZ 1988, 1299).










4. Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle
13


Die Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle kann vor der Geschäftsstelle des Prozessgerichts oder jedes Amtsgerichts abgegeben werden (Abs 1 S 2 iVm § 129a Abs 1 ZPO). Der Regelfall wird jedoch die Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme sein.









IV. Gegenstand der Anhörung
14


Gegenstand der Anhörung sind in erster Linie die Tatsachen, die der Gegner zu seiner Rechtsverteidigung vorzutragen beabsichtigt.
Die gesetzliche Neuregelung in Abs 1 S 1 dient der Klarstellung, dass sich die Anhörung auch auf sämtliche Voraussetzungen der PKH, also auch auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und damit die Bedürftigkeit des ASt erstreckt. Dies war bisher anders (BGH NJW 1984, 740; BVerfG NJW 1991, 2078; vgl 11. Auflage).


15


Da der Gegner hinsichtlich der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht Verfahrensbeteiligter ist, hat er nach § 299 Abs 1 ZPO kein Recht auf Einsichtnahme in diese Angaben enthaltenden Teile der Prozessakten bzw Akten des Bewilligungsverfahrens (§ 117 Abs 2 S 2 ZPO; so nach bisherigem Recht bereits BGH aaO; BVerfG aaO). Dementsprechend sind gem Ziffer 2.1 der DB-PKH (Anhang 4) der Vordruck mit der Erklärung über die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die bei der Durchführung der PKH entstehenden Vorgänge in einem Beiheft zu vereinigen. Damit ist die Möglichkeit geschaffen, Akteneinsicht unter Ausschluss dieser Vorgänge zu gewähren.
§ 117 Abs 2 S 2–4 ZPO sieht ein Einsichtsrecht nur vor, soweit ein Auskunftsanspruch zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen besteht. Dieser Regelung war sich der Gesetzgeber bei der Neufassung bewusst; die Datenschutzregelung sollte nicht ausgehebelt werden (ausdrücklich BT-Drucks 17/11472 S 31).








V. Erhebungen im Prüfungsverfahren, Abs 2
16


Die Erhebungen im Prüfungsverfahren nach Abs 2 sollen dazu dienen, das Vorliegen der objektiven (S 1–3) Voraussetzungen für die Bewilligung der PKH festzustellen. Die Neuregelung hat insoweit nur die Erweiterung um die Möglichkeit, eine Versicherung an Eides statt zu verlangen, gebracht (Rn 1). Das Prüfungsverfahren ist nach dem Gesetzeszweck zügig durchzuführen (OLG Düsseldorf JurBüro 1989, 113). Es darf den Prozess nicht verzögern, sondern ist beschränkt auf das Feststellen der Voraussetzungen (Schuster Prozesskostenhilfe § 118 Rn 5; HessVGH JurBüro 1989, 1144). Inhalt und Umfang der weiteren Erhebung stehen im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts (BGH MDR 2011, 621 f).
Unzulässig ist es insbesondere, die Entscheidung über die Bewilligung bis nach Verhandlung und Beweiserhebung in der Hauptsache hinauszuschieben (OLG Karlsruhe OLGZ 1988, 127; OLG Hamm FamRZ 1989, 1203). Das gilt erst Recht, wenn die ablehnende Entscheidung zusammen mit der Abweisung des Antrages in der Hauptsache ergeht, da dann ein Verstoß gegen Art 3 Abs 1 GG vorliegt (BVerfG NJW 2005, 3489). Auch eine Aussetzung wegen eines anderweit schwebenden Rechtsstreits ist nicht gestattet (OLG Stuttgart NJW 1950, 229; KG NJW 1953, 1474; OLG Oldenburg MDR 1957, 554, 555; aA KG NJW 1953, 1474 – Aussetzung wegen sog Präjudizialität –).
Anordnungen des Gerichts nach Abs 2 können nicht mit der sofortigen Beschwerde angefochten werden (OLG Zweibrücken FamRZ 1984, 74; OLG Köln MDR 1990, 728). Zu einer Überprüfung der angeordneten Maßnahmen und des ausgeübten Ermessens auf Ermessensfehler kann es aber im Rahmen der sofortigen Beschwerde gegen einen PKH-/VKH-versagenden Beschluss kommen (OLG Celle FamRZ 2010, 1751 f zur formularmäßigen Anordnung der Vorlage von Kontoauszügen).








VI. Mitwirkungspflicht des Antragstellers
17


Der ASt ist zur Mitwirkung bei der Aufklärung verpflichtet, unvollständige und widersprüchliche Angaben gehen zu seinen Lasten (OLG Schleswig SchlHA 1978, 197). Über die Anforderungen an den notwendigen Nachweis des Unvermögens vgl BGH VersR 1983, 241 u unten Rn 18.


18


Das Gericht kann eine Glaubhaftmachung der „tatsächlichen Angaben“ verlangen (Abs 2 S 1 iVm § 294 ZPO). Die Aufforderung kann sich sowohl auf die Tatsachen zur Erfolgsaussicht der Rechtsverfolgung oder -verteidigung als auch auf die Tatsachen zur Hilfsbedürftigkeit des ASt beziehen (Hartmann in Baum/Lauterb, § 118 Rn 28).
Die prozessuale Fürsorgepflicht gebietet es, vor Ablehnung des Gesuchs den ASt zur Glaubhaftmachung unter Vorlage von Belegen aufzufordern und ihm hierfür eine Frist zu setzen (OLG Karlsruhe FamRZ 1991, 1458; OLG München FamRZ 1998, 630; vgl auch Rn 28).


19


Da S 4 ausdrücklich die Glaubhaftmachung von Angaben über persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse erwähnt, dürfte nunmehr klargestellt sein, dass sich die Möglichkeit, Erhebungen anzustellen, zumindest nicht auf das Streitverhältnis beschränkt, sondern auch hinsichtlich der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zulässig ist (OLG Köln FamRZ 1997, 1104). Die Glaubhaftmachung ersetzt nicht die Pflicht, Belege nach § 117 Abs 2 S 1 ZPO einzureichen, sondern tritt neben sie (OLG Brandenburg FamRZ 2002, 1415). Das Erwähnen der Einholung einer Behördenauskunft ist nur beispielhaft. Auch die Aufklärungsmittel nach Abs 2 S 1 und 2 dürften deshalb hinsichtlich der subjektiven Voraussetzungen eingesetzt werden können (vgl Schuster Prozesskostenhilfe § 118 Rn 7). Dementsprechend darf PKH nicht mit der Begründung verweigert werden, die Partei habe absichtlich oder aus grober Nachlässigkeit falsche Angaben über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse gemacht. § 124 Nr 2 ZPO ist nicht analog anwendbar (OLG Köln FamRZ 1996, 617). Eine eidesstattliche Versicherung zur Glaubhaftmachung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse kann aber nur dann verlangt werden, wenn ein konkreter Anlass zur weiteren Aufklärung über die Angaben in der PKH-Erklärung hinaus besteht (OLG Düsseldorf JurBüro 1986, 457; OLG München FamRZ 1989, 83). Andererseits ist aus der Beschränkung der Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen auf die objektiven Voraussetzungen (S 3) zu schließen, dass S 1 u 2 generell ebenso wie für die subjektiven auch für die objektiven Voraussetzungen des § 114 ZPO gelten. Die Amtsaufklärungspflicht darf aber nicht dazu missbraucht werden, ein – an sich erfolgversprechendes – prozessuales Begehren der klagenden Partei zu unterlaufen, indem unter Missachtung der Parteimaxime das Gericht Auskünfte einholt, etwa in Unterhaltssachen (OLG Hamm FamRZ 1986, 80).


20


Die Befugnis aus Abs 2 S 1 steht auch dem vom Vorsitzenden beauftragten Rechtspfleger (§ 20 Nr 4 lit a RPflG) zu, der auch mit allen anderen Maßnahmen nach Abs 2 betraut werden kann.


21


Die durch Abs 2 S 1 Hs 2 nunmehr ausdrücklich eingeräumte Möglichkeit, eine Eidesstattliche Versicherungen der Partei einzuholen, war auch schon vor der Neuregelung gegeben. Dies sollte sowohl aus Praktikabilitäts- wie auch Fürsorgegründen möglichst vermieden werden (Zöller/Geimer § 118 Rn 16), auch wenn die ausdrückliche Aufnahme in das Gesetz des vermehrten Einsatzes dieser Möglichkeit dienen soll (BT-Drucks 17/11472 S 31). Die Befugnis des Gerichts, dahingehende Glaubhaftmachung zu verlangen, stellt eine Ermessensentscheidung („kann“) dar, die nur solange rechtmäßig sein kann, als konkrete Zweifel an der Richtigkeit des Parteivortrags bestehen (OLG Hamm FamRZ 1996, 417). Sie kommt zur Glaubhaftmachung regelmäßig nur dann in Betracht, wenn der Partei aus von ihr darzulegenden nachvollziehbaren Gründen die Vorlage von Belegen nicht oder nur unter unzumutbaren Erschwernissen möglich ist (OLG Köln FamRZ 1992, 701). Hat das Gericht Zweifel an der Richtigkeit einer zuvor angeforderten eidesstattlichen Versicherung über die wirtschaftlichen Verhältnisse des ASt, muss es diesen darauf hinweisen und kann nicht stattdessen den Antrag – ohne entspr Hinweis – ablehnen (OLG Saarbrücken FamFR 2013, 108).
Bei freiwilligen Leistungen Dritter können eidesstattliche Versicherungen dieser Personen zu Umfang und Grund der Hilfe verlangt werden (OLG Köln FamRZ 2000, 1092 – Ls).








VII. Weitere Aufklärungsmöglichkeiten, Abs 2 S 2
22


Weitere Aufklärungsmöglichkeiten beschreibt beispielhaft Abs 2 S 2.









1. Urkunden, Beiakten, Bescheinigungen
23


Insbesondere kommen hier die Vorlegung von Urkunden (zB hinreichende Bewerbungsnachweise: OLG Köln FamRZ 1998, 631) und die Einholung von Auskünften in Betracht. Eine wichtige Rolle spielt die Beiziehung und Verwertung von Akten, zB von Strafakten in Haftpflichtprozessen. Die Auskunftseinholung ist nicht auf Behörden beschränkt. Auch Privatpersonen können um Auskünfte ersucht werden (BT-Drucks 8/3694 S 20). Dabei kann es sich um spätere Zeugen oder Sachverständige handeln, doch sollte dies wegen des bereits geschilderten Gebots, den Prozess nicht schon im PKH-Verfahren abzuwickeln, vermieden werden. Nach Wax (FamRZ 1980, 976) deckt hingegen § 118 Abs 2 eine unmittelbare Anfrage beim Arbeitgeber nicht, weil Datenschutzbestimmungen entgegenstehen (dag Kunkel FPR 2002, 520, 522). Dies erscheint zwar hinsichtlich der Anfrage als solcher zweifelhaft, doch empfiehlt es sich für die Zukunft, grds Einkommensbescheinigungen nur mit Einwilligung des ASt anzufordern oder den Antragsteller zur Vorlage einer solchen aufzufordern (zu weitgehend OLG Zweibrücken FamRZ 1994, 908: Anfrage gegen den Willen der Partei rechtfertigt Besorgnis der Befangenheit). Unterbleiben Einwilligung oder Vorlage, ist dies nach § 286 ZPO zu würdigen (Wax aaO).
Die Zahl der zur Familie gehörenden Personen kann durch einen Auszug aus dem Familienbuch, Geburtsurkunden oder Heiratsurkunde nachgewiesen werden. Die Familienverhältnisse können sich aber auch aus anderen Belegen, etwa zum Einkommen, ergeben. Belege zum Einkommensnachweis können zB Verdienstbescheinigungen, Rentenbescheide, Bescheide über die Höhe des Arbeitslosengeldes oder der Sozialhilfe und der Steuerbescheid über die Höhe der Einkommensteuer sein (Mümmler JurBüro 1980, 1453; BT-Drucks 8/3694 S 19). Regelmäßig ist es auch sachgerecht, dass das Gericht im Rahmen der Bedürftigkeitsprüfung zur Glaubhaftmachung der Formularerklärungen die Vorlage von Kontoauszügen anordnet (OLG Celle FamRZ 2010, 1751 f auch zu Grenzen formularmäßiger Auflagen). Bei einem selbstständigen Handelsvertreter reicht eine negative Einkünfte ausweisende Bescheinigung eines StB nicht aus (aA ansch OLG Brandenburg FamRZ 1998, 1301: Gewinn- u Verlustrechnung ausreichend). In geeigneten Fällen sind auch über den Wert des Vermögens Belege zu fordern (zu Bausparguthaben OLG Koblenz JurBüro 1999, 144). So kann zB der Verkehrswert eines Hauses durch Vorlage des Feuerversicherungsscheines nachgewiesen werden (Schuster Prozesskostenhilfe § 117 Rn 6). Die Auflage, ein Verkehrswertgutachten einzuholen, geht dagegen regelmäßig zu weit (OLG Frankfurt FamRZ 2010, 1750 f).










2. Zeugen und Sachverständige, Abs 2 S 3
24


Die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen ist gem S 3 grds unzulässig. Die Ausnahmeregelung in S 3 lässt diese Erhebungen nur für den Fall zu, dass sich die objektiven Voraussetzungen für die Bewilligung auf andere Weise nicht klären lassen (OLG Bamberg JurBüro 1988, 1715 u JurBüro 1991, 1669). Das ist zB dann der Fall, wenn als Beweismittel einzig und allein ein dem Gericht bereits aus früheren Verfahren als unglaubwürdig bekannter Zeuge benannt wird (vgl BT-Drucks 8/3853 S 5). Unzulässig ist regelmäßig die Einholung eines Sachverständigengutachtens (für den Arzthaftungsprozess OLG Stuttgart, VersR 2008, 1373; OLG Schleswig OLGR 2009, 73; bejahend in einem absoluten Ausnahmefall (Zweifel an der Prozessfähigkeit bei hohem Kostenrisiko für ASt) OLG München B v 30.7.2013 – 1 W 1157/12, juris). Ferner sind Erhebungen über Tatsachen, für die der Antragsgegner beweispflichtig ist, zu unterlassen (OLG Brandenburg MDR 2003, 111). Für die Beurteilung der tatsächlichen Erfolgsaussicht ist das Ergebnis einer solchen Beweiserhebung außer Betracht zu lassen (OLG Köln FamRZ 1988, 1077). Schließlich ist die Parteivernehmung des Antragsgegners nicht vorgesehen (OLG Düsseldorf ArztR 2008, 276).
Bei Zweifeln an der Prozessfähigkeit der antragstellenden Partei müssen zunächst alle Erkenntnismöglichkeiten ausgeschöpft und ggfs von Amts wegen – ohne Bindung an die förmlichen Beweismittel des Zivilprozesses – gem § 118 Abs 2 ZPO Erhebungen angestellt und Beweise erhoben werden. Dabei muss regelmäßig jedenfalls die betroffene Person persönlich angehört werden. Der antragstellenden Partei muss zudem vor einer auf mangelnde Prozessfähigkeit gestützten Ablehnung ihres Prozesskostenhilfegesuchs ggfs auch noch Gelegenheit gegeben werden, auf die Bestellung eines Ersatz- oder Ergänzungsbetreuers gem §§ 1899 Abs 4, 1909 BGB zwecks Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vertretung hinzuwirken(OLG Hamm FamRZ 2012, 1318, MDR 2014, 1044). In Ausnahmefällen kann – etwa bei einem hohen Kostenrisiko für den ASt – notfalls auch ein Gutachten eingeholt werden (OLG München B v 30.7.2013 – 1 W 1157/12, juris). Verbleiben nach alledem Zweifel an der Prozessfähigkeit und der ordnungsgemäßen Vertretung der antragstellenden Partei ist das Prozesskostenhilfegesuch abzulehnen (OLG Hamm FamRZ 2012, 1318, MDR 2014, 1044).
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Wenn bei der an und für sich nur für die Beurteilung der hinreichenden Erfolgsaussicht und der fehlenden Mutwilligkeit zulässigen Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen Tatsachen bekannt werden, die gleichzeitig für die Einkommens- und Vermögensverhältnisse von Bedeutung sind, so dürfen sie auch insoweit verwertet werden (Zöller/Geimer § 118 Rn 22; Grunsky NJW 1980, 2044).
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Wenn Zeugen oder Sachverständige vernommen werden, ist der Grundsatz der Parteiöffentlichkeit stets zu beachten. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich (OLG Karlsruhe MDR 2013, 741). Die Vernehmung darf nicht durch ein Rechtshilfegericht erfolgen (OLG Braunschweig NdsRpfl 1987, 251).










3. Beeidigungsverbot, Abs 2 S 3
27


Eine Beeidigung darf in keinem Fall stattfinden (S 3 letzter Halbsatz).









VIII. Folgen unterlassener Mitwirkung, Abs 2 S 4
28


Abs 2 S 4 soll die Prüfung, ob und in welcher Höhe PKH zu bewilligen bzw Ratenzahlung anzuordnen ist, straffen (BT-Drucks 10/6400 S 47). Erforderlich ist eine vom Gericht gesetzte angemessene Frist (LAG Hamm NZA-RR 2003, 156; LAG SH JurBüro 2013, 257 f). Weil es sich bei dieser Auflage um eine Verfügung iSd § 329 Abs 2 S 2 ZPO handelt, muss sie die Unterschrift des Richters oder Rechtspflegers und nicht nur dessen Paraphe enthalten (LAG Düsseldorf JurBüro 1989, 1443) und zudem zugestellt werden (OLG Naumburg MDR 2008, 1299).
Ist der ASt anwaltlich vertreten, muss die Verfügung auch dem Anwalt mitgeteilt werden (OLG Karlsruhe FamRZ 1992, 579).









1. Vorheriger Hinweis
29


Die prozessuale Fürsorgepflicht gebietet es, vor Ablehnung des Gesuchs den ASt zur Glaubhaftmachung unter Vorlage von Belegen aufzufordern und ihm hierfür eine Frist zu setzen (OLG München FamRZ 1998, 630; LAG SH JurBüro 2013, 257 f, vgl auch Rn 28). Eine Verpflichtung des Gerichts zur Befragung des ASt oder zu anderen eigenen Ermittlungen zwecks Vervollständigung einer unvollständigen Erklärung über die persönlichen u wirtschaftlichen Verhältnisse besteht indes nicht (BFH BFH/NV 2012, 1630). Da es zumutbar ist, dass sich der ASt über das formale Erfordernis insbesondere der Formularbenutzung ggf auch beim Prozessgericht erkundigt, kann er sich nicht auf Unkenntnis berufen. Die Gerichte treffen insoweit keine besonderen Hinweispflichten Es ist primär Sache des ASt auf Aufforderung vorzutragen. Die trotz gerichtlicher Aufforderung unterbliebene Glaubhaftmachung oder unzureichende Beantwortung von Fragen zu Angaben über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geht zu Lasten des ASt.










2. Folgen
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Die nachteiligen Folgen bemessen sich nach Art und Bedeutung der unterlassenen Mitwirkung. So ist PKH abzulehnen, wenn der ASt entgegen entspr Aufforderung nicht glaubhaft dargetan hat, dass er nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die PKH-Voraussetzungen erfüllt. Dazu gehört auch die auf Nachfrage des Gerichts ausdrücklich erklärte Weigerung anzugeben, warum keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen wird (OLG Koblenz FamRZ 1997, 376; OLG Köln NJW-RR 2000, 288).










3. Berücksichtigung nachträglichen Vortrags
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Da es für die Beurteilung der subjektiven Bewilligungsvoraussetzungen auf den Zeitpunkt ankommt, in dem das Gericht der jeweiligen Instanz über das PKH-Gesuch beschließt (so § 114 ZPO Rn 39 ff), ist es nicht gehindert, auch nach Fristablauf noch eingehende Angaben und Unterlagen des Antragstellers zu berücksichtigen, wenn es noch keine abschließende Entscheidung getroffen hatte (OLG Oldenburg FamRZ 2011, 662). § 118 Abs 2 S 4 begründet keine Ausschlussfrist. Betrifft die unterlassene Mitwirkung nur Einzelfragen zum Grunde und zur Höhe der Ratenzahlungen, so hat das Gericht zu Lasten des ASt von einem entspr höheren Einkommen oder Vermögen auszugehen, etwa wenn eine behauptete Kreditverpflichtung offen geblieben ist (BT-Drucks 10/6400 aaO; ArbG Regensburg JurBüro 1992, 47).










4. Neuer Vortrag im Beschwerdeverfahren
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Die von § 118 Abs 2 S 4 bezweckte Verfahrensbeschleunigung steht der Berücksichtigung neuer Tatsachen und Beweismittel im Beschwerdeverfahren nicht entgegen (BGH NJW 2004, 1805; OLG Oldenburg FamRZ 2011, 662), da der Ablehnungsbeschluss keine Rechtskraftwirkung hat (vgl  § 127 ZPO Rn 60). Es tritt demnach keine Präklusion ein (OLG Celle MDR 2013, 364 f). Auch kann ein neuer PKH-Antrag gestellt werden. Etwas anderes gilt dann, wenn bereits in der Hauptsache entschieden wurde (BAG MDR 2004, 415, näher § 127 ZPO Rn 60).









IX. Zuständigkeit, Abs 3
33


Die Zuständigkeit ist in Abs 3 geregelt. Danach sind die in den Abs 1 u 2 bezeichneten Maßnahmen vom Vorsitzenden oder von einem von ihm beauftragten Mitglied des Gerichts durchzuführen. Die Übertragungsbefugnis liegt allein beim Vorsitzenden. Dem Rechtspfleger dürfen gem § 20 Nr 4 lit a RPflG die in Abs 2 bezeichneten Maßnahmen einschließlich der Beurkundung von Vergleichen nach Abs 1 S 3 übertragen werden. Die Übertragung schließt nicht die Befugnis ein, die Sache zu erörtern. Bei Abschluss eines Vergleichs hat der Rechtspfleger lediglich eine Beurkundungsfunktion. Entscheidungen des Rechtspflegers über PKH im Prüfungsverfahren sind unwirksam und können nicht Grundlage für eine Festsetzung der Vergütung des Rechtsanwalts sein (OLG Köln JurBüro 1987, 137).








X. Kosten, Abs 1 S 4 und 5
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Hinsichtlich der Kosten (S 4 u 5) kann Folgendes gesagt werden:









1. Prüfungsverfahren gerichtsgebührenfrei
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Das PKH-Verfahren, das bis zur Rechtshängigkeit der Klage dauert (OLG Karlsruhe FamRZ 2001, 501), ist gerichtsgebührenfrei, sowohl im Verfahren nach Abs 1 als auch nach Abs 2. Zur Rechtshängigkeit gehört eine zulässige Klage. Auch nach Bewilligung von PKH verwandelt sich die bedingt erhobene und damit unzulässige Klage nicht von selbst in eine zulässige. Wird eine zulässige Klage nicht eingereicht und zugestellt, kann die Antragstellung in der mündlichen Verhandlung als Klageerhebung angesehen werden (OLG Bamberg FamRZ 2001, 1380).
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Der Vergleich im Verfahren auf die Bewilligung einer Prozesskostenhilfe ist ebenfalls gerichtsgebührenfrei (Hartmann in Baumb/Lauterb, § 118 Rn 25). Das Verfahren ist aber nicht auslagenfrei. Die durch die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen gem § 118 Abs 2 entstehenden Auslagen sind zunächst von der Staatskasse zu tragen. Der Antragsteller haftet aber aus § 22 GKG nF (OLG Celle NJW 1966, 114 mwN). Wird PKH bewilligt, sind die vorgenannten Auslagen Teil der Gerichtskosten, die nach §§ 91 ff ZPO von der im nachfolgenden Prozess unterlegenen Partei als Erstschuldner zu tragen sind, Abs 1 S 5.










2. Grundsatz: Keine Kostenerstattung
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Nach S 4 ist eine Kostenerstattung nicht vorgesehen. Eine Kostenentscheidung ist deshalb nicht zu treffen (OLG Bamberg JurBüro 1985, 603; Zöller/Geimer § 118 Rn 26; OLG Zweibrücken JurBüro 1998, 651). Eine unzulässige Kostenentscheidung in einem PKH-Beschluss kann in entspr Anwendung von § 127 Abs 2, 3 mit der Beschwerde angefochten werden (Schneider MDR 1987, 723, 725). Davon unberührt bleiben materielle Kostenerstattungsansprüche, etwa wenn sich der Gegner im Verzug befindet.
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Bei nachfolgendem Prozess berührt die Bewilligung von PKH die wechselseitige Kostenerstattungspflicht der Parteien aufgrund der ergehenden Kostenentscheidung nicht (§ 123 ZPO). Die obsiegende Partei kann daher die Prozesskosten vom Gegner beitreiben, ebenso der für die bedürftige Partei bestellte Anwalt (§ 125 ZPO).
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Kontrovers ist die Rechtslage hinsichtlich der für sich allein nicht erstattungsfähigen Kosten des PKH-Verfahrens. Nach hM sind die einer Partei im Bewilligungsverfahren entstandenen Kosten, die nicht zu den Kosten der Hauptsache zählen, Vorbereitungskosten iSd § 91 ZPO (OLG Hamm Rpfleger 1973, 317 u 407; OLG Karlsruhe AnwBl 1980, 198; aA OLG Koblenz Rpfleger 1975, 99, 100). Für die im Prozess obsiegende hilfsbedürftige Partei ist demnach auch ein Erstattungsanspruch gegen den ehemaligen Gegner aus dem PKH-Verfahren anerkannt (OLG Köln NJW 1975, 1286 mwN; OLG Karlsruhe MDR 1979, 147; OLG Hamm aaO; OLG Stuttgart JurBüro 1986, 936).
Hingegen soll der Erstattungsanspruch des obsiegenden Gegners durch § 118 Abs 1 S 4 u § 127 Abs 4 ZPO abschließend geregelt sein, so dass er die zusätzlichen Auslagen des Bewilligungsverfahrens nicht aus dem Kostentitel in der Hauptsache erstattet verlangen kann (OLG Köln aaO; OLG Karlsruhe aaO; OLG Stuttgart aaO; OLG München NJW 1970, 1555; OLG Schleswig SchlHA 1980, 165).
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Diese für den Gegner der hilfsbedürftigen Partei unbillig erscheinende Lösung umgeht OLG Koblenz (Rpfleger 1975, 99, 100; ebenso OLG Düsseldorf MDR 1987, 941; OLG München JurBüro 1989, 834 u 1718, jedenfalls für das Beschwerdeverfahren = Rpfleger 1989, 205; OLG Hamburg JurBüro 1989, 671; OLG Koblenz JurBüro 1986, 1412) dadurch, dass es den Hauptsachekostentitel als schlechthin ungeeignet zur Festsetzung etwaiger Kosten des PKH-Prüfungsverfahrens ansieht und beide Parteien insoweit leer ausgehen lässt.
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Bei Vergleichen im PKH-Verfahren können durch Kostenvereinbarungen Erstattungsansprüche begründet werden. Ohne ausdrückliche Regelung bestehen keine Ansprüche (§§ 98, 118 Abs 1 S 4 ZPO). Zur Möglichkeit, die Kosten einer Konventionalscheidung dadurch gering zu halten, dass Unterhalt und Hausratsteilung außerhalb des Anwaltszwanges kostensparend im PKH-Prüfungsverfahren vergleichsweise geregelt werden, vgl OLG Zweibrücken JurBüro 1994, 733.
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Sollte PKH für das Prüfungsverfahren bewilligt worden sein (dazu § 114 ZPO Rn 20 ff), deckt diese auch die außergerichtlichen Kosten des Vergleichs (vgl OLG Stuttgart NJW-RR 1991, 448; OLG Oldenburg FamRZ 1996, 682; OLG Bamberg JurBüro 1991, 820; OLG München JurBüro 1991, 945). Nach überwiegender Meinung ist jedoch die Bewilligung von PKH im Prüfungsverfahren mit Beiordnung eines Rechtsanwalts nur zum Abschluss eines das Verfahren beendenden gerichtlichen Vergleichs zulässig (vgl § 114 ZPO Rn 21; zum Umfang der Beiordnung und der Vergütung des RA siehe Kommentierung zu § 48 RVG Rn 11). Davon werden durch Tätigkeit im Hauptsacheverfahren entstandene Gebühren nicht erfasst (OLG Köln FamRZ 1993, 1472).
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Wird unter Mitwirkung des beigeordneten Anwalts nach Bewilligung von PKH ein gerichtlicher Vergleich protokolliert, erhält er aus der Staatskasse nach dem Vergütungsverzeichnis Nr 1003 RVG eine 1,0 Einigungsgebühr. Voraussetzung ist, dass Gegenstand des Vergleichs Ansprüche sind, wegen derer das PKH-Prüfungsverfahren betrieben worden ist (Hansens JurBüro 1996, 27). Damit ist die 1,5-fache Einigungsgebühr nach Nr 1000 Vergütungsverzeichnis ausgeschlossen, wenn ein PKH-Verfahren hinsichtlich des Vergleichsgegenstandes anhängig ist (vgl zum Nachfolgenden auch Enders JurBüro 1995, 3, 393; Mümmler JurBüro 1995, 355).
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Diese Regelung soll das Bemühen des Anwalts fördern, Streitigkeiten ohne Inanspruchnahme des Gerichts durch gütliche Einigungen zu erledigen. Diese gewünschte Entlastung der Gerichte wird trotz eines PKH-Antrages auch dann erreicht, wenn die Parteien sich einig sind und sich vergleichen wollen. Wird also lediglich für den Abschluss eines bereits konkret in Aussicht genommenen Vergleichs PKH beantragt und gewährt, so wird damit kein Verfahren iSd Vergütungsrechts anhängig. Der Gewährung einer 1,5-fachen Einigungsgebühr steht dann nichts entgegen. Diese schon zum alten Recht überwiegend vertretene Auffassung ist nun in der Umschreibung des Gebührentatbestandes Nr 1003 („(...) soweit nicht lediglich Prozesskostenhilfe für die gerichtliche Protokollierung des Vergleichs beantragt wird“) ausdrücklich festgehalten worden.
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Nach OLG Köln (FamRZ 1997, 950) ist ein Vergleich nicht mehr im PKH-Prüfungsverfahren geschlossen, wenn den Parteien vor Erörterung der Sach- u Rechtslage PKH bewilligt wird. Mit dieser Bewilligung sei das Prüfungsverfahren beendet. Damit entsteht je eine volle Prozess-, Erörterungs- und Vergleichsgebühr.






Kapitel II Zivilprozessordnung › § 119 Bewilligung






§ 119 Bewilligung
(1) 1Die Bewilligung der Prozesskostenhilfe erfolgt für jeden Rechtszug besonders. 2In einem höheren Rechtszug ist nicht zu prüfen, ob die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder mutwillig erscheint, wenn der Gegner das Rechtsmittel eingelegt hat.
(2) Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen umfasst alle Vollstreckungshandlungen im Bezirk des Vollstreckungsgerichts einschließlich des Verfahrens auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung.
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I. Regelungsinhalt
1


§ 119 regelt die sachliche und zeitliche Geltung der PKH. Die Bewilligung von PKH für den ersten Rechtszug umfasst nicht auch die Zwangsvollstreckung. Eine Erleichterung für die höhere Instanz (kein Nachweis des Unvermögens) besteht nicht.








II. Reichweite: Bewilligung für jeden Rechtszug gesondert erforderlich
2


Nach S 1 muss PKH für jeden Rechtszug besonders bewilligt werden. Der Begriff „Rechtszug“ ist hier so zu verstehen wie der Begriff „Instanz“ in § 35 GKG, dh kostenrechtlich (vgl Zöller/Geimer § 119 Rn 1; Hartmann in Baumb/Lauterb, § 119 Rn 30; Thomas/Putzo/Reichold § 119 Rn 8). So muss in einem Adhäsionsverfahren über den PKH-Antrag des Nebenklägers für die Revisionsinstanz gesondert entschieden werden (BGH StraFO 2011, 115).
Der Umfang der Bewilligung ist immer auf die gesamte bewilligungsfähige Instanz bezogen. Die Instanz beginnt mit der Einreichung der Klage bzw des Antrags bei Gericht.
Das Vorverfahren nach §§ 68 ff VwGO ist nicht zur Gerichtsinstanz zu rechnen (VGH Mannheim NVwZ-RR 1995, 303). Wird eine Sache nach erfolgreicher Verfassungsbeschwerde durch das BVerfG zurückverwiesen, eröffnet dies keinen neuen Rechtszug iSd S 1 (OVG NRW JurBüro 1994, 176). Eine kostenrechtlich selbstständige Instanz kann auch durch ein Nebenverfahren begründet werden, wie etwa Beweissicherungs-, Mahn- und Beschwerdeverfahren. Voraussetzung ist stets, dass eine gesonderte Prüfung der hinreichenden Erfolgsaussicht möglich ist. Es ist dem Gericht verwehrt, die gesetzlichen Wirkungen der Bewilligung auf unselbstständige Verfahrensteile oder einzelne Prozesshandlungen zu beschränken, etwa auf die Stellung eines Antrags auf Erlass eines Versäumnisurteils gegen den säumigen Berufungsbeklagten (OLG Köln OLGZ 1989, 70).









1. Typische Fallgruppen
3


Zur Instanz gehören folgende Verfahren:
	–
	das Verfahren nach Einspruch gegen ein Versäumnisurteil,

	–
	das Verfahren nach Verweisung des Rechtsmittels aufgrund der §§ 281, 506 ZPO, 48, 48a ArbGG, 96 ff GVG,

	–
	das Verfahren nach Zurückverweisung bei Aufhebung des Urteils (siehe BGH NJW 1983, 944; OLG Düsseldorf Rpfleger 1987, 263; für Strafverfahren: OLG Schleswig SchlHA 1997, 75),

	–
	das Nachverfahren im Urkunden- oder Wechselprozess,

	–
	das Nachverfahren nach Grund- oder Vorbehaltsurteil,

	–
	das Kostenfestsetzungsverfahren,

	–
	das Verfahren vor dem beauftragten oder ersuchten Richter (wegen der besonderen Möglichkeit der Beiordnung eines besonderen Beweisaufnahmeanwalts vgl § 121 Abs 4 ZPO).


Die Zurückverweisung des Rechtstreits eröffnet keinen neuen Rechtszug iSd § 119 Abs 1 S 1 ZPO. Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe erfasst auch die nach Zurückverweisung neu anfallenden Rechtsanwaltsgebühren (OLG Schleswig NJW-RR 2015, 192).
Erstreckt sich das streitige Verfahren auf denselben Anspruch wie im Mahnverfahren, ist streitig, ob es von der im Mahnverfahren bewilligten PKH umfasst wird (bejahend ua Hartmann in Baumb/Lauterb, § 119 Rn 40; verneinend Stein/Jonas/Bork § 119 Rn 13 mwN; Zöller/Geimer § 119 Rn 16; Wielgoß NJW 1991, 2070). Letztere Ansicht verdient den Vorzug, weil im Mahnverfahren keine Schlüssigkeitsprüfung stattfindet.
Die Anhörungsrüge (§ 321a ZPO) gehört nach § 19 Nr 5 RVG ebenso wie die Erinnerung (§ 573 ZPO) zur Instanz, es sei denn, es handelt sich um eine besondere Angelegenheit iSd § 18 RVG. Vgl. auch BGH AGS 2014, 290 sowie OLG Köln NJW-RR 2015, 576. Wird der RA also separat für die Anhörungsrüge oder Erinnerung beauftragt, muss PKH gesondert beantragt und bewilligt werden. Eine Bewilligung von PKH für einzelne Prozesshandlungen, etwa für den Antrag auf Tatbestandsberichtigung, Urteils- oder Beschlussergänzung scheidet aus (BVerwG B v 27.7.2012 – 2 AV 5/12, juris).
Zu den nicht zum Rechtszug gehörenden Verfahren vgl Rn 13.










2. Streitgegenstand maßgeblich
4


PKH kann nur für die Verfolgung eines genau fixierten Klageantrags oder für die Verteidigung gegen einen solchen bewilligt werden (OLG Karlsruhe FamRZ 1992, 966). Die Bewilligung von PKH für eine Stufenklage mit unbezifferten Leistungsanträgen erstreckt sich auf sämtliche Stufen (vgl OLG Celle FamRZ 2011, 1608 mwN), wobei von einer immanenten Beschränkung für die Zahlungsstufe auf dasjenige auszugehen ist, was von den in den vorangegangenen Stufen erreichten Auskünften gedeckt wird (näher § 114 ZPO Rn 105 ff). Eine stillschweigende Ausdehnung der bewilligten PKH auf den den Streitgegenstand übersteigenden Vergleichsgegenstand ist nicht möglich (OLG Bamberg JurBüro 1986, 606; LG Berlin Rpfleger 1989, 203; aA für ArbGerVerf: Mümmler JurBüro 1986, 834; OLG Frankfurt FamRZ 1988, 739).










3. Verbundverfahren









a) Versorgungsausgleichsachen, §§ 149, 217 ff FamFG
5


Nach § 149 FamFG (vormals ähnlich § 624 Abs 2 ZPO) erstreckt sich die Bewilligung der PKH/VKH für die Scheidungssache auch auf eine Versorgungsausgleichfolgesache, sofern nicht eine Erstreckung ausdrücklich ausgeschlossen wird (vgl OLG Rostock FamRZ 2005, 1914; OLG Zweibrücken FamRZ 2006, 133). Gemeint sind damit alle Versorgungsausgleichssachen iSv §§ 217 ff FamFG.












b) Übrige anhängige Folgesachen
6


Die PKH/VKH soll sich weiter erstrecken auf übrige Folgesachen, die zum Zeitpunkt der Bewilligung bereits anhängig gemacht (OLG München FamRZ 1995, 822) oder im PKH/VKH-Verfahren angekündigt worden sind (OLG Bamberg JurBüro 1987, 135 u 141; einschr OLG Karlsruhe FamRZ 1993, 216). Eine gesetzliche Erstreckung der VKH findet sich in § 48 Abs 3 RVG (vgl Rn 9; weitere Einzelheiten: § 48 RVG Rn 8).












c) Folgesachen nach § 137 FamFG
7


Für alle anderen Folgesachen nach § 137 FamFG, die nicht in § 149 FamFG genannt sind (Umgangsregelung, Herausgabe eines Kindes, Unterhalt, Wohnungszuweisungs- und Hausratssachen, Güterrecht), muss VKH besonders bewilligt werden (OLG Zweibrücken FamRZ 2001, 1466; zur kostenrechtlichen Auswirkung der PKH im Verbundverfahren für den beigeordneten Anwalt im Einzelnen: Mümmler JurBüro 1995, 518).












d) Abgetrennte Verfahren
8


Für nach § 140 FamFG (§ 628 Nr 4 ZPO aF) abgetrennte Verfahren muss VKH in dem nun selbstständigen Verfahren neu beantragt werden. Denn es handelt sich um eine selbstständige Familiensache (BGH FamRZ 2011, 635). Über die neu zu beantragende VKH muss in dem selbstständigen Verfahren unter Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse im Zeitpunkt der Entscheidungsreife entschieden werden (OLG Jena FamFR 2011, 345).












e) Vergleiche
9


Für die Erstreckung der PKH/VKH auf Vergleiche in Folgesachen bedarf es der Einzelbewilligung durch das Gericht (zu Grundstücksübertragungen im Rahmen eines Vergleichs vgl OLG Koblenz FamRZ 1992, 836 = JurBüro 1992, 410).
Für die Anwaltsgebühren ist § 48 Abs 3 RVG (vormals § 122 Abs 3 BRAGO) maßgebend (Sedemund-Treiber FamRZ 1986, 209). Danach erstreckt sich die Beiordnung des in einer Ehesache beigeordneten Anwalts auf den Abschluss eines Vertrags über den Ehegattenunterhalt, den Unterhalt eines Kindes im Verhältnis der Eltern zueinander, die Sorge für die Person eines gemeinschaftlichen Kindes, die Regelung des Umgangs mit einem Kind, die Rechtsverhältnisse an der Ehewohnung und dem Hausrat und Ansprüche aus dem ehelichen Güterrecht.
Die Beiordnung eines Rechtsanwalts erstreckt sich nicht auf den Abschluss eines außergerichtlichen Vergleichs (OLG Bamberg FamRZ 2008, 3143; OLG Düsseldorf FamRZ 2006, 628; OLG Celle NdsRPfl 1989, 229; OLG Frankfurt JurBüro 1989, 996; Mümmler JurBüro 1988, 29; OLG Köln JurBüro 1994, 478; aA unter Hinweis auf Zweckmäßigkeitserwägungen: BGH NJW 1988, 494; OLG Brandenburg FamRZ 2005, 1264; OLG Düsseldorf AnwBl 1993, 45; LG Coburg JurBüro 2003, 196; offengelassen OLG Nürnberg FamRZ 2002, 760 – Ls; zum Mehrvergleich OLG Frankfurt FamRZ 2009, 137). Denn eine Beiordnung darf nur für das gerichtliche Verfahren, nicht aber für außergerichtliche Tätigkeiten erfolgen (vgl auch § 48 RVG Rn 9 mwN). Die Vorschrift sollte jedoch die Bewilligung von PKH und die Beiordnung eines Rechtsanwalts auch für einen im Rahmen einer Ehesache zu tätigenden gerichtlichen Vergleich gestatten, in dem eine nicht bei Gericht anhängige Schuldenregelung im Zusammenhang mit weiteren Unterhaltsvereinbarungen getroffen werden soll (OLG Karlsruhe FamRZ 1984, 920).












f) Ausnahmefälle
10


In Ausnahmefällen kann auch der Versorgungsausgleich durch besonderen Beschluss von der PKH/VKH ausgenommen werden (§ 149 FamFG). Eine dahingehende Entscheidung ist im Zusammenhang mit der Bewilligung der PKH/VKH für die Scheidungssache zu treffen, nicht noch nachträglich (Bergerfurth FamRZ 1985, 545, 547).
Beschränkung der PKH/VKH auf die Folgesachen und Verweigerung für die Ehesache wegen Aussichtslosigkeit soll nach OLG Düsseldorf (NJW 1978, 1865) zulässig, nach OLG Hamm (FamRZ 1977, 800, 801 und NJW 1978, 171 und 895), OLG Bamberg (JurBüro 1980, 765) und OLG Düsseldorf (FamRZ 1990, 80) hingegen nicht statthaft sein (siehe auch oben § 114 ZPO Rn 69).











4. Teilbewilligung
11


PKH kann auch nur für die Verfolgung eines Teils oder die Verteidigung gegen einen Teil des geltend gemachten Anspruchs bewilligt werden (OLG Bamberg JurBüro 1981, 611; FG München JurBüro 1988, 1712). Wegen der Bewilligung von PKH nur für das PKH-Prüfungsverfahren siehe § 114 ZPO Rn 19 ff.
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Die Bewilligung gilt nur für den oder die prozessualen Ansprüche, die im Tenor der Bewilligungsentscheidung bezeichnet sind. Im Fall der Klageänderung oder Klageerweiterung (vgl LAG Düsseldorf JurBüro 1986, 609; ArbG Koblenz NZA-RR 2001, 497) müssen die Erfolgsaussichten erneut geprüft werden (BGH NJW-RR 2006, 429); dies gilt ebenso für Widerklage (anders nur bei Verteidigung gegen eine vom Gegner im Scheidungsverfahren erhobene Widerklage, § 48 Abs 4 Nr 4 RVG).










5. Nicht zum Rechtszug gehörende Verfahren
13


Folgende Verfahren gehören nicht zum Rechtszug:
	–
	Die vorläufigen Verfahren auf den Erlass eines Arrests, einer einstweiligen Verfügung oder einer einstweiligen Anordnung (OLG Bamberg FamRZ 1986, 701; zur PKH-Bewilligung insoweit: Mümmler JurBüro 1995, 573), denn es liegen zum Hauptverfahren unterschiedliche Streitgegenstände vor (die Beiordnung für das Arrestverfahren erfasst – vorbehaltlich anderer gerichtl Bestimmung – nach § 48 Abs 2 RVG die Arrestvollziehung);

	–
	das selbstständige Beweisverfahren (grds dazu so § 114 ZPO Rn 16);

	–
	Rechtsmittelverfahren gegen Zwischenurteile nach §§ 280 Abs 2, 302, 304 ZPO;

	–
	das Verfahren nach § 321a ZPO (Anhörungsrüge, vgl. BGH AGS 2014, 290; vgl. auch OLG Köln NJW-RR 2015, 576: keine PKH für Anhörungsrüge nach PKH-Beschwerde);

	–
	Beschwerdeverfahren, soweit hierdurch separate Kosten entstehen, die von PKH-Bewilligung im Hauptsacheverfahren nicht umfasst sind (zB sof Beschwerde gegen Beschluss im Ablehnungsverfahren; OLG Frankfurt B v 15.9.2014 – 1 W 52/14, juris; zum Rechtsschutzbedürfnis im Einzelfall: BayObLG FamRZ 1990, 1123);

	–
	die Hauptinterventionsklage;

	–
	Nichtigkeits- und Restitutionsklagen.
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Die Bewilligung der PKH für ein einstweiliges Anordnungsverfahren nach § 49 ff FamFG (vormals: § 620 ZPO) umfasst auch das spätere Abänderungsverfahren nach § 54 FamFG (§ 620b ZPO aF, vgl OLG Hamm Rpfleger 1984, 34); zum Verhältnis zur PKH-Bewilligung im Hauptsacheverfahren: OLG Karlsruhe FamRZ 1985, 1274; OLG Bamberg JurBüro 1987, 141.
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Weil die PKH nur für den jeweiligen prozessualen Anspruch bewilligt wird, gehören ferner nicht zum Rechtszug Zwischenanträge (so Rn 2) und ein über den prozessualen Anspruch hinausgehender Prozessvergleich. Dafür ist vielmehr ein besonderer Bewilligungsbeschluss nötig. Zum Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen so § 48 RVG Rn 9.
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Die Bewilligung von PKH für das Beschwerdeverfahren wegen Nichtzulassung der Berufung erstreckt sich nicht auf das evtl. anschließende Berufungsverfahren (OVG Lüneburg JurBüro 1990, 1315; VGH Kassel JurBüro 1997, 647; aA VGH Mannheim NVwZ-RR 1999, 150; für Asylstreitverfahren OVG Weimar NVwZ 1998, 867; VGH Kassel NVwZ-RR 2000, 119; für die Nichtzulassungsbeschwerde und das Revisionsverfahren BVerwG JurBüro DÖV 1995, 384).










6. Zwangsvollstreckung, Abs 2
17


Nach § 117 Abs 1 S 3 ZPO darf PKH nur auf besonderen Antrag hin bewilligt werden. Damit wird auch erreicht, dass die Auszahlung einer weiteren Vergütung des Rechtsanwalts gemäß § 50 RVG nicht durch eine möglicherweise erst spätere Zwangsvollstreckung blockiert wird (zur vormaligen entspr Regelung in § 124 BRAGO: BR-Drucks 187/79 S 14; Mümmler JurBüro 1987, 1642).
Die durch die Neuregelung des Abs 2 eingeführte eingeschränkte Pauschalbewilligung für die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen umfasst alle Vollstreckungshandlungen im Bezirk des Vollstreckungsgerichts einschließlich Forderungspfändungen nach § 850d ZPO (LG Deggendorf JurBüro 2002, 662) und des Verfahrens auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung. Die Pauschalbewilligung betrifft jedoch nicht die Anwaltsbeiordnung (LG Deggendorf aaO) Einem nach der Pauschalbewilligung möglichen Missbrauch (Doppelvollstreckung durch Sach- und Forderungspfändung) dürften die sachliche Begrenzung auf die Mobiliarvollstreckung und die örtliche Beschränkung auf den Bewilligungs-Gerichtsbezirk entgegenstehen. Als hinderlich könnten sich häufigere Neubeantragungen bei Wohnsitzwechseln des Schuldners erweisen (Behr JurBüro 1998, Sonderheft S 3).
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Für die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen gilt weiterhin jede Maßnahme als besonderer Rechtszug und erfordert eine selbstständige Prüfung der Bewilligungsvoraussetzungen, insbesondere zur Mutwilligkeit und Erfolgsaussicht. Bei Prüfung der subjektiven Voraussetzungen können Erkenntnisse aus anderen Verfahren verwertet werden. Bei minderjährigen Unterhaltsgläubigern kann idR von Einkommens- und Vermögenslosigkeit ausgegangen werden (Mümmler JurBüro 1985, 1613, 1616). Hinsichtlich Erfolgsaussicht und Mutwilligkeit ist nur ein offenbarer Missbrauch auszuschließen (Bobenhausen Rpfleger 1984, 394; OLG München FamRZ 1995, 373: Mutwilligkeit, soweit im FGG-Verfahren Vollstreckungsmaßnahmen von Amts wegen durchzuführen sind). Zielt die Klage eines Schuldners auf Unzulässigkeit der Zwangsvollstreckung, soll PKH versagt werden können, wenn ihm nachlässige Prozessführung im Verfahren zur Erlangung des Titels vorgeworfen werden kann (OLG Hamm NJW-RR 1994, 1468).
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Die Bewilligung von PKH für eine Vollstreckungsgegenklage bleibt auch nach Umdeutung in eine Abänderungsklage bestehen (OLG Brandenburg FamRZ 2002, 1193).
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Zur Zuständigkeit so § 117 ZPO Rn 3 ff.









III. Zeitliche Wirkungen der PKH, insbesondere rückwirkende Bewilligung
21


Die zeitlichen Wirkungen der PKH sind nicht ausdrücklich geregelt. Damit ist die Frage gemeint, ab wann PKH bewilligt ist.
Maßgeblich ist in erster Linie der Zeitpunkt, der in dem Bewilligungsbeschluss ausgesprochen ist (Rn 23, 25), gleichwie eine „richtige“ Entscheidung zu treffen gewesen wäre (Rn 23).
Die Frage der zeitlichen Wirkung ist streng von der Frage des Beurteilungszeitpunkt zu trennen (dazu ausführlich § 114 ZPO Rn 39 ff).









1. Frühester und spätester möglicher Zeitpunkt
22


Die Bewilligung kann frühestens auf den Zeitpunkt der Antragstellung, aufgrund deren sie ergeht, nicht aber auf die Zeit davor, auch nicht auf einen früher gestellten, formell rechtskräftig abgelehnten Antrag zurückwirken, und zwar auch dann, wenn die Erfolgsaussicht bei unveränderter Sach- und Rechtslage anders beurteilt wird (VGH München NVwZ-RR 1994, 240).
Bei einem wiederholenden Antrag ist danach der frühestmögliche Zeitpunkt der des zweiten Antragseingangs (OLG Zweibrücken MDR 2004, 236).
Für ein Klagebegehren, das sich vor Eintritt der Rechtshängigkeit erledigt, kann PKH grds nicht bewilligt werden (OLG Bamberg FamRZ 2001, 922; aA OLG Rostock JurBüro 2002, 376, vgl § 114 ZPO Rn 25 auch zu Ausnahmen).
Die Wirkungen der PKH treten spätestens ein mit dem Wirksamwerden des bewilligenden Beschlusses, dh mit dessen vorschriftsmäßiger Bekanntgabe (BGH JurBüro 1998, 476), wobei formlose Mitteilung genügt (§ 129 Abs 2 ZPO iVm § 127 Abs 1 S 1 ZPO; OLG Stuttgart NJW-RR 1987, 508) und bei Zugang gegen Empfangsbekenntnis zu vermuten ist, dass der Prozessbevollmächtigte den Beschluss erst an dem Tage erhalten hat, an dem er das Empfangsbekenntnis unterschrieben hat (BGH FamRZ 1999, 579).










2. Zur Rückwirkung
23


In erster Linie entscheidend ist die in dem PKH-Beschluss getroffene ausdrückliche Bestimmung zur zeitlichen Wirkung (Rn 21, 25).
Frühester Zeitpunkt, auf den eine Rückwirkung bezogen werden kann, ist der, in dem der Antrag samt den erforderlichen Erklärungen und Unterlagen dem Gericht vollständig vorliegt (BGH NJW 1985, 921; weiter für Statusverfahren: OLG Karlsruhe FamRZ 1995, 1163). Dazu gehören indes nicht die für die Glaubhaftmachung nach § 118 Abs 2 ZPO angeforderten Unterlagen, da diese nicht förmliche Voraussetzungen eines PKH-Antrages sind (ähnlich Zöller/Geimer § 119 Rn 39).
Dieser Zeitpunkt ist der richtige Zeitpunkt, wenn der ASt alles erforderlich getan hat, um PKH bewilligt zu bekommen, also insbesondere vollständige Unterlagen eingereicht hat (BGH StraFO 2011, 116; B/W-S/G/D Rn 505).
PKH kann nur gewährt werden, wenn vor Beendigung der Instanz ein formwirksamer Antrag einschließlich der Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nach §§ 117 Abs 2 und 4 ZPO bei Gericht eingegangen ist (LAG Nürnberg Rpfleger 2013, 345 f).
Fehlen Unterlagen oder Angaben, hat der ASt noch nicht alles Erforderliche getan. Dieser Grundsatz ist jedoch einzuschränken, wenn das Gericht gestattet, fehlende Unterlagen innerhalb einer Frist nachzureichen und diese Frist gewahrt wird (OLG Karlsruhe FamRZ 2011, 1608). Erst mit Wirkung ab Eingang der Vollständigung kann daher PKH bewilligt werden (entgegen OLG Nürnberg OLGR 2002, 34 mwN; zweifelnd offenbar auch B/W-S/G/D Rn 504). Dies muss jedenfalls bei anwaltlicher Vertretung gelten, da sich die Partei dessen Verschulden zurechnen lassen muss (Rn 26). Dies gilt jedenfalls hinsichtlich der  in dem Antrags-Vordruck nebst Erläuterungen (PKHFV, Anhang 5) erforderten Angaben auch im Parteiprozess, und zwar unabhängig davon, ob das Gericht eine Frist gesetzt hat oder nicht. Es ist zu verlangen, dass Partei wie Anwalt das dortige Programm gewissenhaft abarbeiten. Nochmals: Es geht hier nicht um die Bewilligung an sich, sondern um die Wirkung der PKH (vgl Rn 21).
Fehlt es an einem ausdrücklichen Ausspruch für den Eintritt der Wirkung, ist im Zweifel der Zeitpunkt maßgebend, zu dem PKH frühestens hätte bewilligt werden können (BGH NJW-RR 1998, 642). Nach dem vorgesagten ist dies bei richtigem Verständnis regelmäßig der (vollständige) Antragseingang.
Wird der Antrag erst kurz vor oder am Ende der letzten mündlichen Verhandlung gestellt, soll er unzulässig (OLG Bamberg JurBüro 1996, 254) bzw PKH nicht mehr zu bewilligen sein (OLG Karlsruhe FamRZ 1996, 1287; aA LG Hamburg FamRZ 1999, 600: PKH noch für anwaltliche Vergleichsgebühr zu gewähren, wenn Antrag am Tag vor Ablauf der Widerrufsfrist eines gerichtlichen Vergleichs gestellt wird). Der beigeordnete Rechtsanwalt darf sich hinsichtlich der zeitlichen Wirksamkeit auf die datenmäßige Fixierung verlassen (OLG Bamberg JurBüro 1986, 768). Das Gericht kann den Beschluss auch mit weitergehender rückwirkender Kraft versehen.










3. Nach Abschluss der Instanz?
24


PKH-Bewilligung ist nach Abschluss der Instanz und sogar noch nach Abschluss des Verfahrens ausnahmsweise dann möglich, wenn der Bewilligungsantrag während des Verfahrens gestellt, aber pflichtwidrig nicht verbeschieden worden ist (Einzelheiten: § 114 Rn 45).
Eine Verzögerung des PKH-Verfahrens kann der Partei jedenfalls dann nicht zugerechnet werden, wenn sie auf einer fehlerhaften Sachbehandlung des Gerichts beruht und die Partei mit einer derartigen Verfahrensweise nicht zu rechnen brauchte (BGH FamRZ 1995, 797) oder die Partei ohne ihr Verschulden an rechtzeitiger Einreichung gehindert war (ArbG Regensburg Rpfleger 2002, 319); anders bei Klagerücknahme, wenn keine verzögerliche Erledigung durch das Gericht gegeben ist (OLG Bamberg JurBüro 1986, 123; OVG Münster NVwZ-RR 1994, 124; aA OLG Frankfurt JurBüro 1995, 205; OLG Köln JurBüro 1998, 650: Rücknahme steht PKH-Bewilligung für Beklagten grds nicht entgegen; LAG Hamm JurBüro 1988, 771 u LAG Düsseldorf JurBüro 1990, 98: PKH auch bei Klagerücknahme grds möglich, wenn Beklagter nach Klageerhebung die Klageforderung erfüllt hat; vgl auch OLG Karlsruhe FamRZ 1988, 737; OLG Hamburg FamRZ 1987, 843: PKH für Antragsgegner im Scheidungsverfahren nach Rücknahme des Scheidungsantrags; für Berufungsrücknahme OLG Karlsruhe FamRZ 1994, 386; für übereinstimmende Erledigungserklärung OVG Weimar NVwZ 1998, 866; für Vergleich OLG Schleswig JurBüro 2002, 85; OVG Bremen NordÖR 2001, 247).
Im FamFG-Verfahren kann auch für einen erst nach Antragsrücknahme gestellten VKH-Antrag noch Erfolgsaussicht bestehen, soweit das Familiengericht noch nicht über die Kosten des Verfahrens entschieden hat (OLG München FamRZ 2001, 1309). Die Bewilligung beschränkt sich dann aber auf das Kostenverfahren (OLG Nürnberg AGS 2011, 242), soweit nicht eine der oben diskutierten Ausnahmen vorliegt.










4. Bindungswirkung für den Kostenbeamten
25


Eine – unzulässige – weitere Zurückverlegung der PKH ist vom Kostenbeamten zu beachten. Der Umfang der Rückwirkung muss sich aber zweifelsfrei aus dem Bewilligungsbeschluss selbst ergeben (OLG München JurBüro 1986, 769).










5. Verspätete Antragstellung durch Partei/Anwalt
26


Zeitliche Verzögerungen durch eigenes Verschulden oder Verschulden ihres Anwalts (§ 85 Abs 2 ZPO) muss die Partei sich zurechnen lassen (OLG Köln Rpfleger 1990, 305). Hat das Gericht eine Frist zur Beibringung von Unterlagen gesetzt, obschon der Antrag vor Abschluss der Instanz nicht bewilligungsreif war, ist es Sache des ASt diese Frist einzuhalten (OLG Hamm 7 W 16/08, juris). Die Beiordnung eines Anwalts für die Zeit vor Stellung des Antrages ist nicht möglich; dies gilt auch dann, wenn der Antrag erst gegen Ende eines Termins gestellt wird (OLG Hamburg JurBüro 1985, 1655; LAG Hessen MDR 2001, 1017).
Grds wird PKH auch dann nicht nachträglich bewilligt, wenn die mittellose Partei eine anderweitige Verfahrenserledigung aus freien Stücken herbeigeführt hat (OVG Bremen JurBüro 1990, 1191; OLG Düsseldorf JurBüro 1989, 114); anders aber auch hier im Falle verzögerlicher Behandlung durch das Gericht (OLG Hamm FamRZ 1997, 1018; OLG Nürnberg FamRZ 1999, 998). Zur Bewilligung von PKH, wenn der Antragsteller durch Vergleich den Übergang des Kostenerstattungsanspruchs § 59 RVG ausschließt, vgl LG Köln Rpfleger 1990, 371.










6. Mögliche Rückforderungsansprüche
27


Der Partei, die danach keine Raten zu zahlen hat, stehen wegen etwa bereits gezahlter Vorschüsse Rückforderungsansprüche gegen Gerichtskasse und Rechtsanwalt zu (BGH MDR 1963, 827; OLG Düsseldorf Rpfleger 86, 108). Wird über einen rechtzeitig gestellten PKH-Antrag nach Beendigung der Instanz entschieden, steht ein Kostenerstattungsanspruch gegen den Gegner der PKH-Bewilligung nicht entgegen, wenn er wegen einer Aufrechnung des Gegners nicht durchsetzbar ist (OLG Köln FamRZ 1990, 642).










7. Keine PKH nach Tod der Partei
28


Nach dem Tod der Partei ist eine Bewilligung von PKH/VKH nicht mehr möglich (OVG Hamburg FamRZ 1997, 178; OLG Frankfurt FamRZ 2011, 385), auch nicht zugunsten ihres Prozessbevollmächtigten (OVG Bautzen NVwZ 2002, 492). Die Beschwerde einer Partei gegen einen ablehnenden Bewilligungsbeschluss wird mit ihrem Tod gegenstandslos (OLG Brandenburg FamRZ 2002, 1199).
War dagegen PKH/VKH bereits bewilligt, erlischt die PKH/VKH automatisch (OLG Düsseldorf MDR 1999, 830; OLG Köln OLGR 1999, 168). Dies führt aber nicht dazu, dass die Bewilligung rückwirkend als unwirksam anzusehen ist, denn die Erben haften für eine Nachlassverbindlichkeit nicht weiter als der Erbe selbst. Dass die Gebühren in der Person des Erben entstanden und nur gem § 122 ZPO gestundet waren, führt nach dem Tod der Partei, der Prozesskostenhilfe bewilligt wurde, nicht zur Aufhebung der Stundung (OLG Jena NotBZ 2012, 45).










8. Beendigung der PKH
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Die PKH endet mit dem Abschluss des Verfahrens, für das sie bewilligt war, mit Aufhebung der Bewilligung gemäß § 124 ZPO oder mit dem Tod der Partei (OLG Koblenz FamRZ 1996, 808; rückwirkend: OLG Frankfurt JurBüro 1996, 141; aA LG Bielefeld JurBüro 1989, 1289). Die Verpflichtung zur Zahlung von Monatsraten oder von Beträgen aus dem Vermögen ist vom Abschluss des Verfahrens unabhängig. Bei juristischen Personen und parteifähigen Vereinigungen (§ 116 ZPO) endet die PKH mit dem Erlöschen, also nach Abschluss der Liquidation.










9. PKH und Insolvenzverfahren
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Durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird nach § 240 ZPO der Rechtsstreit unterbrochen. Strittig ist, ob die Unterbrechung auch das PKH-Verfahren umfasst und eine Entscheidung über ein PKH-Gesuch nicht mehr ergehen darf (so OLG Düsseldorf OLG-Report 1999, 166; OLG Köln NJW-RR 2003, 264) oder ob weiterhin eine Entscheidung getroffen werden kann (so OLG Dresden OLG-NL 1997, 117; OLG Koblenz AnwBl 1989, 178; Thomas/Putzo/Reichold § 249 Rn 6; Nerlich/Römermann § 85 Rn 4). Schon die in diesem Falle bestehenden rechtlichen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Gewährung rechtlichen Gehörs nach § 118 Abs 1 S 1 ZPO (siehe OLG Köln aaO) lassen es zutreffender erscheinen, die Unterbrechung auch für das PKH-Verfahren anzunehmen.










10. Ausübungsfrist für vorbehaltene Ratenzahlung
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Hat das Gericht bei der Bewilligung die Anordnung von Ratenzahlungen vorbehalten, muss der Vorbehalt bis zum Erlass der Hauptsacheentscheidung ausgeübt werden (OLG Hamburg FamRZ 1996, 1424; einschr OLG Düsseldorf AnwBl. 1997, 355).










11. Besonderheiten im Scheidungsverfahren
32


Ist ein Scheidungsverfahren, für das PKH/VKH bewilligt war, nicht weiterbetrieben worden, so bedeutet ein mit demselben Sachvortrag eingereichter neuer Scheidungsantrag nur eine Fortsetzung des ruhenden oder nicht betriebenen Verfahrens. Eine erneute PKH-Bewilligung kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nachträglich der Scheidungsantrag des ursprünglichen Verfahrens zurückgenommen wird (OLG Hamm JurBüro 1986, 292).









IV. Bindungswirkung bei Verweisung nach § 281 ZPO
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Im Falle der Verweisung eines Rechtsstreits gem § 281 ZPO ist das übernehmende Gericht in den Grenzen des § 119 S 2 an die PKH-Entscheidung des verweisenden Gerichts gebunden. Eine Ausnahme soll auch hier bei offensichtlicher Fehlentscheidung (OLG Düsseldorf NJW-RR 1991, 63) und bei Vorliegen der Aufhebungsvoraussetzungen nach § 124 ZPO (OLG Köln NJW 1995, 2728) möglich sein. Wird ein PKH-Verfahren von einem Amts- oder Landgericht an ein Arbeitsgericht verwiesen, so ist dieses nur hinsichtlich des Rechtswegs daran gebunden (BAG NJW 1993, 751). Vgl weiter § 121 ZPO Rn 16.
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Einer Verweisung an das Gericht der Ehesache § 123 S 3 FamFG (§ 621 Abs 3 S 1 ZPO aF) steht nicht entgegen, dass ein Rechtsmittelgericht noch über die Beschwerde gegen eine PKH/VKH-Entscheidung befinden muss. Das gilt jedenfalls für die zivilprozessualen Ehesachen des § 121 FamFG (zu § 621 Abs 1 ZPO aF vgl BGH FamRZ 2001, 618).








V. PKH in der höheren Instanz







1. Keine PKH zwischen den Instanzen
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Keine PKH kann es für eine Tätigkeit des Rechtsanwalts zwischen den Instanzen geben (BGH JurBüro 2007, 634: Prüfung der Erfolgsaussicht eines Rechtsmittels, VV-RVG 2100). UU kommt aber BerH in Betracht, § 1 BerHG Rn 24.










2. Was hat das Rechtsmittelgericht zu prüfen?
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Das Rechtsmittelgericht hat stets die wirtschaftliche Bedürftigkeit des ASt zu prüfen (näher Rn 41 ff). Ob auch das Vorliegen hinreichender Erfolgsaussichten und fehlender Mutwilligkeit zu prüfen ist, hängt davon ab, ob der ASt selbst oder der Gegner das Rechtsmittel eingelegt hat.
Trotz Vorliegens der Voraussetzungen des § 114 ZPO ist einer Partei für die Berufungsinstanz PKH zu versagen, wenn ihr die für die erste Instanz bewilligte PKH unter den Voraussetzungen des § 124 ZPO wirksam wieder entzogen worden ist (LG Dortmund JMBlNRW 1983, 162; weitergehend OLG Koblenz FamRZ 1985, 301: Entziehung zugleich mit Versagung).










3. Prüfung der Erfolgsaussichten und fehlender Mutwilligkeit









a) Rechtsmittel des Antragsstellers
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Legt der ASt selbst das Rechtsmittel ein, gelten die allgemeinen Regeln. Das Rechtsmittelgericht hat dann das die Erfolgsaussichten, die Hilfsbedürftigkeit und das Fehlen von Mutwillen festzustellen.












b) Rechtsmittel des Antragsgegners
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Nach Abs 1 S 2 bestehen in der höheren Instanz Erleichterungen für den Fall, dass der Gegner das Rechtsmittel eingelegt hat. Dann entfällt nämlich die Nachprüfung, ob die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder mutwillig erscheint. Dies hat seinen Grund darin, dass die Entscheidung der Vorinstanz eine Vermutung dafür begründet, dass die Verteidigung gegen das Rechtsmittel des Gegners Aussicht auf Erfolg hat.













aa) Ausnahmen
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Die durch § 119 Abs 1 S 2 aufgestellte Vermutung, dass die Verteidigung gegen das Rechtsmittel Aussicht auf Erfolg hat, gilt ausnahmsweise nicht, wenn der Berufungsbeklagte das ihm günstige erstinstanzliche Urteil erschlichen hat (OLG Brandenburg FamFR 2013, 332). Diese Regelung gilt auch nicht für den Streithelfer des Revisionsbeklagten, bei dem das Revisionsgericht die Prüfung der objektiven Voraussetzungen vornehmen darf (BGH NJW 1966, 597). Die Aussichtslosigkeit der Rechtsverteidigung ist abweichend von S 2 auch dann zu berücksichtigen, wenn über einen PKH-Antrag des Klägers für das Berufungsverfahren erst entschieden wird, nachdem das Revisionsgericht seine Beschwerde wegen Nichtzulassung der Revision gegen das vom Gegner erstrittene – die Klage abweisende – Berufungsurteil zurückgewiesen hat (OVG Koblenz NVwZ-RR 1994, 123; BFH BFH/NV 2001, 1132).
Eine erneute Prüfung der objektiven Bewilligungsvoraussetzungen wird vereinzelt auch dann zugelassen, wenn sich die Rechtslage oder die tatsächlichen Voraussetzungen nach Erlass des angefochtenen Urteils geändert hatten (vgl OLG Hamm FamRZ 1995, 747; OLG Bamberg FamRZ 1999, 111; einschr OLG Koblenz FamRZ 1986, 81 wenn die Änderung von der PKH begehrenden Partei selbst herbeigeführt wurde).
Eine beschränkte Erfolgsprüfung soll dem höheren Gericht dahingehend gestattet sein, ob sich das angefochtene Urteil aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen als offensichtliche Fehlentscheidung erweist, um die hilfsbedürftige Partei, die im höheren Rechtszug unterliegen muss und mit den Gerichtskosten sowie den Kosten des Gegenanwalts und der eigenen Ratenzahlungspflicht belastet wird, nicht sehenden Auges zu schädigen (Zöller/Geimer § 119 Rn 56; OLG Düsseldorf JurBüro 1988, 96 u FamRZ 1988, 416; OLG Brandenburg NJW-RR 2009, 150, vgl auch BVerfG NJW 1987, 161). Dagegen hat das BVerfG (NJW-RR 1993, 382) die Nichtberücksichtigung des Vorbringens des Beschwerdegegners und die Zurückstellung seines PKH-Antrages bis zur Entscheidung in der Hauptsache ausdrücklich gerügt. Unzulässig ist auch die PKH-Versagung mit dem Argument, das Gericht erster Instanz habe die Darlegungslast verkannt, wenn das Berufungsgericht von einer anderen Anspruchsgrundlage ausgeht (BVerfG NSW 2010, 587, 588).














bb) Öffentlich-rechtliche Rechtsmittelverfahren
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§ 119 S 2 ist auch anwendbar im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Berufung (OVG Hamburg JurBüro 1988, 224), nicht hingegen auf den PKH-Antrag, den ein Beigeladener im ersten Rechtszug stellt, in dem er sich gegen die Klage gegen eine ihm günstige Verwaltungsentscheidung zur Wehr setzen will (OVG Bremen JurBüro 1988, 1061). PKH kann nur bei hinreichenden Erfolgsaussichten in der Sache selbst bewilligt werden; auf den isolierten Erfolg eines unter Geltendmachung erheblicher Verfahrensfehler gestellten Antrags auf Zulassung der Berufung kommt es nicht an (BayVGH NJW 2013, 890 f).












4. Erneute Prüfung der Hilfsbedürftigkeit in der höheren Instanz
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Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sind in der höheren Instanz regelmäßig zu prüfen. Das höhere Gericht ist in seiner Bewertung frei. Zwar hat die Partei ein schutzwürdiges Vertrauensinteresse daran, dass bei unveränderter Sachlage ihre Hilfsbedürftigkeit vom höheren Gericht nicht zu ihren Ungunsten abweichend bewertet wird, doch ist eine Bindungswirkung zwischen den Gerichten nicht anzunehmen (Zöller/Geimer § 119 Rn 52a). Anderenfalls wäre das höhere Gericht uU an Bewertungsfehler gebunden.











a) Erneute Erklärung
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Die Partei muss also, wenn sie PKH für die höhere Instanz beantragt, eine Erklärung zu ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen iSd § 117 ZPO Abs 2 auch dann abgeben, wenn sie diese Angaben bereits im vorherigen Rechtszug gemacht hatte und ihr PKH bewilligt worden war. Auch hier gilt, dass dem bedürftigen Zedenten PKH nicht bewilligt werden kann, wenn der Zessionar die Kosten aufbringen kann, und zwar auch dann, wenn der ASt in erster Instanz obsiegt hat (OLG Hamm NJW 1990, 1053). Der Antrag ist mit der Erklärung bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist vorzulegen (BGH NJW 1983, 2145; OLG Saarbrücken NJW-RR 2000, 664).
Die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse muss grds auf dem eingeführten Vordruck abgegeben werden (BGH FamRZ 2003, 89), anderenfalls eine spätere Wiedereinsetzung wegen schuldhafter Fristversäumung entfallen kann (BGH FamRZ 2003, 668), was auch dann in Frage kommt, wenn der amtliche Vordruck mit irreführenden oder widersprüchlichen bis hin zu falschen Angaben ausgefüllt worden ist (OLG Brandenburg JurBüro 2002, 373). Bei Minderjährigen ist ggf § 2 PKHFV (Anhang 5) zu beachten (BGH NJWE-FER 2001, 57; OLG Dresden FamRZ 2001, 236).












b) Bezugnahme auf bisherige Erklärung
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Haben sich die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht geändert, wird eine diesbezügliche Versicherung der Partei unter Bezugnahme auf die im vorherigen Rechtszug abgegebene Erklärung in der Regel genügen (BGH FamRZ 2004, 1961; FamRZ 1997, 546; BGH NJW-RR 2000, 1520: Bezugnahme durch Erklärung, die pers u wirtschaftl Verhältnisse hätten sich noch verschlechtert). Es muss unmissverständlich während der Rechtsmittelfrist mitgeteilt und versichert werden, dass keine Änderungen eingetreten sind. Ein Anwaltsverschulden steht gem § 85 Abs 2 ZPO einem Verschulden der Partei gleich (BGH JurBüro 2002, 32). Erforderlichenfalls kann und sollte das Gericht ergänzende Nachweise verlangen.












c) Ratenzahlungsanordnung in höherer Instanz











aa) Sperre von 48 Monatsraten über alle Instanzen
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Kommt das Rechtsmittelgericht zu dem Ergebnis, dass zwar wirtschaftliche Bedürftigkeit besteht, indes Raten gem § 115 Abs 2 ZPO zu zahlen sind, ist die Sperre von höchstens 48 Monatsraten zu beachten. Denn schon nach dem Wortlaut von § 115 Abs 2 ZPO gilt diese Höchstzahl unabhängig von der Zahl der Rechtszüge (zur Anrechnung von „Leermonaten“ ausf so § 115 ZPO Rn 77).














bb) Ratenzahlungsanordnungen der Vorinstanz gegenstandlos
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Ratenzahlungsanordnungen der Vorinstanz werden durch eine neue Ratenzahlungsanordnung in einem späteren Rechtszug gegenstandslos (BGH NJW 1983, 944; OLG Hamm JurBüro 1987, 446). Damit ist sichergestellt, dass die Partei nicht mit zwei Raten belastet wird (aA Behn Rpfleger 1983, 337, 341: Alt-Raten für die Vorinstanz sind als besondere Belastungen iSd § 115 Abs 1 S 3 ZPO anzusehen).
Offen bleibt allerdings, ob mit den neu festgesetzten Raten zunächst noch die Restkosten der Vorinstanz zu tilgen sind. Der Wegfall der Ratenzahlung gilt entspr, wenn die höhere Instanz von der Auferlegung von Ratenzahlungen insgesamt absieht (OLG Hamm aaO).
Sind die in verschiedenen Rechtszügen bewilligten Raten gleich hoch, sind in jedem Fall die Restkosten der früheren Instanz noch vorab vollständig zu begleichen, bevor die Tilgung der Kosten der Rechtsmittelinstanz einsetzen kann (so auch Mümmler JurBüro 1985, 1441, 1449).














cc) PKH-Ratenzahlungsanordnung erstmals in der höheren Instanz
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Wird PKH in der Beschwerde- oder Berufungsinstanz erstmals mit Ratenzahlungsanordnung bewilligt, sind Raten nur auf die Kosten dieser Instanz aufzubringen. Die Kostenbegleichung der ersten Instanz kann nur angeordnet werden, wenn dies gem § 120 Abs 4 ZPO geboten ist (OLG Braunschweig NdsRPfl 2000, 38; OLG Stuttgart MDR 2002, 1396; OLG Oldenburg FamRZ 2003, 1020; aA LG Osnabrück NdsRPfl 1994, 183 ua unter Hinweis auf BGH NJW 1983, 944, dort allerdings keine erstmalige Zahlungsanordnung; AG Emden FamRZ 1997, 385).
Wird erstmals nach dem Urteil in erster Instanz PKH beantragt, so erfassen die Wirkungen der später noch bewilligten PKH grundsätzlich nicht die vor Antragstellung angefallenen Gerichtsgebühren und Auslagen (OLG Koblenz JurBüro 1996, 142).














dd) Veränderung der Hilfsbedürftigkeit über die Instanzen
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Bei veränderten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Partei und entspr Änderung der PKH-Bewilligung im höheren Rechtszug kann der Fall eintreten, dass die Ratenzahlung aus dem ersten Rechtszug noch andauert, während im höheren Rechtszug veränderte Raten festgesetzt sind. Richtig erscheint, dass grds die vom Rechtsmittelgericht festgelegte Rate der Höhe nach vom Zeitpunkt ihrer Bewilligung an zu entrichten ist (Mümmler JurBüro 1981, 8). Fraglich erscheint, ob bei erhöhter Rate diese voll auf die Kosten der ersten Instanz oder nur zur ursprünglichen Höhe darauf zu zahlen ist. Mümmler (aaO u JurBüro 1985, 1441, 1449, 1450) schlägt vor, dass der die Rate der ersten Instanz übersteigende monatliche Betrag bereits auf die Kosten der höheren Instanz gezahlt wird, bis die Kosten der ersten Instanz beglichen sind. Sodann können die höheren Raten voll für die Kosten der höheren Instanz herangezogen werden. Entsprechendes gilt bei Verminderung der Ratenhöhe in der höheren Instanz, wodurch der Fall eintreten kann, dass bereits durch die Deckung der Kostenschuld des ersten Rechtszuges die Höchstgrenze von 48 Monatsraten überschritten wird, so dass für die Kosten der höheren Instanz keine Raten mehr zu entrichten sind. Dem kann zugestimmt werden.












5. Bewilligungszeitpunkt in der Rechtsmittelinstanz
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PKH ist schließlich im Allgemeinen erst dann zu bewilligen, wenn der Gegner sein Rechtsmittel begründet hat (BGH NJW-RR 2001, 1009; AnwBl 2010, 533) und die Voraussetzungen für eine Verwerfung nicht vorliegen (BGH FamRZ 2013, 122). Bedenklich erscheint die Auffassung, dass aus Sicht einer bedürftigen Partei keine Veranlassung für die Beauftragung eines RA bestehe, obschon dem ASt eine Frist zur Berufungserwiderung gesetzt wurde (so aber OLG Celle OLGR 2007, 923; abgeändert durch BGH AnwBl 2010, 533 ff). Dem erstinstanzlich obsiegenden Berufungsbeklagten kann PKH nicht mit der Begründung versagt werden, dass infolge der noch ausstehenden Entscheidung über eine Verfahrensweise nach § 522 Abs 2 ZPO eine Rechtsverteidigung noch nicht notwendig sei. Dies widerspricht dem Wortlaut des § 119 Abs 1 S 2 ZPO. Außerdem steht die Durchführung des Rechtsmittelverfahrens im Falle des Beschlussverfahrens nach § 522 Abs 2 ZPO fest, denn letzteres ist Bestandteil des ordentlichen Berufungsverfahrens, in dem eine urteilsersetzende Sachentscheidung getroffen werde (daher überholt OLG Hamm FamRZ 1997, 181). Die Verweigerung der PKH/VKH zu diesem Zeitpunkt benachteiligt den Bedürftigen unangemessen, denn der Berufungskläger kann seinen bisherigen Vortrag nachbessern und Argumente liefern, die das Gericht davon Abstand nehmen lassen, sein Rechtsmittel einstimmig als unbegründet zurückzuweisen. Würde man in diesem Stadium dem mittellosen Gegner nicht die Möglichkeit eröffnen, ebenfalls durch seinen Anwalt vortragen zu lassen, um die Zurückweisung nach § 522 Abs 2 ZPO zu erreichen, wäre dieser benachteiligt und schlechter gestellt als ein nicht bedürftiger Berufungsbeklagter (vgl BGH AnwBl 2010, 533 f).
Nur wenn das Rechtsmittelgericht schon mit Zustellung der Rechtsmittelbegründung darauf hingewiesen hat, dass eine Verwerfung als unzulässig beabsichtigt ist, dürfte keine Notwendigkeit zur Verteidigung bestehen (OLG Nürnberg FamRZ 2005, 46 mwN; OLG Schleswig MDR 2007, 173; vgl BGH AnwBl 2010, 533, 535). Legt der Beklagte Berufung ein, ist PKH dann zu verweigern, wenn der jetzige Berufungsbeklagte die Klage in 2. Instanz zurücknimmt und verzichtet. Dann nämlich kann die Berufung keine Aussicht auf Erfolg haben (OLG Jena 4 U 1043/07, juris).










6. Anschlussrechtmittel
49


Für die Einlegung eines Anschlussrechtsmittels ist eine besondere PKH-Bewilligung notwendig. Diese kann beim Berufungsbeklagten, der unselbstständige Ausschlussberufung eingelegt hat, nicht mehr erfolgen, wenn der Berufungskläger sein Rechtsmittel zurückgenommen hat (OLG Karlsruhe MDR 1990, 929; OLG Hamm FamRZ 2006, 348). Dies gilt schon dann, wenn bereits ein Hinweis gem § 522 Abs 2 S 2 ZPO ergangen ist (OLG Köln MDR 2006, 947). Dem erstinstanzlich obsiegenden Berufungsbeklagten kann die beantragte Prozesskostenhilfe indes nicht allein mit der Begründung versagt werden, dass noch nicht über die Möglichkeit eines Beschlusses nach § 522 Abs 2 ZPO entschieden worden sei und deshalb eine Notwendigkeit für die Rechtsverteidigung nicht bestehe (OLG Schleswig NJW-RR 2006, 1726 unter Aufgabe von OLG-Report 2006, 190). Auch PKH für eine unselbstständige Anschlussrevision kann der Revisionsbeklagte nicht beanspruchen, wenn die Annahme der Revision abgelehnt wird (BGH NJW 1985, 498). Ist die Revision nur beschränkt zugelassen, so kann dem kostenarmen Revisionsbeklagten zum Angriff gegen den nicht mit der Revision angegriffenen Teil der Berufungsurteils PKH für eine Anschlussrevision bewilligt werden (BGH FamRZ 2003, 1274).










7. Versäumung der Rechtsmittelfrist und Wiedereinsetzung
50


Die Einlegung von Rechtsmitteln ist für die bedürftige Partei ein Wagnis, weiß sie doch nicht, ob sie PKH auch für nächsten Rechtszug bewilligt bekommt. Herrscht in der Rechtsmittelinstanz Anwaltszwang, kann sie ihre Mittellosigkeit daran hindern, die Rechtsmittelfrist einzuhalten, so dass an Wiedereinsetzung in die Frist zu denken ist. Folgendes ist dabei zu beachten:











a) Keine bedingte Rechtsmitteleinlegung
51


Die Einlegung eines Rechtsmittels ist, weil es sich um eine Prozesshandlung handelt, bedingungsfeindlich. Die „unter der Bedingung, dass PKH bewilligt wird“, eingelegte Berufung ist mithin unzulässig (st Rspr, BGH MDR 2006, 43, 44 mwN).
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Ein Schriftsatz, der alle formellen Anforderungen an eine Berufung oder eine Berufungsbegründung erfüllt, ist regelmäßig als wirksam eingelegte Prozesserklärung zu behandeln. Eine Deutung dahin, dass er gleichwohl nicht unbedingt als Berufung oder Berufungsbegründung bestimmt ist, kommt nur in Betracht, wenn sich dies aus den Begleitumständen mit einer jeden vernünftigen Zweifel ausschließenden Deutlichkeit ergibt (BGH FamRZ 2009, 494, 495; FamRZ 2007, 1726, 1727). Die Berufung ist demnach nicht bedingt, wenn der Rechtsmittelführer erklärt, die „Berufung solle nur durchgeführt werden, soweit PKH bewilligt werde“. Dies ist dahin auszulegen, dass er sich die Rücknahme seines Rechtsmittels vorbehält, sollte PKH verweigert werden.












b) PKH-Gesuch für ein beabsichtigtes Rechtsmittel
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Zulässig ist es aber, ein PKH-Gesuch nur für ein beabsichtigtes Rechtsmittel einzulegen. Insoweit muss aber eine eindeutige Klarstellung erfolgen. Das Gesuch muss dann binnen der Frist eingereicht werden und alle erforderlichen Angaben zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen enthalten, soweit nicht eine Bezugnahme auf die Angaben in der Vorinstanz genügt (vgl Rn 41, 43).
Einer sachlichen Begründung bedarf es – wenn sie auch zweckmäßig ist – nicht, denn die mittellose Partei ist an einer Berufungsbegründung wegen ihrer Mittellosigkeit gehindert. Die Prüfung der Erfolgsaussicht hat dann auf Basis des bisherigen Sach- und Streitstandes von Amts wegen zu erfolgen (BGH NJW-RR 2001, 1146; MDR 2004, 588, 589; aA OLG Dresden MDR 2003, 1443; OLG Celle MDR 2003, 470, 471).
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Hinzuweisen ist darauf, dass die nachfolgenden Ausführungen nur gelten, soweit Anwaltszwang besteht. Besteht dieser nicht, ist die Partei nämlich nicht gehindert, die den Rechtsbehelf einzulegen und zu begründen (VGH BW NVwZ-RR 2001, 802, 804 mwN für die VwGO-Beschwerde).
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Wird im Anschluss PKH bewilligt, muss das Rechtsmittel binnen der Wiedereinsetzungfrist von zwei Wochen eingelegt bzw binnen einem Monat (§ 234 Abs 1 ZPO) die Begründung nachgeholt werden (st Rspr, BGH FamRZ 2005, 789 mwN). Entsprechendes gilt für die Rechtsmittelbegründungsfrist; die Anforderungen an die Darlegung fehlenden Verschuldens sollten nicht überspannt werden (so aber KG MDR 2007, 1449: ASt müsse glaubhaft machen, dass sich der Anwalt wegen ausbleibender Vorschüsse weigere, die Berufungsbegründung zu fertigen).
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Wird PKH abgelehnt und musste die Partei vernünftigerweise nicht mit der Versagung der PKH wegen fehlender Bedürftigkeit rechnen, ist ihr nach Ablehnung des PKH-Gesuchs Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Rechtsmittelfrist zu gewähren. Das kommt vor allem dann in Betracht, wenn der Partei in der ersten Instanz PKH bewilligt worden ist. Dann darf sie grundsätzlich davon ausgehen, dass bei unveränderten wirtschaftlichen Verhältnissen auch in der zweiten Instanz ihre Bedürftigkeit bejaht wird (vgl BGH FamRZ 1996, 933, 934 mwN). Bei Verweigerung steht der Partei danach noch eine gewisse Zeit zur Entschließung zu, ob sie das Rechtsmittel auf eigene Kosten einlegen will. Sie ist an der rechtzeitigen Einlegung jedenfalls dann gehindert, wenn der nach dem Tag der Zustellung des verweigernden Beschlusses verbleibende Teil der Frist drei Werktage nicht übersteigt (BGH NJW 1986, 257 mwN).
Wird unter diesen Voraussetzungen PKH nach Ablauf der Rechtsmittelfrist verweigert, so beginnt die Frist für einen Wiedereinsetzungsantrag etwa drei bis vier Tage nach Verweigerung der PKH (BGH NJW-RR 1990, 451). Dies gilt auch dann, wenn die PKH im Einzelfall mangels Erfolgsaussicht oder zusätzlich aus diesem Grund versagt worden ist (BGH FamRZ 2001, 1363; NJOZ 2002, 1507; FamRZ 2006, 1269, 1270).
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Dies bedeutet für das Rechtsmittelgericht, dass dieses nicht zugleich mit der Ablehnung des PKH-Antrags das Rechtsmittel verwerfen darf. Es muss Gelegenheit geben, Wiedereinsetzung zu beantragen (BGH FamRZ 2004, 699).
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Kein Vertrauensschutz: Trotz Bewilligung von PKH in der ersten Instanz soll der Beschwerdeführer auf eine Bewilligung von PKH für das beabsichtigte Rechtsmittel nicht vertrauen können, wenn die Bewilligung offenkundig unrichtig war, weil der Anspruch auf Leistung eines Prozesskostenvorschusses übersehen wurde (OLG Naumburg FamRZ 2002, 1266).
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Auch bei einer Gegenvorstellung gegen eine PKH für ein fristgebundenes Rechtsmittel verweigernde Entscheidung des Rechtsmittelgerichts ist die Wiedereinsetzungsfrist des § 234 ZPO einzuhalten (BGH NJW 2001, 2262). Ebenso, wenn die Bedürftigkeit nach Stellung des PKH-Antrags entfallen oder vorwerfbar wieder eingetreten ist (BGH FamRZ 2002, 1704). Darauf muss sie sich bei der Wahrung aller einzuhaltenden Fristen einrichten, anderenfalls bei Fristversäumung eine Wiedereinsetzung entfallen kann (vgl BGH FamRZ 1999, 645). Dasselbe gilt, wenn am letzten Tag der Frist lediglich ein unvollständiger PKH-Antrag (OLG Celle NdsRPfl 1994, 215) oder wenn der zwingend vorgeschriebene Vordruck nicht eingereicht wird, ohne dass die Voraussetzungen für eine zulässige Bezugnahme (so) vorliegen (BGH FamRZ 1997, 546; BVerfG NJW 2000, 3344). Andererseits darf die Wiedereinsetzung nicht mit der Begründung verweigert werden, das PKH-Gesuch habe keine sachliche Begründung enthalten (BGH MDR 2004, 588, 589).











8. Verwaltungsprozess: PKH in Berufungs- und Revisionszulassungsverfahren
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VwGO: Zum Vertretungszwang, Fristen, Obliegenheiten und Wiedereinsetzung im Berufungszulassungsverfahren der VwGO: OVG Koblenz NVwZ-RR 1998, 208; VGH Mannheim NVwZ 1999, 205; VGH Kassel NVwZ-RR 2001, 806; VGH Bad-Württ FamRZ 2003, 104; zum Revisionszulassungsverfahren der VwGO: BVerwG NJW 2002, 3119 – Ls; zum Beschwerdezulassungsverfahren der VwGO: VGH Mannheim NVwZ-RR 2001, 802; zum Revisionsverfahren nach der FGO: BFH BFH/NV 2001, 1270; NJW 2003, 1550; DStRE 2003, 887. Im gerichtskostenfreien Verfahren ohne Anwaltszwang und ohne fristgebundene Begründungsfrist stellt der innerhalb der Rechtsmittelfrist gestellte und noch nicht beschiedene PKH-Antrag kein Hindernis dar, welches der Rechtsmitteleinlegung entgegensteht (VGH Mannheim NJW 1986, 2270; VwBlBW 1996, 339).
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Wird PKH nach Ablauf der Berufungsfrist (auch nur teilweise) bewilligt, ist binnen zwei Wochen (§ 234 Abs 1 ZPO), im Sozialgerichtsverfahren binnen eines Monats (§ 67 Abs 2 SGG; dazu BSG NVwZ 1993, 509), Wiedereinsetzung zu beantragen (siehe hierzu auch BVerfG AnwBl 1999, 487). Mit der Bekanntgabe des Bewilligungsbeschlusses entfällt für den mittellosen Kläger das Hindernis zur Berufungseinlegung (BGH FamRZ 2001, 1143). Mit der Zustellung des Beschlusses an den erstinstanzlichen Prozessbevollmächtigten wird die Wiedereinsetzungsfrist auch dann in Gang gesetzt, wenn dieser die Beiordnung eines anderen Anwalts für das Berufungsverfahren beantragt hatte (BGH FamRZ 2001, 1606).










9. StPO: Wiedereinsetzung im Klageerzwingungsverfahren
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Die dargestellten Grundsätze zur Wiedereinsetzung gelten auch im Klageerzwingungsverfahren der StPO. Es besteht eine gefestigte Rspr dahin, dass ein rechtzeitig gestellter Antrag auf PKH zur Wahrung der Frist des Antrags nach § 172 Abs 2 StPO genügt und die Grundlage für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bildet (BVerfG NJW 1967, 1267 und NJW 1993, 720; OLG Hamm MDR 1976, 1038; OLG Celle MDR 1977, 160; OLG Hamburg MDR 1984, 775). Solange der Beschwerdeführer vernünftigerweise nicht mit der Ablehnung seines Antrags wegen fehlender Mittellosigkeit zu rechnen braucht, wird er als ohne sein Verschulden an der Einlegung der Beschwerde gehindert angesehen. Mit der Entscheidung über den PKH-Antrag entfällt das Hindernis für die Fristwahrung des Klageerzwingungsantrags. Die Mitteilung der Entscheidung setzt die Wiedereinsetzungsfrist nach § 45 Abs 1 S 1 StPO in Lauf. Wird PKH bewilligt und erst danach nach § 121 Abs 1 oder Abs 4 ZPO ein RA beigeordnet, dann beginnt die Frist erst mit der Beiordnung.
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Ein erst nach Ablauf der Frist des § 172 Abs 2 S 1 StPO gestellter, ansonsten formell nicht zu beanstandender Antrag auf PKH für einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung kann in aller Regel keinen Erfolg haben, weil bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung feststeht, dass wegen der Nichtbeachtung der genannten Frist die beabsichtigte Rechtsverfolgung in der Hauptsache von vornherein unzulässig und damit aussichtslos ist. Denn die PKH kann allenfalls bis zum Zeitpunkt der Antragstellung zurückbezogen werden. Der Antrag auf PKH ist dann unbegründet.
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Wenn der Antragsteller seinen Antrag auf PKH unverschuldet verspätet anbringt, kann dies bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen zunächst zur Gewährung der PKH (OLG Bamberg FamRZ 1997, 179) und nach Vorliegen eines ordnungsgemäßen Antrags auf gerichtliche Entscheidung dann zu einer Wiedereinsetzung gegen die Versäumung letzterer Antragsfrist führen. Es ist deshalb nicht einsichtig, weshalb nach der nicht näher begründeten Auffassung des OLG Koblenz (MDR 1985, 957) und des OLG Stuttgart (Justiz 1984, 368) die Monatsfrist des § 172 Abs 2 S 1 StPO nicht nur für den Klageerzwingungsantrag selbst, sondern auch für den entspr Antrag auf Bewilligung von PKH mit der Folge der Unzulässigkeit eines solchen Antrags etwa in dem Fall gelten soll, dass der ASt die in § 117 ZPO verlangten Angaben und Unterlagen zwar vor der Entscheidung des Gerichts, aber erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist für das fristgebundene Rechtsmittel des Antrags auf gerichtliche Entscheidung einreicht (OLG Düsseldorf JMBlNRW 1988, 215; OLG Celle NdsRPfl 1995, 73). Zu den inhaltlichen Anforderungen an ein PKH-Gesuch im Klageerzwingungsverfahren vgl  § 117 ZPO Rn 21.






Kapitel II Zivilprozessordnung › § 120 Festsetzung von Zahlungen






§ 120 Festsetzung von Zahlungen
(1) 1Mit der Bewilligung der Prozesskostenhilfe setzt das Gericht zu zahlende Monatsraten und aus dem Vermögen zu zahlende Beträge fest. 2Setzt das Gericht nach § 115 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 mit Rücksicht auf besondere Belastungen von dem Einkommen Beträge ab und ist anzunehmen, dass die Belastungen bis zum Ablauf von vier Jahren ganz oder teilweise entfallen werden, so setzt das Gericht zugleich diejenigen Zahlungen fest, die sich ergeben, wenn die Belastungen nicht oder nur in verringertem Umfang berücksichtigt werden, und bestimmt den Zeitpunkt, von dem an sie zu erbringen sind.
(2) Die Zahlungen sind an die Landeskasse zu leisten, im Verfahren vor dem Bundesgerichtshof an die Bundeskasse, wenn Prozesskostenhilfe in einem vorherigen Rechtszug nicht bewilligt worden ist.
(3) Das Gericht soll die vorläufige Einstellung der Zahlungen bestimmen,
	1.
	
wenn die Zahlungen der Partei die voraussichtlich entstehenden Kosten decken;

	2.
	
wenn die Partei, ein ihr beigeordneter Rechtsanwalt oder die Bundes- oder Landeskasse die Kosten gegen einen anderen am Verfahren Beteiligten geltend machen kann.


(4) (aufgehoben)
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I. Regelungsinhalt
1


§ 120 enthält Bestimmungen über die Bewilligung von PKH für eine Partei, die mit monatlichen Raten aus dem Einkommen und/oder mit Beträgen aus ihrem Vermögen selbst zu den Kosten des Verfahrens beizutragen hat.
Voraussetzung ist also, dass der ASt über ein gem § 115 ZPO zu ermitteltendes verwertbares Einkommen d und/oder über zumutbar einzusetzendes Vermögen verfügt. Ist dies nicht der Fall, wird der Partei eine Zahlungsverpflichtung nicht auferlegt und es genügt der bloße Ausspruch, dass PKH bewilligt wird.
Die Anordnung von Ratenzahlungen darf nicht auf einen Zeitpunkt nach Erlass der Hauptsacheentscheidung hinausgeschoben werden. Dies liefe auf eine unzulässige Abänderung oder Aufhebung der ratenfreien Bewilligung hinaus (OLG Hamm FamRZ 2003, 1021). Die Bewilligung sowie die Anordnung von Ratenzahlungen muss sich eindeutig aus dem Beschluss ergeben.
Eine Bewilligung oder Einschränkung durch schlüssiges Verhalten ist nicht möglich. So ist in der Anregung des Gerichts, auch nicht rechtshängige Ansprüche „mitzuvergleichen“ keine schlüssige PKH-Gewährung zu sehen. Auch ist eine bedingte Bewilligung unzulässig. Zum Vertrauensschutz, wenn die Ausfertigung des Bewilligungsbeschlusses nicht die in der Urschrift angeordnete Ratenzahlung enthält: LAG Nürnberg JurBüro 1989, 672.








II. Festsetzung der Raten, Abs 1







1. Festsetzung im Bewilligungsbeschluss, Abs 1 S 1
2


Im Falle der Bewilligung von PKH in Form von Monatsraten aus dem Einkommen (einzusetzendes Nettoeinkommen über 10 €, voraussichtliche Kosten der Prozessführung übersteigen die Summe von vier Monatsraten) setzt das Prozessgericht im Bewilligungsbeschluss den zu zahlenden Betrag der Monatsrate fest. Eine Bewilligung von PKH ohne Zahlungsbestimmung unter dem gleichzeitigen Vorbehalt, Ratenzahlungen anzuordnen, sieht das Gesetz nicht vor (aA OLG Hamm MDR 1990, 345).










2. Maßgeblicher Zeitpunkt
3


Maßgeblich sind die Einkommens- und Vermögensverhältnisse im Zeitpunkt der Bewilligung.
Lediglich in Aussicht stehende Einkommensverbesserungen müssen im Zeitpunkt der Bewilligung außer Betracht bleiben, denn die Erwartung zukünftigen Einkommens ist kein Vermögen (BGH MDR 1987, 918; aA OLG Düsseldorf MDR 1990, 728). Die im Rechtsstreit einzuklagenden Forderungen können deshalb nicht berücksichtigt werden (OLG Bamberg JurBüro 1987, 1706; OLG Hamm FamRZ 1993, 1474). Erforderlich ist wenigstens der Eintritt der Rechtskraft. Wird der Rechtsstreit durch Vergleich oder sonst unstreitig erledigt, kommt es auf den tatsächlichen Zufluss beim ASt an.










3. Festsetzung des Vermögenseinsatzes
4


Hat die Partei Vermögen, dessen Einsatz ihr zuzumuten ist (§ 115 Abs 3 ZPO) oder hat eine Partei kraft Amtes, eine juristische Person oder parteifähige Vereinigung die Kosten zum Teil oder in mehreren Teilbeträgen zu zahlen (§ 116 S 3 ZPO), setzt das Prozessgericht die Höhe der aus dem Vermögen zu zahlenden Beträge fest. Es kann sich hierbei um eine einmalige wie auch um mehrmalige Zahlungen handeln. Die Höhe der Zahlung(en) und ihr Zeitpunkt müssen festgelegt werden (OLG Köln FamRZ 2001, 632; OLG Hamm FamRZ 2013, 142).
Grds ist das zu verwertende Vermögen „sofort“ einzusetzen, dh sobald Kosten in entsprechender Höhe angefallen sind. Das Gericht hat aber hinsichtlich des Merkmals der Zumutbarkeit einen Beurteilungsspielraum. Wird etwa eine zu verwertende Forderung aus einem Lebensversicherungsvertrag 3 Monate nach dem Bewilligungszeitpunkt fällig, können bis dahin Kosten gestundet werden. Auch kann bis zu dem Zeitpunkt gestundet werden, zudem eine Beleihung durchführbar ist (ähnlich bis Zuteilungsreife eines Bausparvertrages BAG FamRZ 2006, 1445 f; OLG Bremen FamRZ 2011, 386: Stundung bis zur Verwertbarkeit eines Miteigentumsanteils).
Schon an der Bedürftigkeit des ASt fehlt es dagegen, wenn er im Falle der Verwertung eines Vermögensgegenstandes die voraussichtlich anfallenden Prozesskosten sofort und vollständig entrichten kann. Der PKH-Antrag ist dann zurückzuweisen (OLG Köln FamRZ 2001, 632).










4. Zahlungen aus Vermögen und Einkünften
5


Es ist möglich, dass das Gericht sowohl die Zahlung eines Betrages aus dem Vermögen (entweder als einmalige feste Zahlung oder als ratenweise Leistung) als auch die Zahlung von Monatsraten aus dem Einkommen anordnet. Hierbei ist der von der Partei aus dem Vermögen zu tragende Kostenanteil ebenso zu beziffern wie die Höhe der aus dem Einkommen zu zahlenden Raten.
Ratenzahlungen aus dem Vermögen sind indes nur dann anzuordnen, wenn der ASt den zu leistenden Betrag nur in Raten aufbringen kann, etwa wenn eine geltend zu machende Forderung nur in Raten eingezogen werden kann (OLG Naumburg FamRZ 2000, 1095).
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Streitig ist, in welcher zeitlichen Reihenfolge Raten aus dem Einkommen und Beträge aus dem Vermögen zu entrichten sind.
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Nach Zöller/Geimer § 120 Rn 8, 10 kommt Ratenzahlung (aus dem Einkommen) nur insoweit in Betracht, als die Partei aus ihrem Vermögen nicht die Kosten tragen kann. Ist die sofortige Verwertbarkeit des Vermögens nicht möglich, soll zunächst PKH ohne Einmalzahlung bewilligt werden und ggf nach (jetzt) § 120a ZPO abgeändert werden. Thomas/Putzo/Reichold § 120 Rn 2, 3 hält eine Reihenfolge für die Festsetzung der Ratenzahlungen aus dem Einkommen und der Zahlung eines Teilbetrages aus dem Vermögen nicht für vorgeschrieben und verweist für die Fälligkeit beider auf das Wirksamwerden des Beschlusses, mit der Möglichkeit einer abweichenden Bestimmung in Härtefällen. Für Schuster (Prozesskostenhilfe § 120 Rn 2) hängt es in solchen Fällen von den jeweiligen Umständen (Höhe des Nettoeinkommens, Zahl der voraussichtlich zu zahlenden Monatsraten, Umfang des einsetzbaren Vermögens) ab, ob die Partei zunächst Monatsraten (aus dem Einkommen) zu zahlen hat oder ob sie in erster Linie auf ihr Vermögen zurückgreifen muss. Diese Lösung erscheint den Interessen der Betroffenen und den Vorstellungen des Gesetzgebers am meisten zu entsprechen. So kann die sofortige Verwertung bestimmter Vermögensteile (Bausparvertrag, vermögenswirksame Anlage) unzumutbar iSd § 115 Abs 3 ZPO sein, wenn die Partei zu Ratenzahlungen aus dem Einkommen in der Lage ist. Zumindest zweifelhaft erscheint jedoch, ob es unter diesen Umständen erlaubt ist, höhere Raten, als nach der Formel des § 115 Abs 2 ZPO vorgesehen, festzusetzen (so aber OLG Karlsruhe FamRZ 1988, 858).










5. Anzahl der Raten
8


Bei Bewilligung von Ratenzahlung aus dem Einkommen wird die Anzahl der Raten im Bewilligungsbeschluss nicht festgelegt. Diese ergibt sich zwingend aus dem Gesamtbetrag der – geschätzten – Kostenforderung (Mümmler JurBüro 1981, 7) iV damit, dass die Raten nach § 115 Abs 1 S 3 ZPO unabhängig von der Zahl der Rechtszüge 48 Monate lang zu bezahlen sind (zu den sog Nullraten s o § 115 ZPO Rn 78). Die Zahlungen der Partei werden auf die Kosten der Prozessführung, worunter die rückständigen und entstehenden Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten zu verstehen sind, sowie auf die Auslagen und Gebühren ihres Rechtsanwalts geleistet, und zwar bis zur Höhe der Regelgebühren, also der Gebühren, die der Rechtsanwalt geltend machen könnte, wenn er die Partei als nicht beigeordneter Anwalt vertreten würde (Schuster Prozesskostenhilfe § 120 Rn 2).










6. Beginn der Ratenzahlung
9


Das Gesetz sagt nicht, wann die Partei mit den Ratenzahlungen zu beginnen bzw einen einmaligen oder mehrere Beträge aus ihrem Vermögen zu leisten hat. Der Gesetzgeber hat bewusst davon abgesehen, insoweit starre Grundsätze für die Entscheidung festzulegen, weil die Erwägungen, die für die Bestimmung des Zahlungsbeginns oder des Zahlungszeitpunktes maßgebend sind, von Fall zu Fall unterschiedlich sein können (BT-Drucks 8/3694 S 21).
Dies besagt jedoch nicht, dass der Bewilligungsbeschluss dazu nichts zu sagen brauchte und es der Partei überlassen könnte, wann sie von dem Beschluss Gebrauch macht und damit die Ratenzahlungspflicht beginnen lässt (so Grunsky NJW 1980, 2045). Richtig ist vielmehr, dass das Prozessgericht den Beginn der Ratenzahlung und den Zeitpunkt für aus dem Vermögen zu zahlende Beträge festsetzen muss (Mümmler JurBüro 1980, 1455; Schuster Prozesskostenhilfe § 120 Rn 3).
Hierbei gilt der Grundsatz, dass PKH begünstigen, aber nicht die Zahlungspflicht vorverlegen soll – der Begünstigte darf „abzahlen“, muss aber nicht „ansparen“ (Lappe Rpfleger 1981, 137). Nach Schuster (aaO) soll es in vielen Fällen genügen, wenn im Bewilligungsbeschluss ausgesprochen wird, dass mit der Zahlung der Raten jeweils nach Entstehen oder nach Fälligkeit der Kosten auf gesonderte Zahlungsaufforderung durch die Geschäftsstelle zu beginnen ist. Der hierdurch entstehende Überwachungsaufwand ist aber in praxi kaum zu leisten. Wenn im Beschluss nichts gesagt ist, sollte auf das Beschlussdatum als dem eindeutigsten zeitlichen Anknüpfungstermin abgestellt werden.











a) Frühestmöglicher Zeitpunkt
10


Das Beschlussdatum ist gleichzeitig der früheste mögliche Termin. Der ASt darf nicht verpflichtet werden, rückwirkend ab Antragstellung Raten zu zahlen (KG MDR 1999, 510). Im Fall der Anwaltsbeiordnung kommt es nicht darauf an, ob dessen Gebühren bzw Vorschussansprüche bereits fällig geworden sind (OLG München MDR 2012, 184 f).












b) Variabler Zahlungsbeginn
11


Im Übrigen wird der vom Gericht festzusetzende Zahlungsbeginn oder Zahlungszeitpunkt nicht für alle Verfahren gleich sein.
Wenn die Partei Beträge aus ihrem Vermögen zu leisten hat, wird es sachgerecht sein, einen möglichst frühen Zeitpunkt für die Zahlungen zu bestimmen (Rn 4).
Ein späterer Zeitpunkt wird etwa dann in Frage kommen können, wenn die Partei zunächst noch weitere, alsbald wegfallende Verbindlichkeiten zu erfüllen hat (Mümmler aaO). Gleiches kann gelten, wenn die Partei auch Monatsraten zahlen muss und sich absehen lässt, dass die Kosten mit wenigen Raten gedeckt sein werden (Schuster aaO).
Generell ist das Gericht nicht gehindert, eine vorübergehende Notlage der Partei bei Bestimmung des Zeitpunktes der Zahlungen zu berücksichtigen (v Bültzingslöwen DAVorm 1980, 875), etwa schleppende Gehaltszahlung (LAG Düsseldorf JurBüro 1986, 608).












c) Berücksichtigung der Fälligkeit von Gerichtskosten
12


Bei Verfahren, in denen Gerichtskosten erst am Ende des Verfahrens fällig werden, zB in Verfahren vor den Arbeits-, Verwaltungs- und Finanzgerichten (vgl hierzu Grams StB 1995, 68 u Schall StB 1995, 62), sowie bei einzelnen FamFG-Verfahren, wird das Gericht den Beginn der Zahlungen erst auf einen Zeitpunkt nach Beiordnung eines Rechtsanwalts, oder, falls ein Rechtsanwalt nicht beigeordnet wird, nach Fälligkeit der Gerichtskosten bestimmen, um nicht die Partei, der PKH bewilligt worden ist, schlechter zu stellen als diejenige ohne PKH (BT-Drucks 8/3694 S 21). Nach LAG Hamm (JurBüro 1982, 926) ist im arbeitsgerichtlichen Verfahren der Beginn der Ratenzahlungen stets auf einen Zeitpunkt nach Beendigung der jeweiligen Instanz festzusetzen, und zwar durch den Rechtspfleger (dag Mümmler JurBüro 1982, 928). Eine Vorschusszahlung der Landeskasse an den beigeordneten Rechtsanwalt durchbreche nicht den sich aus § 12 Abs 4 ArbGG ergebenden Grundsatz, nach dem die Partei von Kosten entlastet werden soll, ehe der Instanzenzug nicht beendet ist.
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Für Zivilprozesse, in denen ein großer Teil der Kosten bereits zu Beginn entsteht (§§ 12 GKG, 379 ZPO, 9 RVG) empfiehlt v Bültzingslöwen (DAVorm 1980, 875) einen frühen Beginn der Ratenzahlung zu bestimmen. Dies kann jedoch bisweilen unzweckmäßig sein, weil der beigeordnete Rechtsanwalt eventuell gar nicht daran interessiert ist, seine Gebühren nach § 49 RVG bei der Staatskasse abzurechnen, sondern mit einem obsiegenden Urteil rechnet und seinen Kostenanspruch gegen die unterlegene Partei geltend machen will. In solchen Fällen können durch einen hinausgeschobenen Zeitpunkt das Ratenzahlungs- wie auch das Abrechnungsverfahren vereinfacht werden (Schuster aaO; dagegen Mümmler JurBüro 81, 9, 10). Rechtlich ausgeschlossen ist eine Zahlungspflicht schon ab Beiordnung indes nicht, da es nicht auf die Fälligkeit der Gebühren ankommt (OLG München MDR 2012, 184 f). In Ehesachen und in Folgesachen von Scheidungssachen gilt dies aber nicht, weil prinzipiell hier eine Zahlungspflicht entsteht (§ 150 Abs 1 FamFG).
Ist der ASt Beklagter, soll nach OLG Hamburg (NJW 2011, 3589) die Zahlungspflicht erst nach rechtskräftiger Verurteilung des Beklagten anzuordnen sein, da der Bedürftige nicht schlechter gestellt werden dürfe als ein Vermögender. Diese Auffassung findet indes im Gesetz keine Stütze. § 115 Abs 1 ZPO erfordert den Einsatz von Einkommen und Vermögen. § 115 Abs 4 ZPO stellt nicht auf tatsächlich entstandene oder gar fällige Kosten, sondern auf die voraussichtlichen ab.











7. Späterer Zeitpunkt für Ratenzahlungsbeginn, Abs 1 S 2
14


Wenn PKH ohne Zahlungsbestimmung nur unter Berücksichtigung besonderer Belastungen nach § 115 Abs 1 S 3 Nr 5 ZPO bewilligt werden kann oder bei PKH mit Zahlungsbestimmung sich besondere Belastungen auf die Höhe der monatlichen Raten auswirken, dann setzt das Gericht gem Abs 1 S 2 zugleich mit Bewilligung der PKH Monatsraten bzw höhere Monatsraten für einen späteren Zeitpunkt fest, wenn bereits zu diesem Zeitpunkt die auf Tatsachen gegründete Annahme gerechtfertigt erscheint, dass sich die finanziellen Verhältnisse der Partei bis zum Ablauf von vier Jahren nach der Bewilligung durch den Wegfall oder die Verringerung der besonderen Belastungen verbessern werden (Beyer JurBüro 1989, 439, 442); so etwa, wenn ein Ratenzahlungskredit zu einem bestimmten Zeitpunkt ausläuft. Das Gericht muss hierzu eine Prognoseentscheidung treffen. Dafür muss sich der Zeitpunkt des Eintritts der wirtschaftlichen Verbesserung hinreichend konkretisieren lassen (Büttner FamRZ 1989, 995).
Nicht zulässig sind jedoch sog Vorratszahlungsanordnungen. So ist etwa die Auflage, „Verfahrenskosten bis zur Höhe von 10 000 € aus dem dem ASt etwa zustehenden Zugewinnausgleich binnen eines Monats nach Rechtskraft der Entscheidung, spätestens binnen eines Monats nach Empfang der Ausgleichszahlung zu zahlen“ ohne Rechtsgrundlage. Der Ausgang des Verfahrens steht noch nicht fest, lässt also keine sichere Prognose zu. Noch weniger gilt dies für die Erfüllung des ungewissen Anspruchs. Im Übrigen wird das Abänderungsverfahren nach § 120a ZPO umgangen (OLG Köln MDR 2012, 50).










8. Zahlungszeitraum
15


Das Gesetz enthält des Weiteren keine Regelung darüber, über welchen Zeitraum Raten zu zahlen sind. Eine Bestimmung insoweit braucht das Gericht bei Bewilligung der PKH nicht zu treffen (Mümmler JurBüro 1980, 1455), zumal eine derartige Bestimmung in den meisten Fällen auch deswegen nicht möglich sein wird, weil sich nicht übersehen lässt, welche Kosten insgesamt entstehen werden. Eine vorläufige Bestimmung des Endzeitpunktes der Ratenzahlungen wird sich dann empfehlen, wenn das Gericht bei der nach § 115 Abs 3 ZPO vorzunehmenden Prüfung feststellt, dass nur wenige Raten zu zahlen sind (BT-Drucks 8/3068 S 28).









III. Adressat der Zahlungen, Abs 2
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Adressat der Zahlungen ist gem Abs 2 grundsätzlich die Landeskasse. Dies gilt auch für Verfahren vor dem Bundesgerichtshof, es sei denn, der Partei war im vorherigen Rechtszug PKH nicht bewilligt worden. Die Partei hat damit grds an denselben Empfänger zu leisten. Rückständige Beträge kann die Gerichtskasse nach JBeitrO beitreiben.








IV. Vorläufige Einstellung der Zahlungen, Abs 3
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Die vorläufige Einstellung der Zahlungen regelt Abs 3.
Es soll verhindert werden, dass die Partei mehr zahlt, als zur Deckung der Kosten erforderlich ist. Die Neuregelung führt aber zu einer Änderung der Perspektive: Kam es bisher darauf an, ob die bis dato angefallenen Kosten vollständig gedeckt sind, und durften bisher künftig noch (prognostisch) anfallende Kosten nicht berücksichtigt werden, kommt eine vorläufige Einstellung nunmehr ausdrücklich nur noch dann in Betracht, wenn auch die voraussichtlich noch anfallenden und von § 122 ZPO erfassten Kosten (etwa für weitere Sachverständigengutachten) gedeckt sind. Hierdurch soll der Überwachungsaufwand für Geschäftsstelle wie Rechtspfleger gesenkt werden (BT-Drucks 17/11472 S 32/33). Das ist zu begrüßen. Einerseits mag hierin ein gewisser Nachteil liegen, weil eine vermögende Partei Leistungen erst bei Fälligkeit zu erbringen hat, andererseits steht dem der Vorteil des ASt ggü, Zahlungen nur ratenweise leisten zu müssen.
Maßgebliche Beurteilungsperspektive ist der Zeitpunkt der Entscheidung über die vorläufige Einstellung. Es ist prognostisch auf die schon entstandenen und voraussichtlich noch entstehenden Kosten abzustellen. Die Kosten können auch geringer sein als ursprünglich geschätzt, zB bei teilweiser Klagerücknahme (LG Berlin MDR 1982, 413).
Bei der Prüfung der Kostendeckung ist zu entscheiden, welche Kosten in der Instanz voraussichtlich noch entstehen können (aA – nur die bereits angefallenen – KG JurBüro 1997, 32; OLG Koblenz JurBüro 2000, 259). Die Haftungsrangfolge des § 58 Abs 2 GKG ist sinngemäß zu beachten (OLG Hamm JurBüro 1982, 611).
Die vorläufige Einstellung wegen Kostendeckung ist erst dann anzuordnen, wenn die Gesamtsumme aus den Gerichtskosten und den vollen Gebühren des beigeordneten Anwalts gezahlt ist. Die Anwaltsgebühren allein reichen nicht aus, denn nach § 50 Abs 1 RVG sind – anders als nach § 124 Abs 1 BRAGO (dazu 9. Aufl) – über die Gebühren des § 49 RVG hinaus auch die nach § 13 RVG einzuziehen (vgl auch § 50 RVG Rn 2, 3). Fällt der ASt in Insolvenz, sind nur die bis dahin angefallenen Kosten zu zahlen.
Zum Beschwerderecht des Anwalts vgl § 127 ZPO Rn 49. Zur Abrechnung u Festsetzung vgl Mümmler JurBüro 1987, 1485.
Vorläufig einzustellen ist ferner, wenn die Kosten gegen einen anderen Verfahrensbeteiligten geltend gemacht werden können (Abs 3 Nr 2; OLG Düsseldorf MDR 1993, 90), zB weil er dazu verurteilt worden ist (OLG Köln FamRZ 1986, 926) oder sich im Vergleich zur Kostenübernahme verpflichtet hat. Wer Ansprüche auf die Kosten geltend machen kann, ist einerlei (BGH NJW-RR 1991, 827). Es können die Partei, der ihr beigeordnete Rechtsanwalt, die Bundes- oder die Landeskasse sein. Zuständig für die vorläufige Einstellung ist in beiden Fällen der Rechtspfleger (§ 20 Nr 4 lit c RPflG; aA OVG Hamburg FamRZ 1990, 81).
Die Entscheidung steht im gebundenen Ermessen („soll“); liegen die Voraussetzungen des Abs 3 vor, kann nur in Ausnahmefällen von der Einstellung abgesehen werden.








V. DB-PKH
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Einzelheiten des Verfahrens regeln die Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über die Prozesskostenhilfe (DB–PKH; siehe Anhang 4).
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Danach (Nr 2.5.1) sind die Prozessakten dem Rechtspfleger vorzulegen, der prüft, welche Kosten in der Instanz voraussichtlich noch entstehen können. Ist die vorläufige Einstellung der Zahlungen noch nicht anzuordnen, verfügt er für einen Zeitpunkt kurz vor Beendigung der Ratenzahlungen eine Wiedervorlagefrist. Diese kann bei Entstehung weiterer erheblicher Kosten von ihm hinausgeschoben werden. Ergeben sich nach einer vorläufigen Einstellung der Zahlungen gem § 120 Abs 3 Nr 1 Anhaltspunkte dafür, dass die bisherigen Zahlungen die voraussichtlich entstehenden Kosten nicht decken, sind die Akten ebenfalls dem Rechtspfleger vorzulegen (Nr 2.5.3; LG Berlin MDR 1982, 413), ferner bei jeder Veränderung des Streitwertes (Nr 2.5.4), bei jeder Zahlung des Gegners auf die Kosten (Nr 2.5.5), wenn eine Entscheidung über die Kosten ergeht oder diese vergleichsweise geregelt werden, vgl § 120 Abs 3 Nr 2 (Nr 2.5.6) sowie schließlich im Falle des § 124 Nr 4 ZPO (Nr 2.5.2). Der Rechtspfleger soll allerdings an einer späteren Anordnung der Wiederaufnahme von Ratenzahlungen gehindert sein, wenn er anstelle einer vorläufigen Einstellung die Zahl der noch zu entrichtenden Raten ausdrücklich „endgültig“ festgelegt hat und seitdem ein längerer Zeitraum vergangen ist (zB zwei Jahre: OLG Koblenz FamRZ 2000, 761).








VI. Schlussabrechnung/-kostenrechnung bei Abschluss des Verfahrens in der Instanz
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Ist das Verfahren in der Instanz abgeschlossen, erstellt der Kostenbeamte die Schlussabrechnung, in die er die nach § 59 RVG übergegangenen Ansprüche des beigeordneten Anwalts mit aufnimmt (§ 5 Abs 9 KostVfg). Nach Berücksichtigung aller von den Parteien geleisteter Zahlungen stellt er gem § 4 Abs 1 KostVfg eine mögliche Restschuld und die Kostenschuldner fest. Hierbei ist die weitere Vergütung des beigeordneten Rechtsanwalts (§ 50 RVG) zu berücksichtigen (so Rn 17).
Im Falle des Bestehens einer Restschuld der Partei, welcher PKH bewilligt worden war, ordnet der Rechtspfleger sodann den Zeitpunkt der Einstellung der Ratenzahlungen oder eine Wiederaufnahme an (OLG Stuttgart JurBüro 1985, 1724; OLG Hamburg JurBüro 1986, 128). Ein besonderer Beschluss kann entbehrlich sein, wenn bereits bei der vorläufigen Einstellung angeordnet wurde, dass etwaige Restforderungen durch die Gerichtskasse eingefordert würden.


21


Bei einer Änderung der Schlusskostenrechnung zu Ungunsten des PKH-Empfängers ist die Wiederaufnahme der Ratenzahlungen auch dann anzuordnen, wenn nach der zunächst erstellten Schlusskostenrechnung die Summe der Raten die Kosten überstiegen hat und deshalb der Überschuss an die Partei zurückgezahlt worden ist (OLG Hamm JurBüro 1983, 613).





Kapitel II Zivilprozessordnung › § 120a Änderung der Bewilligung






§ 120a Änderung der Bewilligung
(1) 1Das Gericht soll die Entscheidung über die zu leistenden Zahlungen ändern, wenn sich die für die Prozesskostenhilfe maßgebenden persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich verändert haben. 2Eine Änderung der nach § 115 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 maßgebenden Beträge ist nur auf Antrag und nur dann zu berücksichtigen, wenn sie dazu führt, dass keine Monatsrate zu zahlen ist. 3Auf Verlangen des Gerichts muss die Partei jederzeit erklären, ob eine Veränderung der Verhältnisse eingetreten ist. 4Eine Änderung zum Nachteil der Partei ist ausgeschlossen, wenn seit der rechtskräftigen Entscheidung oder der sonstigen Beendigung des Verfahrens vier Jahre vergangen sind.
(2) 1Verbessern sich vor dem in Absatz 1 Satz 4 genannten Zeitpunkt die wirtschaftlichen Verhältnisse der Partei wesentlich oder ändert sich ihre Anschrift, hat sie dies dem Gericht unverzüglich mitzuteilen. 2Bezieht die Partei ein laufendes monatliches Einkommen, ist eine Einkommensverbesserung nur wesentlich, wenn die Differenz zu dem bisher zu Grunde gelegten Bruttoeinkommen nicht nur einmalig 100 Euro übersteigt. 3Satz 2 gilt entsprechend, soweit abzugsfähige Belastungen entfallen. 4Hierüber und über die Folgen eines Verstoßes ist die Partei bei der Antragstellung in dem gemäß § 117 Absatz 3 eingeführten Formular zu belehren.
(3) 1Eine wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse kann insbesondere dadurch eintreten, dass die Partei durch die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung etwas erlangt. 2Das Gericht soll nach der rechtskräftigen Entscheidung oder der sonstigen Beendigung des Verfahrens prüfen, ob eine Änderung der Entscheidung über die zu leistenden Zahlungen mit Rücksicht auf das durch die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung Erlangte geboten ist. 3Eine Änderung der Entscheidung ist ausgeschlossen, soweit die Partei bei rechtzeitiger Leistung des durch die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung Erlangten ratenfreie Prozesskostenhilfe erhalten hätte.
(4) 1Für die Erklärung über die Änderung der persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse nach Absatz 1 Satz 3 muss die Partei das gemäß § 117 Absatz 3 eingeführte Formular benutzen. 2Für die Überprüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse gilt § 118 Absatz 2 entsprechend.
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I. Regelungsinhalt/Zuständigkeit/Übergangsrecht
1


Bei Änderung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Partei, die das Gericht bei Bewilligung der PKH zugrunde gelegt hat, kann nach § 120a ZPO, der mit Wirkung vom 1.1.2014 an die Stelle des § 120 Abs 4 ZPO aF getreten ist und die gerichtlichen Befugnisse wesentlich erweitert, die gerichtliche Entscheidung über die zu leistenden Zahlungen geändert werden. Mit der Neuregelung ist insoweit eine Verschärfung eingetreten, als nunmehr die Abänderung nicht mehr nur erfolgen „kann“, sondern „soll“. Weiter bestehen nach Abs 2 verschärfte Mitteilungspflichten für den ASt. Erstmals wird der Begriff der wesentlichen Verbesserung definiert. Zudem wird in Abs 3 ausdrücklich geregelt, dass Vermögenszuwächse infolge des Verfahrens grds zu verwerten sind. Schließlich wird mit Abs 4 der Formularzwang ausgeweitet.
Dies kann von Amts wegen oder auf Antrag geschehen. Zuständig ist der Rechtspfleger (§ 20 Nr 4 lit c RPflG).
Übergangsrecht: Nach § 40 Satz 1 EGZPO finden auf die Abänderung oder die Aufhebung einer PKH/VKH-Bewilligungsentscheidung die bis zum 31.12.2013 geltenden Vorschriften, mithin §§ 120 Abs. 4 ZPO aF, 124 Nr. 2 ZPO aF Anwendung, sofern der der Bewilligungsentscheidung zugrundeliegende Antrag vor dem 1.1.2014 gestellt worden war (vgl OLG Frankfurt AGS 2015, 291).








II. Wesentliche Veränderung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
2


Abs 1 nennt als tatbestandliche Voraussetzung die Veränderung der für die PKH maßgebenden persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Veränderung kann in einer Verbesserung oder auch in einer Verschlechterung liegen; dies folgt schon aus dem Wortlaut.
Der Begriff der wesentlichen Veränderung wird nur teilweise hinsichtlich der Verbesserung in Abs 2 S 2 für das Einkommen und in Abs 3 für das Vermögen definiert. Wann eine wesentliche Veränderung der persönlichen Verhältnisse vorliegt, wird nicht bestimmt. Da ohnehin immer auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit abzustellen ist, muss die Veränderung der persönlichen Umstände daher einen Einfluss auf die Bedürftigkeit haben. Die typischen Fälle – Wegkommen oder Hinzutreten von Unterhaltsverpflichtungen – werden daher im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Veränderungen erörtert (Rn 18). Zu Änderungen infolge der Anpassung der Freibeträge nach § 115 Abs 1 S 3 Nr 1 lit b, Nr 2 ZPO vgl. Rn 16.









1. Allgemein









a) Keine Überprüfung der ursprünglichen Entscheidung
3


Eine Überprüfung der Richtigkeit der PKH-Entscheidung kann nur mit einer gegen die Bewilligung gerichteten Beschwerde erreicht werden. Abs 4 schafft gegenüber der Beschwerde keine zusätzliche Überprüfungsmöglichkeit (OLG Nünberg MDR 2015, 419). Der RPfleger darf nicht prüfen, ob die ursprüngliche Ratenzahlungsanordnung richtig war. Eine Änderung kommt – vorbehaltlich des Vorliegens der Voraussetzungen des § 124 – nur dann in Betracht, wenn sich die Verhältnisse seit der Ursprungsentscheidung geändert haben (OLG Stuttgart 6 WF 36/09, juris). Für eine analoge Anwendung von § 44 SGB X (Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes) fehlt es an einer Regelungslücke (OLG Nürnberg MDR 2015, 419)
Daher auch keine Abänderung ohne wesentliche Änderung der Einkommens- oder Vermögensverhältnisse, wenn in der Ursprungsentscheidung die wirtschaftlichen Verhältnisse zu Ungunsten des ASt zu positiv (OLG Köln. B v 19.8.2014 – 19 W 29/14, juris; OLG Koblenz OLGR 2007, 598) oder zu seinen Gunsten als zu positiv (OLG Frankfurt B v 6.12.2013 – 5 WF 298/13, juris; OLG Brandenburg 9 WF 45/07, juris) beurteilt wurden. Steht etwa ein Hausverkauf bevor, ist ein entspr Vorbehalt schon im Bewilligungsbeschluss aufzunehmen. Dass das Haus dann im weiteren Verlauf tatsächlich verkauft wird, stellt lediglich eine Umwandlung des Vermögens in liquide Mittel, aber keinen Vermögenszuwachs dar (OLG Koblenz B v 4.9.2013 – 13 WF 682/13, juris).












b) Änderung nach Bewilligung
4


Die Änderung muss nach der ersten Bewilligung eingetreten sein (LAG Düsseldorf JurBüro 1989, 123; OLG Bamberg FamRZ 2003, 1199).












c) Tatsächliche Veränderung
5


Die Veränderung muss bereits tatsächlich eingetreten sein.
Die Änderung eines PKH-Beschlusses zu Ungunsten des ASt nach § 120a Abs 1 setzt voraus, dass die früher bedürftige Partei aufgrund nachträglich eingetretener Umstände ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nach nunmehr in der Lage ist, die Prozesskosten ganz, zum Teil oder in Raten aufzubringen (BGH NJW-RR 2007, 628). Dies gilt spiegelbildlich für eine Verschlechterung: eine Abänderung kommt nur in Frage, soweit eine Verschlechterung eingetreten ist.












d) Entscheidend: Vermögensverhältnisse des ASt selbst
6


Wie bei der Bewilligung ist auf die Vermögensverhältnisse der Partei bzw Beteiligten abzustellen.
Wurde einem minderjährigen Beteiligten für ein Verfahren (Unterhaltsverfahren) ratenfreie VKH bewilligt, führt die Veränderung der Einkommensverhältnisse des gesetzlichen Vertreters nach Abschluss dieses Verfahrens nicht zu einer Abänderung der Verfahrenskostenhilfeentscheidung im Überprüfungsverfahren nach § 120a ZPO. Eine Abänderung nach § 120a ZPO kommt nur dann in Betracht, wenn sich die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des minderjährigen ASt selbst geändert haben (OLG Karlsruhe FamRZ 2013, 897f).











2. Wesentliche Verbesserung
7


Die wesentliche Verbesserung kann eintreten durch einen Zuwachs auf Aktiv- wie auch durch eine Minderung auf der Passivseite, also insbesondere
durch eine Verbesserung der Einkommenssituation (Abs 2 S 2),
durch eine Verbesserung der Vermögenssituation (Abs 3),
durch den Wegfall von Verbindlichkeiten (Abs 2 S 3), insbesondere
durch den Wegfall von Unterhaltsverpflichtungen (Abs 2 S 3).











a) Wesentliche Verbesserung des Einkommens, Abs 2 S 2
8


Eine relevante Verbesserung des laufenden Einkommens liegt nach Abs 2 S 2 nur vor, wenn die Differenz zu dem bisher zu Grunde gelegten Bruttoeinkommen nicht nur einmalig 100 € übersteigt. Maßgeblich ist der Bruttobetrag, weil er für die mitteilungspflichtige Partei einfach zu ermitteln ist (BT-Drucks 17/11472 S 34). Maßgeblich ist wie bei der Berechnung nach § 115 Abs 1 das durchschnittliche Einkommen; Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind umzurechnen auf den Monat (§ 115 ZPO Rn 11, 25). Die Erhöhung muss absehbar von Dauer sein; nur einmalige Zahlungen bleiben außer Betracht. Eventuell erhöhte Abzüge (Steuerprogression!) sind für die Berechnung der neuen Rate zu berücksichtigen.
Entscheidend ist, dass die Überschreitung des Brutto-Schwellenwertes eine Mitteilungspflicht und daran anschließend eine Prüfungspflicht des Gerichts auslöst. Im Rahmen der Prüfung hat der Rpfleger die Voraussetzungen nach § 115 Abs 1 ZPO zu prüfen, darf dabei aber – soweit nicht die Voraussetzungen des § 124 ZPO vorliegen – nicht die einmal gewährte Bewilligung in Frage stellen (Rn 3).












b) Wesentliche Verbesserung der Vermögenssituation, Abs 3
9


Abs 3 S 1 stellt den Grundsatz auf, dass hinzugewonnenes Vermögen verwertet werden muss, auch wenn der Zuwachs aus der Rechtsverfolgung oder -verteidigung in dem Verfahren resultiert, für das PKH/VKH gewährt wurde. Eine Einschränkung sieht Abs 3 S 2 insoweit vor, als nach rechtskräftigem Abschluss geprüft werden muss, ob eine Abänderung geboten ist. Daran kann es im Einzelfall fehlen, wenn notwendige Ausgaben geleistet wurden (OLG Koblenz MDR 2014, 615).
Wann eine wesentliche Verbesserung der Vermögenssituation vorliegt, ist gesetzlich nicht exakt definiert. Anders als in Abs 2 ist kein Mindestschwellenwert definiert. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass grds jeder Vermögenszuwachs zu verwerten ist. Damit aber läuft das Merkmal „wesentlich“ leer. Die bisherigen Deutungen, wonach eine wesentlich nur eine Verbesserung ist, die den wirtschaftlichen u sozialen Lebensstandard prägt u verändert (etwa: OLG Hamm MDR 1991, 62; OLG München FamRZ 1998, 631 f), lässt sich bezogen auf Vermögenszuwächse nicht aufrechterhalten. Eine Grenze zieht hier allein Abs 3 S 3, der eine Änderung ausschließt, soweit die Partei bei rechtzeitiger Leistung des durch die Rechtsverfolgung oder -verteidigung Erlangten ratenfreie PKH erhalten hätte.
Es reicht für eine Abänderung demnach aus, dass die früher bedürftige Partei aufgrund nachträglich eingetretener Umstände nunmehr in der Lage ist, die Prozesskosten ganz, zum Teil oder in Raten aufzubringen (BGH NJW-RR 2007, 628).
Andererseits soll nicht wegen jeder 50 € das personal- und zeitaufwändige Prüfungsverfahren initiiert werden. Das Gesetz stellt den Einsatz in Abs 3 S 2 unter die Einschränkung, dass der Vermögenseinsatz mit Rücksicht auf das Erlangte geboten ist. Da im Rahmen der Prüfung (Rn 4) die schon bei der Bewilligung vorgenommene Berechnung (§ 115 ZPO Rn 4 f) zu wiederholen ist, ist ein Vermögenszuwachs außerdem dann nicht relevant, wenn es sich um nicht verwertbares Vermögen (§ 115 ZPO Rn 106 ff) handelt.
Eine bloß zu erwartende Änderung (oben Rn 5) rechtfertigt eine Abänderung indes nicht (OLG Frankfurt FamRZ 1992, 1451; einschr OLG Köln FamRZ 1999, 304: wenn Kreditaufnahme im Hinblick auf den bevorstehenden Vermögenszuwachs bereits zumutbar ist – zweifelhaft, vgl § 120 ZPO Rn 3, 4), ebenso wenig die beabsichtigte Veräußerung eines nicht zu verwertenden Hauses (so aber OLG Karlsruhe FamRZ 2009, 138) oder allein die rechtliche Möglichkeit, einen Anspruch gerichtlich durchzusetzen (OLG Dresden FamRZ 1999, 303).
Auch das Obsiegen im Prozess genügt nicht automatisch, denn der Titel allein gegen einen zahlungsunfähigen Schuldner vermag keine tatsächliche Verbesserung zu begründen (OLG Hamburg JurBüro 1989, 1145). Es muss also ein effektiver Vermögenszuwachs durch Leistung oder Zwangsvollstreckung erfolgt sein.
Anders wird dies zT bei der Vaterschaftsanerkennung und dem damit verbundenen Ersatzanspruch für die Kosten des Ehelichkeitsanfechtungsprozesses gesehen. Schon der Ersatzanspruch führe zu einer Verbesserung (OLG München JurBüro 1990, 228; OLG Bamberg NJW-RR 1996, 69; OLG Nürnberg FamRZ 1995, 1593). Dem kann so nicht gefolgt werden. Auch die Leistungsfähigkeit des Vaters reicht nicht aus (OLG München FamRZ 1996, 1426 u FamRZ 1998, 631; weitergehend OLG München FamRZ 1997, 1286: es sei Sache der Staatskasse, eine gegen das Kind ergangene Zahlungsanordnung dadurch zu realisieren, dass der Anspruch des Kindes auf Sonderbedarf gegen den Vater gepfändet und an die Staatskasse überwiesen sowie auf deren Kostenrisiko durchgesetzt wird). Es muss ein effektiver Vermögenszuwachs eingetreten sein (OLG Nürnberg MDR 2004, 592).
Auch ein Zahlungsanspruch des ASt aus einem gerichtlichen Vergleich stellt noch keine wesentliche Änderung dar, solange nicht mit Sicherheit feststeht, dass die Zahlung auch geleistet wird (OLG Stuttgart FamRZ 2007, 915).
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Schuldentilgung
Der Zuwachs muss dem ASt tatsächlich zustehen und zufließen. Sind etwa vorrangige Verbindlichkeiten vorhanden, die bezahlt werden, tritt ein effektiver Vermögenszuwachs nur ein, wenn das Aktivvermögen nunmehr das Passivvermögen überschreitet; einen Vorrang des staatlichen Anspruchs gibt es nicht (BGH NJW-RR 2007, 628). Nach PKH-Bewilligung eingegangenen Schulden haben nur dann Vorrang, wenn die Schulden zur Bestreitung eines vorrangigen Lebensbedarfs iSd § 115 Abs 1 S 3 ZPO aufgenommen werden mussten (OLG Stuttgart FamRZ 2007, 915). Sonst aber ist der ASt bei Bedienung nachrangiger Schulden so zu behandeln, als hätte er nachträglich erworbenes Vermögen rechtsmissbräuchlich verschleudert:
Eine bedürftige Partei, die zugeflossene Vermögenswerte anderweitig verbraucht hat, darf unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs so gestellt werden, als verfüge sie über diese Mittel noch, vgl BGH FamRZ 2007, 1721; OLG Saarbrücken MDR 2010, 653.
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Zum Vertrauensschutz
Die Partei muss auch schon vor Einleitung eines Verfahrens nach § 120a ZPO mit der Verpflichtung zum Einsatz neu erlangten Vermögens rechnen, BGH NJW-RR 2008, 302. Vertrauensschutz kann der ASt auch deshalb nicht aufbauen, weil er entspr Abs 2 S 3 über seine Verpflichtung zur unverzüglichen Mitteilung von Verbesserungen seiner persönlichen und wirtschaftlichen Situation hingewiesen wurde. Diese Mitteilungspflicht ergibt nur Sinn, wenn die Verbesserung eine Abänderung nach sich ziehen kann.
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Zum Vermögen zählt zB eine im Laufe des Rechtsstreits vergleichsweise gezahlte Kapitalabfindung.
Besonderheiten gelten für Unterhaltszahlungen: Hier geht die obergerichtliche Rechtsprechung davon aus, dass der Einsatz des für eine zurückliegende Zeit zuerkannten Unterhalts für die Verfahrenskosten in der Regel unangemessen ist (OLG Hamm FamRZ 2007, 1661; OLG Dresden FamRZ 2008, 1543; KG FamRZ 2009, 366), weil der nachträglich titulierte Betrag – eine rechtzeitige Zahlung unterstellt – für die Bestreitung von Verfahrenskosten nur dann hätte eingesetzt werden müssen, wenn bei laufender Zahlung des Unterhalts in der Vergangenheit aus diesem Verfahrenskostenhilferaten hätten erbracht werden müssen. Der vereinbarte Abfindungsbetrag kann aber in monatliche Unterhaltsleistungen umzurechnen sein. Soweit sich aus diesen zusammen mit den Erwerbseinkünften des ASt bei einer Berechnung nach § 115 Abs 2 ZPO ein ausreichendes Einkommen ergibt, können im Rahmen des § 120a ZPO nachträglich monatliche Ratenzahlungen angeordnet werden. Hierfür ist anhand der jeweiligen individuellen Verhältnisse zu klären, für welchen Zeitraum der Unterhaltsberechtigte voraussichtlich auf den Abfindungsbetrag zur Deckung des laufenden Unterhalts angewiesen sein wird. Dabei sind die für die Bemessung des Abfindungsbetrages maßgeblichen Vorstellungen der Parteien zu beachten (OLG Karlsruhe MDR 2014, 408).
Dasselbe gilt für den Erwerb eines Abfindungsbetrages zur Abgeltung von Unterhaltsansprüchen durch Vergleich; insoweit ist das Vermögen nur einzusetzen, soweit es bei rechtzeitiger regelmäßiger Unterhaltszahlung im maßgeblichen Zeitraum für die Bestreitung der Prozesskosten heranzuziehen gewesen wäre (OLG Hamm FamFR 2011, 91). Anders ist dieser Sachverhalt jedoch zu beurteilen, wenn aufgrund einer Abfindungsvereinbarung ein Vermögensbetrag zur Abgeltung von möglichen zukünftigen Unterhaltsansprüchen gezahlt wird. Zwar ist auch in diesem Fall der Vergleichsbetrag seiner Zweckbestimmung nach zur Deckung der notwendigen Lebenshaltungskosten des Empfängers gedacht, so dass es – entspr den Erwägungen bzgl einer Unterhaltsabfindung für rückständigen Unterhalt – angemessen erscheinen kann, den Abfindungsbetrag zur Rückzahlung nicht heranzuziehen, wenn die Abfindung für zukünftig fällig werdenden Unterhalt auf einen überschaubaren Zeitraum monatlich umgelegt, zum Bestreiten der laufenden Lebenshaltungskosten tatsächlich benötigt wird (OLG Dresden FamRZ 2008, 1543). Verwertbar kann der Abfindungsbetrag jedoch im Einzelfall sein, soweit die Gesamtsumme in Anbetracht von Erwerbsmöglichkeiten und –pflichten des ASt nicht in voller Höhe zur Deckung des erforderlichen Unterhalts benötigt wird (OLG Hamm FamFR 2011, 91).
Zu verwerten ist nach der Scheidung anfallendes Grundvermögen, das nicht zum Schonvermögen gehört (OLG München JurBüro 1990, 1311; OLG Celle JurBüro 1990, 1192; OLG Zweibrücken JurBüro 2003, 316).
Die Frage, ob ein Bausparguthaben (dagegen: OLG Karlsruhe FamRZ 1991, 840) oder im Rahmen des Zugewinnausgleichs zugeflossenes Vermögen, das zum Erwerb eines dem Schonvermögen zuzurechnenden Familienheimes benutzt wird (so OLG Bamberg FamRZ 1995, 1590) berücksichtigt werden kann, hat der BGH (FamRZ 2007, 1720 u FamRZ 2008, 250) zu Recht bejaht. Denn § 90 Abs 2 Nr 8 SGB XII dient nur dazu, der bedürftigen Partei den Mittelpunkt ihres bisherigen Lebens zu erhalten. Sie muss ihr vorhandenes Eigenheim nicht zur Prozessfinanzierung einsetzen. Vermögen, das zur Finanzierung eines Eigenheimkaufs dienen soll, wird aber nicht generell geschont. Dies folgt aus dem Umkehrschluss zu § 90 Abs 2 Nr 3 SGB XII. Danach bleibt sonstiges Vermögen nur berücksichtigungsfrei, soweit es zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines Eigenheims verwendet werden soll, das zu Wohnzwecken behinderter oder pflegebedürftiger Menschen dient.
Die durch regelmäßige Zahlungen des ASt eingetretene Erhöhung der Rückkaufswerte und Bausparguthaben von bei Bewilligung bereits bekannten Lebensversicherung und Bausparverträgen stellen keine wesentliche Veränderung der Verhältnisse dar. Andernfalls würde der ASt die Zahlungen quasi als Raten auf die PKH leisten (OLG Koblenz FamRZ 2011, 391).
Zur Einsatzpflicht von Schmerzensgeldzahlungen so § 115 ZPO Rn 84 u OLG Zweibrücken JurBüro 1998, 478. Im Falle einer aufgrund eines Vergleichs gezahlten Abfindung kommt eine Verwertung dann nicht in Betracht, wenn nach den Umständen der weitaus größte Teil des Vergleichsbetrages Schmerzensgeld darstellt und ein erheblicher Teil der Vergleichssumme für auf den Verkehrsunfall zurückzuführende vermehrte Bedürfnisse ausgegeben wurde. Sonst würde die Funktion des Schmerzensgeldes – mit der Folge, dass es nicht zur Deckung der Verfahrenskosten einzusetzen ist – tangiert werden (OLG Karlsruhe MDR 2010, 1345). Erfolgt die Zahlung auf Grund eines Abfindungsvergleichs, in dem das Schmerzensgeld nicht dem Grunde und der Höhe nach gesondert ausgewiesen wird, ist an Hand der Verfahrensakte, insbesondere der Klageschrift und den Erklärungen und Stellungnahmen der Beteiligten im Rahmen der Vergleichsverhandlungen, zu ermitteln, wie sich der Zahlbetrag zusammensetzt (OLG Saarbrücken MDR 2014, 925).












c) Wegfall von Verbindlichkeiten, insbesondere Wegfall von Unterhaltsverpflichtungen (Abs 2 S 3)
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Gesetzlich geregelt wird in Abs 2 S 3 allein ein Schwellenwert für den Wegfall laufender Verbindlichkeiten, etwa aus Ratenzahlungskrediten. Ist ein solcher Wegfall bereits absehbar, kann er auch schon bei der Bestimmung des Beginns der Ratenzahlung nach § 120 Abs 1 ZPO (dort Rn 11) berücksichtigt werden.
Anzeigepflichtig und wesentlich sind monatliche Belastungen, wenn sie nicht nur einmalig 100 € übersteigen. Dies gilt natürlich auch, wenn mehrere Verpflichtungen zusammengerechnet diesen Wert erreichen. So etwa, wenn gleichzeitig das Auto abbezahlt ist und eine günstigere Wohnung zur Verfügung steht. Relevant kann ein solcher Wegfall selbstredend aber nur dann sein, wenn zuvor die Belastung abzugsfähig war.
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Der Wegfall von Unterhaltsverpflichtungen ist ebenfalls anzeigepflichtig. Auch insoweit gilt der Schwellenwert.











3. Wesentliche Verschlechterung
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Eine wesentliche Verschlechterung kann eintreten durch einen Verlust auf Aktiv- wie auch durch einen Zuwachs auf Passivseite, also insbesondere
	–
	durch eine Verschlechterung der Einkommenssituation,

	–
	durch eine Verschlechterung der Vermögenssituation,

	–
	durch neue Verbindlichkeiten, speziell

	–
	durch neue Unterhaltsverpflichtungen.


Die allgemeinen Grundsätze (Rn 5 ff) gelten spiegelbildlich. Es muss also insbesondere eine effektive Verschlechterung bereits eingetreten sein; die bloße Erwartung reicht nicht.











a) Verschlechterung der Einkommenssituation
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Wann eine wesentliche Verschlechterung der Einkommenssituation vorliegt, wird im Gesetz nicht umfassend geregelt.
Nur auf Antrag wird eine Überprüfung der Ratenzahlungsbewilligung vorgenommen, wenn sie mit einer Änderung der jährlich angepassten Abzugsbeträge nach § 115 Abs 1 S 3 Nr 1 lit b und Nr 2 ZPO begründet wird. Die Anpassung wird zudem nur dann berücksichtigt, wenn bei einem Fortbestand der Ratenzahlungsverpflichtung das Existenzminimum gefährdet wäre. Eine Reduzierung der Höhe nach kann also damit nicht erreicht werden. Von einer antragsunabhängigen Überprüfung hat der Gesetzgeber zum einen wegen des erheblichen Verwaltungsaufwands und zum anderen deswegen abgesehen, weil eine „automatische“ Aufhebung nicht berücksichtigen würde, dass sich die persönlichen Verhältnisse möglicherweise dahin entwickelt haben, dass der ASt trotz Änderung des Abzugsbetrages im Bereich der Ratenzahlung verbleibt (BT-Drucks 12/6963 S 25).
Abs 1 S 2 zeigt aber, dass auch Verschlechterungen grds in voller Höhe zu berücksichtigen sind. Da die ehedem in § 115 Abs 2 ZPO enthaltene Tabelle weggefallen ist, kann für die Wesentlichkeit nicht auf einen Tabellensprung abgestellt werden. Die 100-€-Brutto-Regel des Abs 2 S 2 u 3 ist nicht entspr anwendbar, denn diese Regelung dient in erster Linie der Entlastung von Geschäftsstelle und Rechtspfleger, die sich nicht mit jeder kleinlichen Lohnerhöhung beschäftigen sollen. Dies kann aber umgekehrt zu Lasten des ASt nicht verwendet werden, gibt ihm § 120a Abs 1 ZPO doch einen Anspruch auf Anpassung.
Die wahrscheinlichsten Fälle sind die der nachträglich eintretenden Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit bzw durch Wechsel des Arbeitsplatzes oder Teilzeittätigkeit wegen Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen. Die damit einhergehenden Änderungen der persönlichen Verhältnisse rechtfertigen in jedem Fall eine nochmalige Überprüfung.












b) Verschlechterung der Vermögenssituation
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Eine Verschlechterung der Vermögenssituation wird in praxi eher selten relevant sein, da im Zweifel die Zahlung aus dem Vermögen schon auferlegt sein wird. § 120a ZPO ermöglicht nur die Berücksichtigung nachträglicher Änderungen; hat sich das Gericht verrechnet, muss der Weg über die sof Beschwerde nach § 127 ZPO beschritten werden, soweit das Gericht nicht vAw eine Anpassung vornimmt (Rn 3 – Entscheidung).
Demnach kommt eine Abänderung nur in den Fällen in Betracht, in denen die ratenweise Zahlung aus dem Vermögen oder Stundung gewährt wurde.
Spiegelbildlich dazu, dass jede Verbesserung zu verwerten ist (Rn 1), muss entspr jede Verschlechterung prinzipiell berücksichtigt werden.












c) Verschlechterung durch neue Verbindlichkeiten, speziell neue Unterhaltsverpflichtungen
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Neue Verbindlichkeiten sind prinzipiell nur zu berücksichtigen, soweit sie der Finanzierung von Bedarfen iSv § 115 Abs 1 S 3 ZPO dienen. Denn dies ist der auch bei der Nachprüfung anzuwendende Maßstab. Denkbar ist Abzugsfähigkeit von monatlichen Belastungen zur Finanzierung von unabwendbaren Neuanschaffungen in engen Grenzen (Waschmaschine für Familie; Fahrzeug, wenn dies für Fahrten zur Arbeit unbedingt benötigt wird).
Neue Unterhaltsverpflichtungen, etwa für Ehegatten und Kinder, sind selbstverständlich zu berücksichtigen. Dies folgt schon aus Art 6 GG.










III. Entscheidung







1. Entschließungsermessen: Wesentliche Änderung
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Der Rechtspfleger soll nach der gesetzlichen Neuregelung die Zahlungsbestimmungen ändern, wenn die Voraussetzungen hiervor vorliegen. Es liegt also ein Fall des gebundenen Ermessens (vgl dazu unten § 124 ZPO Rn 33, 35) vor. Von einer Abänderung kann nur in Ausnahmefällen abgesehen werden, etwa, wenn der Vermögenseinsatz ausnahmsweise nicht geboten erscheint.
Vertrauensschutz – verstanden als schützenswertes Vertrauen in den Fortbestand der Bewilligung trotz Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse – kommt dabei allenfalls ausnahmsweise in Betracht (dazu oben Rn 1, 11). Denn aufgrund der Mitteilungspflichten, auf die schon bei Antragstellung hingewiesen wird, weiß der ASt, dass er Verbesserung mitteilen muss. Hieraus muss er den Schluss ziehen, dass Zugewinne grds eingesetzt werden müssen.










2. Auswahlermessen: Welche Änderung?
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Ermessen besteht, inwieweit eine Abänderung der Entscheidung getroffen wird:
Es kommen
	–
	die erstmalige Anordnung von Ratenzahlungen (OLG Bamberg JurBüro 1988, 1223; OLG Karlsruhe FamRZ 1994, 1268),

	–
	das Heraufsetzen bereits festgesetzter Raten oder

	–
	die Bestimmung eines aus dem Vermögen zu zahlenden Betrages in Betracht.


Unter Umständen kann die sofortige volle Zahlung aller bereits fälligen Kosten angeordnet werden (OLG Düsseldorf AnwBl 2001, 373; OLG Naumburg FamRZ 2009, 629). Praktisch wird dadurch die PKH nachträglich, aber nur mit Wirkung für die Zukunft, weitgehend aufgehoben.
Die Abänderung berührt aber grds nicht die Wirkungen der PKH nach § 122 ZPO, während bei Aufhebung sämtliche Wirkungen entfallen. Zu den Bestimmtheitsanforderungen einer aufschiebend bedingten Anordnung vgl OLG Dresden ZinsO 2007, 548.
Verschlechtern sich die wirtschaftliche Verhältnisse einer Partei, so ist die Entscheidung über im Rahmen der Verfahrenskostenhilfe zu leistenden Ratenzahlungen an die Staatskasse rückwirkend auf den Zeitpunkt der Verschlechterung zu ändern (OLG Brandenburg FamRZ 2014, 1727; OLG Dresden FamRZ 2011, 1161).










3. Keine Aufhebung der PKH
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Eine Aufhebung der PKH ist nicht vorgesehen nach § 120a ZPO (OLG Brandenburg FamRZ 2002, 403; OLG Saarbrücken MDR 2012, 1186). Dies folgt aus § 120a Abs 1 S 3. Insoweit sind die Voraussetzungen abschließend in § 124 ZPO geregelt.










4. Frist/Erneute Beantragung zugunsten der Partei, Abs 1 S 4
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Nach Abs 1 S 4 ist eine Änderung zum Nachteil der Partei ausgeschlossen, wenn seit der rechtskräftigen Entscheidung oder der sonstigen Beendigung des Verfahrens (etwa durch Vergleich) vier Jahre vergangen sind.
Für den Fristbeginn ist im Falle der Entscheidung durch Urteil auf den Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft der Entscheidung über die Hauptsache abzustellen; im Falle von Rechtsmitteln also der Zeitpunkt der Rechtskraft für die letztinstanzliche Entscheidung (OLG Zweibrücken FamRZ 2007, 1741).
Scheidungsverbund: Als Hauptsache ist nicht allein das Scheidungsverfahren, sondern der gesamte Scheidungsverbund anzusehen (OLG Frankfurt AGS 2014, 241, auch zur Berechnung der Sperrfrist). Dies soll jedenfalls für einen nur aus Scheidung und Versorgungsausgleich bestehenden Verbund gelten, und zwar auch dann, wenn die Folgesache ausnahmsweise gem § 628 ZPO abgetrennt (OLG Dresden FamRZ 2002, 1415), nicht jedoch, wenn der Versorgungsausgleich ausgesetzt worden ist (OLG Brandenburg MDR 2002, 717). Werden in dem abgetrennten Verfahren keinerlei gerichtliche Maßnahmen ergriffen, kann von einer „sonstigen Beendigung“ ausgegangen werden (OLG Naumburg FamRZ 2001, 237).
Die Änderungsentscheidung muss grds innerhalb der Vierjahresfrist ergehen (OLG Naumburg FamRZ 2011, 130). Auch nach Ablauf der Frist kann eine Änderung zum Nachteil der Partei beschlossen werden, wenn das Abänderungsverfahren so rechtzeitig eingeleitet worden ist, dass es bei einer unverzüglichen Antwort der Partei innerhalb der Frist hätte abgeschlossen werden können (OLG Koblenz MDR 2013, 488; OLG Zweibrücken FamRZ 2007, 1471). Wenn aber (auch) das Gericht das Verfahren zögerlich betrieben hat, gilt dies nicht.
Der Partei ist nicht die Möglichkeit genommen, eine Änderung des Bewilligungsbeschlusses zu ihren Gunsten bzw bei gänzlicher Ablehnung des Antrages erneut die Bewilligung von PKH zu beantragen. Wenn eine merkliche Verschlechterung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse eintritt, dh wenn durch die Ratenzahlung der notwendige Selbstbehalt geschmälert würde, bleibt es der Partei unbenommen, eine Änderung der Bestimmungen zu ihren Gunsten bzw doch noch eine Bewilligung von PKH zu erwirken (OLG Karlsruhe JurBüro 1984, 127; weitergehend HessVGH AnwBl 1993, 45: Antrag zulässig, auch wenn die neuen Tatsachen u rechtl Gesichtspunkte dem ASt schon vor der ersten Ablehnung des PKH-Antrages bekannt waren).
Ein im Aufhebungsverfahren nach § 124 Nr 5 ZPO gegebener Hinweis der Partei auf die Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage kann als Abänderungsantrag gem § 120a zu deuten sein (OLG Brandenburg FamRZ 2001, 633; OLG Nürnberg FamRZ 2005, 1265). Ablehnende und bewilligende Beschlüsse im PKH-Verfahren erwachsen nicht in Rechtskraft, so dass das Gericht bei Vorbringen neuer Gründe PKH bewilligen bzw den Beschluss zugunsten der Partei ändern, insbesondere die Höhe der Raten den geänderten Verhältnissen der Partei anpassen kann (OLG Köln MDR 1988, 501; Zöller/Geimer § 120 Rn 30 Schuster ZZP 1993, 393, 394; Mümmler JurBüro 1980, 1458; Thomas/Putzo/Reichold § 120 Rn 11; einschr OLG Bamberg FamRZ 1995, 1592 – Ls). Eine Änderung ist auch rückwirkend ab Eintritt der Verschlechterung der Leistungsfähigkeit möglich; OLG Düsseldorf OLGZ 1989, 68. Das Gericht kann auch anordnen, dass keine Raten mehr zu entrichten sind (Schuster aaO; Mümmler aaO).
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Wie sich aus der Aufnahme der Vierjahressperre in Abs 4 ergibt, sind auch die nach Abschluss des Rechtsstreits zu treffenden Entscheidungen in dieser Vorschrift angesprochen. Damit ist eindeutig, dass die Zuständigkeit des Gerichts für Änderungsentscheidungen auch nach Rechtskraft der Hauptsacheentscheidung bestehen bleibt (OLG Saarbrücken JurBüro 1988, 98; OLG Bamberg JurBüro JurBüro 1992, 250; OLG Hamm JurBüro 1991, 399; OLG Düsseldorf FamRZ 1994, 1268; JurBüro 1994, 176; aA – Zuständigkeit der Justizverwaltung – OLG Düsseldorf Rpfleger 1988, 280 m Anm Bratfisch; offen gelassen LSG Rh-Pf SGb 1991, 273 m Anm Behn).









IV. Verfahren und Mitwirkungspflichten des ASt
24


Zur Gewährung rechtlichen Gehörs, Form der Entscheidung und zu den Rechtsmitteln vgl § 124 ZPO Rn 5. Die Erklärung des ASt darüber, ob sich seine wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse geändert haben, ist nach Abs 4 in dem nach § 117 Abs 3 ZPO eingeführten Formular zu erklären.
Auf Verlangen des Gerichts muss sich der ASt gem Abs 1 S 3 jederzeit auf verlangen erklären und seine Angaben glaubhaft machen (bisher schon: OLG Köln 4 WF 177/11, juris). So kann die Weigerung der Vorlage von ungeschwärzten Kontoauszügen zur Aufhebung führen (OLG Schleswig FF 2011, 260). Für die Aufforderung zur Vorlage ungeschwärzter Kontoauszüge bedarf es keines besonderen „Verdachts“ (OLG Brandenburg Rpfleger 2015, 152).
Wesentliche Änderungen, die zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse führen (oben Rn 8), sind nach Abs 2 S 1 unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, zu erklären.
Für das Überprüfungsverfahren hat das Gericht dieselben Befugnisse wie im Erstprüfungsverfahren. Abs 4 S 2 verweist insoweit auf § 118 Abs 2 ZPO (dort Rn 16, 22 ff).
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Für den Fall, dass die Partei ihrer Erklärungspflicht nicht nachkommt, sieht § 124 Nr 2 ZPO die Aufhebung der Bewilligung vor (su § 124 ZPO Rn 13). Die Pflicht wird nur auf Verlangen des Gerichts, dh auf eine hinreichend konkretisierte (OLG Nürnberg FamRZ 1995, 750) gerichtliche Anfrage im Einzelfall, begründet (OLG München FamRZ 1992, 702).
Die Aufforderung wie der Beschluss sind nicht an die Partei, sondern an den (früheren) Prozessbevollmächtigten zuzustellen (BGH MDR 2011, 183–184 u 1314), denn das Überprüfungsverfahren gehört zum Rechtszug iSv § 172 Abs 1 S 1 ZPO (aA 10. Aufl mwN zur überholten OLG-Rspr). Hat sich für das Abänderungsverfahren ein anderer Anwalt bestellt, ist an diesen zuzustellen (OLG Koblenz FamRZ 2009, 898).
Eine mit der Aufforderung zur Erklärung über die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse gesetzte Frist ist keine Ausschlussfrist. Selbst im Beschwerdeverfahren ist neues Vorbringen zu berücksichtigen (OLG Hamm AGS 2015, 192; OLG Celle OLGR 2009, 481; OLG Köln FamRZ 2009, 186; aA OLG Naumburg FamRZ 2006, 216).
Zum Umfang der gerichtlichen Aufklärungspflicht: OLG Hamm FamRZ 1996, 1291.





Kapitel II Zivilprozessordnung › § 121 Beiordnung eines Rechtsanwalts






§ 121 Beiordnung eines Rechtsanwalts
(1) Ist eine Vertretung durch Anwälte vorgeschrieben, wird der Partei ein zur Vertretung bereiter Rechtsanwalt ihrer Wahl beigeordnet.
(2) Ist eine Vertretung durch Anwälte nicht vorgeschrieben, wird der Partei auf ihren Antrag ein zur Vertretung bereiter Rechtsanwalt ihrer Wahl beigeordnet, wenn die Vertretung durch einen Rechtsanwalt erforderlich erscheint oder der Gegner durch einen Rechtsanwalt vertreten ist.
(3) Ein nicht in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassener Rechtsanwalt kann nur beigeordnet werden, wenn dadurch weitere Kosten nicht entstehen.
(4) Wenn besondere Umstände dies erfordern, kann der Partei auf ihren Antrag ein zur Vertretung bereiter Rechtsanwalt ihrer Wahl zur Wahrnehmung eines Termins zur Beweisaufnahme vor dem ersuchten Richter oder zur Vermittlung des Verkehrs mit dem Prozessbevollmächtigten beigeordnet werden.
(5) Findet die Partei keinen zur Vertretung bereiten Anwalt, ordnet der Vorsitzende ihr auf Antrag einen Rechtsanwalt bei.
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I. Regelungsinhalt
1


§ 121 bestimmt, unter welchen Voraussetzungen einer Partei, der PKH bewilligt wird, ein Rechtsanwalt beigeordnet werden muss oder kann.
Hierbei regelt Abs 1 den Fall der vorgeschriebenen Vertretung durch Anwälte („Anwaltsprozess“) und Abs 2 den Fall der nicht vorgeschriebenen Vertretung durch Anwälte („Parteiprozess“).
Nach Abs 3 kann ein auswärtiger Anwalt nur beigeordnet werden kann, wenn Mehrkosten dadurch nicht verursacht werden. Dies gilt für Partei-, wie Anwaltsprozesse.
Abs 4 enthält Bestimmungen über die beschränkte Beiordnung eines Anwalts (Beweisaufnahme- und Verkehrs-Anwalt) und Abs 5 schließlich solche für den Fall, dass kein Anwalt zur Vertretung bereit ist (Notanwalt).








II. Beiordnung im Anwaltsprozess, Abs 1
2


Die Anwaltsprozesse sind in § 78 ZPO geregelt. Zu ihnen gehören die Verfahren vor den Landgerichten und vor Gerichten des höheren Rechtszugs. Für Familiensachen vgl nun § 78 FamFG. Handelt es sich um einen solchen Prozess, ist der Partei bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen stets – auch ohne Antrag – mit der Bewilligung der PKH ein Anwalt beizuordnen. Hierauf hat die Partei einen Rechtsanspruch.
Hat im Anwaltsprozess ein RA für die von ihm vertretene Partei PKH beantragt, enthält der Bewilligungsantrag in der Regel stillschweigend einen Beiordnungsantrag (OLG München FamRZ 2002, 1196; Groß FPR 2002, 513). Bei Prozessführung durch einen Versicherer besteht jedoch kein Grund, dem Versicherungsnehmer einen Rechtsanwalt beizuordnen (§ 7 Abs 4 Nr 5 iVm § 10 Abs 5 AKB, vgl KG NZV 1988, 228).








III. Freie Wahl des Anwalts
3


Die Partei kann einen Anwalt ihres Vertrauens frei wählen. Es darf jedoch kein Anwalt gewählt werden, der die Partei nach den gesetzlichen Vorschriften nicht vertreten darf. Dazu Rn 19.









1. Standesrechtliche Vertretungsverbote
4


Nach § 45 Nr 2 BRAO darf ein Anwalt nicht tätig werden, wenn er eine andere Partei in derselben Sache bereits im entgegengesetzten Interesse beraten oder vertreten hat. Wird ein solches Verhalten festgestellt, so ist die Beiordnung des Anwalts, die bereits erfolgt war, wieder aufzuheben (OLG Celle FamRZ 1983, 1045; OLG Schleswig SchlHA 1982, 197; vgl zu Bürogemeinschaften OLG Bremen MDR 2008, 998; OLG Hamburg FamRZ 2009, 631). Vorausgesetzt wird ferner, dass der Anwalt zur Übernahme des Mandats bereit ist. Die Partei soll einem Anwalt ihr Mandat nicht aufzwingen können. Der Anwalt kann deshalb eine Übernahme im Rahmen der BRAO und der Grundsätze des anwaltlichen Standesrechts ablehnen. Eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung zum Abschluss des Vertretungsvertrages begründet nur die Beiordnung nach Abs 5 (vgl BGHZ 27, 163, 166).
Ein Verstoß gegen Vertretungsverbote kann die Aufhebung der Beiordnung rechtfertigen (BGH MDR 2013, 431 f).










2. Ausübung des Wahlrechts
5


Die Wahl des Anwalts und dessen Bereitschaft können ausdrücklich oder schlüssig erklärt werden. Häufig stellt bereits der von der Partei ausgewählte Anwalt den PKH-Bewilligungsantrag. In diesem Fall ist anzunehmen, dass die Partei ihr Wahlrecht ausgeübt hat und der Anwalt zur Vertretung bereit ist (OLG Düsseldorf MDR 1981, 502; OLG Köln MDR 1983, 847). Hat die Partei noch keine Wahl getroffen, ist sie vom Gericht dazu aufzufordern. Findet sie keinen zur Vertretung bereiten Anwalt, ist nach Abs 5 zu verfahren. So ist auch in Fällen fristgebundener Rechtsverfolgung mit Vertretungszwang zu verfahren. Den PKH-Antragsteller trifft mangels ausdrücklicher gesetzlicher Verpflichtung keine Obliegenheit, einen vertretungsbereiten RA ausfindig zu machen und diesen dem Gericht innerhalb der Rechtsmittelfrist zu benennen (VGH Ba-Wü DÖV 2002, 579; aA OVG Münster NVwZ-RR 2001, 612).
Beantragt die Partei die Beiordnung eines bestimmten Anwalts und behauptet, dieser sei zur Vertretung bereit, kann sich in Zweifelsfällen eine Rückfrage bei dem benannten Anwalt empfehlen (Schuster Prozesskostenhilfe § 121 Rn 5). Die in der irrigen Annahme, der Anwalt sei zur Übernahme des Mandats bereit, erfolgte Beiordnung ist aber wirksam. Jedoch kann die Aufhebung der Beiordnung in Frage kommen, weil wichtige Gründe iSd § 48 Abs 2 BRAO vorliegen. Solche sind regelmäßig nur dann gegeben, wenn dem Anwalt die Tätigkeit für die Partei tatsächlich oder rechtlich unmöglich ist oder das Vertrauensverhältnis als so tiefgreifend gestört anzusehen ist, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr zumutbar erscheint.










3. Selbstvertretung
6


Möglich ist die Selbstvertretung im Anwendungsbereich des § 121 Abs 2 (weiter: AG Holzminden FamRZ 2002, 760; Hartmann in Baumb/Lauterb § 121 Rn 26; keine Selbstvertretung auch hier: OLG Frankfurt FamRZ 2001, 1533; BAG NZA 2008, 375; OLG München OLGR 2009, 156). Ist hingegen nach Abs 1 eine Vertretung durch Anwälte vorgeschrieben, ist die Beiordnung zwingend. Dies gilt auch, wenn die antragstellende Partei (zB der Insolvenzverwalter) selbst RA ist (BGH NJW 2002, 2179).
Zur Vergütung bei Selbstbeiordnung vgl KG NJW 2009, 2754.










4. Doppelfunktion des Anwalts als Pfleger/Betreuer
7


Der Beiordnung steht nicht entgegen, dass der Anwalt bereits als Pfleger (OLG Bremen NJW-RR 1986, 309; OLG Hamm FamRZ 1995, 747; OLG Köln FamRZ 2003, 1397; OVG Berlin ZEV 2000, 66: Nachlasspfleger; aA OVG Bremen Rpfleger 1986, 12 m abl Anm Damrau) oder Betreuer (LSG Nds NZS 1995, 240; Klüsener FamRZ 1994, 487; OLG Hamm FamRZ 2000, 763) für die Partei bestellt worden ist.










5. Beiordnung ersetzt nicht Mandat
8


Die Beiordnung begründet allein begründet im Verhältnis zur Partei kein Mandat.
Nach allgemeinen Regeln ist vielmehr eine Bevollmächtigung nach §§ 164, 670 BGB erforderlich, vgl Rn 12. Entzieht eine Partei dem beigeordneten Anwalt das Mandat, so endet folglich dessen Vertretungsbefugnis (OLG Koblenz FamRZ 1986, 375; OLG Bamberg JurBüro 1987, 297; OLG Zweibrücken JurBüro 1998, 315; aA OLG Frankfurt FamRZ 1990, 765). Die Beiordnung ist aufzuheben (OLG Nürnberg MDR 2003, 713; einschr OLG Bamberg JurBüro 1989, 1589: Aufhebung der Beiordnung nur, wenn auch der Anwalt dies beantragt).










6. Austausch des Anwalts aus wichtigem Grund
9


Die Aufhebung der Beiordnung des einer Partei gem § 121 ZPO beigeordneten Rechtsanwalts setzt nach § 48 Abs 2 BRAO das Vorliegen wichtiger Gründe voraus. Das ist der Fall, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant nachhaltig und tief greifend gestört ist (BGH NJW-RR 1992, 189). Eine unangemessene Äußerung des Ehegatten der Partei über den Rechtsanwalt kann nicht bereits die Annahme eines tief greifenden Vertrauensverlustes rechtfertigen, insbesondere wenn die Partei gegenüber dem Gericht geltend macht, weiter von dem beigeordneten Anwalt vertreten werden zu wollen (BGH RVGreport 2011, 37).
Ein Anspruch auf Beiordnung eines anderen Anwalts besteht nur, wenn die Kündigung aus wichtigem Grund geschah oder wenn die neue Beiordnung nicht zu Mehrkosten für die Landeskasse führt (HessVGH JurBüro 1987, 1563; OLG Bamberg aaO; OLG Frankfurt MDR 1988, 501; OLG Celle NdsRPfl 1990, 155; BayObLG JurBüro 1990, 761; OLG Köln JurBüro 1992, 619 = FamRZ 1992, 966; OLG Zweibrücken JurBüro 1994, 749; AG Charlottenburg FamRZ 1995, 749; OLG Brandenburg FamRZ 2002, 39).
Als einfache Formel kann auch gelten, dass die bedürftige Partei nur dann einen Anspruch auf Entpflichtung und Beiordnung eines neuen Anwalts hat, wenn sie Gründe anführt, die auch eine nicht auf PKH angewiesene Partei dazu bewogen hätten, sich von ihrem Wahlanwalt zu trennen (OLG Köln JurBüro 1995, 534). Beantragen Partei und beigeordneter Anwalt übereinstimmend die Aufhebung der Beiordnung, ist diesem Antrag stattzugeben. Ein anderer Anwalt ist jedoch nur beizuordnen, wenn die Partei das Mandat aus objektiv triftigem Grund entzogen hat (OLG Frankfurt FamRZ 2001, 237). Nach aA steht ein Antragsrecht nur dem Anwalt, nicht der Partei zu (OLG Brandenburg aaO). Ordnet das Gericht einen neuen Anwalt bei, so darf dessen Vergütungsanspruch ohne seine Zustimmung nicht eingeschränkt werden (OLG Celle aaO; OLG Köln FF 2002, 33; OLG Hamm FamRZ 2006, 1551; aA OLG Bremen JurBüro 1993, 51). Welche Gebühren welchem der beiden Anwälte aus der Staatskasse zu erstatten sind, wird erst im späteren Festsetzungsverfahren entschieden. Eine gebührenrechtliche Beschränkung ist für dieses Verfahren nicht bindend (OLG Köln aaO). Die Beiordnung eines weiteren (Unter-)Bevollmächtigten im Falle der urlaubsbedingten Terminsabwesenheit des Bevollmächtigten ist nicht zulässig (OLG Brandenburg AnwBl 1996, 54).


10


Ein wichtiger Grund für die Aufhebung der Beiordnung kann auch darin liegen, dass eine wesentliche Grundlage für die Beiordnung entfällt und auch Kostengründe die weitere Beiordnung nicht erfordern (OLG Bamberg FamRZ 2001, 633).










7. Beiordnung einer Sozietät/Anwaltsgesellschaft
11


Im Rahmen der Bewilligung von PKH kann der bedürftigen Partei eine Rechtsanwaltssozietät beigeordnet werden (BGH MDR 2009, 104; aA 9. Aufl mwN). § 121 Abs 1 ist im Lichte des Art 12 Abs 1 GG verfassungskonform dahin auszulegen, dass nicht nur eine persönliche Beiordnung eines einzelnen Rechtsanwalts gestattet wird. Demnach kann eine Rechtsanwaltsgesellschaft iSv § 59c Abs 1 BRAO, eine Partnerschaftsgesellschaft iSv § 7 Abs 4 PartGG oder auch eine Sozietät in Form einer GbR beigeordnet werden. Dass (auch) andere als Anwälte Geschäftsführer einer Gesellschaft sind, hindert die Beiordnung ebenfalls nicht (OLG Nürnberg NJW 2013, 948).
Jedoch ist in Hinblick auf das Mehrkostenverbot des Abs 3 darauf zu achten, dass das Gericht die Beiordnung einer überörtlich tätigen Sozietät von der Zusage abhängig macht, auf die Erstattung von Reisekosten für Sozien entfernt gelegenen Niederlassungen zu verzichten oder – wie zu Rn 49 vorgeschlagen – den Antrag auf Beiordnung dahin auszulegen, dass er einen solchen Verzicht enthalte. Die Beiordnung sollte dann entsprechend beschränkt werden.









IV. Wirkung der Beiordnung
12


Die Beiordnung als solche begründet weder ein Auftragsverhältnis noch eine Vollmacht (BGH JurBüro 1973, 629, 630), denn die Rechtsbeziehungen des Anwalts zur Partei beurteilen sich nach den §§ 164, 670 ff BGB.









1. Pflichten kraft Beiordnung
13


Der beigeordnete Anwalt hat allerdings auch ohne Vollmachtserteilung Fürsorge-, Belehrungs- und Betreuungspflichten, etwa dahingehend, ob Maßnahmen zu treffen und Fristen zu wahren sind (BGHZ 60, 255, 258 f). Die Verletzung dieser Pflichten kann Schadensersatzforderungen begründen (BGHZ 30, 226 ff). Im eigenen Interesse wird er die mittellose Partei auf ihre Gebührenpflicht für den Fall der PKH-Versagung hinweisen (OLG Koblenz JurBüro 1998, 307; einschr Wielgoss JurBüro 1999, 293). Wird der Anwalt tätig, können Ansprüche gegen die Staatskasse entstehen (BAG ZIP 1980, 804). Das eigentliche Auftragsverhältnis wird erst durch die Vollmachtserteilung begründet. Von diesem Zeitpunkt an sind Zustellungen und Mitteilungen an den beigeordneten Anwalt zu richten (§ 172 ZPO).
Wird einer Partei ein nicht vorher ausgewählter und noch nicht für sie tätig gewesener Rechtsanwalt beigeordnet, so beginnt die Frist für die Nachholung einer infolge des PKH-Verfahrens versäumten fristgebundenen Rechtshandlung mit der Zustellung des Beiordnungsbeschlusses an den Beteiligten persönlich und nicht mit der Zustellung an den Rechtsanwalt (BSG MDR 1983, 877).










2. Rückwirkende Beiordnung
14


Die rückwirkende Beiordnung kommt ebenso wie die rückwirkende Bewilligung von PKH nur in Betracht, wenn der Antrag und die zur Entscheidung erforderlichen Unterlagen vor Abschluss der Instanz bei Gericht eingegangen sind (LG Bayreuth JurBüro 1982, 1735; weitergehend OLG Karlsruhe FamRZ 2001, 1155 u MDR 2007, 1447: Beiordnung auf nachträglichen Antrag nach Verfahrensabschluss). Wird über einen rechtzeitig gestellten PKH-Antrag ohne sachlichen Grund erst bei Beendigung der Instanz entschieden und PKH bewilligt, so soll mit Rücksicht auf den verfassungsrechtlichen Grundsatz des fairen Verfahrens und des Vertrauensschutzes in der Regel die beantragte Beiordnung auch dann zu gewähren sein, wenn die Voraussetzungen des § 121 Abs 1 oder 2 nicht erfüllt sind (OLG Bamberg FamRZ 1990, 538). Zur Frage der rückwirkenden Beiordnung im Beschwerdeverfahren nach gewährter PKH für die Nebenklage trotz abgeschlossener Hauptverhandlung und Verurteilung wegen des Nebenklagedelikts vgl OLG Karlsruhe NStZ 1983, 42; LG Duisburg AnwBl 1986, 343.










3. Umfang der Beiordnung
15


Zu erwähnen ist noch, dass sich der Umfang der Beiordnung nach den für jede Instanz gesondert ausgesprochenen Bewilligungsbeschlüssen für die PKH richtet. Danach bestimmt sich gem § 48 Abs 1 RVG auch die Vergütung des Rechtsanwalts (zur Wirkung der PKH-Bewilligung und Anwaltsbeiordnung für nur einen von mehreren Streitgenossen vgl LG Berlin JurBüro 1996, 434; OLG Köln NJW-RR 1999, 725 u oben § 114 ZPO Rn 28). § 48 Abs 2 u 3 RVG geben Auslegungsregeln. Die Beiordnung kann sich auf die in einem Scheidungsfolgenvergleich enthaltene Schuldenregelung erstrecken, auch soweit hierbei andere als Ansprüche aus dem ehelichen Güterrecht betroffen sind (OLG Zweibrücken JurBüro 1983, 1522 mwN).
Wurde der Klagepartei PKH für das Revisionsverfahren bewilligt und ein BGH-Anwalt beigeordnet, so umfasst die Beiordnung auch die Vertretung im Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH. Eine Entpflichtung kommt nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes in Betracht. Ein Anwaltswechsel ist insbesondere dann nicht veranlasst, wenn die Vorlage bereits bei Beiordnung absehbar war (BGH NJW 2014, 1539).










4. Zulassung als Voraussetzung der Beiordnung
16


Beigeordnet werden kann – wie auch in den anderen Fällen des § 121 – nur ein zugelassener Rechtsanwalt. Die Beiordnung eines Referendars oder anderer Justizbeamter ist nicht möglich. Dagegen stehen Rechtsbeistände und Prozessagenten, die nach § 209 BRAO in die Rechtsanwaltskammer aufgenommen worden sind, einem RA iSd Abs 2 gleich (§ 25 EGZPO) und können beigeordnet werden. Eine Beiordnung anderer Rechtsbeistände oder Prozessagenten scheidet aus (BGH NJW 2003, 2244). Beigeordnet werden kann aber auch eine RA-GmbH (OLG Nürnberg NJW 2002, 3715).










5. Beiordnung bei Verweisung des Rechtsstreits
17


Im Falle der Verweisung des Rechtsstreits gem § 281 ZPO ist der Partei grds ein neuer, bei dem nun tätigen Gericht zugelassener Rechtsanwalt beizuordnen (OLG Düsseldorf NJW-RR 1991, 63). Zur Frage, inwieweit hierbei erneut die Erfolgsaussicht geprüft werden darf, vgl BAG NJW 1993, 751 u § 119 ZPO Rn 33 f.










6. Vertretungsbereitschaft des Anwalts
18


Der Anwalt muss zur Vertretung bereit sein. Die Bereitschaft ergibt sich stets aus dem Tätigwerden für die Partei. Vgl iÜ Rn 8.









V. Beiordnung im Parteiprozess, Abs 2
19


Im Parteiprozess gelten für die Beiordnung zunächst dieselben Grundsätze wie zu Abs 1. Zu beachten ist das Antragserfordernis als unverzichtbare gesetzliche Voraussetzung (VGH Ba-Wü JurBüro 1989, 124).









1. Voraussetzungen für die Beiordnung
20


Hinzu kommt, dass eine der beiden Voraussetzungen des Abs 2 erfüllt sein muss, nämlich
	–
	dass die anwaltliche Vertretung erforderlich erscheint oder

	–
	dass der Gegner anwaltlich vertreten ist.


Liegen die Voraussetzungen vor, was sich sowohl nach objektiven als auch nach subjektiven Merkmalen bestimmt (OLG Zweibrücken JurBüro 1986, 610), so muss das Gericht beiordnen; ein Ermessen steht dem Gericht insoweit nicht zu.
Die Regelung des Abs 2 soll gewährleisten, dass der hilfsbedürftigen Partei auch in den Fällen ein Rechtsanwalt zur Seite steht, in denen eine Vertretung durch Anwälte zwar nicht vorgeschrieben ist, aber sachlich geboten erscheint. Neben dem Parteiprozess kommen hier hauptsächlich Zwangsvollstreckungsverfahren in Betracht.
Abs 2 bezieht sich jedoch nicht nur auf Fälle, in denen das Verfahren des gesamten Rechtszugs, für den PKH bewilligt wird, nicht dem Anwaltszwang unterliegt. Die Regelung greift auch ein, soweit nur für Teile des Verfahrens, insbesondere für einzelne Prozesshandlungen, eine anwaltliche Vertretung nicht vorgeschrieben ist (BGH NJW 1984, 2413; BayObLG NJW-RR 1990, 1033; SchlHOLG JurBüro 1992, 486).










2. Erforderlichkeit anwaltlicher Vertretung, Abs 2 Hs 2 Alt 1
21


Sachliche Voraussetzung der Beiordnung nach Abs 2 Hs 2 Alt 1 ist deren Erforderlichkeit.











a) Einzelfallprüfung
22


Sie beurteilt sich im Einzelfall nach den rechtlichen oder tatsächlichen Schwierigkeiten des Rechtsstreits wie auch nach der Rechtsgewandtheit der Partei, ihrer Fähigkeit zum mündlichen und schriftlichen Ausdruck und der Bedeutung der Sache (BVerfG NJW-RR 2007, 1713; BGH NJW-RR 2009, 794 f). Auch eine besondere, vom allgemeinen Prozessrecht stark abweichende Verfahrensart kann die Beiordnung nahe legen (BGH FamRZ 2007, 1968). Ausschlaggebend ist auch hier der Zeitpunkt der Entscheidungsreife (OLG Köln FamRZ 1999, 1146).
Entscheidend ist, ob ein bemittelter Rechtssuchender in der Lage des Unbemittelten vernünftigerweise einen Anwalt mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt hätte (BVerfG aaO). Die gebotene Einzelfallprüfung soll eine Herausbildung von Regelsätzen, nach denen der mittellosen Partei für bestimmte Verfahren immer oder grds ein Anwalt beizuordnen sei, nur in engen Grenzen zu lassen (BGH NJW-RR 2009, 794 f).












b) Beiordnung in der Praxis der Regelfall
23


In der Praxis wird heute der Antrag auf Beiordnung eines Anwalts nur schwer zurückzuweisen sein, weil kaum ein Laie in der Lage ist, einen Rechtsstreit selbst ohne die Gefahr materiell-rechtlicher oder prozessualer Nachteile zu führen. Denn auch eine verständige bemittelte Partei wird einen Anwalt immer dann beauftragen, wenn sie Gefahr läuft, bei Rechtsverfolgung ohne anwaltliche Hilfe Nachteile zu erleiden. Es wird also grds eine Beiordnung in Betracht kommen, es sei denn, dass der Einzelfall (formell- und materiell-)rechtlich so einfach gelagert ist, dass anwaltliche Unterstützung entbehrlich erscheint. Die Rechtspraxis zeigt, dass die Anwaltsvertretung auch in Parteiverfahren heute üblich ist.












c) Typische Fallgruppen
24


Die vorgenannten Grundsätze gelten vor allem für den kontradiktorischen Zivilprozess. Auf andere Verfahrensarten ist die Vorschrift nicht uneingeschränkt anzuwenden. Vielmehr ist die jeweilige Verfahrensnorm sinngemäß daraufhin auszulegen, ob für das betreffende Verfahren der zivilprozessuale Grundsatz der Waffengleichheit eine Anwaltsbeiordnung ebenfalls gebietet.













aa) Arbeitsgerichtliche Verfahren
25


Im arbeitsgerichtlichen Verfahren ist in jedem Antrag auf PKH nach § 114 ZPO als „Minus“ auch ein solcher auf Beiordnung eines Rechtsanwalts nach § 11a ArbGG zu sehen (LAG Bremen Rpfleger 1986, 279; LAG BaWü JurBüro 1988, 904; LAG Düsseldorf JurBüro 1987, 440). Eine Beiordnung ist aber zB nicht erforderlich, wenn eine unstreitige Lohnforderung lediglich der Titulierung bedarf (LAG Düsseldorf JurBüro 1989, 1447). Bei gewerkschaftlich organisierten ASt soll die Beiordnung eines Anwalts gem § 121 Abs 2 in Analogie zu § 11a Abs 1 ArbGG nur dann in Frage kommen, wenn der ASt nicht durch ein Mitglied oder den Angestellten einer Gewerkschaft vertreten werden kann (Brommann RdA 1984, 342; zur Zumutbarkeit s o § 115 ZPO Rn 88). Unabhängig davon ist die Beiordnung eines Anwalts auch dann unzulässig, wenn der Gegner zwar durch einen Volljuristen vertreten wird, der aber nicht Rechtsanwalt ist oder nicht als solcher auftritt (LAG Düsseldorf JurBüro 1986, 936). Zu den Antragserfordernissen vgl Dänzer-Vanotti NZA 1985, 619.
Schließlich prüft das Arbeitsgericht eine Beiordnung nach § 11a ArbGG auch dann von Amts wegen, wenn die Voraussetzungen für die Bewilligung von PKH nach §§ 114 ff nicht vorliegen (LAG Sachsen-Anhalt JurBüro 1998, 29 u AnwBl 1998, 544).














bb) Familiensachen/FamFG-Verfahren
26


Zu Sachen in der Zuständigkeit der Familiengerichte sowie FamFG-Sachen vgl nunmehr § 78 FamFG Rn 4 ff.














cc) Insolvenzverfahren
27


Die Beiordnung im Insolvenzverfahren kommt nur noch unter den zu § 114 ZPO Rn 7 dargelegten Voraussetzungen überhaupt in Frage, also für Gläubiger, nicht aber für den Schuldner (insoweit §§ 4a–d InsO; zu Recht: BGH WM 2006, 1035 u VuR 2008, 154). Bei der Frage, ob dem Gläubiger ein Anwalt beizuordnen ist, ist zu berücksichtigen, dass die Regelung des § 121 Abs 2 Alt 2 auf den reinen Parteiprozess zugeschnitten ist.














dd) Mahnverfahren
28


Für das Mahnverfahren ist die Notwendigkeit der Beiordnung eines Rechtsanwalts regelmäßig zu verneinen (BGH MDR 2010, 585). Der Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids erfordert im Hinblick auf die Formalisierung des Antragsverfahrens keine besonderen Rechtskenntnisse oder geschäftlichen Erfahrungen (OLG Nürnberg MDR 1997, 1068). Auch eine ungewandte Partei wird deshalb regelmäßig in der Lage sein, sich dieses Verfahren ohne anwaltliche Beratung nutzbar zu machen. Etwas anderes kann nach der Generalformel (Rn 22) dann gelten, wenn die Partei in persönlichen oder geschäftlichen Angelegenheiten völlig ungewandt ist.
Auch die anwaltliche Vertretung des Gegners allein ist nicht geeignet, die Beiordnung eines Verfahrensbevollmächtigten zu begründen. § 121 Abs 2 2. Fall ZPO (dazu Rn 38 ff) steht dem nicht entgegen. Diese Bestimmung, die Ausdruck des auf Art 3 Abs 1 GG gestützten Grundsatzes der Waffengleichheit ist (BVerfG NJW 1988, 2597), bezieht sich nicht auf das Mahnverfahren, das lediglich eine formale Gegnerschaft aufweist (BGH aaO). Die Entscheidung, ob für den Fall des Widerspruchs die Durchführung des streitigen Verfahrens beantragt wird (§ 696 Abs 1 ZPO), kann jeder Antragsteller selbst treffen. Sie ist auch nicht vom Verhalten des Antragsgegners abhängig. Der Widerspruch bedarf keiner Begründung, eine Erwiderung des Antragstellers im Mahnverfahren ist nicht vorgesehen. Zudem kann der Antrag auf Durchführung des streitigen Verfahrens seitens des Antragstellers bereits im Mahnbescheidsantrag gestellt werden, was in der Regel auch geschieht. Die kontradiktorische Auseinandersetzung der Antragsparteien wird nicht im Mahnverfahren, sondern im nachfolgenden Streitverfahren ausgetragen.














ee) Sozialgerichtsverfahren
29


Im Sozialgerichtsverfahren kann die Erforderlichkeit der Beiordnung nicht allein mit dem pauschalen Hinweis auf den Amtsermittlungsgrundsatz abgelehnt werden (BVerfG NJW 1997, 2103). Es ist vielmehr eine Einzelfallprüfung durchzuführen (BVerfG FamRZ 2002, 531). Zur Erforderlichkeit der Beiordnung im Rentenverfahren vor dem Sozialgericht siehe LSG NRW AnwBl 1986, 456, in Verfahren nach dem Schwerbehindertengesetz: LSG NRW FamRZ 1989, 1315.














ff) Strafverfahren













(1) Adhäsionsverfahren
30


Für den ASt und den Angeschuldigten im Adhäsionsverfahren (§§ 403 ff StPO) ist § 121 Abs 2 ZPO gem § 404 Abs 5 StPO mit der Maßgabe anzuwenden, dass dem Angeschuldigten sein gewählter Verteidiger, dem ASt, der sich im Hauptverfahren des Beistandes eines Rechtsanwalts bedient, dieser beigeordnet werden soll.
Diese PKH-Beiordnung ist auch dann erforderlich, wenn dem Antragsteller als Nebenkläger bereits gem § 397a Abs 1 StPO ein Beistand bestellt wurde. Anderenfalls ist der Rechtsanwalt nicht befugt, für den Nebenkläger vermögensrechtliche Ansprüche gegen den Angeklagten im Adhäsionsverfahren einzuklagen und seine diesbezüglichen Gebühren gegen die Staatskasse geltend zu machen (BGH NJW 2001, 2486; OLG Hamm JurBüro 2001, 530; LG Bückeburg NdsRpfl 2001, 135).
Die Beiordnung eines Pflichtverteidigers im Strafverfahren umfasst nicht die anwaltliche Tätigkeit im Adhäsionsverfahren (OLG Jena RPfleger 2008, 529; OLG Zweibrücken JurBüro 2006, 643; OLG Bamberg NStZ-RR 2009, 114; OLG Düsseldorf StRR 2012, 283).
















(2) Nebenkläger
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Im Strafverfahren wird dem Nebenkläger nach dem durch das Zeugenschutzgesetz vom 30.4.1998 (BGBl I S 820) geänderten Abs 1 des § 397a StPO bei bestimmten schweren Delikten ein Rechtsanwalt unabhängig von den subjektiven Voraussetzungen der PKH beigeordnet. Voraussetzung ist, dass die Befugnis zum Anschluss auf den in § 395 Abs 1 Nr 1 Bst a, Nr 2 StPO genannten Taten beruht, die Verbrechen sein müssen. Handelt es sich bei den in Nr 1a genannten Taten um Vergehen oder um eine Tat nach § 225 StGB, so haben diejenigen Nebenkläger Anspruch auf einen Beistand, die im Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht sechzehn Jahre alt sind. In allen anderen Fällen ist dem Nebenkläger für die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts PKH dann zu bewilligen, wenn die Sach- und Rechtslage schwierig ist, der Verletzte seine Interessen selbst nicht ausreichend wahrnehmen kann oder ihm dies nicht zuzumuten ist (zur PKH-Bewilligung und Berufung des Nebenklägers: Mümmler JurBüro 1988, 1127).
Zur Bestellung des Beistands im Klageerzwingungsverfahren vgl OLG Hamm NStZ-RR 2000, 244 u NJW 2003, 3286. § 121 Abs 1 bis 3 findet keine Anwendung. PKH ist jedoch gem § 115 Abs 3 ZPO nicht zu gewähren, wenn das Vierfache einer zu leistenden PKH-Rate den dem Nebenkläger im Falle der antragsgemäßen Beiordnung eines Rechtsanwalts aus der Staatskasse zu erstattenden Betrag nicht übersteigt (BGH JurBüro 1995, 425). Der Rechtsanwalt ist entspr § 142 Abs 1 StPO durch den Vorsitzenden des Gerichts möglichst aus der Zahl der bei einem Gericht des Gerichtsbezirks zugelassenen Rechtsanwälte auszuwählen. Die PKH kann auch hier rückwirkend über den Zeitpunkt hinaus nicht bewilligt werden, zu dem erstmals ein vollständiges, genehmigungsfähiges Gesuch vorliegt (BGH JurBüro 1992, 823). Die Bewilligung von PKH gem § 397a Abs 2 StPO kommt nur in Betracht, wenn die Voraussetzungen für die Bestellung eines Beistands nicht vorliegen (BGH NJW 1999, 2380 u NStZ 2000, 218 – st Rspr).
Die Entscheidung über die Versagung von PKH für die Nebenklage ist gem § 397a Abs 3 StPO anfechtbar, wenn im Zeitpunkt der Zulassung der Nebenklage ein von den Voraussetzungen der PKH unabhängiger Anspruch auf Bestellung eines Beistands nach § 397a Abs 1 StPO bestanden hat (OLG Köln NStZ-RR 2000, 285). Ist dem Nebenkläger ein Beistand nach dieser Vorschrift bestellt worden, gilt diese Beiordnung, anders als nach § 397a Abs 2 StPO, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens fort (BGH Beschl v 31.5.1999 – 5 StR 223/99; Beschl v 31.8.1999 – 1 StR 367/99; Beschl v 9.2.2000 – 5 StR 612/99; OLG Düsseldorf NStZ-RR 2000, 148).
















(3) Beistand eines Verletzten
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§ 397a StPO gilt entspr auch für die Beiordnung eines Rechtsanwalts als Beistand eines Verletzten, der zwar nebenklageberechtigt ist, eine Anschlusserklärung aber nicht abgibt (§ 406g StPO). § 406 StPO ist in Strafverfahren gegen Jugendliche wegen des Ausschlusses der Nebenklage nicht anwendbar (BVerfG NJW 2002, 1487).
Zur PKH im Privatklageverfahren vgl LG Essen NStZ 1986, 329 m Anm Dehn; OLG Düsseldorf NStZ 1989, 92.
















(4) Zeugenbeistand
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Nach dem durch das Zeugenschutzgesetz vom 30.4.1998 (BGBl I S 820) in die StPO eingefügten § 68b kann darüber hinaus Zeugen, die noch keinen anwaltlichen Beistand haben, für die Dauer ihrer Vernehmung ein Rechtsanwalt beigeordnet werden. Dies gilt für richterliche und staatsanwaltliche Vernehmungen (§ 161a Abs 1 S 2 StPO). Voraussetzung ist, dass der Zeuge seine Befugnisse bei der Vernehmung nicht selbst wahrnehmen kann und seinen schutzwürdigen Interessen auf andere Weise nicht Rechnung getragen werden kann. Die Gründe dafür können in seiner Person oder im Gegenstand der Vernehmung liegen. Bei bestimmten Delikten muss unter den genannten Voraussetzungen eine Beiordnung erfolgen. Sie wird vom Vorsitzenden des Gerichts vorgenommen. Der Zeuge ist zu beteiligen (§§ 141 Abs 4, 142 Abs 1 StPO). Die Entscheidung des Vorsitzenden ist unanfechtbar.
















(5) Strafvollzug
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Zur Frage, ob in Verfahren nach dem Strafvollzugsgesetz die Bestellung eines Pflichtverteidigers nach Maßgabe der StPO möglich ist oder die Bewilligung von PKH in Frage kommt, siehe LG Osnabrück StV 1986, 351 m Anm Dopslaff; LG Regensburg JurBüro 1988, 1058; OLG Koblenz NStZ-RR 1997, 187; BVerfG StV 2002, 272.















gg) Verwaltungsgerichtliche Verfahren
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In verwaltungsgerichtlichen Verfahren nach § 188 S 1 VwGO kann PKH im Allgemeinen nicht bewilligt werden, wenn die Beiordnung eines Rechtsanwalts nicht in Frage kommt (BVerwG NVwZ-RR 1989, 665; OVG Hamburg NVwZ-RR 2001, 805). In Hochschulzulassungsverfahren erscheint diese wiederum erforderlich (OVG Hamburg NVwZ-RR 2001, 68). Auch in Disziplinarverfahren nach dem BDG sind die PKH-Vorschriften nicht anwendbar (BVerwG NVwZ-RR 1997, 664).














hh) Verfassungsbeschwerde
36


Im Verfassungsbeschwerdeverfahren gelten strenge Maßstäbe. Ein Anwalt wird nur beigeordnet, wenn dies unbedingt erforderlich ist (BVerfGE 27, 121; BVerfG NVwZ 1988, 720). Dies erscheint allerdings deutlich zweifelhaft. Auch den nach § 94 Abs 3 BVerfGG Äußerungsberechtigten kann, ebenso wie im Verfahren der konkreten Normenkontrolle, unter besonderen Voraussetzungen PKH bewilligt werden (BVerfG JurBüro 1996, 145). Dies gilt im konkreten Normenkontrollverfahren auch für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens (BVerfG NJW 1995, 2911).














ii) Zwangsvollstreckung
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In Zwangsvollstreckungsverfahren sollte die Beiordnung wegen der Vielzahl denkbarer Vollstreckungshandlungen sowie die tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten bei der Durchsetzung die Regel sein (OLG Koblenz FamRZ 2005, 529; Zöller/Geimer § 121 Rn 8, aA; 9. Aufl; BGH FamRZ 2010, 288), wenn auch auf die Umstände im Einzelfall und die konkreten Vollstreckungsmaßnahmen (BGH FamRZ 2010, 288) abzustellen ist. Sehr bedenklich: OLG Saarbrücken MDR 2013, 547 – keine PKH für Zwangsvollstreckung, die eine Analphabetin betreibt.
Für die regelmäßige Beiordnung für einen Antrag auf Eintragung einer Zwangshypothek OLG Zweibrücken (B v 20.5.2010 – 3 W 82/10,  juris; KG NJW-RR 2012, 1486), zu restiktiv OLG Schleswig RPfleger 2010, 492).
Dies gilt erst recht bei der Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen angesichts der Kompliziertheit des Unterhaltsrechts und insbesondere des Pfändungsschutzrechts in Unterhaltssachen die Beiordnung eines Rechtsanwalts grds erforderlich (BGH FamRZ 2006, 481 f aE; BGH NJW-RR 2012, 1153; aA LG Heilbronn MDR 1991, 450).












3. Beiordnung, wenn der Gegner durch einen Anwalt vertreten wird, Abs 2 Hs 2 Alt 2
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Ist der Prozessgegner durch einen Anwalt vertreten, liegt immer ein Fall der Erforderlichkeit vor. Dies wird durch Abs 2 Hs 2 Alt 2 ausdrücklich klargestellt (OLG Köln FamRZ 1998, 251).
Die Regelung setzt das aus Art 3 Abs 1 GG abzuleitende Gebot der Waffengleichheit um (BVerfG 1988, 2597)











a) Nur bei anwaltlicher Vertretung des Gegners
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Die Beiordnungserforderlichkeit gilt nur bei anwaltlicher, nicht aber bei sonstiger Vertretung der Gegenseite. Es liegt kein Verstoß gegen den Grundsatz der Waffengleichheit darin, dass die Vertretung der Gegenseite durch einen Rechtsanwalt der Vertretung durch einen Behördenvertreter nicht gleichgestellt ist. Denn dem Gebot der Waffengleichheit wird bereits durch Alt 1 und die danach erforderliche Prüfung der Schwierigkeit von Sach- und Rechtslage und der Fähigkeit der Partei, ihre Sache vor Gericht wahrzunehmen, ausreichend Genüge getan (BVerfG NJW 1988, 1597; aA OLG Düsseldorf FamRZ 1995, 241; AnwBl 1996, 55).
Soweit der besondere Kenntnisstand von Behördenvertretern oder Sachbearbeitern eines Unternehmens (zB Versicherers) zu einem Ungleichgewicht führen, ist an eine Beiordnung nach § 121 Abs 2 Alt 1 ZPO zu denken.












b) Gerichtlicher Hinweis
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Die Partei sollte im Fall der Alt 2 auf ihr Antragsrecht hingewiesen werden (Schuster Prozesskostenhilfe § 121 Rn 7).












c) Ausnahmsweise keine Beiordnungspflicht
41


Wenn dagegen die anwaltlich vertretene Partei keine widerstreitenden Anträge stellt, sich also mit dem Begehren des Gegners einverstanden erklärt, dann erfordert auch in diesem Falle der Grundsatz der Waffengleichheit dessen anwaltliche Unterstützung nicht, so dass eine Beiordnung nicht erforderlich ist (OLG Hamm MDR 1983, 409; OLG Düsseldorf FamRZ 1996, 226; aA KG NJWE-FER 1997, 209; wohl auch OLG Hamm FamRZ 1996, 808 – Ls; OLG Hamm FamRZ 2000, 1226).










VI. Mehrkostenverbot, Abs 3
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Bei Bewilligung von Prozesskostenhilfe nach § 121 Abs 1 und 2 ist in der Regel ein im Bezirk des Prozessgerichts zugelassener Rechtsanwalt beizuordnen, weil dadurch grds sichergestellt ist, dass keine Reisekosten anfallen (BAG NJW 2005, 3083 unter Verweisung auf § 27 Abs 1 BRAO aF). Soweit eine Beschränkung iSd Abs 3 vorgenommen wird, kann diese allein dahin erfolgen, dass der Bevollmächtigte zu den Bedingungen eines „im Bezirk des Verfahrensgerichts“ ansässigen Rechtsanwalts beigeordnet wird. Auf die „Ortsansässigkeit“ kann nach Wegfall von § 126 Abs 1, 2 BRAGO nicht mehr abgestellt werden (OLG Brandenburg B v 21.6.2010 – 9 WF 92/10, juris; OLG Celle MDR 2011, 984).









1. Beiordnung eines auswärtigen Anwalts
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Ein auswärtiger Rechtsanwalt kann grds nur beigeordnet werden, wenn dadurch weitere Kosten nicht entstehen, § 121 Abs 3 – Mehrkostenverbot. Die Beschränkung ist grundsätzlich zulässig (BGHZ 159, 370, 372 f = NJW 2004, 2749; BGH WM 2006, 1298). Deshalb muss es sich bei dem ausgewählten Anwalt grds um einen im Bezirk des Prozessgerichts zugelassenen Anwalt handeln.










2. Beiordnung eines auswärtigen, aber beim Gericht zugelassenen Anwalts
44


Kein Fall des Mehrkostenverbots ist die Frage, ob ein bei dem Prozessgericht zugelassener, aber nicht am Ort des Prozessgerichts ansässiger Rechtsanwalt uneingeschränkt beigeordnet werden kann. Dies ist durch die Neufassung des Abs 3 eindeutig beantwortet: Die Norm stellt nun ausdrücklich auf den im Bezirk des Gerichts zugelassenen Rechtsanwalt ab. Das Mehrkostenverbot greift in diesem Fall nicht (vgl im Einzelnen schon zum § 121 Abs 3 aF OLG Oldenburg NJW 2006, 851; Fölsch SchlHA 2006, 14; ders NZA 2007, 418; OLG Celle JurBüro 2008, 261). Dies deckt sich mit Vorbem 7 Abs 2 zu VV-RVG 7000 und VV-RVG 7003 ff.










3. Beiordnung eines BGH-Anwalts
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Das Mehrkostenverbot greift ferner nicht durch, soweit die Partei die erforderlichen Prozesshandlungen nur durch einen anderen Anwalt wirksam vornehmen lassen kann. Ist zB dem Beschwerdeführer für eine Rechtsbeschwerde nach § 522 Abs 1 S 4 PKH zu bewilligen, so ist ihm für die Einlegung der Beschwerde und für die Abgabe gerichtlich angeordneter schriftlichen Erklärungen im Beschwerdeverfahren ein beim BGH zugelassener Rechtsanwalt beizuordnen (BGH FamRZ 2004, 1633 f).










4. Fallen überhaupt Mehrkosten an? – Kostenvergleich erforderlich
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Im Übrigen ist die Beiordnung eines auswärtigen Anwalts nicht schon deshalb zu beschränken oder gar abzulehnen, weil überhaupt Reisekosten entstehen.
Die zu erwartenden Kosten müssen den zu erwartenden Kostenersparnissen gegenübergestellt werden (OLG Hamm MDR 2005, 538 u MDR 2006, 337), um zu ermitteln, ob überhaupt Mehrkosten entstehen. Nach der neueren Rspr des BGH kommt eine einschränkende Beiordnung nur in Betracht, wenn auch sonst nur Kosten eines im Bezirk des Prozessgerichts niedergelassenen Anwalts entstehen könnten, weil „besondere Umstände“ iSv § 121 Abs 4 ZPO nicht vorliegen.
Dem gem ist bei der Entscheidung über die Beiordnung eines nicht im Bezirk des Prozessgerichts niedergelassenen Rechtsanwalts stets zu prüfen, ob die Voraussetzungen des § 121 Abs 4 ZPO (dazu Rn 55 ff) vorliegen. Ist das der Fall, kommt eine einschränkende Beiordnung nicht in Betracht (vgl BGH NJW 2004, 2749, 2750). Im Rahmen der hiernach stets erforderlichen Prüfung des § 121 Abs 4 ZPO ist nach der durch Art 3 Abs 1 GG iVm dem allgemeinen Rechtstaatsprinzip gebotenen weitgehenden Angleichung der Situation von Bemittelten und Unbemittelten bei der Verwirklichung ihres Rechtsschutzes (BVerfG NJW 2004, 1789) bei der Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „besonderen Umstände“ auch die neuere Rspr des BGH zur Erstattung von Kosten für Verkehrsanwälte zu beachten (vgl BGH NJW 2004, 2749). Zur neueren Rspr der OLG: OLG Köln MDR 2015, 729; OLG Frankfurt AGS 2014, 138; OLG Bamberg JurBüro 2015, 372; OLG Oldenburg JurBüro 2013, 96).











a) Einsparung der Kosten eines Verkehrsanwalts
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Keine höheren Kosten entstehen damit dann, wenn ein Verkehrsanwalt eingespart werden kann (OLG Hamm aaO; OLG Braunschweig FamRZ 2006, 800).












b) Abschluss der Sache in einem Termin
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Dies gilt ferner auch, wenn zu erwarten ist, dass schon nach dem 1. Termin die Sache abgeschlossen werden kann. Dann darf auch ein am Wohnort des ASt ansässiger Anwalt beigeordnet werden, da die Reisekosten des Anwalts nicht höher sind als die des ASt für eine Informationsreise mit einem RA am Sitz des Gerichts (OLG Hamm MDR 2005, 538).











5. Zustimmung des Anwalts zu beschränkter Beiordnung erforderlich?
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Soweit Mehrkosten tatsächlich entstehen, ist streitig, ob die Zustimmung des zur Vertretung bereiten Anwalts gegenüber dem Gericht erforderlich ist, um die Beiordnung des auswärtigen Anwalts auf eine solche zu den Bedingungen eines bei dem Prozessgericht zugelassenen Anwalts tätig zu werden beschränken zu können.
So halten OLG Bremen NJW-RR 2001, 1229; OLG Oldenburg FamRZ 2003, 107; OLG Düsseldorf NJOZ 2005, 4838; OLG Rostock FamRZ 2008, 1356; OLG Frankfurt MDR 2013, 721 Stein/Jonas/Bork § 121 Rn 14; Zöller/Geimer § 121 Rn 13a ein ausdrücklich erklärtes Einverständnis des Rechtsanwalts für erforderlich.
Dies lehnt die überwiegende Meinung mit unterschiedlicher Begründung ab. Ein Teil meint, eine Nachfrage sei nicht erforderlich, weil es seiner Einwilligung nicht bedürfe (OLG Hamm FamRZ 2004, 708, 709; OLG Celle MDR 2000, 1038, 1039; OLG Nürnberg NJW 2005, 687; OLG Naumburg OLG-Report 2002, 310; KG NJW-RR 2005, 924; Musielak/Fischer ZPO, 4. Aufl, § 121 Rn 18).
Ein anderer Teil ist der Ansicht, die Einwilligung sei konkludent in dem Antrag auf Beiordnung enthalten (BAG NJW 2005, 3083; OLG Schleswig JurBüro 1992, 486, 487; OLG Stuttgart OLG-Report 1999, 122, 123; OLG Brandenburg FamRZ 2005, 2005; OLG Hamburg FamRZ 2000, 1227, 1228; OLG Rostock JurBüro 2009, 98; OLG Saarbrücken FamFR 2011, 430).
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Der letzten Auffassung ist zu folgen (BGH NJW 2006, 3783 m Anm Fötsch). Ein Beiordnungsantrag enthält regelmäßig ein konkludentes Einverständnis des Prozessbevollmächtigten mit einer dem Mehrkostenverbot des § 121 Abs 3 entspr Einschränkung der Beiordnung. Denn der Anwalt kennt das Mehrkostenverbot. Wenn ein auswärtiger Rechtsanwalt gleichwohl seine Beiordnung beantragt, muss er davon ausgehen, dass seinem Antrag nur im gesetzlich zulässigen Umfang stattgegeben wird (BGH aaO; BAG NJW 2005, 3083, 3084 mwN). Der Einwand, es gebe auch Fälle, in denen die Beiordnung eines auswärtigen Anwalts das Mehrkostenverbot nicht berühre, greift nicht. In diesen Fällen hat die Beiordnung des auswärtigen Rechtsanwalts ohnehin unbeschränkt zu erfolgen (vgl Rn 46–48).










6. Eigenes Beschwerderecht des Anwalts bei beschränkter Beiordnung
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Im Fall der beschränkten Beiordnung steht dem betroffenen Anwalt ein eigenes Beschwerderecht zu (BGH und BAG jeweils aaO), das neben dem Beschwerderecht des ASt (dazu OLG Rostock JurBüro 2011, 372 f) steht. Das Einverständnis für eine eingeschränkte Beiordnung wirkt sich nicht auf die Zulässigkeit der Beschwerde aus. Weder ist in dem Einverständnis ein Beschwerdeverzicht zu sehen, noch fehlt wegen des Einverständnisses die erforderliche Beschwer (aA  OLG Hamm NJOZ 2006, 3647). Wird die Beiordnung gänzlich abgelehnt, gilt hinsichtlich des Beschwerderechts des Anwalts aber § 127 Rn 31.










7. Unbeschränkte Beiordnung ausdrücklich beantragt
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Wird aber die Beiordnung ausdrücklich „unbeschränkt“ beantragt, so enthält dieser Antrag kein konkludentes Einverständnis für eine eingeschränkte Beiordnung (Fölsch aaO Rn 27). Das Gericht kann dann nicht ohne Nachfrage davon ausgehen, dass der Prozessbevollmächtigte (auch) mit einer beschränkten Beiordnung einverstanden ist. Seine Nachfrage wird das Gericht mit dem Hinweis zu verbinden haben, dass eine unbeschränkte Beiordnung nicht in Betracht käme und insoweit eine Zurückweisung des Antrags beabsichtigt sei (vgl Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann § 121 Rn 63). Wird dennoch die Beiordnung nur mit der Beschränkung ausgesprochen, steht dem Anwalt die sofortige Beschwerde offen (OLG Dresden OLGR 2009, 483; OLG Karlsruhe NJW 2005, 2718). Nicht beschwert ist dagegen die Partei selbst (OLG Stuttgart FamRZ 2007, 1111).










8. Einschränkungslose Beiordnung kraft besonderer Kenntnisse des Anwalts?
53


Die einschränkungslose Beiordnung lässt sich nicht damit begründen, dass nur der zur Beiordnung vorgesehene Anwalt besondere Kenntnisse in einer Spezialmaterie besitze (vgl dazu Fischer MDR 2002, 729, 733). Eine solche Ausnahme ist in Abs 3 nicht vorgesehen. Zudem bedürfte es überhaupt einer Feststellung, dass tatsächlich „Spezialkenntnisse“ vorhanden sind (vgl hierzu auch BGH NJW 2006, 3783, 3784).










9. Tenorierung/Folgen unbeschränkter und beschränkter Beiordnung
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Die Beschränkung muss im Bewilligungsbeschluss ausdrücklich ausgesprochen werden (OLG Celle FamRZ 2008, 162; OLG Dresden OLGR 2009, 483; nach OLG Karlsruhe RPfleger 2006, 23 sogar betragsmäßig). Darauf ist unbedingt bei der Beiordnung einer überörtlich tätigen Sozietät zu achten (vgl oben Rn 11).
Wird die Beschränkung ausgesprochen, ist sie für das Vergütungsfestsetzungsverfahren bindend (OLG Düsseldorf RPfleger 2008, 316 ff).
Enthält ein Beiordnungsbeschluss keine Beschränkung, ist das Gericht hieran gebunden. Eine nachträgliche Abänderung ist – außer im Rahmen des § 572 Abs 1 S 1 ZPO – nicht zulässig (OLG Düsseldorf FamRZ 2008, 1358). Dem auswärtigen Anwalt stehen dann Reisekosten und das Tage- und Abwesenheitsgeld grds zu (OLG Braunschweig FamRZ 2006, 800; OLG Brandenburg 13 WF 68/08, juris; OLG Nürnberg MDR 2008, 112; OLG Naumburg MDR 2009, 234 unter ausdrückl Aufgabe der bish Rspr). Indes bedeutet die unbeschränkte Beiordnung keine generelle Feststellung der Erforderlichkeit von Reisekosten. Deren Notwendigkeit kann im Vergütungsfestsetzungsverfahren geprüft werden, so dass uU nur die Kosten eines fiktiven Unterbevollmächtigten zu erstatten sind (OLG Stuttgart MDR 2008, 948).









VII. Beweisaufnahme- und Verkehrsanwalt (Abs 4)
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Im Anwalts- wie im Parteiprozess kann der Partei auf Antrag unter den besonderen Voraussetzungen des Abs 4 ein Beweisaufnahmeanwalt oder ein Verkehrs- (Korrespondenz-) Anwalt beigeordnet werden. Die Beiordnung eines besonderen Anwalts ist auch dann zulässig, wenn der Partei zu ihrer Vertretung vor dem Prozessgericht kein Rechtsanwalt beigeordnet ist.









1. Aufgabe
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Er soll den Verkehr mit dem Prozessbevollmächtigten vermitteln und ist derjenige, der den Kontakt zur Partei unterhält (OLG Naumburg OLG-NL 2002, 94).










2. Besondere Umstände für Beiordnung eines Beweisaufnahmeanwalts
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Besondere Umstände für die Beiordnung eines Beweisaufnahmeanwalts können ua Schwierigkeiten der Sach- und Rechtslage oder die weite Entfernung und die durch sie bedingten höheren Kosten einer Reise des Prozessbevollmächtigten sein. Allerdings kommt auch die Wahrnehmung eines Termins vor dem ersuchten Richter durch den der Partei bereits beigeordneten Rechtsanwalt selbst in Betracht. Dieser sollte in zweifelhaften Fällen vorher eine Entscheidung des Gerichts nach § 46 Abs 2 S 1 RVG über die Erforderlichkeit der Reise herbeiführen.










3. Besondere Umstände für die Beiordnung eines Verkehrsanwalts
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Besondere Umstände für die Beiordnung eines Verkehrsanwalts liegen grds dann vor, wenn einer nicht hilfsbedürftigen Partei die Kosten eines Verkehrsanwalts vom unterliegenden Gegner nach § 91 Abs 1 S 1 ZPO als „zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig“ zu erstatten wären (OLG München OLGZ 1983, 335). Sie können darin liegen, dass die Partei wegen Schreibungewandtheit oder Rechtsunerfahrenheit, wegen außergewöhnlicher rechtlicher oder tatsächlicher Schwierigkeiten den Prozessbevollmächtigten nicht hinreichend informieren kann, und es ihr auch nicht zuzumuten ist (Entfernung, Kosten), zu ihm zu reisen (OLG Karlsruhe AnwBl 1959, 304; OLG Schleswig SchlHA 1963, 277, 278; vgl auch OLG Düsseldorf JurBüro 1986, 125; OLG Celle FamRZ 1988, 858; LG Darmstadt JurBüro 1989, 507; OLG Koblenz JurBüro 1997, 592; OLG Hamm FamRZ 2000, 1227; ArbG Regensburg JurBüro 2001, 430; OLG Brandenburg JurBüro 2001, 429 u FamRZ 2002, 253). Das kann auch bei Wohnsitzwechsel der Partei während des Verfahrens der Fall sein (OLG Koblenz MDR 1977, 233). Die zusätzliche Beiordnung eines auswärtigen Verkehrsanwaltes kommt nicht (mehr) in Betracht, wenn die zunächst kurzfristig in große räumliche Entfernung verzogene Beteiligte/Partei im Zeitpunkt der erstmaligen Bewilligungsreife ihres VKH/PKH-Gesuches bereits wieder dauerhaft in den Bezirk des Verfahrens-/Prozessgerichtes zurückgezogen ist und ihr antragsgemäß ihr dort niedergelassener Verfahrens-/Prozessbevollmächtigter beigeordnet wird (OLG Celle JurBüro 2011, 540 f).
Liegen die Voraussetzungen für die Beiordnung eines Verkehrsanwalts nicht vor, so kommt, falls eine nur schriftliche Information nicht ausreichend ist, Reisekostenerstattung aus der Staatskasse anstelle der Beiordnung in Betracht (KV-GKG Nr 1907; OLG Hamm MDR 1976, 319; OLG Koblenz JurBüro 1982, 773; OLG Celle NdsRPfl 1987, 213; OLG Düsseldorf JurBüro 1989, 839). In der Revisionsinstanz wie im Rechtsbeschwerdeverfahren kommt die Beiordnung eines Verkehrsanwalts grds nicht in Betracht, weil es allein um Rechtsfragen geht, für die eine Korrespondenz mit der Partei von untergeordneter Bedeutung ist (BGH NJW-RR 2004, 1662; RVGreport 2011, 438). Aus den unten zu § 114 ZPO Rn 14 ff dargelegten Erwägungen kommt eine solche Beiordnung auch im PKH-Prüfungsverfahren nicht in Betracht (aA OLG Celle JurBüro 1988, 510).
Zur Beiordnung eines ausländischen Verkehrsanwalts vgl OLG Naumburg JurBüro 2011, 314.










4. Gesonderter Antrag erforderlich
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Die Beiordnung setzt einen gesonderten Antrag voraus, mit dem die Partei die besonderen Umstände und die Notwendigkeit der Beiordnung darlegen sollte. Über den Antrag entscheidet das Prozessgericht durch Beschluss nach pflichtgemäßem Ermessen, das durch die tatbestandliche Voraussetzung der Erforderlichkeit wegen besonderer Umstände gebunden ist. Voraussetzung ist, dass der Partei bereits allgemein oder für diesen konkreten Zweck PKH bewilligt worden ist und dass die besonderen Umstände die Beiordnung erforderlich machen, um eine sachgerechte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung zu gewährleisten.
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Hiervon kann bei Ausländern (Sprachunkundigkeit, Rechtsunsicherheit) regelmäßig ausgegangen werden (BayObLG Rpfleger 1978, 315, 316; BayVGH JurBüro 1988, 648). Ausländische Anwälte können nicht beigeordnet werden (OLG Köln NJW 1975, 1607; OLG Bamberg NJW 1977, 113), ebensowenig Rechtsbeistände. Die Bestimmung gilt nur für Rechtsanwälte nach der BRAO.










5. Stellung
61


Der zur Wahrnehmung des auswärtigen Termins beigeordnete besondere Anwalt hat die Stellung des beigeordneten Anwalts und muss seine Ansprüche gegen die Staatskasse gem §§ 45 ff RVG selbstständig geltend machen. Dem beigeordneten Verkehrsanwalt steht wegen der Wahrnehmung eines auswärtigen Beweistermins ein Anspruch gegen die Staatskasse nur dann zu, wenn er auch als Beweisanwalt besonders beigeordnet worden war (OLG Düsseldorf JurBüro 1981, 563; OLG München JurBüro 1987, 773).










6. Außergerichtlicher Vergleich
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Zur Vergütung bei Mitwirkung an einem außergerichtlichen Vergleich vgl § 119 ZPO Rn 5.










7. Zur Bindungswirkung für das Kostenfestsetzungsverfahren
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Die Beiordnung hat keine bindende Wirkung für die im Kostenfestsetzungsverfahren vorzunehmende Prüfung, ob die Einschaltung eines Verkehrsanwalts iSd § 91 notwendig war (OLG Hamm MDR 1983, 584; OLG Koblenz NJW-RR 1999, 727). Anderenfalls wären der zur Erstattung der Prozesskosten verpflichteten Partei von vornherein Einwendungen gegen die Notwendigkeit der Beiordnung abgeschnitten, und zwar durch eine Entscheidung, gegen die sie sich gem § 127 ZPO nicht mit einem Rechtsmittel hätte wenden können.









VIII. Notanwalt, Abs 5
64


§ 121 Abs 1 geht vom Grundsatz des Wahlmandats aus (oben Rn 8).
Einerseits hat die Partei das Recht auf einen Anwalt eigener Wahl, andererseits kann der Anwalt im Rahmen seines Standesrechts die Mandatsübernahme ablehnen. Deswegen wurde die Regelung des Abs 5 erforderlich, die sicherstellt, dass die hilfsbedürftige Partei auch dann einen Anwalt erhält, wenn sie keinen zu ihrer Vertretung bereiten Anwalt findet („Notanwalt“).









1. Auswahl und Beiordnung des Notanwalts
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Auswahl und Beiordnung des Anwalts obliegen nur dem Vorsitzenden, nicht dem Kollegium (Zöller/Geimer § 121 Rn 26). Die Partei muss in einem besonderen Antrag darlegen, dass sie keinen Anwalt findet, der zu ihrer Vertretung bereit ist. Ist eine größere Zahl von Anwälten bei dem Prozessgericht zugelassen, muss nachgewiesen werden, dass die Anwaltssuche mehrfach erfolglos geblieben ist (KG OLGZ 1977, 245, 247; OVG Münster NVwZ-RR 2001, 612). Die Partei hat kein Recht auf die Beiordnung eines bestimmten Anwalts (OLG Braunschweig MDR 1950, 620, 621; OLG Celle NJW 1954, 721). Ihre Vorschläge und Wünsche sollten jedoch vom Vorsitzenden bei der Ausübung seines pflichtgemäßen Ermessens soweit wie möglich berücksichtigt werden (OLG Celle aaO).
Der Anwalt sollte mit der jeweiligen Materie möglichst gut vertraut sein. Auf die Bereitschaft des Anwalts, das Mandat zu übernehmen, kommt es nicht an. Der beigeordnete Rechtsanwalt ist verpflichtet, die Vertretung zu übernehmen (§ 48 Abs 1 Nr 1 BRAO).










2. Pflichten und Stellung des Notanwalts
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Zu den durch die Beiordnung ausgelösten Fürsorgepflichten des Anwalts vgl oben Rn 13. Im Fall der Beiordnung nach Abs 5 besteht Kontrahierungszwang, dh es wird für den Anwalt die öffentlich-rechtliche Verpflichtung zum Abschluss des Vertretungsvertrages begründet (§ 48 Abs 1 Nr 1 BRAO; BGHZ 27, 163, 166), denn die Beiordnung bewirkt noch keine Prozessvollmacht (BGHZ 2, 227, 229) und begründet kein Vertragsverhältnis zwischen Anwalt und Mandant. Zu den Folgen der Mandatsentziehung so Rn 8.









IX. Vergütung des Anwalts
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Die Gebühren des Anwalts sind in den §§ 44–59 RVG im Einzelnen geregelt, vgl die dortige Kommentierung.





Kapitel II Zivilprozessordnung › § 122 Wirkung der Prozesskostenhilfe






§ 122 Wirkung der Prozesskostenhilfe
(1) Die Bewilligung der Prozesskostenhilfe bewirkt, dass
	1.
	
die Bundes- oder Landeskasse
	a)
	
die rückständigen und die entstehenden Gerichtskosten und Gerichtsvollzieherkosten,

	b)
	
die auf sie übergegangenen Ansprüche der beigeordneten Rechtsanwälte gegen die Partei


nur nach den Bestimmungen, die das Gericht trifft, gegen die Partei geltend machen kann,

	2.
	
die Partei von der Verpflichtung zur Sicherheitsleistung für die Prozesskosten befreit ist,

	3.
	
die beigeordneten Rechtsanwälte Ansprüche auf Vergütung gegen die Partei nicht geltend machen können.


(2) Ist dem Kläger, dem Berufungskläger oder dem Revisionskläger Prozesskostenhilfe bewilligt und ist nicht bestimmt worden, dass Zahlungen an die Bundes- oder Landeskasse zu leisten sind, so hat dies für den Gegner die einstweilige Befreiung von den in Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a bezeichneten Kosten zur Folge.






Kommentierung
I.Regelungsinhalt, zeitliche Wirkung der Bewilligung1 – 4

 1.Begünstigt ist nur der Antragsteller2

 2.Wirkungseintritt kraft Gesetzes3

 3.Behandlung bereits angesetzter/gezahlter Kosten(vorschüsse)4

II.Ansprüche der Staatskasse gegen die Partei, Abs 1 Nr 15 – 14

 1.Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten, Abs 1 Nr 1 lit a9, 10

 2.Übergegangene Ansprüche der beigeordneten Rechtsanwälte, Abs 1 Nr 1 lit b11 – 14

  a)Rangfolge für die Berücksichtigung12

  b)Begrenzung des Übergangs13, 14

III.Befreiung von der Verpflichtung zur Sicherheitsleistung, Abs 1 Nr 215

IV.Ansprüche der beigeordneten Rechtsanwälte gegen die Partei, Abs 1 Nr 316 – 19

V.Ansprüche der beigeordneten Rechtsanwälte gegen die Staatskasse20 – 27

VI.Wirkungen der PKH-Bewilligung für den Gegner, Abs 228 – 32

 1.Bewilligung für den Beklagten29

 2.Bewilligung für Kläger, Berufungskläger, Revisionskläger30 – 32









I. Regelungsinhalt, zeitliche Wirkung der Bewilligung
1


§ 122 regelt die Wirkungen, die durch die Bewilligung der PKH eintreten, und zwar
	–
	in Abs 1 die Wirkungen für die Partei, der PKH bewilligt wird,

	–
	in Abs 2 die Wirkungen für den Gegner.











1. Begünstigt ist nur der Antragsteller
2


Begünstigt ist nur der ASt selbst; Rechtsnachfolger, Gegner (su Rn 28) oder Streitgenossen (su Rn 32) müssen eigene Anträge stellen.










2. Wirkungseintritt kraft Gesetzes
3


Die Wirkungen treten kraft Gesetzes ein. Sie können vom Gericht nicht nach Ermessen beschränkt, erweitert oder unter Bedingungen gestellt werden (vgl KG JW 1936, 3072).
Eine Befreiung der Partei über Ziffer 1 hinaus auch von denjenigen Kosten, die das Gericht ihr durch das Verlangen einer Handlung verursacht, etwa Verdienstausfall wegen der Wahrnehmung gerichtlich angeordneter Termine, ist unzulässig (OLG Frankfurt MDR 1984, 500; OVG Bremen JurBüro 1987, 1099; OLG Nürnberg JurBüro 1988, 773; aA unter Bezugnahme auf: OLG Stuttgart MDR 1985, 852; OLG Köln Rpfleger 1988, 79; OLG Koblenz JurBüro 1988, 1721; KG AnwBl 1993, 349). Reisekosten: § 122 Rn 9.
Zeitliche Wirkung: Die Wirkung tritt grds ein ab dem Zeitpunkt, mit dem der bewilligende Beschluss wirksam wird. Wegen Einzelheiten (insbesondere zur möglichen Rückwirkung) vgl § 119 ZPO Rn 21 ff.
Bei teilweiser Bewilligung von PKH (vgl § 119 ZPO Rn 11) beziehen sich die Wirkungen des Abs 1 nur auf den Teil der für den Gesamtstreitwert angefallenen Gerichtsgebühr, der dem Verhältnis der Teilstreitwerte, für die PKH bewilligt ist, zum Gesamtstreitwert entspricht (OLG München JurBüro 1988, 905).










3. Behandlung bereits angesetzter/gezahlter Kosten(vorschüsse)
4


Sind bereits vor der Bewilligung Kosten angesetzt und der Gerichtskasse zur Einziehung überwiesen worden, so sind sie auf Ersuchen des Kostenbeamten im Soll zu löschen, soweit sie noch nicht gezahlt sind (Schütt JurBüro 1998, 464).
Nach dem Wirkungszeitpunkt der Bewilligung bezahlte Kosten sind zurückzuzahlen (§ 9 Abs 2 KostVfg; OLG Köln JurBüro 1999, 591; auch bei Rückwirkung der PKH ab Antragstellung Mümmler JurBüro 1987, 1147; LG Hamburg JurBüro 1999, 477; OLG Stuttgart JurBüro 2003, 264 u OLG Karlsruhe FamRZ 2007, 1028: Vorschüsse, die gleichzeitig mit dem Hauptsacheantrag und dem vollständigen PKH-Antrag eingezahlt worden sind, um die unverzügliche Zustellung des Hauptsacheantrages zu bewirken; vgl nun auch OLG Karlsruhe FamRZ 2007, 1029 im Fall der Rückwirkung).
Dies gilt freilich nur im Umfang der Bewilligung.
Wird dem Gläubiger nachträglich für die Zwangsvollstreckung PKH bewilligt, so sind von ihm bereits gezahlte Gerichtsvollzieherkosten an ihn zurückzuerstatten (KG DGVZ 1981, 152; AG Friedberg DGVZ 1982, 142; AG u LG Wiesbaden DGVZ 1991, 59; AG Hannover NdsRPfl 1992, 216; Bach DGVZ 1990, 166). Über die Erstattung ist im Verfahren nach § 766 Abs 2 ZPO zu entscheiden (KG aaO; Mümmler JurBüro 1989, 24).
Einbehalten werden Zahlungen, die schon vor der Bewilligung fällig waren. Vor dem Zeitpunkt der Wirkung bezahlte Beträge fallen nicht unter § 122 (KG JurBüro 1984, 1849; OLG Düsseldorf Rpfleger 1990, Mümmler JurBüro 1987, 990). Insoweit besteht keine Hilfsbedürftigkeit. Diese Leistungen finden bei der Bemessung der Monatsraten insofern Berücksichtigung, dass es sich um nicht mehr anfallende Kosten handelt. Wird Prozesskostenhilfe erst während des Rechtszuges bewilligt, so ist die Partei auch von Gebühren befreit, die die Gerichtskasse schon vorher an einen Sachverständigen gezahlt hatte (OLG Stuttgart MDR 1984, 154).









II. Ansprüche der Staatskasse gegen die Partei, Abs 1 Nr 1
5


Ansprüche der Staatskasse gegen die Partei wegen rückständiger und zukünftiger Gerichtskosten einschließlich der Gerichtsvollzieherkosten und gem § 59 RVG auf die Staatskasse übergegangener Ansprüche des beigeordneten Rechtsanwalts dürfen gem § 122 Abs 1 Nr 1 nur nach Maßgabe des Bewilligungsbeschlusses (etwa Raten nach § 120 Abs 1 ZPO) geltend gemacht werden.
Auf die ausdrückliche Erwähnung der „Gebühren der Beamten, der den Zeugen und den Sachverständigen zu gewährenden Vergütung und der sonstigen baren Auslagen“ ist verzichtet worden, da diese Kosten eindeutig Gerichtskosten sind (vgl GKG-KV Nr 1904, 1907) und es keiner ausdrücklichen Klarstellung bedarf.
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Für die Geltendmachung ist entscheidend, welche Bestimmung das Gericht getroffen hat. Bei Bewilligung von PKH ohne die Verpflichtung zur Zahlung von Beträgen (aus dem Vermögen) oder monatlichen Raten kann die Staatskasse keinerlei Ansprüche geltend machen. Die damit verbundene endgültige Befreiung von der Zahlung der Gerichtskosten und der Kosten des beigeordneten Rechtsanwalts erstreckt sich auch auf den nach § 29 Nr 3 GKG der Staatskasse haftenden Dritten (OLG München JurBüro 1984, 1701; KG JurBüro 1986, 894).
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Ist PKH hingegen mit der Maßgabe bewilligt worden, dass bestimmte Zahlungen zu erbringen sind, so können die Kosten und Ansprüche aus Abs 1 Nr 1 nur in dem durch die getroffene Regelung begrenzten Umfang verlangt werden. Die Zahlungen, welche die Partei nach Maßgabe des Bewilligungsbeschlusses zu erbringen hat, sind also Zahlungen auf die entstandenen und künftig entstehenden Gerichtskosten und Gerichtsvollzieherkosten sowie auf den entstandenen und künftig entstehenden Vergütungsanspruch des beigeordneten Rechtsanwalts. Soweit die Partei diese Kosten durch ihre Zahlungen gedeckt hat, erlischt der Anspruch der Staatskasse. Über die nach Maßgabe des Bewilligungsbeschlusses angeordneten Zahlungen hinaus können die bezeichneten Kosten und Ansprüche gegen die Partei nicht geltend gemacht werden (BT-Drucks 8/3068 S 30; vgl zu den auf die Staatskasse übergegangenen Ansprüchen eines dem Gegner beigeordneten Anwalts Rn 14).
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Haften bei einem Umgangsverfahren beide Elternteile im Rahmen gesamtschuldnerischer Auslagenhaftung als Interessenschuldner, kann derjenige Elternteil, dem PKH/VKH ohne Zahlungsbestimmung gewährt worden ist, nicht, der Elternteil, dem PKH/VKH mit Zahlungsbestimmung gewährt worden ist, im Rahmen der Ratenzahlungsanordnung in Anspruch genommen werden (OLG Koblenz FamRZ 1995, 1367 u FamRZ 2001, 698).









1. Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten, Abs 1 Nr 1 lit a
9


Nr 1 lit a umfasst die rückständigen und die entstehenden Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten.
„Rückständige“ Gerichtskosten sind solche Gebühren und Auslagen, die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der PKH-Bewilligung dem Kostenschuldner gegenüber bereits fällig, aber von ihm noch nicht bezahlt worden sind (OLG Düsseldorf FamRZ 1990, 299). Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Wirkung der PKH-Bewilligung (§ 119 ZPO Rn 21 ff), nicht das Beschlussdatum (OLG Düsseldorf JurBüro 2002, 83).
Unter „entstehende“ Gerichtskosten fallen alle dem Kostenschuldner gegenüber erst künftig fällig werdenden Gebühren und Auslagen, und zwar unabhängig davon, ob sie bereits angefallen und von der Gerichtskasse ausbezahlt worden sind oder ob sie erst noch anfallen. Der Zeitpunkt der Fälligkeit richtet sich nach §§ 6 ff GKG (OLG Stuttgart JurBüro 1984, 294).
Die Kostenfreiheit gilt auch für bereits entstandene, aber noch nicht fällige Kosten (OLG Stuttgart MDR 1984, 151).
Zu den Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten zählen Gerichtsgebühren und Auslagen der Staatskasse jeder Art, insbesondere Auslagen für Zeugen und Sachverständige sowie Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher (Schuster Prozesskostenhilfe § 122 Rn 3; OLG Frankfurt JurBüro 1990, 381). Nach Art 24 des Haager Übereinkommens vom 1.3.1954 und entsprechenden Rechtshilfeabkommen werden davon auch Auslandszustellungen und Rechtshilfe erfasst. Zu den Gerichtskosten gehören auch die Reisekosten der hilfsbedürftigen Partei bei Notwendigkeit oder Anordnung ihres persönlichen Erscheinens, GKG-KV 9008 Nr 8 (zum Anspruch auf Übersendung von Fahrkarten: OLG München MDR 1997, 194; zur nachträglichen Reisekostenerstattung: OLG Brandenburg JurBüro 1996, 142). Bei einer gebrechlichen Partei sind auch die Kosten einer Begleitperson zu zahlen.
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Kostenübernahme: Die Befreiung wirkt, soweit die Kosten durch gerichtliche Entscheidung auferlegt wurden, § 29 Nr 1 GKG. Verpflichtet sich aber die Partei in einem Vergleich, Kosten zu übernehmen, war bisher umstr, ob sie in dem übernommenen Umfang hinsichtlich der Gerichtskosten gem § 29 Nr 2 GKG für die Kosten als Übernahmeschuldner, und zwar sowohl gegenüber dem Justizfiskus (OLG Frankfurt NJW 2011, 2147; aA OLG Frankfurt 3 U 298/10: nur ggü Gegner) wie auch gegenüber dem Gegner (OLG Koblenz MDR 2008, 473; OLG Frankfurt AGS 2011, 545; aA OLG Stuttgart MDR 2011, 1076; KG 5 W 11/12, juris) haftet. Der Streit dürfte sich durch die Neueinführung des § 31 Abs 4 GKG erledigt haben, den OLG Frankfurt B v 27.10.2014 – 18 W 181/14, juris; OLG Naumburg B v 16.2.2015 – 2 W 25/14, juris leider übersehen hat. Danach ist § 31 Abs 3 GKG entspr anzuwenden, soweit der Kostenschuldner aufgrund des § 29 Nr 2 GKG als Übernahmeschuldner haftet, wenn
	a)
	
der Kostenschuldner die Kosten in einem vor Gericht abgeschlossenen oder gegenüber dem Gericht angenommenen Vergleich übernommen hat,

	b)
	
der Vergleich einschließlich der Verteilung der Kosten von dem Gericht vorgeschlagen worden ist und

	c)
	
das Gericht in seinem Vergleichsvorschlag ausdrücklich festgestellt hat, dass die Kostenregelung der sonst zu erwartenden Kostenentscheidung entspricht.


Damit soll zum Einen verhindert werden, dass die Parteien einen Vergleich zu Ungunsten der Staatskasse schließen (hierzu BVerfGE 51, 302). Zum Anderen wird hierdurch vermieden, dass die Parteien aus Kostengründen die Kostenentscheidung dem Gericht „entsprechend § 91a ZPO übertragen“. Für Altfälle haben dies zuvor schon OLG Celle (FamRZ 2013, 63 f) und das KG (NJW-RR 2012, 1021) so gesehen.
Die Neuregelung bestätigt aber die bisher schon vertretene Ansicht, dass der ASt durch den Vergleich Übernahmeschuldner (OLG Braunschweig OLGR 2001, 67; OLG Brandenburg OLGR 2008, 361) wird, vgl auch § 123 ZPO Rn 9 insbesondere zu Hinweispflichten von Anwalt und Gericht. Liegen die kumulativen Voraussetzungen des § 31 Abs 4 GKG nicht vor, haftet der ASt. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn auch dem Gegner ratenfreie PKH bewilligt wurde (OLG Frankfurt RVGreport 2013, 247).Eine Irrtumsanfechtung des Vergleichs ist nicht möglich (OLG Hamm NJW-RR 2011, 1436).
Der ASt haftet auch, wenn er sich nach § 13 JVEG mit einer besonderen Entschädigung für Sachverständige einverstanden erklärt (OLG Frankfurt JurBüro 1986, 79).










2. Übergegangene Ansprüche der beigeordneten Rechtsanwälte, Abs 1 Nr 1 lit b
11


Nr 1 lit b betrifft die auf die Staatskasse übergegangenen Ansprüche der beigeordneten Rechtsanwälte gegen die Partei. Der beigeordnete Anwalt hat einen Anspruch gegen die Staatskasse auf Zahlung seiner Gebühren und Auslagen. Soweit die Staatskasse ihn befriedigt, geht der Anspruch des Anwalts gem § 59 RVG auf sie über, vgl § 59 RVG Rn 1.
Die Rechtsnatur des Anspruchs ändert sich nicht. Die Staatskasse wird Inhaberin einer weiteren selbstständigen Forderung neben der Forderung nach dem GKG (OLG Bremen JurBüro 1990, 749).
Soweit sich eine Partei, der ratenfreie PKH/VKH bewilligt wurde, in einem Vergleich dazu verpflichtet hat, Kosten (teilweise) zu tragen, kann die Staatskasse die gem § 59 Abs 1 S 1 RVG auf sie übergegangenen Ansprüche des beigeordneten Prozessbevollmächtigten indes nicht geltend machen. Dem steht § 122 Abs 1 Nr 1 lit b ZPO entgegen. Anders als bei den Gerichtskosten (Rn 10) gibt es für die Rechtsanwaltsgebühren keine § 29 Nr 2 GKG vergleichbare Vorschrift, die eine „Übernahmeschuld“ begründen könnte. Eine analoge Anwendung dieser Regelung kommt nicht in Betracht, da es an einer Regelungslücke fehlt. Dem Gesetzgeber war bei Erlass des RVG die Problematik bekannt (OLG Frankfurt 18 W 149/11, juris).











a) Rangfolge für die Berücksichtigung
12


Abs 1 stellt eine Rangfolge unter den einzelnen Ansprüchen an den von der Partei geleisteten Zahlungen dergestalt her, dass zunächst die entstandenen Gerichtskosten und erst dann die übergegangenen Ansprüche des beigeordneten Anwalts zu berücksichtigen sind (Mümmler JurBüro 1990, 751; aA OLG Bremen aaO).
Der Anspruch der Staatskasse erlischt, soweit die Partei diese Kosten durch ihre Zahlungen deckt. Auch ein nach § 59 RVG übergegangener Anspruch des beigeordneten Rechtsanwalts gegen den ersatzpflichtigen Gegner steht der Staatskasse nicht mehr zu, soweit die an den beigeordneten Anwalt gezahlte Vergütung durch Zahlung der Partei an die Staatskasse gedeckt ist. Soweit der Gegner in die Prozesskosten verurteilt ist, kann die Partei von diesem die Erstattung nach § 123 ZPO fordern (vgl BT-Drucks 8/3068 S 30). War dem obsiegenden Kläger PKH mit Ratenzahlungsanordnung bewilligt, kann er wegen der Gerichtskosten und der gem § 59 RVG übergegangenen Ansprüche im Rahmen der Bewilligung als Zweitschuldner gem § 31 Abs 2 S 1 GKG in Anspruch genommen werden, wenn ein Zwangsvollstreckungsversuch gegen den Erstschuldner erfolglos geblieben ist (OLG Oldenburg NdsRpfl 1992, 239). Dies gilt nicht, wenn dem Erstschuldner PKH ohne Ratenzahlungsanordnung bewilligt war und er daher von der Staatskasse nicht in Anspruch genommen werden kann (OLG Saarbrücken JurBüro 1994, 679 u sogleich Rn 14).












b) Begrenzung des Übergangs
13


Der Anspruch der Staatskasse wird begrenzt durch den Umfang der vom Gericht nach Maßgabe des Bewilligungsbeschlusses angeordneten Zahlungen. Darüber hinaus können auch die nach § 59 RVG übergegangenen und nicht erloschenen Ansprüche nicht geltend gemacht werden.
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Die Vorschrift umfasst neben den auf die Staatskasse übergegangenen Ansprüchen des der Partei beigeordneten Rechtsanwalts nicht auch die übergegangenen Ansprüche des dem Gegner beigeordneten Anwalts gegen die Partei (BGH JurBüro 1997, 648; OLG Celle 2014, 923; OLG Koblenz MDR 2008; 173; OLG Nürnberg MDR 2008, 234; OLG Zweibrücken MDR 2008, 1246; OLG Oldenburg FamRZ 2009, 633; Fischer JurBüro 1998, 622; aA 9. Aufl; OLG München FamRZ 2001, 1156; AGS 2014, 84). Dieser Fall kann dann eintreten, wenn beiden Parteien PKH bewilligt worden war.
Nach der Gegenauffassung soll die ersatzpflichtige Partei auch dann nur die Zahlungen erbringen müssen, die sich aus dem Bewilligungsbeschluss ergeben. Die Partei soll auf die darin zum Ausdruck gebrachte Hilfe vertrauen dürfen und nicht im Falle des Prozessverlusts einem überraschenden Zahlungsanspruch der Staatskasse ausgesetzt sein.
Richtig daran ist, dass der Wortlaut von § 122 Abs 1 Nr 1 lit b ZPO von übergegangenen Ansprüche des beigeordneten Anwalts spricht (so Schuster Prozesskostenhilfe § 122 ZPO Rn 4; Vorauflage unter Verweis auf BT-Drucks 8/3068 f 30). Der gegnerische Anwalt ist aber nicht dem PKH-Berechtigten, sondern seinem Gegner beigeordnet. Gemeint ist nur der Anspruch, der dem beigeordneten Anwalt gegen die eigene Partei zusteht. Nur insoweit ist die Staatskasse beschränkt. Geht es um den Kostenerstattungsanspruch des gegnerischen Anwalts nach § 126 ZPO, kann er ohne Einschränkungen geltend gemacht werden. Es kann der bedürftigen Partei nicht zum Vorteil gelangen, dass der obsiegende Gegner „zufällig“ ebenfalls bedürftig ist. Wäre § 122 Abs 1 Nr 1 lit b ZPO anders –nämlich im Sinne einer „doppelten Vollkasko-PKH“ zu verstehen, hätte dies der Gesetzgeber in § 123 ZPO bestimmen können. Vgl auch § 126 ZPO Rn 23.










III. Befreiung von der Verpflichtung zur Sicherheitsleistung, Abs 1 Nr 2
15


Nach § 122 Abs 1 Nr 2 ist die Partei, der PKH bewilligt worden ist, von einer eventuellen Sicherheitsleistung für die Prozesskosten befreit. Die Vorschrift bezieht sich auf die sog Ausländersicherheit nach §§ 110 ff ZPO. Die Befreiung gilt im Falle der Bewilligung von PKH auch dann, wenn das Gericht zuvor durch rechtskräftiges Zwischenurteil die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung innerhalb einer bestimmten Frist ausgesprochen hat und diese inzwischen abgelaufen ist (OLG Brandenburg NJW-RR 2003, 209). Wenn dem Kläger PKH bewilligt worden ist, steht dem Beklagten die Rüge der fehlenden Sicherheit für die Prozesskosten nicht zu. Die Befreiung gilt, solange die PKH bewilligt ist. Das gilt auch, wenn sie zu Unrecht zuerkannt wurde, bis zur Aufhebung (OLG Karlsruhe U v 9.10.2013 – 7 U 55/13, juris).








IV. Ansprüche der beigeordneten Rechtsanwälte gegen die Partei, Abs 1 Nr 3
16


§ 122 Abs 1 Nr 3 bewirkt, dass die beigeordneten Anwälte ihre Ansprüche auf Vergütung gegen die Partei nicht geltend machen können (Mümmler JurBüro 1991, 30). Im Umfang der Bewilligung können ihre Kosten zur Erstattung aus der Staatskasse verlangen und sind zB nicht gehalten, sie etwa entspr § 367 BGB von beigetriebenen Unterhaltsbeträgen abzuziehen (OLG Celle JurBüro 1982, 1360).
Dies gilt jedoch nur, soweit die Bewilligung (OLG Nürnberg JurBüro 2001, 481) und die Beiordnung reicht (OLG Düsseldorf FamRZ 2008, 1767). Geht die Beiordnung nicht soweit wie die Bewilligung (etwa: „soweit durch den Anwaltswechsel der Staatskasse keine Nachteile entstehen“), ist die Beiordnung maßgeblich (OLG Düsseldorf aaO).
Auch im Vergütungsfestsetzungsverfahren ist der Beiordnungs- und Bewilligungsbeschluss als Kostengrundentscheidung bindend (OLG Celle MDR 2007, 865). Die in § 122 Abs 1 Nr 3 angeordnete Wirkung ist endgültig, eine Nachzahlungspflicht besteht grundsätzlich nicht.
Anderes gilt nur im Falle der Aufhebung der PKH gem § 124 ZPO. Der Anspruch des RA gegen die Partei ist auch dann ausgeschlossen, wenn einem Beklagten PKH zur Rechtsverteidigung gegen einen von mehreren Klägern bewilligt wurde, die Kläger denselben Anspruch geltend gemacht haben und alle Gebühren (auch) in Bezug auf die begünstigte Rechtsverteidigung angefallen waren (OLG München JurBüro 1995, 314). Selbst wenn der beigeordnete RA seinen Anspruch gegen die Staatskasse verjähren lässt, kann er Ansprüche gegen die eigene Partei nicht geltend machen (OLG Köln AnwBl 1996, 54).
Die Befreiung bezieht sich auch den Auslagenvorschuss gem § 17 RVG.
Zur Frage der Anrechnung der Gebühren für vorgerichtlicher Tätigkeiten nach RVG-VV Nr 2300 auf die gerichtliche Verfahrensgebühr nach RVG-VV Nr 3100 vgl zum alten Recht BGH RPfleger 2007, 5505; MDR 2008, 592; OLG Düsseldorf RPfleger 2009, 276; OLG Braunschweig FamRZ 2009, 718. Dieses Problem „löst“ nun § 15a RVG.
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Ist PKH nur teilweise bewilligt worden, hat die Abrechnung der Anwaltskosten in der Weise zu erfolgen, dass der Vergütungsanspruch zu errechnen ist, der dem Anwalt zustehen würde, wenn die Klage von vornherein nur mit dem Streitgegenstand erhoben worden wäre, für den PKH bewilligt wurde (VG Stuttgart AnwBl 2002, 64).
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Die durch die Beiordnung begründeten Ansprüche des Rechtsanwalts gegenüber der Staatskasse werden durch eine Aufhebung der PKH gem § 124 ZPO nicht verkürzt. Wegen der bis zum Erlass des Aufhebungsbeschlusses angefallenen Gebühren bleibt der Vergütungsanspruch vielmehr bestehen, auch soweit diese Ansprüche erst nach Aufhebung der Bewilligung geltend gemacht werden (OLG Zweibrücken JurBüro 1984, 237; LG Koblenz JurBüro 1984, 935; LG Bayreuth JurBüro 1992, 740). Das gilt dann nicht, wenn Gebührentatbestände, die vor der Beiordnung verwirklicht worden sind, nach der Beiordnung noch einmal entstehen (OLG München MDR 1991, 62).
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Die Aufhebung der Beiordnung lässt die Forderungssperre nicht enden (KG MDR 1984, 410; OLG Bamberg JurBüro 1984, 292). Sie fällt auch nicht weg, wenn die Partei nachträglich zur Zahlung gem § 120 Abs 4 ZPO verpflichtet wird (OLG Stuttgart FamRZ 2004, 1802).








V. Ansprüche der beigeordneten Rechtsanwälte gegen die Staatskasse
20


Die beigeordneten Rechtsanwälte haben einen Anspruch gegen die Staatskasse auf Erstattung von Auslagen und Gebühren gem §§ 45 ff RVG. Zu den Ansprüchen ggü dem Mandanten für eine Tätigkeit im Prüfungs- oder Aufhebungsverfahren vgl § 45 RVG Rn 10 ff.
Hierzu zählen auch die Reisekosten entsprechend den Gebührensätzen des § 49 RVG (Birkl § 122 Nr 3; SchlHOLG JurBüro 1989, 837; bei uneingeschränkter Beiordnung auch die des auswärtigen: LG Düsseldorf JurBüro 1984, 1833; Mümmler JurBüro 1989, 1637; siehe aber § 121 ZPO Rn 43 ff und § 46 RVG Rn 4 ff). Fotokopiekosten sind bis auf die in RVG-VV Nr 7000 geregelten Ausnahmefälle grds nicht erstattungsfähig (BGH JurBüro 2003, 246), vgl § 46 RVG Rn 18.
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Die Vorschriften des 8. Abschnitts des RVG über die Vergütung des beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts und bei Beratungshilfe (§§ 44–59) sind im Teil IV kommentiert.
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Voraussetzung für das Entstehen des Vergütungsanspruchs ist eine Tätigkeit, die einen Gebührentatbestand erfüllt. Das ist dann nicht der Fall, wenn sich der Hauptantrag noch im PKH-Prüfungsverfahren erledigt und es dennoch zur Bewilligung von PKH für den Hauptantrag gekommen ist (OLG Bamberg JurBüro 1986, 1252).
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Vorschüsse auf die Vergütung kann der Anwalt nur von der Staatskasse (§ 47 RVG, dort Rn 1) von der Partei, der PKH bewilligt worden ist, nicht fordern.
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Der Umstand, dass der beigeordnete Rechtsanwalt vor seiner Beiordnung bereits als Wahlanwalt tätig gewesen ist, kann nicht bewirken, dass er von seiner Partei die Differenz zwischen den gesetzlichen Gebühren und den Wahlanwaltsgebühren fordern darf (OLG Bamberg JurBüro 1984, 292; KG MDR 1984, 410; OLG Stuttgart JurBüro 1997, 649; offengelassen SchlHOLG JurBüro 1989, 837; anders bzgl Kosten, für die keine PKH gewährt worden ist: LAG Düsseldorf JurBüro 1990, 762). Der Vergütungsanspruch ist zwar nicht erloschen, der Anwalt aber gehindert, ihn geltend zu machen (vgl OLG Hamburg JurBüro 1990, 1311). Der Rechtsanwalt kann Ansprüche auf Vergütung gegen die Partei auch dann nicht geltend machen, wenn er erst im Laufe des Rechtsstreits beigeordnet worden ist, die Partei zuvor als Wahlanwalt vertreten hat und deshalb den das Entstehen einer Anwaltsgebühr rechtfertigenden Anknüpfungssachverhalt auch schon vor seiner Beiordnung verwirklicht hat, soweit er sich auch danach ereignet (OLG München JurBüro 1991, 96). Die Aufhebung der Beiordnung ändert daran nichts (KG JurBüro 1984, 1417). Er kann Vergütungsansprüche auch außergerichtlich nicht geltend machen (OLG Nürnberg JurBüro 1984, 293).
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Eine etwaige Honorarvereinbarung über eine Vergütung, welche die im Rahmen der PKH zu beanspruchende Vergütung übersteigt, hat für die Staatskasse keine Auswirkungen und begründet auch für die Partei keine Zahlungspflicht (OLG Düsseldorf JurBüro 1988, 1720). Es besteht auch keine Zahlungspflicht, wenn der Gebührentatbestand vor der Beiordnung erfüllt war (OLG Oldenburg NJW-RR 2007, 792).
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Insofern bestimmt (nunmehr) § 3a Abs 3 RVG:
Eine Vereinbarung, nach der ein im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneter Rechtsanwalt für die von der Beiordnung erfasste Tätigkeit eine höhere als die gesetzliche Vergütung erhalten soll, ist nichtig. Die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die ungerechtfertigte Bereicherung bleiben unberührt.
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Hingegen wird durch § 122 Abs 1 Nr 3 nicht die Frage beantwortet, ob der beigeordnete Anwalt einen Betrag zurückerstatten muss, den der Auftraggeber zu einem Zeitpunkt geleistet hat, zu welchem er – der Anwalt – noch nicht als beigeordnet angesehen werden kann. Aus der Beiordnung allein ergibt sich ein Rückforderungsrecht des Auftraggebers nicht (OLG Köln JurBüro 1984, 1356).








VI. Wirkungen der PKH-Bewilligung für den Gegner, Abs 2
28


Die Wirkungen für den Gegner regelt Abs 2. Hierbei sind zwei Ausgangslagen zu unterscheiden:









1. Bewilligung für den Beklagten
29


Ist dem Beklagten PKH bewilligt worden, so hat das auf die gerichtskostenrechtliche Zahlungspflicht des Klägers keine Auswirkungen. Von ihm sind gem § 22 S 1 GKG Gebühren, Auslagen und Vorschüsse zu erheben, als wenn in der Sache keine PKH bewilligt worden wäre.










2. Bewilligung für Kläger, Berufungskläger, Revisionskläger
30


Ist dem Kläger, Berufungskläger oder Revisionskläger (bei Streitgenossen sämtlichen Klägern, Zöller/Geimer § 122 Rn 22) PKH bewilligt, sind die für den Gegner eintretenden Wirkungen vom Inhalt des Bewilligungsbeschlusses abhängig.
Sieht dieser die Zahlung von Monatsraten oder Leistungen aus dem Vermögen vor, dann erfährt der Beklagte keine Vergünstigung. Er ist uneingeschränkt gerichtskostenpflichtig, weil er nicht besser gestellt werden soll als die unter PKH streitende Partei, welche die ihr auferlegten Zahlungen auf die Kosten des Abs 1 Nr 1 lit a leisten muss (BT-Drucks 8/3068 S 30).
Ist PKH hingegen bewilligt worden, ohne dass der Partei zugleich die Zahlung von Raten oder Beträgen aus dem Vermögen auferlegt worden ist, dann ist auch der Gegner von der Zahlung rückständiger oder künftiger Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten einstweilen befreit (OLG Frankfurt JurBüro 1983, 1227). Dies gilt jedoch nur für den „angegriffenen“ Gegner. Greift er selbst an, tritt für sein Angriffsmittel, etwa Widerklage, selbstständiges oder Anschluss-Rechtsmittel, die einstweilige Befreiung nicht ein (RGZ 44, 416, 417; OLG Hamm Rpfleger 1960, 412). Dies gilt nicht, wenn die Kosten, für die einstweilige Befreiung eingetreten ist, von den Kosten, für welche die Partei als Angreifer zahlungspflichtig wäre, nicht zu trennen sind (RGZ 55, 268, 270; KG OLGZ 1971, 423, 424). Das kann bei Klage und Widerklage oder wechselseitig eingelegtem Rechtsmittel bei identischem Streitgegenstand der Fall sein. Die Kostenbefreiung für den Gegner tritt in einem solchen Fall ohne Rücksicht auf seine prozessuale Position ein.
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Die einstweilige Befreiung endet, sobald der Gegner rechtskräftig in die Kosten verurteilt oder der Rechtsstreit ohne Kostenentscheidung beendet ist (vgl § 125 ZPO Rn 3 ff sowie OLG Nürnberg JurBüro 1989, 1562). Ein trotz einstweiliger Befreiung des Gegners von ihm angeforderter und widerspruchslos gezahlter Auslagenvorschuss ist ihm aber nur dann zurückzuzahlen, wenn er weder nach § 22 GKG noch nach § 29 GKG Kostenschuldner ist (LG Osnabrück NdsRpfl 2003, 323).
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Nicht ausdrücklich geregelt ist die Wirkung für Nebenintervenienten und Streitgenossen auf der Seite des ASt. Die PKH erstreckt sich nicht auf sie; soweit die Voraussetzungen vorliegen, mag ihnen selbst PKH bewilligt werden. Dennoch sind sie mittelbar begünstigt: Der ASt ist von der Pflicht zur Zahlung von Vorschüssen für Zeugen und Sachverständige befreit, §§ 379, 402 ZPO. Bei einem gemeinsamen Beweisangebot von armer Partei und Streitgenossen oder NI darf der Beweisantritt nicht mit der Begründung übergangen werden, der Genosse habe keinen Vorschuss gezahlt (Stein/Jonas § 122 Rn 1 mwN).






Kapitel II Zivilprozessordnung › § 123 Kostenerstattung






§ 123 Kostenerstattung
Die Bewilligung der Prozesskostenhilfe hat auf die Verpflichtung, die dem Gegner entstandenen Kosten zu erstatten, keinen Einfluss.






Kommentierung
I.Regelungsinhalt1

II.Anwaltskosten2

III.Gerichtskosten3 – 8

IV.Haftung der Partei als Übernahmeschuldner9









I. Regelungsinhalt
1


§ 123 regelt die Kostenerstattungspflicht der unterlegenen Partei gegenüber dem obsiegenden Gegner und stellt klar, dass das System der Kostenerstattungspflicht nach den §§ 91 ff ZPO im Verhältnis zwischen den beiden unberührt bleibt.
Die unterlegene hilfsbedürftige Partei muss dem Gegner die Kosten erstatten, ohne dass dafür eine staatliche Hilfe vorgesehen ist (Grunsky NJW 1980, 2046). Während die Kostenerstattung für die tatsächlich arme, auch nicht teilweise leistungsfähige Partei nur von theoretischer Bedeutung sein wird, birgt das Raten- und Tabellensystem für die beschränkt leistungsfähige Partei, welcher durch die Prozesskostenhilfe der Zugang zum Rechtsschutz erleichtert wird, die Gefahr in sich, dass das Risiko des Abgangs vom Rechtsschutz nach Prozessverlust mit unbeschränkter Erstattungspflicht noch leichter übersehen oder verdrängt wird (Wax FamRZ 1980, 978; Müller JR 1987, 1). Dem soll durch einen entspr Hinweis in dem Vordruck für die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Partei (siehe Anhang 5) entgegengewirkt werden.








II. Anwaltskosten
2


Für die Anwaltskosten gilt, dass der obsiegende Gegner im Verfahren der §§ 103 ff ZPO nicht gehindert ist, gegen die unterlegene Partei, der PKH bewilligt war, die vollen Kosten eines Wahlanwalts festsetzen zu lassen.
Dies gilt selbst dann, wenn dem Gegner ebenfalls PKH bewilligt und ein Rechtsanwalt beigeordnet worden war (OLG Hamm AnwBl 1973, 364). Der Erstattungsanspruch ist aber der Höhe nach begrenzt durch die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der Kosten und Auslagen der obsiegenden Partei einerseits sowie der Vergütung, die ihr Anwalt aus der Staatskasse erhalten bzw zu beanspruchen hat, andererseits (OLG Bamberg FamRZ 1988, 967).








III. Gerichtskosten
3


Hinsichtlich der Gerichtskosten gilt, dass grds alle verauslagten Gerichtskosten zu erstatten sind. Ausgenommen von der Erstattung sind diejenigen Gerichtskosten, von denen der Gegner der hilfsbedürftigen Partei gem § 122 Abs 2 ZPO selbst befreit war. Das setzt voraus, dass die unter PKH streitende Partei Kläger, Berufungskläger oder Revisionskläger war.
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War die unter PKH streitende Partei Beklagter, so treten durch die Bewilligung der PKH Wirkungen für den Kläger nicht ein (vgl oben zu § 122 ZPO Rn 28). Er bleibt gegenüber der Staatskasse nach § 22 S 1 GKG kostenpflichtig. Auch im Falle des Obsiegens könnte er an sich unter den Voraussetzungen des § 31 Abs 2 GKG als Zweitschuldner in Anspruch genommen werden. Über § 123 wäre sodann ein Rückgriff beim unterlegenen Beklagten möglich, so dass diesem der Schutz aus § 122 Abs 1 ZPO nach Abschluss des Prozesses faktisch entzogen würde.
Dies verhindert § 31 Abs 3 GKG, der vorschreibt, dass ein anderer Kostenschuldner nicht in Anspruch genommen werden soll, wenn dem nach § 29 Nr 1 GKG haftenden Kostenschuldner die PKH bewilligt ist. Die Sperrwirkung entfällt jedoch, wenn die Bewilligung der PKH gem § 124 ZPO aufgehoben wird (OLG Bamberg FamRZ 2001, 780 – Ls). Der obsiegende Kläger darf dann als Zweitschuldner in Anspruch genommen werden (für bisherige Regelung KG Rpfleger 1979, 152 – für den Fall der Nachzahlungsanordnung gem § 125 aF –; OLG Düsseldorf MDR 1989, 365; OLG Bremen JurBüro 1990, 749; AG Koblenz FamRZ 1999, 1291).
Das Gleiche gilt, wenn der ASt Übernahmeschuldner ist, dazu Rn 9. § 31 Abs 3 GKG könnte auch der Inanspruchnahme des obsiegenden Beklagten hinsichtlich der für ihn durch die PKH-Entscheidung aufgewendeten Kosten – etwa Vergütung des beigeordneten Anwalts – nicht entgegenstehen, wenn die Vollstreckung des übergegangenen Erstattungsanspruchs beim Entscheidungsschuldner erfolglos oder aussichtslos ist (so zur bisherigen Regelung in § 58 GKG OLG Köln JurBüro 1987, 451; OLG Oldenburg JurBüro 1987, 1834 u FamRZ 1995, 494).
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Nach § 31 Abs 3 Hs 2 GKG sind dem klagenden und obsiegenden Antragsgegner vorher eingezahlte Gebühren und Auslagen zurückzuzahlen.
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Bei Teil-PKH sind die vom PKH-Begünstigten an den obsiegenden Kläger zu erstattenden Gerichtskosten aus dem Verhältnis des von der PKH erfassten Streitwerts zu dem nicht von der PKH erfassten Streitwert zu ermitteln (OLG Düsseldorf JurBüro 2000, 425; weiter differenzierend OLG Koblenz OLGR 2007, 729). Dagegen kann die bedürftige Partei auch dann nicht zur Erstattung herangezogen werden, wenn ihr PKH nur gegen Ratenzahlung bewilligt worden ist (OLG München FamRZ 2001, 779; OLG Dresden JurBüro 2001, 483, OLG Saarbrücken Rpfleger 2001, 601).
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Eine analoge Anwendung des § 31 Abs 3 GKG auf Verfahren, die der Kostenordnung unterliegen, kommt schon deswegen nicht in Betracht, weil eine entspr Regelung bewusst nicht in die Kostenordnung aufgenommen worden ist (OLG Bamberg JurBüro 2001, 96 für Hausratsteilungsverfahren; OLG München JurBüro 2001, 97 für isoliertes Sorgerechtsverfahren).
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Dagegen sollen gegen die im Hauptsacheverfahren zur Kostentragung verurteilte Partei Kosten eines vorangegangenen Beweissicherungsverfahrens dann nicht festgesetzt werden können, wenn ihr in jenem Verfahren PKH gewährt worden war (LG Saarbrücken NJW-RR 2001, 1152).








IV. Haftung der Partei als Übernahmeschuldner
9


§ 31 Abs 3 GKG schützt den hilfsbedürftigen Beklagten grds nur insoweit, als dieser Entscheidungsschuldner nach § 29 Nr 1 GKG ist.
Soweit eine Haftung als Übernahmeschuldner (§ 29 Nr 2 GKG) eintritt, also insbesondere bei Kostenübernahme in einem Prozessvergleich, entfällt grds die Schutzwirkung des § 31 Abs 3 GKG (BVerfG Rpfleger 1979, 372; OLG Düsseldorf JurBüro 1995, 429; OLG Zweibrücken MDR 2010, 595). Art 3 Abs 1 GG steht nicht entgegen (BVerfG NJW 2000, 3271; OLG Köln FamRZ 2001, 504; OLG München FamRZ 2002, 257; OLG Braunschweig OLGR 2001, 67; OLG Brandenburg OLGR 2008, 361). Der bisherige Streit, ob die bedürftige Partei in dem übernommenen Umfang für die Kosten haftet, und zwar sowohl gegenüber dem Justizfiskus (OLG Frankfurt 14 W 85/08, juris) wie auch gegenüber dem Gegner (OLG Koblenz MDR 2008, 473; OLG Frankfurt AGS 2011, 545; aA OLG Stuttgart MDR 2011, 1076; KG 5 W 11/12, juris), dürfte sich durch die Neueinführung des § 31 Abs 4 GKG erledigt haben. Denn die Norm stellt die prinzipielle Haftung als Übernahmeschuldner prinzipiell fest („soweit der Kostenschuldner aufgrund des § 29 Nr 2 GKG haftet“); so schon die bisher hier vertretene Ansicht (OLG Braunschweig OLGR 2001, 67; OLG Brandenburg OLGR 2008, 361). Vom Grundsatz der Haftung als Übernahmeschuldner kommen folgende Ausnahmen in Betracht:
Etwas anderes kann dann gelten, wenn beiden Parteien PKH/VKH bewilligt wurde (OLG Rostock JurBüro 2010, 147)
Weiter ist gem § 31 Abs 4 GKG die Befreiung aus § 31 Abs 3 GKG entspr anzuwenden, wenn
	1.
	
der Kostenschuldner die Kosten in einem vor Gericht abgeschlossenen oder gegenüber dem Gericht angenommenen Vergleich übernommen hat,

	2.
	
der Vergleich einschließlich der Verteilung der Kosten von dem Gericht vorgeschlagen worden ist und

	3.
	
das Gericht in seinem Vergleichsvorschlag ausdrücklich festgestellt hat, dass die Kostenregelung der sonst zu erwartenden Kostenentscheidung entspricht.


Damit soll zum Einen verhindert werden, dass die Parteien einen Vergleich zu Ungunsten der Staatskasse schließen (hierzu BVerfGE 51, 302). Zum Anderen wird hierdurch vermieden, dass die Parteien aus Kostengründen die Kostenentscheidung dem Gericht „entsprechend § 91a ZPO übertragen“. Für Altfälle haben dies zuvor schon OLG Celle (FamRZ 2013, 63 f) und das KG (NJW-RR 2012, 1021) so gesehen.
Eine Irrtumsanfechtung des Vergleichs wegen der Kostenlast ist nicht möglich (OLG Hamm NJW-RR 2011, 1436).
Der ASt haftet auch, wenn er sich nach § 13 JVEG mit einer besonderen Entschädigung für Sachverständige einverstanden erklärt (OLG Frankfurt JurBüro 1986, 79).
Auf das Risiko einer Haftung als Übernahmeschuldner müssen die Anwälte ihre Parteien hinweisen, wenn sie einem Haftungsrisiko entgehen wollen (Schneider NJW 1980, 560); das Gericht ist gem § 278 Abs 3 ZPO zu einem Hinweis verpflichtet.





Kapitel II Zivilprozessordnung › § 124 Aufhebung der Bewilligung






§ 124 Aufhebung der Bewilligung
(1) Das Gericht soll die Bewilligung der Prozesskostenhilfe aufheben, wenn
	1.
	
die Partei durch unrichtige Darstellung des Streitverhältnisses die für die Bewilligung der Prozesskostenhilfe maßgebenden Voraussetzungen vorgetäuscht hat;

	2.
	
die Partei absichtlich oder aus grober Nachlässigkeit unrichtige Angaben über die persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse gemacht oder eine Erklärung nach § 120 Absatz 1 Satz 3 nicht oder ungenügend abgegeben hat;

	3.
	
die persönlichen oder wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Prozesskostenhilfe nicht vorgelegen haben; in diesem Fall ist die Aufhebung ausgeschlossen, wenn seit der rechtskräftigen Entscheidung oder sonstigen Beendigung des Verfahrens vier Jahre vergangen sind;

	4.
	
die Partei entgegen § 120a Absatz 2 Satz 1 bis 3 dem Gericht wesentliche Verbesserungen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse oder Änderungen ihrer Anschrift absichtlich oder aus grober Nachlässigkeit unrichtig oder nicht unverzüglich mitgeteilt hat;

	5.
	
die Partei länger als drei Monate mit der Zahlung einer Monatsrate oder mit der Zahlung eines sonstigen Betrages im Rückstand ist.


(2) Das Gericht kann die Bewilligung der Prozesskostenhilfe aufheben, soweit die von der Partei beantragte Beweiserhebung aufgrund von Umständen, die im Zeitpunkt der Bewilligung der Prozesskostenhilfe noch nicht berücksichtigt werden konnten, keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder der Beweisantritt mutwillig erscheint.
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I. Regelungsinhalt
1


§ 124 regelt die Fälle, in denen die Bewilligung der PKH aufgehoben werden kann. Die Voraussetzungen beruhen auf dem Grundgedanken, dass einer Partei der Vorteil der PKH nicht erhalten bleiben soll, wenn sie die Bewilligung erschlichen hat (Abs 1 Nr 1 u 2), die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen im Bewilligungszeitpunkt nicht vorgelegen haben (Abs 1 Nr 3), wesentliche Verbesserungen der wirtschaftlichen Situation oder Änderungen ihrer Anschrift schuldhaft unrichtig oder nicht unverzüglich mitgeteilt hat (Abs 1 Nr 4) oder die Partei anhaltend ihre Verpflichtungen nicht erfüllt (Abs 1 Nr 5). Im Falle der Nr 3 ist die Partei aber nach Ablauf von vier Jahren ab Rechtskraft oder Prozessbeendigung anderer Art vor einer Aufhebung der PKH geschützt, falls sie das Fehlen der Voraussetzungen nicht durch ein unter Nr 2 zu rechnendes schuldhaftes Verhalten verursacht hat.
Schließlich eröffnet Abs 2 neuerdings die Möglichkeit der Teilaufhebung für bestimmte Beweiserhebungen, die sich im Prozess- oder Verfahrensverlauf nachträglich als nicht erfolgversprechend oder mutwillig herausstellen.








II. Anwendungsbereich
2


Nach § 124 kann das Aufhebungsverfahren gegen jeden ASt geführt werden, also gegen natürliche (§ 114 ZPO) und juristische Personen, wie auch gegen Parteien kraft Amtes (§ 116 ZPO).
§ 124 gilt auch für den Widerruf einer durch das Gericht erteilten PKH-Zusage (KG FamRZ 1986, 925).








III. Zuständigkeit
3


Sachlich zuständig für die Aufhebung der Bewilligung ist das Prozessgericht des ersten Rechtszugs; ist das Verfahren in einem höheren Rechtszug anhängig, das Prozessgericht dieses höheren Rechtszugs (§ 127 Abs 1 S 2 ZPO). Im Übrigen gelten die für die Bewilligung der PKH maßgeblichen Regelungen. Auf die Kommentierung zu § 127 ZPO darf verwiesen werden.


4


Funktionell zuständig ist im Fall des Abs 1 Nr 1 wie auch des Abs 2 der Richter.
Ohne dass es einer Beauftragung durch den Vorsitzenden bedürfte, entscheidet in den Fällen des Abs 1 Nr 2 bis 5 der Rechtspfleger des Prozessgerichts von Amts wegen (§ 20 Nr 4 lit c RPflG; OLG Bamberg JurBüro 1992, 250). Dem Rechtspfleger obliegt auch die Kontrolle der Aufhebungsgründe nach Nr 2–5 (vgl Nr 2.52 und 5.1 der DB-PKH, siehe Anhang 4). Ob die Hauptsache noch anhängig ist oder nicht, ändert nichts an dieser Zuständigkeitsverteilung (OLG Zweibrücken Rpfleger 2008, 86, 87).








IV. Verfahren
5


Der Partei, dem beigeordneten Anwalt (soweit ihm Ansprüche gegen die Staatskasse entgehen könnten) und dem Gegner (in Hinblick auf § 122 Abs 2 ZPO u § 31 Abs 3 GKG) ist rechtliches Gehör vor jeder Entscheidung über die Aufhebung der Bewilligung zu gewähren (Zöller/Geimer § 124 Rn 21; LG Koblenz AnwBl 2000, 64; OLG Brandenburg FamRZ 2001, 633 – Ls).
Vor einer Aufhebungsentscheidung ist eine angemessene Erklärungsfrist zu setzen (LAG Düsseldorf JurBüro 1989, 122). Aufforderung wie nachfolgender Beschluss sind nicht an die Partei, sondern an den (früheren) Prozessbevollmächtigten zuzustellen (BGH MDR 2011, 183-184 u 1314), denn das Überprüfungsverfahren gehört zum Rechtszug iSv § 172 Abs 1 S 1 ZPO (aA 10. Aufl mwN zur überholten OLG-Rspr). Hat sich für das Abänderungsverfahren ein anderer Anwalt bestellt, ist an diesen zuzustellen (OLG Koblenz FamRZ 2009, 898). Näher: § 120a Rn 25.
Die Vorlage nur geschwärzter Kontoauszüge kann zur Aufhebung führen (OLG Brandenburg Rpfleger 2015, 152).
Die Frist ist keine Ausschlussfrist. Wird die Erklärung nach Fristablauf vorgelegt, ist ihr Inhalt bei einer Beschlussfassung zu berücksichtigen (OLG Hamm Rpfleger 2003, 34). Neue Tatsachen können wegen § 571 Abs 2 S 1 ZPO noch bis zur Beschlussfassung in der Beschwerdeinstanz vorgebracht werden, ohne dass es auf das Fehlen eines Verschuldens für die Fristversäumnis ankommt (BAG MDR 2004, 597; OLG Celle OLGR 2009, 482; OLG Köln FamRZ 2009, 634; OLG Saarbrücken FamRZ 2011, 662 aA LAG Düsseldorf JurBüro 1988, 1716).
Zweckmäßig wird dies mit einer Fristsetzung zur Äußerung verbunden. Die Frist ist indes keine Ausschlussfrist; neues Vorbringen ist zu berücksichtigen (vgl auch § 118 ZPO Rn 32). Dies folgt für das Beschwerdeverfahren aus § 571 Abs 2 S 1 ZPO (vgl auch BGH MDR 1997, 396 f). Speziell zur Aufforderung der Abgabe einer Erklärung über die Änderung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse su Rn 11–17.








V. Entscheidung in Beschlussform
6


Die Entscheidung ergeht gem § 127 Abs 1 ZPO ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss, der formlos mitzuteilen oder an den Prozessbevollmächtigten (Rn 5) zuzustellen ist (§ 329 Abs 2 ZPO). Wegen der Rechtsmittel siehe die Kommentierung zu § 127 Abs 2 u 3 ZPO.








VI. Aufhebungstatbestände
7


Die in Abs 1 Nr 1–4 genannten Aufhebungstatbestände sind abschließend, näher Rn 37. Sie gelten nicht – auch nicht analog – im Bewilligungsverfahren (OLG Karlsruhe FamRZ 2015, 353; aA OLG Bamberg FamRZ 2014, 489, wo auf Verwirkung abgestellt wird). Während des Bewilligungsverfahrens können die Angaben korrigiert werden, sogar noch während des Beschwerdeverfahrens (OLG Hamm MDR 2014, 798).









1. Vortäuschung der Bewilligungsvoraussetzungen (Abs 1 Nr 1)
8


Abs 1 Nr 1 betrifft den Fall der Vortäuschung der für die Bewilligung der PKH maßgebenden Voraussetzungen durch unrichtige Darstellung des Streitverhältnisses (§ 117 Abs 1 S 2 ZPO). Zur Frage eines Kausalitätserfordernis vgl unten Rn 36.











a) Objektiv unrichtige Darstellung des Streitverhältnisse
9


Objektiv wird also zunächst eine „unrichtige Darstellung des Streitverhältnisses“ verlangt. Hierzu zählen nicht nur die falsche Angabe von Tatsachen (zum Leugnen einer Tatsache OLG Köln NJW 1998, 2985), das Verschweigen von Tatsachen (OLG Koblenz FamRZ 1985, 301; OLG Köln MDR 1990, 1020; OLG Oldenburg NJW 1994, 807), die unterlassene Berichtigung von Tatsachen, die ursprünglich richtig waren (OLG Zweibrücken FamRZ 1995, 374; OLG München FamRZ 1998, 633), und die unterlassene Vervollständigung unvollständiger Tatsachen (Hartmann in Baumb/Lauterb, § 124 Rn 30), sondern auch das Verschweigen rechtshindernder, rechtsmindernder, rechtshemmender oder rechtsvernichtender Tatsachen (vgl Zöller/Geimer § 124 Rn 6).
Da nach § 117 Abs 1 S 2 ZPO das Streitverhältnis unter Angabe der Beweismittel darzustellen ist, kommt ferner die Benennung untauglicher Beweismittel oder das Verschweigen ungünstiger Gegenbeweismittel in Betracht.
Dass die Unwahrheit des Parteivortrags sich erst nach Durchführung der Beweisaufnahme ergibt, steht der Entziehung der Prozesskostenhilfe nicht entgegen (OLG Hamm MDR 2015, 235).












b) Subjektiv: Täuschungsvorsatz
10


Subjektiv ist Täuschungsvorsatz erforderlich, wie sich aus dem Wort „vorgetäuscht“ ergibt. Die unrichtige Darstellung muss also mindestens mit bedingtem Vorsatz vorgenommen worden sein. Die Partei muss mit den Folgen der unrichtigen Darstellung (= die für die Bewilligung der PKH maßgebenden Voraussetzungen = Bewilligung der PKH) in dem Sinne einverstanden gewesen sein, dass sie sie billigend in Kauf genommen hat (vgl die Darstellung bei Fischer § 15 Rn 9 ff). Nicht vorausgesetzt wird, dass die Täuschung „absichtlich“ vorgenommen wird (OLG Koblenz FamRZ 1985, 301; Beyer JurBüro 1989, 439, 447). Andererseits ist eine gewisse Subjektivität in der Beurteilung des Streitverhältnisses durch die Partei natürlich. Bei Prüfung des Vorsatzes sind deshalb eine etwaige Rechtskenntnis der Partei, eine vorherige Beratung durch einen Anwalt, die Schwierigkeit des Sachverhalts ua wichtige Kriterien. Ein Verschulden des Prozessbevollmächtigten ist nach § 85 Abs 2 ZPO dem ASt zuzurechnen. Bleibt zweifelhaft, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 124 Nr 1 vorliegen, unterbleibt die Aufhebungsentscheidung (OLG Düsseldorf ZMR 1993, 116) – die Darlegungs- und Beweislast liegt bei der Staatskasse, auch wenn den ASt umfangreiche Mitwirkungspflichten (vgl § 120a ZPO Rn 24) treffen, die eine umfassende sekundäre Darlegungslast begründen.











2. Schuldhaft falsche Angaben oder unterlassene Erklärung zu den subjektiven Voraussetzungen (Abs 1 Nr 2)
11


Nr 2 umfasst die Fälle der schuldhaft falschen Angaben und der unterlassenen Erklärung zu den subjektiven Voraussetzungen für die Bewilligung der PKH. Zur Frage eines Kausalitätserfordernisses vgl Rn 36.











a) Objektiv unrichtige Angaben
12


Die Verpflichtung der Partei zur Darlegung ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ergibt sich aus §§ 117 Abs 2, 118 Abs 2 S 1 ZPO. Die objektiv verlangten „unrichtigen Angaben“ sind in der Praxis falsche Angaben im Vordruck nach § 117 Abs 3, 4 ZPO (vgl Anhang 5) oder den weiteren Angaben zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen. Auch unvollständige Angaben sind unrichtig.
Unrichtig sind nur solche Angaben zu solchem Vermögen und Einkommen, das nach § 115 ZPO einzusetzen ist. Jüngst hat der BGH (NJW 2013, 68 ff) entschieden, dass es nicht darauf ankommt, ob sich die Falschangaben zu den relevanten Einkommens- oder Vermögensangaben auf die Entscheidung ausgewirkt haben – es gilt also nicht das Ursächlichkeitserfordernis (unten Rn 36). Ob dem ASt auf Basis richtiger Angaben PKH zu gewähren gewesen wäre oder nicht, ist irrelevant. Nach Auffassung des BGH begründet sich dies darin, dass die Norm die absichtlich bzw aus grober Nachlässigkeit falschen Angaben sanktionieren möchte.
Zu verschwiegenem Grundvermögen: OLG Düsseldorf JurBüro 1986, 296; zu Sparbüchern: OLG Zweibrücken RPfleger 2008, 86; zu thesaurierenden Dachfonds als Altersvorsorge und die Zumutbarkeit ihres Einsatzes OLG Koblenz OLGR 2009, 338.












b) Unterlassen einer genügenden Erklärung nach § 120a Abs 1 S 3 ZPO
13


Die Verpflichtung der Partei, auf Verlangen des Gerichts zu erklären, ob eine Änderung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse eingetreten ist, schreibt § 120a Abs 1 S 3 ZPO vor. Die Partei, der PKH bewilligt worden ist, kann nicht darauf vertrauen, dass die Überprüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse unterbleibt. Das Gericht ist vielmehr berechtigt und der ASt verpflichtet, jederzeit die Erklärung nach § 120a Abs 1 S 3 ZPO zu verlangen. Das Verlangen des Gerichts muss hinreichend konkretisiert sein (OLG Bremen FamRZ 2011, 129). Näher: § 120a Rn 25.
Es genügt nicht, dass die Erklärung (unter Verwendung des vorgeschriebenen Formulars) überhaupt abgegeben wurde; dies muss auch inhaltlich wie hinsichtlich einer evtl entsprechend § 118 Abs 2 ZPO aufgegebenen Glaubhaftmachung in genügender Form erfolgen. X-faches Nachfragen und Nachbohren des RPflegers ist demnach nicht erforderlich. Es dürfte genügen, den ASt einmal an die getreuliche Erfüllung der Pflicht – zweckmäßigerweise unter Hinweis auf § 124 Abs 1 Nr 2 ZPO – zu erinnern.












c) Absicht oder grobe Nachlässigkeit
14


Subjektiv muss die Partei „absichtlich oder aus grober Nachlässigkeit“ gehandelt haben.
„Absicht“ liegt vor, wenn die Partei die Bewilligung von PKH aufgrund unrichtiger Angaben anstrebt, wenn ihr Wille auf diesen Erfolg gerichtet ist, es ihr auf den Erfolg ankommt (Fischer § 15 Rn 6).
„Grobe Nachlässigkeit“ liegt vor, wenn die Partei jegliche prozessuale Sorgfalt versäumt hat (Hartmann in Baumb/Lauterb, § 124 Rn 38; „jedem einleuchtende Sorgfalt“: OLG Köln FamRZ 1988, 740). Sie kann zwanglos angenommen werden, wenn die Partei ein Auskunftsersuchen zur Änderung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse nicht beantwortet (iE ebenso OLG Brandenburg JurBüro 1997, 481). Es erscheint zulässig, die „grobe Nachlässigkeit“ iÜ an den Grundsätzen der „groben Fahrlässigkeit“ zu messen, so dass eine Aufhebung der PKH in Betracht kommt, wenn die Partei mit ihren unrichtigen Angaben zwar nicht die fehlerhafte Bewilligung bewirken wollte, dies jedoch für sie ohne weiteres erkennbar gewesen wäre, wenn sie sich irgendwelche Gedanken gemacht hätte (Zöller/Geimer § 124 Rn 9; beispielhaft OLG Bamberg JurBüro 1989, 510; OLG Zweibrücken RPfleger 2008, 87: Sparbuch und Saldierung mit Schulden; OLG Brandenburg FamRZ 2006, 213: Unfallrente und Aufrechnen mit Belastungen).
Handelt die Partei mit bedingtem Vorsatz, kommt ebenfalls eine Aufhebung der PKH in Frage, weil der Schuldvorwurf schwerer ist als im Falle der groben Nachlässigkeit.
Nicht ausreichend ist leichte Fahrlässigkeit.











3. Irrige Annahme der Voraussetzungen durch das Gericht, Abs 1 Nr 3
15


Abs 1 Nr 3 regelt die Fälle der Bewilligung von PKH, in denen das Gericht irrig das Vorliegen der Voraussetzungen angenommen hat. Das gilt unabhängig davon, ob die Partei insoweit ein Verschulden trifft (OLG Köln FamRZ 1988, 740), für das unter Berücksichtigung der Nr 2 nur leichte Fahrlässigkeit in Frage kommt.











a) Nichtvorliegen von Hilfsbedürftigkeit
16


Abs 1 Nr 3 hat vornehmlich solche Fälle im Auge, in denen die Partei bei der Antragstellung nicht oder aus leichter Fahrlässigkeit nicht wusste, dass die für die Bewilligung maßgeblichen Voraussetzungen nicht vorlagen (Mümmler JurBüro 1980, 1457; Beyer JurBüro 1989, 439, 447; zur mutwillig herbeigeführten Bedürftigkeit: OLG Düsseldorf JurBüro 1987, 1715; OLG Brandenburg FamRZ 2002, 762). Ein Verschulden der Partei ist mithin nicht erforderlich. Inhaltlich entspricht Nr 3 der Nr 2. Es kommt also allein auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Partei und nicht auf die Voraussetzungen der Bewilligung nach § 114 ZPO an (OLG Köln FamRZ 2001, 1534). Eine freie Abänderbarkeit durch das Gericht bei sachlich unzutreffender Bewilligung besteht nicht (OLG Hamm FamRZ 1986, 583).
Grds kann die Aufhebung und ggf gleichzeitige Neuberechnung und Neubewilligung nach § 124 Nr 3 ZPO möglich sein, wenn die Bewilligung der PKH auf einem Berechnungsfehler des Gerichts (falsche Gebührenrechnung, falscher Streitwert, nicht in Betracht gezogene Beweiskosten) beruht (Zöller/Geimer § 124 Rn 11; OLG Bremen FamRZ 1985, 728; OLG Zweibrücken JurBüro 1985, 1569; 1988, 1062; ansch auch OLG Düsseldorf JurBüro 1988, 1059). Das gilt aber nicht, wenn die Partei von Anfang an richtige und vollständige Angaben über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse gemacht hat (OLG Bamberg FamRZ 1984, 1244; OLG Hamm NJW 1984, 2837; OLG Bamberg JurBüro 1985, 463; OLG Düsseldorf JurBüro 1986, 122; OLG Zweibrücken JurBüro 1987, 140; OLG Saarbrücken JurBüro 1987, 915; LAG Düsseldorf JurBüro 1988, 1224; OLG Hamburg FamRZ 1996, 874). Zweifelhaft erscheint, ob eine entspr Anwendung der Nr 3 erfolgen kann, wenn eine greifbar gesetzeswidrige, auch für die Partei erkennbar unrichtige Bewilligung erfolgt ist (dafür: OLG Bamberg FamRZ 1989, 884; offen: OLG Bremen FamRZ 2009, 366).












b) Konkurrenzverhältnis zwischen Abs 1 Nr 2 und Nr 3
17


Sind sowohl die Voraussetzungen der Nr 2 als auch die der Nr 3 gegeben, dann geht Nr 2 als die weitergehende Norm vor. Nr 2 enthält nämlich nicht die Aufhebungssperre der Nr 3 Hs 2.












c) Aufhebungssperre, Abs 1 Nr 3 Hs 2
18


Die Aufhebungssperre der Nr 3 Hs 2 stellt eine Ausnahme vom Grundsatz des Hs 1 dar. Eine Aufhebung der Bewilligung ist ausgeschlossen, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft einer Entscheidung im Verfahren oder einer sonstigen Beendigung des Verfahrens (Hauptanwendungsfall: Vergleich) vier Jahre vergangen sind. Diejenige Partei, die sich die Bewilligung der PKH nicht iSd Nr 1 u 2 erschlichen hat, soll nach Ablauf dieser Zeit nicht mehr Zahlungsansprüchen ausgesetzt werden, mit denen sie im Hinblick auf den Zeitablauf nicht mehr zu rechnen brauchte. Die Regelung ist in Anlehnung an die Frist des § 5 Abs 1 GKG getroffen worden (BT-Drucks 8/3068 S 21, 22). Zu Beginn der Vierjahresfrist vgl §§ 187 ff BGB (Fristbeginn: 0.00 Uhr des auf den Eintritt der Rechtskraft folgenden Tages).
Für den Fristbeginn ist im Falle der Entscheidung durch Urteil auf den Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft der Entscheidung über die Hauptsache abzustellen; im Falle von Rechtsmitteln also der Zeitpunkt der Rechtskraft für die letztinstanzliche Entscheidung (OLG Zweibrücken FamRZ 2007, 1741).
Scheidungsverbund: Als Hauptsache ist nicht allein das Scheidungsverfahren, sondern der gesamte Scheidungsverbund anzusehen. Dies soll jedenfalls für einen nur aus Scheidung und Versorgungsausgleich bestehenden Verbund gelten, und zwar auch dann, wenn die Folgesache ausnahmsweise gem § 628 ZPO abgetrennt (OLG Dresden FamRZ 2002, 1415), nicht jedoch, wenn der Versorgungsausgleich ausgesetzt worden ist (OLG Brandenburg MDR 2002, 717). Werden in dem abgetrennten Verfahren keinerlei gerichtliche Maßnahmen ergriffen, kann von einer „sonstigen Beendigung“ ausgegangen werden (OLG Naumburg FamRZ 2001, 237).
Die Änderungsentscheidung muss grds innerhalb der Vierjahresfrist ergehen (OLG Naumburg FamRZ 2011, 130). Auch nach Ablauf der Frist kann – wie im Rahmen des § 120a Abs 1 S 4 ZPO – eine Änderung zum Nachteil der Partei beschlossen werden, wenn das Abänderungsverfahren so rechtzeitig eingeleitet worden ist, dass es bei einer unverzüglichen Antwort der Partei innerhalb der Frist hätte abgeschlossen werden können (OLG Koblenz MDR 2013, 488; OLG Zweibrücken FamRZ 2007, 1471).











4. Verletzung gegen Mitteilungspflicht, Abs 1 Nr 4
19


Die Ergänzung ist eine Folge des neueingeführten § 120a Abs 2 S 1–3 ZPO. Danach hat der ASt wesentliche Verbesserungen (§ 120a Rn 9) seiner Einkommens- und Vermögensverhältnisse oder Änderungen der Anschrift unverzüglich mitzuteilen. Zur Frage eines Kausalitätserfordernis vgl unten Rn 36.











a) Verletzung der Mitteilungspflicht
20


Zum Inhalt der Mitteilungspflicht vgl § 120a ZPO Rn 24.
Es ist danach zu differenzieren, ob eine wesentliche Verbesserung der Einkommensverhältnisse (§ 120a Rn 8) oder der Vermögensverhältnisse (§ 120a Rn 9) vorliegt.
Eine Verschlechterung der Vermögensverhältnisse reicht nicht für die Aufhebung aus; dies wäre auch widersinnig.












b) Absichtlich oder aus grober Nachlässigkeit unrichtig
21


Es gelten die obigen Ausführungen zu Abs 1 Nr 2 ZPO (Rn 14) entsprechend.












c) Unverzüglich
22


Für die Aufhebung reicht es aus, wenn die Mitteilung nicht unverzüglich erfolgt.  Also auch richtige Mitteilungen können, weil sie nicht rechtzeitig abgegeben wurden, uU die Aufhebung nicht verhindern. Unverzüglich bedeutet, dass die Mitteilung ohne schuldhaftes Zögern, ggü dem Gericht zu erfolgen hat.
Bei einem Umzug dürfte max. eine 2-wöchige Karenzzeit gelten.
Bei Änderungen der persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse wird auf den Einzelfall abzustellen sein. Gehaltserhöhungen etwa sind unmittelbar nach Erhalt einer neuen Abrechnung vorzulegen – es mögen 1-2 Wochen reichen. Bei einem Trauerfall, der zum Wegfall von Unterhaltsverpflichtungen führt, sollte größere Nachsicht gewährt werden können.











5. Rückstand, Abs 1 Nr 5
23


Ist die Partei länger als drei Monate mit der Zahlung einer Monatsrate oder mit der Zahlung eines sonstigen Betrages im Rückstand, kommt nach Nr 4 ebenfalls eine Aufhebung der Bewilligung in Betracht. Vor der Aufhebungsentscheidung ist die Partei auf die Rückstände hinzuweisen. Dies gilt auch für weitere Entscheidungen nach etwaigen erneuten Rückständen (OLG Brandenburg FamRZ 2002, 1419).











a) Verschulden erforderlich?
24


Streitig ist, ob ein Verschulden der Partei vorliegen muss. Die ganz überwiegende Meinung ist der Ansicht, mit „Rückstand“ sei (schuldhafter) „Verzug“ gemeint (Wax FamRZ 1985, 16; OVG Saarland JurBüro 1988, 370; OLG Saarbrücken JurBüro 1988, 510; OLG Zweibrücken JurBüro 1992, 412 u 757; OLG Koblenz JurBüro 1999, 371; OLG Köln FamRZ 2003, 774). Die Partei komme also nicht in Rückstand, solange die Leistung infolge eines von ihr nicht zu vertretenden Umstandes unterbleibe (zB Eröffnung des Insolvenzverfahrens: OLG Köln NZI 2003, 119). Die Aufhebungsvoraussetzungen lägen dann nicht vor.
Zöller/Geimer § 124 Rn 19 weist zutreffend darauf hin, dass nur von „Rückstand“ und nicht von „Verzug“ die Rede und demnach keine Verschuldensprüfung erforderlich sei.
Mangelndes Verschulden ist aber bei der Ermessensprüfung zu berücksichtigen (so auch LG Dortmund JMBlNRW 1983, 162; OLG Celle FamRZ 1997, 1089; im Ergebnis ebenso OLG Hamm JurBüro 1992, 621; SchlHOLG JurBüro 1993, 691; letztlich offen gelassen BGH JurBüro 1997, 367: Widerruf „jedenfalls unzulässig“, wenn Nichtzahlung nicht auf Verschulden beruht), was aber nach gesetzlichen Reduzierung auf ein gebundenes Ermessen („soll“) problematisch ist (Rn 33 ff).
Ein Verschulden der Partei und damit eine Aufhebung der Bewilligung ist zu verneinen, wenn
	–
	die Zahlungsanordnung zu Unrecht getroffen worden war (OLG Düsseldorf FamRZ 1993, 1474),

	–
	ihr keine Kontoverbindung mitgeteilt wurde (OLG Brandenburg 10 WF 183/07, juris) oder

	–
	wenn die Partei auf Grund der Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse zur Einhaltung der Ratenzahlungen nicht in der Lage ist (OLG Bremen FamRZ 2011, 129; OLG Koblenz FamRZ 2014, 782);

	–
	ein bedürftiger Beteiligter in einem Verfahren nach § 124 ZPO zutreffend geltend macht, seine tatsächliche wirtschaftliche Lage habe bereits vor Bewilligung der PKH/VKH eine dabei betroffene Ratenzahlungsanordnung nicht gerechtfertigt (OLG Dresden MDR 2015, 794; OLG Brandenburg MDR 2015, 420). Es bleibt zwar bei den (bestandskräftig) festgesetzten Raten, weil mangels Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage für eine Änderung der Bewilligungsentscheidung kein Raum ist; die PKH/VKH darf aber nicht aufgehoben werden, solange der Beteiligte einen infolge seiner Bedürftigkeit aufgetretenen Ratenrückstand nicht zu vertreten hat.


Führt die Partei solche Gründe als Entschuldigung für den Ratenrückstand an, so kann darin ein Antrag auf Abänderung der im Bewilligungsbeschluss festgesetzten Ratenzahlungen liegen (OLG Brandenburg FamRZ 2001, 633; OLG Nürnberg FamRZ 2005, 1265; zweifelhaft OLG Koblenz OLGR 2007, 598). In diesem Falle ist der Rechtspfleger vor Aufhebung des Bewilligungsbeschlusses gehalten, eine Entscheidung des Richters darüber herbeizuführen, ob der Bewilligungsbeschluss im Hinblick auf die ursprünglich festgesetzten Raten abzuändern ist.












b) Nochmalige Prüfung der Leistungsfähigkeit
25


Im Rahmen der Entscheidung nach Nr 5 hat eine nochmalige Überprüfung der Leistungsfähigkeit der armen Partei zu erfolgen (KG JurBüro 1984, 1251; aA OLG Stuttgart FamRZ 1984, 722). Erforderlich ist also eine doppelte Prüfung, vgl Rn 36.
Im Aufhebungsverfahren kann ein Hinweis des Beteiligten auf die Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Lage als Abänderungsantrag gem § 120a ZPO zu deuten sein (OLG Brandenburg FamRZ 2014, 1727; OLG Nürnberg FamRZ 2005, 1265).
Auch im Rahmen der Beschwerde gegen einen Aufhebungsbeschluss kann mangelnde Leistungsfähigkeit noch vorgebracht werden (OLG Celle FamRZ 1997, 1089; OLG Hamm FamRZ 2000, 1230; LAG Bremen Rpfleger 2001, 308). Die Beschwerde ist dann idR auch als Beschwerde gegen den PKH-Beschluss anzusehen, der die Zahlungsanordnung enthält (OLG Bamberg JurBüro 1992, 250; OLG Frankfurt FamRZ 1992, 838).
Gibt die Partei trotz der ihr obliegenden Förderungs- und Mitwirkungspflicht keine Erklärung ab, so kann davon ausgegangen werden, dass ihr Zahlungsrückstand nicht unverschuldet ist (OLG Stuttgart JurBüro 1986, 297 u Rpfleger 1987, 175).












c) Verwirkung
26


Kommt eine Partei mit der Ratenzahlung in Rückstand und ordnet das Gericht wegen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse an, das die Ratenzahlungspflicht zukünftig entfällt, kann der späteren Entziehung der PKH uU wegen unterbliebener Ratenzahlung der Einwand der Verwirkung entgegengehalten werden (OLG Koblenz FamRZ 2008, 1965).












d) Neubewilligung
27


Eine Neubewilligung für dieselbe Instanz kommt nur in Betracht, soweit sie die durch die Aufhebung nach § 124 Nr 4 ausgesprochene Sanktion nicht unterläuft. Sie ist nur ausgeschlossen, soweit greifbare Anhaltspunkte dafür bestehen, dass auch bei einer Neubewilligung die erneute Anordnung einer Ratenzahlung nicht eingehalten wird (zur Glaubhaftmachung OLG Brandenburg 10 WF 41/07, juris). Lassen sich belastbare Anhaltspunkte dafür nicht finden oder ist aufgrund einer Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse gar ein Anspruch auf PKH ohne Ratenauflage gegeben, ist PKH erneut zu bewilligen (BGH NJW-RR 2006, 197; zum früheren Streit vgl Nachweis in der Vorauflage).












e) Nachzahlung
28


Eine Nachzahlung aller rückständigen Raten kann noch im Beschwerdeverfahren nachgeholt werden (OLG Karlsruhe FamRZ 2002, 1199).











6. Teilaufhebung betreffend Beweiserhebungen, Abs 2
29


Nach Abs 2 kann die Bewilligung neuerdings teilweise für bestimmte Beweiserhebungen aufgehoben werden, die sich im Prozess- oder Verfahrensverlauf nachträglich als nicht erfolgversprechend oder mutwillig herausstellen.
Nach altem Recht bestand keine Möglichkeit, die nach § 122 Abs 1 Nr 1 lit a) eingetretene Befreiung von der Vorschusspflicht davon abhängig zu machen, dass ein einzelnes Beweismittel hinreichend Erfolg verspricht oder nicht mutwillig ist. Stellte sich im Laufe des Verfahrens heraus, dass die Erfolgsaussicht für eine weitere Beweisaufnahme weggefallen war oder mutwillig erscheint, griff gleichwohl die Vorschussbefreiung.











a) Beurteilungsmaßstab
30


Es gelten hinsichtlich Erfolgsaussicht und Mutwilligkeit dieselben Beurteilungsmaßstäbe wie bei der Bewilligung (§ 114 ZPO Rn 37 ff zur Erfolgsaussicht und Rn 78 ff zur Mutwilligkeit).
Für die Mutwilligkeit kommt es also darauf an, ob eine verständige, selbstzahlende Partei unter Abwägung ihrer Prozessaussichten unter Berücksichtigung der bisherigen Prozessergebnisse von einem bestimmten Beweisantritt absehen würde (BT-Drucks 17/11472 S 35). Die Entwurfsbegründung verweist hierzu auf den Fall, dass in einem Abstammungsverfahren ein Bluttest zu einer Vaterschaftswahrscheinlichkeit von 99,93 Prozent kommt. Dann soll die Einholung eines DNA-Gutachtens mutwillig sein (so schon OLG Hamm FamRZ 1991, 455).












b) Beweisantizipation
31


Bei der Beurteilung ist eine Beweisantizipation zulässig und erforderlich. Es gelten die zu § 114 ZPO (dort Rn 48 ff) aufgestellten Regeln für eine Ablehnung entsprechend (BVerfG NJW 1997, 2745). Danach ist eine Aufhebung zulässig, wenn konkrete und nachvollziehbare Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die (weitere) Beweisaufnahme mit großer Wahrscheinlichkeit zum Nachteil des ASt ausgehen würde.












c) Nachträgliche Änderung
32


Voraussetzung ist weiter, dass es sich um solche tatsächlichen Umstände handelt, die bei der Bewilligungsentscheidung noch nicht berücksichtigt werden konnten. Hinsichtlich eines anfänglichen Irrtums ist Abs 1 Nr 3 einschlägig.










VII. Aufhebung als Ermessensentscheidung
33


Die in § 124 vorgesehene Aufhebung der Bewilligung ist in das gebundene Ermessen des Gerichts gestellt („soll“). Von der Aufhebung kann nur in atypischen Ausnahmefällen abgesehen werden (BT-Drucks 17/11472 S 34).
Die Neuregelung, die auf ein schon früher vertretenes Verständnis der Ermessensnorm zurückgeht (ua Hartmann in Baumb/Lauterb, § 124 Rn 16; OLG Bamberg FamRZ 1989, 1204 mwN), ist nicht unproblematisch. Ob allein eine Regelaufhebung den Belangen des Prozessgegners und der Staatskasse entspricht, ist durchaus zweifelhaft. Durch die bisherige Ausgestaltung des § 124 als Ermessensvorschrift ließ sich verhindern, dass unbedeutende Unrichtigkeiten zu einem erneuten Aufrollen des Bewilligungsverfahrens zwingen. Außerdem konnte bei der Ausübung des Ermessens wesentlich berücksichtigt werden, welcher Aufhebungsgrund in Betracht kommt und wie hoch die noch offenen Kosten sind.
Es kommt hinzu, dass der BGH (NJW 2013, 68 ff) sich jüngst auf die Seite derer geschlagen hat, die für die Aufhebung nach Abs 1 Nr 3 kein Kausalitätserfordernis verlangen, der Norm also Sanktionschrarakter zuschreiben (Rn 36).









1. Abwägungskriterien
34


Mit dem G zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts ist das ursprüngliche freie Ermessen („kann“) erheblich reduziert worden. Dennoch sieht der Gesetzgeber weiterhin das Bedürfnis, den Gerichten gewisse Spielräume zu erhalten, um unbillige Härten im Einzelfall verhindern zu können.
Als Abwägungskriterien für die Entscheidung über das „Ob“ der Aufhebung können sein:
	–
	die Schwere des Verstoßes bzw des Verschuldens – nach der Begründung des 1981er-Gesetzentwurfs (BT-Drucks 8/3068 S 31) soll insbesondere vor einer Aufhebung der Bewilligung nach Nr 5 bei der Ausübung des Ermessens zu prüfen sein, ob und ggf in welchem Umfang die Nichtzahlung verschuldet ist (so auch OLG Celle FamRZ 1997, 1089; OLG Dresden aaO; OLG Brandenburg Rpfleger 2001, 503); aufgrund der Ermessensreduzierung muss entweder hier oder durch eine tatbestandliche Reduktion sichergestellt werden, dass eine Aufhebung nicht stattfindet, weil es an der Leistungsfähigkeit des ASt mangelt;

	–
	ob die Nichtabgabe einer Erklärung auf einem schuldhaften Verhalten der Partei beruht (OLG Koblenz FamRZ 2001, 1157: fehlende Vorwerfbarkeit bei Verweigerung der Lohnbescheinigung durch Ehegatten. Ein Verschulden des gesetzlichen Vertreters ist ihr nicht zuzurechnen, OLG Koblenz JurBüro 1997, 32);

	–
	die Auswirkungen für die Partei, insbesondere etwaige Härten (OLG Bamberg FamRZ 1996, 1427), was aber nunmehr nur noch in Ausnahmefällen greifen können wird;

	–
	das schutzwürdige Vertrauen in den Fortbestand der ursprünglichen Bewilligungsentscheidung (OLG Koblenz OLGR 2009, 338), was ebenfalls wegen der umfangreichen Mitwirkungspflichten des ASt die Ausnahme bleiben wird;

	–
	der Kostendeckungsgrad etwaiger Zahlungen des ASt. So ist die Aufhebung sinnlos, wenn die Kosten bereits vollständig gezahlt sind.












2. Ermessensentscheidung
35


Die Ermessenserwägungen müssen in der Entscheidung dargestellt werden. Die Entscheidung muss zumindest aufzeigen, dass nur ein gebundenes Ermessen eröffnet ist und dass kein Ausnahmegrund für ein Absehen von der Aufhebung vorliegt.









VIII. Ursächlichkeit
36


Für eine Aufhebung nach Abs 1 Nr 1, 2 und 4 kommt es nicht darauf an, ob die objektiv fehlerhaften Angaben für die Bewilligung der PKH ursächlich waren. Diese Aufhebungsgründe haben Sanktionscharakter. Ein Ursächlichkeitserfordernis besteht nur im Falle der Aufhebung nach Abs 1 Nr 3.
Nach bisher auch hier vertretener hM (Nachweise: 11. Aufl Rn 28) griffen die Aufhebungsgründe des Abs 1 Nr 1 und 2 nur insoweit ein, als die unrichtigen Angaben oder die irrig angenommenen persönlichen oder wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Bewilligung ursächlich gewesen sind (LAG Düsseldorf JurBüro 1986, 1097; OLG Oldenburg NJW 1994, 807). Eine Aufhebung der Bewilligung fand nicht statt, wenn bei richtigen Angaben oder richtiger Würdigung der subjektiven Voraussetzungen ebenfalls PKH hätte bewilligt werden müssen (OLG Brandenburg MDR 2006, 170 mwN; aA OLG Hamm Rpfleger 1986, 238), was zum Erfordernis einer doppelten Prüfung führte.
Dem hat sich der BGH (NJW 2013, 68 ff) ausdrücklich nicht angeschlossen und den Sanktionscharakter der Aufhebungsgründe aus Abs 1 Nr 1 und 2 betont. Systematisch wird dies damit begründet, dass Abs 1 Nr 1 und 2 kein geschriebenes Kausalitätserfordernis beinhalten. Dies wird ausdrücklich nur in Nr 3 vorausgesetzt und bildet dort den alleinigen Aufhebungsgrund. Wollte man annehmen, dieselbe Voraussetzung gelte – ungeschrieben – auch im Rahmen der Nr 1 und 2, beschränkte sich deren Regelungsgehalt darauf, die Befristung der in Nr 3 ohnehin eröffneten Aufhebungsmöglichkeit in Fällen schuldhaft falscher Angaben entfallen zu lassen (zum Konkurrenzverhältnis Rn 17).
Ein solches Verständnis wird nach dem BGH dem Aufbau der Vorschrift nicht gerecht. Ihm liegt stattdessen erkennbar zugrunde, dass derjenige Antragsteller, der im Bewilligungsverfahren schuldhaft falsche Angaben macht, sich mithin subjektiv falsch verhält, hinsichtlich des Bestandes seiner Bewilligung weniger schutzwürdig erscheint, als derjenige, dessen Bewilligung sich lediglich als objektiv unzutreffend erweist. Dementsprechend regeln die Tatbestände in § 124 Abs 1 Nr 1 und 2 ZPO und in § 124 Abs 1 Nr 3 ZPO Aufhebungsgründe von unterschiedlichem Unwertgehalt, was in der zeitlichen Begrenzung der Aufhebung der Bewilligung nach Nr 3 seinen Ausdruck findet. Hätten alle Tatbestände eine objektive Unrichtigkeit der ursprünglichen Bewilligung zur gemeinsamen Voraussetzung, wäre zu erwarten gewesen, dass dies „vor die Klammer gezogen“, dh den Nr 1-3 vorangestellt worden wäre.
Dies fortentwickelt gilt für den nach Erlass der zitierten BGH-Entscheidung eingeführten Abs 1 Nr 4 entsprechend. Es kommt mithin nicht darauf an, ob dem ASt nach Prüfung in einem Änderungsverfahren nach § 120a ZPO PKH noch in irgendeiner Form zu gewähren gewesen wäre.
Die Aufhebungsgründe aus Abs 1 Nr 5 und Abs 2 knüpfen nicht an Falschangaben an, so dass sich die Frage der Ursächlichkeit nicht stellt.








IX. Abschließende Regelung
37


§ 124 enthält eine abschließende Aufzählung der Aufhebungsgründe (OLG Bamberg JurBüro 1991, 712; OLG Hamm FamRZ 1994, 1268; OLG Koblenz OLGR 2009, 338). Die Aufhebung darf nur angeordnet werden, wenn einer dieser gesetzlichen Aufhebungsgründe festgestellt wird (OLG Brandenburg FamRZ 2000, 1229; OLG Köln FamRZ 2003, 1397). Eine erweiternde Auslegung ist nicht zulässig, weil die Aufhebung „einen Eingriff in einen sozialstaatlich geschützten Besitzstand des Antragstellers“ (Hartmann in Baumb/Lauterb, § 124 Rn 2; vgl dazu ausf Wipfelder DRiZ 1984, 385) darstellt. Die Ansicht, „greifbar gesetzeswidrige, auch für die Partei erkennbar unrichtige“ PKH-Entscheidungen seien in entsprechender Anwendung des § 124 aufzuheben (OLG Bamberg JurBüro 1989, 1293), ist zurückzuweisen (OLG Oldenburg MDR 1989, 268; OLG Zweibrücken FamRZ 2003, 1021).
Keine Aufhebungsgründe sind insbesondere
	–
	die Änderung der Rechtsauffassung des Gerichts nach erneuter Prüfung (OLG Köln MDR 2003, 771; OLG Saarbrücken 6 WF 37/09, juris);

	–
	ein Rechtsirrtum des Gerichts (OLG Hamm RPfleger 1984; 432).




38


Auch im Strafverfahren darf die einem Nebenkläger unter Beiordnung eines Rechtsanwalts bewilligte PKH nur unter den Voraussetzungen des § 124 aufgehoben werden (OLG Frankfurt NJW 1986, 2002).








X. Rechtsfolgen der Aufhebung
39


Ihrem Umfang nach wirkt die Aufhebung entsprechend dem Umfang der Bewilligung.









1. Rechtsfolgen für den Antragsteller
40


Die Aufhebung der Bewilligung nach § 124 hat die Wirkung, dass die Vergünstigungen des § 122 ZPO entfallen. Die Staatskasse kann nunmehr unbeschränkt alle ungedeckten Gerichtskosten, Gerichtsvollzieherkosten und die nach § 59 RVG auf sie übergegangenen Ansprüche des beigeordneten Anwalts gegen die Partei geltend machen (OLG Karlsruhe FamRZ 1990, 1120). Der beigeordnete Anwalt kann seinen Anspruch auf gesetzliche Vergütung gegen die Partei geltend machen und auch nach § 11 RVG festsetzen lassen (KG MDR 2001, 627). Seine bis zur Aufhebung entstandenen Vergütungsansprüche gegen die Staatskasse bleiben regelmäßig unberührt (OLG Zweibrücken Rpfleger 1984, 115; OLG Köln FamRZ 2005, 2007). Anderes gilt, wenn der Anwalt den der bewilligten Entscheidung zugrunde liegenden falschen Sachverhalt bewusst mit veranlasst hat (LAG Düsseldorf JurBüro 1990, 763).










2. Rechtsfolgen für den Gegner
41


Durch die Aufhebung entfällt für den Gegner die einstweilige Befreiung nach § 122 Abs 2 ZPO. Wird die Partei in die Kosten des Rechtsstreits verurteilt, dann schuldet sie nach § 29 Nr 1 GKG auch die Beträge, von deren Zahlung der Gegner nach § 122 Abs 2 ZPO einstweilen befreit war (BT-Drucks 8/3068 S 32).









XI. Neubewilligung
42


Zur Frage der Neubewilligung vgl schon Rn 27. Die Wiederholung eines bestandskräftig abgelehnten PKH-Antrags kann frühestens ab Antragseinreichung zu einer PKH-Bewilligung führen (OLG Brandenburg 10 WF 41/07, juris; oben § 119 ZPO Rn 21 ff). Ein um Verfahrenskostenhilfe Nachsuchender kann nicht während Zeiten seiner Leistungsfähigkeit gegen eine Ratenzahlungsanordnung verstoßen und sich dann zu einem späteren Zeitpunkt darauf berufen, dass er nunmehr nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen keine Raten mehr zahlen könne (OLG Koblenz MDR 2014, 1471).





Kapitel II Zivilprozessordnung › § 125 Einziehung der Kosten






§ 125 Einziehung der Kosten
(1) Die Gerichtskosten und die Gerichtsvollzieherkosten können von dem Gegner erst eingezogen werden, wenn er rechtskräftig in die Prozesskosten verurteilt ist.
(2) Die Gerichtskosten, von deren Zahlung der Gegner einstweilen befreit ist, sind von ihm einzuziehen, soweit er rechtskräftig in die Prozesskosten verurteilt oder der Rechtsstreit ohne Urteil über die Kosten beendet ist.
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I. Regelungsinhalt
1


Die Vorschrift regelt die Einziehung der Gerichtskosten vom Gegner durch die Staatskasse. Von der unter PKH streitenden Partei können Gerichtskosten erst nach Aufhebung der Bewilligung gem § 124 ZPO beigetrieben werden. Eine rechtskräftige Verurteilung des Gegners ist Voraussetzung für die Einziehung.








II. Voraussetzungen der Einziehung gem Abs 1
2


Abs 1 hat die Gerichtskosten im Auge, von deren Zahlung die Partei, der PKH bewilligt wurde, nach § 122 Abs 1 Nr 1 lit a ZPO befreit war. Grundsätzlich gilt, dass die Kosten vom Gegner immer erst eingezogen werden dürfen, wenn er rechtskräftig zu ihrer Zahlung verurteilt ist. Damit wird verhindert, dass die unter PKH streitende Partei, die in der ersten Instanz obsiegt hatte, dem Gegner die Gerichtskosten, die dieser inzwischen bezahlt hat, nach § 123 ZPO erstatten müsste, wenn in der zweiten Instanz das Urteil zu ihren Ungunsten geändert wird. Wäre sie hingegen auch schon in der ersten Instanz unterlegen, blieben ihr die Vorteile der PKH (Zahlungen nur nach Maßgabe des Bewilligungsbeschlusses) erhalten. Dieses widersprüchliche Ergebnis vermeidet die getroffene Regelung (Schuster Prozesskostenhilfe § 125 Rn 2; Stein/Jonas/Bork § 125 Rn 2). § 125 gilt ungeachtet dessen, ob die unter PKH streitende Partei Kläger oder Beklagter war. Der Anspruch der Staatskasse auf Zahlung der Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten ist insoweit beschränkt, als die unter PKH streitende Partei nicht bereits durch Zahlung von Beträgen aus dem Vermögen oder durch Raten aus dem Einkommen diese Kosten beglichen hat. In dieser Höhe kann die hilfsbedürftige Partei die Kosten im Rahmen ihres Erstattungsanspruches gegen den Gegner geltend machen (Schuster Prozesskostenhilfe aaO).








III. Voraussetzungen der Einziehung gem Abs 2
3


Abs 2 betrifft die Kosten, von denen der Gegner nach § 122 Abs 2 ZPO einstweilen befreit war. Außer im Falle der rechtskräftigen Verurteilung in die Kosten können sie vom Gegner auch eingezogen werden, wenn der Rechtsstreit ohne Urteil über die Kosten beendet worden ist. Maßgebend ist eine Erledigung des Rechtsstreits ohne Entscheidung über die Kosten (Schuster Prozesskostenhilfe § 125 Rn 3). Der häufigste Fall ist die Kostenübernahme im Prozessvergleich (vgl zu Einzelheiten der Abrechnung Mümmler JurBüro 1988, 1300). Daneben kommen in Betracht der außergerichtliche Vergleich, die Klagerücknahme ohne Kostenbeschluss, die gerichtliche Anordnung der Verfahrensruhe, ohne dass sie auf Parteiantrag beruht (Zöller/Geimer § 125 Rn 5).








IV. Einzelfälle
4


Die Regelung des § 125 kann an folgenden Fallgestaltungen verdeutlicht werden:
War dem Kläger war PKH/VKH bewilligt und
	–
	ist er in die Kosten verurteilt, muss er keine Zahlungen leisten. Seine Verpflichtungen ergeben sich einzig und allein aus dem Bewilligungsbeschluss nach § 120 ZPO (Ausnahme: Aufhebung der Bewilligung gemäß § 124 ZPO, vgl dort);

	–
	ist der Beklagte in die Kosten verurteilt worden, dann sind von ihm nach Rechtskraft des Urteils (aber mangels Rechtskraft des Urteils nicht bei Änderung der Zahlungspflicht des Beklagten in der Rechtsmittelinstanz durch Vergleich, dazu OLG Brandenburg OLGR 2008, 360) alle Gebühren und Auslagen zu erheben;

	–
	werden die Kosten im Urteil gegeneinander aufgehoben, dann ist in Befolgung des § 92 die Hälfte aller Gebühren und Auslagen vom Beklagten einzuziehen. Bei Kostenquotelung gilt dies für den auf den Beklagten entfallenden Bruchteil.


Wird der Rechtsstreit ohne Entscheidung über die Kosten beendet, so sind vom Beklagten einzuziehen seine Antragsschreibauslagen und die auf seinen Antrag entfallenden Auslagen gem §§ 17, 18 GKG. Dies gilt auch für den Fall, dass der Kläger sie vergleichsweise übernommen hat (OLG Nürnberg JurBüro 1989, 1562). Bei Abschluss eines Prozessvergleichs kommen die Kosten hinzu, die bzw soweit sie vom Beklagten übernommenen wurden (OLG Braunschweig OLGR 2001, 67; OLG Brandenburg OLGR 2008, 361). Der Kläger hat Zahlungen lediglich nach Maßgabe des Bewilligungsbeschlusses zu leisten.
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War dem Beklagten PKH/VKH bewilligt und
	–
	ist der Kläger in die Kosten verurteilt worden, dann sind von ihm alle Gebühren und Auslagen einzuziehen;

	–
	ist er selbst in die Kosten verurteilt worden, sind vom Kläger keine Kosten einzuziehen. Die an sich bestehende Zweitschuldnerhaftung nach §§ 22, 17, 18 GKG kann gem § 31 Abs 3 GKG nicht geltend gemacht werden, weil dem Beklagten als Kostenschuldner PKH bewilligt ist;

	–
	werden die Kosten im Urteil gegeneinander aufgehoben, treten die vorstehenden Folgen entspr ein, wenn die Kosten durch gerichtliche Entscheidung gegeneinander aufgehoben worden sind. Gem § 92 ZPO ist vom Kläger die Hälfte der Kosten einzuziehen, bzw bei Kostenquotelung der auf ihn entfallende Bruchteil. Für die zweite Hälfte kann er als Kostenzweitschuldner wegen der Regelung in § 31 Abs 3 GKG nicht in Anspruch genommen werden. Ist der Rechtsstreit ohne Entscheidung über die Kosten beendet worden, sind alle Gebühren und Auslagen vom Kläger beizutreiben (§§ 22, 17, 18 GKG).


Ist die vorläufige Einstellung der PKH-Ratenzahlungen angeordnet worden, weil die Kosten vermeintlich beim unterlegenen Prozessgegner beigetrieben werden können, kann die Entscheidung nicht rückgängig gemacht werden, wenn der Zahlungspflichtige von Anfang an unbekannten Aufenthaltes war und die naheliegende Möglichkeit fortbesteht, die Kosten bei seinem Haftpflichtversicherer beizutreiben (OLG Koblenz Rpfleger 2010, 521).
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Hat der Beklagte vergleichsweise Kosten übernommen, haftet der Kläger als Zweitschuldner (vgl oben § 123 ZPO Rn 9).
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Streitig ist die Frage, wie im Falle einer lediglich teilweisen Bewilligung von PKH/VKH die zu erhebenden Gerichtskosten zu berechnen sind. Hierbei wird teilweise die von der PKH-Partei zu zahlende Gebühr auf die Weise ermittelt, dass von der vollen Gebühr aus dem Gesamtstreitwert die volle Gebühr aus dem vom PKH erfassten Teil abgezogen wird (BGHZ 13, 373; Mümmler JurBüro 1995, 73). Nach der Gegenmeinung (RGZ 146, 78) hat die PKH-Partei die volle Gebühr aus dem PKH-freien Teil des Streitwertes zu zahlen. Richtig erscheint, beide Teile an der Gebührendegression teilhaben zu lassen und die aus dem Gesamtwert berechneten Kosten nach dem Verhältnis des Teils, für den PKH nicht bewilligt worden ist, zu jenem Teil, für den PKH bewilligt wurde, aufzuteilen (Mümmler JurBüro 1987, 1317; OLG Bamberg JurBüro 1988, 1682 m Anm Mümmler). Zur Berechnung der dem beigeordneten Anwalt in einem solchen Falle gegen seinen Mandanten zustehenden Vergütung vgl Hansens JurBüro 1988, 145.
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Die vorstehend aufgeführten Beispiele gelten für den höheren Rechtszug entspr. Als Antragsteller der Instanz iSd § 22 Abs 1 S 1 GKG gilt der jeweilige Rechtsmittelkläger. Das vorstehend zum Kläger Gesagte gilt für ihn, das zum Beklagten Gesagte für seinen Gegner.





Kapitel II Zivilprozessordnung › § 126 Beitreibung der Rechtsanwaltskosten






§ 126 Beitreibung der Rechtsanwaltskosten
(1) Die für die Partei bestellten Rechtsanwälte sind berechtigt, ihre Gebühren und Auslagen von dem in die Prozesskosten verurteilten Gegner im eigenen Namen beizutreiben.
(2) 1Eine Einrede aus der Person der Partei ist nicht zulässig. 2Der Gegner kann mit Kosten aufrechnen, die nach der in demselben Rechtsstreit über die Kosten erlassenen Entscheidung von der Partei zu erstatten sind.
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I. Regelungsinhalt
1


§ 126 berechtigt den beigeordneten Rechtsanwalt, seine erstattungsfähigen Gebühren und Auslagen von dem in die Prozesskosten verurteilten Gegner im eigenen Namen beizutreiben.








II. Eigenes Recht auf Beitreibung, Abs 1
2


Abs 1 gewährt dem beigeordneten Anwalt ein eigenes Recht auf Beitreibung seiner Gebühren und Auslagen gegenüber dem in die Prozesskosten verurteilten oder aus einem gerichtlichen Vergleich (OLG Düsseldorf  MDR 1993, 185) verpflichteten Gegner. Bei den Gebühren handelt es sich um Regelgebühren nach der Anlage zu § 13 RVG. Zum Verhältnis zwischen dem Beitreibungsanspruch des Anwalts und dem Kostenerstattungsanspruch der Partei vgl Rn 7.









1. Umfang des Beitreibungsrechts
3


Das Beitreibungsrecht aus § 126 umfasst nur die nach § 91 ZPO erstattungsfähigen Kosten, also nur solche, die auch die Partei vom Gegner erstattet verlangen kann. So kann der beigeordnete Anwalt von der unterlegenen Gegenpartei zB keine Mehrwertsteuer beanspruchen, wenn sein eigener Mandant vorsteuerabzugsberechtigt ist (OLG Hamm JurBüro 2002, 33; BGH NJW-RR 2007, 285). Waren mehrere Anwälte beigeordnet, etwa infolge Anwaltswechsels, so hat der einzelne Anwalt das Beitreibungsrecht nur in Höhe der auf ihn entfallenden Beträge. War der beigeordnete Anwalt schon vor der Beiordnung für die Partei tätig, so beschränkt sich sein Beitreibungsrecht auf diejenigen Gebühren und Auslagen, die nach der Beiordnung oder ggf nach einem Rückwirkungszeitpunkt entstanden sind (OLG München OLGZ 1929, 64, 65).
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Muss der Gegner nach § 91 ZPO nur die Kosten eines Anwalts erstatten, dann schließt die Kostenfestsetzung nach § 126 zugunsten eines Anwalts die weitere Festsetzung auf den Namen eines anderen aus, ohne dass dieser berechtigt wäre, gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss ein Rechtsmittel einzulegen (Zöller/Geimer § 126 Rn 4).
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Die bei Streitgenossenschaft auf die Erhöhungsgebühr gem Nr 1008 VV-RVG beschränkte Wirkung der PKH-Bewilligung führt dagegen nicht zu einer ebensolchen Einschränkung des Beitreibungsrechts nach § 126. Dieses erstreckt sich vielmehr auch in diesem Falle auf die vollen Wahlanwaltsgebühren (OLG Hamm JurBüro 1999, 591; aA OLG Celle NdsRpfl 2000, 293). Zur Kostenfestsetzung bei Streitgenossen vgl Mümmler JurBüro 1998, 184; BGH FamRZ 2003, 1461: bei Streitgenossen mit einem gemeinsamen Prozessbevollmächtigten können für den einzelnen Streitgenossen nur die tatsächlich angefallenen, der wertmäßigen Beteiligung entspr Kosten des gemeinsamen Anwalts festgesetzt werden.










2. Zeitpunkt der Entstehung
6


Das selbstständige Beitreibungsrecht entsteht endgültig erst, wenn die Kostenpflicht des Gegners durch rechtskräftiges Urteil oder durch Vergleich unanfechtbar feststeht. Aus einem vorläufig vollstreckbaren Urteil entsteht ein auflösend bedingtes Recht. Die auflösende Bedingung kann bei Aufhebung durch Urteil oder Abänderung durch Vergleich in der höheren Instanz eintreten, nicht mehr allerdings durch einen solchen nach Rechtskraft (Rn 7 aE). Die Partei ist in ihrer Prozessführung nicht beschränkt. Der beigeordnete Anwalt muss die Kostenfolgen aus einem Vergleich der Partei mit Kostenvereinbarung, einer Klage- oder Rechtsmittelrücknahme sowie einer Erledigungserklärung hinnehmen (Stein/Jonas/Bork § 126 Rn 3). Nach Eintritt der auflösenden Bedingung hat der Gegner, der aufgrund der vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils an den Anwalt gezahlt hat, gegen diesen den Schadenersatzanspruch aus § 717 Abs 2 ZPO.










3. Beitreibungsrecht und Kostenerstattungsanspruch – Verhältnis zwischen Anwalt und Partei
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Das Beitreibungsrecht des Anwalts und der Kostenerstattungsanspruch der Partei stehen selbstständig nebeneinander (BGHZ 5, 251, 255; BGH NJW 1994; 3292).
Die Partei verliert durch das Beitreibungsrecht des Anwalts ihren eigenen Kostenerstattungsanspruch nicht (aA AG Hamburg JurBüro 1986, 773 m abl Anm Mümmler). Der Anspruch der Partei und das Beitreibungsrechts des Anwalts konkurrieren miteinander; dies gilt auch im Fall einer ratenlosen Bewilligung von PKH (OLG Celle OLGR 2008, 881 f; aA OLG Schleswig SchlHA 1990, 196 jeweils mwN). Denn der Kostenerstattungsanspruch der mittellosen Partei besteht unabhängig davon, ob sie ihren Anwalt bezahlt hat oder nicht.
Die Rechtsstellung des Anwalts ist vergleichbar mit der Stellung eines Gläubigers, dem nach § 835 ZPO eine Forderung zur Einziehung überwiesen wurde (BGHZ 5, 251, 253; OLG Hamm NJW 1968, 405; OLG Koblenz JurBüro 1991, 1672; Stein/Jonas/Bork § 126 Rn 1; Thomas/Putzo/Reichold § 126 Rn 2). Soweit das Recht aus § 126 sachlich und zeitlich reicht (oben Rn 6), ist der Kostenerstattungsanspruch der Partei mit dem Einziehungsrecht ihres Anwalts „belastet“ (Stein/Jonas/Bork aaO). Sein Betreibungsrecht hat Vorrang. Die Partei kann nicht mit Wirkung gegen den beigeordneten Anwalt über den Erstattungsanspruch verfügen, der Gegner nicht schuldbefreiend an sie zahlen (OLG Köln JW 1936, 1307, 1308 m zust Anm von Gaedeke; KG JW 1936, 2165 m zust Anm Kubisch). Das Bestehen einer Kostenfestsetzung zugunsten des Anwalts hindert die Partei daran, gegen ihren Gegner dieselben Kosten festsetzen zu lassen, soweit das Vorrecht reicht (siehe Rn 9).
Aus der Konkurrenz von Beitreibungsrecht und Kostenerstattungsanspruch folgt, dass die Festsetzung der Kosten daher sowohl vom Anwalt auf seinen Namen als auch von der Partei auf ihren Namen beantragt werden kann (FG Saarland EFG 2002, 435; OLG Naumburg RPfleger 2008, 428; Rn 9).
Auch der nach § 397a Abs 1 StPO dem Nebenkläger als Beistand bestellte Anwalt kann seine über die gesetzliche Vergütung aus der Staatskasse gezahlten Beträge hinausgehende Vergütung gegen den rechtskräftig verurteilten Angeklagten nach § 126 ZPO selbst beitreiben und festsetzen lassen (OLG Hamm AGS 2013, 254).
Wird der Antrag vom Anwalt gestellt, geschieht das im Zweifel im Namen der Partei (OLG Rostock OLG-NL 2006, 48; OLG Celle B v 30.7.2013 – 2 W 165/13, juris). Wenn der Anwalt die Festsetzung im eigenen Namen für sich verlangt, muss er dies klar zum Ausdruck bringen (OLG Hamm NJW 1968, 405; Mümmler JurBüro 1996, 19). Der Rechtspfleger kann und sollte sich durch Rückfrage beim Anwalt Klarheit zu verschaffen (OLG Hamburg JurBüro 1982, 1179; OLG Rostock OLG-NL 2006, 48). Erfolgt die Festsetzung entgegen dem eindeutigen Inhalt des Antrags zu Gunsten des Mandanten, dann steht dem Rechtsanwalt hiergegen die Beschwerde zu (OLG Hamm B v 25.1.2013 – II-6 WF 324/12, juris).
Der Anwalt verzichtet indes durch eine Beantragung auf den Namen der Partei nicht auf sein Vorrecht aus § 126; er ist hierdurch nicht gehindert, eine Festsetzung auf seinen Namen zu beantragen; häufig fälschlich als „Umschreibung“ tituliert, dazu Rn 11. Die Kostenfestsetzung auf den Namen der Partei begrenzt das Recht des Anwalts aus § 126. Es geht jedoch nicht verloren (BGHZ 5, 251, 255). Die gesetzliche pfandrechtsähnliche Verstrickung des Anspruchs zugunsten des Anwalts wird aber gelöst.
Hat der Anwalt die Festsetzung seiner Kosten auf den Namen der Partei beantragt, so muss er daher von diesem Zeitpunkt an Zahlungen des Gegners an die Partei (OLG Koblenz JurBüro 1987, 1835) oder den durch die Aufrechnung der Gegenpartei eingetretenen Rechtszustand gegen sich gelten lassen (BGHZ 5, 251, 255, 257; OLG München AnwBl 1998, 54; LG Braunschweig NdsRpfl 2000, 313; FG Saarland EFG 2002, 435). In diesem Falle bleibt dem Anwalt uU die Möglichkeit, gegen die eigene Partei nach §§ 812 ff BGB vorzugehen (LG Hof ZZP 1975, 376 ff).
Der Gegner ist deswegen auch dann durch einen Kostenfestsetzungsbeschluss nicht beschwert, der zugunsten der Gegenpartei erlassen worden ist, obwohl diese keine eigenen Mittel aufgewendet hatte (OLG Bremen JurBüro 1986, 1412; zur Wirksamkeit der Aufrechnung in einem solchen Falle vgl OLG Hamm AnwBl 1990, 328). Er muss eine ihm von der Partei mitgeteilte Abtretung oder sonstige Verfügung, die den Erstattungsanspruch betrifft, berücksichtigen. Weiter kann der Gegner die Einwendung der Zahlung oder Aufrechnung der Staatskasse, die Rechte aus § 59 RVG geltend macht, entgegenhalten (OLG München NJW-RR 1998, 214; LG Braunschweig aaO).
Hat der beigeordnete Anwalt im Namen der Partei oder die Partei selbst dass Kostenfestsetzungsverfahren eingeleitet, kann der Anwalt dieses nicht durch Einlegung eines Rechtsmittels nunmehr im eigenen Namen übernehmen (OLG Koblenz JurBüro 1982, 775).
Hat der Anwalt Festsetzung im eigenen Namen beantragt, ist nur er selbst für das Kostenfestsetzungs- und Beitreibungsverfahren Partei (BGH NJW-RR 2007, 1147; OLG Hamburg JurBüro 2012, 146). Ihm stehen alle Rechtsbehelfe aus eigenem Recht zu (OLG Brandenburg RPfleger 2007, 330; zugleich auch zu einem Beschwerderecht der durch einen KFB zugunsten des Anwalts belasteten Partei). Der Anwalt haftet für die Kosten der Festsetzung, weil die der Partei bewilligte PKH für ihn nicht wirkt (LG Baden-Baden Rpfleger 1970, 357, 358). Aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss zu seinen Gunsten kann nur er allein die Zwangsvollstreckung betreiben. Dabei ist er zur Zahlung der Zwangsvollstreckungskosten verpflichtet. Betreibt der beigeordnete Rechtsanwalt die Kostenfestsetzung im eigenen Namen und erfolgt sie zunächst versehentlich zugunsten der Partei, so kann die Gegenpartei nicht wirksam aufrechnen, nachdem sie vom Inhalt des Kostenfestsetzungsantrags Kenntnis erlangt hat (OLG Hamm MDR 1987, 413 u AnwBl 1990, 328; erw Mümmler JurBüro 1988, 295).
Wenn in einem höheren Rechtszug die Kostengrundentscheidung aufgehoben oder abgeändert wird, kann die letztlich obsiegende Partei die Rückfestsetzung der an den ihrem Prozessgegner im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneten Rechtsanwalt bezahlten Gebühren und Auslagen, die dieser nach § 126 Abs 1 ZPO im eigenen Namen beigetrieben hat, verlangen (BGH FamRZ 2013, 291 f; OLG München Rpfleger 2013, 276).
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Der Anwalt kann bei der Festsetzung sowohl das Verfahren nach §§ 103 ff ZPO betreiben als auch bei Quotelung dasjenige nach § 106 ZPO (vgl zur Berechnung OLG Brandenburg JurBüro 2007, 259; 260; 261). Wegen der Einwendungen des Gegners gegenüber dem beitreibenden Anwalt vgl Rn 7 u Rn 20 ff.
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Für die Einleitung eines Kostenfestsetzungsverfahrens benötigt die Partei weder die Zustimmung noch eine Verzichtserklärung des Anwalts (KG JW 1935, 797; 1937, 566). Sie ist insbesondere grds berechtigt, im eigenen Namen die Differenzkosten zwischen den gesetzlichen Gebühren und Auslagen ihres Anwalts und der diesem aus der Staatskasse gezahlten Vergütung gegen den Gegner festsetzen zu lassen (KG JurBüro 1987, 773; OLG Düsseldorf NJW-RR 1998, 287). Voraussetzung ist allerdings, dass der Partei tatsächlich erstattungsfähige Kosten entstanden sind oder die Bewilligung der PKH aufgehoben worden ist (OLG Saarbrücken JurBüro 1986, 1876; Mümmler JurBüro 1989, 759). Der Anspruch wird auch erst dann fällig, wenn der Gegner alle ihm auferlegten PKH-Raten gezahlt hat (OLG Oldenburg JurBüro 1995, 536; Mümmler JurBüro 1996, 19).
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Hat der Anwalt namens seiner Partei zunächst die Erstattung von deren gesamten Kosten beantragt, diesen Antrag aber anschließend um die Summe reduziert, deren Erstattung er inzwischen unmittelbar von der Staatskasse begehrt, so lebt trotz der anfänglich eingetretenen Gesamtentstrickung insoweit die Verstrickung wieder auf. Die Forderung geht bei Zahlung durch die Staatskasse im verstrickten Zustand gem § 59 Abs 1 RVG auf diese über (OLG Koblenz JurBüro 1989, 1151).










4. „Umschreibung“ des Kostenfestsetzungsbeschlusses
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Die Praxis lässt vielfach eine „Umschreibung“ des auf den Namen der Partei lautenden Kostenfestsetzungsbeschlusses auf den Namen des beigeordneten Anwalts zu (vgl OLG Bamberg JurBüro 1963, 563, 564; OLG Frankfurt AnwBl 1966, 266, 267). Dies folgt daraus, dass § 126 an sich dem Anwalt den Vorrang vor der Partei einräumt und nichts dazu zwingt, die durch die Kostenfestsetzung auf den Namen der Partei für den Anwalt eintretenden Rechtsnachteile als endgültig zu betrachten. Vielmehr liegt es iSd § 126, das Recht des Anwalts zu erhalten, was nur durch eine Wiederherstellung desselben geschehen kann (vgl Stein/Jonas/Bork § 126 Rn 16; vgl auch OLG Naumburg RPfleger 2008, 428).
Die Wiederherstellung des anwaltlichen Rechts geschieht nicht bereits durch den Antrag auf eine zweite Festsetzung der Kosten. Es ist vielmehr ein zweiter Kostenfestsetzungsbeschluss auf den Namen des Anwalts erforderlich.
Weil es sich um einen neuen, selbstständigen Kostenfestsetzungsbeschluss handelt und der Anwalt auch nicht „Rechtsnachfolger“ seiner Partei ist, ist § 727 ZPO auch nicht entsprechend anwendbar (Hartmann in Baumb/Lauterb § 126 Rn 25; Stein/Jonas/Bork § 126 Rn 17). Deswegen ist es auch verfehlt, den Vorgang als „Umschreibung“ zu bezeichnen, zumal der zweite, selbstständige Beschluss auch auf dem eigenen Recht des Anwalts aus § 126 beruht (Mümmler JurBüro 1990, 807).
Der Beschluss hat rechtsgestaltende Wirkung, weil er das anwaltliche Recht wiederherstellt. Rückwirkende Kraft entfaltet er aber nicht. Vielmehr muss der Anwalt Zahlungen oder Verfügungen des Gegners (zB Aufrechnung) aus der Zeit zwischen der Zustellung des ersten Beschlusses (zugunsten der Partei) und des zweiten (zugunsten des Anwalts) gegen sich gelten lassen (vgl oben Rn 7; OLG Schleswig JurBüro 1990, 1195; KG JurBüro 2002, 374). Dies gilt auch für eine vor der Umschreibung erfolgte Pfändung des Erstattungsanspruchs (OLG Hamburg JurBüro 1983, 291; OLG München JurBüro 1992, 346). Eine erklärte Aufrechnung soll der Umschreibung allerdings dann nicht entgegenstehen, wenn sie in Kenntnis des vom PKH-Anwalts gestellten Antrags auf Kostenfestsetzung auf seinen Namen erklärt wird (OLG Saarbrücken JurBüro 1987, 917; so Rn 7). Soweit solche Einwendungen unstreitig sind, werden sie im Kostenfestsetzungsverfahren berücksichtigt. Eine Umschreibung darf dann ggf nicht mehr erfolgen (zB bei Pfändung). Anderenfalls sind die Einwendungen gem §§ 767, 775 Nr 4, 5 ZPO geltend zu machen (OLG Hamm JurBüro 1973, 675).


12


Die Partei muss im „Umschreibungsverfahren“ nach Art 103 Abs 1 GG gehört werden, weil mit der Neufestsetzung der auf sie lautende erste Beschluss wirkungslos wird und mit der Zustellung an den Gegner ihre Verfügungsbefugnis endet (Zöller/Geimer § 126 Rn 11).


13


Der Rechtssicherheit wegen sollte im neuen Kostenfestsetzungsbeschluss deutlich ausgesprochen werden, dass der erste Beschluss insoweit wirkungslos geworden ist, als er die Zahlung derselben (bestimmt zu bezeichnenden) Beträge an die Partei vorsah (Stein/Jonas/Bork § 126 Rn 18; Zöller/Geimer § 126 Rn 11; OLG Stuttgart NJW-RR 2001, 718).


14


Eine Berichtigung des Kostenfestsetzungsbeschlusses nach § 319 ZPO durch Umschreibung vom Namen der Partei auf den Namen des Anwalts ist nur zulässig, wenn es sich um einen Schreibfehler oder eine ähnliche offenbare Unrichtigkeit handelt (KG JW 1936, 889; 1937, 566, 567; OLG Saarbrücken JurBüro 1987, 917; siehe auch Mümmler JurBüro 1988, 295).









III. Einwendungen aus der Person der Partei, Abs 2
15


Für die Dauer der Verstrickung des anwaltlichen Anspruchs nach Abs 1 (Rn 7) kann der Gegner das Erlöschen des Anspruchs betreffende Einwendungen (der Wortlaut des Gesetzes – „Einreden“ – ist ungenau) aus den Rechtsbeziehungen des Gegners zur Partei dem Anwalt nicht entgegenhalten (OLG Koblenz Rpfleger 1983, 366).
Hierzu zählen ua
	–
	Zahlung an die Partei,

	–
	Aufrechnung mit einer Gegenforderung (auch nicht mit einer zum Zeitpunkt der Verstrickung schon fälligen, OLG Düsseldorf FamRZ 1990, 420; OLG Koblenz JurBüro 1995, 203, vgl aber oben Rn 7 sowie Rn 17),

	–
	Verzicht der Partei und

	–
	Erlassvertrag mit ihr (vgl BGH FamRZ 2007, 710).


Zu sonstigen Einwendung auch Rn 19, 20.









1. Entfall der Verstrickungswirkung
16


Die Verstrickungswirkung des Abs 2 S 1 entfällt erst dann, wenn der beigeordnete Rechtsanwalt die Kostenforderung nicht mehr nach Abs 1 im eigenen Namen geltend machen kann.










2. Aufrechnung gegen die Kostenforderung
17


Erst dann kann der Gegner gegen die Kostenforderung Einwendungen oder Einreden aus der Person der berechtigten Prozesspartei erheben (BGH FamRZ 2007, 710; OLG Koblenz AGS 2013, 298 f). Dies gilt aber dann nicht, wenn sich die Partei selbst schon vor dem Anwalt einen Kostentitel verschafft hat, der später „umgeschrieben“ (dazu Rn 11) wurde und die Erfüllungswirkung nach Titulierung und vor „Umschreibung“ erfolgte (oben Rn 7; OLG Naumburg RPfleger 2008, 429).
Zu beachten ist auch, dass gegen den Kostenerstattungsanspruch des Anwalts nicht aufgerechnet werden kann, solange dieser noch keinen Festsetzungsantrag gestellt hat. Die Aufrechnungsmöglichkeit der Partei gegen den Gegner besteht nur, wenn eine Festsetzung zugunsten der Partei bereits erfolgt ist (OLG Braunschweig JurBüro 2015, 150; OLG Schleswig JurBüro 1997, 368; KG JurBüro 2002, 374; anders OLG München JurBüro 1997, 589: sobald der Festsetzungsantrag zugunsten der Partei gestellt ist; einschr OLG Frankfurt JurBüro 1990, 102; so Rn 7). Hat der PKH-Anwalt selbst namens seiner Partei die Aufrechnung erklärt, ist es ihm nach Treu und Glauben verwehrt, sich auf die Schutzvorschrift des § 126 zu berufen (OLG Hamburg JurBüro 1990, 1311).
Die Beschränkung der Einwendungen enthält sachlich auch das relative Verbot solcher Verfügungen, die Einwendungen begründen könnten (Stein/Jonas/Bork § 126 Rn 8). Während der Verstrickung kann deshalb die Partei nicht mit Wirkung gegenüber dem Anwalt über den Kostenerstattungsanspruch verfügen. Wie oben näher ausgeführt, gibt es diesen umfassenden Schutz des Anwalts aber nicht, wenn das Beitreibungsrecht noch auflösend bedingt ist. Gleiches gilt, wenn der Anwalt sein Vorrecht zurückstellt, etwa durch einen Kostenfestsetzungsantrag der von ihm vertretenen Partei (BGH NJW 1994, 3292; OLG Koblenz Rpfleger 1983, 366; aA AG Hamburg JurBüro 1986, 773 m abl Anm Mümmler), und zwar so lange, bis der Kostenfestsetzungsbeschluss aufgehoben oder durch einen auf den Namen des Anwalts erlassenen ersetzt worden ist (BGH aaO).










3. Aufrechnung mit Kosten, Abs 2 S 2
18


Zulässig ist nach Abs 2 S 2 die Aufrechnung mit Kosten, welche die hilfsbedürftige Partei dem Gegner nach einer im selben Rechtsstreit ergangenen Kostenentscheidung zu erstatten hat. Darunter fallen die Kosten aller Instanzen (OLG Hamm JurBüro 1975, 946). Darum ist zB die Aufrechnung des im zweiten Rechtszug unterlegenen Gegners mit einem rechtskräftig festgesetzten Kostenerstattungsanspruch aus dem ersten Rechtszug möglich (OLG Hamm Rpfleger 1973, 438, 439).









IV. Sonstige Einwendungen, Verrechnung von Kosten







1. Einwendungen im Verhältnis Partei – beigeordneter Anwalt
19


Abs 2 umfasst nicht Einwendungen, die im Verhältnis der Partei zum beigeordneten Anwalt begründet sind. Sie sind zulässig. Dies trifft auf den Einwand zu, die Partei habe bereits an den Anwalt gezahlt oder der Anwalt habe sein Mandat schuldhaft niedergelegt (KG JW 1935, 1799). Wegen solcher Einwendungen ist nach §§ 767, 794, 795 ZPO vorzugehen (Zöller/Geimer § 126 Rn 19, 20).










2. Einwendungen des Gegners vor Wirksamwerden des Kostentitels
20


Nicht ausgeschlossen sind ferner Einwendungen des Gegners, die bereits vor Wirksamwerden des Kostentitels entstanden sind und die Entstehung des Kostenerstattungsanspruchs verhindern (BGH NJW 2007, 1213). Zur Berücksichtigungsfähigkeit von Einwendung nach sog „Umschreibung“ vgl schon oben Rn 11 aE.










3. Verrechnung von Kosten (§§ 91 Abs 4, 92, 94, 95 ZPO)
21


Abs 2 S 2 berührt nicht die Verrechnung von Kosten desselben Rechtsstreits aufgrund einer Verteilung nach § 92 oder einer Kostentrennung nach §§ 94, 95 ZPO (Stein/Jonas/Bork § 126 Rn 10). Beachtlich sind außerdem Einwendungen gegen die Entstehung des Kostenerstattungsanspruches.
Wenn der im Wege der PKH/VKH beigeordnete Rechtsanwalt seine Gebühren aufgrund eines obsiegenden Urteils erster Instanz im eigenen Namen gem § 126 ZPO beigetrieben hat, kann der Gegner diese Kosten gem § 91 Abs 4 ZPO im Kostenfestsetzungsverfahren gegen den beigeordneten Rechtsanwalt rückfestsetzen lassen, wenn er im höheren Rechtszug obsiegt (OLG Bremen NJW-Spezial 2012, 92 f).









V. Beitreibungsrecht und Anspruch des Anwalts gegen die Staatskasse
22


Unabhängig von seinem Beitreibungsrecht aus § 126 Abs 1 hat der Anwalt einen Anspruch in Höhe der ihm nach §§ 45 ff RVG zustehenden Gebühren und Auslagen gegen die Staatskasse. Die Staatskasse kann demgegenüber den Anwalt nicht darauf verweisen, zunächst eine Beitreibung aus § 126 zu versuchen. Wird der Anwalt von anderer Seite befriedigt, ist seine Forderung gegen die Kasse erledigt (KG JW 1933, 1782). Eine Befriedigung tritt nicht ein, wenn der Anwalt seine Kosten nach § 126 hat festsetzen lassen, der Gegner aber wirksam seine Aufrechnung gegenüber der Partei erklärt hat.








VI. Übergang von Ansprüchen auf die Staatskasse
23


Erfüllt die Staatskasse den Ersatzanspruch des Anwalts, dann geht mit der Befriedigung des Anwalts dessen Ersatzanspruch gegen den Gegner auf die Staatskasse über (§ 59 Abs 1 S 1 RVG), vgl § 59 RVG Rn 4.
Die Staatskasse hat dann in Höhe ihrer Zahlung einen unmittelbaren Erstattungsanspruch gegen den Gegner. Es geht nicht etwa nur das Beitreibungsrecht des Anwalts aus Abs 1 auf die Staatskasse über.
Sich auf die Entstehung der Kostentragungspflicht auswirkende Umstände, wie etwa Vergleich, Klagerücknahme, wirken auch gegenüber der Staatskasse (OLG Celle 8 W 662/82). Ein zunächst nach § 59 RVG auf die Staatskasse übergegangener Erstattungsanspruch gegen den Gegner der mittellosen Partei ist auflösend bedingt bis zum Eintritt der Rechtskraft. Wird vor Eintritt der Rechtskraft eine Kostenaufhebung vereinbart, hat die Staatskasse im Ergebnis keinen Erstattungsanspruch. Soweit die Staatskasse den erstattungspflichtigen Gegner bereits in Anspruch genommen hat, sind die Beträge zurückzuzahlen (OLG Düsseldorf Rpfleger 2011, 446).
Im Übrigen kann der Gegner nur die Einwendungen der Staatskasse entgegenhalten, die er auch gegenüber dem beitreibenden Anwalt hätte (Stein/Jonas/Bork § 126 Rn 21; OLG Köln JurBüro 1987, 920; aA OLG Zweibrücken JurBüro 1984, 1044 m abl Anm Mümmler). Dies ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (BGH NJW-RR 1991, 254 u 1991, 714).
Hat der Gegner selbst PKH bewilligt bekommen, hindert dies die Staatskasse nicht, die auf sie übergegangenen Ansprüche des dem Gegner beigeordneten Anwalts geltend machen (BGH JurBüro 1997, 648; OLG Celle MDR 2014, 923; OLG Koblenz MDR 2008; 173; OLG Nürnberg MDR 2008, 234; OLG Zweibrücken MDR 2008, 1246; OLG Oldenburg FamRZ 2009, 633; Fischer JurBüro 1998, 622; näher oben § 122 ZPO Rn 14).





Kapitel II Zivilprozessordnung › § 127 Entscheidungen






§ 127 Entscheidungen
(1) 1Entscheidungen im Verfahren über die Prozesskostenhilfe ergehen ohne mündliche Verhandlung. 2Zuständig ist das Gericht des ersten Rechtszuges; ist das Verfahren in einem höheren Rechtszug anhängig, so ist das Gericht dieses Rechtszuges zuständig. 3Soweit die Gründe der Entscheidung Angaben über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Partei enthalten, dürfen sie dem Gegner nur mit Zustimmung der Partei zugänglich gemacht werden.
(2) 1Die Bewilligung der Prozesskostenhilfe kann nur nach Maßgabe des Absatzes 3 angefochten werden. 2Im Übrigen findet die sofortige Beschwerde statt; dies gilt nicht, wenn der Streitwert der Hauptsache den in § 511 genannten Betrag nicht übersteigt, es sei denn, das Gericht hat ausschließlich die persönlichen oder wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Prozesskostenhilfe verneint. 3Die Notfrist beträgt einen Monat.
(3) 1Gegen die Bewilligung der Prozesskostenhilfe findet die sofortige Beschwerde der Staatskasse statt, wenn weder Monatsraten noch aus dem Vermögen zu zahlende Beträge festgesetzt worden sind. 2Die Beschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass die Partei nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen Zahlungen zu leisten hat. 3Die Notfrist beträgt einen Monat und beginnt mit der Bekanntgabe des Beschlusses. 4Nach Ablauf von drei Monaten seit der Verkündung der Entscheidung ist die Beschwerde unstatthaft. 5Wird die Entscheidung nicht verkündet, so tritt an die Stelle der Verkündung der Zeitpunkt, in dem die unterschriebene Entscheidung der Geschäftsstelle übermittelt wird. 6Die Entscheidung wird der Staatskasse nicht von Amts wegen mitgeteilt.
(4) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden nicht erstattet.
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I. Regelungsinhalt
1


Die Vorschrift enthält Regelungen über das Verfahren und die Zuständigkeit für Entscheidungen im Verfahren.
Weiterhin werden die zulässigen Rechtsmittel bestimmt. Die im Zuge der jüngsten Reform durch das G zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts diskutierten Erweiterungen des Beschwerderechts (Wegfall der Beschränkung auf ratenfreie PKH) der Staatskasse (BT-Drucks 17/11472 S 35/36) sind nicht in die gesetzliche Regelung übernommen worden, weil hierdurch eine erhebliche Belastung der Staatskasse und der zweiten Instanz entstanden wäre. Auch wäre der Begründungsaufwand für die erstinstanzlichen Entscheidungen angestiegen. Zudem wären Verzögerungen zu befürchten gewesen (BT-Drucks 17/13538 S 40). Letztlich verbleibt es bei einer redaktionellen Änderung durch den Wegfall des Bezugs auf § 569 Abs 1 S 1 ZPO in Abs 2 S 3 und Abs 3 S 3.








II. Verfahren/Zuständigkeit, Abs 1







1. Gang des Verfahrens und Entscheidung









a) Keine mündliche Verhandlung, Abs 1 S 1
2


Nach Abs 1 S 1 ergehen in Verfahren über die Bewilligung der PKH alle Entscheidungen ohne mündliche Verhandlung. Das gilt auch dann, wenn ausnahmsweise eine mündliche Erörterung nach § 118 Abs 1 S 3 ZPO stattfindet. Die Erörterung ist keine mündliche Verhandlung und darf auch nicht zu einer solchen ausgeweitet werden, weil dann die Gefahr bestünde, dass statt der vorläufigen Erfolgsaussicht schon die endgültige geprüft und damit die Entscheidung im Hauptprozess vorweggenommen würde. Mit der getroffenen Regelung wollte der Gesetzgeber einer nicht erwünschten Tendenz, das Prüfungsverfahren durch mündliche Erörterungen auszudehnen, vorbeugen. Wird über einen PKH-Antrag und das Begehren des Klägers in der Hauptsache gleichzeitig abschlägig entschieden, dann liegt darin eine unrichtige Sachbehandlung iSd § 21 GKG. Denn dem Kläger wird die Möglichkeit genommen, nach vorangegangener Ablehnung des PKH-Antrages zu wählen, ob er das Verfahren in der Hauptsache auf eigenes Kostenrisiko fortführt oder durch Klagerücknahme vorzeitig beendet (VGH Kassel NJW 1985, 218).












b) Entscheidung durch Beschluss, Abs 1 S 1
3


Die Entscheidungen ergehen durch Beschluss. Dies ist im Gesetz zwar nicht ausdrücklich ausgesprochen, ergibt sich aber mittelbar aus § 120 ZPO. Als Entscheidungen kommen in Betracht: Ablehnung einer PKH, Bewilligung von PKH (§ 119 ZPO), Festsetzung von Monatsraten und/oder aus dem Vermögen zu zahlender Beträge (§ 120 ZPO), Beiordnung eines Anwalts (§ 121 ZPO) bzw Ablehnung der Beiordnung, vorläufige Einstellung der Zahlungen (§ 120 Abs 3 ZPO) und Aufhebung der Bewilligung (§ 124 ZPO).













aa) Beschwerdefähige Ablehnung durch Aussetzung der Beschlussfassung
4


Die Ablehnung einer PKH ist schon in der Aussetzung der Beschlussfassung über die PKH zu sehen. Sie ist beschwerdefähig nach Abs 2 S 2 (OLG Stuttgart NJW 1950, 229; OLG Celle NdsRPfl 1985, 137; OLG Hamm FamRZ 1985, 327; OLG Düsseldorf FamRZ 1986, 485). Tatsächliche Erhebungen, welche die Grenzen des § 118 Abs 2 ZPO überschreiten und zu einer Verzögerung der PKH-Entscheidung führen, kommen einer Ablehnung gleich und sind mit der sofortigen Beschwerde anfechtbar (OLG Nürnberg FamRZ 2003, 1020). Ein Hinausschieben der Entscheidung bis zum Beginn des Verhandlungstermins etwa mit dem Ziel, mit den Parteien noch einige Punkte zu klären, dürfte allerdings zulässig sein (Hartmann in Baumb/Lauterb, § 127 Rn 4; weitergehend OLG Karlsruhe FamRZ 1989, 767 mwN u Anm Klein FamRZ 1989, 1203, dag OLG Karlsruhe JurBüro 1992, 249, FamRZ 1991, 1458 u FamRZ 1999, 444). Eine Beschwerde gegen die Anordnung, einen Zeugen zu einem für die Erfolgsaussicht der Klage wesentlichen Vorgang zu vernehmen, dürfte unzulässig sein (OLG Köln MDR 1990, 728). Dagegen spricht sich Schneider (AnwBl 1987, 466) für weitgehende Beschwerderechte des ASt aus, wenn der PKH-Antrag erst in der mündlichen Verhandlung oder nach Anhörung eines Zeugen (so auch OLG Köln NJW-RR 1999, 580) entschieden werden soll. Auch kann ein Ablehnungsgrund iSd § 42 ZPO gegeben sein (OLG Brandenburg FamRZ 2001, 552 – Ls). Eine beschwerdefähige Ablehnung des PKH-Antrages liegt auch vor, wenn das Gericht trotz mehrfacher Mahnung über den formgerecht gestellten Antrag nicht entscheidet (OLG Stuttgart AnwBl 1993, 299; VGH München NVwZ-RR 1997, 501; aA OVG Münster NVwZ-RR 1998, 340). Zu den Auswirkungen einer grundlosen Nichtbescheidung eines Antrags auf die Hauptsacheentscheidung vgl BSG JurBüro 1988, 506.














bb) Bewilligung
5


Die Bewilligung der PKH erfolgt grds ausdrücklich, zumal nach § 120 die Einzelheiten genau zu bestimmen sind (Zöller/Geimer § 127 Rn 2). In Ausnahmefällen soll nach Hartmann (in Baumb/Lauterb, § 127 Rn 9) auch eine Verfügung ausreichen, wenn sie vom zuständigen Gericht verständlich und nachprüfbar erlassen und ordnungsgemäß unterzeichnet ist. An eine erteilte Zusage, PKH zu gewähren, ist das Gericht grds gebunden (KG FamRZ 1986, 925; so § 124 ZPO Rn 1).














cc) Begründungszwang
6


Der Beschluss ist grds zu begründen.
Es bedarf dazu keiner ausdrücklichen Regelung, weil nach der gefestigten Rspr des BVerfG jede Entscheidung, gegen die ein Rechtsbehelf gegeben ist, begründet sein muss (vgl BT-Drucks 8/3694 S 22; OLG Frankfurt AnwBl 1980, 153 mwN). Dies gilt auch für letztinstanzliche Entscheidungen, jedenfalls dann und insoweit, als vom eindeutigen Wortlaut der Norm abgewichen werden soll und der Grund hierfür sich nicht schon eindeutig aus den den Beteiligten bekannten oder ohne weiteres erkennbaren Besonderheiten ergibt (BVerfG NJW 1987, 1619).















(1) Bewilligung mit Zahlungsauflage
7


Es muss nicht nur die ablehnende Entscheidung begründet werden, sondern auch die bewilligende, wenn der antragstellenden Partei Ratenzahlungen oder Zahlungen aus dem Vermögen auferlegt werden. Sie muss wissen, aufgrund welcher Überlegungen das Gericht zu den festgesetzten Beträgen gelangt ist. Die Entscheidung muss auch für das Beschwerdegericht nachvollziehbar sein. Andernfalls kommen das Aufheben einer Zahlungsanordnung und die Zurückverweisung an das erstinstanzliche Gericht zur erneuten Prüfung in Betracht, ohne dass das Beschwerdegericht eine eigene Prüfung zur Rechtfertigung der Zahlungsanordnung vorzunehmen hat (OLG Karlsruhe FamRZ 1991, 349; SchlHOLG JurBüro 1996, 534). Die Begründung kann kurz bzw stichwortartig ausfallen.
















(2) Bewilligung ohne Zahlungsauflage
8


Keiner Begründung bedarf indes die Bewilligung von PKH, soweit dem ASt keine Belastung auferlegt wird (Zöller/Geimer § 127 Rn 3; aA Hartmann in Baumb/Lauterb, § 127 Rn 12). Dies entspricht gängiger Rechtspraxis.
Etwas anderes gilt auch nicht im Verhältnis zur Landeskasse. Da eine Mitteilung an die Landeskasse von Amts wegen nicht stattfindet (unten Rn 38), bedürfen „Nulltarif-Entscheidungen“ auch insoweit keiner Begründung. Im Falle der Beschwerde der Staatskasse kann sich der Bezirksrevisor Aktenkenntnis über § 299 ZPO verschaffen. Dazu gehören auch die Prozessakten (OLG Karlsruhe JurBüro 1988, 1226).














c) Datenschutz, Abs 1 S 3
9


Nach Abs 1 S 3 dürfen die Gründe der Entscheidung dem Gegner nur mit Zustimmung der Partei zugänglich gemacht werden, soweit sie Angaben über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse enthalten. Es ist in geeigneter Form (etwa auszugsweise Ablichtung oder Abschrift) sicherzustellen, dass der Gegner insoweit keinen Einblick bekommt. In Zeiten umfassender Ausstattung der Gerichte mit EDV entsteht durch diese datenschutzrechtlich begründete Regelung hieraus keine relevante Mehrbelastung der Schreibdienste.
Abs 1 S 3 gilt nur für die Mitteilung ggü dem Gegner, nicht aber ggü der nach Abs 3 ggf beschwerdeberechtigten Staatskasse.
Die Regelung gilt auch im Beschwerdeverfahren.












d) Keine Kostenentscheidung, Abs 4
10


Einer Kostenentscheidung bedarf es nicht. Das Bewilligungsverfahren ist gerichtsgebührenfrei. Die Nichterstattung der Kosten des Beschwerdeverfahrens folgt aus Abs 4. Eine Kostenerstattung findet für alle Beteiligten nicht statt, auch nicht für die obsiegende „arme“ Partei (OLG Koblenz NJW-RR 1995, 768). Mit Inkrafttreten dieser Vorschrift ist die Rspr, wonach im Beschwerdeverfahren gegen die Ablehnung von PKH für eine Kostenentscheidung dann kein Raum sei, wenn der ASt obsiegt, überholt (OVG Münster NVwZ 1991, 912). Sofern Gerichtskosten in Form von Auslagen aus Anlass einer Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen (§ 118) entstehen, folgen sie der Kostengrundentscheidung im Hauptprozess. Kommt es zu einem solchen nicht, sind sie nach §§ 22, 29, 31 GKG einzuziehen (Hartmann in Baumb/Lauterb, § 127 Rn 21).
Zur Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens vgl Rn 74.












e) Mitteilungspflicht
11


Die ergehenden Entscheidungen sind der antragstellenden Partei und dem Gegner mitzuteilen. Die Mitteilung kann formlos erfolgen (§ 329 Abs 2 S 1 ZPO). Ein in der mündlichen Verhandlung über die Hauptsache gefasster Beschluss kann verkündet werden (Zöller/Geimer § 127 Rn 6). Da aber durch eine (teilweise) ablehnende Entscheidung die Beschwerdefrist in Gang gesetzt wird, ist für sie förmliche Zustellung erforderlich (§ 329 Abs 2 S 2 ZPO).











2. Zuständigkeit, Abs 1 S 2









a) Gericht des Rechtszugs
12


Die Zuständigkeit für die Entscheidungen über die Prozesskostenhilfe liegt gem Abs 1 S 2 beim Gericht des ersten Rechtszuges; wenn das Verfahren in einem höheren Rechtszug anhängig ist, beim Gericht dieses Rechtszuges. Die etwas ungenaue Fassung der Vorschrift enthält den Grundsatz, dass dasjenige Gericht entscheidet, bei dem das Hauptverfahren anhängig ist oder anhängig gemacht werden soll.
Die grundsätzliche Zuständigkeit liegt bei dem Gericht der ersten Instanz. Das Gericht der höheren Instanz ist zuständig, wenn die Hauptsache dort anhängig ist oder anhängig gemacht werden soll, also auch dann, wenn PKH zum Zwecke der Einlegung eines Rechtsmittels beantragt wird (VGH Ba-Wü DÖV 1982, 20; BGH NJW 1987, 1023).
Ein innerhalb der ersten Instanz gestellter Antrag muss grds auch dort entschieden werden, selbst wenn wegen Einlegung eines Rechtsmittels das Gericht höherer Instanz zuständig geworden ist (Zöller/Geimer § 127 Rn 9). Muss aber in einem höheren Rechtszug der Bewilligungsbeschluss geändert werden, zB wegen Änderung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, so hat das Gericht der höheren Instanz selbst dann über die Höhe der zu zahlenden Raten zu entscheiden, wenn durch die laufenden Ratenzahlungen die Kosten der ersten Instanz noch nicht gedeckt sind (vgl BT-Drucks 8/3068 S 32; siehe weiter oben § 119 ZPO Rn 38 ff).
Das Gericht des ersten Rechtszuges wird für die Entscheidung wieder zuständig, wenn das Gericht des höheren Rechtszuges die Prozessakten nach Erledigung des Rechtsmittels wieder zurückgesandt hat (§§ 541 Abs 2, 565 ZPO).












b) Verweisung: Reichweite der Bindungswirkung
13


Bei Verweisung eines PKH-Bewilligungsverfahrens von einem Amts- oder Landgericht an ein Arbeitsgericht ist dieses in entspr Anwendung des § 17a Abs 2 S 3 GVG hinsichtlich des Rechtsweges daran gebunden. Die Bindungswirkung erstreckt sich nicht auf das Hauptsacheverfahren (BAG NJW 1993, 751).












c) Sonstige besondere Zuständigkeitsregeln
14


Zur Zuständigkeit vgl weiter die Ausführungen zu § 117 ZPO Rn 3–6 u § 124 ZPO Rn 3 f. Das dort für die Bewilligung der PKH Gesagte gilt auch für deren Ablehnung, die Anordnung von Ratenzahlungen, die Beiordnung eines Rechtsanwalts bzw die Ablehnung eines solchen Antrages und für die Aufhebung der Bewilligung im Falle des § 124 Abs 1 Nr 1 ZPO. Der Vorsitzende allein ist zuständig für die Beiordnung des „Notanwalts“ gem § 121 Abs 4 ZPO. Der Rechtspfleger trifft Maßnahmen gem § 118 Abs 2 ZPO, wenn ihn der Vorsitzende damit beauftragt hat (§ 20 Nr 4a RPflG), ordnet die vorläufige Einstellung und auch die Wiederaufnahme von Zahlungen (§ 120 Abs 3 ZPO) an (§ 20 Nr 4b RPflG) und entscheidet über Abänderungen nach § 120a ZPO wie auch die Aufhebung der Bewilligung in den Fällen des § 124 Abs 1 ZPO Nr 2–5 (§ 20 Nr 4c RPflG).












d) Zuständigkeit des Rechtspflegers











aa) Mahnverfahren
15


Im Mahnverfahren ist der Rechtspfleger (§ 20 Nr 1 RPflG) zuständig und damit auch für die Bewilligung der PKH (LG Berlin NJW 1972, 2312). Wird für das nachfolgende Streitverfahren PKH neu bewilligt (so § 119 ZPO Rn 2 aE), ist der Richter zuständig (Zöller/Geimer § 127 Rn 8).














bb) Zwangsvollstreckung
16


Wird PKH für die Zwangsvollstreckung beantragt, ist in der Regel der Rechtspfleger (§ 20 Nr 5 RPflG) zuständig (so § 117 ZPO Rn 3–6).














cc) Aufgebotsverfahren
17


Die Zuständigkeit des Rechtspflegers für das Aufgebotsverfahren folgt aus § 20 Nr 2 RPflG.














dd) Anfechtbarkeit bei Entscheidung des Rechtspflegers
18


In den dem Rechtspfleger übertragenen Verfahren ist dessen Entscheidung unabhängig von der eingeschränkten Anfechtbarkeit in Abs 3 vom Bezirksrevisor stets mit der befristeten Erinnerung nach § 11 Abs 2 RPflG anfechtbar (aA LG Bielefeld Rpfleger 1986, 406).











III. Rechtsmittel: Sofortige Beschwerde, Abs 2–4
19


Der Rechtsbehelf gegen Entscheidungen im PKH-Prüfungsverfahren ist die sofortige Beschwerde. Durch die komplexen Bestimmungen in Abs 2 und Abs 3 werden die allgemeinen Regeln jedoch den Besonderheiten des PKH-Verfahrens angepasst.









1. Spezielle Regelungen für die PKH-Beschwerde im Überblick
20


§ 127 Abs 2, 3 modifizieren die allgemeinen Regeln der §§ 567 ff ZPO jedoch in mehrfacher Hinsicht, nämlich bezüglich
	–
	der Beschwerdeberechtigung und zwar
	–
	wer gegen welche Entscheidung die sofortige Beschwerde erheben kann (Abs 2 S 1, Abs 3 bezüglich der Anfechtbarkeit der Bewilligung, insbesondere durch die Staatskasse, näher Rn 25 ff),

	–
	dass die Beschwerde bei Ablehnung hinreichender Erfolgsaussichten im Ausgangsbeschluss nur bei Erreichen der Berufungssumme angefochten werden kann, davon unabhängig aber stets bei Verneinung der wirtschaftlichen Bedürftigkeit (Abs 2 S 2, näher Rn 53), sowie



	–
	hinsichtlich der Beschwerdefrist und zwar
	–
	durch Verlängerung der Monatsfrist auf einen Monat (Abs 2 S 3, vgl Rn 56 f) sowie

	–
	eine speziellen Regelung zum Fristbeginn und zur Frist für sofortige Beschwerden der Staatskasse (Abs 3 S 3-5, vgl Rn 58).














2. Abgrenzung zu anderen Rechtsbehelfen und deren Auslegung









a) Gegenvorstellung
21


Die Gegenvorstellung ist ein Minus zur sofortigen Beschwerde, ist sie doch lediglich auf eine nochmalige Überprüfung der angefochtenen Entscheidung durch dieselbe Instanz gerichtet. Die sofortige Beschwerde umfasst dagegen nicht durch das erstinstanzliche Abhilfeverfahren, also die nochmalige Überprüfung durch den Richter, der die angegriffene Entscheidung erlassen hat, sondern im Fall der Nichtabhilfe bzw Teilabhilfe eine Überprüfung durch die höhere Instanz.
Deshalb ist ein als „Gegenvorstellung“ bezeichneter Rechtsbehelf als rechtsschutzintensivere sofortige Beschwerde auszulegen, wenn letztere zulässig ist.
Gegen die Entscheidung über die sofortige Beschwerde ist dagegen die Gegenvorstellung statthaft. In den Grenzen des § 321a ZPO kann sie bei Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie bei Vorliegen von Wiedereinsetzungs- bzw Wiederaufnahmegründen zur Selbstkorrektur der Beschwerdeentscheidung durch das Beschwerdegericht führen (vgl BGH NJW 2004, 1805 mwN).
Auch unzulässige Gegenvorstellungen sind stets zu bescheiden (BVerfG NJW 2009, 829, 830).
Zur außerordentlichen Beschwerde vgl Rn 79.












b) Abänderungsantrag gem § 120a ZPO
22


Die sofortige Beschwerde ist auch gegenüber einem Abänderungsantrag nach § 120a ZPO (§ 120a ZPO Rn 1 ff) rechtsschutzintensiver, kann doch mit ersterer eine vollständige Überprüfung unter Berücksichtigung des Sachstandes zum Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung (Rn 64 ff) erreicht werden.
Solange die sofortige Beschwerde zulässig, insbesondere noch unverfristet ist, ist daher auch ein Abänderungsantrag als sofortige Beschwerde auszulegen.
Umgekehrt kann aber eine verfristete Beschwerde als Minus in einen ggf zulässigen Abänderungsantrag umgedeutet werden. Da aber über den Ablauf von Beschwerdefristen trefflich gestritten werden kann, ist vor einer Umdeutung durch einen gerichtlichen Hinweis Klarheit zu schaffen – verbleibt der Beschwerdeführer bei seiner Ansicht, es handele sich um eine zulässige Beschwerde, ist diese zu verbescheiden.












c) Antragswiederholung
23


Umstritten ist, ob nach Ablauf der Beschwerdefrist eine ablehnende PKH-Entscheidung in Rechtskraft erwächst (Rn 60). Ungeachtet dessen kann eine vermeintliche Beschwerde auch als erneuter Antrag aufzufassen sein, wenn neuer Vortrag gehalten wird.











3. Beschwerdeberechtigung
24


Besonderer Aufmerksamkeit bedarf die Prüfung, ob die sofortige Beschwerde statthaft ist.
Insoweit ist zu unterscheiden,
	–
	gegen welche Entscheidung sich die Beschwerde richtet

	–
	wer die sofortige Beschwerde erhebt.













a) Anfechtbarkeit der PKH-Grundentscheidung, Abs 2 S 1, 2, Abs 3
25


Die Anfechtbarkeit PKH-Grundentscheidung, also gegen die Bewilligung oder ihre (teilweise) Ablehnung, hängt davon ab, wer sich beschwert.













aa) Beschwerdeberechtigung des Antragstellers, Abs 2 S 1, Abs 3
26


Ob der Antragsteller beschwerdeberechtigt ist, hängt davon ab, wie entschieden wurde.















(1) Unanfechtbarkeit bei voller Bewilligung
27


Die Bewilligung der PKH ist für die Partei unanfechtbar, wenn ihr PKH für sämtliche geltend zu machenden Ansprüche in voller Höhe bzw zur Verteidigung ggü der gesamten Klage und dies ohne Vermögenseinsatz oder Ratenzahlung bewilligt wird. Dann fehlt es nämlich schon an einer Beschwer.
















(2) Sofortige Beschwerde bei Teilbewilligung und Ablehnung
28


Nach Abs 2 S 2 findet im Übrigen gegen die im Verfahren der PKH ergehenden Entscheidungen die sofortige Beschwerde statt.
Voraussetzung ist eine Beschwer.
Diese liegt vor, wenn einem Gesuch nur teilweise stattgegeben wird, sei es, dass die hinreichende Erfolgsaussicht nur für einen Teil des Begehrens bejaht wird oder der antragstellenden Partei die Zahlung von Monatsraten (aus ihrem Einkommen) und/oder von Beträgen aus ihrem Vermögen aufgegeben wird (Grunsky NJW 1980, 2045; OLG Nürnberg JurBüro 1983, 609). Gleiches gilt für einen ablehnenden Beschluss über einen Antrag auf Aufhebung der Anordnung von Ratenzahlungen (OLG Nürnberg AnwBl 1985, 218). Beschwerdeberechtigt ist nur die antragstellende Partei (Zöller/Geimer § 127 Rn 31).
Schließlich kann die vollständige Ablehnung der Bewilligung ebenfalls von der antragstellenden Partei angefochten werden. Im Beschwerdeverfahren kann PKH auch für einen mit der Beschwerde geänderten Antrag gewährt werden (OLG Brandenburg FamRZ 1998, 1521).


29


Wird PKH durch eine jur Person oder eine rechtsfähige Personenvereinigung gem § 116 ZPO beantragt, hat das Beschwerderecht nur der Antragsteller, nicht auch die am Rechtsstreit wirtschaftlich Beteiligten. Deren finanzielle Belastbarkeit kann aber zur Begründung der Beschwerde herangezogen werden (Zöller/Geimer § 127 Rn 13).















bb) Beschwerdeberechtigung des Gegners, Abs 2 S 1
30


Für den Gegner ist die Gewährung von PKH stets unanfechtbar. Das schließt nicht nur die in Abs 2 S 2 und Abs 3 ausdrücklich erwähnte sofortige Beschwerde aus, sondern jedes sonst statthafte Rechtsmittel, einschließlich der seit dem 1.1.2002 an die Stelle der weiteren Beschwerde getretenen Rechtsbeschwerde. Das gilt selbst dann, wenn das Ausgangsgericht irrig die Rechtsbeschwerde zugelassen hat (BGH NJW 2002, 3554). Der Gegner kann aber verlangen, dass seine einstweilige Freistellung von den Kosten gem § 122 Abs 2 ZPO beachtet wird. Anderenfalls steht ihm die Beschwerde zu (KG OLGZ 1971, 423, 424). Mangels Rechtsschutzinteresse unzulässig ist seine Beschwerde jedoch, wenn er mit ihr die Aufhebung der Bewilligung gem § 124 betreiben will (OLG Zweibrücken JurBüro 1986, 1096).
Es existiert auch kein Rechtsmittel des Ag gegen die Ablehnung eines Antrags auf Einsichtnahme in die PKH-/VKH-Unterlagen des Verfahrensgegners nach § 117 Abs 2 ZPO (OLG Oldenburg FamRZ 2013, 805 f).














cc) Keine Beschwerde des beigeordneten Rechtsanwalt, Abs 2 S 1
31


Dem beigeordneten RA steht kein Beschwerderecht zu, selbst wenn er diese Entscheidung nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Partei für unrichtig hält.
Zwar erhält der Rechtsanwalt infolge seiner Beiordnung nur verringerte Gebühren nach § 49 RVG; indes verschafft ihm dies kein Beschwerderecht (Zöller/Geimer § 127 ZPO Rn 15), weil ein Beschwerderecht gegen die Bewilligung in Abs 2 S 1, Abs 3 nur für die Staatskasse, nicht aber für den Anwalt vorgesehen ist (OLG Celle MDR 2012, 1196; vgl auch OLG Köln NJW-RR 2000, 288: kein Beschwerderecht des Anwalts bei „Untertauchen“ der Partei).
Einem Bewilligungsbeschluss ohne Zahlungsanordnung ist hinsichtlich der Anfechtbarkeit ein Beschluss nach § 120 Abs 4 ZPO gleichzusetzen (OLG Zweibrücken JurBüro 2000, 483), so dass dem RA kein Beschwerderecht zusteht, wenn die erstmalige Anordnung von Zahlungen auf die Prozesskosten abgelehnt wird (OLG Stuttgart JurBüro 1993, 360).














dd) Eingeschränktes Beschwerderecht der Staatskasse, Abs 3
32


Nach Abs 3 steht der Staatskasse die sofortige Beschwerde offen, wenn PKH ohne Zahlungsanordnungen bewilligt wurde.
Damit soll sichergestellt werden, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse der Partei gründlich ermittelt und Haushaltsmittel nur zugunsten der wirklich bedürftigen Rechtsuchenden eingesetzt werden (vgl BT-Drucks 10/6400 S 48).
Zum außerordentlichen Beschwerderecht der Staatskasse vgl Rn 79.
Im Übrigen gilt:















(1) Nur gegen PKH zum „Nulltarif“
33


Durch die Beschränkung auf den für die Staatskasse besonders wichtigen Bereich des „Nulltarifs“ soll die Belastung der Beschwerdegerichte und des Bezirksrevisors in vertretbaren Grenzen gehalten werden. Das Beschwerdebegehren wird auf den Erlass einer Zahlungsanordnung nach § 120 ZPO gerichtet sein. Bei entspr Sachlage kann es sich auch auf die Rüge beschränken, die Entscheidungsgrundlage sei mangels hinreichender Aufklärung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers unzureichend gewesen (vgl BT-Drucks 10/3054 S 50, 51; OLG Köln FamRZ 1992, 701; OLG Frankfurt FamRZ 1992, 838; einschr LAG Bremen NZA 1992, 567).
Ist ausnahmsweise PKH unter dem besonderen Vorbehalt der Anordnung von Ratenzahlungen nach späterer Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse bewilligt und sind solche bis zur Hauptsacheentscheidung nicht angeordnet worden, liegt eine von der Staatskasse angreifbare Ablehnung erst mit der Hauptsacheentscheidung vor (OLG Nürnberg AnwBl 1996, 52).
















(2) Keine sofortige Beschwerde gegen Bewilligung an sich oder Höhe der Zahlung
34


Der sofortigen Beschwerde der Staatskasse ist weder die Höhe einer angeordneten Zahlung noch die Bewilligung der PKH zugänglich (OLG Bamberg JurBüro 1990, 1642; OLG Dresden FamRZ 1997, 1287). Sie bezieht sich nur auf die Art der Bewilligung (mit oder ohne Zahlungsbestimmung, KG JurBüro 1990, 908). Eine von der Staatskasse gegen die Bewilligung der PKH mit dem Ziel eingelegte Beschwerde, eine Versagung der PKH zu erreichen, ist nicht statthaft (BGH NJW 1993, 135; OLG Hamm FamRZ 1992, 1451; OLG Oldenburg FamRZ 1996, 1428; KG FamRZ 2000, 838).
Da auch die Verpflichtung der Partei, die gesamten Kosten gem § 115 Abs 3 ZPO selbst tragen zu müssen, weil sie voraussichtlich die Zahl von vier Monatsraten nicht übersteigen, eine Verpflichtung darstellt, Zahlungen iSd § 127 Abs 3 leisten zu müssen, kann die Beschwerde der Staatskasse auch darauf gestützt werden, dass PKH im Hinblick auf § 115 Abs 3 ZPO nicht hätte bewilligt werden dürfen (Beyer JurBüro 1989, 439, 448; LAG Düsseldorf JurBüro 1989, 1439; OLG Bamberg JurBüro 1987, 1712). Die Beschwerde der Staatskasse ist dagegen unzulässig, wenn das Erstgericht der Beschwerde teilweise abhilft, indem es eine Zahlungsanordnung trifft (OLG Nürnberg FamRZ 1988, 1079).
















(3) Sofortige Beschwerde im Abänderungsverfahren, § 120a ZPO
35


Im Abänderungsverfahren nach § 120a ZPO ist die sofortige Beschwerde der Staatskasse zulässig, wenn eine Änderung der ohne Zahlungsanordnung ergangenen Bewilligung abgelehnt wird (vgl BGH NJW 2013, 2289 ff; OLG Nürnberg FamRZ 1995, 1592). Dies folgt aus der Stellung des § 127 Abs 3 ZPO im Gesetz und seinem Zweck. Die Vorschrift betrifft alle Entscheidungen im PKH-Verfahren und damit auch die Entscheidung, die ratenfreie Prozesskostenhilfebewilligung aufrechtzuerhalten und keine Ratenzahlung anzuordnen. Sinn des Beschwerderechts der Staatskasse gegen die ratenfreie Bewilligung von PKH war sicherzustellen, dass die Haushaltsmittel nur zugunsten der wirklich bedürftigen ASt eingesetzt werden (BT-Drucks 10/6400 S 48). Dieses Ziel wird dadurch erreicht, dass die Staatskasse gegen die Bewilligung oder Aufrechterhaltung von Prozesskostenhilfe zum „Nulltarif“ vorgehen kann.
In entsprechender Anwendung des § 127 Abs 3 ist die sof Beschwerde aber unzulässig, wenn das Gericht Zahlungen angeordnet hat, da der Staatskasse die Beschwerde gegen die Bewilligung an sich auch über die Hintertür des § 120a ZPO nicht eröffnet ist (BGH  FamRZ 2013, 123 ff).
Auch dem beigeordneten Anwalt steht gegen Änderungsbeschlüsse nach § 120a ZPO ein Beschwerderecht nicht zu (OLG Köln FamRZ 1997, 1283; SchlHOLG JurBüro 1998, 92).
















(4) Sofortige Beschwerde gegen vorläufige Einstellung der Ratenzahlung
36


Gegen die vorläufige Einstellung der Ratenzahlungsverpflichtung nach § 120 Abs 3 Nr 2 ZPO ist die sofortige Beschwerde der Staatskasse zulässig (SchlHOLG AnwBl 2000, 63).
















(5) Sofortige Beschwerde im Adhäsionsverfahren/bei PKH für Nebenkläger
37


Im Adhäsionsverfahren nach §§ 403 ff StPO soll die Vorschrift des Abs 3 unanwendbar sein und die PKH-Bewilligung soll auch insoweit nicht mit der Beschwerde angefochten werden können (KG B v 12.2.2013 – 4 Ws 18/13, juris), da nach § 404 Abs 5 S 3 Hs 2 StPO die Entscheidung des Gerichts über den PKH- und Beiordnungsantrag des Angeklagten nicht anfechtbar ist. Die genannte Norm enthält für das Adhäsionsverfahren eine abschließende Sonderregelung, die eine Anwendung von § 127 Abs. 2, 3 ZPO und damit die sof Beschwerde gegen die PKH-Entscheidung sowohl für den Adhäsionsantragsteller und den Angeklagten (bei Ablehnung) als auch für die Staatskasse (bei Bewilligung) ausschließt. Dies entspricht der Intention des Gesetzgebers, der das Strafverfahren nicht durch ein Beschwerdeverfahren über die PKH belastet und verzögert sehen wollte (vgl. OLG Stuttgart NStZ-RR 2007, 254 mwN).
Ebenso ist gem § 397a Abs 2 S 2 StPO die Bewilligung von PKH für den Nebenkläger einer Anfechtung durch die Staatskasse nicht zugänglich (OLG Koblenz JurBüro 1991, 575; LG Frankenthal JurBüro 1992, 487).















ee) Keine Mitteilung von Amts wegen, Abs 3 S 4
38


Zur Vermeidung arbeitsaufwendigen Aktenumlaufs ist in S 4 ausdrücklich festgestellt, dass die Bewilligungsentscheidungen der Staatskasse nicht von Amts wegen mitzuteilen sind. Die Landesjustizverwaltungen haben soweit ersichtlich mit Ausnahme von Baden-Württemberg (AV v 15.4.1987 – Justiz S 176 – idF v 14.2.1989 – Justiz S 80) davon abgesehen, Verwaltungsvorschriften darüber zu erlassen, wie das Beschwerderecht der Staatskasse in Anspruch zu nehmen, insbesondere wie zu gewährleisten ist, dass der Bezirksrevisor rechtzeitig Kenntnis von den für ein Beschwerdeverfahren in Betracht kommenden PKH-Bewilligungen erhält. Es bleibt dem Bezirksrevisor überlassen, im Rahmen seiner Geschäftsbelastung PKH-Bewilligungen ohne Zahlungsbestimmung unter Angabe von Zahl und Auswahlkriterien bei den Gerichten anzufordern (BT-Drucks 10/3054 aaO). Dass sich der Bezirksrevisor auf Stichproben beschränken darf, verstößt nicht gegen das Willkürverbot (BVerfG NJW 1995, 581). Der Bezirksrevisor hat ein Recht auf Akteneinsicht, oben Rn 9.
Diese Regelung hat jedoch Auswirkungen auf den Fristbeginn (Rn 58).













b) Beschwerde gegen Entscheidungen im Rahmen der Anwaltsbeiordnung
39


Beschwerdefähig sind ferner Entscheidungen im Rahmen der Anwaltsbeiordnung.













aa) Beschwerde der Staatskasse
40


Generell steht der Landeskasse kein Beschwerderecht gegen die Beiordnung eines Rechtsanwalts zu (OLG Düsseldorf FamRZ 1982, 723 u – 3. ZS – JurBüro 1989, 1590; KG JurBüro 1989, 421; aA OLG Düsseldorf – 10. ZS – JurBüro 1987, 1830). Denn sie ist nicht Partei oder Dritter im PKH-Verfahren. Partei ist allein der Antragsteller. Dritte sind der spätere Prozessgegner und der Rechtsanwalt, der eine ihn beschwerende Anordnung anfechten kann. Die Landeskasse dagegen ist Teil des von der Partei mit ihrem Gesuch angesprochenen Hoheitsträgers (OLG Hamburg MDR 1983, 584; OLG Celle NdsRPfl 1984, 44, 45).
Zum außerordentlichen Beschwerderecht der Staatskasse vgl Rn 79.
Im Übrigen ist zu differenzieren:














bb) Anwaltsprozess, § 121 Abs 1 ZPO
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Im Anwaltsprozess (§ 121 Abs 1 ZPO) sind für die Partei die Ablehnung der Beiordnung oder die Beiordnung eines anderen als des Wahlanwalts anfechtbar.
Dem Anwalt steht gegen die Ablehnung der Beiordnung kein eigenes Beschwerderecht zu. Die Beiordnung nach § 121 ZPO (auch iVm § 113 Abs 1 FamFG) dient nicht (auch) dem Gebühreninteresse des Anwaltes (BGHZ 109, 163 ff). Die Versagung der Beiordnung betrifft allein verfahrensmäßige Rechte des ASt, nicht jedoch solche des zur Vertretung bereiten Rechtsanwaltes (LAG München B v 3.8.2010 – 3 Ta 313/10, juris). Durch die Versagung ist daher allein der ASt selbst beschwert und daher entspr beschwerdeberechtigt (vgl OLG Celle MDR 2012, 1196; OLG Hamm MDR 2011, 628 f; OLG Frankfurt FamRZ 2011, 385 f). 
Bei antragsgemäßer Beiordnung steht der Partei ein Beschwerderecht nicht zu, ebenso wenig dem zur Vertretung bereiten Anwalt. Das Beschwerdegericht ist befugt, die Beiordnung des Wahlanwalts bei Abänderung der vorinstanzlichen Ablehnung der Bewilligung zu beschließen (OLG Köln MDR 1983, 323).
Der Anwalt kann aber die Aufhebung der Beiordnung beantragen, wenn wichtige Gründe dafür vorliegen (§ 48 Abs 2 BRAO). Gegen die Ablehnung der Aufhebung steht ihm die Beschwerde zu (OLG Zweibrücken JurBüro 1988, 644; OLG Karlsruhe FamRZ 1999, 306), der Partei gegen den Aufhebungsbeschluss (KG OLGZ 1971, 421, 422) und die Ablehnung der Entpflichtung (OLG Düsseldorf FamRZ 1995, 241; OLG Köln JurBüro 1995, 534). Dem beigeordneten Anwalt steht gegen die rückwirkende Aufhebung die Beschwerde zu, wenn weder er noch die Partei dies beantragt haben (OLG Karlsruhe FamRZ 1996, 1428).
Der Gegner hat kein Beschwerderecht.
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Scheidet der antragsgemäß beigeordnete Anwalt aus der Kanzlei aus, steht keinem der verbliebenen Anwälte ein Beschwerderecht mit dem Ziel der Aufhebung der Beiordnung und Beiordnung eines anderen Mitglieds der Kanzlei zu (LAG Nürnberg JurBüro 2002, 538).
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Entzieht eine Partei ihrem Prozessbevollmächtigten vor Entscheidung über den PKH-Antrag das Mandat, so hat das Gericht einen anderen Rechtsanwalt nach ihrer Wahl beizuordnen. Dem früheren Prozessbevollmächtigten steht ein Beschwerderecht nicht zu (OLG Düsseldorf JurBüro 1986, 298).














cc) Parteiprozess, § 121 Abs 2 ZPO
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Im Parteiprozess (§ 121 Abs 2 ZPO) ist die Partei beschwert, wenn ihr kein Anwalt beigeordnet wird (Grunsky aaO). Das Gleiche gilt für die Ablehnung der Beiordnung eines Beweisanwalts oder Verkehrsanwalts (§ 121 Abs 3 ZPO).
VKH: Der Partei steht auch in Familienstreitsachen, in denen die Vorschriften des FamFG über die Verfahrenskostenhilfe (§§ 76–78 FamFG) nach § 113 Abs 1 S 1 FamFG nicht anzuwenden sind, trotz fehlender Verweisung auf die §§ 567 ff ZPO, da es sich dabei um ein redaktionelles Versehen handelt, die sofortige Beschwerde unter den Voraussetzungen des § 127 ZPO offen (BGH MDR 2011, 805).
Die Beschwerdebefugnis ist streitwertunabhängig (BGH MDR 2011, 805) und auch unabhängig von den Einschränkungen des § 57 FamFG (OLG Köln FamRZ 2012, 1239 f), da die Frage der Beiordnung unabhängig von der Erfolgsabsicht ist (näher: Rn 55).
In allen Fällen haben Anwalt (OLG Hamm FamRZ 2011, 1163 mwN) und Gegner kein Beschwerderecht (vgl Rn 41). Dies gilt auch für den Fall, dass einer Partei PKH unter Festsetzung eines aus ihrem Vermögen zu zahlenden Betrages bewilligt wird und ihr Prozessbevollmächtigter dagegen mit der Beschwerde geltend macht, der festgesetzte Betrag decke seine Wahlanwaltskosten nicht (OLG Düsseldorf JurBüro 1984, 936).














dd) Beiordnung und Mehrkostenverbot, § 121 Abs 3 ZPO
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Der unter Beachtung des gesetzlichen Mehrkostenverbots nach § 121 Abs 3 ZPO zu den Bedingungen eines ortsansässigen Anwalts beigeordnete auswärtige Anwalt kann dagegen im eigenen Namen Beschwerde einlegen (OLG Hamburg FamRZ 2000, 1227; OLG Oldenburg FamRZ 2003, 107; weitergehend – sowohl Partei als auch Anwalt beschwerdebefugt – OLG Brandenburg FamRZ 2000, 1385), vgl § 121 Rn 51.














ee) Notanwalt, § 121 Abs 4 ZPO
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Bei der Beiordnung eines „Notanwalts“ (§ 121 Abs 4 ZPO) steht der Partei ein Beschwerderecht zu, wenn der Vorsitzende sein Ermessen nicht pflichtgemäß ausübt. Der Anwalt ist beschwert, wenn er trotz des Vorliegens wichtiger Gründe iSd § 48 Abs 2 BRAO beigeordnet wird.














ff) Nebenkläger
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Im Strafverfahren ist die Beschwerde des Nebenklägers gegen den Beiordnungsbeschluss unzulässig (OLG Düsseldorf NStZ-RR 1999, 115).













c) Beschwerde gegen Aufhebung der Bewilligung gem § 124 ZPO
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Bei Aufhebung der Bewilligung gem § 124 ZPO ist nur die Partei beschwert und beschwerdeberechtigt. Der beigeordnete Anwalt wird durch die Aufhebung begünstigt, weil die bestehende Forderungssperre des § 122 Abs 1 Nr 3 ZPO wegfällt (OLG Brandenburg JurBüro 1997, 481). Eine mit Rückwirkung ausgesprochene Aufhebung der PKH kann jedoch ausnahmsweise auch den Anwalt beschweren und damit dessen Beschwerdeberechtigung begründen (OLG Zweibrücken JurBüro 1984, 237). Wird die Aufhebung der Bewilligung abgelehnt, ist die Partei nicht beschwert, wohl aber der Anwalt, weil er weiterhin Ansprüche auf Vergütung gegen die Partei nicht geltend machen kann (§ 122 Abs 1 Nr 3 ZPO). Der Gegner hat in keinem Fall ein Beschwerderecht.












d) Beschwerde gegen Einstellung der Ratenzahlung
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Hat das Gericht gem § 120 Abs 3 Nr 1 ZPO die Einstellung der Ratenzahlungen bestimmt, ohne die weitere Vergütung des beigeordneten Rechtsanwalts (iSv § 50 RVG, so § 120 ZPO Rn 17) zu berücksichtigen, ist dieser beschwerdeberechtigt (OLG Düsseldorf MDR 1993, 90; OLG Celle MDR 2013, 306 f; aA OLG Düsseldorf FamRZ 1986, 1230). Fraglich hingegen, wenn Berücksichtigung bei Festsetzung einer bestimmten Anzahl von Raten bereits im Bewilligungsbeschluss unterblieben ist (dazu Mümmler JurBüro 1987, 822).












e) Beschwerden gegen Entscheidung im Verfahren der einstweiligen Anordnung in Familiensachen
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Beschwerden gegen Entscheidung im Verfahren der eA in Familiensachen sind nur zulässig, soweit sie nach § 57 S 2 FamFG anfechtbar sind (BGH, FamRZ 2011, 1138; OLG Celle FamRZ 2011, 918f). So etwa, wenn in der Hauptsache eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat. Das gilt auch dann, wenn die mündliche Verhandlung nicht zu einer Sachentscheidung geführt hat (OLG Nürnberg FamRZ 2013, 569).
Dies folgt aus § 127 Abs 2 S 2 (BGH NJW 2005, 1659). Die sofortige Beschwerde steht nur unter denen in Rn 54 f genannten Voraussetzungen offen. Dies soll nach OLG Bremen AGS 2013, 299 f aber nur bei eA, für die der Weg in die zweite Instanz von vornherein nicht eröffnet ist, gelten. Entscheide das erstinstanzliche Gericht über die in § 57 S 2 Nr 4 FamFG genannten Gewaltschutzsachen im schriftlichen Verfahren, so sei eine gleichzeitig erfolgte VKH-Ablehnung dennoch mit der sofortigen Beschwerde anfechtbar, obwohl die Zurückweisung der eA selbst  zunächst  gem § 57 Satz 1 FamFG nicht mit einem Rechtsmittel anfechtbar ist, weil nach mdl Verhandlung die sofortige Beschwerde eröffnet sei. Nach OLG Hamm MDR 2013, 469 f soll die sofortige Beschwerde auch bei Entscheidung ohne mündl Verhandlung statthaft sein, wenn der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung in den Fällen des § 57 Satz 2 FamFG unter der Bedingung der VKH-Bewilligung stehe. Das ist aber mit dem OLG Celle FamRZ 2011, 918 f abzulehnen, weil die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorliegen. Der Gesetzgeber hat nun einmal in § 57 Satz 1 FamFG eine beschränkende Regelung geschaffen, die nicht ohne gesetzliche Grundlage umgangen werden kann. Dass hier die Entscheidungsform die Rechtsbehelfsmöglichkeiten beeinflussen kann, findet sich auch an anderer Stelle – etwa dem Berufungsrecht der ZPO.












f) Beschwerden gegen Entscheidungen des Rechtspflegers
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Ist der Rechtspfleger zu Entscheidungen im PKH-Verfahren zuständig (so Rn 4 ff), so ist gegen seine Entscheidung nach § 11 Abs 1 RPflG, § 127 die sofortige Beschwerde gegeben, ohne dass es noch zu einer Einschaltung des Richters erster Instanz kommt (OLG Köln FamRZ 1999, 1144). Der Rechtspfleger hat zu prüfen, ob er der Beschwerde abhelfen will oder nicht (OLG Naumburg JurBüro 2002, 537). Will er dem Beschwerdegericht vorlegen, hat er wenigstens stichwortartig zu vermerken, warum er nicht abhelfen will (Hartmann in Baumb/Lauterb, § 127 Rn 97).
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Außer in den Fällen des Abs 3 steht der Staatskasse ein (besonderes) Beschwerderecht gegen Entscheidungen des Rechtspflegers nicht zu. Eine planwidrige Regelungslücke liegt nicht vor. Vielmehr kann die Staatskasse befristete Erinnerung gem § 11 Abs 2 RPflG einlegen (LAG Nürnberg Rpfleger 2002, 17).











4. Beschwerdeberechtigung: Erreichen der Berufungssumme, Abs 2 S 2 Hs 2
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Nach dem Wortlaut des Abs 2 S 2 Hs 2 ist die Beschwerde unstatthaft, wenn für eine Anfechtung der Hauptsache die Berufungssumme nach § 511 ZPO nicht erreicht ist, es sei denn, das Gericht hat ausschließlich die persönlichen oder wirtschaftlichen Voraussetzungen für die PKH verneint.
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Einen Grundsatz, dass das PKH/VKH-Verfahren nicht in eine höhere Instanz gelangen könne als das zugehörige Hauptsacheverfahren, hat der BGH (MDR 2011, 805) unter Präzisierung von BGH FamRZ 2005, 790, 791 verneint. Denn in Abs 2 S 2 ist die sofortige Beschwerde hinsichtlich der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ausdrücklich vorgesehen, auch wenn die Hauptsache selbst nicht rechtsmittelfähig ist. Die Einschränkung des Rechtsmittels im PKH/VKH-Verfahren dient nämlich vor allem dem Zweck zu vermeiden, dass eine im PKH/VKH ergangene Entscheidung des Rechtsmittelgerichts in der Sache der – nicht anfechtbaren – Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts in der Hauptsache widerspricht oder diese präjudiziert. Diese Gefahr besteht aber nicht, wenn ausschließlich die Bedürftigkeit des ASt zu überprüfen ist und diese vom Rechtsmittelgericht anders beurteilt wird als vom erstinstanzlichen Gericht.
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Über den Wortlaut des Abs 2 S 2 hinaus ist sofortige Beschwerde daher immer dann zulässig, wenn es um Fragen des Verfahrens der PKH/VKH, die persönlichen Voraussetzungen oder der Mutwilligkeit geht (BGH MDR 2011, 805). Das Gleiche muss gelten, wenn der bedürftigen Partei die Beiordnung eines Rechtsanwalts versagt wird (Rn 44). In Fällen, in denen ein PKH/VKH-Gesuch sowohl mangels Erfolgsaussicht als auch wegen fehlender Bedürftigkeit oder Mutwilligkeit (BGH FamRZ 2005, 1477) zurückgewiesen worden ist, soll die sofortige Beschwerde dagegen nicht eröffnet sein.
Wenn die Beschwerde hingegen die subjektiven Bewilligungsvoraussetzungen, also die wirtschaftliche Bedürftigkeit betrifft, ist sie zulässig (so schon zum alten Recht OLG Köln FamRZ 2000, 1535). Die Einschränkung des Rechtsmittels im Prozesskostenhilfeverfahren dient nämlich vor allem dem Zweck zu vermeiden, dass eine im PKH/VKH ergangene Entscheidung des Rechtsmittelgerichts in der Sache der – nicht anfechtbaren – Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts in der Hauptsache widerspricht oder diese präjudiziert. Diese Gefahr besteht aber nicht, wenn ausschließlich die Bedürftigkeit des Antragstellers zu überprüfen ist und diese vom Rechtsmittelgericht anders beurteilt wird als vom erstinstanzlichen Gericht.
Daher ist die sofortige Beschwerde über den Wortlaut des Abs 2 S 2 hinaus auch eröffnet, wenn PKH/VKH wegen Mutwilligkeit versagt worden ist (BGH MDR 2011, 805; FamRZ 2005, 1477; Grün NJW 2010, 1821, 1822; aA Hartmann in Baumb/Lauterb § 127 Rn 38), nicht aber, wenn es auch um Fragen der Erfolgsaussicht geht (OLG Saarbrücken FamRZ 2011, 385).
Weitere Ausnahme: Streitwertunabhängig ist die sofortige Beschwerde gem § 46 Abs 2 S 3 ArbGG in Verfahren vor dem Arbeitsgericht zulässig.










5. Beschwerdefrist, Abs 2 S 3, Abs 3 S 3–5
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Die Notfrist für die Einlegung der sofortigen Beschwerde beträgt gem Abs 2 S 3 einen Monat. Dies gilt gem Abs 3 S 3 auch für die sofortige Beschwerde der Staatskasse. Der Bezug auf § 569 Abs 1 S 1 ZPO in Abs 2 S 3 und Abs 3 S 3 ist weggefallen, was lediglich eine redaktionelle, aber keine inhaltliche Änderung mit sich brachte (BT-Drucks 17/11472 S 35).
Dies gilt über §§ 36, 76 FamFG auch für die VKH-Beschwerde.
Eine Verkürzung der Beschwerdefrist durch materiell-rechtliche Ausschlussfristen findet nicht statt (vgl BGH VersR 2012, 213 zu § 12 VVG aF).











a) Notfrist/Wiedereinsetzung
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Da es sich kraft ausdrücklicher Anordnung um eine Notfrist handelt, ist bei Fristversäumnis eine Wiedereinsetzung gem §§ 233 ff ZPO zu prüfen. Vgl § 119 ZPO Rn 50 ff.












b) Fristbeginn
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Für die Parteien bzw die Anwälte beginnt die Frist mit der Zustellung der anzufechtenden Entscheidung, Abs 2 S 3, § 569 ZPO, bzw gem § 189 ZPO mit dem Zeitpunkt des tatsächlichen Zugangs, soweit (fehlerhaft) nicht zugestellt wurde.
Ist die Entscheidung weder zugestellt, noch tatsächlich zugegangen oder verkündet worden (dann 5-Monatsfrist, §§ 569 Abs 1 S 2, 517, 548 ZPO), läuft die Frist nicht an (B/W-S/G/D Rn 883; aA OLG Brandenburg Rpfleger 2004, 53). Zur Verwirkung BGH FamRZ 2011, 207 (zurückhaltend).
Für die Staatskasse gelten die besonderen Regeln des Abs 3 S 3–5. Danach beginnt die Frist regelmäßig mit der Bekanntgabe des Beschlusses. Fehlt es (wegen Abs 3 S 5, oben Rn 38) an einer Bekanntgabe, ist die Beschwerde gleichwohl nach Ablauf von 3 Monaten unstatthaft.












c) Beschwerde nach Abschluss der Instanz/Hauptsache
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Streitig ist, ob die Beschwerde auch noch nach Abschluss der Instanz bzw des Rechtsstreits eingelegt werden kann.
Nach dem neuen Recht sollte der Zulässigkeit nichts im Wege stehen, wenn die allgemeine Rechtsbeschwerdefrist von einem Monat eingehalten ist. Die Zulässigkeit der Beschwerde ist streng von der Frage der Begründetheit zu unterscheiden. So ist die nach Rechtskraft eingelegte Beschwerde grds unbegründet, wenn eine gegenüber der rechtskräftigen Entscheidung weitergehende Erfolgsaussicht geltend gemacht wird (OLG Köln aaO; LG Saarbrücken JurBüro 1999, 144; OLG Naumburg OLG-NL 1999, 48; OLG Dresden AnwBl 2000, 59; OLG Köln FamRZ 2001, 1535 – Ls; zu Ausnahmen: Rn 66 und § 114 Rn 45). Dieselben Zulässigkeitsvoraussetzungen sollten auch genügen, wenn vor der Beschwerdeentscheidung die Instanz bereits abgeschlossen ist (Büttner FPR 2002, 498, 500).












d) Rechtskraft ablehnender Entscheidungen?
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Gem Abs 2 S 2 findet gegen die abweisenden Beschlüsse die fristgebundene sofortige Beschwerde statt.
Mit Ablauf der Beschwerdefrist bzw Erlass der Beschwerdeentscheidung tritt damit Unanfechtbarkeit und folglich formelle Rechtskraft ein. Entgegen OLG Oldenburg FamRZ 2003, 1302 entfalten die Beschlüsse keine materielle Rechtskraft, deren Wirkung darin bestünde, dass eine erneute gerichtliche Entscheidung über dieselbe Streitfrage grds ausgeschlossen wären (BGH NJW 2004, 1805).
Indes kann für einen neuen Antrag (oben Rn 23) das Rechtsschutzbedürfnis fehlen, wenn auf Grundlage desselben Sachverhalts bereits eine vorangegangene Entscheidung gefallen ist, BGH aaO. So namentlich, wenn nach der Versäumung der Beschwerdefrist gegen eine vorangegangene ablehnende Entscheidung der Antrag mit derselben Begründung erneut gestellt wird (OLG Naumburg OLG-NL 2003, 91, OLG Celle MDR 2011, 563).











6. Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen
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Im Übrigen gelten die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen für die sofortige Beschwerde mit folgenden Besonderheiten:











a) Kein Mindestbeschwerdewert
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Die Regelung zum Mindestbeschwerdewert in Kostensachen gem § 567 Abs 2 ZPO findet keine Anwendung, da es nicht um eine Entscheidung über Kosten geht (B/W-S/G/D Rn 882). Zum Erreichen der Berufungssumme vgl Rn 53.












b) Besonderheiten in Verwaltungsgerichtsprozessen
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Nach §§ 147, 148 VwGO bedarf die sofortige Beschwerde keiner Zulassung. Es besteht für PKH-Beschwerden kein Anwaltszwang, § 67 Abs 1 S 2 VwGO.











7. Begründetheit der sofortigen Beschwerde









a) Maßgebender Zeitpunkt für die Beschwerdeentscheidung
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Im Beschwerdeverfahren über die Bewilligung von PKH ist, wenn sonst keine Verzögerung vorliegt, die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung maßgeblich (vgl § 571 Abs 2 S 1 ZPO). Denn die Beschwerdeinstanz ist Tatsacheninstanz, neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind grds zu berücksichtigen. Zu den Ausnahmen sogleich. Auf die grds Ausführungen zum maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt (§ 114 ZPO Rn 39 ff) wird Bezug genommen.
Insbesondere führt das Versäumen einer nach § 118 Abs 2 S 4 ZPO gesetzten Frist nicht zu einer Präklusion (näher § 118 ZPO Rn 31 f).
Auch kann das Beschwerdegericht seinerseits neue Auflagen erteilen oder Ermittlungen anstrengen.
Im Einzelnen:













aa) Wirtschaftliche Voraussetzungen
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Ändern sich die wirtschaftlichen Voraussetzungen, ist dies zugunsten wie zulasten des Beschwerdeführers zu berücksichtigen. Dies folgt schon aus §§ 120a, 124 Abs 1 Nr 2, 3 ZPO (§ 114 ZPO Rn 39).
Tritt im Laufe des Beschwerdeverfahrens eine Verbesserung ein, ist der Ratenzahlungsbeginn ggf erst auf diesen späteren Zeitpunkt zu bestimmen. Umgekehrt sind Verschlechterungen ggf erst zum Zeitpunkt des effektiven Eintritts im Rahmen einer Ratenherabsetzung bzw -aufhebung zu berücksichtigen (richtig: B/W-S/G/D Rn 894). Eine Präklusion solcher Umstände, die erst im Beschwerdeverfahren „verspätet“ nachgereicht werden findet nicht statt. Nach Abs 2, § 571 Abs 2 ZPO (ggf iVm § 76 Abs 2 FamFG) kann auf neue Angriffs- und Verteidigungsmittel gestützt werden. Das gilt auch für solchen Vortrag, der schon in der Vorinstanz möglich gewesen wäre. Die Gegenauffassung (LAG Schleswig-Holstein B v 16.2.2006 – 1 Ta 184/05) hat keine gesetzliche Grundlage (vgl OLG Oldenburg FamRZ 2011, 662). Allerdings ist PKH/VKH dann erst ab Entscheidungsreife zu bewilligen (§ 119 ZPO Rn 21 ff).
Die Beschwerde ist unbegründet, wenn Bewilligungsreife vor Verfahrensbeendigung mangels Vorlage unzureichender Unterlagen zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht eingetreten war (OLG Bamberg FamRZ 1996, 618 – Ls).














bb) Erfolgsaussichten
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Der genannte Grundsatz gilt für die Beurteilung der Erfolgaussichten nicht uneingeschränkt. Selbstverständlich ist eine nachträgliche Klärung anfänglich umstrittener Rechtsfragen (§ 114 ZPO Rn 35, 55) ebenso wie eventuell schon vorliegende Beweisergebnisse im Hauptsacheverfahren oder dessen Erledigungen prinzipiell zu berücksichtigen. Insbesondere muss eine Beschwerde gegen die Versagung der PKH zurückgewiesen werden, wenn ein dem Beschwerdeführer ungünstiges Urteil des ersten Rechtszuges in der Hauptsache rechtskräftig geworden ist (BGH MDR 2012, 1247 ff; OLG Köln JurBüro 1996, 254; OLG Düsseldorf FamRZ 2002).
Dies gilt jedoch ausnahmsweise dann nicht, wenn schon das Erstgericht anders hätte entscheiden müssen, weil es die PKH-Entscheidung pflichtwidrig verzögert hat (BGH MDR 2012, 1247 ff; OLG Nürnberg FamRZ 2000, 1021, ausführlich: § 114 ZPO Rn 45). Eine pflichtwidrige Verzögerung kann etwa darin liegen, dass eine zweifelhafte Rechtsfrage verfahrensfehlerhaft in das Prozesskostenhilfeverfahren verlagert worden ist (BGH aaO). 
Nur dann – und soweit tatsächlich eine pflichtwidrige Verzögerung vorliegt, die zum Entfall der Erfolgsaussicht geführt hat – muss das Beschwerdegericht den Sach- und Streitstand zu Grunde legen, der bei Vorliegen der Entscheidungsreife (§ 114 ZPO Rn 45) über den PKH-Antrag erstinstanzlich zu berücksichtigen gewesen wäre. Denn die durch ein pflichtwidriges Handeln des Gerichts bei einem Beteiligten entstandenen Schäden sind gerade wegen des verfassungsrechtlichen Gebots der weitgehenden Gleichstellung des Bedürftigen mit dem nicht Bedürftigen auszugleichen (OLG Schleswig FamFR 2011, 429; 1713; OLG Frankfurt FamRZ 2011, 126; aA OLG Hamm FamRZ 2011, 1973). Zur Frage, ab wann PKH in diesem Fall zu bewilligen ist: § 119 ZPO Rn 21 ff.














cc) Mutwilligkeit
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Hier gelten die für das erstinstanzliche Verfahren gemachten Ausführungen (§ 114 ZPO Rn 42) entsprechend.
Bei der für die Bewilligung von VKH anzustellenden Beurteilung der Mutwilligkeit der Rechtsverteidigung im Hinblick auf unterlassene rechtzeitige Auskunftserteilung durch den Unterhaltsverpflichteten, ist das Rechtsmittelgericht nach dem vom BGH (MDR 2012, 1247 ff) entwickelten Grundsatz auch an die inzwischen eingetretene Rechtskraft der nach Erledigung der Hauptsache ergangenen isolierten Kostenentscheidung gebunden, die dem Ag gemäß § 243 Satz 2 Nr 2 FamFG die gesamten Verfahrenskosten auferlegt (OLG Celle JurBüro 2013, 312 f).













b) Prüfungsumfang/Reformatio in peius
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In welchem Umfang das Beschwerdegericht zu prüfen hat, hängt zum einen von der angefochtenen Entscheidung, zum anderen von dem Begehren des Bf ab.













aa) Vollständige Abweisung
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Weist die erste Instanz den PKH-Antrag insgesamt ab – sei es mangels Erfolgsaussicht, Bedürftigkeit oder wegen Mutwilligkeit – hat die Beschwerdeinstanz das Gesuch in jeder Hinsicht zu prüfen. Demzufolge kann das Beschwerdegericht auch die Begründung austauschen, etwa wegen fehlender Bedürftigkeit statt wegen Mutwillens zurückweisen.














bb) Nur Zahlungsanordnung
70


Greift die Beschwerde nur die Anordnung von Zahlungen aus Einkommen bzw Vermögen an, ist nur insoweit zu prüfen. Wegen des Verbots der Schlechterstellung/reformatio in peius soll PKH nicht versagt werden können (BayObLG JurBüro 1991, 1230).
Gleiches gilt im Ergebnis bei einer Beschwerde der Staatskasse, wobei dies aber nicht aus dem Verbot der Schlechterstellung (so Zöller/Geimer § 127 Rn 36 aE), sondern schon aus der mangelnden Beschwerdebefugnis der Staatskasse folgt (oben Rn 32 ff).














cc) Nur Anwaltsbeiordnung
71


Aus den soeben genannten Gründen kann auch die Beschwerde gegen die unterlassene Anwaltsbeiordnung nicht zur Aufhebung der PKH insgesamt durch das Beschwerdegericht führen.













c) Aufhebung und Zurückverweisung, § 572 Abs 3 ZPO
72


Das Beschwerdegericht ist gem § 572 Abs 3 ZPO zur Aufhebung und Zurückverweisung befugt, wenn weitere Tatsachenfeststellungen zu treffen sind oder das erstinstanzliche Gericht noch nicht zu allen Fragen Stellung genommen hat (also etwa die Erfolgsaussichten offen gelassen hat).
Dies darf nicht missbräuchlich benutzt werden, etwa um das Verbot der reformatio in peius (Rn 68) zu umgehen.











8. Gang des Beschwerdeverfahrens
73


Hilft das Gericht einer sofortigen Beschwerde nicht oder nur teilweise ab, legt es die Akten unverzüglich dem Beschwerdegericht vor. Beschwerdegericht ist das OLG bei PKH-Entscheidungen des LG oder des Familiengerichts, bei Anwendung ausländischen Rechts oder wenn eine Partei nicht ihren allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat (§ 119 Abs 1 GVG), iÜ das AG in ZPO/FamFG-Sachen.
Übergeht das Ausgangsgericht maßgebliches Beschwerdevorbringen in seiner Nichtabhilfeentscheidung völlig oder jedenfalls im Kern, so verletzt dies den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör (OLG Saarbrücken FamFR 2011, 471). Dies kann zur Aufhebung und Zurückverweisung führen (Rn 72).
Das Beschwerdegericht entscheidet nach § 568 ZPO durch eines seiner Mitglieder als Einzelrichter, wenn die angefochtene Entscheidung von einem Einzelrichter oder einem Rechtspfleger erlassen wurde. Der Einzelrichter überträgt das Verfahren jedoch dem Beschwerdegericht zur Entscheidung in der im GVG vorgesehenen Besetzung, wenn die Sache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist oder von grundsätzlicher Bedeutung ist. Besondere Schwierigkeiten sind nicht schon deshalb anzunehmen und der originäre Einzelrichter zur Übertragung der Sache auf den Spruchkörper verpflichtet, wenn die Beschwerde die Erfolgsaussicht der beabsichtigten Rechtsverfolgung oder -verteidigung betrifft und die Entscheidung über die Beschwerde damit auch die Entscheidung in der Hauptsache beeinflussen kann (OLG Celle NJW 2002, 2329; aA OLG Köln FamRZ 2002, 1268).










9. Kosten des Beschwerdeverfahrens
74


Kosten sind gem Abs 4 auch im Beschwerdeverfahren nicht zu erstatten; eine gleichwohl erfolgte Kostenentscheidung begründet keinen Kostenerstattungsanspruch (OLG München FamRZ 2002, 472). Auch die außergerichtlichen Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens werden nicht erstattet (BGH MDR 2010, 767).
Diese privilegierende Sonderbestimmung gilt indes nur für statthafte Rechtsmittel (OLG Düsseldorf JurBüro 2011, 655; vgl auch BGH MDR 2007, 115 für den vergleichbaren Fall einer nicht statthaften Streitwertrechtsbeschwerde). Hier ist § 97 ZPO anwendbar.










10. Keine PKH für das Beschwerdeverfahren
75


Ebenso wie grds für das PKH-Prüfungsverfahren (§ 114 ZPO Rn 15 ff) gibt es auch für das Beschwerdeverfahren keine PKH (§ 114 ZPO Rn 27). Für rechtlichen Rat während der noch laufenden Beschwerdefrist kann es aber uU einen Anspruch auf BerH geben (§ 1 BerHG Rn 24).
Zur PKH für das Rechtsbeschwerdeverfahren sogleich Rn 78.









IV. Rechtsbeschwerde







1. Statthaftigkeit
76


Gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichts ist die Rechtsbeschwerde zum BGH nur dann gegeben, wenn das Beschwerdegericht sie in der Entscheidung zugelassen hat (§ 574 Abs 1 Nr 2 ZPO). IÜ ist die Rechtsbeschwerde gegen die Ablehnung von Prozesskostenhilfe nicht statthaft. Eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde sieht die Zivilprozessordnung ausnahmslos nicht vor. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist gem § 544 Abs 1 S 1 ZPO ausschließlich gegen Berufungsurteile eröffnet, nicht aber gegen Entscheidungen, die in Beschlussform ergehen (BGH FamRZ 2011, 1582).
Die Rechtsbeschwerde kann sonst nur zugelassen werden, wenn die Zulassungsvoraussetzungen des § 574 Abs 2 ZPO vorliegen (§ 574 Abs 3 ZPO). Dies gilt auch für PKH-Beschwerdeentscheidungen in Insolvenzsachen; §§ 6, 7 InsO finden auf PKH-Entscheidungen keine Anwendung (BGH NJW 2003, 2911; IX ZB 139/06, juris). Die Notfrist des § 575 Abs 1 ZPO von einem Monat ist zu beachten, ebenso die weiteren Vorgaben aus §§ 575–577 ZPO. Ein Abhilfeverfahren der Vorinstanz ist nicht vorgesehen, ebenso wenig – auch bei fehlerhafter Nichtzulassung – eine Nichtzulassungsbeschwerde. Möglich erscheint aber nach dem Grundgedanken des § 321a ZPO eine Nachholung der Zulassungsentscheidung durch die Beschwerdeinstanz (so auch Thomas/Putzo/Reichold § 127 Rn 2).










2. Zulassung
77


Die Rechtsbeschwerde kann nur wegen solcher Fragen zugelassen werden, die das Verfahren oder die persönlichen Voraussetzungen der PKH betreffen. Sie kommt nicht in Betracht, wenn die Bewilligung der PKH allein von der Frage der Erfolgsaussicht abhängt (BGH NJW 2003, 1126; BGH NJW-RR 2012, 125). Vielmehr ist Erfolgsaussicht zu bejahen und PKH bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen durch das Beschwerdegericht zu bewilligen, wenn ein Rechtsmittel zugelassen werden müsste, weil die durch die Rechtsverfolgung aufgeworfenen Fragen einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen.


78


Da die Rechtsbeschwerde zum BGH wirksam nur durch einen beim BGH zugelassenen Rechtsanwalt eingelegt werden kann, ist dem unbemittelten ASt für den Rechtsbeschwerderechtszug PKH unter Beiordnung eines beim BGH zugelassenen Anwalts zu bewilligen. Der Grundsatz, dass für das PKH-Verfahren PKH nicht gewährt werden kann, steht nicht entgegen (BGH NJW 2003, 1192).
Der Streitwert im Verfahren der Rechtsbeschwerde gegen die Ablehnung der Beiordnung eines Verfahrensbevollmächtigten im Rahmen der bewilligten VKH richtet sich – wie der Wert einer Beschwerde gegen die Versagung der beantragten VKH – nach dem Wert der Hauptsache (BGH MDR 2010, 1350).










3. Kein außerordentliches Beschwerderecht (der Staatskasse)
79


Vor dem ZPO-ReformG, das ua zum 1.1.2002 die Einführung der Anhörungsrüge nach § 321a ZPO mit sich gebracht hat, war anerkannt, dass eine nach den gesetzlichen Vorschriften unanfechtbare Entscheidung ausnahmsweise mit der Beschwerde anfechtbar war, wenn sie jeder gesetzlichen Grundlage entbehrte und inhaltlich dem Gesetz fremd, also mit der geltenden Rechtsordnung schlechthin unvereinbar war (vgl dazu näher BGH NJW-RR 1989, 702 mwN; BGH NJW 1993, 135; KG NJW-RR 1996, 58).
Diese Rechtsprechung ist indes überholt (BGHZ 150, 133; NJW 2004, 2225, 2226); eine außerordentliche Beschwerde gibt es nicht mehr. Es verbleibt bei den gesetzlich vorgesehenen Beschwerdemöglichkeiten.
Eine Korrektur nicht anfechtbar Entscheidungen kommt wegen des Gebots der Rechtsmittelklarheit (BGH FamRZ 2005, 261) nur durch die Instanz selbst im Wege der Gegenvorstellung (binnen der Frist des § 321a ZPO) in Betracht, nicht aber durch Eröffnung einer gesetzlich nicht vorgesehenen Instanz. Es verbleibt nur noch der Weg über die Verfassungsbeschwerde, soweit deren besonderen Voraussetzungen erfüllt sind.






Kapitel II Zivilprozessordnung › § 127a (Prozesskostenvorschuss in einer Unterhaltssache)






§ 127a (Prozesskostenvorschuss in einer Unterhaltssache)
(entfallen)






Kommentierung
1


Die Vorschrift ist mit Inkrafttreten des FamFG zum 1.9.2009 außer Kraft getreten. Die Anordnung zur Zahlung eines Kostenvorschusses für ein gerichtliches Verfahren wird jetzt – systemgerecht – durch § 246 FamFG als Teil des besonderen Verfahrens in Unterhaltssachen geregelt. Von einer Kommentierung wird daher hier abgesehen.




Kapitel II Zivilprozessordnung › § 1076 Anwendbare Vorschriften






§ 1076 Anwendbare Vorschriften
Für die grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe innerhalb der Europäischen Union nach der Richtlinie 2003/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Verbesserung des Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen (ABl. EG Nr. L 26 S. 41, ABl. EU Nr. L 32 S. 15) gelten die §§ 114 bis 127a, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist.






Kommentierung
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I. Allgemeines
1


Die §§ 1076–1078 dienen der Umsetzung der EG-Prozesskostenhilfe-Richtlinie 2003/8/EG des Rates vom 27.1.2003, ABl (EG) Nr L 26 v 31.1.2003, S 41, berichtigt im ABl (EG) Nr L 32 v 7.2.2003, S 15. Sie ist als Anhang 10 abgedruckt und im Folgenden als „RiLi“ bezeichnet.









1. Ziel
2


Ziel der RiLi ist die Verbesserung, namentlich die Vereinfachung und Beschleunigung des Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug, Art 1 Abs 1 RiLi (Anhang 10).










2. Mittel: Verweisung auf §§ 114–127a ZPO
3


Mittel zur Zielumsetzung ist die Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die „Prozesskostenhilfe“. Der Begriff „Prozesskostenhilfe“ ist gemeinschaftsrechtlich zu verstehen (vgl Rn 4).
Damit wird die PKH für grenzüberschreitende Sachverhalte geöffnet.
In Umsetzung der RiLi verweist § 1076 wegen der Voraussetzungen im Einzelnen auf die §§ 114–127a ZPO, wobei der Gesetzgeber bisher übersehen hat, dass § 127a ZPO im Zuge der Einführung des FamFG aufgehoben wurde (vgl § 127a ZPO Rn 1).










3. Hinweise zur Auslegung
4


Da die gemeinschaftsrechtliche Richtlinie im Rang über dem deutschen Umsetzungsgesetz, also §§ 1076–1078 ZPO, steht, müssen diese im Lichte der RiLi ausgelegt werden. Hierbei ist der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit nach Art 4 Abs 3 EUV zu berücksichtigen.
Besonders ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem in der RiLi verwendeten Begriff der „Prozesskostenhilfe“ um einen gemeinschaftsrechtlichen handelt, also nicht ohne weiteres das nationale Verständnis von Beratungs-, Prozesskosten- oder Verfahrenskostenhilfe verwendet werden kann. Was Prozesskostenhilfe ist, ist aus Art 3 RiLi unter Berücksichtigung der Zielsetzung der RiLi zu entnehmen. Sie umfasst auch die in § 10 BerHG geregelte vorprozessuale Rechtsberatung im Hinblick auf eine außergerichtliche Streitbeilegung.









II. Regelungsinhalt
5


§ 1076 erklärt pauschal die §§ 114–127a ZPO anwendbar, soweit in §§ 1077–1078 ZPO nichts anderes bestimmt ist. Da § 127a ZPO zwischenzeitlich aufgehoben wurde, dürfte die Verweisung auch den an dessen Stelle getretenen § 246 FamFG umfassen.








III. Anspruchsberechtigte







1. Gem Art 3 Abs 2 RiLi nur natürliche Personen
6


Grenzüberschreitende PKH steht nach Art 3 Abs 2 RiLi nur natürlichen Personen offen. Dies zeigt sich auch daran, dass in der Definition des Art 2 Abs 1 RiLi nur auf den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort (dazu Rn 10 ff), nicht aber auf den Sitz des Unternehmens abgestellt wird.










2. Juristische Personen/parteifähige Vereinigungen gem § 116 S 1 Nr 2 ZPO
7


Über die RiLi hinaus sieht jedoch § 116 S 1 Nr 2 ZPO vor, dass auch einer juristische Person oder parteifähigen Vereinigung, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gegründet und dort ansässig ist, PKH gewährt werden kann, wenn die Kosten weder von ihr noch von den am Gegenstand des Rechtsstreits wirtschaftlich Beteiligten aufgebracht werden können und wenn die Unterlassung der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung allgemeinen Interessen zuwiderlaufen würde.
Die Anwendbarkeit von § 116 ZPO folgt aus der Verweisung auf §§ 114–127a ZPO in § 1076.










3. Rechtseigenschaft des Gegners ohne Bedeutung
8


Dagegen kommt es nicht auf die Rechtseigenschaft des Anspruchsgegners an; diese kann natürliche wie auch juristische Person oder Personenvereinigung sein. Dies folgt aus einer verständigen Auslegung der RiLi unter Berücksichtigung von Sinn und Ziel.









IV. Streitsache mit grenzüberschreitendem Bezug
9


Grenzüberschreitende PKH iSd RiLi wird nur für Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug gewährt. Diesen Begriff definieren §§ 1076–1078 nicht selbst, sondern verweisen insoweit auf den gemeinschaftsrechtsrechtlichen Begriff der RiLi.









1. Zur Streitsache
10


Erforderlich ist das Vorliegen einer Streitsache, also formulierte juristische Meinungsunterschiede zwischen mehreren Personen, deren Identität feststeht.
Nach Art 2 Abs 1 RiLi ist die Streitigkeit grenzüberschreitend, wenn die im Rahmen dieser Richtlinie Prozesskostenhilfe beantragende Partei ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat des Gerichtsstands oder dem Vollstreckungsmitgliedstaat hat.










2. Zum grenzüberschreitenden Bezug
11


Die RiLi stellt demnach formell auf eine Verschiedenheit von Wohnsitz bzw gewöhnlichem Aufenthaltsort ab.











a) Beispiele
12


Am Beispiel von Waren- und Dienstleistungsverkehr werden demnach folgende Fälle erfasst:
	–
	die Grenzüberschreitung kann im Grenzübertritt des Anbieters von Waren oder Dienstleistungen liegen (aktive Waren- oder Dienstleistungsfreiheit),

	–
	im Grenzübertritt des Empfängers von Waren oder Dienstleistungen liegen (passive Waren- oder Dienstleistungsfreiheit) oder auch

	–
	der Grenzüberschreitung nur der Waren oder Dienstleistungen (sog Korrespondenzdienstleistungen, etwa Banken- oder Versicherungs- oder Internetdienste) liegen.


Dagegen werden Fälle der sog auslandsbedingten Dienstleistungen, bei denen sich sowohl der Dienstleistungsempfänger als auch der Dienstleistungserbringer in einen dritten Mitgliedstaat begeben, in dem die Leistung erbracht wird oder bei denen sich nur der Dienstleistende in Ausführung eines Auftrages in einen dritten Mitgliedstaat begibt nur erfasst, wenn die Parteien in unterschiedlichen Mitgliedstaaten ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben (Beispiel: A bucht beim Reiseveranstalter B eine Pauschalreise in einen anderen Mitgliedstaat; X beauftragt Y mit der Renovierung seiner Ferienwohnung in Frankreich). Dennoch liegt hier keine Lücke vor: Soweit beide Parteien aus Deutschland kommen, kann PKH nach allgemeinen Kriterien gem §§ 114 ZPO für einen in Deutschland zu führenden Rechtsstreit zu gewähren sein.












b) Zur Bestimmung des Wohnsitzes
13


Ob und in welchem Mitgliedstaat der ASt seinen Wohnsitz hat, mag im Einzelfall streitig sein. Für die Bestimmung des Wohnsitzmitgliedstaats verweist die RiLi auf Art 59 der Verordnung (EG) Nr 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (ABl (EG) Nr L 12 v 16.1.2001, S 1–23, berichtigt: ABl (EG) Nr L 307 v 24.11.2001, S 28).
Nach Art 59 Abs 1 VO 44/2001 hat das Gericht zur Entscheidung der Frage, ob eine Partei im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, dessen Gerichte angerufen sind, einen Wohnsitz hat, sein eigenes Gericht Recht an anzuwenden. Hat eine Partei keinen Wohnsitz in dem Mitgliedstaat, dessen Gerichte angerufen sind, so wendet das Gericht gem Art 59 Abs 2 VO 44/2001, wenn es zu entscheiden hat, ob die Partei einen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat hat, das Recht dieses Mitgliedstaats an.












c) Maßgeblicher Zeitpunkt zur Feststellung des grenzüberschreitenden Bezugs
14


Der maßgebliche Augenblick zur Feststellung, ob eine Streitsache mit grenzüberschreitendem Bezug vorliegt, ist der Zeitpunkt, zu dem der Antrag gem dieser Richtlinie eingereicht wird.










V. Sachliche Anwendbarkeit: Rechtsgebiete
15


Bei der Umsetzung der RiLi (Anhang 10) in nationales Recht hat der Gesetzgeber in § 1076 nicht ausdrücklich bestimmt, für welche grenzüberschreitende Streitigkeiten PKH gewährt werden soll. Die Bezugnahme auf die RiLi („Bei Streitsachen […] nach der Richtlinie …“) ist vielmehr so zu verstehen, dass nur in dem dort genannten Mindestumfang PKH vorgesehen ist.









1. Zivil- und Handelssachen; Arbeitsrecht
16


Nach Art 1 Abs 2 RiLi (Anhang 10) gilt sie nur für Streitsachen in Zivil- und Handelssachen, ohne dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit ankommt.
Der Begriff der Zivil- und Handelssache ist wiederum gemeinschaftsrechtlich zu verstehen.
Umfasst sind aber auch arbeitsrechtliche Angelegenheiten, da es sich auch bei diesen um zivilrechtliche Streitigkeiten handelt. BerH kann hierfür nicht mit dem Argument verweigert werden, dass für sie nicht der Rechtsweg vor die ordentlichen Gerichte eröffnet ist, denn die RiLi lässt eine solche Differenzierung gerade nicht zu.










2. Ausgeschlossene Rechtsgebiete
17


Nicht umfasst ist Hilfe in Steuer– und Zollsachen sowie in verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten. Ebenfalls ausgeschlossen sein dürften – obwohl nicht ausdrücklich genannt – verfassungsrechtliche Angelegenheiten, was aus der enumerativen Regelungstechnik der RiLi folgt.









VI. Weitere Bewilligungsvoraussetzungen
18


Weder die RiLi, noch §§ 1076–1078 ZPO regeln alle Bewilligungsvoraussetzungen.
Durch die Verweisung auf §§ 114–127a ZPO wird vielmehr klargestellt, dass grenzüberschreitende PKH nur zu gewähren ist, wenn in der Sache hinreichende Erfolgsaussichten bestehen, der ASt bedürftig ist und die Rechtverfolgung oder -verteidigung nicht mutwillig ist.









1. „Hinreichende Erfolgsaussichten“ gemeinschaftsrechtskonform auszulegen
19


Durch den Verweis auf § 114 ZPO gilt, dass die Gewährung der PKH von hinreichenden Erfolgsaussichten in der Sache abhängig ist. Diese Norm ist aber gemeinschaftsrechtskonform auszulegen. Denn nach Art 6 Abs 1 RiLi kann die Gewährung der PKH nur für offensichtlich unbegründete Verfahren abgelehnt werden (ungenau Zöller/Geimer § 1076 Rn 4). Praktisches Beispiel: OLG Hamm B v 3.2.2010 II – 5 WF II/10, juris.
Art 6 Abs 2 RiLi, wonach die Erfolgsaussichten in einem weiteren Umfang berücksichtigt werden können, gilt nur für die vorprozessuale Rechtsberatung, nach deutschem Verständnis also für die BerH. Von dieser Eingrenzungsmöglichkeit hat der deutsche Gesetzgeber indes keinen Gebrauch gemacht (vgl § 10 BerHG Rn 19).
Ob das Begehren offensichtlich unbegründet ist, ist nach dem in der Hauptsache anzuwendenden Recht zu beurteilen.
Zu prüfen ist weiter, ob das Begehren in den sachlichen Anwendungsbereich (Rn 15–17) der RiLi fällt.










2. Bedürftigkeit
20


Es gelten die allgemeinen Regeln (§§ 115, 116 ZPO; näher: dortige Kommentierung). Die RiLi (Anhang 10) sieht in Art 5 ausdrücklich vor, dass auch die grenzüberschreitende vorgerichtliche Prozesskostenhilfe von Bedürftigkeitserwägungen abhängig gemacht werden kann. Es ist nicht ersichtlich, dass §§ 115, 116 ZPO nicht den in der RiLi genannten Voraussetzungen entsprechen würde.






Kapitel II Zivilprozessordnung › § 1077 Ausgehende Ersuchen






§ 1077 Ausgehende Ersuchen
(1) 1Für die Entgegennahme und Übermittlung von Anträgen natürlicher Personen auf grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk der Antragsteller seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat (Übermittlungsstelle). 2Die Landesregierungen können die Aufgaben der Übermittlungsstelle einem Amtsgericht für die Bezirke mehrerer Amtsgerichte durch Rechtsverordnung zuweisen. 3Sie können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. 4§ 21 Satz 1 des Auslandsunterhaltsgesetzes bleibt unberührt.
(2) 1Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die in Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 2003/8/EG vorgesehenen Standardformulare für Anträge auf grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe und für deren Übermittlung einzuführen. 2Soweit Standardformulare für Anträge auf grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe und für deren Übermittlung eingeführt sind, müssen sich der Antragsteller und die Übermittlungsstelle ihrer bedienen.
(3) 1Die Übermittlungsstelle kann die Übermittlung durch Beschluss vollständig oder teilweise ablehnen, wenn der Antrag offensichtlich unbegründet ist oder offensichtlich nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2003/8/EG fällt. 2Sie kann von Amts wegen Übersetzungen von dem Antrag beigefügten fremdsprachigen Anlagen fertigen, soweit dies zur Vorbereitung einer Entscheidung nach Satz 1 erforderlich ist. 3Gegen die ablehnende Entscheidung findet die sofortige Beschwerde nach Maßgabe des § 127 Abs. 2 Satz 2 und 3 statt.
(4) 1Die Übermittlungsstelle fertigt von Amts wegen Übersetzungen der Eintragungen im Standardformular für Anträge auf Prozesskostenhilfe sowie der beizufügenden Anlagen
	a)
	
in eine der Amtssprachen des Mitgliedstaats der zuständigen Empfangsstelle, die zugleich einer der Amtssprachen der Europäischen Union entspricht, oder

	b)
	
in eine andere von diesem Mitgliedstaat zugelassene Sprache.


2Die Übermittlungsstelle prüft die Vollständigkeit des Antrags und wirkt darauf hin, dass Anlagen, die nach ihrer Kenntnis zur Entscheidung über den Antrag erforderlich sind, beigefügt werden.
(5) 1Die Übermittlungsstelle übersendet den Antrag und die beizufügenden Anlagen ohne Legalisation oder gleichwertige Förmlichkeiten an die zuständige Empfangsstelle des Mitgliedstaats des Gerichtsstands oder des Vollstreckungsmitgliedstaats. 2Die Übermittlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der gemäß Absatz 4 zu fertigenden Übersetzungen.
(6) 1Hat die zuständige Stelle des anderen Mitgliedstaats das Ersuchen um Prozesskostenhilfe aufgrund der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers abgelehnt oder eine Ablehnung angekündigt, so stellt die Übermittlungsstelle auf Antrag eine Bescheinigung der Bedürftigkeit aus, wenn der Antragsteller in einem entsprechenden deutschen Verfahren nach § 115 Abs. 1 und 2 als bedürftig anzusehen wäre. 2Absatz 4 Satz 1 gilt für die Übersetzung der Bescheinigung entsprechend. 3Die Übermittlungsstelle übersendet der Empfangsstelle des anderen Mitgliedstaats die Bescheinigung der Bedürftigkeit zwecks Ergänzung des ursprünglichen Ersuchens um grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe.
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I. Regelungsinhalt
1


§ 1077 regelt die sog „Ausgehenden Ersuchen“, also ein von Deutschland in einen anderen EU-Staat gehenden Antrag.








II. Zuständigkeit
2


Zuständig für Entgegennahme und Übermittlung des Ersuchens ist gem Abs 1 die sog Übermittlungsstelle. Dies ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk der ASt seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für juristische Personen gilt § 17 ZPO. Dort ist gem § 20 Nr 6 RPflG der Rechtspfleger zuständig.


3


Von der Ermächtigung der Zuständigkeitskonzentration gem Abs 1 S 2, 3 hat bisher Sachsen-Anhalt (durch die Verordnung über die Konzentration der Aufgaben der Übermittlungsstelle bei Anträgen auf grenzüberschreitende Prozesskosten- und Beratungshilfe v 9.6.2009: AG Naumburg) Gebrauch gemacht.


4


Der ASt kann sich mit seinem Gesuch gem Art 13 Abs 5 RiLi auch direkt an die zuständige Empfangsstelle des EU-Staates wenden.








III. Standardformular
5


In Umsetzung von Art 16 RiLi ist die EG-Prozesskostenhilfeverordnung – EG-PKHVV – v 21.12.2004, BGBl 3538, ergangen, die als Anhang 6 abgedruckt ist.








IV. Verfahren
6


Das einzuhaltende Verfahren beschreibt § 1077 nur unvollständig.









1. Vollständigkeitsprüfung, Abs 4 S 2
7


Zunächst prüft der Rechtspfleger die Vollständigkeit des Antrags (Anhang 6) und der notwendigen Anlagen, Abs 4 S 2.
Hinzuweisen ist darauf, dass insbesondere die Angaben zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen vollständig zu sein haben. Da über den Verweis in § 1076 ZPO auch § 118 ZPO Anwendung findet, kann dem ASt auch die Glaubhaftmachung seiner Angaben aufgegeben werden. Ferner können auch alle weiteren dort angesprochenen Aufklärungsmaßnahmen (§ 118 ZPO Rn 22 ff) angestrengt werden.










2. Fristsetzung bei Unvollständigkeit, Abs 5 S 2
8


Sind die Angaben unvollständig (oder ist weitere Aufklärung erforderlich), setzt der Rechtspfleger zur Vervollständigung eine Frist. Diese kann wegen der 14-Tages-Frist gem Abs 5 S 2 nur kurz bemessen sein; 1 Woche sollte genügen, 10 Tage das Höchstmaß sein. Möglichkeiten zur Beschleunigung sind zu nutzen; so sollte der Hinweis per Telefon, E-Mail oder Fax erfolgen.










3. Prüfung der sachlichen Anwendbarkeit/Erfolgsaussichten/Bedürftigkeit, Abs 3 S 1
9


Sodann muss und nicht nur darf der Rechtspfleger prüfen, ob der Antrag ganz oder teilweise offensichtlich nicht in den Geltungsbereich (vgl § 1076 ZPO Rn 15 ff) fällt oder er offensichtlich unbegründet (vgl § 1076 ZPO Rn 19) ist, vgl Art 13 Abs 3 S 1 RiLi. Dann nämlich wäre die Übermittlung abzulehnen.
Schließlich ist die Bedürftigkeit am Maßstab der §§ 115, 116 ZPO zu prüfen. Wegen der Bescheinigung der Bedürftigkeit für die ausländische Behörde vgl Rn 20, 21.


10


Bei dieser Herkulesaufgabe kann der Rechtspfleger nur einen großzügigen Prüfungsmaßstab anwenden; denn eine auch nur vorläufige Einschätzung der Erfolgsaussicht des Begehrens nach ausländischem Recht dürfte – zumal im Zeitdruck des Abs 5 S 2 – ausgesprochen schwer fallen. Allenfalls die Bedürftigkeit nach deutschem Recht kann eingehender geprüft werden. Letztlich dient die Prüfung vor allem der Vermeidung von Übersetzungs- und Übermittlungskosten für unnütz übermittelte Ersuchen. Die eigentliche Prüfungskompetenz liegt beim Empfangsstaat (OLG Hamm FamRZ 2010, 1587 unter Hinweis auf die Gesetzesbegründung).


11


Nur bei unzweifelhaft unbegründeten oder mutwilligen Anträgen ist gem Abs 3 S 1 die Ablehnung der Übermittlung erlaubt und zwingend geboten.
Die Frage, ob vor dem Ziel der Prüfung, unnütze Übersetzungs- und Übermittlungskosten zu vermeiden, auch formelle Mängel des Antrags zur Ablehnung als unzweifelhaft unbegründet ausreichen, hat OLG Hamm (FamRZ 2010, 1587) für den Fall bejaht, dass zu bestimmten, nach dem Standardformular vorgesehenen Fragen gar keine Belege vorgelegt werden. Dann dürfe der Rechtspfleger davon ausgehen, dass diese für eine positive Entscheidung über das Gesuch erforderlich sind. Legt der ASt die fehlenden Belege trotz Aufforderung nicht vor, dürfe der Antrag als unzweifelhaft unbegründet abgelehnt werden.
Diese Ansicht überzeugt. Abs 4, Art 13 Abs 2, 4 der RiLi 2003/8/EG gehen ersichtlich davon aus, dass der ASt alle zur Stützung seines Antrages notwendigen Unterlagen beifügen muss. Hierzu wird er auch in Ziff 5 der Anleitung zum Standardformular (Anhang 6) aufgefordert. Welche Anforderungen an die vorzulegenden Unterlagen im Einzelnen zu stellen sind, ist indes nicht nach dem Recht der Übermittlungsstelle, sondern nach dem Recht des Mitgliedstaats des Gerichtsstandes zu beurteilen. Entsprechend sieht Abs 4 S 2 auch lediglich vor, dass die Übermittlungsstelle auf die Beifügung derjenigen Unterlagen hinwirkt, die nach ihrer Kenntnis zur Entscheidung über den Antrag erforderlich sind. Soweit die Übermittlungsstelle über keine konkreten Kenntnisse hinsichtlich der nach dem Recht der Empfangsbehörde erforderlichen Unterlagen verfügt, kann sie nur prüfen, ob für die im Antrag enthaltenen Angaben überhaupt Belege beigefügt sind. Es kann dann nicht ihre Aufgabe sein, im Rahmen der Evidenzprüfung nach Abs 3 zu entscheiden, ob die eingereichten Belege zur Stützung des Antrags ausreichend sind. Fehlen aber zu bestimmten, nach dem Standardformular notwendigen Angaben Belege vollständig, darf die Übermittlungsstelle davon ausgehen, dass diese für eine positive Entscheidung des Antrags auf PKH erforderlich sind. In diesem Fall ist es gerechtfertigt, dem Antragsteller zunächst aufzugeben, entsprechende Unterlagen nachzureichen und, falls dies nicht geschieht, die Übermittlung abzulehnen. Letztlich dient dies auch dem Schutz des ASt, da er im Falle einer Ablehnung seines Antrags durch die Empfangsbehörde die im Zusammenhang mit der Übermittlung angefallenen Übersetzungskosten zu tragen hat.
Abzulehnen ist die Ansicht, eine „offensichtlichen Unbegründetheit“ liege bereits vor, wenn der ASt nicht das Standardformular verwendet (so Musielak/Fischer ZPO, 7. Aufl, § 1077 Rn 3). Auf die Regelung des deutschen Umsetzungsgesetzes, wonach in § 1077 Abs 2 S 2 ZPO die Verwendung vorgeschrieben ist, kommt es nicht an. Ob die Benutzung des Standardformulars durch die RiLi 2003/8/EG (Anhang 10) verbindlich vorgegeben wird (idS wohl die Gesetzesbegründung, BT-Drucks 15/3181, S 11), erscheint fraglich. Die Formulierung des Art 16 der Richtlinie 2003/8/EG, wonach das Standardformular zur Erleichterung der Übermittlung der Anträge erstellt werden soll, lässt auch ein anderes Verständnis zu. Dementsprechend verlangt § 1078 Abs 1 S 2 ZPO für eingehende Ersuchen lediglich, dass die Anträge in deutscher Sprache ausgefüllt und die Anlagen von einer Übersetzung in die deutsche Sprache begleitet werden, nicht aber, dass sie unter Verwendung des Standardformulars erstellt worden sind (vgl OLG Hamm FamRZ 2010, 1587, dort im Ergebnis offengelassen).










4. Einholung von Übersetzungen
12


Im Regelfall hat der Rechtspfleger nach Verneinung offensichtlicher Unzulässigkeit/Unbegründetheit des Gesuchs Übersetzungen der Eintragungen des Standardformulars gem EG-PKHVV (Anhang 6) von Amts wegen einzuholen, Abs 3 S 2, Abs 4, 6 S 2.
Dies gilt nur dann nicht, wenn der ASt selbst bereits ausreichende Übersetzungen vorgelegt hat oder diese nicht erforderlich ist, weil sich das Gesuch an Österreich richtet.
Eine Beglaubigung der Übersetzungen ist nicht erforderlich.










5. Entscheidung durch Beschluss
13


Die Entscheidung ergeht in Beschlussform.
Eine mündliche Verhandlung ist nicht vorgeschrieben, §§ 1076, 128 Abs 4 ZPO.
Zugleich ist über Kosten und Auslagen zu entscheiden; § 91 ZPO gilt entspr, §§ 28 Abs 3 GKG, 46 Abs 2 S 3 RVG unmittelbar.










6. Zustellung ablehnender Entscheidungen
14


Die ablehnende Entscheidung ist wegen §§ 329 Abs 3, 127 Abs 2 S 3 ZPO förmlich an den ASt zuzustellen.









V. Übermittlung, Abs 5 S 1
15


Liegen die Voraussetzungen nach Rn 9–11 vor und ist der Antrag nicht abzulehnen, ist er nebst Anlagen an die Empfangsstelle zu übermitteln, Abs 5 S 1. Die Frist für die Übermittlung beträgt gem Abs 5 S 2 14 Tage und beginnt mit dem Vorliegen der gem Abs 4 zu fertigenden Übersetzungen.


16


Die Ermittlung erfolgt ohne Legalisation oder gleichwertige Förmlichkeiten.


17


Wer Empfangsstelle ist, ist gem Art 13 Abs 5 RiLi im Amtsblatt zu veröffentlichen. Wesentlich leichter ist der Abruf unter http://eur-lex.europa.eu.








VI. Rechtsbehelfe gegen ablehnende Entscheidung
18


Statthaft gegen die Ablehnung ist die sofortige Beschwerde, die binnen einer Notfrist von 1 Monat einzulegen ist, Abs 3 S 3 iVm § 127 Abs 2 S 2 und 3 ZPO.


19


Hier ist eine Kostenerstattung nicht ausgeschlossen, da Abs 3 S 3 nicht auf § 127 Abs 4 ZPO verweist.








VII. Bedürftigkeitsbescheinigung
20


Wegen des unverändert gravierenden Wohlstandsgefälles in den EU-Staaten bestimmt Art 5 Abs 4 RiLi, dass die nach Art 5 Abs 3 RiLi festgelegten Schwellenwerte nicht verhindern dürfen, dass ein im Heimatmitgliedstaat bedürftiger PKH mangels Bedürftigkeit nicht bekommt. Zur Vereinfachung des Nachweises hat der Heimatmitgliedstaat eine Bedürftigkeitsbescheinigung auszustellen. Das Verfahren regelt Abs 6.


21


Der Rechtspfleger hat entspr §§ 115, 116 ZPO die Bedürftigkeit des ASt zu prüfen. Die auszustellende Bescheinigung ist entspr Abs 4 S 1 zu übersetzen.





Kapitel II Zivilprozessordnung › § 1078 Eingehende Ersuchen






§ 1078 Eingehende Ersuchen
(1) 1Für eingehende Ersuchen um grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe ist das Prozessgericht oder das Vollstreckungsgericht zuständig. 2Die Anträge müssen in deutscher Sprache ausgefüllt und die Anlagen von einer Übersetzung in die deutsche Sprache begleitet sein. 3Eine Legalisation oder gleichwertige Förmlichkeiten dürfen nicht verlangt werden.
(2) 1Das Gericht entscheidet über das Ersuchen nach Maßgabe der §§ 114 bis 116. 2Es übersendet der übermittelnden Stelle eine Abschrift seiner Entscheidung.
(3) Der Antragsteller erhält auch dann grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe, wenn er nachweist, dass er wegen unterschiedlich hoher Lebenshaltungskosten im Mitgliedstaat seines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts einerseits und im Geltungsbereich dieses Gesetzes andererseits die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann.
(4) 1Wurde grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe bewilligt, so gilt für jeden weiteren Rechtszug, der von dem Antragsteller oder dem Gegner eingeleitet wird, ein neuerliches Ersuchen um grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe als gestellt. 2Das Gericht hat dahin zu wirken, dass der Antragsteller die Voraussetzungen für die Bewilligung der grenzüberschreitenden Prozesskostenhilfe für den jeweiligen Rechtszug darlegt.
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I. Regelungsinhalt
1


Die Vorschrift regelt die Behandlung eingehender Ersuchen aus anderen EU-Staaten.








II. Zuständigkeit
2


Zuständig für Prüfung und Entscheidung eingehender Gesuche ist das deutsche Gericht, das auch in der Hauptsache entscheidet, mithin bei PKH für ein Erkenntnisverfahren das nach den allgemeinen Regeln sachlich und örtlich zuständige Amts- oder Landgericht und für das Vollstreckungsverfahren das gem § 802 ZPO ausschließlich zuständige Vollstreckungsgericht.


3


Funktionell zuständig ist gem § 20 Nr 6 RPflG grds auch hier der Rechtspfleger.
Wird Prozesskostenhilfe für eine Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung beantragt, die eine richterliche Handlung erfordert, bleibt die Entscheidung nach § 1078 dem Richter vorbehalten.








III. Form
4


Antrag und Anlagen sind gem Abs 1 S 2 in deutscher Sprache bzw Übersetzung vorliegen (BGH WM 2015, 737; OLG München OLGR 2007, 284). Die Übersetzungskosten sind nicht von dem Gericht zu tragen (LAG Sachsen B v 15.4.2015 – 4 Ta 313/14 (5), juris Eine Legalisation oder gleichwertige Förmlichkeiten dürfen nicht verlangt werden. In Hinblick auf eine Hemmung der Verjährung gilt aber auch hier, dass das Nachreichen einer Übersetzung ausreichend ist, solange ein plausibler Sachvortrag vorliegt (OLG München OLGR 2007, 284).








IV. Prüfung und Prüfungsmaßstab
5


Inhaltlich sind die §§ 114–116 ZPO aufgrund der Verweisung in Abs 2 S 1 anzuwenden.









1. Ablehnung nur bei offensichtlicher Unbegründetheit
6


Mithin muss die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder -verteidigung in der Hauptsache hinreichende Aussichten auf Erfolg bieten, darf nicht mutwillig erscheinen und der ASt muss bedürftig sein.
Indes ist der Begriff der Erfolgaussicht auch hier gemeinschaftskonform dahingehend zu reduzieren, dass PKH nur für offensichtlich unbegründete Ersuchen abgelehnt werden darf (§ 1076 ZPO Rn 19).










2. Bedürftigkeitsprüfung
7


Die Bedürftigkeitsprüfung ist zunächst nach §§ 115, 116 ZPO vorzunehmen.
Besteht anhand deutscher Maßstäbe Bedürftigkeit, ist in jedem Fall PKH zu gewähren, unabhängig davon, ob der ASt im Herkunftsland ebenfalls einen Anspruch hätte.


8


Ergibt die Prüfung, dass keine Bedürftigkeit besteht, ist PKH dennoch zu gewähren, wenn der ASt entsprechend Abs 3 den Nachweis der Bedürftigkeit führt.









V. Entscheidung in Beschlussform
9


Die Entscheidung ergeht in Beschlussform; eine mündliche Verhandlung ist nicht vorgeschrieben, § 128 Abs 4 ZPO. Insoweit bestehen keine Unterschiede zum üblichen Verfahren.


10


Die ablehnende Entscheidung ist wegen §§ 329 Abs 3, 127 Abs 2 S 3 ZPO förmlich an den ASt zuzustellen.


11


Nach Abs 2 S 2 ist der übermittelnden Stelle eine Abschrift zu übersenden; eine Übersetzung ist nicht vorgeschrieben.








VI. Umfang der Bewilligung
12


§ 119 Abs 1 S 1 ZPO ist anwendbar; PKH wird also nur für den jeweiligen Rechtszug bewilligt.


13


Besonderheiten gelten für die Rechtsmittelinstanz: Abs 4 S 1 führt nach einer Bewilligung von PKH zu einer Erleichterung für den Rechtsmittelführer. Zu seinen Gunsten wird fingiert, dass ein neuerliches Ersuchen als gestellt gilt. Dies freilich nur für den Rechtsmittelführer, dem zuvor auch grenzüberschreitend PKH bewilligt wurde.








VII. Rechtsbehelfe
14


Wird PKH versagt oder nur teilweise bewilligt, gelten die Ausführungen zu § 127 ZPO. Insoweit gelten keine Besonderheiten.
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§ 76 Voraussetzungen
(1) Auf die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe finden die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskostenhilfe entsprechende Anwendung, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist.
(2) Ein Beschluss, der im Verfahrenskostenhilfeverfahren ergeht, ist mit der sofortigen Beschwerde in entsprechender Anwendung der §§ 567 bis 572, 127 Abs. 2 bis 4 der Zivilprozessordnung anfechtbar.
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I. Einführung
1


Am 1.9.2009 ist das Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz – FGG-RG) vom 17.12.2008 (BGBl I S 2586 ff), bereits schon geändert durch Art 2 G v 31.7.2009 (BGBl I S 2512), in Kraft getreten. Außer einer Vielzahl gravierender Änderungen im Verfahrensrecht (im Überblick vgl Hartmann NJW 2009, 321 ff) bringt das FGG die Einführung der Verfahrenskostenhilfe (VKH), die in §§ 76–78 FamFG geregelt ist. Die neuen Regeln treten an die Stelle des § 14 FGG aF, der pauschal auf die Regeln der ZPO für die Prozesskostenhilfe verwies.
Damit verbunden ist zunächst eine – dem FGG entsprechende – neue Terminologie. An die Stelle der Parteien treten die Beteiligten (§ 7 FamFG), der Begriff des Prozesses wird ersetzt durch den des Verfahrens (vgl Schael FamRZ 2009, 7, 9). Dem folgend, wird der Begriff der Verfahrenskostenhilfe eingeführt.
Inhaltlich verweisen die §§ 76–78 FamFG weitgehend auf die §§ 114 ff ZPO. Der ursprüngliche Plan, eine weitgehend eigenständige Regelung zu schaffen, wurde damit nicht durch den Gesetzgeber umgesetzt (Götsche FamRZ 2009, 383).








II. Begriff der VKH
2


Anders als in § 114 S 1 ZPO für die PKH wird der Begriff der VKH in §§ 76–78 FamFG nicht definiert oder umrissen. Sie dient der Finanzierung des gerichtlichen Verfahrens eines Beteiligten (§ 7 FamFG), der aufgrund seiner wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse nicht, nur zum Teil oder nur in Raten dazu in der Lage ist, die Kosten des Verfahrens aufzubringen. Dies folgt aus der Verweisung in § 76 Abs 1 FamFG auf „die Vorschriften der Zivilprozessordnung“.
In der Sache stellt die VKH – wie auch die PKH (vgl Einleitung PKH Rn 1) – damit eine Form der Sozialhilfe im Bereich der Rechtspflege dar (Götsche FamRZ 2009, 383). Damit sollen bedürftigen Bürgern weitgehend die gleichen Möglichkeiten auf Teilhabe am Rechtsstaat und Zugang zu seinen Gerichten eröffnet werden wie Wohlhabenden.








III. Regelungssystematik
3


§ 76 Abs 1 verweist auf die Vorschriften der ZPO über die PKH, also §§ 114–127 ZPO, soweit §§ 76–78 FamFG keine spezielleren Regelungen treffen.
Während § 76 Abs 2 eine Verweisung in das Rechtsmittelrecht vornimmt (Rn 12 ff), lehnt sich § 77 FamFG zur Regelung des Bewilligungsverfahrens an die §§ 118 Abs 1 S 1, 119 Abs 1 ZPO an. Schließlich bildet § 78 FamFG eine zu § 121 ZPO ähnliche, aber modifizierte Regelung zur Beiordnung von Anwälten.
Soweit auf die Vorschriften der ZPO Bezug genommen wird, müssen diese bei der Rechtsanwendung im Lichte des FamFG und seiner Verfahrensbesonderheiten ausgelegt werden (so zu § 14 FGG: BGH FamRZ 2006, 939).
Auch dann, wenn die §§ 114 ff ZPO direkt anzuwenden sind, bleibt es beim Begriff der Verfahrenskostenhilfe. VKH und nicht PKH ist dann zu bewilligen oder abzulehnen; es handelt sich inhaltlich um PKH unter der Bezeichnung VKH (BGH MDR 2011, 805f). Dies folgt zum einen aus §§ 149, 252 FamFG, die nunmehr auch den Terminus „Verfahrenskostenhilfe“ verwenden (so Reinken FPR 2009, 406), zum anderen aber auch direkt aus § 113 Abs 5 FamFG, der die durchgängige Verwendung der FamFG-Terminologie (Rn 2) auch in solchen Verfahren bestimmt, für die die Regeln der ZPO entspr anzuwenden sind.
Vereinfacht im Überblick:
	 
	Verweisung
nach § 76 Abs 1 FamFG?
	Sonderregel

	§ 114 ZPO
	Ja
	 

	§ 115 ZPO
	Ja
	 

	§ 116 ZPO
	Ja
	 

	§ 117 ZPO
	Ja
	 

	§ 118 ZPO
	nur § 118 Abs 1 S 2–5, Abs 2, Abs 3 ZPO
	statt § 118 Abs 1 S 1 ZPO: § 77 Abs 1 FamFG

	§ 119 ZPO
	nur § 119 Abs 1 ZPO
	statt § 119 Abs 2 ZPO: § 77 Abs 2 FamFG

	§ 120 ZPO
	Ja
	 

	§ 121 ZPO
	Nein
	statt § 121 ZPO: § 78 FamFG

	§ 122 ZPO
	Ja
	 

	§ 123 ZPO
	Ja
	 

	§ 124 ZPO
	Ja
	 

	§ 125 ZPO
	Ja
	 

	§ 126 ZPO
	Ja
	 

	§ 127 ZPO
	Ja
	 


Zu ergänzen ist jedoch, dass die §§ 76–78 FamFG nur Anwendung finden, soweit in den Allgemeinen Vorschriften des 2. Buches des FamFG (§§ 111–120, namentlich § 113 FamFG) nichts Abweichendes bestimmt ist (dazu Rn 7).








IV. Anwendungsbereich
4


Nicht ohne weiteres ist der zeitliche, persönliche und sachliche Anwendungsbereich dem Normenkomplex der §§ 76–78 FamFG zu entnehmen.









1. Zeitlicher Anwendungsbereich
5


Die §§ 76–78 FamFG sind am 1.9.2009 in Kraft getreten (Rn 1).
Altverfahren bis zum 31.8.2009: Das bisherige Recht findet nach Art 111 Abs 1 S 1 FGG-RG Anwendung auf alle Verfahren, die bis zum 31.8.2009 eingeleitet oder deren Einleitung beantragt worden war. Dies gilt auch für die 2. und 3. Instanz und die damit ggf. verbundene PKH-Gewährung sowie gem Art 111 Abs 1 S 2 FGG-RG für Abänderungs- und auch Verlängerungs- und Aufhebungsverfahren (näher: Vogel FPR 2009, 381). In abgetrennten Verfahren muss ein erneuter Antrag gestellt werden (BGH FamRZ 2011, 635). Über diesen ist in dem abgetrennten Verfahren nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Entscheidungsreife zu entscheiden (OLG Jena FamFR 2011, 345). Einzelheiten § 119 ZPO Rn 5 ff, 8.










2. Persönlicher Anwendungsbereich/Betroffenheit in eigenen Rechten
6


VKH kann bewilligt bekommen, wer Beteiligter iSv §§ 7, 8 FamFG ist, nämlich
	–
	ASt im Hauptverfahren,

	–
	Antragsgegner im Hauptverfahren,

	–
	die sog „Muss“-Beteiligten (§ 7 Abs 1, 2),

	–
	die sog „Kann“-Beteiligten, die durch das Gericht bestimmt werden (§ 7 Abs 3).


Vornehmlich werden dies natürliche Personen sein. Da aber über § 76 Abs 1 auch § 116 ZPO anwendbar ist, können auch die dort genannten (vgl § 116 ZPO Rn 2 ff, 16 ff) Parteien kraft Amtes bzw juristischen Personen und parteifähigen Vereinigungen VKH erhalten.
Kein Beteiligter ist nach § 7 Abs 6 FamFG, wer nur anzuhören ist oder eine Auskunft zu erteilen hat, ohne dass die Voraussetzungen von § 7 Abs 2 o 3 FamFG vorliegen.
Ergänzende Voraussetzung ist die Betroffenheit in eigenen Rechten, dh der Beteiligte muss die Verbesserung oder Verteidigung einer eigenen Rechtsposition bezwecken (BT-Drucks 16/6308 S 213). Dies ist in Antragsverfahren für ASt und Antragsgegner grds gegeben und mag dann zweifelhaft sein, wenn der Antragsgegner keinen eigenen Antrag stellt und sich nicht verteidigt (Götsche FamRZ 2009, 384). Erfolgt die Verfahrensbeteiligung nicht, um eigene Rechte zu verfolgen oder zu verteidigen, mithin lediglich begleitend und damit fremdnützig, kommt VKH daher nicht in Betracht (BGH MDR 2015, 175).
VKH ist (auch im Beschwerdeverfahren) nur für eine Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung zu gewähren. Für eine bloß verfahrensbegleitende Rechtswahrnehmung, die sich der Beschwerde etwa eines Versorgungsträgers weder widersetzt noch sonst das Beschwerdeverfahren fördert, kann keine VKH bewilligt werden. Dies ist der Fall, wenn ein Verfahrensbeteiligter im Beschwerdeverfahren über eine Entscheidung zum Versorgungsausgleich gerade keine eigenen Rechte verfolgt und nicht die eigene Rechtsposition verteidigt, sondern der Beschwerde ausdrücklich nicht entgegentritt (OLG Karlsruhe Justiz 2013, 76 ff). Der BGH (MDR 2014, 678) sieht dies indes in Versorgungsausgleichssachen deutlich weiter, ohne dass hierbei aber trennscharfe Konturen herausgearbeitet werden.
Für weitere Beteiligte im Antragsverfahren und generell für die Beteiligten im Amtsverfahren ist dagegen die Betroffenheit gesondert zu prüfen. Wer sich nur aufgrund persönlicher Nähe im Interesse eines anderen beteiligt, kann mangels eigener Beeinträchtigung keine VKH erhalten (Götsche FamRZ 2009, 384; BT-Drucks 16/6308 S 213); sehr großzügig OLG Hamm FamFR 2011, 374 für den nicht beteiligten leiblichen Vater, der sich in einem Sorgerechtsverfahren „im Interesse des Kindes“ äußern wolle.). Soweit nach altem Recht vereinzelt auch weiteren vom Gericht hinzugezogenen Personen PKH gewährt wurde (OLG Köln FamRZ 1992, 199: Großmutter „für“ Sorgerechtsverfahren, dass ein Enkelkind betrifft), kann hieran entgegen OLG Hamm aaO nicht festgehalten werden, da es eben an einer Betroffenheit in eigenen Rechten fehlt.










3. Sachlicher Anwendungsbereich
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VKH kann grds in allen Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die im FamFG geregelt sind, bewilligt werden. Denn die §§ 76–78 FamFG stehen im Allgemeinen Teil des FamFG.
Für Familiensachen wird der Anwendungsbereich der §§ 76–78 FamFG aber durch § 113 Abs 1 eingeschränkt. Wichtig: Auch soweit die Spezialregeln nicht greifen, ist durchweg der Terminus „Verfahrenskostenhilfe“ zu verwenden (vgl Rn 2, 3).
Danach gelten die §§ 76–78 FamFG nicht in Ehesachen und Familienstreitsachen, was die Rechtsanwendung nicht eben gerade erleichtert (sehr plakative Kritik: Hartmann in Baumb/Lauterb, § 113 FamFG Rn 2). Bestrebungen, auch in Ehesachen und Familienstreitsachen, die Regeln der VKH, insbesondere die strengeren Voraussetzungen des § 78 FamFG zur Geltung zu bringen (BT-Drucks 17/11472), haben sich letztlich nicht durchsetzen können (BT-Drucks 17/13358 S 41).
	Ehesachen sind nach § 121 Nr 1–3 FamFG Verfahren

	Nr 1
	auf Scheidung der Ehe (Scheidungssachen)

	Nr 2
	auf Aufhebung der Ehe

	Nr 3
	auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe zwischen den Beteiligten.

	Als Familienstreitsachen bestimmt § 112 Nr 1–3 FamFG

	Nr 1
	Unterhaltssachen (allerdings nicht solche nach § 231 Abs 2 FamFG),

	Nr 2
	Güterrechtssachen nach § 261 Abs 1 FamFG und Lebenspartnerschaftssachen nach § 269 Abs 1 Nr 9 FamFG,

	Nr 3
	sonstige Familiensachen nach § 266 Abs 1 FamFG und Lebenspartnerschaftssachen nach § 269 Abs 2 FamFG.


Für welche Familienverfahren gelten nun die §§ 76–78 FamFG?
Einfacher (und womöglich überzeugender) wäre die Aufnahme der Verfahren gewesen, für die die Regeln über die VKH Anwendung finden. Dies sind die in § 111 Nr 2–7 FamFG aufgezählten, also
	– Nr 2
	Kindschaftssachen,

	– Nr 3
	Abstammungssachen,

	– Nr 4
	Adoptionssachen,

	– Nr 5
	Wohnungszuweisungs- und Hausratssachen,

	– Nr 6
	Gewaltschutzsachen,

	– Nr 7
	Versorgungsausgleichssachen, soweit sich nicht die VKH in der Scheidungssache nach § 149 FamFG auf die Versorgungsausgleichsfolgesache erstreckt.


Hinzu kommen etwa Unterhaltsverfahren nach § 231 Abs. 2 FamFG (Bestimmung des Kindergeldberechtigten), die gem § 112 Nr 1 FamFG keine Familienstreitsachen sind (OLG Celle NJW-RR 2011, 1231).
Dies vorausgeschickt, kann VKH nur für gerichtliche Verfahren gewährt werden (Vogel FPR 2009, 383), insbesondere
	–
	Antragsverfahren nach § 23 FamFG,

	–
	Amtsverfahren nach § 24 FamFG,

	–
	einstweilige Anordnungsverfahren nach §§ 49 ff FamFG,

	–
	Beschwerde-/Rechtsbeschwerdeverfahren, §§ 58 ff FamFG,

	–
	Vermittlungsverfahren nach § 165 FamFG,

	–
	Zwangsvollstreckungsverfahren, § 77 Abs 2 FamFG.


VKH ist möglich für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das unbewegliche Vermögen. So ist die Eintragung einer Zwangshypothek nach § 23a Abs 2 Nr 8 GVG ein Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit, so dass §§ 1, 76 ff FamFG Anwendung finden (OLG Zweibrücken 3 W 82/10, juris).
Keine VKH kann demnach für außergerichtliche Verfahren/Handlungen bewilligt werden, wie etwa
	–
	außergerichtliche Mediationsverfahren (vgl § 114 ZPO Rn 17),

	–
	außergerichtliche Vergleichsabschlüsse,

	–
	Verfahren zur Zuständigkeitsbestimmung nach § 5 FamFG.


Wie PKH kann auch VKH nicht für das Bewilligungsverfahren (und damit verbunden für das Beschwerdeverfahren gegen den VKH-versagenden Beschluss; vgl OLG Saarbrücken 6 WF 57/10, juris) selbst gewährt werden (OLG Koblenz FamRZ 2010, 1687; Einzelheiten und Begründung: vgl § 114 ZPO Rn 19 ff; zur Ausnahme bei Abschluss eines Vergleichs im PKH-Erörterungstermin § 114 ZPO Rn 21); näher Rn 39.









V. Bewilligungsvoraussetzungen
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VKH wird nur gewährt, soweit die begehrte Rechtsverfolgung oder -verteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint (vgl § 114 ZPO Rn 33 f). Dies folgt aus der Verweisung von § 76 Abs 1 FamFG auf § 114 S 1 ZPO. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Erfolgsaussichten ist der der Entscheidung. Kommt es während des noch laufenden VKH-Prüfungsverfahrens zu einer Erledigung in der Hauptsache, kann grds keine VKH mehr bewilligt werden (OLG Köln FamFR 2010, 4983). Denn bei der VKH-Entscheidung ist grds die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Entscheidung zu Grunde zu legen (detailliert: § 114 ZPO Rn 41 ff, 45, für die sofortige Beschwerde: § 127 ZPO Rn 64 ff, 66). Die Entscheidungsreife tritt ein, wenn der Gegner innerhalb angemessener Frist Gelegenheit hatte, Stellung zu nehmen (BGH NZFam 2015, 179).
Etwas anderes gilt aber dann, wenn das Gericht die PKH-Entscheidung pflichtwidrig verzögert hat und der Antrag zum Zeitpunkt der Erledigung bewilligungsreif war (OLG Braunschweig NJOZ 2006, 2296; OLG Hamm FamFR 2011, 256; vgl auch Reinken FPR 2009, 406; speziell zur sofortigen Beschwerde in solchen Fällen OLG Schleswig FamFR 2011, 429). Dann geht es nicht an, dass das Gericht seine Entscheidung über die VKH-Bewilligung im Nachhinein trifft und dabei seine Erkenntnisse aus dem Hauptsacheverfahren in die VKH-Entscheidung einfließen lässt (OLG Saarbrücken NJW 2011, 1460).
Schließlich kommt die nachträgliche und ggf rückwirkende (§ 119 ZPO Rn 24) VKH-Bewilligung nach Instanzende in Betracht, wenn der vor Abschluss der Instanz gestellte Antrag zwar unvollständig war, das Gericht aber eine Frist zur Ergänzung  gestellt und vor Ablauf der Frist instanzbeendend entschieden hat. Dann muss sich das Gericht an dem durch die Fristsetzung gesetzten Vertrauenstatbestand festhalten lassen (OLG Karlsruhe FamRZ 2011, 1608 mwN). Eine rückwirkende Bewilligung kommt aber nicht in Betracht, wenn der ASt die Frist verstreichen lässt, insbesondere dann, wenn das Gericht auf die nachteiligen Folgen einer Fristversäumung hingewiesen hat (OLG Köln MDR 2010, 1329; großzügiger OLG Saarbrücken FamRZ 2010, 1750: auch ohne ausdrückliche Fristsetzung müssen bei „stillschweigender bewilligter“ Nachlassfrist fehlende Unterlagen binnen 2 Wochen ergänzt werden).








VI. Erfolgsaussichten
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Unabhängig davon, ob es sich um Antrags- oder Amtsverfahren handelt, ist stets Voraussetzung, dass hinreichende Erfolgsaussicht besteht. Die ursprünglich im Regierungsentwurf geplante Differenzierung ist entfallen. Nicht ausreichend ist ein drohender schwerwiegender Eingriff in die Rechte des ASt (Wohnungsauflösung, Betreuung ua) als solchem (Zöller/Geimer § 76 FamFG Rn 8), vgl aber Rn 9.









1. Einzelfragen
10


Demnach können die zur bisherigen Rechtslage durch die Rspr entwickelten Grundsätze weiterhin angewendet werden. Um die Einheitlichkeit der Kommentierung zu gewährleisten, werden nachfolgend auch Einzelfallbeispiele für die VKH-Verfahren aufgelistet, in denen nach § 113 FamFG die Regeln der PKH entsprechend Anwendung finden.










2. Scheidungsverfahren
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Auch im Scheidungsverfahren gilt grds, dass VKH für einen aussichtslosen Antrag oder Gegenantrag nicht zu bewilligen ist (OLG Düsseldorf FamRZ 1986, 697 m Anm Nolting; zur mangelnden Erfolgsaussicht bei Einspruch nach türk Recht: OLG Braunschweig FamRZ 1997, 1409; OLG Celle FamRZ 1998, 758; OLG Karlsruhe FamRZ 2002, 890; zur Erfolgsaussicht bei auf Art 134 IV TürkZGB gestütztem zweiten Antrag: OLG Hamm NJW-RR 1998, 1540; bei bereits vorliegendem ausl Scheidungsurteil: OLG Karlsruhe FamRZ 2000, 1021 und NJW-RR 2001, 5; OLG Stuttgart FamRZ 2003, 1019).
Dem die Scheidung begehrenden ASt obliegt es, die Tatsachen substantiiert vorzutragen, von denen die Feststellung der Zerrüttung abhängt („zerrüttungsindizierender Vortrag“, OLG Köln FamRZ 1995, 1503).
Bestehen ernsthafte und begründete, vom ASt nicht auszuräumende Zweifel an der Prozessfähigkeit des anderen Ehegatten, darf VKH dem ASt nicht mit der Begründung verweigert werden, dass es allein ihm obliege, den Nachweis des Nichtvorliegens des Prozesshindernisses zu erbringen (OLG Frankfurt/M FamRZ 1994, 1125).
Selbst der zur Rücknahme des Antrags entschlossenen Partei kann noch VKH bewilligt werden, wenn die Rücknahme zu diesem Zeitpunkt das einzige zweckmäßige Verhalten ist (OLG Karlsruhe FamRZ 2000, 1020).
Bei Scheidungsverfahren vor Ablauf der Jahresfrist kann bei Prüfung der Erfolgsaussicht im Rahmen des Begriffs der unzumutbaren Härte auch ohne Vorliegen eines Urteils die Nichtehelichkeit eines während der Ehe geborenen Kindes berücksichtigt werden, besonders wenn sie nicht bestritten wird und bereits ein Blutgruppengutachten über die Abstammung des Kindes vorliegt (OLG Bamberg FamRZ 1985, 1069).
Dem Gegner des Scheidungsantrages ist bereits dann hinreichende Erfolgsaussicht zuzubilligen, wenn er die Scheidungssache oder die zum Verbund gehörenden Folgesachen in einem ihm günstigen Sinn beeinflussen kann. Es kommt auf das zweckentsprechende Verhalten im gesamten Verbundverfahren an (OLG Hamm FamRZ 1985, 622; OLG Düsseldorf FamRZ 1990, 80; OLG Jena FamRZ 1998, 1179; weitergehend (stets): OLG Bamberg FamRZ 1987, 500; NJW-RR 1995, 5; aA OLG Düsseldorf JurBüro 1985, 461). So kann auch dem Antragsgegner, der wegen Nichtablaufs der Jahresfrist des § 1565 Abs 2 BGB mit seinem Scheidungsantrag noch keinen Erfolg hat, dennoch VKH bewilligt werden, falls er in dem vom anderen Ehegatten anhängig gemachten Scheidungsverfahren ein nach der Prozessordnung vorgesehenes Ziel verfolgt bzw seine Lage darin verbessern kann und will (OLG Saarbrücken FamRZ 1985, 723; aA OLG Dresden FamRZ 2002, 890). Auch kann dem Antragsgegner des Scheidungsverfahrens VKH dann bewilligt werden, wenn der ASt das Ruhen des Verfahrens wegen Versöhnungsversuchs beantragt hat (OLG Hamburg FamRZ 2003, 1017).










3. Scheinehen
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Besonderheiten gelten für sog Scheinehen. Zwar kann das VKH-Gesuch eines Ehegatten grds nicht als mutwillig oder rechtsmissbräuchlich zurückgewiesen werden, wenn die Ehe geschlossen worden ist, um dem ausländischen Ehegatten eine Aufenthaltserlaubnis zu verschaffen (BGH FamRZ 2011, 872; aA noch OLG Koblenz NJW-RR 2009, 1308), doch scheitert die Gewährung von PKH an willentlich herbeigeführter Kostenarmut, wenn der Ehegatte für die Heirat einen größeren Geldbetrag erhalten und den (jetzt) 2 600 € (Berechnung gem VO zu § 90 Abs 2 Nr 9 SGB XII – abgedruckt als Anhang 3) übersteigenden Teil (vgl § 115 ZPO Rn 118 ff) nicht für die Scheidungskosten zurückgelegt hat (BGH FamRZ 2011, 872; zur verfassungsrechtlichen Nachprüfung von Entscheidungen der ordentlichen Gerichte in PKH-Verfahren bei „Scheinehen“ vgl BVerfG NJW 1985, 425). Unter diesem Gesichtspunkt sind in derartigen Fällen an Darlegung und Glaubhaftmachung der Einkommens- u Vermögensverhältnisse des ASt besonders strenge Anforderungen zu stellen (BGH FamRZ 2011, 873).










4. Sorgerechtssachen/Umgangsverfahren
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Hinreichende Aussicht auf Erfolg in einem Sorgerechts- bzw Umgangsverfahren besteht grds schon dann, wenn das Familiengericht wegen des Amtsermittlungsgrundsatzes auf Grund des eingeleiteten Verfahrens den Sachverhalt zu ermitteln hat und ggf eine Regelung treffen muss und sich nicht darauf beschränken kann, den Antrag ohne Weiteres, also ohne jede Ermittlung und ohne jede Anhörung der Beteiligten, zurückzuweisen (OLG Nürnberg FamRZ 2002, 109; OLG Stuttgart FamRZ 2011, 1160; OLG Karlsruhe FamRZ 2011, 1528). Noch weiter geht – aber ohne gesetzliche Grundlage und Not – das OLG Karlsruhe FamRZ 2013, 895: VKH ohne Rücksicht auf die Erfolgsaussichten.
Trotz des Vorbringens, in einem anderen Mitgliedstaat der EU, in dem auch die EuEheVO Nr 2201/2003 gilt, sei bereits ein anderweitiges Sorgerechtsverfahren anhängig, ist daher VKH zu gewähren. Denn nach Art 19 Abs 2 EuEheVO hat das später angerufene Gericht den Antrag nicht sofort als unzulässig zurückzuweisen. Es muss das Verfahren aussetzen, bis die Zuständigkeit des ersten Gerichts geklärt ist (Einzelheiten: OLG Karlsruhe FamRZ 2011, 1529).
Hinreichende Erfolgsaussicht in einem Umgangsverfahren ist daher schon dann gegeben, wenn der ASt in diesem Verfahren seine Lage verbessern kann (OLG Hamm FamRZ 2011, 1604; deutlich enger OLG Rostock FamRZ 2011, 1660).
VKH kann aber nur den am Verfahren Beteiligten bewilligt werden. An der Beteiligteneigenschaft (§ 7 FamFG) fehlt es aber, wenn der ASt nur Anregender, nicht Antragsteller ist, weil ein Vormund oder Pfleger ausgewechselt werden soll (§ 1896 BGB), ohne dass die Bestellung des Vormunds o Pflegers an sich angegriffen wird. Die angestrebte Änderung kann die Stellung des ASt dann nicht verbessern oder verändern (OLG Frankfurt 4 WF 5/11, juris).
Voraussetzung für eine hinreichende Erfolgsaussicht ist aber, dass überhaupt ein Regelungsbedürfnis besteht. Daran fehlt es, wenn in einem Aufenthaltsbestimmungsverfahren der andere Elternteil vor Verfahrensbeginn ausdrücklich sein Einverständnis mit der bestehenden Regelung erklärt hat (OLG Hamburg FamRZ 2010, 1680).










5. Unterhaltssachen
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In Unterhaltssachen dürfte es bei fehlender Aussicht auf eine erfolgreiche Beitreibung regelmäßig bereits an der Leistungsfähigkeit des Beklagten und damit an der Erfolgsaussicht fehlen (OLG Naumburg FamRZ 2001, 1466 m abl Anm Zieroth; zu einer Morgengabe nach iranischem Recht: AG Brühl FamRZ 2011, 92). Dies darf aber nicht dazu führen, dass im VKH-Prüfungsverfahren in unzulässiger Weise der Entscheidung in der Hauptsache vorgegriffen wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der vermeintlich Unterhaltspflichtige die Darlegungs- und Beweislast für seine fehlende Leistungsfähigkeit hat (OLG Naumburg 8 WF 223/10, juris). Zur Begründung fehlender Leistungsfähigkeit reicht es ebenso nicht allein aus, dass der Gegner in Polen lebt oder dem Alkohol ergeben sein könnte (OLG Oldenburg FamRZ 2010, 2095).










6. Verbundverfahren
15


Die VKH-Besonderheiten im Scheidungsverfahren wirken sich auch auf die Verbundverfahren aus (zur Erstreckung der PKH-Bewilligung auf die von Amts wegen einzuleitenden Folgesachen s § 119 ZPO Rn 5). Hier soll in den der Parteimaxime unterliegenden zivilprozessualen Folgesachen Unterhalt und Zugewinnausgleich der in Anspruch genommenen Partei PKH immer dann zu gewähren sein, „wenn diese Rechtsverteidigung nicht aus besonderen Gründen von vornherein völlig aussichtslos erscheint“ (OLG Karlsruhe FamRZ 1989, 882; 1996, 1288; zur Behandlung von Gesamtschulden im Zugewinnausgleich: OLG Hamm FamRZ 1998, 1603; zur Abwägung gleichrangiger Interessen bei Abänderungsklage AG Düren FamRZ 1996, 1019; zur Erfolgsaussicht der Trennungsunterhaltsklage hinsichtlich bereits durch einstw Anordnung titulierter Beträge OLG Naumburg FamRZ 2001, 1082). Zur Erfolgsaussicht bei Geltendmachung einer Nutzungsentschädigung für die Ehewohnung: OLG München FamRZ 1989, 199; allgemein für die Regelung der Rechtsverhältnisse an derselben: OLG Karlsruhe FamRZ 1993, 820; bei Sorgerechtsregelungsverfahren: OLG Zweibrücken JurBüro 1987, 442; OLG München FamRZ 1999, 1670 und OLG Nürnberg MDR 2001, 875 – Umgangsregelung.
In abgetrennten Verfahren muss ein erneuter Antrag gestellt werden (BGH FamRZ 2011, 635). Über diesen ist in dem abgetrennten Verfahren nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Entscheidungsreife zu entscheiden (OLG Jena FamFR 2011, 345). Einzelheiten § 119 ZPO Rn. 5 ff, 8 und oben Rn 5.










7. Vaterschaftsfeststellungsverfahren
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Im Vaterschaftsfeststellungsverfahren ist dem antragstellenden (hilfsbedürftigen) Beklagten stets VKH zu bewilligen (OLG Bamberg FamRZ 1990, 181; OLG Koblenz FamRZ 2002, 1194; OLG Dresden B v 30.6.2010 – 24 WF 558/10 zu § 76 FamFG; zur Erfolgsaussicht bei Einholung eines Zusatzgutachtens: OLG Karlsruhe FamRZ 1986, 702; OLG Hamm FamRZ 1992, 455; zur Hinweispflicht des Gerichts OLG Karlsruhe FamRZ 1995, 1163; aA – PKH nur bei konkreten Zweifeln an der Vaterschaft: OLG Naumburg NJW-RR 2006, 945; OLG Brandenburg FamRZ 2007, 151).










8. Vaterschaftsanfechtungsverfahren
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Gleiches gilt wegen der oftmals gleichgerichteten Interessen auf Seiten des Klägers und des Beklagten auch im Vaterschaftsanfechtungsverfahren (Wax FamRZ 1985, 11; OLG Nürnberg JurBüro 1993, 231; OLG Köln FamRZ 1996, 1289; OLG Karlsruhe FamRZ 1999, 1286; Philippi FPR 2002, 479, 483; aA OLG Karlsruhe Justiz 1984, 345; OLG Koblenz FamRZ 1987, 503; KG FamRZ 1987, 502; OLG Bremen JurBüro 1987, 766; OLG Oldenburg JurBüro 1987, 1238; OLG Hamm FamRZ 1992, 454: PKH nur bei hinreichender Erfolgsaussicht; zu verneinen, wenn das Kind (oder der beklagte Scheinvater OLG Düsseldorf FamRZ 1996, 616; OLG Köln FamRZ 2003, 1018) der Anfechtungsklage nichts Erhebliches entgegensetzen kann oder will. Vermittelnd – erforderlich nur die negative Feststellung, dass das bekl Kind nicht eine Rechtsverteidigung beabsichtige, die keine Aussicht auf Erfolg hat – OLG Köln FamRZ 1987, 400). Auf jeden Fall dürfen übertriebene Anforderungen an die Schlüssigkeit der Klage bei Prüfung der Erfolgsaussicht nicht gestellt werden (OLG Köln FamRZ 2001, 1532).
Dem Kindesvater kann VKH für eine Ehelichkeitsanfechtungsklage verweigert werden, wenn er nicht Geschlechtsverkehr in der Empfängniszeit leugnet oder nicht substantiiert Mehrverkehr vorträgt (OLG Köln NJW 1998, 2985). Zur Bewilligung von VKH für eine Klage auf Anfechtung eines Vaterschaftsanerkenntnisses (§ 1600c BGB) soll es genügen, wenn der ASt behauptet, dass das Kind nicht von ihm abstamme und mit ihm keinerlei Ähnlichkeit besitze (OLG Düsseldorf FamRZ 1985, 1275). Zur Frage der Beiordnung eines Rechtsanwalts vgl § 78 FamFG Rn 4, 5.
VKH kann weiter dann nicht bewilligt werden, wenn ausländisches Recht anzuwenden ist und das in Deutschland lebende klagende Kind danach nicht als ehelich gilt (OLG Düsseldorf FamRZ 1999, 1287).










9. Betreuung
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Wenn eine Betreuung eingerichtet werden soll, ist im Regelfall nach § 280 FamFG ein ärztliches Gutachten einzuholen. Schon dies genügt, um die hinreichende Erfolgsaussicht zu begründen. Gleiches gilt, wenn nach §§ 281, 282 FamFG von der Einholung abgesehen werden soll und der Betroffene hiergegen Einwendungen erhebt. Die Bewilligung von PKH und die Beiordnung eines RA kann nicht mit dem Argument verweigert werden, dass ein Verfahrenspfleger bestellt worden sei.









VII. Bedürftigkeit
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Wirtschaftliche Bedürftigkeit besteht nur, soweit der Beteiligte die Verfahrenskosten nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann. Auch insoweit gilt kraft der Verweisung in § 76 Abs 1 die PKH-Regelung des § 114 S 1 ZPO. Zugleich ist für die Berechnung des Einsatzes von Einkommen und Vermögen die Regelung des § 115 ZPO heranzuziehen. Auf die dortige Kommentierung wird daher Bezug genommen.
Die notwendigen Angaben sind in § 117 ZPO definiert; die Bedürftigkeit muss durch Benutzung des gem § 117 Abs 3 ZPO durch die PKHFV (Anhang 5) eingeführten Formulars dargelegt werden (Haferanke FPR 2009, 386); soweit grenzüberschreitende Sachverhalte (Rn 51) vorliegen vgl Anhang 6.
Wird ein Ergänzungspfleger bestellt, ist dieser zwar Verfahrensbeteiligter nach § 7 Abs 2 Nr 1 FamFG. Weil er aber ähnlich einer Partei kraft Amtes nur die Belange anderer vertritt, ist die Bedürftigkeit nicht nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der Ergänzungspflegerin, sondern nach denjenigen des vertretenen Kindes zu beurteilen (BGH FamFR 2011, 181).
Im Sorgerechtsverfahren sind die Eltern selbst Beteiligte. Damit ist auf ihre Bedürftigkeit, nicht die des Kindes abzustellen (OLG Köln FamRZ 2010, 749).








VIII. Mutwilligkeit
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Die Rechtsverfolgung oder -verteidigung darf nicht mutwillig sein. Auch hier gilt die zu § 114 ZPO entwickelten (Grund-)Formel, dass Mutwilligkeit etwa dann vorliegt, wenn ein verständiger, nicht hilfebedürftiger Beteiligter seine Rechte nicht in gleicher Weise verfolgen würde (st Rspr, aus jüngerer Zeit: OLG Frankfurt OLGR 2008, 42; OLG Brandenburg FamRZ 2008, 70; näher § 114 ZPO Rn 75 ff). Zu berücksichtigen ist auch das Kostenrisiko: Der Hilfebedürftige ist dem „Bemittelten“ gleichzustellen, der seine Prozessaussichten vernünftig abwägt und dabei auch das Kostenrisiko berücksichtigt (BVerfG FamRZ 2009, 191).
Nimmt der Gegner zum VKH-Antrag des Antragstellers keine Stellung, kann ihm deswegen später VKH nicht wegen Mutwilligkeit versagt werden (OLG Karlsruhe FamRZ 2002, 1132; vgl aA OLG Brandenburg FamRZ 2006; 349). Das Argument, eine Partei, die nicht damit rechnen kann, dass sie bei einem prozessarmen Gegner bei einem Gewinn des Prozesses ihre Kosten nicht erstattet bekommen wird, würde ihr Interesse daran setzen, ihre Gegenargumente möglichst frühzeitig geltend zu machen, um dadurch ein gerichtliches Verfahren und die damit verbundene Kostenbelastung zu vermeiden (OLG Köln FamRZ 2011, 125), verfängt nicht. Dagegen spricht schon, dass ein VKH-Gesuch allein kein Prozessrechtsverhältnis begründet, aus dem sich für den Gegner Obliegenheiten oder gar Pflichten ergeben könnten, näher § 118 ZPO Rn 4. Der Gegner wird auf das Risiko des PKH-Verlusts „wegen Mutwilligkeit“ regelmäßig nicht einmal hingewiesen.
Anders liegt dies aber, wenn der ASt dem Gegner ggü aus materiellem Recht zur Auskunft/Stellungnahme verpflichtet ist. Unterlässt es der ASt in einem vereinfachten Unterhaltsfestsetzungsverfahren ohne triftigen Grund, in einer rechtzeitigen Stellungnahme Einwendungen geltend zu machen, mit denen er ohne weiteren Aufwand eine Unterhaltsfestsetzung verhindern könnte, so ist ein anschließend von ihm gem §§ 240, 253 FamFG eingeleitetes Abänderungsverfahren als verfahrenskostenhilferechtlich mutwillig iSv § 114 ZPO, § 113 Abs 1 FamFG zu beurteilen. Dies gilt insbesondere, wenn er materiell-rechtlich zu entspr Auskunft verpflichtet ist, deren Verletzung der Gesetzgeber  wie etwa in § 243 Satz 2 Nr 2 FamFG  ausdrücklich im Rahmen der Kostenentscheidung sanktioniert (OLG Celle JAmt 2013, 344).
Stellt ein bedürftiger Verfahrensbeteiligter einen inhaltsgleichen Hauptsacheantrag, obwohl bereits eine entspr eA zu seinen Gunsten ergangen ist, ist dies nicht automatisch als mutwillig zu betrachten, da es sich bei Hauptsacheverfahren und einstweiligem Anordnungsverfahren um zwei verschiedene Verfahren handelt, weshalb auch für den inhaltsgleichen Antrag im Hauptsacheverfahren wiederum VKH zu bewilligen ist (OLG München AGS 2015, 142 für Verfahren auf Zuweisung der Ehewohnung, vgl. auch Rn 24). Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Verfahren unterschiedlicher Rechtsschutzintensität sind.









1. Einzelfragen
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Auch sind die bisher zur PKH entwickelten Fallgruppen weiterhin einschlägig. Um die Einheitlichkeit der Kommentierung zu gewährleisten, werden nachfolgend auch Einzelfallbeispiele für die VKH-Verfahren aufgelistet, in denen nach § 113 FamFG die Regeln der PKH entspr Anwendung finden.










2. Gewaltschutzsachen
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In Gewaltschutzsachen ist die Einreichung eines ansonsten mit einem eA-Antrag inhalts- und zeitgleichen Hauptsacheantrag dann mutwillig, wenn der einzige Unterschied darin besteht, dass statt oder neben der eigenen eidesstattlichen Versicherung die Vernehmung von Zeugen angeregt wird (OLG Frankfurt 3 WF 150/11, juris; OLG Celle NJW-RR 2011, 82; OLG Zweibrücken FamRZ 2010, 666). Die Mutwilligkeiten ergibt sich hier aus einer Abwägung von Rechtsschutzintensität und Kostenrisiko: Ein verständiger Beteiligter, der die Verfahrenskosten selbst tragen muss, würde nicht gleichzeitig und inhaltsgleich mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Gewaltschutzanordnung (§ 214 FamFG) auch einen Hauptsacheantrag einreichen, wenn zu erwarten ist, dass er bereits mit dem vorläufigen Verfahren sein Rechtsschutzziel erreicht (OLG Frankfurt aaO; OLG Celle FamRZ 2014, 585). Nach § 51 Abs 3 FamFG ist das eA-Verfahren als eigenständiges ausgestaltet. Der ASt muss eben nicht mehr das Hauptsacheverfahren parallel betreiben (OLG Celle FamRZ 2010, 1586 f). Mangels gleicher Rechtsschutzintensität liegt aber keine Mutwilligkeit vor, wenn der eA-Antrag auf eine befristete Regelung abzielt, während mit dem Hauptsacheantrag eine unbefristete Regelung erwirkt werden soll (zur Wohnungsräumung vgl. OLG Hamm FamRZ 2010, 825).










3. Kindschaftssachen
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Mutwilligkeit kann in Kindschaftssachen vorliegen, wenn der ASt es vor Antragstellung unterlassen hat, das Jugendamt zur Vermittlung einzuschalten. Dies gilt jedoch nicht uneingeschränkt. Der Gesetzgeber wollte zwar durch Schaffung des § 156 FamFG die Beteiligten vorrangig zur Erzielung gütliche Einigungen anhalten. Es dürfte indes zweifelhaft sein, ob eine verständige bemittelte Partei unter Berücksichtigung des Kostenrisikos stets zunächst versuchen, eine außergerichtliche einvernehmliche Regelung unter Einschaltung des kostenlosen Angebotes des Jugendamtes zu erzielen (so aber OLG Köln FamRZ 2013, 1241). Gleichwohl kann nicht pauschal gelten, dass es den Eltern erlaubt sein müsse, die Erfolgsaussichten eines solchen Versuchs selbst zu beurteilen (so aber OLG Hamm FamFR 2011, 304; FamRZ 2011, 1604; OLG München FamRZ 2008, 1089; aA nunmehr OLG Hamm NZFam 2015, 510). Ein Vermittlungsversuch ist jedenfalls dann vorzuschalten, wenn eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass Vermittlungsbemühungen des Jugendamtes in angemessener Zeit zum Erfolg führen (OLG Schleswig FamFR 2011, 357; OLG Koblenz FamRZ 2009, 1230) und daher nicht von vornherein aussichtslos erscheint (OLG Rostock MDR 2011, 790; OLG Celle FamRZ 2013, 141; ähnlich OLG Brandenburg FamRZ 2015, 1040). Die Beurteilung ist aber Frage des Einzelfalls. Die Aussichtslosigkeit eines Vermittlungsversuchs kann sich auch aus dem Verhalten des anderen Elternteils vor Antragstellung ergeben, etwa einer ausdrücklichen Weigerung zu Gesprächen, ergeben (OLG Stuttgart FamRZ 2011, 1161). Gleiches gilt, wenn der Antragsgegner in einem anderen Verfahren versucht, das Umgangsrecht des ASt auszuschließen (OLG Düsseldorf FamRZ 2011, 51 f).
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Wird VKH in Umgangssachen gleichzeitig für ein Hauptsacheverfahren neben einem eA-Verfahren beantragt, kann VKH für das Hauptsacheverfahren nicht regelmäßig wegen fehlendem Rechtsschutzbedürfnis oder Mutwilligkeit versagt werden. Regelmäßig ist das eA-Verfahren auf eine vorläufige Regelung gerichtet, also weniger rechtsschutzintensiv (OLG Frankfurt FamRZ 2011, 661; aA OLG Saarbrücken FamRZ 2013, 564 unter Hinweis auf die Kosteneffektivität).










4. Scheidungsverfahren
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Im Scheidungsverfahren (vgl auch oben Rn 11 ff) begründet Trennungsverschulden keine Mutwilligkeit des Scheidungsantrags (OLG Frankfurt FamRZ 1997, 618).  Die Beantragung von Verfahrenskostenhilfe und Beiordnung eines ortsansässigen Rechtsanwalts zur Rechtsverteidigung im Scheidungsverfahren ist auch nach Einführung der Vorschrift des § 114 Abs 2 ZPO nicht automatisch mutwillig. Maßstab bei der Beurteilung der Mutwilligkeit ist nunmehr das hypothetische Verhalten einer selbst zahlenden Partei, die sich in der Situation des ASt befindet. Dass eine solche Partei zu Beginn eines Scheidungsverfahrens, dessen Umfang, insbesondere bzgl etwaiger künftiger Folgesachen wie zB des Versorgungsausgleichs, überhaupt noch nicht abgeschätzt werden kann, von vornherein aus Kostengründen auf die Beauftragung eines Rechtsanwalts verzichten würde, kann gerade nicht festgestellt werden. Über den Versorgungsausgleich ist zwar von Amts wegen zu entscheiden. Seit der Reform des Versorgungsausgleichsrechts ist dieses schwierig und komplex geworden, sodass die anwaltliche Beratung durchaus erforderlich sein kann (OLG Dresden AGS 2015, 44).
Für ein Scheidungsverfahren vor Ablauf des Trennungsjahres, in dem Härtegründe nicht geltend gemacht werden, kommt eine Bewilligung von VKH nicht in Betracht (OLG Celle MDR 2014, 229).
Vor Zustellung des Scheidungsantrags besteht jedoch für eine PKH-Bewilligung keine Notwendigkeit (OLG Zweibrücken FamRZ 1985, 301).
Bei (evtl mehrfach) wiederholten Scheidungsbegehren nach Rücknahme eines früheren Scheidungsantrags sollte aus allgemeinen Mutwilligkeitserwägungen PKH nur noch unter Ausklammerung der in dem früheren Verfahren entstandenen Gebühren bewilligt werden können (OLG Köln FamRZ 1988, 92; OLG Hamm FamRZ 1990, 1375). Das erscheint nicht vertretbar, weil es zu einer dem VKH-Verfahren fremden Erforschung und Bewertung der für die Rücknahme des Scheidungsantrags maßgeblichen Erwägungen führen würde (OLG Karlsruhe FamRZ 1989, 1313). Dies gilt jedenfalls dann, wenn nachvollziehbare Gründe OLG Karlsruhe FamRZ 1999, 1669) bzw neue Umstände, die auch im bloßen Zeitablauf liegen können (OLG Karlsruhe FamRZ 1998, 485), ersichtlich sind.










5. Scheidungsverbund oder isolierte Verfahren
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Ob es einem Beteiligten freisteht Familiensachen im Scheidungsverbund oder isoliert geltend zu machen, war schon bisher streitig (generell verneinend OLG Köln FamRZ 1994, 1396 – Ls). Allerdings wollte auch das OLG Köln PKH in einem solchen Fall nicht uneingeschränkt versagen. Vielmehr sollten nur die Mehrkosten, die sich bei Gegenüberstellung der isolierten Rechtsverfolgung und der Geltendmachung im Scheidungsverfahren ergäben, von der PKH-Bewilligung ausgenommen werden (OLG Köln FamRZ 2000, 1021; weitergehend OLG Zweibrücken FamRZ 2000, 756: Vergütung des RA ist gem (jetzt) § 45 RVG grds ganz aus der Landeskasse zu erstatten; OLG Hamburg FamRZ 1998, 1178: Verweigerung der PKH ist Verstoß gegen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wenn nur geringe Mehrkosten anfallen).
Nach Beendigung des Verbundverfahrens kann für eine isoliert anhängig gemachte Folgesache VKH grundsätzlich nicht mehr mit der Begründung verweigert werden, die Geltendmachung im Verbund wäre einfacher und billiger gewesen (OLG Naumburg FamRZ 2001, 1468). Mutwilligkeit ist bejaht worden bei isolierter Geltendmachung von Unterhaltsforderungen (OLG Bamberg JurBüro 1988, 59; OLG Düsseldorf FamRZ 1992, 457; OLG Köln FamRZ 1994, 314; OLG Oldenburg NdsRpfl 2000, 364; OLG Schleswig FamRZ 2000, 430 u 1021; es sei denn, es bestehen triftige Gründe: OLG Brandenburg FamRZ 2003, 458; OLG Oldenburg FamRZ 2001, 630; OLG Schleswig FamRZ 2003, 317, OLG Nürnberg FamRZ 2003, 772; OLG Frankfurt FuR 2002, 92; aA SchlHOLG JurBüro 1991, 1229; abwägend OLG Frankfurt NJW-RR 1997, 1167; OLG Zweibrücken FamRZ 1998, 485; OLG Braunschweig FF 1999, 58; OLG Hamm FamRZ 2001, 231), Zahlung von Zugewinnausgleich (OLG Brandenburg FamRZ 1998, 245; OLG Jena FamRZ 1998, 1179; OLG Zweibrücken FamRZ 2000, 757; aA OLG Bremen FamRZ 1998, 245; OLG Rostock FamRZ 1999, 597; OLG Naumburg FamRZ 2001, 1082; OLG Köln FamRZ 2003, 102) sowie Benutzung der Ehewohnung (OLG Düsseldorf JurBüro 1991, 708; OLG Hamburg FamRZ 1990, 642). Ein Antrag auf Erweiterung des Umgangsrechts kann mutwillig sein, wenn er nicht zuvor mit dem sorgeberechtigten Elternteil und dem Jugendamt besprochen worden ist (AG Holzminden FamRZ 1995, 372; ähnlich OLG Düsseldorf FamRZ 1998, 758; OLG Karlsruhe FamRZ 2002, 1712; AG Bochum FamRZ 2003, 772). Die Regelung des Umgangsrechts als selbstständiges Verfahren neben dem Ehescheidungsverfahren zu betreiben soll auch nach der Neuregelung des § 623 Abs 2 ZPO nicht mutwillig sein (OLG Hamburg FamRZ 2000, 1583).
Generell kann gelten, dass die Verfolgung von Ansprüchen außerhalb des Verbundes dann nicht mutwillig ist, wenn triftige, vernünftige Gründe (OLG Dresden FamRZ 1999, 601 u FamRZ 2001, 230; vermittelnd OLG Hamm FamRZ 1992, 576; NJW-RR 1992, 583: wichtige, ganz besondere Gründe) dafür vorliegen. Vor der Verweigerung von VKH sollte dem ASt Gelegenheit gegeben werden; solche Gründe darzulegen (OLG Köln FamRZ 1999, 1353; für Hausratssachen: OLG Frankfurt FamRZ 1990, 297; für Zugewinnausgleich: OLG Koblenz FamRZ 1988, 308; für nachehelichen Unterhalt: OLG Celle NdsRpfl 1990, 246; OLG Stuttgart FamRZ 1992, 196; OLG Düsseldorf FamRZ 1994, 635; OLG München FamRZ 1994, 313; für Auskunftsanspruch zur Vorbereitung des Zugewinnausgleichs: OLG Düsseldorf JurBüro 1991, 94 u FamRZ 1994, 315; für Versorgungsausgleich mit Auslandsbezug: OLG Zweibrücken FamRZ 2015, 349. Für eine Versorgungsausgleichsbeschwerde ist PKH zu versagen, wenn damit dasselbe Ziel verfolgt wird, wie mit der bereits eingelegten Beschwerde eines Versorgungsträgers (OLG Zweibrücken FamRZ 1988, 415).
Zur Behandlung im Rahmen der Kostenfestsetzung vgl § 55 RVG Rn 17.










6. Unterhaltssachen
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In Unterhaltssachen dürfte es bei fehlender Aussicht auf eine erfolgreiche Beitreibung regelmäßig bereits an der Leistungsfähigkeit des Beklagten und damit an der Erfolgsaussicht fehlen (OLG Naumburg FamRZ 2001, 1466 m abl Anm Zieroth; zu einer Morgengabe nach iranischem Recht: AG Brühl FamRZ 2011, 92). Zur Begründung fehlender Leistungsfähigkeit reicht es aber nicht aus, dass der Gegner in Polen lebt oder dem Alkohol ergeben sein könnte (OLG Oldenburg MDR 2010, 2095). Eine Klageerhebung kann aber trotz sich abzeichnender Schwierigkeiten bei der Zwangsvollstreckung im Hinblick auf spätere Abänderungsmöglichkeiten sinnvoll sein. Mutwilligkeit sollte deshalb nur dann angenommen werden, wenn ein Wegfall des einer erfolgreichen Zwangsvollstreckung entgegenstehenden Hindernisses auch auf längere Sicht ausgeschlossen werden kann, der Verpflichtete zB im Ausland lebt und eine Vollstreckung dort nicht möglich ist (Wax FamRZ 1980, 975). Mutwillig erscheint eine Unterhaltsklage aber dann, wenn der Verpflichtete den Unterhalt freiwillig, pünktlich, regelmäßig und ohne Vorbehalt leistet (Hartmann in Baumb/Lauterb, § 114 Rn 128; OLG Köln FamRZ 1988, 1294; OLG Bamberg FamRZ 1996, 1289; OLG Hamm FamRZ 1992, 577; OLG Karlsruhe NJW 2003, 2922; auch dann, wenn ein Sockelbetrag freiwillig gezahlt wird, ebenso OLG Koblenz NJWE-FER 2000, 163; OLG Karlsruhe FamRZ 2003, 102). Dem Unterhaltsberechtigten ist in diesen Fällen wenigstens zuzumuten, den Verpflichteten zunächst zur Errichtung einer vollstreckbaren Urkunde (§ 794 Abs 1 Nr 5 ZPO) auf dessen Kosten aufzufordern (OLG Hamm FamRZ 2000, 1021 – Ls; OLG Koblenz aaO). Erst nach dem insoweit erfolglosen Versuch kommt die Gewährung von PKH in Betracht (Wax aaO; OLG Nürnberg FamRZ 1986, 187; OLG Karlsruhe FamRZ 1991, 344; OLG München FamRZ 1994, 313 u 1126; OLG Bamberg JurBüro 1994, 234; OLG Jena FamRZ 1997, 1016; OLG Köln FamRZ 1997, 618; OLG München FamRZ 1996, 1021; im Ergebnis ebenso OLG Frankfurt NJW-RR 1991, 1411), und zwar für den Gesamtbetrag des geforderten Unterhalts – unstreitiger Sockel- und streitiger Spitzenbetrag (OLG Nürnberg FuR 2002, 280), vermittelnd – nicht mutwillig, aber als Streitwert für den freiwillig gezahlten Sockelbetrag nur das Titulierungsinteresse anzusetzen – OLG Düsseldorf FamRZ 1987, 1280; einschr OLG Nürnberg NJW-RR 1993, 327: es bleibt die Mutwilligkeit, wenn ASt verlangt hatte, die Kosten der Titulierung müsse der Unterhaltspflichtige tragen und dieser schon aufgrund seiner Unterhaltszahlungen die Grenze seiner Leistungsfähigkeit erreicht hat; zum notwendigen Inhalt einer Titulierungsaufforderung: OLG Stuttgart FamRZ 1990, 1368. Mutwilligkeit soll auch vorliegen, wenn statt der kostengünstigeren Auskunftsklage sofort Zahlungsklage erhoben wird (OLG Hamm FamRZ 1986, 924; aA OLG Hamm FamRZ 2000, 838 – Ls; einschr OLG Hamm FamRZ 1998, 1602). Eine Auskunftsklage ist mutwillig, wenn der gegnerische Elternteil sich dazu in der Lage erklärt, jeden Unterhaltsbedarf decken zu können (OLG Zweibrücken FamRZ 1998, 490). Ist der Unterhaltspflichtige vom Träger der Sozialhilfe im Rahmen übergegangenen Rechts bereits auf Auskunft in Anspruch genommen worden, so ist ein eigenes Auskunftsverlangen des Unterhaltsberechtigten so lange mutwillig, wie er nicht dargelegt hat, diese Auskunft als Grundlage für seine eigenen Ansprüche nicht verwerten zu können (OLG Köln FamRZ 2001, 1713). Ist über einen Sockelbetrag eine Vollstreckungsurkunde errichtet, kann PKH nur zur Einklagung des Differenzbetrages bewilligt werden, wenn der Spitzenbetrag gering ist (OLG Karlsruhe FamRZ 1994, 637). Zur Frage der Mutwilligkeit, wenn jeweils ein etwa gleichaltriges Kind bei den getrennt lebenden Elternteilen lebt und diese Unterhalt im Wege von Klage und Widerklage geltend machen: OLG Zweibrücken FamRZ 1997, 178.
Umgekehrt ist es mutwillig, wenn der Unterhaltsschuldner VKH für einen Antrag auf Herabsetzung des Unterhalts nach § 240 FamFG erstrebt, nachdem der Unterhaltsgläubiger ihm mitgeteilt hat, künftig nur noch den reduzierten Unterhalt zu verlangen. Für ein Verzichtsverlangen iSv § 240 Abs 2 S 3 FamFG (bzw § 238 Abs 3 S 3 FamFG) genügt eine Mitteilung des Unterhaltsschuldners an den Unterhaltsgläubiger, in welcher der Unterhaltsschuldner schlüssig darlegt, dass nunmehr nur noch ein geringerer Unterhalt geschuldet sei, und den Unterhaltsgläubiger ernsthaft zu der Erklärung auffordert, die Herabsetzung des Unterhalts zu akzeptieren. Die Vorlage von Belegen dafür, dass das Herabsetzungsverlangen begründet sei, ist nicht erforderlich (OLG Hamburg MDR 2013, 160).
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Werden gleichzeitig Hauptsache- und eA-Verfahren betrieben, kann VKH für das Hauptsachverfahren nicht grds mit dem Argument der Mutwilligkeit abgelehnt werden. Nur im Hauptsachverfahren kann ein in materielle Rechtskraft erwachsender Titel erwirkt werden; es ist daher ggü dem eA-Verfahren rechtsschutzintensiver (OLG Hamm FamRZ 2011, 1157; aA OLG Köln FamRZ 2011, 1157).










7. Vereinfachtes Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger
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Im vereinfachten Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger (§§ 249 ff FamFG) wird man dem ASt die Wahl des Verfahrens überlassen müssen (zum alten Recht: OLG Naumburg FamRZ 1999, 995 unter Hinweis auf häufige Notwendigkeit von im vereinfachten Verfahren unpraktikablen Mangelfallberechnungen; OLG Naumburg FamRZ 2001, 924 – Ls; aA OLG Hamm FamRZ 1999, 995: Klage nur, wenn über Rechtsfragen und nicht über die Höhe des Einkommens gestritten werden soll; OLG Zweibrücken JurBüro 2000, 655; OLG Nürnberg MDR 2002, 585: Klage nur, wenn von vornherein mit Überleitung in streitiges Verfahren zu rechnen ist; ebenso für das vereinfachte Abänderungsverfahren OLG Schleswig SchlHA 2002, 26). Für die hier vertretene Ansicht spricht auch, dass es dem ASt unbenommen bleibt, jederzeit den Antrag nach § 255 FamFG auf Überleitung ins streitige Verfahren zu stellen. Dann hat die Überleitung zwingend zu geschehen (iE zum alten Recht wohl ebenso OLG Koblenz NJWE-FER 2000, 131).










8. (Trennungs-)Unterhalt
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Die heute allgemein vertretene Auffassung, dass während des Eheverfahrens in Bezug auf den (Trennungs-)Unterhalt wahlweise eine eA nach § 246 FamFG erwirkt oder das Hauptsacheverfahren betrieben werden kann, wirft die Frage auf, inwieweit bei dieser Rechtsverfolgung VKH bewilligt werden kann.
Zum alten Recht: Nach OLG Hamm (FamRZ 1983, 1150) handelt mutwillig, wer Unterhaltsforderungen im Wege der Klage geltend macht, statt im Wege eines Verfahrens auf Erlass einer eA, sofern er nicht konkret darlegt, dass die Verfolgung des Anspruchs im Anordnungs-Verfahren wegen der einem solchen Verfahren eigenen nur beschränkten Aufklärungsmöglichkeiten keine Aussicht auf Erfolg verspräche (zweifelnd: Anm Ricken aaO; aA OLG Karlsruhe FamRZ 1988, 93; OLG Hamburg FamRZ 1989, 198 u FamRZ 1990, 181; OLG Stuttgart FamRZ 1992, 1165). Eine Unterhaltsklage ist jedenfalls dann nicht mutwillig, wenn der Kläger zuvor in einem Anordnungs-Verfahren keinen Erfolg hatte. Das OLG Frankfurt (FamRZ 1982, 1223) nimmt Mutwilligkeit bei einer Unterhaltsklage dann an, wenn eine eA erwirkt wurde und für die Klageerhebung kein besonderer Anlass vorliegt (ebenso OLG Koblenz FamRZ 1988, 1182).
Zur Klage eines volljährig gewordenen Kindes auf Unterhalt für den Zeitraum vor und nach der Scheidung: OLG Zweibrücken NJWE-FER 1999, 15.
Die negative Feststellungsklage gegen eine nach der Scheidung gem (jetzt) § 56 FamFG fortgeltende einstweilige Anordnung ist mutwillig, solange nicht eine Verringerung des Unterhaltsanspruchs geltend gemacht wird. Allein das Bestehen des Titels aus § 620 f ZPO rechtfertigt nicht die Erhebung der negativen Feststellungsklage im Wege der PKH (OLG Hamm FamRZ 1984, 297; aA anscheinend OLG Düsseldorf FamRZ 1985, 86; OLG Koblenz FamRZ 2001, 229). Mutwillig ist eine auf negative Feststellung, der Kläger schulde keinen Unterhalt, gerichtete Klage auch dann, wenn keine eA besteht, sondern der Unterhaltsgläubiger den Kläger lediglich um Auskunft zum Zwecke der Geltendmachung von Unterhalt ersucht oder ihn zur Zahlung aufgefordert hat (OLG Brandenburg FamRZ 2002, 1412).
Eine Vollstreckungsabwehrklage ist mutwillig, wenn der Kläger eine behauptete nachträgliche Einigung über die Herabsetzung des Unterhalts nicht mit einem noch möglichen Antrag nach (jetzt) 54 FamFG geltend macht (OLG Hamm FamRZ 1987, 961). Hingegen kann VKH für eine Unterhaltsklage nicht unter Hinweis auf die Möglichkeit verweigert werden, über eine Abzweigung nach § 48 SGB-AT einfacher und kostengünstiger zum Unterhalt zu kommen (OLG Oldenburg FamRZ 1982, 418).
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Keine VKH kann dem Unterhaltsgläubiger für Unterhaltsverfahren dann gewährt werden, wenn Unterhaltsansprüche nach vorangegangenem Übergang gem § 94 Abs 1 SGB XII auf den Sozialhilfeempfänger zurückübertragen worden sind; denn insoweit fehlt es an der Bedürftigkeit des Unterhaltsgläubigers. Er kann nämlich wegen § 94 Abs 5 S 2 SGB XII die Übernahme der Kosten verlangen (so OLG Koblenz FamRZ 1997, 1086; OLG Oldenburg NdsRpfl 1998, 24; OLG Frankfurt FamRZ 1999, 1283; OLG Celle FamRZ 1999, 1284; OLG Karlsruhe FamRZ 1999, 1508; KG FamRZ 2003, 99; aA OLG Köln FamRZ 1998, 175; OLG Düsseldorf FamRZ 1999, 1147; KG NJW-RR 2000, 887; OLG Braunschweig FamRZ 2000, 1023; OLG Zweibrücken FamRZ 2002, 105; OLG Köln FamRZ 2003, 100; einschr unter Betonung der Notwendigkeit einer ausdrückl Kostenübernahmeerklärung durch den Sozialhilfeträger: OLG Hamm FamRZ 1998, 174).
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Für das Geltendmachen zukünftigen Unterhalts bestehen dagegen nach wie vor Schranken aus dem Gesichtspunkt der Mutwilligkeit oder Kostenarmut nicht (OLG Köln FamRZ 1995, 179; OLG München FamRZ 1995, 625; OLG Düsseldorf FamRZ 1995, 1165; OLG Karlsruhe FamRZ 1995, 1504; OLG Koblenz FamRZ 1998, 246; aA OLG Naumburg FamRZ 2001, 1081).
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Für Abänderungsverfahren wird Mutwilligkeit angenommen, wenn das Klageziel bereits im Vorprozess hätte geltend gemacht werden können (OLG Bamberg NJW-RR 1990, 74). Dagegen soll Mutwilligkeit nicht entgegenstehen, wenn der Antragsgegner erklärt hat, er wolle zZt keine Unterhaltsansprüche aus dem Urteil geltend machen (OLG Frankfurt NJW-RR 1986, 944; aA OLG Nürnberg FamRZ 2001, 1084); ebensowenig, wenn der Schuldner eines durch streitiges Endurteil titulierten Unterhaltsanspruchs die verlangte Erhöhung freiwillig leistet (OLG Zweibrücken FamRZ 1997, 620).
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Hat ein Unterhaltsverpflichteter seine vollständige oder teilweise Leistungsunfähigkeit in verantwortungsloser oder grob leichtfertiger Weise herbeigeführt, kann er sich darauf nicht berufen. Sein Abänderungsbegehren ist mutwillig (OLG Bamberg JurBüro 1990, 1646). Zur Abänderung, wenn der Schuldner es nachhaltig unterlässt, gemeinsame Darlehensverpflichtungen der Parteien abzutragen: OLG Koblenz FamRZ 1986, 1232.
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Bei der Bemessung des Ehegattenunterhalts können gemeinsame Schulden von dem Verpflichteten nur dann geltend gemacht werden, wenn der ASt auch im Innenverhältnis diese Kosten allein tragen muss (OLG Bamberg JurBüro 1986, 456).










9. Vaterschaftsanfechtungsverfahren
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Für Vaterschaftsanfechtungsverfahren wird Mutwilligkeit trotz der Möglichkeit der außerprozessualen freien Ab- und Anerkennung der Vaterschaft nach § 1599 Abs 2 BGB selten zu bejahen sein, vor allem nicht bei der Mutter eines vor der Eheschließung mit einem Dritten gezeugten Kindes mit der Begründung, sie hätte im Hinblick auf § 1599 Abs 1 BGB erst nach der Geburt heiraten dürfen (OLG Köln FamRZ 2000, 244). Vgl auch BGH FamRZ 2010, 1243.
Bestehen aufgrund von Anhaltspunkten für den Mehrverkehr der Kindesmutter erhebliche Zweifel an der Anerkennung der leiblichen Vaterschaft, so kann die Inanspruchnahme des gerichtlichen Statusverfahrens nicht als rechtsmissbräuchlich gewertet werden (OLG Hamburg FamRZ 2012, 1156 f).
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Auch eine kürzere Verfahrensdauer kann für das Statusverfahren sprechen (OLG Karlsruhe FamRZ 2001, 232). Immerhin hat das OLG Köln (NJWE-FER 2001, 131) angesichts hoher Kosten PKH wegen Mutwilligkeit in einem Abstammungsprozess versagt, in dem die Gewebeprobe eines Verstorbenen nach Exhumierung hätte untersucht werden müssen.










10. Vaterschaftsfeststellungsverfahren
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Der mögliche leibliche Kindesvater muss sich nicht darauf verweisen lassen, die Vaterschaft mit Zustimmung der Kindesmutter gem § 1598a BGB ohne Klärung der leiblichen Abstammung anzuerkennen. Er kann vielmehr das gerichtliche Vaterschaftsfeststellungsverfahren nach § 1600d BGB betreiben. Sein entsprechender VKH-Antrag ist grds nicht mutwillig (OLG Hamburg NJW-RR 2011, 1227).









IX. VKH-Prüfungsverfahren
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VKH wird nur auf Antrag gewährt. Dies gilt auch in Amtsverfahren (BT-Drucks 16/6308 S 213). Die notwendigen Angaben sind in § 117 ZPO definiert; die Bedürftigkeit muss durch Benutzung des gem § 117 Abs 3 ZPO durch die PKHFV (Anhang 5) eingeführten Formulars dargelegt werden (Rn 19); soweit grenzüberschreitende Sachverhalte vorliegen vgl Anhang 6. Keines Antrages bedarf es für Versorgungsausgleichsfolgesachen, in denen sich die PKH-Bewilligung in der Scheidungssache nach § 149 FamFG erstreckt.
Das nur einer summarischen Prüfung unterliegende Prozess- oder Verfahrenskostenhilfeverfahren hat nicht den Zweck, über zweifelhafte Rechtsfragen vorweg zu entscheiden (BGH NJW 2013, 1310). Es gelten die gleichen Grundsätze wie zu § 114 ZPO Rn 54 ff.
Für das Prüfungsverfahren wird § 118 ZPO durch § 77 Abs 1 FamFG modifiziert (vgl § 77 FamFG Rn 1 ff).
Im Bewilligungsverfahren herrscht wegen § 114 Abs 4 Nr 5 FamFG kein Anwaltszwang; dies gilt auch dann, wenn VKH für ein noch einzulegendes Rechtsmittel begehrt wird und für das Rechtsmittelverfahren Anwaltszwang besteht (Götsche FamRZ 2009, 385).
Wie bei der PKH (§ 114 ZPO Rn 15 ff) gibt es für das VKH-Prüfungsverfahren bzw im -Beschwerdeverfahren keine VKH (OLG Saarbrücken B v 25.5.2010 – 6 WF 57/10, juris). Zu beachten ist jedoch, dass in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit (in denen die Regeln der ZPO keine Anwendung finden) eine Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftsatzes keine konstitutive Wirkung hat. Der Antrag ist mit Eingang bei Gericht wirksam gestellt. Will das Gericht dem Gegner diesen Schriftsatz nur zur Stellungnahme auf ein darin enthaltenes VKH-Gesuch des ASt übermitteln, muss es hierauf ausdrücklich hinwiesen. Unterbleibt der Hinweis, kann VKH für den Gegner nicht mit dem Argument abgelehnt werden, das Verfahren befinde sich erst im Prüfungsverfahren für die VKH des ASt (OLG Dresden NJW-RR 2011, 660).








X. Beiordnung eines Rechtsanwalts
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Zur Beiordnung eines Rechtsanwalts vgl die Kommentierung zu § 78 FamFG.








XI. Rechtsmittel
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Eine eigenständige Regelung zum Rechtsmittelverfahren fehlt. § 76 Abs 2 verweist auf die §§ 567–572, 127 Abs 2–4 ZPO.








XII. Sofortige Beschwerde
42


Danach sind Beschlüsse im VKH-Verfahren mit der sofortigen Beschwerde unter den Voraussetzungen des § 127 Abs 2–4 ZPO anfechtbar. Generell – insbesondere zu Statthaftigkeit und Beschwerdefrist – kann daher auf die Kommentierung zu § 127 ZPO verwiesen werden.









1. Mindestbeschwer/Beschwerdebefugnis
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Besonders hingewiesen sei jedoch darauf, dass auch die Beschränkung des Beschwerderechts durch § 127 Abs 2 S 2 ZPO gilt, wonach in vermögensrechtlichen Streitigkeiten keine sofortige Beschwerde stattfindet, wenn der Streitwert in der Hauptsache 600 € nicht übersteigt. Diese Regelung ist jedoch – wie im PKH-Verfahren auszulegen:
Einen Grundsatz, dass das VKH-Verfahren nicht in eine höhere Instanz gelangen könne als das zugehörige Hauptsacheverfahren, hat der BGH (MDR 2011, 805) indes unter Präzisierung von BGH FamRZ 2005, 790, 791 verneint. Denn in § 127 Abs 2 S 2 ZPO ist die sofortige Beschwerde hinsichtlich der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ausdrücklich vorgesehen, auch wenn die Hauptsache selbst nicht rechtsmittelfähig ist. Die Einschränkung des Rechtsmittels im VKH-Verfahren dient nämlich vor allem dem Zweck zu vermeiden, dass eine im PKH/VKH ergangene Entscheidung des Rechtsmittelgerichts in der Sache der – nicht anfechtbaren – Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts in der Hauptsache widerspricht oder diese präjudiziert. Diese Gefahr besteht aber nicht, wenn ausschließlich die Bedürftigkeit des ASt zu überprüfen ist und diese vom Rechtsmittelgericht anders beurteilt wird als vom erstinstanzlichen Gericht.
Über den Wortlaut des § 127 Abs 2 S 2 ZPO hinaus ist sofortige Beschwerde daher immer dann zulässig, wenn es um Fragen des Verfahrens der VKH, die persönlichen Voraussetzungen oder der Mutwilligkeit geht (BGH MDR 2011, 805). Das Gleiche muss gelten, wenn der bedürftigen Partei die Beiordnung eines Rechtsanwalts versagt wird (§ 127 ZPO Rn 44). In Fällen, in denen ein PKH/VKH-Gesuch sowohl mangels Erfolgsaussicht als auch wegen fehlender Bedürftigkeit oder Mutwilligkeit (BGH FamRZ 2005, 1477) zurückgewiesen worden ist, ist die sofortige Beschwerde dagegen nicht eröffnet (OLG Saarbrücken FamRZ 2011, 385).
Im Verfahren auf einstweilige Anordnung in Familiensachen sind gem § 57 FamFG Entscheidungen nicht anfechtbar, soweit das erstinstanzliche Gericht nicht aufgrund mündlicher Erörterung über die elterliche Sorge für ein Kind (Nr 1), die Herausgabe des Kindes an den anderen Elternteil (Nr 2), einen Antrag auf Verbleibensanordnung (Nr 3), einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz (Nr 4) oder über die Wohnungszuweisung in einer Ehewohnungssache (Nr 5) entschieden hat. Insoweit ist die Beschwerdebefugnis auch gegen die VKH-Entscheidung beschränkt (OLG Celle FamRZ 2011, 918 f; OLG Köln FamRZ 2010, 1829 f; OLG Hamm FamRZ 2010, 234; vgl auch § 127 ZPO Rn 50, 53 ff), soweit nicht nach den vorstehend dargelegten Grundsätzen allein die fehlende Erfolgsaussicht verneint wird.
Dies soll nach OLG Bremen AGS 2013, 299 f aber nur bei eA, für die der Weg in die zweite Instanz von vornherein nicht eröffnet ist, gelten. Entscheide das erstinstanzliche Gericht über die in § 57 S 2 Nr 4 FamFG genannten Gewaltschutzsachen im schriftlichen Verfahren, so sei eine gleichzeitig erfolgte VKH-Ablehnung dennoch mit der sofortigen Beschwerde anfechtbar, obwohl die Zurückweisung der eA selbst  zunächst  gem § 57 Satz 1 FamFG nicht mit einem Rechtsmittel anfechtbar ist, weil nach mdl Verhandlung die sofortige Beschwerde eröffnet sei. Nach OLG Hamm MDR 2013, 469 f soll die sof Beschwerde auch bei Entscheidung ohne mdl Verhandlung statthaft sein, wenn der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung in den Fällen des § 57 Satz 2 FamFG unter der Bedingung der VKH-Bewilligung stehe. Das ist aber mit dem OLG Celle FamRZ 2011, 918 f abzulehnen, weil die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorliegen. Der Gesetzgeber hat nun einmal in § 57 Satz 1 FamFG eine beschränkende Regelung geschaffen, die nicht ohne gesetzliche Grundlage umgangen werden kann. Dass hier die Entscheidungsform die Rechtsbehelfsmöglichkeiten beeinflussen kann, findet sich auch an anderer Stelle – etwa dem Berufungsrecht der ZPO.










2. Anwaltszwang
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Zum Anwaltszwang soeben Rn 39 aE.










3. Beschwerdefrist/Wiedereinsetzung
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Der in § 127 Abs 2 S 3 ZPO verwendete Begriff der Notfrist ist dem FamFG fremd. Es ist nicht zu sehen, dass der Gesetzgeber durch die Hintertür ein paralleles Regelungskonzept zur Fristenversäumnis einführen wollte. Demnach richtet sich die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach §§ 17 ff FamFG und nicht nach § 233 ff ZPO (im Ergebnis ebenso Götsche FamRZ 2009, 388). Enthält ein die VKH aufhebender Beschluss entgegen § 39 FamFG keine Rechtsbehelfsbelehrung, wird nach § 17 Abs 2 FamFG vermutet, dass der ASt ohne sein Verschulden verhindert war, die Monatsfrist für die Beschwerde einzuhalten (OLG Schleswig SchlHA 2011, 36). Die nach § 39 FamFG vorgeschriebene Rechtsbehelfsbelehrung muss sich auf das statthafte Rechtsmittel oder den statthaften Rechtsbehelf, das für die Entgegennahme zuständige Gericht und dessen vollständige Anschrift sowie auf die bei der Einlegung einzuhaltende Form und Frist erstrecken. Dazu gehört auch die Information über einen bestehenden Anwaltszwang (BGH FamRZ 2010, 1425; vgl auch BT-Drucks 16/6308 S 196). Zur Form und Frist der Beschwerdebegründung verlangt die Vorschrift hingegen keine Belehrung (BGH FamRZ 2011, 1389).










4. Beschwerdegericht
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Beschwerdegericht ist gem § 72 Abs 1 S 2 GVG das LG, soweit es um die VKH in Freiheitsentziehungs- und Betreuungssachen geht. Im Übrigen ist das OLG gem § 119 Abs 1 Nr 1 GVG zuständig.










5. Keine VKH für VKH-Beschwerde
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Für das VKH-Beschwerdeverfahren kann keine VKH bewilligt werden (OLG Saarbrücken 6 WF 57/10, juris, vgl. oben Rn 7 u Rn 39 sowie § 114 ZPO Rn 19 ff, 21).










6. VKH für Beschwerden gegen Entscheidung im Hauptsacheverfahren
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Streitig geworden ist die Frage, bei welchem Gericht der Beschwerdeführer VKH für ein Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen im Hauptsachverfahren zu beantragen hat. Nach OLG Bremen (FamFR 2011, 84) kann der VKH-Antrag jedenfalls bis zur Weiterleitung der Verfahrensakten an das Beschwerdegericht zur Entscheidung nach Wahl des Beschwerdeführers über das Rechtsmittel sowohl beim Ausgangs- als auch beim Beschwerdegericht eingelegt werden. Die Zuständigkeit (auch) des Beschwerdegerichts folgt daraus, dass nach §§ 113 Abs 1 FamFG, 117 Abs 1 S 1 ZPO der Antrag bei dem Prozessgericht zu stellen ist. Das ist das Gericht, bei dem der Prozess bzw das Verfahren anhängig ist oder anhängig gemacht werden soll (vgl § 117 ZPO Rn 3). Das ist jedenfalls auch das Rechtsmittelgericht in Bezug auf das Rechtsmittel (Nickel MDR 2010, 1227, 1230).










7. Streitwert
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Der Streitwert einer Beschwerde gegen die Versagung der beantragten Verfahrenskostenhilfe – nach dem Wert der Hauptsache (BGH FamRZ 2010, 1892).









XIII. Rechtsbeschwerde
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Die Entscheidung des Beschwerdegerichts kann mit der Rechtsbeschwerde angefochten werden, wenn das Beschwerdegericht diese zugelassen hat. (Seiler in Thomas/Putzo § 76 FamFG Rn 3). § 76 Abs 2 verweist nicht auf die Regeln zur Rechtsbeschwerde nach § 574 ff ZPO. Deshalb ist die Rechtsbeschwerde nicht nach ZPO-Regeln (so aber Hüßtege aaO; BGH (XII. Senat) FamRZ 2011, 1389), sondern nach §§ 70 ff FamFG statthaft (BGH (IV. Senat) FamRZ 2012, 453; (XII. Senat) FamRZ 2010, 1425; Götsche FamRZ 2009, 388).
Der Streitwert im Verfahren der Rechtsbeschwerde gegen die Ablehnung der Beiordnung eines Verfahrensbevollmächtigten im Rahmen der bewilligten Verfahrenskostenhilfe richtet sich – wie der Wert einer Beschwerde gegen die Versagung der beantragten Verfahrenskostenhilfe – nach dem Wert der Hauptsache (BGH FamRZ 2010, 1892).








XIV. Grenzüberschreitende VKH
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Die Verweisung in § 76 Abs 1 auf § 114 ZPO ist europarechtsfreundlich auch dahingehend auszulegen, dass VKH auch für grenzüberschreitende Verfahren innerhalb der Europäischen Union nach den ergänzenden Regeln der §§ 1076–1078 ZPO gewährt werden kann, soweit der Anwendungsbereich der RiLi 2003/8/EG v 27.1.2003 (Anhang 10) eröffnet ist. Beratungshilfe: § 10, 10a BerHG.








XV. Anwaltsvergütung
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Die Höhe der Anwaltsvergütung folgt aus den §§ 45, 49 RVG (vgl dortige Kommentierung). Ihre Höhe hängt (auch) von der Höhe des Verfahrenswertes ab. Hierfür treffen die §§ 43–52 FamGKG besondere Regeln.
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§ 77 Bewilligung
(1) 1Vor der Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe kann das Gericht den übrigen Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 2In Antragsverfahren ist dem Antragsgegner Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, ob er die Voraussetzungen für die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für gegeben hält, soweit dies aus besonderen Gründen nicht unzweckmäßig erscheint.
(2) Die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für die Vollstreckung in das bewegliche Vermögen umfasst alle Vollstreckungshandlungen im Bezirk des Vollstreckungsgerichts einschließlich des Verfahrens auf Abgabe der Versicherung an Eides statt.
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I. Einführung
1


Das FamFG verzichtet weitgehend auf eigene Regelungen zum VKH-Antragsverfahren. Die Verweisung in § 76 Abs 1 FamFG umfasst daher auch die Vorschriften zum Ablauf des PKH-Antragsverfahren, also die §§ 117–119 ZPO.
§ 77 Abs 1 trifft lediglich speziellere Regeln zur Anhörung des Gegners gegenüber § 118 Abs 1 S 1 ZPO, wobei der Wortlaut des Abs 1 S 2 für Antragsverfahren an den § 118 Abs 1 S 1 ZPO in dessen neuer Fassung angepasst worden ist. Weiter gibt § 77 Abs 2 den Regelungsgehalt des § 119 Abs 2 ZPO zur Reichweite der VKH wieder; § 119 Abs 1 ZPO bleibt voll anwendbar (vgl tabellarische Übersicht zu § 76 FamFG Rn 3; Einzelheiten: § 119 ZPO Rn 2 ff, insbesondere Rn 5–8).
In der Sache sind damit allerdings keine großen Änderungen verbunden.








II. Das VKH-Prüfungsverfahren im Überblick
2


VKH wird nur auf Antrag gewährt; es besteht kein Anwaltszwang (§ 76 FamFG Rn 39). Das Gericht prüft die Bewilligungsvoraussetzungen, also ob hinreichende Erfolgsaussichten bestehen, Bedürftigkeit besteht und keine Mutwilligkeit besteht.
Hat das Gericht Zweifel an der Vollständigkeit und Richtigkeit der tatsächlichen Angaben des ASt, kann es gem § 76 Abs 1 FamFG iVm § 118 ZPO weitere Aufklärungsmaßnahmen anordnen und vor allem die Glaubhaftmachung der Angaben anordnen (vgl § 118 ZPO Rn 22 ff). Kommt der ASt den Auflagen des Gerichts nicht binnen einer gesetzten Frist nach, kann VKH allein deshalb abgelehnt werden – wobei die Frist keine Ausschlussfrist ist (vgl § 118 ZPO Rn 28, 31 f).
Entsprechende Anwendung finden auch die Regeln zum Erörterungstermin und zur Kostentragung, soweit dies angemessen ist.
Ergänzend kann auf die Kommentierung zu § 118 ZPO verwiesen werden.








III. Allgemeine Befugnis zur Anhörung der übrigen Beteiligten
3


Das Gericht kann nach § 77 Abs 1 S 1 den übrigen Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme geben; die Entscheidung steht im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts. Einer Anhörung bedarf es jedenfalls dann, wenn die VKH-Gewährung die verfahrensrechtliche Stellung weiterer Beteiligter berühren würde, sodass sich die Situation wie in einem kontradiktorischen Verfahren darstellt (Götsche FamRZ 2009, 386).
Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn es für die Gewährung der PKH nur auf das Vorliegen der subjektiven Voraussetzungen ankommt, wie zB gem § 119 S 2 ZPO im höheren Rechtszug, wenn der Gegner das Rechtsmittel eingelegt hat (vgl § 118 ZPO Rn 2–7).








IV. Anhörung des Gegners in Antragsverfahren
4


In Antragsverfahren ist dem Gegner regelmäßig ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, soweit dies nicht aus besonderen Gründen unzweckmäßig erscheint – nichts anderes folgt iÜ aus § 118 Abs 1 S 1 ZPO (näher: § 118 ZPO Rn 6). Der reformierte Wortlaut stellt klar, dass der Ag nicht nur zu den Erfolgsaussichten und der Mutwilligkeit, sondern auch zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen zu hören ist. Dies war bisher anders (BGH NJW 1984, 740; BVerfG NJW 1991, 2078; vgl § 118 ZPO Rn 14).
Ausnahmefälle: Zu denken ist hier insbesondere an besonders eilbedürftige Verfahren, insbesondere im Verfahren auf einstweilige Anordnung (§§ 49 FamFG allgemein oder etwa § 214 FamFG in Gewaltschutzsachen), namentlich dann, wenn die Anhörung zur Rechtsvereitelung führen könnte.








V. Form und Gegenstand der Anhörung
5


Die Form der Anhörung nach Abs 1 S 1 ist nicht vorgeschrieben. Sie kann mündlich durch das Gericht, zu Protokoll der Geschäftsstelle oder schriftlich erfolgen.
Die mündliche Anhörung durch das Gericht soll grds auf den Ausnahmefall beschränkt sein, dass eine Einigung zu erwarten ist und deswegen ein Erörterungstermin bestimmt wird.
Dies folgt jedenfalls aus § 127 Abs 1 S 1 ZPO, wonach Entscheidungen im PKH-Verfahren ohne mündliche Verhandlung ergehen. Es ist nicht zulässig, die Parteien zu dem Zweck mündlich anzuhören, die Erfolgsaussicht ihrer Rechtsverfolgung zu prüfen. Auch insoweit gelten die Erläuterung zu § 118 ZPO Rn 10 entspr.
Gegenstand der Anhörung sind die Tatsachen, die der Gegner zu seiner Rechtsverteidigung vorzutragen beabsichtigt. Dazu gehören jetzt auch die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der antragstellenden Partei (siehe § 117 Abs 2 S 2 ZPO). Dem Anspruch des Gegners auf rechtliches Gehör wird genügt, wenn ihn das Gericht zu dem Antrag auf Bewilligung der PKH als solchem und der darin enthaltenen Begründung der Erfolgsaussicht und etwaiger Mutwilligkeit anhört.








VI. Übersendung von Unterlagen an Antragsgegner
6


Anwendung findet auch die ebenfalls zum 1.9.2009 eingeführte Neuregelung des § 117 Abs 2 S 2–4 ZPO. Auch ohne Zustimmung des ASt kann das Gericht nunmehr die eingereichten Unterlagen des ASt zu seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen dem Gegner zugänglich machen.
Erforderlich ist ein materiell-rechtlicher Auskunftsanspruch; die verfahrensrechtliche Auskunftsansprüche etwa nach §§ 235, 236 FamFG reichen nicht aus (Zöller/Geimer § 77 FamFG Rn 3).
Da der Gegner hinsichtlich der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht Verfahrensbeteiligter ist, hat er kein Recht auf Einsichtnahme in diese Angaben enthaltenden Teile der Prozessakten bzw Akten des Bewilligungsverfahrens (§ 117 Abs 2 S 2 ZPO; so nach bisherigem Recht bereits BGH aaO; BVerfG aaO). Dementsprechend sind gem Ziffer 2.1 der DB-PKHG (Anhang 4) der Vordruck mit der Erklärung über die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die bei der Durchführung der PKH entstehenden Vorgänge in einem Beiheft zu vereinigen. Damit ist die Möglichkeit geschaffen, Akteneinsicht unter Ausschluss dieser Vorgänge zu gewähren.
§ 117 Abs 2 S 2–4 ZPO sieht ein Einsichtsrecht nur vor, soweit ein Auskunftsanspruch zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen besteht. Dieser Regelung war sich der Gesetzgeber bei der Neufassung bewusst; die Datenschutzregelung sollte nicht ausgehebelt werden (ausdrücklich BT-Drucks 17/11472 S 31).
Wegen der Einzelheiten vgl § 117 ZPO Rn 23.
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§ 78 Beiordnung eines Rechtsanwalts
(1) Ist eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt vorgeschrieben, wird dem Beteiligten ein zur Vertretung bereiter Rechtsanwalt seiner Wahl beigeordnet.
(2) Ist eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt nicht vorgeschrieben, wird dem Beteiligten auf seinen Antrag ein zur Vertretung bereiter Rechtsanwalt seiner Wahl beigeordnet, wenn wegen der Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage die Vertretung durch einen Rechtsanwalt erforderlich erscheint.
(3) Ein nicht in dem Bezirk des Verfahrensgerichts niedergelassener Rechtsanwalt kann nur beigeordnet werden, wenn hierdurch besondere Kosten nicht entstehen.
(4) Wenn besondere Umstände dies erfordern, kann dem Beteiligten auf seinen Antrag ein zur Vertretung bereiter Rechtsanwalt seiner Wahl zur Wahrnehmung eines Termins zur Beweisaufnahme vor dem ersuchten Richter oder zur Vermittlung des Verkehrs mit dem Verfahrensbevollmächtigten beigeordnet werden.
(5) Findet der Beteiligte keinen zur Vertretung bereiten Anwalt, ordnet der Vorsitzende ihm auf Antrag einen Rechtsanwalt bei.
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I. Einführung
1


Die Vorschrift regelt, unter welchen Voraussetzungen dem ASt mit Bewilligung der VKH ein Anwalt beizuordnen ist. Sie tritt als abweichende Regelung iSv § 76 Abs 1 FamFG an die Stelle des § 121 ZPO, der aber gem § 113 Abs 1 FamFG statt § 78 in Ehesachen und Familienstreitsachen Anwendung findet.
§ 78 FamFG findet auch Anwendung, wenn in sog „Altfällen“ der Versorgungsausgleich vom Scheidungsverbund nach altem Recht abgetrennt wurde und nach neuem Recht als nunmehr selbstständige Familiensache fortzuführen ist (Art 111 Abs 4 FGG-RG). Damit muss VKH neu beantragt und hierüber neu entschieden werden (BGH FamRZ 2011, 635). Neben einer „aktuellen“ Bedürftigkeitsprüfung ist auch zu beachten, dass sich die Beiordnung eines Anwalts nunmehr nach den eingeschränkten Kriterien des Abs 2 richtet (OLG Jena AGS 2011, 444 ff).








II. Systematik
2


Zu unterscheiden sind im Rahmen des § 78 zunächst Verfahren, in denen Anwaltszwang besteht (Abs 1), von solchen, in denen eine Vertretung durch einen Anwalt nicht vorgeschrieben ist (Abs 2). Die folgenden Abs 3–5 entsprechen wortgenau § 121 Abs 3–5 ZPO.
Die einzige inhaltliche Abweichung zu § 121 ZPO ist in § 78 Abs 2 enthalten, der – anders als § 121 Abs 2 ZPO – zumindest dem Wortlaut nach (vgl Rn 5) keine Beiordnung nur deshalb vorsieht, weil ein anderer Beteiligter anwaltlich vertreten wird.
Ergänzend kann daher auf die Kommentierung zu § 121 ZPO verwiesen werden.








III. Anwaltsbeiordnung in Verfahren mit Anwaltszwang (Abs 1)
3


Wird VKH für Verfahren mit Anwaltszwang beantragt, ist dem ASt ein zugelassener Anwalt beizuordnen. Für welche Verfahren Anwaltszwang herrscht, ergibt sich aus § 114 Abs 1, 2 und 4 FamFG:
Vor dem FamG und dem OLG müssen sich die Ehegatten in Ehesachen (§ 111 FamFG) und Folgesachen und die Beteiligten in selbstständigen Familienstreitsachen (§ 112 FamFG) grds vertreten lassen (Abs 1), soweit nicht eine der Ausnahmen des Abs 4 greift. Danach bedarf es keiner anwaltlichen Vertretung
	1.
	
im Verfahren der eA,

	2.
	
wenn ein Beteiligter durch das Jugendamt als Beistand vertreten ist,

	3.
	
für die Zustimmung zur Scheidung und zur Rücknahme des Scheidungsantrags und für den Widerruf der Zustimmung zur Scheidung,

	4.
	
für einen Antrag auf Abtrennung einer Folgesache von der Scheidung,

	5.
	
im Verfahren über die Verfahrenskostenhilfe,

	6.
	
in den Fällen des § 78 Abs 3 ZPO sowie

	7.
	
für den Antrag auf Durchführung des Versorgungsausgleichs nach § 3 Abs 3 VersAusglG u die Erklärungen zum Wahlrecht nach § 15 Abs 1 u 3 VersAusglG.


Weiter besteht Anwaltszwang nach Abs 2 vor dem BGH, wo die Vertretung nur durch einen dort zugelassenen Anwalt möglich ist.
Demnach ist insbesondere in Unterhaltssachen iSv § 231 FamFG stets ein Anwalt beizuordnen, dagegen in Kindschaftssachen nur unter den engen Voraussetzungen des Abs 2 (dazu Rn 4).








IV. Anwaltsbeiordnung in Verfahren ohne Anwaltszwang (Abs 2)
4


In Verfahren ohne Anwaltszwang sieht § 78 Abs 2 eine Beiordnung nur vor, wenn wegen der Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage die Vertretung durch einen Rechtsanwalt erforderlich erscheint. Das Gebot der „Waffengleichheit“ hat der Gesetzgeber nicht aus § 121 Abs 2 ZPO übernommen (vgl Rn 6).
Nach der amtlichen Begründung sollen enge Voraussetzungen für die Beiordnung eines Rechtsanwalts bestehen, es soll sich damit um den Ausnahmefall handeln (BT-Drucks 16/6308 S 213 f; zum „Regel-Ausnahmeverhältnis“ vgl Rn 5). Damit soll der vormals häufig weiten Auslegung des Begriffs der Erforderlichkeit (etwa OLG Brandenburg FamRZ 2007, 58; OLG Köln FamRZ 2003, 107) entgegengewirkt werden (Götsche FamRZ 2009, 383, 386; früher bereits KG FamRZ 2007, 1472; OLG Frankfurt FamRZ 2005, 2006). Es muss zu befürchten sein, dass die Rechtswahrnehmung durch den Betroffenen selbst nicht hinreichend gewährleistet ist.
Bei der Beurteilung ist die Funktion der VKH, nämlich die Herstellung von Chancengleichheit (vgl § 76 FamFG Rn 2) zu berücksichtigen. Dies hat Verfassungsrang. Denn Art 3 Abs 1 iVm Art 20 Abs 3 GG erfordern eine weitgehende Angleichung von Bemittelten und Unbemittelten bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes (BVerfG FamRZ 2004, 1013). Eine Beiordnung wird daher regelmäßig dann geboten sein, wenn auch eine bemittelte Partei in der Lage des Unbemittelten vernünftiger Weise einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt hätte (BVerfG FamRZ 2004, 1013; 2002, 531; NJW-RR 2007, 1713; und so auch BGHZ 186, 70 ff = FamRZ 2010, 1427 ff).









1. Objektive und subjektive Kriterien im Einzelfall
5


Der Wortlaut von Abs 2 spricht zwar von „Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage“. Wie in § 121 Abs 2 ZPO reicht es aber aus, wenn die Sach- oder Rechtslage schwierig ist. Denn allein wegen einer schwierigen Sachlage oder allein wegen einer schwierigen Rechtslage kann sich ein Verfahren als so kompliziert darstellen, dass ein Bemittelter einen Rechtsanwalt beauftragen würde, so dass ein Anwalt beizuordnen ist (BGHZ 186, 70 ff = FamRZ 2010, 1427 ff; OLG Düsseldorf FamRZ 2010, 580, 581).
Ob wegen der Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage die Beiordnung erforderlich erscheint, ist nach objektiven Kriterien zu beurteilen, was schon der Wortlaut der Norm andeutet. Hierauf stellt ausdrücklich auch die Gesetzesbegründung ab (BT-Drucks 16/6308 S 213 f).
Erforderlich ist eine Prüfung und Gewichtung der Umstände des Einzelfalles (BGHZ 186, 70 ff = FamRZ 2010, 1427 ff). Dies lässt die Herausbildung von starren Regeln, nach denen ein Anwalt immer beizuordnen ist, nur in engen Grenzen zu.
Soweit teilweise vertreten wird, dass es wegen des Amtsermittlungsgrundsatzes (§ 26 FamFG) auf die subjektiven Umstände des Betroffenen nicht ankomme (Götsche FamRZ 2009, 383, 386; KG FamRZ 2010, 1460), ist dem nicht pauschal zu folgen (vgl BGHZ 186, 70 ff = FamRZ 2010, 1427 ff; OLG Celle FF 2010, 83, 84; OLG Hamburg B v 23.3.2010 – 10 WF 91/09, juris; OLG Dresden B v 16.6.2010 – 20 WF 460/10, juris). Richtig ist, dass Wortlaut der Norm und Gesetzesbegründung subjektive Kriterien nicht ausdrücklich nennen; sie schließen ihre Berücksichtigung jedoch auch nicht aus. Im Hinblick auf die eindeutige Rspr des BVerfG (FamRZ 2004, 1013 mwN) ist nicht davon auszugehen, dass der Gesetzgeber mit der ausdrücklichen Aufzählung objektiver Kriterien die von Verfassungs wegen vorgegebenen subjektiven Kriterien ausschließen wollte (BGH aaO). Auch ein Bemittelter beurteilt die Notwendigkeit einer Anwaltsbeauftragung unter Berücksichtigung seiner subjektiven Fähigkeiten.
Mit dem verfassungsrechtlichen Gebot der Herstellung von Chancengleichheit durch eine weitgehende Angleichung von Bemittelten und Unbemittelten bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes (BVerfG FamRZ 2004, 1013) ist es daher nicht vereinbar, Menschen mit erheblichen Einschränkungen im mündlichen oder schriftlichen Ausdruck, mit prägnant schlichter Strukturierung oder gar psychischer Erkrankung (dazu KG NJW-RR 2012, 132), die rechtlich unbewandert sind, anwaltlichen Beistand zu verweigern (BVerfG aaO; BGHZ 186, 70 ff = FamRZ 2010, 1427 ff; anders aber Götsche FamRZ 2009, 387). Dies muss jedenfalls dann gelten, wenn ein schwerwiegender Eingriff in die Rechte des Beteiligten im Raume steht. In diesen Fällen ist Abs 2 verfassungskonform auszulegen und die Sachlage als schwierig einzuschätzen.
Auf die Schwere des Eingriffs in die Rechtsposition des Beteiligten allein soll es nicht ankommen (Büte FPR 2009, 14; krit Vogel FPR 2009, 384). Dies ist jedoch verfassungsrechtlich nicht unbedenklich (ähnlich Unger FamFR 2010, 208). Sie ist in jedem Fall in die erforderliche Abwägung miteinzubeziehen.
Ist einem unbemittelten Betroffenen für die Rechtsverteidigung gegen die Anordnung von Haft zur Sicherung der Ab- oder Zurückschiebung VKH zu bewilligen, so ist ihm in der Regel auch ein Rechtsanwalt beizuordnen (BGH FGPrax 2013, 132 f). Es ist in Anbetracht der Schwere der drohenden Anordnung offensichtlich, dass sich auch ein Bemittelter hätte vertreten lassen.
Die Beiordnung darf nicht durch die pauschale Bezugnahme auf den Amtsermittlungsgrundsatz versagt werden (BVerfG aaO). Als Vertreter des Verfahrensbeteiligten hat ein Rechtsanwalt andere Aufgaben wahrzunehmen als der Richter. Der Grundsatz der Amtsermittlung enthebt die Beteiligten nicht von ihrer Verpflichtung zur Mitwirkung an der Ermittlung des entscheidungserheblichen Sachverhaltes.
Liegen die Voraussetzungen vor, ist die Beiordnung vorzunehmen – dem Gericht kommt dann kein Ermessen zu (vgl § 121 ZPO Rn 20). Dies folgt schon aus dem Wortlaut („wird (...) beigeordnet“).










2. Waffengleichheit?
6


Eine Beiordnung kann nach Abs 2 nicht nur deshalb verlangt werden, weil ein anderer Beteiligter anwaltlich vertreten ist. Der Gesetzgeber hat den Grundsatz der „Waffengleichheit“ bewusst nicht aus § 121 Abs 2 ZPO übernommen (BT-Drucks 16/6308 S 214). Begründet wird dies mit der Erwägung, dass § 76 ff FamFG nicht für streitige Ehesachen und Familienstreitsachen gelten (vgl § 76 FamFG Rn 7, OLG Celle NdsRpfl 2010, 171). Grds ist daran richtig, dass die allein dem FamFG unterliegenden Verfahren nicht kontradiktorisch ausgestaltet sind, der Amtsermittlungsgrundsatz gilt und das Gericht besondere Fürsorgepflichten hat, § 26 FamFG (so – indes zu undifferenziert – OLG Hamm AGS 2010, 244, 245).
Schon zum alten Recht war umstritten, ob die Verweisung in § 14 FamFG auch die großzügigere Regelung des § 121 Abs 2 ZPO umfasst (dafür OLG Brandenburg FamRZ 2007, 58; dagegen OLG Nürnberg FamRZ 1995, 372). Das BVerfG hat wiederholt darauf hingewiesen, dass ein pauschalisiertes Abstellen auf den Amtsermittlungsgrundsatz gegen das Prinzip der Rechtsschutzgleichheit verstößt (BVerfG NZS 2002, 420; NJW-RR 2007, 1713, 1714; B v 6.5.2009 – 1 BvR 439/08, juris). In Umgangs- wie Sorgerechtsverfahren kann die Rolle der Eltern nicht nur darauf reduziert werden, dass sie Sachanträge stellen, um im Folgenden mangels eigener Fähigkeiten zur Verfahrensgestaltung zum Objekt des Verfahrens zu werden. Sie haben als Verfahrenssubjekt eigene persönliche Rechte und Pflichten und damit eigene Interessen von Verfassungsrang, die durch den Amtsermittlungsgrundsatz ebenso wie durch einen Verfahrenspfleger nicht notwendigerweise abgedeckt werden (BGHZ 186, 70 ff = FamRZ 2010, 1427 ff; OLG Zweibrücken NJW 2010, 1212, 1213). Die Waffengleichheit kann daher im Einzelfall die Notwendigkeit der Beiordnung begründen.
Jedenfalls aber in den zu Rn 4 diskutierten Fällen erheblicher Rechtseingriffe ist es geboten, wegen des drohenden Ungleichgewichts eine Beiordnung vorzunehmen (zu recht kritisch Hüßtege in Thomas/Putzo/Reichold, § 78 FamFG Rn 4) und dies im Rahmen der Erforderlichkeitsprüfung wesentlich zu berücksichtigen (OLG Celle MDR 2010, 392, 393; OLG Bremen MDR 2010, 768, 769).
Aber auch hier gibt es keine Automatik: In einer – sachlich die Beiordnung eines Rechtsanwalts nicht erfordernden – Kindschaftssache kann sich der dennoch anwaltlich vertretene ASt, dem VKH bewilligt wird, für die Notwendigkeit einer Anwaltsbeiordnung nicht erfolgreich allein darauf berufen, auch der Antragsgegner sei seinerseits anwaltlich vertreten; dies gilt umso mehr, wenn die Hinzuziehung des gegnerischen Rechtsanwalts durch den wirtschaftlich nicht wesentlich besser gestellten Ag als Reaktion auf die anwaltliche Vertretung des ASt zu sehen ist (OLG Celle MDR 2011, 1178).










3. Faires Verfahren
7


Eine Beiordnungspflicht kann sich – trotz Fehlens einer Erforderlichkeit aus sonstigen Gründen – auch allein aus dem Gebot des fairen Verfahrens ergeben. So etwa, wenn der ASt bereits mit seinem das Verfahren einleitenden Schriftsatz einen vollständigen und entscheidungsreifen VKH-Antrag gestellt, dass Gericht aber pflichtwidrig nicht vor der Terminsladung oder in einem angemessenen Zeitraum danach über das Gesuch entschieden hat. Die mittellose Partei darf darauf vertrauen, dass ihr durch das Verfahren keine Kosten entstehen, wenn sie einen vollständigen VKH-Antrag eingereicht hat und das Gericht vor dem Termin nicht auf seine Bedenken gegen die Anwaltsbeiordnung hinweist (OLG Celle FamRZ 2011, 1161; ähnlich OLG Karlsruhe FamRZ 2013, 895: Aufhebung der Anorndnung des persönlichen Erscheinens ohne Hinweis auf Kostenrisiko).










4. Einzelfälle









a) Kindschaftssachen
8


Gerade in Sorgerechts- und Umgangsrechtssachen, geht es oftmals um schwerwiegende Eingriffe in Art 6 Abs 2 und 3 GG. Hier ist eine Berücksichtigung auch der subjektiven Umstände im Wege verfassungskonformer Auslegung von § 78 besonders wichtig (im Ergebnis so auch OLG Rostock B v 23.12.2009 – 10 WF 248/09, juris; OLG Hamm MDR 2012, 1045 für Sorgerecht; OLG Celle FF 2010, 83, 84 für Umgangsrecht; OLG Düsseldorf FamRZ 2013, 897 für Erörterungstermin zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung oder wenn die zwischen den Eltern bestehenden Kommunikationsprobleme über ein normales Maß deutlich hinausgehen und die Mutter den Vater bei der Polizei angezeigt hat, weil der Vater sie beleidigt und im Beisein der Kinder bedroht und ihr ins Gesicht gespuckt hat (OLG Brandenburg NZFam 2015, 329);. zu eng für Aufenthaltsbestimmungsrecht KG FamRZ 2010, 1460; hierzu zurecht kritisch Unger FamFR 2010, 208; OLG Saarbrücken 6 WF 8/12, juris zur Beiordnung für einen Anhörungstermin vor dem Jugendamt). Verfolgen die Beteiligten keine entgegengesetzten Interessen, wird es häufig naheliegen, dass die Beiordnung eines Rechtsanwalts nicht erforderlich ist (für das Sorgerecht: OLG Stuttgart FamRZ 2011, 1610).
Umgangsrechtsverfahren dienen dazu, eine dem Kindeswohl dienende und zugleich das Elternrecht wahrende Regelung zu treffen (Motzer FPR 2007, 277). Zu Recht weist Vogel (FPR 2009, 384) darauf hin, dass der nach § 158 FamFG zu bestellende Verfahrenspfleger allein die Interessen des Kindes im Auge zu haben hat – und damit den Eltern den Anwalt nicht ersetzen kann. Verfahren dieser Art belasten die Beteiligten zudem oftmals sehr stark emotional, was eine sachgerechte Interessenwahrnehmung oftmals verhindert. Wenn auch im Verfahren zur Regelung des Umgangsrechts die Beiordnung eines Anwalts schon bisher eine konkrete, an den objektiven und subjektiven Gegebenheit des konkreten Falls orientierte Notwendigkeitsprüfung voraussetzte (BGH NJW-RR 2009, 795), ist besonderes Augenmaß gefragt. Kein Bedarf für eine Beiordnung besteht dagegen regelmäßig im Vermittlungsverfahren nach § 165 FamFG (OLG Celle FamRZ 2010, 1363; OLG Karlsruhe MDR 2011, 107 f; OLG Frankfurt FamFR 2013, 229 aA OLG München FamRZ 2000, 1225; großzügiger auch OLG Hamm FamRZ 2013, 565).
Insbesondere in allen Antragsverfahren sind von den Beteiligten die Tatsachen vorzubringen, die ihr Rechtsschutzziel stützen, weil das Gericht ohne dieses Vorbringen regelmäßig keine Anhaltspunkte dafür haben wird, in welcher Richtung Ermittlungen zur Feststellung der entscheidungserheblichen Tatsachen angestellt werden sollen (OLG Zweibrücken NJW 2010, 541 für eine Gewaltschutzsache unter Bezugnahme auf die Eilbedürftigkeit, die komplexe Sachlage und den Migrationshintergrund der ASt; ähnlich OLG Bremen NJW 2010, 2067, 2068).
Im vereinfachten Sorgeverfahren ist einem Antragsgegner derzeit regelmäßig ein Rechtsanwalt beizuordnen. Denn für den Antragsgegner weist die Rechtslage Schwierigkeiten auf, weil in Rspr und Literatur bislang noch nicht hinreichend geklärt ist, welche Anforderungen an die Erheblichkeit der gegen die gemeinsame Sorge vorgebrachten Gründe zu stellen sind (OLG Jena NJW 2015, 1697; aA OLG Karlsruhe 2015, 161).












b) Vereinfachtes Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger
9


Im vereinfachten Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger spricht eine generelle Vermutung für die Hilfsbedürftigkeit des Antragsgegners. Er muss besonders sorgfältig bedenken, welche Einwendungen gegen den geltend gemachten Anspruch er mit welchen weiteren Erklärungen verbinden muss, damit die Einwendungen überhaupt geprüft werden. Unterlaufen ihm dabei Versäumnisse, so ist für viele Fallkonstellationen eine Nachbesserung im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. Zudem hat er die eingeführten Formulare zu verwenden, so dass nicht nur ein zutreffender Einwand rechtzeitig und vollständig zu formulieren ist, sondern auch noch die dafür zutreffende Formularstelle aufgefunden werden muss. Die Verfahrensregelungen der §§ 252, 256 und 259 Abs 2 FamFG belasten den Antragsgegner mit Komplizierungen, die an der Bezeichnung als „vereinfachtes Verfahren“ (Überschrift des Unterabschnittes 3 und § 249 FamFG) zweifeln lassen. Daher spricht im vereinfachten Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger eine generelle Vermutung dafür, dass der auf Verfahrenskostenhilfe angewiesene Antragsgegner ohne anwaltliche Hilfe nicht in der Lage ist, seine Verfahrensrechte sachgemäß und wirksam wahrzunehmen und ihm damit gem. § 113 Abs 1 FamFG, § 121 ZPO ein Anwalt beizuordnen ist (OLG Brandenburg MDR 2014, 836).












c) Abstammungssachen
10


Unter Berücksichtigung der existentiellen Bedeutung und der verfassungsrechtlich geschützten Rechtspositionen der Verfahrensbeteiligten hält OLG Celle NJW 2012, 466 ff im Regelfall die Beiordnung eines Rechtsanwalts für erforderlich (ähnlich OLG Dresden FamRZ 2010, 2007 f; OLG Brandenburg AGS 2014, 135;). Jedenfalls für Vaterschaftsanfechtungsverfahren hat der BGH geklärt, dass dem antragstellenden Beteiligten im Rahmen der VKH ein Rechtsanwalt beizuordnen ist. Denn insoweit weist die Rechtslage iSv Abs 2 Schwierigkeiten auf (BGH NJW 2012, 2586 ff).
Auch bei „streitigen“ Verfahren im Vaterschaftsfeststellungsverfahren dürfte dies regelmäßig geboten sein (vgl OLG Hamm FamRZ 2010, 1363 f; OLG Schleswig FamRZ 2011, 388). Diese Rspr kommt dem praktischen Bedürfnis der Fallgruppenbildung entgegen; lässt jedoch die Prüfungsobliegenheit im Einzelfall nicht entfallen.
Bedenklich erscheint die Formulierung einer Regelung, wonach in Abstammungsverfahren häufig keine Beiordnung erforderlich sei (in diese Richtung: OLG Oldenburg FamRZ 2011, 914 f).
Richtig ist hierzu der Hinweis des OLG Celle (NJW 2012, 466 ff), dass sich bei Bewilligungsreife häufig noch nicht absehen lässt, wie sich eine „einfache“ Sachlage weiterentwickelt; trotz Amtsermittlungsgrundsatz kann es für die Verfahrensführung entscheidend auf Anregung und Hinweise der Beteiligten ankommen.
Es mag sein, dass die Abstammungsgutachten sowohl vom Aufbau wie von der Formulierung ihres Ergebnisses her auch für einen juristischen Laien ohne Vorkenntnisse verständlich und nachvollziehbar sind (so OLG Oldenburg FamRZ 2011, 914, 915). Zum Zeitpunkt der Bewilligungsreife lässt sich dies jedoch nicht zuverlässig beurteilen. Stehen etwa die Angaben der Mutter des Kindes und das Ergebnis des Gutachtens in Widerspruch, ist eine kritische Überprüfung des Sachverständigengutachtens nebst den zu dokumentierenden Identitätsfeststellungen erforderlich. Auch hieraus kann sich eine nicht einfache Rechtslage ergeben, die die Beiordnung eines Rechtsanwalts rechtfertigt. Es ist zweifelhaft, ob der betreffende Verfahrensbeteiligte darauf verwiesen werden kann, einen Antrag auf Beiordnung eines Rechtsanwalts erst zu dem Zeitpunkt zu stellen, in dem mögliche Schwierigkeiten im konkreten Verfahren zutage treten.
Bedenklich erscheint es, eine Beiordnung zu versagen, wenn weitere, eine sinnvolle Beteiligung erschwerende Faktoren hinzu kommen. So erscheint es ausgesprochen bedenklich, des Deutschen nicht mächtige Betroffene in Statusverfahren auf einen Dolmetscher zu verweisen (so aber OLG Oldenburg FamRZ 2011, 914, 915; richtig: OLG Bamberg FamRZ 2011, 1970 f: Beiordnung für Kind und Mutter bei Auslandsbezug und Sprachschwierigkeiten).
Vertretbar erscheint, in einem Vaterschaftsanfechtungsverfahren dem Beteiligten, der nicht ASt ist (hier: die Mutter), im Rahmen der VKH nicht stets einen Rechtsanwalt beizuordnen und dies von den Umständen des Einzelfalls abhängig zu machen (OLG Brandenburg FamRZ 2015, 686).












d) Adoptionssachen
11


In Adoptionssachen (§§ 186 ff FamFG) wird jedenfalls in Verfahren zur Ersetzung der Einwilligung in eine Adoption regelmäßig eine Anwaltsbeiordnung erforderlich sein, stellt die Ersetzung doch den größtmöglichen Eingriff des Staates in die durch Art 6 Abs 2 GG geschützten Rechte des Elternteils dar, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Auch alle anderen Rechte an dem Kind – wie etwa das Umgangsrecht entfallen (Hoffmann FamRZ 2010, 1394 ff).












e) Gewaltschutzverfahren
12


Nach OLG Celle (FamFR 2011, 354) soll für die Stellung eines Antrages auf einstweilige Anordnung von Gewaltschutzmaßnahmen nach § 1 GewSchG, der sich auf die Darstellung der ASt sowie eine Urkunde über von dieser bei der Polizei gemachte Angaben stützt, die Beiordnung eines Rechtsanwaltes nicht erforderlich sein. Dies wird in vielen Einzelfällen richtig sein.
Die Notwendigkeit einer Anwaltsbeiordnung für derartige Anträge kann auch nicht aus einem zusätzlichen Handlungserfordernis im Hinblick auf die Zustellung oder Vollziehung des ergangenen Beschlusses hergeleitet werden, soweit es um eine ohne mündliche Erörterung erlassenen eA geht. Denn gem § 214 Abs 2 Hs 1 FamFG gilt der Antrag auf Erlass der Anordnung zugleich ausdrücklich als Auftrag zur Zustellung und Vollziehung durch den Gerichtsvollzieher unter Vermittlung der Geschäftsstelle und als Auftrag zur Vollstreckung. – Dies lässt sich jedoch nicht auf Schutzanordnungen nach § 2 GewSchG übertragen.
Sprachprobleme können (so OLG Zweibrücken NJW 2010, 541 für eine Gewaltschutzsache unter Bezugnahme auf die Eilbedürftigkeit, die komplexe Sachlage und den Migrationshintergrund der ASt; ähnlich OLG Bremen NJW 2010, 2067, 2068), müssen aber nicht die Erforderlichkeit der Beiordnung begründen (OLG Celle FamFR 2011, 354).












f) Betreuungs- und Unterbringungssachen
13


In Betreuungs- und Unterbringungssachen soll grds die Bestellung eines Verfahrenspflegers vorrangig, §§ 276 Abs 4, 317 Abs 4 FamFG (BT-Drucks 16/6308 S 213). Das ist zu pauschal, vgl Rn 5. Je eingriffsintensiver die anstehende Maßnahme ist, desto eher dürfte das Bedürfnis für die Beiordnung eines Anwalts bestehen.












g) Versorgungsausgleich
14


OLG Hamm (B v 29.1.2013 – 2 WF 255/12, juris) sieht die Voraussetzungen einer Anwaltsbeiordnung in Versorgungsausgleichssachen bei einer 62-jährigen ASt ohne juristische Vorkenntnisse für gegeben an. OLG Jena ist noch großzügiger und sieht die Voraussetzungen wegen der schwierigen Rechtslage stets für gegeben an (AGS 2013, 22).












h) Zwangsvollstreckung/Zwangshypothek/Zwangsverfahren
15


Die Beurteilung der Schwierigkeit hängt von der jeweiligen Zwangsvollstreckungsmaßnahme ab, so dass nicht allein darauf abgestellt werden kann, ob die Zwangsvollstreckung insgesamt wenige oder erfahrungsgemäß viele rechtliche oder tatsächliche Schwierigkeiten aufweist (BGH FamRZ 2010, 288). Dass der Antrag auf Eintragung einer Sicherungshypothek zu denjenigen Maßnahmen, bei denen die Beiordnung eines Anwaltes in der Regel nicht geboten ist, gehört (so: OLG Schleswig RPfleger 2010, 492; OLG Hamm Rpfleger 2012, 23), ist zu weitgehend. Zwar kann der Antrag nach § 13 Abs 2 GBO formlos gestellt werden und iÜ bei Vorlage der vollstreckbaren Ausfertigung durch die Rechtsantragstelle formuliert werden, ohne dass dies mit Schwierigkeiten verbunden wäre. Indes wird der Bedürftige im Zweifel eher nicht auf die Idee kommen, einen solchen Antrag zu stellen und bedarf hierzu anwaltlicher Beratung. Von der Beratungshilfe ist nur diese, nicht aber die Stellung des Antrags selbst abgedeckt. Dies spricht eher dafür, dass die Beiordnung häufig erforderlich ist (noch großzügiger: OLG Zweibrücken – 3 W 82/10, juris; OLG Jena MDR 2014, 598).
In Zwangsverfahren nach § 35 FamFG zur Durchsetzung einer Auskunftspflicht ist die Beiordnung eines Rechtsanwalts jedenfalls dann angezeigt, wenn im Laufe des Zwangsgeldverfahrens rechtliche Schwierigkeiten eintreten. Rechtliche Schwierigkeiten sind spätestens anzunehmen, wenn mehrfache gerichtliche Auflagen zur Auskunftserteilung ergehen und eine Überprüfung der Auflagenerfüllung durch den auf vollständige Auskunftserteilung angewiesenen Beteiligten erforderlich ist (OLG Hamm FamRZ 2012, 1659).












i) Abschiebehaft/Asyl
16


Ist einem unbemittelten Betroffenen für die Rechtsverteidigung gegen die Anordnung von Haft zur Sicherung der Ab- oder Zurückschiebung Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen, so ist ihm in der Regel auch ein Rechtsanwalt beizuordnen. Das gilt auch bei einem einfachen Ausgangssachverhalt, wenn der Betroffene Verfahrensfehler und einen Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geltend machen will (BGH B v 12.9.2013 – V ZB 121/12, juris).










V. Beiordnung eines auswärtigen Anwalts/Mehrkostenverbot (Abs 3); Beweisaufnahme- und Verkehrsanwalt (Abs 4); Notanwalt (Abs 5)
17


Die Regelungen in Abs 3–5 sind wortgleich mit § 121 Abs 3–5 ZPO. Auf die dortigen Anmerkungen (§ 121 ZPO Rn 42 ff) wird daher Bezug genommen. Soweit eine Beschränkung iSd Abs 3 vorgenommen wird, kann diese allein dahin erfolgen, dass der Bevollmächtigte zu den Bedingungen eines „im Bezirk des Verfahrensgerichts“ ansässigen Rechtsanwalts beigeordnet wird. Auf die „Ortsansässigkeit“ kann nach Wegfall von § 126 Abs 1, 2 BRAGO nicht mehr abgestellt werden (OLG Brandenburg B v 21.6.2010 – 9 WF 92/10, juris).
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§ 113 Anwendung von Vorschriften der Zivilprozessordnung
(1) 1In Ehesachen und Familienstreitsachen sind die §§ 2 bis 22, 23 bis 37, 40 bis 45, 46 Satz 1 und 2 sowie die §§ 47 und 48 sowie 76 bis 96 nicht anzuwenden. 2Es gelten die Allgemeinen Vorschriften der Zivilprozessordnung und die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren vor den Landgerichten entsprechend.
(2) In Familienstreitsachen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über den Urkunden- und Wechselprozess und über das Mahnverfahren entsprechend.
(3) In Ehesachen und Familienstreitsachen ist § 227 Abs. 3 der Zivilprozessordnung nicht anzuwenden.
(4) In Ehesachen sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung über
	1.
	
die Folgen der unterbliebenen oder verweigerten Erklärung über Tatsachen,

	2.
	
die Voraussetzungen einer Klageänderung,

	3.
	
die Bestimmung der Verfahrensweise, den frühen ersten Termin, das schriftliche Vorverfahren und die Klageerwiderung,

	4.
	
die Güteverhandlung,

	5.
	
die Wirkung des gerichtlichen Geständnisses,

	6.
	
das Anerkenntnis,

	7.
	
die Folgen der unterbliebenen oder verweigerten Erklärung über die Echtheit von Urkunden,

	8.
	
den Verzicht auf die Beeidigung des Gegners sowie von Zeugen oder Sachverständigen


nicht anzuwenden.
(5) Bei der Anwendung der Zivilprozessordnung tritt an die Stelle der Bezeichnung
	1.
	
Prozess oder Rechtsstreit die Bezeichnung Verfahren,

	2.
	
Klage die Bezeichnung Antrag,

	3.
	
Kläger die Bezeichnung Antragsteller,

	4.
	
Beklagter die Bezeichnung Antragsgegner,

	5.
	
Partei die Bezeichnung Beteiligter.








Kommentierung
1


Vgl die Kommentierung zu § 76 FamFG Rn 3–7.
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§ 149 Erstreckung der Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe
Die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe für die Scheidungssache erstreckt sich auf eine Versorgungsausgleichsfolgesache, sofern nicht eine Erstreckung ausdrücklich ausgeschlossen wird.






Kommentierung
1


Zur zusammenfassenden Kommentierung der Reichweite der VKH-Gewährung auf Scheidungsfolgesachen vgl § 119 ZPO Rn 5–10. 
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I. Gebühren und Vergütung in Beratungshilfeangelegenheiten
1


Nimmt ein Mandant die Hilfe eines Anwalts in Anspruch, schuldet der Mandant dem Anwalt grds aus dem geschlossenen Vertragsverhältnis eine Vergütung. Dieser Grundsatz wird durch § 44 RVG im Verbund mit § 9 RVG erheblich modifiziert.
Kraft gesetzlicher Anordnung in § 44 S 1 RVG wird ein Vergütungsanspruch gegen die Landeskasse geschaffen und zugleich in der Höhe begrenzt, der weitgehend an die Stelle des Anspruchs gegen den Mandanten tritt. Dieser schuldet nämlich nach § 44 S 2 RVG nur die in Nr 2500 VV definierte Beratungshilfegebühr von 15 € (näher: § 44 RVG Rn 2 ff).
Zudem kann ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen den Gegner (zB aus Verzug), bestehen. (Näheres: § 9 BerHG Rn 1 ff).
Der Rechtsanwalt hat damit grds drei potentielle Quellen, um seine Tätigkeit im Rahmen der BerH vergütet zu erhalten. Dies sind:
	–
	der Rechtssuchende selbst,

	–
	der Gegner und

	–
	die Landeskasse.











1. Ansprüche gegen die Landeskasse
2


Die öffentlich-rechtlichen Gebührenansprüche gegen die Landeskasse sind in § 44 RVG iVm Nr 2501–2508 VV (abgedruckt bei § 44 RVG) geregelt (näher: § 44 RVG Rn 5 ff).
Das VV definiert drei Gebührentatbestände:
	–
	die Beratungsgebühr (Nr 2501–2502 VV, näher: § 44 RVG Rn 8 ff),

	–
	die Geschäftsgebühr (Nr 2503–2507 VV, näher: § 44 RVG Rn 16 ff),

	–
	die Einigungs- und Erledigungsgebühr (Nr 2508 VV, näher: § 44 RVG Rn 28 ff).


Nach §§ 15, 22 Abs 1 RVG entstehen die Gebühren in jeder Angelegenheit nur einmal. Da für BerH nur (aus anwaltlicher Sicht geringe) streitwertunabhängige Pauschalgebühren vergütet werden, kommt dem Begriff der „Angelegenheit“ große praktische Bedeutung zu (Einzelheiten: § 44 RVG Rn 64 ff).
Hinzutreten die Ansprüche auf Erstattung der Auslagen und Aufwendungen gem § 46 RVG (dazu: § 46 RVG Rn 4 ff).
Anders als im Bereich der PKH hat der Anwalt keinen Vorschussanspruch, § 47 Abs 2 RVG (Einzelheiten: näher: § 47 RVG Rn 5).
Tritt ein Fall notwendigen Anwaltswechsels ein, gilt § 54 RVG entspr (dazu näher: § 54 RVG Rn 2).
Forderungsübergang: Wird der Anwalt aus der Staatskasse befriedigt, gehen die Ansprüche gegen die Partei oder den Gegner auf die Staatskasse über, § 59 Abs 3 iVm Abs 1 RVG (Details: § 59 RVG Rn 4).










2. Ansprüche gegen den Mandanten
3


Der Anspruch gegen den Mandanten wird durch § 44 S 2 iVm Nr 2500 VV auf eine Pauschalgebühr von 15 € begrenzt (näher: § 44 RVG Rn 58 ff).










3. Ansprüche gegen den Gegner
4


Soweit ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen den Gegner (zB aus Verzug) besteht, ordnet § 9 BerHG den gesetzlichen Übergang des Anspruchs auf den Anwalt und zwar in Höhe der vollen gesetzlichen Gebühren an (näheres: § 9 BerHG Rn 1 ff).
Wird der Anwalt aus der Staatskasse befriedigt, gehen die Ansprüche gegen die Partei oder den Gegner auf die Staatskasse über, § 59 Abs 3 iVm Abs 1 RVG.










4. Kostenfestsetzungsverfahren
5


Das Kostenfestsetzungsverfahren in BerH-Angelegenheiten ist in § 55 RVG geregelt. Problematisch sind hier oftmals die Anforderungen an Darlegung und Glaubhaftmachung des Gebührentatbestands sowie den Umfang der Überprüfung im Rahmen der Kostenfestsetzung (näher: § 55 RVG Rn 7).










5. Rechtsbehelfe im Kostenfestsetzungsverfahren
6


Gegen die Kostenfestsetzung stehen Anwalt und Staatskasse nach § 56 RVG die Erinnerung zu. Die Entscheidung über die Erinnerung ist mit der sofortigen Beschwerde nach § 56 RVG iVm § 33 Abs 3–8 RVG angreifbar. Die sofortige Beschwerde ist indes nur dann statthaft, wenn der Beschwerdewert von 200 € erreicht wird oder diese in der Entscheidung über die Erinnerung zugelassen wurde (Einzelheiten: § 56 RVG Rn 5).










6. Verjährung des Vergütungsanspruchs des Rechtsanwalts
7


Zur Verjährung vgl § 44 RVG Rn 57.









II. Gebühren und Vergütung in PKH- und VKH-Angelegenheiten
8


Nimmt ein Mandant die Hilfe eines Anwalts in Anspruch, schuldet der Mandant dem Anwalt grds aus dem geschlossenen Vertragsverhältnis eine Vergütung. Dieser Grundsatz wird für den im Rahmen der PKH bzw VKH beigeordneten Anwalt durch § 45 RVG, § 122 ZPO erheblich modifiziert.
Durch § 45 Abs 1 RVG wird ein öffentlich-rechtlicher Vergütungsanspruch gegen die Landeskasse bzw. Bundeskasse geschaffen und zugleich in der Höhe begrenzt, der an die Stelle des Anspruchs gegen den Mandanten tritt. Dieser schuldet nach § 122 Abs 1 Nr 3 ZPO – soweit eine Ratenzahlung nach §§ 115, 120 ZPO festgesetzt ist – allein diese und zwar gegenüber der Staatskasse, dagegen nichts gegenüber dem Anwalt.
Zudem kann ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen den Gegner (zB aus Verzug) bestehen (näher: § 126 ZPO Rn 2 ff).
Der Rechtsanwalt hat damit grds zwei potentielle Quellen, um seine Tätigkeit im Rahmen der PKH/VKH vergütet zu erhalten. Dies sind:
	–
	der verurteilte bzw sonst verpflichtete Gegner und

	–
	die Landes- bzw Bundeskasse,


wegen § 122 Abs 1 Nr 3 ZPO nicht aber der Mandant, solange er diesem gem § 121 ZPO beigeordnet ist (dazu § 122 ZPO Rn 16).









1. Ansprüche gegen die Landeskasse
9


Die Gebührenansprüche des beigeordneten Anwalts gegen die Landes- bzw Bundeskasse sind in §§ 45 ff RVG geregelt. Eine besondere Regelung trifft § 49 RVG, der für Gegenstandswerte über 4 000 € eine gegenüber der Wahlanwaltsgebühr nach § 13 RVG geringere Vergütung vorsieht. Auf noch nicht entstandene, nur voraussichtlich noch entstehende Gebühren gibt es keinen Vorschuss  (OLG Jena MDR 2014, 597). Einzelheiten: § 45 RVG Rn 3 ff, § 49 RVG Rn 2.
Nach § 47 Abs 1 RVG kann der Anwalt einen Vorschuss auf diese Gebühren fordern (Einzelheiten: näher: § 47 RVG Rn 2).
Hinzutreten die Ansprüche auf Erstattung der Auslagen und Aufwendungen gem § 46 RVG (dazu: § 46 RVG Rn 4 ff).
Tritt ein Fall notwendigen Anwaltswechsels ein, gilt § 54 RVG (dazu näher: § 54 RVG Rn 2).
Forderungsübergang: Wird der Anwalt aus der Staatskasse befriedigt, gehen die Ansprüche gegen die Partei oder den Gegner auf die Staatskasse über, § 59 Abs 3 iVm Abs 1 RVG (Details: § 59 RVG Rn 1, 4; § 126 ZPO Rn 23).










2. Ansprüche gegen den Gegner
10


Besteht ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen den Gegner, folgt das Recht des Anwalts auf Beitreibung aus § 126 ZPO (näher: § 126 ZPO Rn 2–14). Dabei macht der Anwalt den eigentlich dem Mandanten zustehenden Kostenerstattungsanspruch im eigenen Namen geltend. Seine Rechtsstellung gleicht der eines Gläubigers, dem eine Forderung zur Einziehung überwiesen ist.










3. Kostenfestsetzungsverfahren
11


Das Kostenfestsetzungsverfahren ist in § 55 RVG geregelt (näher: § 55 RVG Rn 1 ff).










4. Rechtsbehelfe im Kostenfestsetzungsverfahren
12


Gegen die Kostenfestsetzung stehen Anwalt und Staatskasse nach § 56 RVG die Erinnerung zu. Die Entscheidung über die Erinnerung ist mit der sofortigen Beschwerde nach § 56 RVG iVm § 33 Abs 3–8 RVG angreifbar. Die sofortige Beschwerde ist indes nur dann statthaft, wenn der Beschwerdewert von 200 € erreicht wird oder diese in der Entscheidung über die Erinnerung zugelassen wurde (Einzelheiten: § 56 RVG Rn 6).










5. Verjährung des Vergütungsanspruchs des Rechtsanwalts
13


Zur Verjährung vgl § 45 RVG Rn 7.









III. RVG-Reform 2013
14


Das 2. KostRMoG hat mit Wirkung vom 1.8.2013 als wichtigste Änderungen die Erhöhungen der Wertgebühren der §§ 13, 49 RVG sowie aller Rahmen und Festgebühren mit sich gebracht. Dies bringt die Anpassung der Gebühren auch für BerH (Nr 2500 ff VV; § 44 RVG Rn 58 ff) und die PKH/VKH (§ 49 RVG Rn 1 ff) mit sich.
Neu ist § 23a RVG, der die bisher in der Anm zu Nr 3335 VV versteckte Regelung zur Wertbestimmiung systematisch richtig in den Abschnitt 4 zieht, aber inhaltlich keine Änderungen mit sich bringt (vgl § 45 RVG Rn 12).
Weitere PKH/VKH-spezifische Änderungen finden sich in § 48 RVG, der eine neue Regelung zur Erstreckung der VKH in Ehesachen (Abs 3; vgl § 48 RVG Rn 8) und zur Erstreckung der PKH in sozialgerichtlichen Verfahren enthält (Abs 4; vgl § 48 RVG Rn 7). Die Änderungen in § 58 RVG betreffen allein Anrechnungsfragen in Straf- und Bußgeldangelegenheiten (§ 58 RVG Rn 1).
Mit der Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts per 1.1.2014 ist hinsichtlich der Vergütung vor allem § 9 BerHG in erheblicher Weise verändert worden. Dies hat Folgeänderungen vor allem der §§ 3a, 4 und 4a RVG mit sich gebracht (näher: § 8 BerHG Rn 8).
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Kapitel IV Rechtsanwaltsvergütungsgesetz › Abschnitt 8 Beigeordneter oder bestellter Rechtsanwalt, Beratungshilfe › § 44 Vergütungsanspruch bei Beratungshilfe






§ 44 Vergütungsanspruch bei Beratungshilfe
1Für die Tätigkeit im Rahmen der Beratungshilfe erhält der Rechtsanwalt eine Vergütung nach diesem Gesetz aus der Landeskasse, soweit nicht für die Tätigkeit in Beratungsstellen nach § 3 Abs. 1 des Beratungshilfegesetzes besondere Vereinbarungen getroffen sind. 2Die Beratungshilfegebühr (Nummer 2500 des Vergütungsverzeichnisses) schuldet nur der Rechtsuchende.








Anlage 1 (zu § 2 Abs. 2)Vergütungsverzeichnis
(Auszug, betr BerH in der ab 1.1.2014 geltenden Fassung, vgl Art 5)


	Nr.
	Gebührentatbestand
	Gebühr oder Satz der Gebühr nach § 13 RVG

	
Abschnitt 5
Beratungshilfe

	
Vorbemerkung 2.5:

	Im Rahmen der Beratungshilfe entstehen Gebühren ausschließlich nach diesem Abschnitt.

	
2500
	Beratungshilfegebühr  . . . . . . . . . . . . . . .
	15,00 €

	 
	
Neben der Gebühr werden keine Auslagen erhoben.
Die Gebühr kann erlassen werden.
	 

	
2501
	Beratungsgebühr  . . . . . . . . . . . . . . .
	35,00 €

	 
	
(1) Die Gebühr entsteht für eine Beratung, wenn die Beratung nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt.
(2) Die Gebühr ist auf eine Gebühr für eine sonstige Tätigkeit anzurechnen, die mit der Beratung zusammenhängt.
	 

	
2502
	Beratungstätigkeit mit dem Ziel einer außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf der Grundlage eines Plans (§ 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO):
Die Gebühr 2501 beträgt  . . . . . . . . . . . . . . .
	70,00 €

	
2503
	Geschäftsgebühr  . . . . . . . . . . . . . . .
	85,00 €

	 
	
(1) Die Gebühr entsteht für das Betreiben des Geschäfts einschließlich der Information oder die Mitwirkung bei der Gestaltung eines Vertrags.
(2) 1Auf die Gebühren für ein anschließendes gerichtliches oder behördliches Verfahren ist diese Gebühr zur Hälfte anzurechnen. 2Auf die Gebühren für ein Verfahren auf Vollstreckbarerklärung eines Vergleichs nach den §§ 796a, 796b und 796c Abs. 2 Satz 2 ZPO ist die Gebühr zu einem Viertel anzurechnen.
	 

	
2504
	Tätigkeit mit dem Ziel einer außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf der Grundlage eines Plans (§ 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO):
Die Gebühr 2503 beträgt bei bis zu 5 Gläubigern  . . . . . . . . . . . . . . .
	270,00 €

	
2505
	Es sind 6 bis 10 Gläubiger vorhanden:
Die Gebühr 2503 beträgt  . . . . . . . . . . . . . . .
	405,00 €

	
2506
	Es sind 11 bis 15 Gläubiger vorhanden:
Die Gebühr 2503 beträgt  . . . . . . . . . . . . . . .
	540,00 €

	
2507
	Es sind mehr als 15 Gläubiger vorhanden:
Die Gebühr 2503 beträgt  . . . . . . . . . . . . . . .
	675,00 €

	
2508
	Einigungs- und Erledigungsgebühr  . . . . . . . . . . . . . . .
	150,00 €

	 
	
(1) Die Anmerkungen zu Nummern 1000[1] und 1002[2] sind anzuwenden.
(2) Die Gebühr entsteht auch für die Mitwirkung bei einer außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf der Grundlage eines Plans (§ 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO).
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I. Allgemeines







1. Regelungsinhalt
1


(2) Nimmt ein Mandant die Hilfe einer Beratungsperson in Anspruch, schuldet der Mandant dieser grds aus dem geschlossenen Vertragsverhältnis eine Vergütung. Dieser Grundsatz wird für die BerH durch § 44 RVG im Verbund mit § 9 RVG erheblich modifiziert.
Durch die gesetzliche Anordnung in § 44 S 1 RVG wird ein öffentlich-rechtlicher Vergütungsanspruch gegen die Landeskasse geschaffen und zugleich in der Höhe begrenzt, der weitgehend an die Stelle des Anspruchs gegen den Mandanten tritt. Dieser schuldet nämlich nach § 44 S 2 RVG nur die in Nr 2500 VV definierte Beratungshilfegebühr von 15 €. Besteht ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen den Gegner (zB aus Verzug), ordnet § 9 BerHG den gesetzlichen Übergang des Anspruchs auf die Beratungsperson und zwar in Höhe der vollen gesetzlichen Gebühren an (Näheres: § 9 BerHG Rn 1 ff).
Die Beratungsperson hat damit grds drei potentielle Quellen, um seine Tätigkeit im Rahmen der BerH vergütet zu erhalten. Dies sind:
	–
	der Rechtssuchende (dazu Rn 58 ff) selbst,

	–
	der Gegner (dazu § 9 BerHG Rn 3–6) und

	–
	die Landeskasse (dazu Rn 5 ff).


Nach §§ 15, 22 Abs 1 RVG entstehen die Gebühren in jeder Angelegenheit nur einmal. Da für BerH nur (aus anwaltlicher Sicht geringe) streitwertunabhängige Pauschalgebühren vergütet werden, kommt dem Begriff der „Angelegenheit“ große praktische Bedeutung zu (Einzelheiten: Rn 13, 64 ff).
Bis zur Neuregelung von § 8 BerHG sollte mit der Formulierung „eine Vergütung aus der Landeskasse nach diesem Gesetz“ klargestellt werden, dass andere Gebühren oder abweichende Vereinbarungen generell ausscheiden. Hinsichtlich der Vergütung für die Tätigkeit in Beratungsstellen nach § 3 Abs 1 BerHG konnten schon früher und können auch heute noch besondere Vereinbarungen getroffen werden (§ 3 BerHG Rn 7–9).
Im Verhältnis zum Mandanten ist das Verbot einer Gebührenvereinbarung indes mWv 1.1.2014 entfallen (§ 8 BerHG Rn 8 ff – indes ist die Sperrwirkung der Bewilligung zu beachten; § 8 BerHG Rn 6 f).
Gleichwohl enthält § 44 RVG eine für alle Beratungspersonen geltende Vergütungsbegrenzung für Ansprüche gegen die Staatskasse auf die gesetzlichen Gebühren. Die strikte Vergütungsbegrenzung durch § 44 kann freilich nicht verhindern, in seltenen Einzelfällen die entsprechende Anwendung solcher Vorschriften des RVG auf die Beratungshilfe zu prüfen, welche nicht ausdrücklich für diese als anwendbar erklärt worden sind, sofern sie angemessene Lösungen ermöglichen; so im Ergebnis auch (für die BRAGO) LG Göttingen AnwBl 1984, 516; Hansens JurBüro 1986, 1; aA Greißinger Rn 9 mwN. Selbstverständlich müssen jeweils die allgemeinen Voraussetzungen für eine Analogie gegeben sein. Besprechung: N Schneider AnwBl 2004, 129, 137.










2. Entstehungsgeschichte
2


Mit Schaffung des RVG wurden in § 44 RVG in Satz 1 die Regelungen der §§ 131 ff BRAGO aF (Vergütung aus der Landeskasse) und in Satz 2 die Regelung des § 8 Abs 1 BerHG aF über die besondere Beratungshilfegebühr zusammengefasst.
Aus den zahlreichen Hinweisen auf die Übernahme von BRAGO-Regelungen in der Gesetzesbegründung zum RVG ergibt sich, dass der Meinungsstand in Rspr und Literatur zu den einschlägigen BRAGO-Vorschriften auch für das RVG Bedeutung hat.
Teilweise wird die Neuregelung der Anwaltsvergütung kritisch gesehen, Braun BRAGOreport 2003, 186, vgl JurBüro 2003, 626. Im Gesetzgebungsverfahren wurde auch früher schon bedauert, dass es nicht zu einer weiteren Vereinfachung der Berechnung gekommen ist, was auch gegen die jetzige „Neustrukturierung“ vorgebracht werden könnte. Doch ist zu bedenken, dass mit jeder weiteren Nivellierung der Vergütung die Einzelfallgerechtigkeit Einbußen erleidet. Auch muss ein Mindestmaß an Rentabilität der anwaltlichen Bemühungen erhalten bleiben, weshalb in der Vergangenheit bereits die Vergütung durch die sog Einigungs- und Erledigungsgebühr und für die Tätigkeit mit dem Ziel einer außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf der Grundlage eines Plans (§ 305 Abs 1 Nr 1 InsO) fühlbar erhöht werden musste.
Im Ganzen konnte den praktisch unausweichlichen Verbesserungswünschen nachgekommen werden. Die Vor- und Nachteile der Festsetzung von Pauschalsätzen, gleichgültig, wie schwierig oder umfangreich manche Einzelfälle sein mögen, gleichen sich bei einer größeren Zahl von Beratungshilfefällen aus.
Neuerdings regelt § 44 RVG nicht nur die Vergütung von Anwälten, sondern – entspr der Erweiterungen im BerHG – auch die der übrigen Beratungspersonen (§ 3 BerHG Rn 5 ff). Insoweit verweist § 8 Abs 1 S 1 BerHG für alle Beratungspersonen auf die Vorschriften des RVG (§ 8 BerHG Rn 5).










3. Struktur der Kommentierung
3


Entsprechend der Anordnung im Gesetz wird mit der Kommentierung von Satz 1 über die Vergütung aus der Landeskasse begonnen (II., Rn 5 ff), um sodann (in III., Rn 58 ff) die Regelung der Beratungshilfegebühr (Satz 2) zu erörtern.
Der besonderen Bedeutung des Begriffs der Angelegenheit (schon Rn 6) wird in IV. (Rn 64 ff) Rechnung getragen.










4. Gesetzestechnik
4


Zur Gesetzestechnik ist darauf hinzuweisen, dass es außer auf die Vorschriften des RVG auf das Vergütungsverzeichnis (VV) in Anlage 1 (zu § 2 Abs 2) ankommt, welches seinerseits in die Teile 1–7 unterteilt ist, in welchen es wiederum Abschnitte und Unterabschnitte gibt. So befinden sich die Gebührentatbestände für die Beratungshilfe in Teil 2 (Außergerichtliche Tätigkeiten einschließlich der Vertretung im Verwaltungsverfahren), in Abschnitt 5 unter den Nummern 2500–2508. Diese und die Anmerkungen hierzu sind in den Vorbemerkungen abgedruckt.









II. Vergütungsansprüche gegen die Landeskasse, § 44 S 1 RVG
5


Die Beratungsperson erhält für ihre Tätigkeit im Rahmen der BerH eine Vergütung aus der Landeskasse, soweit nicht für die Tätigkeit in Beratungsstellen nach § 3 Abs 1 BerHG besondere Vereinbarungen (dazu Rn 56) getroffen sind.
Dieser Anspruch ist öffentlich-rechtlicher Natur; dennoch besteht kein Mandats- oder Vertragsverhältnis zwischen Land und Beratungsperson. Das zwischen Rechtssuchendem und Beratungsperson bestehende vertragliche Mandatsverhältnis wird nur insoweit modifiziert, als der Gebührenanspruch nach § 44 S 2 RVG auf die Beratungshilfegebühr der Nr 2500 VV in Höhe von 15 € begrenzt wird. Stattdessen erhält die Beratungsperson die gesetzlichen Pauschalgebühren.









1. Anwendungsvoraussetzung: Tätigkeit im Rahmen der BerH
6


Voraussetzung für die Beschränkung der Vergütung auf die gesetzlich festgelegten Pauschalsätze ist, dass zwischen den Beteiligten Klarheit darüber besteht oder hergestellt wird, dass Beratungshilfe geleistet wird (Grunsky NJW 1980, 2048). Der Auftraggeber muss sich als Rechtsuchender iSv § 1 BerHG an die Beratungsperson gewandt und um Beratungshilfe gebeten/ersucht haben (Hartmann § 2500 VV Rn 2).
Allerdings kann sich im Verlauf eines Rechtsgesprächs mit der Beratungsperson „nebenbei“ ergeben, dass der Rechtsuchende die normalen Gebühren nicht zahlen kann und nach einer unentgeltlichen bzw. verbilligten Beratung sucht. Die Beratungsperson ist, wenn sie Anhaltspunkte für das Vorliegen der Voraussetzungen der Beratungshilfe hat, verpflichtet, dem Mandanten deren Inanspruchnahme zu ermöglichen, § 49a BRAO Rn 3.
Die Verletzung dieser Pflicht und stattdessen die Gebührenberechnung nach allgemeinen Vorschriften (Nrn 2300, 2302 VV) kann als Gebührenüberhebung gem § 352 StGB strafbar sein, vgl § 49a BRAO Rn 2; LG Ellwangen NStZ-RR 2004, 366.










2. Gebührentatbestände
7


Das Gesetz sieht für die Tätigkeit der Beratungsperson im Rahmen der BerH drei Gebührentatbestände vor:
	–
	die Beratungsgebühr (Nr 2501–2502 VV, vgl Rn 8 ff),

	–
	die Geschäftsgebühr (Nr 2503–2507 VV, vgl RVG Rn 16 ff),

	–
	die Einigungs- und Erledigungsgebühr (Nr 2508 VV, vgl Rn 28 ff).


Zur Reihenfolge der Darstellung der Gebührentatbestande:
Eine besondere Wichtigkeit haben die Tatbestände für Tätigkeiten, die auf eine außergerichtliche Schuldenbereinigung zielen (Nr 2502, 2504–2507 VV) erlangt. Daher werden sie im Anschluss an die Grundtatbestände von Beratungsgebühr (Nr 2501 VV), Geschäftsgebühr (Nr 2503 VV) und Einigungs- und Erledigungsgebühr (Nr 2508 VV) gesondert besprochen.
Bei niedrigen Gegenstandswerten kann es sein, dass die regelmäßigen Gebühren unter den Festgebühren für die Beratungshilfe liegen. Das ist die unvermeidliche Folge von pauschal festgelegten Gebühren. Es ist kein Rechtsmissbrauch, wenn der RA für die BerH einen höheren Gebührenanspruch geltend macht, als er bei „normaler“ Abrechnung hätte verlangen können (LG Münster JurBüro 1983, 1706; Herget MDR 1984, 529, 531; Mümmler JurBüro 1984, 1125, 1130). Für den nach § 9 BerHG erstattungspflichtigen Gegner bleibt es aber in jedem Fall bei den „regulären“ Gebühren.











a) Beratungsgebühr, Nr 2501 VV von 35 €











aa) Tatbestand
8


Die Gebühr entsteht nach Nr 2501 (1) VV für eine Beratung, wenn diese nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt.
Die Beratung besteht nach der Definition des § 34 Abs 1 S 1 RVG in einem mündlichen oder schriftlichen Rat oder einer Auskunft.















(1) Rat
9


Rat ist die Mitteilung der Meinung der Beratungsperson darüber, wie der Auftraggeber sich in einer bestimmten Lage verhalten soll (BGHZ 7, 371; Schumann MDR 1968, 891; Hartmann 2501 VV, Rn 4; vgl auch § 2 BerHG Rn 5 f). Ein Rat in der Angelegenheit, in der BerH benötigt wird, kann auch ein Abraten von weiteren Schritten sein, Mümmler JurBüro 1980, 1606; Hartmann 2501 VV, Rn 4; Bischof NJW 1981, 898; Hansens JurBüro 1986, 170, 171.
















(2) Auskunft
10


Eine Auskunft ist die unverbindliche Beantwortung von Fragen oder die nicht auf das Verhalten des Rechtsuchenden bezogene Mitteilung von Tatsachen, wie eines Aktenzeichens, AG Saarbrücken AnwBl 1978, 192; einschränkend Hansens JurBüro 1986, 170. Obwohl § 34 Abs 1 S 1 RVG neben dem Rat auch eine Auskunft als Bestandteil der Beratung nennt, ist eine solche in § 2 Abs 1 BerHG nicht ausdrücklich erwähnt. Nach dem Sprachgebrauch des BerHG umfasst der dort verwendete Begriff „Beratung“ auch die Erteilung von „Auskünften“, vgl bei § 1 BerHG Rn 14 f.
















(3) Weitere Voraussetzung: rechtliche Bedeutung
11


Soweit eine Vergütung beantragt wird, muss darauf geachtet werden, dass überhaupt ein gebührenrechtlicher Tatbestand, namentlich die Erteilung von Rat oder Auskunft gegeben ist und es nicht nur zu einer allgemeinen Äußerung über rechtlich unerhebliche Punkte (s § 1 BerHG Rn 15) gekommen ist, was darlegungspflichtig wäre.
Nicht jede Äußerung über rechtlich unerhebliche Punkte kann als gebührenpflichtiger Tatbestand (wegen Rat und Auskunft) angesehen werden. Sofortige (einfache) Auskünfte kann gem § 3 Abs 2 der Rechtspfleger erteilen, gegebenenfalls auch der RA. Als gebührenpflichtige Auskunft der Beratungsperson kann nur eine solche angesehen werden, die rechtlich von Bedeutung ist; vgl R/S-Schneider VV, Teil 2, Rn 4, 107, wonach zutreffend ein Rat ein „juristischer“, zur Anwaltstätigkeit gehörig, sein muss. Nur auf die rechtliche Bedeutung – im Allgemeinen – ist abzuheben. Die Mitteilung eines Aktenzeichens kann eine Auskunft sein. Ob Rat oder Auskunft einen nebensächlichen Punkt betreffen, ist selbstverständlich unschädlich (Hansens § 132 Rn 5; Lindemann/Trenk-Hinterberger § 10 Rn 11; Greißinger Rn 15; B/W-S/G/D Rn 1002 Fn 22). Die Vermittlung eines Bankkredits zB ist keine Anwaltstätigkeit (OLG Frankfurt/M AnwBl 1981, 152).
















(4) Umfang, Schwierigkeit, Bedeutung, Streitwert
12


Umfang, Schwierigkeit oder Bedeutung von Rat oder Auskunft spielen dagegen wegen der Pauschalierung ebenso wie der Streitwert keine Bedeutung.















bb) Abgeltungsbereich: dieselbe Angelegenheit
13


Für den Abgeltungsbereich der Gebühren ist auch bei der Beratungshilfe jeweils der Umfang der Angelegenheit von entscheidender Bedeutung. Gem § 15 Abs 1 RVG gelten die Gebühren grds die gesamte Tätigkeit der Beratungsperson vom Auftrag bis zur Erledigung der Angelegenheit ab. Die Beratungsperson kann also die Gebühren in derselben Angelegenheit nur einmal fordern. Hierzu Rn 64 ff.














cc) Anrechnung nach Nr 2501 (2) VV
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Gem Nr 2501 (2) VV ist die Gebühr auf eine Gebühr für eine sonstige Tätigkeit anzurechnen, die mit der Beratung zusammenhängt.
Die Anrechnung ist nicht nur auf die übrigen Nr 2502–2508 VV, sondern in voller Höhe auch auf die Gebühren für ein anschließendes gerichtliches oder behördliches Verfahren vorzunehmen, soweit auch diese mit der Beratung zusammenhängen (OLG Düsseldorf Rpfleger 1986, 109 = AnwBl 1986, 162; AG Koblenz FamRZ 1998, 1038; Mümmler JurBüro 1980, 1606; 1984, 1773; 1988, 570; Hansens JurBüro 1986, 172; Lindemann/Trenk-Hinterberger § 10 Rn 12; Greißinger Rn 20; Anwkom-RVG-Schneider 2501 VV Rn 10 ff; Hartung/Römermann § 44 Rn 25). Daran hat sich durch die Neuregelung durch das RVG nichts geändert. Zur Durchführung der Anrechnung: N Schneider RVG-B 2005, 73 f.
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Im Ergebnis entfällt also die Gebühr gem Nr 2501 VV immer neben einer solchen gem Nr 2503 VV, sei es, dass sie auf Grund von Nr 2501 (1) VV gar nicht entsteht (sofern die in Nr 2503 oder 2508 VV bezeichneten Tätigkeiten zeitlich mit der Beratung zusammen fallen), sei es, dass sie auf Grund von Nr 2501 (2) VV auf die Gebühr für eine (der Beratung nachfolgende) Tätigkeit gem Nr 2501 (1) VV anzurechnen ist (so auch LG Münster JurBüro 1983, 1534). Sie kann also nur isoliert anfallen (B/W-S/G/D Rn 1003).
Es ist gleichgültig, ob der Rechtsuchende etwa in dem nachfolgenden Rechtsstreit PKH erhält (Anwkom-RVG-Schneider Nr 2501 VV Rn 11).
Die Einigungs- und Erledigungsgebühr (Nr 2508 VV) kann neben derjenigen nach Nr 2501 VV nicht entstehen (Nr 2501 (1), da regelmäßig bei der Anwendbarkeit von Nr 2508 auch Nr 2503 VV gegeben sein wird).
Die Gebührenanrechnung gem Nr 2501 (2) VV bezieht sich nicht auf die Auslagen, (Anwkom-RVG-Schneider 2501 VV Rn 14), so dass etwa die Auslagenpauschale doppelt anfallen kann.













b) Geschäftsgebühr, Nr 2503 VV iHv 85 €











aa) Tatbestand
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Die Gebühr entsteht nach Nr 2503 (1) VV für das Betreiben des Geschäfts einschließlich der Information oder der Mitwirkung bei der Gestaltung eines Vertrages.
Erfasst sind alle Tätigkeiten, die über eine bloße Erteilung von Rat oder Auskunft iSv Nr 2501 VV hinausgehen. Außer den schon im Text genannten Beispielen gehören hierzu schon der Entwurf einer Vertragsurkunde oder auch Tätigkeiten mit Außenwirkungen, wie etwa die Teilnahme an Besprechungen mit dem Gegner oder Dritten (B/W-S/G/D Rn 1004). Eine separate Besprechungsgebühr gibt es nicht mehr.
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Nr 2503 VV setzt aber nicht in jedem Fall Vertretungshandlungen, dh eine Kontaktaufnahme der Beratungsperson mit Dritten voraus. Es genügt (außer dem Einreichen) schon das Fertigen oder Unterzeichnen von Schreiben (Greißinger Rn 21) und sogar das Entwerfen von Urkunden, ja jede über eine bloße Beratung hinausgehende Tätigkeit genügt (R/S-Schneider VV Teil 2 Rn 25, 29).


18


Die Anordnung mündlicher Verhandlungen oder Besprechungen durch ein Gericht und die Durchführung derartiger Besprechungen vor einem Gericht kommen normalerweise im Rahmen der BerH nicht in Betracht, da diese nur für die Wahrnehmung von Rechten außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens gewährt wird. Eine Ausnahme kann für Zeugenvernehmungen gelten, falls BerH zwecks Rechtsbeistand nötig ist (vgl § 1 BerHG Rn 37). Da jedoch der Rechtsbeistand des Zeugen oder Sachverständigen nur diesen zu beraten hat, ist allein maßgeblich, ob eine solche Beratung stattgefunden hat. Im Übrigen ist die Beweisaufnahmegebühr (ehedem § 118 Abs 1 Nr 3 BRAGO) gleichfalls in der Geschäftsgebühr aufgegangen.
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Auch sind Fälle denkbar, in denen sich die BerH vorzeitig erledigt, die Beratungsperson aber Vorbereitungen für beabsichtigten Schriftverkehr, mündliche Verhandlungen usw getroffen hat. Hier kann eine Geschäftsgebühr für das Betreiben des Geschäfts bzw die Information bewilligt werden (G-S/Mayer VV 2500–2508 Rn 34).
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In Angelegenheiten des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts kann gem § 2 Abs 2 S 2 BerHG nur Beratung gewährt werden (vgl § 2 BerHG Rn 16). Daher kann hier keine Geschäftsgebühr verdient werden. Dass hier etwa bei Akteneinsicht durch den RA ausnahmsweise auch die Geschäftsgebühr gem Nr 2503 VV fällig werden kann (so nach früherem Recht: AG Braunschweig StV 1984, 347; NdsRpfl 1984, 174), dürfte der Ratio des Gesetzes widersprechen und auch schon damals widersprochen haben (LG Braunschweig NdsRpfl 1986, 198; LG Frankfurt JurBüro 1986, 732, 733; Mümmler JurBüro 1986, 1310, 1311; Greißinger Rn 25; Anwkom-RVG-Schneider Vor 2.6 VV, Rn 13; teilw abweichend Hansens JurBüro 1986, 169, 175; 1987, 333).














bb) Glaubhaftmachung
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Nach § 2 Abs 1 BerHG besteht BerH grds nur in Beratung und nur, soweit erforderlich, in Vertretung.
Nach § 55 Abs 4, 5 RVG iVm § 104 Abs 2 ZPO sind die Umstände, die den Tatbestand der Einigungs- und Erledigungsgebühr begründen, hinreichend darzulegen und glaubhaft zu machen.
Im Rahmen der Kostenfestsetzung muss nachprüfbar sein, ob der gebührenerhöhende Tatbestand tatsächlich gegeben ist. Hierzu reicht eine bloße, inhaltsleere anwaltliche Versicherung nicht aus.
Zu Unterscheiden sind zunächst – wie im gesamten Prozessrecht üblich – Darlegung und Glaubhaftmachung.















(1) Darlegung
22


Eine hinreichend konkrete Darlegung, was gemacht wurde, ist stets erforderlich. Für die Geschäftsgebühr muss wenigstens stichwortartig dargelegt werden, welche über die bloße Rat- oder Auskunftserteilung hinausgehenden Tätigkeiten entfaltet worden sind. Dies wird zweckmäßigerweise häufig durch eine Beifügung von Schriftsatz-Kopien erfolgen.
















(2) Glaubhaftmachung
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Tatbestände, die über die bloße Beratung hinausgehen, sind von der Beratungsperson im Vergütungsfestsetzungsverfahren darzulegen und glaubhaft zu machen, § 55 Abs 4, 5 RVG, § 104 Abs 2 ZPO entspr (LG Bielefeld Rpfleger 1984, 248; LG Dortmund Rpfleger 1986, 321; Mümmler JurBüro 1980, 1607; Nagel Rpfleger 1982, 212, 214; aA Klinge AnwBl 1981, 166, 167).
Probates Mittel wird dabei häufig die Beifügung von Schriftsatz-Kopien sein. Die Glaubhaftmachung durch eidesstattliche Versicherung reicht normalerweise aus (AG Braunschweig AnwBl 1985, 539; LG Bad Kreuznach AnwBl 1996, 590; Greißinger JurBüro 1984, 1764; NJW 1985, 1671, 1677; van Bühren MDR 1988, 88 aA insoweit LG Göttingen NdsRpfl 1985, 233 = JurBüro 1986, 242, wonach auch die Vorlage der Handakten gefordert werden kann). Für den Nachweis von Auslagen, zB Übersetzungskosten (hierzu LG Hannover JurBüro 1986, 1214) bietet sich die Vorlage von Quittungen oder Rechnungen an; vgl zum Ganzen: Anwkom-RVG-Schnapp § 55 RVG Rn 5 ff, 10, 11.
Die Pflicht zur Glaubhaftmachung gilt mit Ausnahme der Dokumentenpauschale gem Nr 7000 VV, der Postgebührenpauschale gem Nr 7002 VV.















cc) Anrechnung
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Nach Nr 2503 (2) VV sind auch auf die Geschäftsgebühr ggf Anrechnungen vorzunehmen. Zu unterscheiden sind anschließende gerichtliche oder behördliche Verfahren und Verfahren auf Vollstreckbarerklärungen eines Vergleichs.
Die Anrechnung lässt die einmal entstandene Gebühr unberührt; es sind aber in dem bestimmten Umfang die Gebühren für das sich anschließende Verfahren zu kürzen (Hellstab RPfleger 2004, 337, 334).















(1) Nachfolgende gerichtliche oder behördliche Verfahren
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Die Geschäftsgebühr ist auf ein anschließendes gerichtliches oder behördliches Verfahren nach Nr 2503 (2) VV zur Hälfte anzurechnen, also in Höhe von 42,50 €.
Das anschließende Verfahren muss denselben Streit und denselben Gegner betreffen (LG Köln VersR 1975, 73 u Klimke VersR 1975, 291; vgl auch AG Hannover VersR 1979, 43). Zwar mag auch genügen, dass nur ein Teil des Gegenstands der BerH Gegenstand des anschließenden Rechtsstreits wird (Greißinger AnwBl 1989, 577), doch ist mE auch eine Teilidentität nicht ohne weiteres zu erkennen, wenn die BerH die angestrebte Erhöhung der vom Ratsuchenden zu zahlenden Unterhaltsrente betrifft, der Rechtsstreit hingegen deren Herabsetzung (auf Klage des Ratsuchenden) – wie hier: Mümmler JurBüro 1988, 1351; aA AG Aschaffenburg JurBüro 1988, 1351.
Ein gewisser zeitlicher Zusammenhang muss neben dem erforderlichen inneren Zusammenhang bestehen (KG VersR 1976, 642; H Schmidt AnwBl 1975, 41/42; Mümmler JurBüro 1984, 1774; Hansens JurBüro 1986, 179; Greißinger Rn 28; B/W-S/G/D Rn 1005). Ein solcher liegt oftmals vor zwischen vorgerichtlicher Vertretung und anschließender Klage, insbesondere bei PKH-Gewährung oder auch zwischen verwaltungsgerichtlichem Vorverfahren und anschließender Klage (B/W-S/G/D Rn 1005; Hansens Rn 12; aA Vorauflage; SG Hannover NdsRpfl 1999, 48 = JurBüro 1988, 78; VG Oldenburg JurBüro 1990, 853 m abl Anm Mümmler; Greißinger AnwBl 1989, 577). Die Gegenauffassung widerspricht dem eindeutigen Wortlaut der heutigen Regelung.
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Die Postgebührenpauschale ist gleichfalls zur Hälfte anzurechnen (LG Berlin JurBüro 1987, 1869 = Rpfleger 1988, 42; Greißinger AnwBl 1989, 577 mwN). Die Vorschrift kann nicht dadurch umgangen werden, dass die zur Hälfte auf die Gebühr für das anschließende gerichtliche Verfahren anzurechnende Gebühr mit den „Differenzkosten“ statt mit der Gebühr, welche die Beratungsperson aus der Landeskasse erhält, verrechnet wird (LG Berlin AnwBl 1983, 478 = JurBüro 1983, 1060; Göttlich/Mümmler B 9; Hansens JurBüro 1986, 179).
















(2) Vollstreckbarerklärung eines Vergleichs
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Nach Nr 2503 (2) S 2 VV ist die Geschäftsgebühr zu einem Viertel auf die Gebühren für ein Verfahren auf Vollstreckbarerklärung eines Vergleichs (Nr 3100 VV) nach den §§ 796a, 796b und 796c Abs 2 S 2 ZPO anzurechnen, also in Höhe von 21,25 €.
Die Vollstreckbarerklärung eines Anwaltsvergleichs (vgl Nerlich MDR 1997, 416) mit Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung erfolgt normalerweise durch das Gericht; Folge: Keine Beratungshilfe. Die Vollstreckbarerklärung kann aber auch durch einen Notar erfolgen (§ 796c ZPO). Für die Mitwirkung hierbei kann Beratungshilfe fällig werden, da es sich nicht um ein gerichtliches Verfahren handelt.














c) Einigungs- und Erledigungsgebühr nach Nr 2508 VV iHv 150 €











aa) Tatbestand
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Führt die Tätigkeit der Beratungsperson zu einer Einigung oder Erledigung, löst dies nach Nr 2508 VV eine Gebühr iHv 150 € aus.
Bei der Höhe der Gebühr wird nicht mehr zwischen der Einigung und der Erledigung unterschieden. Die Erhöhung der Gebühr auf nun einheitlich 150 € ist fühlbar ausgefallen. Sie kann und soll einen Anreiz dafür bieten, den Rechtsstreit bereits im vorgerichtlichen Raum beizulegen. Das im Gesetz verfolgte Anliegen entspricht den Zielvorstellungen, die seit je mit der Rechtsberatung, namentlich mit der geschichtlich gewachsenen öffentlichen Rechtsberatung verbunden wurden.
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Die für Nr 2508 (1) VV maßgeblichen Begriffsumschreibungen sind in Nr 1000 und 1002 VV enthalten, auf die verwiesen wird. Sie sind hinter § 44 RVG abgedruckt.















(1) Einigungsgebühr
30


Die in Abs 1 S 1 der Anmerkung umgestalteten Voraussetzungen für die Entstehung der Einigungsgebühr sollen die unter Geltung der BRAGO häufigen kostenrechtlichen Auseinandersetzungen über die Frage, ob ein Vergleich im Sinne von § 779 BGB vorliegt, vermeiden. Die neue Fassung stellt sowohl durch die Änderung der Bezeichnung „Vergleichsgebühr“ in „Einigungsgebühr“ wie auch durch die neu formulierten Voraussetzungen klar, dass es nicht mehr auf den Abschluss eines echten Vergleichs ankommt.

















(a) Zum Begriff der Einigung, Nr 1000 (1) VV
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Vielmehr soll es genügen, wenn durch Vertrag der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis beseitigt wird. Wie der Vergleich ist aber auch die „Einigung“ ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis oder die Ungewissheit über die Verwirklichung des Anspruchs (vgl KG Rpfleger 2006, 610) über ein Rechtsverhältnis beseitigt wird. Die Beseitigung von Streit oder Ungewissheit der Parteien durch Vertrag ist aber nicht anders als durch gegenseitiges Nachgeben möglich.
Eine Einigungsgebühr für die Beratungsperson, welche Beratungshilfe leistet, kommt wie bisher nur bei einer außergerichtlichen Einigung, die der Prozessverhütung dient, in Betracht (so schon LG Karlsruhe AnwBl 1975, 442).
Ein vollständiges Anerkenntnis oder vollständiger Verzicht sollen jedoch nicht für den zusätzlichen Anfall einer Einigungsgebühr ausreichen. Diese Einschränkung ist notwendig, damit nicht schon die Erfüllung des geltend gemachten Anspruchs oder der Verzicht auf Weiterverfolgung eines Anspruchs die Gebühr auslösen kann.
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Beispiele:
Als Vergleich ist es zB angesehen worden, was für die „Einigung“ auch genügen dürfte,
	–
	wenn die Parteien sich ohne lange Auseinandersetzungen im Interesse der schnellen gütlichen Einigung auf eine bestimmte Geldsumme verständigen (BGHZ 39, 64; NJW 1962, 637),

	–
	wenn die Parteien sich einem Schiedsgutachten unterwerfen (KG MDR 1979, 592),

	–
	wenn sie für die Dauer des Ehe-Rechtsstreits den Unterhalt bei beiderseitigem Nachgeben regeln (R/S-Fraunholz VV, T. 1, Rn 6),

	–
	wenn auch nur unerheblich nachgegeben wird, zB wegen der Zinsen, Kosten oder wegen Stundung (BGH LM § 252 BGB Nr 18 unter 4 (Ablehnung eines Vergleichs im konkreten Fall; AG Hildesheim AnwBl 1976, 301),


Nicht lediglich ein Erlassvertrag, sondern ein Vergleich ist es,
	–
	wenn der Gläubiger seine Forderung ermäßigt, nachdem der Schuldner sofortige Bezahlung durch Dritten zugesagt hat (LG Augsburg AnwBl 1984, 516).
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Kein Vergleich war zB nach der bisherigen Rspr gegeben,
	–
	wenn der Schuldner nur einen Teil der geforderten Summe zahlt und der Gläubiger vorbehaltlos annimmt (KG MDR 1970, 232; vgl aber OLG Naumburg AGS 2011, 607),

	–
	bei Vereinbarung eines Schiedsgerichts oder bloßer Beschränkung des Streitstoffs (BGH LM § 252 BGB, Nr 18; OLG Köln MDR 1974, 1026),

	–
	bei Abschluss des Vergleichs ohne Gegenleistung; bei bloßem Anerkenntnis (OLG Koblenz JurBüro 1977, 1393),

	–
	bei einer bloßen außergerichtlichen Abstimmung der möglichen Grenzen (OLG Schleswig SchlHA 1980, 167),

	–
	bei vereinbarungslosem tatsächlichem Nachgeben (LG Frankenthal JurBüro 1984, 574),

	–
	bei der Einräumung der Ratenzahlung, wenn der Schuldner weder im Gegenzug sachliche Einwendungen aufgibt noch sonstige Vorteile gewährt (KG Rpfleger 2006, 610; LG Hannover NdsRpfl 1985, 119; weitergehend LG Bielefeld Rpfleger 1989, 376; vgl auch LG Berlin JurBüro 1986, 1846; für Vergleich bei Gewährung von Ratenzahlung in der Zwangsvollstreckung: Greißinger AnwBl 1992, 52 mwN),

	–
	bei schriftlicher Regelung der Scheidungsfolgen, welche bislang nicht streitig waren (LG Frankenthal JurBüro 1987, 870 = Rpfleger 1987, 337; Greißinger AnwBl 1989, 576).


Keine Einigungsgebühr entsteht auch bei der bloßen Aussöhnung von Eheleuten, vgl Rn 40.



















(b) Teilvergleich, Teileinigung
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Auch eine Teilvergleich oder eine Teileinigung genügen, sofern hierdurch die Ungewissheit über einen ausscheidbaren Teil des Rechtsverhältnisses unter gegenseitigem Nachgeben beseitigt wird (R/S-Fraunholz VV T.1, Rn 2, 3).
Da bei der Beratungshilfe eine Festgebühr vorgesehen ist, ist eine Berücksichtigung des Wertes des Vergleichs nicht möglich. Die Einigungsgebühr für eine ganz unwesentliche „Teileinigung“ zu fordern, kann missbräuchlich sein (im Ergebnis ebenso B/W-S/G/D Rn 1026).


















(c) Einigung mit Dritten
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Unerheblich ist, mit wem eine Einigung geschlossen wird, sofern sie nur die Angelegenheit des Rechtsuchenden betrifft und die erforderlichen Merkmale aufweist. Denn bei der BerH steht zunächst keineswegs fest, wer außer dem Rechtsuchenden zu den „Parteien“ gehört. Die besondere Prüfung der „Beteiligung“ eines Vergleichspartners ist daher nicht notwendig (missverstanden bei Lindemann/Trenk-Hinterberger § 10 Rn 22).


















(d) Zur Ursächlichkeit
36


Aus Nr 1000 (2) VV ergibt sich, dass die Mitwirkung der Beratungsperson bei Vertragsverhandlungen genügt. Mitursächlichkeit genügt (LG Aachen JurBüro 1999, 21; wohl auch: Hartmann 2503 VV, Rn 5; Forstmann AnwBl 1982, 182; Mümmler JurBüro 1984, 575, 1139). An die Art und Weise der Mitwirkung werden iÜ keine besonderen Anforderungen gestellt. Die Gebühr entsteht aber dann nicht, wenn die Mitwirkung bei dem Abschluss des Einigungs-Vertrages nicht ursächlich war. Ob die Mitwirkung erforderlich war, spielt keine Rolle (OVG Münster NJW 2011, 3113).
Es reicht irgendeine Tätigkeit aus, die dem Vergleich oder der Erledigung förderlich war (LG Aachen JurBüro 1999, 20, 21; aA Mümmler JurBüro 1983, 1063). Praktisch ist allerdings die vergleichsfördernde Tätigkeit des Rechtsanwalts bei der Beratungshilfe nicht anders zu belegen, als durch Darlegung der Beratungshilfe des Rechtsanwalts, die zu Einigung oder Erledigung geführt hat (vgl LG Berlin JurBüro 1983, 1200 = Rpfleger 1983, 414 mwN).
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Beispiele:
Als ausreichend ist angesehen worden, dass der Rechtsanwalt sich irgendwie durch Beratung, Briefwechsel und dergleichen um das Zustandekommen erfolgreich bemüht hat (OLG München NJW 1958, 1977) oder dass ein Vergleich im Großen und Ganzen mit dem Vergleichsvorschlag des Rechtsanwalts übereinstimmt (OLG Stuttgart AnwBl 1974, 355).
Entschließt sich die Partei, den Vergleich, die Einigung, ohne den Rechtsanwalt abzuschließen, wird die Ursächlichkeit des Bemühens des Rechtsanwalts nicht stets beseitigt, (OLG Celle NdsRpfl 1962, 112).
Ausgeschlossen ist die Ursächlichkeit einer „Mitwirkung“ des Rechtsanwalts jedoch, wenn er den Vergleich erschwert oder von ihm abgeraten hat (OLG Celle NdsRpfl 1967, 88).



















(e) Aufschiebende Bedingung und Widerruf, Nr 1000 (3) VV
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Gem Nr 1000 (3) VV erhält die Beratungsperson bei einem unter einer aufschiebenden Bedingung, zB vormundschaftsgerichtliche Genehmigung, oder unter dem Vorbehalt des Widerrufs geschlossenen Vertrag die Einigungs- u Erledigungsgebühr nach Eintritt der Bedingung oder Eintritt der Unwiderruflichkeit.
Bei Vereinbarung eines echten, zB eines unbefristeten Rücktrittsrechts ist der Streit beendet und die Gebühr entstanden. Der Vorbehalt des Rücktritts kann aber in Wirklichkeit ein Widerrufsrecht beinhalten, so dass die Gebühr erst fällig wird, wenn der Widerruf (Rücktritt) nicht mehr möglich ist, OLG München Rpfleger 1956, 26; OLG Braunschweig Rpfleger 1956, 113.


















(f) Öffentliches Recht, Nr 1000 (4) VV
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Nr 1000 (4) VV erstreckt die Geltung von Nr 1000 (1) und (2) VV auch auf Rechtsverhältnissen des öffentlichen Rechts, soweit über die Ansprüche vertraglich verfügt werden kann. Letzteres versteht sich aber von selbst, vgl auch § 106 VwGO.
Diese Verfügungsbefugnis ist regelmäßig im Bereich der Daseinsvorsorge zu bejahen, (BVerwGE 14, 103), möglich aber auch im Beamtenrecht (BGHZ 17, 61).


















(g) Keine Anwendung in Ehe- und Lebenspartnerschaftssachen
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Nach Nr 1000 (5) VV entsteht die Einigungsgebühr nicht in Ehesachen und in Lebenspartnerschaftssachen iSv § 269 Abs 1 Nr 1 und 2 FamFG. Gleiches gilt in Kindschaftssachen für die Mitwirkung an einer Vereinbarung, über deren Gegenstand nicht vertraglich verfügt werden kann.
Hierin kommt der allgemeine Gedanke zum Ausdruck, dass solche Angelegenheiten einen Vergleich nicht zulassen, welcher auch bei der Beratungshilfe zur Geltung kommt (AG Meppen NdsRpfl 1995, 105; vgl R/S/Fraunholz VV T.1, Rn 5). Dass ein Vergleich über den Unterhalt im Zusammenhang mit einer Ehesache geschlossen werden kann, setzte § 36 Abs 1 S 2 BRAGO voraus. Dass dies auch heute noch gilt, zeigt Nr 1000 (5) S 2 VV.
Soweit diese Regelung bestimmt, dass im Falle insbesondere einer unterhaltsrechtlichen Einigung der Wert dieser Verfahren bei der Berechnung der Gebühr außer Betracht bleibe, begründet lediglich den Rückschluss darauf, dass insoweit eine Einigung möglich sein muss. Der Wortlaut („insbesondere“) von (5) S 2 lässt den Schluss zu, dass auch andere Vereinbarungen über Folgen der Ehe- und Partnerschaftsauflösung zulässig sind (G/S-von Eicken VV 1000 Rn 8).
Das dürfte allerdings für die Vergütung der Beratungshilfe ohne Bedeutung sein, da nach § 16 Nr 4 und 5 RVG jeweils dieselbe Angelegenheit wie die Scheidungssache oder die Partnerschaftsauflösung gegeben ist, mithin ein gerichtliches Verfahren, was Beratungshilfe ausschließt.


















(h) Keine Anwendung im Privatklageverfahren
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Im Privatklageverfahren, für das in Nr 4146 VV eine Einigungsgebühr geregelt wird, worauf die durch Nr 2508 VV in Bezug genommene Nr 1000 (1) S 3 VV gleichfalls verweist, findet eine Vergütung wegen Beratungshilfe bei einer Einigung nicht statt, sofern die Sache gerichtshängig geworden ist.
Auch wird in Strafsachen nach § 2 Abs 2 S 2 BerHG Beratungshilfe allenfalls für außergerichtliche Beratung gewährt, nicht für darüber hinausgehende Leistungen.


















(i) Schiedsrichterliche Verfahren
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Über Nr 2508, 1000 (1) S 2 VV, § 36 RVG kann die Einigungs- und Erledigungsgebühr auch in außergerichtlichen
	–
	schiedsrichterlichen Verfahren nach dem 10. Buch der ZPO und

	–
	Verfahren vor dem Schiedsgericht (§ 104 ArbGG)


wie in einem gerichtlichen Verfahren entstehen. Zu Nr 1 ist in § 36 Abs 2 RVG zusätzlich bestimmt, dass im schiedsrichterlichen Verfahren (nach dem 10. Buch der ZPO) der Rechtsanwalt die Terminsgebühr auch erhält, wenn der Schiedsspruch ohne mündliche Verhandlung erlassen wird.

















(2) Schuldenbereinigung, Nr 2508 (2) VV
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Ferner stellt der Gesetzgeber klar, dass die Einigungs- und Erledigungsgebühr auch für die Mitwirkung bei einer außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf der Grundlage eines Plans (§ 305 Abs 1 Nr 1 InsO) entsteht (Nr 2508 (2) VV.















bb) Erledigungsgebühr, Nr 1002 VV
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Die Gebühr für die Erledigung einer Rechtssache (Nr 2508, 1002 VV) kann nur in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten entstehen, nicht in privatrechtlichen (LG Berlin JurBüro 1986, 731, 732; AG Michelstadt AnwBl 1986, 111; AG Steinfurt JurBüro 1987, 554; LG Offenburg JurBüro 1989, 1110).
Voraussetzung ist nämlich, dass ein Verwaltungsakt entweder beseitigt oder erlassen werden sollte.
Die Gebühr entsteht zum einen, wenn sich die Sache ganz oder teilweise nach Zurücknahme oder Änderung des mit einem Rechtsbehelf angefochtenen Verwaltungsakts erledigt. In der Anmerkung zu Nr 1002 VV S 2 wird nunmehr klargestellt, dass auch genügt, dass sich die Rechtssache durch Erlass eines bisher abgelehnten Verwaltungsakts erledigt. Das war allerdings bislang schon hM (AG Michelstadt AnwBl 1986, 111).















(1) Verwaltungsakt
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Da die BerH nicht für Gerichtsverfahren in Betracht kommt, kommen nur Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde über einen mit einem Rechtsbehelf angefochtenen Verwaltungsakt (zB Widerspruchsverfahren gem §§ 68 ff VwGO; LG Aachen JurBüro 1987, 923) und etwaige Nebenverfahren (zB nach § 80 Abs 4 VwGO) in Frage.
Auch die Teilrücknahme des Verwaltungsakts und Erklärung des Rechtsstreits als erledigt – unter Mitwirkung des RA an Letzterer – können zur Entstehung der Gebühr führen (VG Münster AnwBl 1981, 163).
Im Verwaltungsverfahren, das dem Erlass eines Verwaltungsakts vorausgeht (Verwaltungsverfahren erster Stufe), und im Verfahren zwischen Gleichgeordneten ist keine Erledigungsgebühr möglich, weil hier noch kein Verwaltungsakt vorliegt, bzw nicht ergehen kann.
Eine Rechtssache, deren Gegenstand ein mit einem Rechtsbehelf angefochtener Verwaltungsakt ist, kann auch gegeben sein, falls nicht der Verwaltungsrechtsweg, sondern der ordentliche Rechtsweg gegeben ist. Daher kann eine Erledigungsgebühr nach Nr 2508 VV auch in Verfahren vor den Zivilgerichten entstehen, zB nach § 217 BauGB, §§ 23 ff EGGVG, § 212 BEG, § 63 GWB, § 2 LwVG, § 66 GKG u § 14 KostO (Hartmann 2508 VV Rn 3). Da jedoch BerH nur im außergerichtlichen Bereich zu gewähren ist, kommen für solche nur verwaltungsmäßige Vorschaltverfahren nach Anfechtung des Verwaltungsakts in Betracht. Beispiele für einen solchen Rechtsbehelf im Verwaltungsverfahren stellen etwa § 212 BauGB oder die Fälle des § 24 Abs 2 EGGVG (Die sog Vollstreckungsbeschwerde gem § 21 VollStrO, vgl Böttcher in LR § 24 EGGVG Rn 15, und die Beschwerde gem §§ 25 Abs 2, 39 Abs 3, 55 Abs 2 S 3, 4, 63 Abs 3 S 2 BZRG, Böttcher aaO) dar.
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Beispiele:
Äußerte die Behörde vor der Tätigkeit des Anwalts lediglich Bedenken, den Verwaltungsakt zu erlassen und noch keinen ungünstigen Standpunkt eingenommen, konnte der RA keine Erledigung bewirken (G/S-von-Eicken VV 1002, Rn 6). Erfüllt der Mandant die Auflagen der Behörde (zB Vorlage von Unterlagen) und erreicht die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, hat der RA kein Aufgeben und keine Änderung einer ungünstigen Behördenhaltung u damit keine „Erledigung“ erzielt (LG Berlin JurBüro 1989, 1270). Unterbleibt auf die Eingabe des Rechtsanwalts hin die nur angekündigte Aufhebung der Sozialhilfebewilligung, hat sich eine Verwaltungsangelegenheit nicht durch Zurücknahme oder Änderung eines Verwaltungsakts erledigt. Somit entsteht keine Erledigungsgebühr (AG Marburg JurBüro 1993, 90 m Anm Mümmler).
An der Aufhebung oder Erledigung fehlt es, wenn der angefochtene Verwaltungsakt sich durch die Umstände (zB Aufnahme einer Tätigkeit durch Sozialhilfeempfängerin) erledigt hat (AG Bad Neuenahr-Ahrweiler JurBüro 1996, 379; LG Koblenz JurBüro 1996, 378).
Es ist keine Erledigung, wenn sich die Verwaltungsbehörde lediglich aufschiebend bedingt verpflichtet, dem ursprünglichen Antrag des Rechtsuchenden zu entsprechen und damit den angefochtenen Verwaltungsakt durch einen für den Antragsteller positiven Verwaltungsakt zu ersetzen (LG Braunschweig JurBüro 1985, 398 = NdsRpfl. 1984, 261).
Nimmt die Behörde auf formlose Gegenvorstellungen hin ihren Verwaltungsakt zurück, so entsteht die Erledigungsgebühr nicht (LG Aachen JurBüro 1987, 923), da die Gegenvorstellung kein Rechtsbehelf iSv Nr 1002 VV ist (anders B/W-S/G/D Rn 1006). Das gleiche gilt bei bloßer Weiterleitung des Widerspruchs (LG Göttingen JurBüro 1991, 1094; Greißinger AnwBl 1992, 52).

















(2) (Mit-)Ursächlichkeit
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Die Erledigungsgebühr verlangt eine auf die Erledigung gerichtete Tätigkeit, die zumindest mitursächlich geworden ist. Die oben Rn 37 gemachten Ausführungen gelten entspr; es genügt jede der in Nr 2503 VV bezeichneten Tätigkeiten.
Nicht gefordert werden kann nach der Gesetzeslage ein zusätzliches auf die außergerichtliche Erledigung des Rechtsstreits gerichtetes Tätigwerden des Rechtsanwalts (LG Aachen JurBüro 1999, 20, 21 mwN; AG Delbrück AnwBl 2001, 184). Die Forderung eines zusätzlichen auf die außergerichtliche Erledigung gerichteten Tätigwerden des Rechtsanwalts wurde aus § 24 BRAGO hergeleitet, auf den § 132 Abs 3 BRAGO Bezug nahm. Die Wörter: „Der Rechtsanwalt, der bei der Erledigung mitgewirkt hat“, hatten zu der hM geführt, dass eine bloße Rechtsbesorgung gem §§ 132 Abs 2, 118 BRAGO nicht genüge, sondern dass besondere Erledigungsbemühungen hinzu kommen müssten.
In der Neuregelung der Erledigungsgebühr in Nr 1002, 2508 VV ist das Erfordernis der Mitwirkung des Rechtsanwalts bei der Erledigung zwar enthalten, aber für die Notwendigkeit eines zusätzlichen auf die außergerichtliche Erledigung gerichteten Tätigwerdens des Rechtsanwalts bietet das geltende Recht keine Anhaltspunkte (vgl B/W-S/G/D Rn 1006); an die Ursächlichkeit der Mitwirkung der Beratungsperson für die Erledigung sind hier keine ungewöhnlichen Anforderungen zu stellen.















cc) Einigungs- und Erledigungsgebühr neben anderen Gebühren
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Die Gebühr gem Nr 2508 VV entsteht entspr dem mit ihr verfolgten Zweck ggf neben weiteren Festgebühren. Das ist durch den Gesetzgeber in Nr 2508 (2), 1000 Vorb 1 ausdrücklich klargestellt worden („gesonderte“ Gebühr), vgl BT-Drucks 12/6962 S 109 zu Nr 45, Buchst c; B/W-S/G/D Rn 1007; Anwkom-RVG-Schneider 2508 VV, Rn 3.














dd) Glaubhaftmachung
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Nach § 55 Abs 4, 5 RVG iVm § 104 Abs 2 ZPO sind die Umstände, die den Tatbestand der Einigungs- und Erledigungsgebühr begründen, hinreichend darzulegen und glaubhaft zu machen. Es gelten die oben zu Rn 21–23 gemachten Ausführungen entspr.
Mehr noch als im Rahmen der Geschäftsgebühr muss im Rahmen der Kostenfestsetzung nachprüfbar sein, ob der gebührenerhöhende Einigungs- bzw Erledigungs-Tatbestand tatsächlich gegeben ist. Hierzu reicht eine bloße, inhaltsleere anwaltliche Versicherung nicht aus.
Es steht der Beratungsperson aber frei, sofern er sich „wenigstens stichwortartige Darlegungen“ über seine Tätigkeit ersparen will und sonstige Bedenken im Einzelfall nicht bestehen, eine Abschrift des Vergleichs oder der Einigung von sich aus mit vorzulegen.
Bei der Geltendmachung von Gebührenansprüchen im Klagewege müssten ohnehin alle klagebegründenden Tatsachen substantiiert vorgetragen werden (LG Köln AnwBl 1982, 83, 84).













d) Schuldenbereinigung
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Die Beratungstätigkeit und das Betreiben des Geschäfts mit dem Ziel einer außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf der Grundlage eines Plans (§ 305 Abs 1 Nr 1 InsO) führen in den Fällen der Nummern 2502, 2504, 2505, 2506 und 2507 VV zu einer merklichen Anhebung der Gebühren.
Beratungshilfe vor einem Verbraucherinsolvenzverfahren (vgl § 1 BerHG Rn 28, 116 ff) ist möglich und erwünscht, weshalb in Nr 2502 VV eine Verdoppelung der pauschalen Beratungshilfegebühren vorgesehen ist (AG Köln Rpfleger 1999, 497).
Danach sind folgende Gebühren möglich:
		–
	Bei bloßer Beratung über die Möglichkeiten einer Schuldenbereinigung im angestrebten Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiungsverfahren:
bei darüber hinausgehender, aber erfolgloser Geschäftsbesorgung


	70 €,

		–
	bei bis zu 5 Gläubigern (Nr 2504 VV)


	270 €,

		–
	bei 6–10 Gläubigern (Nr 2505 VV)


	405 €,

		–
	bei 11–15 Gläubigern (Nr 2506 VV)


	540 €,

		–
	bei mehr als 15 Gläubigern (Nr 2507 VV)


	675 €,

	jeweils zzgl Auslagenersatz und Umsatzsteuer,
	 

		–
	bei Zustandekommen des Schuldenbereinigungsplans als Vergleich (Einigung) zusätzlich


	150 €;


vgl zum Ganzen: Vallender MDR 1999, 599; FuchsBayer Rpfleger 2000, 2; NdsAGInsO § 5 Abs 2; Enders JurBüro 2002, 169 f.













aa) Erhöhte Beratungsgebühr
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Die Einordnung von Nr 2502 VV nach Nr 2501 VV bot sich im Gesetzgebungsverfahren an, weil es sich hier gleichfalls um eine Beratungsgebühr handelt, was sich auch aus der Nennung der Nr 2501 in Nr 2502 VV ergibt.














bb) Erhöhte Geschäftsgebühr
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Die Nrn 2504–2507 VV sind hingegen Geschäftsgebühren, weshalb auch jeweils auf die Nr 2503 VV Bezug genommen wird. Zu der Grundlage eines Plans, dh jeweils einer zusammenfassenden Gesamtdarstellung: LG Hannover JurBüro 2007, 251.














cc) Einigungsgebühr
53


Zusätzlich kann die Beratungsperson im Fall einer außergerichtlichen Einigung auf Grundlage eines Plans mit den Gläubigern eine Einigungsgebühr nach Nr 2508 verdienen (vgl schon Rn 48).














dd) Keine Erfolgsabhängigkeit
54


Die Vergütung ist nicht erfolgsabhängig. Dafür geben die Gebührenregelungen nichts her (AG Köln RPfleger 1999, 497).














ee) Vergütung nur für Anwälte
55


Die Verbraucherinsolvenzberatung stellt ihrem Wesen nach Beratungshilfe dar, welche gem § 44 nur einer Beratungsperson vergütet werden kann. Andere Stellen sind „andere Möglichkeiten für eine Hilfe“ iSv § 1 Abs 1 Nr 2 BerHG. Ihnen kann schon deshalb keine Vergütung gewährt werden. Die Beratungshilfe Gewährenden sind abschließend in § 3 BerHG aufgezählt (LG Landau NZI 2005, 639 f; OLG Düsseldorf Rpfleger 2006, H. 5, II; S 328; aA noch: AG Landau Rpfleger 2005, 369; AG Ratingen Rpfleger 2005, 547). § 3 Abs 1 BerHG kann nicht im Wege der Analogie ausgedehnt werden auf Stellen, die iSv § 305 Abs 1 Nr 1 InsO als für Verbraucherinsolvenzberatung geeignet anerkannt sind (OLG Düsseldorf Rpfleger 2006, 328). Gegen die Beschränkung der Gewährung von BerH auf Rechtsanwälte und Rechtsbeistände, die Mitglied einer Rechtsanwaltskammer sind, bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken, BVerfG B v 4.12.2006 – 1 BvR 1198/06 = Rpfleger 2007, 329 f.













e) Tätigkeit in Beratungsstellen
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Auch für die oben (Rn 1) erwähnte Tätigkeit in anwaltlichen Beratungsstellen (§ 3 Abs 1 BerHG) kann die Vergütungsregelung gem RVG Bedeutung erlangen, aber nur subsidiär, sofern nicht abweichende Vereinbarungen zwischen dem Träger der Beratungsstelle und der Landesjustizverwaltung getroffen worden sind.
Die Vereinbarung zwischen dem Träger der Beratungsstelle, zB einem Anwaltsverein, und der Landesjustizverwaltung kann eine Entschädigung der beratenden Rechtsanwälte nach ihrem Zeitaufwand zum Inhalt haben; Beispiel: Nr 2 der Bekanntmachung des BayStMindJ v 15.12.1980, Bay JMBl 81, 9.
Im Übrigen gilt der Anspruchsübergang gem § 9 S 2 BerHG auch für einen in einer Beratungsstelle tätigen Rechtsanwalt, dh, wird ein Anspruchsgegner erstattungspflichtig, geht der Anspruch auf den Rechtsanwalt, nicht auf die Beratungsstelle, über. Was der Rechtsanwalt so erlangt, wird nicht auf seine Vergütung angerechnet; denn die erhält er von der Beratungsstelle, nicht von der Landeskasse, was für die Anrechnung erforderlich wäre (zust. Greißinger § 9 Rn 9).
Hinzuweisen ist auf die Möglichkeit der Gewährung von Beratungshilfe durch das Amtsgericht in einfachen Fällen gem § 3 Abs 2 BerHG, welche Vergütungsansprüche nach § 44 ausschließt. Außerdem sind die abweichenden Regelungen in den Stadtstaaten gem § 12 BerHG zu beachten.












f) Verjährung des Vergütungsanspruchs der Beratungsperson
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Die Verjährungsfrist beträgt gem § 195 BGB 3 Jahre (regelmäßige Verjährungsfrist). Für den Fristbeginn kommt es auf den Eintritt der Fälligkeit der Forderung an (§§ 198, 201 BGB; maßgeblich ist der Ablauf des Jahres, in dem die Fälligkeit eintritt). Die Fälligkeit der Vergütung ist nach § 8 Abs 1 S 1 RVG (so auch schon § 16 S 1 BRAGO) gegeben, wenn der Auftrag erledigt oder die Angelegenheit beendet ist. Das ist der Fall, wenn die Beratungshilfe und eventuell die nachträgliche Bewilligung gem § 4 Abs 2 S 4 BerHG beendet bzw erledigt sind.










III. Beratungshilfegebühr gem Satz 2







1. Regelungsinhalt
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§ 44 S 2 regelt die Beratungshilfegebühr, welche früher in § 8 Abs 1 BerHG enthalten war. Die Gebühr steht der Beratungsperson neben den Gebühren aus der Landeskasse zu (B/W-S/G/D Rn 994).
Im Gesetz wird ausdrücklich auf Nr 2500 VV verwiesen. Danach schuldet der Rechtsuchende (als verbleibender Rest seiner Vergütungspflicht, vgl Rn 1) die Gebühr der Beratungsperson. Dies war notwendig, weil das Vergütungsverzeichnis an sich nur die Vergütung „aus der Landeskasse“ regelt.










2. Tatbestandsvoraussetzungen
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Die Gebühr entsteht, sobald von der Beratungsperson überhaupt eine Leistung erbracht worden ist, während es auf deren Umfang bei der Pauschalgebühr gem § 44 S 2 nicht ankommt (Hartmann VV 2500 Rn 3; Nöcker Rpfleger 1981, 3).
Die Beratungsperson ist im Streitfalle dafür beweispflichtig, dass eine Beratung stattgefunden hat (Hansens JurBüro 1986, 347). Andererseits muss der Ratsuchende rechtzeitig auf seine finanziellen Verhältnisse hinweisen, will er verhindern, wegen der Vergütung einer Beratung nach allgemeinen Vorschriften in Anspruch genommen zu werden (vgl dazu: AG Mainz AnwBl 1984, 516, ferner: § 8 BerHG Rn 8, § 4 BerHG Rn 14). Ist die Situation zweifelhaft geblieben, schuldet der Ratsuchende nur die Beratungshilfegebühr gem Nr 2500 VV (Hartmann VV 2500 Rn 2).
Es ist denkbar, dass die Beratungsperson infolge beruflicher Veränderung seine Praxis alsbald aufgeben wird und trotzdem Fälle der Beratungshilfe annimmt, die er voraussehbar nicht zum Abschluss bringen kann, ohne wenigstens einen entspr Hinweis zu geben (BGH NJW 1957, 1152; Nürnberg Rpfleger 1956, 266). Auch verschuldeter Entzug der Zulassung nach Beginn der Beratungshilfe kann als schuldhaftes Verhalten zu beurteilen sein (vgl R/S-Schmahl § 54 RVG Rn 2; G/S–v Eicken § 54 RVG Rn 17, 18).
Entsprechend § 54 RVG wird dann dem Ratsuchenden das Recht zustehen, die Zahlung der Beratungshilfegebühr zu verweigern, und das auch dann, wenn es (noch) nicht zur Zuziehung eines anderen Rechtsanwalts gekommen ist; Einzelheiten vgl § 54 RVG Rn 4.
Lehnt die Beratungsperson die Beratungshilfe ab, weil ihrer Auffassung nach deren Voraussetzungen nicht gegeben sind, kann sie auch nicht die Gebühr des § 44 iVm Nr 2500 VV verlangen; anders wohl: Klein JurBüro 2001, 176 unter 3b bb)). Eine Unterredung über die Beratungshilfe mit negativem Ausgang ist regelmäßig nur eine Vorbesprechung über Möglichkeiten der Beratungshilfe und sollte, wenn in der Sache keine Auskunft erteilt werden konnte, auch keine Beratungsgebühr gem § 34 RVG auslösen.










3. Höhe der Beratungshilfegebühr
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In Nr 2500 VV wird die Beratungshilfegebühr auf 15 € festgesetzt. Dieser Betrag umfasst zugleich die Umsatzsteuer, Nr 7008 VV gilt nicht (N Schneider MDR 2004, 494; Kamps Rpfleger 2006, 484). Bei derzeit 19 % USt verbleiben noch 12,61 € netto.
Die Beratungsperson kann vom Rechtssuchenden keinen Auslagenersatz verlangen, da dies nach Nr 2500 VV Anm S 1 ausdrücklich ausgeschlossen ist.
Vereinbarungen zwischen Mandant und Beratungsperson über zusätzliche oder andere Gebühren sind gem § 8 BerHG nichtig (vgl § 8 BerHG Rn 2, auch zu Ausnahmen).
Es findet keine Festsetzung der Gebühr gem § 11 RVG statt, da diese nicht zu der „gesetzlichen Vergütung“ im Sinne von § 11 Abs 1 RVG zählt (AG Mainz Rpfleger 1985, 324; Anwkom-RVG-Schneider VV 2500 Rn 5). Es empfiehlt sich also Vorkasse.










4. Mehrere Angelegenheiten, mehrere Rechtssuchende
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Bei Beratungshilfe in mehreren Angelegenheiten entsteht die Gebühr gemäß Nr 2500 VV mehrfach (Anwkom-RVG-Schneider VV 2500 Rn 2). Soweit B/W-S/G/D (Rn 995) darauf abstellen, dass in Nr 2500 VV auf die Gewährung der BerH und nicht die Angelegenheit abgestellt werde, findet dies im Wortlaut von § 44 S 2 und Nr 2500 VV keine Stütze. Es gelten die allgemeinen Abgrenzungskriterien (Rn 64 ff).
Beratungshilfe für mehrere Rechtsuchende in einer Angelegenheit soll nicht der Regelung des § 7 Abs 1 RVG unterliegen (so Anwkom-RVG-Schneider VV 2500 Rn 3; B/W-S/G/D Rn 995), weil (was an sich richtig ist) die Beratungshilfegebühr gem § 44, Nr 2500 VV nicht zu den Ansprüchen auf Vergütung aus der Landeskasse gehöre.
Es liegen aber keine Gründe vor, die hier der entspr Anwendung von § 7 Abs 1 RVG entgegenstehen, wonach die Beratungsperson, der in derselben Angelegenheit für mehrere Auftraggeber tätig wird, die „Gebühren“ nur einmal erhält. Dass die Beratungshilfegebühr in einer Angelegenheit (vgl § 16 RVG) nur einmal entstehen kann, liegt auf der Hand. Die Rspr hat in zahlreichen Fällen bejaht, dass mehrere Personen mit einer Angelegenheit befasst sein können (vgl Rn 71). Demgemäß wird nur eine Beratungshilfegebühr fällig. Wenn es zB um Rechtsfragen betreffend eine Familienwohnung geht, kann es für die Höhe der Beratungshilfegebühr keinen Unterschied machen, ob der Mann oder die Frau oder beide vorsprechen. Es erscheint sinnwidrig, dass bei einer Angelegenheit die Gebühr des § 44 S 2 iVm Nr 2500 VV bei mehreren Rechtsuchenden erhoben werden soll, so dass eventuell auf diese Weise eine übliche Beratungsgebühr gem § 34 RVG (Mindestgebühr gem § 13 Abs 2: 15 €) überschritten werden könnte. Das passt nicht zum Charakter einer „Schutzgebühr“ (R/S-Schneider Vor § 44 Rn 15).
Konsequenterweise müssen dann aber im Wege einer Gesamtanalogie für weitere Auftraggeber Zuschläge von je 0,3 einer Gebühr bis zu höchstens zwei Gebühren (vgl Nr 1008 VV) entstehen.










5. Möglichkeit des Erlasses durch die Beratungsperson
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Nach § 44 S 2 RVG wird die Beratungsperson ermächtigt, die Gebühr zu erlassen.
Dies wird in der Gesetzesbegründung dahin konkretisiert, dass die Beratungsperson die Gebühr „nach den Verhältnissen“ des Beratungshilfesuchenden erlassen kann. Der Erlass kommt insbesondere bei Sozialhilfeempfängern, Kleinrentnern und Wehrpflichtigen in Betracht (Greißinger NJW 1985, 1671, 1676).
Der Erlass oder Nichterlass steht im freien Ermessen der Beratungsperson und ist einer gerichtlichen Prüfung nicht zugänglich (B/W-S/G/D Rn 997). Die Beratungsperson braucht bei der Frage, ob sie die Gebühr verlangen oder erlassen will, nicht kleinlich zu sein; der Erlass trifft nur sie; er geht unstreitig allein zu ihren Lasten, Klinge AnwBl 1981, 166.
Neuerdings sieht § 4 RVG ausdrücklich die Möglichkeit eines Verzichts auf die Vergütung vor.










6. Verjährung des Vergütungsanspruchs der Beratungsperson
63


Zur Verjährung gelten die obigen Ausführungen zur Verjährung der Ansprüche ggü der Staatskasse entspr (Rn 57).









IV. Zum Begriff „derselben Angelegenheit“
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Für den Abgeltungsbereich der Gebühren ist auch bei der Beratungshilfe jeweils der Umfang der Angelegenheit von entscheidender Bedeutung. Besonderes Gewicht hat diese Frage dadurch, dass es wegen der wertunabhängigen Pauschalgebühren keine Erhöhung der Gebühr über den Gegenstandswert gibt (G/S-Mayer VV Nr 2500–2508 Rn 27).
Zur Bestimmung des Begriffs der Angelegenheit ist auf §§ 15 ff RVG zurückzugreifen, da es eine eigenständige Regelung im BerHG nicht gibt (OLG Schleswig AGS 2013, 301 ff; OLG Hamm FamRZ 2011, 1685 f).
Gem § 15 Abs 1 RVG entgelten die Gebühren grds die gesamte Tätigkeit des Rechtsanwalts vom Auftrag bis zur Erledigung der Angelegenheit. Der Rechtsanwalt kann also die Gebühren in derselben Angelegenheit nur einmal fordern, § 15 Abs 2 S 1 RVG.
Mehrere Gebührenforderungen wegen Beratungshilfe für einen Mandanten können nur gestellt werden, wenn es sich um mehrere Angelegenheiten handelt.
Mehrere Angelegenheiten können auch bei mehreren Auftraggebern vorliegen.
Nach Auffassung des BVerfG (AGS 2002, 273) spricht aus verfassungsrechtlicher Sicht einiges dafür, bei der Frage, ob eine oder mehrere Angelegenheiten vorliegen, eine gewisse Großzügigkeit an den Tag zu legen, um den Rechtsanwalt, der in der Beratungshilfe ohnehin zu niedrigen Gebühren tätig wird, nicht unnötig zu belasten. Indes sei hier darauf hingewiesen, dass das BVerfG (aaO) eine strengere Auslegung nicht für verfassungswidrig gehalten hat.
Wenn sich aufgrund geänderter Rspr zur Frage der Zahl der Angelegenheiten gesonderte Vergütungsansprüche „ergeben“, ist in den Grenzen der Verjährung (Rn 63) die Nachliquidation zulässig (OLG Köln NJW-RR 2011, 1294; Hellstab Rpfleger 2012, 186, 192).









1. Dieselbe oder mehrere Angelegenheit(en) bei einem Auftraggeber
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Von derselben Angelegenheit kann gesprochen werden, wenn für das gesamte zu besorgende Geschäft
	a)
	
ein einheitlicher Auftrag vorliegt,

	b)
	
der Rechtsanwalt bei der Verfolgung mehrerer Ansprüche den gleichen Rahmen einhält (Gleichartigkeit des Verfahrens) und

	c)
	
zwischen den einzelnen Ansprüchen ein innerer Zusammenhang besteht, (OLG Schleswig AGS 2013, 301 ff; OLG Hamm FamRZ 2011, 1685 f; Hansens JurBüro 1987, 23, 25 mN),


mithin ein einheitlicher Beratungsvorgang vorliegt.
Eine Angelegenheit kann auch mehrere Gegenstände umfassen, was schon § 22 Abs 1 RVG zeigt. Der Begriff der Angelegenheit ist daher weiter.











a) Einheitlicher Auftrag
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Problematisch im Rahmen der BerH ist häufig, dass anfangs noch undeutlich ist, worum es „in der Angelegenheit“ überhaupt geht oder gehen könnte. Häufig wird BerH zu einem Zeitpunkt in Anspruch genommen, in dem die Anspruchsverfolgung noch in weiter Ferne liegt. Dann ist der Auftrag auszulegen.
Daher kann der Auftrag auch nacheinander beauftragte „Teilabschnitte“ umfassen, wenn die Teile denn gemeinsam behandelt werden sollen. So liegt etwa eine Angelegenheit vor, wenn zunächst die Kündigung einer Mietwohnung und anschließend die Vertretung im Räumungsprozess erfolgte (Madert AGS 2001, 146; aA Schneider MDR 2000, 685; weitere Beispiele Rn 81).












b) Gleicher Rahmen
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Ein gleicher Rahmen liegt vor, wenn der Anwalt mit der Geltendmachung unterschiedlicher Forderungen gegenüber demselben Schuldner beauftragt wird. Hilfsüberlegung kann dabei sein, ob die Bearbeitung in einem Schreiben an einen Gegner möglich ist.
So können in einem Schreiben zwei Bescheide derselben Behörde angefochten werden oder in einem Schreiben Ansprüche auf Schadenersatz und Schmerzensgeld oder aus Kaufvertrag und Werkvertrag (vgl G-S/Madert § 15 RVG Rn 8).












c) Innerer Zusammenhang
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Ein innerer Zusammenhang liegt dann vor, wenn verschiedene Beratungsgegenstände einem einheitlichen Lebenssachverhalt entspringen (B/W-S/G/D Rn 1015 weisen zu Recht darauf hin, dass das Verständnis des Lebenssachverhalts nicht zu eng sein darf, weil es sonst zu der – etwa von § 22 Abs 1 RVG – nicht gewollten Reduktion auf den Gegenstandsbegriff käme).
Zu beachten ist, dass die genannten Voraussetzungen kumulativ vorliegen müssen.











2. Ein oder mehrere Berechtigungsscheine
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Irrelevant für die Beurteilung, ob gebührenrechtlich eine oder mehrere Angelegenheiten vorliegen, ist der Umstand, ob ein oder mehrere Berechtigungsscheine ausgegeben wurden (OLG Köln RPfleger 2010, 522; OLG Düsseldorf Rpfleger 2013, 212).










3. Typische Fallgruppen
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Abgrenzungsfragen stellen sich vor allem in folgenden Fallkonstellationen:
	a)
	
Auftreten mehrerer Personen als Rechtsuchende,

	b)
	
Auftreten mehrerer Personen als Antragsgegner,

	c)
	
Zusammentreffen mehrerer Ansprüche oder Anspruchsgrundlagen aus mehr oder weniger unterschiedlichen Rechtsbereichen.













a) Mehrere Auftraggeber auf Aktivseite











aa) Beispiele für eine Angelegenheit
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Ganz überwiegend wird eine Angelegenheit angenommen, wenn es sich um mehrere Personen einer Familie handelt (Kammeier Rpfleger 1998, 504), zB:
	–
	Eheleute können, sofern es sich um eine einzige Angelegenheit handelt, nur einen Berechtigungsschein erhalten (AG Mönchengladbach JurBüro 1982, 1670 m zust Anm Mümmler; LG Wuppertal JurBüro 1985, 142b);

	–
	Beratung über Unterhalt für die Ehefrau und die Kinder sowie in einem weiteren Fall; darüber hinaus über die Besuchsrechtsregelung für die Kinder: Eine Angelegenheit (LG Kleve JurBüro 1986, 734; 1987, 77). Die Regelung des § 16 Nr 4 RVG, wonach eine Scheidungssache und die Folgesachen dieselbe Angelegenheit sind, bestätigt die Rechtsprechung zu dieser Frage;

	–
	Geltendmachung des Unterhalts für Ehefrau und Kinder: Eine Angelegenheit, auch bei Erteilung von zwei Berechtigungsscheinen, LG Dortmund Rpfleger 1985, 78 = JurBüro 1985, 1034 m zust Anm Mümmler = AnwBl 1985, 334 m abl Anm Schmidt, zust Anm Hansens JurBüro 1986, 1, 10, 11 = AnwBl 1985, 597 m abl Anm Klimke; LG Kiel JurBüro 1996, 544 m Anm Döring; vgl auch: AG Bayreuth FamRZ 2005, 737; AG Hannover JurBüro 2006, 138; aA (eine Angelegenheit und mehrere Gegenstände, die aber irrig wie mehrere Angelegenheiten behandelt werden): LG Frankenthal JurBüro 1993, 348 m abl Anm Mümmler; OLG Hamm FamRZ 2005, 532 (2 verschiedene Angelegenheiten der Beratung);

	–
	Unterhaltsansprüche mehrerer Kinder gegen den Vater: Eine Angelegenheit; LG Bayreuth JurBüro 1990, 1274 m zust Anm Mümmler; AG Geldern JurBüro 1996, 545; aA AG Detmold Rpfleger 1994, 29 (mehrere Gegenstände – einzelfallbezogen; es waren unterschiedliche tatsächliche und rechtliche Voraussetzungen zu prüfen);

	–
	Klärung von Erziehungsgeld für 2 Kinder vor der Erziehungsgeldkasse des Versorgungsamts; einheitlicher Auftrag; eine Angelegenheit, LG Münster Rpfleger 2000, 220;

	–
	Widerspruch gegen einheitlichen Sozialhilfebescheid für 5 Personen einer Familie; eine Angelegenheit, LG Koblenz JurBüro 1997, 33; AnwBl 1998, 54 m abl Anm Kammeier Rpfleger 1998, 504;

	–
	Vertretung mehrerer Personen einer Familie im Verwaltungsverfahren über Asylrecht, wenn sich die Rechte der minderjährigen Kinder allein aus dem Recht des wegen eigener Verfolgung Asylberechtigten ergeben (Familienasyl, § 26 Abs 2 AsylVfG): Eine Angelegenheit; LG Berlin Rpfleger 1996, 464, 466 (Rechtsprechungsänderung); Kammeier Rpfleger 1998, 504; LG Osnabrück NdsRpfl 1998, 239 – Familienasyl, eine Angelegenheit; NdsRpfl 2000, 42 = JurBüro 2000, 140 (gleichartiges Verfahren bei sog Gruppenverfolgung), m zust Anm Wedel, eine Angelegenheit; NdsRpfl 1999, 171 (Ausfluss von Art 6 Abs 1 GG); JurBüro 1999, 248 m Anm Enders. Das RVG ändert daran nichts, regelt nur in § 30 RVG den Gegenstandswert in gerichtlichen Verfahren und in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes nach dem Asylverfahrensgesetz.


Das RVG enthält unterschiedliche Regelungen für den Fall mehrerer Auftraggeber, zB – in § 22 RVG: Festlegung der Wertobergrenzen,
	–
	in Nr 1008 VV: Gebührenerhöhung durch mehrere Auftraggeber,

	–
	in § 30 RVG: Erhöhung des Gegenstandswerts im Klageverfahren oder im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes bei Streitigkeiten nach dem Asylverfahrensgesetz pro Person,

	–
	in § 31 RVG zur Regelung des Gegenstandswerts in gerichtlichen Verfahren nach dem Spruchverfahrensgesetz, in dessen Abs 2 Nr 1008 VV abbedungen wird.


Diese Beispiele betreffen alle den Fall des Vorliegens einer Angelegenheit. Ob eine solche anzunehmen ist oder nicht, entscheidet sich nach allgemeinen Grundsätzen unter Beachtung von § 16 RVG, wo nach der Gesetzesbegründung nur die „zumindest zweifelhaften“ Fälle geregelt werden sollten.
Liegt nur eine Angelegenheit vor, obwohl mehrere Auftraggeber den Auftrag erteilt haben, entstehen die Gebühren gem § 7 RVG nur einmal, vgl aber § 7 Abs 2 RVG zur Dokumentenpauschale, oben Rn 15.
In Nr 1008 VV wird die Regelung des § 6 Abs 1 S 2 BRAGO fortgeführt, wonach jeder Auftraggeber in derselben Angelegenheit die Gebühr um 30 % bei Festgebühren erhöht, was aber bei weiteren Auftraggebern nicht zu Erhöhungen über das Doppelte der Gebühr führen darf (Nr 1008 (3) VV; zur Berechnung vgl N Schneider Rpfleger 2003, 407 ff). Diese Erhöhung ist aber nur bei der Verfahrens- oder Geschäftsgebühr, also nicht bei der Beratungsgebühr möglich, oben Rn 61.














bb) Beispiele für mehrere Angelegenheiten
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Abgesehen von den Fällen des § 26 AsylVfG und ähnlichen Fallgestaltungen wird die gleichzeitige Beratung mehrerer Asylbewerber nicht als eine Angelegenheit angesehen, dh, es gibt so viele Angelegenheiten wie Personen: LG Berlin AnwBl 1984, 105; AG Köln AnwBl 1985, 335; AG Aachen AnwBl 1986, 345; LG Lüneburg NdsRpfl 1988, 140 = JurBüro 1988, 1332.
Mehrere Gegenstände sind bei der Vertretung mehrerer Personen, auch einer Familie, aus eigenem Recht im Verwaltungsverfahren über das Asylrecht anzunehmen: LG Berlin JurBüro 1984, 239, zust Mümmler in der Anm Hansens JurBüro 1986, 1, 6; AG Lüdenscheid AnwBl 1987, 342; LG Lüneburg JurBüro 1988, 1332; LG Stade JurBüro 1998, 196; vgl Hansens JurBüro 1987, 329, 330; Greißinger AnwBl 1989, 577.
Ein Verwaltungsverfahren als Vorverfahren zu einem Gerichtsverfahren stellt nach § 17 Nr 1 RVG eine „verschiedene Angelegenheit“ im Sinne dieser Vorschrift dar.
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Beispiele dafür, dass Beratungshilfe für mehrere Personen trotz zufälliger aber nicht ausreichend gleicher Interessenlage nicht eine einzige Angelegenheit darstellen, sind weiter:
	–
	Die getrennte Beratung mehrerer Opfer einer Schlägerei, LG Bonn JurBüro 1985, 713 m Anm Mümmler;

	–
	die Beratung von 93 Mandanten zwecks Ausbildungsförderung, LG Berlin AnwBl 1985, 109, jeweils mehrere Gegenstände. Das gilt auch bei

	–
	Geltendmachung von Kindesunterhalt und des zivilrechtlichen Ehrenschutzes der Mutter; im Prozess gegen den Kindesvater entfiel allerdings Beratungshilfe, AG Kelheim JurBüro 2000, 368.















b) Auftreten mehrerer Personen als Antrags- bzw. Anspruchsgegner











aa) Beispiele für mehrere Angelegenheiten:
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Sind mehrere Personen Anspruchs- oder Antragsgegner, werden überwiegend mehrere Angelegenheiten angenommen;
	–
	Gläubiger wendet sich gleichzeitig aber einzeln an mehrere Schuldner, LG Stade AnwBl 1987, 198;

	–
	das Begehren des Antragstellers richtet sich gegen mehrere Mitglieder einer Familie als „Störer“; LG Bayreuth JurBüro 1984, 1047; aA Mümmler in der Anm; Hansens JurBüro 1986, 1,8.

	–
	Auch wenn zur Durchführung einer Sanierung die Gläubiger einzeln angesprochen und verschieden behandelt werden sollen, wurden mehrere Angelegenheiten angenommen, AG Stuttgart AnwBl 1986, 415; Greißinger AnwBl 1989, 577.

	–
	Mehrere Angelegenheiten auch, wenn Auseinandersetzungen mit den Gläubigern gesondert erfolgten, mit einzelnen Besprechungen und unterschiedlichen Ergebnissen, BGH Rpfleger 2005, 629; Döser AnwBl 1989, 664, 665.

	–
	Abmahnung mehrerer Schuldner wegen vermeintlicher Urheberrechtsverletzung durch Download im Internet (zu großzügig bei gleichlautenden Schreiben: LG Kaiserlautern 1 T 3/11, juris).
















bb) Beispiel für eine Angelegenheit: Schuldenbereinigung im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens
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Zu beachten ist aber, das bei anstehendem Insolvenzverfahren mit Nr 2504–2507 VV besondere Gebührentatbestände (dazu Rn 50 ff) geschaffen wurden, so dass es sich dann bei einem Sanierungsversuch um eine Angelegenheit handelt (Enders JurBüro 2000, 337, 340). Vgl zu Sanierungsversuche mit weitgehend identischen Schreiben an verschiedene Gläubiger zwecks Schuldenbereinigung auf Grund einheitlichen Auftrags an den Rechtsanwalt (eine Angelegenheit) auch LG Wuppertal JurBüro 1988, 335 mwN; LG Bielefeld Rpfleger 1989, 375; AG Duisburg-Ruhrort m Anm Mock AGS 06, 85; BGH Rpfleger 2005, 629: Lediglich Verwendung von Rundschreiben.
Von einer Angelegenheit wurde selbst bei unterschiedlichen Tilgungsvereinbarungen bei ansonsten weitgehender Identität des Inhalts der Schreiben ausgegangen: AG Bayreuth JurBüro 1991, 543; LG Berlin AnwBl 2001, 694; krit Geißinger AnwBl 1992, 53, Fn 51. Diese Rspr hat die hM, wonach es sich bei dem Versuch der Schuldenregulierung mit mehreren Gläubigern um eine Angelegenheit handelt, eingeleitet (Vallender MDR 1999, 599, Fn 12; vgl Nr 2502 ua VV; B/W-S/G/D Rn 1025; Enders JurBüro 2000, 341).













c) Mehrere Anspruchsgrundlagen oder Ansprüche aus unterschiedlichen Rechtsbereichen
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Treffen mögliche Anspruchsgrundlagen verschiedener Art zusammen, ist die Rechtsprechung eher unübersichtlich; gewisse Tendenzen lassen sich aber auch hier erkennen:













aa) Beispiele in familienrechtlichen Angelegenheiten
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	–
	Beim Zusammentreffen von Getrenntleben, Ehescheidung und Folgesachen, bzw damit zusammenhängender Familienrechtsfragen ist die Beurteilung umstritten.
Zum Teil wird vertreten, dass der bei Trennung und Scheidung auftretende Beratungs- und Regelungsbedarf in verschiedenen Bereichen gebührenrechtlich lediglich als eine einzige Angelegenheit zu bewerten sei, weil es sich um einen einheitlichen Lebensvorgang handle, welcher die hieraus resultierenden Gegenstände, zu denen eine Regelung bzw Beratung erforderlich ist, zu einer Angelegenheit verbindet (OLG München MDR 1988, 330; OLG Nürnberg FamRZ 2005, 740 ff; derweil haben Senate beide Gerichte derweil diese Position aufgegeben, vgl OLG München JurBüro 2015, 352; OLG Nürnberg NJW 2011, 3108).
Die gegenteilige Auffassung nimmt prinzipiell für jeden Beratungsgegenstand, welcher im Zusammenhang mit einer Scheidung oder der Trennung steht, gebührenrechtlich eine gesonderte Angelegenheit an und erkennt jeweils gesonderte Gebühren für erteilte Beratungshilfe an (OLG Düsseldorf FamRZ 2009, 1244; OLG Dresden 20 WF 1311/10, juris; OLG Frankfurt FamRZ 2010, 230 – vgl nunmehr aber OLG Frankfurt JurBüro 2015, 354).
Beide Ansätze sind zu schematisch. Richtig dürfte wohl zwischen der Scheidung und den zugehörigen Folgesachen einerseits und Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Trennung andererseits zu differenzieren sein. Dabei ist für die Beurteilung auf den konkreten Lebenssachverhalt abzustellen (KG RVGreport 2010, 141; OLG Brandenburg MDR 2009, 1417; OLG Rostock NJW Spezial 2011, 92; OLG Nürnberg NJW 2011, 3108; OLG München JurBüro 2015, 352).
Die Annahme nur einer gebührenrechtlichen Angelegenheit kann auch nicht auf § 16 Nr 4 RVG gestützt werden. Diese Vorschrift betrifft nur das gerichtliche Verbundverfahren, nicht die außergerichtliche Beratung, bei welcher bereits begrifflich eine Verbundsache nicht vorliegen kann. Auch eine analoge Anwendung kommt wegen der unterschiedlichen Sachlage nicht in Betracht (OLG Nürnberg NJW 2011, 3108 mwN).
Die zweite Auffassung, nach der die Beratung zu jedem Gegenstand, zu dem Beratungsbedarf im Zusammenhang mit einer Trennung und Scheidung anfällt, stets eine eigene Gebühr auslöst, geht zu weit. Diese Meinung berücksichtigt nicht, dass zwischen den einzelnen Beratungsgegenständen, welche im Zusammenhang mit einer Trennung und Scheidung auftauchen können, häufig ein enger zeitlicher und sachlicher Zusammenhang besteht, weshalb aus allgemein gebührenrechtlichen Gesichtspunkten von dem Vorliegen einer einheitlichen Angelegenheit auszugehen ist.
Die vorzugswürdige Ansicht lässt es zu, unter Berücksichtigung des inneren Zusammenhangs der unterschiedlichen Lebenssachverhalte sachgerecht zu bündeln, etwa der
	–
	Scheidung als solcher,

	–
	den Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem persönlichen Verhältnis zu den Kindern (Personensorge, Umgangsrecht, wobei eine Angelegenheit auch vorliegt, wenn mehrere Kinder betroffen sind),

	–
	den Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Ehewohnung und dem Hausrat sowie

	–
	den finanziellen Auswirkungen von Trennung und Scheidung (Unterhaltsansprüche, Güterrecht und Vermögensauseinandersetzung), vgl OLG Nürnberg NJW 2011, 3108; OLG Celle NJW 2011, 3109 f; OLG Stuttgart FamRZ 2013, 726 f; OLG Schleswig AGS 2013, 301 f.
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	–
	Kommen neben der Ehescheidung und Folgesachen Ansprüche außerhalb des Ehe- und Familienrechts in Betracht, zB Sozialhilfeansprüche, wurden nur Ehescheidung und Folgesachen als eine Angelegenheit, Beratungshilfe für Sozialhilfe hingegen als besonderer Gegenstand bewertet (LG Kleve JurBüro 1987, 332; so auch: Hansens JurBüro 1987, 332; Greißinger AnwBl 1989, 576; LG Düsseldorf JurBüro 2007, 377). Mehrere Angelegenheiten sind es auch, wenn neben der Beratung in Trennungs- und Scheidungsfolgesachen über Fragen des Gesamtschuldnerausgleichs beraten wird (AG Wetzlar Rpfleger 2006, 477 f).
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Bei Zusammentreffen eher familienrechtlicher Fragen mit anders gearteten Tatbeständen werden mehrere Angelegenheiten angenommen, so
	–
	bei Unterhaltsansprüchen und Verlangen des Unterlassens von Schlägen: LG Münster Rpfleger 1990, 78; Greißinger AnwBl 1992, 53;

	–
	bei Verlangen von Kindesunterhalt und zivilrechtlichem Ehrenschutz der Mutter, AG Kelheim JurBüro 2000, 368 = FamRZ 2000, 1589 (mehrere Gegenstände);

	–
	bei Geltendmachung von Trennungsunterhalt und Erstattung von Stromkosten (OLG Köln B v 11.5.2010 – 17 W 47/10).
















bb) Beispiele in Arbeitsrechtsangelegenheiten
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Beim Zusammentreffen von rechtserheblichen Tatbeständen kann es von Bedeutung sein, ob ein übergreifendes Rechtsverhältnis die einzelnen Gegenstände gewissermaßen verbindet, zB bei Arbeitsverhältnissen und deren Auflösung (vgl dazu Enders JurBüro 2000, 337, 338, 340; B/W-S/G/D Rn 1020).
	–
	Sind die Kündigung des Arbeitsvertrages und sich daraus ergebende Ansprüche auf Krankengeld und Arbeitslosengeld Gegenstand der Beratungshilfe, wurde von einer Angelegenheit ausgegangen (AG Würzburg JurBüro 1982, 101 m zust Anm Mümmler; ferner Hansens JurBüro 1986, 1, 10, der differenziert zwischen Raterteilung und Vertretung und im Ergebnis 2 Gebühren nach (jetzt) VV Nr 2503 zugestanden hätte);

	–
	Drei Schreiben für einen Arbeitnehmer wegen Arbeitslosenhilfe, Sozialversicherung und an den Arbeitgeber wegen restlicher Ausbildungsvergütung wurden als eine Angelegenheit angesehen (LG Koblenz Rpfleger 1996, 116; aA Enders JurBüro 2000, 340);

	–
	Zwei Beratungen aus Anlass der Aufhebung desselben Arbeitsverhältnisses waren eine Angelegenheit: AG Koblenz MDR 1999, 826;

	–
	Eine Angelegenheit wurde bei Beratungshilfe gegen die Ablehnung von Arbeitslosenhilfe und die Rückforderung von Arbeitslosengeld in zwei Bescheiden gesehen, AG Mainz Rpfleger 1990, 213; Greißinger AnwBl 1992, 53;

	–
	die Anfechtungen eines Bewilligungsbescheids für Arbeitslosengeld und eines alsbaldigen Änderungsbescheids sind gleichfalls eine Angelegenheit, AG Osnabrück JurBüro 1986, 870; zust Hansens JurBüro 1987, 331.
















cc) Angelegenheiten aus dem Mietvertragsrecht
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Mietvertragsrecht und diesem zuzuordnende Streitigkeiten begründen nach der Rechtsprechung die Annahme einer Angelegenheit.
	–
	Streit um die Nebenkostenabrechnung und eine überzahlte Monatsmiete waren eine Angelegenheit (LG Darmstadt JurBüro 1985, 556, zust Hansens JurBüro 1986, 1, 8);

	–
	Zeitgleicher Streit um Nebenkostenabrechnung für mehrere Jahre (auch wenn zwei Briefe geschrieben werden, OLG Köln MDR 2010, 474, 475);

	–
	Beendigung eines Mietverhältnisses und Zahlungsansprüche: LG Darmstadt JurBüro 1988, 1164;

	–
	Kehrwoche, Nebenkosten, Mietkaution waren eine Beratungshilfeangelegenheit (LG Stuttgart JurBüro 1986, 1519 m krit Anm Hohnheiser-Mack, Most; zust Mümmler JurBüro 1986, 1522, 1523);

	–
	Kündigung und Verlangen von Mieterhöhung bzgl desselben Mietvertrags sind eine Angelegenheit, LG Koblenz JurBüro 1995, 201; zust Greißinger AnwBl 1996, 611; aA Enders JurBüro 2000, 337, 340, aber zu Unrecht; der „innere Zusammenhang“ von Kündigung und Mieterhöhungsverlangen liegt auf der Hand).
















dd) Asylangelegenheiten (ohne Familienasyl)
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Asylverfahren – ohne Familienasyl, s insoweit oben Rn 71. Die Angelegenheiten eines Asylsuchenden erscheinen überwiegend als eine gesonderte Angelegenheit (vgl Enders JurBüro 2000, 339; B/W-S/G/D Rn 102; Anwkom-RVG- Schneider Vor 2501 ff VV Rn 33), zB:
	–
	allgemeine Beratung und Gestattung der Wohnungnahme bei der Schwester, AG Kulmbach JurBüro 1986, 1215; Greißinger AnwBl 1989, 577; aA dh, für mehrere Gegenstände bei vergleichbarer Fallgestaltung Finke JurBüro 1999, 231;

	–
	Vertretung des Asylbewerbers im Asylverfahren und im Verfahren zur Abwendung aufenthaltsbeendender Maßnahmen der Ausländerbehörde, AG Köln bei Hansens JurBüro 1986, 641, 644; AG Bielefeld Rpfleger 1991, 116; Greißinger AnwBl 1992, 53; aA (für mehrere Gegenstände bei gleicher Fallgestaltung): AG Marburg bei Hansens JurBüro 1987, 330, 331. – Dagegen: Beratung des Asylsuchenden und Petition zwecks Aussetzung der Abschiebung: Eine Angelegenheit AG Steinfurt Rpfleger 1994, 305.


Im Übrigen ist zu der Behandlung Asylsuchender anzumerken: Muss ein Asylsuchender zur persönlichen Anhörung zu dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge reisen, kann er sich dort von einem weiteren RA vertreten lassen, ohne dass es sich um dieselbe Angelegenheit handelt, in der bereits BerH in Anspruch genommen wurde (LG Göttingen NdsRpfl 1985, 73; zust Hansens JurBüro 1986, 1, 6, 7). Zur Notwendigkeit der Vertretung vor diesem Amt vgl AG Bad Schwartau JurBüro 1997, 35.














ee) Sonstige Rechtsgebiete
83


Jeweils mehrere Gegenstände aus sonstigen Rechtsgebieten:
Bei Sozialhilfe für eine Person begründet es eine Angelegenheit, wenn mehrere an dieselbe Person gerichtete Bescheide angefochten werden sollen (AG Osnabrück NdsRpfl 1988, 176; LG Göttingen JurBüro 2002, 251).
Werden aus Anlass der Unterbringung in einem Altenheim Schreiben an die Telekom und die GEZ gerichtet, wurde von einer Beratungshilfeangelegenheit ausgegangen (AG Koblenz Rpfleger 1999, 30 = FamRZ 1999, 1462).
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Es verbleiben die Fälle, in denen die Kriterien für die Bejahung nur einer Angelegenheit, vgl Rn 65, nicht ersichtlich waren:
Beratung des Erbschaftsbesitzers über Auskunftsverlangen und Erbschaftsausschlagung – Zwei Angelegenheiten, LG Kleve JurBüro 1986, 734.
Obdachloser sucht Wohnung bei der Stadt und will alte Schadensersatzansprüche derselben abwenden – zwei Gegenstände, LG Bayreuth JurBüro 1989, 1675; Greißinger AnwBl 1992, 53.
Auch das Zusammentreffen von einer Strafanzeige wegen Körperverletzung und Schadensersatzansprüchen wurde, da verschiedene gerichtliche Verfahren gegeben wären, als zwei Gegenstände behandelt, AG Bielefeld unveröff B v 30.12.1999 – 40 II (BH) 730/99.
Mietstreitigkeiten und anderweitige Schadensersatzansprüche können, wie in der Literatur erörtert wurde, auch bei gleichzeitiger Beratung ohne „inneren Zusammenhang“ und mithin mehrere Gegenstände sein, Nagel Rpfleger 1982, 212, 213, differenzierend Hansens JurBüro 1986, 1, 9.












4. Mehrfache Beratung: Zeitliche Grenze des § 15 Abs 5 RVG gilt entspr
85


Diese Regelung kann unbillig sein, wenn nach Erledigung des ersten Auftrags nach geraumer Zeit eine weitere Anfrage in derselben Angelegenheit folgt. Der Rechtsanwalt muss sich dann erneut einarbeiten, ohne weitere Vergütung verlangen zu können. Daher bestimmt § 15 Abs 5 S 2 RVG, dass die weitere Tätigkeit als neue Angelegenheit gilt, wenn der frühere Auftrag seit mehr als zwei Kalenderjahren erledigt ist; dann entfallen auch die „in diesem Gesetz“ bestimmten Anrechnungen von Gebühren. Die Berechnung nach Kalenderjahren geschieht in der Weise, dass von dem Tage X der ersten Beratungshilfe zwei Jahre weiter gegangen wird, und zwar bis zum Ende (31. Dezember) dieses Jahres (GS-Madert RVG, § 15, Rn 103).
Es kann notwendig sein, eine Angelegenheit in mehreren unmittelbar aufeinanderfolgenden Besprechungen zu behandeln, Mümmler JurBüro 1980, 1606. Sollte hingegen nach einer oder mehreren Besprechungen die BerH abgeschlossen sein, und wünscht der Ratsuchende geraume Zeit später oder auf Grund neuerer Umstände erneut Beratungshilfe, so kommt eine weitere gebührenpflichtige Beratung in Betracht (Greißinger JurBüro 1984, 1763; NJW 1985, 1671, 1676; Hansens JurBüro 1986, 171; Beispiel bei Enders JurBüro 2005, 294, wo aber nicht ersichtlich ist, dass die beiden Sorgerechtsregelungen derartige Unterschiede aufwiesen, dass sie als zwei Angelegenheiten zu behandeln sind; ist das nicht der Fall, gilt § 15 Abs 5 S 2 RVG), vorausgesetzt, das Begehren ist nicht mutwillig iSv § 1 Abs 1 Nr 3 BerHG. Wird nach Gewährung von BerH eine Umgangsregelung mit dem Kindesvater hinsichtlich der gemeinsamen Tochter erreicht, welche ein Jahr und acht Monate funktioniert, und dann von dem Vater unter Einschaltung eines Rechtsanwalts in Zweifel gezogen, kann die Mutter erneut BerH beantragen, worin Mutwilligkeit nicht zu erkennen ist, AG Chemnitz JurBüro 2006, 379.









V. Prüfungsumfang im Gebührenfestsetzungsverfahren
86


Es bestehen keine grds Bedenken dagegen, im Gebührenfestsetzungsverfahren gem § 55 Abs 4 RVG zu überprüfen, wie viele Angelegenheiten vorgelegen haben, vgl § 55 Rn 7.
Eine Bindung des Urkundsbeamten an die Anzahl der erteilten Berechtigungsscheine gibt es nicht, wie hier: OLG Köln MDR 2010, 474; LG Dortmund JurBüro 1985, 100 m zust Anm Mümmler; LG Bonn JurBüro 1985, 713 m zust Anm Mümmler; LG Wuppertal JurBüro 1985, 1426; AG Braunschweig NdsRpfl. 1986, 7; LG Stuttgart JurBüro 1986, 1519; LG Hannover NdsRpfl 1987, 256; LG Kleve JurBüro 1987, 75; LG Münster JurBüro 1990, 333 unter Aufgabe v. JurBüro 1983, 1893; OLG München JurBüro 1988, 593, 594; LG Münster Rpfleger 2000, 281; Mümmler JurBüro 1983, 1894, 1895; 1990, 578; Hansens JurBüro 1986, 1, 12–14; 1987, 23, 24; Greißinger JurBüro 1984, 1764; AnwBl 1989, 577; 1992, 54; Lindemann/Trenk-Hinterberger § 6 Rn 9; Hartung/Römermann § 44 Rn 22; aA OLG Oldenburg VesR 2010, 688, 689; LG Köln MDR 1985, 944 (m abl Anm Herget) = JurBüro 1985, 1423 (m abl Anm Mümmler); Hohnheiser-Mack/Most JurBüro 1986, 1522; Hansens JurBüro 1987, 338, 339; LG Berlin Rpfleger 1988, 489 unter unzutreffender Berufung auf Lindemann/Trenk-Hinterberger § 6 Rn 9.





Anmerkungen
[1]
 Anmerkung zu Nr 1000 (Einigungsgebühr):
(1) Die Gebühr entsteht für die Mitwirkung beim Abschluss eines Vertrags, durch den
	1.
	der Streit oder die Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis beseitigt wird oder

	2.
	die Erfüllung des Anspruchs bei gleichzeitigem vorläufigem Verzicht auf die gerichtliche Geltendmachung und, wenn bereits ein zur Zwangsvollstreckung geeigneter Titel vorliegt, bei gleichzeitigem vorläufigem Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen geregelt wird (Zahlungsvereinbarung).


Die Gebühr entsteht nicht, wenn sich der Vertrag ausschließlich auf ein Anerkenntnis oder einen Verzicht beschränkt. Im Privatklageverfahren ist Nummer 4147 anzuwenden.
(2) Die Gebühr entsteht auch für die Mitwirkung bei Vertragsverhandlungen, es sei denn, dass diese für den Abschluss des Vertrags im Sinne des Absatzes 1 nicht ursächlich war.
(3) Für die Mitwirkung bei einem unter einer aufschiebenden Bedingung oder unter dem Vorbehalt des Widerrufs geschlossenen Vertrag entsteht die Gebühr, wenn die Bedingung eingetreten ist oder der Vertrag nicht mehr widerrufen werden kann.
(4) Soweit über die Ansprüche vertraglich verfügt werden kann, gelten die Absätze 1 und 2 auch bei Rechtsverhältnissen des öffentlichen Rechts.
(5) Die Gebühr entsteht nicht in Ehesachen und in Lebenspartnerschaftssachen (§ 269 Abs. 1 Nr. 1 und 2 FamFG). 2Wird ein Vertrag, insbesondere über den Unterhalt, im Hinblick auf die in Satz 1 genannten Verfahren geschlossen, bleibt der Wert dieser Verfahren bei der Berechnung der Gebühr außer Betracht. 3In Kindschaftssachen ist Absatz 1 Satz 1 und 2 auch für die Mitwirkung an einer Vereinbarung, über deren Gegenstand nicht vertraglich verfügt werden kann, entsprechend anzuwenden.


[2]
 Anmerkung zu Nr 1002 (Erledigungsgebühr):
Die Gebühr entsteht, wenn sich eine Rechtssache ganz oder teilweise nach Aufhebung oder Änderung des mit einem Rechtsbehelf angefochtenen Verwaltungsakts durch die anwaltliche Mitwirkung erledigt. Das Gleiche gilt, wenn sich eine Rechtssache ganz oder teilweise durch Erlass eines bisher abgelehnten Verwaltungsakts erledigt.


Kapitel IV Rechtsanwaltsvergütungsgesetz › Abschnitt 8 Beigeordneter oder bestellter Rechtsanwalt, Beratungshilfe › § 45 Vergütungsanspruch des beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts






§ 45 Vergütungsanspruch des beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts
(1) Der im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnete oder nach § 57 oder § 58 der Zivilprozessordnung zum Prozesspfleger bestellte Rechtsanwalt erhält, soweit in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, die gesetzliche Vergütung in Verfahren vor Gerichten des Bundes aus der Bundeskasse, in Verfahren vor Gerichten eines Landes aus der Landeskasse.
(2) Der Rechtsanwalt, der nach § 138 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, auch in Verbindung mit § 270 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, nach § 109 Absatz 3 oder § 119a Absatz 6 des Strafvollzugsgesetzes beigeordnet oder nach § 67a Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung bestellt ist, kann eine Vergütung aus der Landeskasse verlangen, wenn der zur Zahlung Verpflichtete (§ 39 oder § 40) mit der Zahlung der Vergütung im Verzug ist.
(3) 1Ist der Rechtsanwalt sonst gerichtlich bestellt oder beigeordnet worden, erhält er die Vergütung aus der Landeskasse, wenn ein Gericht des Landes den Rechtsanwalt bestellt oder beigeordnet hat, im Übrigen aus der Bundeskasse. 2Hat zuerst ein Gericht des Bundes und sodann ein Gericht des Landes den Rechtsanwalt bestellt oder beigeordnet, zahlt die Bundeskasse die Vergütung, die der Rechtsanwalt während der Dauer der Bestellung oder Beiordnung durch das Gericht des Bundes verdient hat, die Landeskasse die dem Rechtsanwalt darüber hinaus zustehende Vergütung. 3Dies gilt entsprechend, wenn zuerst ein Gericht des Landes und sodann ein Gericht des Bundes den Rechtsanwalt bestellt oder beigeordnet hat.
(4), (5) [(...)]
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I. Allgemeines
1


Abs 1 gewährt dem nach §§ 121 ff ZPO bzw § 78 FamFG beigeordneten oder nach § 57 oder § 58 ZPO dem Beklagten als Vertreter bestellten Anwalt einen unmittelbaren Vergütungsanspruch gegen die Staatskasse. Damit wird der Schuldner bestimmt: Handelt es sich um ein Verfahren vor einem Bundesgericht, ist Schuldnerin die Bundeskasse, sonst die Landeskasse. Der nach § 11a ArbGG beigeordnete Anwalt wird im Gegensatz zu der früheren Regelung in § 121 BRAGO nicht mehr besonders genannt, weil er nach § 12 RVG dem im Wege des PKH beigeordneten Anwalt gleichgestellt ist. Zusätzlich sind als Prozesspfleger in den Fällen der §§ 57, 58 ZPO bestellte Rechtsanwälte in die Regelung aufgenommen worden. Damit sollen schwierige Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Vergütung des Prozesspflegers vermieden werden. Die Regelung stellt nicht auf Verzug ab, weil entweder kein gesetzlicher Vertreter vorhanden oder der Vertretene noch nicht als neuer Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist.
§ 45 regelt nur den Gebührenanspruch des Anwalts ab dem Zeitpunkt der Bewilligung, aber nicht, wer in welcher Höhe und nach welchem Wert die im Bewilligungs- oder Aufhebungsverfahren anfallenden Kosten zu tragen hat (vgl Rn 10).
Die Höhe der Vergütung ist in einem dem Gesetz als Anlage 1 (zu § 2 Abs 2) beigefügten tabellarischen Vergütungsverzeichnis geregelt.








II. Rechtsnatur
2


Der Anspruch richtet sich gegen die Staatskasse (Abs 3). Er ist öffentlich-rechtlicher Natur (OLG München NJW 1970, 765; OLG Frankfurt JurBüro 1988, 1010; KG JurBüro 1987, 1805). Es besteht zwischen Anwalt und Staat kein Vertragsverhältnis. Der Anspruch kann nur nach § 55 RVG geltend gemacht werden. Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen.








III. Voraussetzungen







1. Vergütung nur für Rechtsanwalt
3


Der Anspruch steht grds nur einem zur Anwaltschaft zugelassenen Rechtsanwalt zu (vgl bei § 121 ZPO Rn 16 f). Ausländische Anwälte können, jedenfalls soweit sie nicht nach dem Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) deutschen Rechtsanwälten gleichgestellt sind, nicht gem § 121 ZPO beigeordnet werden (OVG Berlin-Bbg OVG 2 M 49.11, juris).
Lässt sich der Anwalt durch seinen allgemeinen Vertreter (§ 5 RVG) vertreten, entsteht der Vergütungsanspruch grds nur für den beigeordneten Anwalt (Hartmann § 5 RVG Rn 3; aA OLG Köln JurBüro 1995, 203).
Eine Ausnahme gilt für den nach § 121 Abs 3 ZPO, § 78 Abs 3 FamFG zur Wahrnehmung eines Termins zur Beweisaufnahme vor einem ersuchten Richter oder zur Vermittlung des Verkehrs mit dem Prozessbevollmächtigten beigeordneten Anwalt, der einen eigenen Anspruch hat. Wegen der Beiordnung eines Beweisaufnahme- oder Verkehrsanwalts nach § 121 Abs 3 ZPO vgl dort Rn 55 ff.
Wird der Rechtsanwalt iÜ nicht durch eine der in § 5 RVG genannten Personen vertreten, so erhält er aus der Staatskasse keine Vergütung (LAG Ba-Wü JurBüo 1995, 585; LG Mainz JurBüro 1997, 249; OLG Oldenburg NdsRpfl 1998, 5 für Assessor; OLG Stuttgart JurBüro 1996, 79 für nicht zur Ausbildung zugewiesenen Referendar).
Wird ein Rechtsanwalt beigeordnet und erteilt die Partei der Sozietät Prozessvollmacht, so ist darauf zu achten, dass ein bestimmter Anwalt beigeordnet wird. Unabhängig davon ist die Vergütung aus der Staatskasse nur einmal zu zahlen, auch wenn teilweise ein Sozius des beigeordneten Rechtsanwalts tätig geworden ist (OLG Frankfurt MDR 1988, 874 = JurBüro 1989, 235). Dies folgt auch aus § 1 Abs 1 S 3 RVG, wonach alle für den Zusammenschluss von Anwälten gesetzlich vorgesehenen Gesellschaftsformen mit eigener Rechtspersönlichkeit den Rechtsanwälten gleichgestellt sind.
Für Steuerberater, die im finanzgerichtlichen Prozess gem § 142 Abs 2 FGO beigeordnet sind, gelten die §§ 45 ff RVG über § 46 StBGebVO entspr.
Ist entgegen § 121 Abs 2 ZPO ein Rechtsbeistand, ein Hochschullehrer oder ein sonstiger Nichtanwalt beigeordnet worden, kann ein Vergütungsanspruch nicht bestehen (aA bzgl Rechtsbeiständen G-S/Müller-Rabe Rn 10).










2. Gerichtliche Beiordnung
4


Weitere Voraussetzung ist die gerichtliche Beiordnung im Wege der PKH.
Diese wird im Regelfall nach § 121 ZPO bzw § 78 FamFG oder nach entspr Vorschriften anderer Verfahrensordnungen (zB § 11a ArbGG, § 166 VwGO, § 73a SGG, § 142 FGO) geschehen. Dass in Abs 1 die VKH nicht ausdrücklich genannt wird, ist wohl ein Redaktionsversehen. Jedenfalls ist der nach § 78 FamFG beigeordnete Anwalt wie ein nach § 121 ZPO im Wege der PKH beigeordneter zu vergüten. Man kann dies auch aus § 76 Abs 1 FamFG ableiten. Jedenfalls sind im 8. Abschnitt alle Vorschriften zusammengefasst, die Regelungen über die aus der Staatskasse an beigeordnete oder gerichtlich bestellte Rechtsanwälte zu zahlende Vergütung betreffen.
Deshalb gelten die §§ 121 ff ZPO auch für den nach § 141 StPO beigeordneten Pflichtverteidiger des Angeklagten sowie die beigeordneten Beistände des Nebenklägers (§ 397a StPO), des nebenklageberechtigten Verletzten (§ 406g StPO) und den Zeugenbeistand (§ 68b StPO).
Zu den Wirkungen einer unzulässigen Zulassung der Nebenklage und Beiordnung eines RA mit PKH vgl OLG Schleswig SchlHA 1997, 75 = JurBüro 1997, 417. Zur Wirkung der Beiordnung auf die Rechtsbeziehung des Anwalts zur Partei vgl § 121 ZPO Rn 16 ff. Danach setzt der Anspruch neben der Beiordnung ein Mandatsverhältnis oder die Vornahme unaufschiebbarer Handlungen in Geschäftsführung ohne Auftrag voraus. Hierbei ist insbesondere an unaufschiebbare Handlungen etwa zur Wahrung von Fristen und an Maßnahmen zu denken, die der Feststellung dienen, ob eilige Handlungen geboten sind (etwa Akteneinsicht).
Über den Umfang der Beiordnung siehe § 122 ZPO Rn 17 und die Kommentierung zu § 48 RVG. Maßgeblich ist der Beiordnungsbeschluss: Wurde einem von mehreren Beklagten uneingeschränkt PKH bewilligt und die Bewilligung und Beiordnung eines Rechtsanwalts nicht auf die Erhöhungsgebühr nach Nr 1008 RVG-VV beschränkt, so sind dem beigeordneten Anwalt die Verfahrensgebühr (ohne Erhöhung nach Nr 1008 RVG-VV), die Terminsgebühr und die Einigungsgebühr zzgl Auslagen und Umsatzsteuer aus der Staatskasse zu erstatten (OLG Karlsruhe AGS 2013, 20 f).
Wird ein Versorgungsausgleichsverfahren in Übergangsfällen wiederaufgenommen(vgl BGH FamRZ 2011, 635), muss nicht nur erneut VKH bewilligt, sondern ausdrücklich auch eine Beiordnung des Anwalts erfolgen, soll ein Anspruch auf Vergütung aus der Staatskasse bestehen (OLG Brandenburg RVGreport 2012, 317).
Eine Auswechselung des beigeordneten RA kommt ohne Entschlagungsgrund nur dann in Betracht, wenn beide Anwälte teilweise auf ihre Gebühren verzichten, so dass insgesamt der Gebührentatbestand nur einmal entsteht. Wird ohne Entschlagungsgrund und ohne Verzichtserklärung ein neuer Anwalt beigeordnet, so entsteht dessen Vergütungsanspruch uneingeschränkt (OLG Celle NdsRPfl 1990, 155; OLG Karlsruhe JurBüro 1991, 80; OLG Oldenburg JurBüro 1995, 137; aA OLG Bremen JurBüro 1993, 51). Auch der Anspruch des bisher beigeordneten Anwalts auf Vergütung seiner bereits entstandenen, aber noch nicht fälligen Gebühren wird nicht beseitigt (OLG Zweibrücken NJW-RR 1999, 436 = JurBüro 1998, 649). Der beigeordnete RA kann durch Erklärung gegenüber dem Prozessgericht auf seinen bereits entstandenen Vergütungsanspruch gegenüber der Staatskasse wirksam verzichten, um die Beiordnung eines anderen, von der Partei bevorzugten Anwalts zu ermöglichen, obwohl die Voraussetzungen des § 54 nicht erfüllt sind (OLG Stuttgart Die Justiz 2002, 20).










3. Tätigkeit
5


Nach der Beiordnung (OLG Karlsruhe JurBüro 1985, 874) muss der Rechtsanwalt im Rahmen der PKH-Bewilligung eine Tätigkeit entfalten. Wird eine Klage zusammen mit einem PKH-Gesuch eingereicht, ist idR davon auszugehen, dass die Klage erst nach Bewilligung der PKH als eingereicht gelten soll (s § 117 ZPO Rn 7; zu Einwendungen der Partei im Kostenfestsetzungsverfahren OLG Koblenz JurBüro 1994, 732; OLG Karlsruhe JurBüro 1999, 191).
Im Verfahren vor den Verwaltungsgerichten wird dagegen im Allgemeinen erwartet, dass ein Kläger innerhalb der Klagefrist nicht nur einen PKH-Antrag stellt, sondern von vornherein vorsorglich Klage erhebt (OVG Berlin JurBüro 1994, 350).
Wenn der für eine beabsichtigte Berufung beigeordnete RA die Frist zur Wiedereinsetzung bezüglich der Berufungsfrist versäumt, hat er für die als unzulässig verworfene Berufung keinen Gebührenanspruch (OLG Karlsruhe JurBüro 1992, 558).
Eine Tätigkeit vor der Beiordnung reicht aus, wenn eine rückwirkende Beiordnung erfolgt ist (§ 121 ZPO Rn 16 ff). Ansonsten werden Gebühren, die bereits vor der PKH-Bewilligung entstanden waren, nicht erstattet (OLG Zweibrücken JurBüro 1994, 352). Im Revisionsrechtszug kann dem zugleich mit der Nichtannahme der Revision beigeordneten RA des Revisionsbeklagten eine volle Verfahrensgebühr zustehen, wenn er vor oder bei Einreichung des PKH-Antrages einen Sachantrag gestellt hat (BGH NJW 1992, 839; einschr BGH NJW 1992, 840). Wird die PKH gem § 124 ZPO aufgehoben, stehen dem Anwalt die bis dahin angefallenen Gebühren und Auslagen zu, es sei denn, der Anwalt hat an der ungerechtfertigten Bewilligung der PKH mitgewirkt.










4. Fälligkeit
6


Die Fälligkeit der Vergütung richtet sich nach § 8 RVG. Als weitere Fälligkeitsgründe kommen hinzu: die Aufhebung der PKH nach § 124 ZPO, die Beendigung der Zulassung des Rechtsanwalts und die Verweisung an ein anderes Gericht, bei dem der Anwalt nicht zugelassen ist. Zum Tode der Partei s § 119 ZPO Rn 28 f. Die Vergütung ist nicht in entspr Anwendung des § 288 BGB mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen (AG Schöneberg JurBüro 2002, 375).










5. Verjährung
7


Die Ansprüche der Rechtsanwälte wegen ihrer Gebühren und Auslagen verjähren in drei Jahren, § 195 BGB. Diese Vorschrift gilt auch für den Anspruch des beigeordneten Anwalts gegen den Staat (OLG Stuttgart JurBüro 2002, 538 mwN; aA VGH München NVwZ-RR 1993, 223: Erlöschen der Ansprüche nach Landesrecht; Art 71 AGBGB).
Die Frist ist für jede Gebührenangelegenheit gesondert zu berechnen (G-S/Müller-Rabe § 45 RVG Rn 56).
Nach § 199 Abs 1 Nr 1 BGB beginnt die Verjährung mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Anwalt von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Maßgebend für den Beginn der Verjährung ist dabei der erste erfüllte Fälligkeitstatbestand des § 8, nicht erst der Erlass des gerichtlichen Streitwertbeschlusses (OLG München JurBüro 1984, 1630). Zur Hemmung vgl § 8 Abs 2 RVG. Bei Geltendmachung der Verjährungseinrede soll die Staatskasse aber gehalten sein, die Belange des Anwalts angemessen zu berücksichtigen (OLG Frankfurt FamRZ 1988, 1184). Der Lauf der Frist ist von einer Verjährungsfrist für einen Anspruch des Anwalts gegen die Partei unabhängig (Hartmann § 45 RVG Rn 29).









IV. Rückforderung
8


Zuviel gezahlte Beträge unterliegen der Rückforderung durch die Landeskasse. Der Erstattungsanspruch ist öffentlich-rechtlicher Natur. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Rechtsanwalt nicht berufen (OLG Celle AnwBl 1981, 455 = Rpfleger 1981, 497).








V. Ansprüche gegen Partei und Gegner
9


Zu dem Anspruch des beigeordneten Anwalts gegen die Partei auf die Wahlanwaltsvergütung aufgrund des abgeschlossenen Anwaltsdienstvertrages vgl § 122 ZPO Rn 16. Zum eigenen Beitreibungsrecht des Anwalts gegen den in die Prozesskosten verurteilten Gegner siehe die Kommentierung zu § 126 ZPO.
Die Vorschriften gelten auch für die VKH (§ 76 FamFG Rn 3).









1. Zum Verhältnis zwischen Partei und Anwalt
10


§ 45 RVG regelt nur den Gebührenanspruch des Anwalts ab dem Zeitpunkt der Bewilligung, aber nicht, wer in welcher Höhe und nach welchem Wert die im Bewilligungsverfahren anfallenden Kosten zu tragen hat. Das gleiche gilt für die anwaltliche Tätigkeit im Aufhebungsverfahren (§ 124 ZPO). Die dort anfallenden Gebühren hat – soweit sie nicht auf die Verfahrensgebühren anzurechnen sind – der Mandant, nicht die Staatskasse zu tragen, denn es gilt der Grundsatz: keine PKH/VKH für das PKH/VKH-Prüfungsverfahren.
Maßgeblicher Gebührentatbestand für das Bewilligungs- wie das Prüfungsverfahren ist Nr 3335 VV.
	3335
	Verfahrensgebühr für das Verfahren über die Prozesskostenhilfe
	in Höhe der Verfahrensgebühr für das Verfahren, für das die Prozesskostenhilfe beantragt wird, höchstens 1,0, bei Betragsrahmengebühren höchstens 420,00












2. Auftrag
11


Ob und in welchem Umfang ein Gebührenanspruch entsteht, hängt in erster Linie von dem erteilten Auftrag ab. Es ist zu unterscheiden, in welcher Parteirolle und in welcher Phase des Verfahrens sich der Mandant befindet. Die wichtigsten Fälle:
Ist nicht ausnahmsweise eine sofortige Klagerhebung erforderlich, wird im Zweifel nur ein Auftrag für das PKH/VKH-Bewilligungsverfahren erteilt sein (G/S/Müller-Rabe 3335 VV Rn 5). Einer der seltenen Fälle dürfte die Einhaltung von Ausschlussfristen sein, auf die § 204 Nr 14 BGB keine Anwendung findet. Die Unterschrift unter eine Verfahrensvollmacht allein besagt noch nichts darüber, ob auch im maßgeblichen Innenverhältnis ein umfassender Auftrag erteilt ist (Müller-Rabe aaO Rn 6).
Ist zu prüfen, ob ein fristgebundenes Rechtsmittel eingelegt wird, ist eher von einer unbedingten Beauftragung auszugehen, da die Gefahr der Versäumung der Berufungs- und Berufungsbegründungsfrist droht (Müller-Rabe aaO Rn 24).
Ist bereits vom Gegner Klage erhoben, wird im Zweifel ein Auftrag auch zur Rechtsverteidigung in der Hauptsache erteilt sein; geht es lediglich um eine Stellungnahme auf den PKH-Antrag des Gegners im Prüfungsverfahren, wird dagegen im Zweifel noch kein umfassender Auftrag erteilt sein (Müller-Rabe aaO Rn 18 ff).










3. Zur Wertberechnung:
12


Neu ist § 23a RVG, der die bisher in der Anm zu Nr 3335 VV versteckte Regelung zur Wertbestimmung systematisch richtig in den Abschnitt 4 zieht, aber inhaltlich keine Änderungen mit sich bringt (vgl § 45 RVG Rn 10). Klargestellt ist nun, dass die Wertvorschrift für alle Gebühren gilt und nicht nur für die Verfahrensgebühr.
Für das Beschwerdeverfahren gilt § 23 Abs 3 S 1 RVG.






Kapitel IV Rechtsanwaltsvergütungsgesetz › Abschnitt 8 Beigeordneter oder bestellter Rechtsanwalt, Beratungshilfe › § 46 Auslagen und Aufwendungen






§ 46 Auslagen und Aufwendungen
(1) Auslagen, insbesondere Reisekosten, werden nicht vergütet, wenn sie zur sachgemäßen Durchführung der Angelegenheit nicht erforderlich waren.
(2) 1Wenn das Gericht des Rechtszugs auf Antrag des Rechtsanwalts vor Antritt der Reise feststellt, dass eine Reise erforderlich ist, ist diese Feststellung für das Festsetzungsverfahren (§ 55) bindend. 2Im Bußgeldverfahren vor der Verwaltungsbehörde tritt an die Stelle des Gerichts die Verwaltungsbehörde. 3Für Aufwendungen (§ 670 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) gelten Absatz 1 und die Sätze 1 und 2 entsprechend; die Höhe zu ersetzender Kosten für die Zuziehung eines Dolmetschers oder Übersetzers ist auf die nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz zu zahlenden Beträge beschränkt.
(3) 1Auslagen, die durch Nachforschungen zur Vorbereitung eines Wiederaufnahmeverfahrens entstehen, für das die Vorschriften der Strafprozessordnung gelten, werden nur vergütet, wenn der Rechtsanwalt nach § 364b Abs. 1 Satz 1 der Strafprozessordnung bestellt worden ist oder wenn das Gericht die Feststellung nach § 364b Abs. 1 Satz 2 der Strafprozessordnung getroffen hat. 2Dies gilt auch im gerichtlichen Bußgeldverfahren (§ 85 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten).
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I. Allgemeines
1


§ 46 regelt die Auslagenvergütung und den Aufwendungsersatz ua für die Fälle der Beiordnung eines Rechtsanwalts im Wege der PKH sowie der BerH.








II. Beurteilungsmaßstab: Sachgemäße Durchführung
2


Abs 1 ist § 126 Abs 1 S 1 BRAGO nachgebildet; allerdings wird hier nicht auf die sachgemäße Wahrnehmung der Interessen der Partei, sondern auf die sachgemäße Durchführung der Angelegenheit als Beurteilungsmaßstab abgestellt. Diese Formulierung enthält keine sachliche Änderung. Dadurch, dass nicht mehr allein auf die Interessen der Partei abgestellt wird, werden auch Angelegenheiten erfasst, in denen es, wie bei der Beratungshilfe, noch nicht Parteien gibt.








III. Beweislast für die Staatskasse
3


Die negative Fassung („werden nicht vergütet, wenn“) soll nach der Gesetzesbegründung eine Beweislast für die Staatskasse begründen, dass Auslagen zur sachgemäßen Wahrnehmung nicht erforderlich waren; im Zweifel sei die Notwendigkeit der Auslagen anzuerkennen. Es sei nicht Aufgabe des Urkundsbeamten oder des auf die Erinnerung entscheidenden Gerichts, seine Auffassung an die Stelle der Meinung des Rechtsanwalts zu setzen; nur der Rechtsanwalt sei für die Interessen der Partei verantwortlich; das muss für den Rechtsanwalt, welcher einem Rechtsuchenden Beratungshilfe leistet, entsprechend gelten.
Daher kann kein kleinlicher Maßstab angelegt werden (AG Gera AGS 2005, 351).
Der Einwand, es seien unnötige Kosten verursacht worden, betrifft ausschließlich die Höhe der festzusetzenden Kosten und kann somit im Verfahren über die Festsetzung der Vergütung des beigeordneten Rechtsanwalts noch von Seiten der Staatskasse auch bei „unbeschränkter Beiordnung“ und trotz erkennbar kostenverursachender Verfahrensführung geltend gemacht werden (OLG Koblenz FamRZ 2015, 433).
Ausdrucke aus elektronischen Akten sind bisher allenfalls im strafprozessualen sog „Umfangsverfahren“ von praktischer Relevanz. Die dortigen Überlegungen zu einer Beweislastumkehr hinsichtlich der Erforderlichkeit von Papierausdrucken, die auf RVG VV Nr 7000 Nr 1a gestützt wird (OLG Rostock B v 4.8.2014 – 20 Ws 193/14, juris; OLG München RVGreport 2015, 106, vgl. auch OLG Düsseldorf NStZ-RR 2015, 64), sprechen zwar für ein gutes Kostenbewusstsein, bleiben in der Sache jedoch fraglich. Es wird dringende Aufgabe des Gesetzgebers sein, die Finanzierung anwaltlicher Druckstraßen durch die Justizkassen zu verhindern.








IV. Typische Auslagen und Aufwendungen
4


Einer Abgrenzung von Auslagen und Aufwendungen iSv § 670 BGB bedarf es nicht, da beide erstattungsfähig sind, soweit sie erforderlich waren. Abs 2 S 3 erstreckt den Anwendungsbereich des Abs 1 und der S 1 und 2 insbesondere auf Aufwendungen.
Typische Auslagen sind, die in der Praxis anfallen, sind insbesondere:
	1.
	
Reisekosten

	2.
	
Dolmetscher- und Übersetzerkosten

	3.
	
Kosten für (medizinische) Kurzgutachten

	4.
	
Auslagen für Post und Telekommunikationsdienstleistungen

	5.
	
Kosten für Fotokopien (Dokumente)

	6.
	
Umsatzsteuer

	7.
	
Sonstige Kosten











1. Reisekosten
5


Durch Abs 2 S 1 wird klargestellt, dass die Feststellung der Erforderlichkeit einer Reise durch das Gericht für das Festsetzungsverfahren bindend ist (bisher § 126 Abs 2 ZPO, § 97 Abs 2 S 2 Hs 1 BRAGO). Mit der jetzigen redaktionellen Fassung wird unterstrichen, dass davon die Möglichkeit, die Reisekosten im Festsetzungsverfahren nach § 54 festsetzen zu lassen, unberührt bleibt, auch wenn kein Antrag zur Festsetzung der Erforderlichkeit der Reise vor deren Antritt gestellt worden ist.











a) Reisekosten des auswärtigen Anwalts bei PKH/VKH
6


Nach § 121 Abs 3 ZPO bzw § 78 Abs 3 FamFG darf ein bei dem Prozessgericht nicht zugelassener Anwalt nur beigeordnet werden, wenn dadurch der Staatskasse weitere Kosten nicht entstehen (vgl dazu § 121 ZPO Rn 15 ff, insbes 42 ff). Hierdurch wird die Erstattungsfähigkeit von Reisekosten erheblich eingeschränkt. Die Regelung des § 126 Abs 1 S 2 BRAGO brauchte nicht in das RVG übernommen zu werden, da sie neben § 121 Abs 3 ZPO entbehrlich erscheint (OLG Braunschweig FamRZ 2006, 1855).
Wenn ein auswärtiger Rechtsanwalt im Wege der PKH/VKH uneingeschränkt beigeordnet ist, steht für das Vergütungsfestsetzungsverfahren fest, dass seine Reisekosten zum Termin zu erstatten sind (KG JurBüro 2011, 94).












b) Reisekosten bei Beratungshilfe
7


Informationsreisen kann normalerweise der Rechtsuchende selbst unternehmen. Sofern ihm das wegen der Schwierigkeit der zu behandelnden Frage nicht in sachgemäßer Weise möglich ist (vgl dazu: OLG Hamm Rpfleger 1955, 255), kann BerH bei dem gem § 4 Abs 1 BerHG zuständigen Amtsgericht beantragt werden.
Nicht notwendig ist, dass der RA, der einen Asylsuchenden beraten hat, diesen zur persönlichen Anhörung vor das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge zwecks Vertretung begleitet; es kann ein RA am Ort aufgesucht werden (LG Göttingen NdsRpfl 1985, 73). Jedoch sind die Reisekosten zu erstatten, wenn sie nicht wesentlich höher sind als die Kosten, die durch die Inanspruchnahme eines weiteren RA am Terminsort entstehen würden (LG Hannover NdsRpfl 1985, 280 = JurBüro 1986, 120, zw bei Flug- und Taxikosten, vgl LG Berlin JurBüro 1999, 526). Das LG Bochum (JurBüro 1986, 732, 733) hat die Reise des RAs zum Anhörungstermin für notwendig gehalten, da diese für den Asylsuchenden von großer Bedeutung war.












c) Höhe der Reisekosten
8


Wegen der Höhe der Reisekosten vgl Nr 7003–7006 VV. Der iRd PKH/VKH beigeordnete Rechtsanwalt kann frei wählen, ob er zu einem vom Gericht angeordneten Termin mit der Bahn oder seinem eigenen Kfz fährt (VV 7003 u 7004). Es ist keine Vergleichsberechnung hinsichtlich der Bahn- und Kfz-Kosten durchzuführen. Es sind nicht nur die Kosten des billigeren Verkehrsmittels zu erstatten (LAG Niedersachsen AGS 2011, 553).











2. Dolmetscher- und Übersetzerkosten
9


Die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Dolmetschers oder Übersetzers ist seit der Neufassung des § 46 Abs 2 S 3 durch das G v 15.12.2004 (BGBl I S 3392) mit Wirkung vom 21.12.2004 nunmehr ausdrücklich erwähnt.
Die Regelung verweist hinsichtlich Aufwendungen auf § 670 BGB, nach dem der Beauftragte Ersatz verlangen kann, wenn er zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten durfte, gemacht hat. Der Höhe nach sind die Aufwendungen auf die nach §§ 8 ff JVEG geltenden Sätze beschränkt.











a) Zur Erforderlichkeit bei BerH
10


Die Zuziehung eines Dolmetschers oder Übersetzers kann bei Ausländern oder Taubstummen für die Durchführung der BerH erforderlich sein. Das gilt namentlich dann, wenn andernfalls keine Verständigung, insbesondere Sachverhaltserfassung möglich ist.
Der Rechtsanwalt kann dann Erstattung der dazu aufzuwendenden Kosten verlangen (BVerfG NVwZ-RR 1994, 62; OLG Jena FamRZ 2014, 1873; vgl auch: LG Stuttgart in MDR 1973, 594 zurErstattungsfähigkeit bei Übersetzung durch den Anwalt selbst; anders insoweit Hansens JurBüro 1986, 343). Zur Erstattungsfähigkeit der Kosten für die Übersetzung eines fremdsprachigen Vertrages s LG Hannover (JurBüro 1986, 1214), die sich der Höhe nach an (jetzt:) §§ 8 ff JVEG orientieren soll, vgl Hansens JurBüro 1987, 336.
Im Einzelfall kann aber die Erstattung von Dolmetscherkosten abgelehnt werden, wenn eine Verständigung auch über hinzugezogene Verwandte oder Arbeitskollegen möglich und zumutbar gewesen wäre.
Allgemein über die Verpflichtung zur Übernahme der Dolmetscherkosten bei der Pflichtverteidigung: OLG Hamm NStZ-RR 1999, 158. Das in Art 6 Abs 3 lit e EMRK dem Angeklagten zugestandene Recht, die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers zu verlangen, hat für die Beratung im außergerichtlichen Bereich keine unmittelbare Geltung; das steht der Erstattungsfähigkeit der Kosten, sofern sie für die BerH erforderlich waren, aber nicht entgegen, LG Bochum JurBüro 2002, 147. Es ist nicht verfassungswidrig, die Übersetzungskosten für ein Ehescheidungsurteil bei der Vergütung für BerH ausnahmsweise abzulehnen, wenn in dem nachfolgenden Anerkennungsverfahren ohnehin eine Übersetzung benötigt wird. Die Bf kann darauf verwiesen werden, zunächst eine verbindliche Entscheidung im Anerkennungsverfahren herbeizuführen und im Falle des Unterliegens dagegen mittels PKH den Rechtsweg zu durchschreiten (BVerfG Rpfleger 1997, 390).












b) Zur Erforderlichkeit bei PKH/VKH
11


Auch im PKH- und VKH-Verfahren sind die von dem beigeordneten Anwalt verauslagten Dolmetscherkosten grds nach § 46 Abs 1 erstattungsfähig (OVG Lüneburg JurBüro 1996, 526), soweit die bedürftige Partei zur Aufbringung der Kosten nicht in der Lage ist und die Schriftstücke zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung erforderlich sind (OLG Brandensburg NJW-RR 2002, 1290).
Hierzu gehören auch die Kosten für die Übersetzung von Korrespondenzschreiben (OLG Oldenburg JurBüro 1996, 255). Vom Kläger selbst veranlasste Kosten für die Übersetzung fremdsprachiger Urkunden, die der Kläger von sich aus bei Gericht eingereicht hat, sind hingegen von ihm selbst zu tragende Parteiaufwendungen, für die der Anwalt keinen Vorschuss verlangen kann (VG Mainz JurBüro 1995, 527).












c) Vorherige Feststellung der Erforderlichkeit
12


Einer vorherigen Feststellung der Erforderlichkeit durch das Gericht bei Zuziehung eines Dolmetschers bedarf es nicht. Die Fassung des Abs 2 ist klarstellend so gestaltet worden ist, dass die Möglichkeit der Festsetzung im Verfahren nach § 55 RVG unberührt bleibt.
Der RA muss in eigener Verantwortung prüfen, ob die Zuziehung erforderlich ist oder ob preiswertere Verständigungsmöglichkeiten (über Verwandte oder Arbeitskollegen) bestehen (AG Bochum AnwBl 1983, 477; Herget MDR 1984, 529, 531; VGH Kassel NJW 1985, 218). Doch sollte ein von einem Rechtsanwalt vorsorglich wegen der Erstattungsfähigkeit von Dolmetscherkosten befragtes Gericht diesen nicht im Unklaren lassen (ähnlich Greißinger AnwBl 1992, 53).
Die Entscheidung über den Antrag eines beigeordneten Anwalts auf Feststellung der Erforderlichkeit zB einer Reise ist unanfechtbar (OLG Celle JurBüro 2012, 528).











3. Kosten für (medizinische) Kurzgutachten
13


Eine sachgerechte Rechtswahrnehmung ist nur gewährleistet, wenn ein Sachverhalt hinreichend geklärt ist. Dazu kann es insbesondere bei technischen oder medizinischen Fragen erforderlich sein, besondere Sachkunde von Sachverständigen in Anspruch zu nehmen. Dem beigeordneten Rechtsanwalt ist für derartige Auslagen uU aus der Staatskasse ein angemessener Vorschuss gem § 47 Abs 1 S 1 RVG zu gewähren (OLG Hamm B v 14.5.2013 – 25 W 94/13, juris).
Hierbei muss aber auch an das Gebot der Kostensparsamkeit gedacht werden. Insbesondere im Rahmen der BerH kann es aber nicht angehen, den Sachverhalt schon vorgerichtlich durch tiefschürfende umfangreiche Gutachten für mehrere tausend Euro letztverbindlich aufklären zu wollen.
Zu denken ist immer auch daran, ob es andere kostengünstige oder gar kostenlose Möglichkeiten zur Aufklärung gibt.
So bieten etwa Automobilclubs für ihre Mitglieder die Möglichkeit einer kostenlosen oder verbilligten Sachverständigenbewertung eines mangelbehafteten Fahrzeuges an. Solche Angebote sind vorrangig wahrzunehmen.
Ein medizinisches Kurzgutachten kann bei vermuteten ärztlichen Kunstfehlern notwendig und mithin erstattungsfähig sein (AG Hanau AnwBl 1989, 62 m Anm Greißinger; AG Berlin-Tempelhof GesR 2012, 51), doch empfiehlt sich entspr Abs 2 ein Antrag auf vorherige Feststellung der Erforderlichkeit durch das Gericht. Die Ablehnung der Erstattungsfähigkeit der Kosten für ein Privatgutachten gem § 91 Abs 1 S 1 ZPO (OLG Düsseldorf Rpfleger 1995, 39) mag bei der PKH, nicht aber bei der BerH berechtigt sein.










4. Auslagen für Post und Telekommunikationsdienstleistungen
14


Die Regelung zu den Kosten für Post- und Telekommunikationsleistungen finden sich in Nrn 7001 und 7002 VV.
Hierzu gehören die Portokosten für Briefe, Postkarten, Pakete, Päckchen usw inklusive der Kosten für Zustellungen (Einschreiben, Rückscheine ua) wie auch Telefongebühren für Telefonate oder Faxe. Nicht hierher gehören die allgemeinen Kosten etwa für die (anteilige) Miete einer Telefonanlage oder die einer Flatrate für Telefon oder Internet.











a) Konkrete Berechnung
15


Nr 7001 VV regelt die Erstattung konkret berechneter und glaubhaft gemachter tatsächlicher Auslagen in voller Höhe. Dies ist jedoch oftmals sehr aufwendig.












b) Postpauschale
16


Für die Post- und Telekommunikationsdienstleistungen bestimmt Nr 7002 VV zur Vereinfachung, dass anstelle der tatsächlich entstandenen Kosten ein Pauschsatz, kurz: Postpauschale, von 20 % der gesetzlichen Gebühren, höchstens 20 € in jeder Angelegenheit gefordert werden können.
Zur Berechnung: Dieser Pauschsatz bemisst sich im Fall der BerH nach den BerH-Gebühren der Nrn 2501–2508 VV oder der Summe mehrerer im Einzelfall auftreffenden Nummern, soweit nicht, wie bei Nr 2501 (Beratungsgebühr) die Anrechnung auf eine andere Gebühr vorgeschrieben ist, nicht aber den fiktiven Gebühren eines Wahlanwalts (OLG Nürnberg RPfleger 2008, 504; B/W-S/G/D Rn 1010; aA AG Salzgitter JurBüro 2008, 297).
Die Geltendmachung der Postpauschale setzt voraus, dass überhaupt Post- oder Telefongebühren entstanden sind, Mümmler JurBüro 1980, 1608 mN; JurBüro 1981, 1369, 1370 gegen Klinge AnwBl 1981, 166, 168; Hansens JurBüro 1986, 340, 341.
Bei einer rein beratenden Tätigkeit des Rechtsanwalts wird nach Auffassung Mümmlers (JurBüro 1980, 1609) in der Regel der Anfall der erwähnten Auslagen ausscheiden.
Im Übrigen genügt für die Bewilligung dieser Auslagenpauschale die Versicherung des Rechtsanwalts, dass derartige Kosten entstanden sind, vgl § 104 Abs 2 S 2 ZPO, LG Köln JurBüro 1982, 256, 257 = AnwBl 1982, 83, 84 = Rpfleger 1982, 120; AG Aachen JurBüro 2005, 475. Im Formularantrag auf Vergütungsfestsetzung sind entspr Angaben zu machen und deren Entstehung zu versichern. Zur Anrechnung gem Nr 2503 (2) VV vgl § 44 RVG Rn 24; LG Berlin Rpfleger 1988, 42 = JurBüro 1987, 1869.












c) Wahlrecht
17


Der Anwalt hat ein Wahlrecht, ob er die Post- und Telekommunikationsgebühren konkret oder pauschal abrechnen möchte (G-S/Müller-Rabe VV 7001, 7002 Rn 13). Dieses kann er für jede gebührenrechtliche Angelegenheit gesondert ausüben (Hartmann VV 7001 Rn 5).











5. Pauschale für die Herstellung oder Überlassung von Dokumenten (Nr 7000 VV), insbesondere Kosten für Fotokopien
18


Die Kosten für die Fertigung von Fotokopien können gleichfalls erstattungsfähig sein, jedoch ist der Zweck der BerH zu beachten (Anwkom-RVG-Schnapp § 46 Rn 30); danach wird sowohl bei der Information des RAs als auch bei der Erteilung der BerH in Normalfällen ohne zu fertigende Fotokopien auszukommen sein; anders wenn es auf den Inhalt von Dokumenten oder Aktenteilen wie Gerichtsentscheidungen besonders ankommt; Hansens JurBüro 1986, 341; JurBüro 1987, 336; vgl auch LG Frankfurt JurBüro 1986, 732, 733; LG Osnabrück NdsRpfl 2000, 151: Pläne, Karten, Fotos, Karteien; Mümmler JurBüro 1986, 1310, 1311. Es darf erwartet werden, dass der RA umfangreiche Akten nicht blind kopiert, sondern wenigstens zuvor kursorisch durchsieht (noch enger LG Detmold 3 T 33/11, juris).
Auch in Strafsachen, in denen nur Beratung gewährt werden kann (§ 2 Abs 2 S 2 BerHG), wird zur ordnungsgemäßen Beratung meist die Ablichtung des Inhalts der Akten notwendig sein, AG Kassel AnwBl 1988, 126; Greißinger AnwBl 1989, 577; Mümmler JurBüro 1986, 1310; für gegen unangemessene Anforderungen an die Nachweispflicht: AG Gera AGS 05, 351; sozialrechtliche Streitigkeiten LSG Rhld-Pfalz NZS 1998, 207. Gegen eine kleinliche Betrachtungsweise: LG Karlsruhe AnwBl 1986, 46.
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Der Text der hierzu in Nr 7000 VV ergangenen Regelung nebst Gesetzesbegründung lautet:

	Nr.
	Auslagentatbestand
	Höhe

	
Vorbemerkung 7:

	(1) 1Mit den Gebühren werden auch die allgemeinen Geschäftskosten entgolten. 2Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, kann der Rechtsanwalt Ersatz der entstandenen Aufwendungen (§ 675 i. V. m. § 670 BGB) verlangen.
(2) Eine Geschäftsreise liegt vor, wenn das Reiseziel außerhalb der Gemeinde liegt, in der sich die Kanzlei oder die Wohnung des Rechtsanwalts befindet.
(3) 1Dient eine Reise mehreren Geschäften, sind die entstandenen Auslagen nach den Nummern 7003 bis 7006 nach dem Verhältnis der Kosten zu verteilen, die bei gesonderter Ausführung der einzelnen Geschäfte entstanden wären. 2Ein Rechtsanwalt, der seine Kanzlei an einen anderen Ort verlegt, kann bei Fortführung eines ihm vorher erteilten Auftrags Auslagen nach den Nummern 7003 bis 7006 nur insoweit verlangen, als sie auch von seiner bisherigen Kanzlei aus entstanden wären.

	
7000
	Pauschale für die Herstellung und Überlassung von Dokumenten:
	 

	 
		1.
	
für Kopien und Ausdrucke
	a)
	
aus Behörden- und Gerichtsakten, soweit deren Herstellung zur sachgemäßen Bearbeitung der Rechtssache geboten war,

	b)
	
zur Zustellung oder Mitteilung an Gegner oder Beteiligte und Verfahrensbevollmächtigte aufgrund einer Rechtsvorschrift oder nach Aufforderung durch das Gericht, die Behörde oder die sonst das Verfahren führende Stelle, soweit hierfür mehr als 100 Seiten zu fertigen waren,

	c)
	
zur notwendigen Unterrichtung des Auftraggebers, soweit hierfür mehr als 100 Seiten zu fertigen waren,

	d)
	
in sonstigen Fällen nur, wenn sie im Einverständnis mit dem Auftraggeber zusätzlich, auch zur Unterrichtung Dritter, angefertigt worden sind:




	 

	 
		
	für die ersten 50 abzurechnenden Seiten je Seite  . . . . . . . . . . . . . . .


	0,50 €

	 
		
	für jede weitere Seite  . . . . . . . . . . . . . . .


	0,15 €

	 
		
	für die ersten 50 abzurechnenden Seiten in Farbe je Seite  . . . . . . . . . . . . . . .


	1,00 €

	 
		
	für jede weitere Seite in Farbe  . . . . . . . . . . . . . . .


	0,30 €

	 
		2.
	
Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien oder deren Bereitstellung zum Abruf anstelle der in Nummer 1 Buchstabe d genannten Kopien und Ausdrucke:
je Datei  . . . . . . . . . . . . . . .


	1,50 €

	 
		
	für die in einem Arbeitsgang überlassenen, bereitgestellten oder in einem Arbeitsgang auf denselben Datenträger übertragenen Dokumente insgesamt höchstens  . . . . . . . . . . . . . . .


	5,00 €

	 
	
(1) 1Die Höhe der Dokumentenpauschale nach Nummer 1 ist in derselben Angelegenheit und in gerichtlichen Verfahren in demselben Rechtszug einheitlich zu berechnen. 2Eine Übermittlung durch den Rechtsanwalt per Telefax steht der Herstellung einer Kopie gleich.
(2) Werden zum Zweck der Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien Dokumente im Einverständnis mit dem Auftraggeber zuvor von der Papierform in die elektronische Form übertragen, beträgt die Dokumentenpauschale nach Nummer 2 nicht weniger, als die Dokumentenpauschale im Fall der Nummer 1 betragen würde.
	 












6. Umsatzsteuer
20


(2) Erstattungsfähig ist weiter die Umsatzsteuer (Nr 7008 VV, § 104 Abs 2 S 3 ZPO), soweit keine Berechtigung zum Vorsteuerabzug besteht.
Zur Umsatzsteuer auf die Beratungshilfegebühr nach Nr 2500 VV vgl jedoch § 44 RVG Rn 60.










7. Sonstige Kosten
21


Die Kosten für die Aufbewahrung eines PKW können erstattungsfähig sein, wenn streitig ist, ob es sich um einen fingierten Verkehrsunfall handelt, weil sich sonst der Eigentümer dem Vorwurf der Beweisvereitelung aussetzen würde (OLG Koblenz JurBüro 1997, 260).
Erstattungsfähig können weiter sein:
	–
	Kosten für die anwaltliche Ermittlung von Anschriften ausnahmsweise, wenn kurze Fristen laufen und andernfalls der Ausschluss des Beweismittels droht (G-S/Müller-Rabe § 46 RVG Rn 56); iÜ handelt es sich um nicht erstattungsfähige Kosten für die Ermittlung des Prozessstoffs der Partei,

	–
	Kosten für die Versendung oder Rücksendung von Akten nach Nr 9003 KV GKG,

	–
	Kosten für Hilfskräfte in umfangreichen Strafverfahren (OLG Brandenburg NStZ-RR 1997, 64).


Zur Ermittlungstätigkeit des Verteidigers in Strafsachen und damit verbundenen Reisen: OLG Düsseldorf StV 1991, 480 m Anm Sieg.






Kapitel IV Rechtsanwaltsvergütungsgesetz › Abschnitt 8 Beigeordneter oder bestellter Rechtsanwalt, Beratungshilfe › § 47 Vorschuss






§ 47 Vorschuss
(1) 1Wenn dem Rechtsanwalt wegen seiner Vergütung ein Anspruch gegen die Staatskasse zusteht, kann er für die entstandenen Gebühren und die entstandenen und voraussichtlich entstehenden Auslagen aus der Staatskasse einen angemessenen Vorschuss fordern. 2Der Rechtsanwalt, der nach § 138 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, auch in Verbindung mit § 270 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, nach § 109 Absatz 3 oder § 119a Absatz 6 des Strafvollzugsgesetzes beigeordnet oder nach § 67a Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung bestellt ist, kann einen Vorschuss nur verlangen, wenn der zur Zahlung Verpflichtete (§ 39 oder § 40) mit der Zahlung des Vorschusses im Verzug ist.
(2) Bei Beratungshilfe kann der Rechtsanwalt aus der Staatskasse keinen Vorschuss fordern.






Kommentierung
I.Allgemeines1

II.Vorschuss auf Gebühren bei PKH/VKH2

III.Vorschuss auf Auslagen bei PKH/VKH3

IV.Besonderheiten für die VKH/VwGO gemäß S 24

V.Vorschuss bei Beratungshilfe5









I. Allgemeines
1


So wie § 9 die Vorschusspflicht des Auftraggebers gegenüber dem Wahlanwalt regelt, enthält § 47 die Regelung der Vorschusspflicht der Bundes- oder Landeskasse gegenüber dem beigeordneten Anwalt. Der Anspruch geht auf einen „angemessenen“ Vorschuss, dh der Anwalt kann für die vollen entstandenen Gebühren und für die vollen voraussichtlich entstehenden Auslagen Vorschuss verlangen (Hartmann § 47 RVG Rn 6).
Der Vorschuss ist entspr § 55 RVG geltend zu machen. Der Rechtsanwalt hat die Höhe des Vorschusses, insbesondere die voraussichtlichen Auslagen glaubhaft zu machen (§ 55 Abs 5 S 1 RVG iVm § 104 Abs 2 ZPO).
Zuständig für die Festsetzung ist der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle.








II. Vorschuss auf Gebühren bei PKH/VKH
2


Den Rechtsanspruch auf Vorschuss hat der Anwalt, sobald die Gebühren nach § 49 RVG – oder, soweit diese Vorschrift nicht anwendbar ist – nach § 13 entstanden sind. Dass setzt voraus, dass der Anwalt eine gebührenpflichtige Tätigkeit vorgenommen hat.
Die Gebühren brauchen nicht fällig iSd § 8 RVG zu sein (Hartmann § 47 RVG Rn 4).
Auch für die Pauschvergütung in Straf- und Bußgeldsachen nach § 51 RVG ist in Abs 1 S 5 ein Vorschuss vorgesehen.
Auf die weitere Vergütung bei PKH und VKH nach § 50 Abs 1 RVG besteht der Vorschussanspruch nicht (OLG Bamberg JurBuro 1990, 725).








III. Vorschuss auf Auslagen bei PKH/VKH
3


Hinsichtlich der Auslagen besteht ein Anspruch sowohl wegen der entstandenen als auch der „voraussichtlich entstehenden“. Bei Prüfung dieser Frage sind alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Hierbei ist ein objektiver Maßstab ohne kleinliche Betrachtung anzulegen. Auch bei dem Anspruch auf Auslagenersatz ist Fälligkeit nicht erforderlich. Indes gibt es keinen pauschalen Anspruch auf „Akteneinsicht“ (VG München M 12 M 11.5124, juris).
Zu der Vergütung eines PKH-Anwalts im Sinne des § 47 Abs 1 RVG zählen auch Auslagen, soweit sie zur sachgemäßen Durchführung seines Auftrags erforderlich sind, zB die Kosten für die Einholung eines für die sachgerechte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung seiner Partei erforderlichen Privatgutachtens. Dem beigeordneten Anwalt ist für derartige Auslagen aus der Staatskasse ein angemessener Vorschuss gem § 47 Abs 1 S 1 RVG zu gewähren (OLG Hamm B v 14.5.2013 – 25 W 94/13, juris).








IV. Besonderheiten für die VKH/VwGO gemäß S 2
4


Der Rechtsanwalt, der nach §§ 138, 270 FamFG beigeordnet oder nach § 67a Abs 1 S 2 der VwGO bestellt ist, kann einen Vorschuss aus der Staatskasse nach Abs 1 S 2 nur dann verlangen, wenn der zur Zahlung Verpflichtete (§ 39 oder § 40 RVG) mit der Zahlung des Vorschusses im Verzug ist. Demnach müssen die Verzugsvoraussetzungen iSv §§ 286 ff BGB (also grds: Fälligkeit, ordnungsgemäße Berechnung, Fristsetzung, zu vertretender fruchtloser Fristablauf).








V. Vorschuss bei Beratungshilfe
5


In Abs 2 wird festgestellt, dass der Rechtsanwalt bei Beratungshilfe keinen Vorschuss fordern kann.





Kapitel IV Rechtsanwaltsvergütungsgesetz › Abschnitt 8 Beigeordneter oder bestellter Rechtsanwalt, Beratungshilfe › § 48 Umfang des Anspruchs und der Beiordnung






§ 48 Umfang des Anspruchs und der Beiordnung
(1) Der Vergütungsanspruch bestimmt sich nach den Beschlüssen, durch die die Prozesskostenhilfe bewilligt und der Rechtsanwalt beigeordnet oder bestellt worden ist.
(2) 1In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren nach Teil 3 des Vergütungsverzeichnisses bestimmen und die Beiordnung eine Berufung, eine Beschwerde wegen des Hauptgegenstands, eine Revision oder eine Rechtsbeschwerde wegen des Hauptgegenstands betrifft, wird eine Vergütung aus der Staatskasse auch für die Rechtsverteidigung gegen ein Anschlussrechtsmittel und, wenn der Rechtsanwalt für die Erwirkung eines Arrests, einer einstweiligen Verfügung oder einer einstweiligen Anordnung beigeordnet ist, auch für deren Vollziehung oder Vollstreckung gewährt. 2Dies gilt nicht, wenn der Beiordnungsbeschluss ausdrücklich etwas anderes bestimmt.
(3) 1Die Beiordnung in einer Ehesache erstreckt sich im Fall des Abschlusses eines Vertrags im Sinne der Nummer 1000 des Vergütungsverzeichnisses auf alle mit der Herbeiführung der Einigung erforderlichen Tätigkeiten, soweit der Vertrag
	1.
	
den gegenseitigen Unterhalt der Ehegatten,

	2.
	
den Unterhalt gegenüber den Kindern im Verhältnis der Ehegatten zueinander,

	3.
	
die Sorge für die Person der gemeinschaftlichen minderjährigen Kinder,

	4.
	
die Regelung des Umgangs mit einem Kind,

	5.
	
die Rechtsverhältnisse an der Ehewohnung und den Haushaltsgegenständen oder

	6.
	
die Ansprüche aus dem ehelichen Güterrecht


betrifft. 2Satz 1 gilt im Fall der Beiordnung in Lebenspartnerschaftssachen nach § 269 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.
(4) 1Die Beiordnung in Angelegenheiten, in denen nach § 3 Absatz 1 Betragsrahmengebühren entstehen, erstreckt sich auf Tätigkeiten ab dem Zeitpunkt der Beantragung der Prozesskostenhilfe, wenn vom Gericht nichts anderes bestimmt ist. 2Die Beiordnung erstreckt sich ferner auf die gesamte Tätigkeit im Verfahren über die Prozesskostenhilfe einschließlich der vorbereitenden Tätigkeit.
(5) 1In anderen Angelegenheiten, die mit dem Hauptverfahren nur zusammenhängen, erhält der für das Hauptverfahren beigeordnete Rechtsanwalt eine Vergütung aus der Staatskasse nur dann, wenn er ausdrücklich auch hierfür beigeordnet ist. 2Dies gilt insbesondere für
	1.
	
die Zwangsvollstreckung, die Vollstreckung und den Verwaltungszwang;

	2.
	
das Verfahren über den Arrest, die einstweilige Verfügung und die einstweilige Anordnung;

	3.
	
das selbstständige Beweisverfahren;

	4.
	
das Verfahren über die Widerklage oder den Widerantrag, ausgenommen die Rechtsverteidigung gegen den Widerantrag in Ehesachen und in Lebenspartnerschaftssachen nach § 269 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.


(6) 1Wird der Rechtsanwalt in Angelegenheiten nach den Teilen 4 bis 6 des Vergütungsverzeichnisses im ersten Rechtszug bestellt oder beigeordnet, erhält er die Vergütung auch für seine Tätigkeit vor dem Zeitpunkt seiner Bestellung, in Strafsachen einschließlich seiner Tätigkeit vor Erhebung der öffentlichen Klage und in Bußgeldsachen einschließlich der Tätigkeit vor der Verwaltungsbehörde. 2Wird der Rechtsanwalt in einem späteren Rechtszug beigeordnet, erhält er seine Vergütung in diesem Rechtszug auch für seine Tätigkeit vor dem Zeitpunkt seiner Bestellung. 3Werden Verfahren verbunden, kann das Gericht die Wirkungen des Satzes 1 auch auf diejenigen Verfahren erstrecken, in denen vor der Verbindung keine Beiordnung oder Bestellung erfolgt war.
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 1.Maßgeblichkeit des Beiordnungsbeschlusses3
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I. Allgemeines
1


Einer Partei, der PKH bzw VKH bewilligt wird, muss oder kann ein Rechtsanwalt beigeordnet werden. Die Voraussetzungen der Beiordnung bestimmen § 121 ZPO bzw § 78 FamFG (vgl die Kommentierung dort). Da der beigeordnete Anwalt nach § 122 Abs 1 Nr 3 ZPO einen Vergütungsanspruch gegen die Partei nicht geltend machen kann, steht ihm ein solcher gegen die Staatskasse zu. Dieser bestimmt sich nach dem Umfang der Beiordnung. Die § 48 ff stellen den Umfang der Beiordnung klar und bestimmen damit den Umfang des Vergütungsanspruchs.
Zur Beitreibung von Kosten vgl § 125 ZPO Rn 2 ff; zum Übergang des Anspruchs gegen den Gegner auf die Staatskasse vgl § 126 ZPO Rn 23.








II. Umfang der Bewilligung
2


Nach dem Wortlaut des § 51 Abs 1 gründet sich der Vergütungsanspruch sowohl auf den Beiordnungs- als auch auf den Bewilligungsbeschluss.









1. Maßgeblichkeit des Beiordnungsbeschlusses
3


Widersprechen sich Beiordnung und Bewilligung, richten sich Grund und Höhe des Anspruchs nach dem Beiordnungsbeschluss (OLG Bamberg FamRZ 2008, 2143; OLG Oldenburg MDR 2009, 1315; Hartmann § 48 RVG Rn 7).
Im Regelfalle wird der Beiordnungsbeschluss keine besonderen Bestimmungen zum Umfang der Beiordnung enthalten; dann gilt die Beiordnung im Umfang der Bewilligung. Den Umfang der Bewilligung regelt § 119 ZPO. Eine Beschränkung der PKH-Bewilligung auf die Gerichtsgebühren in Prozessen des Rechtsanwaltskonkursverwalters hat im Gesetz keine Grundlage (OLG Oldenburg ZlnsO 1999, 480 – Ls). Grds zur Frage der gebührenrechtlichen Einschränkung der Anwaltsvergütung im Bewilligungsbeschluss: Fischer JurBüro 1999, 341. Der beigeordnete Rechtsanwalt hat dann einen Anspruch auf Vergütung aller Tätigkeiten, die er im Rahmen der Bewilligung ausübt.
Stimmen Bewilligung der PKH/VKH (§§ 119, 120 ZPO, § 76 FamFG) und Beiordnung eines Rechtsanwalts (§ 121 ZPO bzw § 78 FamFG) inhaltlich nicht überein, kann iÜ Folgendes gelten:
Ist der Anwalt im Rahmen des Bewilligungs-, aber über den Beiordnungsbeschluss hinaus tätig geworden, ist es angezeigt, den Beiordnungsbeschluss zu erweitern. Sonst besteht kein Anspruch nach § 48 ff (Mümmler JurBüro 1994, 336). Im umgekehrten Falle bleibt hingegen der Vergütungsanspruch bestehen, auch wenn der Bewilligungsbeschluss nachträglich nicht angepasst wird.










2. Beschränkungen bei der Beiordnung eines auswärtigen Anwalts
4


Wird ein auswärtiger Anwalt beigeordnet, kommt es besonders auf den Umfang der Beiordnung an. Fehlt nämlich die Beschränkung auf eine Beiordnung zu den Bedingungen eines bei dem Prozessgericht zugelassenen Anwalts, ist seine Tätigkeit ohne Beschränkung zu vergüten (§ 121 ZPO Rn 15 ff). Gleiches gilt, wenn die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit des beigeordneten, aber nicht postulationsfähigen Anwalts der Rechtsverfolgung der Interessen seiner Partei diente und ein anderer Anwalt nicht tätig wurde (OLG Koblenz FamRZ 1999, 390).










3. Vergütung bei Teilbewilligung von PKH/VKH
5


Ist PKH bzw VKH nur für einen Teil des Streitgegenstands bewilligt worden, so wird Wahlanwaltsvergütung in Höhe der Differenz zwischen den Wahlanwaltsgebühren für den vollen Streitwert und denjenigen, die durch den von der PKH abgedeckten Teil entstanden wären, gewährt (OLG Zweibrücken JurBüro 1995, 424 = FamRZ 1996, 678 – Ls; OLG Hamburg JurBüro 1995, 426). Wird PKH allein zur Abwehr der als Nebenforderung geltend gemachten Zinsen bewilligt und wird über die Hauptforderung entschieden, entsteht kein Vergütungsanspruch gegen die Staatskasse (OLG Zweibrücken JurBüro 1999, 590).
Zur teilweisen Bewilligung vgl auch § 119 ZPO Rn 11, zum Vergütungsanspruch des nur für einen Teil des Streitgegenstandes beigeordneten Anwalts auch: OVG Bremen JurBüro 1989, 1689; OLG München JurBüro 1995, 203 FamRZ 1995, 750.










4. Gebot kostensparender Prozessführung
6


Grundsätzlich gilt ferner, dass die Partei, der PKH bewilligt worden ist, und der beigeordnete RA zu kostensparender Prozessführung verpflichtet sind und die Verfahrensgestaltung wählen müssen, bei welcher die geringsten Kosten anfallen, es sei denn, vernünftige Gründe rechtfertigten eine andere Verfahrensgestaltung (OLG Düsseldorf JurBüro 1995, 205). Hinsichtlich der Folgen pflichtwidriger Verursachung vermeidbarer Mehrkosten su § 55 Rn 17.









III. Zuständigkeit, zeitliche Wirkung
7


Zuständig für die Beiordnung des Anwalts nach § 121 ZPO ist das gesamte Prozessgericht, mit Ausnahme der Beiordnung eines Notanwalts nach Abs 4. Diesen ordnet der Vorsitzende bei (vgl § 121 ZPO Rn 15). Zur zeitlichen Wirkung (uU auch Rückwirkung) der Beiordnung s § 121 ZPO Rn 14, zur Form § 127 ZPO Rn 3. Neuerdings sieht Abs 4 vor, dass sich die Beiordnung in Angelegenheiten, in denen nach § 3 Abs 1 RVG Betragsrahmengebühren (zB 3102 VV im Verfahren vor dem Sozialgericht) entstehen, schon auf Tätigkeiten ab dem Zeitpunkt der Beantragung der PKH erstreckt, wenn vom Gericht nichts anderes bestimmt ist. Damit erledigt sich die Streitfrage über die Möglichkeit einer Rückwirkung bei Betragsrahmengebühren. Weiter erstreckt sich die Beiordnung auf die gesamte Tätigkeit im Verfahren über die PKH einschließlich der vorbereitenden Tätigkeit.








IV. Gesetzliche Erstreckungen: Rechtszug (Abs 2), Verbundverfahren (Abs 3) und § 149 FamFG  Mehrvergleiche
8


Nach § 119 Abs 1 S 1 ZPO sind PKH/VKH für jeden Rechtszug gesondert zu beantragen und zu bewilligen.
Zur sachlichen Geltung der PKH/VKH, insbesondere zu der Frage, welche Verfahren zum Rechtszug gehören, s. die Kommentierung zu § 119 ZPO. Dies gilt auch für die Sonderfragen, die sich im Rahmen der VKH beim Verbundverfahren ergeben (§ 119 ZPO Rn 5 f).
Abs 1 S 1 bestätigt für das Gebührenrecht, dass sich der Vergütungsanspruch nach dem Bewilligungs-/Beiordnungsbeschluss richtet.
Diese Grundregel wird aber durch gesetzliche Erstreckungen modifiziert, nämlich
	–
	für Scheidungssachen auf den Versorgungsausgleich, § 149 FamFG und

	–
	nach Abs 2 – allerdings nur soweit der Beiordnungsbeschluss nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt
	–
	bei einer Beiordnung für Anschlussrechtsmittel des Gegners, wenn der eigenen Partei PKH/VKH für eine Berufung, eine Beschwerde wegen des Hauptgegenstands, eine Revision oder eine Rechtsbeschwerde wegen des Hauptgegenstands bereits PKH/VKH gewährt wurde;

	–
	bei PKH/VKH für die Vollziehung oder Vollstreckung im einstweiligen Rechtsschutz, wenn für die Erwirkung von Arrest, einstweiliger Verfügung oder einstweiliger Anordnung die Beiordnung erfolgt ist.



	–
	Nach Abs 3 erstreckt sich die Beiordnung in einer Ehesache im Fall des Abschlusses eines Vertrags iSd Nr 1000 VV auf alle mit der Herbeiführung der Einigung erforderlichen Tätigkeiten, soweit der Vertrag die in Abs 3 S 1 aufgezählten Angelegenheiten mitregelt (vgl Rn 10).










V. Außergerichtlicher Vergleich/Mehrvergleich
9


Für einen außergerichtlichen Vergleich kann der beigeordnete Rechtsanwalt keine Vergleichsgebühr beanspruchen. Hier ist an der bisher schon vertretenen negativen Auffassung festzuhalten. Nach § 45 RVG ist der beigeordnete Anwalt dem Wahlanwalt „in Verfahren vor den Gerichten …“ gleichgestellt. Auch § 48 bezieht sich nur auf den gerichtlichen Vergleich (vgl auch § 119 ZPO Rn 5).
Kontrovers diskutiert wird die Frage, ob und in welcher Höhe Gebühren für einen sog „Mehrvergleich“ zu erstatten sind. Ein solcher „Mehrvergleich“ liegt vor, wenn neben anhängigen Streitgegenständen auch solche mitverglichen werden, die noch nicht Gegenstand des Verfahrens sind.
Nochmals: Maßgebend für die gem §§ 45 ff RVG den beigeordneten Rechtsanwälten von der Staatskasse zu erstattenden Gebühren ist nach Abs 1 der Beschluss, durch den die PKH/VKH bewilligt und der Rechtsanwalt beigeordnet worden ist.
Wird „PKH für den Vergleich“ insgesamt bewilligt und umfasst dies nach verständiger Auslegung – etwa des Verhandlungsprotokolls, in dem vor PKH-Bewilligung „für den Vergleich“ andere, nicht von der bisherigen Bewilligung umfasste Gegenstände erörtert wurden –  auch den nicht-anhängigen Teil, ist das Gericht hieran auch für die Kostenfestsetzung gebunden (OLG Bamberg FamRZ 2011, 1605 ff meint dagegen, nur mit eingehender, aber nicht mit „floskelartiger“ Begründung trete die Bindung ein). Dies gilt unabhängig davon, ob Abs 3 (dazu sogleich Rn 10) Anwendung findet oder nicht.
Die anlässlich des Vergleichsabschlusses entstandenen Rechtsanwaltsgebühren sind dann – aber auch nur dann – von der Staatskasse komplett zu erstatten (OLG Karlsruhe NJW 2010, 1383 ff). Ist zum Zeitpunkt des Vergleichs PKH/VKH bereits bewilligt und fehlt es an einer PKH-Bewilligung jedenfalls „für den Vergleich“, gilt die Bewilligung nur in dem darin bezeichneten Umfang. Demnach sind nicht anhängige Verfahrensgegenstände grds nicht umfasst.
Umfasst die PKH/VKH-Bewilligung den Vergleich und sind wegen des Vergleich Verfahrensgebühren nach Nr 3100 VV RVG entstanden, sind diese von der Staatskasse zu vergüten.
Auf etwaige Terminsgebühren erstreckt sich die Bewilligung nur, soweit dies in dem PKH/VKH-Beschluss zum Ausdruck kommt. Die im VKH-Bereich zu § 48 Abs 3 RVG aF entwickelte Rspr, dass bei einem mitverglichenem Verfahrensgegenstand, der nicht anhängig ist, Verfahrens-, Termins- und Einigungsgebühren auch von der Staatskasse zu erstatten wären (OLG Karlsruhe NJW 2010, 1383; OLG Koblenz FamRZ 2009, 143; OLG Saarbrücken FamRZ 2009, 143; OLG Köln FamRZ 2008, 707; im Ergebnis ebenso OLG Schleswig SchlHA 2012, 109 f), ist schon mangels gesetzlicher Grundlage nicht auf andere Fallkonstellationen übertragbar oder gar verallgemeinerungsfähig. Es bedarf einer ausdrücklichen gerichtlichen Anordnung, um die auf den höheren Vergleichswert entfallende Verfahrensdifferenz- und Terminsgebühr des beigeordneten Rechtsanwalts erstattungsfähig zu machen (OLG Celle AGS 2015, 236; MDR 2011, 324; OLG Koblenz NJW-RR 2015, 61; OLG Dresden MDR 2014, 686; OLG Köln B v 2.10.2014, 12 WF 130/14, juris; entgegen OLG Celle FamRZ 2014, 1878).
Die ausdrückliche Regelung eines Spezialfalls in § 48 Abs 3 RVG zeigt vielmehr, dass das Gesetz vom Gegenteil – also PKH/VKH nur im Umfang der Bewilligung auch bei Mehrvergleich – ausgeht.
Nur in den Fällen des Abs 3 (Rn 10) sind auch die Terminsgebühren, die nach Nr 3104 VV RVG Gebühr bereits anfallen, wenn ein Verhandlungstermin stattfindet und die Rechtsanwälte vertretungs- und verhandlungsbereit anwesend sind; eine Erörterung ist nicht mehr erforderlich (OLG Karlsruhe, FamRZ 2006, 874). Diese Gebühr entsteht nach Nr 3104 Abs 3 VV RVG allerdings dann nicht, wenn lediglich die Protokollierung nicht rechtshängiger Ansprüche erfolgt.








VI. Vergleich in Ehesachen, Abs 3
10


Nach Abs 3 nF erstreckt sich die Beiordnung in einer Ehesache ausdrücklich auch auf den Abschluss einer Einigung über die dort genannten Gegenstände und schließt die Gerichtskostenbefreiung ein (OLG Dresden FamRZ 1997, 385); für nicht genannte Gegenstände sollte stets ein gesonderter VKH-Antrag gestellt werden, Mock FPR 1996, 294.
Die Erstreckung gilt, soweit folgende Angelegenheiten im Rahmen des Einigungsvertrages miterledigt werden:
	–
	1. gegenseitiger Unterhalt der Ehegatten,

	–
	2. der Unterhalt gegenüber den Kindern im Verhältnis der Ehegatten zueinander,

	–
	3. die Sorge für die Person der gemeinschaftlichen minderjährigen Kinder,

	–
	4. die Regelung des Umgangs mit einem Kind,

	–
	5. die Rechtsverhältnisse an der Ehewohnung und den Haushaltsgegenständen oder

	–
	6. die Ansprüche aus dem ehelichen Güterrecht.


Dies gilt entspr im Fall der Beiordnung in Lebenspartnerschaftssachen nach § 269 Abs 1 Nr 1 und 2 FamFG. Mit Ehesache ist ein Verfahren auf Scheidung, Aufhebung oder auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe zwischen den Beteiligten iSv § 121 FamFG. Die Aufzählung ist abschließend (G-S/Müller-Rabe § 48 RVG Rn 17).
Wichtig: Allein die Existenz der Regelung in Abs 3 zeigt, dass es in Ehesachen keine automatische Erstreckung der VKH auf Folgesachen gibt; andernfalls hätte der Gesetzgeber die Erstreckung nicht regeln müssen. Es muss jeweils VKH beantragt werden.
Die Erstreckung in Abs 3 gilt nur für soweit eine Einigung iSv Nr 1000 VV erzielt ist, nicht aber automatisch für das jeweilige Erkenntnisverfahren in den aufgezählten Folgesachen, über die keine Einigung erzielt wird (OLG Frankfurt FamRZ 2013, 905; G-S/Müller-Rabe § 48 RVG Rn 12).
Tatbestandlich ist eine Einigung, kein Vergleich – also kein gegenseitiges Nachgeben – erforderlich.
Der Streit, der sich an Abs 3 aF zur Frage des Umfangs der Erstreckung entwickelt hat (einerseits OLG Bamberg (FamRZ 2008, 2142; FamRZ 2011, 1605 mwN; ähnlich OLG Celle FamRZ 2011, 835; OLG Hamm FamFR 2012, 354 und FamRZ 2013, 394 f; OLG Köln MDR 2012, 1193 f: nur 1,5 Einigungsgebühr; anderseits OLG Karlsruhe NJW 2010, 1383; OLG Koblenz FamRZ 2009, 143; OLG Saarbrücken FamRZ 2009, 143; OLG Köln FamRZ 2008, 707; OLG Schleswig SchlHA 2012, 109 f: Verfahrensgebühr nach Nr 3101 VV, Terminsgebühr nach Nr 3104 VV; Einigungsgebühr nach Nr 1000 VV werden durch die Staatskasse übernommen) dürfte sich zugunsten der zweiten Ansicht geklärt haben. Ausweislich des neugefassten Wortlauts in Abs 3 bezieht sich die Erstreckung „auf alle mit der Herbeiführung der Einigung erforderlichen Tätigkeiten“. Bei allen anderen Verfahren, die von § 48 Abs 3 RVG nicht erfasst sind, so zB bei selbständigen Familiensachen oder Zivilsachen, gibt es eine automatische Erstreckung wie nach § 48 Abs 3 RVG mit all ihren Gebührenfolgen nicht (OLG Dresden MDR 2015, 713).
Mit der Abtrennung einer Folgesache aus dem Verbundverfahren tritt keine Änderung im Charakter dieses Verfahrens ein. Die Anwaltsgebühren sind daher einheitlich aus dem kumulierten Streitwert zu berechnen (OLG Bamberg JurBüro 1984, 1514).








VII. Vergleich im PKH-/VKH-Prüfungsverfahren
11


Eine besondere Diskussion ist zu der Frage entbrannt, ob im PKH-Prüfungsverfahren PKH zum Abschluss eines Vergleichs bewilligt werden kann, vgl die Kommentierung zu § 114 ZPO Rn 19 ff, § 119 ZPO Rn 41 ff.
Ist insoweit tatsächlich aus Zweckmäßigkeitsgründen eine Beiordnung erfolgt, steht dem beigeordneten Anwalt neben der 1,0 Verfahrensgebühr (VV 3335) die 1,0 Einigungsgebühr (VV 1003) zu. Eine Terminsgebühr für das PKH-Verfahren sieht das RVG nicht vor.
Im PKH-Beschwerdeverfahren steht dem Anwalt eine 0,5 Verfahrensgebühr (VV 3500) zu, die nicht auf die Gebühren für das Hauptverfahren anzurechnen sind Der Geschäftswert bestimmt sich nach dem Wert der Hauptsache (BayObLG JurBüro 1990, 1640; OLG Frankfurt JurBüro 1991, 1645), jedenfalls dann, wenn es um die Erfolgsaussicht der Rechtsverfolgung oder -verteidigung geht. Geht es ausschließlich um die Bedürftigkeit der Partei, richtet sich der anwaltliche Beschwerdewert nur nach der Höhe derjenigen Gerichts- und Anwaltskosten, von deren Entrichtung der Beschwerdeführer freigestellt werden will (OLG Frankfurt Jur-Büro 1988, 1375; OLG Koblenz 14. ZS – JurBüro 1991, 253; aA – stets Wert der Hauptsache – OLG Frankfurt JurBüro 1992, 98; OLG Koblenz – 15. ZS – JurBüro 1993, 423; LG Hannover NdsRPfl 1993, 73; OLG Jena OLG-NL 1994, 149).
Ist entgegen der hM PKH/VKH uneingeschränkt für das PKH-/VKH-Prüfungsverfahren bewilligt worden, so hat die Unzulässigkeit einer derartigen Bewilligung auf den Erstattungsanspruch des beigeordneten Anwalts gegen die Staatskasse keinen Einfluss (OLG Saarbrücken JurBüro 1989, 80; OLG Stuttgart JurBüro 1989, 1143).





Kapitel IV Rechtsanwaltsvergütungsgesetz › Abschnitt 8 Beigeordneter oder bestellter Rechtsanwalt, Beratungshilfe › § 49 Wertgebühren aus der Staatskasse






§ 49 Wertgebühren aus der Staatskasse
Bestimmen sich die Gebühren nach dem Gegenstandswert, werden bei einem Gegenstandswert von mehr als 4 000 Euro anstelle der Gebühr nach § 13 Absatz 1 folgende Gebühren vergütet:


	Gegenstandswert bis . . . Euro
	Gebühr . . . Euro

	 5 000
	257

	 6 000
	267

	 7 000
	277

	 8 000
	287

	 9 000
	297

	10 000
	307

	13 000
	321

	16 000
	335

	19 000
	349

	22 000
	363

	25 000
	377

	30 000
	412

	über 30 000
	447








Kommentierung
I.Allgemeines1

II.Einzelfragen2, 3









I. Allgemeines
1


§ 49 enthält eine abweichende Bestimmung von dem Grundsatz des § 45 RVG, dass der beigeordnete Anwalt aus der Staatskasse die gesetzliche Vergütung erhält. Es wird ein teilweise geringerer Gebührenanspruch bestimmt als für den Wahlanwalt, eine Regelung, die dem fiskalischen Interesse entspricht.
Die Vorschrift findet aber nur auf Gebühren Anwendung, die sich nach einem Gegenstandswert berechnen lassen. Dies ist dann der Fall, wenn sich der Betrag unmittelbar aus Streitwert, Geschäftswert, Gegenstandswert oder dem Ausmaß einer rechtskräftig verhängten Strafe ergibt.
Die Gebührenstufen, aber auch die Gebühren selbst sind mit Wirkung vom 1.8.2013 angehoben worden.








II. Einzelfragen
2


Bei Streitigkeiten bis zu einem Gegenstandswert von 4 000 € wird dem beigeordneten Rechtsanwalt wie einem Wahlanwalt die volle Regelgebühr nach § 13 Abs 1 S 1 RVG gewährt. Bei höheren Gegenstandswerten gilt die Tabelle des § 49 bis zu einem oberen Grenzbetrag von 30 000 €. Bei Gegenstandswerten darüber erhält der Anwalt eine Festgebühr von 447 €.
Ist einem Streitgenossen ohne Einschränkung PKH bewilligt und ein Rechtsanwalt beigeordnet worden, der auch weitere Streitgenossen vertritt, dann hat der beigeordnete Rechtsanwalt gegen die Staatskasse einen Vergütungsanspruch in Höhe der vollen Gebühren nach § 49 RVG, jedoch ohne den Zuschlag nach Nr 1008 VV RVG für die Vertretung der weiteren Streitgenossen (OLG München MDR 2011, 326).
Ist mit der Bewilligung der PKH für einen Streitgenossen auch Ratenzahlung gem § 115 Abs 2 ZPO angeordnet worden, dann ist der Vergütungsanspruch des beigeordneten Rechtsanwalts, der auch weitere Streitgenossen vertritt, gegenüber der Staatskasse der Höhe nach begrenzt auf denjenigen Anteil der Regelvergütung (§ 13 RVG) einschließlich Mehrvertretungszuschlag, welcher der Beteiligung des bedürftigen Streitgenossen am Rechtsstreit entspricht. Denn der Vergütungsanspruch bestimmt sich nach den Beschlüssen, durch welche die Prozesskostenhilfe bewilligt und der Rechtsanwalt beigeordnet worden ist (§ 48 Abs 1 RVG). Enthalten diese keine Beschränkung, dann gilt für den Vergütungsanspruch § 7 RVG. Danach erhält der Rechtsanwalt, der mehrere Auftraggeber als Streitgenossen in einem Rechtsstreit vertritt, die Gebühren in jeder Instanz nur einmal (§§ 7 Abs 1, 15 Abs 2 S 2 RVG); jedoch schuldet jeder Auftraggeber diejenigen Gebühren und Auslagen, die er schulden würde, wenn der Rechtsanwalt nur in seinem Auftrag tätig geworden wäre (§ 7 Abs 2 S 1 Hs 1 RVG). Dementsprechend besteht auch der Vergütungsanspruch des – ohne Einschränkung in dem Bewilligungsbeschluss – beigeordneten Rechtsanwalts in Höhe derjenigen Gebühren und Auslagen, die angefallen wären, wenn er nur die bedürftige Partei im Rechtsstreit vertreten hätte. Andernfalls wäre nämlich auch die bedürftige Partei einem Ausgleichsanspruch (§ 426 Abs 1 BGB) des leistungsfähigen Streitgenossen ausgesetzt, was dem Sinn und Zweck der Prozesskostenhilfe zuwider laufen würde (OLG München MDR 2011, 326 f mwN).


3


In § 49 werden nur volle Gebühren genannt. Verdient der Anwalt eine Bruchteilsgebühr, so ist diese nach den in § 49 aufgeführten Sätzen zu berechnen.
In Berufungs- und Revisionsverfahren erhöhen sich die Gebühren gem VV 3200 ff des Vergütungsverzeichnisses.
§ 49 enthält keine Sonderregelungen zum Mindestbetrag und zur Aufrundung von Centbeträgen. Der Mindestbetrag einer Gebühr bestimmt sich nach dem Vergütungsverzeichnis, 0,5 Cent sind aufzurunden.





Kapitel IV Rechtsanwaltsvergütungsgesetz › Abschnitt 8 Beigeordneter oder bestellter Rechtsanwalt, Beratungshilfe › § 50 Weitere Vergütung bei Prozesskostenhilfe






§ 50 Weitere Vergütung bei Prozesskostenhilfe
(1) 1Nach Deckung der in § 122 Absatz 1 Nummer 1 der Zivilprozessordnung bezeichneten Kosten und Ansprüche hat die Staatskasse über die auf sie übergegangenen Ansprüche des Rechtsanwalts hinaus weitere Beträge bis zur Höhe der Regelvergütung einzuziehen, wenn dies nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung und nach den Bestimmungen, die das Gericht getroffen hat, zulässig ist. 2Die weitere Vergütung ist festzusetzen, wenn das Verfahren durch rechtskräftige Entscheidung oder in sonstiger Weise beendet ist und die von der Partei zu zahlenden Beträge beglichen sind oder wegen dieser Beträge eine Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen der Partei erfolglos geblieben ist oder aussichtslos erscheint.
(2) Der beigeordnete Rechtsanwalt soll eine Berechnung seiner Regelvergütung unverzüglich zu den Prozessakten mitteilen.
(3) Waren mehrere Rechtsanwälte beigeordnet, bemessen sich die auf die einzelnen Rechtsanwälte entfallenden Beträge nach dem Verhältnis der jeweiligen Unterschiedsbeträge zwischen den Gebühren nach § 49 und den Regelgebühren; dabei sind Zahlungen, die nach § 58 auf den Unterschiedsbetrag anzurechnen sind, von diesem abzuziehen.






Kommentierung
I.Allgemeines1

II.Umfang der weiteren Vergütung2

III.Feststellung des Überschusses3

IV.Mitwirkung des beigeordneten Anwalts, Abs 24, 5

V.Voraussetzungen der Festsetzung der weiteren Vergütung, Abs 1 S 26

VI.Beiordnung mehrerer Anwälte, Abs 37









I. Allgemeines
1


Der im Wege der PKH/VKH beigeordnete Anwalt kann gem § 122 Abs 1 Nr 3 ZPO bzw § 76 FamFG Ansprüche auf Vergütung gegen seinen Auftraggeber nicht geltend machen. Stattdessen steht ihm gem § 45 RVG ein Vergütungsanspruch gegen die Staatskasse zu. Bei Gegenstandswerten über 4 000 € ist dieser gem § 49 niedriger als der Anspruch des Wahlanwalts gegen seinen Auftraggeber (§ 13 Abs 1 RVG).
Der in § 50 verwendete Begriff der weiteren Vergütung umfasst den Teil der Vergütung des beigeordneten Anwalts, der sich aus der Differenz zwischen den Gebühren nach § 13 RVG und den in § 49 RVG festgelegten Gebühren ergibt (Mümmler JurBüro 1993, 272; LAG Hamm AnwBl 1999, 488).
Zur Verfassungswidrigkeit von anwaltsunfreundlicher „Streitwertabsenkung“ vgl BVerfG FamRZ 2007, 1081.








II. Umfang der weiteren Vergütung
2


Zur Überwindung, jedenfalls aber zur Milderung der Schlechterstellung des beigeordneten Anwalts gewährt Abs 1 einen zusätzlichen Anspruch aus der Staatskasse.
In dem in Rn 1 genannten Umfang hat der beigeordnete Anwalt gegen die Staatskasse insoweit einen Anspruch, als die von der Bundes- oder Landeskasse von der Partei gem § 120 Abs 2 ZPO im Wege der PKH/VKH mit Zahlungsbestimmung eingezogenen Beträge diejenige Summe übersteigen, die zur Deckung der in § 122 Abs 1 Nr 1 ZPO genannten Kosten und Ansprüche notwendig ist. In Abs 1 S 1 war bislang nur die Rede davon, dass die Staatskasse „über die Gebühren des § 49 hinaus weitere Beträge bis zur Höhe der Gebühren nach § 13“ einzieht. Danach wären weitergehende Auslagen nicht einzuziehen. Mit der Änderung soll klargestellt werden, dass die Staatskasse nach Befriedigung ihrer Ansprüche nicht nur die Gebührendifferenz, sondern auch zusätzliche Auslagen wie zB eine höhere Auslagenpauschale nach Nr 7002 VV RVG oder Auslagen, die nicht aus der Staatskasse zu erstatten sind, einzuziehen hat.
Sind diese, also die rückständigen oder entstehenden Gerichtskosten und Gerichtsvollzieherkosten sowie die auf die Staatskasse übergegangenen Ansprüche beigeordneter Anwälte gegen die begünstigte Partei, gedeckt und ist zusätzlich ein Überschuss eingegangen (vgl OLG Düsseldorf JurBüro 1991, 236), dann ist der Ausgleichsanspruch des beigeordneten Anwalts zu berücksichtigen. Die Staatskasse tritt dabei als Treuhänderin für den beigeordneten Rechtsanwalt auf, in dem sie eingehende Ratenzahlungen für den Rechtsanwalt vereinnahmt und an ihn weiterleitet (LAG Rheinland-Pfalz RVGreport 2011, 394).
Hierbei wird die Staatskasse zu berücksichtigen haben, dass bei PKH/VKH mit Zahlungsbestimmung die vorläufige Einstellung der Ratenzahlung erst dann anzuordnen ist, wenn der beigeordnete Anwalt die volle weitere Vergütung erhalten hat (s § 120 ZPO Rn 17 ff), es sei denn, es besteht ein Erstattungsanspruch gegen den Prozessgegner, § 120 Abs 3 Nr 2 ZPO.
Die weitere Vergütung ist aber durch die Staatskasse nur insoweit beizutreiben, als PKH/VKH bewilligt worden war, dh, dem beigeordneten RA können zB keine Gebühren erstattet werden, die bereits entstanden waren, bevor PKH/VKH bewilligt wurde (OLG Zweibrücken JurBüro 1994, 352).
Ist PKH/VKH ohne Zahlungsbestimmung angeordnet worden, so ist § 50 nicht anwendbar. War für die 1. Instanz PKH ohne und erstmals in der 2. Instanz mit Zahlungsbestimmung bewilligt worden, so sind bei der Berechnung der weiteren Vergütung die erstinstanzlichen Gebühren außer Betracht zu lassen (OLG München JurBüro 1995, 532 AnwBl 1997, 356; vgl § 120 ZPO Rn 10; aA AG Emden FamRZ 1997, 385).
Ein Anspruch auf Zahlung der weiteren Vergütung im Vorschusswege besteht nicht (OLG Bamberg JurBüro 1990, 725).
War zunächst PKH/VKH ohne Zahlungsbestimmung bewilligt und ist erst später wegen Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse eine Zahlungsbestimmung nach § 120a ZPO getroffen worden, dann kann der beigeordnete RA auch noch zu diesem Zeitpunkt die Differenz zwischen den PKH/VKH-Gebühren und den Wahlanwaltsgebühren geltend machen (LG Nürnberg-Fürth Rpfleger 1994, 259; Enders JurBüro 1995, 169, 171). Dasselbe gilt, wenn die PKH-Bewilligung gem § 124 ZPO aufgehoben wird (Mümmler JurBüro 1992, 786).








III. Feststellung des Überschusses
3


Die von der Partei im Wege der PKH/VKH mit Zahlungsbestimmung gem § 120 Abs 1 ZPO zu leistenden Zahlungen sind in folgender Reihenfolge zu verwenden: Zunächst sind die Gerichtskosten zu decken, für welche die Partei ohne Bewilligung von PKH haften würde. Anschließend sind die eingegangenen Zahlungen auf den gem § 59 auf die Staatskasse übergegangenen Anspruch des der bedürftigen Partei beigeordneten Anwalts zu verrechnen (OLG Saarbrücken JurBüro 1988, 368; aA – umgekehrte Reihenfolge – OLG Bremen JurBüro 1990, 750). Der danach verbleibende Saldo ist bis zur Höhe der Regelgebühren an den beigeordneten Anwalt auszukehren.








IV. Mitwirkung des beigeordneten Anwalts, Abs 2
4


Nach Abs 2 soll der beigeordnete Anwalt die Berechnung seiner Regelgebühren so früh wie möglich – dh unverzüglich nach Fälligkeit iSv § 8 RVG – zu den Prozessakten mitteilen. Der Rechtspfleger setzt die Zahl der einzuziehenden Raten unter Berücksichtigung der Regelgebühren fest (LAG Hamm AnwBl 1999, 488). Hat der Anwalt seine Berechnung erst nach verfügter vorläufiger Einstellung der Ratenzahlung eingereicht, hat der Rechtspfleger die Wiederaufnahme der Zahlungen anzuordnen (OLG Hamm JurBüro 1985, 892).
Versäumt ein Anwalt die Bekanntgabe der Höhe der Wahlanwaltsvergütung, so dass eine Einziehung bei einer nachträglichen Vermögensverbesserung unterbleibt, kann eine Vergütungsfestsetzung nach Ablauf der 4-jährigen Frist aus § 120 ZPO nicht erfolgen. Da nichts mehr von der Partei eingezogen werden kann, ist auch nichts zu verteilen, was festgesetzt werden könnte (LAG Köln 2 Ta 416/10, juris).


5


Hat allerdings der Anwalt den Antrag auf Festsetzung der weiteren Vergütung auf Aufforderung des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle nach § 55 Abs 6 S 2 RVG nicht innerhalb einer Frist von einem Monat eingereicht, so erlischt sein Anspruch.








V. Voraussetzungen der Festsetzung der weiteren Vergütung, Abs 1 S 2
6


Abs 1 S 2 bestimmt, dass es zur Festsetzung der weiteren Vergütung erst dann kommt, wenn das Verfahren durch rechtskräftige Entscheidung oder in sonstiger Weise (etwa durch Klagerücknahme oder Vergleich) abgeschlossen ist. Bei Abtrennung des Versorgungsausgleichs aus dem Scheidungsverbund kann die weitere Vergütung erst dann festgesetzt werden, wenn auch das abgetrennte Verfahren abgeschlossen ist (OLG Koblenz JurBüro 2000, 414).
Außerdem müssen die der unter PKH/VKH mit Zahlungsbestimmung streitenden Partei auferlegten Zahlungen beglichen oder eine Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen der bedürftigen Partei erfolglos geblieben sein oder aussichtslos erscheinen.
Der Anspruch auf die weitere Vergütung ist fällig, sobald bei PKH/VKH mit Ratenzahlungsbestimmung alle 48 Raten gezahlt sind. Erst dann beginnt auch die Verjährungsfrist zu laufen (OLG Oldenburg JurBüro 1995, 536). Zahlt die Staatskasse irrtümlich PKH-Raten zurück, so bleibt sie dem Anwalt zur Auszahlung auch insoweit verpflichtet als sie wegen der versehentlichen Rückzahlung den auszuzahlenden Betrag nicht mehr oder noch nicht wieder (bei erneuter Einforderung von der Partei) zur Verfügung hat (OLG Koblenz JurBüro 1989, 801).








VI. Beiordnung mehrerer Anwälte, Abs 3
7


Abs 3 enthält Sonderbestimmungen für den Fall der Beiordnung mehrerer Anwälte. Sie greifen dann ein, wenn deren Ansprüche auf die weitere Vergütung nicht vollständig befriedigt werden können.
Ein vorhandener Überschuss wird in diesem Falle nach dem Verhältnis der Ausgleichsansprüche eines jeden von ihnen errechnet. Für jeden Anwalt ist der Unterschiedsbetrag zwischen den Regelgebühren und den Gebühren nach § 48 RVG festzustellen. Alsdann sind ggf gem § 57 RVG anzurechnende Beträge abzuziehen, ebenfalls ggf noch gem § 54 RVG abzuziehende Beträge. Der bei der Staatskasse bestehende Überschuss ist im Verhältnis dieser Beträge zueinander zu verteilen.





Kapitel IV Rechtsanwaltsvergütungsgesetz › Abschnitt 8 Beigeordneter oder bestellter Rechtsanwalt, Beratungshilfe › § 54 Verschulden eines beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts






§ 54 Verschulden eines beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts
Hat der beigeordnete oder bestellte Rechtsanwalt durch schuldhaftes Verhalten die Beiordnung oder Bestellung eines anderen Rechtsanwalts veranlasst, kann er Gebühren, die auch für den anderen Rechtsanwalt entstehen, nicht fordern.






Kommentierung
I.Allgemeines, Regelungszweck1

II.Anwendungsbereich: auch Beratungshilfe2

III.Feststellung eines Verschuldens/Verschuldensmaßstab3

IV.Schuldhaftes Verhalten4

V.Anspruch des anderen Rechtsanwalts5

VI.Geltungsbereich für Gebühren und Auslagen6, 7

VII.Beratungsgebühr8









I. Allgemeines, Regelungszweck
1


Nach § 54 führt ein schuldhaftes Verhalten, dass zur Auswechselung seiner Beiordnung geführt hat, zu einem Verlust des Gebührenanspruchs, soweit der andere Anwalt diesbezüglich einen Gebührenanspruch erworben hat.
Zweck ist damit die Verhinderung der doppelten Inanspruchnahme der Staatskasse.
Der Regelungsbedarf ergibt sich daraus, dass dem zweiten Anwalt die Zahlung seiner verdienten Gebühr nicht mit dem Argument verweigert werden kann, die Staatskasse habe bereits an den ersten Anwalt bezahlt (Rn 5; OLG Hamm FamRZ 1995, 748). Der Vorschrift liegt der Verursachergedanke zu Grunde: der erste Anwalt muss eine Gebührenkürzung hinnehmen, weil er die erneute Beiordnung bzw Bestellung durch sein schuldhaftes Verhalten verursacht hat.








II. Anwendungsbereich: auch Beratungshilfe
2


Die Vorschrift gilt nicht nur für PKH und VKH-Verfahren, sondern auch – was in § 133 S 1 BRAGO ausdrücklich angeordnet war – für die Vergütung der Beratungshilfe entspr, und zwar mittelbar auch hinsichtlich der Beratungshilfegebühr gem § 44 RVG, Nr 2500 VV (vgl bereits § 45 RVG Rn 9; s § 44 Rn 8 ff, wie auch Hartmann § 54 Rn 5).
In diesen Fällen kommt es statt auf die Beiordnung eines RAs auf dessen Befassung mit der BerH an, sei es, dass er einen Berechtigungsschein (§ 4 BerHG) erhalten hat oder unmittelbar aufgesucht worden ist (§ 7 BerHG).








III. Feststellung eines Verschuldens/Verschuldensmaßstab
3


Ein Verschulden des beigeordneten Rechtsanwalts liegt vor, wenn er die Interessen seiner Partei in einer Weise wahrgenommen hat, dass dieser erhebliche Rechtsnachteile drohen (OLG Frankfurt JurBüro 1975, 1612). Ein grobes Verschulden braucht nicht dargetan zu sein, es genügt einfache Fahrlässigkeit (Hartmann § 54 RVG Rn 6). Das Verschulden eines Erfüllungsgehilfen muss sich der Anwalt entspr § 278 BGB zurechnen lassen (G-S/Müller-Rabe § 54 RVG Rn 8).
Kündigt der Anwalt das Mandat und macht dies die Aufhebung seiner Beiordnung erforderlich, trifft den Anwalt die Darlegungslast, dass die Aufhebung nicht auf sein schuldhaftes Verhalten zurückzuführen ist (G-S/Müller-Rabe § 54 Rn 15).
Kündigt der Mandant, ist der Wechsel der Beiordnung ohnehin nur zu veranlassen, wenn ein wichtiger Grund dargelegt wird.
Angaben unzufriedener Rechtsuchender allein reichen jedenfalls nicht aus, um ein Verschulden eines Rechtsanwalts festzustellen, zumal diese oft daran interessiert sein dürften (im Falle der BerH), einen weiteren Berechtigungsschein zu erhalten, ohne sich dem Vorwurf der Mutwilligkeit (§ 1 Abs 1 Nr 3 BerHG) auszusetzen.








IV. Schuldhaftes Verhalten
4


Erkennbar und nachweisbar schuldhaft kann es sein, wenn für den Rechtsanwalt mindestens mit einiger Wahrscheinlichkeit vorauszusehen ist, dass er infolge beruflicher Veränderung seine Praxis alsbald aufgeben wird und sich zB gleichwohl nicht unter Hinweis auf diesen Umstand weigert, BerH bzw PKH/VKH auch in solchen Fällen anzunehmen, die er voraussichtlich nicht mehr zum Abschluss bringen kann oder wenn er nicht wenigstens einen entspr Hinweis gibt, vgl dazu: BGH NJW 1957, 1152; Nürnberg Rpfleger 1956, 266. Auch verschuldeter Entzug der Zulassung nach Beginn der BerH/PKH/VKH kann im Rahmen von § 54 beachtlich sein, vgl G-S/Müller-Rabe § 54 RVG Rn 16; Hartmann § 54 RVG Rn 9; vgl auch Hansens RVGreport 2013, 27.
Nach OLG München (NJW-RR 2002, 353) verliert auch der RA seinen Vergütungsanspruch, der seine Zulassung – wenn auch wegen Orts- oder Berufswechsels oder aus sonstigen achtenswerten Gründen – aufgibt, soweit der Mandant deshalb für das noch nicht abgeschlossene Verfahren einen zweiten RA beauftragen muss.
Das KG (5 W 230/11) sieht eine iSv § 54 RVG schuldhafte Beiführung eines Mandatswechsels darin, dass ein Anwalt, der zuvor auf Vorschusszahlung verzichtete und PKH beantragte, während des laufenden Verfahrens – ohne dass besondere Umstände hierfür ersichtlich wären – nachträglich Gebühren und Auslagen geltend machte, da der Mandant auf das Unterlassen solchen Verlangens hätte vertrauen dürfen.








V. Anspruch des anderen Rechtsanwalts
5


Die Beiordnung eines anderen Rechtsanwalts begründet für diesen einen selbstständigen Vergütungsanspruch gegen die Staatskasse. Dieser ist unabhängig davon, ob die Beiordnung letztlich ohne ausreichenden Grund erfolgt ist. Auch ist unerheblich, ob er dieselben Gebühren verdient hat, wie der zunächst beigeordnete Rechtsanwalt.








VI. Geltungsbereich für Gebühren und Auslagen
6


Der zunächst beigeordnete Rechtsanwalt kann die Gebühren, die für den zweiten Anwalt entstanden sind, nicht fordern. Ist die Frage, welche Gebühren dies sind, noch nicht zu übersehen, so kann das Festsetzungsverfahren für den bisher beigeordneten Anwalt ausgesetzt werden bis feststeht, wieweit der Gebührenanspruch des Ausscheidenden durch die später erwachsenen Gebühren beeinträchtigt wird (OLG Frankfurt JurBüro 1975, 1612).


7


§ 54 gilt für Auslagen entspr (OLG Hamburg Rpfleger 1977, 420).








VII. Beratungsgebühr
8


Die Beratungsgebühr kann an einem Erfolg der Tätigkeit des Rechtsanwalts nicht gemessen werden. Jedenfalls die Verweigerung jeglicher Beratung und Auskunft rechtfertigt die Ablehnung einer Gebühr. Die vom Rechtsuchenden selbst zu erbringende Gebühr nach Nr 2500 VV kann er in solchen Fällen verweigern oder wegen ungerechtfertigter Bereicherung zurückverlangen.
Hat der mit der BerH befasste Anwalt über die in Nr 2501–2508 VV unter „Gebührentatbestand“ genannten Leistungen hinaus völlig unzulässige oder ganz offensichtlich zwecklose Maßnahmen getroffen, und wurde aus diesem Grund die Gewährung von BerH durch einen anderen Rechtsanwalt notwendig, erhält der erste Rechtsanwalt allenfalls die Gebühr für Rat und Auskunft.





Kapitel IV Rechtsanwaltsvergütungsgesetz › Abschnitt 8 Beigeordneter oder bestellter Rechtsanwalt, Beratungshilfe › § 55 Festsetzung der aus der Staatskasse zu zahlenden Vergütungen und Vorschüsse






§ 55 Festsetzung der aus der Staatskasse zu zahlenden Vergütungen und Vorschüsse
(1) 1Die aus der Staatskasse zu gewährende Vergütung und der Vorschuss hierauf werden auf Antrag des Rechtsanwalts von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts des ersten Rechtszugs festgesetzt. 2Ist das Verfahren nicht gerichtlich anhängig geworden, erfolgt die Festsetzung durch den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts, das den Verteidiger bestellt hat.
(2) In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren nach Teil 3 des Vergütungsverzeichnisses bestimmen, erfolgt die Festsetzung durch den Urkundsbeamten des Gerichts des Rechtszugs, solange das Verfahren nicht durch rechtskräftige Entscheidung oder in sonstiger Weise beendet ist.
(3) Im Fall der Beiordnung einer Kontaktperson (§ 34a des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz) erfolgt die Festsetzung durch den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Landgerichts, in dessen Bezirk die Justizvollzugsanstalt liegt.
(4) Im Fall der Beratungshilfe wird die Vergütung von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des in § 4 Abs. 1 des Beratungshilfegesetzes bestimmten Gerichts festgesetzt.
(5) 1§ 104 Abs. 2 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 2Der Antrag hat die Erklärung zu enthalten, ob und welche Zahlungen der Rechtsanwalt bis zum Tag der Antragstellung erhalten hat. 3Bei Zahlungen auf eine anzurechnende Gebühr sind diese Zahlungen, der Satz oder der Betrag der Gebühr und bei Wertgebühren auch der zugrunde gelegte Wert anzugeben. 4Zahlungen, die der Rechtsanwalt nach der Antragstellung erhalten hat, hat er unverzüglich anzuzeigen.
(6) 1Der Urkundsbeamte kann vor einer Festsetzung der weiteren Vergütung (§ 50) den Rechtsanwalt auffordern, innerhalb einer Frist von einem Monat bei der Geschäftsstelle des Gerichts, dem der Urkundsbeamte angehört, Anträge auf Festsetzung der Vergütungen, für die ihm noch Ansprüche gegen die Staatskasse zustehen, einzureichen oder sich zu den empfangenen Zahlungen (Absatz 5 Satz 2) zu erklären. 2Kommt der Rechtsanwalt der Aufforderung nicht nach, erlöschen seine Ansprüche gegen die Staatskasse.
(7) 1Die Absätze 1 und 5 gelten im Bußgeldverfahren vor der Verwaltungsbehörde entsprechend. 2An die Stelle des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle tritt die Verwaltungsbehörde.
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I. Allgemeines
1


In § 55 sind systematisch die Regelungen über die Festsetzung der aus der Staatskasse zu zahlenden Vergütung und eventueller Zuschüsse zusammengefasst.









1. Regelungsinhalt
2


Geregelt wird, wer (nur beigeordnete Anwälte) die Vergütungsfestsetzung in welcher Form bzw unter Einhaltung welcher Fristen beantragten kann und wer für die Festsetzung zuständig ist.










2. Verhältnis zur Kosten- und Vergütungsfestsetzung
3


Das Festsetzungsverfahren ist unabhängig von der Kostenfestsetzung nach §§ 103 ff ZPO und der Vergütungsfestsetzung nach § 11 RVG.










3. Anwendbarkeit
4


Die Bestimmung gilt in dem hier interessierenden Zusammenhang für das PKH- und BerH-Verfahren. Die Vorschrift ist ferner anwendbar, wenn in anderen Verfahrensordnungen die Bestimmungen der ZPO über die PKH für entspr anwendbar erklärt werden (vgl für die VKH etwa § 76 FamFG).









II. Zuständigkeit
5


Für die Festsetzung ist funktionell der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle und nicht der Rechtspfleger zuständig, Abs 1 S 1, Abs 2, Abs 4.









1. Festsetzung bei PKH/VKH, Abs 1 und 2
6


Abs 1 enthält für die Festsetzungen bei PKH (und VKH) zum einen die regelmäßige Zuständigkeitsbestimmung (Urkundsbeamter der Geschäftsstelle des Gerichts des ersten Rechtszugs), zum anderen wird in S 2 eine ausdrückliche Zuständigkeitsbestimmung für die Fälle ergänzt, in denen das Verfahren nicht (straf-)gerichtlich anhängig geworden ist.
Die Zuständigkeitsregelung des Abs 1 wird für die in Abs 2 genannten Angelegenheiten für noch nicht beendete Angelegenheiten modifiziert. Danach ist in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, in Verfahren vor Gerichten der öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit und in ähnlichen Verfahren vor dem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens der Urkundsbeamte des Gerichts des Rechtszuges, in dem die beantragten Gebühren entstanden sind, für die Festsetzung zuständig.
Dies gilt auch für die Vergütung, die dem Anwalt wegen einer Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren zusteht (OLG Schleswig SchlHA 1982, 112; aA OLG München JurBüro 1985, 1841).










2. Festsetzung bei BerH, insbesondere Prüfungsmaßstab, Abs 4
7


Für die Festsetzung im BerH-Verfahren ist auf Antrag des RA gem Abs 4 der Urkundsbeamte des AG berufen. Die örtliche Zuständigkeit des Amtsgerichts ist in Abs 4 iVm § 4 Abs 1 BerHG geregelt, vgl auch § 4 BerHG.
Das AG hat auf Grund seiner Zuständigkeit nicht die Prüfung der Notwendigkeit einzelner Maßnahmen des RAs vorzunehmen (Hansens JurBüro 1987, 337; 95, 201). Allgemeine diesbezügliche Grundsätze können nicht den § 91 ZPO, § 467 StPO entnommen werden (aA AG Steinfurt Rpfleger 1986, 110; AG Koblenz JurBüro 1995, 200, wo zu weitgehend davon ausgegangen wird, der Antragsteller hätte sich selbst helfen und mit dem Gegner korrespondieren können; vgl auch abl Anm Hansens).
Der Urkundsbeamte hat nur Fragen der Anwaltsvergütung zu prüfen (AG Berlin-Tiergarten Rpfleger 1986, 31; Hansens JurBüro 1987, 337), nicht aber, ob ein Fall der BerH vorlag, wenn ein Berechtigungsschein erteilt worden war (AG Dortmund AnwBl 1997, 294). Er darf und muss aber prüfen, wie viele Angelegenheiten vorgelegen haben, § 44 RVG Rn 64 f, 86. Was über die bloße Beratung hinaus zu veranlassen war, entscheidet der RA (Greißinger AnwBl 1994, 375 unter Berufung auf LG Göttingen, AnwBl 1984, 516). Vermeidbare Kosten sind allerdings nicht erstattungsfähig (Bratfisch Rpfleger 1992, 70 mwN).









III. Antragsberechtigte
8


Antragsberechtigt ist nur der beigeordnete Rechtsanwalt. Es müssen also in seiner Person die zu § 121 ZPO Rn 8 erörterten Voraussetzungen gegeben sein. Schließlich muss eine gerichtliche Beiordnung vorliegen. Die bedürftige Partei selbst oder die Gegenpartei sind nicht antragsberechtigt. Bei der Festsetzung der Vergütung des Rechtsanwalts ist nicht der Rechtsuchende der Antragsteller (LG Berlin Rpfleger 1996, 465). Zur Begrenzung der Nachprüfung auf Ermessensmissbrauch vgl § 2 BerHG, Rn 12.








IV. Frist/Ausschlussfrist nach Abs 6
9


Der Antrag ist grds nicht an eine Frist gebunden. Jedoch wird man davon ausgehen müssen, dass abgesehen von einem Vorschussantrag nach § 47 RVG der Antrag erst nach Fälligkeit (§ 8 RVG) zulässig ist (aA Hartmann § 55 RVG Rn 8).
Eine Ausnahme davon macht Abs 6 für die Festsetzung der weiteren Vergütung nach § 50 RVG. Kommt der Rechtsanwalt der förmlich zugestellten Aufforderung binnen Monatsfrist nicht nach, erlöschen seine Ansprüche gegenüber der Staatskasse, soweit sie noch nicht befriedigt sind (OLG Koblenz MDR 2013, 300). Erforderlich ist ein ausdrücklicher Hinweis auf die Folgen der Fristversäumnis; sie treten sonst nicht ein (OLG Zweibrücken RPfleger 2005, 445).
Folge: Es erlischt nicht nur der Anspruch aus § 50 RVG, sondern auch der Anspruch auf Vergütung nach § 49 RVG (OLG Zweibrücken JurBüro 1998, 591). Da es sich nicht um eine Notfrist handelt, kommt bei Fristversäumung eine Wiedereinsetzung nicht in Betracht (OLG Köln NJW-RR 1999, 1582). Das Erlöschen kann durch Beschluss festgestellt werden. Dieser kann nach § 56 RVG angefochten werden (KG JurBüro 1984, 1692).








V. Form
10


Einer bestimmten Form unterliegt der Antrag nicht. Er kann schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle gestellt werden.









1. Formulare bei PKH/VKH
11


Die Benutzung der von den Landesjustizverwaltungen herausgegebenen Formulare ist aber zweckmäßig.










2. Formulare bei BerH
12


Bei BerH ist für den Antrag allerdings das Formular der BerHFV (Anhang 7, dort Anlage 2) zu verwenden (vgl LG Göttingen JurBüro 1988, 606 m abl Anm Mümmler).









VI. Inhalt des Antrags
13


Seinem Inhalt nach muss dem Antrag zu entnehmen sein, welche Vergütung für welche Tätigkeit verlangt wird.
Er sollte deshalb eine Berechnung nach § 10 RVG enthalten.
Abs 5 S 1 erklärt § 104 Abs 2 ZPO für sinngemäß anwendbar, wonach genügt, dass der „Ansatz“ glaubhaft gemacht ist. Hinsichtlich der einem RA erwachsenen Auslagen für Entgelte von Post- und Telekommunikationsleistungen genügt die Versicherung, dass diese Auslagen entstanden sind.
Der im Rahmen der PKH beigeordnete RA hat Anspruch auf Ersatz der Umsatzsteuer gegenüber der Staatskasse. Die Regelung von § 104 Abs 2 S 3 ZPO (negative Erklärung zur Vorsteuerabzugsberechtigung) gilt für das Vergütungsfestsetzungsverfahren nach §§ 44 ff nicht (LAG Rh-Pf JurBüro 1997, 29 = FamRZ 1997, 947 – Ls).
Abs 5 S 2 schreibt vor, dass der Antrag die Erklärung zu enthalten hat, ob und welche Zahlungen der Rechtsanwalt bis zum Tage der Antragstellung erhalten hat. Zahlungen, die er nach diesem Zeitpunkt erhalten hat, hat er unverzüglich anzuzeigen, da diese gem § 9 BerHG auf die Vergütung anzurechnen sind.








VII. Bindung an den PKH-/VKH-Beschluss
14


Der Urkundsbeamte ist grds an den – auch formell oder inhaltlich falschen – PKH- bzw VKH-Beschluss gebunden (OLG Stuttgart JurBüro 1989, 1143; OLG Köln AGS 2007, 362, 363).









1. Prüfungsumfang und -befugnis des Urkundsbeamten: Was darf nicht geprüft werden?
15


Insbesondere ist nicht zu prüfen, ob PKH oder VKH zu Recht oder Unrecht gewährt wurde oder die Beiordnung rechtmäßig war und im richtigen Umfang erfolgt ist (OLG Naumburg FamRZ 2009, 534, 535 unter ausdrücklicher Aufgabe von FamRZ 99, 1683; OLG Celle MDR 2007, 865; LAG Köln 12 Ta 241/11).
Wird ein auswärtiger Rechtsanwalt im Rahmen der Prozesskostenhilfe ohne ausdrückliche Beschränkung iSd § 121 Abs 3 ZPO beigeordnet, sind dessen Terminsreisekosten aus der Staatskasse zu vergüten, da sich der Umfang des Vergütungsanspruchs gem § 48 Abs 1 RVG nach dem Prozesskostenhilfe und Beiordnungsbeschluss bestimmt (OLG Celle aaO).
Es kann auch nicht geprüft werden, ob die PKH-/VKH-Gewährung unrechtmäßig rückwirkend erfolgte (G-S/Müller-Rabe § 55 RVG Rn 22).
Ausnahmsweise bindet die Bewilligung dann nicht, wenn der Beschluss jeder gesetzlichen Grundlage entbehrt, sich zB nicht auf ein konkret bestimmtes Verfahren bezieht (OLG München JurBüro 1984, 1851).










2. Was ist zu prüfen?
16


Der Urkundsbeamte hat zu prüfen, welche Vergütung von der Staatskasse geschuldet ist, also
	–
	ob die Tätigkeit, für die eine Festsetzung beantragt ist, von der Beiordnung sachlich und zeitlich umfasst ist,

	–
	die im Antrag unterbreitete Berechnung richtig ist, insbesondere die richtigen Werte gem § 49 RVG angesetzt sind,

	–
	eventuell gem § 47 RVG gezahlte Vorschüsse abzuziehen sind,

	–
	Zahlung von Dritten oder Mandanten (§ 58 RVG)zu verrechnen sind.


Eine Festsetzung über die beantragten Beträge hinaus ist entspr § 308 Abs 1 ZPO nicht zulässig, da es sich um ein Antragsverfahren handelt (G-S/Müller-Rabe § 55 RVG Rn 23; Hartmann § 55 RVG Rn 24). Insoweit sollte der Urkundsbeamte entspr § 139 ZPO einen entsprechenden Hinweis geben. Dies liegt auch im eigenen Interesse, da es zeitraubende Nachliquidationen vermeidet.
Weiter ist zu prüfen, ob Auslagen und Aufwendungen iSv § 46 RVG (vgl § 46 RVG Rn 3) notwendig waren. Auch für nicht notwendige Maßnahmen in der Zwangsvollstreckung gibt es keinen Vergütungsanspruch. Bei Gebühren indes ist grds nicht zu prüfen, ob die sie auslösende Tätigkeit für die zweckentsprechende Rechtswahrnehmung notwendig war (G-S/Müller-Rabe § 55 RVG Rn 50). Hier gelten die im Rahmen des § 104 ZPO entwickelten Grundsätze (G-S/Müller-Rabe VV 3100 Rn 187 ff).
Vereitelt der Anwalt (etwa durch einen Kostenvereinbarung zu Lasten der Staatskasse) den Rückgriff auf den Prozessgegner, kann dies die Staatskasse zur Versagung der Gebühren berechnen, soweit der Rückgriff unmöglich wird. Etwaige Überzahlungen können zurückgefordert werden.










3. Willkürliche Verfahrensaufsplitterung
17


In diesem Zusammenhang hat sich zur PKH-Vergütung bei getrennt geführten Familiensachen eine kontroverse Rspr entwickelt.
Hier setzt sich auf der Gebührenebene insbesondere die Diskussion fort, ob es einem Beteiligten freisteht, Familiensachen im Scheidungsverbund oder isoliert geltend zu machen (ausführlich: § 76 FamFG Rn 26).
Während das OLG München die Auffassung vertritt, es führe grds nicht zu einer Kürzung der PKH-Vergütung, wenn eine Familiensache (im konkreten Falle: nachehelicher Unterhalt) erst nach Abschluss des Verbundverfahrens durchgeführt werde (FamRZ 1993, 828 = JurBüro 1993, 617), hat das OLG Düsseldorf wiederholt gegenteilig entschieden, so bei Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen der Ehefrau und der durch sie vertretenen Kinder in getrennten Verfahren (JurBüro 1994, 482); bei Betreiben zweier isolierter Verfahren wegen Zuweisung der Ehewohnung und wegen Übertragung des Sorgerechts (FamRZ 1993, 217) und bei isoliertem Verfahren wegen der Übertragung des Sorgerechts, wenn das Antragsziel im Verbund durch eine eA hätte erreicht werden können (JurBüro 1995, 361 m krit Anm Enders); bei getrennten Klagen gegen zwei nacheinander erfolgte Kündigungen desselben Arbeitsverhältnisses vgl LAG München JurBüro 1996, 534. Für eine Bindung an die Bewilligung haben sich auch ausgesprochen OLG Köln NJWE-FER 2000, 189 sowie unter Hinweis auf Vertrauensschutzgesichtspunkte OLG Frankfurt NJW-RR 1997, 1167, 1168; ferner G-S/Müller-Rabe § 55 RVG Rn 22.
Stellungnahme: Ob eine Familiensache im Verbund geltend gemacht werden muss, ist zunächst an dem Kriterium der Mutwilligkeit im Einzelfall zu prüfen. Es gelten die unter § 76 FamFG Rn 26 im Einzelnen dargelegten Kriterien. Insbesondere sind sachliche Gründe für die spätere Geltendmachung zu prüfen.
Auch mit einer nach den aaO genannten Kriterien fehlerhaften Bewilligung von PKH oder VKH tritt aber keine „Bindung“ ein. Der Anwalt kann sich nicht auf Vertrauensschutz berufen.
Durch die Bewilligung und die Beiordnung ist über die Höhe der gegen die Landeskasse zustehenden Vergütung nicht entschieden worden sondern nur darüber, dass dem Grunde nach ein Vergütungsanspruch besteht.
Ist ein Verstoß gegen den Grundsatz kostensparender Verfahrensführung gegeben ist, kann und muss dies im Vergütungsfestsetzungsverfahren berücksichtigt werden. Ein Anspruch gegen die Staatskasse ist nämlich immer dann ausgeschlossen, wenn der Rechtsanwalt einen Gebührenanspruch gegen die Partei – wäre nichts bewilligt worden – aus Rechtsgründen nicht durchsetzen könnte (OLG Karlsruhe JurBüro 1992, 558; Musielak/Fischer ZPO, § 121 Rn 29).
Sind durch die getrennte Antragstellung durch den Anwalt unnötige Kosten verursacht worden, hat dies zur Folge, dass der Mandant – wäre keine Bewilligung erfolgt – nicht verpflichtet wäre, die überflüssigen Gebühren zu bezahlen. In einem solchen Fall macht sich der Anwalt gegenüber seinem Mandanten wegen positiver Forderungsverletzung schadensersatzpflichtig, so dass er den Vergütungsanspruch nicht geltend machen kann.
Nur die Gebühren, die ohne das pflichtwidrige Verhalten angefallen wären, dürfen verlangt werden (BGH NJW 2004, 2817). Die Staatskasse kann bei einer positiven Forderungsverletzung des Rechtsanwalts nicht schlechter stehen als der Mandant. Deshalb kann die Staatskasse dem Rechtsanwalt die Einwendungen entgegenhalten, die der Partei, wenn sie zahlen müsste, zustünden (BVerwG Rpfleger 1995, 75; OLG Hamm FamRZ 2009, 362, 363). Ein Vertrauen darauf, dass die Landeskasse trotz eigenen pflichtwidrigen Verhaltens des Anwalts zahlt, ist nicht geschützt.
Etwas anderes gilt aber dann, wenn die verspätete Geltendmachung nicht auf einem pflichtwidrigen Verhalten des Anwalts beruht, gegen ihn also kein Anspruch aus positiver Forderungsverletzung besteht. Dann kann ihm gegenüber der Einwand eines auf Befreiung gerichteten Schadensersatzanspruches nicht erhoben werden.









VIII. Bewilligung oder Erstattung von Parteiauslagen
18


Auslagen der Partei sind nicht aus der Staatskasse zu erstatten. Denn eine solche Rechtsfolge ist in § 122 ZPO nicht vorgesehen. Hierfür bedarf es vielmehr trotz bewilligter PKH einer weiteren im Verfahren nach §§ 114 ff ZPO zu treffenden prozessrichterlichen Grundentscheidung über die Ausdehnung der PKH. Dies gilt zB für die Bewilligung oder Erstattung von Parteireisekosten (OLG Rostock FamRZ 2003, 1396) oder anderer Auslagen, wie zB Dolmetscher- oder Detektivkosten, aus der Landeskasse. Diese Grundentscheidung ist ggf im Verf nach § 55 v Urkundsbeamten der Geschäftsstelle betragsmäßig auszufüllen (KG AnwBl 1993, 349).








IX. Form der Entscheidung
19


Der Urkundsbeamte entscheidet durch Beschluss. Eine Begründung ist entbehrlich, wenn dem Antrag des Anwalts entsprochen wird. Andernfalls ist zu begründen und der Beschluss dem Anwalt mitzuteilen (G-S/Müller-Rabe, § 55 Rn 55; aA Hartmann § 55 RVG Rn 31).
Dies gilt sinngemäß, wenn von einer im konkreten Falle eingeholten Stellungnahme des Bezirksrevisors oder allgemein von dessen bekannter Rechtsauffassung abgewichen werden soll.
Rechtsbehelf: Hat der (nach Rn 5 funktionell zuständige) UdG auf die Erinnerung des Bezirksrevisors gegen die erfolgte Festsetzung der Vergütung für einen beigeordneten Rechtsanwalt den Vergütungsfestsetzungsbeschluss teilweise abgeändert, ist gegen diesen, den Anwalt erstmalig belastenden Festsetzungsbeschluss nicht das Rechtsmittel der Beschwerde, sondern das der Erinnerung gegeben. In der Sache handelt es sich nämlich um eine Ersterinnerung, weil sich die auf die Erinnerung des Bezirksrevisors ergangene Abhilfeentscheidung als (abgeänderte) Festsetzung der Rechtsanwaltsvergütung darstellt und als solche – erneut – mit der Erinnerung anfechtbar ist (OLG Düsseldorf StRR 2010, 276; OLG Köln FamRZ 2010, 232). Über diese hat dann funktionell der Richter des Amtsgerichts zu entscheiden. Gegen dessen Entscheidung ist dann das Rechtsmittel der Beschwerde eröffnet, über die das Oberlandesgericht zu befinden hat (OLG Hamm B v 25.4.2014 – II-6 WF 111/14, 6 WF 111/14, juris).





Kapitel IV Rechtsanwaltsvergütungsgesetz › Abschnitt 8 Beigeordneter oder bestellter Rechtsanwalt, Beratungshilfe › § 56 Erinnerung und Beschwerde






§ 56 Erinnerung und Beschwerde
(1) 1Über Erinnerungen des Rechtsanwalts und der Staatskasse gegen die Festsetzung nach § 55 entscheidet das Gericht des Rechtszugs, bei dem die Festsetzung erfolgt ist, durch Beschluss. 2Im Fall des § 55 Abs. 3 entscheidet die Strafkammer des Landgerichts. 3Im Fall der Beratungshilfe entscheidet das nach § 4 Abs. 1 des Beratungshilfegesetzes zuständige Gericht.
(2) 1Im Verfahren über die Erinnerung gilt § 33 Abs. 4 Satz 1, Abs. 7 und 8 und im Verfahren über die Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erinnerung § 33 Abs. 3 bis 8 entsprechend. 2Das Verfahren über die Erinnerung und über die Beschwerde ist gebührenfrei. 3Kosten werden nicht erstattet.
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I. Regelungsinhalt
1


Die Vorschrift bestimmt in Abs 1 S 1, wer berechtigt ist, Erinnerung gegen die Festsetzung zu erheben, und welches Gericht bzw Spruchkörper für Entscheidung über die Erinnerung zuständig ist.
Abs 2 verweist für das Erinnerungs- und Beschwerdeverfahren auf Vorschriften über die Beschwerde gegen die Wertfestsetzung für Anwaltsgebühren in § 33 Abs 3–8 RVG.
Schließlich wird eine Kostenregelung getroffen.








II. Erinnerung im PKH-/VKH-Verfahren







1. Erinnerungsrecht
2


Gegen den Festsetzungsbeschluss des Urkundsbeamten gem § 55 RVG können der beigeordnete Anwalt (nach Abtretung des Anspruchs auch ein Sozietätskollege, OLG Düsseldorf NJW-RR 1997, 1493) und die Staatskasse Erinnerung einlegen.










2. Form und Frist
3


Sie ist nicht an eine Form oder Frist gebunden und kann schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten dG eingelegt werden (Hartmann § 56 RVG Rn 6). Ein Antragsrecht nach § 23 EGGVG steht dem RA dagegen nicht zu (OLG Köln NJW 2002, 1539 – Ls; OLG Naumburg NJW 2003, 2921).
In Betracht kommt aber Verwirkung: Das Erinnerungsrecht der Staatskasse soll entspr § 20 GKG als verwirkt anzusehen sein, wenn die Erinnerung erst nach Ablauf des nächsten Kalenderjahres, gerechnet vom rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens, eingelegt wird (OLG Düsseldorf JurBüro 1996, 144; LSG Niedersachsen JurBüro 1999, 589; OLG Rostock Ws 298/11, juris; LSG NRW NZS 2011, 720). Beim Anwalt setzt die Frist erst dann ein, wenn er von der Festsetzung Kenntnis erlangt hat.










3. Verfahrensablauf
4


Im Rahmen der Entscheidung über die Erinnerung prüft zunächst der Urkundsbeamte, ob er der Erinnerung abhelfen muss.
Wenn er nicht abhilft, legt er sie dem Gericht des Rechtszuges, bei dem die Vergütung festgesetzt ist, vor.
Zu entscheiden hat der Richter, nicht der Rechtspfleger; § 21 RpflG, der eine funktionelle Zuständigkeit des Rechtspflegers für das Festsetzungsverfahren regelt, enthält keine Zuweisung auf den Rechtspfleger für den Fall der Kostenfestsetzung nach § 55 RVG (OLG Köln AGS 2013, 73 ff). Handelt es sich um ein Kollegialgericht, entscheidet aufgrund der Verweisung in Abs 2 S 1 grds der Einzelrichter.
Es ist per Beschluss eine eigene Sachentscheidung zu treffen. Das Gericht kann in entspr Anwendung des § 572 ZPO unter Aufhebung des Festsetzungsbeschlusses den Kostenbeamten anweisen, über den Festsetzungsantrag erneut zu entscheiden (OLG Köln JurBüro 1997, 591).









III. Erinnerung im BerH-Verfahren
5


Auch für die Erinnerung im  BerH-Verfahren ist im Gesetz ist keine Frist für die Erinnerung vorgesehen (Hansens RVGreport 2005, 4 mwN; aA OLG Koblenz RVGreport 2006, 60 m abl Anm Hansens). B/W-S/G/D Rn 1039 leiten die Fristgebundenheit aus Abs 2 S 2 iVm § 33 Abs 3 S 3 RVG ab. Diese Verweisung gilt aber nur für die Beschwerde, nicht die Erinnerung.
In Betracht kommt indes Verwirkung entsprechend § 20 GKG nach Ablauf eines Jahres (Hansens RVGreport 2005, 4 mwN; aA: Hartmann RVG § 56 Rn 6).
Zuständig für die Erinnerungsentscheidung ist nach Abs 1 S 3 das nach § 4 Abs 1 BerHG zuständige Amtsgericht (vgl § 4 BerHG Rn 2 ff), dort der Richter (AG Halle AGS 2011, 84; aA AG Kiel SchlHA 2011, 35).
Dies gilt auch in Familiensachen. Das Verfahren der Vergütungsfestsetzung im Rahmen der BerH gehört nicht zu den Familiensachen iSd § 23b Abs 1 S 2 GVG. Es fällt daher nicht in die Zuständigkeit des Familiengerichts (OLG Düsseldorf FamRZ 2009, 713).
Der Urkundsbeamte ist befugt, der Erinnerung abzuhelfen (Anwkom-RVG-Schnapp § 56 Rn 10 ff; B/W-S/G/D Rn 1039). IÜ gilt das zu Rn 4 ausgeführte.








IV. Beschwerde im PKH-/VKH-Verfahren
6


Durch die Verweisung auf § 33 Abs 3–8 wird das Beschwerdeverfahren gegen die Festsetzung des Gegenstandswerts auch für die Festsetzung der aus der Staatskasse zu zahlenden Gebühren und Vorschüsse übernommen. Dies gilt auch für den Bereich des Strafrechts.
Gegen Beschlüsse des Sozialgerichts, die über Erinnerungen gegen die Festsetzung der dem beigeordneten Rechtsanwalt aus der Staatskasse zu gewährende Vergütung entscheiden, findet wegen § 178 S 2 SGG keine Beschwerde statt (LSG Berlin-Bbg NZS 2011, 800 mwN).
Aufgrund der Verweisung in Abs 2 S 1 entscheidet grds der Einzelrichter. Dies erscheint sachgerecht, weil an die Entscheidungen in Kostensachen idR nicht so hohe Anforderungen gestellt werden müssen wie an die Entscheidung in der Hauptsache.
Hat der (nach Rn 5 funktionell zuständige) UdG auf die Erinnerung des Bezirksrevisors gegen die erfolgte Festsetzung der Vergütung für einen beigeordneten Rechtsanwalt den Vergütungsfestsetzungsbeschluss teilweise abgeändert, ist gegen diesen, den Anwalt erstmalig belastenden Festsetzungsbeschluss nicht das Rechtsmittel der Beschwerde, sondern das der Erinnerung gegeben. In der Sache handelt es sich nämlich um eine Ersterinnerung, weil sich die auf die Erinnerung des Bezirksrevisors ergangene Abhilfeentscheidung als (abgeänderte) Festsetzung der Rechtsanwaltsvergütung darstellt und als solche – erneut – mit der Erinnerung anfechtbar ist (OLG Düsseldorf StRR 2010, 276; OLG Köln FamRZ 2010, 232). Über diese hat dann funktionell der Richter des Amtsgerichts zu entscheiden. Gegen dessen Entscheidung ist dann das Rechtsmittel der Beschwerde eröffnet, über die das Oberlandesgericht zu befinden hat (OLG Hamm B v 25.4.2014 – II-6 WF 111/14, 6 WF 111/14, juris).








V. Beschwerde im BerH-Verfahren
7


Gem Abs 2 S 1, § 33 Abs 3–8 RVG ist die Beschwerde zum Landgericht statthaft, sofern der Beschwerdegegenstand 200 € übersteigt. Für die Berechnung der Beschwer ist die USt zu berücksichtigen, da sie zwar ein „durchlaufender“ Posten ist, aber zunächst vom Anwalt vereinnahmt werden muss (LSG NRW L 20 SO 424/11 B, juris).
Soweit demnach keine Beschwerde eröffnet ist, ist die Anhörungsrüge statthaft (BVerfG BayVBl 2011, 772).









1. Zuständigkeit in Familiensachen
8


Auch in Familiensachen ist gem § 33 Abs 4 S 2 RVG das Landgericht als nächsthöheres Gericht zuständig. Daran hat sich durch das FamFG nichts geändert (OLG Celle NdsRpfl 2011, 263; OLG Koblenz AGS 2012, 27). Das Verfahren der Vergütungsfestsetzung im Rahmen der BerH gehört nicht zu den Familiensachen iSd § 23b Abs 1 S 2 GVG. Es fällt daher nicht in die Zuständigkeit des Familiengerichts. Über eine Erinnerung gegen die Festsetzung hat das allgemein zuständige Amtsgericht nach § 4 Abs 1 BerHG zu entscheiden und über eine gegen die Erinnerungsentscheidung eingelegte Beschwerde gem § 72 GVG das Landgericht als nächsthöheres Gericht (OLG Düsseldorf FamRZ 2009, 713).
Das OLG ist aber nach § 33 Abs 4 S 2 RVG, § 119 Abs 1 Nr 1 lit a GVG zuständig, wenn die Erinnerungsentscheidung vom Familienrichter stammt. Dann greift das Prinzip der formellen Anknüpfung, wonach sich die Rechtsmittelzuständigkeit ausschließlich danach bestimmt, welcher Spruchkörper (allgemeines Prozessgericht oder Familiengericht) entschieden hat (OLG Nürnberg MDR 2004, 1186; OLG Düsseldorf FamRZ 2009, 713).










2. Einwendungen
9


Im Verfahren über die Festsetzung der Vergütung kann grds nicht geltend gemacht werden, die Voraussetzungen für die Erteilung des Berechtigungsscheins hätten nicht vorgelegen bzw es lägen Gründe für eine Aufhebung oder einen Widerruf vor. Dies setzt aber voraus, dass dem RA der fehlende Anspruch auf BerH nicht bekannt war und er den Mangel auch nicht ohne grobe Fahrlässigkeit hätte kennen müssen, vgl § 4 BerHG Rn 23, ferner OLG Düsseldorf AnwBl 1991, 409; Hansens JurBüro 1986, 348; 1987, 339.
Zu Aufhebung und Widerruf der BerH-Bewilligung vgl ausführlich § 6a BerHG Rn 2–6.









VI. Weitere Beschwerde
10


Wegen der Bezugnahme auf § 33 Abs 6 S 1 RVG ist die weitere Beschwerde gegen Entscheidungen des Beschwerdegerichts zum OLG zulässig, soweit das Beschwerdegericht sie wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen hat. Hierdurch wird dem Anliegen Rechnung getragen, die Verfahren über die Erinnerung und die Beschwerde in Kostensachen möglichst weitgehend einheitlich zu gestalten.
Die Rechtsbeschwerde zum BGH ist dagegen unstatthaft. Dies gilt sogar, wenn das OLG diese zugelassen hat. Denn in Festsetzungssachen hinsichtlich der dem im Wege der PKH/VKH beigeordneten Rechtsanwalt aus der Staatskasse zu zahlenden Vergütung ist die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof – anders als im Bewilligungsverfahren (vgl BGH FamRZ 2008, 1159) – von Gesetzes wegen nicht eröffnet. Die Vorschriften des Abs 2 S 1 Hs 2 iVm § 33 Abs 4 S 3 und Abs 6 S 1 RVG enthalten eine vorrangige abschließende Sonderregelung gegenüber § 574 ZPO (BGH MDR 2010, 946).








VII. Kosten und Gebühren
11


Neben dem Erinnerungsverfahren ist auch das Verfahren über die (weitere) Beschwerde gebührenfrei, Abs 2 S 2.
Eine Kostenerstattung findet weder im Erinnerungsverfahren noch im Beschwerdeverfahren statt, Abs 2 S 3.





Kapitel IV Rechtsanwaltsvergütungsgesetz › Abschnitt 8 Beigeordneter oder bestellter Rechtsanwalt, Beratungshilfe › § 58 Anrechnung von Vorschüssen und Zahlungen






§ 58 Anrechnung von Vorschüssen und Zahlungen
(1) Zahlungen, die der Rechtsanwalt nach § 9 des Beratungshilfegesetzes erhalten hat, werden auf die aus der Landeskasse zu zahlende Vergütung angerechnet.
(2) In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren nach Teil 3 des Vergütungsverzeichnisses bestimmen, sind Vorschüsse und Zahlungen, die der Rechtsanwalt vor oder nach der Beiordnung erhalten hat, zunächst auf die Vergütungen anzurechnen, für die ein Anspruch gegen die Staatskasse nicht oder nur unter den Voraussetzungen des § 50 besteht.
(3) 1In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren nach den Teilen 4 bis 6 des Vergütungsverzeichnisses bestimmen, sind Vorschüsse und Zahlungen, die der Rechtsanwalt vor oder nach der gerichtlichen Bestellung oder Beiordnung für seine Tätigkeit in einer gebührenrechtlichen Angelegenheit erhalten hat, auf die von der Staatskasse für diese Angelegenheit zu zahlenden Gebühren anzurechnen. 2Hat der Rechtsanwalt Zahlungen empfangen, nachdem er Gebühren aus der Staatskasse erhalten hat, ist er zur Rückzahlung an die Staatskasse verpflichtet. 3Die Anrechnung oder Rückzahlung erfolgt nur, soweit der Rechtsanwalt durch die Zahlungen insgesamt mehr als den doppelten Betrag der ihm ohne Berücksichtigung des § 51 aus der Staatskasse zustehenden Gebühren erhalten würde. 4Sind die dem Rechtsanwalt nach Satz 3 verbleibenden Gebühren höher als die Höchstgebühren eines Wahlanwalts, ist auch der die Höchstgebühren übersteigende Betrag anzurechnen oder zurückzuzahlen.
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I. Regelungsinhalt
1


Wie zu §§ 49, 50 RVG angeführt, erhält der im Wege der PKH/VKH beigeordnete Rechtsanwalt aus der Staatskasse regelmäßig eine niedrigere Vergütung als ein Wahlanwalt. § 58 RVG bestimmt, dass die Staatskasse jede Zahlung und jeden Vorschuss, den der Rechtsanwalt von der Partei oder einem Dritten vor oder nach der Beiordnung erhalten hat, vorrangig auf eine Vergütung anzurechnen hat, für die dem Rechtsanwalt ein Anspruch gegen die Bundes- oder Landeskasse nicht oder nur unter den Voraussetzungen des § 50 zusteht.
Derartige Zahlungen werden also zunächst auf die weitere Vergütung verrechnet, bevor sie auf die Vergütung nach § 49 angerechnet werden dürfen.








II. Beratungshilfe, Abs 1
2


Die Landeskasse braucht dem Anwalt für seine Tätigkeit im Rahmen der BerH nichts zu vergüten, falls und soweit dieser die Kosten vom Gegner des Mandanten erlangen kann (vgl § 9 BerHG Rn 8). Abs 1 bestimmt daher, dass die betreffenden Zahlungen auf die Vergütung aus der Landeskasse angerechnet werden. Diese Regelung ist an die Stelle des früheren § 9 S 4 BerHG getreten (vgl § 9 BerHG Rn 1).
In dem Formular für den Antrag auf Festsetzung der Gebühren für BerH (BerHFV, vgl Anhang 7, dort Anlage 2) hat der Rechtsanwalt entspr § 55 Abs 5 S 3 RVG ggf Zahlungen Dritter anzugeben.
Zur Anrechnung der Beratungshilfegebühr nach Nr 2500 VV vgl § 9 BerHG Rn 7.
§ 58 Abs 2 RVG ist nicht analog anwendbar. Damit ist jede Zahlung auf den Anspruch anzurechnen (OLG Celle NJW-RR 2011, 719). Für die Beratungshilfe begründet die Bestimmung des § 9 BerHG keinen Anspruch des im Beratungshilfeverfahren beigeordneten Rechtsanwalts darauf, die Vergütung eines Wahlanwalts in voller Höhe zu erhalten, sei es vom Gegner oder aus der Landeskasse (OLG Bamberg 4 W 171/08, juris; OLG Naumburg 2 Wx 30/11, juris). Abs 1 will im Gegenteil zur Entlastung der Landeskasse erreichen, dass der Rechtsanwalt keine Zahlungen mehr erhält, wenn ihm die nach § 44 RVG zustehende gesetzliche Vergütung bereits zugeflossen ist. Die Beratungshilfe will dem Rechtsanwalt einer mittellosen Partei nämlich nicht mehr als eine Mindestvergütung sichern.








III. PKH/VKH, Abs 2
3


Der Anwalt erhält keine Vergütung aus der Staatskasse, soweit er Zahlungen von Dritten erhalten hat. Diese sind auf die Ansprüche gegen die Staatskasse anzurechnen. Wie diese Anrechnung erfolgt, regelt Abs 2.
Vorab: Angerechnet nach Abs 2 werden kann indes nur das, was der Anwalt tatsächlich als Zahlung erhalten hat. Dies folgt schon aus dem Wortlaut „erhalten hat“ (vgl OLG Naumburg 2 Wx 30/11, juris).
Nicht hierher gehört die Diskussion zur Anrechnung „virtueller“ oder „fiktiver“ Geschäftsgebühren, wenn einer Partei PKH/VKH ohne Ratenzahlungsanordnung gewährt worden ist. (Eine Anrechnung der Geschäftsgebühr nach Nr 2300 VV RVG auf die Verfahrensgebühr nach Nr 3100 VV RVG soll nach verbreiterter Ansicht ausscheiden, weil regelmäßig die Voraussetzungen für die Gewährung von Beratungshilfe vorliegen und der Rechtsanwalt nach § 16 BORA verpflichtet ist, den Rechtssuchenden auf die Möglichkeit der Beratungshilfe hinzuweisen und er im Fall der Versäumung dieser Pflicht nicht die Zahlung einer Geschäftsgebühr verlangen kann (vgl OLG Oldenburg JurBüro 2008, 528 mwN). Dies ist Frage der Anrechnung von Gebührenansprüchen nach Vorb 3 Abs 4 VV-RVG. Hierdurch wird der Anspruch des Anwalts evtl verkleinert; Abs 2 regelt dagegen die Frage der Erfüllung des (ggf durch eine Anrechnung nach Vorb 3 Abs 4 RVG VV verminderten) Anspruchs durch Zahlungen Dritter.
Nach Einführung des § 15a RVG ist die Anrechnungsvorschrift des Abs 2 auch auf den anzurechnenden Teil von Zahlungen auf eine vorgerichtlich entstandene Geschäftsgebühr anwendbar. Danach ist der gem Vorb 3 Abs 4 RVG-VV anzurechnende Teil der gezahlten Geschäftsgebühr nicht sogleich auf die dem beigeordneten Rechtsanwalt aus der Staatskasse zu gewährende, gem § 49 RVG berechnete Verfahrensgebühr, sondern zunächst auf die Differenz zwischen der – jeweils insgesamt im gerichtlichen Verfahren entstandenen – Wahlanwaltsvergütung und der Prozesskostenhilfevergütung anzurechnen (OLG Brandenburg MDR 2011, 1206; OLG Braunschweig FamRZ 2011, 1683; OLG Zweibrücken FamRZ 2011, 138). Es sind zunächst die gesamten Wahlanwaltsgebühren nebst Auslagen unter Berücksichtigung der anzurechnenden Geschäftsgebühr zu ermitteln. Sodann sind die von der Staatskasse zu erstattenden Kosten – ohne Anrechnung – sowie die vorgerichtliche Vergütung, die der Rechtsanwalt vom Mandanten erhalten hat, zu addieren. Nur wenn der Rechtsanwalt durch die vom Mandanten und der Staatskasse tatsächlich erfolgten Zahlungen mehr erhält als die Wahlanwaltsvergütung, kommt eine Anrechnung auf die PKH-Gebühren in Betracht (OLG Koblenz JurBüro 2013, 186 f).
Gem § 15a Abs 1 RVG kann der Rechtsanwalt, wenn nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz die Anrechnung einer Gebühr auf eine andere Gebühr vorgesehen ist, beide Gebühren fordern, jedoch nicht mehr als den um den Anrechnungsbetrag verminderten Gesamtbetrag der beiden Gebühren. Mit dieser am 5.8.2009 in Kraft getretenen Regelung hat der Gesetzgeber den bisher nicht definierten Begriff der Anrechnung inhaltlich bestimmt und klargestellt, dass beide Gebührenansprüche grds unangetastet bleiben (vgl BT-Drucks 16/12717 S 58). Das gilt auch für die Zeit vor dem Inkrafttreten der Vorschrift (BGH JurBüro 2011, 22).
Das vormals in der obergerichtlichen Rspr gegen die Anwendung von Abs 2 vorgebrachte Argument, die Verfahrensgebühr entstehe aufgrund der Anrechnungsvorschriften von vornherein nur in gekürzter Höhe, ist nicht mehr aufrechtzuerhalten (so auch OLG Braunschweig RVGreport 2011, 254; OLG Oldenburg FamRZ 2012, 244 sowie nunmehr auch OLG Frankfurt JurBüro 2014, 411).
Auch die in § 55 Abs 5 RVG normierte Pflicht zur Angabe erhaltener Zahlung spricht dafür, dass nach dem Willen des Gesetzgebers die Anrechnungsvorschrift des Abs 2 auch für den anzurechnenden Teil der Zahlungen auf die vorgerichtlich entstandene Geschäftsgebühr gelten soll (vgl auch OLG Brandenburg  MDR 2011, 1206).








IV. Gegenstand der Anrechnung
4


§ 58 gilt für sämtliche Vorschüsse und Zahlungen. Sie müssen in dem Verfahren geleistet worden sein, in dem die PKH/VKH bewilligt worden ist. Es kommt nicht darauf an, wer die Leistungen erbracht hat. Es kann sich zB um Vorschüsse der Partei oder auch Dritter handeln, die der Anwalt vor seiner Beiordnung in seiner Funktion als Wahlanwalt erhalten hat. Auch Zahlungen, die der Rechtsanwalt nach § 126 ZPO vom Gegner erhalten hat, gehören hierher (LSG Sachsen NZS 2000, 268 – Ls = SGb 2000, 368 – Ls). Die Zahlung muss als Vergütung für das Verfahren geleistet worden sein. Nicht unter § 58 fallen deshalb nur zur Weiterleitung bestimmte Gelder oder verbrauchte Gerichtskostenvorschüsse.








V. Rückzahlung eines Vorschusses
5


Streitig ist, ob der Rechtsanwalt durch Rückzahlung des Vorschusses einer Anrechnung entgehen kann (vgl Hartmann § 58 RVG Rn 12). Einigkeit besteht hingegen für den Fall der rückwirkenden Beiordnung. Hier kann die Anrechnung durch Rückzahlung der nach dem Rückwirkungszeitpunkt erhaltenen Vorschüsse vermieden werden (OLG Düsseldorf JurBüro 1982, 1210; OLG Bamberg JurBüro 1985, 730).








VI. Vergütungsvereinbarung
6


Im Falle der Zahlung im Rahmen einer zulässig getroffenen Vergütungsvereinbarung kommt eine Anrechnung nur bis zur Höhe der dem Wahlanwalt gesetzlich zustehenden Vergütung in Betracht. Überschießende Beträge sind nicht auf die die gesetzliche Vergütung übersteigende vereinbarte Vergütung, sondern auf die Vergütung des VKH/PKH-Anwalts anzurechnen. Zahlungen, die im Rahmen einer besonderen Vereinbarung über etwaige nicht von der Staatskasse vergütete Auslagen geleistet worden sind, werden hingegen auf die von der Staatskasse zu zahlende Vergütung nicht angerechnet (vgl Hartmann § 58 RVG Rn 10).








VII. Mitteilungspflicht
7


Nach § 55 Abs 5 S 2 Hs 1 RVG hat der beigeordnete Rechtsanwalt eine Mitteilungspflicht dahingehend, ob und welche Zahlungen er von der Partei oder einem Dritten bis zum Tage der Antragstellung auf Zahlung der Vergütung erhalten hat. Nach Hs 2 muss er Zahlungen, die er danach erhält, unverzüglich anzeigen.








VIII. Anrechnung in Strafsachen, Bußgeldsachen
8


Für Strafsachen, Bußgeldsachen und sonstige Verfahren übernimmt Abs 3 die vormaligen Regelungen des § 101 Abs 1 und 2 BRAGO in redaktionell angepasster Form. Es ist darauf verzichtet worden, den Beschuldigten oder Dritten ausdrücklich als denjenigen zu nennen, von dem der Rechtsanwalt eine Zahlung erhalten hat, weil es keine weitere Variante geben kann. S 3 ist inhaltsgleich mit § 101 Abs 2 BRAGO und drückt den Sachverhalt lediglich positiv aus. Nach dem neu hinzugefügten S 4 ist auch der die Höchstgebühren übersteigende Betrag anzurechnen oder zurückzuzahlen, wenn die dem Anwalt nach S 3 verbleibenden Gebühren höher als die Höchstgebühren eines Wahlanwalts sind.





Kapitel IV Rechtsanwaltsvergütungsgesetz › Abschnitt 8 Beigeordneter oder bestellter Rechtsanwalt, Beratungshilfe › § 59 Übergang von Ansprüchen auf die Staatskasse






§ 59 Übergang von Ansprüchen auf die Staatskasse
(1) 1Soweit dem im Wege der Prozesskostenhilfe oder nach § 138 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, auch in Verbindung mit § 270 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, beigeordneten oder nach § 67a Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung bestellten Rechtsanwalt wegen seiner Vergütung ein Anspruch gegen die Partei oder einen ersatzpflichtigen Gegner zusteht, geht der Anspruch mit der Befriedigung des Rechtsanwalts durch die Staatskasse auf diese über. 2Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Rechtsanwalts geltend gemacht werden.
(2) 1Für die Geltendmachung des Anspruchs sowie für die Erinnerung und die Beschwerde gelten die Vorschriften über die Kosten des gerichtlichen Verfahrens entsprechend. 2Ansprüche der Staatskasse werden bei dem Gericht des ersten Rechtszugs angesetzt. 3Ist das Gericht des ersten Rechtszugs ein Gericht des Landes und ist der Anspruch auf die Bundeskasse übergegangen, wird er insoweit bei dem jeweiligen obersten Gerichtshof des Bundes angesetzt.
(3) Absatz 1 gilt entsprechend bei Beratungshilfe.
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I. Regelungsinhalt
1


Abs 1 S 1 regelt den Übergang von Ansprüchen auf die Landeskasse. Befriedigt sie den Rechtsanwalt, gehen Ansprüche, die diesem „wegen seiner Vergütung“ gegen die Partei oder einen erstattungspflichtigen Gegner zustehen, auf sie über.
Im Übrigen enthält § 59 Bestimmungen darüber, dass der Übergang nicht zum Nachteil des RA geltend gemacht werden kann, Abs 1 S 2.
Die Geltendmachung des übergangenen Anspruchs erfolgt gem § 59 Abs 2 im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit nach der JBeitrO, ohne dass sich die Staatskasse einen besonderen Schuldtitel beschaffen müsste. Klargestellt wird neuerdings, dass auch für die Erinnerung und die Beschwerde auf die Vorschriften der jeweiligen Verfahrensordnung verwiesen wird. Ggü der Partei ist die Gerichtskostenrechnung und ggü dem Gegner das rechtskräftige Urteil der Vollstreckungstitel.
Für die BerH gilt Abs 1 entspr Abs 3.
Erlangt das Land, das nach der Kostengrundentscheidung die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat, mit der Zahlung der Vergütung an den Anwalt durch die Landeskasse einen Anspruch gegen sich selbst, so sind Forderung und Schuld erloschen, weil Gläubiger und Schuldner identisch geworden sind (Konfusion). In diesem Fall ist § 61 Abs 1 S 3 LHO (im Fall: NRW) weder direkt noch analog anwendbar (OLG Köln B v 11.3.2015 – I-17 W 263/14, 17 W 263/14, juris)








II. Anspruch des Anwalts gegen die eigene Partei
2


Unter dem Anspruch des Anwalts gegen die eigene Partei ist der Anspruch auf die Vergütung als Wahlanwalt aus Anwaltsdienstvertrag zu verstehen. Gem § 122 Abs 1 Nr 3 ZPO können diese Ansprüche aber nicht geltend gemacht werden. Anderes gilt im Falle der Aufhebung der PKH/VKH nach § 124 ZPO (vgl § 50 RVG Rn 2 aE) und im Falle des Todes der bedürftigen Partei (OLG Celle JurBüro 87, 1237).








III. Anspruch gegen den Gegner
3


Gegen den erstattungspflichtigen Gegner besteht für den Anwalt ein Anspruch aus § 126 ZPO. Wegen der Einzelheiten siehe die Kommentierung zu § 126 ZPO Rn 23.








IV. Forderungsübergang
4


Die genannten Ansprüche gehen mit der tatsächlichen Leistung der Staatskasse an den Anwalt auf diese über. Der Forderungsübergang tritt kraft Gesetzes ein. Der Anspruch ändert seinen Rechtscharakter nicht. Die Kosten bleiben außergerichtliche Parteikosten. Die Vorschriften über die Gerichtskosten sind unanwendbar, dh auch die Regelungen über Gerichtskostenfreiheit und die Bestimmungen über die Gerichtskostenhaftung. Im Rahmen des § 126 ZPO zulässigerweise geltend gemachte Einwendungen können auch der Staatskasse entgegengehalten werden (OLG München JurBüro 1997, 589). So ist die Aufrechnung des zahlungspflichtigen Gegners einer Prozesskostenhilfepartei mit einer gegen diese bestehenden titulierten Gegenforderung nach § 126 Abs 2 S 1 ZPO grds unzulässig. Auch der Rechtsübergang auf die Staatskasse nach § 59 Abs 1 S 1 RVG ändert daran nichts; stattdessen tritt die Staatskasse an die Stelle des betreibungsberechtigten Rechtsanwalts. Darüber hinaus gilt dieses Aufrechnungsverbot auch dann, wenn der titulierte und zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch schon vor der Beiordnung fällig war, und die Aufrechnung schon vor dem Übergang des Erstattungsanspruchs auf die Staatskasse erklärt wurde (OLG Braunschweig JurBüro 2015, 150)
Wegen der Frage der Durchsetzbarkeit der übergegangenen Ansprüche bei Kostenübernahme durch Vergleich vgl die Kommentierung zu § 122 ZPO Rn 10 (Gerichtskosten) und 11 (Anwaltsgebühren).
Ein zunächst nach § 59 RVG auf die Staatskasse übergegangener Erstattungsanspruch gegen den Gegner der mittellosen Partei ist auflösend bedingt bis zum Eintritt der Rechtskraft. Wird vor Eintritt der Rechtskraft eine Kostenaufhebung vereinbart, hat die Staatskasse im Ergebnis keinen Erstattungsanspruch. Soweit die Staatskasse den erstattungspflichtigen Gegner bereits in Anspruch genommen hat, sind die Beträge zurückzuzahlen (OLG Düsseldorf RPfleger 2011, 446 f).








V. Verfügungsrecht der Partei
5


Durch den Forderungsübergang bleibt das Verfügungsrecht der Partei bis zur Rechtskraft der Kostengrundentscheidung unberührt.









1. Klagerücknahme
6


Nach einer Klagerücknahme geht das Antragsrecht nach § 269 Abs 3 ZPO auf die Staatskasse über (LG Aschaffenburg JurBüro 1990, 1020; aA LG Frankenthal JurBüro 1986, 1383; LG Hannover JurBüro 1986, 617; OLG Oldenburg NdsRPfl 1994, 366 für den Fall, dass die Parteien in einem Vergleich vereinbart haben, dass Kostenanträge nicht gestellt werden).










2. Vergleich
7


Auch ein Vergleich über die Prozesskosten ist zulässig, soweit die Kostenpflicht noch nicht rechtskräftig feststeht. Ein nach Rechtskraft einer Kostengrundentscheidung im Revisionsverfahren getroffener Kostenvergleich der Parteien berührt dagegen den Anspruch der Bundeskasse nach § 59 nicht (BGH NJOZ 2002, 2024). Eine derartige Vereinbarung ist auch dann gegenüber der Staatskasse unwirksam, wenn sie in der Absicht erfolgt, der Staatskasse ihren Erstattungsanspruch zu nehmen oder wenn sie anderweitig bewusst zum Nachteil der Staatskasse getroffen wird (LG Köln MDR 1990, 929).









VI. Kostenverteilung nach Bruchteilen
8


Hat das Gericht die außergerichtlichen Kosten nach Bruchteilen verteilt, ist zunächst eine Festsetzung so durchzuführen, als sei keine PKH/VKH bewilligt worden. Die Anwaltskosten sind getrennt von den etwa zu erstattenden Gerichtskosten auszugleichen (vgl dazu Mümmler JurBüro 1992, 453). Ein Forderungsübergang tritt nur insoweit ein, als der nach Ausgleichung errechnete Erstattungsbetrag und die aus der Staatskasse gezahlte Vergütung die Wahlanwaltsvergütung des beigeordneten Anwalts übersteigen.








VII. Nicht zum Nachteil des Anwalts, Abs 1 S 2
9


Der Forderungsübergang kann nicht zum Nachteil des Anwalts geltend gemacht werden (Abs 1 S 2), dh, der Anwalt muss zunächst wegen seiner Wahlanwaltsvergütung vollständig befriedigt sein. Er darf sich deswegen aus dem auf ihn gem § 126 ZPO übergegangenen Erstattungsanspruch gegen den Gegner befriedigen, bevor die Staatskasse Forderungen geltend machen kann.








VIII. Anwendbarkeit im BerH-Verfahren, Abs 3
10


Im BerH-Verfahren kommt ein Anspruch gegen den Gegner des Rechtsuchenden, der gem § 9 S 2 BerHG auf den RA übergegangen ist, in Betracht.
Gegen den Rechtsuchenden steht dem RA eine Beratungshilfegebühr von 10 € gem Nr 2500 VV zu, sofern er diese nicht bereits erhalten oder erlassen hat. Diese Gebühr ist ihrer Zweckbestimmung nach vom Übergang auf die Landeskasse ausgeschlossen. Sie soll, wie im Gesetzgebungsverfahren zum Ausdruck kam, neben der Vergütung aus der Landeskasse stehen und nur dem RA zustehen. Sie wurde bei der Bemessung der Vergütung aus der Landeskasse berücksichtigt, sprich: abgezogen, RA BT Drucks 8/3695 zu § 8. Abs 1 und 3 betreffen daher nicht die Anwaltsgebühr aus Nr 2500 VV.
Ferner ist der Fall geregelt, dass dem Rechtsanwalt wegen seiner Vergütung ein Anspruch gegen einen ersatzpflichtigen Gegner zusteht (näher: § 9 BerHG Rn 1 ff). Dieser Anspruch geht mit der Befriedigung des Rechtsanwalts aus der Staatskasse in diesem Umfang auf die Staatskasse über, aber nicht zum Nachteil des Rechtsanwalts.
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Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

vom 28.11.1962 (BGBl. I S. 692),
zuletzt geändert durch Art. 11 G vom 21.3.2005 (BGBl. I S. 818)
Auf Grund des § 76 Abs. 3 des Bundessozialhilfegesetzes vom 30. Juni 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 815) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:










§ 1 Einkommen
Bei der Berechnung der Einkünfte in Geld oder Geldeswert, die nach § 82 Abs. 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zum Einkommen gehören, sind alle Einnahmen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft und Rechtsnatur sowie ohne Rücksicht darauf, ob sie zu den Einkunftsarten im Sinne des Einkommensteuergesetzes gehören und ob sie der Steuerpflicht unterliegen, zugrunde zu legen.










§ 2 Bewertung von Sachbezügen
(1) Für die Bewertung von Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Kost, Wohnung und sonstige Sachbezüge), sind die auf Grund des § 17 Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch für die Sozialversicherung zuletzt festgesetzten Werte der Sachbezüge maßgebend; soweit der Wert der Sachbezüge nicht festgesetzt ist, sind der Bewertung die üblichen Mittelpreise des Verbrauchsortes zu Grunde zu legen. Die Verpflichtung, den notwendigen Lebensunterhalt im Einzelfall nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sicherzustellen, bleibt unberührt.
(2) Absatz 1 gilt auch dann, wenn in einem Tarifvertrag, einer Tarifordnung einer Betriebs- oder Dienstordnung, einer Betriebsvereinbarung einem Arbeitsvertrag oder einem sonstigen Vertrag andere Werte festgesetzt worden sind.










§ 3 Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit
(1) Welche Einkünfte zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit gehören, bestimmt sich nach § 19 Abs. 1 Ziff. 1 des Einkommensteuergesetzes.
(2) Als nichtselbstständige Arbeit gilt auch die Arbeit, die in einer Familiengemeinschaft von einem Familienangehörigen des Betriebsinhabers gegen eine Vergütung geleistet wird. Wird die Arbeit nicht nur vorübergehend geleistet, so ist in Zweifelsfällen anzunehmen, dass der Familienangehörige eine Vergütung erhält, wie sie einem Gleichaltrigen für eine gleichartige Arbeit gleichen Umfangs in einem fremden Betrieb ortsüblich gewährt wird.
(3) Bei der Berechnung der Einkünfte ist von den monatlichen Bruttoeinnahmen auszugehen. Einmalige Einnahmen sind von dem Monat an zu berücksichtigen, in dem sie anfallen; sie sind, soweit nicht im Einzelfall eine andere Regelung angezeigt ist, auf einen angemessenen Zeitraum aufzuteilen und monatlich mit einem entsprechenden Teilbetrag anzusetzen. Satz 2 gilt auch für Sonderzuwendungen, Gratifikationen und gleichartige Bezüge und Vorteile, die in größeren als monatlichen Zeitabständen gewährt werden.
(4) Zu den mit der Erzielung der Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit verbundenen Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 2 Nr. 4 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gehören vor allem
	1.
	
notwendige Aufwendungen für Arbeitsmittel,

	2.
	
notwendige Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte,

	3.
	
notwendige Beiträge für Berufsverbände,

	4.
	
notwendige Mehraufwendungen infolge Führung eines doppelten Haushalts nach näherer Bestimmung des Absatzes 7.


Ausgaben im Sinne des Satzes 1 sind nur insoweit zu berücksichtigen, als sie von dem Bezieher des Einkommens selbst getragen werden.
(5) Als Aufwendungen für Arbeitsmittel (Absatz 4 Nr. 1) kann ein monatlicher Pauschbetrag von 5,20 Euro berücksichtigt werden, wenn nicht im Einzelfall höhere Aufwendungen nachgewiesen werden.
(6) Wird für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Absatz 4 Nr. 2) ein eigenes Kraftfahrzeug benutzt, gilt Folgendes:
	1.
	
Wäre bei Nichtvorhandensein eines Kraftfahrzeuges die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels notwendig, so ist ein Betrag in Höhe der Kosten der tariflich günstigsten Zeitkarte abzusetzen.

	2.
	
Ist ein öffentliches Verkehrsmittel nicht vorhanden oder dessen Benutzung im Einzelfall nicht zumutbar und deshalb die Benutzung eines Kraftfahrzeuges notwendig, so sind folgende monatliche Pauschbeträge abzusetzen:

	a)
	bei Benutzung eines Kraftwagens
	5,20 Euro,

	b)
	bei Benutzung eines Kleinstkraftwagens (drei- oder vierrädriges Kraftfahrzeug, dessen Motor einen Hubraum von nicht mehr als 500 ccm hat)
	3,70 Euro,

	c)
	bei Benutzung eines Motorrades oder eines Motorrollers
	2,30 Euro,

	d)
	bei Benutzung eines Fahrrades mit Motor
	1,30 Euro 




für jeden vollen Kilometer, den die Wohnung von der Arbeitsstätte entfernt liegt, jedoch für nicht mehr als 40 Kilometer. Bei einer Beschäftigungsdauer von weniger als einem Monat sind die Beträge anteilmäßig zu kürzen.
(7) Ist der Bezieher des Einkommens außerhalb des Ortes beschäftigt, an dem er einen eigenen Hausstand unterhält, und kann ihm weder der Umzug noch die tägliche Rückkehr an den Ort des eigenen Hausstandes zugemutet werden, so sind die durch Führung des doppelten Haushalts ihm nachweislich entstehenden Mehraufwendungen, höchstens ein Betrag von 130 Euro monatlich, sowie die unter Ausnutzung bestehender Tarifvergünstigungen entstehenden Aufwendungen für Fahrtkosten der zweiten Wagenklasse für eine Familienheimfahrt im Kalendermonat abzusetzen. Ein eigener Hausstand ist dann anzunehmen, wenn der Bezieher des Einkommens eine Wohnung mit eigener oder selbstbeschaffter Möbelausstattung besitzt. Eine doppelte Haushaltsführung kann auch dann anerkannt werden, wenn der Bezieher des Einkommens nachweislich ganz oder überwiegend die Kosten für einen Haushalt trägt, den er gemeinsam mit nächsten Angehörigen führt.










§ 4 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit
(1) Welche Einkünfte zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit gehören, bestimmt sich nach § 13 Abs. 1 und 2, § 15 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes; der Nutzungswert der Wohnung im eigenen Haus bleibt unberücksichtigt.
(2) Die Einkünfte sind für das Jahr zu berechnen, in dem der Bedarfszeitraum liegt (Berechnungsjahr).
(3) Als Einkünfte ist bei den einzelnen Einkunftsarten ein Betrag anzusetzen, der auf der Grundlage früherer Betriebsergebnisse aus der Gegenüberstellung der im Rahmen des Betriebes im Berechnungsjahr bereits erzielten Einnahmen und geleisteten notwendigen Ausgaben sowie der im Rahmen des Betriebes im Berechnungsjahr noch zu erwartenden Einnahmen und notwendigen Ausgaben zu errechnen ist. Bei der Ermittlung früherer Betriebsergebnisse (Satz 1) kann ein durch das Finanzamt festgestellter Gewinn berücksichtigt werden.
(4) Soweit im Einzelfall geboten, kann abweichend von der Regelung des Absatzes 3 als Einkünfte ein Betrag angesetzt werden, der nach Ablauf des Berechnungsjahres aus der Gegenüberstellung der im Rahmen des Betriebes im Berechnungsjahr erzielten Einnahmen und geleisteten notwendigen Ausgaben zu errechnen ist. Als Einkünfte im Sinne des Satzes 1 kann auch der vom Finanzamt für das Berechnungsjahr festgestellte Gewinn angesetzt werden.
(5) Wird der vom Finanzamt festgestellte Gewinn nach Absatz 3 Satz 2 berücksichtigt oder nach Absatz 4 Satz 2 als Einkünfte angesetzt, so sind Absetzungen, die bei Gebäuden und sonstigen Wirtschaftsgütern durch das Finanzamt nach
	1.
	
den §§ 7, 7b und 7e des Einkommensteuergesetzes,

	2.
	
den Vorschriften des Berlinförderungsgesetzes,

	3.
	
den §§ 76, 77 und 78 Abs. 1 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung,

	4.
	
der Verordnung über Steuervergünstigungen zur. Förderung des Baues von Landarbeiterwohnungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 1869)


vorgenommen worden sind, dem durch das Finanzamt festgestellten Gewinn wieder hinzuzurechnen. Soweit jedoch in diesen Fällen notwendige Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung der in Satz 1 genannten Wirtschaftsgüter im Feststellungszeitraum geleistet worden sind, sind sie vom Gewinn abzusetzen.










§ 5 Sondervorschrift für die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
(1) Die Träger der Sozialhilfe können mit Zustimmung der zuständigen Landesbehörde die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft abweichend von § 4 nach § 7 der Dritten Verordnung über Ausgleichsleistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz (3. LeistungsDV-LA) berechnen; der Nutzungswert der Wohnung im eigenen Haus bleibt jedoch unberücksichtigt.
(2) Von der Berechnung der Einkünfte nach Absatz 1 ist abzusehen,
	1.
	
wenn sie im Einzelfall offenbar nicht den besonderen persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen entspricht oder

	2.
	
wenn der Bezieher der Einkünfte zur Einkommensteuer veranlagt wird, es sei denn, dass der Gewinn auf Grund von Durchschnittssätzen ermittelt wird.












§ 6 Einkünfte aus Kapitalvermögen
(1) Welche Einkünfte zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören, bestimmt sich nach § 20 Abs. 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes.
(2) Als Einkünfte aus Kapitalvermögen sind die Jahresroheinnahmen anzusetzen, vermindert um die Kapitalertragsteuer sowie um die mit der Erzielung der Einkünfte verbundenen notwendigen Ausgaben (§ 82 Abs. 2 Nr. 4 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch).
(3) Die Einkünfte sind auf der Grundlage der vor dem Berechnungsjahr erzielten Einkünfte unter Berücksichtigung der im Berechnungsjahr bereits eingetretenen und noch zu erwartenden Veränderungen zu errechnen. Soweit im Einzelfall geboten, können hiervon abweichend die Einkünfte für das Berechnungsjahr auch nachträglich errechnet werden.










§ 7 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
(1) Welche Einkünfte zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gehören, bestimmt sich nach § 21 Abs. 1 und 3 des Einkommensteuergesetzes.
(2) Als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ist der Überschuss der Einnahmen über die mit ihrer Erzielung verbundenen notwendigen Ausgaben (§ 82 Abs. 2 Nr. 4 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch) anzusetzen; zu den Ausgaben gehören
	1.
	
Schuldzinsen und dauernde Lasten,

	2.
	
Steuern von Grundbesitz, sonstige öffentliche Abgaben und Versicherungsbeiträge,

	3.
	
Leistungen auf die Hypothekengewinnabgabe und die Kreditgewinnabgabe, soweit es sich um Zinsen nach § 211 Abs. 1 Nr. 2 des Lastenausgleichsgesetzes handelt,

	4.
	
der Erhaltungsaufwand,

	5.
	
sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung des Haus- und Grundbesitzes, ohne besonderen Nachweis Aufwendungen in Höhe von 1 vom Hundert der Jahresroheinnahmen.


Zum Erhaltungsaufwand im Sinne des Satzes 1 Nr. 4 gehören die Ausgaben für Instandsetzung und Instandhaltung, nicht jedoch die Ausgaben für Verbesserungen; ohne Nachweis können bei Wohngrundstücken, die vor dem 1. Januar 1925 bezugsfähig geworden sind, 15 vom Hundert, bei Wohngrundstücken, die nach dem 31. Dezember 1924 bezugsfähig geworden sind, 10 vom Hundert der Jahresroheinnahmen als Erhaltungsaufwand berücksichtigt werden.
(3) Die in Absatz 2 genannten Ausgaben sind von den Einnahmen insoweit nicht abzusetzen, als sie auf den vom Vermieter oder Verpächter selbst genutzten Teil des vermieteten oder verpachteten Gegenstandes entfallen.
(4) Als Einkünfte aus der Vermietung von möblierten Wohnungen und von Zimmern sind anzusetzen


	bei möblierten Wohnungen
	80 vom Hundert,

	bei möblierten Zimmern
	70 vom Hundert,

	bei Leerzimmern
	90 vom Hundert 


der Roheinnahmen. Dies gilt nicht, wenn geringere Einkünfte nachgewiesen werden.
(5) Die Einkünfte sind als Jahreseinkünfte, bei der Vermietung von möblierten Wohnungen und von Zimmern jedoch als Monatseinkünfte zu berechnen. Sind sie als Jahreseinkünfte zu berechnen, gilt § 6 Abs. 3 entsprechend.










§ 8 Andere Einkünfte
(1) Andere als die in den §§ 3, 4, 6 und 7 genannten Einkünfte sind, wenn sie nicht monatlich oder wenn sie monatlich in unterschiedlicher Höhe erzielt werden, als Jahreseinkünfte zu berechnen. Zu den anderen Einkünften im Sinne des Satzes 1 gehören auch die in § 19 Abs. 1 Ziff. 2 des Einkommensteuergesetzes genannten Bezüge sowie Renten und sonstige wiederkehrende Bezüge. § 3 Abs. 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(2) Sind die Einkünfte als Jahreseinkünfte zu berechnen, gilt § 6 Abs. 3 entsprechend.










§ 9 Einkommensberechnung in besonderen Fällen
Ist der Bedarf an Sozialhilfe einmalig oder nur von kurzer Dauer, und duldet die Entscheidung über die Hilfe keinen Aufschub, so kann der Träger der Sozialversicherung nach Anhörung des Einkommens die Einkünfte schätzen.










§ 10 Verlustausgleich
Ein Verlustausgleich zwischen einzelnen Einkunftsarten ist nicht vorzunehmen. In Härtefällen kann jedoch die gesamtwirtschaftliche Lage des Beziehers des Einkommens berücksichtigt werden.










§ 11 Maßgebender Zeitraum
(1) Soweit die Einkünfte als Jahreseinkünfte berechnet werden, gilt der zwölfte Teil dieser Einkünfte zusammen mit den monatlich berechneten Einkünften als monatliches Einkommen im Sinne des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. § 8 Abs. 1 Satz 3 geht der Regelung des Satzes 1 vor.
(2) Ist der Betrieb oder die sonstige Grundlage der als Jahreseinkünfte zu berechnenden Einkünfte nur während eines Teils des Jahres vorhanden oder zur Einkommenserzielung genutzt, so sind die Einkünfte aus der betreffenden Einkunftsart nur für diesen Zeitraum zu berechnen; für ihn gilt als monatliches Einkommen im Sinne des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch derjenige Teil der Einkünfte, der der Anzahl der in den genannten Zeitraum fallenden Monate entspricht. Satz 1 gilt nicht für Einkünfte aus Saisonbetrieben und andere ihrer Natur nach auf einen Teil des Jahres beschränkte Einkünfte, wenn die Einkünfte den Hauptbestandteil des Einkommens bilden.










§ 12 Ausgaben nach § 82 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
Die in § 82 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bezeichneten Ausgaben sind von der Summe der Einkünfte abzusetzen, soweit sie nicht bereits nach den Bestimmungen dieser Verordnung bei den einzelnen Einkunftsarten abzuziehen sind.










§ 13 Berlin-Klausel
(gegenstandslos)










§ 14 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1963 in Kraft.
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Sozialgesetzbuch (SGB)
Zwölftes Buch (XII)
– Sozialhilfe –

vom 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022, 3023),
zuletzt geändert durch § 2 V vom 14.10.2014 (BGBl. I S. 1618)
– Auszug –












§ 90 Einzusetzendes Vermögen
(1) Einzusetzen ist das gesamte verwertbare Vermögen.
(2) Die Sozialhilfe darf nicht abhängig gemacht werden vom Einsatz oder von der Verwertung
	1.
	
eines Vermögens, das aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage oder zur Gründung eines Hausstandes erbracht wird,

	2.
	
eines Kapitals einschließlich seiner Erträge, das der zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10a oder des Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes dient und dessen Ansammlung staatlich gefördert wurde,

	3.
	
eines sonstigen Vermögens, solange es nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines Hausgrundstücks im Sinne der Nummer 8 bestimmt ist, soweit dieses Wohnzwecken behinderter (§ 53 Abs. 1 Satz 1 und § 72) oder pflegebedürftiger Menschen (§ 61) dient oder dienen soll und dieser Zweck durch den Einsatz oder die Verwertung des Vermögens gefährdet würde,

	4.
	
eines angemessenen Hausrats; dabei sind die bisherigen Lebensverhältnisse der nachfragenden Person zu berücksichtigen,

	5.
	
von Gegenständen, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit unentbehrlich sind,

	6.
	
von Familien- und Erbstücken, deren Veräußerung für die nachfragende Person oder ihre Familie eine besondere Härte bedeuten würde,

	7.
	
von Gegenständen, die zur Befriedigung geistiger, insbesondere wissenschaftlicher oder künstlerischer Bedürfnisse dienen und deren Besitz nicht Luxus ist,

	8.
	
eines angemessenen Hausgrundstücks, das von der nachfragenden Person oder einer anderen in den § 19 Abs. 1 bis 3 genannten Person allein oder zusammen mit Angehörigen ganz oder teilweise bewohnt wird und nach ihrem Tod von ihren Angehörigen bewohnt werden soll. Die Angemessenheit bestimmt sich nach der Zahl der Bewohner, dem Wohnbedarf (zum Beispiel behinderter, blinder oder pflegebedürftiger Menschen), der Grundstücksgröße, der Hausgröße, dem Zuschnitt und der Ausstattung des Wohngebäudes sowie dem Wert des Grundstücks einschließlich des Wohngebäudes,

	9.
	
kleinerer Barbeträge oder sonstiger Geldwerte; dabei ist eine besondere Notlage der nachfragenden Person zu berücksichtigen.


(3) Die Sozialhilfe darf ferner nicht vom Einsatz oder von der Verwertung eines Vermögens abhängig gemacht werden, soweit dies für den, der das Vermögen einzusetzen hat, und für seine unterhaltsberechtigten Angehörigen eine Härte bedeuten würde. Dies ist bei der Leistung nach dem Fünften bis Neunten Kapitel insbesondere der Fall, soweit eine angemessene Lebensführung oder die Aufrechterhaltung einer angemessenen Alterssicherung wesentlich erschwert würde.










3. 











Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

vom 11.2.1988 (BGBl. I S. 150),
zuletzt geändert durch Art. 15 G vom 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022)
Auf Grund des § 88 Abs. 4 des Bundessozialhilfegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Januar 1987 (BGBl. I S. 401) wird mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:














§ 1 
(1) Kleinere Barbeträge oder sonstige Geldwerte im Sinne des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sind,
	1.
	
wenn die Sozialhilfe vom Vermögen der nachfragenden Person abhängig ist,
	a)
	
bei der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 1 600 Euro, jedoch 2 600 Euro bei nachfragenden Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sowie bei voll Erwerbsgeminderten im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung und den diesem Personenkreis vergleichbaren Invalidenrentnern,

	b)
	
bei den Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 2 600 Euro, zuzüglich eines Betrages von 256 Euro für jede Person, die von der nachfragenden Person überwiegend unterhalten wird,



	2.
	
wenn die Sozialhilfe vom Vermögen der nachfragenden Person und ihres nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners abhängig ist, der nach Nummer 1 Buchstabe a oder b maßgebende Betrag zuzüglich eines Betrages von 614 Euro für den Ehegatten oder Lebenspartner und eines Betrages von 256 Euro für jede Person, die von der nachfragenden Person, ihrem Ehegatten oder Lebenspartner überwiegend unterhalten wird,

	3.
	
wenn die Sozialhilfe vom Vermögen einer minderjährigen unverheirateten nachfragenden Person und ihrer Eltern abhängig ist, der nach Nummer 1 Buchstabe a oder b maßgebende Betrag zuzüglich eines Betrages von 614 Euro für einen Elternteil und eines Betrages von 256 Euro für die nachfragende Person und für jede Person, die von den Eltern oder von der nachfragenden Person überwiegend unterhalten wird.


Im Falle des § 64 Abs. 3 und des § 72 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch tritt an die Stelle des in Satz 1 genannten Betrages von 614 Euro ein Betrag von 1 534 Euro, wenn beide Eheleute oder beide Lebenspartner (Nummer 2) oder beide Elternteile (Nummer 3) die Voraussetzungen des § 72 Abs. 5 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen oder so schwer behindert sind, dass sie als Beschädigte die Pflegezulage nach den Stufen III bis VI nach § 35 Abs. 1 Satz 2 des Bundesversorgungsgesetzes erhielten.
(2) Ist im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 das Vermögen nur eines Elternteils zu berücksichtigen, so ist der Betrag von 614 Euro, im Falle des § 64 Abs. 3 und des § 72 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch von 1 534 Euro, nicht anzusetzen. Leben im Falle von Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch die Eltern nicht zusammen, so ist das Vermögen des Elternteils zu berücksichtigen, bei dem die nachfragende Person lebt; lebt sie bei keinem Elternteil, so ist Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 anzuwenden.














§ 2 
(1) Der nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a oder b maßgebende Betrag ist angemessen zu erhöhen, wenn im Einzelfall eine besondere Notlage der nachfragenden Person besteht. Bei der Prüfung, ob eine besondere Notlage besteht, sowie bei der Entscheidung über den Umfang der Erhöhung sind vor allem Art und Dauer des Bedarfs sowie besondere Belastungen zu berücksichtigen.
(2) Der nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a oder b maßgebende Betrag kann angemessen herabgesetzt werden, wenn die Voraussetzungen der §§ 103 oder 94 des Gesetzes vorliegen.














§ 3 
(gegenstandslos)














§ 4 
Diese Verordnung tritt am 1. April 1988 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Durchführung des § 88 Abs. 2 Nr. 8 des Bundessozialhilfegesetzes vom 9. November 1970 (BGBl. I S. 1529), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 6. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2004), außer Kraft.












4. 













Durchführungsbestimmungen zur Prozess- und Verfahrenskostenhilfe sowie zur Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens (DB-PKH)

AV d. MJ v. 1.10.1985 (3715 – 208. 1) (Nds. Rpfl. 1985 Nr. 10, S. 248),
zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 29.7.2013 (Nds. Rpfl. 2013 Nr. 8, S. 226)

Die Landesjustizverwaltungen haben die nachstehenden Durchführungsbestimmungen zur Prozesskostenhilfe (Abschnitt A), zur Verfahrenskostenhilfe (Abschnitt B) sowie zur Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens (Abschnitt C) abgestimmt.















A. Durchführungsbestimmungen zur Prozesskostenhilfe
	1. 
	
Antrag

	1.1
	
Einem Antrag auf Bewilligung der Prozesskostenhilfe ist grundsätzlich der Vordruck „Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Prozesskostenhilfe“ beizufügen (§ 117 Abs. 2 bis 4 ZPO in Verbindung mit den Bestimmungen der PKH-Vordruckverordnung). Wird der Antrag zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt, soll die Partei durch Aushändigung des Hinweisblattes zum Vordruck auf die Bedeutung der Prozesskostenhilfe hingewiesen werden.

	1.2
	
Hat eine Partei die Bewilligung von Prozesskostenhilfe beantragt, so sind die Akten dem Gericht vorzulegen.

	1.3
	
Dieser Verwaltungsvorschrift liegen zwei Tabellen als Anlagen an. Den Tabellen können die voraussichtlich entstehenden Verfahrenskosten in den dort genannten Verfahren entnommen werden (Anlage 1 – Klageverfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit I. und II. Instanz –; Anlage 2 – familiengerichtlichen Verfahren I. Instanz).
Die Kosten setzen sich aus den bei einem normalen Verfahrensablauf entstehenden Gerichtsgebühren (Gebühr für das Verfahren im Allgemeinen) sowie den Gebühren für die Vertretung durch einen Prozessbevollmächtigten (Nrn. 3100 und 3104 bzw. Nrn. 3200 und 3202 VV-RVG) zuzüglich Auslagenpauschale und Umsatzsteuer zusammen. Voraussichtlich entstehende weitere Kosten sind dem jeweiligen Kostenbetrag der Tabellen hinzuzurechnen.
Für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe in Angelegenheiten nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) wird zusätzlich auf Abschnitt B. verwiesen.

	2.
	
Mitwirkung der Geschäftsstelle

	2.1
	
Die Vordrucke mit den Erklärungen über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und die dazugehörenden Belege sowie die bei der Durchführung der Prozesskostenhilfe entstehenden Vorgänge sind in allen Fällen unabhängig von der Zahl der Rechtszüge für jeden Beteiligten in einem besonderen Beiheft zu vereinigen. Das gilt insbesondere für Kostenrechnungen und Zahlungsanzeigen über Monatsraten und sonstige Beträge (§ 120 Abs. 1 ZPO).
In dem Beiheft sind ferner die Urschriften der die Prozesskostenhilfe betreffenden gerichtlichen Entscheidungen und die dazugehörigen gerichtlichen Verfügungen aufzubewahren. In die Hauptakten ist ein Abdruck der gerichtlichen Entscheidungen aufzunehmen. Jedoch sind zuvor die Teile der gerichtlichen Entscheidungen zu entfernen oder unkenntlich zu machen, die Angaben über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Partei enthalten. Enthält die gerichtliche Entscheidung keine Angaben über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Partei, so kann die Urschrift auch zur Hauptakte genommen werden; in diesem Fall ist ein Abdruck im Beiheft aufzubewahren.
Das Beiheft sowie die darin zu verwahrenden Schriftstücke erhalten hinter dem Aktenzeichen den Klammerzusatz (PKH). Werden die Prozessakten zur Entscheidung über ein Rechtsmittel dem Rechtsmittelgericht vorgelegt, so ist den Akten das Beiheft beizufügen. Das Beiheft ist dagegen zurückzubehalten, wenn die Akten an nicht beteiligte Gerichte oder Behörden versandt werden. Gleiches gilt, wenn dem Verfahrensgegner, seinem Prozessbevollmächtigten, Dritten oder ihren Bevollmächtigten Akteneinsicht (auch in Form der Übersendung der Akten) gewährt wird.

	2.2
	
Hat das Gericht Prozesskostenhilfe bewilligt, vermerkt die Geschäftsstelle auf dem Aktendeckel neben dem Namen der Partei „Prozesskostenhilfe mit/ohne Zahlungsbestimmung bewilligt Bl.“.

	2.3
	
Der Geschäftsstelle des Gerichts, bei dem sich das Beiheft befindet, obliegen die Anforderungen der Zahlungen mit Kostennachricht (Nr. 4.1) und die Überwachung des Eingangs dieser Beträge.
Ist der Zahlungspflichtige mit einem angeforderten Betrag länger als einen Monat im Rückstand, so hat ihn die Geschäftsstelle einmal unter Hinweis auf die Folgen des § 124 Nr. 4 ZPO an die Zahlung zu erinnern.

	2.4
	
Dem Kostenbeamten sind die Akten – unbeschadet der Bestimmungen der Kostenverfügung – vorzulegen, sobald

	2.4.1
	
das Gericht Prozesskostenhilfe bewilligt hat,

	2.4.2
	
die Entscheidung über die Prozesskostenhilfe geändert worden ist,

	2.4.3
	
das Rechtsmittelgericht andere Zahlungen als das Gericht der Vorinstanz bestimmt hat,

	2.4.4
	
das Gericht die Entscheidung über die zu leistenden Zahlungen geändert oder die Bewilligung der Prozesskostenhilfe aufgehoben hat,

	2.4.5
	
47 Monatsraten eingegangen sind.

	2.5
	
Dem Rechtspfleger sind die Akten in folgenden Fällen vorzulegen:

	2.5.1
	
nach Eingang der auf die Absendung der Kostennachricht (Nr. 4.6) folgenden ersten Zahlung der Partei zur Bestimmung einer Wiedervorlagefrist zwecks Prüfung der vorläufigen Einstellung der Zahlungen (§ 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO),

	2.5.2
	
wenn die Partei, der Prozesskostenhilfe mit Zahlungsbestimmung bewilligt ist, mit der Zahlung einer Monatsrate oder eines sonstigen Betrages länger als drei Monate im Rückstand ist (§ 124 Nr. 4 ZPO),

	2.5.3
	
wenn sich nach einer vorläufigen Einstellung der Zahlungen (§ 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO) Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die bisherigen Zahlungen die voraussichtlich entstehenden Kosten nicht decken,

	2.5.4
	
bei jeder Veränderung des Streitwertes,

	2.5.5
	
wenn der Gegner Zahlungen auf Kosten leistet,

	2.5.6
	
wenn eine Entscheidung über die Kosten ergeht oder diese vergleichsweise geregelt werden (§ 120 Abs. 3 Nr. 2 ZPO),

	2.5.7
	
wenn die Akten nach Beendigung eines Rechtsmittelverfahrens an die erste Instanz zur Überprüfung zurückgegeben werden, ob die Zahlungen nach § 120 Abs. 3 ZPO vorläufig einzustellen sind,

	2.5.8
	
wenn nach Ansatz der Kosten zu Lasten des Gegners eine Zweitschuldneranfrage der Gerichtskasse eingeht und die Partei, der Prozesskostenhilfe mit Zahlungsbestimmung bewilligt ist, als Zweitschuldner nach § 31 Abs. 2 GKG in Anspruch genommen werden kann (Nr. 4.9).

	3.
	
Bewilligung ohne Zahlungsbestimmung

	3.1
	
Soweit und solange ein Kostenschuldner nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung von der Entrichtung der Kosten deshalb befreit ist, weil ihm oder seinem Gegner Prozesskostenhilfe ohne Zahlungsbestimmung bewilligt ist, wird wegen dieser Kosten eine Kostenrechnung (§ 27 KostVfg) auf ihn nicht ausgestellt.

	3.2
	
Waren Kosten bereits vor der Bewilligung angesetzt und der Gerichtskasse zur Einziehung überwiesen, ersucht der Kostenbeamte die Gerichtskasse, die Kostenforderung zu löschen, soweit die Kosten noch nicht gezahlt sind.
Die Rückzahlung bereits entrichteter Kosten ist nur dann anzuordnen, wenn sie nach dem Zeitpunkt gezahlt sind, in dem die Bewilligung wirksam geworden ist. Wird die Partei, der Prozesskostenhilfe ohne Zahlungsbestimmung bewilligt ist, rechtskräftig in die Prozesskosten verurteilt (Entscheidungsschuldner nach § 29 Nr. 1 GKG), sind vom Gegner bereits entrichtete Kosten zurückzuzahlen (§ 31 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 GKG), soweit es sich nicht um eine Zahlung nach § 13 Abs. 1 und 3 JVEG handelt und die Partei, der Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist, der besonderen Vergütung zugestimmt hat.

	3.3
	
Der Kostenbeamte hat den Eintritt der gesetzlichen Voraussetzungen, unter denen die Kosten von der Partei, der Prozesskostenhilfe ohne Zahlungsbestimmung bewilligt ist, und dem Gegner eingezogen werden können, genau zu überwachen. Zu beachten ist dabei Folgendes:

	3.3.1
	
Zu Lasten der Partei dürfen die außer Ansatz gelassenen Beträge nur aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung angesetzt werden, durch die die Bewilligung aufgehoben worden ist (§ 124 ZPO).

	3.3.2
	
Zu Lasten des Gegners sind die Kosten, von deren Entrichtung die Partei befreit ist, erst anzusetzen, wenn der Gegner rechtskräftig in die Prozesskosten verurteilt ist oder sie durch eine vor Gericht abgegebene oder dem Gericht mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder sonst für die Kosten haftet (§ 125 Abs. 1 ZPO, § 29 GKG); dies gilt auch für die Geltendmachung von Ansprüchen, die nach § 59 RVG auf die Bundes- oder Landeskasse übergegangen sind. Die Gerichtskosten, von deren Zahlung der Gegner einstweilen befreit ist (§ 122 Abs. 2 ZPO), sind zu seinen Lasten anzusetzen, wenn er rechtskräftig in die Prozesskosten verurteilt ist oder der Rechtsstreit ohne Urteil über die Kosten durch Vergleich oder in sonstiger Weise beendet ist (§ 125 Abs. 2 ZPO). Wird ein Rechtsstreit, in dem dem Kläger, Berufungskläger oder Revisionskläger Prozesskostenhilfe ohne Zahlungsbestimmung bewilligt ist, mehr als sechs Monate nicht betrieben, ohne dass das Ruhen des Verfahrens (§ 251 ZPO) angeordnet ist, stellt der Kostenbeamte durch Anfrage bei den Parteien fest, ob der Rechtsstreit beendet ist. Gibt keine der Parteien binnen angemessener Zeit eine Erklärung ab, setzt er auf den Gegner die diesem zur Last fallenden Kosten an. Das Gleiche gilt, wenn die Parteien den Rechtsstreit trotz der Erklärung, dass er nicht beendet sei, auch jetzt nicht weiter betreiben oder wenn der Gegner erklärt, der Rechtsstreit ruhe oder sei beendet.

	4.
	
Bewilligung mit Zahlungsbestimmung

	4.1
	
Der Kostenbeamte behandelt die festgesetzten Monatsraten und die aus dem Vermögen zu zahlenden Beträge (§ 120 Abs. 1 ZPO) wie Kostenforderungen. Sie werden von der Geschäftsstelle ohne vorherige Überweisung an die Gerichtskasse unmittelbar von dem Zahlungspflichtigen mit Kostennachricht (§ 31 KostVfg) angefordert. Monatsraten, Teilbeträge und einmalige Zahlungen sowie deren Fälligkeitstermine sind sowohl in der Urschrift der Kostenrechnung als auch in der Kostennachricht besonders anzugeben.

	4.2
	
Sind vor Bewilligung der Prozesskostenhilfe Gerichtskosten angesetzt und der Gerichtskasse zur Einziehung überwiesen, ist zu prüfen, ob und ggf. wann diese bezahlt worden sind. Ist eine Zahlung noch nicht erfolgt, so veranlasst der Kostenbeamte die Löschung des Kostensolls.

	4.3
	
Zahlungen vor Wirksamwerden der Prozesskostenhilfe sollen erst bei der Prüfung nach § 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO berücksichtigt werden, spätere Zahlungen sind auf die nach § 120 Abs. 1 ZPO zu leistenden anzurechnen.

	4.4
	
Wird die Partei, der Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist, rechtskräftig in die Prozesskosten verurteilt (Entscheidungsschuldner nach § 29 Nr. 1 GKG), sind vom Gegner bereits entrichtete Kosten zurückzuzahlen (§ 31 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 GKG), soweit es sich nicht um eine Zahlung nach § 13 Abs. 1 und 3 JVEG handelt und die Partei, der Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist, der besonderen Vergütung zugestimmt hat.

	4.5
	
Bestimmt das Rechtsmittelgericht andere Zahlungen als das Gericht der Vorinstanz, ist von dem Kostenbeamten des Rechtsmittelgerichts eine entsprechende Änderung der Zahlungen zu veranlassen (Nr. 4.1). Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Kostennachricht der Vorinstanz gegenstandslos ist. Die Geschäftsstelle des Gerichts der Vorinstanz hat noch eingehende Zahlungsanzeigen zu dem an das Rechtsmittelgericht abgegebenen Beiheft weiterzuleiten.
Nach Abschluss in der Rechtsmittelinstanz sendet die Geschäftsstelle des Rechtsmittelgerichts das Beiheft mit den Akten an das Gericht der Vorinstanz zur weiteren Bearbeitung zurück.

	4.5.1
	
Jedoch gilt für Zahlungen, die während der Anhängigkeit des Verfahrens vor einem Gerichtshof des Bundes an die Landeskasse zu leisten sind (§ 120 Abs. 2 ZPO), Folgendes:
Die Zahlungen werden (abweichend von Nr. 2.3 Satz 1) nach den Hinweisen des Kostenbeamten des Gerichtshofs von der Geschäftsstelle des Gerichts des ersten Rechtszuges angefordert und überwacht. Dabei werden der Geschäftsstelle die Entscheidungen des Gerichtshofes, soweit sie die Prozesskostenhilfe betreffen, in beglaubigter Abschrift mitgeteilt. Der Zahlungsverzug (Nr. 2.5.2) ist dem Gerichtshof anzuzeigen. Nach Rückkehr der Akten vom Rechtsmittelgericht (Nr. 4.5 Satz 4) werden die angefallenen Vorgänge mit dem Beiheft vereinigt.

	4.5.2
	
Zahlungen, die nach § 120 Abs. 2 ZPO an die Bundeskasse zu leisten sind, werden von der Geschäftsstelle des Gerichtshofs des Bundes angefordert und überwacht.

	4.6
	
Für die Behandlung der Kostennachricht gilt § 32 Abs. 1 und 2 KostVfg entsprechend.

	4.7
	
Sieht der Rechtspfleger im Falle einer Vorlage nach Nr. 2.5.2 davon ab, die Bewilligung der Prozesskostenhilfe aufzuheben, hat der Kostenbeamte die zu diesem Zeitpunkt rückständigen Beträge der Gerichtskasse zur Einziehung zu überweisen. Die Gerichtskasse ist durch einen rot zu unterstreichenden Vermerk „ZA“ um Zahlungsanzeige zu ersuchen.

	4.8
	
Zu Lasten des Gegners der Partei, der Prozesskostenhilfe bewilligt ist, sind die unter die Bewilligung fallenden Kosten erst anzusetzen, wenn er rechtskräftig in die Prozesskosten verurteilt ist oder sie durch eine vor Gericht abgegebene oder dem Gericht mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder sonst für die Kosten haftet (§ 125 Abs. 1 ZPO, § 29 GKG). Nr. 3.3.2 Satz 1 letzter Halbsatz gilt entsprechend.

	4.9
	
Wird dem Kostenbeamten eine Zweitschuldneranfrage der Gerichtskasse vorgelegt, prüft er, ob die Partei, der Prozesskostenhilfe mit Zahlungsbestimmung bewilligt ist, für die gegen den Gegner geltend gemachten Gerichtskosten als Zweitschuldner ganz oder teilweise haftet. Liegen diese Voraussetzungen vor, so unterrichtet er die Gerichtskasse hiervon und legt die Akten mit einer Berechnung der Kosten, für die die Partei nach § 31 Abs. 2 GKG in Anspruch genommen werden kann, unverzüglich dem Rechtspfleger vor.

	5.
	
Gemeinsame Bestimmungen

	5.1
	
Werden dem Kostenbeamten Tatsachen über die persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse bekannt, die eine Änderung oder Aufhebung der Bewilligung der Prozesskostenhilfe rechtfertigen könnten (§ 120 Abs. 4, § 124 Nrn. 2, 3 ZPO), hat er die Akten dem Rechtspfleger vorzulegen.

	5.2
	
Hat der Gerichtsvollzieher Berechnungen über Kosten für Amtshandlungen, die er aufgrund der Prozesskostenhilfe unentgeltlich erledigt hat, zu den Akten mitgeteilt, so sind diese Kosten beim Ansatz wie sonstige Gerichtskosten zu behandeln.

	5.3
	
Wenn bei einem obersten Gerichtshof des Bundes Kosten der Revisionsinstanz außer Ansatz geblieben sind, weil dem Kostenschuldner oder seinem Gegner Prozesskostenhilfe bewilligt ist, hat der Kostenbeamte diesem Gericht Nachricht zu geben, sobald sich ergibt, dass Beträge durch die Bundeskasse einzuziehen sind.
Dieser Fall kann eintreten,

	5.3.1
	
wenn das Revisionsgericht die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, zurückverwiesen hat und nach endgültigem Abschluss des Verfahrens zu Lasten des Gegners der Partei, der Prozesskostenhilfe bewilligt ist, Kosten des Revisionsverfahrens gemäß Nr. 3.3.2 oder 4.6 anzusetzen sind;

	5.3.2
	
wenn der für die Revisionsinstanz beigeordnete Rechtsanwalt seinen Anspruch auf Vergütung gegen die Bundeskasse geltend macht, nachdem die Prozessakten zurückgesandt sind; in diesem Fall teilt der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des obersten Gerichtshofes des Bundes eine beglaubigte Abschrift des Beschlusses, durch den die Vergütung festgesetzt worden ist, zu den Prozessakten mit;

	5.3.3.
	
wenn nach Beendigung des Revisionsverfahrens ein Beschluss ergeht, durch den die Bewilligung der Prozesskostenhilfe aufgehoben wird.

	5.4
	
In der Nachricht teilt der Kostenbeamte mit, ob und ggf. in welcher Höhe etwaige Zahlungen, die nach § 120 Abs. 2 ZPO an die Landeskasse entrichtet worden sind, auf die Kosten des Revisionsverfahrens zu verrechnen sind. Sind die Zahlungen nach § 120 Abs. 2 ZPO an die Bundeskasse zu leisten, sind dem obersten Gerichtshof des Bundes alle die bewilligte Prozesskostenhilfe betreffenden Entscheidungen, die Kostenentscheidungen und eine Kostenrechnung unter Angabe der Beträge mitzuteilen, die in dem Verfahren von der Landeskasse vereinnahmt worden sind.

	6.
	
Verfahren bei Verweisung und Abgabe

	6.1
	
Wird ein Verfahren an ein anderes Gericht verwiesen oder abgegeben, hat der Kostenbeamte des übernehmenden Gerichts erneut eine Kostennachricht zu übersenden (Nrn. 4.1, 4.6). Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Kostennachricht des verweisenden oder abgebenden Gerichts gegenstandslos ist.

	6.2
	
Die Geschäftsstelle des verweisenden oder abgebenden Gerichts hat noch eingehende Zahlungsanzeigen an das übernehmende Gericht weiterzuleiten.

	7.
	
Kostenansatz nach Entscheidung oder bei Beendigung des Verfahrens

	7.1
	
Ergeht im Verfahren eine Kostenentscheidung, wird ein Vergleich geschlossen oder wird das Verfahren in dieser Instanz auf sonstige Weise beendet, setzt der Kostenbeamte die Kosten an und stellt die Kostenschuldner fest. In die Kostenrechnung sind die Gerichtskosten und die nach § 59 RVG auf die Staatskasse übergegangenen Ansprüche aufzunehmen.
Sämtliche Zahlungen der Partei sind zu berücksichtigen.
Ist Prozesskostenhilfe mit Zahlungsbestimmung bewilligt worden, sind die Akten nach Aufstellung der Kostenrechnung unverzüglich dem Rechtspfleger vorzulegen.

	7.2
	
Die Kosten der Rechtsmittelinstanz werden von dem Kostenbeamten des Rechtsmittelgerichts angesetzt (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GKG).
Kann dieser die Zahlungen, die von der Partei geleistet worden sind, der Prozesskostenhilfe bewilligt wurde, noch nicht abrechnen, weil zu diesem Zeitpunkt die Vergütungen der Rechtsanwälte noch nicht bezahlt sind (§§ 50, 55 RVG) oder noch Zahlungen der Partei ausstehen, hat der Kostenbeamte der ersten Instanz die endgültige Abrechnung vorzunehmen.

	7.3
	
Der Partei, die Zahlungen zu leisten hat, ist eine Abschrift der Kostenrechnung zu erteilen verbunden mit einem Nachforderungsvorbehalt, wenn eine Inanspruchnahme über den in der Kostenrechnung enthaltenen Betrag hinaus in Betracht kommt.

	8.
	
Weiteres Verfahren nach Aufstellung der Kostenrechnung

	8.1
	
Nach Vorlage der Akten (Nrn. 4.9, 7.1 Abs. 3) prüft der Rechtspfleger, welche Entscheidungen zur Wiederaufnahme oder Einstellung der Zahlungen zu treffen sind.

	8.2
	
Ergibt sich eine Restschuld der Partei, der Prozesskostenhilfe bewilligt ist, soll der Zeitpunkt der Einstellung der Zahlungen bestimmt werden. War vorher eine vorläufige Einstellung verfügt, so ist ihre Wiederaufnahme anzuordnen. Bei diesen Entscheidungen wird auch die zu den Akten mitgeteilte Vergütung des beigeordneten Rechtsanwalts (§ 50 Abs. 2 RVG) zu berücksichtigen sein, soweit die Vergütung noch nicht aus der Staatskasse beglichen ist und der Partei ein Erstattungsanspruch gegen den Gegner nicht zusteht. Teilt der Rechtsanwalt seine gesetzliche Vergütung (mit den Gebühren nach § 13 Abs. 1 RVG) nicht mit oder wird eine notwendige Kostenausgleichung nach § 106 ZPO nicht beantragt, so wird der Rechtspfleger seine Bestimmung ohne Rücksicht auf die Vergütungsansprüche des Rechtsanwalts treffen.

	8.3
	
Ebenfalls zu berücksichtigen sind bereits bekannte Gerichtsvollzieherkosten (§ 122 Abs. 1 Nr. 1a ZPO).

	8.4
	
Ergibt sich keine Restschuld der Partei, ist – unter Berücksichtigung der Vergütung des Rechtsanwalts oder der Kosten des Gerichtsvollziehers – die Einstellung der Zahlungen anzuordnen. Zu beachten ist, dass eine endgültige Einstellung der Zahlung unter Umständen erst nach Rechtskraft der Entscheidung verfügt werden kann, weil bei Einlegung eines Rechtsmittels durch die Partei die Raten bis zur 48. Monatsrate weiter zu zahlen sind. Gleiches gilt, wenn die Partei bei Rechtsmitteleinlegung des Prozessgegners Prozesskostenhilfe beantragt.

	9.
	
Aufhebung und Änderung der Bewilligung

	9.1
	
Hat das Gericht die Bewilligung der Prozesskostenhilfe aufgehoben (§ 124 ZPO), berechnet der Kostenbeamte die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Kosten (ggf. unter Einbeziehung der nach § 59 RVG auf die Staatskasse übergegangenen Ansprüche der Rechtsanwälte) und überweist sie der Gerichtskasse zur Einziehung; § 10 Kostenverfügung bleibt unberührt. Soweit erforderlich, ist der beigeordnete Rechtsanwalt zur Einreichung seiner Kostenrechnung aufzufordern (§§ 50 Abs. 2, 55 Abs. 6 RVG). Die aufgrund der Bewilligung der Prozesskostenhilfe bezahlten Beträge sind abzusetzen. Die Löschung der Sollstellung über die vom Gericht gemäß § 120 Abs. 1 ZPO festgesetzten Zahlungen ist zu veranlassen.

	9.2
	
Setzt das Gericht andere Zahlungen fest, berichtigt der Kostenbeamte den Ansatz nach Nr. 4.1.

	10.
	
Verfahren bei der Verwaltungs-, der Sozial- und der Finanzgerichtsbarkeit
Bei den Gerichten der Verwaltungs-, der Sozial- und der Finanzgerichtsbarkeit tritt in den vorstehenden Bestimmungen der Richter an die Stelle des Rechtspflegers.


















B. Durchführungsbestimmungen zur Verfahrenskostenhilfe
	1. 
	
Anwendbarkeit von Abschnitt A

	1.1
	
In Angelegenheiten nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) gelten die Regelungen in Abschnitt A entsprechend

	1.1.1
	
auch für Beteiligte, denen Verfahrenskostenhilfe nach § 76 Abs. 1 FamFG in Verbindung mit §§ 114 ff. ZPO bewilligt wird,

	1.1.2
	
auch für Parteien, denen Prozesskostenhilfe nach § 113 Abs. 1 FamFG in Verbindung mit §§ 114 ff. ZPO bewilligt wird.

	1.2
	
Die voraussichtlich entstehenden Verfahrens kosten können der Anlage 2 entnommen werden.

	1.3
	
Das Beiheft sowie die darin zu verwahrenden Schriftstücke erhalten hinter dem Aktenzeichen den Klammerzusatz (VKH).

	1.4
	
Hat das Gericht Verfahrenskostenhilfe bewilligt, vermerkt die Geschäftsstelle auf dem Aktendeckel neben dem Namen der Partei „Verfahrenskostenhilfe mit/ohne Zahlungsbestimmung bewilligt Bl._“.

	2.
	
Abweichungen

	2.1
	
Abschnitt A Nrn. 2.5.8 und 4.9 gelten mit der Maßgabe, dass auf § 26 Abs. 2 FamGKG verwiesen wird.

	2.2
	
Abschnitt A Nrn. 3.2 und 4.4 gelten mit der Maßgabe, dass auf § 24 Nr. 1 und § 26 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz FamGKG verwiesen wird.

	2.3
	
Abschnitt A Nrn. 3.3.2 und 4.8 gelten mit der Maßgabe, dass auf § 24 FamGKG verwiesen wird.

	2.4
	
Abschnitt A Nr. 7.2 gilt mit der Maßgabe, dass auf § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 FamGKG verwiesen wird.

	2.5
	
Abschnitt A Nr. 8.2 gilt mit der Maßgabe, dass § 106 ZPO in Verbindung mit § 85 FamFG anzuwenden ist.


















C. Durchführungsbestimmungen zur Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens
	1. 
	
Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens

	1.1
	
Hat das Gericht die Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens nach § 4a InsO bewilligt, vermerkt die Geschäftsstelle auf dem Aktendeckel neben dem Namen des Schuldners „Stundung bewilligt Bl. (...)“.

	1.2
	
Werden nach Erteilung der Restschuldbefreiung die Stundung verlängert und Zahlungen festgelegt (§ 4b InsO), gelten im Übrigen folgende Nummern des Abschnitts A entsprechend:
	a)
	
Nummer 2.1 mit der Maßgabe, dass die im Zusammenhang mit der Entscheidung nach § 4b InsO und ihrer Durchführung anfallenden Vorgänge in das Beiheft aufzunehmen sind und das Beiheft sowie die darin zu verwahrenden Schriftstücke den Klammerzusatz (Stundung) erhalten.

	
	
Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens und nach rechtskräftiger Gewährung der Restschuldbefreiung gilt § 117 Abs. 2 Satz 2 ZPO entsprechend.

	b)
	
Nummer 2.3 mit der Maßgabe, dass auf § 4c Nr. 3 InsO verwiesen wird,

	c)
	
Nummer 2.4.4,

	d)
	
Nummer 2.5.1 mit folgendem Wortlaut:

	
	
„nach Eingang der auf die Absendung der Kostennachricht (Nr. 4.6) folgenden ersten Zahlung der Partei zur Bestimmung einer Wiedervorlagefrist zwecks Prüfung der Einstellung der Zahlungen.“

	e)
	
Nummer 2.5.2 mit der Maßgabe, dass der Klammerzusatz „(§ 4c Nr. 3 InsO)“ lautet,

	f)
	
Nummer 4.1, wobei Satz 1 mit folgendem Wortlaut anzuwenden ist:

	
	
„Der Kostenbeamte behandelt die festgelegten Zahlungen (§ 4b InsO) wie Kostenforderungen.“

	g)
	
Nummer 4.6,

	h)
	
Nummer 5.1 mit der Maßgabe, dass der Klammerzusatz „(§ 120 Abs. 4 Satz 1 und 2 ZPO, § 4c Nrn. 1, 2 und 4 InsO)“ lautet,

	i)
	
Nummer 9.1 Sätze 1 bis 3 mit der Maßgabe, dass der Klammerzusatz in Satz 1 „(§ 4c InsO)“ lautet,

	j)
	
Nummer 9.2.



	1.3
	
Dem Rechtspfleger sind die Akten ferner vorzulegen, wenn die Restschuldbefreiung versagt oder widerrufen wird (§ 4c Nr. 5 InsO) oder wenn der Schuldner keine angemessene Erwerbstätigkeit ausübt, sich nicht um eine Beschäftigung bemüht oder eine zumutbare Tätigkeit ablehnt (§ 4c Nr. 4 InsO).


















D. Inkrafttreten
Diese AV tritt mit Wirkung vom 1. September 2009 in Kraft.


















Anlage 1 zu Nr. 1.3 DB-PKH (Stand 1. August 2013)
Kostenvoranschlag zur Bewilligung von Prozesskostenhilfe (§ 115 ZPO)


	 
	Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten

	I. Instanz
	II. Instanz

	nach Mahnverfahren
	ohne Mahnverfahren
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Streitwert bis 
	nur GKG
	GKG + RVG
	nur GKG
	GKG + RVG
	GKG + RVG

	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	    500
	   73
	   231
	   105
	   263
	   314

	  1.000
	  127
	   389
	   159
	   421
	   503

	  1.500
	  178
	   544
	   213
	   579
	   691

	  2.000
	  223
	   693
	   267
	   738
	   880

	  3.000
	  270
	   892
	   324
	   946
	 1.126

	  4.000
	  318
	 1.091
	   381
	 1.155
	 1.372

	  5.000
	  365
	 1.291
	   438
	 1.364
	 1.618

	  6.000
	  413
	 1.490
	   495
	 1.572
	 1.864

	  7.000
	  460
	 1.689
	   552
	 1.781
	 2.110

	  8.000
	  508
	 1.888
	   609
	 1.990
	 2.356

	  9.000
	  555
	 2.088
	   666
	 2.199
	 2.602

	 10.000
	  603
	 2.287
	   723
	 2.407
	 2.848

	 13.000
	  668
	 2.489
	   801
	 2.622
	 3.105

	 16.000
	  733
	 2.691
	   879
	 2.837
	 3.362

	 19.000
	  798
	 2.892
	   957
	 3.052
	 3.619

	 22.000
	  863
	 3.094
	 1.035
	 3.267
	 3.877

	 25.000
	  928
	 3.296
	 1.113
	 3.482
	 4.134

	 30.000
	1.015
	 3.607
	 1.218
	 3.810
	 4.524

	 35.000
	1.103
	 3.917
	 1.323
	 4.138
	 4.914

	 40.000
	1.190
	 4.228
	 1.428
	 4.466
	 5.304

	 45.000
	1.278
	 4.539
	 1.533
	 4.794
	 5.694

	 50.000
	1.365
	 4.849
	 1.638
	 5.122
	 6.083

	 65.000
	1.665
	 5.402
	 1.998
	 5.735
	 6.847

	 80.000
	1.965
	 5.955
	 2.358
	 6.348
	 7.610

	 95.000
	2.265
	 6.508
	 2.718
	 6.961
	 8.373

	110.000
	2.565
	 7.061
	 3.078
	 7.574
	 9.136

	125.000
	2.865
	 7.614
	 3.438
	 8.187
	 9.900

	140.000
	3.165
	 8.166
	 3.798
	 8.799
	10.663

	155.000
	3.465
	 8.719
	 4.158
	 9.412
	11.426

	170.000
	3.765
	 9.272
	 4.518
	10.025
	12.189

	185.000
	4.065
	 9.825
	 4.878
	10.638
	12.952

	200.000
	4.365
	10.378
	 5.238
	11.251
	13.716

	230.000
	4.813
	11.182
	 5.775
	12.145
	14.831

	260.000
	5.260
	11.987
	 6.312
	13.039
	15.947

	290.000
	5.708
	12.791
	 6.849
	13.933
	17.063

	320.000
	6.155
	13.596
	 7.386
	14.827
	18.179

	350.000
	6.603
	14.400
	 7.923
	15.721
	19.295

	380.000
	7.050
	15.205
	 8.460
	16.615
	20.411

	410.000
	7.498
	16.009
	 8.997
	17.509
	21.526

	440.000
	7.945
	16.814
	 9.534
	18.403
	22.642

	470.000
	8.393
	17.618
	10.071
	19.297
	23.758

	500.000
	8.840
	18.423
	10.608
	20.191
	24.874


















Anlage 2 zu Nr. 1.3 DB-PKH (Stand: 1. August 2013) Seite 1
Kostenvoranschlag zur Bewilligung von Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe in familiengerichtlichen Verfahren I. Instanz (§ 76 FamFG, 115 ZPO)


	 
	Hauptsacheverfahren
	EA Verfahren

	 
	Scheidungssachen einschl. Folgesachen
	Selbstständige Familienstreitsachen
	Kindschaftssachen
	Übrige Sachen
	Kindschaftssachen
	Übrige Sachen und Familienstreitsachen

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Verfahrenswert bis
	nur FamGKG
	nur FamGKG
	nur FamGKG
	nur FamGKG
	nur FamGKG
	nur FamGKG

	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	   500
	   70
	   105
	   18
	   70
	   15
	   53

	  1.000
	  106
	   159
	   27
	  106
	   16
	   80

	  1.500
	  142
	   213
	   36
	  142
	   21
	  107

	  2.000
	  178
	   267
	   45
	  178
	   27
	  134

	  3.000
	  216
	   324
	   54
	  216
	   32
	  162

	  4.000
	  254
	   381
	   64
	  254
	   38
	  191

	  5.000
	  292
	   438
	   73
	  292
	   44
	  219

	  6.000
	  330
	   495
	   83
	  330
	   50
	  248

	  7.000
	  368
	   552
	   92
	  368
	   55
	  276

	  8.000
	  406
	   609
	  102
	  406
	   61
	  305

	  9.000
	  444
	   666
	  111
	  444
	   67
	  333

	 10.000
	  482
	   723
	  121
	  482
	   72
	  362

	 13.000
	  534
	   801
	  134
	  534
	   80
	  401

	 16.000
	  586
	   879
	  147
	  586
	   88
	  440

	 19.000
	  638
	   957
	  160
	  638
	   96
	  479

	 22.000
	  690
	 1.035
	  173
	  690
	  104
	  518

	 25.000
	  742
	 1.113
	  186
	  742
	  111
	  557

	 30.000
	  812
	 1.218
	  203
	  812
	  122
	  609

	 35.000
	  882
	 1.323
	  221
	  882
	  132
	  662

	 40.000
	  952
	 1.428
	  238
	  952
	  143
	  714

	 45.000
	1.022
	 1.533
	  256
	1.022
	  153
	  767

	 50.000
	1.092
	 1.638
	  273
	1.092
	  164
	  819

	 65.000
	1.332
	 1.998
	  333
	1.332
	  200
	  999

	 80.000
	1.572
	 2.358
	  393
	1.572
	  236
	1.179

	 95.000
	1.812
	 2.718
	  453
	1.812
	  272
	1.359

	110.000
	2.052
	 3.078
	  513
	2.052
	  308
	1.539

	125.000
	2.292
	 3.438
	  573
	2.292
	  344
	1.719

	140.000
	2.532
	 3.798
	  633
	2.532
	  380
	1.899

	155.000
	2.772
	 4.158
	  693
	2.772
	  416
	2.079

	170.000
	3.012
	 4.518
	  753
	3.012
	  452
	2.259

	185.000
	3.252
	 4.878
	  813
	3.252
	  488
	2.439

	200.000
	3.492
	 5.238
	  873
	3.492
	  524
	2.619

	230.000
	3.850
	 5.775
	  963
	3.850
	  578
	2.888

	260.000
	4.208
	 6.312
	1.052
	4.208
	  631
	3.156

	290.000
	4.566
	 6.849
	1.142
	4.566
	  685
	3.425

	320.000
	4.924
	 7.386
	1.231
	4.924
	  739
	3.693

	350.000
	5.282
	 7.923
	1.321
	5.282
	  792
	3.962

	380.000
	5.640
	 8.460
	1.410
	5.640
	  846
	4.230

	410.000
	5.998
	 8.997
	1.500
	5.998
	  900
	4.499

	440.000
	6.356
	 9.534
	1.589
	6.356
	  953
	4.767

	470.000
	6.714
	10.071
	1.679
	6.714
	1.007
	5.036

	500.000
	7.072
	10.608
	1.768
	7.072
	1.061
	5.304




	 
	Hauptsacheverfahren
	EA Verfahren

	 
	Scheidungssachen einschl. Folgesachen
	Selbstständige Familienstreitsachen
	Kindschaftssachen
	Übrige Sachen
	Kindschaftssachen
	Übrige Sachen und Familienstreitsachen

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Verfahrenswert bis
	nur FamGKG
	nur FamGKG
	nur FamGKG
	nur FamGKG
	nur FamGKG
	nur FamGKG

	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro

	    500
	   228
	   263
	   176
	   228
	   173
	   211

	  1.000
	   368
	   421
	   289
	   368
	   278
	   342

	  1.500
	   508
	   579
	   402
	   508
	   388
	   473

	  2.000
	   649
	   738
	   515
	   649
	   497
	   604

	  3.000
	   838
	   946
	   676
	   838
	   655
	   784

	  4.000
	 1.028
	 1.155
	   837
	 1.028
	   812
	   964

	  5.000
	 1.218
	 1.364
	   999
	 1.218
	   970
	 1.145

	  6.000
	 1.407
	 1.572
	 1.160
	 1.407
	 1.127
	 1.325

	  7.000
	 1.597
	 1.781
	 1.321
	 1.597
	 1.284
	 1.505

	  8.000
	 1.787
	 1.990
	 1.482
	 1.787
	 1.442
	 1.685

	  9.000
	 1.977
	 2.199
	 1.644
	 1.977
	 1.599
	 1.866

	 10.000
	 2.166
	 2.407
	 1.805
	 2.166
	 1.757
	 2.046

	 13.000
	 2.355
	 2.622
	 1.955
	 2.355
	 1.901
	 2.222

	 16.000
	 2.544
	 2.837
	 2.105
	 2.544
	 2.046
	 2.398

	 19.000
	 2.733
	 3.052
	 2.254
	 2.733
	 2.191
	 2.573

	 22.000
	 2.922
	 3.267
	 2.404
	 2.922
	 2.335
	 2.749

	 25.000
	 3.111
	 3.482
	 2.554
	 3.111
	 2.480
	 2.925

	 30.000
	 3.404
	 3.810
	 2.795
	 3.404
	 2.714
	 3.201

	 35.000
	 3.697
	 4.138
	 3.035
	 3.697
	 2.947
	 3.476

	 40.000
	 3.990
	 4.466
	 3.276
	 3.990
	 3.181
	 3.752

	 45.000
	 4.283
	 4.794
	 3.517
	 4.283
	 3.414
	 4.028

	 50.000
	 4.576
	 5.122
	 3.757
	 4.576
	 3.648
	 4.303

	 65.000
	 5.069
	 5.735
	 4.070
	 5.069
	 3.937
	 4.736

	 80.000
	 5.562
	 6.348
	 4.383
	 5.562
	 4.226
	 5.169

	 95.000
	 6.055
	 6.961
	 4.696
	 6.055
	 4.515
	 5.602

	110.000
	 6.548
	 7.574
	 5.009
	 6.548
	 4.804
	 6.035

	125.000
	 7.041
	 8.187
	 5.322
	 7.041
	 5.092
	 6.468

	140.000
	 7.533
	 8.799
	 5.634
	 7.533
	 5.381
	 6.900

	155.000
	 8.026
	 9.412
	 5.947
	 8.026
	 5.670
	 7.333

	170.000
	 8.519
	10.025
	 6.260
	 8.519
	 5.959
	 7.766

	185.000
	 9.012
	10.638
	 6.573
	 9.012
	 6.248
	 8.199

	200.000
	 9.505
	11.251
	 6.886
	 9.505
	 6.537
	 8.632

	230.000
	10.220
	12.145
	 7.332
	10.220
	 6.947
	 9.257

	260.000
	10.935
	13.039
	 7.779
	10.935
	 7.358
	 9.883

	290.000
	11.650
	13.933
	 8.225
	11.650
	 7.769
	10.508

	320.000
	12.365
	14.827
	 8.672
	12.365
	 8.180
	11.134

	350.000
	13.080
	15.721
	 9.118
	13.080
	 8.590
	11.759

	380.000
	13.795
	16.615
	 9.565
	13.795
	 9.001
	12.385

	410.000
	14.510
	17.509
	10.011
	14.510
	 9.412
	13.010

	440.000
	15.225
	18.403
	10.458
	15.225
	 9.822
	13.636

	470.000
	15.940
	19.297
	10.904
	15.940
	10.233
	14.261

	500.000
	16.655
	20.191
	11.351
	16.655
	10.644
	14.887
















5. 















Verordnung zur Verwendung eines Formulars für die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Prozess- und Verfahrenskostenhilfe
 (Prozesskostenhilfeformularverordnung – PKHFV)

vom 6.1.2014 (BGBl. I S. 34)
Es verordnen aufgrund
	–
	des § 117 Absatz 3 der Zivilprozessordnung, der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes vom 31. August 2013 (BGBl. I S. 3533) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 17. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4310) das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und

	–
	des § 11a Absatz 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes, der zuletzt durch Artikel 7 Nummer 2 des Gesetzes vom 31. August 2013 (BGBl. I S. 3533) geändert worden ist, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:




















§ 1 Formular
(1) Für die Erklärung der Partei über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 117 Absatz 2 Satz 1 oder nach § 120a Absatz 1 Satz 3 der Zivilprozessordnung ist das in der Anlage bestimmte Formular zu verwenden.
(2) Absatz 1 gilt nicht für die Erklärung einer Partei kraft Amtes, einer juristischen Person oder einer parteifähigen Vereinigung.


















§ 2 Vereinfachte Erklärung
(1) Ein minderjähriges unverheiratetes Kind, das in einer Abstammungssache nach § 169 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder in einem Verfahren über den Unterhalt seine Rechte verfolgen oder verteidigen oder das einen Unterhaltsanspruch vollstrecken will, kann die Erklärung gemäß § 117 Absatz 2 Satz 1 oder § 120a Absatz 1 Satz 3 der Zivilprozessordnung ohne Benutzung des in der Anlage bestimmten Formulars abgeben, wenn es über Einkommen und Vermögen, das nach § 115 der Zivilprozessordnung einzusetzen ist, nicht verfügt. Die Erklärung des Kindes muss in diesem Fall enthalten:
	1.
	
Angaben darüber, wie es seinen Lebensunterhalt bestreitet, welche Einnahmen es im Monat durchschnittlich hat und welcher Art diese sind;

	2.
	
die Erklärung, dass es über Vermögen, das nach § 115 der Zivilprozessordnung einzusetzen ist, nicht verfügt; dabei ist, soweit das Kind oder sein gesetzlicher Vertreter davon Kenntnis hat, anzugeben,
	a)
	
welche Einnahmen die Personen im Monat durchschnittlich brutto haben, die dem Kind auf Grund gesetzlicher Unterhaltspflicht Unterhalt gewähren;

	b)
	
ob die Personen gemäß Buchstabe a über Vermögensgegenstände verfügen, deren Einsatz oder Verwertung zur Bestreitung eines dem Kind zu leistenden Prozesskostenvorschusses in Betracht kommt; die Gegenstände sind in der Erklärung unter Angabe ihres Verkehrswertes zu bezeichnen.




Die vereinfachte Erklärung im Antragsvordruck für das vereinfachte Verfahren zur Abänderung von Unterhaltstiteln ist weiterhin möglich; sie genügt auch, wenn die Verfahren maschinell bearbeitet werden. Das Kind kann sich auf die Formerleichterungen nicht berufen, wenn das Gericht die Benutzung des in der Anlage bestimmten Formulars anordnet.
(2) Eine Partei, die nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch laufende Leistungen zum Lebensunterhalt bezieht, muss die Abschnitte E bis J des in der Anlage bestimmten Formulars nicht ausfüllen, wenn sie der Erklärung den zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen Bewilligungsbescheid des Sozialamtes beifügt, es sei denn, das Gericht ordnet dies ausdrücklich an.


















§ 3 Zulässige Abweichungen
(1) Folgende Abweichungen von dem in der Anlage bestimmten Formular und dem Hinweisblatt zu dem Formular sind zulässig:
	1.
	
Ergänzungen oder Änderungen, die auf einer Änderung von Rechtsvorschriften beruhen;

	2.
	
Ergänzungen oder Änderungen des Hinweisblattes zu dem Formular, die mit Rücksicht auf Besonderheiten des Verfahrens in den einzelnen Gerichtszweigen oder Behörden erforderlich sind.


(2) Der Bund und die Länder dürfen jeweils für ihren Bereich Anpassungen und Änderungen von dem in der Anlage bestimmten Formular zulassen, die es, ohne den Inhalt zu verändern oder dessen Verständnis zu erschweren, ermöglichen, das Formular in elektronischer Form auszufüllen und dem Gericht als strukturierten Datensatz zu übermitteln. Diese Befugnis kann durch Verwaltungsabkommen auf eine zentrale Stelle übertragen werden.
(3) Wird das Hinweisblatt zu dem Formular nach Absatz 1 Nummer 2 in einer abweichenden Fassung verwendet, so ist die Bezeichnung „Allgemeine Fassung“ unten auf der ersten Seite des Hinweisblattes und des Formulars durch eine Bezeichnung des Gerichtszweiges und des Bundeslandes oder durch eine Bezeichnung der Behörde zu ersetzen, in dem oder der die abweichende Fassung des Hinweisblattes verwendet wird.


















§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prozesskostenhilfevordruckverordnung vom 17. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3001), die zuletzt durch Artikel 36 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022) geändert worden ist, außer Kraft.


















Schlussformel 
Der Bundesrat hat zugestimmt.




















Anlage 
[image: kein Alternativtext verfügbar][Bild vergrößern]
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Hinweisblatt zum Formular für die Erklärungüber die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe
	–
	Bitte bewahren Sie dieses Hinweisblatt und eine Kopie des ausgefüllten Formulars bei Ihren Unterlagen auf –























Allgemeine Hinweise
Wozu Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe?
Wenn Sie eine Klage erheben oder einen Antrag bei Gericht stellen wollen, müssen Sie in der Regel Gerichtskosten zahlen. Schreibt das Gesetz eine anwaltliche Vertretung vor oder ist aus anderen Gründen eine anwaltliche Vertretung notwendig, kommen die Kosten hierfür hinzu. Entsprechende Kosten entstehen Ihnen auch dann, wenn Sie sich in einem Gerichtsverfahren verteidigen.
Die Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe soll Ihnen die Verfolgung oder Verteidigung Ihrer Rechte ermöglichen, wenn Sie diese Kosten nicht oder nur teilweise aufbringen können. Sie kann auch dann bewilligt werden, wenn Sie zur Durchsetzung eines Anspruchs die Zwangsvollstreckung betreiben müssen.
Wer erhält Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe?
Dazu schreibt das Gesetz für die Prozesskostenhilfe vor:
„Eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, erhält auf Antrag Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
Mutwillig ist die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung, wenn eine Partei, die keine Prozesskostenhilfe beansprucht, bei verständiger Würdigung aller Umstände von der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung absehen würde, obwohl eine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht.“
Dies gilt auch für die Verfahrenskostenhilfe. Einen Anspruch haben Sie also dann, wenn Sie
	–
	einen Prozess oder ein Verfahren führen müssen und die dafür erforderlichen Kosten nicht oder nur teilweise aufbringen können und

	–
	nach Einschätzung des Gerichts nicht nur geringe Aussichten auf Erfolg haben und

	–
	nicht von der Prozess- oder Verfahrensführung absehen würden, wenn Sie die Kosten selbst tragen müssten.


Ein Anspruch auf Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe besteht allerdings nicht, wenn eine Rechtsschutzversicherung oder eine andere Stelle die Kosten übernehmen würde. Sie wird auch dann nicht gewährt, wenn aufgrund einer gesetzlichen Unterhaltspflicht jemand anderes für die Kosten aufkommen muss (Prozess- oder Verfahrenskostenvorschuss). Das können der Ehegatte/eingetragene Lebenspartner bzw. die Ehegattin/eingetragene Lebenspartnerin oder bei einem unverheirateten Kind die Eltern oder ein Elternteil sein.
Was ist Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe?
Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe ist eine staatliche Fürsorgeleistung im Bereich der Rechtspflege. Wenn Sie Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe erhalten, müssen Sie für die Gerichtskosten und die Kosten der eigenen anwaltlichen Vertretung je nach Ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen keine Zahlungen oder nur Teilzahlungen leisten. Aus Ihrem Einkommen müssen Sie gegebenenfalls bis höchstens 48 Monatsraten zahlen. Die Höhe dieser Monatsraten ist gesetzlich festgelegt.
Die Kosten Ihrer anwaltlichen Vertretung werden dann übernommen, wenn das Gericht Ihnen einen Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin oder eine andere beiordnungsfähige Person beiordnet. Dies muss besonders beantragt werden. Der Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin muss grundsätzlich in dem Bezirk des Gerichts niedergelassen sein. Andernfalls kann das Gericht dem Beiordnungsantrag nur entsprechen, wenn weitere Kosten nicht entstehen.
Verbessern sich Ihre Verhältnisse wesentlich, können Sie auch nachträglich bis zum Ablauf von vier Jahren seit der rechtskräftigen Entscheidung oder der sonstigen Beendigung des Verfahrens zu Zahlungen herangezogen werden. Verschlechtern sich Ihre Verhältnisse, ist auch eine Verringerung von festgesetzten Raten möglich.
– Allgemeine Fassung –
Wichtig:
Sie sind während des Gerichtsverfahrens und innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren seit der rechtskräftigen Entscheidung oder der sonstigen Beendigung des Verfahrens verpflichtet, dem Gericht jede wesentliche Verbesserungen Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse oder eine Änderung Ihrer Anschrift unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen. Bei laufenden Einkünften ist jede nicht nur einmalige Verbesserung von mehr als 100 Euro (brutto) im Monat mitzuteilen. Reduzieren sich geltend gemachte Abzüge (Wohnkosten, Unterhalt, Zahlungsverpflichtungen oder besondere Belastungen) oder fallen diese ganz weg, so müssen Sie dies ebenfalls von sich aus mitteilen, wenn die Entlastung nicht nur einmalig 100 Euro im Monat übersteigt. Eine wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse kann auch dadurch eintreten, dass Sie durch die Rechtsverfolgung oder -verteidigung etwas erlangen. Auch dies müssen Sie dem Gericht mitteilen. Verstoßen Sie gegen diese Pflichten, kann die Bewilligung nachträglich aufgehoben werden, und Sie müssen die Kosten nachzahlen.
Welche Risiken sind zu beachten?
Wenn Sie ein Gerichtsverfahren führen müssen, sollten Sie sich zunächst möglichst genau über die Höhe der zu erwartenden Gerichts- und Anwaltskosten informieren. Dies gilt auch bei Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe. Sie schließt nicht jedes Kostenrisiko aus.
Insbesondere erstreckt sie sich nicht auf die Kosten, die die Gegenseite zum Beispiel für ihre anwaltliche Vertretung aufwendet. Verlieren Sie das Gerichtsverfahren, so müssen Sie der Gegenseite diese Kosten in der Regel auch dann erstatten, wenn Ihnen Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt worden ist. Eine Ausnahme gilt in der Arbeitsgerichtsbarkeit: Hier muss man in der ersten Instanz die Kosten der gegnerischen Prozessvertretung auch dann nicht erstatten, wenn man unterliegt.
Schon für eine anwaltliche Vertretung im Verfahren über die Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe entstehen Kosten. Diese müssen Sie begleichen, wenn Ihrem Antrag nicht entsprochen wird. Das Gleiche gilt für bereits entstandene und noch entstehende Gerichtskosten.
Wie erhält man Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe?
Erforderlich ist ein Antrag. In dem Antrag müssen Sie das Streitverhältnis ausführlich und vollständig darstellen. Aus dem Antrag muss sich für das Gericht die vom Gesetz geforderte „hinreichende Aussicht auf Erfolg“ (siehe oben) schlüssig ergeben. Die Beweismittel sind anzugeben. Zu diesen Fragen sollten Sie sich, wenn nötig, anwaltlich beraten lassen. Lassen Sie sich dabei auch über das Beratungshilfegesetz informieren, nach dem Personen mit geringem Einkommen und Vermögen eine kostenfreie oder wesentlich verbilligte Rechtsberatung und außergerichtliche Vertretung beanspruchen können.
Dem Antrag müssen Sie außerdem eine Erklärung über Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entsprechende Belege in Kopie beifügen. Für diese Erklärung müssen Sie das vorliegende Formular benutzen. Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe kann grundsätzlich nur für die Zeit nach Vorlage des vollständigen Antrags einschließlich dieser Erklärung und aller notwendigen Belege bewilligt werden. Das Formular ist von jeder Antragstellerin bzw. jedem Antragsteller gesondert auszufüllen. Bei Minderjährigen sind deren persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse sowie die der unterhaltsverpflichteten Personen auf weiteren Exemplaren des Formulars anzugeben.
Das Gericht entscheidet, ob Ihnen Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt wird. Da die Mittel für Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe von der Allgemeinheit durch Steuern aufgebracht werden, muss es prüfen, ob Sie einen Anspruch auf Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe haben. Das Formular soll diese Prüfung erleichtern. Haben Sie daher bitte Verständnis dafür, dass Sie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse darlegen müssen.
Lesen Sie das Formular sorgfältig durch und füllen Sie es gewissenhaft aus.
Die Ausfüllhinweise zum Formular finden Sie im Folgenden. Wenn Sie beim Ausfüllen Schwierigkeiten haben, können Sie anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen oder sich an das Gericht wenden. Sollte der Raum im Formular nicht ausreichen, können Sie die Angaben auf einem Extrablatt machen. Bitte weisen Sie in dem betreffenden Feld auf das beigefügte Blatt hin.
Wichtig:
Das Gericht kann Sie auffordern, fehlende Belege nachzureichen und Ihre Angaben an Eides statt zu versichern. Wenn Sie angeforderte Belege nicht nachreichen, kann dies dazu führen, dass Ihr Antrag auf Bewilligung von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe zurückgewiesen wird.
Wenn Sie unvollständige oder unrichtige Angaben machen, kann dies auch dazu führen, dass schon bewilligte Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe wieder aufgehoben wird und Sie die angefallenen Kosten nachzahlen müssen. Dies droht Ihnen auch dann, wenn Sie während des Gerichtsverfahrens und innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren seit der rechtskräftigen Entscheidung oder der sonstigen Beendigung des Verfahrens dem Gericht wesentliche Verbesserungen Ihrer wirtschaftlichen Lage oder eine Änderung Ihrer Anschrift nicht unaufgefordert und unverzüglich mitteilen. Wenn Sie bewusst unrichtige oder unvollständige Angaben machen, kann dies auch als Straftat verfolgt werden.






















Ausfüllhinweise
Füllen Sie das Formular bitte in allen Teilen vollständig aus. Wenn Fragen zu verneinen sind, kreuzen Sie bitte das dafür vorgesehene Kästchen an. Bitte fügen Sie die notwendigen Belege in Kopie nach dem jeweils neuesten Stand bei, nummerieren Sie sie und tragen Sie die Nummer in dem dafür vorgesehenen Kästchen am Rand jeweils ein.
	A
	
Bitte bezeichnen Sie die Erwerbstätigkeit, aus der Sie Einnahmen (Abschnitt E des Formulars) beziehen.

	B
	
Sollten Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, müssen Sie sich zunächst an die Versicherung wenden. Fügen Sie bitte in jedem Fall den Versicherungsschein in Kopie bei. Falls Ihre Versicherung die Übernahme der Kosten bereits abgelehnt hat, fügen Sie bitte auch den Ablehnungsbescheid in Kopie bei. Sind Sie Mitglied einer Organisation, die Mitgliedern üblicherweise für Rechtsstreitigkeiten wie den Ihrigen Rechtsschutz gewährt (z. B. Gewerkschaft, Mieterverein oder Sozialverbände), müssen Sie sich ebenfalls vorrangig an diese Organisation wenden. Die Bewilligung von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe kommt regelmäßig erst in Betracht, wenn die Organisation Ihnen gegenüber die Gewährung von Rechtsschutz abgelehnt hat. Wenn Sie das Formular nach erfolgter Bewilligung von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe zum Zweck der Überprüfung Ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ausfüllen müssen, brauchen Sie hier keine Angaben mehr zu machen.

	C
	
Gesetzliche Unterhaltspflichten bestehen grundsätzlich zwischen Verwandten in gerader Linie (also etwa für Eltern gegenüber ihren Kindern und umgekehrt), zwischen Ehegatten, zwischen eingetragenen Lebenspartnern oder Lebenspartnerinnen sowie zwischen der nicht verheirateten Mutter und dem Kindesvater nach der Geburt eines Kindes. Ein Unterhaltsanspruch setzt weiter voraus, dass
	–
	der Unterhaltsberechtigte außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, und

	–
	der Unterhaltsverpflichtete unter Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen wirtschaftlich in der Lage ist, Unterhalt zu leisten.


Auch volljährige Kinder haben hiernach in der Regel einen gesetzlichen Unterhaltsanspruch gegen die Eltern, solange sie sich noch in der Schul- oder Berufsausbildung bzw. im Studium befinden. Das Gericht benötigt zusätzlich Angaben über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der unterhaltsverpflichteten Personen. Für (auch getrennt lebende) Ehegatten/Ehegattinnen und eingetragene Lebenspartner/Lebenspartnerinnen können die Angaben in den Abschnitten E bis J dieses Formulars gemacht werden. In den übrigen Fällen bitte ein weiteres Exemplar dieses Formulars verwenden, wobei dann nur die Abschnitte A und D bis J auszufüllen sind. Falls die unterhaltsverpflichtete Person die Mitwirkung ablehnt, geben Sie bitte den Grund der Weigerung sowie das an, was Ihnen über deren persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse bekannt ist.

	D
	
Wenn Sie Angehörigen Unterhalt gewähren, wird dies bei der Bewilligung der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe berücksichtigt. Deshalb liegt es in Ihrem Interesse, wenn Sie angeben, welchen Personen Sie Unterhalt leisten, egal ob Sie den Unterhalt ausschließlich durch Geldzahlungen erbringen und ob die Personen eigene Einnahmen haben. Zu den eigenen Einnahmen einer Person, der Sie Unterhalt gewähren, gehören auch Unterhaltszahlungen eines Dritten, insbesondere diejenigen des anderen Elternteils für das gemeinsame Kind, oder eine Ausbildungsvergütung, die ein unterhaltsberechtigtes Kind bezieht. Den Angaben müssen Sie die notwendigen Belege in Kopie beifügen (z. B. Unterhaltstitel, Zahlungsnachweise).

	E
	
Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit sind insbesondere Lohn oder Gehalt. Anzugeben sind die Bruttoeinnahmen des letzten Monats vor der Antragstellung. Urlaubs- oder Weihnachtsgeld und andere einmalige oder unregelmäßige Einnahmen bitte gesondert unter „Andere Einnahmen“ angeben. In Kopie beizufügen sind:
	1.
	
Lohn- oder Gehaltsabrechnungen der Arbeitsstelle für die letzten zwölf Monate vor der Antragstellung;

	2.
	
falls vorhanden, der letzte Bescheid des Finanzamts über die Einkommensteuer, sonst die elektronische Lohnsteuerbescheinigung, aus der die Brutto- und Nettobezüge des Vorjahres ersichtlich sind.


Einnahmen aus selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft sind mit einem aktuellen Monatsbetrag anzugeben. Das Gleiche gilt für die Eintragung der entsprechenden Betriebsausgaben als Abzüge unter Abschnitt F. Stellen Sie die Monatsbeträge bitte auf einem Extrablatt anhand eines Zwischenabschlusses mit dem sich ergebenden Reingewinn dar. Saisonale oder sonstige Schwankungen im Betriebsergebnis sind durch angemessene Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. In das Formular setzen Sie bitte die Monatsbeträge der Einnahmen und der Betriebsausgaben ein, die Sie daraus zeitanteilig errechnet haben. Falls das Gericht dies anfordert, müssen Sie die Betriebseinnahmen mit den entsprechenden Umsatzsteuervoranmeldungen und die Betriebsausgaben mit den angefallenen Belegen nachweisen. Der letzte Jahresabschluss und der letzte Steuerbescheid, aus dem sich die erzielten Einkünfte ergeben, sind in Kopie beizufügen.
Wenn Sie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Kapitalvermögen (z. B. Sparzinsen, Dividenden) haben, tragen Sie bitte ein Zwölftel der voraussichtlichen Jahreseinnahmen ein.
Wenn Sie Unterhaltszahlungen für sich und Kinder beziehen, ist bei Ihrer Angabe nur der für Ihren Unterhalt bestimmte Betrag einzutragen. Die für die Kinder bestimmten Beträge geben Sie bitte in der vorletzten Spalte des Abschnitts D an. Die Frage nach dem Bezug von Unterhalt ist auch dann zu bejahen, wenn Ihnen die Leistungen nicht als Unterhaltsrente, sondern als Naturalleistung (z. B. freie Wohnung, Verpflegung, sonstige Versorgung im elterlichen Haushalt; Leistungen des Partners bzw. der Partnerin einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft) gewährt werden. Der geschätzte Wert dieser Leistungen ist unter Abschnitt E einzutragen.
Bezüglich der Einnahmen aus Renten, Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld, Elterngeld, Ausbildungsförderung oder anderen Sozialleistungen sind der letzte Bewilligungsbescheid und die Unterlagen, aus denen sich die derzeitige Höhe der Leistungen ergibt, in Kopie beizufügen.
Anzugeben mit ihrem Geldwert sind hier ferner alle sonstigen, in den vorhergehenden Zeilen des Formulars nicht erfassten Einnahmen, auch Naturalleistungen (z. B. Deputate, freie Verpflegung und sonstige Sachbezüge; freie Wohnung jedoch nur, wenn unter Abschnitt H Wohnkosten angegeben werden).

	F
	
Als Abzüge können Sie geltend machen:
	1.
	
die auf das Einkommen entrichteten Steuern (auch Kirchensteuer, Gewerbesteuer, nicht jedoch Umsatzsteuer) und den Solidaritätszuschlag;

	2.
	
Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung (z. B. Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflegeversicherung);

	3.
	
Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, aber nur bis zu der Höhe, in der diese gesetzlich vorgeschrieben sind. Falls die Versicherung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, können Beiträge nur bis zu der Höhe abgesetzt werden, in der die Versicherung nach Art und Umfang angemessen ist. Bitte erläutern Sie Art und Umfang der Versicherung auf einem Extrablatt, falls dies nicht eindeutig aus den in Kopie beizufügenden Belegen (z. B. Versicherungsschein, Beitragsrechnung) hervorgeht;

	4.
	
Fahrt- und sonstige Werbungskosten, d. h. die notwendigen Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen (z. B. auch Berufskleidung, Gewerkschaftsbeitrag). Wenn Sie Kosten der Fahrt zur Arbeit geltend machen, ist die einfache Entfernung in Kilometern anzugeben, bei Benutzung eines Pkw auch der Grund, warum kein öffentliches Verkehrsmittel benutzt wird. Bei Einnahmen aus selbstständiger Arbeit hier bitte die Betriebsausgaben angeben.


Die allgemeinen Lebenshaltungskosten (z. B. Lebensmittel, Kleidung, Telefon oder Strom, soweit er nicht zum Heizen benötigt wird) berücksichtigt das Gericht von sich aus in Höhe der gesetzlich festgelegten Freibeträge.

	G
	
Hier sind alle Bankkonten, Grundeigentum, Kraftfahrzeuge, Bargeldbeträge, Lebensversicherungen, private Rentenversicherungen und sonstigen Vermögenswerte (auch im Ausland angelegte) anzugeben, die Ihnen, Ihrem Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner bzw. Ihrer Ehegattin/ eingetragenen Lebenspartnerin jeweils allein oder gemeinsam gehören. Sollten eine oder mehrere Personen Miteigentümer sein, bitte den Anteil bezeichnen, der Ihnen, Ihrem Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner oder Ihrer Ehegattin/eingetragenen Lebenspartnerin gehört. Geeignete Belege sind in Kopie beizufügen. Darüber hinaus kann das Gericht aus begründetem Anlass weitere Belege (zum Beispiel Kontoauszüge für einen längeren, zurückliegenden Zeitraum) anfordern.
Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe kann Ihnen auch dann bewilligt werden, wenn zwar Vermögenswerte vorhanden sind, diese aber zur Sicherung einer angemessenen Lebensgrundlage oder einer angemessenen Vorsorge dienen. Derartige Vermögenswerte sind zum Beispiel
	–
	ein selbst genutztes angemessenes Hausgrundstück,

	–
	Kapital, das der zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des Einkommensteuergesetzes dient und dessen Ansammlung staatlich gefördert wurde („Riester-Rente“)

	–
	ein angemessenes Kraftfahrzeug, wenn dieses für die Berufsausbildung oder die Berufsausübung benötigt wird,

	–
	kleinere Barbeträge oder Geldwerte (Stand Januar 2014: Beträge bis insgesamt 2600 Euro für die hilfebedürftige Partei zuzüglich 256 Euro für jede Person, die von ihr überwiegend unterhalten wird).


Diese Vermögenswerte müssen Sie aber trotzdem angeben!
Hausrat, Kleidung und Gegenstände, die für die Berufsausbildung oder die Berufsausübung benötigt werden, müssen nur dann angegeben werden, wenn sie den Rahmen des Üblichen übersteigen oder wenn es sich um Gegenstände von höherem Wert handelt.
Ist bebautes Grundvermögen vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweilige Gesamtfläche an, die für Wohnzwecke bzw. einen gewerblichen Zweck genutzt wird, nicht nur die von Ihnen und Ihren Angehörigen (oben Abschnitt D) genutzte Fläche.
Bei Grundvermögen ist der Verkehrswert (nicht Einheits- oder Brandversicherungswert) anzugeben, bei Bauspar-, Bank-, Giro-, Sparkonten und dergleichen der derzeitige Kontostand, bei Wertpapieren die Anzahl, die Wertpapierkennnummer sowie der derzeitige Kurswert und bei einer Lebensversicherung der Rückkaufswert. Entsprechende Belege (z. B. Bescheinigungen von Banken oder Versicherungen) sind in Kopie beizufügen.
Unter „Sonstige Vermögenswerte“ fallen außerdem Forderungen, in Scheidungsverfahren insbesondere auch der Anspruch aus Zugewinnausgleich.
Sollte der Einsatz oder die Verwertung eines Vermögensgegenstandes für Sie und Ihre Familie eine besondere Härte bedeuten, erläutern Sie dies bitte auf einem Extrablatt.

	H
	
Wenn Wohnkosten geltend gemacht werden, geben Sie bitte die Wohnfläche, die Zahl der Zimmer und die Gesamtzahl der Personen, die den Wohnraum bewohnen, an. Die Kosten bitte wie im Formular vorgesehen aufschlüsseln.
Mietnebenkosten sind – außer den gesondert anzugebenden Heizungskosten – die auf die Mieter umgelegten Betriebskosten (z. B. Grundsteuer, Wasserversorgung, Entwässerung, Straßenreinigung, Müllbeseitigung, Schornsteinfeger, Aufzug, Allgemeinstrom, Hausreinigung, Gemeinschaftsantenne usw.). Nicht hierzu gehören jedoch Gas- oder Stromkosten für die eigene Wohnung (soweit es sich nicht um Heizkosten handelt), Telefon oder GEZ.
Zu der Belastung aus Fremdmitteln bei Wohneigentum gehören insbesondere die Raten für Darlehen, die für den Bau, den Kauf oder die Erhaltung aufgenommen worden sind. Nebenkosten sind auch hier außer den gesondert anzugebenden Heizungskosten die Betriebskosten.
Sollten Sie sich den Wohnraum mit einer anderen Person als einem unterhaltsberechtigten Angehörigen (oben Abschnitt D) teilen, tragen Sie bitte nur die auf Sie entfallenden anteiligen Beträge ein. Die notwendigen Belege (z. B. Mietvertrag, Darlehensurkunden, Nebenkostenabrechnung) müssen in Kopie beigefügt werden.

	I
	
Sie müssen die notwendigen Belege für die monatlichen Zahlungen und die derzeitige Höhe der Restschuld auch dann in Kopie beifügen, wenn Sie die Zahlungsverpflichtung eingegangen sind, um einen unter Abschnitt G anzugebenden Vermögensgegenstand anzuschaffen.

	J
	
Wenn Sie eine besondere Belastung geltend machen, geben Sie bitte den Monatsbetrag oder die anteiligen Monatsbeträge an, die von Ihren Einnahmen oder denen Ihres Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners oder Ihrer Ehegattin/eingetragenen Lebenspartnerin abgesetzt werden sollen. Bitte fügen Sie außer den Belegen auf einem Extrablatt eine Erläuterung bei. Eine Unterhaltsbelastung Ihres Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners bzw. Ihrer Ehegattin/eingetragenen Lebenspartnerin aus einer früheren Ehe oder Partnerschaft kann hier angegeben werden. Wenn Sie sich in einer besonderen Lebenssituation befinden und daher die Voraussetzungen für die Gewährung von Mehrbedarfen gemäß § 21 SGB II oder § 30 SGB XII vorliegen, werden diese ebenfalls als Abzug anerkannt. Beispiele hierfür sind:
	–
	Werdende Mütter nach der 12. Schwangerschaftswoche

	–
	Personen, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen

	–
	Behinderte Personen, denen bestimmte Leistungen gemäß SGB XII zuerkannt werden

	–
	Personen, die medizinisch bedingt einer kostenaufwändigen Ernährung bedürfen



	K
	
Die Erklärung ist auch bei anwaltlicher Vertretung von der Partei selbst in der letzten Zeile zu unterschreiben. Bei gesetzlicher Vertretung muss der gesetzliche Vertreter unterschreiben.
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Verordnung zur Einführung eines Vordrucks für die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Prozesskostenhilfe sowie eines Vordrucks für die Übermittlung der Anträge auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe im grenzüberschreitenden Verkehr
 (EG-Prozesskostenhilfevordruckverordnung – EG-PKHVV)

vom 21.12.2004 (BGBl. I S. 3538)
Auf Grund des § 1077 Abs. 2 der Zivilprozessordnung, der durch Artikel 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3392) eingefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium der Justiz:




















§ 1 Vordrucke
Für die Erklärung der Partei sowie für die Übermittlung derartiger Anträge nach Artikel 13 der Richtlinie 2003/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Verbesserung des Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen (ABl. EG Nr. L 26 S. 41, ABl. EU Nr. L 32 S. 15) werden die in der Anlage bestimmten Vordrucke eingeführt.




















§ 2 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.






















Anlage (zu § 1)


	Formular für die Übermittlung eines Antrags auf Prozesskostenhilfe

	[image: kein Alternativtext verfügbar]
	Ggf. Angabe von Gründen, die eine besonders zügige Antragsbearbeitung rechtfertigen:




	Aktenzeichen:
	 

	Übermittlung von:
	Datum der Übermittlung:




	Angaben zur Übermittlungsbehörde:

	Bezeichnung der Übermittlungsbehörde:

	Mitgliedstaat:

	Sachbearbeiter:

	Anschrift:

	Telefon:

	Fax:

	E-Mail:


an:


	Angaben zur Empfangsbehörde:

	Bezeichnung:

	Mitgliedstaat:

	Anschrift:

	Telefon:

	Fax:

	E-Mail:




	Angaben zum Antragsteller auf Prozesskostenhilfe:




	Name und Vorname bzw. Firmenbezeichnung:

	Name und Vorname des Vertreters des Antragstellers, sofern Letzterer minderjährig oder prozessunfähig ist:

	Name und Vorname eines etwaigen Vertreters des Antragstellers, sofern Letzterer volljährig und prozessfähig ist (Anwalt, Rechtsbeistand usw.):

	Anschrift:

	Telefon:

	Fax:

	E-Mail:

	Vom Antragsteller verstandene Sprache(n):




	Angaben zum Verfahren:




	1.
	Handelt es sich beim Antragsteller auf Prozesskostenhilfe um Kläger oder Beklagten?

	2.
	Die Prozesskostenhilfe wird beantragt für:

	 
	a)
	vorprozessuale Rechtsberatung
	○

	 
	b)
	Beistand (Beratung und/oder Vertretung) im Rahmen eines außergerichtlichen Verfahrens
	○

	 
	c)
	Beistand (Beratung und/oder Vertretung) im Rahmen eines geplanten Gerichtsverfahrens
	○

	 
	d)
	Beistand (Beratung und/oder Vertretung) im Rahmen eines laufenden Gerichtsverfahrens
	○

	 
	 
	In diesem Fall sind anzugeben:
	–
	Nummer der Rechtssache:

	–
	Datum der Verhandlungen:

	–
	Bezeichnung des Gerichts:

	–
	Anschrift des Gerichts:


	 

	 
	e)
	Beistand und/oder Vertretung im Rahmen eines Rechtsstreits über eine bereits ergangene gerichtliche Entscheidung?
	○

	 
	 
	In diesem Fall sind anzugeben:
	–
	Name und Anschrift dieses Gerichts:

	–
	Datum der Entscheidung:

	–
	Gegenstand des Rechtsstreits:


	 

	 
	 
		
		–
	Rechtsbehelf gegen die Entscheidung




	○

	 
	 
		
		–
	Vollstreckung der Entscheidung




	○

	3.
	Gegenpartei:

	4.
	Kurze Beschreibung des Streitgegenstands sowie in den Fällen unter Ziffer 2 Buchstabe a, b und c Angaben zur Ermittlung des wahrscheinlich zuständigen Gerichts:


Empfangsbestätigung


	Die Empfangsbehörde:

	Bezeichnung:

	Mitgliedstaat:

	Aktenzeichen:

	Empfangsdatum:

	Sachbearbeiter:

	Anschrift:

	Telefon:

	Fax:

	E-Mail:

	Gegebenenfalls Übermittlung des Antrags an:

	Bezeichnung:

	Sachbearbeiter:

	Anschrift:

	Telefon:

	Fax:

	E-Mail:


bestätigt den Empfang des von der folgenden Übermittlungsbehörde übersandten Antrags:


	Übermittlungsbehörde:

	Bezeichnung:

	Mitgliedstaat:

	Aktenzeichen:

	Sachbearbeiter:


Ort:
Datum:
Unterschrift:




















Anlage (zu § 1)


	Formular für Anträge auf Prozesskostenhilfe in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union

	[image: kein Alternativtext verfügbar]
	Anleitung




	 
	1.
	Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Antragsformular ausfüllen.

	 
	2.
	Alle in diesem Formular verlangten Angaben müssen erteilt werden.

	 
	3.
	Ungenaue, unzutreffende oder unvollständige Angaben können die Bearbeitung Ihres Antrags verzögern.

	 
	4.
	Falsche oder unvollständige Angaben in diesem Antrag auf Prozesskostenhilfe können negative Rechtsfolgen haben, d. h. der Antrag kann abgelehnt werden oder Sie können strafrechtlich verfolgt werden.

	 
	5.
	Bitte fügen Sie alle Unterlagen zur Stützung Ihres Antrags bei.

	 
	6.
	Dieser Antrag lässt Fristen für die Einleitung eines Gerichtsverfahrens oder Einbringung eines Rechtsmittels unberührt.

	 
	7.
	Bitte datieren und unterzeichnen Sie den ausgefüllten Antrag und senden Sie ihn an folgende Behörde:

	○
	7.a.
	Sie können Ihren Antrag an die zuständige Übermittlungsbehörde des Mitgliedstaats senden, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben. Diese Behörde wird Ihren Antrag dann an die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats weiterleiten. Wenn Sie diese Option wählen, geben Sie bitte Folgendes an:

	 
	 
	Name der zuständigen Behörde Ihres Wohnsitzmitgliedstaats:

	 
	 
	Anschrift:

	 
	 
	Telefon/Fax/E-Mail:

	○
	7.b.
	Sie können diesen Antrag direkt an die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats senden, wenn Sie wissen, welche Behörde zuständig ist. Wenn Sie diese Option wählen, geben Sie bitte Folgendes an:

	 
	 
	Name der Behörde:

	 
	 
	Anschrift:

	 
	 
	Telefon/Fax/E-Mail:

	Verstehen Sie die Amtssprache oder eine der Amtssprachen dieses Mitgliedstaats?

	 
	○  ja
	○  nein

	Wenn dies nicht der Fall ist, in welchen Sprachen kann sich die zuständige Behörde mit Ihnen für die Zwecke der Prozesskostenhilfe verständigen?




	A. Angaben über die Person, die Prozesskostenhilfe beantragt:




	A.1.
	Geschlecht:
	○ männlich
	○ weiblich

	 
	Nachname und Vorname (gegebenenfalls Firmenname):

	 
	Datum und Ort der Geburt:

	 
	Staatsangehörigkeit:

	 
	Nummer des Personalausweises:

	 
	Anschrift:

	 
	Telefon:

	 
	Fax:

	 
	E-Mail:




	A.2.
	Gegebenenfalls Angaben über die Person, die den Antragsteller vertritt, wenn dieser minderjährig oder nicht prozessfähig ist:

	 
	Nachname und Vorname:

	 
	Anschrift:

	 
	Telefon:

	 
	Fax:

	 
	E-Mail:




	A.3.
	Gegebenenfalls Angaben über den Rechtsbeistand des Antragstellers (Rechtsanwalt, Prozessbevollmächtigter usw.):

	 
	○
	im Wohnsitzmitgliedstaat des Antragstellers:

	 
	 
	Nachname und Vorname:

	 
	 
	Anschrift:

	 
	 
	Telefon:

	 
	 
	Fax:

	 
	 
	E-Mail:

	 
	○
	in dem Mitgliedstaat, in dem die Prozesskostenhilfe gewährt werden soll:

	 
	 
	Nachname und Vorname:

	 
	 
	Anschrift:

	 
	 
	Telefon:

	 
	 
	Fax:

	 
	 
	E-Mail:




	B. Angaben über die Streitsache, für die Prozesskostenhilfe beantragt wird:




	Bitte fügen Sie Kopien allfälliger Unterlagen zur Stützung Ihres Antrags bei.

	B.1.
	Art der Streitsache (z. B. Scheidung, Sorgerecht für ein Kind, Arbeitsverhältnis, handelsrechtliche Streitsache, Verbraucherstreitigkeit):

	B.2.
	Streitwert, wenn der Gegenstand der Streitsache in Geld ausgedrückt werden kann, unter Angabe der Währung:

	B.3.
	Beschreibung der Umstände der Streitsache unter Angabe von Ort und Datum sowie allfälliger Beweise (z. B. Zeugen):




	C. Angaben zum Verfahren:




	Bitte fügen Sie Kopien allfälliger Unterlagen zur Stützung Ihres Antrags bei.

	C.1.
	Sind Sie Kläger oder Beklagter?

	 
	Beschreiben Sie Ihre Klage oder die gegen Sie erhobene Klage:

	 
	Name und Kontaktangaben der Gegenpartei:

	C.2.
	Etwaige Gründe für eine beschleunigte Behandlung dieses Antrags, z. B. Fristen für die Einleitung eines Verfahrens:

	C.3.
	Beantragen Sie Prozesskostenhilfe in vollem Umfang oder nur teilweise?

	 
	Wenn Sie nur teilweise Prozesskostenhilfe beantragen, geben Sie bitte an, auf welchen Teil sich diese erstrecken soll:

	C.4.
	Die Prozesskostenhilfe wird beantragt für:

	 
		○
	vorprozessuale Rechtsberatung

	○
	Beistand (Beratung und/oder Vertretung) im Rahmen eines außergerichtlichen Verfahrens

	○
	Beistand (Beratung und/oder Vertretung) im Rahmen eines geplanten Gerichtsverfahrens



	 
		○
	Beistand (Beratung und/oder Vertretung) im Rahmen eines laufenden Gerichtsverfahrens. In diesem Fall sind anzugeben:
	–
	Nummer der Rechtssache:

	–
	Datum der Verhandlungen:

	–
	Bezeichnung des Gerichts:

	–
	Anschrift des Gerichts:





	 
		○
	Beistand und/oder Vertretung im Rahmen eines Rechtsstreits über eine bereits ergangene gerichtliche Entscheidung? In diesem Fall sind anzugeben:
	–
	Name und Anschrift des Gerichts:

	–
	Datum der Entscheidung:

	–
	Art des Rechtsstreits:
	○
	Rechtsbehelf gegen die Entscheidung

	○
	Vollstreckung der Entscheidung







	C.5.
	Angabe der voraussichtlichen Zusatzkosten aufgrund des grenzüberschreitenden Bezugs der Rechtssache (z. B. Übersetzungen, Reisekosten):

	C.6.
	Verfügen Sie über eine Versicherung oder sonstige Rechte und Ansprüche, die eine Gesamt- oder Teilabdeckung der Prozesskosten bieten könnten? Wenn ja, machen Sie bitte nähere Angaben dazu:




	D. Familiäre Situation:


Wie viele Personen leben mit Ihnen im selben Haushalt?
In welchem Verhältnis stehen diese zu Ihnen (dem Antragsteller):


	Nachname
und Vorname
	Verhältnis
zum Antragsteller
	Geburtsdatum
(bei Kindern)
	Ist diese Person vom Antragsteller finanziell abhängig?
	Ist der Antragsteller von dieser Person finanziell abhängig?

	 
	 
	 
	Ja/Nein
	Ja/Nein

	 
	 
	 
	Ja/Nein
	Ja/Nein

	 
	 
	 
	Ja/Nein
	Ja/Nein

	 
	 
	 
	Ja/Nein
	Ja/Nein

	 
	 
	 
	Ja/Nein
	Ja/Nein

	 
	 
	 
	Ja/Nein
	Ja/Nein

	 
	 
	 
	Ja/Nein
	Ja/Nein


Ist eine Person, die nicht mit Ihnen im selben Haushalt lebt, von Ihnen finanziell abhängig? Wenn ja, machen Sie bitte folgende Angaben:


	Nachname und Vorname
	Verhältnis zum Antragsteller
	Geburtsdatum (bei Kindern)

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


Sind Sie von einer Person, die nicht in Ihrem Haushalt lebt, finanziell abhängig? Wenn ja, machen Sie bitte folgende Angaben:


	Nachname und Vorname
	Verhältnis zum Antragsteller

	 
	 

	 
	 

	 
	 




	E. Finanzielle Situation:


Bitte erteilen Sie alle Angaben Sie selbst betreffend (I), über Ihren Ehegatten oder Partner (II), Personen, die von Ihnen finanziell abhängig sind und mit Ihnen im selben Haushalt leben (III) oder Personen, von denen Sie finanziell abhängig sind, die mit Ihnen im selben Haushalt leben (IV).
Wenn Sie andere Finanzmittel als Unterhalt von einer Person bekommen, von der Sie finanziell abhängig sind und mit der Sie nicht im selben Haushalt leben, geben Sie diese Mittel unter „Sonstiges Einkommen“ in E.1. an.
Wenn Sie andere Finanzmittel als Unterhalt an eine Person zahlen, die von Ihnen finanziell abhängig ist und nicht mit Ihnen im selben Haushalt lebt, geben Sie diese Mittel unter „Sonstige Ausgaben“ in E.3. an.
Fügen Sie entsprechende Unterlagen wie Ihre Einkommenssteuererklärung, eine Bestätigung über Ihren Anspruch auf staatliche Leistungen usw. bei.
Bitte geben Sie in der nachstehenden Tabelle an, auf welche Währung die Beträge lauten.


	E.1.
Angaben über das durchschnittliche Monatseinkommen
	I.
Antragsteller
	II.
Ehegatte oder Partner
	III.
Abhängige Personen
	IV.
Personen, die den Antragsteller unterstützen

		–
	Bezüge:


	 
	 
	 
	 

		–
	Gewinn aus Geschäftstätigkeit:


	 
	 
	 
	 

		–
	Pensionszahlungen:


	 
	 
	 
	 

		–
	Unterhaltszahlungen:


	 
	 
	 
	 

		–
	Angabe staatlicher Zahlungen:
	1.
	
Familien- und Wohnungsbeihilfe:

	2.
	
Arbeitslosengeld- und Sozialhilfe:




	 
	 
	 
	 

		–
	Einkommen aus Kapitalvermögen (aus beweglichem Vermögen und Immobilien):


	 
	 
	 
	 

		–
	Sonstiges Einkommen:


	 
	 
	 
	 

	Gesamt:
	 
	 
	 
	 




	E.2.
Vermögen
	I.
Antragsteller
	II.
Ehegatte oder Partner
	III.
Abhängige Personen
	IV.
Personen, die den Antragsteller unterstützen

		–
	Immobilien, die als ständiger Wohnsitz genutzt werden:


	 
	 
	 
	 

		–
	Sonstige Immobilien:


	 
	 
	 
	 

		–
	Grundbesitz:


	 
	 
	 
	 

		–
	Spareinlagen:


	 
	 
	 
	 

		–
	Aktien:


	 
	 
	 
	 

		–
	Kraftfahrzeuge:


	 
	 
	 
	 

		–
	Sonstiges Vermögen:


	 
	 
	 
	 

	Gesamt:
	 
	 
	 
	 




	E.3.
Monatliche Ausgaben
	I.
Antragsteller
	II.
Ehegatte oder Partner
	III.
Abhängige Personen
	IV.
Personen, die den Antragsteller unterstützen

		–
	Einkommensteuer:


	 
	 
	 
	 

		–
	Sozialversicherungsbeiträge:


	 
	 
	 
	 

		–
	Kommunalsteuern:


	 
	 
	 
	 

		–
	Hypothekenzahlung:


	 
	 
	 
	 

		–
	Miet- und Wohnungskosten:


	 
	 
	 
	 

		–
	Schulgebühren:


	 
	 
	 
	 

		–
	Kosten für die Obsorge für Kinder:


	 
	 
	 
	 

		–
	Schuldenzahlung:


	 
	 
	 
	 

		–
	Kreditrückzahlung:


	 
	 
	 
	 

		–
	gesetzlich vorgeschriebene Unterhaltszahlungen:


	 
	 
	 
	 

		–
	Sonstige Ausgaben:


	 
	 
	 
	 

	Gesamt:
	 
	 
	 
	 


Ich erkläre, dass die Angaben richtig und vollständig sind, und verpflichte mich, der antragsprüfenden Behörde etwaige Änderungen meiner finanziellen Situation unverzüglich mitzuteilen.
	Ort und Datum:
	Unterschrift:
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Verordnung zur Verwendung von Formularen im Bereich der Beratungshilfe
 (Beratungshilfeformularverordnung  – BerHFV)

vom 2.1.2014 (BGBl. I S. 2)
Aufgrund des § 11 des Beratungshilfegesetzes vom 18. Juni 1980 (BGBl. I S. 689), der zuletzt durch Artikel 2 Nummer 9 des Gesetzes vom 31. August 2013 (BGBl. I S. 3533) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 17. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4310) verordnet das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz:






















§ 1 Formulare
Im Bereich der Beratungshilfe sind zu verwenden:
	1.
	
vom Rechtsuchenden für den Antrag auf Gewährung von Beratungshilfe das in Anlage 1 bestimmte Formular mit Hinweisblatt, falls der Rechtsuchende eine natürliche Person ist und den Antrag nicht mündlich stellt,

	2.
	
von der Beratungsperson für ihren Antrag auf Zahlung einer Vergütung das in Anlage 2 bestimmte Formular.
























§ 2 Vereinfachter Antrag
Ein Rechtsuchender, der nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch laufende Leistungen zum Lebensunterhalt bezieht, muss die Abschnitte C bis G des Formulars nach § 1 Nummer 1 vorbehaltlich einer anderweitigen Anordnung des Amtsgerichts nicht ausfüllen, wenn er der Erklärung den zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Bewilligungsbescheid des Sozialamts beifügt.






















§ 3 Zulässige Abweichungen
(1) In Abweichung von den Formularen nebst Hinweisblatt, die in den Anlagen 1 und 2 bestimmt sind, sind Ergänzungen oder Änderungen zulässig, die auf einer Änderung von Rechtsvorschriften beruhen, insbesondere die Berücksichtigung von Änderungen der Beträge für die kleineren Barbeträge (Feld F der Ausfüllhinweise des Hinweisblatts zum in Anlage 1 bestimmten Formular).
(2) Die Länder dürfen Änderungen oder Anpassungen von den in den Anlagen 1 und 2 bestimmten Formularen zulassen, die es, ohne den Inhalt zu verändern oder dessen Verständnis zu erschweren, ermöglichen, das Formular in elektronischer Form auszufüllen und dem bearbeitenden Gericht als strukturierten Datensatz zu übermitteln. Diese Befugnis kann durch Verwaltungsabkommen auf eine zentrale Stelle übertragen werden.






















§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung[1] in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beratungshilfevordruckverordnung vom 17. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3839), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 2014) geändert worden ist, außer Kraft.

Schlussformel
Der Bundesrat hat zugestimmt.
























Anlage 1 
[image: kein Alternativtext verfügbar][Bild vergrößern]
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Hinweisblatt zum Antrag auf Beratungshilfe
Allgemeine Hinweise
Wozu Beratungshilfe?
Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen können Beratungshilfe bekommen, um sich rechtlich beraten und, soweit erforderlich, vertreten zu lassen. Beratungshilfe kann auf allen Rechtsgebieten erteilt werden. Näheres erfahren Sie bei den Gerichten und den Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälten sowie den sonstigen Beratungspersonen.
Wer erhält Beratungshilfe, was sind die Voraussetzungen dafür?
Beratungshilfe erhält, wer nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die für eine Beratung oder Vertretung erforderlichen Mittel nicht aufbringen kann. Dies sind in der Regel Personen, die laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch („Sozialhilfe“) beziehen. Aber auch bei anderen Personen mit geringem Einkommen können die Voraussetzungen dafür vorliegen. Nähere Auskünfte erteilen ggf. die Amtsgerichte und die Beratungspersonen.
Es darf Ihnen zudem keine andere Möglichkeit zur kostenlosen Beratung und/oder Vertretung in der von Ihnen genannten Angelegenheit zur Verfügung stehen (wie z. B. in der Regel als Mitglied in einer Gewerkschaft, einem Mieterverein oder wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen haben). Es darf Ihnen in derselben Angelegenheit auch nicht bereits Beratungshilfe bewilligt oder vom Gericht versagt worden sein. Ob es sich um dieselbe Angelegenheit handelt, muss ggf. im Einzelfall beurteilt werden.
Da die Beratungshilfe für die Wahrnehmung von Rechten außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens gewährt wird, darf in derselben Angelegenheit kein gerichtliches Verfahren anhängig sein. Dazu gehört z. B. auch ein Streitschlichtungsverfahren vor einer Gütestelle, das in einigen Ländern vor Erhebung einer Klage durchgeführt werden muss (obligatorisches Güteverfahren nach § 15a des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung). Wer sich in einem gerichtlichen Verfahren vertreten lassen möchte, kann Prozesskosten- beziehungsweise Verfahrenskostenhilfe bekommen.
Des Weiteren darf die beabsichtigte Inanspruchnahme der Beratungshilfe nicht mutwillig sein. Sie ist dann nicht mutwillig, wenn Sie nicht von Beratung absehen würden, wenn Sie die Kosten selbst tragen müssten.
Erforderlich ist ein Antrag, der mündlich oder schriftlich gestellt werden kann. Für einen schriftlichen Antrag ist das anhängende Formular zu benutzen. Sie können den Antrag bei dem Amtsgericht stellen oder Sie können unmittelbar eine der unten genannten Beratungspersonen Ihrer Wahl mit der Bitte um Beratungshilfe aufsuchen. In diesen Fällen muss der Antrag binnen 4 Wochen nach Beratungsbeginn beim Amtsgericht eingehen, sonst wird der Antrag auf Beratungshilfe abgelehnt.
Liegen die Voraussetzungen für die Gewährung von Beratungshilfe vor, stellt das Amtsgericht, sofern es nicht selbst die Beratung vornimmt, Ihnen einen Berechtigungsschein für Beratungshilfe durch eine Beratungsperson Ihrer Wahl aus. Gegen einen Beschluss des Amtsgerichts, durch den Ihr Antrag zurückgewiesen wird, ist der nicht befristete Rechtsbehelf der Erinnerung statthaft. Das bedeutet, dass Sie dem Gericht schriftlich darlegen können, warum Sie mit der Entscheidung nicht einverstanden sind.
Wer gewährt Beratungshilfe?
Die Beratungshilfe gewähren zum einen die Beratungspersonen (Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie in Kammern zugelassene Rechtsbeistände, in steuerrechtlichen Angelegenheiten auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer; in Rentenangelegenheiten auch Rentenberater). Besondere anwaltliche Beratungsstellen, die aufgrund einer Vereinbarung mit den Landesjustizverwaltungen eingerichtet worden sind, gewähren ebenfalls Beratungshilfe. Sie alle sind – außer in besonderen Ausnahmefällen – zur Beratungshilfe verpflichtet.
Auch das Amtsgericht gewährt direkt Beratungshilfe. Es erteilt eine sofortige Auskunft, soweit Ihrem Anliegen dadurch entsprochen werden kann. Das Amtsgericht weist auch auf andere Möglichkeiten der Hilfe hin. Im Übrigen nimmt es Ihren Antrag auf Beratungshilfe oder Ihre Erklärung auf und stellt ggf. einen Berechtigungsschein aus.
Was kostet mich die Beratungshilfe?
Wird die Beratungshilfe nicht bereits durch das Amtsgericht selbst, sondern durch eine Beratungsperson gewährt, so haben Sie an die Beratungsperson 15 Euro zu bezahlen. Die Beratungsperson kann auf diese Gebühr auch verzichten. Alle übrigen Kosten der Beratungshilfe trägt in aller Regel die Landeskasse.
Weitergehende Gebühren können auf Sie zukommen, wenn das Amtsgericht Ihren Antrag auf Beratungshilfe ablehnt, nachdem eine Beratung bereits erfolgt ist, oder die Bewilligung von Beratungshilfe wieder aufgehoben wird. In diesen Fällen müssen Sie die Kosten für die Beratungshilfe tragen. Nähere Auskünfte dazu erteilen ggf. die Amtsgerichte und die Beratungspersonen.
Weitere Kosten können auch auf Sie zukommen, wenn Sie infolge der Beratung durch Beratungshilfe etwas erlangt haben. Die Beratungsperson kann dann den Antrag stellen, dass die Beratungshilfe aufgehoben wird und von Ihnen die vorher mit Ihnen für diesen Fall vereinbarten Gebühren verlangen. Darauf müssen Sie aber im Vorwege bei der Mandatsübernahme von der Beratungsperson schriftlich hingewiesen werden.
Was ist bei der Antragstellung zu beachten?
Lesen Sie bitte das Antragformular sorgfältig durch und füllen Sie es gewissenhaft aus. Sie finden auf der nächsten Seite Hinweise, die Ihnen die Beantwortung der Fragen erleichtern sollen. Wenn Sie beim Ausfüllen Schwierigkeiten haben, wird Ihnen das Amtsgericht oder Ihre Beratungsperson behilflich sein.
Sollte der Raum im Antragsformular nicht ausreichen, können Sie Angaben auf einem gesonderten Blatt machen. Bitte weisen Sie in dem betreffenden Feld auf das beigefügte Blatt hin.
Da die Mittel für Beratungshilfe von der Allgemeinheit durch Steuern aufgebracht werden, muss das Gericht prüfen, ob Sie Anspruch darauf haben. Das Formular soll diese Prüfung erleichtern. Haben Sie daher bitte Verständnis dafür, dass Sie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse darlegen müssen.
Wichtig:
Bitte fügen Sie alle notwendigen Belege (insbesondere über Ihr Einkommen, Ihr Vermögen und Ihre Belastungen) in Kopie bei. Sie ersparen sich Rückfragen, die das Verfahren verzögern. Antworten Sie wahrheitsgemäß und vollständig, sonst kann schon bewilligte Beratungshilfe wieder aufgehoben werden und Sie müssen die angefallenen Kosten nachzahlen.
Das Gericht kann Sie auch auffordern, fehlende Belege nachzureichen und Ihre Angaben an Eides statt zu versichern. Wenn Sie angeforderte Belege nicht nachreichen, kann dies dazu führen, dass Ihr Antrag auf Bewilligung von Beratungshilfe zurückgewiesen wird. Bei bewusst falschen oder unvollständigen Angaben droht Ihnen außerdem strafrechtliche Verfolgung.
























Ausfüllhinweise
	A
	
Geben Sie bitte an, was vorgefallen ist und weshalb Sie beraten werden wollen. Stellen Sie dazu den Sachverhalt kurz dar und geben Sie gegebenenfalls Name und Anschrift Ihres Gegners an.

	B
	
Rechtsschutzversicherung: Sollten Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, klären Sie bitte vorher mit Ihrer Versicherung, ob diese für die Kosten aufkommt. Beratungshilfe kann nur bewilligt werden, wenn dies vorab geklärt ist (bitte fügen Sie das Schreiben der Rechtsschutzversicherung ggf. bei).
Anderweitige Möglichkeit der Beratung/Vertretung: Organisationen wie zum Beispiel Mietervereine oder Gewerkschaften bieten für ihre Mitglieder in der Regel kostenlose Beratung und Vertretung. Dann haben Sie in der Regel keinen Anspruch auf Beratungshilfe. Wenn Sie diese Möglichkeit für nicht ausreichend halten, begründen Sie dies bitte auf einem gesonderten Blatt.
Bisherige Bewilligung von Beratungshilfe: Wurde Ihnen Beratungshilfe in derselben Angelegenheit zu einem früheren Zeitpunkt bereits bewilligt, muss Ihr Antrag abgelehnt werden. Wenn bezüglich einer bereits bewilligten Beratungshilfe Zweifel bestehen könnten, ob es sich um die dieselbe Angelegenheit handelt, geben Sie bitte auf einem gesonderten Blatt das Datum der damaligen Bewilligung, den Namen und die Anschrift der Beratungsperson an und benennen Sie die Gründe, weshalb Sie erneut Beratungshilfe beantragen.
Anhängiges gerichtliches Verfahren: Beratungshilfe kann nur bewilligt werden, wenn in derselben Angelegenheit kein gerichtliches Verfahren geführt wurde oder wird. Dies müssen Sie auch ausdrücklich versichern. Wenn bezüglich eines anhängigen oder durchgeführten Gerichtsverfahrens Zweifel bestehen könnten, geben Sie bitte auf einem gesonderten Blatt das zuständige Gericht und das dortige Aktenzeichen an und benennen Sie kurz die Gründe, warum es sich nicht um dieselbe Angelegenheit handelt.

	C
	
Als Bruttoeinkommen geben Sie hier bitte alle Ihre Einkünfte in Geld oder Geldeswert an, insbesondere
	•
	Lohn, Gehalt (auch Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld), Arbeitslosengeld, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Renten,

	•
	Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung, Einkünfte aus Kapitalvermögen,

	•
	Unterhaltsleistungen,

	•
	Kindergeld, Wohngeld, Ausbildungsförderung.


Als Nettoeinkommen gilt der Betrag, der zur Verfügung steht, nachdem alle nötigen Leistungen abgezogen wurden, insbesondere
	•
	die auf das Einkommen zu entrichtenden Steuern,

	•
	Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung),

	•
	Beiträge zu sonstigen Versicherungen wie z. B. eine sogenannte Riester-Altersvorsorge (bitte auf einem gesonderten Blatt erläutern),

	•
	Werbungskosten (notwendige Aufwendungen für Erwerb Sicherung und Erhalt der Einnahmen, zum Beispiel Berufskleidung, Gewerkschaftsbeitrag, Kosten für die Fahrt zur Arbeit).


Maßgebend ist in der Regel der letzte Monat vor der Antragstellung; bei Einkünften aus selbstständiger Arbeit sowie bei unregelmäßig anfallenden Einkünften ist jedoch ein Zwölftel der voraussichtlichen Jahreseinkünfte anzugeben. Das Einkommen des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners bzw. der Ehegattin oder eingetragenen Lebenspartnerin ist anzugeben, weil er oder sie unter Umständen als unterhaltsverpflichtete Person in wichtigen und dringenden Angelegenheiten für die Kosten der Inanspruchnahme einer Beratungsperson aufkommen muss.
Fügen Sie bitte für alle Angaben Belege bei, zum Beispiel Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, einen Bewilligungsbescheid nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch mit Berechnungsbogen, oder wenn Sie selbstständig sind, bitte den letzten Steuerbescheid.

	D
	
Die Kosten für Ihre Unterkunft werden berücksichtigt, soweit sie nicht in einem auffälligen Missverhältnis zu Ihren Lebensverhältnissen stehen. Für die monatlichen Wohnkosten geben Sie bitte bei Mietwohnungen die Miete nebst Heizungs- und Nebenkosten (das sind die auf den Mieter umgelegten Betriebskosten) an. Stromkosten (soweit es sich nicht um Heizkosten handelt) und Kosten für Telefon gehören dagegen nicht zu den Wohnkosten. Bei Wohneigentum geben Sie bitte die Zins- und Tilgungsraten auf Darlehen/Hypotheken/Grundschulden nebst Heizungs- und Betriebskosten an.

	E
	
Es liegt in Ihrem Interesse anzugeben, welchen Personen Sie Unterhalt gewähren und ob diese eigene Einkünfte haben. Denn die Unterhaltsleistung wird berücksichtigt, wenn Sie zu dieser gesetzlich verpflichtet sind. Wenn Sie den Unterhalt nicht ausschließlich durch Zahlung gewähren (beispielsweise weil ein Kind nicht nur Zahlungen von Ihnen erhält, sondern ganz oder teilweise bei Ihnen wohnt und versorgt wird), lassen Sie diese Spalte bitte frei. Es wird dann für jeden Angehörigen ein gesetzlich festgelegter Unterhaltsfreibetrag angesetzt.

	F
	
Geben Sie bitte zunächst alle Bankkonten an, die Ihnen, Ihrem Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner bzw. Ihrer Ehegattin/ eingetragenen Lebenspartnerin jeweils alleine oder gemeinsam gehören. Diese Angaben sind auch bei fehlendem Guthaben erforderlich, da die Kontostände ggf. mit anderen Vermögenswerten aufgerechnet werden können. Beratungshilfe kann auch dann bewilligt werden, wenn zwar Vermögenswerte vorhanden sind, diese aber zur Sicherung einer angemessenen Lebensgrundlage oder einer angemessenen Vorsorge dienen. Solche Vermögenswerte sind zum Beispiel
	•
	ein selbst genutztes angemessenes Hausgrundstück (Familienheim),

	•
	ein von Ihnen oder der Familie genutztes angemessenes Kraftfahrzeug, sofern dieses für die Berufsausbildung oder die Berufsausübung benötigt wird,

	•
	kleinere Barbeträge oder Geldwerte (Beträge bis insgesamt 2600 Euro für Sie persönlich zuzüglich 256 Euro für jede Person, der Sie Unterhalt gewähren, sind in der Regel als ein solcher kleinerer Betrag anzusehen),

	•
	Hausrat und Kleidung sowie Gegenstände, die für die Berufsausbildung oder die Berufsausübung benötigt werden (diese müssen Sie nur angeben, wenn sie über das Übliche hinausgehen oder wertvoll sind),

	•
	der angesparte Betrag einer sogenannten Riester-Altersvorsorge.


Sollte der Einsatz oder die Verwertung eines anderen Vermögensgegenstandes für Sie und Ihre Familie eine Härte bedeuten, erläutern Sie dies bitte auf einem gesonderten Blatt.

	G
	
Zahlungsverpflichtungen und sonstige besondere Belastungen können berücksichtigt werden, soweit dies angemessen ist. Unter Zahlungsverpflichtungen fallen insbesondere Kreditraten, sofern sie tatsächlich getilgt werden. Sonstige besondere Belastungen können zum Beispiel zusätzliche ärztliche Behandlungskosten, Aufwendungen für außerschulische Lernförderung, BAföG-Darlehensraten oder Mehrausgaben für einen behinderten Angehörigen sein. Auch eine Unterhaltsbelastung des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners bzw. der Ehegattin oder eingetragenen Lebenspartnerin aus seiner bzw. ihrer früheren Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft kann hier angegeben werden. Bitte fügen Sie sowohl für die geltend gemachte Zahlungsverpflichtung oder sonstige Belastung als auch für die Zahlungen, die Sie leisten, und die Restschuld Belege bei (z. B. Kopie des Kreditvertrags, Kopien der Kontoauszüge o. Ä.).
Wenn Sie Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch erhalten und sich in einer besonderen Lebenssituation befinden, werden die bei Ihnen anerkannten Mehrbedarfe gemäß § 21 SGB II oder § 30 SGB XII ebenfalls als besondere Belastung berücksichtigt. Beispiele hierfür sind:
	–
	Feststellung des Merkzeichens G und Erreichen der Altersgrenze/volle Erwerbsminderung

	–
	Werdende Mütter nach der 12. Schwangerschaftswoche

	–
	Alleinerziehende Personen, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben

	–
	Behinderte Personen, denen bestimmte Leistungen gem. SGB XII zuerkannt werden

	–
	Personen, die medizinisch bedingt einer kostenaufwändigen Ernährung bedürfen

	–
	Dezentrale Warmwasserversorgung

	–
	Unabweisbarer laufender Mehraufwand.


Weisen Sie auf die anerkannten Mehrbedarfe aufgrund Ihrer besonderen Lebenssituation bitte ggf. hin. Angaben zu Zahlungen dafür sind in diesen Fällen nicht erforderlich.





















Anlage 2[2] 
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Festsetzung der aus der Staatskasse zu gewährenden Vergütung

AV d. JM vom 30. Juni 2005 (5650 – Z. 20) (JMBl. NRW S. 181)
in der Fassung vom 1.4.2014
























I. 
Für die Festsetzung der Vergütung der beigeordneten oder bestellten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, der beigeordneten Patentanwältinnen und Patentanwälte, Rechtsbeistände, Steuerberaterinnen und Steuerberater, Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüferinnen und vereidigten Buchprüfer, Rentenberaterinnen und Rentenberater[3] für die Festsetzung von Vorschüssen sowie für die Festsetzung der Vergütung bei Beratungshilfe bestimmen die Landesjustizverwaltungen und das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Folgendes:[4]

























A. Vergütung der beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte
	1
	
Allgemeine Bestimmungen

	1.1
	
Der Festsetzungsantrag mit der Berechnung der Gebühren und Auslagen (§ 10 RVG) ist bei der Geschäftsstelle zweifach einzureichen. Rechtsanwälte sind nicht verpflichtet, die Festsetzung der ihnen aus der Staatskasse zu zahlenden Vergütung mit den amtlichen Formularen[5] zu beantragen. Formlos oder mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung[6] erstellte Festsetzungsanträge sollen inhaltlich den amtlichen Formularen[7] entsprechen.

	1.2
	
Festsetzung

	1.2.1
	
Die Festsetzung (§ 55 RVG) ist dem gehobenen Dienst vorbehalten. Die Landesjustizverwaltungen und das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz können abweichende Regelungen treffen.[8]

	1.2.2
	
Kann Verjährung in Betracht kommen (vgl. §§ 195, 199 BGB; § 8 RVG), so hat die Urkundsbeamtin oder der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle (UdG) vor der Entscheidung über den Festsetzungsantrag die Akten mit einem entsprechenden Hinweis der Vertretung der Staatskasse vorzulegen (s. Nr. 1.4.4). Sieht diese von der Erhebung der Verjährungseinrede ab, so hat der UdG dies auf der Festsetzung zu vermerken.

	1.2.3
	
Müssen die Sachakten wegen der Einlegung von Rechtsmitteln oder aus sonstigen Gründen versandt werden, so ist die Vergütung möglichst vorher festzusetzen. Sonst sind Akten, die für längere Zeit versandt sind, kurzfristig zurückzufordern.

	1.2.4
	
Wird dem Festsetzungsantrag entsprochen, so ist keine Mitteilung erforderlich. Soweit die Entscheidung von dem Antrag abweicht, ist ihr Inhalt dem Rechtsanwalt schriftlich mitzuteilen.

	1.2.5
	
Die Festsetzung ist zu den Sachakten zu nehmen. Auf dem Beiordnungsbeschluss ist neben dem Namen des beigeordneten Rechtsanwalts das Datum der Festsetzung in auffälliger Weise zu vermerken.

	1.3 
	
Auszahlungsanordnung

	1.3.1
	
Die Auszahlungsanordnung wird von dem UdG des Gerichts erteilt, bei dem die Vergütung festgesetzt worden ist. Hat der UdG des Gerichts des ersten Rechtszugs die Vergütung festgesetzt und die Bundeskasse die Vergütung zu zahlen (§ 45 Abs. 1, 3 RVG), so hat er ein Exemplar der Festsetzung dem Gericht des Bundes zur Erteilung der Auszahlungsanordnung zu übersenden.

	1.3.2
	
Ein Exemplar der Auszahlungsanordnung ist zu den Sachakten zu nehmen.

	1.3.3
	
Werden in derselben Sache weitere Auszahlungsanordnungen notwendig, so sind auch davon Exemplare zu den Sachakten zu nehmen; in der Kostenberechnung sind sämtliche Gebühren und Auslagen aufzuführen; bereits gezahlte Beträge sind abzusetzen. Der Tag der früheren Auszahlungsanordnung ist anzugeben. Dies gilt auch, wenn Vorschüsse gezahlt sind (s. Nr. 1.5.3).

	1.3.4
	
Nr. 2.4.4 ist zu beachten.

	1.4
	
Vertretung der Staatskasse, Prüfung der Festsetzung

	1.4.1
	
Die Vertretung der Staatskasse bei der Festsetzung einschließlich des Erinnerungs- und Beschwerdeverfahrens richtet sich nach den dafür ergangenen besonderen Bestimmungen.

	1.4.2
	
Alle gerichtlichen Entscheidungen, durch die eine Festsetzung zu Ungunsten der Staatskasse geändert wird, hat der UdG vor Anweisung des Mehrbetrages der Vertretung der Staatskasse mitzuteilen.

	1.4.3
	
Erinnerungen oder Beschwerden namens der Staatskasse sind nur zu erheben, wenn es sich um Fragen von grundsätzlicher Bedeutung oder um Beträge handelt, die nicht in offensichtlichem Missverhältnis zu dem durch das Erinnerungs- oder Beschwerdeverfahren entstehenden Zeit- und Arbeitsaufwand stehen.

	1.4.4
	
Soll nach Auffassung der Vertretung der Staatskasse die Verjährungseinrede erhoben werden (s. Nr. 1.2.2), so hat sie dazu die Einwilligung der unmittelbar vorgesetzten Präsidentin oder des unmittelbar vorgesetzten Präsidenten einzuholen.

	1.5
	
Vorschuss

	1.5.1
	
Für die Festsetzung und Auszahlung des Vorschusses (§ 47 RVG) gelten die Bestimmungen für die Festsetzung und Auszahlung des endgültigen Betrages sinngemäß.

	1.5.2
	
Die Auszahlungen sind als Abschlagszahlungen zu leisten und als Haushaltsausgaben zu buchen.

	1.5.3
	
Der UdG überwacht die Fälligkeit der Vergütung und sorgt dafür, dass der Vorschuss alsbald abgerechnet wird (s. Nr. 1.3.3).

	1.6
	
Wiedereinforderung überzahlter Beträge
Überzahlungen an Gebühren, Auslagen oder Vorschüssen sind nach der Justizbeitreibungsordnung einzuziehen.


	2
	
Besondere Bestimmungen für die Vergütung der im Wege der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe[9] beigeordneten Rechtsanwälte

	2.1
	
Zuständigkeit für die Festsetzung im Allgemeinen
Die aus der Staatskasse zu gewährende Vergütung (§§ 45 Abs. 1, 50 Abs. 1 RVG) wird von dem UdG des Gerichts des ersten Rechtszugs festgesetzt (§ 55 Abs. 1 RVG). In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren nach Teil 3 des Vergütungsverzeichnisses zum RVG bestimmen, erfolgt die Festsetzung durch den UdG des Gerichts des Rechtszugs, nach Beendigung des Verfahrens durch rechtskräftige Entscheidung oder in sonstiger Weise jedoch durch den UdG des Gerichts des ersten Rechtszugs (§ 55 Abs. 2 RVG). 

	2.2
	
Zuständigkeit zur Festsetzung im Falle der Verweisung oder Abgabe eines Verfahrens

	2.2.1
	
Bei Verweisung oder Abgabe eines Verfahrens an ein Gericht eines anderen Landes gilt die Vereinbarung über den Ausgleich von Kosten in der jeweils gültigen Fassung.

	2.2.2
	
Bei Verweisung oder Abgabe eines Verfahrens an ein Gericht desselben Landes gilt Folgendes: Der UdG des verweisenden oder abgebenden Gerichts setzt die aus der Staatskasse zu gewährende Vergütung fest, wenn bereits vor der Versendung der Akten an das Gericht, an das das Verfahren verwiesen oder abgegeben worden ist, der Anspruch fällig geworden und der Festsetzungsantrag eingegangen ist. Andernfalls sind Festsetzungsanträge an die Geschäftsstelle des Gerichts weiterzugeben, an das das Verfahren verwiesen oder abgegeben worden ist.

	2.3
	
Vergütung des beigeordneten Anwalts, Kostenfestsetzung, Übergang auf die Staatskasse

	2.3.1
	
Bei der Festsetzung der vom Gegner an die Partei, der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe[10] bewilligt ist, oder an deren Rechtsanwalt zu erstattenden Kosten (§§ 103 bis 107, 126 ZPO, auch in Verbindung mit §§ 76 Abs. 1, 85 FamFG[11]) prüft die Rechtspflegerin oder der Rechtspfleger, ob bereits eine Vergütung aus der Staatskasse gezahlt worden ist und ob der aus der Staatskasse gewährte Betrag ganz oder zum Teil auf die im Kostenfestsetzungsbeschluss festzusetzenden Kosten anzurechnen ist. Er stellt zugleich fest, ob und inwieweit der Erstattungsanspruch gegen die Zahlungspflichtige oder den Zahlungspflichtigen auf die Staatskasse übergegangen ist (§ 59 Abs. 1 Satz 1 RVG). Dabei berücksichtigt er, dass ein übergegangener Anspruch der Staatskasse nicht zusteht, soweit die an den Rechtsanwalt gezahlte Vergütung durch Zahlungen der Partei an die Staatskasse gedeckt ist. Den auf die Staatskasse übergegangenen Betrag vermerkt er im Kostenfestsetzungsbeschluss. Nötigenfalls nimmt er eine erläuternde Berechnung auf. Soweit ein Erstattungsanspruch auf die Staatskasse übergegangen ist, nimmt der Rechtspfleger in den Kostenfestsetzungsbeschluss nur den Betrag auf, der an die Partei oder an deren Rechtsanwalt noch zu erstatten bleibt.

	2.3.2
	
Macht der Rechtsanwalt seinen Vergütungsanspruch gegen die Staatskasse erst geltend, nachdem die von der gegnerischen Partei zu erstattenden Kosten bereits nach §§ 103 bis 107 und 126 ZPO, auch in Verbindung mit §§ 76 Abs. 1, 85 FamFG[12] festgesetzt worden sind, so fordert der Rechtspfleger die vollstreckbare Ausfertigung des Kostenfestsetzungsbeschlusses von der- oder demjenigen zurück, zu deren oder dessen Gunsten er ergangen ist. Nach der Festsetzung der aus der Staatskasse zu gewährenden Vergütung vermerkt der Rechtspfleger auf der vollstreckbaren Ausfertigung des Kostenfestsetzungsbeschlusses, um welchen Betrag sich die festgesetzten Kosten mindern und welcher Restbetrag noch zu erstatten ist; falls erforderlich, fügt er eine erläuternde Berechnung bei. Die gleichen Vermerke setzt er auf den Kostenfestsetzungsbeschluss und bescheinigt dort außerdem, dass die vollstreckbare Ausfertigung mit denselben Vermerken versehen und zurückgesandt worden ist.

	2.3.3
	
Wird die Vergütung festgesetzt, ohne dass die vollstreckbare Ausfertigung des Kostenfestsetzungsbeschlusses vorgelegt worden ist, so hat der UdG den erstattungspflichtigen Gegner zu benachrichtigen.

	2.3.4
	
Bei der Einziehung der auf die Staatskasse übergegangenen Beträge sind § 122 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b ZPO, auch in Verbindung mit § 76 Abs. 1 FamFG[13], § 6 Abs. 2 KostVfg und Nr. 3.3.2 Satz 1 sowie Nr. 4.6 der Durchführungsbestimmungen zur Prozess- und Verfahrenskostenhilfe sowie zur Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens (DB-PKH)[14] zu beachten.

	2.3.5
	
Zahlt die erstattungspflichtige gegnerische Partei bei der Vollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss freiwillig auch die nach Nr. 2.3.2 oder 2.3.3 abgesetzte Vergütung, so hat die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher sie anzunehmen und an die Kasse abzuführen. Zieht der Gerichtsvollzieher nur den Restbetrag der festgesetzten Kosten ein, so hat er dies zu den Gerichtsakten mitzuteilen, damit der auf die Staatskasse übergegangene Betrag eingezogen werden kann (s. Nr. 2.4.1). Waren die einzuziehenden Beträge bereits zum Soll gestellt, so gibt der UdG die Mitteilung an die Kasse weiter.

	2.3.6
	
Beantragt der beigeordnete Rechtsanwalt nach Aufhebung der Bewilligung der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe[15] die Festsetzung der Vergütung gemäß § 11 RVG gegen die eigene Partei, so sind die Nrn. 2.3.1 bis 2.3.5 entsprechend anzuwenden.

	2.4
	
Wiedereinforderung von der Partei, der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe[16] bewilligt worden ist, von der gegnerischen Partei oder von Streitgenossinnen oder Streitgenossen

	2.4.1
	
Der UdG hat in jedem Fall zu prüfen und nötigenfalls zu überwachen, ob die aus der Staatskasse gezahlte Vergütung von der Partei oder von der erstattungspflichtigen gegnerischen Partei eingefordert werden kann (§ 59 RVG). Zu diesem Zweck hat er erforderlichenfalls die Parteien aufzufordern, ihre Kostenberechnung dem Gericht zur Ausgleichung mitzuteilen. Kann er die Mitwirkung der Parteien nicht erreichen, so hat er den Anspruch der Staatskasse nach Aktenlage zu berechnen. Der Anspruch gegen die Partei kann, solange die Bewilligung der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe[17] nicht aufgehoben ist (vgl. Nr. 3.3.1, Nr. 5.1 DB-PKH[18]), nur nach den Bestimmungen geltend gemacht werden, die das Gericht getroffen hat (vgl. § 122 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b ZPO, auch in Verbindung mit § 76 Abs. 1 FamFG[19]). Gegebenenfalls ist eine Änderung dieser Bestimmungen anzuregen (vgl. § 120a Abs. 1 ZPO[20], auch in Verbindung mit § 76 Abs. 1 FamFG[21], Nr. 5.1 DB-PKH[22]).

	2.4.2
	
Der mit der Festsetzung der Vergütung befasste UdG hat Streitgenossen der Partei, die von dem dieser Partei beigeordneten Rechtsanwalt als Wahlanwalt vertreten werden, zur Zahlung des auf sie entfallenden Anteils an der aus der Staatskasse gezahlten Vergütung aufzufordern, soweit dies nicht aus besonderen Gründen, z. B. wegen feststehender Zahlungsunfähigkeit, untunlich erscheint.

	2.4.3
	
Die Zahlungsaufforderung an die ausgleichspflichtigen Streitgenossen kann nicht auf § 59 RVG gestützt werden und darf daher nicht in der Form einer Gerichtskostenrechnung ergehen. Wird nicht freiwillig gezahlt, so sind die Vorgänge dem unmittelbar vorgesetzten Präsidenten vorzulegen, der gegebenenfalls die Klageerhebung veranlasst.

	2.4.4
	
Wenn Streitgenossen der Partei, der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe[23] bewilligt ist, vorhanden sind, ist in der Festsetzung der Vergütung zu vermerken, ob und für welche Streitgenossen der Partei der beigeordnete Rechtsanwalt zugleich Wahlanwalt gewesen ist und ob ein Ausgleichsanspruch der Staatskasse gegen diese Streitgenossen geltend gemacht oder aus welchen Gründen davon abgesehen worden ist.

	2.4.5
	
Die von Streitgenossen der Partei gezahlten Beträge sind bei den vermischten Einnahmen zu buchen. Die für die Buchung notwendigen Kassenanordnungen sind der zuständigen Kasse unverzüglich nach Zahlungseingang zuzuleiten. Eine ggf. zu den Sachakten erteilte Zahlungsanzeige ist beizufügen.

	2.5
	
Festsetzung der weiteren Vergütung (§ 50 RVG)

	2.5.1
	
Vor der Festsetzung der weiteren Vergütung hat sich der UdG davon zu überzeugen, dass

	2.5.1.1
	
das Verfahren durch rechtskräftige Entscheidung oder in sonstiger Weise beendet ist,

	2.5.1.2
	
sämtliche der Partei beigeordneten Rechtsanwälte und, soweit der gegnerischen Partei ebenfalls Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe[24] bewilligt und die PKH-Partei der gegnerischen Partei erstattungspflichtig ist, auch die der gegnerischen Partei beigeordneten Rechtsanwälte ihre Vergütung (§§ 45 Abs. 1, 49 RVG) beantragt haben und dass über diese Anträge abschließend entschieden worden ist,

	2.5.1.3
	
die Schlusskostenrechnung unter Berücksichtigung der gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 RVG auf die Staatskasse übergegangenen Ansprüche (vgl. Nr. 2.5.1.2) aufgestellt worden und ein gegen die gegnerische Partei zum Soll gestellter Betrag, für den die Partei als Zweitschuldner haften würde, gezahlt ist, so dass feststeht, welcher Betrag zur Deckung der in § 122 Abs. 1 Nr. 1 ZPO, auch in Verbindung mit § 76 Abs. 1 FamFG[25] bezeichneten Kosten und Ansprüche erforderlich ist,

	2.5.1.4
	
sämtliche der Partei beigeordneten Rechtsanwälte die weitere Vergütung (§ 50 RVG) beantragt haben,

	2.5.1.5
	
die von der Partei zu zahlenden Beträge (§§ 120 ZPO, auch in Verbindung mit § 76 Abs. 1 FamFG[26], § 50 Abs. 1 Satz 1 RVG) beglichen sind oder eine Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen der Partei erfolglos geblieben ist oder aussichtslos erscheint,

	2.5.1.6
	
und ggf. in welcher Höhe nach Verrechnung der von der Partei gezahlten Beträge auf den nach Nr. 2.5.1.3 berechneten Betrag ein Überschuss verbleibt,

	2.5.1.7
	
in den Anträgen angegeben ist, welche Zahlungen die beigeordneten Rechtsanwälte von der Partei oder einem Dritten erhalten haben.

	2.5.2
	
Haben noch nicht sämtliche der Partei und ggf. der gegnerischen Partei beigeordneten Rechtsanwälte ihre Vergütung beantragt (vgl. Nrn. 2.5.1.2, 2.5.1.4) oder die erhaltenen Zahlungen angegeben (vgl. Nr. 2.5.1.7), so fordert der UdG sie unter Hinweis auf die Rechtsfolgen (§ 55 Abs. 6 Satz 2 RVG) gegen Empfangsbekenntnis auf, innerhalb einer Frist von einem Monat bei der Geschäftsstelle des Gerichts, dem der UdG angehört, die Anträge einzureichen oder sich zu den Zahlungen zu erklären.

	2.5.3
	
Waren die Zahlungen der Partei an die Staatskasse nach § 120 Abs. 3 ZPO, auch in Verbindung mit § 76 Abs. 1 FamFG[27] durch das Gericht vorläufig eingestellt und reicht der Überschuss (vgl. Nr. 2.5.1.6) zur Deckung der weiteren Vergütung nicht aus, ist die Akte zunächst dem Rechtspfleger zur Entscheidung über die Wiederaufnahme der Zahlungen vorzulegen.

	2.5.4
	
Verzögert sich die Entscheidung über den Antrag, weil z. B. das Ergebnis der Kosteneinziehung von der gegnerischen Partei, weitere Zahlungen der Partei oder der Eingang weiterer Anträge abzuwarten ist, hat der UdG den Rechtsanwalt über den Grund der Verzögerung zu unterrichten.

	2.5.5
	
Die weitere Vergütung ist bei dem Haushaltstitel für die Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte zu buchen.

	2.5.6
	
Ändert sich nach der Festsetzung der weiteren Vergütung die Kostenforderung gegen die Partei (vgl. Nr. 2.5.1.3), sind die Akten dem UdG zur Prüfung vorzulegen, ob die Festsetzung zu berichtigen ist.

	2.6[28]
	
Bei der Anwendung der vorstehenden besonderen Bestimmungen für die Vergütung der im Wege der Verfahrenskostenhilfe beigeordneten Rechtsanwälte tritt an die Stelle der Bezeichnung Partei die Bezeichnung Beteiligter.

	2.7
	
Die vorstehenden besonderen Bestimmungen gelten für die Vergütung der im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneten Patentanwälte, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer und Rentenberater[29] sowie die im Wege des § 138 FamFG, auch in Verbindung mit § 270 FamFG[30] beigeordneten oder nach §§ 57, 58 ZPO bestellten Rechtsanwälte sinngemäß.




























B. Vergütung bei Beratungshilfe
	1
	
Für die Festsetzung der Vergütung bei Beratungshilfe gilt Teil A Nr. 1 bis 1.2.2, 1.2.4, 1.3 bis 1.3.3 und 1.4 bis 1.4.4 sinngemäß. Der Festsetzungsantrag kann mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung[31] erstellt werden oder von einem amtlichen Formular[32] abweichen, wenn er inhaltlich diesem entspricht. Die Geschäftsstellen geben die amtlichen Formulare[33] für den Beratungshilfeantrag und für den Festsetzungsantrag unentgeltlich aus. Sofern ein Berechtigungsschein erteilt worden ist, ist die Festsetzung zur Durchschrift des Berechtigungsscheins zu nehmen.

	2
	
Der UdG hat in jedem Fall zu prüfen und nötigenfalls zu überwachen, ob die aus der Landeskasse gezahlte Vergütung von erstattungspflichtigen Gegnern eingefordert werden kann (§ 59 Abs. 1, 3 RVG, § 9 BerHG). Unter gesetzlicher Vergütung im Sinne des § 9 Satz 1 BerHG ist die an nicht im Rahmen der Beratungshilfe tätige Beratungspersonen[34] zu zahlende Vergütung zu verstehen. Der auf die Landeskasse übergegangene schuldrechtliche Anspruch auf Erstattung der Vergütung ist wie der Anspruch gegen ausgleichspflichtige Streitgenossen geltend zu machen (vgl. Teil A Nrn. 2.4.2 bis 2.4.5).



























II. 
Ergänzend bestimme ich Folgendes:
	1
	
Zu Teil I. A Nr. 1.1, Teil I. B:
Der Einreichung eines weiteren Exemplars des Festsetzungsantrages bedarf es nicht (s. nachfolgend 3).

	2
	
Zu Teil I. A Nr. 1.2.1, Teil I. B:
Die Festsetzung kann geeigneten Beamtinnen oder Beamten des mittleren Justizdienstes übertragen werden.

	3
	
Zu Teil I. A Nr. 1.3, Teil I. B:

	3.1
	
Die Auszahlung erfolgt in dem automatisierten Verfahren HKR-TV. Mit der Erteilung der Auszahlungsanordnung können neben dem UdG auch andere Beschäftigte betraut werden.

	3.2
	
Die Auszahlung ist in den Akten unter Angabe der HKR-TV-Nummer und der Sicherungsnummer in auffälliger Weise zu vermerken oder durch einen Ausdruck der erteilten Auszahlungsanordnung nachzuweisen. War Beschwerde erhoben, so ist dies auf dem Ausdruck zu vermerken.

	3.3
	
Werden in derselben Sache weitere Auszahlungen notwendig, so erfolgen auch diese in dem automatisierten Verfahren HKR-TV. Der Tag der früheren Zahlungsanordnung ist bei der Festsetzung anzugeben. Dies gilt auch, wenn Vorschüsse gezahlt sind (s. Nr. 1.5).

	4
	
Zu Teil I. A Nr. 1.4, Teil I. B:

	4.1
	
Von der Erhebung der Verjährungseinrede wird regelmäßig abgesehen werden können, wenn

	4.1.1
	
der Anspruch zweifelsfrei begründet ist und

	4.1.2
	
entweder die Verjährungsfrist erst verhältnismäßig kurze Zeit abgelaufen ist oder der Anspruchsberechtigte aus verständlichen Gründen (z. B. Schweben eines Rechtsmittels oder eines Parallelprozesses, längeres Ruhen des Verfahrens, Tod des Anwalts), die in einem Sachzusammenhang mit dem Erstattungsantrag stehen müssen, mit der Geltendmachung seines Anspruchs gewartet hat.

	5
	
Zu Teil I. A Nrn. 2.3.1 und 2.3.2:
Bei den Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit tritt der UdG an die Stelle des Rechtspflegers.

	6
	
Zu Teil I. A Nr. 2.5.3:
Bei den Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit tritt der Richter an die Stelle des Rechtspflegers.


























III. 
Diese AV tritt am 1. August 2005 in Kraft. Gleichzeitig wird die AV d. JM vom 29. November 1999 (5650 – I B. 20) – JMBl. NRW 2000 S. 3 –, geändert durch AV d. JM vom 20. Juli 2000 (5650 – I B. 20) – JMBl. NRW S. 198 – aufgehoben.
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Bekanntmachung zu § 115 der Zivilprozessordnung
 (Prozesskostenhilfebekanntmachung 2015 – PKHB 2015)

vom 9.12.2014 (BGBl. I S. 2007)

Aufgrund des § 115 Absatz 1 Satz 5 der Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781) wird bekannt gemacht:
Die ab dem 1. Januar 2015 maßgebenden Beträge, die nach § 115 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 der Zivilprozessordnung vom Einkommen der Partei abzusetzen sind, betragen
	1.
	
für Parteien, die ein Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielen (§ 115 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 Buchstabe b der Zivilprozessordnung), 210 Euro,

	2.
	
für die Partei und ihren Ehegatten oder ihren Lebenspartner (§ 115 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe a der Zivilprozessordnung), 462 Euro,

	3.
	
für jede weitere Person, der die Partei aufgrund gesetzlicher Unterhaltspflicht Unterhalt leistet, in Abhängigkeit von ihrem Alter (§ 115 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe b der Zivilprozessordnung):
	a)
	
Erwachsene 370 Euro,

	b)
	
Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 349 Euro,

	c)
	
Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 306 Euro,

	d)
	
Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 268 Euro.
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Richtlinie 2003/8/EG des Rates zur Verbesserung des Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen

vom 27.1.2003 (ABl. L 26 S. 41 ber. ABl. L 32 S. 15)


DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 61 Buchstabe c und Artikel 67,
auf Vorschlag der Kommission[35],
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments[36],
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses[37],
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem der freie Personenverkehr gewährleistet ist, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Zum schrittweisen Aufbau dieses Raums erlässt die Gemeinschaft unter anderem im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen mit grenzüberschreitendem Bezug die für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Maßnahmen.
(2) Gemäß Artikel 65 Buchstabe c des Vertrags schließen diese Maßnahmen die Beseitigung der Hindernisse für eine reibungslose Abwicklung von Zivilverfahren ein, erforderlichenfalls durch Förderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften.
(3) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung in Tampere vom 15. und 16. Oktober 1999 den Rat ersucht, Mindeststandards zur Gewährleistung eines angemessenen Niveaus der Prozesskostenhilfe bei grenzüberschreitenden Rechtssachen in allen Ländern der Union zu verabschieden.
(4) Alle Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950. Die vorliegende Richtlinie kommt unter Einhaltung dieser Konvention zur Anwendung, insbesondere unter Wahrung des Grundsatzes der Gleichheit beider Streitparteien.
(5) Diese Richtlinie zielt darauf ab, die Anwendung der Prozesskostenhilfe in Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug für Personen zu fördern, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, soweit diese Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten wirksam zu gewährleisten. Das allgemein anerkannte Recht auf Zugang zu den Gerichten wird auch in Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union bestätigt.
(6) Unzureichende Mittel einer Partei, die als Klägerin oder Beklagte an einer Streitsache beteiligt ist, dürfen den effektiven Zugang zum Recht ebenso wenig behindern wie Schwierigkeiten aufgrund des grenzüberschreitenden Bezugs einer Streitsache.
(7) Da die Ziele der beabsichtigten Maßnahme auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in dem selben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.
(8) Diese Richtlinie soll vor allem eine angemessene Prozesskostenhilfe in Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug gewährleisten, indem gemeinsame Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in solchen Streitsachen festgelegt werden. Eine Richtlinie des Rates ist hierfür das geeignetste Rechtsinstrument.
(9) Diese Richtlinie findet in zivil- und handelsrechtlichen Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug Anwendung.
(10) Jede Person, die an einer unter diese Richtlinie fallenden zivil- oder handelsrechtlichen Streitsache beteiligt ist, muss in der Lage sein, ihre Rechte geltend zu machen, auch wenn sie aufgrund ihrer persönlichen finanziellen Situation die Prozesskosten nicht tragen kann. Die Prozesskostenhilfe gilt als angemessen, wenn sie dem Empfänger einen effektiven Zugang zum Recht unter den in dieser Richtlinie vorgesehenen Voraussetzungen ermöglicht.
(11) Die Prozesskostenhilfe sollte die vorprozessuale Rechtsberatung zur außergerichtlichen Streitbeilegung, den Rechtsbeistand bei Anrufung eines Gerichts und die rechtliche Vertretung vor Gericht sowie eine Unterstützung oder Befreiung von den Prozesskosten umfassen.
(12) Es bleibt dem Recht des Mitgliedstaats des Gerichtstands oder des Vollstreckungsmitgliedstaats überlassen, ob die Prozesskosten auch die dem Empfänger der Prozesskostenhilfe auferlegten Kosten der Gegenpartei einschließen können.
(13) Unabhängig von ihrem Wohnsitz oder ihrem gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats müssen alle Unionsbürger Prozesskostenhilfe bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug in Anspruch nehmen können, wenn sie die in dieser Richtlinie genannten Voraussetzungen erfüllen. Gleiches gilt für die Angehörigen von Drittstaaten, die ihren rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat haben.
(14) Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, Schwellenwerte festzulegen, bei deren Überschreiten von einer Person unter den in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen anzunehmen ist, dass sie die Kosten des Verfahrens tragen kann. Derartige Schwellenwerte sind anhand verschiedener objektiver Faktoren wie Einkommen, Vermögen oder familiäre Situation festzulegen.
(15) Das Ziel dieser Richtlinie könnte jedoch nicht erreicht werden, wenn die Personen, die Prozesskostenhilfe beantragen, nicht die Möglichkeit erhielten, nachzuweisen, dass sie nicht für die Prozesskosten aufkommen können, obwohl ihr Vermögen den vom Mitgliedstaat des Gerichtsstands festgelegten Schwellenwert überschreitet. Bei der Bewertung, ob Prozesskostenhilfe auf dieser Grundlage zu gewähren ist, können die Behörden im Mitgliedstaat des Gerichtsstands Informationen darüber berücksichtigen, dass der Antragsteller in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, die finanziellen Kriterien für die Gewährung der Hilfe erfüllt.
(16) Die Möglichkeit, im konkreten Fall auf andere Regelungen zurückzugreifen, die einen effektiven Zugang zum Recht gewährleisten, stellt keine Form der Prozesskostenhilfe dar. Sie kann jedoch die Annahme rechtfertigen, dass die betreffende Person trotz ungünstiger finanzieller Verhältnisse die Prozesskosten tragen kann.
(17) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, Anträge auf Prozesskostenhilfe für offensichtlich unbegründete Verfahren, oder aus Gründen, die mit dem Wesen, insbesondere den Erfolgsaussichten der Sache zusammenhängen, abzulehnen, sofern Rechtsberatung vor Prozessbeginn angeboten wird und der Zugang zum Recht gewährleistet ist. Bei ihrer Entscheidung über das Wesen und insbesondere die Erfolgsaussichten eines Antrags können die Mitgliedstaaten Anträge auf Prozesskostenhilfe ablehnen, wenn der Antragsteller eine Rufschädigung geltend macht, jedoch keinen materiellen oder finanziellen Schaden erlitten hat, oder wenn der Antrag einen Rechtsanspruch betrifft, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Geschäft oder der selbstständigen Erwerbstätigkeit des Antragstellers entstanden ist.
(18) Die Komplexität und die Unterschiede der Gerichtssysteme der Mitgliedstaaten sowie die durch den grenzüberschreitenden Charakter von Streitsachen bedingten Kosten dürfen den Zugang zum Recht nicht behindern. Die Prozesskostenhilfe sollte daher die unmittelbar mit dem grenzüberschreitenden Charakter einer Streitsache verbundenen Kosten decken.
(19) Bei der Prüfung der Frage, ob die persönliche Anwesenheit vor Gericht erforderlich ist, sollten die Gerichte eines Mitgliedstaats in vollem Umfang die Möglichkeiten berücksichtigen, die sich aus der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen[38] ergeben.
(20) Wird Prozesskostenhilfe gewährt, so muss sie sich auf das gesamte Verfahren erstrecken, einschließlich der Kosten für die Vollstreckung eines Urteils; dem Empfänger sollte die Prozesskostenhilfe weiter gewährt werden, wenn ein Rechtsbehelf entweder gegen ihn oder von ihm eingelegt wird, sofern die Voraussetzungen im Hinblick auf die finanziellen Verhältnisse und den Inhalt der Streitsache weiterhin erfüllt sind.
(21) Die Prozesskostenhilfe ist gleichermaßen für herkömmliche Gerichtsverfahren und außergerichtliche Verfahren wie die Schlichtung zu gewähren, wenn ihre Anwendung gesetzlich vorgeschrieben ist oder vom Gericht angeordnet wird.
(22) Die Prozesskostenhilfe sollte unter den in dieser Richtlinie festgelegten Voraussetzungen auch für die Vollstreckung öffentlicher Urkunden in einem anderen Mitgliedstaat gewährt werden.
(23) Da die Prozesskostenhilfe vom Mitgliedstaat des Gerichtsstands oder vom Vollstreckungsmitgliedstaat gewährt wird, mit Ausnahme der vorprozessualen Rechtsberatung, wenn die Person, die Prozesskostenhilfe beantragt, ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Mitgliedstaat des Gerichtsstands hat, muss dieser Mitgliedstaat sein eigenes Recht unter Wahrung der in dieser Richtlinie festgeschriebenen Grundsätze anwenden.
(24) Die Prozesskostenhilfe sollte von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats des Gerichtsstands bzw. des Vollstreckungsmitgliedstaats gewährt oder verweigert werden. Dies gilt sowohl für die Verhandlung der Sache als auch für die Entscheidung über die Zuständigkeit.
(25) Die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen sollte zwischen den Mitgliedstaaten so geregelt werden, dass die Information der Öffentlichkeit und der Fachkreise gefördert und die Übermittlung der Anträge auf Prozesskostenhilfe von einem Mitgliedstaat in einen anderen erleichtert und beschleunigt wird.
(26) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Verfahren der Notifizierung und Übermittlung orientieren sich unmittelbar an denen des am 27. Januar 1977 in Straßburg unterzeichneten Europäischen Übereinkommens über die Übermittlung von Anträgen auf Bewilligung der Prozesskostenhilfe, im Folgenden „Übereinkommen von 1977“ genannt. Für die Übermittlung der Anträge auf Prozesskostenhilfe wird eine Frist gesetzt, die im Übereinkommen von 1977 nicht vorgesehen ist. Die Festsetzung einer relativ kurzen Frist trägt zu einer geordneten Rechtspflege bei.
(27) Die nach dieser Verordnung übermittelten Daten sollten geschützt werden. Da die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr[39] und die Richtlinie 97/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre im Bereich der Telekommunikation[40] Anwendung finden, sind spezielle Bestimmungen zum Datenschutz in der vorliegenden Richtlinie nicht erforderlich.
(28) Die Einführung eines Standardformulars für Anträge auf Prozesskostenhilfe und für die Übermittlung der Anträge auf Prozesskostenhilfe bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug wird die Verfahren vereinfachen und beschleunigen.
(29) Darüber hinaus sollten diese Antragsformulare sowie nationale Antragsformulare auf europäischer Ebene über das Informationssystem des gemäß der Entscheidung 2001/470/EG[41] eingerichteten Europäischen Justiziellen Netzes zur Verfügung gestellt werden.
(30) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse[42] erlassen werden.
(31) Die Festlegung von Mindestnormen für Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, günstigere Bestimmungen für Personen, die Prozesskostenhilfe beantragen und erhalten, vorzusehen.
(32) Das Übereinkommen von 1977 und das 2001 in Moskau unterzeichnete Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Übermittlung von Anträgen auf Bewilligung der Prozesskostenhilfe bleiben auf die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die Vertragsparteien des Übereinkommens von 1977 oder des Protokolls sind, anwendbar. In den Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten hingegen hat diese Richtlinie Vorrang vor den Bestimmungen des Übereinkommens von 1977 und des Protokolls.
(33) Das Vereinigte Königreich und Irland haben gemäß Artikel 3 des Protokolls über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands im Anhang zum Vertrag über die Europäische Union und im Anhang zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme und Anwendung dieser Richtlinie beteiligen möchten.
(34) Nach den Artikeln 1 und 2 des Protokolls über die Position Dänemarks, das dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt ist, beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser Richtlinie, die für Dänemark demnach nicht bindend oder anwendbar ist –
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:




























Kapitel I Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen





























Artikel 1 Ziele und Anwendungsbereich
(1) Ziel dieser Richtlinie ist die Verbesserung des Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen.
(2) Diese Richtlinie gilt für Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug in Zivil- und Handelssachen, ohne dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit ankommt. Sie erfasst insbesondere keine Steuer- und Zollsachen und keine verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten.
(3) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „Mitgliedstaat“ alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks.






























Artikel 2 Grenzüberschreitende Streitsachen
(1) Eine grenzüberschreitende Streitigkeit im Sinne dieser Richtlinie liegt vor, wenn die im Rahmen dieser Richtlinie Prozesskostenhilfe beantragende Partei ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat des Gerichtsstands oder dem Vollstreckungsmitgliedstaat hat.
(2) Der Wohnsitzmitgliedstaat einer Prozesspartei wird gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen[43] bestimmt.
(3) Der maßgebliche Augenblick zur Feststellung, ob eine Streitsache mit grenzüberschreitendem Bezug vorliegt, ist der Zeitpunkt, zu dem der Antrag gemäß dieser Richtlinie eingereicht wird.





























Kapitel II Anspruch auf Prozesskostenhilfe





























Artikel 3 Anspruch auf Prozesskostenhilfe
(1) An einer Streitsache im Sinne dieser Richtlinie beteiligte natürliche Personen haben Anspruch auf eine angemessene Prozesskostenhilfe, damit ihr effektiver Zugang zum Recht nach Maßgabe dieser Richtlinie gewährleistet ist.
(2) Die Prozesskostenhilfe gilt als angemessen, wenn sie Folgendes sicherstellt:
	a)
	
eine vorprozessuale Rechtsberatung im Hinblick auf eine außergerichtliche Streitbeilegung;

	b)
	
den Rechtsbeistand und die rechtliche Vertretung vor Gericht sowie eine Befreiung von den Gerichtskosten oder eine Unterstützung bei den Gerichtskosten des Empfängers, einschließlich der in Artikel 7 genannten Kosten und der Kosten für Personen, die vom Gericht mit der Wahrnehmung von Aufgaben während des Prozesses beauftragt werden.


In Mitgliedstaaten, in denen die unterliegende Partei die Kosten der Gegenpartei übernehmen muss, umfasst die Prozesskostenhilfe im Falle einer Prozessniederlage des Empfängers auch die Kosten der Gegenpartei, sofern sie diese Kosten umfasst hätte, wenn der Empfänger seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Mitgliedstaat des Gerichtsstands gehabt hätte.
(3) Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, einen Rechtsbeistand oder eine rechtliche Vertretung vor Gericht bei Verfahren vorzusehen, die speziell darauf ausgerichtet sind, den Prozessparteien zu ermöglichen, sich selbst zu vertreten; dies gilt nicht, wenn das Gericht oder eine andere zuständige Behörde etwas anderes zur Gewährleistung der Gleichheit der Parteien oder in Anbetracht der Komplexität der Sache beschließt.
(4) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass sich die Empfänger der Prozesskostenhilfe angemessen an den Prozesskosten beteiligen, wobei die Voraussetzungen nach Artikel 5 zu berücksichtigen sind.
(5) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die zuständige Behörde die Prozesskostenhilfe von den Empfängern ganz oder teilweise zurückverlangen kann, wenn sich ihre finanziellen Verhältnisse wesentlich verbessert haben, oder wenn die Entscheidung zur Gewährung der Prozesskostenhilfe aufgrund falscher Angaben des Empfängers getroffen wurde.






























Artikel 4 Diskriminierungsverbot
Die Mitgliedstaaten gewähren Unionsbürgern und Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, die Prozesskostenhilfe ohne jede Diskriminierung.





























Kapitel III Voraussetzungen und Umfang der Prozesskostenhilfe





























Artikel 5 Voraussetzungen für die finanziellen Verhältnisse
(1) Die Mitgliedstaaten gewähren den in Artikel 3 Absatz 1 genannten Personen, die aufgrund ihrer persönlichen wirtschaftlichen Lage teilweise oder vollständig außerstande sind, die Prozesskosten nach Artikel 3 Absatz 2 zu tragen, Prozesskostenhilfe zur Gewährleistung ihres effektiven Zugangs zum Recht.
(2) Die wirtschaftliche Lage einer Person wird von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats des Gerichtsstands unter Berücksichtigung verschiedener objektiver Faktoren wie des Einkommens, des Vermögens oder der familiären Situation einschließlich einer Beurteilung der wirtschaftlichen Ressourcen von Personen, die vom Antragsteller finanziell abhängig sind, bewertet.
(3) Die Mitgliedstaaten können Schwellenwerte festsetzen, bei deren Überschreiten davon ausgegangen wird, dass der Antragsteller die Prozesskosten nach Artikel 3 Absatz 2 teilweise oder vollständig tragen kann. Diese Schwellenwerte werden nach den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Kriterien festgelegt.
(4) Die gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels festgelegten Schwellenwerte dürfen nicht verhindern, dass Antragstellern, die die Schwellenwerte überschreiten, Prozesskostenhilfe gewährt wird, wenn sie den Nachweis erbringen, dass sie wegen der unterschiedlich hohen Lebenshaltungskosten im Mitgliedstaat ihres Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts und im Mitgliedstaat des Gerichtsstands die Prozesskosten nach Artikel 3 Absatz 2 nicht tragen können.
(5) Prozesskostenhilfe muss nicht gewährt werden, wenn die Antragsteller im konkreten Fall effektiven Zugang zu anderen Regelungen haben, die die Prozesskosten gemäß Artikel 3 Absatz 2 decken.






























Artikel 6 Voraussetzungen für den Inhalt der Streitsache
(1) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Anträge auf Prozesskostenhilfe für offensichtlich unbegründete Verfahren von den zuständigen Behörden abgelehnt werden können.
(2) Wird vorprozessuale Rechtsberatung angeboten, so kann die Gewährung weiterer Prozesskostenhilfe aus Gründen, die mit dem Wesen, insbesondere den Erfolgsaussichten der Sache zusammenhängen, abgelehnt oder eingestellt werden, sofern der Zugang zum Recht gewährleistet ist.
(3) Bei der Entscheidung über das Wesen, insbesondere die Erfolgsaussichten, eines Antrags berücksichtigen die Mitgliedstaaten unbeschadet des Artikels 5 die Bedeutung der betreffenden Rechtssache für den Antragsteller, wobei sie jedoch auch der Art der Rechtssache Rechnung tragen können, wenn der Antragsteller eine Rufschädigung geltend macht, jedoch keinen materiellen oder finanziellen Schaden erlitten hat, oder wenn der Antrag einen Rechtsanspruch betrifft, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Geschäft oder der selbstständigen Erwerbstätigkeit des Antragstellers entstanden ist.






























Artikel 7 Durch den grenzüberschreitenden Charakter der Streitsache bedingte Kosten
Die im Mitgliedstaat des Gerichtsstands gewährte Prozesskostenhilfe umfasst folgende unmittelbar mit dem grenzüberschreitenden Charakter der Streitsache verbundenen Kosten:
	a)
	
Dolmetschleistungen;

	b)
	
Übersetzung der vom Gericht oder von der zuständigen Behörde verlangten und vom Empfänger vorgelegten Schriftstücke, die für die Entscheidung des Rechtsstreits erforderlich sind; und

	c)
	
Reisekosten, die vom Antragsteller zutragen sind, wenn das Gesetz oder das Gericht dieses Mitgliedstaats die Anwesenheit der mit der Darlegung des Falls des Antragstellers befassten Personen bei Gericht verlangen und das Gericht entscheidet, dass die betreffenden Personen nicht auf andere Weise zur Zufriedenheit des Gerichts gehört werden können.
































Artikel 8 Vom Mitgliedstaat des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts zu übernehmende Kosten
Der Mitgliedstaat, in dem die Person, die Prozesskostenhilfe beantragt hat, ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, gewährt die erforderliche Prozesskostenhilfe gemäß Artikel 3 Absatz 2 zur Deckung:
	a)
	
der Kosten für die Unterstützung durch einen örtlichen Rechtsanwalt oder eine andere gesetzlich zur Rechtsberatung ermächtigte Person in diesem Mitgliedstaat, bis der Antrag auf Prozesskostenhilfe gemäß dieser Richtlinie im Mitgliedstaat des Gerichtsstands eingegangen ist;

	b)
	
der Kosten für die Übersetzung des Antrags und der erforderlichen Anlagen, wenn der Antrag auf Prozesskostenhilfe bei den Behörden dieses Mitgliedstaats eingereicht wird.
































Artikel 9 Weitergewährung der Prozesskostenhilfe
(1) Die Prozesskostenhilfe wird den Empfängern in vollem Umfang oder teilweise weitergewährt, um die Kosten für die Vollstreckung eines Urteils im Mitgliedstaat des Gerichtsstands zu decken.
(2) Ein Empfänger, dem im Mitgliedstaat des Gerichtsstands Prozesskostenhilfe gewährt wurde, erhält Prozesskostenhilfe gemäß dem Recht des Mitgliedstaats, in dem die Anerkennung oder Vollstreckung beantragt wird.
(3) Vorbehaltlich der Artikel 5 und 6 wird Prozesskostenhilfe weiter gewährt, wenn ein Rechtsbehelf gegen den oder vom Empfänger eingelegt wird.
(4) Die Mitgliedstaaten können in jeder Phase des Verfahrens auf der Grundlage der Artikel 3 Absätze 3 und 5, Artikel 5 und Artikel 6 eine neuerliche Prüfung des Antrags auf Prozesskostenhilfe vorsehen; dies gilt auch für Verfahren nach den Absätzen 1 bis 3 des vorliegenden Artikels.






























Artikel 10 Außergerichtliche Verfahren
Die Prozesskostenhilfe ist unter den in dieser Richtlinie festgelegten Voraussetzungen auf außergerichtliche Verfahren auszudehnen, wenn die Parteien gesetzlich verpflichtet sind, diese anzuwenden, oder den Streitparteien vom Gericht aufgetragen wird, diese in Anspruch zu nehmen.






























Artikel 11 Öffentliche Urkunden
Für die Vollstreckung öffentlicher Urkunden in einem anderen Mitgliedstaat wird unter den in dieser Richtlinie festgelegten Voraussetzungen Prozesskostenhilfe gewährt.





























Kapitel IV Verfahren





























Artikel 12 Für die Gewährung der Prozesskostenhilfe zuständige Behörde
Unbeschadet des Artikels 8 wird die Prozesskostenhilfe von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats des Gerichtsstands gewährt oder verweigert.






























Artikel 13 Einreichung und Übermittlung der Anträge auf Prozesskostenhilfe
(1) Anträge auf Prozesskostenhilfe können eingereicht werden: entweder
	a)
	
bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Antragsteller seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Übermittlungsbehörde), oder

	b)
	
bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats des Gerichtsstands oder des Vollstreckungsmitgliedstaats (Empfangsbehörde).


(2) Anträge auf Prozesskostenhilfe sind auszufüllen und die beigefügten Anlagen zu übersetzen
	a)
	
in der bzw. die Amtssprache oder einer bzw. eine der Amtssprachen des Mitgliedstaats der zuständigen Empfangsbehörde, die zugleich einer der Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft entspricht; oder

	b)
	
in einer anderen bzw. eine andere Sprache, mit deren Verwendung sich dieser Mitgliedstaat gemäß Artikel 14 Absatz 3 einverstanden erklärt hat.


(3) Die zuständigen Übermittlungsbehörden können entscheiden, die Übermittlung eines Antrags abzulehnen, wenn dieser offensichtlich
	a)
	
unbegründet ist oder

	b)
	
nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt.


Artikel 15 Absätze 2 und 3 findet auf solche Entscheidungen Anwendung.
(4) Die zuständige Übermittlungsbehörde unterstützt den Antragsteller, indem sie dafür Sorge trägt, dass dem Antrag alle Anlagen beigefügt werden, die ihres Wissens zur Entscheidung über den Antrag erforderlich sind. Ferner unterstützt sie den Antragsteller gemäß Artikel 8 Buchstabe b bei der Beschaffung der erforderlichen Übersetzung der Anlagen.
Die zuständige Übermittlungsbehörde leitet der zuständigen Empfangsbehörde in dem anderen Mitgliedstaat den Antrag innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des in einer der Amtssprachen gemäß Absatz 2 ordnungsgemäß ausgefüllten Antrags und der beigefügten, erforderlichenfalls in eine dieser Amtssprachen übersetzten Anlagen zu.
(5) Die nach Maßgabe dieser Richtlinie übermittelten Schriftstücke sind von der Legalisation und gleichwertigen Formalitäten befreit.
(6) Für die nach Absatz 4 erbrachten Leistungen dürfen die Mitgliedstaaten kein Entgelt verlangen. Die Mitgliedstaaten, in denen die Person, die Prozesskostenhilfe beantragt hat, ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, können festlegen, dass der Antragsteller die von der zuständigen Übermittlungsbehörde übernommenen Übersetzungskosten zurückzahlen muss, wenn der Antrag auf Prozesskostenhilfe von der zuständigen Behörde abgelehnt wird.






























Artikel 14 Zuständige Behörden und Sprachen
(1) Die Mitgliedstaaten bezeichnen die für die Übermittlung des Antrags („Übermittlungsbehörden“) bzw. den Empfang des Antrags („Empfangsbehörden“) zuständige Behörde oder Behörden.
(2) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission folgende Angaben:
	–
	Name und Anschrift der zuständigen Empfangsbehörden oder Übermittlungsbehörden nach Absatz 1;

	–
	räumlicher Zuständigkeitsbereich dieser Behörden;

	–
	verfügbare Kommunikationsmittel dieser Behörden zum Empfang der Anträge; und

	–
	Sprachen, in denen der Antrag ausgefüllt werden kann.


(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, welche Amtssprache(n) der Europäischen Gemeinschaft außer ihrer bzw. ihren eigenen Amtssprache(n) beim Ausfüllen der gemäß dieser Richtlinie eingehenden Anträge auf Prozesskostenhilfe für die zuständige Empfangsbehörde akzeptabel ist bzw. sind.
(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die Angaben gemäß den Absätzen 2 und 3 vor dem 30. November 2004. Jede Änderung dieser Angaben wird der Kommission spätestens zwei Monate, bevor die Änderung in dem betreffenden Mitgliedstaat wirksam wird, mitgeteilt.
(5) Die Angaben gemäß den Absätzen 2 und 3 werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.






























Artikel 15 Bearbeitung der Anträge
(1) Die für die Entscheidung über die Anträge auf Prozesskostenhilfe zuständigen einzelstaatlichen Behörden tragen dafür Sorge, dass der Antragsteller in vollem Umfang über die Bearbeitung des Antrags unterrichtet wird.
(2) Die vollständige oder teilweise Ablehnung der Anträge ist zu begründen.
(3) Die Mitgliedstaaten sehen einen Rechtsbehelf gegen Entscheidungen vor, mit denen Anträge auf Prozesskostenhilfe abgelehnt werden. Die Mitgliedstaaten können Fälle ausnehmen, bei denen ein Antrag auf Prozesskostenhilfe entweder von einem Berufungsgericht oder von einem Gericht abgelehnt wird, gegen dessen Entscheidung in der Hauptsache nach nationalem Recht kein Rechtsbehelf möglich ist.
(4) Ist ein Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung über die Ablehnung oder Einstellung der Prozesskostenhilfe aufgrund von Artikel 6 verwaltungsrechtlicher Art, so unterliegt er in allen Fällen der gerichtlichen Überprüfung.






























Artikel 16 Standardformular
(1) Zur Erleichterung der Übermittlung der Anträge wird nach dem in Artikel 17 Absatz 2 genannten Verfahren ein Standardformular für Anträge auf Prozesskostenhilfe und für die Übermittlung dieser Anträge erstellt.
(2) Das Standardformular für die Übermittlung von Anträgen auf Prozesskostenhilfe wird spätestens am 30. Mai 2003 erstellt.
Das Standardformular für Anträge auf Prozesskostenhilfe wird spätestens am 30. November 2004 erstellt.





























Kapitel V Schlussbestimmungen





























Artikel 17 Ausschuss
(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.
(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.
(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.






























Artikel 18 Information
Die zuständigen einzelstaatlichen Behörden arbeiten zusammen, um die Information der Öffentlichkeit und der Fachkreise über die verschiedenen Systeme der Prozesskostenhilfe insbesondere über das gemäß der Entscheidung 2001/470/EG eingerichtete Europäische Justizielle Netz zu gewährleisten.






























Artikel 19 Günstigere Bestimmungen
Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, günstigere Bestimmungen für Antragsteller und Empfänger von Prozesskostenhilfe vorzusehen.






























Artikel 20 Verhältnis zu anderen Übereinkünften
Diese Richtlinie hat zwischen den Mitgliedstaaten in ihrem Anwendungsbereich Vorrang vor den Bestimmungen, die in den von den Mitgliedstaaten geschlossenen bilateralen und multilateralen Übereinkünften enthalten sind, einschließlich
	a)
	
des am 27. Januar 1977 in Straßburg unterzeichneten Europäischen Übereinkommens über die Übermittlung von Anträgen auf Bewilligung der Prozesskostenhilfe geändert durch das 2001 in Moskau unterzeichnete Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Übermittlung von Anträgen auf Bewilligung der Prozesskostenhilfe;

	b)
	
des Haager Abkommens vom 25. Oktober 1980 über die Erleichterung des internationalen Zugangs zu den Gerichten.
































Artikel 21 Umsetzung in innerstaatliches Recht
(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens am 30. November 2004 nachzukommen; dies gilt jedoch nicht für Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a, dessen Umsetzung in nationales Recht spätestens am 30. Mai 2006 erfolgt. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.






























Artikel 22 Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung[44] im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.






























Artikel 23 Adressaten
Diese Richtlinie ist gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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Wohngeldverordnung (WoGV)

i.d.F. der Bek. vom 19.10.2001 (BGBl. I S. 2722),
zuletzt geändert durch V vom 11.12.2012 (BGBl. I S. 2654)
– Auszug –






























Teil 1 Anwendungsbereich































§ 1 Anwendungsbereich
(1) Die Miete und der Mietwert im Sinne des Wohngeldgesetzes sind nach den Vorschriften des Teils 2 dieser Verordnung zu ermitteln.
(2) Die Belastung im Sinne des Wohngeldgesetzes ist nach Teil 3 dieser Verordnung zu berechnen, soweit nicht nach § 10 Abs. 2 Satz 2 des Wohngeldgesetzes von einer vollständigen Wohngeld-Lastenberechnung abgesehen werden kann.
(3) Die Mietenstufen für Gemeinden ergeben sich aus der dieser Verordnung beigefügten Anlage.































Teil 2 Ermittlung der Miete































§ 2 Miete
(1) Zur Miete im Sinne des § 9 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes gehören auch Beträge, die im Zusammenhang mit dem Miet- oder mietähnlichen Nutzungsverhältnis auf Grund eines Vertrages mit dem Vermieter oder einem Dritten an einen Dritten zu zahlen sind.
(2) Zur Miete gehören nicht Vergütungen für Leistungen, die nicht die eigentliche Wohnraumnutzung betreffen, namentlich Vergütungen für die Überlassung einer Garage, eines Stellplatzes oder eines Hausgartens.
































§ 3 Mietvorauszahlungen und Mieterdarlehen
(1) Ist die Miete ganz oder teilweise im Voraus bezahlt worden (Mietvorauszahlung), sind die im Voraus bezahlten Beträge so zu behandeln, als ob sie jeweils in dem Zeitraum bezahlt worden wären, für den sie bestimmt sind.
(2) Hat der Mieter dem Vermieter ein Mieterdarlehen gegeben und wird die Forderung des Mieters aus dem Mieterdarlehen ganz oder teilweise mit der Miete verrechnet, gehören zur Miete auch die Beträge, um die sich die Miete hierdurch tatsächlich vermindert.
































§ 4 Sach- und Dienstleistungen des Mieters
(1) Erbringt der Mieter Sach- oder Dienstleistungen für den Vermieter und wird deshalb die Miete ermäßigt, ist die ermäßigte Miete zu Grunde zu legen.
(2) Erbringt der Mieter Sach- oder Dienstleistungen für den Vermieter und erhält er dafür von diesem eine bestimmte Vergütung, ist diese Vergütung ohne Einfluss auf die Miete.
































§ 5 Nicht feststehende Betriebskosten
Stehen bei der Entscheidung über den Mietzuschussantrag die Umlagen für Betriebskosten ganz oder teilweise nicht fest, sind Erfahrungswerte als Pauschbeträge anzusetzen.
































§ 6 Außer Betracht bleibende Kosten, Zuschläge und Vergütungen
(1) Kosten, die nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Wohngeldgesetzes außer Betracht bleiben, sind:
	1.
	
Betriebskosten für zentrale Heizungs- und Brennstoffversorgungsanlagen sowie zentrale Warmwasserversorgungsanlagen im Sinne des § 2 Nr. 4 Buchstabe a, b und d sowie Nr. 5 Buchstabe a und c der Betriebskostenverordnung;

	2.
	
Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser im Sinne des § 2 Nr. 4 Buchstabe c und Nr. 5 Buchstabe b der Betriebskostenverordnung. In den Kosten der Lieferung enthaltene Beträge für Kapitalkosten, Abschreibungen sowie für Verwaltungs- und Instandhaltungskosten, werden der Miete zugerechnet.


(2) Sind in § 9 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes bezeichnete Kosten, Zuschläge und Vergütungen in der Miete enthalten, ohne dass ein besonderer Betrag hierfür angegeben ist, oder können in § 9 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 des Wohngeldgesetzes bezeichnete Betriebskosten im Einzelnen nicht oder nur mit unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten ermittelt werden, sind von der Miete zunächst folgende Pauschbeträge abzusetzen:
	1.
	
für Betriebskosten für zentrale Heizungs- und Brennstoffversorgungsanlagen oder die eigenständig gewerbliche Lieferung von Wärme 0,80 Euro monatlich je Quadratmeter Wohnfläche;

	2.
	
für Betriebskosten für zentrale Warmwasserversorgungsanlagen oder die eigenständig gewerbliche Lieferung von Warmwasser 0,15 Euro monatlich je Quadratmeter Wohnfläche;

	3.
	
für Untermietzuschläge je Untermietverhältnis 2,50 Euro monatlich, wenn der untervermietete Wohnraum von einer Person benutzt wird, oder 5,00 Euro monatlich, wenn der untervermietete Wohnraum von zwei oder mehr Personen benutzt wird.


Von der sich danach ergebenden Miete sind abzusetzen
	1.
	
für Vergütungen für die Überlassung von Möbeln, ausgenommen übliche Einbaumöbel,
	a)
	
bei Teilmöblierung 10 Prozent der auf den teilmöbliert gemieteten Wohnraum entfallenden Miete,

	b)
	
bei Vollmöblierung 20 Prozent der auf den vollmöbliert gemieteten Wohnraum entfallenden Miete;



	2.
	
für Zuschläge für die Benutzung von Wohnraum zu anderen als Wohnzwecken, insbesondere zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken, 30 Prozent der auf diesen Raum entfallenden Miete.


(3) Bei der Ermittlung des Mietwertes nach § 7 und der Untermiete sind die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.
































§ 7 Mietwert
(1) Als Mietwert des Wohnraums (§ 9 Abs. 3 Satz 1 des Wohngeldgesetzes) soll der Betrag zu Grunde gelegt werden, der der Miete für vergleichbaren Wohnraum entspricht. Dabei sind Unterschiede des Wohnwertes, insbesondere in der Größe, Lage und Ausstattung des Wohnraums, durch angemessene Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen.
(2) Der Mietwert ist zu schätzen, wenn ein der Miete für vergleichbaren Wohnraum entsprechender Betrag nicht zu Grunde gelegt werden kann.































Teil 3 Wohngeld-Lastenberechnung































§ 8 Aufstellung der Wohngeld-Lastenberechnung
Bei der Aufstellung der Wohngeld-Lastenberechnung ist von der im Bewilligungszeitraum zu erwartenden Belastung auszugehen. Ist die Belastung für das dem Bewilligungszeitraum vorangegangene Kalenderjahr feststellbar und ist eine Änderung im Bewilligungszeitraum nicht zu erwarten, ist von dieser Belastung auszugehen.
































§ 9 Gegenstand und Inhalt der Wohngeld-Lastenberechnung
(1) Als Belastung ist die Belastung zu berücksichtigen, die auf den selbst genutzten Wohnraum entfällt. Selbst genutzter Wohnraum ist der Wohnraum, der von der wohngeldberechtigten Person und den zu berücksichtigenden Haushaltsmitgliedern zu Wohnzwecken benutzt wird.
(2) Als Belastung ist zu berücksichtigen:
	1.
	
bei einer Eigentumswohnung die Belastung für den im Sondereigentum stehenden Wohnraum und den damit verbundenen Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum,

	2.
	
bei einer Wohnung in der Rechtsform des eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts die Belastung für den Wohnraum und den Teil des Grundstücks, auf den sich das Dauerwohnrecht erstreckt,

	3.
	
bei einem landwirtschaftlichen Betrieb die Belastung für den Wohnraum.


(3) In die Wohngeld-Lastenberechnung sind in den Fällen des § 3 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes auch zugehörige Nebengebäude, Anlagen und bauliche Einrichtungen sowie das Grundstück einzubeziehen; dies gilt jedoch nicht bei einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Wohnteil. Das Grundstück besteht aus den überbauten und den dazugehörigen Flächen.
(4) In der Wohngeld-Lastenberechnung sind die Fremdmittel und die Belastung auszuweisen.
































§ 10 Fremdmittel
Fremdmittel im Sinne dieser Verordnung sind
	1.
	
Darlehen,

	2.
	
gestundete Restkaufgelder,

	3.
	
gestundete öffentliche Lasten des Grundstücks


ohne Rücksicht darauf, ob sie dinglich gesichert sind oder nicht.
































§ 11 Ausweisung der Fremdmittel
(1) In der Wohngeld-Lastenberechnung sind Fremdmittel mit dem Nennbetrag auszuweisen, wenn sie der Finanzierung folgender Zwecke gedient haben:
	1.
	
des Wohnungsbaus im Sinne des § 16 Abs. 1 und 2 des Wohnraumförderungsgesetzes; maßgebend ist der Wohnraumbegriff des § 2 des Wohngeldgesetzes;

	2.
	
der Verbesserung des Gegenstandes der Wohngeld-Lastenberechnung durch Modernisierung im Sinne des § 16 Abs. 3 des Wohnraumförderungsgesetzes; maßgebend ist der Wohnraumbegriff des § 2 des Wohngeldgesetzes;

	3.
	
der nachträglichen Errichtung oder des nachträglichen Ausbaus einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Verkehrsfläche oder des nachträglichen Anschlusses an Versorgungs- und Entwässerungsanlagen;

	4.
	
des Kaufpreises und der Erwerbskosten für den Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung.


Zu den mit dem Nennbetrag auszuweisenden Fremdmitteln gehören auch Darlehen zur Deckung der laufenden Aufwendungen sowie Annuitätsdarlehen aus Mitteln öffentlicher Haushalte.
(2) Sind die in Absatz 1 bezeichneten Fremdmittel durch andere Fremdmittel ersetzt worden, so sind in der Wohngeld-Lastenberechnung die anderen Fremdmittel an Stelle der ersetzten Fremdmittel höchstens mit dem Betrag auszuweisen, der bis zur Ersetzung noch nicht getilgt war. Eine Ersetzung liegt nicht vor, wenn Dauerfinanzierungsmittel an die Stelle von Zwischenfinanzierungsmitteln treten.
(3) Ist für die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Fremdmittel Kapitaldienst nicht, noch nicht oder nicht mehr zu leisten, sind sie in der Wohngeld-Lastenberechnung nicht auszuweisen.
































§ 12 Belastung aus dem Kapitaldienst
(1) Als Belastung aus dem Kapitaldienst sind auszuweisen:
	1.
	
die Zinsen und laufenden Nebenleistungen, insbesondere Verwaltungskostenbeiträge der ausgewiesenen Fremdmittel,

	2.
	
die Tilgungen der ausgewiesenen Fremdmittel,

	3.
	
die laufenden Bürgschaftskosten der ausgewiesenen Fremdmittel,

	4.
	
die Erbbauzinsen, Renten und sonstigen wiederkehrenden Leistungen zur Finanzierung der in § 11 genannten Zwecke.


Als Tilgungen sind auch die
	a)
	
Prämien für Personenversicherungen zur Rückzahlung von Festgeldhypotheken und

	b)
	
Bausparbeiträge, wenn der angesparte Betrag für die Rückzahlung von Fremdmitteln zweckgebunden ist,


in Höhe von 2 Prozent dieser Fremdmittel auszuweisen.
(2) Für die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannte Belastung aus dem Kapitaldienst darf höchstens die vereinbarte Jahresleistung angesetzt werden. Ist die tatsächliche Leistung geringer, ist die geringere Leistung anzusetzen.
































§ 13 Belastung aus der Bewirtschaftung
(1) Als Belastung aus der Bewirtschaftung sind Instandhaltungskosten, Betriebskosten ohne die Heizkosten und Verwaltungskosten auszuweisen.
(2) Als Instandhaltungs- und Betriebskosten sind im Jahr 20 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und je Quadratmeter Nutzfläche der Geschäftsräume sowie die für den Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung entrichtete Grundsteuer anzusetzen. Als Verwaltungskosten sind die für den Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung an einen Dritten für die Verwaltung geleisteten Beträge anzusetzen. Über die in den Sätzen 1 und 2 genannten Beträge hinaus dürfen Bewirtschaftungskosten nicht angesetzt werden.
































§ 14 Nutzungsentgelte und Wärmelieferungskosten
(1) Leistet die wohngeldberechtigte Person an Stelle des Kapitaldienstes, der Instandhaltungskosten, der Betriebskosten und der Verwaltungskosten ein Nutzungsentgelt an einen Dritten, so ist das Nutzungsentgelt in der Wohngeld-Lastenberechnung in Höhe der nach den §§ 12 und 13 ansetzbaren Beträge anzusetzen. Soweit die Beträge nach Satz 1 im Nutzungsentgelt nicht enthalten sind und von der wohngeldberechtigten Person unmittelbar an den Gläubiger entrichtet werden, sind diese Beträge dem Nutzungsentgelt hinzuzurechnen. Soweit eine Aufgliederung des Nutzungsentgelts nicht möglich ist, ist in der Wohngeld-Lastenberechnung das gesamte Nutzungsentgelt anzusetzen.
(2) Bezahlt die wohngeldberechtigte Person Beträge zur Deckung der Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser, so sind diese Beträge mit Ausnahme der in § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Kosten in der Wohngeld-Lastenberechnung anzusetzen. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 ist entsprechend anzuwenden.
































§ 15 Außer Betracht bleibende Belastung
(1) In den Fällen des § 11 Abs. 2 Nr. 1 des Wohngeldgesetzes bleibt die Belastung insoweit außer Betracht, als sie auf die in § 9 Abs. 2 und 3 dieser Verordnung bezeichneten Räume oder Flächen entfällt, die ausschließlich gewerblich oder beruflich benutzt werden. Soweit die Belastung auf Räume oder Flächen entfällt, die zum Wirtschaftsteil einer Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle gehören, wird sie jedoch berücksichtigt, soweit sie nicht nach § 11 Abs. 2 und 3 des Wohngeldgesetzes außer Betracht bleiben.
(2) In den Fällen des § 11 Abs. 2 Nr. 2 des Wohngeldgesetzes sind von dem Entgelt für die Gebrauchsüberlassung von Räumen oder Flächen an einen anderen die darin enthaltenen Beträge
	1.
	
zur Deckung der Betriebskosten für zentrale Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen sowie zentrale Brennstoffversorgungsanlagen,

	2.
	
zur Deckung der Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser, soweit sie den in Nummer 1 bezeichneten Kosten entsprechen, und

	3.
	
für die Überlassung von Möbeln


abzusetzen. § 6 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung ist entsprechend anzuwenden.
(3) Für eine Garage, die Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung ist, soll ein Betrag von 245 Euro im Jahr von der Belastung abgesetzt werden. Wenn für die Überlassung einer Garage an einen anderen ein geringeres Entgelt ortsüblich ist, kann ein Betrag von weniger als 245, aber mindestens von 184 Euro im Jahr abgesetzt werden. Ist die Garage einem anderen gegen ein höheres Entgelt als den in Satz 1 genannten Betrag überlassen, ist das Entgelt in voller Höhe abzusetzen.
(4) (weggefallen)


...































Anlage (zu § 1 Abs. 3)Mietenstufen der Gemeinden nach Ländern ab 1. Januar 2009
(nicht aufgenommen)
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VKH Leitlinien Familiengericht Hannover

Stand 1.8.2015[45]

Veröffentlicht mit Stand 1.8.2015 in „Beratungshilfe Prozesskostenhilfe Verfahrenskostenhilfe“ Groß, Heidelberger Kommentar, 13. Aufl., C.F. Müller GmbH, Anhang 12
Verfahrenskostenhilfe hat für die Beteiligten und deren Verfahrensbevollmächtigte eine große wirtschaftliche Bedeutung. Entscheidungen werden häufig mit Rechtsmitteln angefochten, vor allem wenn bei den gerichtlichen Entscheidungen keine einheitliche Linie erkennbar ist. Obergerichtliche Leitlinien wie in Unterhaltssachen gibt es nicht, lediglich von den Landesjustizverwaltungen erlassene Durchführungsbestimmungen für Prozess- und Verfahrenskostenhilfe (DB-PKH) Diese behandeln aber im Wesentlichen nur Formalien des Verfahrens und die Kosten des VKH Verfahrens.
Um eine einheitliche Rechtsprechung beim Amtsgericht Hannover zu gewährleisten und Rechtsmittel zu vermeiden, haben die Familienrichter/innen des Amtsgerichts Hannover unter Beachtung der Rspr. des OLG Celle seit vielen Jahren VKH Leitlinien, zuletzt in der folgenden Fassung, beschlossen.
Diese Leitlinien sind in das EDV Programm „FTCAM“ aufgenommen worden, das im Laufe der letzten 30 Jahre entstanden ist und z.Zt. in 14 Bundesländern allen Familiengerichten zur Verfügung steht. FTCAM dient zwar in erster Linie der automatisationsunterstützen Herstellung von Scheidungsverbundbeschlüssen nach deutschem und ausländischem Recht. Mit FTCAM kann man aber auch – erstens – in wenigen Augenblicken automatisationsunterstützt einen unterschriftsreifen VKH Beschluss herstellen und – zweitens- mit einer einfachen Excel Tabelle pflegeleicht berechnen, ob VKH mit oder ohne Raten zu gewähren ist. Das Niedersächsische Ministerium der Justiz stellt seit kurzem den bei den niedersächsischen Amtsgerichten, Landgerichten und Oberlandesgerichten beschäftigten Richtern und Rechtspflegern in Zivilsachen ein (von FTCAM entwickeltes) vergleichbares EDV Programm für Prozesskostenhilfe – „PKH-kompakt“ – zur Verfügung. Die VKH und PKH Exceltabellen gibt es auch für Anwälte. Einzelheiten sind unter www.ftcam.de beschrieben.































1. Form des Antrages
	a)
	
Der Antrag kann in der Antragsschrift enthalten sein. Eine gesonderte VKH-Antragsschrift ist nicht erforderlich.

	b)
	
Wenn in einer Antragsschrift nicht ausdrücklich klargestellt wird, ob ein Antrag von der Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe (VKH) abhängig sein soll oder nicht, wird davon ausgegangen, dass er nur für den Fall der VKH-Bewilligung gestellt werden soll.


































2. Beizufügende Unterlagen
	a)
	
Die Vorlage des ausgefüllten Formulars JV 205 sowie entsprechender Belege ist Antragsvoraussetzung (§ 117 Abs. 4 ZPO). Bei Nichtbeachtung kann VKH ohne vorherige Fristsetzung abgelehnt werden, Wenn die Belege mit einer Beschwerde vorgelegt werden, muss abgeholfen werden, falls die sonstigen Voraussetzungen für VKH Gewährung erfüllt sind.

	b)
	
Nach § 118 Abs. 2 S. 3 ZPO muss (!) die VKH abgelehnt werden, wenn der AS die Auflagen des Gerichts nicht fristgerecht erfüllt hat, also z. B. sein Einkommen oder seine Schulden nicht glaubhaft gemacht hat. Der AS kann aber im Rahmen des Beschwerdeverfahrens oder eines neuen Antrages Vorbringen nachholen.

	c)
	
In der Regel wird eine Frist von 3 Wochen ab Zugang der Verfügung gesetzt. 
Die Fristandrohung wird durch EB/ZU/AzP zugestellt. Fristverlängerung wird nur in Ausnahmefällen gewährt.

	d)
	
Beteiligte können dem Risiko aus § 118 Abs. 2 S. 3 ZPO entgehen, wenn sie die Unterlagen, die üblicherweise vom Gericht angefordert werden (s. Ziff. 4), schon mit dem VKH-Antrag übersenden.

	e)
	
Wenn ein Vergleich im Erörterungstermin gemäß § 118 Abs. 1 S. 3 ZPO abgeschlossen wird, kann VKH nicht nur für die Einigungsgebühr (so BGH FamRZ 2004,1708), sondern auch für eine 0,8 Verfahrensgebühr (Gerold/Schmidt, 18. Aufl., RVG, Rdnr. 30ff zu Nr. 3335, Zöller § 118 ZPO Rdnr. 8) gewährt werden.


































3. Verfahrenskostenvorschusspflicht (VKV)
	a)
	
VKH kann nur gewährt werden, wenn keine VKV des AG oder anderer Unterhaltsverpflichteter besteht.

	b)
	
VKV besteht gegenüber verheirateten Ehegatten (§§ 1360a Abs. 4 BGB,), gegenüber minderjährigen, privilegierten volljährigen Kindern und volljährigen Kindern, die in Ausbildung sind und noch keine eigene Lebensstellung erreicht haben (BGH FamRZ 2005, 883), nicht aber gegenüber volljährigen Kindern, wenn sie eine eigene Lebensstellung erreicht haben (verheiratet oder bereits erwerbstätig) und auch nicht gegenüber einem geschiedenen Ehegatten (BGH FamRZ 1990, 280). VKV besteht auch innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft im Sinne des § 9 Abs. 2 SGB II (OLG Celle 10 WF 148/07).

	c)
	
Es besteht sowohl in Scheidungssachen als auch in isolierten Familiensachen nur dann eine VKV, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies ist nicht der Fall, wenn dem Verpflichteten nicht der Selbstbehalt verbleibt, und zwar gegenüber minderjährigen Kindern der notwendige und im Übrigen der angemessene Selbstbehalt (BGH FamRZ 2004, 1634 mit Anm. Viefhues). Hierbei reicht es aus, dass der Verpflichtete den Vorschuss in Raten zahlen kann. Es besteht keine PKV des AG, wenn dieser die Voraussetzungen für die Bewilligung von VKH ohne Ratenzahlungsanordnung erfüllt oder wenn ihm in diesem Verfahren VKH mit Ratenzahlungspflicht bewilligt wurde (OLG Celle 17 W 2013/13).

	d)
	
Der Berechtigte muss in der Hauptsache VKH beantragen und vom Pflichtigen VKV verlangen. Die VKH wird dann mit der Maßgabe bewilligt, dass die vom Vorschusspflichtigen gezahlten Vorauszahlungen an die Staatskasse abzuführen sind. VKV kann auch als Antrag auf einstweilige Anordnung (EA) verlangt werden, wenn die Hauptsache nicht anhängig ist (§ 49 FamFG). Das isolierte EA-Verfahren erhält ein gesondertes F-Aktenzeichen mit der Endung EA.

	e)
	
Der AS muss bei an sich bestehender VKV-Pflicht des AG darlegen, welche Einkommensart und Einkommenshöhe sowie welches Vermögen der AG hat, und dass der AG nicht VKV-pflichtig ist. Zumindest muss der AS darlegen, warum insoweit kein Vortrag möglich ist. Hat der AS das getan, so wird der AG vom Gericht zur Vermeidung eines VKV-Verfahrens unter Fristsetzung aufgefordert, sein Einkommen und Vermögen darzulegen (10 WF 357/09).

	f)
	
Bei Anträgen minderjähriger Kinder sind Angaben über das Einkommen und Vermögen des gesetzlichen Vertreters und des anderen Elternteils erforderlich, damit deren VKV-Pflicht überprüft werden kann, das Formular JV 205 wird daher regelmäßig verlangt. Dies gilt auch für den Fall der Verfahrensstandschaft gemäß § 1629 Abs. 3 BGB.


































4. Einkommensbegriff und Einkommensnachweise
Maßgeblich sind die Beträge, die im Zeitpunkt der Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe gelten (§ 115 Abs. 1 S. 3 ZPO). Es gilt der sozialrechtliche Einkommensbegriff nach §§ 82ff SGB XII. Im Unterschied zur Unterhaltsberechnung gelten folgende Besonderheiten:
	a)
	
Für das Einkommen des AS und des AG ist bei unselbstständig Tätigen ein normales Monatsnettoeinkommen maßgeblich, also nicht ein besonders hohes (z. B. Monat mit Weihnachtsgeld) oder niedriges (z. B. vorübergehende Arbeitslosigkeit). Es ist daher immer eine aktuelle Verdienstbescheinigung erforderlich. 
Wenn dem Gericht die Adresse des Arbeitgebers bekannt ist, kann es bei diesem ohne Antrag einer Partei eine Jahresverdienstbescheinigung anfordern.

	b)
	
Für das Einkommen bei selbstständig Tätigen ist das letzte nachprüfbare Kalenderjahreseinkommen maßgeblich. Es ist durch Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Einkommenssteuererklärung und Einkommenssteuerbescheid nachzuweisen. Werbungskosten sind nicht gesondert abzuziehen.

	c)
	
Vorübergehende Arbeitslosigkeit zählt nicht. Bei nicht nur vorübergehend arbeitslosen AS oder AG sind die vorhandenen Bescheide des Arbeitsamts oder Sozialamts, hilfsweise die Anträge beim Arbeitsamt sowie die letzte Monatsverdienstbescheinigung vorzulegen. Auch Arbeitslosenhilfe ist Einkommen (OLG Naumburg FamRZ 2001, 1471).

	d)
	
 Fiktives Einkommen zählt nicht.

	e)
	
Tatsächliche Unterhaltszahlungen werden beim Unterhaltsberechtigten als Einkommen gezählt. Bei unregelmäßigen Zahlungen ist der Durchschnitt der tatsächlichen Zahlungen in den letzten 6 Monaten zugrunde zu legen.

	f)
	
Wohngeld, Bafög, sämtliche Einnahmen aus Kapital sind Einkommen.

	g)
	
Kindergeld ist bei minderjährigen und privilegierten volljährigen Kindern Einkommen der Eltern, bei sonstigen volljährigen Kindern deren Einkommen.

	h)
	
Angemessene Werbungskosten wie Fahrtkosten zum Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind bei unselbstständig Tätigen nur bei konkretem Nachweis abzuziehen. Wenn die Inanspruchnahme kostengünstiger öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind nach BGH FamRZ 2012, 1374 Fahrtkosten pro Monat pro Entfernungskilometer mit 5,20 € in Ansatz zu bringen. (§§ 115 Abs. 1 S. 3 Nr. 1a ZPO, 3 Abs. 6 Nr. 2 DVO zu § 82 SGB XII). Die dort vorgesehene Beschränkung auf 40 Entfernungskilometer gilt allerdings nicht. Mit der Pauschale sind nur die Betriebskosten einschließlich Steuern abgedeckt. Zusätzlich sind konkret nachgewiesene Anschaffungskosten eines für den Weg zur Arbeit erforderlichen Fahrzeugs als besondere Belastung im Sinne des § 115 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 ZPO zu berücksichtigen (BGH FamRZ 2012, 1629). Die andersartigen, unterschiedlichen Regelungen in den Unterhaltsrechtlichen Leitlinien der OLG gelten im VKH Verfahren nicht.

	i)
	
Formular für Berechnung Einkommen: unten Ziff. 17.


































5. Abzüge vom Einkommen  (§ 115 Abs. 1 S. 3, 4 ZPO)
	a)
	
Unterkunftskosten
	aa)
	
Gemeint ist die – angemessene – Miete zuzüglich der Nebenkosten (Baumbach § 115 ZPO Rnr. 34) und Heizkosten, aber nicht Stromkosten (OLG Celle 10 WF 171/01), Gaskosten für Haushaltsenergie.

	bb)
	
Im Normalfall ist die Vorlage einer Kopie des Mietvertrages ausreichend, Mieterhöhungen und Nebenkostennachzahlungen sind gesondert nachzuweisen.

	cc)
	
In der Regel werden Unterkunftskosten bis zu 50 % eines durchschnittlichen Einkommens anerkannt. Werden höhere Kosten geltend gemacht, sind die Gründe plausibel zu machen.

	dd)
	
Leben mehrere Personen mit eigenem Einkommen in der Wohnung, auch in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, so sind Unterkunftskosten nur in Höhe des Kopfteiles anzusetzen (OLG Koblenz FamRZ 2000,1093).



	b)
	
Versicherungsbeiträge
	aa)
	
Krankenversicherung, Privathaftpflicht

	bb)
	
Lebensversicherungen werden nur im angemessenen Umfang akzeptiert, 
z. B. bei selbstständig Tätigen in größerem Umfang als bei Beamten. Zum möglichen Einsatz des Rückkaufswerts vgl. Ziffer 8b.

	cc)
	
Kfz-Haftpflicht, Berufshaftpflicht sind nicht hier, sondern unter Werbungskosten abzugsfähig.



	c)
	
Schulden
	aa)
	
In der Regel sind sämtliche Schulden abzuziehen, auch nicht ehebedingte Schulden oder nicht unumgängliche Schulden. Schulden sind ausnahmsweise nicht abzuziehen, wenn sie nur im Hinblick auf die Gewährung von VKH – wofür ein zeitlicher Zusammenhang sprechen kann – oder sonst mutwillig aufgenommen worden sind. Tilgungen und Zinsen sind durch Urkunden glaubhaft zu machen.

	bb)
	
Tilgung, Zinsen und Nebenkosten einer Immobilie (Eigentumswohnung, Einfamilienhaus) werden nur dann berücksichtigt, wenn sie von der Antragstellerin/dem Antragsteller selbst zu Wohnzwecken genutzt wird. Das mietfreie Wohnen wird nicht als (fiktives) Einkommen berücksichtigt. Ziff 5a) cc) gilt entsprechend.



	d)
	
Unterhalt
Bei Barunterhaltspflicht ist der tatsächlich gezahlte Unterhalt abzuziehen, soweit er den gesetzlichen Unterhaltsanspruch nicht wesentlich übersteigt. Bei unregelmäßigen Zahlungen gilt der Durchschnitt der letzten 3 Monate.


































6. Freibeträge, Abschläge (Bonus)
Diese werden bundeseinheitlich geregelt, zuletzt für die Zeit ab 1.1.2015 durch die Prozesskostenhilfebekanntmachung 2015 (http://www.gesetze-im-internet.de/pkhb_2015/BJNR200700014.html) sowie durch die Anlage zu § 28 SGB XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__28.html).
Die ab 2015 für a) bis d) gültigen € Beträge sind in Ziff. 17 eingebaut.
	a)
	
Freibetrag für Erwerbstätige
Er beträgt 50 % des höchsten Regelsatzes, der für den Haushaltsvorstand gemäß der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII festgesetzt worden ist (§ 115 Abs. 1 S. 3 Nr. 1b ZPO).

	b)
	
Freibetrag für Antragsteller und Freibetrag für Ehegatte oder Lebenspartner
Er beträgt 110 % des unter a) aufgeführten (§ 115 Abs. 1 S. 3 Nr. 2a ZPO).

	c)
	
Freibetrag Kinder und Verwandte
Er beträgt 110 % des höchsten Regelsatzes, der für eine Person ihres Alters gemäß den Regelbedarfsstufen 3 (ab 18 Jahre), 4 (14–17 Jahre), 5 (6–13 Jahre) und 6 (bis 5 Jahre) nach der Anlage zu § 28 SGB XII festgesetzt worden ist (§ 115 Abs. 1 S. 3 Nr. 2b ZPO). Es zählen nur im Haushalt lebende Kinder, unterhaltsberechtigte Enkelkinder und sonstige unterhaltsberechtigte Verwandte. Deren eigenes Einkommen ist abzuziehen (§ 115 Abs. 1 S. 7 ZPO). Wird eine Geldrente gezahlt, so ist sie anstelle des Freibetrages abzuziehen, soweit dies angemessen ist.

	d)
	
Abzug allein erziehender Elternteil
Er beträgt 36 % der Regelbedarfsstufe 1 der Anlage zu § 28 SGB XII für alle Kinder, wenn ein Kind unter 7 oder zwei oder drei Kinder unter 16 Jahren (incl. der Kinder unter 7) erzogen werden. In allen anderen Fällen beträgt er pro Kind 12 % der Regelbedarfsstufe 1 der Anlage zu § 28 SGB XII, höchstens aber 60 %.

	e)
	
Mehrbedarf nach §§ 21 SGB II, 30 SGB XII


































7. VKH für Ausländer
VKH ist auch Ausländern zu gewähren, selbst wenn diese im Ausland leben  (vgl. Zöller, ZPO, § 114 Rn 5). Für EU-Ausländer gelten § 114 S. 2, 1076 ff ZPO.
































8. VKH trotz Vermögen
	a)
	
Es gilt § 90 Abs. 2 SGB XII i. V. mit § 115 Abs. 3 ZPO und der DVO vom 27.12.2003.

	b)
	
Einzelfragen:
§ 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII: kleinere Barbeträge bleiben unberücksichtigt. 
Nach § 1 DVO sind pro Person 2.600 € zuzüglich 256 € für jede Person, die von der Partei überwiegend unterhalten wird, nicht zu berücksichtigen.
§ 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII: Ebenso eine Eigentumswohnung und ein Einfamilienhaus, in dem der AS oder die AG wohnt. Bei Zwei- und Mehrfamilienhäusern gibt es grundsätzlich keine VKH. Diese sind zu belasten, falls dies möglich ist.
§ 90 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII: Der Rückkaufswert sowohl einer Kapital- als auch einer Renten- Lebensversicherung ist zur Bestreitung der Verfahrenskosten nicht einzusetzen, wenn es der zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10a oder Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes dient und dessen Ansammlung staatlich gefördert wurde. Geförderte Altersvorsorgeverträge sind nach § 82 Abs. 1 EStG solche, die nach § 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zertifiziert worden sind (Zöllner § 115 ZPO Rdnr. 24). 
Geförderte Lebensversicherungen sind nicht zur Finanzierung des Verfahrens einzusetzen, wenn ein Verwertungsverbot nach § 12 SGB II besteht. Eine Verwertung vor dem Ruhestand ist vertraglich ausgeschlossen wurde (§ 168 VVG). Die betroffenen Ansprüche betragen nach § 12 Abs. 2 SGB II seit dem 17.4.2010 750 € je vollendetem Lebensjahr des Versicherungsnehmers und seines Partners und höchstens jeweils 50. 000 €.
Vollständig angespartes Bausparguthaben, das nicht für die Finanzierung eines bereits bestehenden Hausgrundstücks verwendet werden muss, ist für die Verfahrenskosten einzusetzen, soweit der Bausparvertrag zuteilungsreif ist oder beliehen werden kann (OLG Koblenz FamRZ 1999,997).


































9. Höhe der Raten
	a)
	
Die Höhe der Raten ist für Verfahren, die ab dem 01.01.2014 eingegangen sind, gemäß § 115 Abs. 2 ZPO n. F. zu berechnen (s. unten Ziff. 18; Einzelheiten siehe Giers in FamRZ 2013, 1341–1346 und Poller und Köpf in Neue Justiz, S. 353–360).

	b)
	
Wenn ALG II gewährt wird, ist ohne Überprüfung der Einkommens- und Vermögenssituation VKH ohne Raten zu gewähren, wenn geklärt ist, dass kein Hinzuverdienst in Betracht kommt (BGH FamRZ 2008,1346).


































10. Umfang der VKH-Bewilligung in Familiensachen (§ 111 FamFG)
	a)
	
Nach § 113 FamFG in Verb. mit §§ 114 ff ZPO wird in Scheidungssachen (§ 121 Nr. 1 FamFG) VKH für das Verfahren gewährt. Diese erstreckt sich auf Anträge in den Verfahrensteilen Scheidung und VA sowie auf einen darin oder in den Folgesachen UK, UE, Z, SO, UG, HW abgeschlossenen Vergleich (§ 48 Abs. 3 RVG). Für Anträge in den Folgesachen UK, UE, Z, SO, UG, HW ist eine gesonderte Bewilligung und Beiordnung erforderlich!
§ 113 FamFG gilt auch für Familienstreitsachen (§§ 112, 231, 261, 266 FamFG).
In den anderen Familiensachen (§ 111 FamFG) gelten §§ 76 ff FamFG.

	b)
	
Für die Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen ist das Verfahrensgericht der ersten Instanz zuständig, es entscheidet funktionell der Richter (vgl. Zöller § 119 Rn. 34).

	c)
	
Eine gewährte VKH erstreckt sich nur auf die erste Instanz und nicht auf die Zwangsvollstreckung. Für letzteres ist der Rechtspfleger der Zwangsvollstreckungsabteilung zuständig.

	d)
	
Beim Stufenantrag ist die Bewilligung nicht auf den in der 1. Stufe geltend gemachten Auskunftsanspruch beschränkt, sondern erstreckt sich auf den (noch unbezifferten) Zahlungsanspruch, da es das Ziel des Stufenantrages ist, auch diesen sogleich rechtshängig werden zu lassen. Die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für den unbezifferten Zahlungsanspruch erfasst aber nicht den späteren bezifferten Anspruch, da es sich dabei um einen neuen Sachantrag handelt. Hierfür muss ergänzend VKH beantragt werden (OLG Celle FamRZ 1997,99).


































11. Erfolgsaussicht, mutwillige Rechtsverfolgung
	a)
	
Wenn für einen Scheidungsantrag, einen isolierten Antrag oder Verbundantrag SO oder UG VKH beantragt wird, ist die Erfolgsaussicht in der Regel für alle Beteiligten zu bejahen. Dies gilt nicht für Scheidungsanträge mit einer Getrenntlebensdauer unter 9 Monaten ohne Härtegrund. Isolierte Anträge oder Verbundanträge in UK, UE, Z, HW Verfahren sind immer individuell zu prüfen.

	b)
	
Wenn einem AS für einen Scheidungsantrag VKH bewilligt worden ist, ist dem AG immer VKH zu gewähren.

	c)
	
Die Rechtsverteidigung gegen einen Antrag kann mutwillig sein und führt gemäß § 114 Abs. 1 ZPO zur Versagung der VKH. Mutwilligkeit liegt nach § 114 Abs. 2 ZPO n. F. vor, wenn eine Partei, die keine Verfahrenskostenhilfe beansprucht, bei verständiger Würdigung aller Umstände von der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung absehen würde, obwohl eine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht.


































12. Zeitpunkt und Rückwirkung der Bewilligung
	a)
	
Einem AG kann VKH erst bei Rechtshängigkeit des Antrages bewilligt werden. VKH für ein VKH–Verfahren gibt es nicht. Zum Vergleich im VKH Verfahren vgl. oben 2. e).

	b)
	
Für die Erfolgsaussicht und für die Höhe des Einkommens sind der Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Entscheidung (= Antragstellung zuzüglich angemessener Anhörungsfrist) maßgeblich.

	c)
	
VKH kann erst ab Antragstellung und nicht rückwirkend gewährt werden. Nachträgliche Gewährung ab Antragstellung ist aber möglich.

	d)
	
Wenn ein Erörterungstermin im VKH-Verfahren anberaumt worden ist, ist vorher keine VKH zu bewilligen. Erörterungstermine sind nach § 118 Abs. 1 S. 3 ZPO sogar erwünscht, wenn eine Einigung zu erwarten ist. Die VB des VKH AS und des VKH AG brauchen im Termin nicht zu erscheinen. Sie werden aber natürlich geladen und erscheinen in der Regel, weil Mandanten das wollen. Falls der VKH-Antrag des AS aussichtslos erscheint, sollte zur Vermeidung von Kosten von einer Terminierung abgesehen werden.


































13. Beiordnung von Rechtsanwälten und Korrespondenzanwälten
	a)
	
Gemäß § 114 FamFG müssen sich Ehegatten in Ehesachen und in allen in § 137 Abs. 2, 3 FamFG aufgeführten Folgesachen durch einen Anwalt vertreten lassen. Dies gilt auch für Familienstreitsachen (§ 112 FamFG).
Eine Ausnahme gilt für die Fälle des § 114 Abs. 4 FamFG.
In isolierten Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren werden in der Regel keine Anwälte beigeordnet, anders in rechtlich oder tatsächlich schwierigen Fällen (§ 78 Abs. 2 FamFG). Es reicht hier nicht, wenn der Gegner durch einen Anwalt vertreten wird.

	b)
	
Die Beiordnung ist zu den Bedingungen eines am Gerichtsort ansässigen Anwalts zu gewähren (§ 121 Abs. 3 ZPO). Wenn die Partei wegen Gebrechen, Rechtsunerfahrenheit oder Schwierigkeit des Streitstoffes den Verfahrensbevollmächtigten nicht sachgemäß schriftlich und wegen Unzumutbarkeit einer entsprechenden Reise auch nicht informieren kann, ist ihm ein Korrespondenzanwalt beizuordnen (§ 121 Abs. 4 ZPO). Das besondere Vertrauensverhältnis zu einem „Hausanwalt“ ist kein berücksichtigungsfähiger Gesichtspunkt.

	c)
	
Im Einzelfall kann es statt einer Beiordnung eines Korrespondenzanwalts kostengünstiger sein, den auswärtigen Verfahrensbevollmächtigten als alleinigen Rechtsanwalt beizuordnen und die Reisekosten zu erstatten.

	d)
	
Für die gerichtliche Geltendmachung der von einem Sozialhilfeträger rückübertragenen Unterhaltsansprüche gibt es keine VKH, da der AS vom Sozialhilfeträger VKV verlangen kann (BGH FamRZ 2008, 1159).


































14. Begründung und Zustellung VKH-Beschlüsse
	a)
	
Wenn VKH in vollem Umfang gewährt wird, werden die Beschlüsse nur formularmäßig oder gar nicht begründet. Übt der Bezirksrevisor später sein Beschwerderecht aus, wird der stattgebende Beschluss im Rahmen der Abhilfeentscheidung nachträglich begründet. Bei völliger oder teilweiser Ablehnung der VKH ist eine Begründung erforderlich.

	b)
	
Wegen späterer eventueller Abänderungsanträge und der Nachprüfbarkeit durch den Bezirksrevisor empfiehlt es sich, bei VKH gewährenden Beschlüssen die zugrundegelegten Nettoeinkommen des AS und die richterliche Berechnungsweise im VKH-Beschluss festzuhalten. VKH-Beschlüsse werden zur Überwachung der Beschwerdefrist (§ 127 Abs. 2 S. 2 ZPO) förmlich zugestellt, wenn der VKH-Antrag ganz oder teilweise abgelehnt wird. Wenn die VKH voll bewilligt wird sind Rechtsmittelbelehrung und förmliche Zustellung entbehrlich.


































15. Abänderung und Aufhebung der VKH-Beschlüsse
	a)
	
Ist bei Erlass des VKH-Beschlusses vorhersehbar, dass sich die abgesetzten Schulden verringern, so sind die Raten schon im VKH- Beschluss für die nächsten 4 Jahre entsprechend festzusetzen (§ 120 Abs. 1 S. 2 ZPO). Sonstige zukünftige Änderungen wie z. B. vorhersehbare Gehaltserhöhungen oder Änderungen der Steuerklasse bleiben unberücksichtigt.

	b)
	
Verschlechtern oder Verbessern sich die persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich, kann der Rechtspfleger die Ratenzahlungspflicht oder die Höhe der Raten verändern (§ 120a Abs. 1 S. 4 ZPO: „Eine Änderung zum Nachteil der Partei ist ausgeschlossen, wenn seit der rechtskräftigen Entscheidung oder der sonstigen Beendigung des Verfahrens vier Jahre vergangen sind.“). Nach 4 Jahren ist eine Abänderung zum Nachteil des AS nicht mehr möglich. Wegen der besonderen Bedeutsamkeit dieser Rechtslage werden die Beteiligten insoweit durch F 1210 ausdrücklich belehrt. Wesentlich ist eine Verschlechterung, wenn sich eine Ratenzahlungspflicht nach einer günstigeren Stufe ergibt. Wesentlich ist eine Verbesserung, wenn sich das Bruttoeinkommen des Berechtigten nicht nur einmalig um monatlich 100 EURO verbessert hat oder sich seine Belastungen um diesen Betrag verringert haben. Es ist auch der wirtschaftliche Vorteil zu berücksichtigen, der sich durch eine erfolgreiche Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung ergeben hat.

	c)
	
Hat ein Beteiligter durch unrichtige Darstellung des Streitverhältnisses die für die VKH maßgebenden Voraussetzungen vorgetäuscht, so kann der Richter gemäß § 124 Abs. 1 Nr. 1 ZPO die VKH aufheben.

	d)
	
Hat ein Beteiligter absichtlich oder grob nachlässig unrichtige Angaben über die persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse gemacht oder zahlt die Partei mehr als 3 Monatsraten nicht, so kann der Rechtspfleger gemäß § 124 Abs. 1 Nr. 2 – 4 ZPO den VKH-Beschluss wieder aufheben.


































16. Beschwerden
	a)
	
Gegen die Ablehnung der VKH ist die sofortige Beschwerde zulässig (§ 76 Abs. 2 FamFG), wenn die persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse für die VKH verneint worden sind, oder wenn der Verfahrenswert der Hauptsache den in § 511 ZPO genannten Betrag übersteigt. Die Notfrist beträgt ein Monat (§§ 127 Abs. 2, 511, 569 ZPO).

	b)
	
Wenn VKH ohne Raten gewährt wird, hat der Bezirksrevisor binnen einer Notfrist von einem Monat ab Bekanntgabe des Beschlusses, längstens drei Monate lang ein Beschwerderecht (§ 127 Abs. 3 ZPO).

	c)
	
Die Bezirksrevisoren des Amtsgerichts Hannover überprüfen die richterlichen Entscheidungen stichprobenweise.

	d)
	
Der Richter kann der Beschwerde nach Anhörung der Beteiligten abhelfen (§ 572 Abs. 1 S. 1 ZPO).


































17. Formular für Berechnung Einkommen und Höhe der Raten  (ab 01.01.2015)
Der VKH beantragende Beteiligte (AS) hat nach Maßgabe des § 115 Abs. 1 ZPO i. V. mit §§ 28, 30, 82 SGB XII und der Prozesskostenhilfebekanntmachung 2015 im Zeitpunkt dieser Entscheidung folgendes Einkommen:


	[ ]
	Nettoeinkommen normaler Monat (selbstständig/unselbstständig)
((brutto incl. VL abzgl Steuern, Sozialvers.)) (§§ 115 I S. 3 Nr. 1, S. 3 Nr. 1a ZPO, 82 I, II Nr. 1, 2 SGB XII)
	(...),– €

	[ ] –
	gesetzliche/angemessene Versicherungsbeiträge
(§§ 115 I S. 3 Nr. 1a ZPO, 82 II Nr. 3 SGB XII)
	– (...),– €

	[ ] –
	notwendige berufsbedingte Fahrtkosten
(konkreter Nachweis erforderlich; wenn öffentliche Verkehrsmittel unzumutbar: 5,20 € pro Monat
pro Entfernungskilometer ohne Begrenzung auf 40 Entfernungskilometer und zusätzlich
konkret nachgewiesene Anschaffungskosten PkW (BGH FamRZ 2012, 1374 und 1629)
	– (...),– €

	[ ] –
	sonstige notwendige berufsbedingte Aufwendungen (unselbstständig)
	– (...),– €

	[ ] =
	also „bereinigtes Nettoeinkommen“
	= (...),– €

	[ ] –
	Freibetrag bei Einkommen aus Erwerbstätigkeit (§ 115 I S. 3 Nr. 1b, S. 5 ZPO)
	(210 € = (...),– €

	[ ] +
	sonstiges Durchschnittsnettoeinkommen (§ 115 I S. 2 ZPO)
((Arbeitslosengeld pro Woche x 4,3, Wohngeld, erhaltener Unterhalt, Rente, Miete, Zinsen, . . .))
	+ (...),– €

	[ ] +
	Kindergeld (§ 115 I S. 2 ZPO)
	+ (...),– €

	[ ] +
	geldwerte Vorteile (§ 115 I S. 2 ZPO)
	+ (...),– €

	[ ] =
	also „gesamte Einkünfte“
	= (...),– €

	– 
	Freibetrag für AS (§ 115 I S. 3 Nr. 2a, S. 5 ZPO)
	(462 €) (...),– €

	– 
	Freibetrag für mit AS zusammenlebenden Ehegatten/Lebenspartner
eigenes Einkommen Ehegatte/Lebenspartner =)
(§ 115 I S. 3 Nr. 2a, S. 5 ZPO)
	(462 €) (...),– €

	[ ] –
	Freibetrag für gegenüber AS naturalunterhaltsberechtigten Personen
	– (...),– €

	[ ] –
	(Kind  – 5 Jahre je 268 € – . . ... € eigenes Einkommen =)
	– (...),– €

	 
	(Kind 6 – 13 Jahre je 306 € – . . ... € eigenes Einkommen =)   
	– (...),– €

	 
	(Kind 14 – 17 Jahre je 349 € – . . ... € eigenes Einkommen =)
	– (...),– €

	 
	(Erwachsene   je 370 € – . . ... € eigenes Einkommen =) 
(§ 115 I S. 3 Nr. 2a, S. 5 ZPO)
	– (...),– €

	[ ] –
	Abzug allein erziehender Elternteil
	 

	[ ]
	bei 1 Kind unter 7 oder 2, 3 Kinder unter 16 (144 € für alle)
(§ 115 I S. 3 Nr. 4 ZPO, § 30 III Nr. 1, Anl. § 28 SGB XII)
	– (...),– €

	[ ]
	für sonstige Kinder (48 € pro Kind, höchstens 239 € für alle)
(§ 115 I S. 3 Nr. 4 ZPO, § 30 III Nr. 2, Anl. § 28 SGB XII)
	= (...),– €

	[ ] –
	sonstige Abzüge
	– (...),– €

	[ ]
	Behinderter, Person mit Ausweis G
	 

	[ ]
	Schwangere nach 12. Woche, Kranke
	 

	[ ]
	Beschäftigung in Behindertenwerkstatt
(§ 115 I S. 3 Nr. 4 ZPO, §§ 30, 82 Abs. 3 S. 2, Anl. § 28 SGB XII)
	 

	[ ] =
	also „anzurechnendes Einkommen“
	– (...),– €

	[ ] –
	Kosten Unterkunft und Heizung ohne Strom
soweit nicht in auffälligem Missverhältnis zu Lebensverhältnissen (§ 115 I S. 3 Nr. 3 ZPO)
	– (...),– €

	[ ] –
	angemessene Zins- und Tilgungsraten (§ 115 I S. 3 Nr. 5 ZPO)
	– (...),– €

	[ ] –
	angemessener, gezahlter Barunterhalt (§ 115 I S. 3 Nr. 5 ZPO)
	– (...),– €

	=
	also i. S. § 115 Abs. 1, 2 ZPO einzusetzendes Einkommen
	= (...),– €


Prüfung Ratenzahlungspflicht nach § 115 Abs. 2, 4 ZPO:
Wenn das einzusetzende Einkommen weniger als 20 € beträgt
	[ ]
	Da die Hälfte des einzusetzenden Einkommens weniger als 10 € beträgt, sind keine Raten festzusetzen (§ 115 Abs. 2 Satz 2 ZPO).
Wenn das einzusetzende Einkommens mindestens 20 € und höchstens 600 € beträgt

	[ ]
	Da das einzusetzende Einkommen mindestens 20 € und höchstens 600 € beträgt, ist die Hälfte des einzusetzenden Einkommens als Monatsrate festzusetzen (§ 115 Abs. 2 Satz 3 ZPO). Das ergibt folgende Monatsrate:
einzusetzendes Einkommen (...),(...) € : 2 = (...) €
Wenn das einzusetzende Einkommen mehr als 600 € beträgt

	[ ]
	Da das einzusetzende Einkommens mehr als 600 € beträgt, beträgt die Monatsrate 300 € zuzüglich des Teils des einzusetzenden Einkommens, der 600 € übersteigt (§ 115 Abs. 2 Satz 3 ZPO). Das ergibt folgende Monatsrate:
Grundbetrag:          300 €
+ einzusetzendes Einkommen (...),(...) € – 600 € =        (...) €
Summe:          (...) €


Prüfung Zahl der Raten:
Festgesetzter Verfahrenswert            (...) €
Höhe Verfahrenskosten            (...) €
Zahl der für die Zahlung der Verfahrenskosten erforderlichen Raten   . . . . . . . .
Die Ratenzahl oder Ratenhöhe werden bei geänderten Einkommens- bzw. Vermögensverhältnissen neu berechnet.
Wenn Restkosten vier Monatsraten nicht übersteigen
	[ ]
	Da die Restkosten nicht vier Monatsraten übersteigen, ist keine Verfahrenskostenhilfe zu gewähren.


Wenn Restkosten vier Monatsraten übersteigen
	[ ]
	Da die Restkosten vier Monatsraten übersteigen, ist Verfahrenskostenhilfe zu gewähren und anzuordnen, dass die errechneten Monatsraten zu zahlen sind.


































18. Kostenvoranschlag zur Bewilligung von Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe
in familiengerichtlichen Verfahren I. Instanz (§§ 76 FamFG, 115 ZPO)
nach dem ab dem 1.8.2013 geltenden Kostenrecht.[46]
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- Legaldefinition der Beratungshilfe I 1 8 

- Lesehilfe I 1 12 

- Mahnung I 1 114 

- Mängelrüge I 1 114 

- Mediation I 1 41, 87 

- Medien 
- rechtliche Hinweise in ~ I 1 88 


- Mieterverein I 1 89 

- mündliche Antragstellung I 4 12 

- Mutwilligkeit I 1 105, 111 
- Definition I 1 107 

- Fallgruppen I 1 111 

- keine Doppelberatung I 1 111 


- Nachlassverwalter I 1 6 

- nachträglicher Antragstellung I 6 10 

- negativer Kompetenzkonflikt I 5 3 

- Nichtigkeit von Vergütungsvereinbarungen I 8 2 

- notwendige Angaben I 4 14, 18 

- notwendige Versicherung I 4 18 

- Numerus clausus I 2 2 

- obligatorisches Güteverfahren I 1 39 

- öffentliche Rechtsauskunftsstelle I 1 90 

- öffentliche Rechtsberatung I 12 1 

- OHG I 1 6 

- Ordnungswidrigkeitsverfahren I 2 26 

- parlamentarische Behandlung des BerHG I 1 3 

- persönliche Anwendung I 1 5 

- Pflegekasse I 1 78 

- Pflichtverteidiger I 2 19 

- Prozesskostenhilfe I 1 90 

- Prozesskostenvorschussanspruch I 1 56 

- Prüfung der Erfordernis I 2 13 

- Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse I 4 18 

- Prüfungshilfe I Einl 2 

- Rat I 1 12 

- Recht anderer Mitgliedstaaten I 2 32 

- Rechtsantragsstelle I 1 92 

- Rechtsanwalt 
- Beratung durch ~ I 3 5 

- Übernahmepflicht I 2 


- Rechtsanwaltsvergütung 
- Anspruch gegen Landeskasse IV 44 5 

- Einführung IV Einl 1 

- Struktur IV 44 3 


- Rechtsbehelf I 24a 2 

- Rechtsbehelfsverfahren I 5 2 

- Rechtsbeistand I 3 6 
- für Zeugen I 1 37 


- Rechtsgebiet I 2 2 

- Rechtspfleger I 3 16 
- Aufgabe I 3 16 

- Befugnis I 3 16 


- Rechtsschutzversicherung I 1 52, 94 

- Referendar 
- Beratung durch ~ I 3 5 


- Regelungssystematik I 1 2 

- Rentenberatung I 1 95 

- Rentenversicherung I 1 78 

- Restschuldbefreiung I 1 116 

- Sachverhaltsschilderung I 4 13 

- Schieds- u Schlichtungsstelle I 1 98 

- Schiedsrichter I 1 97 

- schiedsrichterliche Verfahren I 1 40 

- Schlichtungsverfahren I 1 32 

- Schreibhilfe I 1 12 

- Schuldenbereinigungsplan I 1 116 

- Schuldenbereinigungsversuch, außergerichtlicher I 1 116 

- Schuldner im Verbraucherinsolvenzverfahren I 1 28 

- Schuldnerberatungsstelle I 1 96 

- Selbsthilfe I 1 112 
- keine Alternative I 1 99 


- selbstständiges Beweisverfahren I 1 25 

- Seniorenberatung I 1 78 

- Sozialbehörde I 1 78 

- Sozialgericht I 1 35 

- Sozialrecht I 2 3 

- Sperrwirkung bei nachträglicher Antragstellung I 8 7 

- Stadtstaaten I 1 100 

- Stadtstaatenklauseln I 12 1 

- Steuerberater I 2 2 

- Steuerbescheid I 4 21 

- Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht I 1 115 

- Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren I 130; 2 16 

- Strafvollzugsangelegenheit I 2 21 

- Streitverkündigung I 1 29 

- Struktur I Einl 2 

- Stundung I 1 114 

- Subsidiarität I 1 59 
- gegenüber PKH/VKH I 1 18 


- Sühneversuch I 1 115 

- supranationales Recht I 2 32 

- Testamentvollstrecker I 1 6 

- übergegangene Ansprüche des beigeordneten Rechtsanwalts auf die Landeskasse IV 59 1 

- Unanwendbarkeit von § 92 Abs 2 I 2 2 

- Unterhalt I 1 76 

- Unvermögen, verschuldetes I 1 57 

- Verbraucherinsolvenzberater I 3 6 

- Verbraucherinsolvenzverfahren I 1 116 

- Verbraucherverband I 1 101 

- Verbraucherzentralen der Länder I 1 101 

- vereinfachter Antrag I 4 16 

- Verfahrensrecht I 5 1 

- Vergütung 
- Steuerberater I 8 5 

- Wirtschaftsprüfer I 8 5 


- Vergütung bei Ablehnung der BerH I 8 8 

- Vergütung des Rechtsanwalts 
- Anrechnung von Zahlung des Gegners I 9 7 

- Einführung IV 44 1 


- Vergütung nach Bewilligungsaufhebung I 8a 2 

- Vergütungsanspruch des beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts IV 45 2 siehe auch dort
- Festsetzung IV 55 1 


- Vergütungsvereinbarung I 8 1 

- Verhandlung, mündliche I 1 12 

- Vermögen I 1 45 

- Verordnungsermächtigung I 11 1 

- Verschulden 
- des Beratungshilfe leistenden Rechtsanwalts IV 54 2, 4 


- Verschulden eines beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts 
- Anspruch des anderen Rechtsanwalts IV 54 5 

- Beratungsgebühr IV 54 8 

- Geltungsbereich für Gebühren und Auslagen IV 54 6 f 

- schuldhaftes Verhalten IV 54 4 


- Verschwiegenheitspflicht I 12 16 

- Versorgungsamt I 1 78 

- Vertretung 
- Erfordernis I 2 10 


- Vertretung des Rechtsuchenden I 111; 2 8 

- Vertriebene und Flüchtlinge I 1 102 

- Verwaltungsgericht I 1 33 

- Verwaltungsverfahren I 1 34 

- Verwaltungsvorschriften der Länder I 11 4 

- Verwandte/Freunde fragen I 1 103 

- Verwirkung I 6 16 

- Völkerrecht I 2 32 

- Vordruck I 112; 24a 8 

- Vorschuss 
- bei Beratungshilfe IV 47 5 

- kein ~ bei Beratungshilfe IV 47 5 


- Wahrnehmung von Rechten I 1 9, 11 

- Weigerung des Rechtsanwalts I 3 

- Widerruf I 6a 1 

- Widerspruch gegen Mahnbescheid I 1 19 

- Widerspruchsverfahren I 1 34, 73 

- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand I 6 15 

- wirtschaftliche Bedürftigkeit I 1 45 

- Wohnsitzlose I 15; 4 3, 6 

- Zeuge I 137; 2 25 

- Ziel des Gesetzgebungsvorhabens I 1 4 

- Zumutbarkeit I 1 62 

- Zuständigkeit 
- für Entscheidung I 4 2 

- Ort der Anwaltskanzlei I 4 8 

- Urlaubsort I 4 8 

- Verkehrsunfall I 4 8 


- Zwangsverwalter I 1 6 

- Zwangsvollstreckung I 1 26 


Beratungshilfe BerH    
- Buchprüfer I 3 10 

- Rentenberater I 3 10 

- Steuerberater I 3 10 

- Wirtschaftsprüfer I 3 10 


Beratungshilfe im Bewilligungsverfahren    I 1 21 

Beratungshilfegebühr    IV 44 8, 58 
- Erlass IV 44 62 

- Höhe IV 44 60 

- mehrere Angelegenheiten IV 44 61 

- Verjährung IV 44 63 


Beratungshilfereform    I Einl 19 
- Änderungen I Einl 21 

- Maßnahmen I Einl 21 


Beratungsstelle    
- anwaltliche ~ I 3 8; IV 44 56 


BerH    
- Direktzugang I 6 6 

- Eilbedürftigkeit I 6 6 


Besondere Belastungen    II 115 68 

Besprechungsgebühr    IV 44 17 

Betreiben des Geschäfts    I 2 15; IV 44 16 

Betriebliche Kredite    II 115 69 

Betriebskosten    II 115 57 

Beweispflicht des Rechtsanwalts    IV 44 49 

BGB-Außengesellschaft    II 116 18 

Billigkeitsgrundsatz    II 115 104 

Billigkeitsklausel    II 115 92 

Briefkastenfirma    II 114 92 

Bund    II 116 17 

Bundesagentur für Arbeit    II 116 10 

Chancengleichheit    
- bei der Rechtsdurchsetzung I Einl 13 


Darlegungspflicht des Rechtsuchenden    IV 44 23, 30 

Darlehens- u Kreditverbindlichkeiten    II 115 69 

Direktzugang    I 6 6 

Dolmetscher    IV 46 9 

Durchführungsbestimmungen PKH (DB-PKH)    Anh  4 

Durchführungsverordnung    
- SGB XII § 82 Anh  1 

- SGB XII § 90 Anh  3 


EG-PKHVV    
- grenzüberschreitende ~ 
- Formular Anh  6 

- Vordruck Anh  6 



Eigenheim    II 115 61 

Eigentumswohnung    II 115 61, 114 

Einigung    IV 44 31, 35 

Einigungs- und Erledigungsgebühr    IV 44 28 f 
- aufschiebende Bedingung IV 44 38 

- Einigung IV 44 31 

- Konkurrenz neben anderen Gebühren IV 44 48 

- Ursächlichkeit IV 44 36 

- Widerruf IV 44 38 


Einkommen    Anh  1 siehe auch Prozesskostenhilfe
- Abfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes II 115 10 

- Abfindung nach einer Vermögensauseinandersetzung II 115 20 

- Anrechnung 
- bei freiwilliger Mitgliedschaft in der Sozialversicherung II 115 35 

- von Pflichtbeiträgen II 115 35 

- von Steuern II 115 34 

- von Versicherungsbeiträgen II 115 36 


- Arbeitseinkommen II 115 9 

- Arbeitslosengeld II 115 17 

- Arbeitslosenhilfe II 115 17 

- aus Kapitalvermögen II 115 19 

- BaföG II 115 16 

- Begriff II 115 8 

- Berechnung des Monatseinkommens II 115 25 

- Betriebsausfallversicherung II 115 37 

- Darlehen II 115 18 

- Dienstwagennutzung II 115 9 

- Dienstwohnung II 115 9 

- Einnahmen aus Vermietung oder Verpachtung II 115 19 

- Elterngeld II 115 15 

- Entschädigungsrente II 115 13 

- Erbschaft II 115 20 

- Erziehungsgeld II 115 15 

- Erziehungskostenanteil des Pflegegeldes II 115 18 

- fiktive Bezüge II 115 31 

- fiktive Einkünfte II 115 22 






- freie Unterkunft II 115 28 

- freie Verpflegung II 115 28 

- geldwerter Vorteil II 115 9 

- gepfändete oder abgetretene Forderungen II 115 27 

- Haftpflichtversicherung II 115 36 

- Honorar II 115 9 

- Kindererziehungsleistung II 115 15 

- Kindergeld II 115 21 

- Kinderzuschüsse zu einer Rente II 115 18 

- Krankengeld II 115 17 

- Krankenversicherung II 115 36 f 

- Kurzarbeitergeld II 115 17 

- Lebensversicherung II 115 37 

- Lohnsteuererstattung II 115 9 

- nicht durchsetzbare Lohn- u Gehaltsforderungen II 115 26 

- nicht geltend gemachte Ansprüche II 115 24 

- nicht in Geld bestehende ~ II 115 28 

- Pflegegeld II 115 13, 21 

- Pflegeversicherung II 115 9, 13 

- PKHB II 115 21 

- private Unterstützung II 115 20 

- Rente II 115 13 

- Riester-Rente II 115 39 

- Sachbezüge II 115 28 

- Sachversicherung II 115 36 

- Schenkung II 115 20 

- Schmerzensgeldrente II 115 13 

- SGB II-Zahlungen II 115 14 

- Sozialhilfe II 115 14 

- Sterbeversicherung II 115 36 

- Stipendium II 115 20 

- Umsatz- und Gewinnbeteiligung II 115 9 

- Unfallversicherung II 115 36 f 

- Unterhaltsleistung II 115 18 

- Urlaubs- und Weihnachtsgeld II 115 9 

- vermögenswirksame Leistungen II 115 9 

- Verordnung zur Durchführung des § 82 SGB XII II 115 33 

- Versicherungsbeiträge II 115 36 

- Wohngeld II 115 18 

- Zuschläge II 115 9 
- Akkordarbeit II 115 9 

- Nachtarbeit II 115 9 

- Schichtarbeit II 115 9 

- Schmutzarbeit II 115 9 

- Sonntagsarbeit II 115 9 

- Überstundenvergütung II 115 9 



Einkommen von Selbstständigen    II 115 12 

Einlegung eines Anschlussrechtsmittels    II 119 49 

Einsatz von Einkommen und Vermögen    II 115 1 siehe auch Prozesskostenhilfe

Einsetzbares Vermögen    II 115 79, 109 

Einzusetzendes Vermögen    Anh  2 

Entschädigung für eine Persönlichkeitsverletzung    II 115 85 

Erbengemeinschaft    II 116 19 

Erforderliche Vertretung    I 2 15 

Erinnerung    II 119 3 

Erledigungsgebühr    IV 44 28, 44 

Europäische Union    I Einl 12 

Existenzgrundlage    II 115 81 

Existenzminimum    II 115 55 

Fahrtkosten zur Arbeitsstätte    II 115 41 

Familienheim    II 115 116 

Ferienwohnung    II 115 61, 114 

Fertigen von Schreiben    IV 44 17 

Feststellung der Notwendigkeit eines Dolmetschers    IV 46 12 

Finanzierungskosten für ein Eigenheim/eine Eigentumswohnung    II 115 61 

Formular    II 117 24 

Formularzwang    II 117 24 

Fort- u Weiterbildung    II 115 69 

Frankreich    I Einl 12 

Freibetrag für Erwerbstätige    II 115 45 

Gas    II 115 57 

Gebietskörperschaft    II 116 17 

Gebühren des Rechtsanwalts    I Einl 15 

Gegenseitigkeitsklausel    I Einl 12 

Gegenstandswert, niedriger    IV 44 7 

Geldbuße    II 115 65 

Geldforderung    II 115 87 

Geldstrafe    II 115 65 

Gemeinnütziger Verein    II 116 21 

Geschäftliche Angelegenheiten    
- Vorschusspflicht II 115 91 


Geschäftsgebühr    IV 44 16 
- Darlegung IV 44 22 

- Glaubhaftmachung IV 44 23 

- vorzeitige Erledigung IV 44 19 


Gesetzlicher Vertreter    II 116 2 

Gestaltung eines Vertrages    IV 44 16 

Gewährung von Unterhalt in Form von Geldrenten    II 115 48 

Gewerkschaft    II 115 88 

Gewinnzusage    II 114 92 

Glaubhaftmachung    IV 44 23, 49 

GmbH    II 116 17 

Grenzen der PKH    II 115 1 siehe auch Prozesskostenhilfe

Grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe    
- ausgehendes Ersuchen 
- Bedürftigkeitsbescheinigung II 1077 20 f 

- Entscheidungen II 1077 13 

- Rechtsbehelfe gegen versagende Entscheidung II 1077 18 

- Übermittlung II 1077 15 


- eingehende Ersuchen II 1078 2 f 
- Bedürftigkeitsprüfung II 1078 7 

- Entscheidung II 1078 9 

- Form II 1078 4 

- Rechtsbehelfe II 1078 14 

- Umfang der Bewilligung II 1078 12 

- Verfahren II 1078 5 

- Zuständigkeit II 1078 2 



Grenzüberschreitende Verfahrenskostenhilfe (VKH)    III 76 51 

Großbritannien    I Einl 12 

Haftpflichtprozess    II 114 104 

Handakten    
- Vorlagepflicht IV 44 49 


Härteklausel    II 115 125 

Hemmschwelle    I Einl 14 

Historische Rechtshilfebewegung    I Einl 13 

Höhere Instanz    
- wirtschaftliche Verhältnisse II 119 41 


Idealverein    II 116 21 

Insolvenzausfallgeld    II 116 10 

Insolvenzverfahren    
- Vorschusspflicht II 115 91 


Insolvenzverwalter    
- Nebenintervention II 116 10 

- schwacher ~ II 116 2 

- starker ~ II 116 2 


Instanz    II 119 2 

Jugoslawien    I Einl 12 

Juristische Person    II 116 16 ff 
- allgemeines Interesse an der Prozessführung II 116 23 ff 

- PKH für ausländische Parteien mit Sitz außerhalb der EU bzw des EWIR II 116 27 


Kanada    I Einl 12 

Katholische Kirche    II 116 22 

Kinderbetreuungskosten    II 115 51 

Kinderfreibetrag    II 115 43 

Kindergarten    II 115 51 

Klageänderung    II 119 12 

Klageerweiterung    II 119 12 

Kommanditgesellschaft    II 116 18 

Kommanditgesellschaft auf Aktien    II 116 17 

Körperschaften des öffentlichen Rechts    II 116 17 

Kosten    II 118 34 
- der Rechtsverfolgung II 115 70 

- des PKH-Verfahrens II 118 39 

- Vergleich II 118 36 


Kostenerstattung    II 118 37 

Kraftfahrzeug    II 115 82 f 

Kreditaufnahme    II 115 127 

Länder    II 116 17 

Lebensversicherung    II 115 86 

Luxusunterkunft    II 115 60 

Mediation    I 1 41 

Mediationsverfahren    II 114 17 

Medizinisches Kurzgutachten    IV 46 13 

Mehrbedarf    II 115 71 
- behinderungsbedingter ~ II 115 74 


Mietzins    II 115 57 

Minderbemittelte    
- Rechtsberatung für ~ I Einl 11 


Miteigentümergemeinschaft    II 116 19 

Miteigentumsanteil    II 115 115 

Musterprozess    II 114 110 

Muttergesellschaft    II 116 20 

Naturalleistungen    II 115 67 

Natürliche Personen    
- andere als ~ I 1 7 


Nebenintervenienten    II 114 28 

Nebenintervention    
- des Insolvenzverwalters II 116 10 


Nebenklage, strafprozessuale    
- Vorschusspflicht II 115 91 


Nebenkosten    II 115 57 

Nicht rechtsfähiger Verein    II 116 18 

Nicht verwertbares Vermögen    II 115 106 
- Guthaben auf Sperrkonten II 115 108 


Niederlande    I Einl 12 

Norwegen    I Einl 12 

Notlage    II 115 122 

Nullraten    II 115 77 

Offene Handelsgesellschaft    II 116 18 

Öffentliche Rechtsauskunftstelle    I Einl 15 

Öffentliche Rechtsberatung    I Einl 11 

Österreich    I Einl 12 

Partei    
- Tod der ~ II 119 28 


Partei kraft Amtes    II 116 2 ff 
- allgemeines Interesse an der Prozessführung II 116 23 ff 

- PKH für ausländische Parteien mit Sitz außerhalb der EU bzw des EWIR II 116 27 


Parteifähige Vereinigung    II 116 16 ff 
- allgemeines Interesse an der Prozessführung II 116 23 ff 

- PKH für ausländische Parteien mit Sitz außerhalb der EU bzw des EWIR II 116 27 


Persönliche Angelegenheiten    
- Vorschusspflicht II 115 91, 100 


PKH in der höheren Instanz    II 119 39 f 

PKH-Prüfungsverfahren    II 119 11 f 

PKHB    II 115 21 

Postgebührenpauschale    IV 44 26 

Private Altersvorsorge    II 115 111 

Prozessfinanzierer    II 115 131 

Prozesskostenhilfe (PKH)    I 1 21; II 119 40 
- Abänderungsklage II 117 10 f 

- Absehen von Anhörung II 118 6 

- Abzüge gem § 82 Abs 2 SGB XII II 115 32 ff 

- ADAC II 115 41 

- Adhäsionsverfahren II 114893; 119 2 

- Änderung der persönlichen Verhältnisse 
- Verfahren II 120a 24 


- Anfechtung eines Darlehensvertrages wegen Sittenwidrigkeit II 114 55 

- Angabe der Beweismittel II 117 16 ff 

- Anhörungsrüge II 119 3 

- Anrechnung von Zahlungen IV 58 1 

- Anschlussrechtsmittel II 119 49 

- Anspruch der Staatskasse gegen die Partei II 122 5 

- Anspruch des beigeordneten Rechtsanwalts 
- gegen die Partei II 122 16 

- gegen die Staatskasse II 122 20 


- Anspruchsübergang auf Rechtsanwalt II 122 11 
- Begrenzung des Übergangs II 122 13 

- Rangfolge von Ansprüchen II 122 12 


- Antrag kurz vor Ende der letzten mündlichen Verhandlung II 119 21 

- Antrag kurz vor Ende der mündlichen Verhandlung II 119 23 

- Anwaltskosten 
- Beitreibung vom Gegner II 126 1 


- Anwendung des § 1610a BGB II 115 73 ff 

- Anwendungsbereich II 114 4 ff 

- Arbeitseinkommen II 115 9 

- Arbeitsgerichtsverfahren II Einl 22 

- Arbeitslosengeld II 115 17 

- Arbeitslosenhilfe II 115 17 

- Arzthaftungsklage II 114 50 

- Arzthaftungsprozess II 114 91 

- Asylgerichtsverfahren II 114 100 

- Asylklage im Familienverbund II 114 100 

- Aufhebung der Bewilligung II 124 1 ff 
- abschließende Aufzählung der Aufhebungsgründe II 124 37 

- Aufhebung als Ermessensentscheidung II 124 33 

- Aufhebungssperre II 124 18 

- Berechnungsfehler des Gerichts II 124 15 

- Ermessen II 124 33 

- im Strafverfahren II 124 38 

- irrige Annahme der Voraussetzungen durch das Gericht II 124 15 

- Kausalität II 124 36 

- Konkurrenzverhältnis zw Nr 2 und Nr 3 II 124 17 

- Nachzahlung aller rückständigen Raten II 124 28 

- Neubewilligung II 124 27 

- rechtliches Gehör II 124 5 

- Rechtsfolge der ~ II 124 40 

- Rechtsfolge für Gegner II 124 41 

- Rückstand II 124 23 

- schuldhaft falsche Angaben II 124 11 

- unterlassene Erklärung zu den subjektiven Voraussetzungen II 124 11 

- Ursächlichkeit der Aufhebungsgründe II 124 36 

- Vortäuschung der Bewilligungsvoraussetzungen II 124 8 

- Wirkung der ~ II 124 40 

- Wirkung für den Gegner II 124 41 

- Zuständigkeit II 124 3 


- Aufhebung der BewilligungVerfahren II 124 5 

- Aufhebung der ~ II 120a20; 122 18 

- Auskunftsanspruch II 117 23 

- Ausländer II 114 2 

- außergerichtlicher Vergleich II 119 5 

- Austausch des Rechtsanwalts II 121 9 

- Automobilclub II 115 41 

- Bargeld II 115 119 ff 

- Bausparguthaben II 120a 12 

- beabsichtigte Klageerhebung II 117 7 

- Bedarfsgemeinschaft II 115 8 

- bedingte Berufung II 117 7 

- bedingte Rechtsmitteleinlegung II 119 51 

- Bedürftigkeit 
- relevanter Beurteilungszeitpunkt II 115 137 


- Beendigung II 119 29 

- Befreiung von der Verpflichtung zur Sicherheitsleistung II 122 15 

- Begriff II Einl 1 

- bei Sorgerechtsregelungsverfahren II 114 69 

- Beibringung von Belegen II 117 22 

- Beiordnung eines Beweisaufnahmeanwalts II 121 57 

- Beiordnung eines Rechtsanwalts II 121 1 
- als Beistand eines Verletzten II 121 30 

- Anwaltsprozess II 121 2 

- Aufhebung II 121 8 

- Aufhebung der Beiordnung II 121 5 

- außergerichtlicher Vergleich II 121 62 

- Austausch II 121 9 

- auswärtiger Rechtsanwalt II 121 43 

- bei anwaltlicher Vertretung des Gegners II 121 38 

- bei der Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen II 121 37 

- Berufung des Nebenklägers II 121 31 

- eigenes Beschwerderecht II 121 50 

- Erforderlichkeit II 121 21, 23 

- Ermessen II 121 20 

- freie Wahl des Rechtsanwalts II 121 3 

- für Zeugen II 121 33 

- im Adhäsionsverfahren II 121 31 

- im Arbeitsgerichtsverfahren II 121 25 

- im Parteiprozess II 121 19 

- im Privatklageverfahren II 121 32 

- im Strafverfahren II 121 31 

- im Verfassungsbeschwerdeverfahren II 121 36 

- in Disziplinarverfahren II 121 35 

- in Hochschulzulassungsverfahren II 121 35 

- in Verfahren nach dem Strafvollzugsgesetz II 121 34 

- in verwaltungsgerichtlichen Verfahren II 121 35 

- in Zwangsvollstreckungsverfahren II 121 37 

- Klageerzwingungsverfahren II 121 31 

- Mehrkostenverbot II 121 43 

- Notanwalt II 121 64 

- Reisekosten II 121 42 

- rückwirkende II 121 14 

- Sozietät II 121 11 

- Umfang II 121 15 

- Verweisung des Rechtsstreits II 121 17 

- Waffengleichheit II 121 39 

- Wirkung der ~ II 121 12 

- Zulassung als Voraussetzung der ~ II 121 16 


- Beiordnung eines Verkehrsanwalts II 121 58 

- Beitreibung der Anwaltskosten II 126 1 
- Anspruch gegen die Staatskasse II 126 22 

- Aufrechnung II 126 18 

- Beitreibungsrecht II 126 7 ff, 22 

- Berichtigung des Kostenfestsetzungsbeschlusses II 126 14 

- Differenzkosten zw gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Anwalts II 126 9 

- eigenes Recht des Rechtsanwalts auf Beitreibung II 126 2 

- Einwendungen aus der Person der Partei II 126 15 

- keine Aufrechnung II 126 17 

- Kostenerstattungsanspruch II 126 7 ff 

- Kostenfestsetzung auf den Namen der Partei II 126 9 

- Kostenfestsetzung bei Streitgenossen II 126 5 

- Kostenfestsetzung des Anwalts auf seinen Namen II 126 7 

- sonstige Einwendungen II 126 19 ff 

- Streitgenossenschaft II 126 5 

- Übergang von Ansprüchen auf die Staatskasse II 126 23 

- Umfang des Beitreibungsrechts II 126 3 ff 

- Umschreibung des Kostenfestsetzungsbeschlusses II 126 11 

- Verrechnung von Kosten II 126 19 ff 

- Zeitpunkt der Entstehung II 126 6 


- Bekanntmachung II 115 55 

- Belege II 117 22 

- Berechnung des monatlichen Nettoeinkommens II 115 8 f, 137 

- Berufung II 11463; 117 7 

- Berufungsverfahren II 119 16 
- Erfolgsaussicht II 114 62 


- Berufungszulassungsverfahren 
- der VwGO II 119 60 


- Beschwerde gegen Nichtzulassung der Revision II 114 65 

- Beschwerdeverfahren II 114 65 

- besondere Belastungen II 115 62 f, 66 
- Geldbuße II 115 65 

- Geldstrafe II 115 65 

- Luxusangaben II 115 64 

- Spekulationen II 115 64 


- Beurteilungszeitpunkt II 114 39 

- Beweisantizipation II 114 48, 51 

- Beweisaufnahmeanwalt 
- Verkehrsanwalt II 121 55 


- Beweismittel II 117 17 

- Bewilligung 
- Kosten vor ~ II 122 4 

- mit Rückwirkung II 119 21 

- Wirkung für den Gegner II 122 28 

- Wirkung für Nebenintervenienten II 122 32 

- Wirkung für Streitgenossen II 122 32 


- Bewilligung von PKH 
- Wirkung II 122 1 

- zeitliche Wirkung II 122 1 


- Bindungswirkung bei Verweisung II 119 33 

- Briefkastenfirma II 114 92 

- Chancengleichheit II Einl 11 

- Darlegung der Vermögensverhältnisse II 117 22 f 

- Darlegungslast II 114 49, 52 

- Darlehen II 115 18 

- Darstellung des Streitverhältnisses II 117 16 ff 

- Differenzgebühr des Wahlanwalts II 122 24 

- Doppelfunktion als Betreuer II 121 7 

- Durchführungsbestimmungen Anh  4 

- eidesstattliche Versicherung II 114 106 

- Eigenkapital für Hauskauf II 115 120 

- Einkommen 
- Anrechnung bei freiwilliger Mitgliedschaft in der Sozialversicherung II 115 35 

- Anrechnung von Pflichtbeiträgen II 115 35 

- Anrechnung von Steuern II 115 34 

- Anrechnung von Versicherungsbeiträgen II 115 36 

- aus Kapitalvermögen II 115 19 

- aus öffentlichen Mitteln II 115 14 

- BAföG II 115 16 

- Begriff II 115 8 

- Berechnung des Monatseinkommens II 115 25 

- Betriebsausfallversicherung II 115 37 

- Einnahmen aus Vermietung oder Verpachtung II 115 19 

- Elterngeld II 115 15 

- Erziehungsgeld II 115 15 

- fiktive Bezüge II 115 31 

- freie Unterkunft II 115 28 

- freie Verpflegung II 115 28 

- gepfändete oder abgetretene Forderungen II 115 27 

- Haftpflichtversicherung II 115 36 

- Kindererziehungsleistungen II 115 15 

- Krankenversicherung II 115 36 f 

- Lebensversicherung II 115 37 

- nicht durchsetzbare Lohn- u Gehaltsforderungen II 115 26 

- nicht geltend gemachte Ansprüche II 115 24 

- nicht in Geld bestehende ~ II 115 28 

- Riester-Rente II 115 39 

- Sachbezüge II 115 28 

- Sachversicherung II 115 36 

- SGB II-Zahlungen II 115 14 

- Sozialhilfe II 115 14 

- Sterbeversicherung II 115 36 

- Unfallversicherung II 115 36 f 

- Verordnung zur Durchführung des § 82 SGB XII II 115 33 

- Versicherungsbeiträge II 115 36 


- Einkommensbegriff siehe dort

- Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit II 115 8 

- Einkünfte aus selbstständiger Arbeit II 115 8 

- Einlegung eines Anschlussrechtsmittels II 119 49 

- Einlegungszuständigkeit II 117 3 

- Einnahmen aus öffentlichen Mitteln II 115 30 

- Einsatz von Einkommen und Vermögen II 115 1 

- einsetzbares Vermögen II 115 79 ff 

- Einzelfragen II 114 68 f 

- einzelne Prozesshandlung II 114 13 

- Einziehung der Gerichtskosten vom Gegner II 125 1 
- Einzelfälle II 125 4 

- höherer Rechtszug II 125 8 

- ohne Entscheidung über die Kosten II 125 3 

- Prozessvergleich II 125 3 

- Voraussetzungen II 125 2 


- Elterngeld II 115 15 

- Entscheidungsreife II 114 44 

- Entstehung eines Vergütungsanspruches des Rechtsanwalts II 122 22 

- Entwicklung, historisch II Einl 7 

- Entwurf II 117 7 

- Erinnerung II 119 3; IV 56 1 

- Erledigung im Prüfungsverfahren II 114 25 

- Eröffnung des Insolvenzverfahrens II 119 30 

- Erreichen der Berufungssumme II 114 63 

- Erziehungsgeld II 115 15 

- Erziehungskostenanteil des Pflegegeldes II 115 18 

- Essenszuschuss II 115 3 

- Fahrtkosten II 115 41 

- Fälligkeit von Kosten II 120 13 

- Familieneinkommen II 115 8 

- fehlende Mutwilligkeit II 114 78 f, 82 

- fehlende Unterlagen II 119 23 

- Festsetzung der aus der Staatskasse zu zahlenden Vergütungen und Vorschüsse IV 55 1 
- Antragsberechtigte IV 55 8 

- Ausschlussfrist IV 55 9 

- Beschwerde IV 56 1 

- Beschwerde gegen Festsetzung IV 56 6 

- Bindung an den PKH-Beschluss IV 55 14 

- Bindung an den VKH-Beschluss IV 55 14 

- Erinnerung IV 56 1 

- Erinnerungsrecht IV 56 2 

- Erinnerungsverfahren IV 56 4 

- Form der Entscheidung IV 55 19 

- Formular IV 55 10 

- Frist IV 55 9 

- Inhalt des Antrags IV 55 13 

- Prüfungsrecht des Urkundsbeamten IV 55 16 

- weitere Beschwerde IV 56 10 

- Zuständigkeit IV 55 5 


- fiktive Bezüge II 115 31 

- fiktive Einkünfte II 115 21 f 

- formelle Voraussetzungen II 117 1 

- Fotokopien II 122 20 

- Freibetrag für Erwerbstätige II 115 45 

- Freistellung von Darlehensverbindlichkeiten II 114 55 

- für Antragsgegner II 114 12 

- für Arbeitsgerichtsverfahren II 114 6 

- für ausländische Parteien mit Sitz außerhalb der EU bzw des EWIR II 116 27 

- für Beschwerdeverfahren II 114 27 

- für die Nebenklage II 114 8 

- für EU-Bürger II 114 2 

- für Privatkläger II 114 8 

- für Rechtsbeschwerde im PKH-Verfahren II 114 5 

- für selbstständige Beweisverfahren II 114 5 

- für Sozialgerichtsverfahren II 114 6 

- Gebrauchsmusterverfahren II Einl 20 

- Gegenvorstellung II 119 56 

- Gegner 







- Wirkung der Bewilligung II 122 28 


- Geltendmachung eines fremden Rechts II 114 109 

- Geltung II 119 1 

- Gerichtskosten II 122 9 
- Einziehung vom Gegner II 125 1 


- Gerichtsvollzieherkosten II 122 9 

- Gewinnzusage II 114 92 

- GEZ II 115 41 

- Glaubhaftmachung II 118 18 

- gleichzeitiges Einreichen von PKH-Gesuch und Klageschrift II 117 7 

- Grenzen der ~ II 115 1 

- grenzüberschreitende ~ II Einl25; 1142; 117 24 
- ausgehendes Ersuchen II 1077 1 

- eingehendes Ersuchen II 1078 1 

- Formular II 1077 5; Anh  6 

- Prüfung II 1077 9 

- Prüfungsmaßstab II 1077 10 

- Übersetzungen II 1077 12 

- Verfahren II 1077 7 

- Voraussetzungen II 1077 9 

- Vordruck Anh  6 

- Zuständigkeit II 1077 2 


- Gutachten II 11450; 118 22 

- Güteverfahren II 114 90 

- Haftpflichtprozess II 114 104 

- Härteklausel II 115 62 
- des § 90 Abs 3 SGB XII II 115 125 f 


- Hemmung II 117 13 

- hinreichende Erfolgsaussicht II 114 37 ff, 49 

- Hochschulzulassungsstreitigkeiten II 114 101 

- höhere Instanz 
- Bewilligungszeitpunkt II 119 48 

- persönliche Verhältnisse II 119 41 

- Veränderung der Hilfsbedürftigkeit II 119 47 


- Honorare II 115 9 

- Honorarvereinbarung II 122 25 

- im Bewilligungsverfahren II 114 19 ff 

- im Finanzgerichtsprozess II 114 6, 99 

- im Insolvenzverfahren II 114 7 

- im konkreten Normenkontrollverfahren II 114 11 

- im Scheidungsverfahren II 114 68 

- im Verfahren der Verfassungsbeschwerde II 114 10 

- im Verfahren vor Schiedsgerichten II 114 14 

- im Verfahren vor Schlichtungsausschüssen II 114 14 

- im Verwaltungsgerichtsprozess II 114 6 

- in der höheren Instanz II 119 36, 38 f 

- Insolvenzverfahren II 114 112 f 

- Insolvenzverwalter 
- Barmittel II 116 8 

- bestrittene Forderung II 116 12 

- Gesamtschau II 116 10 

- Großgläubiger II 116 10 

- Masseunzulässigkeit II 116 8 

- Quotenverbesserung II 116 10 

- Teilklage II 114 82 

- Vermögensübersicht II 116 10 

- Zumutbarkeit II 116 10 


- Instanz II 119 2 

- juristische Person II 116 16 ff 

- Kapitalabfindung II 120a 12 

- keine Mitwirkungspflicht des Gegners II 118 4 

- keine ~ für Antragsgegner II 114 26 

- Kfz-Versicherung II 115 41 

- Kindererziehungsleistungen II 115 15 

- Kindergeld II 115 21 

- Kinderzuschüsse zu einer Rente II 115 18 

- Kindesentführung II 114 15 

- Klage gegen ausländische Briefkastenfirmen aus Gewinnzusagen II 114 92 

- Klage gegen vermögenslose Personen II 114 95 

- Klageerzwingungsverfahren II 1148; 11721; 119 62 

- Klassenfahrt II 115 49 

- Kontoauszüge II 1181622; 120a 24 

- Kontoführungsgebühren II 115 41 

- Kosten II 122 20 

- Kosten vor Bewilligung II 122 4 

- Kostenerstattung II 123 1 

- Kostenerstattung an Gegner 
- Gerichtskosten II 123 3 

- Rechtsanwaltskosten II 123 2 


- Kostenerstattung durch Gegner 
- Anspruch gegen Gegner IV Einl 8, 10 

- Anspruch gegen Landeskasse IV Einl 9 

- Anwaltswechsel IV Einl 9 

- Aufwendungen IV Einl 9 

- Auslagen IV Einl 9 

- Forderungsübergang IV Einl 9 

- Kostenfestsetzung IV Einl 11 

- Rechtsbehelfe im Kostenfestsetzungverfahren IV Einl 12 

- Verjährung IV Einl 13 

- Vorschuss IV Einl 9 


- Krankengeld II 115 17 

- Kreditaufnahme II 115 127 ff 

- Kündigungsschutz II 114 74 

- Kurzarbeitergeld II 115 17 

- Lebensversicherung II 115 86 

- Lohnsteuererstattungen II 115 9 

- Lohnsteuerjahresausgleichszahlungen II 115 3 

- Mandat II 121 8 

- Mandatsentzug II 121 8 

- markenrechtliches Verfahren II Einl 20 

- Mediationsverfahren II 114 17 

- Mehrkostenverbot II 121 43 
- Spezialkenntnisse II 121 53 

- Zustimmungserfordernis II 121 49 


- mitwirkendes Verschulden II 114 77 

- Mitwirkungspflicht des Gegners II 118 4 

- Möglichkeit der Beweisführung II 114 48 

- Musterprozess II 114 110 

- Mutwilligkeit II 11478 f; 118 4 
- Aufrechnung statt Widerklage II 114 89 

- Auseinanderreißen von Streitstoff II 114 83 

- einfacherer Weg II 114 86 

- Gegner nicht im Schuldnerverzug II 114 88 

- kein Schlichtungsverfahren II 114 91 

- Klage statt Mahnbescheid II 114 87 

- Klageänderung II 114 82 

- Kündigungsschutz II 114 97 

- neues Verfahren statt Klageerweiterung II 114 82 

- relevanter Beurteilungszeitpunkt II 114 46 

- Teilklage II 114 82 

- vermögenslose Person als Gegner II 114 95 

- Vollstreckungschancen II 114 96 


- nach Ablauf der Berufungsfrist II 119 61 

- Nachhilfe II 115 49 

- Nachlasspfleger II 114 109 

- natürliche Person II 114 1 

- Nebenintervenienten II 114 28 

- Nebenklage II Einl 21 

- Nebenkosten II 115 56 ff 

- Neubewilligung II 124 42 

- nicht in Geld bestehende Einkommen II 115 28 f 

- nicht verwertbares Vermögen II 115 106 ff 

- nicht zum Rechtszug gehörende Verfahren II 119 13, 15 

- nichteheliche Lebensgemeinschaft II 114 55 

- Nichtigkeitsklage II 114 67 

- Normenkontrollverfahren II 114 11 

- Notanwalt II 121 64 

- Nullraten II 119 44 

- Nutzungsentschädigung für Ehewohnung II 114 69 

- objektive Voraussetzungen II 114 33 ff 

- obligatorisches außergerichtliches Schlichtungsverfahren II 114 53 

- Opferschutzgesetz II Einl 21 

- Partei kraft Amtes II 116 2 ff 
- Mutwilligkeit II 116 15 

- objektive Voraussetzungen II 116 14 

- Teilklage II 116 15 


- parteifähige Vereinigung II 116 16 ff 

- Parteiwechsel II 114 109 

- Patenterteilungsverfahren II Einl 20 

- Pflegegeld II 115 21 

- pflichtwidrige Verzögerung II 114 44 

- PKH-Beiheft II 118 15 

- PKH-Gesuch des Beklagten gegen eine Stufenklage II 114 107 

- PKHB II 115 21 

- Privatkläger II Einl 21 

- Prozesskostenvorschuss 
- in einer Unterhaltssache II 127a 1 

- zw Ehegatten und unterhaltspflichtigen Verwandten II 115 91 ff 


- Prozesskostenvorschussanspruch II 115 90 

- Prozessstandschaft II 114 109 

- Prüfung der Ausgaben II 114 32 

- Prüfungsmaßstab II 114 36 

- Prüfungsreihenfolge II 115 4 f 

- Prüfungsverfahren II 1142633 ff; 11826; 119 36 
- Beeidigungsverbot II 118 27 

- eidesstattliche Versicherung II 118 21 

- Einkommensbescheinigung II 118 22 

- Erhebungen im Prüfungsverfahren II 118 16 

- Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle II 118 13 

- Folgen unterlassener Mitwirkung II 118 28, 32 

- Form der Anhörung II 118 8, 11 

- Gegenstand der Anhörung II 118 14 f 

- Glaubhaftmachung II 118 18 

- hinreichende Bewerbungsnachweise II 118 22 

- Hinweispflicht des Gerichts II 118 29 

- keine Aussetzung II 118 16 

- Kontoauszüge II 118 22 

- Kosten II 118 34, 36 

- Mitwirkungspflicht des Antragstellers II 118 17 ff 

- mündliche Anhörung II 118 10 

- nachträgliches Vorbringen II 118 31 

- neuer Vertrag im Beschwerdeverfahren II 118 32 

- Recht auf Einsichtnahme II 118 15 

- schriftliches Verfahren II 118 11 

- Strafakten II 118 22 

- unterbliebene Glaubhaftmachung II 118 28 

- unzureichende Beantwortung von Fragen II 118 28 

- Vergleich II 118 11 

- Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen II 118 24 ff 

- weitere Aufklärungsmöglichkeiten II 118 22 

- Zuständigkeit II 118 33 


- Ratenhöchstzahl II 115 77 

- Ratenzahlung II 11931; 120 1 
- Abschluss des Verfahrens in der Instanz II 120 20 

- Adressat der Zahlungen II 120 16 

- Änderung der jährlich angepassten Abzugsbeträge II 120a 1 

- Änderung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse II 120a 1 

- Änderung der Schlusskostenrechnung II 120 21 

- Anzahl der Raten II 120 8 

- Beginn II 120 9 

- Durchführungsbestimmungen II 120 18 

- erhebliches Vermögen II 120a 12 

- FamFG-Verfahren II 120 12 

- maßgeblicher Zeitpunkt II 120 3 

- späterer Beginn II 120 14 

- variabler Beginn II 120 11 

- Verfahren vor dem Arbeitsgericht II 120 12 

- Verfahren vor dem Finanzgericht II 120 12 

- Verfahren vor dem Verwaltungsgericht II 120 12 

- Vermögen II 120 4 

- vorläufige Einstellung der Zahlungen II 120 17 

- vorläufige Einstellung wegen Kostendeckung II 120 17 

- Zahlungszeitraum II 120 15 

- zeitliche Reihenfolge von Zahlungen aus Vermögen und Einkommen II 120 7 

- Zivilprozess II 120 13 


- Ratenzahlungsvorbehalt II 120 2 

- Rechtsanwaltsvergütung IV Einl 8 
- Anspruch des Anwalts gegen die eigene Partei IV 59 2 

- Anspruch gegen Gegner IV Einl810; 59 3 

- Anspruch gegen Landeskasse IV Einl 9 

- Anwaltswechsel IV Einl 9 

- Aufwendungen IV Einl 9 

- Auslagen IV Einl 9 

- Forderungsübergang IV Einl9; 59 4 

- Forderungsübergang nicht zum Nachteil des Rechtsanwalts IV 59 9 

- Klagerücknahme IV 59 5 

- Kostenfestsetzung IV Einl 11 

- Kostenverteilung nach Bruchteilen IV 59 8 

- Rechtsbehelfe im Kostenfestsetzungverfahren IV Einl 12 

- Verfügungsrecht der Partei IV 59 5 

- Vergleich IV 59 7 

- Verjährung IV Einl 13 

- Vorschuss IV Einl 9 


- Rechtsbeschwerde II 114 56 

- Rechtsmittelschrift als Entwurf II 117 7 

- Rechtsverfolgung im Ausland II 114 99 

- Rechtszug II 119 2 

- Reform durch FamFG/VKH II Einl 16 

- Reform durch KostÄndG II Einl 13 

- Reform durch PKHÄndG II Einl 15 

- Reform durch RpflegeVereinfG II Einl 14 

- Reichweite II 119 1 

- Reisekosten II 122 20; IV 46 6 
- der hilfsbedürftigen Partei II 122 9 


- relevanter Zeitpunkt II 114 39 

- Restschuldbefreiung für den Schuldner II 114 7 

- Revisionsverfahren II 114 64 
- nach der FGO II 119 60 


- Revisionszulassungsverfahren 
- der VwGO II 119 60 


- Rückerstattung gezahlter Kosten II 122 4 

- Rückwirkung II 119 21 
- Bindung für den Kostenbeamten II 119 25 


- Rückzahlung von Sozialleistungen II 115 69 

- Rundfunkgebühren II 115 41 

- Schadensfeststellungsverfahren II 114 90 

- Scheidungsantrag II 117 9 

- Scheinehe II 114 71 

- Schiedsgerichtsverfahren II 114 90 

- Schiedsgutachten II 114 50 

- Schiedsgutachtenverfahren II 114 90 

- Schlichtungsstelle II 114 91 

- Schlichtungsverfahren II 114 53 

- Schmerzensgeld II 114 57 

- Schmerzensgeldklage II 114 93 

- Schutz der Persönlichkeitsrechte II 117 23 

- selbstständiges Beweisverfahren II 114 16, 66 

- Selbstvertretung eines Anwalts II 121 6 

- SGB II-Einkommen II 115 14 

- Sicherheitsleistung II 122 15 

- sonstige Geldwerte II 115 119 ff 

- Sozialgerichtsverfahren II Einl 23 

- Sozialhilfe II 115 14 

- Sozialhilfe in besonderen Lagen II Einl 1 

- Sprache II 117 22 

- Staatenlose II 114 2 

- Stiefkind II 115 49, 62 

- Strafverfahren II Einl 21 

- Streitgenossen II 114 28, 103 

- streitige Rechtsfragen II 114 55 

- Streitwertgewinn II 114 61 

- Struktur der Tabelle II 115 76 

- Studienplatzklage II 114 74 

- Stufenklage II 114105 ff; 1178; 119 4 

- subjektive Voraussetzungen II 114 28 ff 

- summarische Prüfung II 114 35 
- Prüfungsverfahren II 114 54 


- Taschengeld II 117 22 

- Teilklage II 116 15 

- Teilungsversteigerung II 114 96 

- teilweises Aufbringen der Kosten aus dem Vermögen II 115 133 

- Termin II 117 13 

- Tod der Partei II 119 28 

- übergegangene Ansprüche des beigeordneten Rechtsanwalts II 122 11 
- auf die Landeskasse IV 59 1 


- Übernahmeschuldner II 123 9 

- Umfang II 119 1 
- der Darlegungslast II 114 49 


- Umgangsregelung II 114 69 

- Umsatz- und Gewinnbeteiligung II 115 9 

- Unterhaltsansprüche im Ausland II 114 18 

- Unterhaltsfreibeträge 
- für andere gesetzlich Unterhaltsberechtigte II 115 49 f 

- für die Partei II 115 46 

- für Ehegatten/Lebenspartner II 115 47 f 


- Unterhaltsfreibeträge für andere gesetzlich Unterhaltsberechtigte II 115 51 

- Unterhaltsleistung II 115 18 

- Unterhaltsnachzahlung II 120a 12 

- Unterkunft und Heizung II 115 56 ff 

- Untersuchungsgefangener II 117 22 

- Urlaubsgeld II 115 3 

- Vaterschaftsfeststellungsklage II 114 18 

- Vaterschaftsfeststellungsverfahren II 114 72 

- Verbot der Beweisantizipation II 114 51 

- Verbundverfahren II 11469; 119 5, 10 

- Verdienstausfall wg Wahrnehmung gerichtlich angeordneter Termine II 122 3 

- Verfahren, abgetrenntes II 119 5 

- verfahrensbegleitende Rechtswahrnehmung II 114 12 

- Verfahrenssprache II 117 22 

- Verfassungsbeschwerde II 114 10 

- verfassungsrechtlicher Anspruch II Einl 1 

- Vergleich, außergerichtlicher II 119 5 

- Vergleich im Erörterungstermin II 114 21 

- Vergütung des Rechtsanwalts II 114 24 

- Vergütungsanspruch des beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts IV 45 1, 3 
- Assessor IV 45 3 

- außergerichtlicher Vergleich IV 48 9 

- auswärtiger Anwalt IV 48 2 

- Auswechslung des beigeordneten Rechtsanwalts IV 45 4 

- Beiordnung mehrerer Anwälte IV 50 7 

- Festsetzung IV 55 1 

- Festsetzung der weiteren Vergütung IV 50 6 

- Feststellung des Überschusses IV 50 3 

- gerichtliche Beiordnung IV 45 4 

- Höhe IV 49 1 

- Mitwirkung des beigeordneten Anwalts IV 50 4 f 

- PKH im PKH-Prüfungsverfahren IV 48 11 

- Rechtsanwalt IV 45 3 

- Rechtszug IV 48 8 

- Referendar IV 45 3 

- Umfang der Bewilligung IV 48 2 f, 6 

- Umfang des Anspruchs und der Beiordnung IV 48 1 

- Verbundverfahren IV 48 8 

- Vergleich in Ehesachen IV 48 10 

- VKH im VKH-Prüfungsverfahren IV 48 11 

- Voraussetzungen IV 45 3 f 

- Wertgebühren aus der Staatskasse IV 49 1 

- zeitliche Wirkung IV 48 7 

- Zuständigkeit IV 48 7 


- verjährter Anspruch II 114 54 

- Verjährung II 117 13 

- Verkehrsanwalt 
- ausländischer Rechtsanwalt II 121 58 

- im PKH-Prüfungsverfahren II 121 58 

- in der Revisionsinstanz II 121 58 


- Verkehrswertgutachten II 118 22 

- vermögenswirksame Leistungen II 115 3 

- Versagung gem § 115 Abs 4 ZPO II 115 134 ff 

- Versagung wegen verschuldeten Unvermögens II 115 6 f 

- Verschulden 
- des Beratungshilfe leistenden Rechtsanwalts IV 54 4 

- des Bevollmächtigten II 114 86 


- Verschulden eines beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts 
- Anspruch des anderen Rechtsanwalts IV 54 5 

- Feststellung eines Verschuldens IV 54 3 

- Geltungsbereich für Gebühren und Auslagen IV 54 6 f 

- schuldhaftes Verhalten IV 54 4 


- Vertretung II 114 103 ff 

- Verwaltungsverfahren II 114 76 

- Verweisung II 119 33 

- Verweisung gem § 281 ZPO II 114 59 

- Vollstreckungsgegenklage II 119 19 

- Vorbehalt der Anordnung von Ratenzahlung II 119 31 

- Vordruck II 117 24, 28 f 

- Vormund II 116 2 

- Vorschuss 
- auf Auslagen IV 47 3 

- auf die weitere Vergütung IV 47 2 

- auf Gebühren IV 47 2 

- Pauschvergütung IV 47 2 


- Vorschussanspruch des Rechtsanwalts 
- auf die weitere Vergütung II 122 23 


- Vorschusspflicht 
- der Landeskasse IV 47 1 ff 


- Wahlanwalt II 122 24 

- Wahrung der tariflichen Ausschlussfrist II 117 15 

- Weihnachtsgeld II 115 3 

- Werbungskosten II 115 41 

- Widerklage II 114 89 

- Widerruf einer PKH-Zusage II 124 2 

- Wiedereinsetzung II 119 50, 56 

- Wirkung der Bewilligung für Gegner II 122 28 

- Wirkung der PKH-Bewilligung II 122 1 

- Wohngeld II 115 18 

- zeitliche Wirkung der ~ II 119 21, 26 f 

- Zeuge II Einl 21 
- unglaubwürdiger II 118 24 


- Ziel II Einl 1 

- Zulässigkeit der Klage II 114 61 

- Zulässigkeitsprüfung II 114 58 

- Zulassung der Rechtsbeschwerde II 114 56 

- Zurechnung eines Verschulden des Bevollmächtigten II 114 86 

- Zuständigkeit II 117 3, 5 f 
- des Landgerichts II 114 61 


- Zuständigkeitsbestimmung II 117 3 

- Zustellung II 120a 25 

- Zwangsvollstreckung II 11496; 1175; 119 17 ff 
- in das unbewegliche Vermögen II 119 18 


- Zweitschuldner II 122 11 

- § 90 Abs 2 SGB XII II 115 106 ff 

- § 522 ZPO II 119 48 


Prozesskostenhilfe-Reform    II Einl 18 

Prozesskostenhilfebekanntmachung (PKHB)    II 115 55 

Prozesskostenvorschuss    
- Höhe II 115 103 

- Verhältnis zu §§ 620a–g, 621, 641d 
- in einer Unterhaltssache II 127a 1 


- zw Ehegatten und unterhaltspflichtigen Verwandten II 115 91 


Prozesskostenvorschussanspruch    II 115 90 

Prozessstandschafter    II 116 3 

Prüfungsverfahren    I 1 21 
- Beteiligung des Gegners II 118 2 

- Kosten II 118 37 

- rechtliches Gehör II 118 2 


Quotenverbesserung    II 116 10 

Rat    IV 44 9 

Ratenzahlung    
- Aufhebung der PKH II 120a 20 

- Vorbehalt der Anordnung II 120 2 


Ratenzahlungsanordnung    
- höhere Instanz II 119 46 


Rechtsanwalt    
- Mitwirkung IV 44 61 


Rechtsanwaltsvergütung    
- Abraten IV 44 9 

- Anrechnung IV 44 14, 25 

- Anspruch gegen Mandanten IV Einl 3 

- Ansprüche gegen Gegner IV Einl 4 

- anwaltliche Beratungsstellen IV 44 56 

- Anwaltswechsel IV Einl 2 

- Arbeitsverhältnis IV 44 80 

- Asylbewerber IV 44 72 

- Asylrecht IV 44 71 

- Asylverfahren IV 44 82 

- Aufhebung der Lebenspartnerschaft IV 44 76 

- Auftreten mehrer Personen als Anspruchs- bzw Antragsgegner IV 44 74 

- Aufwendungen IV Einl 2 

- Auskunft IV 44 10 

- Auslagen IV Einl 2 

- Auslagen und Aufwendungen IV 46 1 
- Beispiele IV 46 4 

- Beweislast IV 46 3 

- Dolmetscher oder Übersetzer IV 46 10 f 

- Feststellung der Notwendigkeit bei Dolmetschern IV 46 12 

- Fotokopiekosten IV 46 18 

- in Strafsachen IV 46 18 

- Informationsreisen IV 46 5 

- Kosten für die Aufbewahrung eines PKW IV 46 21 

- medizinische Kurzgutachten IV 46 13 

- Postdienstleistungen IV 46 14 

- Reisekosten bei Beratungshilfe IV 46 5 

- Reisekosten bei PKH IV 46 5 

- Reisekosten bei VKH IV 46 5 

- sachgemäße Durchführung IV 46 2 

- sonstige Auslagen IV 46 14 

- Übersetzung von Korrespondenzschreiben IV 46 11 


- Beratung des Erbschaftsbesitzers IV 44 84 

- Beratung über Unterhalt für die Ehefrau und die Kinder IV 44 71 

- Beratungsgebühr IV 44 8 ff 

- Beratungshilfe (BerH) IV Einl 1 
- Ansprüche gegen Landeskasse IV Einl 2 

- Struktur IV 44 3 


- Beratungshilfegebühr IV 44 58 
- Höhe IV 44 60 


- Beschränkung der ~ IV 44 6 

- Besuchsrechtsregelung IV 44 71 

- Betreiben des Geschäfts IV 44 16 

- Beweispflicht des Rechtsanwalts IV 44 49 

- dieselbe Angelegenheit IV 44 13, 65 







- Anzahl der Berechtigungsscheine IV 44 69 

- einheitlicher Auftrag IV 44 66 

- gleicher Rahmen IV 44 67 

- innerer Zusammenhang IV 44 68 


- Dokumentenpauschale IV 46 14 

- Dolmetscher IV 46 10 
- Feststellung der Notwendigkeit eines ~ IV 46 12 


- Ehesachen IV 44 40 

- Ehescheidung IV 44 76 

- Ehewohnung IV 44 76 

- Einführung IV Einl 1 

- Einigungsgebühr IV 44 28 f 

- elektronisch gespeicherte Daten IV 46 14 

- Erledigungsgebühr IV 44 28 f, 44 

- Erziehungsgeld IV 44 71 

- Folgesachen IV 44 76 

- Forderungsübergang IV Einl 2 

- Fotokopien IV 46 18 

- Gebührenfestsetzungsverfahren IV 44 86 

- Gebührenüberhebung IV 44 6 

- Geltendmachung des Unterhalts für Ehefrau und Kinder IV 44 71 

- Gesamtschuldnerausgleich IV 44 78 

- Geschäftsgebühr IV 44 16, 23 

- Gesetzestechnik IV 44 4 

- Gestaltung eines Vertrages IV 44 16 

- Getrenntleben IV 44 76 

- Glaubhaftmachung IV 44 23 

- Information IV 44 16 

- Kinderunterhalt IV 44 76 

- Kostenfestsetzungsverfahren IV Einl 5 
- Rechtsbehelfe IV Einl 6 


- Lebenspartnerschaftssachen IV 44 40 

- mehrere Besprechungen IV 44 85 

- mehrere Opfer einer Schlägerei IV 44 73 

- Mehrwertsteuer IV 46 20 

- Mietvertragsrecht IV 44 81 

- Nebenverfahren IV 44 45 

- Pauschalgebühr IV Einl 3 

- Post 
- Entgelte für ~ IV 46 14 


- Postgebührenpauschale 
- Anrechnung IV 44 26 


- Privatklageverfahren IV 44 41 

- Prozesskostenhilfe IV Einl 8 

- Rat IV 44 9 

- Reisekosten IV 46 8 

- Sanierungsversuche IV 44 75 

- Scheidung IV 44 76 

- Schiedsgericht IV 44 42 

- schiedsrichterliche Verfahren IV 44 42 

- Schuldenbereinigung IV 44 43, 50 

- Sozialhilfe IV 44 83 

- Stadtstaaten IV 44 56 

- Telekommunikationsleistung IV 46 14 

- Übersetzer IV 46 10 

- Umgang mit den Kindern IV 44 76 

- Umsatzsteuer IV 46 20 

- Unterbringung in einem Altenheim IV 44 83 

- Unterhalt der Ehegatten und Kinder IV 44 76 

- Unterhaltsansprüche mehrerer Kinder IV 44 71 

- Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde IV 44 45 

- Verfahrenskostenhilfe IV Einl 8 

- Vergleich IV 44 35 

- Vergütungsanspruch des beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts IV 45 1 ff siehe auch dort

- Verjährung IV Einl 7 
- des Vergütungsanspruchs IV 44 57 


- Vollstreckbarerklärung IV 44 27 

- Vorschuss IV Einl 2 

- Vorverfahren IV 44 72 

- Zusammentreffen mehrerer Gegenstände IV 44 70 


Rechtsberatung    
- für Minderbemittelte I Einl 11 

- nicht Sozialberatung I Einl 15 


Rechtsfähige Vereine    II 116 17 

Rechtspfleger    I 24a 1 

RechtspflegerG    I 24a 1 

Rechtsschutzversicherung    II 115 88 
- Deckungszusage II 115 88 


Rechtsuchende    
- mehrere ~ IV 44 71 


Rechtsvergleichung    I Einl 12 

Reederei    II 116 18 

Riester-Rente    II 115 39 

Rückzahlung eines Darlehens    II 115 122 

Sanierungsversuch    IV 44 75 

Schadensersatzanspruch    II 115 87 

Schiedsgericht    IV 44 42 

Schmerzensgeld    II 115 84 

Schonvermögen    II 115 106 

Schuldenbereinigungsverfahren    IV 44 43, 50 

Schweden    I Einl 12 

Schweiz    I Einl 12 

Sequester    II 116 13 

SGB XII – Auszug    Anh  2 

SGB XII § 82    
- Verordnung Anh  1 


SGB XII § 90    
- Verordnung Anh  3 


Sozialarbeit    I Einl 15 

Sozialberatung    I Einl 15 

Soziale Aufgaben    I Einl 13 f 

Sozialhilfe    II 115 14, 89 

Sozialhilfebescheid    
- einheitlicher ~ IV 44 71 


Sozialversicherungsträger    II 116 10 

Spekulative Vermögensgeschäfte    II 115 69 

Steuer- und Zollfiskus    II 116 10 

Steuerberater    I Einl 18 

Stiftung    II 116 17 
- des öffentlichen Rechts II 116 17 


Streitbefangene Forderungen    II 115 87 

Streitgenossen    II 114 28, 103 

Strom    II 115 57 

Stufenklage    II 114105 ff; 119 4 

Tagesmutter    II 115 51 

Teileinigung    IV 44 34 

Teilvergleich    IV 44 34 

Testamentvollstrecker    II 116 4 

Tochtergesellschaft    II 116 20 

Übersetzer    IV 46 9 

Unerhebliche Punkte    IV 44 11 

Unterhaltsansprüche    IV 44 71 

Unterhaltsberechtigte im Ausland    II 115 53 

Unterhaltsfreibeträge    
- für andere gesetzlich Unterhaltsberechtigte II 115 49 

- für die Partei II 115 46 

- für Ehegatten und Lebenspartner II 115 47 

- kulturelles Leben II 115 49 

- Schulbedarf II 115 49 


Unterhaltsrente    II 115 67 

Unterhaltszahlung ohne gesetzliche Verpflichtung    II 115 54 

Vaterschaftsfeststellungsverfahren    II 115 105 

Verbraucherinsolvenzverfahren    IV 44 50 

Verfahrenskostenhilfe (VKH)    
- abgetrenntes Verfahren III 76 5 

- Abstammungssachen III 767; 78 10 

- Adoption III 78 11 

- Adoptionssachen III 76 7 

- Akteneinsicht durch Gegner III 77 6 

- Altfälle 
- Anwaltsbeiordnung III 78 1 


- Altverfahren III 76 5 

- Amtsverfahren III 76 7 

- Änderung der persönlichen Verhältnisse 
- Verfahren II 120a 24 


- Anhörung III 77 1 

- Anhörung der Beteiligten III 77 3 

- Anhörung des Gegners III 77 4 
- Form III 77 5 

- Gegenstand III 77 5 


- Anrechnung von Zahlungen IV 58 1 

- Antrag kurz vor Ende der (letzten) mündlichen Verhandlung II 119 21, 23 

- Antragsverfahren III 767; 77 1 

- Anwaltsbeiordnung III 7640; 78 1 
- BGH III 78 3 

- Ehesachen III 78 3 

- Familienstreitsachen III 78 3 

- Kindschaftssachen III 78 3 

- ohne Anwaltszwang III 78 4 

- Unterhaltssachen III 78 3 


- Anwaltsvergütung III 76 52 

- Anwaltszwang III 76 39 

- Anwendbarkeit der PKH-Regeln §§ 114 ff ZPO III 76 3 

- Anwendungsbereich III 76 4 

- Aufenthaltsbestimmung III 7623; 78 8 

- Aufhebung der ~ II 120a 20 

- außergerichtliche Handlung III 76 7 

- außergerichtlicher Vergleich II 119 5 

- außergerichtliches Verfahren III 76 7 

- Bausparguthaben II 120a 12 

- Bedürftigkeit III 76 19 

- Beendigung II 119 29 

- Begriff III 76 2 

- Beiordnung eines Rechtsanwalts III 7640; 78 1 
- Abstammungssachen III 78 10 

- Adoption III 78 11 

- Amtsermittlungsgrundsatz III 78 6 

- Antragsverfahren III 78 5 

- Aufenthaltsbestimmung III 78 8 

- auswärtiger Anwalt III 78 17 

- Betreuungssachen III 78 5 

- Beweisaufnahmeanwalt III 78 17 

- Chancengleichheit III 78 5 

- Dolmetscher III 78 10 

- Ermessen III 78 5 

- Gewaltschutzsache III 78 5 

- Gewaltschutzverfahren III 78 12 

- Jugendamt III 78 8 

- Kindschaftssachen III 78 8 

- Mehrkostenverbot III 78 17 

- Schwere des Eingriffs III 78 5 

- Sorgerechtsstreit III 78 5 

- Sorgerechtsverfahren III 78 8 

- Umgangsrecht III 78 5, 8 

- Unterbringungssachen III 78 5 

- Verfahrenspfleger III 78 5, 8 

- Verkehrsanwalt III 78 17 

- Vermittlungsverfahren III 78 8 

- Waffengleichheit III 78 5 

- Zwangshypothek III 78 13 

- Zwangsvollstreckung III 78 13 


- Beschwerde gegen Entscheidung im Hauptsacheverfahren II 117 4 

- Beschwerdefrist III 76 45 

- Beschwerdegericht III 76 46 

- Beschwerdeverfahren III 76 7 

- Beteiligter III 76 6 

- Betreuungssachen III 78 5, 13 

- Betroffenheit in eigenen Rechten III 76 6 

- Bewilligung mit Rückwirkung II 119 21 

- Bewilligungsvoraussetzungen III 76 8 

- Bewilligungszeitpunkt III 76 8 

- Chancengleichheit III 78 5 

- Durchführungsbestimmungen Anh  4 

- eA-Verfahren III 76 24, 28 

- Ehesachen III 76 7 

- Einführung III 76 1 

- einstweilige Anordnung III 76 7 

- Erfolgsaussichten III 76 9 
- Scheinehe III 76 12 

- Vaterschaftsanfechtung III 76 17 

- Vaterschaftsfeststellung III 76 16 

- Verbundverfahren III 76 15 

- Zerrüttung III 76 11 


- Erinnerung IV 56 1 

- Ermessen III 78 5 

- Eröffnung des Insolvenzverfahrens II 119 30 

- Familienstreitsachen III 76 7 

- Festsetzung der aus der Staatskasse zu zahlenden Vergütungen und Vorschüsse IV 55 1 
- Antragsberechtigte IV 55 8 

- Ausschlussfrist IV 55 9 

- Beschwerde IV 56 1 

- Beschwerde gegen Festsetzung IV 56 6 

- Bindung an den PKH-Beschluss IV 55 14 

- Bindung an den VKH-Beschluss IV 55 14 

- Erinnerung IV 56 1 

- Erinnerungsverfahren IV 56 4 

- Form der Entscheidung IV 55 19 

- Formular IV 55 10 

- Frist IV 55 9 

- Inhalt des Antrags IV 55 13 

- Prüfungsrecht des Urkundsbeamten IV 55 16 

- weitere Beschwerde IV 56 10 

- Zuständigkeit IV 55 5 


- Festsetzung der aus der Staatskasse zu zahlenden Vergütungen und Vorschüsse IV 56 2 
- Erinnerungsrecht IV 56 2 


- Formularzwang III 76 19 

- für Bewilligungsverfahren III 76 7 

- Gewaltschutzsachen III 76722; 78 5 

- Gewaltschutzverfahren III 78 12 

- Glaubhaftmachung III 77 2 

- grenzüberschreitende ~ III 76 51 

- Hausratsachen III 76 7 

- isoliertes Verfahren III 76 26 

- Jugendamt III 7623; 78 8 

- keine VKH für VKH-Prüfungsverfahren III 76 39 

- Kindschaftssachen III 76723; 78 8 

- Kontoauszüge II 120a 24 

- Kostenerstattung durch Gegner 
- Anspruch gegen Gegner IV Einl 8, 10 

- Anspruch gegen Landeskasse IV Einl 9 

- Anwaltswechsel IV Einl 9 

- Aufwendungen IV Einl 9 

- Auslagen IV Einl 9 

- Forderungsübergang IV Einl 9 

- Kostenfestsetzung IV Einl 11 

- Rechtsbehelfe im Kostenfestsetzungverfahren IV Einl 12 

- Verjährung IV Einl 13 

- Vorschuss IV Einl 9 


- Mutwilligkeit III 76 20 
- Scheidungsverbund III 76 26 

- Scheidungsverfahren III 76 25 

- (Trennungs-)Unterhalt III 76 30 

- Unterhaltsverfahren III 76 27 

- Vaterschaftsanfechtung III 76 37 

- Vaterschaftsfeststellungsverfahren III 76 38 

- vereinfachtes Unterhaltsverfahren III 76 29 

- Vollstreckungsabwehrklage III 76 30 


- negative Feststellungsklage III 76 30 

- nicht zum Rechtszug gehörende Verfahren II 119 14 

- Notfrist III 76 45 

- persönlicher Anwendungsbereich III 76 6 

- Persönlichkeitsschutz III 77 6 

- Prozessstandschaft im Unterhaltsverfahren III 76 19 

- Prüfungsverfahren III 76 39 

- Ratenzahlung II 119 31 
- Adressat der Zahlungen II 120 16 

- Änderung der jährlich angepassten Abzugsbeträge II 120a 1 

- Änderung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse II 120a 1 

- erhebliches Vermögen II 120a 12 

- FamFG-Verfahren II 120 12 

- späterer Beginn II 120 14 

- vorläufige Einstellung der Zahlungen II 120 17 

- vorläufige Einstellung wegen Kostendeckung II 120 17 

- Zahlungszeitraum II 120 15 


- rechtliches Gehör III 77 3 

- Rechtsanwaltsvergütung IV Einl 8 
- Anspruch des Anwalts gegen die eigene Partei IV 59 2 

- Anspruch gegen Gegner IV Einl810; 59 3 

- Anspruch gegen Landeskasse IV Einl 9 

- Anwaltswechsel IV Einl 9 

- Aufwendungen IV Einl 9 

- Auslagen IV Einl 9 

- Forderungsübergang IV Einl9; 59 4 

- Forderungsübergang nicht zum Nachteil des Rechtsanwalts IV 59 9 

- Klagerücknahme IV 59 5 

- Kostenfestsetzung IV Einl 11 

- Kostenverteilung nach Bruchteilen IV 59 8 

- Rechtsbehelfe im Kostenfestsetzungverfahren IV Einl 12 

- Verfügungsrecht der Partei IV 59 5 

- Vergleich IV 59 7 

- Verjährung IV Einl 13 

- Vorschuss IV Einl 9 


- Rechtsbeschwerde III 76 50 

- Rechtsbeschwerdeverfahren III 76 7 

- Rechtsmittel III 76 41 

- Regelungssystematik III 76 3 

- Reisekosten IV 46 6 

- Rückwirkung II 119 21 
- Bindung für den Kostenbeamten II 119 25 


- sachlicher Anwendungsbereich III 76 7 

- Scheidungsverbund III 76 26 

- Scheidungsverfahren III 76 11, 25 

- Scheinehe III 76 12 

- sofortige Beschwerde III 76 41 f 
- Mindestbeschwer III 76 43 

- Wiedereinsetzung III 76 45 


- Sorgerecht III 76 13, 23 

- Sorgerechtsstreit III 78 5 

- Sorgerechtsverfahren III 78 8 

- Systematik III 76 3 

- Terminologie III 76 1, 7 

- Tod der Partei II 119 28 

- (Trennungs-)Unterhalt III 76 30 

- übergegangene Ansprüche des beigeordneten Rechtsanwalts auf die Landeskasse IV 59 1 

- Umgangsrecht III 78 5, 8 

- Umgangsverfahren III 76 13, 23 

- Unterbringungssachen III 78 5, 13 

- Unterhaltsverfahren III 76 14, 27 
- Auskunftsklage III 76 27 

- Differenzbetrag III 76 27 

- Prozessstandschaften III 76 19 


- Vaterschaftsanfechtung III 761736; 78 10 

- Vaterschaftsfeststellung III 7616; 78 10 

- Vaterschaftsfeststellungsverfahren III 76 38 

- Verbundverfahren II 119 510; III 76 15 

- vereinfachtes Unterhaltsverfahren Minderjähriger III 76 29 

- Verfahren III 7639; 77 1 
- abgetrenntes II 119 5 


- Verfahrenspfleger III 78 5, 8 

- Vergleich, außergerichtlicher II 119 5 

- Vergütungsanspruch des beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts IV 45 1, 3 
- Assessor IV 45 3 

- außergerichtlicher Vergleich IV 48 9 

- auswärtiger Anwalt IV 48 2 

- Auswechslung des beigeordneten Rechtsanwalts IV 45 4 

- Beiordnung mehrerer Anwälte IV 50 7 

- Festsetzung IV 55 1 

- Festsetzung der weiteren Vergütung IV 50 6 

- Feststellung des Überschusses IV 50 3 

- gerichtliche Beiordnung IV 45 4 

- Höhe IV 49 1 

- Mitwirkung des beigeordneten Anwalts IV 50 4 f 

- PKH im PKH-Prüfungsverfahren IV 48 11 

- Rechtsanwalt IV 45 3 

- Rechtszug IV 48 8 

- Referendar IV 45 3 

- Streitgenossen IV 49 2 

- Umfang der Bewilligung IV 48 2 f, 6 

- Umfang des Anspruchs und der Beiordnung IV 48 1 

- Verbundverfahren IV 48 8 

- Vergleich in Ehesachen IV 48 10 

- VKH im VKH-Prüfungsverfahren IV 48 11 

- Voraussetzungen IV 45 3 

- Wertgebühren aus der Staatskasse IV 49 1 

- zeitliche Wirkung IV 48 7 

- Zuständigkeit IV 48 7 


- Vergütungsanspruch des beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts IV 45 4 
- Voraussetzungen IV 45 4 


- Vermittlungsverfahren III 78 8 

- Vermittlungsversuch III 76 23 

- Verschulden 
- des Beratungshilfe leistenden Rechtsanwalts IV 54 4 


- Verschulden eines beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts 
- Anspruch des anderen Rechtsanwalts IV 54 5 

- Feststellung eines Verschuldens IV 54 3 

- Geltungsbereich für Gebühren und Auslagen IV 54 6 f 

- schuldhaftes Verhalten IV 54 4 


- Versorgungsausgleich III 78 15 

- Versorgungsausgleichsachen III 76 7 

- Vollstreckungsabwehrklage III 76 30 

- Vorbehalt der Anordnung von Ratenzahlung II 119 31 

- Vorschuss 
- auf Auslagen IV 47 3 

- auf die weitere Vergütung IV 47 2 

- auf Gebühren IV 47 2 

- Pauschvergütung IV 47 2 


- Vorschusspflicht 
- der Landeskasse IV 47 1 ff 


- Waffengleichheit III 78 6 

- weitere Aufklärungsmaßnahmen III 77 2 

- Wiedereinsetzung III 76 45 

- Wohnungszuweisungssachen III 76 7 

- zeitliche Wirkung der ~ II 119 21, 26 f 

- Zustellung II 120a 25 

- Zwangshypothek III 78 13 

- Zwangsvollstreckung II 119 17 f; III 767; 78 13 
- in das unbewegliche Vermögen II 119 18; III 76 7 



Vergleich    II 118 11 

Vergütungsanspruch des beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts    IV 45 1 f 
- Ansprüche gegen Partei und Gegner IV 45 9 

- Aufhebung der Beiordnung IV 45 5 

- Beginn der Verjährung IV 45 7 

- Fälligkeit IV 45 6 

- Hemmung der Verjährung IV 45 7 

- kein Vertragsverhältnis IV 45 2 

- Rechtsnatur IV 45 2 

- Rückforderung IV 45 8 

- Tätigkeit IV 45 5 
- vor der Beiordnung IV 45 5 


- Umfang der weiteren Vergütung IV 50 2 

- Verjährung IV 45 7 

- Verzinsung IV 45 6 

- Voraussetzungen IV 45 5 

- weitere Vergütung bei Prozesskostenhilfe IV 50 1 


Vermögen    
- Begriff II 115 80 

- Bundesschatzbrief II 115 82 

- Einrichtungsgegenstände II 115 82 

- Forderungen II 115 82 

- Geldforderung II 115 87 

- Kraftfahrzeug II 115 82 

- Rechtsschutzversicherung II 115 88 

- Rückkaufwert einer Lebensversicherung II 115 86 

- Schmuckstücke II 115 82 

- sonstige Vermögensrechte II 115 82 

- Sparguthaben II 115 82 

- Urheber- u Erfinderrechte II 115 82 


Vermögenssubstanz    II 115 81 

Vermögenswirksame Leistungen    II 115 3, 9, 66 

Verschulden eines beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts    
- Beratungshilfe IV 54 2 


Versicherungen    II 115 36 ff, 69 

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit    II 116 17 

Versorgungsausgleich    II 119 5; III 78 15 

Vertretungshandlung    I 1 12 

Verwaltungsverfahren    IV 44 45 

Verzicht    IV 44 31 

Vordruck    II 117 28 f 
- Formular II 117 24 


Vorschuss    
- zwischen getrennt lebenden Ehegatten II 115 93 


Vorschusspflicht    
- arbeitsgerichtliche Streitigkeiten II 115 91 

- Berechnung II 115 95 

- Billigkeitsklausel II 115 92 

- geschäftliche Angelegenheiten II 115 91 

- in nichtehelichen Lebensgemeinschaften II 115 94 

- Insolvenzverfahren II 115 91 

- persönliche Angelegenheiten II 115 91, 100 

- strafprozessuale Nebenklage II 115 91 

- Vaterschaftsfeststellungsverfahren II 115 105 

- zwischen geschiedenen Ehegatten II 115 94 


Vorverfahren    IV 44 17 

WEG-Verwalter    II 116 3 

Werbungskosten    II 115 40 f 

Widerklage    II 119 12 

Wirtschaftlich Beteiligte    II 116 9 

Wirtschaftsgenossenschaft    II 116 17 

Wohngeldverordnung (WoGV)    II 115 58; Anh  11 

Zeitliche Wirkung der PKH/VKH    II 119 21, 26 f 

Zeuge    
- Beratungshilfe für ~ I 1 37 


Zivilrecht    
- Internationales Privatrecht (IPR) I 2 30 


Zukunftszuschlag    II 115 55 

Zusammentreffen mehrerer Gegenstände    IV 44 70 

Zuständigkeit    
- für Beratungshilfe I 4 3 


Zweifamilienhaus    II 115 115 
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Bankkonten/Grundeigentum/Kratfahrzeuge/BargeldVermogenswerte
Bitte geben Sie unter Eigentimerlinhaber” an, wem dieser Gegenstand gehort: A = mir llen, B = meinem Ehegatten/eingelragenen Lebenspartner allein

bzw. meiner Enegatinimeiner eingetragenen Lebenspartnerin ale

Giro-, Sparkonten und e

meinem Ehegaten’eingetragenen

Kontostand n EUR:

andere Bankkonien, DA | Bausparkonien Auszahiungstermin und Vervendungszweck:
Bausparkonten, Wertpapiere | 18
ONeinOda oc
Grundeigentum Egentimer: | Bezeichnung nach Lage, GroRe, Nutzungsart: Verkehrswert in EUR:
(2um Beispiel Grundstiick, O
Familenhein, Wohnungseigentm, | 018
Erbbaurecht) Oc
Onen Ot
Kraftahrzeuge Eoertne | Fatvzeugan, Marke, Typ, B, Anschafungsia, k-Stand: Verkehrswertn EUR:
O
OINeinClda
as
Oc

Sonstige Vermogenswerte | -

2um Beispiel

Oa

Kapitallebensversicherung, Bargeld, | (18
Werlgegenstande, Fordeungen, | (] C

Anspruch aus Zugewinnausgleich)

ONenOda

Bezeichnung des Gegenstands:

Rickkaufswert oder
Verkehrswer in EUR:

Zahlungsverpflchtungen und sonsige besondere Belastungen
Haben Si oder Ihr Ehegateleingetragener Lebenspartner bzw. le Enegatin/eingelragene Lebenspartnerin Zahlungsverpfichtungen?

ONeinOJa

Verbindichket (2. 8.
Kredit)

Venvendungszeck Raten aufen i

Resischuld

hzte Enegesnger.

Gaafmt, | Lobersprvertan.

o rger Lobers.
patnen
it ER
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Haben Sie oder I Enegateleingetragener Lebenspartner bzw. Ihe Ehegatin/eingelragene Lebenspartnerin sonstge besondere.

Belastungen?
ONein 42
“A der Belastung und Begrundung dafur. hzahedalr | Enegatielengelr.
MLER Lebensparier bzw.
Enegatin
onget,
‘zahitmi. EUR:

Ich habe mich unmittebar an eine Beratungsperson gewandt. Die Beratung undloder Vertretung hat erstmals am
.statigefunden.

Name und Anschrift der Beratungsperson (ggf. Stempel):

Ich versichere, dass mir in derselben Angelegenheit Beralungshife weder gewahrt noch durch das Gericht versagt worden
istund dass in derselben Angelegenheitkein gerichtiches Verfahren anhangig st oder war.

Ich versichere, dass meine Angaben volistandig und wahr sind. Die Aligemeinen Hinweise und die Ausfiilihinweise zu
diesem Formular habe ich erhalten.

Mirist bekann, dass das Gericht veriangen kann, dass ich meine Angaben glaubhaft mache und insbesondere auch die
‘Abgabe einer Versicherung an Eides statt fordern kann.

Mirist bekannt, dass unvollstandige oder unrichtige Angaben die Aufhebung der Bewiligung von Beratungshife und ggf.
auch eine Stiaverfolgung nach sich ziehen kinnen.

o, Datum Unterschit des Anragstelersder Antragselein
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An das

Amtsgericht .

Posteftzah, Ot

Antrag auf Bewilligung von Beratungshilfe

‘Anlragsteler (Name, Vorame, ogf Geburisname] Berul Enverbsiaigkel Gebutsdatum | Familensiand
‘Anschift (Strate, Hausnummer, Posteizahl, Wonnor) Tagslber telefonsch errechbar uner
Nummer

ch beantrage Beratungshifeinfolgender Angelegenhet(bite Sachverhalt kurz erauter):

] n er voregenden Angelegenhet it keine Rechisschutzversicherung ei.

C3 n dieser Angelegennet bestent i mich nach meiner Kenniis keine andere Mogichkef, kostenose Beratung und Vertetung in Anspruch 2u neimen.
D3 n dieser Angelegenneitist it bisher Bratungshife weder bewilignoch versagtworden.

3 eser Angelegenhet wid oder wurde von it bishr ken gerchtiches Verfahren gefit

Wichtig: Wenn Sie nicht alle diese Kastchen ankreuzen kgnnen, kann Beratungshilfe nicht bowilligt werden. Eine Beantwortung der weiteren
Fragen st dann nicht erforderlich.

Ich habe monatiche Einkinfls n Hohe von bruto EUR,netto ER
1 Mein Enegatiemeine Enegain bzw. mein eingelragener Lebenspartnrimeine eingetragene Lebenspartnerin hat manatiche Einkinfee von netto
EUR.

Meine Wohnung hat eine Grote von . . Die Wohnkosten betragen monatich insgesa ..
Ich bewohne diese Wohnung L] alein/ C] it . weiteren Personfen).

LEUR.

Welchen Angehorigen gewahven Sie Unlerall7 | Geburs- | Familenveralis | Wenn Sie Gen Unlerhall | Fal Gieser Angenorge egene

T ey SR i o e
S || S | aeciee | S
b At [maee
¥ e 8. ML EUR neto:
a
- T
o
= e
a
- T
o
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Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und
Digitalen Rechtemanagement (DRM)

Der Verlag raumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das
Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden
Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschlieBlich
aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschiitzt. Jede
Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des Urhe-
berrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulassig und strafbar. Dies gilt insbesondere fiir Ver-
vielféltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.

Der Verlag schiitzt seine ebooks vor Missbrauch des
Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement.
Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks
mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen
individuell pro Nutzer signiert.

Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signa-
tur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM
finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
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Abziige ader Abzige it kuz bezeichnen s B. Lomstaue, PAihtlrige, Labensversicherung), Blege mssan n Kopi begefag werden.

5oy | 2 Welche Aziige hat I Ehegatteleing. Lebenspartner | gaey
B tunrer | bzw. Ihre Ehegattinfeingetragene Lebenspartnerin? | tummer
StovernSoldartatszuschiog EURmi StovernSoldartatszuschiog EURm
Sodaherscherungsbeirige EURm Soziaverscherungsbeirdge EuRm
Sonsigo Versicherungen EURm Sonsigo Versicherungen EuRmi
Fat 2ur Aot (Kosten fr ofentiche Varkehr Fat zur Arbeit (Kosten f0r ofeniche Verkehr
it odor ofache Entferung bei KEZ-Nutzung) | EUR ki mitte oder infache Entfemung bei KFZ-Nutzung) | EUR miLkM
Sonsigo Werbungskosten/Botrebsausgaben | EUR mi. Sonsigo WerbungskostenBotrabsausgaben | EUR mi
Bankkonten/Grundeigentum/Kraftfahrzeuge/Bargeld/Vermégenswerte
Verfiigen Sie oder Ihr Ehegattefihre Ehegattin bzw. Ihr eingetragener Lebenspartnerlihre singetragene Lebenspartnerin
allein oder gemeinsam iber ...
1. Bank-, Giro-, Sparkonten oder dergleichen? Angaben zu alen Konten sind auch bei fslendem Guthaben erorderich. Aoty
Onein | O

vt des Kontos, Kontinhaber Krediinsttut Konlostand in EUR
2, Grundelgenturm? 2.8 Grintek Hos, Eperaimonching, Bt =3
ONein | Ova:

it AnschrGrundbuchbezeichnung, Alein-oder Miaigenium, Zah!dor Wohneinheten | Verkehrswertin EUR
3. Krafttahrzouge? =3
Onein | Oda

Marko, Typ, Bavja, Anschafungsih, Alein: odor Misigentum, Kiomelersiand Verkehrswer in EUR
4. Bargeld oder Wertgegenstiinde? = 8. wervollr Schmuck,Antkuidlen, hochwartge dokenische Gerte =
ONen | Ova

Bargeldbelrag n EUR, Bezeichnung der Wertgegenstande, Alein-oder i Verkahvswertin EUR
5. Lobons- oder Rontenversichorungen? =3
Onein | Oda:

Versicherung, Versicherungsnehmer, Datum des Verirages/Handelt es sich u eine zusatziche

Atersvorsorge gem Enkommensiouergosot, de iaaich gefrder wurde (Ricslr Ronie')? | Roctoutovsain €%
6. sonstige Vermdgenswerte? z. 8. Bausparverrage, Werlpapiere, Betalgungen, Forderungen e

ONen | Oa:

Bezeichung, Allein- oder Migigentum

Verkehrswertin EUR
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H  WOhnKoSten  seiegs snd n krie bezuogen (= 6 Mistrio, Heizkostanabrachun, Kotoauszige) e

1. Gesamtgrée des Wohnraums, den Sie allein oder gemeinsam mit anderen Personen bewohnen:
(Angabe in Quadratmeter)

3. Anzahi der Personen, die den Wohnraum

2.Zah dor Zimmer: insgesamt bewohnen:

4. Nutzen Sie den Raum als Mioter oder in einem ahnlichen Nutzungs- ONein D
verhitnis? Wern a, bite die nachioigenden Angabe i EUR pro Monat ergénzen

Miets ohne Nebaniosten Hetzungskosten Obrige Neborkosten Gesamibetrag leh alein zahi davon

5. Nutzen Sie den Raum als Eigentdmer, Miteigentimer oder Erbbau- ONein =
erechtigter? Wennja, bite de nachioigenden Angaben i EUR pro Monat exginzen

Zinsen und Tigung Heizungskosten Obrige Neberkoston Gesamibetrag leh aloin zahl davon
6. Genaue Einzelangaben zu der Belastung aus Fremdmitteln bei Nutzung als (Mit-)Eigentimer usw. Bong
2B, Datum des Darlehensvertrages, Darishensnemer, Krodtinsfut, Darihonsrals pro Monat, Zahiungen laufen bis Nummor

RustsehuidinEUR___| Zinson und Tigung .
RostschudinEUR | zinsonund Tagung .
| Sonstige Zahlungsverpflichtungen Argabe,an e, wofi, satwann und s wan e Zanungen gt werden sses
2. B. Ratenkredit der ... Bank vom ... fur ..., Raten laufen bis ../ Belege (z. B. Darlehensvertrag. Zahiungsnachwsise) sind in Kopie beizufgen s
Restscnud i EUR Gosambolasung .| i oo zai goven
Restschudn EUR Gosambolasung mu.__| i ozt davon
Restschud n EUR asambotasung .| i atlon i gmen
J Besondere Belastungen angsben sindz bosgen, ™
2. B. Mehrausgaben fir kbrperbehinderten Angehdrigen und Angabe des GdB/Mehrbedarfe gemad § 21 SGB Il und § 30 SGB XiI b

Ieh alein zahe davon

Ich alein zahe davon

K Ich versichere hiermit, dass meine Angaben volistandig und wahr sind. Das Hinweisblatt zu diesem
Formular habe ich erhalten und gelesen.

Mir ist bekannt, dass unvolistindige oder unrichtige Angaben die Aufhebung der Bewilligung von
Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe und eine Strafverfolgung nach sich ziehen kénnen. Das Gericht
kann mich auffordern, fehlende Belege nachzureichen und meine Angaben an Eides statt zu versichern.

Mir ist auch bekannt, dass ich wahrend des Gerichtsverfahrens und innerhalb eines Zeitraums von vier
Jahren seit der rechtskraftigen Entscheidung oder der sonstigen Beendigung des Verfahrens
verpflichtet bin, dem Gericht wesentliche Verbesserungen meiner wirtschaftiichen Lage oder eine
Anderung meiner Anschrift unaufgefordert und unverziiglich mitzuteilen. Bei laufenden Einkinften ist
jede nicht nur einmalige Verbesserung von mehr als 100 Euro (brutto) im Monat mitzuteilen. Reduzieren
sich geltend gemachte Abziige, muss ich dies ebenfalls unaufgefordert und unverziiglich mitteilen, wenn
die Entlastung nicht nur einmalig 100 Euro im Monat iibersteigt. Ich weiB, dass die Bewilligung der
Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bei einem Verstot gegen diese Pflicht aufgehoben werden kann,
und ich dann die gesamten Kosten nachzahlen muss.

Anzah! der beigefiigten Belege:

‘Augenommen

Unterscvit dor Partei oder Person, de sie
O, Datum assotzich vernt UntersehviAmisbezoichnung
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Bezeichnung, Ort und Geschiftsnummer des Geric

Erkldrung liber die personlichen und wirtschaftlichen Verhaltnisse

bei Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe
- Belege sind in Kopie durchnummeriert beizufiigen —

A Angaben zu Ihrer Person

Neme, Vomame, gg. Geburtsname Benu, Enverbstatgheit Geburtsdatum Famienstang

Ansehit (Strati, Hausnummer, Postiszahl, Wohner) Tagstber te. ervichbar untor Nummer

‘Sofor vorhanden: Gesetaicher Vertetr (Name, Vorame, Anschvit, Telofon)

B Rechtsschutzversicherung/Mitgliedschaft

die Kosten

1. Tragt eine Rechtsschutzversicherung oder eine andere Stelle/Person (z. B. Gewerkschaft, Mietorverein, Sozialverband)

hror Prozess- oder Verfahrensfilhrung?

ONein

O

In welcher Hohe? Wenn dia Kosten In vollr Hohe van einr Versichorung odor andoren StalerPorson getragen werdon, it dio
Boviligung von Prozess- oder Verlahrenskostonhie icht moglich und dami de Boanhwortung der weieren Fragen 1ich eforderieh.

2. Wenn_nein: Besteht eine Rechtsschutzversicherung oder die Mitgliedschaft in einem Verein/einer Organisation
(2. B. Gewerkschaft, Misterverein, Sozialverband), derldie die Kosten der beabsichtigten Prozess- oder Verfahrensfiihrung
tragan oder einen Prozessbovoliméchtigten stellen kbnnte?

Nommse

OINein

O

Bezeichnung der Versicherungides Vereinsider Organisaton. Kiaren Sie moglichst vorab, ab dle Kosten gelragen werden. Borolls
vorhandan Bolego uber eino (Tol-)Abiehnung seftons der Versichorung/dos Vereinider Organisation igen Sio dem Anrag bel

C Unterhaltsanspruch gegeniiber anderen Personen
Haben Sie Angehérige, die Ihnen gegeniiber gesetzlich zur Leistung von Unterhalt verpflichtet sind (auch wenn

tatséichlich

keine Lelstungen erfolgen)? = B, Mutter, Vater, Ensgate/Ehegaitn, eingeragene(r) LebensparinerlLsbansparinerin

O Nein

O

Name des Unterhalsverplichoten. Bite geben Sie aul einem weiteren Exemplar dieses Formulars seine perssnichen und
witschafiichen Verhaliisse an. soler diese nihi borels vostandia aus den fogenden Abschiten erschtich sind

D Angehdrige, denen Sie Bar- oder Naturalunterhalt gewahren

Name, Vorname, Anschrift Geburts- | Verhaltnis | Monatsbetrag in Haben diese Angehdrigen
(sofern s von rer Anschiit abweich) datum (2B.Ehe- | EUR, sowelt Sie den | eigene Einnahmen? z.5.

gatte, Knd. | Unterhalt nur durch | AusbidungsvergGtung, Unterhals-
Mutter) Zahiung gewahren | zahiung vom anderon Elemiol usw.

Nommsr

O Nein | O va:

i EUR neto

O Nein | O Ja:

mi EUR neto

ONein | OJa

il EUR netto

ONein | O Ja:

mi EUR neto

O Nein | O Ja:

mi EUR neto

- Allgemeine

Fassung -
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Wenn Sie laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Zwélften Buch Sozialgesetzbuch (Sozial-
hilfe) beziehen und den aktuellen Bescheid einschlieBlich des Berechnungsbogens vollstindig beifiigen,
miissen Sie die Abschnitte E bis J nicht ausfiillen, es sei denn, das Gericht ordnet dies an.

E Bruttoeinnahmen
Belogez B. Lohnbescherigung, Stouebesched,Bowiigungsbesche i Brecngabogen) dsson in Kople bigalitverden.

1. Haben Sie Einnahmen aus (bite die monatichen Bruttobetrage in EUR angeben)

sy sey
et et
Nonestostandger | Cnein | O ga Unterhalt? Oen |Ow
Selbstandiger _ Arbeil
Gowerbobetriet/ Land-| CJNein | [ Ja Rente/Pansion? Ovein | Oda
und Forstwirschatt? — .
Pl Oen | Do Abeiosergeld? | Olten | Dve:
Kapitalvermogen? ONein | O Ja: Arbeitslosengeld 117 ONein | O Ja:
Kindergeldl
s Oten | Do Krankengeld? Oten | Do
Wohngeld? Oein | Oda Etomgeis? Oein | Oda
2. Haben Sie andere Einnahmen? auch einmalige oder unregeimatige
Wenn Ja, bitte Art, Bezugszitraum und Hohe angeben Onein | Ova o)
2.B. Weihnachts-/Urlaubsgeld jahrlich, Steuererstattung jahriich, BATGG mtl. Momrer
EUR bruto
EuR bt

3. Hat ihr Ehegatteleingetragener Lebenspartner bzw. Ihre Ehegattin/eingetragene Lebenspartnerin Einnahmen aus
(5ite e monatichen Bruttobetrage n EUR angebe)

mJ Booy.
o N
Nichtselbstandiger
Arbaitr Oben |Ovs Unterhalt? Oven |Ovs
Selostandiger _ Arbell
Gewerbebetreb/Land- | [INein | [ Ja Rente/Pension? Onein | Oa
und Forstwitschaft? e, e
Vermietung und
Mastioimd 4 Oten |Dwsi Abetsosengod? | Cltein | Ovsi
Kapitalvermogen? | CINein | O] ga Aeitsiosengela 17 | CINein | Ol Ja
Kindergeld/ o i o
s Onen |Ovs Krankengeld Oten |Ou
Wohngeld? ONen | Dda Eftemgeld? ONein | Dda
4. Hat Inr Ehegatta/eingetragener Lebenspartner bzw. Ihre Ehegattin/eingetragene
Lebenspartnerin andere Einnahmen? auch simalge oder uregeinatige Oven | 0o
Wenn Ja, bitte Art, Bezugszaitraum und Hohe angeben sog
28 Welacht-\aibsgeld ahrich, Seusrerstatung avich, BA®SG il L
EuRbto
EuRbto

5. Falls zu den Einnahmen alle Fragen vereint werden: Auf welche Umstéinde ist dies zuriickzufiihren? Wie bestreiten Sie
Ihren Lebensunterhalt? Angaben fierzu sind auf enem gesonderton Blatt beizufdgen!
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Heidelberger Kommentar

Grof

Beratungshilfe
Prozesskostenhilfe
Verfahrenskostenhilfe

13. Auflage

® c.r wmiler





